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Magnifice 

Wohlgeborene 

Höchftzuverehrende Gönner und Patrone, 

Em, Mognificenz und Wohlgeboren haben ald Mitglies 

der des biefigen Rathscollegiums mir  Endeögefehtem 

bereits fo viele Beweife von Wohlwollen und freundlicher 

Theilnahme gegeben, daß gewiß nichts gerechter iſt als 

der Wunſch, ein öffentliches Zerigniß meiner Dankbarkeit 

ablegen zu Eönnen. Ich hoffe, die Gelegenheit dazu 

gefunden zu haben, indem ich Em. Magnificenz und 

Wohlgeboren ehrfurchtsvoll ein Werk widme, das mit 

Erforſchung und Darſtellung der chriſtlich⸗ kirchlichen Al⸗ 
terthuͤmer ſich beſchaͤftiget. | 

Möge es des Vorzugs nicht unmwerth ſeyn, Männern 

gerwidmet zu. werden, die in ihrer einflußreichen, amtlichen 
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Magnifice 

Wohlgeborene 

Höchftzuverehrende Gönner und Patrone, 

Em. Magnificenz und Wohlgeboren haben ald Mitglie- 

det des hieſigen Rathscollegiums mir Endesgeſetztem u 

bereitö fo viele Beweife von Wohlwollen und freundlicher | 

Theilnahme gegeben, daß gewiß nichts gerechter iſt als 

der Wunſch, ein oͤffentliches Zeugniß meiner Dankbarkeit 

ablegen zu koͤnnen. Ich hoffe, die Gelegenheit dazu 

gefunden zu haben, indem ich Ew. Magnificenz und 

Wohlgeboren ehrfurchtsvoll ein Werk widme, das mit 

Erforſchung und Darſtellung der chriſtlich⸗ kirchlichen Al⸗ 

terthümer ſich beſchaͤftiget. | 

WMoͤge es des Vorzugs nicht unwerth ſeyn, Männern 

gewidmet zu werden, die in ihrer einflußreichen, amtlichen 



Stellung ‚außer andern Verdienften ſich auch dieſes er⸗ 

warben, wiflenfchaftlichen Fleiß zu fördern, wo fie konnten. 

- Möge auch duch diefe Schrift dad Wohlwollen verehrter 

Gönner und Patrone nicht vermindert werben, deſſen 

werth zu ſeyn ih mich immer eifriger beftreben werde, 

M. &, Chr. Fr. Siegel. 



Borrede 

&; erjcheint hiermit dad erfte Heft von dem Handbuche der 
riftlid) = fichlichen Alterthuͤmer in alphabetifcher Ordnung ıc., 
über deſſen Zweck und Einrichtung in einer ausführlichen An- 
zeige Nachricht erfheilt worden if. Dem Verfaffer fchwebt ein 
Ideal von einem foldhen Buche vor, das freilich nicht Durch 
die Ihätigkeit eines Einzelnen, fondern nur durch das vereinte 
Bemühen von Mehrern verwirklicht werben kann. Sollte naͤm⸗ 
lid) etwas Vollendetes in dem Zweige der hiftorifchen Theolo⸗ 
gie, chriſtlich⸗kirchliche Alterthumskunde genannt, geliefert werben; 
jo wäre e8 durchaus nöthig, noch einmal die verfchiedenen 
Duellen diefer Wiffenfchaft, ald da find abfichtliche und gelegent⸗ 
liche Nachrichtten von den Eultudeinrichtungen in den Schriften 
der Kicchenväter, — Hffentlihe Urkunden, — Staatögefege, — 
Concilienbeſchluͤſſe, — Liturgien, — Kirchenverordnungen, — die 
scriptores ecclesiastici ded Mittelalters u. a. Durchzuforfchen. 
Allein dieß vermag der Natur der Sache nach die einzelne 
Kraft nicht zu leiflen. Es müßte darum das zu Erforfchende 
fo vertheilt werden, daß die oberfte Leitung von gewiffen feften - 
Principien ausgehend, das einzeln Geleiftete zu einem logiſch ver- 
bunbenen Ganzen einigte. Der Verfaſſer halt ein ſolches Un— 
ternehmen nicht für ganz unmöglih, und er hat ſich vorge- 
nommen, feine Anficht darüber in einer theologifchen Zeitichrift 
niederzulegen. 

Jedoch duͤnkte es ihm auch ſchon zweckmaͤßig und verdienſt⸗ 
lich, das bereits Vorhandene und Erforſchte mit Auswahl und 
Kritik, in einem Buche, wie das gegenwärtige, zuſammenzuſtellen. 
Zerſtreut iſt ja das Material der chriſtlich⸗kirchlichen Alterthums- 
wiſſenſchaft in fo vielen Altern und neuern größern Werken und 
in einer bedeutenden Menge zum Theil fehr ſchaͤtzbarer Mono⸗ 
graphien; ja es berührt daſſelbe faft die meilten andern theolo- 
gifhen Disciplinen und die Kunſtgeſchichte in mehr als einer 
Beziehung. Aus dieſer Maſſe nun des zerſtreueten Materials 
ein Buch zu liefern, das in alphabetiicher Drdnung jedem ein: 



IV 

zelnen Artikel oder vielmehr jeder einzelnen Abhandlung aus dem 
Gebiete der hriftlichFirchlichen Archäologie das weſentlich Noth= 
wendige zutheilte, auf allgemeine Punkte zuräcdführte, die nd- 
thigen literarifchen Nachweifungen beifügte und die Mitte zwi⸗ 
fchen allzugroßer Weitläuftigfeit und allzumagerer Kürze hielte; 
— fchien dem Verfaſſer eine Idee zu feyn, die, fo viel er weiß, 
bis jeßt noch nicht verwirklicht ift, und die, wenn fie ‘auf eine 
zwecimäßige Art verwirklicht werden Tönnte, ein Handbuch 
fchaffen würde, das fich fheild zum bequemern Gebrauche eignefe, 
theild aud) verhältnigmäßig wohlfeil ſeyn müßte, Der Verfaſſer 
verkennt die Schwierigkeiten nicht, die ed hat, eine folche Bahn 
zu brechen. Aber follten fi) feine Leiſtungen auch nur darauf 
beſchraͤnken, im allgemeinen zu einem bequemen und nüßlichen 
Handbuche vorgearbeitet zu haben; jo würde er ſchon dieß für 
verdienftlic) halten. Die beffernde und ergänzende Hand wird 
unter dieſer Vorausfegung fein Bud) auch dann finden, wenn 
Alter oder Tod ihn hindern follten, weitere Sorge für daſ⸗ 
felbe zu fragen. | 

Es fol das Ganze mit mehrern Regiftern verfehen wer- 
den, und geflaftet ed der Raum, jo wird dem Buche ein alpha⸗ 
betifches Verzeichniß der Schriften, auß welchen geſchoͤpft wor: 
den ift, in der Art beigegeben, daß man zugleich hiftorifche 
Auskunft über die gebrauchten wichtigern Werke mit erhält, 
Möge diefe Schrift ihrem Zwecke entſprechen, möge fie fach: 
verftändige und billige Beurtheiler finden! 

Leipzig, im Monat März 1835. 

Der Berfaffer. 



Dem 

Hochverehrten Magiſtrate 

der Stadt Leipzig 

widmet dieſes Buch mit dankbarer Verehrung 

der Verfaſſer. 





1. 

Abendmahldfeier der Chriften, 

I. Einleitende Bemerkungen zu diefer chriftlich=reli= 
giöfen Feier. II. Verfchiedene Kamen derfelben. II. Ad⸗ 
miniftration des Abendmahles. IV. Ort, mo die Abend- 
mahlöfeier pflegte begangen zu werden. V. Zeit, wenn 
fie Statt fand. VI. Elemente des Abendmahles, Brod 
und Wein (ein eigener Artikel), VIL Perſonen, welche an 
der Abendmahlöfeier Antheil nehmen durften. VIII. Abend: 
mahlögefäße (ein eigener Artikel). IX. Befondere Gebräuche 
beim Abendmahle. X. Veränderungen der Abendmahlsfeier 
durch die Reformation und allmählige Ausbildung der Ges 
bräuche dabei, wie fie noch jest beiteben. XI. Belehren- 
der, nochmaliger Weberblid des Ganzen. 

Literatur. (Da ber Verf. in diefem Art. nur gefchichtlich 
nachzuweiſen hat, mie fih die Abendmahlsfeier in ber früheren und 
fpätern chriſtlichen Kirche geftaltete, da mithin der eregetifche und dog: 
matifhe Geſichtspunkt ausgefchieben bleibt: fo braucht er auch die Maffe 
der dahin gehörigen Schriften nicht zu beruͤckſichtigen. Er wird darum 
auch nur einige von den allgemeinen Hauptwerken und Abhandlungen 
hier anführen, die fih theils mit’ der Abendmahlsfeier in den erften 
Sahrhunderten, theild auch in der neuern Zeit befchäftigen. Mo: 
nographien, melde einzelne Punkte berühren, follen jedesmal in ber 
Abhandlung felbft am nöthigen Orte angeführt werden. Will man fich 
von der reichen Kiteratur Über diefen Gegenftand in der römifchen Kirche 
belehren, fo findet man vieles angeführt in dem bald zu nennenden 
Werke von Binterim.) 

Schriften, die fi) mehr auf die Abendmahlsfeier in den erften 
chriſtlichen Jahrhunderten beziehen: Laroque, histoire memorable 
et interessante de l’Eucharistie._ Ed. nouv. Amsterd. 1737. 8 — 
Rud, Hospiniani historiae Sacramentariae. V. 1. Il. Genev. 1681. — 
Henr. Rixner de institutis et ritib. vet. Christianor. circa Euchari- 
stiam, Helmst. 1670 — 73. — J. A. Quenstedt de s. Eucharistiae ritib. 
antiquis. Viteb. 1680. Ed. Martene de antiquis ecclesiae ritib. lib. I. 
— Joach. Hildebrand: Rituale Eucharistiae vet. eccl. Helmst. 1712. 
— Bingb. antiquitat. ecelesiastie.. Vol. VI. 1. XI. seqg. Schönes 
Geſchichtsforſchungen zerſtreut in den einzelnen Bänden, — Reinwald's 
fichliche Archäologie. Miss. Fidelium. $. 114 +- 19. 

Siegel Handbuch 1. 
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2 Abendmahlöfeier der Chriſten. 

Schriften, die auf das XAeltere und Kleuere zugleich Ruͤck⸗ 
ſicht nehmen: Augufti’s Dentwürdigkeiten, der ganze Ste Band. — 
Brenners gefchichtliche Darftellung der WVerrichtung und Ausfpendung 
der Euchariftie, von Chriftus bis auf unfte Zeiten u. f. wm. — Bin: 
terims Denkwuͤrdigkeiten ber chrifl= Satholifhen Kirche in mehreren 
Bänden, befonderd Ar Bd. Zr hl. 

l. Einleitende Bemerkungen. — Siehet man auf Die 
Stellen ber. erften drei Evangelien, wo bie Einfegung des Abendmahles 
erwähnt wird, fo wie auf das, was Paulus davon andeutetz fo iſt 
bie erſte Anordnung deſſelben, unvorbereitet entflanden. Das Paſſah⸗ 
mahl, aus welchem diefe Feierlichkeit hervorging, war für Sefus ein 
rührend wehmuͤthiges Abfchiedsmahl. Die fombolifhe Stimmung, welche 
ohnehin jeder Gaft nad) der Bedeutung des Feſtes zu der Feier 
beifelben mit binzubrachte, geflaltete Jeſus eigenthümlich, indem er 
Durch das gebrochene Brod und den auögegoffenen Wein feinen nahen 
Tod andeutete. Diefer Tod, eine Frucht der edelſten Begeifterung, 
wie er die Mahrheit verfinnlichen follte, daß Sündenvergebung nicht 
mehr an gefeglihe Opfer gebunden fei, fo follte er aud) das Wahr- 
zeichen eines neuen Bundes, einet veredelten Religionsverfaffung ins 
Segenfage der mofaifhen fen. Die Schlußworte Luc. 22, 19: zovro 
noreits eig 579 Eunv avduynow, fprehen audy die unleugbare Be— 
flimmung biefeer Anordnung zu einer Eünftigen Gedaͤchtnißfeier aus, 
indem fie ja nichts anderes andeuten koͤnnen, als: „ſo oft ihr wieder 
sufammengefommen feid zum gemeinfchaftlihen Mahle, fo gedenfet 
meiner!” — Die Hauptmomente diefer ganzen Handlung nad) dem 
N. T. dürften darum folgende feyn: 1) Sie follte gelten als rührend 

. wehmüthiges und dabei Jeſu Tod ſinnbildlich andeutendes Abſchieds⸗ 
- mahl; 2) fie follte Winke geben über wichtige Abfichten und Wirs 

tungen bed Todes Jeſu; 8) ſie follte Aufforderung enthalten zu einer 
auch auf die Zukunft berechneten Gedächtnißfeier deffelben. _ 

Hat es nun auch nicht an folchen gefehlet, welche das Legtere 
leugneten und annahmen: „nur bie Schüler hätten fi, zumeilen beim Ge— 
nuffe des Brodes und Weines oder alljährlih am Paflahfefte feiner und 

. feines Zodes zu erinnern :’ fo ſcheint doch dieſe Anficht Manches wider 
fi) zu haben. Denn zu gefchweigen, daß Sefus unleugbar in bie= 

“fen Augenbliden mit großen, allgemeinen Ideen befchäftigt war, die 
der Menſchheit im Ganzen gelten; fo vwoiderfpricht diefem auch die Praris 
ber Apoftel. Diefe begingen namlich nicht blos jährlih einmal, ein 
ſolches mnemonifches Mahl zur Zeit der Paffahfeier, fondern fie wie: 
derholten es, wie fich gleich ergeben wird, weit öfter. Die Vermu⸗ 
thung mancher Interpreten und Dogmatiker, daß Sefus fi) in Mor: _ 
ten, welche. die Evangeliften nicht aufgezeichnet hätten, über ben Zweck 
diefer Feier deutlicher ausgefprochen habe, dürfte barum nicht ganz ver: 
werflich feyn. Iſt das mehrmals erwähnte Brobbrehen 3. B. Act. 2, 
42. nad) dem Urtheile der meiften Interpreten und Dogmatiter vom 
Abendmahle zu verftehen; fo war fhon vor Pauli Uebertritte zum 
Chriſtenthume die Sitte, bei gemeinfchaftlihen Mahlzeiten vom Brode 
und vom Meine etwas abzufondern, es zu confecriren und nur aus⸗ 
fließend dem Andenken Jeſu zu widmen, vorherrfchend. Solche ges 
meinfchaftlihe Mahlzeiten nun hießen ayancı — Liebesmahle. Daß 
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biefe ſich ſchon als Nachahmung ber legten Mahlzelt Jeſu mit feinen 
Schülern hinlänglic, erklären laffen, daß fie auch von dem Geiſte bes 
Alterthums überhaupt begüunftiget wurden, daruͤber wird das Nöthige 
ſchicklicher in dem Artikel Agapen erinnert werben. So verbunden 
mit ben Agapen blieb die Abendmahlsfeler eine Zeit lang in ihrer ur 
ſpruͤnglichen Einfachheit und Bedeutung und nue fpäter erft wurde fie 
als abgefonderte und alleinige Feierlichkeit angefehen. (Vergl. den Art. 
Agapen.)' 

Wil man fih nun belehren, wie e8 gekommen fei, daß die Abends 
mahlsfeier nad) und nach von ihrer erften Einfachheit und Bedeutung 
verlor; daß fie eine Geftalt annahm, die dem Zwecke ihrer Einfegung 
und bem Geifte des Chriftenthums überhaupt entgegen ftrebte, ja den 
urfprünglichen Charakter deſſelben völlig verwifchte, fo haben dazu, nebft 
eigenthümlichen Zeitmeinungen und Erfcheinungen, beſonders dogma⸗ 
tiſche Vorftellungen beigetragen. Wir mollen diefe in möglichfter Kürze 
nad) ihrem allmähligen Hervortreten und nad) ihrer fufenmeifen Ent: 
widelung barzuftellen fuchen, weil fih daraus am beften erklären Läßt, 
wie die von Jeſu verordnete Gedächtnißfeler in die Meffe übergehen, 
darin erflarren Eonnte und zum Theil noch fortdauert. (Vergl. ben 
Art, Meffe.) 

Vor allen Dingen tft zu erwähnen, daß man fräb ſchon 
das Abendmahl als Opfer betradtete, anfangs 
nur bildlih, fpäter aber im eigentlihen Sinne 
des Wortes. — Schon bei Iustinus Martyr führt das Abenb- 
meh! den Namen eines Opfers, weil bamit Gebet und Dankſagung 
verbunden waren, die man nad biblifhem Sprachgebraud Opfer zu 
nennen pflegte. ©. Dial. c. Tryph. lud. 845. — Hierzu famen bie. 
Dblationen (noospogul), So nannte man bie Lebensmittel, welche 
bie reichen Chriften in die Verfammlung brachten, und von denen zu⸗ 
weilen zuerft die Agapen und dann zulegt das Abendmahl gehalten 
wurde. — Diefe Oblationen betrachtete man als ein finnliches Gott 
dargebrachtes Opfer, eben fo, wie bei den Juden die Erfilinge, welche 
man zum Xempel brachte, ald Opfer angefehen wurden. In biefer 
Bedeutung koͤmmt das Wort öfter vor bei Irenaͤus, Tertullian und 
Auguftin. Bis dahin war die Idee von einem Opfer blos ſymboliſcher 
Art und diefe Idee ſtand urfprünglic nicht einmal in einer Beziehung 
mit dem Tode Jeſu. — Ein Irrthum erzeugt gemöhnlich den andern. 
Fruͤh nämlich bildete fich ſchon die falfche Worftellung von einem par: 
tikulaͤren Priefterthume in ber chriftlichen Kirche, welches dem alttefta= 
mentlichen entfprechen follte. (Vgl. die Art. Klerus und Presbyter.) 
Schon Clemens Romanus verglich bie chriftlichen Kirchendiener mit der 
jüdifchen Prieſterſchaft. Diefe falfhe Vergleichung und Uebertragung 
wurde dann die Urfache davon, daß die ganze, urfprünglich blos ſym⸗ 
bolifche Opferidee fih in die Bedeutung eines wirklichen Opfers ver: 
wandelte. Das Geheimnißvolle und Magifche, das ohnehin von der 
Vorftellung eines Opfers unzertrennlich ift, wurde noch befonders durch 

die früh fehon entftehende Arkandisciplin unterftägt. (©. d. Art. Dis- 
eiplina arcani.) Es darf darum nicht befremden, wenn ſich ſchon bei 
Cyprian im Sten Jahrh. die Keime dieſer Anficht finden. Bei den 
fpätern Vätern des 4ten Jahrh., Athanaſius, Hleronymne. Ambroſius, 
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Chryſoſtomus, finden wir daher die Vorftellung fhon völlig ausgebife 
det: daß im Abendmahle unter Brod und Wein der 
Leib und das Blut Chrifti aufs neue geopfert werde 
und daß die Lommunicanten dadurch Vergebung der 
Sünden erhalten. — Da einmal dieß ausgefprochen war, fo 
wollte man auch wilfen, wie Jeſu Leib und Blut im Abendmahle ge⸗ 

"genwärtig fei. Während nun bie Einen noch eine fombolifhe und 
geiftige Gegenwart anzunehmen ſchienen, und biefe Meinung fih noch 
lange erhielt, fo redeten doch bie Andern beflimmt und ausdrüdlich von 
einer, obſchon myſtiſchen, doch phnfifhen Gegenwart und gegen das 
Ende des G6ten Jahrh. hin wurde dieß ſchon herrſchende Vorflellung. — 
Welche Wirkung mußte in Verbindung mit andern Jeitmeinungen eine 
ſolche opferähnliche Darbringung haben, wo Gott fo fihtbar, fo nachdruͤck⸗ 
lich Chriſti Leiden und Verdienfle ins Andenken zurüd gebracht wurden. 
Krankheiten heilen, Dämonen vertreiben war das Geringfte. Die erfte 
und wichtigſte Wirkung diefes Opfers war die Verföhnung ber Gott: 
heit im eigentlihen Verſtande. „Wie wäre es möglich,” fagt darum 
Chrfoftomus , „daß Gott nicht verföhnt werden follte, wenn ihm im 
Abendmahle das fchauervolle Opfer oder das gemeinfhaftlihe Sühn= 
opfer der ganzen Melt, welches gefchlachtet auf dem Altare ba liegt, 
dargebracht wird.” — Nun näherte fi) fchon die Abendmahlsfeier der 
Meile. Das bier Eurz Angebeutete findet man weitläufiger und gruͤnd⸗ 
lih ausgeführt in einem Auffage der Goͤtting. Bibliothek der neueften 
theol. Literatur, herausgeg. von Schleußner und Stäudlin. Ar Bd. 
28 u. 38 St. unter der Aufſchrift: „Geſchichte des Dogma’s von dem 
Opfer des Abenbmahles bis auf Gregor den Großen. ” 

Noch mehr Glanz und Schimmer erhielt die Abendbmahlsfeier 
buch den Meßkanon bes eben genannten rim. Biſchofs und durch die 
Einführung einer bunten, fchauerlichen Pracht beim Gottesdienfe. War 
nun einmal die verföhnende Kraft des Opfers herrfchende Meinung ge: 
worden, fo ließ fi auch vieles Andere feicht damit in Verbindung 
bringen. Als Beweis kann die von Drigened ausgehende Meinung 
von einer Reinigung ber Seelen nad) dem Tode dienen. Sie bildete 
ſich nach und nach zu der, ber römifchen Kirche eigenthümlichen Lehre vom 
Fegefeuer aus, und die Befreiung oder die Erleichterung diefes fchmerzlichen 
Läuterungszuftandes wußte man bald von dem im Abendmahle barge- 
brachten verföhnenden Opfer abhängig zu machen. Durch diefes Dogma 
alfo und durch die Habfucht des Klerus bildeten ſich feit dem 7ten Jahrh. 
die fogenannten Privatmeffen immer mehr aus. 

Die Vorftellung von ber wirklichen Vereinigung des Leibes Chriſti 
mit dem Zeichen im Saframente blieb und wurde aufs neue bei Ver- 
anlaffung des Bilderſtreites verfochten. Auf dem Concil zu Nicda 787, 
welches dio Kaiferin Irene in Beziehung auf diefen Streit verfammeln 
ließ, wurde behauptet: „Baß Brod und Wein im Abend» 
mable. Fein Bild wären, fondern der Leib und das 
Blut Chrifti felbft im eigentlihen Verſtande.“ — Den: 
noch fchrieb ſelbſt noch um diefe Zeit der Mönch Johannes von Da⸗ 
maskus: „Fraget ihre, wie das zugehe, fo wiſſen alle weiter nichts an= 
zugeben, als daß Gottes Wort wahr, Eräftig und allmächtig, die Art 
aber unerforfchlich ſei.“ (de orthodoxa fids IV. 4.) — Paschasius 
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Radbertus, Abt des Klofters zu Corven, lehrte zuerft (im J. 831.) in 
einer befondern Schrift: de corpore et sanguine domini, baf, obs 
glei die Geſtalt (figura) des Brodes und Weines im 
Abendmable fei, dennoch von beiden nad) ber Eonfes 
cration wirklich nichts weiter übrig bleibe, als nur 
8038 Aeußere, Geftalt, Sarbe, Geruch und Gefhmad, 
zugleidh aber eine wahre Derwandlung vorgehe in 
den Leib und das Blur Chrifti und 3war denfelben 
Leib, der von Maria geboren, am Kreuze geftorben 
und vom Tode wieder auferftanden fei. Er berief fi 
zur Beflätigung feines Sages auf wirkliche fihtbare Erfcheinungen des 
Leibes und Blutes Jeſu im Abendmahle — Trotz des MWiderfpruches, 
welchen diefe Theorie von Seiten der fcharffinnigften Köpfe fand, erhielt 
fie doc, öffentliche und gefegmäßige Gültigkeit. Larffranc, der heftige 
Gegner ded Berengar von Tours und bie nachfolgenden Scholaftiker bil 
deten fie zu einer Vollkommenheit aus, daß die fpätere römifche Kirche 
im Wefentlihen weder etwas hinzuzufegen noch zu verändern brauchte, 
Sm Jahre 1215 auf ber Aten großen Lateranifchen Synode wurde bie 
Transſubſtantiationslehre — ber barbarifhe Name war fchon früher 
aufgefommen — durch den Papft Innocentius III. öffentlich als Kir- 
henglaube geboten. Bon nun an bildeten fidy immer mehr bie Ger 
braͤuche aus, die ber römifchen Kirche bei der Abenbmahlsfeier eigen: 
thümlich geworden find und erflarrten in ber äußern Form der Meſſe, 
wie fie noch jegt beſteht. Ausführlicher wird davon noch in den Artt. 
Meſſe, Liturgien u. a. gehandelt werden. Dieß aber glaubte der Verf. 
vorausfhiden zu muͤſſen, um fid Wiederholungen zu erfparen, und 
die eigenthümliche Bearbeitung mancher einzelnen Punkte in biefem 
Art. zu rechtfertigen. In Betrachtung fcheinen vor allen Dingen nun 
weiter gezogen merden zu müflen bie 

I. verfhiedenen Klamen der Abendsmahlsfeier. — 
In Tichlicher, liturgiſcher und bogmengefchichtlichee Hinfiht wird es 
nicht unwichtig feyn, der reihen Nomenclatur vom Abendmahle ei- 
nige Aufmerkfamkeit zu widmen. Binterim (IV. Bd. 2r Thl. ©. 23.) 
ruͤhmt es darım fehr, wenn Augufti im 8. Bbe. feiner Denkwuͤrdig⸗ 
Leiten das griechifche Wortfpiel auf unfern Fall anwendet: 7a örouura 
wc Toy dvıov vonuara — in ber Benennung liege zugleich die Er: 
kennung; denn unläugbar iſt es, daß mehrere diefer Namen in fchar: 
fer Beziehung auf Cultus und Dogmatik ſtehen. Wir wollen fie fo 
abhanden, dag wir zuerft von den im N, X. vorkommenden Namen 
fprehen und dann auch ber kirchlichen Benennungen Erwaͤhnung thun. _ 

A. Kamen aus dem TI. T. — Auf die „Einfegungsworte 
Matth. 26, 26 — 8. 1 Cor. 11, 20. 23. 26. beziehen fich die 
Benennungen: \ 

a) Abends und VNachtmahl. Sie heben befonders ben Umftand 
hervor, daß Jeſus zur Nachtzeit das Mahl feines Andenkens einfegte 
(dv 17 worst 7 nagedldoro). Daß diefe Benennung aud mit der 
Draris im frühern chriſtlichen Cultus übereinftimmt, beweiſt theild das 
apoftolifche Zeitalter (Apoftg. 20, 7.), theils auch die darauf folgende _ 
Zeit, wo bie chriftfiche Kirche eine verfolgte und Lämpfende war und _ 
ihre gottesdienftlihen Webungen verborgen halten mußte. Weitläufiger 
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wird weiter unten von dieſem Gegenſtande die Rede ſeyn, wo von 
der Zeit der Abendmahlsfeier wird geſprochen werden. 

b) Die Benennungen: Gedaͤchtnißmahl, Gedaͤchtnißfeier, Mahl 
des Herrn, Sacra coena, coena domini, entledigen ſich von 
ſelbſt nach Luc. 22,19. 1 Cor. 11,25. (eis 77V dunv Avduynow) 1 Cor. 
11, 20. (xvoraxöv. deinvov). Gerhardt der berühmte proteft. Theolog im 
feinen locis theol. ed. Cotta Tom. X. p. 3. führt befondere Gründe 
an, warum diefe Namen zu brauchen: fein. — Auf Stellen de N. 
&. (1 Cor. 11, 23.) gründet fih auch die Benennung 

c) roanela xvolov, mensa domini, Lifc) des Herrn, 
Bottestifh. Mie fi) Tertull. ad uxor. 1.1. c. 4. ausdrüdt, fo fiehet 
man, baß fich diefe Benennung auf die Vorflelung von einem con- 
vivium dominicum beziehe. Wie richtig auch Viele aus 1 Cor. 
11, 25. ſchließen, daß die erſten Chriften noch Eeine ſolchen Altäre 
hatten, wie wir in unfern Kirchen; fo würde man body irren, wenn 
man nur an einen gewöhnlichen Eptifch denken wollte. Schon ber Ges 
genfag Tooanelo dammoviwv, d. h. Tiſch, morauf den Goͤtzen geopfert 
wird — und noch mehr die fpäter üblich gewordene Benennung mensa 
mystica faffen darauf fliegen, daß man fich einen, für die feierliche 
Abendmahlshandlung eingerichteten Tiſch zu denken habe. (Bol. d. 
Art. Altar Nro. I.) — Uebrigens ift ed merkwürdig, daß in ber evan⸗ 
gelifch= Lutherifchen Kirche der Ausdrud: „zu ‚Gottes Zifche - gehen ,’’ 
als fononym für: das Abendmahl feiern, communiciren — ſehr üblich 
geblieben iſt, und daß namentlih in den älteen afcetifchen Schriften 
und in ben ältern Kicchenliedern diefe Metapher fehr gewöhnlich war. 
— Eine minder häufige Benennung, bie fich ebenfalls auf Stellen des 

„N. 8. gründet, ift: 
d) Das Brodbrechen, x»Adaıs Tod Kgrov. Act.2.42.20,7. ° 

coll. Luc. 24, 385. Diefe Benennuny fchreibt ſich daher, daß die Apoftel 
und erſten Chriften, fo wie Jeſus felbft, nad) der Sitte der Morgen- 
länder, die fich beim Eſſen keiner Meffer bedienten,, das Brod brachen 
und weil ber Genuß des Brodes im Abendmahle zum Wefentlichen 
der Außern Feier gehöre. Es gründet fih dieſe Benennung übrigens 
auf eine Metonymie partis pro tote und ift verwandt mit Zadleıy oder 
gYaysıy Toy üprov, Die eregetifhen und dogmatiſchen Streitigkeiten 
über diefe Stellen werden fchidlicher an -einem andern Orte erwähnt 
werden. Mur die wollen wir bier bemerken, daß in der römifchen 
Kirche die Vertheidigee dee communio sub una fich befonders auf die 
xAcoıg Tod &prov berufen. — Streitig ift auch, ob die Benennung 

e) zaıyn dıaInan, — Evo aluari uov, Yleues 
“ Teitament, IT. T. in meinem Blute eine eigentlihe Benennung des 

Abendmahles fei oder nicht. In den Stellen Mich. 26,28. Luc. 22,20. 
1 Cor. 11,20. zeigt freilich duadnxn nichts anders als Bund — Religions: 
verfoffung — an. Will man fid) indeſſen belehren, in wiefern befonders 
ältere proteftantifche Theologen diefe Benennung für Abendmahl recht: 
fertigten, fo findet man Manches in Gerh. loc. theol. Tom. I. $. 8. 
Daß aber der Ausdruck Zeilament für Abendmahl in die lituegifche 
Sprahe auch der Lutherifhen Kirche überging, davon überzeugt unter 

‚ andern bie fogenannte Präfation vor dem Vaterunſer und den Ein: 
fesungsworten jin ber aͤltern fächfifchen Kirchenagende, wo bas Wort 
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Abendmahlöfeier der Cpriften. ⸗ 
Teſtament fuͤr Abendmahlsfeier mehrmals vorkommt und unter andern 
der Schluß ſo lautet: „Demnach wollen wir in ſeinem Namen und 
auf ſeinen Befehl das Teſtament alſo handeln und gebrauchen.“ — 
Nicht minder gruͤndet ſich auch auf das N. T. die fuͤr das Abendmahl 
gewaͤhlte Benennung 

uai — Sie iſt von 1 Cor. 10, 16. abzuleiten. Hier 
ſoll angebeutet werden, daß Chriſten durch den Genuß des Brodes und 
des Meines mit Jeſu in eine genaue Gemeinfchaft treten, und ſich 
eben dadurch als feine Berehrer bekennen. Erwaͤget man, daß die Idee 
einer edeln menfchlichen Verbruͤderung vermittelft des Chriftenthums 
ſchon im apoftotifhen Zeitalter vorherrfchte und durch die fogenannten 
Agapen genähret wurde; fo darf es nicht befremden, wenn man bie: 
fen Ritus bald als eine Erinnerung an die höhere Gleichheit betrach⸗ 
tete, welche bie Chriften bei aller Abftufung des aͤußern Schidfales 
mit einander theilen. Wäre es nöthig, fo ließen fich viele Stelfen 
aus den frühern Kirchenvätern anführen, bie unfre ausgefprochene Be: 
baupfung bethätigen. Es darf darum nicht auffallen, daß man biefe 
Abendmahlsbenennung nicht blos in Schriften,. fondern auch im Le 
ben findet. Communion, — Communiciren — find darum faft überall 
Ausdräde, deren engere, chriftlihen Gemeinfinn fördernde Bedeutung 
ſogleich anerkannt wird. Daß fih Dogmatit, Kirchenrecht, Liturgit 
und Aſcetik dieſes Wortes in verfchiedener Beziehung bedienten, wird 
fih zum Theil noch bei diefem Artikel, zum Theil bei anderer Ver: 
anlaffung herausftellen. — Unſtreitig braucht auch die alte Arche das 
Wort Aayarın von’ der Abendmahlsfeiee im engern Sinne, mie dieß 
bei dem Artikel Agape mit mehren gezeigt werden wird. — Bei ben 
nun folgenden Namen, die wir Firchliche nennen wollen, weil fie im 
chriſtlichen Cultus ſich nach und nach bildeten, iſt zu bemerken, daß 
ſie ſich zum Theil auch auf neuteſtamentliche Ausdruͤcke gruͤnden und 
nur in der Wortform geaͤndert ſind, theils aber auch der Arkandisci⸗ 
pin und ber noch ſpaͤtern Transſubſtantiationslehre ihren Urſprung 
verdanken. 

B. Kirchliche Namen der Abendmahlsfeier. At und 
allgemein im Gebrauche iſt die Benennung 

a) Eöyapıoria. Sie iſt von den Stellen. Mth.26,27. Mare. 
14, 25. — Luc. 22, 19. 1 Cor. 11, 24. abzuleiten. Nicht nur bie 
griechiſchen, fondern auch bie Iateinifchen Kicchennäter bedienen ſich ih: 
rer, Als Grund dieſer Benennung führen fie an, daß Jeſus bei ber. 
Einfegung des Abendmahles Dankgebete gefprochen und die erften Chri- 
ften bei der Feier deffelben Gott ausdruͤcklich gedanket hätten, daß er 
Jeſum gefendet und die Erlöfung ber Menfchheit duch Ihn bemirkt 
habe. Achtet man auf den befondern Sprachgebrauch bei den Sicchen: 
ſchriftſtellern, fo zeiget biefes Wort zuweilen nur das Danfgebet im 
Abendmahle an, zumeilen auch die ganze Handlung (in diefer Bedeu: 
tung gewöhnlich) und metaphorice dasjenige, was durch dieß Dankge⸗ 
bet eiigefegmet wurde, bie Elemente. Daher befonders in fpätern Zei: 
ten bie gemweihete Hoſtie allein. Vgl. Reinwalds kirchliche Archäologie 
p- 852, n. 2. Faſt eben fo, wie mit edxapıoria verhält es ſich auch 
mit der Benennung - ' 
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b) Eiloria. Aus den Parallelftellen ber Einfegungsworte in 
den drei erfien Evangelien ergiebt fih, daß edAoyrjoag Mtth. 26, 26. 
Marc. 14, 22. und euxagıornoas Luc. 22, 19. fononym gebraucht 
werden, womit auch 1 Cor. 10, 16. übereinftimnit. Bei den älte- 
ſten Kicchenferibenten find darum aud die Worte euyapıozla und ev- 
Aoylo völlig gleichbedeutend. Die Beweisſtellen dafür finder man in 
Suiceri thesaur. s.h.v. — Bon dem Sten Sahrh. an unterfchied 
man beide Worte, indem man unter evloyia theild blos die confe= 
crirte Hoſtie, theild das von ben Oblationen für die Kirchendiener, 
Arme, Abwefende, beftimmte Brod verfland, welches die neuern Grie⸗ 
hen arzidwoa, gleihfam dona vicaria nennen, wovon no einmaf 
an einem andern Orte die Rede feyn wird. Gut findet man diefen 
engern Sprachgebrauch nachgewiefen von Bingh. T. VI. p.377— 78 
und Blakmore chriſtliche Alterchümer Zr Thl. p. 399 und p. 415. Auch 
in Müllers Leriton im Artikel Eulogia ift diefer Sprachgebrauch mit 
berührt. — Nicht minder heißt auch das Abendmahl zumeilen 

c) IIgospop« (oblatio). Mir begnügen ung, hier nur zu zei⸗ 
gen, daß Diefes Wort in der fruͤhern chriftlichen Kirche wirklich von 
ber Abendmahlsfeier gebraucht wurde, und werden uns über das la= 
teinifche Wort oblatio meitläufiger in einem befondern Artikel, übers 
ſchrieben: Kirchlichee Sprachgebrauch bed Wortes offerre und der da⸗ 
von abgeleiteten Ausdrüde, erklären. Um das Erſtere darzuthun, berus 
fen mir uns auf Chrysostom. hom. 18. in Acta p. 716, wo es heißt: 
Fiebat oblatio singulis diebus dominicis. Auf ähnliche Art koͤmmt 
dieß Wort auch in den Concilienbeſchluͤſſen und in den apoftolifchen 
Gonftitutionen vor. Bon dem engern Sprachgebrauche des Wortes 
oblatio, wo man e8 von den Elementen bes Abendmahls und nament- 
lich vom Brode brauchte, wird weiter unten die Rede feyn. | 

d) Ovoiea, sacrificium vom Abendmahle gebraucht, hat 
zwar keinen Grund im N.T., läßt ſich aber fehr leicht aus dem erklären, 
was wir Nro. 1. in diefem Artikel bemerket haben. Es koͤmmt mit vie- 
len Nebenbeflimmungen vor, wovon bie gemöhnlichfle avaluaxzog, sacr- 

‘ ficium ineruentum, hostia incruenta ift. In wiefern die proteflanti= 
[he Kiche Ivola vom Abendmahle billiget oder verwirft, fiehet man 
aus Gerh. 1.1. und aus mehreren Stellen der ſymboliſchen Bücher, aus 
welchen fich ergiebt, dag man Ivola nur in fofern unſchicklich findet, 
in wiefern es ſynonym mit Meßopfer gebraucht wird und alle die 
Mißbraͤuche andeutet, die nach den Anfichten proteftantifcher Theologen 
damit verbunden find. — Wie die Kirchenväter und namentlich Chry: 
foftomus und Gregorius Nazianzenus (©. Suicer. thes. a. h. v.) das 
Abendmahl mit dem Ausbrude 

e) Mvornguov bezeichnen konnten, läßt fich leicht aus ber Ar⸗ 
kandisciplin erklären, weshalb wir auch hier auf diefen befondern Arti⸗ 
tel vermweifen. Ein Gleiches gilt von der Benennung uvoraywyın. 

Reformirten Theologen, war uvozrjoıov, vom Abendmahle gebraucht, ims 
mer zuwider, Lutherifche hingegen haben fie aus leicht zu erkennenden 
Gründen vertheibiget, wie ſich dieß aus Gerh. L l. X. p. 8 ergiebt. 
Was die Benennung | 

f) Zuyafıg — conventus betrifft, fo Eonnte fie auch gur Zeit 
der Arkandisriplin Statt finden; denn uvorzorov hieß das Abendmahl 
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nur in Beziehung auf die missa catechumenorum. Die Fideles betref- 
fend, konnte das Abendmahl immer ovvakıs heißen, da ja auch dieſe 
Form der Abendmahlsfeiee das Bild edler Verbrüderung verfinnlichte. 
Die Stelle 1 Cor. 10, 20. gab vielleicht Anlaß zu biefer Benennung. 
Einige gute Bemerkungen über diefes in der griechifchen Kirche gemöhns 
liche Wort findet man in I. Andr. Schmidt Lexio. eccles. minus 
s. h. v. Anlangend endlich die Namen: 

g) Tsooveyiaund Asırovoyla, fo ift wohl nicht zu verken⸗ 
nen, daß das erftere Wort mit Beziehung auf Rom. 15, 16. tft gemählt 
worden, und baß die dee einer im Chriftenthume zu bildenden Prie⸗ 
fterf[haft nad) der Analogie der jübdifchen ebenfalls Einfluß darauf hatte. 
Uebrigens iſt der Sprachgebraudy von iegovoyia ald ſynonym mit ce- 
lebratio sacrae coenae in Suiceri thes. s. h. v. nachgewiefen. De 
wir uns in dem Artikel Liturgie über den Sprachgebrauch jenes Wortes 
weitläufiger erklärt haben, fo bemerken wir nur, daß es in der mors 
gen: und abendländifchen Kirche häufig im engern Sinne von dem 
Abendmahle gebraucht wird. Vergl. Bingh. Vol. V. p. 16. $. 18. Sn 
der abendländifcher Kirche wurde diefer Sprachgebraudy durch das herr⸗ 
ſchend werdende Meffe verdrängt, Über deſſen fo ftreitige Ableitung in 
dem befondern Artikel diefes Namens die Rede ſeyn wird. Noch iſt 
die Bezeihnung übrig: ’ 

Sacramentum altaris. — Die Griechen, Fateiner und 
Proteftanten bedienen fich ihrer. Luther hat das legte Hauptftüd in ſei⸗ 
nen Katechismen fo genennet und dadurch dieſem Ausdrucke gleichfam 
eine höhere Sanction gegeben. — Saeramentum, reformirten Theo⸗ 
logen anftößig, iſt deffen ungeachtet fehr gewöhnlich und bedeutung 
voll geworden, wie Ausdrüde Sakramentsftreit, Sakramentirer u. a. 
beweifen. Namen, die mehr der myſtiſchen und afcetifchen Sprache 
angehören, übergehen wir hier. — Kin weſentlicher Punct bei dieferg 
Artikel ift ferner: 

IL. Die Abminiftrstion des Abendmahles. — 
Diefe umfaſſet ald Nahahmung alles das, was Sefus perfönlich bei 
der legten feierlichen Mahlzeit Leiftete, die er mit feinen Schülern hielt, 
nämlih das Dankgebet, welches er über das vom Paſſahmahle abge: 
fonderte Brod und über den Bundeskelch ſprach (fpäter consecratio 
genannt) und die Austheilung von Brod und Wein, 8 zerfällt wie: 
der in einzelne Abfchnitte und läßt folgende Fragen aufwerfen: 

a) Wer durfte die Eonfecration verrichten? — 
Unter diefem Worte, welches im weitern Sinne jede Handlung bezeich- 
net, wodurch etwas vom gemeinen Gebrauche zu religiöfen Zweden ab: 
gefondert wird, verftehet man hier im engern Sinne die Weihung des 
Brodes und Weines duch) Dankgebet und durch Wiederholung der Eins 
fegungsworte. Bei der erſten Feier fprach Jeſus diefes Geber ſelbſt. In 
den übrigen Stellen des N. T., wo von ber Wiederholung biefer Feier 
die Rede tft, find zwar bie Perfonen nicht ausdrüdlic genannt, die 
jenes Weihegebet verrichteten; aber es iſt mwahrfcheinlih, daß man da⸗ 
bei immer an einen Apoftel und fpäter an den Vorſteher einer Ges 
meinde zu denken hat. Wenigſtens beutet Juſtin der Märtyrer 
in feiner Apologie darauf hin. Als der Klerus mehe ausgebildet 
war, verrichteten die Biſchoͤfe und mit Erlaubniß berfelben die Pres⸗ 
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byter die Conſecration. (S. die beiden Artt. Biſchof und Presbyter.) 
Nur ben. Diakonen wurde diefe Erlaubniß nicht ertheilt. (S. d. Art. 
Die) — Anfangs fcheinen die Bifchöfe das Konfecriren als eine 
Ahnen befonders zuftehende Amtsverrichtung betrachtet zu haben. Sie 
geftatteten diefelbe darum auch nur im Nothfalle den Presbytern, und ' 
Spuren biefer Obfervanz finden wir nod im Tten und 8ten Jahrh. 
An manden Orten foll diefe Confecration gemeinfchaftlih vom Biſchofe 
und vom Presbyter verrichtet worden feyn. Auch den Moͤnchen war 
fruͤher dieſe Verrichtung unterſagt; denn noch im 1flen allgem. Concil 
zu Ravenna ums Jahr 823 im 11. Canon heißt es: Interdieimus 
abbatibus et monachis missas publicas cantare, 

As aber die jüdifche Priefterfhaft immer mehr dem cheiftl, Kle⸗ 
rus als Mufter galt, nahm das frühere Presbpteriat eine völlig veraͤn⸗ 
derte Geftalt an und verwandelte fih in die Priefteridee, die man noch 
jest in der cathol. Kirche feſthaͤlt. (S. d. Art. Presbyter.) Bor dies 
fer Zeit an bildet fih ein völlig verändertes Verhaͤltniß. Nun -tritt 
ſelbſt hier das bifchöfliche Anfehen in den Hintergrund; denn das all: 
gem. Concil im Lateran vom Jahre 1215 fagt: Hoc sacramentum nemo 
eonficere potest, nisi sacerdos. Won jest an findet man nun felte- 
ner, daß fich die Biſchoͤfe diefer Feier unterzogen und bie Spnobe zu To⸗ 
ledo mußte die ihrigen mahnen, ut ter in anno Ad minus celebrent. 
©. Brenner p. 262 — 75. Von der geiftl. und leibl. Vorbereitung ber 
Prieſter, ehe fie Meſſe lefen, handelt daffelbe Buch p. 276-290. — 
Eine andere hierher gehörige Frage iſt diefe: 

b) Welcher Gebete bediente man fi bei diefer 
Eonfecrstion! — Bei Zefu felbft beftand diefe Confecration in 
einem kurzen Dankgebete nach goͤrihcher Sitte, welches der Hausvater 
zu thun pflegte. Mth. 14, 19. 15, 36. Luc. 24, 80. Welcher 
beſondern Worte er ſich dabet bediente, iſt ungeroiß,. S. Ammons 
bibl. Theol. 3. Thl. S. 130. — Eben fo wenig wiſſen wir, was bie 
Apoftel dabei fprachen. Nur dahin ſcheinen fich die Andeutungen der 
meiften Kirchenlehrer zu vereinigen, daß die Euchariftie durch die Ein- 
fegungsworte und durch bie Ancufung des heiligen Geiftes oder ber 
göttlichen Allmacht ſei geweihet worden. Zorn (in ſeiner dissert. de 
Enızdyoı vett. in Spirit. Sanct. Rostock 1705) zeigt, man habe ben 
heiligen Geift derwegen angerufen, baß er den Leib nnd das Blut mit 
Brod und Mein vereinigen möchte. Die griechifche Kirche hat biefe 
invocationem Spirit. S. fpäterhin beibehalten, die vömifche aber weg⸗ 
gelaffen und dafür das Waterunfer gewählt, von dem Gregor. Magn. 
epistolar. 1. 7. ep. 63. behauptet, es fei einzig und allein als Confe- 
erationgformel von den Apofteln gebraucht worden. (©. d. Art. Va⸗ 
terunfer Nro. 2, b.) — Die Confecrationsformel fcheint in frühern 
Beiten ein freier Erguß des Bifchofs oder Presbyters gewefen zu fein; 
denn Juſtin der Märtyrer in feiner erflen Apologie fagt: Eucharistiam 
prolixe exequitur (En 1040). Preces et gratiar. actiones totis vi- 
rib. (007 divanıg adro) emittit. — Erſt mit dem Erfcheinen ber 
ſchriftlichen Liturgien bilden fich die Weiheformeln bei dem AÄAbendmahle 
vollkommen aus und fielen ſich als gefegliche, unabänderlihe Norm 
dar. . Daß fle aber bis dahin verfchieden feien gebildet und ausgedruͤckt 
worden, hiervon iſt eben das Streben Liturgien nach Willkuͤhr zu fer⸗ 
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tigen und bie barin vorfommende Verfchiedenheit der Formeln ber beut> 
Lichfte Beweis. Die Altefte gefchriebene Liturgie ift die in den apoſto⸗ 
liſchen Gonftitutionen (vergl. d. Art.: Gebet in ben Öffentlichen gottes⸗ 
dienftlichen Werfammlungen Nro. II. B. d.), wo in dem allgemeinen 
Kirchengebete der feierlihen Weihung von Brod und Mein mit ges 
dacht wird. ©. Constit. apost. 1. VIII. c. 12. — Gregor von Na= 
zianz berichtet, daß Bafilius eine Gebetsformel für den Altarbienft ges 
fertiget habe. Wie unbezweifelt e8 auch feyn mag, daß die Liturgie, ' 
welche dem Bafilius zugefchrieben wird, nicht nach allen ihren Theilen 
von ihm herfiammt, fo macht doc) die Weiheformel vom Brod und 
Mein davon eine Ausnahme. Man kann fie ohne Bedenken als eine 
Achte Reliquie aus dem Zeitalter des Bafilius, ja auch aus einem 
fernen Alterthume annehmen, in dem er fie felbft aus einer geheimen 
Zradition ableitet. Auch die fpätere, dem Chryſoſtomus zugefchriebene 
Liturgie enthält dieſelbe Gonfecrationsformel mit wenig Abweichungen. 
Es würde für unfern Zweck zu weitläufig ſeyn, dieſe Sormeln voll 
fländig aufzuzeichnen. Wir begnügen uns, biefelben kurz dahin zu 
befchreiben, daß „fie insgefammt der Einfesungsmworte Erwähnung thun, 
nicht minder der Verklärung Jeſu durch Zod, Auferfiehung und Dim: 
melfahrt gedenken, und zugleich eine Anrufung bes heiligen Geifles ent: 
halten, daß das Brod in den Leib, der Wein in das Blut Chriſti 
fih verwandeln möge. Uebrigens findet man biefe Formeln ausgezo⸗ 
gen bei Brenner 1.1. p. 7 f. — Etwas anders verhält es ſich hier in 
der römifchen Kirche, welche in ihrem fogenannten Kanon zuvor daB 
Gebet fprehen und hernach erft die Einfegungsmorte folgen Läffet. 
Diefer Kanon, wovon die Conſecration ber wichtigfte Theil ift, fol ſich 
fhon in dem Gelaſianiſchen Sakramentarium befinden, und mithin dem 
sten Jahrh. angehören. Die verfchledenen Anfichten darüber finden ſich 
bei Brenner 1.1. p. 13 ff. Die in diefem Kanon mitgetheilte Conſe⸗ 
erationsformel enthält eben fo die Einfegungsworte,, wie in der griech). 
Kirche, nur daß der Umftand noch mehr heraus gehoben iſt: Jeſus 
habe mit zum Himmel emporgerichteten Augen die gratiar. actio ges 
ſprochen. Wirklich foll bdiefe Sormel in das Sakramentar. Gregors des 
Großen übergegangen Teyn und fich eben deshalb in der ganzen latet= 
nifhen Kirche erhalten und verbreitet haben. Auch durch das Missale 
Pius V. von 1320 iſt diefe Formel nur in ber Wortflellung etwas 
verändert worden. Ste dauert mithin in einem ZBeitraume von 14 
Jahrhunderten bis auf unſre Tage, wenn man etwa bie wenigen Orte 
ausnimmt, an welchen die Ambrofianifche oder Mozarabifche Liturgie 
fortbeflehet. — Anfangs gefchah die Conſecration mit lauter Stimme, 
fo daß das Volk Amen bazu ſprach. Austin. Novell. 187. c. 6. Diefe 
Sitte hat im Driente immer fortgsdauert, im Decidente aber hat man 
hernach die Confeeration ganz leife gefprochen. Eine andere hierher ge: 
hörige Frage iſt dieſe: \ 

0) Wer hatte die Austheilung der geweiheten 
Elemente des Abenbmahles zu beforgen! Nah dem 
älteflen Zeugniſſe Juſtins des Maͤrtyrers mußten die Diakonen, fo- 
bald ber Bifchof die Conferration. verrichtet hatte, fowmohl das Brod 
als ben Kelch unter die Communicanten austheilen. Später aber 
theilte der Biſchof ober Presbyter das Brod fo aus, daß es jeber Som: 
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municant in die Hand empfing und ben Kelch reichten auf ähnliche 
Meife die Diakonen an die anmelenden Communicanten. Die Belege 
zu diefer Sitte hat Bingh. Vol. 6. c. 15. $.6. aus Xertullian, les 
mens von Alerandrien, Cyprian, Drigenes, Baſilius u. g. fleißig ge= 
ſammelt. Nocd findet man Spnodalbefhlüffe, worin ausbrüdlid un= 
terfagt wird, daB Fein Diakonus ohne dringende Noth und ohne Aufs 
trag des Presbyters das gefegnete Brod austheilen folle. Fa das Conc. 
Nic. c. 18. verbietet, daß ein Aeltefter den Kelch von einem Diakonus 
empfange. — Mit der Zeit aber ift es der Diakonen befonderes Amt 
geworden, fowohl den Kelch als das gefegnete Brod unter die Com: 
municanten auszutheilen. — Hier ſcheint auch ber Ort zu ſeyn, et: 
was uͤber die Streitfrage zu bemerken, ob Tertullian die Austheilung 
des geweiheten Brodes und Kelches durch Laien ſchon erlaubt gehabt 
habe? (S. Tertull. de exhortat. castitatis c.7. ed. Oberth. Tom. I. 
p. 125) und ob dieß überhaupt zuläffig fei?, — Ueber den barüber 
geführten Streit zwifchen den Xheologen der römifhen und der prote= 
ftantifchen Kirche, findet man Nachmeifung in Pfaff. dissert. de vett. 
consecratione ceucharistiae. — Buddeus theol. dogm. p. 1147 z2qgq. 
Cotta ad Gerhardi loc. theol. X. p. 31 sqq. — Deyling prud. past. 
p. 467 ed. Küstner, — (Luther, Muſaͤus, Spener, Deyling u. a. 
hielten e8 für erlaubt, daß im Nothfalle das Abendmahl durch Laien 
tönne "adminiftriret werben.) Auch die fhmalkaldifchen Artikel de po- 
testate et jurisdietione episc. p. 353 feinen die zu billigen. ol. 
I. Ge. Walch de sacra coena a Laicis administranda. len. 1747. 4. 
— Leugnen muß es aber die römifche Kirche vermöge ihrer Anfiht vom 
Prieſterthume. Noch neuerlich haben de Wette über Religion und 
Zheologie S. 295 und Hort in feiner Myſterioſophie 1r Thl. die 
Austheilung dee Abendmahlselemente durch Geiftliche fteif und uner- 
baulih und die Form ber Liebesmahle oder etwas der Meile Analo= 
ges am zweckmaͤßigſten auch in der proteftantifhen Kicche finden wol⸗ 
len. — Auch über die Worte, deren fich diejenigen bedienten, welche 
das gemweihete Brod, den gemweiheten Kelch austheilten, find Nachrich⸗ 
ten im chriftlichen Alterthume vorhanden. Anfangs war die Formel, 
welche die Communicanten mit Amen beantworteten, ganz kurz, und 
beftand aus. den Worten: Corpus Christi — Sanguis Christi — mit 
dem- Zufage: calix vitae. S. Tertull. de spectae. c. 25. Euseb. VI. 
43. Constit. apost. ©. 13. — Ambros. de sacranent. 1.4. c.5. — 
Von ber Zeit Gregord des Großen an hieß ed: Corpus domini no- 
stri Jesu Christi servet animam tuam. — Jo. Diac. in vita Gre- 
gor. 1.1. — Bon Alcuins Zeiten an ſprach man: corpus domini 
nostri lesu Christi custodiat te in vitam aeternam. — Vom 9Iten 
Seculo an Anderte fi dieſe Formel dahin ab, daß man fie fo aus: 
drüdte: Prosit tibi in remissionem peccator. et ad vitam aeternam, 

gl. Bona rer. lit. 1. II, e. 17. p. 842 sqq. Bingh. Vol. VI. p. 484. 
— Nicht minder hatten die fpätern Gewohnheiten und bogmatifchen 
Anfichten- Einfluß auf bie Distributionsformel beim Abendmahle. — 
Als die communio sub una noch nicht eingeführet, die Intinotio aber 
auch im Decidente eine Zeit lang angenommen .war, bediente man ſich 
folgender Formel: Corpus domini nostri Jesu Christi sanguine suo 
!ntinctum. conservet animam tuan in vitam aetern&m. Amen. Mu- 
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ratorii Antignit. Ital. med. aevi T. IV. p. 178. — Mit ber völlig 
ausgebildeten Transſubſtantiationslehre wurde auch auf den Beiſatz ve- 
rum corpus, — verus sanguis ein gewiſſer Nachdrud gelegt. — 
Wil man ſich überzeugen, wie man aud, in der Tutherifchen Kicche 
eine gewiſſe anuftliche Aufmerkfamkeit auf die Distributionsformel beim 
Abendmahle mit Bezugnahme auf die Sakramentirer richtete; fo 
findet man in: Spörle Paftoraltheologie p. 300 und 301 hinlängliche 
Auskunft. Vgl. Augufli 8r B. 403 ff. Da jedoch weiter unten von 
den Disteibutionsformeln beim Abendmahle, wie fie jegt im chrift: 
lichen Gultus gewöhnlich.find, noch; einmal bie Rede feyn muß, fo 
brechen mir hier diefe Unterfuchung ab und fchreiten zut Beantwortung 
einer andern Stage, betreffend den 

IV. Ort, wo die Abendmahlsfeier pflegte began: 
gen zu werden. — Auch hier kann man bie Frage theile wei: 
ter, theild enger faffen und zunaͤchſt unterfuchen: 

a) In weldhen Bebäuden wiederholten die Chri- 
ften das von Jefu eingefegte mnemonifhe Mahl! — 
In dem Zimmer eines Privathaufes ſetzt Jeſus das Abendmahl ein. 

- Marc. 14, 13 — 16. coll, Luc. 22, 7—13. — Die verfchiedenen, 
Meinungen ber Eregeten über diefe Stellen Eönnen wir unbeachtet lafs 
fen, da fie keinen weitern Aufſchluß über das Lokal geben, wo Sefus 
die legte Mahlzeit mit den Seinigen hielt. Da unfre Unterfuhung 
ganz mit dee zufammenfällt, die wir im Artikel Kirchengebäude Nro. 1. 
unter der Aufſchrift: „Urſprung, Alter und Befchaffenheit der gottes⸗ 
dienftlichen Verſammlungsorte der früheften Chriſten,“ angeftellt ha⸗ 
ben; fo vermweifen wir auf diefelben und fegen nur das Hauptergebniß, 
um der fchnellen Belehrung willen, hierher. Gleich vom Anfange hat: 
ten die Chriften ihre befondern Verfammlungsorte; aber e8 waren feine 
für diefen Zweck einzig beftimmte Häufer, fondern Zimmer in Privats 
gebäuden, Die entweder gemiethet waren oder von einzelnen Chriften 
unentgeltlich zu Berfammlungsorten überlaffen wurden: Hier kamen 
die früheften Chriften zufammen, feierten ihre Agapen und im enaern 
Sinne das Abendmahl. Daß aber [hon im 2ten und Sten Jahr⸗ 
bundert, als die Zahl der Chriften immer mehr zunahm, bei günfti= 
gen dußern Umftänden, nad ber Analogie der jüdifchen Synagogen 
Gebäude ausfchließend zum chriftlichen gottesdienftlichen Gebrauche fich 
bildeten, wird in dem Artikel Kirchengebäude nicht minder gezeigt wer: 
den. In den Zeiten ber Chriftenverfolgung verhielt es ſich freilich an= 
ders. Hier mußte man fi in die Umftände fügen und mit jedem 
Drte zufrieden feyn, wo man unbemerkt vom Auge der Verfolger zus 
fammentommen Eonnte. Daher fagt auch Dionys von Alerandrien bei 
Euseb, Hist. eccles. 1. VIl. ec. 22.: „Jeder Drt, wo mir eine ober 
die andere Art von Truͤbſal erbuldeten, Feld, Wuͤſte, Schiff, MWirthe- 
haus, Kerker — mar für uns ein Verſammlungsort.“ Sanden aber 
die Chriftenverfolgungen nur zu gemiffen Zeiten flatt und waren fie 
nie allgemein, fo darf man dieſe Störungen des chriftlichen Gottesdiens 
ſtes auch nur als temporell und lokal betrachten. Es Eonnten fi) alfo 
felbft während biefer Zeit Gebäude bilden, welche zahlreiche und im: 
mer mehr mwachfende Gemeinden blos zu gottesdienftlichen Verſamm⸗ 
lungen beftimmten und bafelbft auch das Abendmahl feterten. Dieß 

+ 
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wurde recht eigentlich ſtehende Obſervanz, als die Kirche von außen her 
Ruhe erhielt und duch eine Reihe von Kirchengeſetzen wurde die Ver⸗ 
orbnung begründet, daß der locus ordinarius eucharistiae der gemein- 
fchaftliche Verſammlungsort der Chriften fei. Es iſt darum auch noch 
die Stage, ob die einzelnen Fälle, die davon eine Ausnahme zu mas 
chen fcheinen, (3. B. daB man den Märtyrern das Abendmahl im Ge: 
fängniffe reichte, oder daß einzelne Perfonen das Abendmahl in Pri⸗ 
vathäufern feierten) nicht fo zu verſtehen find, daß die Austheilung ber 
Elemente zwar privatim, die Gonfecration aber öffentlih und im Got: 
teshaufe geſchah, und daB hier nur von der Diftribution die Rede fei. 
Das Ergebnig alfo unſrer Unterfuhung möchte fi dahin beftimmen 
lafien: „Die Abendmahlöfeier der frühern Chriften fand immer in 
ihren gemeinfchaftlihen Verſammlungsorten flatt, zuerſt in Privathäu: 
fern, im 2ten und Sten Seculo wohl fhon hin und wieder in befon- 
deren zum gottesdienftlihen Gebrauche beflimmten Gebäuden — mäh: 
end der Verfolgungen an jedem für ficher gehaltenen Drte, und zur 
Zeit, wo die Saera publica der Chriften beginnen, ſtets in der Kirche, 
fo daß die angegebenen einzelnen Fälle entweder mit der bemerkten 
Einſchraͤnkung, oder ald Ausnahmen betrachtet werden müffen. Die 
Kirche wurde zeitig und blieb immer ber locus solemnis für die Abend: 
mahlöfeier.” — Man vergl. den Artikel Kirchengebäude. — Brenner 
l.l. p. 352 fe — Auguſti's Denkwürbigkeiten 8: B. p. 165. — 
Einiges noch hierher Gehsrige wird paffender beim Artikel Meſſe ers 
wähnt werden. — Die zeither beantwortete Stage können wir auch 
enger faffen, wir Eönnen unfre Unterfuchung richten: 

b) auf die befondere Stelle in den gottesdienft: 
lihen Verfammlungsörten, wo die Abendmabls: 
feier pflegte begangen zu werden. — Wir können uns 
in der angegebenen Beziehung um fo Eürzer faſſen, da das Meifte hier: 
her Gehörige in dem Artikel Altar berührt wird, der bier befonders 
verdient verglichen zu werden. Daß in der früheften Zeit des Chri- 
ſtenthums, wo Agapen und Abendpmahlöfeier in Verbindung flanden 
und die Chriftengemeinden minder zahlreich waren, ein gemeinfchaftli- 
her Zifh im Zimmer dazu gebrauht wurde, leuchtet von felbft ein. 
Hoͤchſt wahrſcheinlich war diefer Tiſch nad) orientalifcher Art niedrig und 
ber Landesſitte angemeffen. Die Stellung beffelben mußte ſich damals nach 
ben Verhältniffen des Ortes richten, und während ber Verfolgungen Eonnte 
es darüber vollends Eeine beftimmte Obfervanz geben. Später, als befon- 
dere Kirchenhäufer erbauet wurden, flellte man bdiefen Tiſch entweder 
in die Mitte, oder noch häufiger an das dem Eingange entgegengefegte 
Ende, jedoch immer fo, daß der Bifhof oder Presbyter, welcher die 
Euchariſtie durch Gebet fegnete, das Geficht gegen das Volk Eehrte, 
folglich den Tifch vor fih hatte. Was nun den Stoff diefer Altartifche 
betrifft, und wie man fpäter auch den juͤdiſchen und heidnifchen Begriff 
vom ara und altare in bem chriftlichen Gultus geltend machte, ft 
abermals in dem Artikel Altar ausführlicher behandelt worden. Hier 
ift uns nur darum zu thun, darauf hin, zu weifen, daß ber frü- 
here Abendmahlstiſch, fpäter mit dem Namen Altar bezeichnet, der 
oder die Drte blieben (in der Folge gab es in einer Kirche mehrere Al: 
täre), wo das Abendmahl ausfchließend pflegte abminiftrirt zu werden. 

. & 
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Der Ort aber, wo der Klerus und die Laien die geweiheten Elemente 
empfingen, war theils die Nähe des Altars, theild der Chor der Kirche 
für ben Klerus, bie Gegend aber bei den Gancellen außerhalb bes Chors 
für die Laien. Noch einmal werden wir weiter unten in diefem Art. auf 
denfelben Gegenftand zuruͤckkommen müflen. Die hierher gehörige Lite 
ratur findet man bei dem Artikel Altar verzeichnet. ine andere Unz 
terfuhung Eönnen wir auch anftellen: 

über die Zeit, wann die AUbendmahlsfeier 
pflegte begangen zu werden. Allgemeiner Lüßt fid) auch bier 
zunächft die Frage ftellen: 

a) An weldhen Tagen beging man des Herren 
Mahl! Die frühern Chriſten, nur erſt Fleinere Vereine bildend, feier 
ten das Abendmahl nach dem Zeugniffe des N. T. und älterer Kirchen: 
lehret faft täglich. Act. 2, 42 und 46. — Die Berfolgungen, fo wie 
die Bergrößerungen der Gemeinden und andere Verhältniffe machten ſpaͤ⸗ 
terhin bie tägliche Abenbmahlsfeier unmöglich. . Es wurde nunmehr herr⸗ 
[chende Sitte, wöchentlid) an den Sonntagen das Abendmahl zu feiern 
und bereits im 2ten Jahrhundert iſt das Zeugniß Juſtin's des Maͤrtyrers 
hoͤchſt wichtig, der in feiner 1ften Apologie Cap. 87. p. 222 ‚ed. Ober- 
thur. den Zag der Abendmahlsfeier ausdrudlih nennt z7v de Tod 
rMov nulgav. Damit würde auch der Status dies- beim Plinius epi- 
stolar. 1. X. ep. 97. übereinflimmen, der ja nach überwiegenden Gruͤn⸗ 
den wohl mehr vom Sonntage, als vom Sabbate zu verfiehen iſt. Bat. 
Il. H. Böhmer dissertt. XII. jur. eccles. ant. dissert. I. de stato die 
p.5—--35. — Wenn aber gleichzeitige und fpätere Zeugen au& dem 
chriſtlichen Alterthume immer noch von der taͤglichen oder mehrtaͤgigen 
Abendmahlsfeier in der Woche (Mittewochs, Freitags und Sonnabends,) 
wie z. B. Tertullian de cor. c. 5. ſprechen; fo iſt dieß theils aus den 
verſchiedenen oͤrtlichen Obſervanzen, theils aber auch aus der Sitte zu ers 
Hären, daß man, die geweiheten Symbole mit nach Haufe nahm und fie 
genoß, fobald man ein Beduͤrfniß dazu fuͤhlte. Dieß erwaͤgend laͤßt es 
ſich erklaͤren, wie man von einer woͤchentlichen, einmaligen Abendmahls⸗ 
feier und doch auch von einer täglichen Euchariftie ſprechen konnte. — 
Ueberhaupt muß man bei liturgiſchen Einrichtungen der fruͤhern Zeit 
nicht vergeſſen; daß ſie noch ſehr das Werk der Freiheit einzelner Chri⸗ 
ſtengemeinden waren und ſehr von oͤrtlichen Obſervanzen abhingen, wes⸗ 
halb auch folgende Stelle aus Auguſtin nicht nur fuͤr unſern Fall, ſon⸗ 
dern auch fuͤr andere aͤhnliche Faͤlle hoͤchſt wichtig iſt. Dieſer ſchreibt 
Epist. 118 ad Ian. c. 2. Alii quotidie communicant corpori et san- 
guini dominico; alii certis diebus accipiunt, alibi nullus dies inter- 
mittitur, quo non offeratur, alibi Sabhato tantum et dominico, alibi. 
tantum dominico. Et si quid aliud hujusmodi animadverti potest, to- 
tum hoc genus rerum liberas habet observationes, nec disciplina ulla 
est in his melior gnavo prudentique Christiano, quam ut eo modo 
agat, quo agere viderit ecclesiam ad quantunque forte devenerit: 
quod enim neque contra fidem, neque contra bonos mores injungi- 
tur, indifferenter est habendum, et pro eorum, inter quos vivitur, 
söcietate servandun est. — Deffen ungeachtet dürfte fih als Haupt⸗ 
ergebniß herausstellen, daß ber Sonntag der beliebtefle Abendmahlstag 
in den erfien 5 Sahrhunderten blieb. Die Bemerkung Bingh, mit Bezug: 
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nahme auf bad, was wir fo eben erinnert haben, dürfte darum wichtig 
feyn, wenn er fagt: Reliquis diebus (praeter diem dominic.) aliae ec- 
clesiae eucharistiam celebrant, aliae non; die autem dominico in 
omnibus omnino ecelesiis celebrabatur, nec unquam in ulla christia 
nor. congregatione omittebatur. Diefe Behauptung fcheint ſich auch 
nod) durch ben Umſtand zu beflätigen, daß man den Sonntag diem pa- 
nis zu nennen pflegte, eben weil an demfelben bie Abendmahlsfeter vor⸗ 
zugsweife gewöhnlich war. gl. Rixner de veter. christianor. circa 
‚eucharistiam institutis ac ritib. p. 1.segg. — Chr. Henr. Zeibich 
dissert. de usu sacrae coenae frequentiori. Bingh. antiquitt. 1. XV. 
c. 9. Vol. VI. p. 570 seqq. — Wie gegründet nun aber audy im alle 

“gemeinen die Wahrheit feyn mag, daß im Laufe der erflen 3 Jahrhun⸗ 
derte die Gedächtnißfeier Sefu von den Chriften fleißig pflegte begangen 
zu werden; fo finden fich doch bereits im Aten und noch mehr im ten 
Sahrhunderte deutliche Spuren einer gewiſſen Lauigkeit und Kälte gegen 
diefen früher fo gefhägten Ritus. Die ſich darauf beziehenden Urfachen laf: 
fen ſich mehr vermuthen, als hiftorifch nachweifen. Man könnte vielleicht 
außer dem erkalteten Eifer der Chriften für ihren Cultus, da fie nicht 
mehr die Verfolgten waren, auch das richtigere Gefühl anführen, daß 
eine zu oft wiederholte religiöfe Feierlichkeit an Bedeutung und Wirkung 
verliere. Jedoch möchte das allmählige Aufhoͤren gewiffer früherer Ein: 

- richtungen, wie'z. B. der Agapenfeier, ber Arkandisciplin, des Katechu: 
menats u. a. die Sache noch beffer erklären. — Bereits Chryſoſtomus 
klagt über laue Theilnahme an der Abendmahlsfeler und tadelt es, daß 
man nur vorzugsmeife zu gewiffen Zeiten im Sahre, 3.3. am Epi⸗ 
phanienfefte,- Oftern und Pfingften communicire, ob ſich dieß glei 
aus dem vorher ausgebildeten Katechumenate erklären laͤſſet. Diefes 
nämlich, veranlaßte an den genannten Zagen feierliche Zaufzeiten, mit 
voelhen auch zugleich die Abendmahlsfeier verbunden. war. Als jedoch 
die Kindertaufe bei den anmwachfenden chriftlichen Gefchkechtern mehr 
gewoͤhnlich wurde, trat auch das SKatechumenat in den Hintergrund 
und fo verloren wohl auch die drei genannten Zeitpuncte im Jahre et: 
was von ihrer Wichtigkeit für die Abendmahlsfeier. Nach diefer Vor: 
ausfegung läßt es fich erklären, wie fchon zu Anfange des Gten Jahr: 
hunderts die Synode zu Agde in Gallien (Conc. Agath. a. 506. c. 18) 
verordnen Eonnte: Seculares, qui in ‚natali damini, Pascha et Pen- 
tecoste non communicaverint, catholici non credantur, -nec inter 
catholicos habeantur. Das Conc. Turonens. a. 813. c. 15. ſpricht 
noch beftimmter: Ut, si non frequentius, vel ter Laici homines 
cöommunicent, nisi forte quis majorib. quibusd. eriminib. impedia- 
tur. — Bei ed nun aud,. daß diefe Verordnungen theild nur die 
Laien, nicht den Klerus betreffen, theild auch eine öftere Theilnahme, 
ald die dreimalige nicht ausfchließen; fo Eönnen fie doch als Beleg 
für die "Behauptung dienen, daß der Abendmahlsfeier bereits ſchon 
zu einer Zeit, wo fi die Mefje noch nicht völlig ausgebildet hatte, 
weniger Aufmerkfamkeit bewiefen wurde. — Wenn aber das Conc. 
Lateran. IV. a. 1215 und wiederholt Conc. Trident. Sess. XII. c. 9. 
die Abendmahlsfeier nur auf die Pafchahzeit befchränfen, fo läßt ſich 
dieß aus dem jest völlig ausgebildeten Begriff der Meffe und den da⸗ 
mit verbundenen eigenthuͤmlichen Anfichten erklären. Wie treffend ſich 

‘ “ 
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Luther und Überhaupt die Neformatoren daruͤber erklaͤren, wie vielmal 
man das Abendmahl feiern müffe, wird fih weiter unten ergeben. — 
Nah Erörterung der erſten Frage: An welchen Zagen und mie oft 
pflegte die alte Kirche das Abendmahl zu feiern, laͤßt ſich num auch die 
enger gefaßte anſchließen: | 

b) Seierte man das Abendmahl mehr zur Nacht⸗ 
zeit oder am Tage! — Ale Stellen im N. T., bie von ber 
Einfegung bes Abendmahls handeln, weifen darauf hin, daß dieſe Feier: 
lichkeit am Abende oder in der Nacht fei angeordnet worden. Davon 
erhielt fie niche nur ihren. Namen, fondern fie wurde auch im apoſto⸗ 
liſchen Zeitalter, der urfprünglichen Cinfegung gemäß, am Abende und, 
zur Nachtzeit begangen, wie bieß unter andern aus Aot. 20, 7. erhel⸗ 
kt. Man hat nicht unterlaffen zu fragen, wie es gefommen fei, daf 
Sefus die Machtzeit befonders gewählt habe. Ohne auf die Natur ber 
juͤdiſchen Paſchafeier Ruͤckſicht zu nehmen, die ſchon an ſich diefen Um: 
ſtand hinlaͤnglich aufzuklaͤren ſcheint, (S. Winers bibl. Reallexicon Ar⸗ 
tikel Paſcha) nehmen einige Ausleger eine Anſpielung auf 2 Moſ. 
12, 8. 12. 18. an, andere dachten hier an die Zukunft Jeſu zum 
Meltgerihte, z. B. I. Gerhard Loc. theol. T. X. p. 420. — In 
ben Zeiten der Verfolgungen waren bie nächtlichen Agapen , verbunden 
mit der Abendmahlsfeier, wohl mehr das Werk der Noth; als ber 
freien Wahl. (Vergl. den Artikel Agapen. Nro. IL) — Erwaͤgt man 
aber, wie es kam, daß die Sitte bald aufhörte, zur Nachtzeit das Ge- 
daͤchtnißmahl Jeſu zu feieen, fo fällt dieſe Unterfuchung größtenthefls 
mit ber zufammen, die wie in bem Artikel Vigilien angeſtellt haben, 
weshalb wir auch auf bdiefen verweilen. Hier nur fo viel. Die Chri⸗ 
fen, abhängig von der römifchen Herrfchergewalt, mußten ſich auch der 
fo wichtigen Verordnung fügen, nach melcher die nooturni coetus und 
die coitiones clandestinae Rreng verboten waren (Cie. de leg. 1. IL). 
Die Chriften mögen fid auch diefer Verordnung um fo williger gefuͤgt 
haben, da fie dadurch am leichteften heidniſchen Verleumdungen ent- 
Singen und da fie durch kein Religionsgefeg an eine beftimmte Zeit bei 
Diefer Feier gebunden waren. Daraus dürften fid) auch die conventus 
antelucani beim’ Plinius am beflen erblären laſſen. Sie ſchloſſen ſich 
an die Nachtfeier an und waren doc, dem Gefege nicht entgegen. Die 
ganze Stelle zeigt übrigens auch, daß Plinius dieſe conventus nidjt 
für nächtlihe und verbotene Zufammenfünfte muß gehalten haben. 
Wie es aber am, daß die Chriften, nachdem ihre Religion zur Staats: 
religion war erhoben worden, nicht zu der früheren Abend» oder Nacht⸗ 
zeit zuruͤckkehrten, läßt fich leicht erklären. Die Chriſten hatten die 
Morgenfeier in jenem Zwiſchenraume, wo die Bigilien aufhören muß: 
ten (f. diefen Artikel), lieb gewonnen und eine andere Deutung ber: 
felben auf Chriftus als die Sonne der ®erechtigkeit, den Aufgang aus 
ber Höhe, das Licht, das in bie Welt gefommen u. ſ. w. aufgefunden, 
wobei fie um fo lieber blieben, da bereits fruͤh ſchon ſehr achtbare 
Stimmen tiber die Ausartung der Vigilien zu Hagen anfingen. Wurde 
nun einmäl bie Fruͤhfeier gewöhnlich, fo forberte fhon die gute Orb: 
nung beflimmte Vormittagsftunden. Aus Sidonius Apollinar. epistol. 
LV, ep. 17. ergiebt fih, daß die hora tertia nıafutina, nach unfrer 
Zeitrechnung die te Stunde des Vormittags, bereits im Sten Jahr: 
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hundert gewoͤhnlich war. Mehtrere ſpaͤtere Concilien wiederholen dieß. 
s iſt auch ſelbſt nach dem Missale Regel geblieben, der es jedoch 

nicht, nach gewiſſen oͤrtlichen Obſervanzen, an haͤufigen Ausnahmen fehlt. 
Auch die ſpaͤtere allgemeine Kirche halt es mit völliger Uebereinſtim⸗ 
mung für ſchicklich, die Abendmahlsfeier mit dem Vormittagsgottesdienft 
in Verbindung zu bringen. 

VI. Elemente des Abendmahles. —. Mit diefem, Namen 
pflegte man das Hei der Enchnriftie nöthige Brod und den nöthigen Wein 
zu bezeichnen. Da aber gerade dieſe Elemente in der Folge weſentliche 
Veränderungen erlitten und zu Inngwierigen Streitigkeiten Veranlaffung 
gaben, fo ſcheint der hiſtoriſchen Unterfuchung darüberein eigener Artikel 
gewidmet werden zu muͤſſen. Wir verweiſen auf diefen, und beuten nue 
um der BVollftändigkeit willen hier die Sache im allgemeinen am. — 

. Don den Perſonen, weldhe an der Abend: 
mahlsfeier Theil nehmen durften. — Auch biefe Unterfu- 
hung wollen wir um der leichten Weberficht willen wieder auf die be: 
fondern einzelnen Tragen. zuruͤckfuͤhren: Welche Perfonen fah das chrift- 
liche, Alterthum als befähigt und berechtigt zur Abendmahlsfeier an? 
— An welchem Plage in den Eirchlichen Verfammlungsorten empfin= 
gen befonders die Laien die gemweiheten Elemente und in welcher Orb: 
nung geſchah dieß? — Melches eigenthümliche Verhalten beobachte: 
ten fie bei diefer Gelegenheit? — , . 

a) Weldye Perfonen ſah das chriſtliche Alterthum 
ats befäbigt und heredtigt an, das Abendmahl zu 
feiernd — Auf diefe Frage läßt fi im allgemeinen antworten: 
Alle die, welche die Taufe empfangen hatten. Da man anfangs nad) 
einer. fohe Eurzen Vorbereitung die Zaufe zu ertheilen pflegte und größ- 

tentheils Erwachſene nur getauft wurden, fo läßt es fich erflären, daß 
es nicht ſchwer hielt, das zu werden, mas wir Communicanten nen: 
nen. Sobald die Taufe vollzogen war, wurden auch die Getauften zu 
den gottesdienfllihen Verſammlungen der eimgelnen Chriflengemeinden 
zugelafjen,, wo fie fogleich an den Agapen ind der damit verbundenen 
Abendmahlsfoier Antheil nahmen. Man hielt ſich hierbei befonders an 
den Ausſpruch Jeſu, Marc. 16, 16. Dieß fcheint auch die berrfchende 
Prazid geblieben zu feyn, bis eigenthümliche Umſtaͤnde das Katechume⸗ 
naf nothwendig machten, bie Arkandisciplin den Außern Cultus abaͤn⸗ 
beste und die Zeiten ber DVerfolgungen eine firengere Kirchendisciplin 
nothwendig machten. Wenigſtens ſtimmt damit folgende Aeußerung 
Juſtin's des Maͤrtyrers überein, wo er fagt: „Niemand darf an ber. 
Euchariflie Theil nehmen, als wer unſtce Lehre für wahr häkt, bie 
Zaufe der Vergebung der Sünden und der Wiedergeburt empfangen hat 
und fo lebt, wie Cheiftus zu leben befohlen hat.” Man fieht aus diefer 
Stelle, daß größtentheils Nur von Erwachfenen die Rede feyn Tann. 

Die chen genähnten Neuerungen aber veranlaßten fpäter die zwei 
Hauptbeflandtheile des chriftlichen Cultus, die Missa Catechumemnor. 
und die Missa Fidekum. Von nun an wurde die Euchariſtie immer 
mehr als ein Geheimniß und als eine Feier angefehen, zu der man 
nur nad) gewiſſen durchtaufenen Stationen gefangen Eannte. Schon 

‚die apoftolifchen Gonftitutionen geben wiederholt diejenigen, Perfonen 
an, die nicht .an der’ Abendmahldfeier Antheil nehmen durften. . 

. . . . 0 
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Es find die xarexovuevos, b. h. bie erſte Klaffe derfelben, 2) die 
üxgooevo: — audientes, bie zweite. Klaſſe, 8) bie amıozor, Inlide- 
les, Juden und Heiden, 4) die drsoodokos (Haͤtetiker, Irrlehrer, Ses 
poratiften.) Daß hierher auch die Buͤßenden und Energumenen gehoͤ⸗ 
ten, wird aus andern Artikeln Mar werden. Auch notorifch Lafterhaf- 
ten geflatfete man die Abendmahlsfeier nicht, und welche befondere Ver: 
drehen davon ausſchloſſen, ift im Artikel: „Oeffentliche Kirchenzucht“ 
nahzufehen. — Blieb nun der Grundfag feit, daß jeder getaufte 
Chriſt nach unfrer Ausdrucksweiſe abendmahlsfähig fel, fo darf man 
fih nicht wundern, daß ſchon früh Kindern das Abendmahl gereicht 
wurde, indem bereits im 2ten und Sten Jahrhundert Beiſpiele der 
Kindertaufe vorkommen. (S. den Artikel Zaufe) Dieß mußte man 
um fo mehr gerathen finden, da ſich im Streite über die Zulaſſigkeit 
ber Kindertaufe: Tertull. de baptismo ce. 18. Cyprian, Epist. LXIV. 
p.158 sqg. ed. Brem. allmählig ſich die Anficht bildete, daß es bei 
den Sacramenten nicht auf Alter, Faͤhigkeit u. f. w. anfomme, fon: 
ben daß Jeder zu der göttlichen Gnade freien Zutritt habe. Daher 
läßt es fich zum Theil mit erklären, wie diefe Kindereommunien an be: 
ruͤhmten Kicchenlehrern, 3. B. an Auguflin (Serm. 18. de verb. 
Apost.) u. a. warme Vertheidiger fand und felbft in Synodalbeſchluͤf⸗ 
fen empfohlen wird. Sie dauerten in der abendländifchen Kirche, z. B. 
in Sallien, bis ind 12te Jahrhundert, und daß fie in Deutfchland, Hel⸗ 
vetien, Lothringen viel länger im Gebrauche gewefen find, zeigt Bingh. 
Antiquit. VI, p. 137 sgq. Die griechifhe Kirche hält noch jege mit 
Strenge auf die Kindercommunion, und zwar nicht blos unmittelbar 
nad der Zaufe, fondern auch ale Wiederholung, wie bei den Erwach⸗ 
fenen. Vgl. Thom. Smith. de eecles. Gr. hodierno statu p. 109. — 
Man findet diefen Umftand fehr fpeciell bearbeitet in Zornii historia 
encharistiae infantum. Berolin. 1737. p. 42 — 52. 

Wenn, wie wir oben gezeigt haben, das Abendmahl in ber Re⸗ 
gel nur in den Öffentlichen kirchlichen Verfammlungsorten gefeiert wdurde, 
fo bemerket man doch früh fehon einige Ansnahmen. Dahin gehört 

a) die Sitte, durch die Diakonen und Akoluthen 
die geweiheten Elemente den Abwefenden zu über: 
fenden, welde nicht zugegen feyn Ponnten und doch 
wirflihde Glieder der Kirche waren. Schon Juſtin ber 
Märtyrer macht auf diefe Gewohnheit aufmerkſam. Nicht minder fen: 
dete man auch die gemeiheten Elemente 

BP) den gefangenen Märtyrern zu, fo wie den 
Kranken und auh den Büßenden, wenn fie in Tos 
desgefahr ſchwebten. Bei diefen beiden legtern follte der Abend⸗ 
mahlögenuß ein viaticum, ein Zehrpfennig zu ber Abreife aus dem Er⸗ 
denleben, ſeyn, mie diefe Medensart Tonc. Nic. can. 18. und Cone. 
Agath, can. 15. und anderwärts vorkoͤmmt. Im diefer Sitte möchte 
man die erften Spuren ber Privatcommunion finden. — Hierher 
dürfte auch die Gewohnheit gehören: 

y) daß der Bifchof die geweiheten Elemente an 
die ihm untergeordneten Gemeinden fendete, um 
die Bemeinfchaft der Aauptkirdhe mit denfelben zu 
bezeugen. „Die geſchah befanders um die Dfeegit, „©. Irenaeus 
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in ep. ad Vietor. Euseb. h. e. 1. V. 0.34. Nirgends hat jedoch der 
Verfafler etwas Näheres über das Rituelle diefer Sitte auffinden Ein: 
wen. - Das Conc. Laod. a, 361. can. 14. verbietet zwar dieſe Sitte; 
aber nach Io. Moschi prat. spirit. c. ultim. mag fie doch an mehren 
Drten noch lange fortgedauert haben. Ein Erfag dafür fcheinen die 
‚Eulogien gemwefen zu feyn. Noch eigenthümlicher ift die Sitte: 
I) daß man an einigen Orten den Todten das 
Abendmahl und den dabei gewöhnlichen Liebeskuß 
zu geben pflegte. Es iſt ftreitig, ob man bieß fo verfiehen fol, 
dab man Brod und Wein wirklich in den Mund der Berflorbenen 
brachte und einflößte, oder dag man bie gemweiheten Elemente nur mit 
in den Sarg gab? Man möchte das Erftere annehmen, wenn man 
auf die Ausdrudsweife mancher Synobalbefchlüffe achtet, die diefe Sitte 
verbieten. So heißt es Conc. Carthag. Ill. c. 6. Placuit, ut corpo- 
rib. defunctor. eucharistia non detur. Dictum est enim a domino; 
accipite et edite. Cadavera autem nec accipere possunt, nee 
edere. — Gemöhnlicher mag es jedoch gewefen fern, die geweiheten 
Elemente vielleicht in befondern Behaͤltniſſen pen Zodten mit in den 
Sarg zu geben. Bladmore in feinen chriſtlichen Alterthuͤmern Thl. II. 
p. 42 verfichert,. daß man in der bifchöflichen Kirche zu Salisbury ver- 
fchiedene Särge Ausgegraben habe, in weldhen man neben dem Leid: 
name auch noch die Abendmahlgelemente fand. Vgl. I. Andr. Gleich 
de S. Eucharistia moribundis et mortuis olim data. Viteb. 1690. — 
I. Andr. Sohmidt. de Eucharistia mortuor. Jenae 1695. Bingh. 
Vol. VI. 1.15. e.4. 8.19 und 20. Daß es auch Fälle gab, wo man 
ſelbſt Gläubige vom Genuffe des Abendmahles ausfhloß, wird chic: 
licher feine Erläuterung in dem Artikel Kirchenzucht finden. Hier fei 
nur der Umfland bemerkt, daß man zumeilen mit den Energumenen 
eine Ausnahme machte, indem man fie, wenn fie ihre lucida inter- 
valla hatten, auch an der Abendmahlsfeier Theil nehmen ließ, Cas- 
sian. collat. patrum VH. 

Das Ergebnig uͤnſrer Unterfuchung dürfte darum folgendes feyn: 
„su den früheften Zeiten des Chriftentbums, mo nad) einer kurzen 
Vorbereitung die Taufe erfolgte, war es minder fehwierig, abendmahls: 
fähig und berechtigt zu feyn; denn alle Chriften, noch Kleinere Ge: 
meinden bildend, feierten gemeinfchaftlich die Agapen und das damit 
verbundene Abendmahl. Als aber das Katechumenat ſich ausbildete 
und durch die Arkandisciplin der öffentliche Gottesdienft- in die Missa 
Catechumenor. und Fidel. ſich ſchied, waren nur die fogenannten Fi- 
deles abendmahlsfähig und zur Zeit der mehr ausgebildeten Kirchen: 
zucht mußten die Lapsi fich fchmerzliche Lauterungen gefallen Laffen, 
um dieß einft früher gehabte. Recht wieber zu erwerben. (©. ben 
Artikel Kichenzucht) Daß jedoch auch jegt noch die Taufe als Ritus 
angefehben wurde, der nothiwendig vorangehen mußte, ehe man zur 
Abendmahlsfeier zugelaffen wurde, betoeift die eben beſprochene Kin: 
dbercommunion. Anfangs waren alle Fideles Gommunicanten ih den 
gottesdienfllihen Verfammlungen, aber aus Urfachen,, die [chen in die: 
fem Artikel Nro. V. a. angeführt worden find, mußte- man aud) bald 
die Fideles in Communicirende und Nichtcommunicirende eintheilen, 
und den letztern verfigtten, vor ber Euchariftie die Verſammlung zu 
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verlaffen. Die geweiheten Elemente außer ben kirchlichen Verſamm⸗ 
lungen zu genießen, fah man theild als Werk der Noth, theild als 
Mißbrauch an, und immer gehörte biefe Sitte mehr zur Ausnahnie, als 
zur Regel. — Wie es aber gekommen fei, daß die Abendmahlefeier 
den fchönen Begriff communio verlor, wird ſich bald weiter unten und 
in mehrern andern Artikeln zeigen.” Mit ber Unterfuchmg des eigents 
lichen Perfonals der Communtcanten hängen auc noch die Kragen aus 
fammen : Ä 

b) Un welhem Orte in der Kirche die Laien die 
geweiheten Elemente empfingen: — in welder Ord⸗ 
nung dieß geſchah? — und wie ſich die Communican: 
ten dabei 3u verhalten pflegten? — Wir haben bereits 
oben gezeigt, daß der beflimmte Dre in den Mirchengebäuben, wo 
Brod und Wein confecrirt wurden, ein einfacher Tiſch, fpäter ein mehr 
geihmädter Altar war. Nach dem Berichte des Euſebius hist. eccl. 
1.7. o. 9. durften anfangs alle Laien, ohne Ausnahme, fowohl Män: 
ner ald Weiber am Altare oder auf dem Altarplage, den man im 
weiteren Sinne au Ivmaoıngeov zu nennen pflegte, das Abendmahl 
genießen. Dieß mag auc die muthmaßliche Praris im Zeitalter Ju⸗ 
flin’d des Märtyrers geweſen ſeyn. S. deifen zweite Apologie p. 97. 
— Gregorius von Tours behauptete dieſes ebenfalls von der Gaflis 
[hen Kirche. S. Mabillon. Hturg. gall. .1.c.5 — Das zweite 
zu Tours gehaltene Concil a. 567 verfügte zwar ausdrüdlich, daß Fein 
Kaie unter die Kleriker auf dem Altarplage fi mifchen folle; bei ber 
Abendmahlsfeier aber ftehe den Männern und Weibern das Alletheiligſte 
offen. — Allein fchon frühere feit ber Hälfte bes Aten Jahrhunderts 
hatte das Conc. Laod. (a. 361) o. 19. den Laien den Zutritt zu dem 
Altare verfagt und diefe Verordnung fcheine im Morgenlande allge: 
meinere Beachtung gefunden zu haben. Es wurde naͤmlich früh ſchon 
Sitte, den Plag, wo der Altar ſtand, den Chor vom Schiffe der 
Kiche durch Schranken (xıyrAldes, cancelli) abzufondern. (©. den 
Artikel Kirchengebet). — Bon diefem Platze wurden zuerft die Weiber 
ausgefchloffen (Conc. Laod. e. 44.) und dann auch bie Männer. Die 
it in der griechifchen Kirche immer Obfervanz geblieben und nur dem 
Kaifer. war es erlaubt, dieſen Theil der Kirche zu betreten. Daß auch 
dieſelbe Anficht in der abendländifchen Kirche muß vorgeherrſcht haben, 
beweiſt das Beiſpiel des matländifchen Biſchofs Ambrofius, der den Altar 
und Chor für den Klerus fo ſehr in Anfpruch nahm, daB er felbjt 
nicht einmal dem Kaifer dorthin zu kommen verftatten wollte. Bol. 
Thegdoret. h. e. 1. V. 0,18. — Sozomen; h. e. I. VIl. e. 24. - 
Cone. Trull. c. 69. (a. 680.) — Daraus wird auch Bar, mie für 
die Kheriter die fogenannte Communio laioa gleihfam eine Strafe und 
Degradetion fern konnte. Ste durften nämlich nicht in der Eigen⸗ 
(haft als Kleriker Ännerhalb des Chors, fondern fie mußten als Laien, 
mit diefen außer dem Chor communiciren. Aus dem zeither Gefagten 
ergiebt fih nun, daB hin und wieder „die Laien wohl längere Zeit, 
bis in das Gte Jahrhundert herap, in des Nähe des Altars oder auf 
dem Wtarplage ommunieirten; in andern Gegenden aber fomohl des 
Morgen: als des Abendlandes aus dem Chor der Kirche, hinter bie 
erwähnten Schranken ·verwieſen wurben, welches auch bie allgemeinfte 
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Obſervanz geblieben zu feyn fcheint, wie dieß mehre Synodalbeſchluͤſſe 
und Xeußerungen der Kirchenväter darthun.” 

Anlangend die Drbnung, in welcher bie Communicanten das 
Abendmahl feierten, kann man im allgemeinen behaupten, bag nicht 

äußere Vorzüge, voie Stand, Reihthum und Geburt diefelbe beftimm= 
ten, daß aber‘ doch eine gewiffe Ordnung Statt fand, die zum Theil 
auch "den Geift der Zeit bezeichnet. Die bereit in dem apoflolifhen 
Conftitutionen 1. VII. c. 13 angegebene Ordnung iſt gewiſſermaßen bis 
in Die Beiten ein Vorbild geblieben, wo die Meffe die Laiencommunion 
immer mehr in den Hintergrund ſtellte. In ben genannten Conſtitu⸗ 
tionen beißt es nämlich: „Zuerſt fell der Biſchof das Abendmahl 

genießen, hiernach bie Xelteften, Diakonen und Subdiakonen, die Kefer, 
‚Sänger und Xfceten. Unter den MWeibern zuerſt die Diakoniffinnen, 
hernach die Jungfrauen und Wittwen und zuletzt das ganze gläubige 
Vol” — Eine andere Ordnung führt Bingh. an, mie fie in der ſpa⸗ 
nifhen Kirche Statt gefunden Habe. Er verweift auf das Conc. Bra- 
car. I. (8.462), wo ed im Siflen Can. im allgemeinen heißt: Placuit, 
ut intra Sanetuar. alteris ingredi ad communieapdum non liceat laieis 
viris et mulieribus, sicut et eamonib. antiquis statutum est. — Mod) 

‚ deutlicher fpriht aber das Cone. Tolet. Il. (a. 633) e. 17. Sacerdos 
et Levita ante altare communicent, in ehoro olerus, extra chorum 
populus. — Ueberhaupt zeigt bei biefer Gelegenheit Bingh., daß auch, 
was die Ordnung bei den Communicanten anlangt, Örtliche Obfervanz 
Manches eigenthuͤmlich geftaltet habe. Man fieht aus diefen und ans 
dern Stellen, daß damals noch und wohl. bis über das Ste Jahrhundert 
hinaus der Klerus und das Volk in einer nahen und fehönen Bezie⸗ 
hung zu einander flanden und Bronner J. J. als Schriftfteller aus der 
roͤmiſchen Kirche giebt fein Bedauern zu erkennen, daß die fpätere 
Meſſe den. [hören Vereinigungspunct der Kleriker mit den Laien beim 
Abendmahle aufgehoben habe. 

c)> Achtet man ferner auf bie Nachrichten bes chrifitichen Alter⸗ 
thums in Abfiht auf das eigenthbümlidhe Verhalten 
der Laien beim Empfange des Abendmahles, fo ift 
allerdings von einer gewiſſen aͤußern Vorbereitung zunaͤchſt die Rebe. 
Ste laͤßt fih Burz dahin beftimmen, daß die Semmunicanten zur 

Selbſtpruͤfung und zum Gebete um Vergebung der Sünden ermuntert 
wurden (1 Bor. 11, 86. — Act. 26, 38.) — Damit flimmtez 
auch gewiffe formulae solennes überein, deren man ſich in den gottes- 
dienftlichen Verſammlungen bei der Abendmahlsfeier bediente. Ueber: 
haupt warnen die bdantüligen Kicchenlehrer, wenn von diefem Gegens 
fignde die Rede iſt, das Abendmahl nicht ald opus operatum zu 
feiern. — Daß man nieht nur die Kleriker, fondern auch die Laien 
zum Faſten und Nüchternfeyn enmunterte, läßt fich vielfach nachweiſen. — 
Eine befandere Kleidung der Communicanten ift durch kein fpeeielles 
Geſetz vorgefchrieben. Nur "eine anftändige, efebare Klefhung ſcheint 
gefordert worden zu fepn. Daß das weiße Taufkleid "hier keine Aus- 
nahme mache, „wird bei dem Ast. Dominica in albis gegeigt wetden 
Nur den Frauenzimmern war eine Kopfbedeckung von, weißer Leiamand 
geboten, welde Dominicale genannt wurde. ©, Conc. Antisid. (a..578) 
e. 36.418 Man ift nicht ganz einig, wie Dieß-deminieale befchaffen 
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geiyeſen ſeyn mag. Schmidt in feinem Lexic. eteles. ninus ſagt davon: 
Secundum quosdam fuit linteum, in quo communleaturas mulieres 
hostiam: deponebant, cum is non Isebat, nuda manu adeipere, quol, 
viris hiouit. — Alils est velum, quo muliores caput in ecclesia 
tegebant, cum iis nonnii velatin inkressus illlıs paferet, Grau- 
colas de antig. liturg. T. II. 320 vereinigte beide von Schmidt gn= 
gegebene Beflimmungen, fadem er ſich fo ausdruckt: Quod dominicale 
erat velum album oblongum, quod pendebat sub mentum, ef quod 
deserviebat mulieribus et ad eaput tegendum, et veluti mappa 
manib, apprehensa ad Eucharistiam-acoipiendars. Auch das Wafchen 
der Hände vor dem Kbenbmahtgenufft Sürfte noch mit zu Der dufern 
Vorbereitung der Communicanten yet werben. 

Was nun ferner das- eigen Ihe Verhalten der Laien beim 
Empfange der Abendmahlselemente betrifft, fo empfingen ffe dieſelben 
in dee Regel fiehend, zuweilen Enleend, niemals aber fisend, — Brob 
und Kelh in die Hand und erwiederten bie Distributionsformel des 
Priefters mit einem lauten Amen. Das Brod warb von det. Iten 
Sahrhunderte an in den Mund gegeben, um gu verhüten, daß ber 
alte Mißbrauch, daffelbe mit nach Hauſe zu nehmen, nicht fortgefest 
werbe., Männer durften mit bfößen, aber gewaſchenen Händen das 
Brod empfangenz Meiber' hingegen mußten ſich des eben befchriebenen 
Dominicale'8 bedirnen. — Wie früh man [on anfing wegen abers 
glaͤubiſcher Meinungen in Abfiht auf die confeerirtem Elemente den 
Sommuntcanten ein beſonderes Geremoniell vorzufchteiben,, lehrt aus 
dem Aten Sahrhunderte Cyrill, Hierosol. eätech. mystag. V. $. 21— 22. 
und viele andere Kicchenfchriftfiellee und Synobalbefthlüffe, 3.8. Conc. 
Tolet. I. e. 14. — Die Receptacula, Vorhalt⸗Tuͤcher, die auch in 
der proteftantifchen Kirche noch hin und wieder ubli find, verdanken 
bee Beforgniß, ihe Dafenn, daß bei der Distribution von Brod und - 
Wein etwas möchte verloren Achen oder verfchättet werden. Daß 
nach vollendete Communion die Communicanten niederfnieten und in 
diefee Stellung den Segen empfingen, fügen fehon die Constlit. apost. 
VIE e. 14 und 15. — Nah dem Segen erfolgte bie Entiaffung ber 
Berfammimg mit den- Worten: Gehet hin in Frieden! Die Sefchicdhte - 
der ſpaͤtern Jahrhunderte wird immer drmer an Nachrichten uͤber das 
Ritual dee Laien beim Abenbmahle und alles beſchraͤnkt ſich immer 
mehr auf die Klerifalcommiunion. Cs fehlt darum auch an Mono: 
sraphien Über diefen Gegenfland, und nur hin und wieder iſt etwas 
davon in -den Abhandlungen fiber die excommunicatio ecclesiastica 
berührt. Einiges jedoch findet fh in Bingh. antiquit. Tom. VI. p. 
375—-430 befonders co. 4. De communicantib., sive personis, hoc 
sacrament. sumend# habentib. libertatem et, de ratione id recipiendi, . 

-VHT) Abendömahlsgefäße. — Darüber f. den folgenden 
befondern Artikel. . 

IX) Ligenthämlihe Gebraͤuche Bei der Abend: 
mabhlsfeier. Es konnte nicht fehlen, daß fi) mit der Euchariſtie 
gewiſſe beſondere Gebräuche bilden mußten; wenn man auch nur bie: 
felbe als Nachahmung der desten Mchizett Jeſu mit den Geinigen 
betrachtete, oder ſelbſt auf die Praxis im apoflolifchen Zeitalter Rüd: 
fie nimmt. Wen. verfchledenen deifelben, und wigfern fie fi im 
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Sprechen aͤußem, wird ſchickliher in den Artikeln: Gotseshienftgiche 
Verfaſſung der Ehriften. — Deffentliches und gemeinichaftliches et 
— Pfalmobie, Hpmnologie, Utmgifhe Formeln u. a. bie-Rede ſeyn. 
Wir haben es alfo hier nur.mit den Gebräuhen zu thun, die wicht 
zu ber zeither. gengwnten Gattung gehören und fi) mehr in gewiſſen 
befonbern Handlungen äußern: Man. wird ſich leicht überzeugen, daß 
die. Art und Weife, wie die Abendmahlsfeier begangen. wurde, verbuns 
den mit deu Agapen, ober ald Missa Fidelium oder auch als Mefie 
im eigenthümlic) fo. genannten Sinne auf diefe Gebrämhe entichiedenen 
Einfluß hatte. Beſonders fchuf die letztere ein befonderes Ritual und 
ein reich ausgeftattetes ‚Dereraoniel! , beffen nähere Befchreibung aber 
ihre mehr geeignete Stelle jm Art. Mefle finden wird. Wir begnüe 
gen uns, bier nur foldhe Gebräuche anzuführen, die theild auf ein 
hohes Alterthum Anfprüche machen dürfen, theild auch den Geift des 
chriftlichen Gultus in, ben befondern Zeiträumen fcharf bezeichnen. Bor 
alten Dingen rechnen wir hierher: . . 

a) Das Darbringen der Oblationen. — Es iſt be⸗ 
kannt, daß das griech. ngogpoer und lat. oblatio nad dem kirchli⸗ 
hen Sprachgebrauce verfchiedeng Bebeutungen hat. Daß man es von 
dem Abendmahle überhaupt und von dem Dankgebete dabei. beſonders 
gebrauchte, ift bereits oben Yon uns gezeigt worden. Hier verfichen 
wir darunter die Gaben und Geſchenke an Lebensmitteln, welche die 
Chriften entweder zu ihren Liebesmahlen und der damit verbundenen 
Abendmahlsfeier oder fpäter zu der letztern nur allein darbrachten. Dieß 
Darbringen ſcheint anfangs ohne befonderg Seierlichkeit geweſen zu fen, 
als aber die gemeinfchaftlidye Gottesverehrung in befondern Kirchen 
üblih wird und die Laien ihre Opfergaben auf ben Altar bringen 
müffen, wird felbft auch diefe Handlung feierliche. Man nannte fie 
vorzugsmweife oblationes Fidelium, weil fie nur von ‚volllommenen 
und in der Kirchengemeinfchaft flehenden Gliedern angenommen wur⸗ 
den. Da anfangs, wie wir ſchon oben gezeigt Haben, ber Geſammt⸗ 
beftand der Chriften den Namen ber Fidelium erhielt, fo brachten auch 
alle ohne Ausnahme dieſe oblationes. dar, welche die Constit. Ap. VIII. 
c. 12. p. 403. düpuw nennen und damit befonderd Brod und Wein 
bezeichnen. Als aber hie öffentliche gemeinſchaftliche Gottesverehrung 
fih in bie Missa Catechumenor. und Fidelium fchied, brachten nur 
die im engern Sinne fogenannten Fideles ſolche Oblationen dar, 
fpäter felbft nur diejenigen besfelben, welche communicirten. Man 
legte -feldft einen Werth auf die Erlaubniß folche Oblationen darbringen 
zu dürfen. Bingh. antiquit. Vol. VL 1, 15. C. 2. bat bieß in einem 
befondetn $. mit der Ueberfchrift: Quibusnam hominibus licitum fuerit 
oblationes facere et quibus non fuerit nachgemiefen. — Er zeigt 
hier, daß man alle diejenigen ausſchloß, die man als Unvertöhnliche, 
ale Bedrüder ber Armen, als Wucherer kannte. In den Constitutt, 
ap. L 4. 0. 6. if ein langes Verzeichniß derer aufgeführt, die von der 
Erlaubniß, ſolche Gaben darzubringen, ausgefhloffen waren. Das Conc. 
Eliberitan. (a. 305.) dehnt Sieß .Verbot felbft auf Catechumeni, Poe- 
nitentes, Energumeni’ und auf alle Reifgnde aus,. die feine Empfehs 
lungsſchreiben bei fih hatten. Weberhaupt iſt diefer Paragraph für den bes- 
ſtimmten Zweck mis Fleiß gearbeitet, und, er verdient von denen verglichen 
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zu werden, bie: dieſen Umftanb genauer erörtern wollen: — Sa auch 
febft unter ben bargebrachten Gaben traf man eine Auswahl, wie dieß 
die Canon. ‚spost. o. 3— 4A und 5 darthun. Gegen bas Ende des 
vierten Jahrhunderts (ohngefaͤhr um bie Zeit, wo man ſchon eifrig bes 
müht war, die Agapen abzufchaffen) verordnet das Conc. Carthag. III. 
fogar, daß die-Dblattonen nur in Brod und Wein beftehen follen. 
Lehrreihe Winke über diefe Oblatlonen ertheilt Tertullian apol. o. 39. 
auch in der Art, daß er zeigt, Miemand fei bazu gesmungen gemefen, 
diefelben Yarzubringen, ſondern es babe dieß freiwillig gefchehen muͤſſen. 
Auch fei der Ueberreſt diefer Gaben nicht zum Schmaufe, fondern für 
Elende und Arme, für Alternlofe Kinder, für unvermoͤgende Alte u. f. f. 
angewendet worden. ‚Daß diefe Oblattenen, jedoch mehr auf Brod und 
Wein befchränkt, auch da noch fortgebauert haben, wo die Agapenfeler 

. und bie Ackanbiseiplin aufhärten, wodurch der öffentliche Gottesdienſt 
in die Missa Catech. und Fidelium zerfiel, laͤßt fich fehr Leicht dar⸗ 
tun, Schon der Umftand, daß man in ber Liturgifchen Sprache bes 
Mittelalters Amas oder Amulas und Fagones erwähnt, jene Gefäße, in 
weichen der Wein zur Abendmahlsfeier, diefe weiße Tuͤcher, worin das 
nöthige Brad eingefchlagen war, — kann zum Beweis dieſer Behaup⸗ 
tung dienen. — -Ueber das Nituelle bei diefer Darbringung fagen Als 
tere Schriftftellee ohngefähr Folgendes: Machdem der Diakon: oremus | 
ausgerufen und während bes Gefanges, welcher bavon den Namen of- 
fertorium erhielt, gefchah die Darbringung, zuerft von den Männern, 
dann von den Meibern. Daß die Opfernden die Gaben felbft auf den 
Ültar legten , geſchah nur in manchen Gegenden und als Ausnahmen 
beiden Geifklichen und bei Fürften (Theodoret. hist. eccl. 1. V. 0.17.) 
In der Regel wurden fie ihnen von den Diakonen abgenommen, dem 
Biſchofe übergeben oder vorgezeigt, auf ben Altar oder einen befondern 
Tiſch gelege, wie es fchon die Constitutt. Apost. VIII. 12. vorfchrieben. 
In der Communio sub una und der veränderten Form des Brodes 
fisgt der Grund, warum im 12, und 13. Jahrhunderte die Oblations⸗ 
fitte im Occidente aufhoͤrte. Nur hin und wieder blieben noch Spus 
ten und Erinnerungen ber ehemaligen Sitte übrig. Wie aber der Kles - 
ms ſich Erfag für die dargebrachten Oblationen zu verfhaffen wußte, 
wird Yalfender bei dem Artikel Abendmahlselemente gezeigt werben koͤn⸗ 
nen. Vergl. Christ. Math. Pfafl: dissert. de oblatione et censcera- 
tlone Eueharigtiae in feinem Syntagm. diss. theol. Stuttgard. 1720. — 
Ein anderer Gebrauch, der ebenfalls auf ein hohes Alterthum Anfprüche 
maden barf, ihr" auch: . 

b) Das Händewafhen. — Hbgleich erft Juſtin ber Maͤr⸗ 
tpree von biefer Sitte being chriftlichen Gottesdienfte Nachricht giebt, 
fo iſt es doch nicht ganz unmahrfcheintih, daß fie ſchon im apoftolis 
(hen Zeitalter Statt fand. Als Anftandöfitte, befonders bei feierlichen 
Angelegenheiten, war fie Juden und Heiden befannt. Aus 1 Zim.2, 8. 
lat fich diefer Gebrauch nicht ganz erweiſen, wie fchon Chrofoftomus 
hom. VI. ad h. L gezeigt hat. Deutlichere Spuren davon finden ſich 
beim Cyrillus von- Jeruſalem catech. myat, V., wo er den Neuges 
tauften einige Liturgiepunkte erklaͤrt und dort umter anderm fagt: Vi- 

tis diaconum porzigentem saserdoti et preslyteris ad altare cir- 
“mstantibus aquam abluendis manibus. — Aehnliche Sputen finden 
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fih au in den apoſtoliſchen Conſtitutionen und in hiomi. de eocles. 
hierarch, e. 3. — Auch als fchriftlihe Liturgien gewähnlid,. werben, 
geſchieht diefer Sitte Erwähnung, felbft Bis in die -gaueften Zeiten 
herab. Wie es mit dem Händewafchen des bie Meſſe haltenden Prie⸗ 
flers im roͤmiſch⸗katholiſchen Cultus jetzt nody gehalten werde, erfährt 
man aus Grundmayr's liturgiſchem Lexikon ber. roͤmiſch⸗bacholiſchen Kits 
chengebräudye, Angeburg 1822. ©. 145. und Muͤllers Lerikon des Kir- 
chenrechts, Artikel: Haͤndewaſchung. — Vergl. den "Artikel Meſſe, wo 
nochmals von dieſem Gebrauche bie Rede ſeyn mid. Ein hohes 
Alterthum als Abendmahlsgebtauch behauptet auch HE er 
. , 6) Der Sriedens kuß (oscalum pacis).. — "Das Käffen 
ift von jeher. im Morgenlande ein Zeichen ber Freundſchaft, der Liebe 
und ber dufern Ehreebietung geweſen. Diefe Sitte finder er daher 
auch bei den Juden, Griechen und Römern. Als ein -religiöfer Ges 
brauch mag biefer Kuß fehon in der juͤdiſchen Synagoge Seatt gefunden 
haben, woraus fih auch der Name Teiche exrflären: tape,” indem bie- Ju 
ben fich bei wechſelſeitiger Begruͤgung ber Formel 77 ur) bebienten. — 
Diefee Gebrauch "ging ebenfo wahrfcheinlich aus den jüblfchen Syna⸗ 
goger in die chriftlichen Verſammlungen Über, und daß er bier zu einer 
befondern Feierlichkeit gehörte umd ben Geiſt gegenfeitiger Liebe und 
Eintracht fördern follte, ſehen wir aus den Benennungen Diinıu 
öyıov Rem. 16, 16. Dina ayarnng 1 Petri 5, 14. — Auaus Ter⸗ 
tullian ad uxor. l. 2, e, 4. haben Einige gefchfoffen, bie Chriſten bät- 
ten fi) damals ohne Unterfchied des Geſchlechtes einander gefüßt und 
Bingh. Vol. VI, 1. XV. C. IH. p. 299 seqgg. iſt diefer Anficht niche 
abgeneigt. — Früher fcheint man fich dieſen Kuß vor der Eonfecration 
gegeben zu haben. Spuren diefer Sitte finden fich- bei Juſtin, Cyrillus 
von Jeruſalem, in den apoftolifdyen Sonftitutionen, „beim Chryfoftomus 
und Auguftin. — Im 8. und 9. Jahrhundert. dringen nach deutſche 
Eoncilien (die Synode zu Frankfurt a. 794. e. 50. — zu Mainz a, 
813. c. 44.) auf den Friedenskuß bei der ganzen Gemeinde, Männer 
und Weiber küßten nur ihres Gleichen. Vergl. Dueandus Ration. |, 
VL ec. 53. — ber um das 13. Jahrhundert hoͤtt Diefe Sitte all 
nrählig auf. Kine aͤngſtliche Frömmigkeit finder an ihr etwas Gefaͤhr⸗ 
liches und ‚läßt daher .uin Inſtrument des Friedens, eine Tafel mit 
dem Kreuzeszeichen oder mit dem Bildniffe Chriſti fertigen und zum 
Kuͤſſen herumreithen. Daher dad Osculatorium, tabella paeis, instru- 
mentum pacis. Die erſten Spuren davon findet man in England. 
So fordert 3. B. Wolter, Erzbifhof von York, um das Jahr 1250 
für die Kirchen ein osenlatorium. —' Die kalen kommen indeſſen 
auch bald um dieſes, wozu Rangſtreitigkeiten und beſonders das Unbe⸗ 
queme bei zahlreichen Verſammlungen moͤgen beigetragen haben. un 
wird es allmaͤhlig Sitte, die Hoftie, oder den Kelch, oder das in den 
Miffalien- gezeichnete Lamm ober das Kreuz zu kuͤſſen, um dadurch den 
Stieden gleihfam von Jeſu ſelbſt zu empfangen. Wenn die alten roͤ⸗ 
mifchen Ordnungen davon auch sichts haben, fo enthalten hingegen 
die ſpaͤtern Miſſalien genaue Vorfcheiften, biefe veränderte Art des 
Kuͤſſens betreffend. Darum läßt fich and) noch jetzt ˖in ber römifchen 
Kirche das Öftere Kiffen won Seiten des Priefters in dee Meſſe erklaͤ⸗ 
ten. Wedrigeng hat ſich die Sitte des Küffens auch noch in, an: 
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dern Kirchen und bei kleinen chriſtlichen Partheien erhalten, wovon bie 
Rede anderwaͤrts ſeyn wird, In den Meſſen für Verſtorbene, am 
Charfreitage, am heiligen Sabbathe enthielt man ſich des Kuͤſſens ganz. 
Cfr. De eosculis Christianor. vet. in Tub. Pfanner. observat. ooſtles. 
Tom. Il, diss. 3, — lac. Herrensehmidt. Oseulologia, Viteb. 1639, 
— I. I. Zentgrav: de modo salutandi osculo. Argentor,. 1685. — 
Petr. Müller: de oseulo sanoto, Jen. 1675 — 1701. — 3, Gottfr. 
Lange, vom Friedenskuß der alten Chriften. Zeipzig 1747. — Gin am 
deree Gebrauch beim Abendmahle, ber wicht. minder ein hohes Alter⸗ 
thum gie ſich bat, iſt 

d) Das Raͤuchern mit Weihrauch. — Die fruͤheſten 
Chriſten haben den Weihrauch, oder das Incensum bei ihrem Gottes⸗ 
dienfle, als Nachahmung einer heidnifchen Sitte verabſcheut. Dahen 
ſagt auch Tertullan in Apologet, o. 32: Thura non emimus. Bei 
Beerdigungen war dieſe Raͤucherungsart erlaubt, jedoch nicht als reli⸗ 
giöfe Feierlichkeit, ſondern mehe ale Vorſichtsmaßregel, um ben üben 
Keihengeruch zu vertreiben. Erſt gegen das Ende des A. Jahrhunderto 
fing man an, fich des Räucherns auch beim Gottesbienfte zu bedienen; 
Anfänglic gewiß nur in biätetifchere Hinſicht, um Die durch Ausdins 
flungen entitandenen uͤbeln Geruche in den zahleeihen Sammlungen 
ju zerſtreuen. Fruͤhere Spuren vom Eicchlichen Gebraude des Weib: 
tauches finden fih bei Ambros. comment, in Luc, I. Cod. Theodos, 
LXV. tie. 4 — Der roͤmiſche Biſchof Leo I. drang gleichfalls dar⸗ 
auf, daß der Weihrauch überall möchte eingeführt werden. Da bieß 
ohngefähr der Zeitpunft if, wo man anfing, Mehreres aus dem. heid⸗ 
niihen Cultus in ben chriftlihen Gottesdienſt aufzunehmen, fo darf es 
und nicht wundern, wenn dad Mäuchern mit Weihrauch auch hier hei⸗ 
liger Gebrauch wurde. Auch die Analogie des jübifchen Gottesdienſtes 
konnte bier einwirkend geweſen feyn. Vergl. Winers bibliſches Meals 
lexikon. Artikel: Weihrauch. — Von num an bildete dieſes Raͤu⸗ 
chern nicht nur eine beſtimmte Function einzelner. Kleriker, ſondern 
man bediente ſich dazu auch eigenthuͤmlicher Gefaͤße und bald wurde 
es durch genaue Vorſchriften beſtimmt, wenn, wo und wie man ba . 
7Thuribulum zum Andaͤuchern auch bei der Meſſe ſchwingen ſollte. Dee 
Ordo Romanus, ſo wie die griechiſchen Menaͤen enthalten daruͤber bis 
ins Einzelne gehende Verſchriften. ©. Chr. Henr. Broemel de thuris 
usu in funerib. ot saeris reliquis vet. Christian. — G, Heinr. Mar- 
tiai de thuris in vet. Christ. sacris usu. Lips. 1752, — Baumgars 
tens Erl. des hr. Alterth. S. 504. — Stefster 8 Lehrbuch der Kir _ 
Hengefh. 17 Bd. (2te Aufl.) S. 527. — Ein, anderer, hiecher gehoͤ⸗ 
tiger Gebrauch iſt: 

e) Das Bezeichnen mit dem Kreuze. — Dieß iſt zu 
unterſcheiden von der fpätern Sitte, wo mam gemalten ober geſchnitzten 
Kreuzen eine befondere Aufmerkfamkeit widmete, und davon wird ſchick⸗ 
licher, in einem befondern fpätern. Artilel die Mebe feyn. — Das Be 
jichneg mit dem Kreuze geſchah Mit einer Handbewegung, wodurch 

die Kreuzesform, abgebildet wurde. Laͤßt fih auch kein Beweis dafuͤr 
aus dem apoftolifchen Beitalter ableiten, fo Aft. e8 dennoch fchon eine " 
alte Sitte. Pertuil. de cor. milit. ſagt vom dem Gpriften, daß fie im 

| häuslichen Leben fi fi) oft ſchon mit bem Kreuze bezeichnet hätten. Als 
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gottesdienſtlicher Gebrauch finden wir dieß Bezeichnen oft angewen⸗ 
det, unter andern auch bei der Conſecration des Brodes und Wei— 
nes im Abendmahle. — Anfangs hatte dieſe Sitte nur eine gewiſſe 
fombolifche Bedeutung, wodurch man eine lebendige Erinnerung -an 
den»leidenden Erlöfer, oder die Bereitwilligkeit, fo edel zu dulden tie 
er, und Aehnliches ausdruͤcken wollte. Nach und nach fehrieb man 
auch diefem Gebrauche eine gemwiffe magifche Kraft zu. Mach den apo: 
ſtoliſchen Conſtitutionen macht fid) der Biſchof vor der Präftation mit 
der Hand ein Kreug auf die Stirn. Durchs Krbuz wurden auch die 
Dblaten geweiht, wofür mehrere Stellen aus Augufin, Chrpfoftomus 
and. Sregor von Tours fprechen. Als fpäter das kirchliche Gerimoniell 
durch befondere Liturgien eine feftere Beſtimmung erhalten hatte, findet 
maͤn auch eigenthiimliche Verordnungen über diefen Gebrauch. Der 
Ordo Romanus in feiner progreffiven Ausbildung fehreibt diefes Be: 
zeichnen mit dem Kreuze bald nur einige, bald auch mehrere Male vor. 
Die verfchiedenen Miffalien zeigen bier eine vielfältige Abweichung. 
Bor ber Erfcheinung des roͤmiſchen Miſſals -unter Pius V. im Jahre 
1570, wo’ alles eine bleibendere Form im dußern Gottesdienfte der ro: 
miſchen Kirche erhält‘, iſt dieſes Kreuzeszeichen auf 55 Mal beftimmt. 
Von bdiefer Regel machen nur verfchiedene Mönchsorden eine Aus: 
nahme. Welt weniger Kreuze hat die Mozarabiſche Meſſe. — Auch 
ſelbſt über die Art, dieß Kreuz zu machen, hat Verfchiedenheit geherrfät. 
Die Monophyfiten machen es mit einem Singer, die übrigen Chriften 
aber mit drei Fingern. Die Griechen machen es von oben berunter 
amd von ber techten zur linken Hand, die Lateiner aber von: der linken 
zur rechten Hand. Die griechifihe Gewohnheit ift auch fonft im De: 
chbente gervefen. Da nod). ein befonderer Artikel das Kreuzeszeichen im 
chriſtlichen Cultus behandeln wird, fo möge man dort die ſpecielle Lite: 
ratur über dieſen Gegenſtand fuchen. 

f) Das Wehen mit dem Wedel, — Ein Diakon oder 
fonft ein Individuum, dem niedern Klerus angehoͤrig, hatte die Be 
ſtimmung, die Fliegen von ben DOpfergaben abzumeshren. Denkt. man 
fi) die Befchaffenheit diefer Oblationen befonders in den früheren Zei: 
ten, beruͤckſichtigt man das waͤrmere Klima, fo-Eonnten bie Nothwen⸗ 
digkeit und ein gewiſſes Gefühl des Schicklichen diefe Sitte gebieten. 
Wenigſtens ift fie alt; benn es gefchieht ihrer bereits in den apoftols 

ſchen Gonflitusionen Erwähnung, wo es, nachdem von der Darbeit 
gung der Oblationen die Mede geweſen iſt, ausdruͤcklich heißt: Duo 

‚ diaconi ex utraque parte altaris teneant flabella ex tenuibus mem- 
branis, aut eX pennis pavonis, aut ex linteo, ut parva animalia vo- | 
litantia abigant, ne "in calicem ineidant.. Const. Apost. 1. 8. Il. 
Die orientalifhen Litugien, 3. B. des Chryfoftomns, des Bafilius 
u. A., thun diefer Sitte häufig Erwähnung. ©. Bona. rer. liturg. |. 
I. c. 25. n. 6. Das Werkzeug ſelbſt, womit dieß gefchah ; hieß geie: 
hifh Kınldeov, lateiniſch flabellum. Jedoch zeigt Suicer in ſei⸗ 
nen thesaur., daß man dieß Wort auch noch .von dem fremdartigen 
Gefäße brauchte, in welchem Brod und Weln zum Altar gebracht 
wurde. ©. auch Bingh. Vol, VE. p. 307 — 8. — Daß biefe Ge: 
wohnheit auch im Deridente nicht umbefannt geweſen ſei, ergiebt ſich 
aus Moschi prat. spirit, C. 150. — Sie dauert fort bie in. die fpa: 

% 
‘ 
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ton Jahrhunderte. Wir finden Spuren davon in ben Gebraͤuchen bes 
Stugntacenfer und in dem Cerimoniale der Dominikaner. Noch in des 
Pontificalmeſſe von 1497 heißt e8: Unus ex Capellanis poterit ha- 
bere flabellum et abigere muscas ab oblatis et a pontifice. — Ju 
den fpäteren Verordnungen kommt nichts weiter davon ver und viels 

leicht haben nur noch einige Mönchsorden dieſen Gebrauch. S. Suicer. 
thes. eccles, Tom, Il. p. 905. — Brenner 1. 1. p. 280 ff. — Noch 
[heine einer alten Sitte bei der Abendmahlsfeier erwähnt werden zu 
müffen, die ben Proteftanten ſtets anſtoͤßig geweſen if. In frühere 
Sahrhunderte hinauf reicht auch ber: f 

8) Bebraud der Lichter beim Abendmahle. — List 
fit) mit großer Wahrfcheinlichkeit annehmen, daß man anfangs bie 
legte Mahlzeit Jeſu mit den Seinigen fo genau wie möglich nach⸗ 
ahmte; daB ſchon im 1. Zahrhundert hin und wieder wegen der Vers 
folgungen die gottesdienfllichen Verſammlungen der Chriften im Vers 
borgenen und des Nachts mußten gehalten werben: fo erklärt ſich ſchon 
daraus der Umſtand, daß Beleuchtung auch bei der Abenbmahlsfeier 
Statt fand. Es iſt darum nicht nöthig, die Analogie des jüdifchen 
und heidnifhen Cultus zu Hülfe zu rufen. Durch den Lichtergebraud) 
bei den Agapen und ber damit verbundenen‘ Abenbmahlsfeler konnte 
man auch am beften dem Verdachte vorbeugen, daß bie Chriften Werke 
der Finfterniß und Unzucht trieben und eine natio lucifugax ſei. Wie 
man aber deſſen ohngeachtet fortfuhr, Lichter bei der Abendmahlsfeier 
beizubehalten, als die Tageszeit für den chriftlichen Gottesdienſt übers 
haupt und der Vormittag für die Abendmahlsfeier insbefondere üblich 
wurden, haben wir ſchon oben gezeigte. Sie hörten zwar auf Werke 
der Nothwendigkeit zu ſeyn; aber ald Symbol der Erleuchtung, ber 
frommen Freude, und ald Andeutung, daß Jeſus das Licht der Welt 
fei, behielten fie auch in fpäterer Zeit noch immer Geltung und Bes ' 
deutung. Ihrer erwähnen darum auch fchon die Canon, Apost. e. 3. 
und die Zeugniffe für den Kichtergebrauch beim Abendmahle und bet 
andern Theilen bes chriftlichen Cultus laſſen fich leicht aus den frühes 
ren Sahrhunderten beibringen, wie bieß außer mehreren Artikeln der Ar⸗ 
tieel Taufe lehren wird. 

Nach der eben: angeführten Stelle aus den Canon. Apost. c. 3, 
ergiebt fih, daB die Beleuchtung beim Abendmahle mehr buch eine 
lampenartige Vorrichtung muß bewirkt worden ſeyn; denn hier. heißt 
ed: Es fol nicht erlaubt feyn, etwas auf den Altar zu bringen, als 
Del für den Leuchter (EAuıov eig ınv Auyvlav) und Rauchwerk zum 
Räauhern (Iumaua) zur Zeit des heiligen Opfers (dv xuugw Tre 
erlag npOSYoRüs). Anderroärts findet man nur die allgemeine Bes 
nennung luminaria. Aber Vigilantius, welcher ben Lichtergebrauch bei 
Zage ale Nachahmung des Heidenthumes tabelt, fpricht von einer mo- 
lia cereorum, weshalb es wohl auch nicht unwahrſcheinlich iſt, daß die 
Kerzen bie betiebtefe Altarbeleuchtung mögen gemwefen feyn. In Bes 
jiehung auf bie Sitte der Altarbeleuchtung fagt daher auch Mierolog. 
in den Observatt. eocles. c. XI. juxta Romanum ordinem nunguam 
missam absque lumine eelebramus ia typum illius luminis, cuius 
sacramenta confioimas. Gpäter, wo in der römifchen „Kirche dag Ce⸗ 
timonfell heim Gottesdienſte für fo wichtig gehalten wucbe, findet fich 
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die Verordnung, daß bei der Meffe zwei, zu Rom aber, wenn ber 
Dapft Melle Hält, fieben Kerzen brennen, zum Andenken der fieben 
Lampen, die 2 Mof. 25, 37 und der fieben Fadeln vor dem Throne, 
die nad) Apoe. 4, 5 erwähnt werden. S. Missal. Rom. Miss. 
General. 20. ' 

Nach der Reformation fchaffte man biefe Kerzen ald etwas zu dem 
Mesaberglauben Gehöriges ab, und Luther fol dieß felbft im Chur 
freife zu feiner Zeit gethan haben, Daher erregte die Wiederherflellung 
biefee Kerzen durch das Leipziger Interim (S. Plancks Gefdsichte des 
proteft. Lehrbegriffe. Th. IV. ©. 173) Auffehn und Anſtoß. Doch als 
eia Adiaphoron angefehen, fügte man fich im proteflantifchen Deutfch- 
Sande und namentlih in den Churfächfifhen Landern in biefen alten 
Gebrauch, und Spiel in feiner Paftorattheologie hat mehrere Kirchen: 
ordnungen beutfcheproteftantifcher Staaten angeführt, wo über biefe und 
jene Gebräuche beim Abendmahle fehr vernünftig geurtheilt wird. ©. 
befonders p. 305 und 6, — Wie fehe ſich aber der Widermilfe gegen 
die Altarkerzen in einigen Xheilen des proteflantifchen Deutfchlande 
um 2 Sahehunderte fpäter muß geändert haben, ergtebt fi) aus fol: 
gendem Borfalle: Sm Sahre 1736 hatte Friedeih Wilhelm J., Koͤ—⸗ 
nig von Preußen, in den Churfürfilich Brandenburgifchen Landen ben 
Gebrauch der Altarkerzen unterfagt, aber zu großer Unzufrfedenheit der 
Beiftlichen und des Volkes. Ja ber damalige Zuhthausprebigee zu 

‚Halle, Namens Johann Gottgetren Müller, ging in feinem Eifer fo 
voeit, daß, da die Lichter vom -Altare weggenommen waren, er Leuchter 
und Lichte in der. Taſche mitbrachte, fie in dem Predigerfluhl anzuͤn⸗ 
dete und auf ben Alter fepte. Friedrich der Große erlaubte im Jahre 
1740 (S. Spoͤrl p. 306) um der Schwachen willen wieder ben Ge: 
brauch der Kerzen beim Abendmahle. Nicht nur in ber preußifchen 
Monarchie und in Sachſen hat ſich darum der Kerzengebrauch beim 
Abendmahle erhalten, fondern foweit fih ber Verfaſſer Hat unterrichten 
tönnen, an ben meiflen Orten des proteflantifhen Deutſchlands, ſelbſt 
hin und wieder in reformirten Gemeinden. In ber neueften Zeit, mo 
man den Cultus der proteftantifchen Kirche überhaupt zu arm an einer 
gewiffen dußern heiligen Symbolik hat finden wollen, find die Altar: 
terzen als das Sinnbild der Erleuchtung und der Freude faſt allent: 

‚ balben gebilligt werden. 
‚* h) Das Emporheben der geweibten Klemente 
und die daraus fpäter entftandene Anbetung der 
Boftie. — Ob es gleich nicht zu leugnen iſt, daß es ſchon fräh im 
6. Sahrhunderte, und noch beflimmter im 7. Sahrhunberte üblich mar, | 
die Elemente des Abendmahls in die Höhe zu heben und fie dem 

Volke zu zeigen; fo follte dieß doch nur ſinnbildlich an bie. Erhöhung 
. Jefu am Kreuze erinnern, vder es hatte dieß vielleicht auch einen an: 
dern, befondern ritualen Grund. Das man damit noch nicht an eine 

„ göttliche Verehrung habe denken Eönnen, bemeift fchon der Umftand, dag 
die- Alten einftimmend annahmen, Brod und Wein behalte im Abend: 
mahle feine Natur unverändert. — Dieß hat auch Bingh. Vol. VL. 
e. 1. .5—6. ſehr gründlich nachgewiefen tind Dabei gezeigt, daß bie 
fogenannte Elesation der Hoflie, um fhr 'glefhfam göttliche Ehre zu 
erweiſen, gende mit der Verwandlungslehre ( Transubstanfiatio ) zu: 
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ſammeunhaͤnge, und daß von dieſer Gewohnheit vor bem 19: und 14. 
Sahrhunderte ſich kein hiſtoriſches Zeugniß beibringen laffe. Andere 
Gebräuche ſpaͤtern Urfpranges werden theils in dem naͤchſten Artikel 
Abendmahlselemente berührt werben, theils aud in anbern Artikeln ihre 
Erwähnung finden, theils aber auch ganz unbeachter gelafien werben, 
weit fie an- fih Eleinlih und nicht allgemein uüblich find, fo daß fie 
mehr in bie. Miſſalien der römifchen Kirche geßören, die wieder nach 
Befchaffenheit der Länder mannigfaltig von einander abweichen. 

Deränderungen der Abendmablsfeier durch 
bie Reformation und allmähblige Ausbildung der 
Gebräuche dabei, wie fie noch jetzt beſtehen. — — War 
einmal dee Grundfatz von Seiten der Reformatoren ausgefprochen, daß 
die heilige Schrift. erſter und oberfter Erkenntnißgrund für das Chriften- 
thum fei, daß man, was den öffentlichen Cultus betxeffe, fo viel wie 
möglich zu ber Einfachheit der frühern Kicche zurückkehren muͤſſe; fo iſt 
leicht begreiflich,. daß ſowohl der Begriff der Meſſe, als auch die dabei 
uͤblichen Feierlichkeiten hoͤchſt anftögig erfcheinen mußten. Wie auch 
die Reformatoren in ihren dogmatifchen Anfichten vom Abendmahle, 
deren Beruͤckſichtigung andersmohin gehört, abweihen; fo waren fie 

doch darin einig, daß für die Art und Weife der Abendmahlsfeier nur 
die Ausfprüce des N. T. und das Beifpiel der erften chriſtlichen Kirche 
zu beachten ſeien. Nach dieſem Grundfage fiel die Anfiht von ber 
Meffe ganz weg, bie Abendmahlsfeier erhielt wieder ihren alten Cha: 
rakter eines gemeinfchaftlichen Brudermahles zum Andenken des Erloͤ⸗ 

ſers, man theilt e8 wieder unter beiderlei Geftalt aus und manches 
Zweckmaͤßige aus den Gebräuchen ber frühen Kirche wurde jetzt wieder 
ins Leben zuruͤckgerufen. Da man die aͤußere Einrichtung des Gottes 
dienftes als ein Adisphoron betrachtete, fo läßt es ſich auch erklären, 
wie die verfchiedbenen Partheien in der proteflantifchen Kieche bald mehr, 
bald weniger von den aͤußeren Gebräuhen abweichen, die zeither in 
der zömifchen Meile Statt gefunden hatten. Wir glauben das jegt 
Gefagte nicht beffer bethätigen zu koͤnnen, als wenn wir die wefentlihe 
Gebräuche bei der Abendmahlsfeier in den einzelnen Kichen, bie dem 

. Proteflantismus angehören, nachweiſen. 
A) Lutheriſche Rirche. — Hier macht die Abendmahls⸗ 

feier gewöhnlich den Schluß des öffentlichen Gottegdienſtes an den Vor⸗ 
mittagen aus; bisweilen ift fie auch auf Wochentage verlegt, und audy 
bier gewöhnlich mic andern gottesdienftlihen Handlungen. "verbunden. 
Ihr vorher geht eine Vorbereitungsandacht, Beichte genannt. (S. den 
befondern Artikel Beichte.) Wenn die Predigt vorlber ift, fo begiebt 
ſich entweder derfelbe Prediger, oder wo ihrer mehrere an einer Kirche 
find, ein anderer an den Altar. welchen bie Lutheraner in ihsen Kir 
hen beibehalten haben. Dort findet, er bereits das Brod und dem 
Wein, erfteres in Kleinen Oblaten ober Hoftien. Der Prediger fänge 
dann die Handlung mit einem vorgefchriebenen Gebete. an, welches an 
verfhiedenen Deten länger oder kürzer iſt und Aehnlichkeit mit den aͤl⸗ 
um Präfationen bat.” An mancen Orten wird blos das Gebet des 
Herrn hergeſagt, darauf folgen die Einfegungsworte, jedoch nicht in ein 
Gebet verwebt, fondern wie fie in den Evangelien enthalten ſind. Groͤß⸗ 
tentheils wird beides abgelungen, zumeilen auch nur abgelefen, und mit 
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beiden gefchteht auch die Conſecration. Unter dem Gefange ber Ges 
meinde theilen nun ein oder mehrere Prediger Brod und Weir an 
biejenigen Laien am XAltare aus, die fih zur Abendmahlsfeier. einge 
funden haben. Gemähnli treten die Mannsperfonen zuerft zum Al: 
tare, bernach bie Meibsperfonen, an einigen Orten verheirathete und 
unverheirathete unter "einander, oft auch ein Theil nad dem andern, 
Die fonft beim Abindmahle Statt findende Rangordnung: möchte 
wohl an den meiflen Drten abgefchafft feyn. Der Prediger reicht 
einem jeden Communicanten die Hoflie in den Mund umd fagt unge: 
führ folgende Worte: Nehmet hin und effet, das iſt bee Leib unfers 
Heren und Heilandes Jeſu Chrifli für eure Sünde in den Tod gege 

- ben, der ftärke und erhalte euch im wahren Glauben zum ewigen fe 
ben! Amen. Bei der Austheilung des Kelche, welchen er den Com: 
municantın an ben Mund hält, fagt er: Nehmet hin und trinket, das 
iſt das Blut eured Heren und Heilandes Sefu Chrifli, vergoffen zur 
Vergebung der Sünde, das flärke und’ erhalte euch im wahren Glau⸗ 

ben zum emigen Leben! Amen. — Wenn die Gommunicanten alle 
binzugegangen find, wird mit einem Dankgebet gefchloffen und die Ge: 
meinbe mit dem Gegen entlaffen. Was übrig bleibt, wird ald gemeine 
Speife angefehen und der Wein von Kiechendienern zu Haufe getrunken, 
oder auch an Kranke, jedoch nicht als confecrirter, fondern als gemeiner 
Dein zur Stärkung bes Körpers verfendet. Denn fo oft ein Kranker 
communiciren voill, werden Brod und Wein von neuem durch die Ein: 
fetungsworte confecriet. Die Kranken empfangen das Abendmahl zu 
jeder beliebigen Zeit des Tages ober in der Nacht. Die übrig geblie- 
benen Hoflien werden auf die nächfte Communion aufbehalten, aber 
alsdann mit den neu hinzugefommenen wieder confecrirt. Früher fchei: 
nen die Communicanten das Abendmahl knieend empfangen zu haben, 
weshalb fih auch in den ältern Kirchen faft allenthalben Kniebaͤnkchen 
befinden. Jetzt ſcheint es die vorherefchende Sitte zu feyn, das Abend: 
mahl ftehend zu empfangen. Außer ber gewöhnlichen Predigerkleidung 
iſt an manden Orten auch noch beim Ausfpenden des Abendmahls 
ein weißes Chorhemd gewoͤhnlich. Häufig brennen auch Wachskerzen 
auf dem Altare, und es find zwei Knaben vorhanden, welche den Com- 
municanten ein Tuch vorhalten, -und die Miniftranten vorftellen. Bel 
den Worten: Das iſt mein Leib, das ift mein Blut, bedient ſich ber 
Drediger zuweilen des Kreuzeszeichens, zuweilen eehebt er aber auch bei 
ewiffen Stellen den Zeller mit ben Hoflien, ben Kelch mit dem 

‚Weine. Aus diefem Allen ergiebt fih, daB bie einzelnen Gebräude 
nicht ſowohl auf eine allgemeine fefte Negel fich grümden, ald vielmehr 
auf Örtliche Obſervanz. Altar, Hoftien, Wachskerzen, Miniftranten 
mögen als Weberbleibfel, jedoch nad) einer veränderten Bedeutung, aus 
der römifchen Kirche gelten. — _ . 
By Reformirte Kirche. — Hier find zwar die Gebräude 
nicht durchgehends einerlei, doc, möchte das Weſentliche Folgendes fepn: 
"Einen oder etlihe Tage vor dem Abendmahle wird eine Vorbereitung 
gehalten, in welcher nach ber Ermahnung des’ Prediger die Stüde 
vorgelefen werden, über welche fih die Communicanten zu prüfen ha: 
ben. In dieſer Vorlefung werden an einigen "Orten etliche Fragen 

. vorgehalten, bie ſich auf gewiffe Worte des Heidelberger Katechismus 
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beziehen und von ben Anmefenden laut mit Ja beantwortet werben. 
Dieß. aber iſt nicht allenthalden uͤblich. Hierauf folgt eine Art von 
absolutio declarativa von Seiten des Predigers, welche von ber Ges 
meinde mit Amen beantwortet wird. Wenn das Abendmahl gehalten 
werden foll, fo wird der Sottesdienft wie gewöhnlich verrichtet, und 
nad) ber Predigt und dem gewöhnlichen Gebete die Communion durch 
Verleſung einer gewiffen Formel angefangen. Diefe enthält die Worte 
der Einfegung aus 1 Cor. 11., worauf verfchiedene Vermahnungen 
folgen. Alsdann wird ein dazu beflimmtes Gebet ‚hergelefen, welches 
mit dem V. U. befchloffen wird. Hierauf wird der Glaube oder das 
fogenannte apoftotifhe Symbolum gefprochen, mit einer kurzen Ermah⸗ 
nung begleitet und unmittelbar hernach den Communicanten das Brod 
und der Wein gereicht, als welche durch Herfagung bes angeführten 
Formulars und duch die Worte bei der Darreihung confecrist werden. 
Das Brod ſelbſt iſt aus Weizenmehl, gemeiniglich länglid) gebaden, 
und ber durchgaͤngig gewöhnliche Name, womit es benannt wird, iſt 
Brod und nicht Kuchen. Jedoch find auch die Oblaten noch an meh⸗ 
reren Orten gebraͤuchlich. Es gilt gleichviel, ob es gefäuerted oder un- 
gefäuertes Brod ift, und ſolches hängt von ber an, jedem Orte einge: 
führten Gewohnheit ab, wobei fein Prediger für fih eine Aenderung 
vornehmen kann. Das Brod wird den Gommunicanten in bie Hand 
gegeben und nicht in den Mund gereicht. Diefe kommen an den mei- 
fen Orten einzeln berbei, und empfangen es flehend, nirgends aben 
Ifnieend. An einigen Orten figen bie Gommunicanten, um. einen Tiſch 
herum, Ar 12 und 12; an andern Drten ‚bleiben fie in .ihren gewöhns 
lichen Stühlen und in diefen Faͤllen wird das Brod und der Wein von 
den weltlihen Kicchenälteften. überbracht. Diefes iſt vorzüglich im der 
Schweiz, jenes aber in den Niederlanden gewöhnlich, Der Keldy wird 
ebenfalls dem Bommunicanten in die Hand gegeben, es fey denn, daß 
er zerbrechlich wäre, two er ihm an den Mund gehalten wird. An den 
Orten, wo die Communicanten um einen Tifch figen, uͤbergiebt ein jes 
der den Kelch an feinen Nachbar. Sonft aber erhält ein jeder den 
Kelch aus der Hand des Prediger, welchem er immer wieder zurüd: 
gegeben wird. . Bei der Darreichung des Brodes iſt an vielen Drten 
die Formel gewöhnlich: „Das Brod, dag wir brechen, ift die Gemein: 
haft des Leibes Jeſu Chrifti, der am Stamme des Kreuzes gebrochen 
ft, zur Vergebung eurer Sünden.” — Bel der Darreihung des Kelchs 
heißt e8 entweder: „Der Kelch der Dankfagung, womit wir -bankfagen, 
ift die Gemeinfchaft des Blutes Jeſu Chriſti, oder: Mehmet bin und 
trinket, das iſt das wahre Blut Jeſu Chriftt, am Stamme bes Kreu⸗ 
328 für euch vergoffen zur Vergebung eurer Sünden. An manden 
Orten wird den Communicanten, je zu zweien, ein beliebiger auf die 
Abendmahlsfeier bezüuglicher Spruch geſagt. Bei der figenden Commu⸗ 
nion wird in der Megel gar nicht gefprohen. Die Reformirten in 
Frankreich bedienen fich wieder einiger anderer Bormeln. Während der 
Communion wird von ber Gemeinde gefungen, oder auch von der Kan⸗ 
gel ein Lied oder eine Stelle ber h. Sch. verlefen, und wenn bie 
Gommunicanten alfe empfangen haben, fo mirb bie Handlung mit 
einem Dankfagungsgebete befchloffen. ° Die Kranken: Communion iſt an 
den meiſten Orten gar nicht uͤblich. Kranke, bie aus dem Bette ges 

Segel Handbuch 1. | 3 Zu 
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bracht werben dürfen, werben In bie Kirche getragen und empfangen 
das heilige Abendmahl mit der übrigen Gemeinde, aber in ber Porte⸗ 
chaiſe figen bleibend. 

C) Die Unionsfeiler. — In Baden, Naffau, Heflen:Cafs 
fa, Rhein⸗Baiern, Anhalt:Bernburg und ganz neuerlich Anhalt-Deffau 
und in einzelnen preußifchen Gemeinden (befonders feit 1817) find Lu⸗ 

- tberaner und Reformirte in einem Kirchenverein zufammengetteten. 
(Unten). Sn der Hof: und Dom⸗Agende (Berlin 1821) iſt diefes 
Unionsmahl folgendermaßen beſtimmt: 

1) Anrede an die Gemeinde. Geliebte in dem Herrn! da wir 
jegt das Gedaͤchtnißmahl unſers Herrn Jeſu Chrifli zu halten Willens 
find, das zur Stärfung und Befeftigung unfers Glaubens von ihm 
eingefegt worden iſt, fo prüfe ein jeder fich ſelbſt, mie uns hierzu ber 
Apoftel Paulus ermahnt; denn dieß heilige Sacrament ift den be 
trübten Gewiſſen, die ihre Sünden bekennen, Gott fürchten und bie 
Erlöfung begehrten, zur Stärtung und zum Troſte gegeben. Da mit 
uns nun fündhaft und ſchuldig erkennen möffen, und uns felbft zu 
helfen unvermögend find, fo hat Chriftus, der Sohn Gottes, unfer ges 
ilebter Here, ſich über uns erbarmt, und iſt um unſrer Sünde willen 
Menfch geworden, auf daß er das Geſetz und den Willen Gottes für 
uns erfülle, und den Tod und alles, was wir mit unfern Sünden ver 
fhuldet haben, zu unferer Erlöfung auf fih nehme und erdulde. Um 
diefes zu befräftigen, fegte er fein heiliges Abendmahl ein, auf daß jes 

*der, der von diefem Brode ißt und von dieſem Kelche trinkt, am bie 
dabei gefprocherten Worte und empfangenen Zeichen Jeſu Chrifli glaube, 
auf daß er in dem Heren Chrifto und Chriftus in ihm bleibe, und 
ewig lebe. Dabei fohen wir fein gedenken und feinen Tod verkündigen, 
nämlich, daß er für unfere Sünden geſtorben und zu unferer Rechtfer: 
tigung wieder auferflanden fe. Dankbar für bie unausſprechliche 
Gnade nehme jeder fein Kreuz auf fih, um ihm nachzufolgen und ung 
nach feinen Geboten unter einander zu lieben, wie er uns geliebt hat, 
denn wir find alle ein Leib, weil wir alle eines Brodes theilhaftig find, 
und aus einem Kelche trinten. 

2) Gebet. — Laſſet uns beten: Herr, der du mit beinem Tode 
der Welt das Leben gabft, erlöfe uns von allen unfern Sünden und 
von allem Uebel, verleihe und die Kraft des Willens, beinen Geboten 
immer treu zu bleiben, und gieb nicht zu, daß wir uns jemals von 
Dir trennen, der du mit dem Vater und dem heiligen Geiſte regierſt 
in Ewigkeit. Amen. 

Chor. Amen. 
3) Aufforderung nieberzufnien und die Einfegungsworte zu hören: 

Knieet nieder und vernehmt die Einfegungsworte (der Geiftliche wendet 
fi nun gegen den Altar und vewishtet die Conſecration. Die Ge: 
meinde hört die Einfegungsworte Enieend und erhebt fich erſt wieder, 
wenn der Chor Amen fingt). 

4) Einfegungsworte und Segnen der Brode (die nachher bei der 
Austheilung gebrochen werden) und des Weines. 

(Nach verrichteter Confecratton wendet ſich der Geifttiche wieder 
gegen bie Verſammlung und ſpricht:) 
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Der Friebe bes Herrn fen mit euch Allen! 
Chor. Amen. 
Sefungen wird vom Chore: 

D Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Erloͤſe ums, lieber 
Herre Gott. 

O Lamm ıc. —’ Erhöre uns lieber Herre Gott! 
D Lamm ıc. Verleihe uns deinen Stieden .und Segen! 

5) Bei der Austheilung wird vom Geiſtlichen gefagt: Unfer Herr 
und Heiland Jeſus Chriftus fpriht: Das iſt mein Leib, der für euch 
gegeben wird, das thut zu meinem Gedaͤchtniß; bei der Austheilung 
des Reichs: Unfer Here und Heiland Jeſus Chriftus fpriht: Das tft 
der Kelch des N. T. in meinem Blute, das für euch vergoffen wird, 
folhes thut zu meinem Gedaͤchtniſſe. " 

6) Dankfagungsgebet. Laffet uns beten: Allmaͤchtiger, ewiger 
Sort! wir fagen dir unfern Inbrünftigen Dank für die unausfprechliche 
Gnade, deren wir duch den Genuß deines heiligen Abendmahles theils 
haftig geworden find; wir bitten dich demuͤthiglich, du wolleft ung der 
Wirkungen des heiligen Geiftes eben fo gewiß werden laffen, als wir 
dein heiliges Sakrament jegt empfangen haben, bamit wir beine gött: 
liche Gnade, Vergebung der Sünden, Bereinigung mit Chrifto, und 
ein ewiges Leben, fo uns allen darum verheißen ift, und ewig behalten 
mögen. Wir danken die auch, Allmächtiger, daß du uns durch beine 
göttliche Gnade erquickt haft, und bitten dich, daß deine Barmherzigkeit 
und folches gebeihen Laffe zum ſtarken Glauben an di) und zu bruͤder⸗ 
licher Liebe gegen alle Menfchen, duch unfern Heren Sefum Chriftum, 
der vereint mit dir und dem heiligen Geifte regiert In Ewigkeit. Amen. 

7) Segen. — Chor. Amen. 
Aus diefer Angabe dee Unionsfeler ergiebt ſich übrigens, 1) daß fie 

im wefentlichen dem reformirten Ritus gleich und als folcher anzufehen 
it, da das heilige Abendmahl auch bier, wie in jener Feier nur als 
Gedaͤchtnißmahl Jeſu und Brod und Wein als Zeichen angefehen werden. 
Nur die allgemeine Vereinigung mit Chrifto und das Leben in Chrifto, 
wird in den Gebeten erwähnt; 2) daß vieles von den Gebeten, mas 
niche unmittelbar die Lehre vom Abendmahle betrifft, aus der Altern 
hutherifchen brandenburgifchen Agende entlehnt if. An andern Orten, 
wo Lutheraner und Reformirte einen Kirchenverein zu bilden anfingen, 
hat man jedoch auch eine andere Liturgie gewählt, als die hier ange 
gebene if. Man fehe unter andern bie Kichenzeitung von 1827, to 
Nr. 97. berichtet wird, wie zum erften Male Reformirte und Rutheraner 
vereint das Abendmahl feierten und welche Liturgie dabei befolgt wor: 
den fei. 

D) In der engliſch-biſchoͤflichen Kirchehat es mit 
dem Abendmahl folgende Bewandniß: 

1) an einer hefondern Communiontafel werben einige Sprüche von 
dem Geiſtlichen verlefen, welche geößtentheild von der Wohlthaͤtigkeit 
handeln und wobei der Clerk oder ein angefebener Mann aus der Ges 
meinde mit einer Schlffel herumgeht und Almofen einfammelt. Hier⸗ 
auf folgen andere Gebete, eine Vermahnung zur Selbfiprüfung und. 
um wärbigen Genuß bes Abendmahls. Sodann Inieet die Verſamm⸗ 
lung nieder und es wird g+ 
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2) eine allgemeine Beichte und eine Abfolution verlefenz barauf 
folgt dann das Gebet der Weihung, worin aud die Einfegungsmworte 
mit enthalten find. | 

3) Die Geiftlihen reihen nun, wo deven mehrere find, ſich unter 
einander zuerft das Abendmahl, wo aber nur einer gegenwärtig ift, da 
reicht er es ſich zuerft felbft. Die Sommunicanten Eommen hierauf ohne 
Unterfchied der Gefchlechter von ihren Sigen herbei und knieen auf die 
Bänke um die Communiontafel herum und bie. Geiftlihen reichen ihnen 
das Brod, welches gemöhnliches Brod ift, mit den Worten: ‚Der Leib 
„unfers Heren Jeſu Chrifti, der für dich gegeben ward, erhalte deinen 
„Leib und Seele zum ewigen Leben. Nimm und iß Diefes zur Erin 
„nerung, daß Chriftus für dich flarb und weide dich an ihm in dei 
„nem Herzen durch den Glauben mit Dankſagung!“ — Dieß Brod, in 
Würfel gefchnitten, nimmt jeder felbft in die Hand. Machher reichen 
die Geiftlichen eben fo -auch den Kelch allezeit mit rothem Weine, mel 
chen jeder felbft in die Hand nimmt und trinkt, und fie fprechen dabei 
folgende Worte: „Das Blut Sefu Chriftt, welches für dich vergofen 
ward, erhalte deinen Leib und Seele zum ewigen Leben. Trinke die 
zur Erinnerung, daß das Blut Chriftt für dich vergoffen ward und ſei 
dankbar!” — Welche beides empfangen haben, gehen zurüd auf ihre 
Site, um für Andere an jenen Baͤnken Platz zu machen. Der übrig: 
bleibende Wein wird nicht hinweggetragen oder ſtehen gelaffen, fondern 
die Geiftlihen trinken dann abermals davon und reichen ihn den da: 
ſelbſt befindlichen Communicanten nochmals, bis er verbraucht iſt. Vor: 
herefchend iſt alfo bei Diefer Handlung nicht fowohl ein Geift andachts⸗ 
voller Erhebung, und es fol alfo nicht ein Act der höchften. Andadıt, 
als vielmehr eine Belebung und Befeftigung der gemeinfchaftlichen Ver: 
bindung und ein öffentliches Bekenntnig zum Chriftenthum feyn. End: 
lid) folgen 

4) einige Gebete, das Vaterunſer und der Segen, womit Die 
Abendmahlsfeier dann befchloffen wird. S. Clausnigers Gottesdienſt, 
Kicchenverfaffung und GeiftlichEeit der bifchöflichsenglifchen Kirche x. 
Berlin bei Maurer -1817 p. 12 ff. — Von den Presbpterianern im 
brittifchen Reiche ift bekannt, daß fie zwar in den Glaubensſachen mit 
ber bifchöflichen Kirche übereinftimmen, aber in der Kirchenzucdt von 
ihr abweichen. Da fie alle Gebetsformeln verwerfen, fo ift ihre Abend- 
mahlsfeier fehr einfah. Ein Prediger fpricht ein Gebet aus dem Her⸗ 
zen, fagt die Einfegungsmworte her und alsdann erfolgt die Austheilung 
von Brod und Wein faft eben fo mie in der bifchöflichen Kirche. 

E) Abendmahlsfeier bei einigen Eleinern Par 
theien der proteftantifhen Kirche. Die Arminianer oder 
Remonftranten, indem fie von ber reformirten Kirche ausgingen , leug: 
nen die Kraft und Wirkung des Abendmahls zur Stärkung des Glan 
bens, und halten es für eine bloße Ceremonie und ein Erinnerungsmittel 
an den Tod Chriſti. Die Taufgefinnten oder Wiedertäufer, und zwar 
bie firengern, geben das Abendmahl nur den Gliedern ihrer Gemeinden; 
die gelindern aber, (d. i. die arminianifch Gefinnten) laffen jeden auch 
als Mitglied anderer chriftlichen Kirchen zu ihrer Abendmahlsfeier zu, 
ohne daß dadurch eine Verpflichtung zum Beitritt ihrer Gemeinde aus: 
gedrüdt würde. Doc fehließen fie die Übrigen: Wiedertaͤufer davon 

. * . . 
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aus. Uebrigens find bei biefen kleinern Partheien die Außern Abends 
mahlsgebräuche denen, die in ber teformirten Kirche üblich find, fehr 
aͤhnlich. Gewoͤhnlich empfängt man hier das Abendmahl figend an Ti⸗ 
hen, fo daß die Lehrer Brod und Wein herumtragen. 

Auch giebt es einzelne fanatifhe Partheien in der chriftlichen 
Weit, die auf das Abendmahl gar keinen Werth legen. Dieß gilt une 
ter andern von den Quaͤkern, die in ber That Bein Abendmahl haben, 
indem fie weder Brod nod Wein in ihren Verfammlungen austheifen, 
Sie erklären die Einfegungsmworte aus Joh. 6, von einer bloß geiftlichen 
Speiſe. Auch gilt die von allen den fchwärmerifcden Bleinern Parse 
theien,, die ben öffentlichen Gottesdienft ganz verachten. Gewoͤhnlich 
verwerfen fie das Abendmahl völlig, oder legen nur der Seiler deſſelben 
in ihren Eleinen Berfammlungen einen Werth bei. — Merkwuͤrdig ift 
es, daß ungeachtet ihrer dogmatifchen Anficht, doch mit Ernſt und Ans 
dacht das Abendmahl feiern: | 

F) die Socinianer. Shnen iſt das Abendmahl eine Dloße 
Geremonte, bei welcher man ſich an den Tod Chrifti erinnert. Sie fuchen 
in demfelben weder Stärkung des Glaubens, noch auch eine Beftdti« 
gung der uns erworbenen Sündenvergebung buch Jeſum. Brod und 
Mein find bei. ihnen nichts ale Bilder bes zerbrochenen Leibes und bes 
vergoffenen Blutes Chrifti, Deſſen ungeachtet hat diefe Feier bei ihnen 
viel Ernfles und Erbauliches. Diejenigen, welche das Abendmahl feiern 
wollen, verfammeln ſich des Tages vorher an dem gewöhnlichen Orte, 
wo fonft die gottesdienftlichen Werfammlungen gehalten werden und wo 
gepredigt wird. Die Glieder einer fremden Kicche oder auch nicht Ges 
taufte, die bei der Predigt gegenwärtig feyn dürften, müffen abtreten, 
und nun werden die Thüren verfchloffen. Hierauf wird die Vorberei⸗ 
tung, oder, wie fie e8 nennen, die Disciplin angeftellt, die fie von ihrem 
erften Urfprunge an gehabt haben. Es werden nämlich einem Jeden 
feine $ehler verwiefen, und nicht nur der Prediger, fondern auch jeder 
Anmwefende hat die Erlaubniß, ben andern zu beftrafen. Gegenfeitige 
Beleidigungen werden ausgeföhnt. Diejenigen, melde miffentlih und 
vorfäglich Andern Aergerniß geben, werden ernfllich ermahnt oder nad) 
Befinden ganz von der Gemeinde ausgefchloffen. Wenn bie Disciplin 
vorbei ift, wird die Thuͤre wieder geöffnet und die Handlung mit Ge: 
bet und Geſang befchloffen. Das Abendmahl ſelbſt wird den folgenden 
Tag alfo geßalten: Mac der Predigt wird ber Tiſch gedeckt und eine 
Shäffel mit Brod und ein Kelch mit Mein darauf gefegt, auch ein 
Abendmahlslied gefungen.. Hierauf treten zuerft fo viel Mannsperfonen 
um den Tiſch, als daran gehen. Der Lehrer verlieft die Worte der 
Einfegung , fegnet das Brod und die Umflehenden beten. Die, welche 
bisher geftanden haben, fegen ſich um den Tiſch. Der Lehrer bricht 
da6 Brod und reiht es den Sigenden, bie ed mit ihrer Hand fallen 
und eſſen. Nach diefem fegnet er unter Gebet den Kelch, wobei die, 
welche zuvor faßen, aufſtehen, den Kelch aber hernach figend teinfen. 
Wenn dieſes gefchehen iſt, begeben fie fi) nach gethaner Dankfagung 
zu Gott an ihren vorigen Drt, worauf Andere an ihre Stelle kommen. 
In der Predigt wird vom Leiden Chrifti gehandelt, und die ganze Ge: 
vemonie, wie fie es nennen, mit einem auf den Sinieen verrichteten 
Gebete und mit einem Liede befchloffen. — Noch ift eine von den Blei: 
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nern Parthelen in ber chriftlichen Kicche, deren Abenbmahlsfeler eine 
befondere Merkwuͤrdigkeit hat, es iſt | 

G) Die gerrnhurbifhe Brüdergemeinde. Sie über: 
laffen e8 Jedem, was er fih nach den mancherlei Lehrtropen vom 
Abendmahle, die von den Lutherauerw, Neformirten und maͤhriſchen 
Bruͤdern entlehnt find, für eine wählen will, indem von biefer Sache, 
wie von vielen andern Slaubenswahrheiten nichts unter ihnen geſpro⸗ 
hen wird. Die Herrnhuther haben die Liebesmahle aus der alten 
Kirche wieder eingeführt. Das Abendmahl wirb vor ihnen an einem 
Öffentlichen Verfammlungserte und nur bei Kranken in ben Wohnftuben 
gehalten, gemeiniglich alle Monate, Sonnabends oder Sonntags zu Mits 
tag, und am liebften am Abend. Acht Zage vorher geht das fogenannte 
Sprechen oder das gegenfeitige Unterhalten über den vorhandenen See⸗ 
lenzuſtand an. Gleich nach ber Öffentlichen allgemeinen Beichte und 
Abfolution gefchieht bie Gonfecration des Brobes unter den Worten 
der Einfegung und die Austheilung auf Seiten der Brüder durch einen 
Driefter oder Diakon, und auf Seiten der Schweftern durch einen 
Prieſter und eine Diakoniffin. Der Diakonus reicht dem Prieſter aus 
dem Körbchen ein Stud des gefegneten Brodes, welches derſelbe bricht 
und zweien zugleich giebt. Unter der Austheilung fingt ber Confecrator 
den Hymnus: | 
D daß fih Jeſu treues Meib Die Kreuzgemeinde mit dem Leib, 
Der für fie abgefchlachten Leib, In diefem Augenblid begrüb'. 

Hat ein Jedes feinen Theil empfangen, fo gefchieht der gemeinfchaftliche 
Genug in einem Augenblid nad) den Morten: „Das thut zu meinem 
Gedaͤchtniß,“ und der gleich darauf folgenden Collecte: 

Gemeinde zittre heiliglih, Der Tod bes Lamms durchgehet did; 
indem die Gemeinde auf ben Knieen oder dem Angefichte Liegt, welches 
auch Proftrativ, das Anbeten, genannt wird, und bei noch andern Ge: 
legenheiten üblich if. Nachdem fie wieder aufgeflanden, wird ber Fries 
densfuß ertheilt unter ben Worten: . 

Das unbefleckte Paſchafleiſch, Das mad’ dir Leib und Seele keuſch. 
Dann wird figend eine Liturgie über den Leichnam Jeſu gefungen. 
Hierauf geſchieht mit den Worten der Einfegung die Conſecration des. 
Kelchs. Er wird den Aelteften gegeben und unter Affiftenz der Diako⸗ 
sen von einem Nachbar bem andern gereicht, indem aus Paflionslie 

. bern eine Liturgie Über das heilige Blut gehalten wird, Zu Ende wird 
von einem Nachbar dem andern unter einer fchidlihen Collecte der 
Friedenskuß und der Segen ertheilt, und die Candidaten, wenn ihrer 
vorhanden find, zum naͤchſten Genuffe des heiligen Abendmahls confir⸗ 
mirt. Zulegt wird ein gemeinfchaftlicher Abendfegen, wenn das Abend: 
mahl Mittags, oder Morgenfegen, wenn es des Abends gewefen ill, 
meiſtens aus Communionliedern gehalten. Diejenigen, welche Amts 
oder anderer "dringender Hindernifle wegen zu Haufe bleiben müflen, 
empfangen bald darauf oder am nächften Morgen auf einem Gemein⸗ 
faal das Abendmahl ohne abermalige Confecration. Diefes wird bie 
Nachcommunion genannt, und die Kranken, bie ſich nicht dahin beges 
ben fönnen, empfangen ed von einem Diakonus auf der Stube. 

“ Außer den allgemeinen Communiontagen aber wird das Abendmahl den 
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Kranken nicht gereicht. S. Kurze Nachricht von ber Feler des heiligen 
Abendmahls bei den verfchiedenen Religionspartheien, von D. J. G. Schei⸗ 
bei. Breslau im Berlage von Joſeph Mar und Comp. 1824. Bon 
der Entſtehung und Einrichtung der evangelifchen Bruͤdergemeinde, von 
Chrift. Ferd. Schulze, Profefloe am Gymnaſium zu Gotha. Ebendaf. 
bei Reyhers Erben 1822. — Daß in biefem Artikel der griechifchen 
und roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche in Abſicht auf ihre heutigen Abend» 
mahlsgebraͤuche keiner befondbern Erwähnung geichehen ift, rührt daher, 
weil bee Artikel Meſſe hierzu eine ſchicklichere Gelegenheit darbietet. 

», XI. Ylohmaliger belehbrender Weberbli@ des 
Ganzen. — Indem wir noch einmal das verarbeitete Material In 
dem Artikel Abendmahlsfeice der Chriſten uͤberblicken, treten uns fol 
gende wichtige Wahrheiten und Eririnerungen entgegen: 

1) Das Abendmahl ift im hriftlihen Lultus als 
eine der wichtigften und hbeiligften Sandlungen, zu 
allen Zeiten und von allen Religionsparthbeien an- 
erkannt worden. — Man hat es gleihfam für den Kern bes 
chriſtlichen Gottesdienftes angefehen. Wie fich dieß ſchon aus ber Nas 
tur und Befchaffenheit diefer ruͤhrenden Feier ergiebt, indem kein andes 
rer Cultus eine Äußere Geremonie aufzumeifen hat, die fih fo ſehr 
dazu eignet, für bie Tugend zu begeiftern und die edelſte Humanität zu 
foͤdern; fo haben ˖ dieß auch die Veränderungen, die Schidfale und 
felbft die Streitigkeiten gezeigt, bie diefer Ritus im Laufe der chrifts 
lihen Zeit veranlaßt hat. Wie bedeutungsvoll war die Abendmahlss 
feier in Verbindung mit den frühern Agapen; welche hohe Stellung 
erhielt fie, als fich der chriftliche Cultus in die Missa Catechumenor. 
und Fidelium theilte; ja in welchen geheimnißvollen, obgleich abergläus 
biſchen, Nimbus trat fie zuruͤck, als ſich die Meſſe volfländig ausge: 
bildee hatte. Sei es auch, daß gerade Über das Abendmahl die man: 
nigfaltigften, die langwierigſten, ja kleinlichſten Streitigkeiten entftanden 
find (vergl. den Artikel Abendmahlselemente); fei ed, daß einerfeits 
dieß betrübend und niederfchlagend für den Menfchenfreund ift, fo müf: 
fen doch auf der andern Seite bie‘ zarte Gewiffenhaftigkeit und ber 
Enthufissmus für das Heilige, welche fih in diefen Streitigkeiten aus: 
ſprachen, das religiöfe Gemüth mit Freude erfüllen. Man kann aud) 
nicht fagen, daß die vermehrte Zahl der Sacramente in der griechifch: 
und römifchztatholifhen Kirche der Euchariſtie Eintrag thue; denn mehr 
oder weniger ftehen fie ſelbſt mit bderfelben in Verbindung und dienen 
dazu, ihre Wichtigkeit recht hervorzuheben. — Eine andere, nicht unbe: 
deutende Bemerkung ift auch diefe: 

2) Daß die alte Kirche, wie ſcheinbar aud) das Bes 
gentheil fei, Zeine eigentliche abfoluten Abend: 
mahlsveraͤchter Pennt, fondern daß diefe Erſcheinung 
erft der neuern Zeit angehört. Zwar nennt bie Gefchichte . 
der alten Kirche einzelne Lehrer und haͤretiſche Partheien, deren Irr⸗ 
thümer und Mißbraͤuche im Betreff des Abendmahls getadelt werden; 
aber fie weiß nichts von folhen, die ein Chriftenehum ohne Abend: 
mahl für möglich gehalten hätten. Wenn z. B.*die Donatiften als 
die aͤgſten Saeramentsſchaͤnder geſchildert werden, fo rührt dieß nicht 

. 
oe . 

L 



40 Abendmahlöfeier der Chriſten. 

von der Geringfchägung des Abendmahls an fi), fondern von ber 
Meinung ber, daß unmürbige Priefter (wofür fie die Eatholifchen dee: 
halb erklärten, weil fie Lapsos und Traditores aufnähmen und mit 
Unmürbigen Gemeinfhaft unterhielten), daffelbe adminifteirten. Aus 
Eifer alfo für die Reinheit der Kicche "und in ber Weberzeugung, daß 
nur bei ihnen das rechte würdige Abendmahl genoffen werde, begingen 
fie tadelnswerthe Exceſſe. Man vergl. Optati Milec. de schismate 
Donatistar, in fehr vielen Stellen. — Auch in der mittlern und fpätern 
Zeit haben alle chriftliche Partheien das Abendmahl für einen wichtigen 
und mohlthätigen Gebrauch erklärt. Selbit die Socinianer, mie wie 
bereit8 oben bemerkt haben, fehen das Abendmahl als unzertrennlid 
vom Geiftlihen Eultus an. Nur die Quaͤker und einige ihnen aͤhn⸗ 
liche Sektirer leugnen die Nothwendigkeit des Abendmahles und fucen 
die Entbehrlichkeit deſſelben aus Rom. 14, 17. Col. 2, 16 ff., fteis 
ih nach einer wunderlichen Epregefe, zu erweiſen. Vergl. Haupts ta: 
bellar. Abriß der vorzüglichften Religionen Zafel 15. — Wenn mir 

den Wirkungen der Abendmahlsfeier im chriftlihen Cultus nachſpuͤren, 
fo tritt nicht minder auch die Wahrheit hervor: 

8) daß das ſittlich veredelnde Moment des Evans 
geliums, aud in den-Abfchnitten der chriftlichen Zeit, 
wo die tieffte Unmwmiffenheit und der größte Aber: 
glaube herrſchten, fih doch noch einigermaßen durd 

- die Ubendmahlsfeier äußerte. Laſſen fi auch nicht eigen: 
thuͤmliche Verordnungen für diefe Behauptung anführen, fo find doch 
die Thatfachen unleugbar, daß man gewiffen Unternehmungen, Verbiw 
dungen und Zebensverhältniffen,, durch die Abendmahlsfeier eine höher, 
heilige Weihe zu geben fuchte. Kein Krieger zog in ben blutigen 
Kampf, kein bedeutendes Amt wurde angetreten, feine wichtige Verbin: 
dung gefchloffen, die nicht durch dieſe, Feier wäre geheiligt worden. 
Selbſt mit feierlichen Eidfchwüren brachte man fie in Verbindung, und 
das bald zu erwähnende Abendmahlsgericht kann ebenfalls zum Beweiſe 
dienen. Es wird ſich in mehrern Artikeln Gelegenheit finden, das jetzt 
Gefagte näher zu bethätigen; wir wollen e8 daher hier nur angedeutet 
haben. Eine Bemerkung aber, die man beim Ueberblide der Schidfale 
aA a orrungen des Abendmahlsritus machen muß, iſt endlich 
noch diefe: 

4) Wie die Reformation fhon bei ihrem Begins 
nen für diefe Seier widhtig und wohlthätig wurde, 
fo bat das kirchliche Leben der Proteftanten unge 
fähr in Sen legten fehs Decennien neue Derdienfte 
der Art entwidelt. — Bei den durch die Reformation be 
wirkten mwohlthätigen Veränderungen in der Abendmahlsfeier, bie wit 
im vorigen Abfchnitte angedeutet haben,’ war nur Eins zu beklagen, 
daB dogmatifche Anfichten über einzelne Ausdrüde in den Einſetzungs⸗ 

- Worten die deutihen und fchmeizerifchen Reformatoren von einander 
entfernten und zu einer doppelten Kischengemeinfchaft Veranlaffung ga⸗ 

‚ ben, Mit welcher Leidenfchaftlichkeit und Beharrlichkeit die Theologen 
beider Kirchen ihre Anficht vom Abendmahle vertheidigten, ift bekannt. 
Nur die große Revofution auf dem Gebiete der Theologie, die feit der 
Mitte des 18. Sahrhunderts duch Erneſti, Semjer, ‚Kant. angeregt 
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und duch viele andere bedeutende Gelehrte und eigenthuͤmliche Zeits 
umflände weiter entwidelt wurde, fhuf auch in Beziehung auf bie 
Abendmahlsiehre neue und mildere Vorftellungen. Ohne uns hier in 
eine nähere dogmengeſchichtliche Darftelung einzulaffen, bemerken wie 
nur, daß fih auch Lutherifhe Theologen von ber Abendmahlslehre ihrer 
Kiche mehr oder weniger entfernten und in dem Sage übereinkamen, 
daß der YIugen des Abendmahls von der Meinung 
bber die Begenwart des Leibes und Blutes Chrifti 
dabei, ganz unabhängig fei. War man daruͤber einig, fo mußte 
bie Scheidewand zwifchen Lutheranern und Reformirten fallen, wie fie ſchon 
von Seiten der letztern durch das Aufgeben der Lehre von der Gnadenwahl 
gefallen war. Zur Reife hatte nun die Zeit jene Veränderung ges 
bracht, wo Lutheraner und Meformirte vereint mit einander das Abends 
mahl unter dem Namen der Unionsfeler begingen. Die dadurch mit 
bewirkte Vereinigung beider Kirchen hat in dem zweiten Decennium 
unferd Jahrhunderts hin und wieder in Deutfchland begonnen, und 
eifrig wird fie bis diefen Augenbiid in der preußifhen Monarchie bes 
trieben. Der erwähnte Grundfag aber, daß der Nuben des Abende 
mahls nicht von den dogmatifchen Vorftellungen jener Ausdrüde in den 
Einfegungsworten abhängig fei: Das ift mein Leib ıc. lenkte nun bie 
Aufmerkfamteit immer mehr darauf, das Praktifche und Erbauliche dies 
fed Ritus ins Auge zu faffen. Darum ift auch unfere Zeit reicher als 
jede frühere an trefflichen homiletifchen und afcetifchen Leiftungen biefer 
Art. Die Beicht: und Abendmahlsreden, die Commtunionbüder aus 
beiden Kirchen, der Iutherifchen und der reformirten, find nad Form 
und Materie viel gefhmad: und geiftvoller, als biefes fonft der Fall 
war. (Die wichtigften Schriften über die Union ber beiden Kirchen findet 
man in der neueſten Ausgabe von Wegſcheiders Instit. Th. Dogm. $. 
180. b.) Daß es bei folchen Veränderungen auch nicht an Auswuͤch⸗ 
fen jenes veligiöfen und kirchlichen Andifferentismus gefehlt hat, von 
welchem unfre Zeit nicht frei zu fprechen iſt, beweifen unter andern bie 
aufgeoorfenen Fragen: Sit es erlaubt zum Abendmahl zu gehen? (von 
C. Fr. Frohberg. Gotha 1800.) — Iſt das Abendmahl aud für 
Aufgeklärte? (Henke's Muſeum für Religionswiffenfchaft 1804. 2r Bd. 
2, &t. ©. 243—50). Aber zu gefchweigen, daß auf dieſe Fragen 
mit der verdienten Nüge ift geantwortet worden, fo läßt fich doch im 
Allgemeinen behaupten, daß Jeſu Gedächtnißfeier in ber proteflantifchen 
Kirche in hoher Achtung fteht, und wenn auch feltener begangen, doc) 
auch jet noch einen reichen fittlichen Segen entwidelt. In unfern 
Tagen hat man es fich befonders zur Aufgabe gemacht, Vorſchlaͤge zu 
thun, wie bie Abendmahlsfeier in der proteftantifchen Kirche zweckmaͤßi⸗ 
ger und erbaulicher Eönne eingerichtet werden. Dieneuern theologifchen 
Zeitſchriften, befonders bie Darmftädter Kirchenzeitung, find reich an 
hierher gehörigen Winken. Ja auch an eigentlihen Monographieen 
über diefen Gegenftand fehlt e8 nicht. 3. B. Horſt, das heilige Abends 
mahl. Eine dogmengefhichtlihe Unterfuhung, nebſt Vorfhlägen und 
Ideen zur Belebung dei Formen diefes Inſtituts nach den Bedürfniffen 
unfrer Zeit. Gießen 1815. (der Verfaffer wird von eigenthümlihen my⸗ 
fifhen Anfichten geleitet). Ganz neuerlich ift ein kleines, hierher ges - 
hoͤriges Schriftchen erfchienen, unter dem Titel; Das Abendmahl des’ 
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Herrn. Ein liturg. Verſuch von ©. C. F. Giefeler, Oberprebiger zu 
Werther. Bielefeld, Volhagen 1835. Sein Vorfchlag geht im Allge⸗ 
meinen dahin, die Abendmahlsfeier nicht als Anhang des vormittägigen 
öffentlichen Gottesdienſtes zu betrachten, fondern ihr vielleicht jeden 
Monat ausfchliegend einen Tag zu widmen und eine zweckmaͤßige Lis 
turgie In Diefer Beziehung anzuordnen. Wie verfchiedenartig auch bie 
Stimmen Über diefen Gegenitand fich haben vernehmen laffen, fo trefe 
fen fie doch alle in dem Wunfche zufammen, daB das Brechen des 
Brodes allgemein möge eingeführt werden, weil es in der Symbolik des 
Abendmahls wefentlich fei. Die reiche Literatur in Beziehung auf bie 
Abendmahlsfeier auch in anderer, als liturgiſcher Ruͤckſicht, findet man 
in Bretſchneiders ſyſtematiſcher Entwickelung aller in ber Dogmatik vor⸗ 
kommenden Begriffe, S. 717 — 725. 



2. 

Abendbmahlselemente, 

L Begriff und Namen der Abendmahlöelemente und 
Art und Weife, wie das dazu Nöthige gewonnen wurde. 
HM. Ratur und Befchaffenheit des Brodes im Abendmahle, 
darüber entitandene Streitigkeiten und fpätere Veraͤnde⸗ 
tungen mit demfelben nach Waterie und Form. II. Wein, 
wie man fich deſſelben beim Abendmahle zu bedienen 
pflegte, und wie es kam, daß man fpäterhin den Laien den 
Kelch im Abendmahle ganz entzog. IV. Wie ed mit den 
Üeberbleibfeln der Elemente im Abendmahle gehalten wurde. 
V. Veränderungen, welche durch die Reformation in Bes 
ziehung auf Brod und Wein im Abendmahle eintraten. 
VL Anfichten darüber in der heutigen chriftlichen Welt. 

Literatur. Monographieen. I. Fr. Budeus: de sym- 
bolis eucharistieis. Viteb. 1688. S. Parerga hist. theol. Halae 
1703. — J. Gotofred. Herrmann: historia concertationum de pane 
asymo et fermentato in coena domini. Lips. 1757.— Kortholt. C. 
dissert. de hostiis s. placentulis orbicularibus, num verus sint pa- 

nis? Jen. 1657. — Herrm. Christ. Engelken: de placentis orbieu- 
laribus, s. pane eucharistioo, quod sit verus .et proprie dietus panis, 
Rostock 1723. — Jo. Audr. Schmidt: de oblatis eucharistieis, quae 
hostiae vocari solent, Helmst. 1702 Il. edit. 1738.— Andr. Kunad: 
de eblatis eucharist. Viteb. 1657. — L. Tim. Spittler Geſchichte des 
Kelchs im Abendmahle. Lemgo 1780. — J. Andr. Schmidt: dissert. 
de fatis calicis eucharistici in Eecles. Romana a Coneilio Constan- 
tiensi ad nostra usque tempora. Helmst, 1708. (Noch Tpeciellere Mo⸗ 
nographien werden in dee Abhandlung felbft am gehörigen Orte anges 
führt werden.) — Allgemeinere Werke: Bingb. Antiquit. 
Vel. VI. 250 ff. — Auguſti's Denkwürbigkeiten 8:'Bb. p. 258 ff. ' 
— Schoͤne's Geſchichtforſchung — Hin und wieder zerflreut im 
iften Bd. — Binterims Denkwürdigkeiten 4 B. 2r Th. 49 und an 
mehreren Orten. — Rheinwalde kirchliche Archäologie. 68.114 — 119. 

}) Begriff und KTamen der Abendsmahlselemente, - 
und Art und Weife, wie das dazu Vöôthige gewons. 
nen wurde. — Die von Jeſu gewählten aͤußern Symbole beim 
Abendmahle find Brod und Wein, zwei der geſundeſten und erquickend⸗ 
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fien Nahrungsmittel für den Körper, welche flets zu baben find und 
überall gebraucht werden Eönnen. Beide find mit dem Namen Ele: 
mente bezeichnet, der ſich auf eine mißlungene Leberfegung des griehis 
{hen oroxeia gründet, und doch trog der fehlerhaften Uebertragung ins 
Lateinifhe in den allgemeinften Gebrauh gekommen iſt. Die Wahl 
biefer Symbole war aber auch deswegen fehr zwedtmäßig, weil die Vers 
gleihung zwifchen Eörperlicher und geiftiger Speife den Zeitgenoffen Jeſu 
fhon fehr geläufig war. Vgl. Me. 5, 6. Joh. 4, 34. 6, 27 ff. 1 
Cor. 2, 3. 5, 7. Man unterfchied fpäter elementa externa, Brod 
und Wein, und elements interna, Leib und Blue Chrifti. Ferne 
heißen fie oußoAa, zunor, bie finntichen Zeichen (formae adspectabi- 
les), auch Species, das aber nicht durch Geflalt, fondem duch Brod 
und Wein zu überfegen ift, entweder, weil nach der mittleren Latinität 
(S. Du Fresne glossar. s. h. v.) fo viel heißt als fruges, Wein, 
Del, Getreide, oder inwiefen man den Genuß des Brodes und de 
Meines als zwei Ipecielie Handlungen des Abendmahls anfah. 

Daß, die in dem Artikel Abendmahl erwähnten Oblationen das 
Nöthige zu dem Bedarf für die Euchariftie lieferten, iſt bereits anges 
deutet worden. Solche Dblationen darzubringen fah man nicht nur 
als eine befondere Pflicht der cheiftlichen Liebe, fondern auch als einen 
Vorzug an, welches aus dem Umftande erhellet, daß nicht Jeder der: 
gleichen Oblationen darbringen durfte, und daß die Namen derer vor 
gelefen: wurden, die man als berechtigte dazu anfah. Nicht blos nad) 
der Trennung der Agapen von ber Abenbmahlsfeier, fondern auch als 
legtere ganz abgefchafft waren, dauerten im Driente und Deccidente bie 
Oblationen fort und hörten im Abendlande erft im 12. und 13. Jahr⸗ 

. hundert auf, was hauptfächlid in der communio sub una, fo wie in 
dee veränderten Form des Brodes feinen Grund hatte. Von dieſer 
Bett mußte der Klerus fi) andere Huͤlfsquellen zu eröffnen fuchen, aus 
welchen dee Aufwand für die freilich jegt weniger Boftfpieligen Abend: 
mahlselemente konnte befteitten werden. Daß man dafür Gelbbeiträge 
eingeführt hatte, ergiebt fih aus einer Stelle in Honor. Augustod, de 
gemma animae 1. I. c. 29, wo «6 ausdruͤcklich heißt, dag es dewoͤhn⸗ 
lich geroorden fei, pro oblatione farinae denarios offerre. Da jedoch 
der Klerus um dieſe Zeit bereits von andern Seiten bebeutende Ein, 
fünfte bezog und auch die Kirchen eignes Vermögen erhielten, fo mi 
gen die ftellvertretenden Abgaben für die frühen Oblationen nicht bes 
beutend geweſen feyn, und etwa nur in Eleineren Gefällen an Klerus 
und Kicche eine ſchwache Spur übrig gelaffen haben. Daher fagt Müls 
fer in feinem Lexicon der römifchskatholifchen Liturgie im Artikel Obla⸗ 
tionen: „Oblationen find zwar heutige Tages noch gewöhnlich, aber 
„theils in einem andern Maaßſtabe, theils im veränderter Form, wie 
„buch die Opferftüfe, Opferbüchfen, Klingelbeutel und ‚dergleichen. Dies 
„felden gehören in der Regel derjenigen Kirche, welcher fie dargebracht 

„werben, und Eönnen entweder nach dem Willen des Gebers, oder nad) 
„einem befondern Gefege, oder nad) einer alten Gewohnheit, zum Uns 
„terhalte der. Geiftlichen, des Kirchengebaͤudes oder der Armen beflimmt 
„werden.“ — Sin der Eathofifchen Kirche wurde anfangs dieß ſtatt der 

Oblationen eingeführte Geld auf: den Altar gelegt, fpäterhim forderten 
es die Kirchvaͤter, in neuen Beiten bie Obrigkeit, von jebem Haus⸗ 
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vater ein. Man findet fchon 1505, daß die Richter dieß Meßgeld eins 
forderten, oder die Zahlung beffelben anfagten. — Bin der evangelifche 
(utherifchen Kirche nach ber Reformation fand aufer ben Stolgebühten 
und den ordentlihen Einkünften auch nod ein Opfergeld Statt, deſſen 
Betrag die Kirchenordnungen feſtſetzten. Nach der . ältern ſaͤchſiſchen 
Kirchenordnung foll jede Perfon über 12 Jahre alt 4 Pfennige Opfer - 
geld zahlen, und nad) der weimarifchen und ordinat. consist: March; 
eit. 17. muß jeder Hauswirth für fih und die Seinigen vierteljährlich 
4 Pfennige geben, die der Schulze einfammeln fol. In vielen Pas 
rochien des Königreichs Sachfen befteht diefe Obfervanz noch immer, 
nur daß fie fih an jedem einzelnen Orte wieder beſonders geftaltet, 
Beſonders folder fogenannte Klingelbeutel in’ ben Kirchen mit. dee 
Sitte, ftate der Oblationen Geldbeiträge zu entrichten, . in Verbindung 
ſtehen. Diefe Beiträge nämlich wurden in den gostesbienftlichen Vers 
fammlungen von den Kicchendienern unter der Predigt eingefammelt, 
Man verfah, um bier und dba Schläfer bei der. Gottesverehrung aufs 
zuweden, den an einer langen Stange befefligten Beutel mit eines 
Heinen Glocke oder Klingel. Bergl. Chr. Wildvogeis dissert. de sao- 
culo sonante. Jenae 1704. — Die Sitte des Klingelbeutels iff in 
der deutfchsproteftantifchen Kirche in. unfern Xagen entweder ganz abge⸗ 
hofft, oder er wird vor der Predigt herumgetragen und hat: bie ſtoͤ⸗ 
vende Klingel wohl an. ben meiflen Orten verloren. ' 

1) Natur und DBefchhaffenbeit des Brobes im 
AUbendmable, darüber entftandene Streitigkeiten und 
fpätere Deränderungen mit denfelben nah Materte 
und Form. — Achtet man auf die Nachrichten, wie fich das ji 
diſche Alterthum über die Befchaffenheit und Form der Vrode erklärte, 
fo nahm man dazu Weizen, Gerfte oder Spelt. Die Brode erhielten 
die Form länglicher oder runder Kuchen (Exod. 29, 13. 1 Sam. 2%, 
86.), von ber Größe eines ‚Teller und der Dide eines Daumens, da: 
her fie beim Effen nicht gefchnitten, fondern gebrochen wurden. (©. in 
Winers biblifhen Neallericon die Artikel Baden und Mahlzeit.) Aus 
diefer Befchaffenhett bes. Brodes unter ben Duden läßt fich erklaͤren, 
wie Jeſus bei der legten Mahlzeit mit den Seinigen das Brod bre⸗ 
hen und dieſes Brechen als ein Sinnbild feines baldigen gewaltfamen 
Zodes anfehen konnte. Sieht man auf die Zeit, in welcher Jeſus das 
Abendmahl einfegte, fo bediente: er ſich ‘des ungefäuerten Brodes, weil 
am Paſſahfeſte Fein anderes genoffen wurde. In ber Kolgezeit brauchte 
man jedoch auch gefäuertes Brod, wie fich bald zeigen wird. Die 
Brodgattung, gefäuert oder ungefäuert, fcheint darum bie zu einem ges 
wiſſen Zeitpunkte im chefftlichen Cultus ziemlich gleichgültig geweſen zu 
fepn. Diefer Zeitpunkt war, - 

wo die griechiſch- und rsmiſch-katholiſchen Kir: 
hen mit einander über das gefäuerte und ungefäuerte 
Brod im Abendmahle ſtritten. Was man zeither als ein 
abınpopov angeſehen hatte, naͤmlich, daß vom 7. Jahrhundert an in 
Rom das ungefäuerte, in Conftantinopel aber das gefäuerte Brod ges 
wöhnlich wurde, gab nun Gelegenheit zu einem fehr folgereichen Streit. 
Im Jahre 1068 griff Michael Gerularius, Patriarch zu Conſtantino⸗ 
pel, in einem offenen Senbfchreiben bie Lateiner wegen bes ungefäuerten 



-" zu fenn, bie es duch das 
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GBrodes fo beleidigend an, daß ber damalige Papſt Leo IX. feine Kirche not 
wendig vertheidigen mußte. Die von ihm nach Conſtantinopel abgefertigte 
Geſandtſchaft, an deren Spige ber zum Cardinal erhobene Lotharingifce 
Moͤnch Humbert fand, foll auch ſelbſt nicht unguͤnſtig auf griechifce 
Theologen gewirkt haben. Man muß überhaupt in diefem Streite ber 
roͤmiſchen Kirche die Gerechtigkeit widerfahren laſſen, daß fie Billigkeit 
bewies, unb weniger Zeidenfchaftlichleit als die griechifche. Su beharrts 
man zwar in Rom bei dem Gebraudye bes ungefäuerten Brodes, er⸗ 
Uärte aber den andern Ritus nicht fire wichtig genug, ums befhalh 
die Kirchengemeinfhaft. aufzuheben... Ja, als fi auf der Kicchen 
verſammlung zu Florenz im Jahre 1439 bie griechifchen und lateini⸗ 
fchen Abgeordneten über biefen Punkt auf eine Art.und Weife ver 
einige hatten, die nichts zu wuͤnſchen übrig ließ, fcheiterte diefes gluͤck 
lich vermmittelte Henoticon doc, darum, weil man ihm in Conſtantino⸗ 
pel die Beftätigung verfagte. Diefen Streit mit feinen Gründen und 
Gegengründen, wie er son Theologen aus ber römifchen und griechi⸗ 
fhen Kirche geführt worden ift, findet man gut auseinanbergefegt in 
der ‚oben angeführten Schrift von Dersmann historia caneertationum 
de pane azymo et fermentato in coena domini. Auch hat Auguſti 
in feinen Denkwuͤrdigkeiten, Thl. 8. in dem Abfchmitt: „Won ben Ele 
menten,’ einige Gründe mit Belegen gegeben, beren fich die Xheologen 
beider Kirchen zur Vertheidigung ihrer Anficht bedienen. Diefer Streit bes 
hauptet darum eine gewiſſe Eigenthämlichkeit, weil beide Kirchen für ihre Ans 
ſicht hiſtoriſche Zeugniffe beibringen koͤnnen, was fich aber auf folgende Art 
erklären läßt. Die Praxis der alten Kirche, wie wir ſchon bemerkt haben, 
machte Eeinen Unterfchied in Beziehung auf den Gebraudy bes gefäuer 
ten und ungefäuerten Brodes. Einige bfieben buchfläblicy bei ben Eins 
fegungsworten ſtehen, Andere fuchten wieder mehr das Tertiam comps- 
rationis zwiſchen den Zeichen und dem Bezeichneten, nicht ſowohl in ber 
Natur der Symbole oder in dem Weſen bes Brodes und Weines, fon: 
bern in dem Brechen bes erſtern und in dem Ausgießen des legte. 
Man ſcheint alfo fruͤhethin darin gegenfeitig tolerant geweſen zw fern, 
welche Gattung von Brod zu gebrauchen ſei. Nur. erft im Streite 
mit der griechifchen Kicche nahm die Sache eine andere Wendung, und 
vielleicht war dieſer Streit ein Hauptgrund, daß fih bie lateiniſche 
Kirche. ausfchließend für das ungefäuerte Brod erflärte, Um nun ben 
Vorwurf der Neuerungen von fich abzulehnen, ſuchte fie mit allın 
Kräften dieſen Gebrauch, wiemohl freilich mit verfchiebenem Gluͤcke, ber 
aͤltern Kirche zu vindiciren. Uebrigens war es ein ganz unnuͤtzer Streit 
und keineswegs erheblich genug, um die Trennung der morgen⸗ und 
abendlaͤndiſchen Kirche mit zu bewirken, da ſich Jefus des ungeſaͤuerten 
Brodes deshalb bediente, weil es eben Paſchah war, und er gewiß nicht 
die Abſicht hatte, den Gebrauch dieſes Brodes einzuführen. Auch ha: 
ben wohl fchon bie Apoftel das gemeine Brod beim Abenbmahle ge 

braucht, und mehrere Jahrhunderte fcheint ihnen die Kirche darin gefolgt 
zu fen, meil man bad Brod zum Abendbmahle von ben gewöhnlichen 
DOblationen nahm. Bis in das 8. Jahrhundert ſcheint auch biefer 
Gebrauch, wiewohl mit nen Ausnahmen, vorherrfchend geblieben 

ufhören ber Oblationen Sache ber. Kirche 
wuche, für das Brod tm Abenbmahle zu forgen. ur 

7 
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Einige Wichtigkeit erhielt nun auch bie 
Sorm und Beftalt des Brodes im Abendmahle. — 

Es liegt in der Natur der Sache, baf, fo Lange bie Oblationen üblich 
blieben, an eine befondere Form des Brodes nicht durfte gedacht wer⸗ 

- den, und die etwaigen frühern Nachrichten über befondere Brodformen 
im Xbendmahle find theils felten, theils nicht deutlich genug, theils auch 
wohl nur engörtlihe Obfervanzen. Als aber die Oblationen aufhörten, 

murde es auch bier andere. Es kam nad) und nad), befonders als des 
Brodſtreit zwifchen Lateinem und Griechen ausgebrochen war, im 
Abendlande in Gebrauch), fi) dünner, runder Scheiben von Heinem 
Umfange, ungefähr in ber Größe eines Denars, und gebaden aus Weis 
genmehl, zu bedienen. Was bas Zubereiten biefer Brodgattung im 
Abendmahle betrifft, fo werden die Nachrichten daruͤber erſt dann bes 
fimmter, als die Verwandlungslehre Eingang gefunden hatte; früher 
ſchwanken noch die Nachrichten darüber, fo daß theils Laien, theils 
Keriker genannt werden, wenn von Verfertigung bed Abenbmahlsbrobes 
die Rede iſt. Won dem genannten Zeitpunkte an -teitt befondess im 
der abendlänbifchen Kirche eine ängflliche Genauigkeit bei Zubereitung 
des Brodes im Abendmahle ein. Es wird dieß Gefchäft wur ben 
Klerikern anvertraut, und zwar mit einer Menge eigenthümlicher Vor⸗ 
ſchtiften. Anselmus Havelbergensis (ein Schriftfteller des 12. Jahr⸗ 
hunderts) fagt in feinen Dialog. I. 3. c. 18: Apud religiosos latinos 
per manus diaconor. et ex electis granis et ex mundissima simila 

in sacrario ad futaram hostiam cum decantatione psalmodiae reve- 
renter praeparantur, — Noch ausführlicher und bis ins Kleinfte Des 
tal gehend findet man in Bona rer. liturgie. o. 28. n. 12. Bel 
ben Lateinern war es faſt ſtehender Gebrauch, bie Zubereitung. des 
Brodes im Abendmahle nur männlichen Klerikern zu übertragen. Die 
Griechen hingegen ließen es durch Jungfrauen oder durch die Eheweiber 
der Geiftlichen zubereiten. S. Petrus Abaelard ep. 7. und Schmidt's 
oben angeführte dissert. de oblatis. — Ohne Widerfpruch, felbft in 
der lateiniſchen Kirche, gefchah jedoch das allmählige Verkleinern des 
Abendmahlsbrodes nicht. Bermoldus, presbyter Constantiae, in feinem 
ordine Romane ums Jahr 1089 mißbillige bie nimiam parvitatem 
haatiar., oder, wie er ſich ausdrüdt, die oblatar. minutias. Fragt man 
nun nah dem Grunde, wie ed kam, daß die Lateiner allmahlig biefe 
Heine Brodform wählten, fo gab der fogenannte Brodftreit mit den 
Griechen dazu wohl die nächte Beranlaffung. Die Lateiner fuchten 
fh immer mehr von den Griechen zu entfernen, .und um nicht das 
heilige Brod zu verkruͤmeln, wie man den Griechen Schuld gab, bes 
Rimmten ſich die erfleen im 11. Jahrhundert für die Oblaten und ga« 
ben ihnen die Form und verkleinerte Geftalt eines dünnen Goldſtuͤckes. 
Von diefer Zeit an fiel nun das fo bedeutende Brechen des Brodes in 
br fateinifchen Kirche weg. 

Wie man nun diefe Abendmahlsbrödchen Oblaten ober Hoftien nens 
nen konnte, iſt Leicht zu erachten. Die erfte Benennung leitet fich ganz 
Mtürlih von den ſchon im frühen Alterthumelgewöhnlichen Oblationen 
der, und Die zweite von der ebenfalls fhon alten Anfiht, das Abends 
Mahl als ein Opfer zu betrachten. Unſtreitig iſt es, daß man beide 
Worte, Oblaten und Hofkien, oft als ſpponyme Ausdrüde braucht, doch 

I D 
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find fle, genau genommen, auf folgende Weife unterſchieden. Die Hos 
flie iſt vorzugsweiſe das gefegnete Brod, während. Oblate das Brod ift, 
welches erſt gefeguet werden fol. Daß auch gefäuertes Brod fo ge 
nannt werden Eönne, läßt fih nit in Abrede ftellen. Aber feit dem 
Mittelalter ift in der abendbländifchen Kirche mit beiden Ausbrüden ber 
Begriff eines ungefäuerten, Eleinen, runden, dünnen Brodes aus Wil: 
fer und Mehl, was mehr "die Geitalt einer Krone oder Münze als 
eines Brodes hat, zu verbinden. Hierauf beziehen fich viele Ausdruͤcke, 
welche fi) auf die Beflimmung, die Form und die Eigenfchaften der 
Oblaten oder Hoftien beziehen. .So kommen, in liturgifchen Schriften 
fehe häufig vor: Panes eucharistici s. nacramentales. — Panes or- 
biculares s..rotundi. Panes tesselati (wegen ber Aehnlichkeit der Hos 
flien mit den Eleinen zur Moſaik erforderlichen Steinen). Bei Bingh. 
Antiquit. VI. 270 werden auch ohne beigefügte Erklärung. erwähnt 
panes reticulati. Nicht minder ‚gewöhnliche Namen find placentae 
orbiculares oder missales, nebula und spuma panis, wegen ihrer duͤn⸗ 
nen und durchfichtigen Subſtanz, corenae oder rotundae, welches [hen - 
bet Caesariun und Gregor dem. Großen vorfommt. Panes numulari 
und demaria sacramentor. erklären fich nad dem eben Bemerkten von 
ſelbſt. — Fragt man nun, mie. diefe Oblaten in verkleinertee Geftalt 
üblich werben konnten, und..wie fie. namentlich die Größe und Aechn: 
lichkeit einer. Geldmuͤnze erhielten ; fo leiten manche liturgiſche Schrift 
fteller diefe Form theild von den Münzen ber, die flatt der Oblationen 
pflegten bezahlt zu werden, theils auch von dem Gelde, welches Judas 
für den Verrath Jeſu empfangen hatte. Daß auch ſchon das fruͤhere 
Abendmahlsbrod vor Einführung. dee Hoſtien gewiſſe Zeichen, Bud: 
Haben und Figuren gehabt bat, ift gut gezeigt in. dev Monographie 
von Andreas Schmidt de oblatis eucharisticis. Er hat Abbildungen 
beigefügt, welche aus alten Kunftdenfmälern entlehnt find und Auf 
fhluß über die allmähligen Veränderungen der Oblatenformen ertheilen. 
Doch iſt dabei nicht bemerkt, ob man nur an örtliche Obſervanzen oder 
an einen allgemeinen Gebrauch der Kirche zu denken habe. In ber 
feühern Zeit findet man auf den (nod nicht fo fehr verkleinerten und | 
zum Brechen immer nod) geeigneten) Abendmahlsbroden das bloße Kreuz; 
fpäter auf ber einen Seite A und 2 (Alpha und Omega, vergl. 
Apoc. 1, 8.), auf der andern aber entweder Christus, ober Jesus, ode 

eus. — Im 12. Fahrhundert war gemöhnlich auf den Oblaten von 
der Größe eines Denars das Bruſtbild Chrifti, mit der Umfchrift: Chri⸗ 
ftus ober Jeſus, zu fehen. - Honor. August. Gemma anim. 1. I. e. 3. 

giebt ald Grund davon anı quia in denario et nomen imperatoris 
inscribitur. — Andere fanden darin nur Beziehung auf Mt. 22— 15 
— 22. — Seit dem 13. Jahrhundert ift gewöhnlich nur eine Seite 
bezeichnet und war in der Regel mit. dem Cruzifix und den Buchftaben 
I.N.R.I. Diefe Form der Oblaten ift auch in der Iutherifchen Kirche 
bis auf unſre Zeit geblieben.. Noch ift zu bemerken, daß man fid in 
der roͤmiſchen Kirche Hoftien von doppelter Größe bedient; denn Muͤb 
ler in feinem fiturgifchen Lericon, Artikel Hoftie, ſagt ausdruͤcklich: „Sur 
die Prieflee werden größere, für die Laien aber kleinere Hoftien ge 
braucht, . Vergl. auch Binterim 1. 1. t. 4. Band 2 Thl. ©. 79. — 
Auch in der morgenländiihen Kirche waren. und find ſolche Abbildungen 
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gewoͤhnlich. Die Griechen bedienen fid noch jegt kleiner Weizenbrode 
bei dem Abendmahl, welche aus zwei Stüden beftehen und auf dem 
obern Theile mit einem .Ereuzförmigen Siegel verfehen find. Es ent 
hält die Buchftaben IHC. X. NIKA (Imooüs Xoroovg vıza). ©. 
die Abbildung davon bei Schmitt, bie morgenländifche griechilch stufs 
fiihe Kirche 1826. — Wil man nun das Ergebniß der Unterfuhung 
über das Brod im Abendmahle in der Kürze überfchauen, fo dürfte es 
folgendes feyn: „Jeſus bediente fich bei der Einfegung bes Abendmahls 
„bes morgenlänbifchen, Fuchenartigen, und wegen ber Paffahzeit des un: 
„gefäuerten Brodes, um durch das Brechen befjelben ſymboliſch feinen 
„baldigen gewaltfamen Tod anzudeuten. Bei ben ſchon im apoftolis 
„hen Zeitalter üblich gewordenen Agapen nahm man das Brod zu 
„der Abendmahlsfeier im engeren Sinne von ben bargebrachten Obla⸗ 
„tonen. Diefe Sitte dauerte auch fort, als die Agapen aufhörten. 
„Dan mag in ben erften 8 Jahrhunderten fi ohne Unterſchied des 
„gefäuerten und ungefäuerten Brodes bedient, die Sache als ein adın- 
„Fogov angefehen und fich gegenfeltig tolerirt haben, Mur von bies 
„fee Zeit an entfchied man fih im Abenblande mehr für das uns 
„geſaͤuerte Brod. Das fo bedeutungsvolfe Brodbrechen blieb felbft 
„dis ins 11. Jahrhundert üblich; denn ber römifche Legat Hum⸗ 
„bert, der im Sabre 1663 farb, ſpricht vom Brodbrechen, melches 
„alfo damals noch nicht abgefchafft war. — Das große Schiema in 
„der lateinifchen und —*8* Kirche in der zweiten Haͤlfte des 11. 
„Jahrhunderts brach nun aus und fuͤhrte den ſogenannten Brodſtreit 
„uber der geſaͤuerte und ungeſaͤuerte Brod im Abendmahle herbei, wes⸗ 
„halb ſich nun das Abendland beharrlich fuͤr das ungeſaͤuerte und das 
„Morgenland fuͤr das geſaͤuerte Brod entſchied, welches auch noch jetzt 
„Statt findet. (Im leidenſchaftlichen Streite daruͤber wurden die Abend⸗ 
„laͤnder von den Griechen Azymiten, Ungeſaͤuerte, die Morgenlaͤnder 
„aber von ben Lateinern Proſymiten, Fermentarier, d.h. Geſaͤuerte, ges 
„nannt und zugleich beſchuldigt, daß ſie das Brod verkruͤmelten). — 
„Dieſer Streit ſelbſt, ſo wie die ſich immer mehr ausbildende Ver⸗ 
„wandlungslehre hatte auf die Form der ſpaͤtern Oblaten oder Hoſtien 
„entſchiedenen Einfluß. Die verkleinerte Geſtalt derſelben wurde zwar 
„hin und wieder gemißbilligt, erhielt aber doch im Laufe der Zeit 
„allgemeinen Beifall, was ſich aus der größeren Leichtigkeit und Sicher⸗ 
„heit der Austheilung erklären läßt, indem man ſchon damals ein⸗ 
„hoͤchſt abergläubifhe Verehrung gegen bie geweiheten ‚Elemente hegte 
„und barum die Dblaten dem gebrochenen Brode in der griechi⸗ 
[hen Kirche vorzog, damit nicht etwa vom Leibe Jeſu fich etmas 
„verfrumeln möchte. — Uebrigens bat die griechifche Kirche nicht fo: 
„wohl um der Öblaten willen, ale um des Gefduerten im Abendmahls⸗ 
„beode mit der lateinifchen geftritten. Der Oblatenfteeit brach vielmehr 
„jur Zeit der Meformation aus, wie noch biefer Artikel lehren wird. —- 
„Die Behauptung felbft namhafter neuerer Schriftfteller aus der roͤmi⸗ 
„hen Kirche, daB die Oblaten bereits im apoftolifhen Zeitalter uͤblich 
„gervefen feien, widerlegt ſich buch das Ergebniß unſrer angeftellten 
„Mnterfuchung von ſelbſt.“ 

1) Wein, wie man fidh deffelben beim Abends 
mahle bediente, und wie es Fam, daß man fpÄter 

Siegel Handbuch J. 4 
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denfelben den Laien bei diefer Seier im Kelche nicht 
mehr zu reichen pflegte, oder von dercommunio snb 
una — Will man das Eigenthuͤmliche und Polemifche fhon im voraus 
überbliden, das fich bei dem zweiten mefentlichen Abendmahlselemente, | 
bei dem Weine, herausgeftellt hat, fo wird man alles dahin Gehörige 
erfchöpfen, wenn man die Unterfuhung auf folgende Punkte leitet: 1) 
Farbe, 2) Mifhung, 3) flellvertretende Stoffe des Weines, und 4) ge: 
fhichtlihe Nachmweifungen- von der fpäter üblich gewordenen communio 
sub una. 

a) Sarbe des Weines. — Man mus fih in der That 
wundern, daß die Farbe des Meines bei dem Ritus des Abendmahles 
weniger ift urgirt worden. Erwaͤgt man, daß Paläflina vorzugsmeile 
rothen Wein erzeugte, daß Wein von biefer Farbe - bei dem Paffahs 
mable gefeglich vorgefchrieben war, (©. Bochart Hieroz. P. J. i. 2. 

12. — Buxtorf dissert.. de eoena domini thes. 20. — Wine | 
Bibtifches Reallericon, die Artikel Paffah und Wein — daß die Worte 
Sefu bei der Einfegung des Abendmahls zoüro dorı TO alu uov! in 
ihrer fombolifchen. Bedeutung den rothen Wein zu fordern fcheinen, fo 
ift es befremdend, daß man gerade dieß in ber morgens und abenländ: 
bifchen Kirche als ein adıapopov anfah. Es läßt fih nur daraus er: 
Hören, daß man das Symboliſche nicht ſowohl in der Farbe bes Meis 
nes, als in dem Aus: und Vergießen beffelben ſuchte. Dean findet in 
den ältern liturgiſchen Nachrichten nichts über diefen Umftand bemerkt. 
Pur fpätere Goncilienbefchlüffe im 15. Sahrhunderte, welche ducch die 
Synode von ‘Benevento a. 1374 beflätigt worden, empfehlen dem ro⸗ 
tben Wein. 

“  Zedoc giebt es auch Verordnungen, bie gerade das Gegentheil 
fordern. Die Mailändifche Kirche ‚giebt dem weißen Weine um ber 
größern Reinlichkeit willen den Vorzug, und Merati bemerkt bei diefer 
und ‚ähnlichen Verordnungen: Haec autem est communis praxis fere 
omnium cecclesiar., uti nimir. vino albo, quia sie munilities map- 
parum, corporalium et purificatorium facilius conservatur. Auch be 
rühmte fpätere Liturgen der roͤmiſchen Kirche, wie Bona, Durandus u. 
A., fordern blos vinum de vite und legen auf Vaterland, Farbe und 
Geſchmack des Weins keinen beſondern Werth. Aehnliche Grundſaͤtze 
herrſchen auch in der griechiſchen Kirche, und wie ſich bald ergeben wird, 
auch zum Theil unter den Proteſtanten. 

b) Mmiſchung des Weines, — Daß der Wein bei ber 
Abenbmahlsfeien zu vermifchen fei, iſt eine völlig übereinftimmende Ans 
fiht in der alten Kiche. Wie wenig auch durch aͤrchaͤologiſche Unter 
fuhungen noch ausgemacht ift, ob fich Sefus bei der legten Mahlzeit 
mit. den Seinigen. des gemifchten oder des ungemifchten eins bedient 
haben möge, fo behauptet dennoch ſchon Eyprian im 3. Jahrhundert 
in einem ausführlihen‘ Briefe ep. 63 ad Caecilium de Sacramento 
dominici“calieis, -Opp. ed..Oberth. p. 185 — 96. unter andern geradezu, 
daß der calix. mixtus vino nicht: nur auf die Einfegung Ehrifti und 
die dispiplina apostoliea ſich gründe, ſondern aud) eine befondere, außer 
ordentliche Belehrung des Deren für fic) habe. Geſtuͤtzt auf dieſe Autos 
ritaͤt behaupten auch andere Kicchenlehrer, wie Auguftin und Irenaͤus 
und mehrere Synodalbeſchlüfe, daß die Miſchung des Weines ein 
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praeceptum Domini, divinum ſei. Inzwiſchen haben fpätere Lehrer in 
ber abendländifchen Kirche, wie 3. B. ber bekannte Paschasius Radper- 
tus in feinee Schrift de corpore et sanguine Christi c. XI., dieſe 
Behauptung in Zweifel gezogen und die MWeinmifchung mehr als ein 
kirchliches Gebot betrachtet. Darum fand es auch felbft in ber tömts 
[hen Kirche Widerfpruch, wenn mehrere Scholaftiter und fpätere Schrifts 
fiellee die Nothmwendigkeit ber Weinmifhung im Abendmahle ex prae 
cepto divino behaupteten. Nur duch kirchliche Auctorität begründet 
führt deshalb auch das Conc. Trident. Sess. XXI. c. 7. cf. c. 9, 
diefen Gebrauch an. In der morgenländifchen, wie in ber abendlän- 
difchen Kirche hat das fogenannte xoäun, ober die Vermiſchung des 
Weines mit Waffer im Abendmahle als kirchliche Verordnung ſtets 
Statt gefunden, wofür fi Zeugniffe aus jedem Jahrhundert beibringen 
laſſen. Eine. Ausnahme davon machen etwa bavon einige kleinere Pars 
theien, wie 3. B. die monopbpfitifchen Armenier. Vergl. Jo. Ger- 
hard de cramate eucharistico. ©. Loci theol. T. X. p. 39 — 46, 
ed. Cott. 

Wie einig nun auch die Kirche In ber Obfervanz war, den Abend 
mahlswein mit Waffer zu vermifchen, fo fehr wid man doch von 
einander ab, wenn es galt, bie Quantität des beizumifchenden Waffers 
anzugeben. Im Allgemeinen beflimmte man fi dahin, daß der Wein 
die größere Maffe der Flüffigkeit ausmachen und das vorherrſchende 
Element bei der Euchariftie bleiben muͤſſe. Ein Dritttheil Waflers tft 
im Abendlande die größte Quantität. Zumeilen, jedoch feltener, galt 
auch der Grundfag: aequalis quantitas, fo daß Waffer und Wein zu 
Sleihen Theilen vermiſcht wurden. Allein in den fpätern Jahrhunder⸗ 
ten vereinigte man fi immer mehr im Abendmahle dahin, fo wenig 
wie möglich Waffer beizumifchen. Vom 13. Jahrhundert an finden 
wir als Grundfag aufyeftellt, dag ſchon einige Tropfen Waſſers hin: 
linglih) wären, um die Bedeutung der myſtiſchen Vereinigung auszus 
druden. Im Oriente gefhah dieſe Miſchung vermittelft eines Beinen 
Löffels, der zu dieſem Behufe befonders eingefegnet wurde. (Eine folche 
benedietio cochlearis findet fi) bei Renaudot.) Mehrere Mönche: _ 
orden führten ihn auch im Occidente ein. Eine Abbildung davon iſt 
In Schmitt’ Darftelung ber griechifchsruffifchen Kirche auf dem beiges 
fügten Kupfer. 

Im Abendlande gefchieht diefe Mifchung des Falten Waffers nur 
einmal, und zwar vor der Confeeration. Zuerſt wird ber unvermifchte 
Wein in den Kelch gegoffen und dann das Waffer beigemifcht. Im 
Drient mifcht man den Wein zwei Mal. Die erfte Mifhung geſchieht 
mit kaltem Waſſer vor der Confecration, bie zweite mit warmem Wafs 
fer (aqua calida”s. fervida) nach ber Confecration unmittelbar vor ber 
Austheilung bes Kelchs. Beide Kirchen haben gewiſſe formulae bene- 
dietionis aquae eucharisticae, die mit der Confecrationsformel nicht 

ju verwechfeln find. Vergl. Joh. Dan. Kluge: de more vinum aqua 
diluendi. Dortmund 1736. Wuͤnſcht man Belehrungen uͤber bie 
Abendmahlselemente, die noch mehr ins Einzelne gehen, jedoch freilich 
die Farbe ihrer Kirche tragen, fo vergl. man Binterim 4r B. 2r Thl. 
65. IIl — V. Laͤßt fih nun auch der Gebrauch des gemifchten Weines 
beim Abendmahle ganz natürlich aus der Sitte der Drientalen erklären, 
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die den Mein nur vermifcht tranken, nahmen dieſe Gewohnheit die 
Juden hoͤchſt wahrſcheinlich von Griechen und Römern an, und darf 
man darum wohl vermuthen, daß vermifchter Wein aud) bei der Paf: 
fahmahlzeit Statt fand; fo hat man doch früh [hon angefangen, ber 

- MWeinvermifhung mit Waffer im Abendmahle eine myſtiſche Deutung 
zu geben. So führt z. B. Ambrosius de sacramentis 1. V, C. 1 und 
Gennadius de ecclesiast, dogm. c. 75. als Grund davon an, meil 
aus der Seite Chrifli am Kreuze Blut und Waſſer vermifcht gefloffen 
fei. Der Verfaſſer der Auslegungen.über den Markus, die dem Hier: 
nymus zugefchrieben werden (f. Hieron. ad Marc. c. 14.) giebt wieder 
eine andere Urfache an, warum man den Wein mit Wafler vermifct 
babe, namlich: „weil wir duch das Eine von den Strafen der Sünde 
„gerettet, durch das Andere aber von der Befledung der Sünbe gerei: 
„nigt worden wären.’ Sin der fpätern Zeit gefiel man ſich immer 
mehr in diefer myſtiſchen Deutung, und will man lernen, wie weit bie 
Geſchmackloſigkeit hier gehen Eönne, fo findet man mehrere Belege ger 
fammelt in Flügge’s Gefchichte des deutfchen Kirchen: und Predigt: 
weiens 2 Thl. p. 121. — Noch find zu betrachten: 

| c) die ftellvertretenden Stoffe des Weines — 
Mie man fih fhon bei dem Brode im Abendmahle einige willkuͤrliche, 
jedoch von der allgemeinen Kirche nicht gebilligte Veränderungen er 
laubte, indem die Syrer, befonbers die Jakobiten, mit dem Brode 
Salz und Del zu verbinden pflegten, wie Auguftin der Artotyriten er: 
wähnt, welche dem Brode Käfe beifuͤgten: fo finden wir Aehnliches auch 
bei dem Weine im Abendmahle. Zuvoͤrderſt gehören hierher alle dieje 
nigen, welche 

o) bie Gewohnheit hatten, Waſſer flatt des Weines im Abend: 
mahle zu genießen. Man kann hierher in ben erften Jahrhunderten 
eine Gattung von Häretitern und Schismatikern rechnen, die mit 
dem allgemeinern Namen Entratiten (Enthaltfame), und mit be 
befondern Bezeichnung Hpdroparaftaten vorfommen, weil fie den Ge: 
nuß des Weins für fündlih, und nicht einmal im Abendmahle für 
erlaubt hielten. Die Rechtsläubigen gaben ihnen fpottweife die Na: 
men Aquarii u. a. dergl. Man vergl. darüber in Fuhrmanns 
Handwoͤrterbuch der -chriftlichen Religions: und Kirchengefchichte die 
Artikel Ebioniten und Hydroparastaten. ine andere Eigenthuͤm⸗ 
lichkeit diefer Art war noch, 

6) daß man das beliebte Mein:Surrogat, Sicera genannt, flatt 
des Weines im Abendmahle gebrauchte. Diefes "SW, orxeva, uE- 

. Hvouo genannt, war ein. aus Datteln, Obft, Getreide u. f. m. zu: 
. „bereitetes ſtarkes Getraͤnk. Wie und von wem es ‚als Wein⸗Surro⸗ 

gat im Abendmahle fei gemißbraucht worden, darüber giebt eine Eleine 
Monographie Auskunft, weiche die Auffchrift führt: I. R. Kiessling: 

, de Sicera in usu sacr. coenae non admittenda. Lips. 1745. — 
Auch an Synodalbeſchluͤſſen fehlt es nicht, die dieſe und ähnliche 
Stüffigkeiten flatt des Weines im Abendmahle verbieten. 
) Von ben frifhen Jakobiten und Neftorianern erzählt man 
fi) die Eigenheit, dag fie ſich fatt des Abendmahlsweines des Saf— 
tes der frifchen oder getrodneten Weintrauben bedienten und darin 
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eine befonbere Deutung und Vollkommenheit fuchten. &. Sohntag: 
de uvis eucharisticis. Altd. 170%. 

Wie viel fih nun aud noch folcher Sureogate flatt des Abends 
mahleweines in früherer und fpäterer Zeit mögen nennen laſſen, fo 
muß man doch der allgemeinen Kirche bes Morgen: und Abendlandes das 
Beugniß geben, daß fie biefelben nie gebillige hat. Fordert auch bie 
griechiſche Kirche doppelte Mifchung bes Weines mit Waffer, fo bringt 
fie doch) darauf, daß der zu mifchende Wein felbft rein und lauter fei. 
Wil man fich Überzeugen, wie auch die römifche Kirche auf das vinum 
naturale de vite dringt, fo giebt daruͤber hinlänglichen Aufſchluß Me- 
rati not. ad Gavanti Thesaur. T. I, p. 332. 

Nachdem wir nun die Gefchichte ber Abenbmahlselemente nach 
ihren Schidfalen und Veränderungen betrachtet haben, müflen wir 
wohl unmillkürlih auf bie Frage geleitet werben: Wie es wohl 
kommen Eonnte, daß gegen den Inhalt der Zinfezs 
zungsworte eine große Zahl derer, die das Abends 
mahl feierten, des Weingenuffes dabei beraubt wure 
den? oder wie nad) dem Runftausdrude die commu- 
nio sub utraque in die communio sub una, nas 
mentlih in der römifchen Rirche, übergeben konnte. 
Es iſt befremdend, wie Auguſti in feinen Denktwürbigkeiten, welcher der 
Archäologie des Abendmahles einen ganzen Band wibmet, bie Unters 
fuhung von dem Entftehen der communio sub una in der römifchen 
Kiche, als nicht hierher gehörig, übergehen will. Sie ſcheint weſent⸗ 
lich zum Ganzen zu gehören, darum wollen wir ihr hier die nöthige 
Aufmerkſamkeit widmen. 

Um die vorhin aufgeworfene Frage zu beantworten, muß man 
vor allen Dingen fi) daran erinnern, daß die Abendmahlselemente 
ſchon früh mit einer befondern, felbft an Aberglauben grenzenden, DVer- 
ehrung betrachtet wurden. In Beziehung darauf ertlärt ſich die Sitte, 
dab man bereitd im 4. Zahrhundert, wenn man Kranken die Commus 
nion brachte, das confecrirte Brod, damit kein Tropfen Wein verfchlits 
tet würde, in den Wein eintunkte und es fo jenen darreichte. Vergl. 
Christ. Sont. dissert- de intinctione panis eucharistiei in vinum, 
Diefe Art zu communiciren wurde im 7. Jahrhundert in manchen 
Köftern beliebt, jedoch auch durch Spnobalbefchlüffe eines Concils zu 
Braga im Sahre 675 und zu Clermont im 11. Sahrhundert gemißs 
billigt. Bis gegen das Ende des 3. Jahrhunderts fcheint es allgemeine 
Sitte geblieben zu feyn, daß der Wein ganz nach der Analogie der 
Einfegung des Abendmahles in einem Kelche herumgereicht wurde. 
Von jest an aber findet man, weil die abergläubifche Verehrung der 
Abendmahlselemente zugenommen hatte, ſchon Trinkroͤhren, wodurch 
man Angftlich zu verhuͤten fuchte, daß nicht ein Tropfen des geweihten 
Weines verfchlittet würde. Man nannte biefe Möhren fistulac, arun- 
dines, cannae canales, siphones, pipae. Vergl. lo. Vogt. historia fi- 
stulae eucharisticae etc. Bremae 1740. — (Es wird im folgenden 
Artikel nody einmal die Rede von diefen Trinkroͤhren feyn müffen.) — 
Auch über diefes Abendmahlsgeräth erhoben ſich billigende und mißbil⸗ 
ligende Stimmen; aber im 12. Jahrhundert war es beinahe in allen 
Kichen eingeführt, und zwar, mie man fagte: mon auctoritate, sol 
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summa necessitate timoris effussionis sanguinis Christi. Wir koͤn⸗ 
nen darum wohl behaupten, daß diefe Zrinkröhren aus dem angegebenen 
Stunde die communio sub una mit vorbereiten halfen. 

Früher war man bei den fubtilften Streitigkeiten über die Abend⸗ 

mahlsfeier und bei einer fchon ziemlidy ausgebildeten Cafuiftit auf Diefe 
neue Vorftellung noch nicht gefommen. Petrus Lombardus und die 
berühmteften Kirchenlehrer aus ber Mitte des 12. Jahrhunderts wiſſen 
noch von feiner Entziehung des Kelchs im Abendmahle. Nur unges 
fähe um biefe Zeit behauptete in Drford Robert Pullein, ebenfalls ein 
ſcholaſtiſcher Philoſoph: „es/ſei eine ſchoͤne Sitte, daß den Laien blos 
„Brod ausgetheilt werde, weil vom Weine leicht etwas verfchüttet wer⸗ 
„den Eönne.” (Schroͤckh's 8. G. Thl. 28. ©. 86 ff.). — Man fieht 
daraus, wie allgemein bie ängftlich-abergläubifhen Vorſtellungen von 
den Elementen bes Abendmahls waren. Pulleins Lehre ging nicht 
verloren, fondern haftete in den Köpfen berer, die nach Orford und 
Paris ſtroͤmten, um ihn zu hören. Mehrere Umftände wirkten mit der 
Aeußerung eines berühmten Lehrers bes Zeitalters günflig zufammen. 
Dahin gehören 1) die immer fleigende Verehrung des Sacramentes 
und die daraus entflehende Sorgfalt, daß Fein Tropfen vom Weine 
verloren gehe, weshalb auch feit der Mitte des 12. Jahrhunderts den 
Kindern das Abendmahl verfaget wurde; 2) ber Umfland, daß den 
Scholaſtikern jede neue Vorftellung willlommen war; 3) ber Stolz bes 

. Klerus, der feine Priefter noch höher über die Laien zu feßen hoffte, 
wenn die erftern den Kelch für fich behielten. 

Jedoch gefchah diefe Entziehung des Kelchs nicht auf einmal, und 
allgemein und ohne Widerfpruh. Albert der Große im 13. Jahrhun⸗ 
dert ſieht es als ein Gebot Chrifti an, Brod und Wein im Abend: 
mahle zu genießen. Thomas von Aquino, demfelben Sahrhunderte an: 
gehörig, ob er gleich der Sitte nicht abgeneige war, den Laien : den 
Kelch zu entziehen, zeigt doch, daß fie damals noch nicht allgemein 
war. — Deutlicher und beflimmter "erklärt Bonaventura, dag die Wir: 
tung des Sacramentes unter einer Geftalt eben bdiefelbe fei, als unter 
beiden Geftalten. Er giebt ſchon den Rath, den Kelch den Laien ganz 
zu entziehen und begründet die Meinung: wer ben Leib genieße, genieße 
auch das Blut. Als einmal fo wichtige Stimmen bes Zeitalters fich 
dafür erklärt hatten, fo war biefe Gewohnheit fo gut mie eingeführt. 
Darum verordnete ſchon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
(im 3. 1261) das Gifterzienfer Generalkapitel, daß kein Mönch und 
Zaienbruder und Feine Nonne des Ordens den Kelch genießen follten, 
der allein nur dem Priefter des Abendmahls gehöre. Moch jegt erho⸗ 
ben fih Stimmen dagegen, aber gegen das Ende des 13. Jahrhun⸗ 
derts wurde die communio sub una immer allgemeiner, und Duns 
Scotus im 14. Sahrhundert nimmt es fehon als bekannt an, daß ber 
Kelch den Laien nicht gebühre. Nun lernten es auch die Päpfte fchon 
als ein Vorrecht anfehen, durch befondere Begüunftigung den Kelch beim 
Abendmahle vorzuͤglich fürftlihen Perfonen zu geftatten. Die Waldenfer 
hingegen wurden auf ihr Verlangen nach dem Kelche verfolgt und gezüch- 
tigt. Beſonders fichtbar ift dieß in der Gefchichte der böhmifchen Unruhen. 
Cart IV. empfing noch im Jahre 1347 mit feiner. Gemahlin zu Prag 
den Leib und das Blut Chriſti, und 30 Jahre ſpaͤter wird der Prieſter 
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geftraft, der den Laien den Kelch reichen will. Johann Huß felbft 
dachte nicht daran, daß durch Entziehung des Kelchs die Rechte ber 
Laien verlegt würden, und er war fhon im Gefängniffe zu Coftnig, 
als er erfuhr, daß feine Freunde zu Prag dem Volke den Keld im 
Abendmahle reichten. Er bequemte ſich nach ihren beffern Einfichten. 
Cyprian's Briefe hatten feine Freunde auf diefe Neuerung geführt. 
Dieß gab eine fchöne Veranlaffung zu einem Kirchengefege, modurd) 
der Kelch den Laien ganz enteiffen, und auf die Behauptung des Ger 
gentheils das Anathema gefegt wurde. Die Synode zü Coftnig 1415 
gab ein folches Gefeg, nah welchem nur der meßhaltende Priefter un⸗ 
ter beiden Geflalten das Abendmahl genießt, Laien aber das Brod al 
kein empfangen. Alle Väter der Synode waren diefer Meinung und 
feine Stimme erhob fi) dagegen. Die Böhmen wurden für ihre Wis 
deripenftigkeit hart genug geftraft. Jetzt hauften fih die Gründe, welche 
man für die Entziehung des Kelch anführte. Man findet fie gefame 
melt in Spittlers Geſchichte des Kelhs im Abendmahle S. 6 u. f., 
welche Schrift überhaupt bei dieſer Darftellung ift benugt worden. — 
war fuhr der Papft noch immer fort, einige Laien mit dem Kelche zu 
communiciren und geftattete fogar bdenfelben den griehifchen Chriften, 
die ihn als Oberhaupt der Kirche anerkannt hatten. Nimmt man 
einige Mönchsorden und Fürften aus, fo ging von biefer Zeit an der 
Kelch in der römifchen Kirche ganz verloren und erhielt hier nie fein 
Recht wieder. Das Volk war nit nur gleichgültig, fondern fogar ein: 
genommen gegen den Kelch. Welche Ausnahmen hier in einzelnen 
Hüllen die Päpfte geftatteten, wie man fid) über denfelben Gegenftand 
auf der Bafeler Synode 1431. Seſſ. 30. erklärte, und mie die durch⸗ 
greifendfte Entfheidung, den Kelch betreffend, nur erft dem Concilium 
zu Ztident 1562 angehört, hat gut nachgemwiefen Schmid in feiner 
dissert, de fatis calicis eucharistici a Concilio Constantiensi ad no- 
stra usque tempora. Helmst. 1708. Auf diefer Kirchenverfammlung 
wurde entfchieden, daß der Gebrauch des Kelch8 weder nothwendig noch 
befohlen fei, und daß die Kirche aus rechtmäßigen Urfachen die Comes 
munion unter einerlei Geſtalt eingeführt habe. 

. Db fih nun gleich die Eaiferlichen, die franzöfifhen und bairifhen 
Gefandten laut dagegen erklärten, fo konnten fie doc) nichte weiter er= 
halten, als daß dem Kaifer Ferdinand und dem Herzoge von Baiern 
1564 für ihre Lande die Erlaubniß, das Abendmahl, unter beiden Ge: 
falten zu empfangen, unter der Bedingung ertheilt wurde, man möchte 
zuvor erklären: „auch unter einer Geftalt fei der ganze Chriflus ent= 
halten.” Aber fhon im Sahre 1568 erging ein Befehl, der jene Er⸗ 
laubnig widertief, welche nun blos perfönliches Privilegium gemefen 
fepn follte. Man mußte fi wohl fügen, und ſeitdem war im ganzen 
katholiſchen Europa der König von Frankreich der einzige Laie, der ein: 
mal in feinem Leben ben Kelch zu trinken befam, Einige behaupten, 
er Eönne dieß, fo oft er wolle, andere, daß es nur zweimal gefhah, als 
bei der Krönung und im Sterben. ©. Mayer: dissert. de regis 
Galliae communione sub utraque. Viteb. 1686. 

IV) Wie es mit den Veberbleibfeln der Elemente 
im Abendmable gehalten wurde. — Es fehlt niht an’ 

Winken, daß man anfangs das vom confecrirten Brode und Weine 
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übrig Gebliebene nur als gemeine Speife anſah. Aber eben fo leicht 
läßt es fih nad) dem bereits Erwaͤhnten erklären, daß man fchön früh 
anfing, felbft auf die Weberbleibfel im Abendmahle eine gewiſſe Auf: 
merkſamkeit zu richten. Das hier zu Erwaͤhnende laͤßt ſich auf zwei 
Zeitraͤume zuruͤckfuͤhren, naͤmlich auf die Jahrhunderte vor Einfuͤhrung 
der Verwandlungslehre und auf die Zeit nach der allgemeinen Gel: 
tung dieſes Dogma’s in der römifhen Kirche. Als Nachrichten über 
diefen Gegenfland aus dem chrifflichen Alterthum laͤßt ſich Folgendes 
anfuͤhren: 

1) Man vertheilte das, uͤbrig Gebliebene unter die anweſenden 
Communicanten, ſo weit es reichte. Dieß ergiebt ſich aus dem 7 Ca⸗ 
non einer Schrift des Theophilus, Biſchofs von Alexandrien im 5. 
Jahrhundert (ap. Bevereg. tom. II. pandect. p. 173, wo es heißt: 
Quae in sacrificii rationem adferuntur, post ea, quae in mysterior. 
usu consununtur, celerici dividant, nec catechumenus ex iis comnıe- 
dat ‘et bibat, sed solum clerici et qui cum iis sunt, fideles fratres. 

2) Man gab es Kindern, befonders von zartem Alter ( Cone. 
Matisc. II. a. 588.) c. 6. — Evagr. I. IV. c. 36. 

3) Man verbrannte zumeilen das übrig gebliebene Brod mit Be: 
zugnahme auf Levit. 7, 12. Dieß fol befonders Obſervanz in Jeruſa⸗ 
lem geweſen ſeyn. Hesych. in Levit. 1. 1. 

4) Das Uebriggebliebene bewahrte man auch zur Privatcommunion 
der Kranken, oder zur Missa Praesanctificator. (S. den Art. Meffe) 
auf an folchen Zagen, wo feine Gonfecration des Abendmahls gehalten 
wurde. S. Chrysoston. ep. ad Innocent. Victor. Utic. de perseo. 
Vandal. 1. 1. 

. Was nun den Dre’ betrifft, wo man diefe Ueberbleibſei ber ge: 
weihten Elemente aufbewahrte, fo bemerken die Constit. Apost. 8, 13. 
ausdrücklich, daß dieß im fogenannten Pastophor. gefchehen fei. Jedoch 
hat man auch vom 6. Jahrhundert an den Altar dazu gewaͤhlt. Con. 
Turon. IL e. 3. — Sm Laufe ber Zeit, wo man das Abendmahl 
immer mehr als einen mpfteriöfen Gebrauch anfah, nahm man ängfl: 
liher Fuͤckſicht auf das Uebriggebliebene ber geweihten Elemente. Re: 
gino, Abt von Prüm, ein Schriftfteller des 9. Sahrhunderts in fein® 
Schrift de diseiplina eccles. 1. 1. p.195., erwähnt einer Verordnung, 
daß die Weberbleibfel nicht bis auf den folgenden Tag aufgehoben, fon: 
dern von den Geiftlihen mit feheuer Ehrfurcht mußten verzehrt werben, 
weshalb diefe noch nicht gleich gemeine Speife genießen durften. Nur 
etwas mußte in biefem Falle für Kranke aufgehoben werden, und zu 
bem Ende maren bei jedem Altare eigene Vorrichtungen getroffen und 
befondere Gefäße vorhanden. ©. Mabillon de liturg. Gallic. e. 8. — 
Diefe Sitte wurde aber dahin abgeändert, daß das Abendmahlsbrod 
nur einmal in der Woche ober hoͤchſtens alle 5 Tage erneuert werden 
mußte. ©. Martene de antiquis. Monachor. ritib. 1.2. c. 4 

Als das Dogma von ber Zransfubflantiation Tirchlich fanctionirt 
worden war, ſah man auf die Ueberbleibfel der gemweihten Elemente 
mit der ängftlichflen Genauigkeit, und auf das Eleinfte Vergehen wurde 

„bier Strafe gefegt. Dieß zeigt der Inhalt ber alten Pönitentialien und 
Beda's Sud: de remediis peccator. c. 12. und 13. ‚ fo wie das 7. 
Gapitel einer Synode zu Cölln. 
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Dieſe Synode iſt beſonders reich an Vorſchriften, welche ſich auf 
die Adminiſtration der Euchariſtie beziehen und mit der Lehre der 
Transſubſtantiation genau zuſammenhaͤngen. Die alten Poͤnitentialien 
zeigen daher, wie jetzt das geringſte Verſehen bei der Verwaltung des 
Abendmahles mit Strafen belegt wurde. Einige Stellen aus der Schrift 
des Beda: de remediis peccator. werden dieß auſchaulich machen. Gap. 
12. und 13. beißt es ndmlih: Si per ebrietatem et voracitatem 
eromuerit Eucharistiam clericus monachus quadraginta dies poeni- 
teat, diaconus sexaginta, — presbyter septuaginta, — epsicopus 
centum decem. — Si infirmitatis causa septen: dies unusquisque, — 
Si canes commedunt talem vomitum, centum dies, si scit, si non 
scit, quadraginta. — Si quis eucharistiam negligentiae causa per- 
diderit, unum annum poeniteat. — Qui neglexerit sacrificuim, ut 
vermes in eo sint, ut colorem non habeat saporemque viginti dies 
pocniteat, et sacrificiun: ita neglectum in igne accendatur et cinis eius 
sub altare abscondatur, — Qui in ecclesia modicam parteın perdiderit, 
viginti dies poeniteat, uno quoque die psalmos cantet etc. — Noch 
einiges hierher Gehörige wird anderwaͤrts erwähnt werben, wo von ben 
Kichengeräthen die Rede ift. In diefer Aengftlichbeit, die Weberbleibfel 
geweihter Elemente betreffend, mußten manche frühere Sitten ganz oder 
doh zum Theil untergehen, 3. B. daß man die Eudhariftie mit nad 
Haufe nehmen durfte, daß die Kinder an bderfelben Antheil nahmen. 

V) Veränderungen, welde durch die Reforma— 
tion in Beziehung auf Brod und Wein im Abends 
mable eintraten. — Der von uns bereits angeführte Grundfag 
der Meformatoren in dem Artikel Abendmahlsfeier Nr. X. mußte auch 
in Abficht für die Abendmahlselemente manche Veränderungen herbeis 
führen, die jedoch fich nicht fo geftalteten, wie man folgerichtig wohl 
erwarten durfte. Streng confequent nach dem Grundſatze, auch, bei 
dem Abendmahlsritus nur den Inhalt der heiligen Schrift des n. X. 
und die Praris der erften chriftlichen Sahrhunderte zu beruͤckſichtigen, 
hätte man in ber proteflantifchen Kirche nicht erwarten follen. 

1) Die Oblaten. — Diefe Inconfequenz muß auch in ber 
hat auffallen, da gewöhnliches Brod, zum Brechen geeignet, von 
Sefu bei der legten mnemonifhen Mahlzeit gebraucht wurde und bie 
Draris des apoftolifhen Zeitalter und der naͤchſten Jahrhunderte darin 
nichts aͤnderte. Man kann fih darum biefes minder folgerichtige Be⸗ 
nehmen nur aus einem boppelten Grunde erklären, theild aus der Macht 
der Gewöhnung und der Vorfiht, Neuerungen mit Behutfamkeit eins 
zuführen, wozu eigenthümliche Erfheinungen im Zeitalter der Refor⸗ 
mation riethen, theile aus ber Leidenfchaftlichkeit, womit man biefen 
an fi fo unfchuldigen Ritus theilweife in ber reformirten Kirche ans 
griff. Dadurch wurden die Lutheraner zum Widerfpruche gereizt und 
man legte biefem adıapopov eine Wichtigkeit bei, welche es außerdem 
gewiß nie erlangt hätte. Ein Theil der veformirten Theologen nämlid) 
(von denen jedod Calvin, Beza, Bullinger u. A. auszunehmen find, 
die von den Abendmahlsgebrauchen fehr liberal dachten) beftritten eben 
fo heftig als gründlich die Fortdauer der Oblaten in der Lutherifchen 
Kiche, fo daß die oben genannten DBerfaffer ber Monographien über 
die Oblaten, wie Kortholt, Kunad, Engellen, Schmid, Herrmann, 
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alle ihre hiſtoriſch⸗polemiſche Geſchicklichkeit aufbieten mußten, um ihren 
Gegnern gewachſen zu ſeyn. Zu den eifrigſten Vertheidigern der Obla⸗ 
ten oder des noch verhaßtern Namens der Hoſtien gehoͤrt: lo. Gerhard 
Loc. theol. Tom. X. p. 35— 38. — Will man übrigens in ber 
Kürze die Gründe zufammengeftellt fehen, mit welchen die reformirten 
Theologen die Oblatenfitte beftritten, die Iutherifchen aber vertheidigten; 
fo find darüber Augufti’s Denkwürdigkeiten 8 B. ©. 236 ff. nachzu⸗ 
fehen. Daß aber auch in der reformieten Kirche nicht überall eine groͤ⸗ 
fere zum Brechen geeignete Brodform gleich) anfangs gemöhnlid war 
und noch gewöhnlich ift, haben wir ſchon andermwärts angedeutet. 

 Mie das Vernünftige und Wahre dennod fiegt, wenn bie Ieh: 
rende und fortfchreitende Zeit bie Blendwerke der Leidenfchaft zerftreut 
hat, davon hat die neuefte Zeit bei den Unionsverfuchen der Lutherifchen 
und reformirten Kirche in Deutfchland den deutlichiten Beweis geliefert. 
Manche Reformirte ließen fi) die Hoftien gefallen, und verlangten 
blos, daß diefelben gebrochen würden. Sn manchen Gegenden verftans 
den fich die Lutheraner zu dem fogenannten Abendmahlsbrode der Ne 
formirten und deſſen Austheilung. Andere Bereinigungsarten haben 
theologifhe Zeitfchriften und andere Zageblätter zu ihrer Zeit erzählt, 
wie 3. B. die Darmflädter Kirchenzeitung, bie Nationalzeitung und 
Wachters theologifhe Nachrichten vom Jahre 1817, 1818 ff. Eine 
kleine, gehaltvolle, hierher gehörige Schrift ift durch die Union veranlaßt 
worden, namlich: Marheineke, das Brod im heiligen Abendmahle, ein 
Beitrag ge Vereinigung der lutherifhen und veformirten Kirche. Ber⸗ 
lin 1817. 

Durch die Reformation erlitt alfo da8 Brod im Abenbmahle me: 
nige Veränderungen, wenn "man die Unionsverfuche der neueften Zeit 
ausnimmt. Man behielt bier die feit dem 11. Sahrhundert üblich ge 
worbdenen Oblaten bei. Nur die reformirte Kirche nahm theilmeife nad 
dem Inhalte des N. X. und nad) der früheften kirchlichen Praris ein 
befonderes brechbares Abendmahlsbrod an und drüdte dadurch das Sym⸗ 
bolifche, was Jeſus damit andeuten wollte, glüdlicher aus. Was un: 
gefäuertes oder gefäuertes Brod betrifft, fo behielten die Lutheraner dad 
erftere, mie in der römifchen Kirche, bei, ohne jedoch ein befondereig 
Geſetz daraus zu machen. Für nothiwendig hielten auch einige refor- 
mirte Theologen das gefäuerte Brod, aber aus Gründen, die wir ſchon 
mehrmals angeführt haben, Eonnte ihre Meinung nie die herefchende 
werden. Wefentlicher find jedoc) 

2) die Deränderungen mit dem Weine, als Abend: 
mabhlselement, durch dieReformation; dennfie führte zurüd: 

a) die communio sub utraque. Die lutheriſche, wie bie te: 
formirte Kirche, waren und mußten darin einig feyn, baß das Abend: 
mahl ganz nach der Analogie der Einfegung im N. T. müffe gefeiert 
werden. Es mar dieß darum auch gleich anfangs ein Hauptdifferenz 
punkt zwiſchen der Altern römifchzkatholifchen und der neuern evangelifhen 

Kirche, die fich aus ber erftern ausgefchieden hatte. Unzählige Male 
tömmt Luther in feinen Schriften darauf zuruͤck. Ganz Elar giebt das 
her ſchon der Artikel in ber Confess. Augustana, überfchrieben: de utra- 
que specie , die Anfiht der Neformatoren an, wenn e8 dort heißt: 
Laicis datur utraque species sacramenti in coena domini, quia hic 
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mos habet mandatum Domini Mt. 26.: Bibite ex hac omnes. Man 
vergl. damit den 10. Art. in der Apologie, de utraque specie sacramenti 
in coena domini. Man hat baher aud) den Uebertritt aus der römifchen in 
bie proteflantifche, und umgekehrt aus der proteftantifchen in bie römifche 
Kirche, gewöhnlich mit dem Ausdrucke bezeichnet, daß ein ſonſtiger Katholik 
das Abendmahl unter beiderlei Geſtalt genofien und ein fonftiger Protes 
fant die Meffe gehört habe. Eine Veränderung der Abendmahldelemente 

geſchah ferner durch die Neformation bes 16. Jahrhunderts auch In fofern, 
b) daß man fi in der nun entftandenen proteflantifchen Kirche 

niht mehr des mit Waſſer vermifchten, fondern des reinen unveräns 
derten Meines bediente. Es ift in der That auffallend, daß die Pros 
teftanten gleich beim erften Entftehen ihrer Kirche die Miſchung des 
Weines im Abendmahle abfchafften, und daß beide Hauptfamilien der 
Proreftanten, obgleich einzelne namhafte Schriftfteller anderer Meinung 
waren, dennoch ſtets beim Gebrauche des reinen unvermifchten Weines 
blieben. Auch ſchien man anfangs diefen Umftand als ein Adiaphoron 
behandeln zu wollen; denn Luther in feiner Schrift: de forma missae 
(vom Jahre 1523) Opp. lat. Tom, Il. p. 557 ſagt ganz offen 
und unbefangen, ex fei felbft noch nicht mit ſich einig, wie er über 
die Waſſermiſchung im Abendmahlsweine urtheilen folle. — Die 
Ubereinftimmung der Lutheraner und Reformirten in bdiefem Punkte 
wurde darum wohl nur dadurch bewirkt, weil bie Eatholifche Kirche eine 
abſolute Nothwendigkeit diefes Ritus behauptete. Deshalb glaubte man 
biefer Behauptung die ganze Strenge des proteftantifchen Grundſatzes 
entgegenfegen zu müffen, daß außer der heiligen Schrift Beine gefegliche 
Auctorität des Glaubeus und Lebens anerkannt werden dürfe. Wie 
wichtig dieſe Vermuthung ſei, kann man zum Theil fhon aus dem 
Raifonnement über biefen Gegenftand abnehmen, das fich in Gerhard’ 
Loc. theol. T. X. p. 39—42. findet. 

Die Farbe des Weines hat weniger abweichende Anfichten veranlaft. 
Einige reformirte Particularkichen ziehen ben rothen Wein: vor, fonft 
[heine der weiße Wein in der peoteftantifchen Kirche vorherrfchend ges 
braucht zu werden. — Auch ift bier zuweilen nur und immer ale 

snahme von ber Regel von MWeinfurrogaten im Abenbmahle die 
ede gewefen. In Schweden entftand im Jahre 1564 ber fogenannte 

liquoriſtiſche Streit, als der Bifhof von Wefteräs, bei einem gänzlichen 
Weinmangel, den interimiftifchen Gebrauch einer andern Fluͤſſigkeit, 3.8. 

Meth, Bier, Milch u. f. w. erlaubte. Der Erzbiſchof von Upfala aber 
erklärte dieß für unftatthaft und wollte lieber die Feier des Abendmah⸗ 
les ganz ausfegen, als gegen die Einfegung handeln. Vergl. Auguſti's 
Betrachtungen über bie Reformation in Schweden. Breslau 1816. 
45. — Auch werden, wie bereits im Artikel Abendmahlsfeier ges 

eigt worden iſt, im ber proteftantifchen Kirche die Ueberbleibfel im 
Abendmahlselemente nicht mit ängftlihem Aberglauben behandelt. Die 
übrig gebliebenen Hoftien werden mit dem übrigen Vorrath aufbewahrt 
und bei dem nächftfolgenden Gebrauche aufs Neue confecrirt; der Wein 

bingegen, welcher der Natur der Sache nach nur in geringer Quantität 
übrig bietben kann, wird gewöhnlich den Kirchendieneen überlaffen. 

Ueberblidt man nun das Ganze noch einmal, fo läßt ſich nicht 
ableugnen, daß bie Reformation auf das, was man Abendmahlselemente 

\ 

f 
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nennt, einen 'wefentlichen und wohlthätigen Einfluß dußerte. Sie hat 
dadurch mehr oder weniger der Abendmahlsfeier die einfache, ſymboliſch 
bedeutungsvolle und erhebende Geſtalt größtentheils wieder hergeſtellt, 
wie fie vom Stifter des Chriftenthums zuerft ausgegangen tft. 

VI) Anfihten von den Abendmahlselementen in 
der heutigen chriſtlichen Welt. — Was bie griechifh- und 
roͤmiſch⸗katholiſche Kirche betrifft, fo wird ſich das Webliche in Beziehung 
darauf, wie es noch jegt beiteht, bei dem Artikel Meffe nachmweifen laffen. 
Mir haben ed darum nur mit der proteflantifchen Kirche zu thun. Hier 
käßt fi im allgemeinen behaupten, daß theils, was das Brod betrifft, in 
der lutheriſchen Kirche, kleinere Oblaten noch immer vorherrfchend im 
Gebrauche find. In der reformirten Kirche gebraucht man zum Xheil 
auch noch Oblaten, jedoch mehr eine ſcheiben⸗ oder kuchenartige Brod⸗ 
fubftanz, die fih zum VBrechen eignet. — Die bifchöfliche Kirche in 
England bedient ſich des gewöhnlichen Weizenbrodes, wovon jedem 
Communicanten ein vorher gefchnittenes Stuͤckchen in die Hand gegeben 
wird. S. Bentheim’s Engl, Kirchenſtaat. S. 131. Ueber ben Ge 
brauch des Brodes im Abendmahle in ber fchottifchen Nationalkirche 
erklaͤrt ſich Gamberg p. 127. alfo: „Die Aelteften ftellen die Sacra- 
mental-Elements auf die Abendmahlstifche und zwar auf weiten fil 
bernen Tellern, unter Servietten verhält, da8 Brod von Weizen, ges 
fäuert, ohne Krufte, in dünne länglihe Scheiben gefchnitten. 

Beim meitern Fortfchreiten der Union im proteftantifchen Deutſch⸗ 
ande läßt fih erwarten, daß die Eleinern Oblaten immer mehr ver: 

ſchwinden und eier Brodform meichen werben, Die fi) zum Brechen 
eignet und die fich darauf beziehende Symbolik im Abendmahle glüd: 
licher abbildet. Namhafte verftorbene und noch lebende Iutherifche Theo: 
logen der neuern Zeit, wie 3. B. Michaelis, Reinhard, Schott, Brete 
fhneider u. X. haben unummunden die xAuoıs Gprov für etwas Me: 
fentliches erklärt. Der unvermifchte weiße oder rothe Wein wird bie 
diefen Augenblic in ber proteftantifhen Geſammtkirche gebraucht. 
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und einige andere dazu gehörige Utenſilien. 

I. Abendmahlskelche. II. Abenpmahlsteller, Patenen 
genannt. IM. Einige andere dazu gehörige Utenſilien. 
IV. Anſicht davon im Zeitalter der Reformation und 
noch bejtehende Obfervanz in Beziehung darauf in ber 
heutigen chriftlichen Welt. 

Literatur: Monographien. Joh. Doughtei (Doughtey) de 
ealicib. eucharisticis veter. christianor. Bremae. 1694. Schmid: de 
fatis calicis euchar. Helmst. 1726. Joh. Pastritii liber de patena 
argentea mystica. Rom. 1706. — Seb. Paulli dissert. de patena ar- 
gentea olim, ut fertur S. Petri Chrysologi. Neap. 1749. — All⸗ 
gemeine Werke: Bingh. Antiquit. Vol. Ill, p. 242. — Auguſti's 
enfwürdigkeiten. 8: B. p. 475 ff. Binterims Denkwürbigkeiten. Ar 
D. de hl. 2. Cap. $$. 2 und 3. — Schönes Gefhichtsforfhungen 
t 8. p. 200. | | 

1) Abendmahlskelche. Bei ber legten Mahlzeit, welche 
Jeſus mit den Seinigen feierte, wird das Trinkgeſchirr (morrgiov) ers 
mwähnt, woraus er ihnen zu trinken befiehlt. Da bie evangelifche Ges 
(dichte eine nähere.Bezeichnung dieſes Trinkgefaͤßes nicht weiter angiebt, 
ſo muß man ſich mit der allgemeinen Vermuthung begnügen, daß bafs 
ſelbe der Volks» und Lanbdesfitte gemäß fei gebildet gewefen. Die Form 
der jüdifchen Trinkgeſchirre bei feierlichen Mahlzeiten fgll die eines Blu⸗ 
menkelchs gewefen feyn; ‚denn 1. Reg. 26. werden die Becher mit einer 
aufbluͤhenden Lilie verglichen, fo wie auch das hebraͤiſche Wort 9123 
beides Becher ſowohl als Blumenkelch bedentet. Da indeflen das, Als 
terthum auch ganz runde Trinkgefaͤße nachweilt, fo läßt fich hieruͤber 
nichts mit Gewißheit beflimmen. S. Werner: de, poculo benedictio- 
nis, lenae 1718. — An fih fchon iſt wahrfcheinlich, daß Jeſus und 
feine Apoftel Being Kelche und Becher von Eoflbarem Metalle gebraucht 
haben, welches auch mehrere Kicchenlehrer ber .erften Jahrhunderte an: 
deuten, wie 3. B. Chrysostom. hom, LX. ad populum Antiochenum, 
wo er fagt: „Der Tiſch war nicht, von Silber, der. Kelch nicht von 
„Bold, woraus .Chriftus den, Juͤngern fein Blut zu trinken gab, -und 
„dennoch war alles koſtbar und ahrfurchtgebistend,” Demnach läßt ſich. 
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die Erzählung bei Beda Venerab. de locis sanct. 1. II. ce. 1. von 
dem großen filbernen Kelche beurtheilen, welcher no im 7. Jahrhun⸗ 
dert in Serufalem als der Achte Abendmahlskelch Chriſti aufbewahrt 
und vorgezeigt wurde. Auch die Bewohner von Valencia in Spanien 
behaupten, daß fie den wahren, aus Achatftein gefertigten, Abenbmahls: 
kelch befigen, deffen ſich Jeſus im Kreife feiner Jünger foll bedient ha: 
ben. Die oben erwähnte Monographie von Doughtey hat mit mühe 
vollem Fleiße alles gefammelt, was fih auf die Abendmahlskelche be: 
zieht. Wir hatten Gelegenheit, fie nacjlefen zu können und werden ihr 
darum hin und wieder folgen. Um der leichtern Ueberficht willen wollen 
wir die vorhandenen Nachrichten fo zufammenfiellen, daß wir handeln 
1) von dem Stoffe, 2) von der Form und Zahl, 3) von den Verzie 
rungen, und 4) von ber Benediction und Weife ber Abendmahlskelche. 

a) Stoff. — Sieht man auf das Material, aus welchem man 
diefe Trinkgefaͤße verfertigte, fo mar es höchft verfchiedenartig. Dough- 
teus (Doughtey) zeigt mit vieler Gelehrfamkeit, daß man fich anfangs 
beim Abendmahle irdener Becher oder Becher von Holz, Glas, Hom 
und Marmor bedient habe. Dieß kann auch gar nicht befremden, 
wenn man die Art und Weife beachtet, wie die früheften Chriften das 

. Abendmahl feierten und feiern mußten. Größtentheild arm und oft 
verfolgt, bedienten fie fich wohl auch bei der Agapenfeier folcher Trink 
gefchiere, die ihren Vermögensumftänden und der herrfchenden Sitte ans 
gemeflen waren. Es ſcheint darüber in den erften Jahrhunderten aud 
noc) ‚keine allgemeine Uebereinflimmung und feine Eirchlicy verbindende 
Borfchrift geherrfcht zu haben. Jedoch muß es fchon früh und in ben 
Sahrhunderten der Verfolgung bin und wieder bei reichern Gemeinden 
und in größeren Städten goldene und filberne Kelche gegeben haben. Bingh. 
antiq. vol. Il. 1. 7. e. 6. führt Beifpiele an, daß man’ hin und wieder 
nad) den Verfolgungsſtuͤrmen goldene und filberne Kirchengeräthe veräußert 
habe, um Verarmte zu unterflügen oder Gefangene loszufaufen. Auch 
frühere berühmte Kirchenlehrer thun der werthvollen Abendmahlskelche 
Erwähnung, wie 3. 3. Chrysostom,. hom. L. in Matth., wo er er 
zaͤhlt, daß Gtäubige goldene, mit Ebdelfteinen befegte Kelche als Opfer 
für den Altar brachten. — Allein über das 6. Jahrhundert hinaus, 
wo überhaupt der Gottesdienſt viel prächtiger zu werden anfängt, findet 
man eigene Verordnungen über die Materie der Abendmahlskelche. Im 
T., 8. und 9. Jahrhundert verbieten Synodalbeſchluͤſſe die Kelche von 
Dchfenhörnern ;, von Holz, von Glas, und alle Verbote über das 
Kelchmaterial faßt das Concil zu Xrier 1310 zufammen, wo «8 
heißt: Ne yuis cum calice ligneo, vel vitreo, vel stanneo, vel plum- 

beo, vel de auricallo; vel de electro infra nostram provinciam 
ulterius celebrare praesumat. Igitur unaquaeque ecclesia calicem 
saltem argenteum cum patena habeat. Aehnliche Verordnungen mie: 
derhofen ſich, und daraus fcheint in ber roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche ſich 
die Obfervanz gebildet zu haben, daß man goldene ober filberne, oder doch 
wenigſtens mit Gold oder Silber überzogene Abendmahlskelche gebraudit. 
Daher mag ed auch in Batholifchen Ländern felten eine Kirche geben, wo 
man dieſer Kicchenverorbnung nicht nachgelommen wäre. Man kann da: 
her die Schäge unermeßlich nennen, die in der roͤmiſch⸗katholiſchen Kir 

"hengemeinfhaft nur in diefer einzelnen Beziehung vorhanden find. 

nn — — 
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b) Sorm und Arten der Abendmahlskelche. — Was 
nun die Form und dußere Geftalt der Abendmahlskelche betrifft, fo läßt 
fit) auch hier annehmen. daß man darin von der frühen Landesfitte 
nicht abgewichen fei. Nur als fich der aͤußere hriftliche Cultus mehr aus: 
bildete, traten wohl auch hier mehr beharrliche Formen ein. Mit dem 
mühfamften Fleiße hat Doughtey bie Belege dazu gefamımelt, um zu 
beweifen, daß die Abendmahlskelche bald vier, bald ſechs⸗, bald adıt: 
edig, bald rund, gewefen feien. Vergl. diefe Monographie Cap. XV, 
de ealicum eucharisticor. forma. Man darf aus diefer Darftellung 
fhiießen, daß die Form der Kelche im MWefentlichen die der Trinkbecher 
des ganzen Altertyums geweſen fei, und daß eine befondere Geftalt der: 
felden erft in neuen Zeiten dem heiligen Gebrauche faft ausfchließend 
eigen geworden iſt. Vor Gregor II. gebrauchte man nach der Angabe 
alter Ritualbuͤcher einen größern Kelch für die Laien und einen Eleinern 
für den celebrirenden Priefter, deſſen Miniftranten und die übrigen 
Geiftlihen. Die erftern hießen ministeriales, waren von melterm Ums 
fange, an ders Seiten mit Handhaben (ansati), um von ben Diafonen 
fiht herumgereicht werben zu koͤnnen. Sie mögen nad) ber Art der 
fogenannten Fluͤgelbecher (calices pteroti) geweſen feyn (Plin. hist. nat. 
1. 36. c. 26.), und ihr Gebrauch erinnert noch an eine Zeit, mo bie 
communio sub utraque noch allgemein war. Der Eleinere Kelch für 
den Priefler (calix sacrificalis) wurde wohl nur allein und befonders 
conferrirt; denn fonft ließe ſich kein Grund einfehen, warum aus bie: 
fem Eleinern Kelche etwas Wein in den größeren gegoffen wurde. Man 
fieht alfo, dag man ſich in biefer Periode wohl zwei und mehrerer 
Keiche bediente, wenn es der Communicanten viele gab. 

Seit Gregor 1. (A. 731.) darf auf einem Altar nur ein Kelch 
ftehen, da ChHriftus und feine Juͤnger auch aus einem gemeinfchaftlichen 
Kelche getrunken hätten. (cfr. Greg. epist. 14.) Cardinal Bona glaubt 
vielmehr darum, weil zu Gregors Zeit fchon fo wenig Communicanten 
vorhanden geweſen felen, baß ein einziger Kelch völlig ausreichte. Auf 
die Einheit des Kelchs hat man darum von der Zeit an wie im Abends 
fe im Morgenlande einen befondern Werth gelegt, und es auffallend 
gefunden, wenn 3. B. die Armenier fich eines doppelten Kelchs bedie: 
nen, in deren einen fie das zu reihende Brod thun und ihn alfo bie 
Stelle der patena vertreten laflen. — Ungefähr um diefe Zeit gegen 
dad Ende des 8; Jahrhunderts findet man in der abendländifchen 
Kirche unter den kirchlichen Geräthen auch Trinkroͤhren. Sie waren 
von Gold, Silber oder Glas und an dem Kelche fo angebracht, daß 
man den geweiheten Wein daraus faugen mußte, damit Fein Tropfen 
davon auf die Erde fiel. Diefe Nöhren nannte man fistulae euchari- 
iticae, pagilares, arundines, cannae, canales, pipae, und fehr deuts 
ide Auskunft darüber findet man in der Monographie von Vogt: 
Historia fistulae eucharisticae, onius ope sugi solet e calice vinum 
benedietum. Bremae 1740. — Uebrigens hörte dieſer Ritus mit der 
eingeführten communio sub una auf, die griechifche Kirche Hat ihn nie 
gehabt, weshalb auch Bona I. c. 25. p. 477. fagt: Apud Graecos fi- 
ıulae usum nusquam reperio, nam cochleari commmnionem corpo- 
ns simul et sanguinis ministrant. Merkwürdig ift es, daß im Ne 
formationszeitafter,. als 1550 auf dem KReichötage zw Augsburg Die 
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Katholiken den Lutheranern den Kelch verſtatteten, dieß unter ber Be 
ſchraͤnkung geſchah, daß ſie ſich dabei der Trinkroͤhren bedienen moͤchten. 
Einige lutheriſche Kirchen haben noch ſpaͤterhin dieſe Sitte beibehalten, 
woruͤber man bei Vogt Belehrung findt. 

Was nun die Arten der Kelche anbelangt, fo iſt diefe Unterfuchung 
durch das ſeither Geſagte gewiffermaßen erledigt.. Die ealices. baptis- 
males, sepulcrales und poenitentiales gehören nicht hierher... Nur einer 
fpatern Sitte fcheint hier noch Erwähnung gethan werben zu müffen; 
e8 if der fogenannte calix abstersorius, oder abluitionis, Spuͤlkelch. 
Er gehört unftreitig erft dem 13. Sahrhundert an, wo man. anfing 
dem Volke den Kelch zu entzishen., Man verfland darunter den Wein, 
der in der römifchskatholifhen Kicche den Laien gegeben wird, Es ift 
derfelbe nicht confecrirt, und er wird in einem Glaſe ober, andern Ge: 
fäße von einem Diener des Meßprieflertd um deswillen gereicht, Damit 
nicht etwas von ber empfangenen, gefegneten Hoſtie an ihren ‚Zähnen 
hängen bleibe, und damit fie einige Erquidung und Stärkung, die der 
Mein natürlicher Weife zu geben pflegt, erlangen mögen... Man vergl. 
J. A. Schmid: de fatis calicis euchar. — Uebrigens ift es merkwür: 
dig, baß ſich die Form der Abendmahlskelche in allen Kirchenfpflemen 
fo ziemlich ähnlich geblieben if. Denn vergleiht man. alte Monu: 
mente ber bildenden Kunft, fowohl in ber morgen als abendkändifchen 
Kirche, wo die Kelchform mit dargeftelle ift, fo findet man viel Ueber 
einflimmung. Selbſt in den neuern Schriften über den Gultus ber 
griechifch=Eatholifhen Kirche, wovon Abbildungen von ben Altargeräthen 
beigefügt find, ähneln.die Kelche ganz denen, welcher man fi) im Abend 
lande bediente. Anlangend .. u 
, 02 die Derzierung diefer Kelche, fo finden fi) beutlice 
Spuren davon bereits im chriſtlichen Altertum. Sie beſtehen theild 
in en Gemälden, die man darauf anbrachte, theils in befondern 
Inſchriften, theils auch in ‚der Ausfhmüdung mit Edelfleinen. Wenn 
auch mißbilligend nach feinem montapiftifchen Rigorismus, ſpricht doc 
ſchon Tertullian don Kelchgemaͤlden.! So heißt es z. B. de pudicitia 
e. 7. picturae calicum vestror. und c. 10.: Pastor, quem in calice 
depingitis, Er meint das in der alten Kirche fo allgemein beliebte 
Bild des guten Hirten, welcher das verlorne Schaf zurüdbringt. Die 
Alten nannten Kelche „mit Figuren und Gemählden calices maginati, 
Pan vergl. Doughtey: 1. 16..de calicum euchar. figuris p. 178. 
Auch von den Infchriften, die. ſich auf den Abendmahlskelchen befanden, 
handelt derfelbe DVerfaffer und weiſet in einem „befondern Abfchnitte p. 
194. de calic. eucharist. inseriptionibug, nach, daß man theils Bir 
beiftellen, theild Verſe in dieſelben eingeub, die fich befonders auf die 
Abendmapisfeier, und auf den. Verſoͤhnungstod Jeſu beziehen. Auch 
die calices euchar. gemmat. werden pon Doughtey p. 172 ff. befon- 
ders beruͤckſichtigt. Er. zeigt,. daß vom 4. Jahrhundert: an berühmte 

Kirchenlehrer derſelben Erwähnung thun, jedoch groͤßtentheils mißbilligend. 

Nicht minder, wird der Luxus geſchildert, ben einige griechiſche Kaiſer, 
wie Juſtinian, Michael, mit ſolchen Kelchen trieben, welche ſie entweder 

einzelnen Kirchen oder vornehmen Kirchenbeamten zum Geſchenk mad: 
ten. Daß man auch in ſpaͤterer Zeit praͤchtige, mit Edelſteinen beſetzte 

Kelche beinahe in allen groͤßeren Staͤdten findet, die von Katholiken 
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bemohne werden, lehrt bie klrchliche Ortegeſchichte allenthalben. Dach 
mögen Rom und Spanien tm dieſer Hinſicht die meiſten und werth⸗ 
volliten Kunſtſchaͤtze qufzuwelſen haben. m FE 

HB, Abendmahlsteller, Patenen genannu — Sie 
vertraten bie Stelle der gefiochtenem Körbe, in bene friiher das Brod 
auf den heiligen Tiſch gefieit wurde, und morein die Diakonen daſſelbe 
nah ber Einfegnung legten. Sokhe Köche Hatte Hierorymus noch im’ 
4. Zahrhunderte geſehen. Ihren Namen, Patena leitet Walafr. Strabo 
lib. de rel» eocles. cap. 24. upon pasende ab, und glaubt, der Name 
fomme daven her, quod pasale sit, weil es offen ſei. Verhaͤltnißmaͤßig 
koͤmmt nur wenig von diefen Patenen bei ken Kirchenfchtiffftellern. vor. 
Bei Dufresne glossar. ad’ soriptores medien et infimae lat, =. h. v. 
wird das distichom de Iokannes de Garlandia, welcher im 11. Jahr: 
hundert Synönymor. libr. fehrieb, fo angeführt: BE 

A pateo dioas patenas, coniuge petellun, 
Vas dico patenam, enlicis tertura-patemmm. 

Es iſt wahrſcheinlich nach der Agapenaufhebung umb zur Zeit ber Missa 
fidelium gewöhntich geworben. € Datenen fcheinen immer, in genauer 
Verbindung mit dem’ Kelche gewefen zu, fen. Als.noc bie ealices 
ministerlales für die Laien und bie kleinern onlices offertorii oder 
aacrindales gewöhnlid waren, gab es auch mehrere größere und kleinere 
Patenen. Dieb änderte ſich dann erſt ab, als die Kekceinheit in dee 
Kirche üblich wurde, Gewoͤhnlich "richtete ſich des Stoff der Patene 
nah dem ‚Stoffe der Kelche, daher wir auch dergleichen von Glas, 
Marmor, Sder und Bold,anteeffen. Man hatte auch große Hoftiens 
teller mit Denken, bie man zur Austheilung des geweiheten Brodes 
an bie Communicanten gebrauchte. Die Griechen haben Aloxoc, 
welches eine Scheibe und runde Schuͤſſel bedeutet, und welches auch in 
mehrern orientalifchen Biturglen beibehalten wird. Dee Diskus pflegs 
größer und weniger flach zu ſeyn, als die patena in ber lateiniſchen 
Kirche. Die Oxrlentalen haben Hiacbel Nicht nur das Beiſpiel des Als 
terthums, fondsen auch die ̟ AIweckwaͤßigleit des Gebrauches für ſich. — 
sm Abendlande ändere fi" die Form ber Patenen bei der Abnahme 
der Goyimiunkanten und bei der Einführung der Hoſtien. Jetzt durftan 
fie etwa nur die Perkpherie⸗ des üblichen Abendmahlskelchs haben, um 
als Decke efjelden zu dienen. Darum brauchte man auch jetzt von 
ihnen, bie Mamen patelme unb operpuia calicis. .SIn biefer- Geftalt 
gingen fje- auch auf bie Proteſtanten über, melche fich der Hoſtien bes 
dienten, Wo man ‚hingegen des geſaͤuerten Brodes und einer gewiſſen 
Brodform fi im Abenduichle in der wangstifihen Ktrche bedient, ba 
nähern ſich die Patenen der grischficgen Form und find geradezu wie 
Zeller’ oder Schuͤſſeln. Kunft, Pracht und Luxus hat fihwauc an ben 
Natenen, gezeigt, "rule dieß die beiden darüber angeführten Schriften 
lehren. Koch "und. Puatene ficken in der sömifcgen Kicche in. hohem 
Anfehen, und werden deshalb vom Bifchof mit dem heiligen Chryſam 
geweiht, wie aus dem Pontificale weisse zu erfehen iſt. 

I) Andere mtr dem Kelche und der Patene in 
Verbindung ſtehende Utenſilien. W 

A) In der r6miſchen Kirche. „Hier mäffen vor allen 
Dingen erwähnt werdem: _ - 

Siegel Handbuch 1. | .5 



GE Abenbmahlögefäfie 

- a) die Weintannen. So lange nod) die Sitte, Oblationen 
darzubringen, Statt fand, hießen die Gefäße, woriz die Communicanten 
ihren Wein mitbrachten, amae, amulae oblatorige. Binterim. Ar 8, 
Ir Thl. p 182. fchildert die Ammla fo: „Es war ein Weinfaß von 

Silber odes Meffing, ‚oben. rund und ſchmal, ungen aber weit. Da 
in den erſten Zeiten die Gläubigen bei der Ligurgie jedesmal den Mein 
opferten,, fo war ein Gefaͤß, worim dieſe Opfergabe bie zur Zeit der 
Vermiſchung aufbewahrt wurde, noͤthig. Von dem Bibliothekar Ana- 
Sfasius wird dieſes Gefäß amula offertoria genannt. Aus dieſem 
Faſſe wurde auh der Wein für die Heilige Meſſe genommen, den 
dann dar Diakon Dusch die Seihe in ben Kelch goß. Mach abgefchaffe 
tex Oblationenfitte wurde der zur. Communion erforderlihe Men zu: 
glei, mit dem orama nöthigen Waffer, in’ befondem Krügen aufgefegt, 
welche urceoli oder, canthari, ae, & hießen. (Dos Wort koͤmmt in ak 
len generib. vor).. Am uͤblichſten in dee Kirchenfprache koͤmmt jedoch 
das Wort vor Ampulla, welches ſowohl von den Wein: und Waſſer— 

faſchen, ald auch von den Salbötflafchen gebraucht wurde. Anaflafius, 
Gregor ˖ der Gr. und U, bezeugen, daß auch biefe Gefäße zu ihrer Zeit 
fhon aus Silber und Gold verfertigt wurden. Ein anderes hierher ge: 
hoͤriges Stüd ift: . 

b) 538 corporale sc. velum (Leibtudh), auch cor- 
po ralis,palla. ‚Unter demſelben ift ein. einfaches, weißes, leinenes 

uch 3» verfishen, worauf Hoſtie und Kelch bei der Conſecration flehen. 
Es darf nicht von Seide oder farbigem Stoffe bereitet werben, fondern 
muß weiße, wine Leinwand ſeyn, da dee Leichnam Zefu in folcher be: 
graben worden ſei. Jetzt iſt das Fomgorate nicht größer als Ir Hei: 
nes Taſchentuch, ehemals bedeckte es ben ganzen Altar. Es wird zu: 
fanımengefattet in einer Mappe (burse) aufbewahrt, welche auswendig 
wir Stoff veon- in der Beit ſtehender Farbe überzogen iſt. Eine klei⸗ 
nere, ebenfalls nur Ieinena Dede ift die , 

c) Paila, etwa fehs Zoll ins Bevterte. Sierwid . 
über Pappe gezogen, und die obere Seite des Pappendedeld muß die 
Farbe der Meßgewänder haben, wie dit buma bei dem, Corporale. 
Ms letzteres noch groß genug ‚war, bedeckte man Reich und Hoftie mit 
bomfelben und bedurfte ber palla für ſich nicht. Die Gebrauchsanwei⸗ 
fung für das Corporale und die Palla geben die Nubriken. des Mep- 
buches. - Man fucht das Alter dieſer beiden Decken aus ben Stellen 
ber Altern Kicchenfchuffefleller zu bemweifen, welche won leinenen Tuͤchern 
reden, worauf Brod und Weiz bei der Conſeeration gefegt worden 
feten; allein hier find die, augenſcheinlich größeren Altärbekleidungen ge 
meint, bie man über bie Ältefien Abendmahlstiſche ſowohl, als die 
ſpaͤtern erhabenen und praͤchtig verzierten Altaͤre ausbreitete, fo wie bie 
Tafeln der Römer ebenfalls mit feinem, leinenem Tafelzeuge befleidet 
wurden. (Cf. Rossini antig. p. 360. Auch ift «hier dee Artikel Altar 
zu vergleichen. . 

d) Das Purificategium ift ein. reines leinenes Tuch, web 
ches zum Abtrodinen -des Kelchs- und der Patene dient. Obgleich ältere 
Schriftfteller feiner nicht gedenken, was Bone (Jh p. 403.) verfichert, 
fo bat man dech gewiß uͤberall Kelh und Patene abgetrocknet, wenn 
auch niche mit geweihetem Tuche, wie jegt. In manden Ordenskirchen 

.» 
» 
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war neben der Epiftelfeite ein Meiner Waſſerſtaͤnder, worin ber Prieſte 
nach beenbigter Meſſe den Kelch abſpuͤlte, und mit einem bafeldft an 
gebrachten Tuche trocknete. * 

e) Das ſeidene Kelchtuch (velum sorioum), bedeck 
ben zum Anfange des Meßopfers zubereiteten Kelch, und bat mit bei 
Meßgewaͤndern gleiche Farbe. Es pflegte gewoͤhnlich mit goldenen Treſ 

ſen und Troddeln, auch wohl Stickereien rei) verziert.zu fern. Auı 
einer Stelle ber apoftol. can. co, 72., wo bie Anwendung eines ge 
meihten Tuches (velum sanctifiostum) zu eigenem Gebrauche verboten 
wird, fchließt der Cardinal Bona auf da hohe Alterthum diefes Tu 
ches; jedoch iſt im jener Stelle nicht gefagt, daß e8 ein Helchtuch gewe 
fen fl; es kann eben fo gut ein jedes andere, beim Gortesdienfte ge 
brauchte Tuch bedeuten. Es feheint der Gebrauch eines ſolchen Kelch 
tuches, welches Kelch und Patene zugleich bedeckt, erſt zu der Zeit moͤg 
lich geworden zu ſeyn, als die Oblationen aufgehoͤrt hatten, und Ho 
ſtien, oder doch ganz kleine Abendmahlsbrode und nur ein Kelch in 

Abendmahle angewendet wurden. Die Griechen haben ſolcher ſeidenen 
Züͤcher drei. Mit dem erſten bedecken fie bie. Patene vermktteiſt de 
bald-näher zu beſchreibenden Aſteriscus; das amder® dient zur Bedel 
kung des Kelchs; das dritte und groͤßeſte verhuͤllt beides zugleich. (ci 
Goar. ad liturg. Chrysost, n. 61.) Noch koͤmmt bei Hochaͤmtern da 

f) Velum offertoris vor, weiches vom Halſe des Diakonu 
möge. wenn er dem Priefter den Kelly darbringt. Der Sub 
diakonus hängt e8 auch um, während eu dem ‚Diafonus-am Ende be 
Bater unfers die Patene darreicht. Es hat Die Farbe der Meßgewaͤnde 
it von Seide und mit Goldflicdereien verziert. : Es gehört biefes Velur 
darum hierher, weil man in ber roͤmiſchen Kirche behauptet, arte | 
h 9. 406,), daß es von den Züchern ober vlelmehr Saͤckchen herruͤhre 
fol, weldde zur Zeit ber Qblationen von Akoluthen den Diacomen voi 
gehalten wurden, sim bie empfangenen Gaben bed Volkes, welche zur 
Abendmahle ſelbſt nicht gebrauchte wurden, darin fortzufchaffen. Di 
Ordo romanns gedente biefer Sitte, und zum Theil nach werde fie I 
der melländischen Liturgie befolgt, wo der Pritfter, während ihm Di 
konus und Subdiakonus ein Tuch vorhalten, die Opferungen ber Grei 
und Scaueg annehme. Will man fi belehren, weiche andere Tuͤch 
im Kirchendienſte chemals- noch gebräuchlich geweſen find, ſo find 
man Auskunft bei Dufresne 1. 1. =. w. Velum. — Wir gedenke 
no bee Monſtranzen in ber roͤmiſchen Kirche. Genau genommen g 
hoͤren fie freilich nicht dem chriftlächen -Altgrtbume an; afein fie fir 
im Cuitus der roͤmuſch⸗katholiſchen Kirche fo bebeutungsooll geworde 
und haben auch in ber proteſtantiſchen Kheche die Polemik. fo. vielfeit 
—5 , daß es nicht unzweckmaͤßig erſcheint, ihrer hier Erwaͤhnur 
u thum, 

8) Monfttenzen, Vor dem 13. Jahrhundert wurden { 
Abendlande die Käftchen. zum Aufbewahren der Reliquien von- ehte 
Heiligen (phylacteria), die ben Volke zum-Küffen vorgehalten wu 
den, Monſtranzen genannt. Sets jener Zeit aber hebeutet diefer Au 
druck in der katholiſchen Kirche. das in einem kleinen Geſtelle ober Eli 
nen Gebäude aufgeftellte Gehaͤuſe für die geweihete Hoſtie. Cs w 
und iſt gewöhnlich von vergoldetem Silber ober. von DB, oder t 
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anz armen Kirchen von Meſſing, verziert mit kleinen, in erhabener 
Arbeit gebildeten oder geſchnitzten Beinen Bilderfiguren mit Thuͤrmchen, 
Blumen, z. B. Roſen, Knöpfen und oben an der Spitze mit dem 
Crucifixe m. f. w. Ju der Mitte derfelben ift sin Glas oder Kryſtall 
angebracht, und in demfelben ift ein halber Ring oder eine Hohlfigur, 
oder auch ein goldene oder filbernes Blech, ven der Figur eines hal: 
ben Mondes, wovon bie Monſtranz auch das Moͤndlein oder ber halbe 
Mond hieß. In demſelben Liegt eine geweihte Hoftie, das Sacrament 

. genannt, Dee Boden, auf welchem dee in halber Mondefigur gemachte 
Halbring ruht, iſt auch von Gold oder Silber. Das Ganze hat einen 
breiten Fuß mit vielen Ausfchnitten oder Een, um das Feitftehen ber 
Monftranz zu bewirken. Ueber derſelben ift ein glatter Kopf, bamit 
die Hande beim Halten und Tragen Zeftigkeit habe. — Die feierliche 
Ausſehung finder -Statt am Frohnleichnamsfeite und bei den Früh: und 
Aberidandachten außer der en. Sie geſchieht auf. einem Altar, def 
ſen Heiligenbilber und Reliquienfäftchen alle mit Tuͤchern verdeckt find, 
neben ber Monftranz flehen brennestbe Kerzen, und ber Priefler, welcher 
die Ausſtellung beſorgt, beraͤuchert bas in der Monfkeanz enthaltene 
Sacrament, fingt oder Spricht nach dem Wolke zu einige Gebete und 
giebt demſelben mit "der Monſtranz in dee Hand den Segen. — Dis 
häufige Segengeben und Ausfegen ber Monftranz ift ebenfalls eine Er⸗ 
findung der Mönche, um den Pfarrgottesdienfb zu vernichten und das 
Bolt in ihre Kicchenr zu loden. Diefe Gebräuche befbehen esft feit 
400 Jahren. — Ausfegung ber Euchariftie ( Hoftie), theophoriſche 
Prozeſſionen (d. i. (n denen Gott felbft in der Monſtranz herumgetra⸗ 
gen wird), Segenmeffen, ſind bis auf den heutigen Bag bei den Grie⸗ 
hen wicht iblich (Goar. not, 15% in missam, Ohrysestom. ps 143. 
col. 2.). — Auch murbe, als bie theophorifchen Progeffionen begannen, 
allmälig erſt mit dev: Ausſetzung vorgefchritten. Schon 1542 mußte 
gegen den Mißbrauch der Ausfetzung gesifert werden. Dan heichränkte fie 
damals. ganz alleim auf das Feſt corporis Christi und auf Betten außer: 
ordentlicher Bebrängeif. Das Segengeben mit ber‘ Monſtranz nach 

. ber: Commumion des Volkes will Benedtet XIV. (instie. eceles.) ganj 
abgoſchafft wiſſen (cf. vie katholiſche Kirche Schlefiens #13.) — 
Auch braͤuchte man davon die Namen armarkım, ciboriam ‚(G. Aug 
ſtis Donkmwäebigkeiten 8 B. p. 477 und 78.) canopaeum nd ta 

. bermaculum. Nach Anguſti's J. 1. p. 173. koͤmmt ‚das logtere Wort 
zuerſt von dem Zelte Kor, weiches Kaiſer Gonflantin mit gegen Die 
Pexrſer zu Felde nahm, um einen Feldgottesdtenft halten zu Eönafen, da 
er Biſchoͤfe und Prieſter mir ſich führte. — Bel biefer Gelegenheit 
fagt Auguſti: - „Dieb ift das erſte Weifpiel eines Feld: und Militie 
gottebionifles.” Albein er hätte fich mwäbrliden follen: eines chtiſt 
lichen Feldgottesdienſtes.“ — Ein Geldgottesdtenſt war nämlich in 
griechiichen.umd toͤmiſchen Hafdenaltertyume.eine ſehr gewöhnliche Sache, 
wie Gotefe. Ephraim Muͤlier in feiner hiſtoriſch⸗philologiſchen Abhand⸗ 
bung von ben Feldpredigern der Völker aller Briten, Leipzig 1760, VOR 
Hebräem, Grischen, Römern, Perſern uud Deutfchen weitlaͤufig aus⸗ 
einandergeſetzt hat. Im Mittelalter verliert aber das Wort tabernt- 

enlum die ibenfifhe Bedeutung von Monfttanz, und man bezeichnete 
jegt mehr damit den Dit, mo das conſecrirte Brod -im Altau oder 
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neben bemfelben aufbewahrt wurde. — Man verwandte viel Mmfl auf 
diefe Saeramentshäuschen, und in den gothiſchen Kirchen ſind biefe in. 
Geſtalt kleiner Thuͤrmchen, auch Kichen, oft meifigchäft ausgeführten 
Zabernakel noch jegt ein Gegenftand der Vewunderung. An dem Da: 
bernatel wirb bie nonstrentis zu Prozeſſionen und die Hoſtienſchachtel, 
pyxis, fuͤr Commuſticanten, Kranke u. f. iv. aufbewahrt. - - 

B) In der griehifhen Kirche. — Apgleih, wie wie 
eben gezeigt haben, im Abſicht auf die ‚erwähnten Utenflien bei ber 
Mepfeier in der roͤmiſchen Kiche Manches davon auch in ber griechi⸗ 
fhen Kirche uͤblich iſt; fo hat doch letztere auch hier wieder mehreres 
Eigenthuͤmliche. Dahin gehört 

a) die fogenannte :lancea saora (dyia Adyyn). 
Die Griochen bedienen ſich derfelben zur Zestheilung des Brodes wol⸗ 
ches aber von andern Oriental, wie von den Syrern und Kopten 
pflegt zemißbilligt zu werden. Auch bie Dccibentalen haben dieß oft 
gemißbillidt, aus dem Grunde, weil dadurch das geforderte Brodbrechen 
nicht betwirfe Werde. Genau genommen aber wird das Brechen auch 
Kt noch bedeutungsvoller ausgebrädt, als in der roͤmiſchen Kirche 
duch die Hoſtien. Dieſer Meſſergebrauch mag herrühren aus ben, Zei⸗ 
tn vor Eimführung der Hoſtien, da man zur Erleichterung bes Bre- 
ms, die Abendmahlsbrode mit Kreuzfchnitten verfehen, auf ben Altar 
legte. Vergl. Muͤnters Sinnbilder 18 Hft. S. 66. Nice. minder 
eigenthuͤmlich ift den Griechen und andern Orientalen ‘ 

b) der Schwamm (Spongia, orndyyos). Er dient um Abe. 
wiſchen des Kelchs und des Diskus (Patene) und Hat wahrſcheinlich 
eine allegoriſch⸗ myſtiſche Beziehung auf Me. 27, 48. Die. uͤbrigen Kir⸗ 
chen bedienen ſich eines Tuches (dinteelum ), weidjes vorzugsweiſe pu- 
riieaterium genannt wird, welches man auch hin und wieder bei den 
Proteftanten noch findet. Fernor finder man in der griechifchen Kirche 
unter den Altargeraͤthen 

c) den Löffel (oochlear, Aaßls, AnßLöduov). - Man 
bedient ſich deffelben zur Austheilung des unter einander gemifihten 
Brodes, Weines und Waſſers. Er fol nach bee Megel oben bie Zan⸗ 
genz und ber Griff die Kreuzesform haben. Es findet And) eine bes 
fündere benedietie : cochlearis Start. An der Tateinifchen Kirtche if 
ebenfalls ein Löffel gewöhnlich, aber nicht zur Austheilung, ſondern gut 
Waſſermiſchung. a J 

#)Klabellae ode bGırmidıa. So hießen diefenigen Fächer 
ober Wedel, die; nach · der Schilderung des Alterthums theild aus zar⸗ 
ten Haͤutchen, theils aus Federn, theils aus feiner Leinwand beſtanden, 
und womit während der -Sonfecration zwei. Diakonen über den Abend: 
mahlskelch webelten, damit keine Fliegen oder andere‘ Inſekten hinein 
fielen. In der gelechifchen Kirche find ſolche Ripidien noch üblich. 
Sie find aber von den, alten Flabellen verſchleden, ba fie jegt von Sil⸗ 
ber gefertigt, bie Form eines. Cherubs haben und als Bierrach dei ben 
Prozeſſionen gebraucht werden. In vielen. rufſiſchen Kirchen find ihrer 
wei, und bei Prozeſſionen werden fie vom zwei reich geileibeten Kna⸗ 
ben gieragen, von denen einer anf jeder Seite des Beckers, ob er gleih . 
bedeckt iſt, im Fortgehen immer wedelt. In der roͤmiſchen Kirche. find 
dieſe Flabella Nie allgemein geweſen, und ſpaͤterhin find fie anırz abge⸗ 

⸗ 



m Abendmahlsgefaͤe 
ſchafft worden. Bond (1. 1. p. 482) ſagt von ihnen: Hodie in ee- 

. clesia romana cum summä&s pontifex soleniniter celebraturus procedit, 
duo flabela ex pennis pavorum compacta hinc inde portäntur, sed 
nullus eorum intra missam usus est. (Was die griech. Kieche: betrifft, 
f. King Gebräuche und Geremonien der griechiſchen Kirche in ‚Rußland, 
mit Nupfem. 1775. p. 152.) — Blos bei. den Griechen und Orien⸗ 

“ talen werben gefunden 
: eo) dei Afteriscus, (Corspl0x09 dere) Es war 

ein goldener Stern mit einen herborragenden Eleinen Kreuze, "womit 
ber Diskus (Patene) bedeckt wird, damit die confecriete Hoftie nicht 
berührt und die Ordnung der zerbrochenen Hoftienftüde erhalten werde. 
Auch diefem Aſteriscus gab man eine mpflifche Deutung, indem er, 
wie fein Name fshon anzeigt, ben Stern vorftellen foll, der.über dem 
Haufe ftand,. in welchem Jefus als neugebomes Kind lag. Dan fins 
det die Abbildung diefer Altargeräthe gewöhnlich in den Schriften, bie 
von dem grischifchen Cultus handeln, 3. B. bei Heinetcius, King, 

Bellermann und Schmitt (Mainz 1826.) | 
0) DVeränderte Anſicht von diefen Altargeräs 
then durch die Reformation, und ihr Gebrauch in 
Ser heutigen chriftlihben Welke — Da den Refprmatoren 
die römifchzhatholifche Meſſe mit ihrem Gepränge fo anftößig war, fo 
laͤßt fich sleicht erachten, wie fie andy der Einfachheit in Begehung auf 
die Geräthfchaften beim Abendmahle das Wort redeten. Man behielt 
nur das bei, was das Beduͤrfniß forderte umd die Anftandefitte nicht 
"verlegte. Kelh, Patene, Weinkannen und- zumeilen auch teinliche, 
kleine Leinentuͤcher, und ein Geräth, dem Löffel ihnlih, findet man 
au auf Altären oder Altaräifchen dee Proteſtanten. Die beforkdere 
Benediction diefer einzelnen Utenfiltien wurde jedod von den Proteflan: 
ten allgemein als Aberglaube verworfen. Jedoch fah man es auch als 
ſchicklich an, die wenigen Altargeräthe aus edlem Metalle, aus- Silber 
oder aug vergoldetem Silber, zu befigen, obgleich dieß nicht als verbin⸗ 
dende Vorfchrift galt, und darum auch in aͤrmern Kirchen Abendmahls⸗ 
gefäße von geringerem Stoffe ahgetroffen werden. Barum, tft auch die 
Bemerkung Ealvooͤr's Ritual. eccles. p. 780- zweckmaͤßig zu nennen, wenn 
‘ar fagt:: Non sine ratione ob veperätionem sacranfenti factum, hodieque 
fit, uturceis figulinis ae vulgaribus fematis, urceis aut cantharis po- 
tius argenteis, cum primis, ubi haec vasa in ipsa ara toti coetui ad- 
spectands proponuntur, utatur eoclesia. Daß Keldy und Patene ber 
Schicklichkeit halber: aus edlem Metalle feyn mögen, deutet er anderwaͤrts 
an. Vorzüglich aber fand man im Reformattortszeitalter die Monflranz 
und die Verehrung der geweiheten Hoſtie fehr-anftößig, Daher bie Polemiker 
unfter „Kirche feht heftig dagegen eiferten. Man fehe Joh. Dallaeus de 
caltus religiosi,;obiecto 1 Il, .c;1. aeqq. Die Hauptfchrift jedoch fiber 
biefen :Segenftand if: Von der Lith, de adoratione panis consecrati 
et. interdfietione sacri calivis in eucharist. Suobaci 1755. Im All: 
gemeinen iſt zu vergleihen: Walchs Einleitung in die Religiongftreitig: 
teiten außer ber luthetiſchen Kirche. Ir Thl. p. 188 ff. - 

Mas die Obfervanz in Beziehung auf. Altargefaͤße in unſern Ta⸗ 
gen betrifft, fo find die zeither geſchilderten -Utenfilien in der roͤmiſch⸗ 
wierin der griefhifchzkäthelifchen Kirche noch Ablih, wovon man fid 
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leicht überzeugen kann, wenn man auch nur die beiden Schriften: 
Müllers Lexicon der roͤmiſch⸗katholiſchen Liturgie in den Artikeln Kelch, 
Patene, Corporale u. a., und Schmitt: die morgenlaͤndiſche, grie⸗ 
chiſch⸗ruſſiſche Kirche nachſteht. Die Proteſtanten find - iheen gleich 
mit bee Reformation angenommenen -Grundfägen treu geblieben, doc 
fo, daß auch bei ihnen die wenigen Altargefäße kunſtreich gearbeitet, 
und wo es möglich ft, aus Silber gearbeitet find. Daß ſich die 
eichtigere Gefuͤhl ſelbſt in ben Beinen kirchlichen Partheien ‚ber Pros 
teflanten erhalten hat, bie fich bee größten Einfachheit an ihren kirch⸗ 
lichen Verfammlungsorten befleißigen, fieht man unter andern aus 
Gemberg's Verfaffung der fchottifhen Nationalkirche p. 127., mo bei 
eine Schilderung der Abeubmahlsfeier ausdr&dlich filberner Teller 
Erwähnung gefchieht, beren man fi) zum Austheilen bes Brodes be: 
diente. Daß der gemeinfhaftlihe Abendmahlskelch Ekel errege, daß 
anftedende Krankheiten dadurch weiter verbreitet werben koͤnnten und 
ſelbſt Vergiftungen möglich feien, iſt in neuerer Zeit vorkbergehend in 
des lutherifchen und reformirten Kirche behauptet worden. Allein man 
bat das LWebertriebene folher Behauptungen bald erfannt und has 
Stellvertretende, was ben gemeinfchaftlichen Kelch erfegen ſollte, nicht 
medmäßig gefunden. &. ber gemeinfchaftliche Kelch, nebft einigen bi: 
ſtoriſchen und mebdicinifgen Zweifeln, von Dr. Chr. ft. Gruner, 
Jena 1785. — Carl Spazier: freimüthige Gedanken über die Gottes; 
vereheung der Proteflanten. Gotha 1788. S. Wö — 214. — Ueber 
die Möglichkeit einer veneriſchen Anftedung buch ben Kelch fteitten 
Gruner und Tralles. Almanach für Aerzte fürs Jahr˖ 1733. ©. 87 ff. 
— 1785. ©. 159. Henke's Archid des neueften Kirchengeſch. Ar B. 
S. 707 ff. — Beck commentar. hist. deovetar, zelig. christ. p. 714. - 



4. 

Abendmahlsgericht. 
C(Judicium saerae sopnae 8. Eucharistiae). 

Monographie. L Andr. Sehmidt de ritu probeadi inno- 
gentiam ‘per eucharistiam, Helmſtaͤdt 1736. — Aligemeinere Werke: 
Baumgartens Erläuterungen ber chriftlichen Altesthumer p. 546. — 
Schroͤckh's 8.6. Th. 23. S. 245 ff. — Schmidt's Handbuch der 
hriftlichen Kirchengeſchichte Hr Thl. ©. 165 — 175.— Mehieres hier 
ber — findet man auch in den Schriften uͤber Ordalien. 
Abendmahlsgericht oder Abendmahlsprobe nangte 
man eine beſondere Art ber Ordalien oder Gottesgerichte. Ihrer ges 
ſchieht feit dem’ 9. Jahrhundert aft Erwähnung. Man gebrauditz bad 
Abendmahl bei ben Ordalien auf eine doppelte Weiſe. Einmal follte 
es die üblich gewordenen Gottesgerichte, wie Zweikampf, Waſſerprobe, 
Probe mit gluͤhendem Eiſen a. a. m. feierlich, & fhauerlid machen, 
weshalb auch für jede folche Probe eine hefondere Meſſe abgefaßt war. — 
Jedoch war auch die Euchariſtie eine eigene für fich beſtehende Probe, 
bei ber man vorausfegte, daß der Verbrecher, der ſich erkuͤhnte, es, auf 
feine Unſchuld trogend, zu genießen, ſichtbarlich an feinem Körper oder 
gar buch einen plöglihen Tod- dafür beftraft werden wuͤrde. Dieſe 
Abenbmahlsprobe, aud) Examen: corporis et sanguinis domini genannt, 
fand hauptfächlich bei den Kierifern flatt, wenn fie chres ſchweren Ber 
brechens  verbächtig waren, und war felbft nad Gratinns Dekreten- 

- fommlung von ben Päpften ausdrücklich vorgefchrieben, wenn ein Dieb: 
ftahl in einem Kloſter gefhah. Saͤmmtliche anmelende Kloſtergeiſtliche 
mußten alsdann bei einer ‚feierlichen Meſſe in dem geweiheten Brode 
oder der Hoſtie den Leid Chrifti unter der Verwuͤnſchung nehmen, daf 
er an ihnen zum Seien werden ſolle; benn der Glauße war, daß ber 
Schuldige alsdann piöglich flerben oder erkranken. muͤſſe. Zuweilen 
wurden auch: noch ſtaͤrkere Verwünfchungsformehn gebraucht, z. B. daß 
das heilige Brod In ber Kehle ſtecken bleiben, den Schuldigen alsbann 
erſticken ſolle. Schroͤckh 1. 1. p. 245 und 46 erzähle zwei Beiſpiele 
von Klerikern, von denen der Eine die Abendmahlsprobe gluͤcklich beſtand, 
der Andere aber ungkuͤcklich, indem der weißeſte Theil von der empfan⸗ 
genen Hoftie, zum Merkmal der’ Unwuͤrdigkeit des Theilnehmenden, 
durch den Nabel hindurchdrang. Jedoch nennt Schroͤckh feinen Ge 
waͤhrsmann Glaber Radulphus (Histortar. 1. V. v. 1. p. 55 segl. 
T. IV. Ducheen.) ſelbſt einen leichtglaͤudigen Hiſtoriker. — Zunaͤchſt 

v 
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mag dieſe Abendmahleprobe wohl mehe für die Kleriker beſtimmt ges 
weſen ſeyn; denn die Synode zu Tribur im Jahre 895 verorbnete, ber 
Ente folle fi durch einen Eid reinigen, der Kleriler aber durch bas 
Abendmahl (per sanctam consecrätionem Änterrogetur), weit‘ biefer 
nicht wegen einer geringen Urſache ſchwoͤren, noch die Hand, mit wels 
her der Leib und das Blut Chriftt verfertigt wird (oonficitur), duch 
einen Eid befleckt werben dürfe. Doh muß fpäter auch bie Abends 
mahlöpeobe für Laien anzumenben verfucht worden feyn, was folgender 
Vorfall lehrt. — As Kaifer Heinrich IV. im Sahre 1077 bei Gre⸗ 
gor VII. perföntih und nad, vielen Demüthigungen im Schloffe Tas 
noffa die Losſprechung vom Kirchenbanne gefucht und erhalten haste, 
tief Gregor den Kaifer bei Endigung der Meffe vor dem Altar, nahm, 
um fi) von den durch Heinrich angefchuldigten Verbrechen und Laften 
zu reinigen, umter Verwuͤnſchungen, wie fie ſchon oben angeführt wors 
den, das heilige Brod, und verlangte, daß ber Kalfer wegen ber ihm 
von deutfchen Fürften zur Laſt gelegten Verbrechen auf gleiche Art fich 
duch ein Zeugniß Gottes, als unſchuldig barftellen fole: — Heinrich, 
durch diefe unerwartete Anmuthung außer Faſſung gebracht, Hielt erſt 
mit feinem Gefolge eine Berathung, und Iehnte fie, unter dem Vor⸗ 
wande, feine Anklaͤger feten nicht gegenwärtig, vielleicht aber aus Furcht 
vor Versiftung ab. (Man fieht alfo, was man dem Oberhaupte ber 
Kirche in jener Zeit zutrauete.) 



5. 

aebt e 

1. Name. — Derhflichtungen und Vorrechte. — 
Mahl und Weihung der Aebte. IL. Steigendes Anſehen 
der Aebte gegen die Zeiten des Mittelalters bin. III. Bes 
einträchtigung diefer Flöfterlichen Amtswürde durch die fo: 
enannten Raienäbte und in der neuern Zeit durch ' die 

amaöfif he Revolution und das darauf erfolgte Säcula- 
riſir⸗ Syſtem m Deutichland, IV. Beſchaffenheit vieles 

Rloſteramtes in unfern Tagen. | 

Literatur. Monographien. Roderique de abbatibus 
eorumque origine primaeva. Herbip. 1723. — Samburinus de 
jurib. et privilegiis Abbatum 1691. — asp. Barthel dissert. do 
jure et jurisdictione Abbetum. Herbip. 1736. — Allgemeinere 
Werke. Van Espen: Jus eccles. univ. P. I. Tit. 31. c. 6. $. 10. 
Wiefe, Handbuch des in Deutfchlandb üblichen Kirchenrechtes Zr und 
Sr Thl. Eichhorn's deutfhe Staats: und Rechtsgeſchichte. Göttingen 
1818 in mehreren 6$. Bingh. antiguit. Vol Ill. 1. 7. oc. 3. 85: 2 
— 14. Auguſti 27 Thl. (Nur einige Zeilen) Binterim — 3: B. & 
Th. S. 49. Maumer Gefchichte ber Hohenflaufen 6r B. p- 267 ff. 
- 1) Dame, — Verpflihtungen und Vorrechte. — 
Wahl und Weihung der Aebte. Das griechifch-fyrifche Ab⸗ 
bag, Vater, welches ſich aus ber chaldaͤiſchen Form man des hebräifchen 
Wortes am gebildet haben’ fol, ging in die kirchliche Sprache der Ghris 
fen über und bezeichnete in den Zagen ber Entſtehung und Ausbil 

"dung des Moͤnchlebens bald überhaupt jeden Mönch, bald einzelne ber 
Mönche, die fih durch Alter, heiliges, d. i. einfiedlerifches, Leben und 
andere Vorzüge außzeichneten.. Späterhin, feit dem 5. Jahrhundert, 
firiete fih der Sprachgebrauh dahin, daß daB Wost Abbas aufl bie 
Vorſteher der Coͤnobien oder Kloͤſter eingefhränkt wurde, und daß es 
nun das Gewicht eines Firchlichen Amtönamens erhielt. Während man 
in ber griechifchen Kirche die Klofterfuperioren meift Higumeni, Manbdri: 
ten, Achimandriten nannte, blieb bie Iateinifche bei dem Namen 
Abbas und Abbatissa für weibliche Vorſteherinnen der Nonnenkloͤſter, 
woraus im Deutfhen Abe und Aebtiffin entſtanden if. Doc, gilt dieg 
im Abendlande vorzugsmeife von der Klofterverfaflung, bie ſich nach der 
Regel Benedicts von Nurfia gebildet hatte (S. den Artikel Mönche: 
thum in dee hrifttichen Kicche») Kloͤſter ohne Aebte entflanden ſchon 
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im Anfang des 10. Jahrhunderts in Folge jener von Clugny ausgehen⸗ 
den Reform, denen der Abt des Stammkloſters der verbeſſerten Bene⸗ 
dictiner, nun Prioren oder Coabbates, oder Proabbates, die von ihm 
abhängig blieben, vorſtand. Von den feit dem 11. Sahrhundert außer dem 
Gongregationen der Benedictiner geftifteten neuen Orden nennen nur einige 
die Superioren ihrer Kloͤſter Achte, 3. B. die grauen Mönche von 
Vallombroſa, die Ciftercienfer nebſt den, Dre Megel folgenden Bern⸗ 
hardinern, Feuillars und Zrappiften, die Srandmontaner duch beſon⸗ 
dere Begünftigung Sohannes XXI, die Prämonfteatenfer und meh⸗ 
vere Congregationen ber Chorherren, Aebtiffinnen haben außer den Be⸗ 
nebictinerinnen und den weiblichen Zweigen ber oben genannten Orden, 
der Orden von Kontevraud und die weltlichen Kanonifjinnen. Mehrere 
Orden wollten aus Demuth ihren Superioren diefen Xitel nicht bei⸗ 
legen. Bei den Samaldulenfern heißen fie Majores, bei den Cartheu⸗ 
fern! Hieronymiten, einigen Congregationen der regulirten Chorherren, 
Dominicanern, Carmelitern, Auguftinern, Serviten und Zerinitariern, — 
Prioren; bei den Franziscanern Miniftri oder Guardiane, bei den Sefuiten 
Rectoren. Doc haben fie darum nicht geringere Gewalt in ihren Kids 
fleen als die Achte, je nachdem die Verfaffung ihres Ordens es geftatter. 

Schon ehe die Mönche zum Klerus gerechnet wurden, beftimmte 
die erwähnte Megel Benedicts für die Aebte gewiſſe Verpflichtungen 
und Rechte. Sie hatten die Mönche zu beauffichtigen, Dbedienz von 
ihren zu fordern, Über die Beobachtung der Regel zu wachen, bie Klo⸗ 
ftergäiter zu verwalten und die Auf Disciplin zu handhaben. Diefe 
DObliegenheiten und Mechte der U regelten fich mehr, als fie feit 
den 6. Sahrhundert faſt uͤberall Kleriker waren, und oft aus den 
Presbytern erwaͤhlt wurden. Jetzt werden auch Die Nachrichten uͤber 
ihre "Verpflichtungen . und Auszeichnungen beilimmter umd deutlicher, 
Wie Bingh. antiquit. Vol. III. 1. 7. e. 3. p 67. zeigt, Eonnten fie 
fogenannte leibliche und geiftliche Strafen verhängen. Zu den erftern 
gehörte Die Kirchencenfur, die Ausſchließung vom heiligen Abendma 
und Ercommunicationz; zu ber legten bie Geißelung und Verſtoßung 
aus ber Kloftergefellfchaft. Jedoch mögen fie ihre Strafgewalt bisweilen 
gemißbraucht haben, weshalb ihnen Grauſamkeiten, wie Ausflehung 
der Augen und andere Verfiümmelungen, auf ber Synode. zu Fran - 
furt 794 verboten werben mußten. Jedoch fehlt es auch nicht as 
Nachrichten, daß auc den Aebten ihre Pflichten eingefchdrft wurden. 
Von den Llöfterlichen Pflichten waren fie fo wenig entbumden, dag man 
vielmehr beren flrengere Befolgung von ihnen, ald den nicht blos Hoͤ⸗ 
ben, ſondern auch Heiligen verlangte: Selbſt noch .in einer ſpaͤtern 
Beit fagt Innocens III. (feit 1198 Papft) Ep. J. 811 von den Aebs 
tn, daß fie. mehr nügen” als befehlen follten (plus prodesse quam 
praessse.) (S. den Artikel Kiofterleben.) 1— .. 

Was nun die Wahl und Weihung der Aebte betrifft, ſo waͤhlten 
die Moͤnche eines Kloſters nach dem gemeinen Kirchenrechte den Abt, 
was jedoch mannigfaltige Ausnahmen litt. Gewoͤhnlich nahm man 
den Abt aus den Moͤnchen des Kloſters; doch konnte er auch anders⸗ 
‚woher ſeyn, wenn er nur ein Moͤnch, wenn nur Orden und Regel 
diefelbe war. Bisweilen baten bie Wähler wohl auch einen berühmten 
Mofa, z. B. Bernhard von. Clairvaur, um Ueberfendung eines tüchtigen - 
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Abtes. Niemand ſollte ploͤtzlich Abt werben, bee’ nicht vorher Moͤnch 
geweſen war. Drängte aber eme aͤußere Gefahr, fo unterrichtete man 
wohl einen mächtigen Mann in ber Drbensregel und wählte ihn zum 
Adte, auf daß er ſchuͤtze. Man follte Niemanden wählen, ber an 
einen erheblichen, 2örperlichen Fehler litt, welcher zu göttesbienftlichen 
Handlungen unfählg machte oder Würde und Anftand verlegte. Nur 
dann Eonnte ein Abt zwei Kiöflern vorfiehen, wenn bus legte vom em 
fien geftiftee, davon abhängig und ihm gleichſam unterthänig war. 
Kein zum Bifchofe ermählter Abt follte die legte Wuͤrde beibehalten, 
Tochterktöfter durften felten ohne Zuſtimmung des Mutterkloſters einen 
Abt erwählen. Pfarrer, welche zum Kloſter gehörten, Eonnten gewoͤhn⸗ 
lich ihre Anfprlüche auf Theilnahme an der Abtswahl nicht durchfegen. 
— Die Bifchäfe oder ihre Archidiakonen weiheten die Aebte ober Ach: 
tiffinnen und verlangten dafuͤr gemöhnlid eine Vergütung in Gelbe 
oder Gütern. Aber die Klöfter wehrten fi) dagegen auf ale Weile, 
und aus’ einzelnen Freibriefen ging es in die allgemeine Geſetzgebung 
tiber, daß jenes Gefchäft und ähnliche unentgeltlich mußten verrichtet 

- werden. Wollte fi) der Sprengelbifhof dazu nicht verftchen, fo durfte 
man fi) an einen andern wenden. Daſſelbe galt für die Weihung 
ber Altäre und Kirchen, wobei der Feierlichkeiten uͤbrigens noch mehrere 
und die Begierde noch größer war, wicht gerade den naͤchſten Biſchof, 
fondern den angefehenften und wuͤrdigſten, ja dem Papſt felbft zu dies 
fm Gefchäfte zu bewegen. ©. Raumers Gefchichte der Hohenflaufen 
t ®. p. 267 ff. 9 
I1I) Steigendes Anſehen der Aebte in der Solge 

zeit. Mit dem Reichthum der Kloͤſter wuchs auch das Anfehen der: 
felben, und alle kamen darin uͤberein, daB fie das unumſchraͤnkte An⸗ 
ehen der Aebte, als Ihrer vorgefesten Ober, willig anerkannten. Zu 
den Auszeichnungen, die fie ſchon früh genoſſen, gehört 

1) das Stimmenrecht auf Kirchenverfamminngen und‘ der unmits 
telbare Rang nach den Bifhöfen mit den Diaconen der Kathebrallic 
chen. Schon zu Chalcedon 451 und bei einer Provinzialfpnode 694 

zu VBecaufield in der Provinz Kent umnterfchrieben Aebtiffinnen ſogar 
. vor ben Presbytern. Bingh. antiquit. Vol. III. p. 68. Seit dem 

- 418. Jahrhundert wurden die Orden durch ihre Generaͤle ober General⸗ 
übte repräfentirt. ' Ä | 

2) Die Begünfligungen ber Exemtionen, wodurch fie der biſchoͤfli⸗ 
hen Beauffihtigung entzogen und dem roͤmiſchen Stuhle unmittelbar 

.  untergeben wurden; daher die fogenanıtten abbates exemti, e 
Aebte.Sei es ̟  auch, daß oft Eiteikeit, Streben nad) größerer Auszeich⸗ 
nung die Kloſteraͤbte beſtimmte, folcht Eremtionen bei dem tömifchen 

Stufe zu fuchen, fo geſchah es doch auch durch Verſchuldung der Bi⸗ 
- fchöfe Tefbft. Diefe ndnilih miſchten ſich feit dem 7. Jahrhundett in 
. die fonft den Moͤnchen allein überlaffene Abtswahl, fehten oft nad) 

Gutduͤnken ihre Creaturen als Aebte ein, eigmeten ſich die Verlaſſen⸗ 
ſchaft derſelben zu, und behielten auch wohl bei Vacanzen die Abteien 
fuͤr ſich ſelbſt. Cfr. Cone. Toled. X. &. 636. c. 8. Rein Wunder 
alſo, wenn’ die Aebte von den wibderrechtlichen Bedruͤckungen ihret. 
Ordinarien durch Privilegien ertheilt, vor roͤmiſchen Stuhle ſich frei 
su machen fuchten. Jedoch betrafen. dieſe Eremtionen nur die. Kloſter 
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angelegenheiten im engern Sinne, in allen übrigen Beziehungen blie⸗ 
ben fie mit wenig Ausnahmen ihren Biſchoͤfen unterworfen. Die bis 
[höflide Gewalt mit eigenen Diöcefen hatten nur die Aebte zu Fulda 
und Corvey in Deutfchland, zu Catanea und Montereal in Sicilien. 

4) Einige dieſer Aebte erhielten vom römifhen Stuhle die Aus: 
zeichnung, fich biſchoͤflicher Titel und Inſignien zu bedienen, baher fie 
abbates mitrati und infulati genannt wurden. . 

5) Durch die bald zu erwähnenden Laienäbte und Abtgrafen mag 
ed gekommen ſeyn, daß gräflihe, ja fürftliche Gewalt und Auszeich- 
numg bei einigen Abteien übrig blieben, als der Mißbrauch dieſer Sitte 
aufhörge oder doch vermindert wurde. Die bebeutendften dieſer Abteien 
waren in Deutfchland, weshalb auch ihre Inhaber gefürftete Aebte hies 
ben, folgende eilf: 1) der Abt zu Fulda, 2) Kempten, 3) Elwangen, 
4) Murbady, 5) Luͤders, 6) Berchtelsgaden, 7) Weißenburg, 8) Prüm, 
9) Stablo, 10) Corvey, und 11) St. Emmeran in Regensburg. — 
Bis auf bdiefen legtern hatten alle auf Reichstagen eine perfönliche 
Stimme auf der geiftlihen Fuͤrſtenbank, wo fie gleich nach ben Bis 
(Höfen ihren Sig hatten. Der Abt zu Fulda ging im Range allen 
vor. Alle diefe Aebte, mit Ausnahme des Propftes zu Berchtelögaden, 
weicher der Regel St. Auguflins folgte, gehörten dem Benedictinerorden 
an. Man kann einen Schluß duf den Glanz und den Umfang des 
Benedictinerorbens machen, wenn ein alter deutfcher Schriftfteller Wiebe: 
mann bemerkt, daß im Jahre 1500 diefer Orden in feiner Gefchichte 
15000 Aebte nennen konnte. Daß es darunter hoͤchſt ausgezeichnete 
Männer gab, die ſich nicht nur auf dem Gebiete der Wiſſenſchaften, 
fondern ‚auch der Politik auszeichneten,, wird biefes Handbuch noch dfs 
tere zu bemerken. Gelegenheit geben.. 

111) Beeinträhtigung diefer Elöfterlichen Amtss 
würde durch die fogenannten Laienäbte und in der 
neuern Zeit.durch die franzöfifche Revolution und dag 
daranf erfolgte Secularifirfpftem in Deutſchland. — 
Ungemein nachtheilig war es der Abtwuͤrde, daß fie feit dem 9. Jahr⸗ 
hunderte durch die Gunſt oder Noth ber Könige immer. häufiger in 
kaienhaͤnde kam. Was ſchon im 8. Jahrhundert habfüchtige Barone 
von einzelnen Kloͤſtern gewaltſam erzwungen hatten, bewilligte die 
Schwaͤche der unter ſich uneinigen Carolinger ihren Partheigaͤngern als 
Kaufpreis fr Treue und Kriegsdienſt, und ohne andern als canoni⸗ 
ſchen Widerſpruch, da den Koͤrigen uͤber die auf dem Gebiet ihrer 
Kron⸗ und Hauslaͤndereien oder ſonſt durch koͤnigliche Milde geſtiftaten 
Abteien das Patronatrecht ohnehin zuſtand. So hatten denn bis in 
das 10. Jahrhundert eine Menge von anfehnlicyen Kloͤſtern Latenäbte 
oder Abtgrafen, pie alte Einkünfte diefer Pfründen an ſich riifen. Wo 
die Mönche’nicht ganz verjagt ‚wurden, behielten fie, doch nur die Ar 
cidenzien, und nrußten entweder in der uncananifchen Freiheit, die ihre“ 
weltlichen Herren ihnen "ließen, völlig ausarten, ober durd) Decans, 
Prioren, und, wenn die Biſchoͤfe es erlangten. dutch befonkere ‚Unter: 
übte alg Bicarien in. Ordnung, erhalten werden. Den Prinzen und, - 
Prinzeſſinnen des Eömiglichen Hauſes wurden Abteien als Tafelguͤter 
geſchenkt, Die Koͤnige fekbft, behielten ſich Titel und Einkünfte vor, bis: 
weilen fielen Nonnenkloͤſter auch Männern, Moͤnchskloͤſter auch vorneh⸗ 

v 
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men Frauen zu. Doc galt biefer, auch im ‚byzantinifchen Kaiſerthum⸗ 
eingeriffene Mißbrauch ber Abtswuͤrde mit feltenen Ausnahmen nur auf 
Lebenszeit der damit befchentten Laien. Sie heißen Commendaturaͤbte, 
weil die Form ber Schenkung gewöhnlich eine Empfehlung ber Ktöfter 
unter ihren Schug war, aber jede ftörende Einmifhung in das innere 
geiftliche Wefen ausſchloß. Doc gelang es dem Eifer, ber feit dem 
Anfange des 10. Sahrhunderts die Reform des Klofterlebens betrieb, 
neuen Ernennungen von Laienäbten zu wehren; und man fah nur fel- 
ten kriegeriſche Aebte (abbates milites), die in Perfon die Deeresfolge 
teifteten, gbwohl die Eöniglichen Klöfter gehalten blieben, ihre Vafallen⸗ 
pflicht im Kriege durch Gontingente an Geld und Leuten zu erfüllen. 
Dagegen führten die Vorgeſetzten der meift aus Mönchen beflehenden 
Seldgeiftlichkeit in den Lagern den Titel Feldaͤbte (Abbates castrenses), 
wie denn überhaupt der Abtstitel im Mittelalter häufig nicht nur‘ zur 
Bezeichnung gewiſſer Aemter des nicht regulirten Klerus (ſ. den Artikel 
Abbas curiae palatii bei Du Fresne) und obrigkeitliche Würden. (Ab- 
bas populi, ebenfall® bet Du Fresne), fondern auch von religiöfen"und 
luſtigen Brüderfchaften für ihre Vorſteher gebraucht wurden. Jedoch 
war dieſe Beeinträchtigung der Abtswuͤrde nur vorübergehend, und 'da 
bie folgenden Sahrhunderte bis zur Neformation hin (vergleiche den Ar⸗ 
tikel Moͤnchthum in ber chriftlichen Kirche) das Kiofterleben immer 
mehr ausbildeten, fo wurde auch das Verhältniß der Klofteräbte immer 
geregelter, und mehrere der von und ſchon genannten Auszeichnungen 
erhielten fie in dem angebdeuteten fpätern Feitraume. 

Empfindlicher wurden die Mlöfterlichen Inſtitute, und namentlih 
die Abtswuͤrde des WBenedictinerordens durch die neuere Zeit, zunaͤchſt 
in Frankreich durch die dort zu Ende bes 18. Jahrhunderts ausgebro- 
chene Revolution berührt. — Großen Mißbrauch hatten befonders bie 
Könige von Frankreich fehon früher mit den Abteien getrieben. Das 

Patronat über die Eöniglichen Kloͤſter behaupteten fie ſtets; wenn fie 
auch in einigen die Abtswahl den Mönchen freilteßen, und fi nur 
die Beflätigung vorbehielten. Viele AUbteien brauchten fie jedoch bis 
auf’ die neueften Zeiten als Mittel der Auszeichnung und Belohnung 
für beguͤnſtigte Perfonen, meift ifingere Soͤhne vornehmer Familien, 
die die niedere Meihung nahmen, um Weltgeiftliche zu heißen, und 
als folche die Einkünfte der ihnen geſchenkten Abteien müßlg zu ver: 
zehren. Dergleichen Pfrünbenbefiger, bie vielleicht ihre Abtei niemals 
fahen, nannte man daher Säcularäbte, d. h. weltliche Aebte, zum Un: 
terfkhiede von den regulitten Aebten, die ihre Viearien waren. Weil 
nun viele junge Weltgeiſtliche Anmwartfchaften auf dergleichen Abteien, 
Priordte, Canonicae und andere Bengficien erhielten, oder doch zu er 

. hatten hofften, fo kam es allmählig dahin, daß jeder amtloſe Juͤng⸗ 
ling guter Abkunft, der nur, die Zonfur und die ſchwarze Kleidung 

hatte, ſich fchon Abbe nennen lief, runs in biefem Sinne nicht mehr 
bedeutet, als einen Candidaten, bes geiftlichen Standes, aus’ dem, wenn 

es ihm glüdt, einft ein Abt oder od) etwas Höhered werden Bann. 
Sehr bekannt find diefe Abbes als halbe geiftliche Elegants, bie, ihre 
muͤßige Zeft der Ausbildung ihrer gefelligen Zalente und bem Vergnü: 

gen widmeten, die feinen Cirkel belebten und wiel bet den. Frauen gal⸗ 
ten. Während ber Revolütton aber find Diefe Abbes durch die Ver: 
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wandlung der geiſtlichen Beneficien in Nationalguͤter ſehr in Abnahme 
gekommen und in dem, am 11. Januar 1817 zwiſchen Pius VII. 
und Ludwig XVIII. abgeſchloſſenen Concordate iſt auch nicht eben 
Hoffnung gegeben, ihnen wieder Gegenſtaͤnde der Expectanz darzubleten, ba 
ber 12. Artikel biefes Goncordats ausdruͤcklich ſagt, daß von ber Ders 
flellung jener Abteien, Priorate und anderer Beneficien, bie vor 1789 
in Frankreich eriftirten, nicht die Rede feyn koͤnne. Auch bie Zahl der 
regulicten Aebte, welchen eigentlich allein diefer Titel gebührt, hat fich ig 
Kolge dee franzöfifhen Revolution fehr vermindert, da dieſes Schidfal 
befonderd die reichſten Abteien der Benedictiner und Giftercienfer traf. 

Nicht minder wirkte das mit der franzöftfchen Revolution zu: 
fammenhängende Saͤculariſirſyſtem in Deutfchland verberblih auf bie 
Abtswuͤrde ein. Die ſaͤmmtlichen oben genannten gefürfteten Abteien 
wurden in dem Reichs⸗Deputations⸗Hauptſchluſſe 1803 als Fuͤrſtenthuͤ⸗ 
mer angefehen, und in Solge der darin befchloffenen Säeularifation mit 
allen übrigen, reichsunmittelbaren, geiftlichen Befigungen zur Entfchäs 
digungsmaffe gezogen. — Preußen, das 1810 bie in feinem Gebiete noch 
vorhandenen Klöfter in Staatsguͤter verwandelte, hob den 25. Febr. 1817 
noch die legte, ihm mit der fächfifhen Niederlaufig zugefallene Abtek 
Meuenzelle auf, und feste den Abt! mit feinen Conventualen in Pen 
ſionsſiand. Bekannt ift es, dag nach der Reformation auch der Name 
von Aebten und Kiöftern blieb, deren viele, meiftens in Niederfachfen, 
ihre Guͤter behielten, aber völlig veränderte Beflimmung hatten, als im 
frähern Katholicismus. Jedoch in Folge der zur Zeit des Rheinbundes 
verfügten Aushebung aller männlichen : und weiblichen proteftantifchen 
Klöfter oder freien, weltadeligen Fraͤuleinſtifter hörten auch die Würs 
den peoteftantifcher Aebte und Aebtiffinnen auf. Unterfuchen wis darum 
noch zufegt, wie fich bie 

IV) Abtswärde in der heutigen dhriftlichen Welt 
eftaltet, fo laͤßt fi behaupsen, daß es in Deutfchland Außer der 
fterreichifchen Monarchie keine Aebte mehr giebt. Die Rechte und 
Ehrenvorzüge, die man ihnen bis auf den heutigen Tag in dem ges” 
nannten State zugefteht, find bemerkt in Rechbergs Handbuch des 
Öfterrefchifchen Kirchenvechtes Ir Bd. 85. 122 — 126. — In Stalien, 
Spanien und Portugal find noch die meiften Abteien im Befige ihrer 
Mechte.geblieben und einige ber aufgelöfeten ihrer Beflimmung wieder⸗ 
gegeben worden. Sn Frankreich Haben unter Ludwig XVII nur die 
Trappiſten einige Abteien wieder -errichtet. Erzabt heißt jegt noch der 
Abt zum heiligen Martinus in Ungarn, und der Abt von Clugny. 
Der Abt. vom Berge Cafjino, wo das Hauptölofter der Benedictiner 
feht, nennt ſich Abbas Abbatum, Im allgemeinen gilt das zeither 
Geſage auch von den Aebtiſſinnen dee Nonnemklöfter, und das wenige 
Abweichende, was ſich von Ihnen bemerken läßt, wich ſchicklicher in dem 
Artiket Moͤnchthum und Kloſterleben erwähnt werden,. die überhaupt 
um Verſtehen und Ergänzen dieſes Artikels verdienen verglichen und 
nachgelefen zu werden. Noch verdient als Erfcheinung der neueften. 
Beit bemerkt -zu werden, daß in Baiern das Klofterleben uͤberhaupt, 
und ber Benedittinerorden befonders, wieder ind Leben treten follen. 
Nach Verfügungen .vom Jahre 1834 follen Benedietinermoͤnche ſelbſt 
den Unterricht an katholiſchen Gymnaſien beforgen. 00 
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Akoluthen. 

I. Name und Urſprung der Akoluthen als niederer 
Kirchendiener im Abendlande. II. Amtsverrichtungen und 

Amtsweihe derſelben. III. Akoluthen der heutigen chriſt⸗ 
lichen Welt. | Ä 

Literatur: Monographien. G. G. Gräbner de Aocoluthis 
Progr. I. IL. Dresdae 1748. Allgemeine Schriften: Bingh. 
Origin.: Vol. II. p. 16— 18, Baumgartens Erläuterungen x. p. 
124 — 26. — Binterims Denkwuͤrdigkeiten Ir B. 1r Thl. ©. 314. 
1) Akoluthen. — Der Name dxoloudog, von dem gries 

chiſchen dxoäovdeiv, nachfolgen, entipriht dem lateinifchen famulus, 
pedissequus, und wird in ber römifchen Kirche nach der griechifchen 

Form von Acoluthus, auch Acolutha (fehlerhaft acolytha) auf eine be 
flimmte Gattung niederer Kicchendiener übergetragen. Fuͤr das hohe 
Alter diefes Kirchenamtes fpricht Tertullian (} 220) de praescriptione 
o. 41., desgl. Cyprian in feinem 7., 34., 52. und 59. Briefe. Uebel 
gene ift es auffallend, daß, ‚obgleich dieſes Kirchenamt eine griechifche 
Benennung führt, erſt weit fpäter in der geiechifchen etwas von Akoluthen 
vorfommt. Bingh. behauptet geradezu: Talis ordo (acoluthatus) in 
eeclesia graeca ante elapsos quadringintos annus non obtinuit. Man 
muß es darum blod als ein ‚Igteinifches Kirchenamt betrachten, Die 
mag daher fommen, daß bei den riechen die Unodıdaaroı mit den 
Akoluthen der Lateiner einerfei DVerrichtung hatten. Darum bemerkt 
auch Bona (lib. I. c, 25. p. 516.): Subdiacenog Graecor, a latinis 
multum differse, nostrisqye acolythis magis, quam Subdiacenis ei- 
miles esse. Wenn darım auch in der griechifchen Kirche das Wort 
&xoAovFog ſpaͤter vorkömmt, ‚fo bezeichnet es doc hier nicht eine bes 
fondere Gattung der niedern Kirchendiener, fondern das ſaͤmmtliche Per: 
ſonal derſelben. S. Euseh. vit. Const M. 1. III. 6. & Auch wird 
es wohl oft für völlig fononym mit Subdiaconus bei den Grhechen 
gebraucht. Es läge ſich daraus auch. die verfchtebene Yufzäßfung der 
niedern Orden oder Weihen tn. beiden Kisthenfyfiensen erklären. Die 
Subdiaconen ‚werden in der roͤmiſchen. Kirche noch mit zu ‘den höhern, 
in der griechifchen aber zu deu niederen Meihen gerechnet; daß aber ein 
griechifches Wort für ein niederes Kirchenamt ia Rom vorkommen 
Tonnse, erlärt fih Baumgarten in ber Erläuterung ber chuifllichen Al: 

“ . u a 

v « 
. ® 
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terthimmer m. 124. daraud, daß bie griechſche Sprache damals in Mom 
beſonders uͤblich geweſen fel, wie bieß aus den Schziften des Clemens 
Romanus erhelle. — Im Zeitakter des” Theodoſius (S. Cad. Theodeos. 
L 10. et c. 2 X. de for..camp.F koͤmmt von biefer Gattung Kim. 

hhendiener auch ber Name Iuvenen, Jwmiores, Minaras tor, weil größs 
tantheils Junge Leute dazu genommen wurden. Daraus liefe fid bie 

noh in unſern Zagen in der griechifchen Kische State findenbe Sitte 
erllaͤrn, baß die Biſchoͤfe junge Knaben zu Srgleitege haben, die ihnen 
ihre Stäbe tragen und Überhaupt Ihren prachtvollen Aufzug unserflügen. 
©. King Gebräuche und Ceremonien der Kirche in Rußland. (ige 
1773.) ©. 255. zeistfent ihre 

H) Amtsverrihtungen, fo findet man im Alterthume 
auch nur fparfame Nachrichten. Einiges Licht darüber verbreites ber 4. 
und 6. Canon des 4. Concils zu Carthago (a. 399), wo es heißt: 
Acolutus cum oxdinatur, ab episcopo doceatur, qualiter in officio - 
suo agere debeat, sed ab Archidiecono aceipiat vero veroferarium 
eum cereo, ut scißt, se ad luminaria accendenda mancipari, Ac- 
eipiat urceolum vacuum ad suggerendum vinum in eucharistiam 
sanguinis Christi. — Aus diefen Worten und aus lsidori Hispalens. 
origin, 1. 7. c. 12. ergiebt fih, daß ihnen etwa folgende Verrichtun⸗ 
gen eigenthümlich waren: 1) Ste mußten mit angezündetem Lichte 
dem Diakon oder Presbpter, wenn fein Diakon oder Subdiafon bei 
dee Hand geweſen, nachtreten, und dieſen bei allen Amtsverrichtungen 
in und außerhalb der Kirche begleiten. Beſonders geſchah dieß bei den 
fogenannten Lectionen, wo ein Diatonns und fpäter ein befonderer Lers 
tor unter die Gemeinde trat und das Vorleſen verrichtet. Bei diefer 
Gelegenheit wurde der Kleriker, welcher vorlas, immer von einigen 
Akoluthen begleitet, die ihm Play machten. 2) Hatten fie das Auf: 
fteden und Anzünden der Lichter in den gottesdienfllichen Verſamm⸗ 
Iungshäufern zu beforgen. 8) Mußten fie den Mein, der zum Abend: 
mahle gebraucht wurde, herbeiholen und die vasa nacra befonderd außer 
der Kirche tragen. Bei Hausconmmuntonen haben fie 3. B., als fpd» 
ter die gottesdienftlihen Gebräuche ſchon mehr ausgebildet wären (im 
Zeitalter des Isidar. Hispal. + 686.), die confectirten Elemente nebft 
der Patene und Fiſtula getragen. 

MI) Verrihtungen der Akoluthen in der heuti— 
gen hriftliiben Welt. — — Binterim 1. L fagt in Beziehung 
darauf: „Die kirchlichen Verrichtungen der Akoluchen find noch bie 
naͤmlichen, wie im Alterthume, doc) werden fie jegt feltener von dem 
Aoluthen im eigentlichen und engern Sinne verrichtet, indem in der 
jungen Disciplin gewöhnlich die vier Eleineren Ordines (Aloluthen, 
Erorciften, Lectoren, Ofttarli) zufammen ertheilt und die amtlihen Ber: 
richtungen ſelten einzeln vor dem Empfange der hoͤhern Weihen erfuͤllt 
werden.“. — Oft wird darum auch das Geſchaͤft der Akoluthen jet 
in der roͤmiſchen Kirche durch weltliche Perſonen verrichtet, mit Aus⸗ 
nahme der Kloͤſter und Domſtifter. In Rom giebt es drei Gattungen 
dieſer Akoluthen. Palatini, die dem Papfle in feinem Pallafte dienen, 
Stationarii, die ihre Gefchäfte nur in beftimmten Kirchen verrichten, 
und Regionarii, welche den Diaconen in ben verfchiebenen Bezirkskir⸗ 
hen zur Seite ſtehen. — Die griechifche Kirche, wie wir bereits er⸗ 

Siegel Handbuch 1. 6 

oo 



eo Zeökutien, 
“innert haben, theilt die Werzichtungen der Alokuchen den DSubbiaconen 
mit zu, und rechnet diefe darum aucd mit zu den niedern Weihen. 
In der puoteftantifchen Kirche, wo überhaupt nur wenige einfache Kir 
chengebräudhe Statt finden, ift Bine Spur von biefer Abftufung des 
Klerus zu finden, indem alles Noͤthige dee Art durch nicht ordinirte 
Kirchendiener, wie z. B. durch Kuͤſtar, Kirchner, Gloͤckner, Kirchenauß 
waͤrter, Kirchenvoͤgte und dergl. geſchieht. 

Actores ecclesiae. — Advocati ecclesiat. (ſ. den 
Artikel Defensores ecclesiae.) 

Advent — ſ. den Artikel Sonntag. 



7. 

Agapen. 

J. Name und Urſprung der Agapen. IE. Art und 
Weiſe, mie fie gehalten wurden. III. Zeit und Dit, 
wann und wo man diefefben hielt. IV. Ob immer mit 
den Agapen die Abendmahlöfeier verbunden war, und ob 
diefe vor oder nach derfelben begangen wurden? V. Ver⸗ 
[hiedene Arten der Agapen. VI. Ausartung und ganze 
lihe Abfchaffung derfelben. VII. Agapen in der heutigen 
chriſtlichen Welt. | 

Literatur. Monographien. Jo.Hilberti disp. de agapis, 
Helmst. 1666. — C. S. Sohurzfleisch (eigentlid I. F. Creitlov.) 
de veter. Agapar. ritu. Lipeiae 1691. — I. A. Muratori de agapis 
sublatie, in deffelben Anecdot. graee. Patav. 1709. p. A1— 51. — 
1. H. Boehmeri de coitionib. Christianor. ad capiendum cibum in 
deifen dissertatt. juris ecclesiastic..antiquissimis 1711. — Quistorp., 
de agapis nascentis echles, Christian. Rostock. 1711. — 1 Moerlin 
de agapis vett. Christian. Lips. 1750. — Gottl. Schlegel de agapis 
aetate Apostolor. Lips. 1756. — I. Th. Fr. Drescher de veter, 
Christ. Agapis comnıent. Giesae Hass. 1824. 

Allgemeinere Werke: Stars Gefhichte der chriſtlichen 
Kirche des 1. Jahrhunderts Ir B. p..162-—70. Bingh. vol. VI. p. 
338 segqg. Auguſti's Denkwuͤrdigkeitan in mehreren Theilen gelegents 
lich erwähnt, 3. B. ir Thl. p. 124. Ar Thi. 36— 58. 124. 189, 
und befonders im 8. Bande. — Binterim 1.1. 2r B. 2r Thl. p. 1 seqq. 
— Beſonders merkwürdig hat fih in der neueften Bett die Schrift ges 
macht: Die Agape ober der geheime Weltbund der Chriflen von Ele: 
mens in Rom unter Domitians Regierung geftiftet. Dargeflellt von 
Dr. Aug. Keſtner (4 1821) 1819. (Diefe Schrift macht aus dem In⸗ 
flitute dee Agapen einen wohl organifirten Geheimbund, wobei biefe 
chriſtlichen heiligen Mahlzeiten ungefähr die Bedeutung haben, wie die 
Tafellogen in der Freimanerei, welche ber Verfaſſer aus diefer Anflalt 
zugleich mit der römifchen Hierarchie hervorgehen läßt. — Das Unhalt⸗ 
bare diefer Anfücht ift im mehreren kritiſchen Blättern fehr gruͤndlich 
nachgewieſen worden. 

1) Name und Urſprung. Das griechiſche ayazın , andeu⸗ 
tend Liebe, Zuneigung und auch jedem Beweis einer ſorhen Geſinnung 
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iſt hier in einem eigenthuͤmlichen, engern Sinne genommen und be⸗ 
zeichnet in der erften chriſtlichen Kirche gemifle, ‚mis dem Gedaͤchtmiß⸗ 
wahle Sefu verbundene, Mahlzeiten, wo Vornehme und Geringe, Arme 
und Reiche zufammen fpeften, um dadurch, die Liebe und den an 
fpruchslofen Sinn anzubeuten, welchen das Evangelium Sefu zu ver⸗ 
mitteln beftimmt ift. Die deutfche Weberfegung Liebesmahle iſt barım 
gewiß fehr entfprechenb, denn eimmal follte dadurch das Andenken an 
das legte und größte Liebesmahl Jeſu erhalten werden, und dann follte 
fi) auch die wahre Bruderliebe dabei thaͤtig beweiſen. Uebrigens ift 
es dem Morte aydrz 'eben fo gegangen, wie andern, 5. B. yoaupara, 
"rang, Pdmeıona, daß es feine allgemeine Bedeutung mit eimer fpeciellen 
und eigenthuͤmlichen vertaufchte. Im M. T. koͤmmt es nur einmal 
vor lud. v. 12.5 die Sache aber ſelbſt wird aus) mit andern Namen 
begeichnet,, 3. B. Ast. II. 46— VL 2., wo die Liebesmahle mis ben 
Morten ToopY und .rounela: angedeutet werden, Wiewohl die Kir: 
chenväter das Wort aͤytinn und dyanaı brauchen, fo bedienen fie fid 
doch auch folcher Benenmungen, die dem Begriffe ber Liebesmahle noch 
entſprechender find, z. B. ovumooun, xowal raunelar, xomval Borinseıc, 
deinva xuıra u. dergl. Bei den Profanſeribenten ift aber dieſes Mor 
vor der chriftlihen Epoche gar nicht bekannt and es wird ſich nit 
leicht ein Beiſpiel finden, daß ſich heidnifhe Schriftiteler des Wortes 
"iyann in diefem Sinne bedient hätten. Plutarh, der. im 2. Se⸗ 
culum lebte, hat dieß Wort ohne Zweifel, fo wie Celſus (Orig. contr. 
Cels. 1. L) von den Chriſten erhalten. . R 

Was men den Urſprung biefer Liebesmahle beteifft, ſo iſt nicht zu 
leugnen, daß fie in den fruͤheſten Chriſtawereinen Statt fanden. ©. 
Act. 2, 46. 7. 2. 1 Cor. Kl. 16— 3. „Aber ob juͤdiſche oder 
heidniſche Sitte dadurch nachgeahmt wurde, darüber ift man verschiede 
ner Meinung gewefen. . Als bekannt und eriwiefen darf vorausgeſetzt 

| 
| 

werden, baß wie im beibnifchen, ſo im juͤdiſchen Cultus, fogehannt . 
heilige Mahlzeiten, die mit einem religiöfen Zwecke in Verbindung 
fanden‘, uͤblich waren. Fuͤr den damaligen Zeitgeift enthirtten- fie u 
nidyts Fremdartiges. Wil man aber Nachahmung Hier annehmen, ſo 
Liegt der juͤdiſche Cultus foeifich viel näher; daher beſtimmt ſich aud 

+9. Dreſcher, als der Verfaſſer der neueflen Monographie über die 
Agepen, für die Anficht des Gratius, der die chriftlichen Agapen von 
dem Gebrauche ber juͤdiſchen Synagoge herleitet 1. L p 10 seqg. 
Achtet man aber auf die Beſchaffenheit der Testen Mahlzeit, welche 

Jeſus mir ſeinen Schhlern hielt, und wobei er das Abendnmbl ein: 
fegte, fo laſſen Mh die Agapen-fchon aus der reinen Nachahmung bie: 
fer Handlung erklären, befonderd wenn man dabei den Umſtand mit 
zu Hälfe ruft, daB das Chriſtenthum gleich anfangs anf die Verwirk⸗ 
lichung der Idee von einer großen heiligen Verbruͤberung unter den 
Menſchen hinſtrebte, wobei jedoch immer angmommen werden Eanıt, 
daß die unter Juden und Heiden üblichen heiligen Mahlzeiten im bie: 
ſem chriſtlichen Inſtitute nichts Befremdendes, wohl aber etwas Ana: 

— — 

loges finden mußten. Auch kann man bier manches Rituelle aus der 
juͤdiſchen Synagoge beibehaiten haben. J 

1) Art und Weiſe, wie die Agapen gehalten wur 
ven, — — Wann bie fruͤheſten Freunde des Chriſtenthums Suben, 
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bifdete ſich zu Nruſalem die. erſte Chriſtengemelnde, fo iſt eß wohl 
mehr als wahrſcheiclich, daß man manches Aeußerliche aus bem Cul⸗ 
ms der Volksgenoſſen beibehielt. Bei religisſen Familienmahlzeiten 
(ag dem Hausvater die Leitung des Ganzen ob, "Daher auch Jefſus bei 
ber lehten Paſſahfeier, wo er das Abendmahl einfetzte die Stelle eines 
folhen Hausvaters dertrat und bie gewoͤhnlichen Gebete .verrichtete. 
Nimmt man nun an, daß diefe Liebesmahle nichts anderes moren, al . 
eine Nachahmung jener eigenthümlich feierlichen leßten Mahlzeit, die 
Jeſus mit den Seinigen hielt, und daß das Chriſtenthum ſich zuerſt 
in einzelnen Familien int Jeruſalem einfuͤhrte, fo tft guch wahrſchein⸗ 
(ih, wenn nicht etwa ein Apoftel zugegen war, daB das Familienhaupt 
im Haufe, wo man bdieſe Mahlzeit hielt, das ‚Ganze ordnete. Daher: 
ift wohl aud die Aeußerung Boͤhmers dissere. 4. in Plin. epfet. de 
coitionibus Christ, ad capiendum cibum,. edit. Lips, 1711 fp unges ' 

reine nicht, wenn er fagt: „Die Hausvaͤter waren Vorſteher der Fa⸗ 
milienmahle, mithin auc ber Agapen.” Here Binterim 1, 1. 2. Bd. 
2, Thl. Hätte damım wohl mewiger über dieſe Aeußerung fpotten umb 
ertermen follen, daß ihm hier die Anficht feiner Kirche, als habe eine 
gewifle ausgebildete Hierarchie fihon im apoftolifchen Zeitalter begannen, 
den richtigen Geſichtspunkt verrüden mußte. , 

Scheint nicht auch Boͤhmers Behaupsung.fchon durch Act. 2,46. 
vieles fuͤr fi zu haben? ur u 

Später aber, als bie Zahl der Chriſten immer mehr anwuchs, 
als eine »beſtimmte aͤußerliche Einrichtung nothwendiger wurde, waren 
freilich Piſchoͤfe und Presbpter diejenigen, weiche. ach diefe Mahle an. 
ordneten und feiteter. Scheiat dieß auch in ber roriwthifchen Gemeinde 
nicht in klaren Thatſachen hervorzutreten, fo Aßt es fir doch aus 
1Cor. 12 ꝓᷣermuthen, wo von ben Verrichtungen bei dem neungeordue⸗ 
ten Gottesdienſte der Chriſten die Rede iſt. Don einem Vorſteher 
ſpricht Inetia. Marty apolog. II. p. 97 -99, wo es heißt: rò oul- 

Aluyoritvov naga To nooscswm Unosidera. Dürfte man bie Briefe 
des Ignatius als Achte Produkte ihres Zeitalters anſchen, fo würde 
der Bifchof- als Director dieſer Mahtzeiten anzuſehen ſeyn. 

Man darf ſich bie Agapen uͤbrigens nicht als Mahlzeiten dauben, 
die ber geſelligen Freude und der Schwelgerei dienten, welches ſich ſchon 
aus 2 Petr. 2,-12 und aus Zub. VB 12 ergiebt. Dee Kirchenvor⸗ 
fieher ließ fie waͤhrſcheinlich durch ben -Kischenbiener an einem beſtimm⸗ 
tn Otte anfagen. Ob in biefem Orte aud) bie Speiſen zubereitet 
wurden, oder ob bie Reichen diefe im ihren Privathaͤuſern zubereiten . 
ließen, fish wicht genau befimmen. Vielleicht geihah nad) Be: 
ſchaffenheit ver Umſtaͤnde Beides; das Haͤndewaſchen und das geigein- 
ſchaftliche Beier ging dem Eſſen voran. Beleuchtung dabei war we⸗ 
gen des Frühen Morgenzeit aber wegen der Macht, wo man bie Aga⸗ 
ven gewoͤhnlich Hiffe, nothwendig. Zuerſt wurde ein- Theil ber heiligen 
Schrift vorgeleſen, und der Vorſteher ſtellde .icher das Vorgelefene einige 
Fragen auf, bie beartwortet wurden; dann theikte man Sich bie Fir, 
lihen Nachrichten mit, wohnen) in den erſten chriſtllchen Sahrhundersen 
die Fi ſelbſt mit den entfernteſten Weltthailen. unterhaften; 
und j edle oder traurige Begebenheit and den Laien bekanne 
wurde. u) die Beinfe ver Bifchöfe und Anderer. Kiechemporficher as ' 
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man vor, eben fo die Maͤrtyrer⸗Acten, wodurch die GSlaͤubigen zur Feit 
der Verfolgung gekärft wurden. Auch fang man Gemnen und Pfals 
men. Bol. Eyprian epist. de spectacnlis. Tertull. de coron. c. Ill. 
Soer. H, E. 17.22. Beim Schluſſe hielt man eine Coflecte oder 
Geldſammlung zur Unterftügung der Witwen, Waifen, Armen, der 
Gefangenen ober Schiffbruchgelittenen. Mit Küffen und Umarntungen 
endigten ſich diefe Dlahlzeiten, fowie mit einer feierlichen Gebetsformel, 
welche fromme und menfchenfreundliche Wünfde ausſprach. ©. Inst, 
Mart. Apetog. II. p. 97— 99 segg. Orig. in epist. ad Rom. XVI. 
16. — Als ober die Zahl ber Chriften fich mehrte, mochten doch 
auch als Ausnahme von der Regel Beine Ausſchweifungen vorfalle 
die den Vätern und Kirchenvorftchern Stoff zu Strafreden gaben. d 
Clement. Alexandr. Paedagog. I. H, c. 1—2. Warnungen diefer Art 
hielt man für fo nothmendiger, weit die Carpocratianer ihre ſchwelgeri⸗ 
fhen wolluͤſtigen Mahlzeiten - ebenfalls Agapen zu nennen pflegten. 
Um die gute Ordnung und die alte Einfachhelt zu erhalten, Pflegten 
die Vorſteher jedem ſeine Portlon darzureichen; ben Presbytern,“ den 
Digconen. und übrigen Kirchenbeamten war eine ſtaͤrkere Portlon be 
ſtimmt. Daß alfo diefe Agapen, beſonders To Jange die Chriſten unter 
dem Drucke leben und Verfolgungen ausgefige waren, im allgemeinen 
anfländige Mahlzeiten waren, welde Erbauung, chriftliche Bruderliebe 
und, einen für jene Zeiten fo nothwendigen Gemeinfinn weckten, ebgiebt 
ſich nicht nur aus dem zeither Gefagten, fondern man findet bieß auch 
in den Schefften der fruͤheſten chriftlihen Apologeten nachgewieſen, wo 
hefonderd eine Hauptſtelle Tertull. Apologetic.. c. XXXIX, p. 32 

n dürfte. Dieß erhellet auch noch ans dem Mmflande, daf man 
nicht Jedermann an Biefen Mahlzeiten Theil nehmen lieg. Nur wir 
liche Genoffen der chriftlichen ‚Kirchengemeinfhaft, sicht abee bie, Pöni: 

„ tentes, die Katechumenen, bie Juden. und Heiden durften dabei zuge ' 
gen feyn. Kustin. mart. apol. 2. p. 97. Die fihhere Sitte, getaufte ' 
Kinder zu den Agapen zuzulaſſen, fand man fpäter unfchidtih. (y- 
prian, de lapsis p. 132, Auffallend unfittliche Mitglieder hielt man 
fern vom diefen Mahlzeiten und ſchloß fie uͤberhaupt von der Kirchen⸗ 
gemeinſchaft aus. S. 1 Cor. 5, 11. Jedoch muß es hin und wieder 

"der Fall geweſen fen, daß man fohhe Ausgefchleffene wieder am ben 
Agapen Theit nehmen ließ; denn. ber49. Cun. der Syırod. Arelat. 
(a. 452) unterfagt dieß ausdrädtih. - ” 

IH) Zeit und Ort, wann und wo man’ die Age 
pen hielt. — — a) Tageszeit. Es dürfte wenigſtens für die 
eriten Beiten des Speikenthums feawer feyn, genau zu beftimmen, zu 
welcher Rageszeit bie Agapen gehalten wurden. Man hiekt wohl bie 
Ehriftenderfammlungen und darum auch die Agapen, wann und wo 
man am ficherfien zu feyn glaubte. ° Jeder Ort hatte daher wohl am 

- fangs, je nachdem das Bekenntniß des EChriſtenthums mehr oder weni: 

om — . 

— 

ger beeinträchtigt wurde, feine eigene Obſeevanz. Die Stellen, welche 
AM N. % van den "Agapen- handeln, mit Ausnahme von Act: 20, 1, 7 

geben uns Eeinga Wink Über eine gewiſſe Tageszeit, wann fie gefeiert 
wurden. Nach Tertullian darf man im allgemeinen —ã daß 
die Agapen zur Nachtzeit gehalten. wurden. Ur nennt fie coenas und 

"eoenulas, modurch fie von den prandiis unterſchieden werden. Er De 
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Agapen.. 9 

merkt, daß Lichter dabei näthig geweſen wäuen, und ſelhſt andens Deuts 
* fie Heußerungen Zertullians fpraches für ‚die Agapenfeler zur Zeit 

der Nacht. Vielleicht aber war bieß mehr das Werk der Noth als 
der freien Mahl. j 

Nah dem Berichte des Plinius, ben er an den Kaifer Trajan 
abfattete, follte man glauben, bie Agapen ſeien bei hellem Tage, 
vormittags gefeiert worden. Denn nachdem er erzählt bag, daß die 
Chriſten vor Sonnenaufgang fi vereinigten, um Chriftus als ihren 
Gott zu.verehren und anzubeten, fügt gr hinzu: quibus peraotis mo- 
rem sibi discedendi fuisse rursusque vocandi ad capiendum cibum. 
promiscuum tamen eat innoxium. — Sollte man nicht aus ben Wory 
tn: morem discedendi xnrsusque coenndi ad capiendum aibum per 
Schluß ziehen dürfen, daß da die Chriften vor Sonnenaufgang ihre 
gottesdienftlichen Verſammlungen hielten, fie einige Stunden fpäter, 
mithin bei Anbruch des Tages, die Liebesmahle gefeiert Haben? Dies 
fe Meinung ift auch Chryſoſtomus ad 1 Cor, XI. Hom. 54 und 
hom. 22. über ben Tert opprtet haerasag esse: — Jedoch wird auch 
duch diefe Nachricht bie allgemeine Behauptung beflätige, daß in Ab: 
fiht auf die Tageszeit eine verfchiebene Obſervanz bei der Aganenfeier. 
fattfinden mochte, wenigftens fo lange, als die aufbluhende chriftliche 
Kirche mit Stuͤrmen und Verfolgung von außen zu kämpfen hatte. — 

b) Wodentag, an weldem die Agapen gehalten 
wurden, Wie man früh ſchon anfing, ben woͤchentlichen religloͤſen 
Weihetag auf den Sonntag zu verlegen (S. den Artikel Sonntag); 
fo ſchien der erſte Wochentag auch am fchidiähften für die Ayapenfeicr - 
zu ſeyn; Im. N. T. fpriht ſchon Act. 20, 7. bafür. Der ſtreitige 
dies status beim Plinius wird auch. wenigſtens von Vielen von dem 
Sonntage -verftanden, und wäre dieß auch nicht zu erweifen, fo ſpricht 
doch ſehr deutlich dafür Iustin. Mart. applog. Il. p. 99., wo e# heißt: 
„Wir kommen deswegen gerheinfhaftlih am Sonntage zufammen, weil 
es der erſte Tag tft, an dem Gott bei der Weltfchöpfung Licht und 
Finſterniß von einander geſchieden hat, und an biefem Tage auch unfer 
Heiland Jeſus Chriſtus von den Todten auferflanden if.” Es iſt 
darum wohl auch mehr Als wahrfcheinlich, daß. bie fonntägige Agapen⸗ 
feier mit dazu beitiug, die Sonfabendsfeler zu verdrängen, bie ben 
Sudendriften fo wichtig duͤnkte. (S. den Artikel Sonntag). Ein wid: 
tiger Beleg für diefe Behauptung findet ſich auch bei Theophylakt. zu 
1 Cor. 11. „Die apoftolifchen Conſtitutionen enthalten ausdrldlich die . 
Worte: .In omni ‚dominica Igetps eonventus celebrate. Xertullian 
nenut deswegen die Agapen convivium dominicum (ad yxorem l. Il.) 
and fieht den Sonntag überhaupt als einen Freudentag an, ein Um: " 
fand, der ung mit Auffchluß-giebt, warum am Sonntage nicht gefaftet 
werben -Durfte. Jedoch muß man fich nicht denken, daB es von diefer ' 
Regel, die Agapın am Sonntage zu feiern, nicht aud Ausnahmen ges 
geben habe. - Dice nur die gefahrvolle Lage der Chriflen in den Tagen 
des beginnenden Evangeliums mochte oft Ausnahmen nöthig machen, 
fondern wir finden auch Spuren einer verfchiedenen Obfervanz in die: 
fer Begehung , felbft in ſpaͤtern Tagen. ©. Cyprian de orat. domi- 
nie. p. 147, - 

, ©) Ort, wo man die Agapen hielt. — Da anfangs bie 

® <« « v 



8 Agapen. 
Ehriſten keine Tempel hatten, fer hiele man wohl bie Adapin In den 
Privathaͤuſern mit gerdumigen ‚Bimmern, Act. 2, 42. 20, 7—11. 
Diefe Sitte wurde Höchft wuhsicheingich nur dutch bie fpätern Verfol— 
gungen abgeändert, wo bie Chriften ihre Zuſammenkuͤnfte geheim hal: 
ten mußten. In dieſer Beit war wohl nur Verborgenheit vor.den Geg⸗ 
nen der Beſtimmungsgrund zur Wahl eines Ortes, mo man fich zur 

chriſtlichen Erbauung und zur Agapenfeier insbeſondere vereinigte. Spaͤ⸗ 

o 

tev- aber, ale den Chtiſten günftige Zeiten erfchienen und fie nun auch 
Tempel erhielten, wurden die Agapen in benfelben gefeiert und fie ge 
wannen dadurch ar Achtung und Heiligkeit. Doc muͤſſen wichtige 
Urſachen auch diefe Sitte bald abgeändert haben; denn das Conc. Laod. 
in bee Mitte des 4. Jahrhunderts enthaͤlt ausdruͤcklich das Verbot: 
we agapee in ecelesiis instituerentur. Dieſes Verbot murde bald 
darauf in Carthago (Gane, Carthag, Ill. a. 391. can. 30.) wiederholt 
und im 6 ünd 7. Jahrhundert aufs neue eingeſchaͤrft. Durch die 
Bemühungen. des Gregor von Neocäferen, des Chryſoſtomus, und des 
Papſtes Gregorius kam es bald dahin; bag man die Agapen nur noch 
vor. öder- um den Kirkhen Inter den Bäumen duldete. Man, fucte 
von nun an, wit: auf den Glesus, fa auf den vornehmern Theil der 
Ehriften zu wirken, fih von ben Agapen in und außerhalb der Kirchen 
entfernt zı halten, und ehdlicd) wagte man es auch, das Volk zu bes 
reden, ihre Gaſtmahle in andern - von dee Kirche getrennten Haͤuſern 
zu halten oder gänzlich einzuſtellen —* Pu, 1. dieſes Artikels.) 

IV) Ob immer mit gen Agapen die Abendmahls⸗ 
feier verbunden war und ob dieſe vor oder nach ders 
felben begangen wurden. — — Wenn man aud..gem zu⸗ 
geſteht, daß die Agapen nicht inimer und an allem Orten mit der 
Abenbmahlsfeler mögen verbunden geweſen feyn (Juſtin der "Märtyrer 

Apolog. 2. p. 97. erwähnt keiner Agapen, ſondern nur der Abend- 
mählsfeier), fo geht doch die Meinung berienigen Forſcher des chriſt⸗ 
lichen Alterthums auch wieber zu weit, welche durchaus eine Vereini⸗ 
zung der beiden Feierlichkeiten leugnen, wie z. B. Albaſpinaͤus, der in 
Tina observatt, 1. 1: obserr. RB. geradezu behauptet; in agapis 
nuspiam celebrata euckaristia. Die Vereinigung beider Feierlichkeiten 
läßt ſich ſchon elmmal wicht leugnen, wenn man die Wr T. Stelen 

„ Act 2, 46. 1 Cor. 11, 16— 23. beruckfichtigt (damit vergleiche man 
Suiceri thesaur. cocles. sub vos Ada). — Dann ſpricht dafür 

‚ auch dfe genaue Nachahmung ber legten Mahlzeit Jeſu, wo nach ber 
Mahlzeit die Einſetzung des Abendanahis folgte; denn Luc. 22, 20 

bedient fich ausdrüdlich der Worte: gesa TE dunshge: —5 auch 
e Paulus 1 Cor. 11, 25 übereinffimmt. Plinius erwähnt Ebenfalls eine 

gemeinfhaftlihen Mahles gn dem fogenamnten status. dies. Auch dir 
Berlenmdungen der Heiden, deren weiger unten Eiwähnung geſchehen 
wird, fprechen dafür, daß die Agapch mit ber Abendmahlsfeier verbun⸗ 
ben gewefen ſeien. Binterim J. 1. p. 34 ff. hat gut gezeigt, wie froß 
der Behauptung des Albafpindug die Stellen auf Zertullian, auf 
welche ſich dieſer beruft, doch von einer vereintat Feier der. Agapen umd 
des Abenbuiahls verflanden werden können. Bu 

Streitiger IE die Frage, ob die Agapen vor aber nach ber Abend: 
mahlsfeier gehalten wurden. In den erſten Zeiten gingen, wohl die 
, * 2 J .,'* 



Agapen 88 
Iapen des Euchariftie voraus und zwar aus dem einfashen Grunde, 
wel man bort. die legte Mahlzeit Jeſu mit den Seinigen genau nad» 
ahnte. Wie dort Jeſus erft das Ofterlamm mit ben Seinigen nach 
juͤdiſher Weiſe genoffen hätte, und nun von dieſer Mahlzeit etwas 
Brod und Wein entnahm, und es für einen andern und heiligen 
Zweck weihte, fo ahmte dieß auch die frühefte chriſtlicho Kirche bei ben - 
Agapen nahe 1 Cor. XL, 21. läßt fih nur unter dieſer Vorausfegung 
erffären Auch fprechen fire diefe Gewohnheit die Zeugnifie des Sozo⸗ 
menus fh. e. 1. VII. XIV.) und des Sokrates (h. e. L V. 0. 22. p 
286 seq. Edit. Vales.) 

Sn fpätern Zeiten hingegen folgten die Agapen auf die Euchariſtie. 
Dieb muß Schon alimählig üblich geworben feyn zur Zeit der Caͤrthag. 
Spnode unter Aurelius; benn bier wird im 41, Canon ausdruͤcklich — 
etiärt: ut sacranyenta altaris nonnisi a jejunis hominib, eelebraren- 
tur. Doc) fehläge derfelbe Canon auch eine Ausnahme von diefer Res 
gel vor, nämlich, die Abendmahlöfeier am grünen Donnerstage, als ges 
nase Nachahmung dee leuten Mahlzeit Jeſu mit feinen Schülern fo 
zu geſtalten, daß die Agapen ber Abenbmahlöfeier vorangingen. Chrys 
foftemus, Theophylaktus, Theodoretus und Auguflin zeugen für dieſe 
Gewohnheit, die Agapen nach dem Abendmahle zu feiern. — Viel 
leicht duͤrfte bier im allgemeinen wohl Kolgendes das Nichtige ſeyn: 
Die Morfeier der Agapen, To daß auf fie die Euchariſtie folgte, fcheint 
ben fruͤhern chriftlichen Zeiten anzugehörenz aber fehon zur Zeit ber 
Carthag. Synode (can. 41) unter Aurelius (a. 897) findet man bie 
umgekehrte Sitte vorherrfchendz und ber grline Donnerstag wird, wie, 
bereits. oben erwaͤhnt worden ift, als ber einzige Tag im Jahre bes 
trachtet, wo nach’ der ulten Sitte die Agapen der Euchariſtie voran⸗ 
gingen. | 

V) Derfhiedene Arten der Agapen. — Im allge 
meinen kann mas fie ſchon in öffentliche und Priontagapen eintheilen. 
Diefe, in Privathaͤuſern gefeiert, gehören mehr ben erſten Tagen bes 
Chriſtenthums am, und in, fpäteem Zeiten gingen fie nur von einzelnen 
begüberten Privatleuten aus. Im apoflolifchen Zeitalter fanben nach 
Ast. 2, 46. ſolche Privatagapen in Jeruſalem Statt. Doch mögen 
fie, als ſpoͤter die Chriſtengemeinden wuchſen, wohl in größern gemig 
theten Häufern, die eine ‚bedeutende Menfchenmenge faffen konnten, ges 
felert: worden ſeyn, fo daß fie nun paffender öffentliche Agapen genannt 
werden konnten. Wegen ber damit verbundenen Abendmahlsfeler nannte 
man bie Öffenflichen Agapen auch eucharisticae, oder vom dem Tage 
ihrer Feier dominieae, Uobrigend gab es noch In der erſten chrifilichen 
Kirche Agapas natalitias oder feierliche Mahlzeiten zum Andenken ber 
Tage⸗wo die Märtyrer Ihr Leben für den chriſtlichen Glauben geopfert 
hatten. Es war nmaͤmlich eigenthuͤmlicher Sprachgebrauch ‘der alten 
Kicche, die Sterbetage der Märtyrer diem natalem zu nenne, - weil 
nit dieſem Tage erſt das höhere und felige Leben beginne. An biefen 
Geharts⸗ oder Feſttagen ber’ Märtyrer verfammelten ſich bfe Chriſten 
unter Aufichrung der Geiſtlichkeit bei dem Grabe derfalben oder fpäter , 
bei den ihnen gewidmeten Kirchen. Man fang und betete bafelbfl,. 
wöraäf ein mägjges Mahl bereitet wurde. Die Gefchichte der. erſten 
chri ahchunderte iſt voll von ſolchen Feierlichttiten. Schon in 
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90 Agapen. 

dem Briefe der Kirche von Smyrna über die Martern Ihres Biſchofa 
Polykarpus im 2. Jahrhundert finden ſich Spuren davon, und die 
Acta martyrum von Ruinart erzählen mehrere hierher gehörige Bei⸗ 
fpiele. — Für die folgende Zeit ift das Zeugniß des Theodoretus (h. 
e.1. 8. e. 15.) wichtig: Er erzählt bier die Martern des heiligen 

Juwventin und Maximin, und berichtet, daß die Antiochener bie tas 
pfern Helden Jeſu Chriſti verehet und ihre Leiber in einem herrlichen 
Grabe beigefegt hätten. Sie pflegen noch jährlich, fest ew Hin, ihe 
Gedächtnis mis einer befondern Zeierlichkeit und mit einem oͤffmtlichen 
Gaftmahle zu begehen. Noch ausführlicher zeigt Theodoret Kvangel. 
verit. VIII. p. 633 — 34. edit. Schulz, daß von biefen Mahlzeiten 
alle Ueppigkeit und Schmelgerei fern geweſen ſei und fi) dadaurch vor 
‚theifhaft von ben heidnifhen Mahlzeiten dee Art unterfchieden hätten. 
Muraterius in feinen de agapis sublatis $. 7. ſagt: Agapae in ho- 
norem martyrum celebratae, si non semper, saltem saepe inczuento 
sacrificio caruisse sidentur. 

Die Agapae connubiales waren bei weiten nicht fo häufig und 
glänzend wie die agapae natalitiae. Sie befchränkten ſich mehr auf 
einzelne Samilien,. wobei der Armen befonders gedacht wurde Wan 
feierte fie jedoch nicht fentlih in den Zempeln, fondern nur in Pri⸗ 
vathäufern. Bon den Gaftmahlen nad der feierlihen Zaufhandiung 
wird an einem amdern Orte fchicklicher die Rede ſeyn. Moch verdient 
Einiges von den agepis funeralibus erwähnt zu werden. Sie fcheinen 
nur bei dem Leichenbegängniffen der Neichen gewoͤhnlich geweſen zu 
ſeyn, deren Leichname in die Kirchen begraben tourden. Ihr Upſprung 
läßt fich vielleicht aus den charistiis der Römer (S. Ovid. fastor. Il. 
ve 617638 und Valer, Maxim. 1. Il. c. 1..6. 8.). erklaͤren, und 
begünftigt wurden fie duch dem f[pätern Glauben in der chriſtlichen 
Kirche, daß man durd, Almofen auch noch den Seelen dee Verſtorbe⸗ 
nen nüglic) werden koͤnne: Chrysoston. hem. 83. in. Math. — Pau: 
lin in feinem 13 Briefen ad Pamachium ſchildert ein folches Leichenmahl, 
woraus ſich ergiebt, daß dergleichen Mahlzeiten bei den Tempeln gehal⸗ 
ten und: auf das Speifen der Armen berechnet wurden. Aus bem zeits 
her Gefagten ergiebt ſich übrigens, daß unfere noch jest üblichen Hoch⸗ 
zeit: und Leichenefien, befonders in Heinen Städten und -auf ben Din 
fern, fi) aus diefer frühern Sitte mit herleiten laffen. -- 

Ausartung der Liebesmahle und gänzliche 
Abſchaffung derfelben. — Daß es finnlofe ud laͤcherliche 
Verleumdungen von Seiten der Helden in Beziehung auf die Agapen 
gab, fieht man aus ben Wibderlegungen der früheften. chriftlichen Apo⸗ 

‚ dogeten. Daß man hier Kinder gewwürgt und verzehrt habe (thyeſtiſche 
Mahle), dab nach Ausloͤſchung der Lichter Sünden der Unzucht fein 
getrieben worben, dieß und Aehnliches wird eben fo angelegentlich ald 
gluͤcklich von Tertullian, Minutius Felix, Drigenes u. a. zuruͤckgewieſen. 
Ja Xertullian Apolog. 89. geigt, daß ſelbſt achtbare Stimmen, aus ber 
Heidenwelt zum Wortheile der Agapen ſprachen und ſelbſt Frlian 
(fragm. epistol. p. 305 edit. Lips. 16986) fol ſich nicht unguͤnſtig über 

. biefe eigenthümliche Feier der Chriflen erklärt haben. Zwar findet man 
ſchon vom apoſtoliſchen Zeitalter am einzelne Spuren (1 Cor. X 
17-22. Jud. v. 12., und hin und wieder wohl apch im Briefe 
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Facobl), daß maͤn ſich zuwellen bet dee Agapenfelee mag vetgeffen ha⸗ 
ben; jedoch muß ihnen in den erſten breit Jahrhunderten wenigſtens 
eine gewiſſe Würde eigenthuͤmlich geblieben feyn: Dafuͤr ſpricht die 
eben angedeutete Aeußerung des Julian, und ber fpätere Auguftin, 
weichet den Agapen geroiffermaaßen immer noch das Wort ‚redet und 
zur Klugheit bei Abſchaffung berfeiben raͤth. Die Synode zu Gas 
nyra in Paphlagonien (In der Mitte des 4. Jahrhunderts) fegt Canon 
11. noch Felt: „Wer die Agapen verachtet, welche bie Gläubigen zue 
Ehre des Herrn halten, und wozu fie ihre Brüder einladen, dem fel 
Anathema.“ — ' Ditefer Beſchluß fcheint jedoch wider die Euſtathianer 
gerichtet, welche geheime Zufammenkünfte lebten, die Feier des chrifls 
lichen Sonntags verachteten, am Sonntage füfteen u. f. wm. — Daß 
man aber auch damals fchon im Drlente und Decibente gerechte Urs 
fahen haben mußte, bie Abfchaffung ber Agapen zu wünfhen, fieht 
man baraus, daß ungefähr ein Decennium fpäter bie Kirchenvoriteher 
zu Laodicka Canon 28. alle Mahlzeiten, welche Agapen genannt ters 
den, in den Gotteshäufern und bei andern Verfammlungen unterfagten. 
Diefes Verbot wurde bald darauf zu Carthago (Conc, Carthag. III. 
891. ec. 30.) wiederholt und im ©. und 7. Sahehunbert zu Orleand 
(Conc. Aurelian. Il, a. 535. can. 12.) und Conftantinopel (Cono. 
Trallan. a. 692.) von neuem eingefchärfe Domus ergiebt fi aber 
doh, daB das Volk fehr an diefem Gebrauche muß gehangen haben, 
wert es wirklich ſchwer hielt, ihn abzufchaffen. Wie man viele Mittel 
verfuchen mußte, die Agapen zu verdrängen, daruͤber kann mar nacha 
[eben Bingh. 1. I. vol. VL 115. e. 7. $ 9 

VI) Agapen in der heutigen hriftlihen Welt, — 
Beiden Griechen unferer Zeit iſt noch etwas Aehnliches vorhanden, inte 
dem begüterte Perfonen bei Begraͤbniſſen und andern Veranlaffungen 
Mahlzeiten zu geben pflegen, die aber niche mehr in den Kirchen, fons 
dern unter freiem Himmel oder in Privathäufern gehalten werden und 
gewoͤhnlich die Erquickung der Armen beruͤckſichtigen, Die Abyffinis 
(hen Ghriften halten die Agapen noch jege vereint mit bem Abends 
mahle. — Auf eine eigenthümfliche Art haben ſich bie Agapeh bet 
der Brüdergemeinde erhalten. Ueber das zufällige Entſtehen derſelben 
noch bei Lebzeiten des Grafen Zinzendorf giebt nähere Auskunft: 
„Schulze von der Entfiehung und Einrichtung bes evangelifhen Bruͤ⸗ 
dergemeinde. Gotha 1822.” — Ueber die eier berfelben berichtet 
Frohberger: Briefe über Herrnhut, Leipz. 1805. ©. 863 ff. Bolgendes: 
„seht werden bie Agapen alle Zeit vor dem Genuffe bes heiligen 
„Abendmahles und zwar auf folgende Art gehalten: Die Gemeinde 
„verſammelt fih auf. dem Saale. Mit Anftimmung einiger Verſe 
„wird der Anfang gemacht. Dann wird vom Chore ein mufitalifches 
„Stud aufgeführt, und die Saaldiener tragen unter ben Brüdern 
„und die Saaldienerinnen unter den Schweftern Thee und Milchbroͤd⸗ 
„Her herum. Während des Kiebesmahles fängt ber Prediger bies 
„teilen ein erbauliches Gefpräh an. Die Verſammlung dauert eine 
„halbe Stunde: Zuletzt werden einige Verſe gefungen. Beim legten 
„Verſe ſteht man guf und giebt fich gegenſeitig ben Friedenskuß, zw 
„Folge des apoftolifhen Ausſpruchs, Rom, 16, 16: Grüßet euch unter 
„einander mit dem Kuſſe der Liebe, Der Prediger kuͤſſet den Aelteſten, 
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‚” Agapen. 
„de ‚neben ihm ſteht; und fo kuͤſſet jeder Bruder feiten Nachbar und 
„jede Schwefter ihre Nachbarin. Diefe Befchreibung ‚gift jedoch nur 
„den Feſt⸗ und Kirchenliebesmahlen, am grünen Donnerstage, Char: 
„freitage, am großen Sabbathe oder anbern wichtigen Gedaͤchtnißtagen, 
„indem auch in dieſer Gemeinde Liebesmahle für verſchiedene Veran: 
„laſſung ohne eine beſtimmte Zeit und fogenannte Hausliebesmahle in 
„einzelnen Familienkreiſen gewöhnlich find, In der Gruͤndonnerstags⸗ 
„Seremonie des Fußwaſchens und der Armenſpeiſung, wie fie Mech jekt 
„in Defterreih, Rußland, England u. a. uͤblich Hs, bann mar viel: 
„leicht noc eine Spur des alten Gebrauchs erkennen; ijedoch iſt babe 
„merkwürdig, daß, obgleich diefer Tag natalis panis et valieis heißt, 
„die Communion bemmody niemals mit diefer Handlung varbunden zu 
„fen pflegt.” (Man vergleiche biefen Agsikel mit mehreren Abſchnitten 
des. Artikels Abendmahl.) . Er Br 
d . | 

» 

‘ % 
* ⸗ 

5 y q 

1 [1 r ”. f 

P FE | u.” , ar “ 

* . pr v 4 
% ‘ & w nn fi 

.. » «“ 

— — oe — — ———ö— 



8. | 

Altäre in den: Kirchengebäuben.. 

I. Altäre, wie fie im jüdifchen und heibnifchen Alter: 
thume gewöhnlich waren, kannten die frühern Chriften 
nicht. II. Bauart der Altdre, nachdem fie im veränderten 
Sinne inden chriftlichen Kirchengebäuden üblich gemorben 
waren. III. Altäre im Freien; —3*— Verſetzun Deren 
ben in die Kirchen und eigenthümliche Folgen dieſer Vers 
änderung. IV. Ausſchmuͤckung der Altäre und nach und 
nach üblich geiordene große Ehrenbezeugungen derſelben. 
V. Veränderung mit den Altären duch die Reformation 
und ihr Gebrauch in der heutigen chriftlichen Welt. 

Monographien, Wir befigen‘ faſt aus allen Kirchen ſchaͤtz⸗ 
bare Monographien uͤber biefen Gegenfland, Petri Molinaei dissert. 
de altarib, et sacorificiis vet. Christ. 1607. — I. B, Thiers Sur 
les principaux hutels des eglises, sur les jubez et sur la coloture 
du choeer. Par. 1688. — lo. Fabritii de aris vet, christ, Helmet. 
1688. — Hiftorifhe Nacheiht von ben Altären ber Juden, Heiden 
und erſten Chriften duch Weranlaffung des meuerbauten Altar zu 
kommapfch ans Licht geftellt von M. S. Th. Schönlanben, 2ps. 1716, 
Gottft. Voigt. Thysiasteriolegia s. de altarib. vet. Christ. Ed. I, A. . 
Fabrieii. Hamb. 1709. (Eine Schrift, worin alles zufammengeftellt 
ift, was fic fiber diefen Gegenſtand fagen läßt. Der Verfaffer hatte 
Gelegenheit, dieſe Abhandlung zu benugen.) — Allgemeinere 
Werke, die dtefen Begenftand mit berühren: Baum: 
gartens Erläuterung x. p. 379 ff. — Hospinianus de origine alta- 
rium c, 6. p. 33. — Bingh. Origin. vol. IH. p. 222 ff. Xuguftrs 
Denkwuͤrdigkeiten, zerſtreut an mehreren Orten, befanders Thl. 8., worin. 
von der Abendmahlsfeier gehandelt wird, und Thl. 11. p.-482 ff. — 
Schoͤne's Geſchichtsforſchungen ꝛc. Thl. 1. p. S01 und Thl. 8. p. 197. 

- 1) Altäre, wie fie im juͤdiſchen und heidniſchen 
Alterthunte gewöhnlich waren, Bannten die frähern 
Chriften niht. — — Der erhöhte Plag, deſſen man fi zum’ - 
Opfern bediente, hieß bei den Lateinern ara, altare, bei ben Griechen 
Bupbg. Obgleich anfangs die Veariffe von ara und altare mögen 
verſchieden gewefen fenn, fo bildete ſich doch nach und nach der Sprach⸗ 
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ebrauch fo, dag man im allgemeinen mis dem Worte altare jeden 
—* bezeichnete. Die aͤlteſten waren von Erbe, Raſen (Acuol 
auroox£doı, arae eespititiae,, gramineae), und dankten ihre Entftes 
bung einer Ehrfurcht gegen die Sötter, denen man die Spenden nicht 
auf den ebenen Boden hinlegen mochte. Anfangs waren. bie Altäre 
im Freien; als man Tempel erbaute, errichtete man im dieſen auch 
Altäre, jegt von Stein, Erz oder Marmor in mancherlei verfchönerter 
architektoniſcher Form, drei⸗, vieredig, rund, oblong, von verfchiedeng 
Höhe und Berzierimg. Häufig flellte man ihnen ein Piedeſtal umter, 
und die Sculpturarbeiten und Inſchriften, die man anbrachte. hatten 
jedesmal Beziehung auf die Gottheit, der fie gewidmet waren und vor 
deren Statue man fie nah) Morgen zu aufftellte. Defters befanden 
fi) in einem Zempel mehrere, in den großen Zempeln des alten 
Roms gewöhnlich drei, ein Hochaltar im Innern Heiligthume, einer 
vor der Rempelpforte zum Opfern, und ein ttagbarer, worauf man al 
Lerlei Geraͤthe ſtellte. Außer den Tempeln hatten die Griechen und 
Mömer noch Altaͤre in dem Periftyl der Paläfte an ihren Schauplägen, 
und im freien Felde für die ländlichen Gottheiten. . 

Altäre finden wie auch im jüdifchen Altertbume. Im patriardas 
tifchen Beitalter wurden fie aus Erde oder Steinen, vorzüglich an fol 
hen Orten errichtet, die dem Erbauer durch irgend ein. fein vefigiäfes 
Gefühl in Anſpruch nehmendes Ereignig wichtig und merkwuͤrdig wa⸗ 
ten. Gen. 12, 7. f. 13, 18. 26, 25. — Dieb geſchah zum Theil 
auch in der Folge. Exod. 17, 15. 34, 4 ff. Deut, 27, 1. Ios. 22, 
10. — Außerdem und für gewöhnliche gottesdienftliche Zwecke hatte 
‚man die Altäre gern auf AUnhöhen und Bergen, weil man dort ber 
Gottheit näher zu ſeyn glaubte. Durch das moſaiſche Gejeg wurden 
war alle Altäre bes Serufalem. Tempels unterfagt, Exod. 17, 8. f., 
ch finden ſich auch nachher Die Altäre unter dem Namen nina 

mehrmahls erwähnt Will man.fich. über dis Altäre im jüdifchen 
Aterthume belehren, fo findet man in ber Kürze gute Auskunft in 
Winers biblifhem Reallexicon in den Artikeln Altar, Brandopferaltar, 

Raͤucheraltar, Freiftätee.. — Wir fchidien diefe Bemerkungen“ fiber die 
Altaͤre im jüdifchen und heidniſchen Alterthume deshalb voraus, um zu 
beweiſen, daß vieles davon auch in ben chriſtlichen Cultus überging. 

Stagt man num, ob in den erften Zeiten bes Chriſtenthums de 
gleichen Altäre vorhanden. waren, fo läßt ſich diefe Frage beſtimmt ver: 
neinenz; denn aus dem Artikel Kirchengebäude Ne, 1. ergiebt ſich, daß 
Bis ungefähr ins 4. Jahrhundert in dem gostesbtenftlichen Verſamm⸗ 
lungslokal nur ein einfacher Tiſch gewoͤhnlich war, wohin man die 
Oblationen legte und an welchem die Agapen gefeiert wurden. Diele 

Tiſches gefchieht auch ſchon früh unter der Benennung Todzılu Toü 
solo Grwähnung Uber das Allegorifiven der SKicchenväter macht 

fid) auch hier geltend. Der Ausdruck „Tiſch des Hein’ mochte nicht 
pomphaft genug klingen, darum brauchte man. bilklid, davon bie Aus⸗ 
brüde ‚Opfer und Altar. Clemens Alexandr. Stram VII. fagt: Ein 

heiliger Altar tft eine gerechte Seele und der Rauch das von ihr auf 
fteigende Gebet. Aehnliche Stellen finden ſich bei Origenes hom. IX. 
Laotent. div. instit. VL c. 4 und anderwärte. Die Verwechfelung 
‚zweier Worte fcheint zwar an ſich unbedeutend zu ſeyn, iſt es. aber In 
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der That nichts denn an den Ausbrud Altar knuͤpften ſich täbifche und 
heidnifche Begriffe. Bekanntlich bildete fih auch früh fhon, wie im 
Artikel Abendmahl gezeigt worden iſt, die Dpferidee vom Abenbmahle 
(vergl, den Artikel Abendmahl Ne. L), und alles dieß trug dazu bei, 
daß bie fonfligen Agapen⸗ und Oblationentifche in den kirchlichen Vers 
fommlungsorten ſich analog ben jübdifchen und heibnifchen Altären zu 
geflalten anfingen. Schon brauchte man dafür das griehifhe Yvara- 
ornerov, vermied aber möglichft die Ausdräde ara und Awmpol, well 
fie zu heidniſch Mangen. Daraus läßt fi auc erklären, wie die Apos 
logeten den Vorwurf der Heiden zuruͤckweiſen, daß die Ehriften Leine 
Tempel und Altäre hätten. Sie antworteten blos: Tempel der Alten 
haben wir nicht, d. h. nicht im heibnifchen Sinne, um mehrere Goͤt⸗ 
ter anzubeten und ihnen biutige Thieropfer darzubringen. Für bie fruͤ⸗ 
here Zeit iſt darum die Definition von Altar, role fie Voigt in ber 
angeführten Thyſiaſteriologie vorfhläge, wohl nicht unpaflend: Altare 
christianor. veterum fuit mensa sacra in loco sacror. conventuum 
adhibita, praecipue ad oblationes et ad S. Eucharistise celebratio» 
nem. Der veränderte Begriff des Altars, als eines Ortes, wo unter 
Brod und Wein der Leib und bas Blut Jeſu aufs neue geopfert 
wurde, wie ſich die Vorftellung davon ſchon bei Ambrofius, Athanafius, 
Chryfoftomus, Hieronymus findet, fo wie die befondere Heiligkeit, welche 
die Altäve durch das fpätere fogenannte Mefopfer erhielten, iſt in derſel⸗ 
ben Schrift von Voigt gut nachgemwiefen. 

1) Bauart der Altäre, nachdem fie im veränders 
ten Sinne in den hriftlihden Rirchengebäuden uͤblich 
geworden waren. — —  Diefe Rubrik läßt ſich nad) verfchiebes 
nen Gefihtspunkten auffafien. Dan kann die Altäre zuvoͤrderſt bes 

ten trach 
a) nad ihrer Oertlichkeit und Lage in den Rir— 

beugebäuden. Im den erften Zeiten, wo die Belenner Jeſu noch 
in Privatdäufern zufammentamen, oder wohl gar in ben Zeiten der 
Verfolgungen in Höhlen umd andern Schlupfwinkeln fich verborgen zu 
halten genöthigt waren, mußten fie fich mit der Stellung des Abends 
mahlstiſches nach den obwaltenden Umfländen und Verhaͤltniſſen viche 
ten. Als fpäter Kirchenhaͤuſer erbaut waren, ſtellte man die Altäre ents 
weder in die Mitte, vergl. Eufeb. h. e. 1.X. c. 6., oder man waͤhlte 
dazu ‚auch andere Richtungen, oft. Walafrid. Strabo de reb, eeolesiast. 
e. IV. £& 71. Jedoch wurde e8 nach und nad) Regel, die Altaͤre 
mehr nach Morgen zu erbauen, weil auch, wie anderwaͤrts gezeigt wor⸗ 
den iſt, die Richtung der Betenden nach Morgm hin für befonders 
[Hidlih gehalten wurde. &. Sokrates h. e. J. V.c. XXIL und die 
Monographie von I. F. Treiber de situ altarium veraus Orientem, 
Jen. 1668. — Auch ftand damals der Biſchof ober Presbyter, wel⸗ 
her die Euchariftie durch Gebet fegnete, immer fo, daB er mit dem ' 
Öefichte gegen das Volk hingemender war. 

b). Waterial, wovon die Altäre gebaut wurden. 
— Am früheftern und gemöhntlichften waren bie Altäre von Holz em 
bau. S. Auguſtin p. 40 ad Bonifao. — .Optat. Mües, 1.6. — 
Athanag. ep. ad solitar. — Allein es wurbes auch fleinerne Altäre 
gewoͤhnlich, mie man aus Ehrpſoſtom. hom. XX. in l’ep. ad Coriath. 

[4 

[4 



und aus Gregor von Nyssa orat. de baptismo Christi flieht. Con 
ftantin ließ in den von ihm erbaueten Kirchen‘ ſteinerne Altaͤre errich⸗ 
ten und fie mit prächtigen Deden verfehen. Der Papft Sylveſter, ein 
Beitgenoffe Conſtantins, ließ in Rom einen fleinernen Altar errichten, 
ohne daß jedoch dadurch, die hölzernen völlig wären verdrängt worden. 
Wir finden fogar noch im 8. und 9. Jahrhundert hölzerne Altaͤre, 

beſonders in Ländern, wo um dieſe Zeit erſt das Chriſtenthum ausge 
breitet wurde. Sm 6. Jahrhundert wurde auf einer Synode zu Epaon 
Canon 26. verordnet, daß es Feine andern als ſteinerne Altäre geben | 
ole. Man ging aber bald noch weiter und erbauete die.Aldre aus | 

etall, ja felbft von edelm Metall, Silber und Gold € welches jedoch 
wohl nur größtentheild vom Weberziehen ber Altäre mit ſtarkem Gold 
und Silderbleche zu verftehen feyn dürfte.) So. ließ Pulcheria, die 
Tochter des Kaiſers Areabius, einen prächtigen Altar. mit Gold und 
Edelſteinen gefhmädt in einer der Kirchen zu Conftamtinopel errichten. 
Sozom. h. e. 1. IX. c. 1. Noch mehrere andere hierher gehörige 
Beifpiele erzählt Voigt in ſeiner Thyfiaſteriologie cap. 6. de materia 
altarium. | 

6) Sorm der Altäre. Nach dem, was bereits erinnert wor 
ben tft, konnte man wohl mit einiger Sicherheit annehmen, daB die | 
Altaͤre eine Tiſch ähnliche Geftalt gehabt haben, weshalb auch da | 
Name rounelo und mensa dafür immer gewöhnlich blieb: Sie warn 
alfo vieredig. Wenn hin und wieder angedeutet wird, daß fie eine dm | 
‚Gräbern ähnliche Form gehabt hätten, fo muß man wahrfcheintich auch an | 
en Viereck mit ebener "Fläche denken. Wie man aber die Form de | 
Altäre von ben Gräbern der Märtyrer habe entnehmen koͤnnen, Mit | 
ſich leicht nach dem beurtheilen, was in den Artikeln Märtyrer und 
Märtyrerfefte iſt geſagt worden. Nachher wählte man bie Form de 
Bundeslade oder einer Kifte. Die innere Höhle diente zur Aufbewah⸗ 
rung der Reliquien. Noch lange behielten die fogenannten altaria fix | 
ober feitfiehenden Altäre diefe Form, weswegen auch von ihnen de | 

2.07. Mame arca.vorlömmt. Der Altar beftand demnach aus einer oben | 
und zwei Seitentafeln, das Uebrige war hohl. Dan ließ gewoͤhnlich 

e an ber Seite ‚eine Deffnung. Nachdem aber die Altäre eine höhen 
Stellung erhielten, vergrößerte ſich die Höhle mit ihren Deffnungen und 
bildete eine unterirdifche Gruft, die den Namen martyrium und Cor 
fessio erhielt, weil ſich darin Me Gebeine der Märtyrer befanden. Da 
mit aber der Altar durch feine ſtarke Höhlung eine feftere Stellung er 
hielt, pflegte man ihn buch Säulen zu unterflügen. . Desen warm 
zuweilen 1 bis 2, und auch 4. Im legten Falle endigten dieſe Saͤu⸗ 
Ien nad). oben hin in eine Art von Wölbung oder Baldachin, der oft 
fehe [hin ausgeſchmuͤckt war und mit zu der bald zu erwaͤhnenden 
Verzierung dee Altire gehörte. — Im 12. Jahrhundert fing man at 
die, Höhlung abzuſchaffen und der Altar wurde in der Art, wie mat 
ihn jest hat, rings herum zugemauert. Fruͤher fand er auf der Flaͤche 
des Kirchenbodens, wie man noch in den Katacomben zu Rom fehen 

* Bann, welche Aringhius in feiner Schuift Roma subtenranea beſchreibt. 
Die größern in den im 4. Sahrhundert erbauten Kirchen ftanden ſo hoch, 
daß wan bu mehrere Stufen zu ihnen, hinanftisg,‘ Die. dadurch 
entſtandene Wölbung war oft jo-gtoß, daß sin Menſch bequem darunter 

’ ” . % 
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ftegen konnte. Im 13. Jahrhundert, wo man bie Altſſte bis zur 
Mauer der Abſis oder des Presbpteriums anruͤckte, wurde eine andere 
Stellung dee Prieflers noͤthig. Er kam jegt fo zu flehen, daß er dem 
Bolke den Ruͤcken zuwenden, und fih, wenn er zu bemfelben fprach 
oder ihm den Segen ertheilen wollte, umdrehen mußte. | 

d) Tragbare Altäre. — Sie waren ohne Zweifel in ben 
Zeiten der Verfolgungen ſchon befannt und gebräudlih, ob aber in 
einer beftimmten Form, läßt fi) nicht beſtimmen, da Im Drange ber 
Umftände jedes nur einigermaaßen paffende Geraͤth dazu gebraucht 
wurde. ‚Philostorg. h. e. I. Ik 0. 13. erzählt, daß ein Priefter, Nas 
mens Lucian, feinen eigenen Körper zum Altar habe brauchen Laffen, 
und ein Biſchof ſoll fi) ber Hände feiner Diaconen als Altar bedient 
haben. Won Conftantin an ward es gebräuchlih, daß chriſtliche Fürs 
fin dergleichen tragbare Altäre mit in ihr Feldlager nahmen. Auch 
die fpätern Miffiondre, wie Bonifacius und andere, führten dergleichen 
Altaͤre mit ſich, und es tft wahrſcheinlich, daß die meiften, wegen des 
leichtern Sortbeingens, von Holz; waren. Wie groß fie gemwefen find 

- oder fepn mußten, tft nirgends beflimmt. Auch ber fpätern kirchlichen 
Praris find diefe Altäre nicht unbekannt. Sobald nämlich der Grund⸗ 

ſaz feftgefteht war, daß nur auf einem geweihten Aftare Meſſe gefefen 
wurde, fo traf man ben Ausweg, tragbare Altäre zu weihen, ‘um fi 
ihree in befondern Fällen, wo man feinen klrchlichen Altar benugen 
Tonnte, zu bedienen. Diefe Altaria portabilia, gestatoria, viatioa bes 
fiehen aus einer vierediigen, etwa einen Quadratfuß großen, dazu 
eigens geweihten fleinernen und mit einem kleinen Reliquiengrabe ver: 
fehenen Altarplatte, die in einen hölzernen ungemeihten Altar eingelegt 
wird. Diefe Steinplatte muß mit einer probemäßigen, dreifachen letz 
nenen Dede verfehen ſeyn und vertritt dann ganz die Stelle eines fleis 
nernen Altars, und hat noch Vorzüge; denn die fleinernen Altüre koͤn⸗ 
nen nicht verfegt werden, ohne ihre Weihe zu verlieren. Man kann 
fih ihrer alfo bequem bedienen in Privatkapellen vornehmer Leute, auf 
Reiſen in Ländern, wo keine katholiſch⸗geweihten Altäre find. Lines 
ſolchen Steines bediente ſich in der neueften Zeit der jegige Biſchof von 
Münfter, als er im Holfteinifchen, während feines Beſuches bei Stoll 
berg, Meſſe las, (Vergl. 3. Heine. Voß Abhandlung: Wie warb Frig 
aollberg ein Unfreier?) S. J. A. Schmidt de aris portatilibus. Je- 
nae 1693. | 

111) Altäre im Steien, fpätere Derlegung derfel- 
ben in die Rirchen und eigentbümliche Solgen davon. 
Daß es Im jüdifchen, wie im heidnifchen Altertbume Altäre auf freiem 
Felde und auch außer den Tempeln gab, läße ſich ſchon aus den Nr. 1. 
angeführten Stellen darthun. Zum Bewelfe kann unter andern auch 
die Stelle Act. 17, 23. dienen. Dergletchen Altäre, die bei ben Grie⸗ 
hen Awuol und bei den Lateinern arae und altaria hießen, verabs 
fheueten die fruͤheſten Chriften. Sie bedienten ſich zu der Zeit, wo fie 
ſchon Altäre befaßen, mehr des Namens Ivnasıngıa. Auch, den 
hriften im Abendlande waren die Benennungen arae und altaria im 

heidniſchen Sinne als Göpenopferherde und als arae apotheoseos in 
der Periode ber Kaiſervergoͤtterung zumiber, und darum bedienten fie 
fih noch lange des Wortes seaneiu, jedoch verbunden mit Beiworten, 



100 Altkre in den Kirchengebaͤuden. 

Vergleicht man bis Alteflen Nachrichten daruͤber, fo. ſcheint man ein 
doppeltes Kreuz annehmen zu müflen, eins oben auf der Spige ber 
erwähnten Giborien. oder befonders auf den Altären aufgeflellt. Später 
verwandelte die abendlänbifche Kirche das einfache Kreuz in ein Cruci— 

fir, welches jedoch die morgenländifche Kirche nie nachahmte. Mebrigens 
fehlt «6 an Nachrichten, den Urfprung dieſes Kreuzes auf ben Altären 
betreffend, und man fcheint feine Zuflucht zu Ber Eonjectur nehmen zu 
müßten, daß die früher ſchon üblichen Kreuze auf den Gräbern der 
Märtyrer dazu mögen Gelegenheit gegeben haben. 

3) Auch die brennenden Lichter auf den Altären, 
am Lage befonders, während ber Abendmahlsfeier 
koͤnnen mit als Schmuck berfelben angefehen werben. Hätte man auch 
nicht die Analogie bes griehifhen und römifchen Cultus für fih, fo 
würde fich dieſer Gebrauch fhon als Krinnerungszeihen an bie ur 
fprüngliche Seler bes Abendmahles erklaͤten laſſen. Auch des frühere 
Nachtgostesdienft, ale Werk der North, hatte an ben Agapentifhen . 
Licht erfordert. Daß man fpäterhin das Licht auch als Symbol des 
früher gedruͤckten Sottesdienfle® zur Nachtzeit mit beibehielt, kann nicht 
befremden. Auch Eonnte man dadurch die Beſchuldigung am beſten 
befeitigen, als fei diefe Sitte eine Nahahmung des heidnifchen Opfers 
und Dofferiendienftes. Daß fih aber aud bier immer mehr Pracht⸗ 
liebe zeigte, wird fi in bem Artikel Inventarium der Kirchen Deuts 
licher nachmweifen laffen. Uebrigens fehlt es auch nicht am Andeutungen 
der Kirchenvorficher, daß wie im beidnifchen, fo auch im chriftlicen 
Gultus die Lichter Zeichen der Freude ſeyn follten. Hieronym. coatr. Vi- 
gilant. c. 4, 2. fagt darum: Nam et absque martyrum reliquüis per 
totas Orientis ecclesias, quando legendum est evangel., accendantur 
Iuminaria jam sole rutilante, non ptigue ad fugendas tenebras, sed 
ad signum laetitiae demenstrandum. Endlich gehören zum Schmude 
der Altäre 

4) die fogenannten vasa uacra Da tie jebod in 
dem Artikel Abendmahlsgefaͤße ıc. ſchon einiges hierher Gehörige erwähnt 
haben und in der Rubrik: Inventarium der Kirchen“ erwaͤhnen werden, 
fo mag hier nur noch Folgendes Erwähnung finden. 

Zur Bierde bee Altaͤre an fefllichen Tagen dienten auch im Abend: 
lande Blumengehänge, welche man wahrſcheinlich um die Säulen dei 
Ciboriums wand. Beim Auguflin de vivitate Dei L. XXI. Eömmt 
vor, daß ein junger Mann ſolche Blumen von dem Altare genommen 
und fie feinem heidniſchen Schwiegervater, der kein Ghrift werden wollte, 

“unter das Kopfliffen gelegt habe. Indem diefer die Nacht uͤber darauf 
eubete, brachten fie bie Wirkung hervor, bag er am folgenden Morgen 
ſogleig den Biſchof verlangte, um fich zu bekehren. 

it der Ausfchmüdung der Altaͤre ſtehen auch die aͤußern Ehren: 
begeugungen in Verbindung, die man ihnen erwies. Manches hierher 
Gehoͤrige iſt bereits beiläufig erwähnt worden, fo wie auch der wahr⸗ 
fiheintihe Grund davon. Wir wollen darum and hier noch eini: 
ges bemerklich mahen. Dan pflegte 3. B. die Altäre zu kuͤſſen; cft- 
Ambros. epistolar, 1. V. ep. 33: — Sie wurben nicht minder von 
andern Theilen der Kirche durch Gancellen geſchieden, damit Niemand 
ſich Ihnen nähern durfte, der nicht dazu berschtigt war, — Dan legte 
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bie Waffen in ihrer Nähe ab und verflattete nur den fogenamnten ho- 
minib. sacris ben Zutritt zw benfelben. Früh fchon durften weder bie 
Ercommunicirten, noch bie Katechumenen, noch die Pönitentes ſich dem 
Altare nahen. Doc, fand auch Hier eine in etwas verfchiedene Praxis 
im Morgens und Im Abendlande Statt. Bel den Griechen ſchloß 
man alle Lalen mit Ausnahme bes Kaifers aus, bei ben Lattinern hin⸗ 
gegen durften ſich die Darbringer der Oblationen dem Altare nähern, 
nicht aber bei der Austheilung der Euchariftie. Die Scene, daß Am: 
brofius, Bifchof zu Mailand, den Kaifer Theodoflus außerhalb der 
Cancellen des Altars verwies, ift in dem Artikel poenitentia publica 
erwähnt. Jedoch mag auch Hier nicht zu allen Zeiten und an allen 
Orten biefelbe Obſervanz geherrfcht haben. Am beutlichften fpricht jes 
doch fur die Außere Ehrerbietung gegen bie Altäre die früh ſchon uͤblich 
gewordene Einweihung berfeldben. Wie einfach fie noch bis in das 8, 
und 9. Jahrhundert gewefen fel, und wie fie von da an mit Geremos 
nien uͤberladen wurde, zeigt Voigt ſehr gruͤndlich in feiner Chnfiafterkos 
(ogia in einem befondern Capitel de eonsecratione altarium in eccle- 
sia veteri. Auch das Afpirecht der Altaͤre, worlber in dinem befons 
dern Artikel gehandelt werden wird, gehört hierher. 

V) Veränderung mit ben Altären durch die Res 
formation und ihr Bebraud In der heutigen drift- 
lihen Welt. — Auch auf bie Kivchengebäube hatte, wie in dem 
Artikel gleiches Namens gezeigt worben tl, die Reformation einen gros 
fen Einflug, Indem man alles daraus entfernte, was den Aberglauben 
förderte und an das dem Ghriftenthume aufgebrungene Heidenthum er⸗ 
innerte. ine weſentliche Veränderung zeigte ſich ſchon darin, daß 
man bie Mehrheit der Altäre in allen proteftantifchen Klrchen nicht 
mehe nöthig fand und nur einen Altar beſtehen ließ. Auch fiel bie 
mie vielen Geremonien übliche Einweihung ber Alsire weg. Außer 
dem jet Angegebenen wich jedoch die Iutherifche Kirche am wenigſten 
von der alten Obſervanz ab. Sie fand es ſchicklich, einen Altar beis 
zubehalten, an demfelben die Abenbmahlöfeler nad) vs Anſicht zu bes 
gehen, Ihn auf eine anfländige Art zu bekteiben, ja ſelbſt zu ſchmuͤcken. 
Sie hat daher die brennenden Kerzen, die anfländigen Altargefäße und 
auch die fleinernen Altäre beibehalten, alles in der Worausfegung, daß 
auch dieß ein ddıayopov fei und dem MWelentlihen des chriftlichen 
Cultus Beinen Eintrag thue Auch fand Luther an dem Worte Altar 
keinen Anftoß, fondern brauchte es vielmehe mit einer gewiſſen Vor⸗ 
liebe, wie unter andern die Rubrik im Katechismus vom Saeramente 
des Altars zeigt. — Die Meformirten nahmen das Wort zwar ungern 
an, behandelten aber ihre Abendmahlstifche völlig fo, wie bie Luthera⸗ 
ner. Sie bededten fie mit einem Tuche, flellten die vasa saera dar⸗ 
auf und nahmen daran die Austheilung vor. Die gemäßigten Grund⸗ 
fäge der Lutheraner in dieſer Beziehung gegen bie reformirten Rigori⸗ 
fien findet man in Roh. Gerhardt loc. theol. T. X. 20. Bes 
kanntlich trieben die fogenannten Puritaner in Schottland den Rigoris⸗ 
mus gegen die Altaͤre am weiteften. Sie bulden dergleichen nicht in 
ihren Kirchen und ihre Abendmahlsfelee erfordert, wie Gemberg In, fels 
nee Schrift Über die Schottifche Nationalkirche zeigt, eine Mehrzahl 
von Tiſchen, ba der communicirenden Individuen ſehr viele And, indem 
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Vergleicht man bis Alteflen Nachrichten daruͤber, fo feheint man +in 
doppeltes Kreuz annehmen zu muͤſſen, eins oben auf der Spige ber 
erwähnten Ciborlen oder befonbers auf ben Altären aufgeſtellt. Später 
verwandelte die abendländifche Kirche das einfache Kreuz in ein Cruci⸗ 
fir, welches jedoch die morgenländifche Kirche nie nachahmte. Uebrigens 
fehle «8 an Nachrichten, den Urfprung dieſes Kreuzes auf ben Altären 
betreffend, und man fcheint feine Zuflucht gu Ber Conjectur nehmen zu 
müflen, daß bie früher fchon üblichen Kreuze auf den Gräbern ber 
Märtpree dazu mögen Gelegenheit gegeben haben. 

3) Auch die brennenden Lichter auf den Altären, 
am Lage befonders, während der Abendsmahlsfeier 
koͤnnen mit als Schmuck berfelben angefehen werben. Hätte man auch 
nicht die Analogie bes griechifchen und roͤmiſchen Cultus für fih, fo 
würde ſich dieſer Gebrauch ſchon als Erinuerungszeihen an bie ur 
peinglice Beier des Abendmahles erklären Laffen. Auch bes frühere 

achtgottesdienft, als Werk der Noth, hatte an ben Agapentifchen . 
Licht erfordert. Daß man fpäterhin das Licht auch als Symbol des 
früher gebrüdten Gottesbienfles zur Nachtzeit mit beibehielt, kann nicht 
befremben. Auch Eonnte man dadurch die Beſchuldigung am bölten 
befeitigen,, als fei diefe Sitte eine Nachahmung des heidnifchen Opfer 
und Dofterienbienftes. Daß fi) aber auch bier Immer mehr Pracht⸗ 
liebe zeigte, wicd fih in dem Artikel Inventarium ber Kirchen deut⸗ 
licher nachweiſen laffen. Uebrigens fehlt es auch nicht an Andeutungen 
ber Kirchenvorfteher, daB wie im hbeidnifchen, fo auch im chriſtlichen 
Cultus die Lichter Zeichen der Freude ſeyn ſollten. Hieronym. contr. Vi- 
gilant. c.4, 2. ſagt darum: Nam et absque martyrum reliquiis per 
totas Orientis ecclesias, quando legendum est evangel., accendantur 
Iuminaria jam sole rutilante, non »tigue ad fugendas tenebras, sed 
ad signum laetitiae demenstrandum. Endlidy gehören zum Schmude 
der Altäre 

4) die fogenannten vasa wacre. Da wir jedoch in 
bem Artikel Abendmahlsgefaͤße zc. ſchon einiges hierher Gehoͤrige erwähnt 
haben und in der Rubrit: Inventarium der Kirchen” erwaͤhnen werben, 
fo mag bier nur noch Folgendes Erwähnung finden. 

Zur Zierde der Altaͤre an feſtlichen Tagen bienten auch im Abends 
lande Blumengebänge, welche man wahrſcheinlich um die Säulen des 
Ciboriums wand. Beim Auguflin de eivitate Dei L. XXI. kömmt 
vor, daß ein junger Mann folche Blumen von dem Altare genommen 
und fie feinem heibnifchen Schwiegervater, ber kein Ghrift werden wollte, 

“unter das Kopfliffen gelegt habe. Indem diefer die Nacht uͤber darauf 
eubete, brachten fie die Wirkung hervor, bag er am folgenden Morgen 
fogleidy den Biſchof verlangte, um fich zu befehren. Ä 

Mit der Ausfhmüdung der Altäre ſtehen auch die Aufeen Ehren: 
bezeugungen in Verbindung, die man ihnen erwies. Manches hierher 
Gehoͤrige iſt bereits beiläufig erwähnt worden, fo wie auch bes wahr 
ſcheinliche Grund davon. Wir wollen darum and hier noch eini⸗ 
ges bemerflih machen. Dan pflegte 3. B. die Altäre zu kuͤſſen; efr. 
Ambros. epistolar. 1. V. ep. 383: — Sie wurben nicht minder von 
‚anbern Theilen ber Kirche durch Cancellen gefehieben, damit Niemand 
fi ihnen nähern durfte, der nicht dazu berschtige war. — Man legte 
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 Agnus Dei. 

Derichiedene Bedeutung dieſes Ausdrucks im chriftlichen 
Cultus, befonders der roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche, 

Das Agnus Dei nämlich laͤßt fich betrathten: I. als 
einzelner Beſtandtheil der römifch-Fatholifchen —— —— 
II. als theilweiſer Text zu den muſikaliſchen Kirchenſtuͤcken, 
die unter Dem Namen Der Miſſen bekannt ſind; DIL als 
Amulet in eigenthuͤmlicher Form, welchem der Aberglaube 
beſondere Bittunge zuſchreibtz IV. als Emblem und 
Sinnbild in der Reihe chriftlicher Bildwerke 

Kiteratur. Zu Nr. I. Graͤſer die roͤmiſch⸗katholiſche Liturgie 
nach ihrer Entftehung und endlihen Ausbildung (Halle 1829) p. 168 f. 
— Zu Nr. Il. Gerbert de oantu et musica Saora (vergl. ben Artikel 
Hymnologie). — Io. Imm. Möller, Luthers Verdienſte um die Mu: 
fe, nebft einem Verzeichniſſe der von ihm componirten geiftlichen Lies 
der. Erfurt 1817. — Zu Nr. III. Alexander Müllers encyhklop. Hand⸗ 
buch des gefammten in Deutfchland geltenden Batholifchen und proteftan: 
tiihen Kirchenrechts ıc. Erf. 1829. Artikel Agnus Dei. — Auguſti's 
Denkwuͤrdigkeiten 1%: B. p. 365. — Zu Ne. IV. Auguſti ebendaf. 
p. 368 ff. — Schönes Geſchichtsforſch. Ir B. p. 309 ff. 

I) Agnus Dei als Beftandtheil der roͤmiſch-ka⸗ 
tholiſchen Meßliturgie. Die Stele Joh. 1, 29. „Siehe, das 
ift Gotteslamm ꝛc.“ ging früh ſchon in bie fchriftlichen und ſtehenden 
Liturgien über, wie biete nad und nach üblich wurden. (G. den Artikel 
Liturgie.) AS bloſer Ausruf, wie bei Johannes, kommt diefer Aus⸗ 
druck ſchon in ber griechifchen Liturgie vor, die gewöhnlich bem Jacobus 
zugefehrieben wird. In der fpäter verfaßten Liturgie bes Ehryſoſtomus 
fpeicht der Priefler, waͤhrend er das geweihete Brod in vier Stüde 
bricht: „Das Lamm Gottes wird gebrochen und getheift. Es wird gebros 

chen und bleibt unvertheilt. Es wird allezeit gegeſſen, aber niemals 
verzehrt, fündern es heiligt alle, weiche davon befommen.” — 

Auen in der Geflalt, wie das lateiniſche Agnus Dei, hat es Die grie: 
chiſche Kirche nie gehabt. Zur Zeit des roͤmiſchen Biſchoſs Sergius 
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(3. 682) muß das. Agnus Dei noch als biofer Ausruf in der lateini⸗ 
fen Kirche im Gebrauche geweſen feyn, da er zuerſt die Worte Mine- 
rere mobis! hinzufegt und alfo in ein Gebet verwandelt bat. Diele 
orte wurden drei Mal. wiederholt. Schen vor Sergius war das 
Agnus Dei in römifchen Kirchen vom Chore gefungen worden; benn 
in dem Sacramentar. Gregor 1. iſt es enthalten. In Meßbuͤchern, 

deren Abter über das Jahr 1000 hinausgeht, fteht drei Mal miserere 
vobis, faätere aber haben flatt des Dritten miserere vobis die Worte: 
dona nobis pacem, was in der Folge alle Kirchen, die nach roͤmiſchem 
Nitus celebricen, angenommen haben. Bei Gelegenheit einer kirchlichen 
Spaltung follen, wie Jnnocens Ill: (de myster. missae c. 6) erzählt, 
dona nobis pacem — hinzugefommen ſeyn. Robertus (Montensis 
Supplem. chroniei Sigiherti ad, an. 1182) erzaͤhlt dagegen, die: heilige. 
Jungfrau fei einftmals einem Holzhacker erſchienen, und habe ihm ein 
Siegel, worauf ihre und ihres Sohnes Bildniß, mit der Umfchrife: 
Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, da nobis pacenı, befindlich, ges 

geben, und zum Biſchofe gu bringen befohlen, damit alle, welche den 
Frieden der Kirche wollten, dergleichen Siegel fih machen und. ald Zei⸗ 
hen bed Friedens tragen ſollten. Garbinat Bona erkennt diefe Sage 
als Sage an, benn er bemerkt (J. Il. eo. 16. p. 682), daß er. nicht 
habe. ausfindig machen Binnen, non welchem Yuyfle bie. angegebem 
Beranderung des Agnus Dei: fei verordnet: werden. Uesbrigens kommt 
ber Theil ber Kiturgie, welcher Agnus Dei heißt, bei der Stelle in ber 
Neffe vor, wo der Priefter Brod und Weln im Kelche vermiſcht. Mit 
dem Namen ' un | 

1) Agnus Dei bezeihner man aber aud den 
tbeilweifen Text jener kirchlichen Mufitftüde, die 
unter dem Kamen Miffen befannt find. — Sie gehoͤren 
mit zu. den ausgezeichnetſten Leiſtungen ber Tonkunſt und bie newere Zeit 
befonders hat mehrere berühmte. Namen aufzuweiſen, die ſich durch 
dergleichen Miſſen auszeichneten, wie Haydn, Mozart, Naumann, 
Weinlig, Drobifh u. a. An dem Orte, mo ber Verfaſſer lebt, wer 
den dergleichen Kirchenmuſiken befonder& an Feſttagen aufgeführt und 
das Agnus Dei unter der Communion an ben drei hohen Feilen ge 
hört mit zu den Eirchlichen Muſiken, die mit vieler Theilnahme gehört 
werben. Als nach ber Reformation der Kirchengefang. wieder auf dad 
Volk uͤberging, benugte man Jeh. 1, 29 auch als Test zu Kirchenlie⸗ 
been... Es gehöst hierher mit feiner fchönen Melodie der befannte Ge 

fang: Chriſte, du Lamm Gottes. In manchen protaſtantiſchen Kirchen⸗ 
ordnungen iſt er eigens fuͤr die Faſtenzeit vorgeſchrieben. Auch be⸗ 
ziehen ſich darauf noch andere Kirchengeſaͤnge, wie z. B. „Ein Laͤmm⸗ 
lein ach und trägt die Schuld‘ u m. — Es heißt aber auch 

I) Agnus Dei ein Medaillon ähnlicher, länge 
lich runder Wahsabäruf mit dem Bilde eines Lam 
mes, welches das Kreuz trägt, Sn ber erfien Zeiten der 
Kirche gab man denen, bie ſich tauſen ließen, rine Kleine waͤchſerne 
Bigur, die ein kreuztragendes Layım darſtellte und zur Erinnerung an 
den gekreuzigten Chriſtus als Amulet am Palfe getragen wurde. Auch 
noch jetzt hat man dergl. vom Papſte im erſton Jahre feiner Wuͤrde und 

. in der Folge von 7. zu 7 Jahren am Sonnabende vor dem, Sonn 
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tage Duafimobogeniti geweihte Gotteslaͤmuchen von Wachs, Balſam 
und Chrisma gemacht, und wie auf Muͤnzen abgebruckt. Sehr feier 
lich iſt die Weihe diefer Gotteslaͤmmer. Am Dfterhinstage weihet ber 
Papſt nach versichtetem Hochamte im. weißen Ornate von Leinwand, 
Seide und Silber, und mit einer von Silber und Perlen ſtrahlenden 
Diihofemäge auf dem Haupte ein großes ſilbernes Weden voll Waſſer, 
indem er. unter - andern Gebeten auch eins [pricht, welches fonft 
mand fprechen darf. — Nachden es num über dieſes Meihwaflse 
kreuzweiſe unter befonders bazu vorgeichriebenen Gebeten etwas heiliges 
Dei gegoffen Hat, reiht man ihm 12 mis Gottesiämmern anuefüllte- 
goldene Becken, die er ebenfalls unter verſchiedenen Gebeten einſegnet. 
Hierauf ſetzt fi der Papit auf einen Armſtuhl nieder und taucht bie. 
ihm von feinem Kammerdiener gereichten Gotteslaͤmmer in das geweihte 
Waſſer, weldye gewiſſe Cardindte, mit feinen Chorhemden angethan, 
mit ihren vorgebundenen Tüchern trocknen und von aufmwartenden Präs 
Iaten mach einander auf: große, mit feinen Tuͤchern bebsdite Tafeln. Les 
gen laſſen. Dann ſteht ber Papſt wieder auf und entfernt ſich nad 
geſprochenem Gebete; bie Gotteslaͤmmer aber werben in Beden gelegt 
wid verwahrt, Die geiftliche Wirkſamkeit oder vielmehr bie Wunder⸗ 
kräfte, die ihm der Aberglaube zufchreibt, find zu entnehmen aus. dei: 
Gebeten, deren ſich die Kicche bei ber Weihe bedient, und beflchen 
darin, daß es denjenigen, der es bei ſich führt, vor alter Angriffen ſei⸗ 
ner geiſtlichen und weltlichen Feinde, vor Feuer und Waſſersnoth, 
vor Sturm, Ungewitter, Donner und Blitz und vor einem plöglichen, 
undochergefehenen Tod bewahre. Es jagt die Teufel in bie Flucht, 
hitfe Frauen in Kindesnöthen,, nimmt bie Makel vergangener Sünden 
binweg und giebt uns neue Gnade für die Zukunft, auf daß wir vor 
allen Widerwärtigleiten und Gefahren bebüter werden im Leben und 
im Tode, buch das Kreuz und bie DVerdienfte des Lammes, das uns 
in feinem Blute 'erlöft und gewafchen hat. Diefe Gottestämmer duͤr⸗ 
fen, ohne in bie Strafe des Bannes zu verfallen, von denjenigen, bie 
bamit bognadigt worden find, weder verfauft noch mit Farben bemalt 
werden. Der Gebrauch des Agnus Dei iſt fo alt, daß nun über 960 
Jahre verfloffen find, feit Papft Leo Il. diefes Namens, eins dem Kais 
fer Carl dem Großen ſchenkte, der es als eine vom Himmel g adt 
Gabe feiner Heiligkeit annahm und es mit befonderer Froͤmmigkeit und 
Andacht verehrte. — Eine beinahe ans Lächerliche grenzende Schilde⸗ 
ang dieſer Ceremonie findet man in Grundmayr's liturgiſch. Lericon 
bee römilch:latholifchen Kirchengebraͤuche. Müllers noch neuere aͤhn⸗ 
liche Schrift (Lexicon bes Kicchenrechts und der katholiſchen Liturgie (hat 
biefen Artikel gar nicht. — Endild verdient das Agnus Dei auch noch 
beradfichtigt zu werben 

IV) als Emblem und Sinnbild in der Reihe 
chriſtlicher Bildwerke. — Wir haben bereits in dem Artikel Abends 
mahlsgefäße gezeigt, baf fhon im zweiten chriftlihen Jahrhundert Kelchs 
verzierungen mit dem Lamme vorkommen, und mis habem dost bereits 
die Stellen aus Tertullian angeführt, bie das.hohe Alter dieſer Sym⸗ 
bolifirung darthun. Es darf bieß auch nicht befremden, da die Vers 
anlafiung dazu fo nahe in den: Stellen Joh. 1, 29. 36. Ast. 8, 82.; 
1 Pete. 1, 19..1 Cor, A, 7. enthalten if. Die Schuldloſigkeit, bie 



1 Agnus Dei. 
(3. 682) muß das Agnus Dei noch als blofer Ausruf In ber lateini⸗ 
fen Kirche im. Gebrauche gewefen feyn, da ex zuerſt die Worte Mine- 
rere nobis! hinzuſetzt und alfo in ein Gebet verwandelt hat. Diele 
Morte wurden drei Dal wiederholt. Schen vor Sergius war. das 
Agnus Dei in römifchen Kirchen vom Chore geſungen worden; benn 
in dem Öacramentar, Gregor I. iſt es enthalten. In Meßbuͤchern, 

deren Aber über das Jahr 1000 hinausgeht, ſteht drei Mal wmiserere 
vobis, fpätere aber haben flatt des dritten miserere vobis die Worte: 
dona nobis pacem, was in der Kolge alle Kirchen, bie nach roͤmiſchem 
Nitus celebriren, angenommen haben. Bei Gelegenheit einer kirchlichen 
Spaltung follen, wie Innocens II; (de myster. missae c. 6) erzählt, 
dona nobis pacem — hinzugefommen ſeyn. Robertus (Montensis, 
Supplem. chroniei Sigiherti ad an. 1132) erzaͤhlt dagegen, bie. heilige- 
Jungfrau fei einftmale einem Holzhacker erſchienen, und babe ihm ein 
Segel, worauf ihre und ihres Sohnes Bildnis, mit der Umfchrift: 
Agnus Dei, qui tollit peocata mundi, da nobis pacem, befindlich, ges 
geben, und zum Bilhofe gu bringen befohlen, damit alla, welche den 
tieden der Kirche wollten, dergleichen Siegel fih machen und. al® Zei⸗ 

chen bes Friedens tragen folten. Cardinal Bona erkennt diefe Sage 
als Sage an, beun er bemerkt (1. Il. o, 16. p. 682), daß er nicht 
habe ausfindig machen Binnen, uon welchem Papfle bie. angegebene 
Veraͤnderung des Agnus Dei: fei verordnet. worden, Uebrigens komme 
ber Theil der Liturgie, welcher Agnus Dei heißt, hei der Stelle in ber 
Meſſe vor, wo der Priefter Brod und Wein im Kelche vermiſcht. Mit 
dem Namen 

1) Agnus Dei bezeihner man aber aud den 
tbeilweifen Text jener kirchlichen Mufikftüde, die 
unter dem Namen Miffen bekannt find. — Sie gehören 
mit zu ben. ausgezeichnetflen deiftungen ber Tonkunſt und bie neuere Zeit 
befonders hat mehrere berühmte. Namen aufzuweiſen, die ſich buch 
dergleichen Miſſen auszeichneten, wie Haydn, Mozart, Naumann, 
Weinlig, Drobifh u. a. An dem Drte, wo ber Verfaſſer lebt, wer 
ben dergleichen Kirchenmuſiken befonders& an Sefltagen aufgeführt. und 
dad Agnus Dei unter der Kommunion an ben brei. hoben Feilen ge 
hört mit zu den Eichlichen Muſiken, die mit vieler Theilnahme gehört 
werden. Als nach der Reformation der Kischengefang wieder auf das 
Volk Überging, benugte man Seh, 1, 29 auch als Test zu Kirchenlie⸗ 
dern. Es gehört hierher mit feiner ſchoͤnen Melodie dev befannte Ges 
fang: Chriſte, du Lamm Gottes. In manchen proteſtantiſchen Kirchen⸗ 
ordnungen it er eigens für die Kaflenzeit vorgeſchrieben. Auch ber 
ziehen fich darauf noch andere Kirchengefänge, wie z. B. „Ein Laͤmm⸗ 
lein act und trägt die Schuld“ m m. — 6 heißt aber auch 

15 Agnus Dei ein Medaillon ähnlicher, länge 
lich runder Wahsabärud mit dem Bilde eines Lam 
mes, welcdes das Kreuz trägt, In den erflen Zeiten ber 
Klcche gab. man denen, bie ſich taffen liefen, wine Eleine waͤchſerne 
Figur, die ein kreuztragendes Layım barftelfte und zur Erinnerung an 
deu gekreuzigten Chriſtus ale Amuiet am. Palfe getragen wurde. Auch 
noch jetzt hat man dergl. vom Papſte im. erſten Jahre feiner Würde und 
in ber Zolge von 7 zu 7 Jahren am Gonnabende vor dem Sonn: 
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I. Rame, Begriff, Urfprung und weite Verbreitung 
biefed abergläubifchen Gebrauches. II. Spuren davon 
auch im chriftlichen Eultus und laute Mißbilligung def» 
felben von Seiten früherer Kicchenlehrer und ganzer Kits 
henverfammlungen. II. Weritärkte Ruͤckkehr des Amus 
ketenaberglaubens in der Tpätern chriſtlichen Kirche 

£iteratur... Bingh. antiquit. Vol. VII. 1. XVI. e. 6 — 
Echmieder in der allgemeinen Encyklopaͤdie der Wiſſenſchaften und 
Künfte von Erſch und Grubee Sr Thl. in den Artikeln Amulete und 
Amuletmuͤnzen. Winers bibl. Reallericon in den Artikeln Amulet und 
Phylakterien. — Bon Hammer, Sundgruben des Orients, Ir B. 28 
Hft. S. 155 ff. Weber die kabbaliſt. Amulete der fpätern Juden f: 
Lakemacher Observatt. philol. II. 14. seqq. 

I) Amutlete. Begriff, Urfprung und weite Derbreis 
tung diefes abergläubifchen Bebraudyes. — Den Numen 
Amulet leitet Herr von Hammer von dem arabifchen Hlamalet, Anhängfel 
ker, woraus das Wort Amulet entflanden und in alle europaͤiſche Sprachen 
übergegangen feyn Toll. Man verſteht darumter allerlei Anhängfel um den 
Hals oder andere Theile bes Körpers, vooducch man fich gegen Bezauberuns 
gen und Krankheiten zu ſchuͤtzen ſucht. Diefe Amulete beftanden theils 
aus Betteln mit heiligen Sprüchen befchrieben, theils aus Steinen, 
Metallſtuͤcken, Gemmen und andern Geftaltungen, auf welchen fic ge: 
wife Buchſtaben, Bilder und Charaktere befanden. Der Berfaffer 
möchte diefe Amulete nicht aus willtührlichen Gebräuchen einzelner 
Völker ableiten, fondern aus gewifien Eigenthuͤmlichkeiten dee menfch- 
Ken Natur. Aus ber Macht nämlich der Rede Überhaupt und darum 
aus der Kraft befonderer Formeln, fo wie aus bem Glauben, daf der 
Menſchen Schickſale von dem Einfluffe höherer, Überfinnlicher Urfachen 
abhängig find, bie fidy mit der Sinnenmwelt, um wohl ober wehe zur 
thun, in Berbindung fegen. — Daher finden wir bei ben meiften 
Völkern, die und im Alterthume befanne geworben find, den Aberglau⸗ 
ben der Amulete. Indien, wie Aegypten, Griechenland umd Rom, dag 
frühere Judenthum, wie die fpÄtere Kabbala, Mohamebaner und heid⸗ 
nifhe Neger, ſelbſt ˖der chriſtliche Cultas in und außerhald Europa if 
nicht frei von dieſer aberglaͤubiſchen Sitte der Amulete. Nahe verwandt 
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find mit ihnen bie fogenannten Talismane, bie fich von jenen fo un: 
terfcheiden, daß man darunter geheimnißvolle Anhaͤngſel verſteht, die 
nicht ſowohl gewiſſe Uebel abwenden, als befondere Güter zuführen fol: 
Ion. Bei Plinius koͤmmt das Wort amuletum häufig vor, z. B. 
Hist. nat. XXX. 15. (al. 47.) — XXXVIL 3. (al. 12.) und dr 
ter. In der legtern Stelle heißt e8 unter andern: Suecinum infanti- 
bus adalligari amuleti ratione prodest. — Bei ben griechifchen Pros 

- "fanferibenten iſt dafür das allgemeine Wort Dulaxsnorov üblich, vergl. 
Piutarch. de Istde et Osirid. p. 377. Selbft im N. X. Matt. 23, 5 
koͤmmt dieſes Wort vor, wo es Luther durch Denkzettel uͤberſetzt, weil 
darunter dem Hieronymus zufolge Denkzettel verflanden wurden, mit 
den Geboten Moſis befchrieben, welche fich die Juden anhängten, um 
die göttlichen Gebote immer vor Augen zu haben. Moſes fcheint fie 
verordnet zu haben, um dadurch den Aberglauben zu verdrängen, der 
seit den Amuleten getrieben wurde, und ben die Juden mit ans Aegyp⸗ 
tem gebracht hatten. Darum tabelt auch Jeſus diefe Sitte Mith. 23,5 
nicht an und für füh, fondern nur das heuchleriſche Benehmen der 
Phariſaͤer, die dieſe Phplakterien von auferorbentlicher Breite trugen, 
um ſich dadurch vor Andern auszuzeichnen. Auch die Quaften (Luther 
überfegt fie: „Laͤpplein“), bie jeder Hebrder an den vier Eden feines 
Oberkleides befeftigt tragen follte, war eine Art von Amulet. 4 B. Mol. 
15, 38. Michaelis mofatfches Recht 4r Thl. S. 222. p. 265. Beilaͤu⸗ 
B bemerken wir, daß aus der Sitte der. Pharifder, breitere Pergament 

ifen mit Verordnungen Mofis befchrieben (hebr. yary), der Ge 
brauch der Mäffchen oder Weberfihlägel abgeleitet wird, wie dieſelben noch 
jegt proteftantifche Geiſtliche zu tragen pflegen. Wie feft ‚auch Juſtin 
der Maͤrtyrer in feinem Dial, c. Iudaeo Tryphone. p. 205 behauptet, 
daß die Juden folche Phylakterien nur als. Erinnerımgsmittel der gött: 
lichen Gebote gebraucht. hätten, fo laͤßt fich doch der Aberglaube, den 
fie damit trieben, indem fie biefefben auch als Amulete betrachteten, 
leineswegs ableugnen. Sie waren wohl zu keiner Zeit ganz frei das 
von und in fpätern Zeitaltern tritt diefee Aberglaube befonders deutlich 
hervor. Es dürfte nicht ſchwer ſeyn bie Beweiſe dafür zahlreich beizu: 
dringen. Uns befchäftigen mehr die 

IH Spuren der Amuletenfitte auch im dhriftlichen 
Lultus und laute Migbilligung derfelben von Sei: 
ten fröberer chriſtlicher Kirchenlehrer und ganzer 
Rirdhenverfamminngen. Bingh. Antiquit. Vol. VII. 1 16. 
c. 5. handelt in zwei befondern 9. 5—6 de amuletis, carminib. et 
ebaracterib. magieis., Er weift nad), ‚mie die bereits erwähnten jüdb 
ſchen Pholakterien (5. den Artikel in Winers bibliſchem Meallericon 
und Erſch und Gruber p. 429) als ſolche Amulete gebraucht worden 
find, und wie fie aus dem Juden⸗ und Heidenthume zu den Chriſten 
übergeben konnten. Der Mißbrauch, ben man damit trieb, muß in 
den frühen Zeiten groß gewelen ſeyn; denn das Conc. Laod. (a. 361.) 
can. 86. verordnete, daß ein Kleriker, der fich dieſes Aberglaubens 
ſchuldig machen würde, fogleih aus der Kirche geflogen werden follte. 
Mie CEhrpſoſtomus, Epiphanias, Irenaͤus und andere auögezeichnete 
Kirchenlehrer gegen bdiefe Gattung von Mberglauben eiferten, dazu fin: 
bes man bie Velege bei Bing. kl. Beſonders ſoll von einer kegeri: 
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(den Serte, bie Bafilidianer genannt, eine elgenthuͤmliche Art von 
Amuleten eingeführt worden feyn, auf welchen bie Worte. Alranas 
oder Abracadabra zu lefen waren. Diefe Worte auf Gemmen befinde 
ih und in Ringe eingegraben, baben die Alterthumsforfcher fehr bes 
ſchaͤftigt, und will man eine Monographie von Bellermann im Nuss 
zuge darüber nachlefen, fo giebt dazu Gelegenheit bie Enchklopaͤdie vom 
&fh und Gruber in bem Artikel Abraxas. Beſonders wurde mit der 
Stelle Joh. 1, 1—14 ein hierher gehoͤriger Mißbrauch getrieben. Die 
alte Kirche nämlich hielt diefe Stelle fehr in Ehren und Auguſtin de 
eivitate Dei Lib, 10. o. 29 erzähkt, daß ein gewiſſer Platoniker ber 
Meinımg geweſen wäre, man muͤſſe ben Anfang bes Evangeliums Jo⸗ 
hannes mit goldenen Buchflaben gefchrieben an den am: meiſten in bie 
Angın fallenden Stellen aufhängen. Darum führte man auch die ans 
gebeutete Johanneiſche Stelle in Amuleten, auf Pergament gefchrieben, 
als Verwahrungsmittel gegen Krankheiten bei fih (cefr. Maldonati 
eommentar. in 4 evangelist, Mogunt. 1624. fol, ad initium ev. 
ioh.) — Das große, felbft abergläubifche Anfehen, in welchem biefe 
Stelle in ber frühen Kirche fland, foll nach der Vermuthung bes Cars 
dinal Bona auch der Grund gewefen ſeyn, warum man biefe Stelle 
täglich in der Meffe zu lefen verorbnet habe. Bei -diefer und ähnlicher 
Anwendung ber Stelle Joh. 1, 1 — 14 fagt Augufti in feinen Denk⸗ 
würdigkeiten B. 8. p. 428.: „daß es eine vortreffliche Idee ſei, und er 
nicht wiſſe, was eigentlich proteſtantiſcher Seits dagegen zu erinnern ſeyn 
dürfte.” Was würde aber dem Volke für ein Nutzen daraus erwachſen, 
wenn e8 eine ber fchwerften und zum Volksunterrichte, bei aller Vortreff⸗ 
lihkeit, nicht fo geeignete Stelle zum Öfteren verlefen hörte. Laͤßt fi die 
Logosidee nicht am genhgendften aus ber alerandrinifchen Philofophie abe 
leiten und kann wohl eine dahin zielende Kenntmiß von gewöhnlichen chriſt⸗ 
lichen Zalen erwartet werden? — Es gereicht ben frühen Kicchenvätern 
und Concilien nicht zu geringer Ehre, daß fie dem Amuletenaberglauben 
fo eifrig entgegentraten; aber was würden die frühen Vaͤter und Cons 
alien dazu gefagt haben, wenn fie die Sitten der fpätern Zeit hätten 
ahnen können! Darum müflen wir noch Einiges erinnern von der 
verſtaͤrkten 

I) Rückkebr des Amuletenaberglaubens in der 
Ipätern Hhriftlihen Kirche. — Mag auch der Gebrauch ber 
mulete fich nie ganz unter den Chriften verloren haben, fo wurde er 

doch unlengbar flärker genährt durch gewilfe befondere Erſcheinungen 
der ſpaͤtern cheiftlichen Zeit, wohin wir befonders die Märtyrer, Hei⸗ 
ligen⸗ und Reliquienverehrung, den Bilderdienft und die Zeiten der 
Kreuzzuͤge rechnen. Wir Eönnten ein ganzes Buch fhreiben, wenn wie 
bier ins Einzelne eingehen wollten. Nur fo viel fet Im allgemeinen 
bemerkt, daß in Zeiten der mehr ausgebildeten Hierarchie diefe Amulete 
duch kirchliche Dogmen und kirchliches Ritual gleichſam ſanctionirt 
wurden. Als Beweis kann ſchon das gelten, was wir im Artikel 
Agnus Dei erwaͤhnt haben, und bei Fortſetzung dieſes Handbuchs wird 
mehr als einmal die Gelegenheit wiederkehren, dieß zu bethaͤtigen. 
Uebrigens ſtehen hier bie griechiſche und die roͤmiſchæatholiſche Kirche 
auf einer Einie; denn beide überbieten ſich gleichfam, was ben Amus 
letenmißbrauch anbelangt. Wir wollen, um nur ein Beiſpiel anzufühs 
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find mie ihnen die fogenannten Talismane, bie ſich von jenen fo un 
terfcheiden, daB man darunter geheimnifwolle Anhaͤngſel verſteht, die 
nicht ſowohl gewiſſe Uebel abwenden, als befonbere Güter zuführen fol: 
ton. Bei Plinius koͤmmt das Wort amuletum häufig vor, 3. B. 
Hist, nat. KXX. 15. (al. 47.) — XXXVIL 8. (el. 12.) und ff 
ter. In ber letztern Stelle heißt e8 unter andern: Suscinum infanti- 
bus adalligari amuleti ratione prodest. — Bei den griechifchen Pros 
fanſeribenten iſt dafuͤr das allgemeine Wort Duiaxsnorov üblich, vergl. 
Piutarch. de Iside e& Osirid. p. 377. Selbft im N. T. Matth. 23, 5 
koͤmmt dieſes Wort vor, wo es Luther duch Denkzettel überfegt, weil 
darunter dem Hieronymus zufolge Denkzettel verflanden wurden, mit 
den Geboten Mofis befchrieben, welche ſich bie Juden anhängten, um 

die göttlichen Gebote Immer vor Augen zu haben. Moſes ſcheint fie 
verordnet zu haben, um dadurch den Aberglauben zu verdrängen, ber 
sit dert Amuleten getrieben wurde, und den die Juden mit ans Aegyp⸗ 
ten gebracht hatten. Darum tabelt auch Jeſus diefe Sitte Mich. 23,5 
nicht an, und für fih, fondern nur daB heuchleriſche Benehmen der 
Phariſaͤer, die diefe Phylakterien von außerorbentlicher Breite trugen, 
um ſich dadurch vor Andern auszuzeichnen. Auch die Quaften (Luther 
überfegt fie: „kaͤpplein“), die jeder Hebraͤer an den vier Eden feine 
Oberkleides befeftigt tragen follte, war eine Art von Amulet. 4 B. Moſ. 
15, 38. Michaelis moſaiſches Recht Ar Thl. 5. 222. p. 265. Beilaͤu⸗ 
g bemerken wir, daß aus der Sitte der. Pharifder, breitere Pergament 

en mit Verordnungen Mofis befchrieben (hebr. Pyyry), ber Ge 
brauch der Mäffchen oder Meberfihlägel abgeleitet wird, wie dieſelben nod) 
jegt proteftantifche Geiftliche „zu tragen pflegen. Wie feft auch Juſtin 
der Märtyrer in feinem Dial, c. Iudaeo Tryphone. p. 205 behauptet, 
daß die Juden ſolche Phylakterien nur als Erinnerumgsmittel ber goͤtt⸗ 
lichen Gebote gebraucht hätten, fo laͤßt fich doch der Aberglaube, den 
fie damit trieben, indem fie biefelben auch als Amulete betrachteten, 
ldeineswegs ableugnen. Sie waren wohl zu keiner Zeit ganz frei bas 
von und in fpätern Zeitaltern tritt dieſer Aberglaube befonders deutlich 
hervor. Es dürfte nicht ſchwer ſeyn die Beweiſe daflır zahlreich beizu⸗ 
bringen. Uns beſchaͤftigen mehr bie 

IH Spuren der Amuletenfitte auch im chriſtlichen 
Cultus und laute Mißbilligung derfelben von Ser 
ten früöberer chriſtlicher Kirchenlehrer und ganzer 
Birhenverfamminngen. Bingh. Antiquit. Vol, VIL, 1. 16. 
©. 5. handelt in zwei befondern 65. 5—6 de amuletin, carminib. et 
ebaracterib. magieis. Er weiſt nad), tie die bereits erwähnten jübb 
ſchen Pholakterien (S. den Artikel in Winers bibliſchem Reallericon 
und Erſch und Gruber p. 429) als ſolche Amulete gebraucht worden 
find, und mie fie aus dem Juben⸗ und Heidenthume zu dem Ehriften 
übergehen Eonnten, ‚Der Mißbrauch, den man damit trieb, muß in 

den frühe Zeiten groß geweſen fenn; denn das Conc. Laod. (a. 361.) 
can, 36. verordnete, daß ein Kleriker, der fich diefes Aberglaubens 
ſchuldig machen wuͤrde, fogleich aus der Kirche gefloßen werben folk. 
Wie CHryfoflomus, Epiphanias, Irenaͤus und andere ausgezeichnete 
Kirchenlchrer gegen diefe Gattung von Mberglauben efferten, dazu fin⸗ 
det man die Welege bei Bingh. bs I. Beſonders ſoll von einer ketzeri⸗ 



11. 

Andreastag. 

I. Rachrichten von den Lebensumſtaͤnden des Apoſtels 
Andreas. IT. Eigenthuͤmliche Auszeichnungen deſſelben 
und befondere auf fein Leben fich beziebende Merkwuͤrdig⸗ 
eiten. 

Monographien. Andr, du Saussay: Gloria S. Andreae, 
Libr. XII. Paris 1656. Fol, — Godofred. Hanke: dissert. de Ang 
drea Apostelo. Lips. 1698. — Io. Flor. Hammerschmidt: Cruciger 
Apostolicus. Prag 1699. — Allgemeinere Werke. Hospinian, 
de origine et progresau festor. christian. p. 152 hat einiges Wenige 
von diefem Apoftel, hingegen Hildebrand, Bingham und Baumgarten 
in den oft angeführten Schriften erwähnen des Andreas gar nicht, eben 
lo wenig Schöne in feiner. neueften Schrift über die chriftlichen Alter⸗ 
thuͤmer. Auguſti aber in feinen Denkwuͤrdigkeiten III. Thl. p. 21% F, 
verbreitet ſich amsführlicher uͤber diefen Apoftel. 

I) Lebensumftände des Andreas nah dem X. T, 
und nach der Tradition. Andreas, einer ber zwoͤlf Apoftel, 
Bruder des Simon Petrus, Sohn des Jona, eines Fifchers zu Were 
faida am See Genefareth. Bon ihm, mie von feinem Landömanne 
Philippus, ift bloß der griechiſche Name übrig, außer welchem er wahre 
fheinlih noch einen jüdifchen hatte. Die Alten alle, außer Epiphaniug 
haeres, 1. 1. $. 17., halten ihn für ben jüngern, Petrus aber für bey 
ätern Bruder, Beide waren vor Jeſu Auftritt Schuler Johannis des 
Taͤufers. Andreas nebft Johannes, dem Sohne Zebedäl, lernte Sefum, 
von dem Täufer aufmerkſam gemacht, zuerft kennen (daher er bei gries 
chiſchen Kiechenfchriftftellern nowzoxinzog, der Erftberufene, heißt), und . 

bite nachher auch feinen Bruder Petrus zu ihm. Joh. 1, 35—48. ' 
Nach Mt.4, 18. ff. Marc. 1, 16. ff. hat Jeſus den Andreas nebft Pe⸗ 
tus und den Söhnen Zebedaͤi vom Fifchergefchäfte weg zur Nachfolge 
berufen. Beide Nachrichten pflegt man fo zu vereinigen, daß man, ans 
nimmt, biefe Männer hätten Jeſum wieder verlaſſen, um ihrem Hand⸗ 
werke nachzugehen, und feien fpäterhin erſt förmlich zum. Apoftelante 
berufen worden. Außer den Verzeichniſſen der Apoftel koͤmmt Andreas 
aur felten vor. Joh. 6, 8. Marc. 13, 3. Joh. 12, 22. Beſonders 
aber meldet die Apoftelgefchichte nichts von feiner apoftolifhen Thaͤtig⸗ 
Ir und wir mäflen uns hierüber an kirchlichen Sagen genügen 
offen. 
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Die ältefte und einfachfte theilt ihm Scythien als. Wirkungskeis 
zu. Euseb. hist. eccl, Ill. 5. Nach einem fpätern Zuſatze (ſ. Niceph. 
h. e. 11. 89) foll ee zuerft duch Cappadocien, Galatien und Bithy⸗ 
nien gezogen feyn und dafelbft das Evangelium verfündigt haben; noch 
wird ihm die Stiftung der Kicche zu Byzanz zugefchrieben, wohin er 
auf feiner Nüdkeife von Scythien gelommen feyn foll. (Noch ausführ: 
lichere Nachrichten uͤber die feythifche Reiſe des Apoſtels, welche Cave 
Qntiquit, Apost. Oder Leben, Thaten und Märtyrertod der heiligen 

poftel. Aus dem Engl. Leipzig 1696. 4. ©. 482 aus griechifchen 
Menäis ober Heiligenkalendern anführt, übergehen wir, fo wie auch, was 
hierüber und über die andern Reifen des Apoftels -in- ber apokryphiſchen 
Ihm jugefchriebenen Apoftelgefchichte bei Fabricius Cud. apoer. IV. T. 
P, Ik vorkoͤmmt.) Bon da teifte er nach Thracien, Macedonien und 
Theſſalien. Nah Gregor von Nazianz orat. 25. p. 438 hat Andreas 
aud in Epirus gepredigt. In Patraͤ, einer Stadt in Achaia, ſtarb 
er den Tod des Maͤrtyrers, wovon bie ausführliche Erzählung, ange: 
lich nach dem Berichte der achaͤiſchen Presbyter und Diaconen, welde 
babei zugegen gewefen, in Sursi probat. Sanctor, hister. ad diem 
80 Nor. und daraus bei Cave am angeführten Orte ©. 485 zu leſen 
ff. Aegeas, Proconful von Adyaia, ließ ihn and Kreuz fchlagen, am 
ebli deshalb, weil er feine Gemahlin Maxilla und feinen Bruder 
tratoeles zum Chriftenthbume belehrt habe. Conſtantin der Große 

ließ den Leichnam bes Märtyrers nach Conftantinopel bringen und in 
. de zu Ehren der Apoftel erbauten Kirche beifegen. Spaͤterhin ſollen 

die Lateiner den wunderfhätigen Körper des Andreas von. Conſtantinopel 
abgeführt und nad) Amalfi im Königreiche Neapel gebracht haben. ©, 
Sauſſay's o. a. Schrift 1. TIE. c. 5. p. 446. Bine Art Kritik dieſer 
traditionellen Nachrichten findet man in Stark's Geſchichte der chriſt⸗ 
Uchen Kicche des 1. Jahrhunderts 2r Thl. p. 52—58. 
- 1) Eigenthämlihe Auszeihnung diefes Apo 
Fels and befonders auf fein Leben fi bezichende 
Merkwürdigkeiten. — Wie mehrern andern Apofteln, widmet 

"man aud dem Andreas fhon im 4. Jahrhundert am SO. Novbr. 
einen befondern Gedaͤchtnißtag. Die Wahl des Tages erklärt man auf 
eine doppelte Art. Am 30. Novbr. 359 fol nämlich die oben en: 

„ wähnte, von Conftantin angeordnete Translation der irdifchen Ueberreſte 
nach Eonflantinopel erfolgt feyn. Euseb. Chron. Il, p. 185. — Hie- 

ronym. in vita Evangel. Lue. — Andere nehmen an, daß biefer Tas 
. fein Zodestag (dies natalis) gewefen fei. Für die befondere Auszeich⸗ 
sung unfers Apoſtels fpricht ſchon der Umstand, daß feine Gedaͤchtniß⸗ 
feier ohne Unterbrechung vom 4. Jahrhundert ifl beibehalten voorden. 
Nach dem Ordo Gelasianus koͤmmt diefem Tage fogar eine Octabe zu. 
S. Martene de antiqua eccles: diseipl: c. SO. n. 6. Ueberhaupt ge 
hört dieſer Apoftel unter die Lieblingshelligen der alten Kirche, deſſen 
Andenken durch mehrere Inſtitute fortgepflanzt und bis auf den heutis 
gen Zug erhalten worben it. Dahin gehoͤrt 

1) der Umſtand, daß ganze Reiche, Stähte, mehrere Handwerker 
und Innungen und Brüberfchaften ihn zum Schugheiligen erwaͤhlten. 
In frahern Beiten gefchah dieß von den Schottländern. Die griechiſche 
Kiche in Rußland leitet ihren Urſprung von biefem Apoſtel ab. Sie 
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uimmt.an, daß Anhread ven Seylen aus baB Eangellam nach dem 
heutigen 3 nd gebracht habe. Allein ein altes Zeugniß par gieht. 
es nicht. Was Nicephorus 1. 2. o. 89 von den Wellen, Schickfalen 
und Verrichtungen dieſes Apoſtels erzaͤhlt und was davon in den Me⸗ 
nologien vorkoͤmmt, moͤchte nach Pearſon und. Cave nicht immer die 
Prode einer genauen Kritik aushalten. — Vorzuͤglich wählten ihm bie 
Fiſcher und Fiſchhaͤndler zu ihrem Schutzheiligen. Merkwuͤrdig ift auch 
ber Umſtand, daß unſer Apoſtel früh [don in einer nähern Verbindung 
mit der Maria, vorkommt, welches Hanke und bu Sauſſay in den 
oben angeführten Schriften, erfterer 6. 9., letzterer I V. o. 5..p. 616. 
nachweiſen. Aus biefer Zufammenflellung laͤßt fich. auch bie - Anficht 
von Andrene als Chaprocurator erklären. ‚Das Gebet der Jungfrauen: 
Ah Andreas, heiliger Schußpatron u. f. w., welches zundchft in der 
Vigllie des Andreastages, aber auch zu anderer Zeit hergeſagt und ge: 
fungen wird, iſt, vote her damit in Verbindung flehende Aberglaube 
bed Bleigießens, fehr alt. ©. Zenjels monatliche Unterrebungen fürs 
Jahr 1690. ©. 849. Hanke 1.1 9. 17., mo biefe Lieder. mitgetheilt 
find. — Wie fehe der Apoſtel Andreas in fpäterer Zeit ausgezeichnet 
wurde, bemweifet auch oo I 1BP 

2) die Mehrzahl der Ritterorden, die nach feinem Namen genannt 
wurden. Schon 819 foll Achajas, der ſchottiſche König, dem. Schup: 
patrone feines Landes zu Ehren einen Ritterorden gefliftet haben. . Die 
fer führt auch den Namen Diftelorden (Ordo Cardui). Bon Jacob IV. 
wurde er 1703 beftätigt ‚und -abermald von der Königin Anna er⸗ 
nenert. — Zum Theil gehört auch hierher ber von Philipp von Burs 
gund jm Jahre 1430 gefliftete Orden des goldenen Vließes ( Ordo 
equitum aurei vellerig, Ordre de la toison d’or); bdenn.‚Diefer ift ber 
heiligen "Zungfrau und dem heiligen Andreas gewibmet ‚und der Ge- 
dachtnißtag deſſelben wird jährlich durch ein Generalcapitel mit vielem 
Pompe gefeiert. — In neuerer Zeit fliftete auch Peter der Große in 
Rußland dem Andreas zu Ehren einen Nitterorden, ber. noch) jegt unter. 
dem Namen, bes Andreasordens ober des blauen Bandes üͤblich iſt. 
Das Ordens zeichen iſt ein Andreaskreuz, auf deffen einer Seite das 
Bildniß des Apoflels als ‚Schugpatrons von Rußland, auf der andern 
aber bie Worte fichen: Petrus Alexewitz Posgessor. at Autocrator - 
Russiae, Uebrigens heißt diefer Orden auch ber St. Annenorden, weil 
die ruſſiſche Raiferin Anna ihr darin verbeifert hat, daß die Ritter auf 
der linken Bruft einen achtfpigigen, mit Strahlen geftidten Stern tra» 
gen, worin dieſer Kaiferin. verſchlungener Name angebuncht iſt. 

8) Bedeutender, als bei den Übrigen Apofteln. und Heiligen, iſt 
auch die Zahl der Kirchen, die dem Andreas zu Ehren erbauet wurden, 
Befonders aber iſt der Reliquienfchag fehr reichhaltig. Die frühere 
und fpätere Tradition, wie wir bereits oben gefehen haben, laͤßt die 

 tiperlichen Ueberreſte von Patraͤ nach Conftantinopel und von da nach 
Amalfi ig Neapel verfegt werben, und Sauffay 1. 1..o. 5. p. 446, 

. zählt viel von .den wmunderthätigen Eigenſchaften dieſes apoſtoliſchen 

) 
Leichnams. In Frankreich, Belgien und Deutfchland find darum 

mehrere Kirchen und Gemeinden, melde im Beſitze eines Ar⸗ 
mes, Singers, Kleides, Lappens u. ſ. w. Diefes Apoſtels zu feyn ſich 

men, . 

Segel Handtug I. 8 
v 
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¶) Auch bie Homileten huben zur. Berhertlichung/ bes Anbreas 
nicht wenig beigetragen. Man findet auf ihn- die ausgezeichnetſten 
Lobeſerhebungen. Unter vielen andern mag das ſehr pathetiſche Elo⸗ 
gium zur Probe dienen, welches den Presébyter Heſychius von Jeruſa⸗ 
lem zum Verfaſſer hat. Es ſteht in Photii bibliotheca p: 118. 
Blos folgende ausgehobene Stelle kann zum Beweiſe bienen, ale aus⸗ 
fdweifend: der Redner in feinen Lobeserhebungen auf Andreas iſt: 
Suhnybnuas isparızn navnyuoev 4dgoreer Avdoelas, 6° Tod: yoga 
sun AnossoAwy nowTrörToxos, 6 npmwronayns Ts dxxkmalas orulog, 
ö.ngd Illsgov nlreos; 6 Beueilov Heulkıog, 6 Tig ügxis Änapyn, 
€ 6: nelr. Inden Harkwv, 6 nolv noogarIHras moooayı@v. "Eine dem 
roͤmiſchen Biſchofe Damaſus beigelegte Hymne ſchildert ben Apoſtel mit | 
folgender. Strophe: 

Decus saerati nominie Vitamgue nomine exprimens: 
koe te decorum praedicat,' Crucis beatae gloria. 
Andres Christi Apostole _Hog ipso jam vocabulo 

-  . Signaris isto nomine Decorus idem mystice! 
Hierbei iſt zu bemerken, baß dieſes decorus eine nicht ungewöhnliche 
Deutung war, welhe man dem Namen Andreas gab. Andere leiten 
ihn ab aͤmro sic -andgelas, viridis abz5 Andere aus dem Hebraͤiſchen 
Yu vorit, ‘ 

SG). In einer beſondern Verehrung ſtand ſeit den aͤlteſten Zeiten 
her, und nicht blos in Beziehung auf die Ritterorden, das‘ Andreas: 
kreuz. Die Vorſtellung bavon bezieht ſich auf die Erzählung von ber 
Ast. feines Todes, welche: von angeblichen Augenzeugen erflätter ſeyn 
fell. ©. Presbyterer, et Diaeonor. Ajachae de Martyreo 8. An- 
äsese. epistola,: Edit. Woog. Das Kreuz, woran Andreas’ auf Be: 
fehl des. achaͤiſchen Proconſuls Hegens- gefchlagen wurde, beftand aus 
sei: Icherzwserch geflgten Balken, welche die Form einer römifchen Zehn 
(X) bübeten. Daher iſt der Ausdruck Crux decussata entftanden, wel: 
ches nicht von. deoutio, fondern von: decussis (von decem), befien fi 
auch Plinfus bedient, herſtammt. Diefes Zeichen nun galt in der al 
tar Kicche allgemein. für. das. griechiſche X und: fire die Abbreviatur 
von Kosszöc. Esıtömmt bei- ven alten Schriftflellern auch unter dem 
Mamem zunonds (von zuabeım mit: X verfehen, kreuzweis ſtellen ıc.) 
one. Ueber die Form, Materie und: Beichaffenheit dieſes in der chrift: 
Ushen:: Runfigefchichte. nicht unmwichtigen Andreaskreuzes find bie man: 
nigfaltigften Unterfuchungen angeſtellt worden, worüber bie gelehrten 
Schriften von. Jastus-Lipsius und IJud. Gretserus de cruce, fern 
Gufflet Vescontion, P; I. c. 48. Molanus de imaginib. 1, IIL. c. 81. 
u. a. zu vergleichen find: 

6) Eine authentiſche Schrift von Andreas giebt es nicht, aber 
deſto mehr apokryphiſche. Schon Auguſtinus und nach ihm das de- 
egeium. Gelatianum erwaͤhnen eines Evangeliums, welches fie aber für 
uatergeſchoben erliären. Auch die Acta Andreae, Thomae et Iohan- 
nis, von. weichen Eufeblus, Epiphan. und: Auguſtin. reden, wurden 
von: dieſen Schriftſtellern für Werke des Betrugs gehalten. Man 
Hlaubt, daB dieſe Schriften zuerft bet den Enkratiten Anſehen erhalten, 
und daß ein gewiffer Leucius Urheber derfeiben gewefen fei. SReau- 
sobt6 histoire du Manich. Tom, I. p. 899 ff. Kort's Kirchen⸗ 
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—* des 1. Jahrhunderts II. p. 57 — 68. — Was bie heutige 
ier dieſes Apofteltages betrifft, fo laͤßt fi auf fie das anwenden, mas 

in dem Artikel Apofteifefte Nr. 4. angeführt worden iſt. Doch fchent 
biefer Tag in der römifchen Kirche noch bin und wieder und auch in 
manchen Gegenden im Latholifhen Deutfchland befonders gefeiert zur 
werden; denn nah Franz Grundmayr in feinem Liturgifchen Lericon 
der roͤmiſch⸗katholiſchen Kirchengebraͤuche. Augsburg bei Peter Pi. Bol: 
ling. 1822 fagt ausdrücklich unter dem Artikel Andreas: die Batholifche 
Siche feiert -algemeht‘ das’ Def dep Anbreas den 80. Novbr. mit 
einer rung 56 aber biefe — auf einen nahen Sonn⸗ 
g.verlegt iſt, ob auch bie. Enten fie beſonders zu begehen chtet 
Pr ober ob es nur' in Kloͤſtern gewoͤhnlich üfk, darüber iſt nichts wele 
ter bemerkt. (Vergl. den Artikel Apoſtelfeſte.) 

8* 
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ng — Homileten haben zur Birhertlichung / deu Audreas 
nicht wenig etragen. Mat: findet- auf ihn- die ausgeseichnethen 
Lobeſerhebungen. Unter vielen andern: mag das fehr pathetifche Elo⸗ 
gium zur Probe dienen, welches den Presbyter Hefychius von Jeruſa⸗ 
lem zum. Verfaffee hat. Es ſteht im Photii- bibliotheca p. 118. 
Blos folgende ausgehobene- Stelle Tann zum Beweiſe bienen, wie aus 
fdgweifend: dev Redner in feinen Lobeserhebungen auf Andreas if: 

Enuag lsparızn) —— 19g0rsev Avdoelas, 6 Tod: ypgoü 
sin Anowöhwr nowröroxog, 6 nousonuyns Tüg Exximalos orüog, 
ö.ned Illspov.niroos; 6 Deuerlov Feudlıog, 6 Tg Gare dnapz, 
ö: noir. Anden Aukiv, 6 nolv npogaxIires npooayuv. "Eine. dem 
roͤmiſchen Biſchofe Damaſus beigelegte Hymue fchtldert den Apoftet mit 
folgender. Strophe: Zu 

..  Decussaerati nominie Vitamque nomme exprimens: 
Hoe te decorum praedicat,' Crucis beatae gloria. 
Andres Christi Apostole Hoo ipso jam vocabulo 

+ Signdris isto nomine Jecorus idem mystice! 
Hierbei ik zu bemerken, baß dieſes decorus eine nicht ungewöhnliche 
Deutung war, welche man dem Namen Andreas gab. Andere leiten 
ihn:.ab’ atrd. sig -Andeelac, viridis abz Andere aus dem Hebräffchen 
„u vorit. . Be 

SSH). In einer befondern Verehrung ſtand ſeit den äfteflen Zeiten 
bes, und nicht blos in Beziehung auf die Ritterorden, das‘ Andreas: 
kreuz. Die Vorſtellung davon bezieht ſich auf die Erzählung von der 
Art: ſeines Todes, weiche von angeblichen Augenzeugen erflätter ſeyn 
fe. ©. Presbyterer, et Diaconor, Ajachae de Martyreo 8. An- 
äseae. epistola,: Edit. Woog. Das Kreuz, woran Andreas auf Ber 
fehl des. achätfchen Preoconfuls: Hegeas gefchlagen wurde, befand aus 
zuei. icberzwerch gefhgten Balken, welche die Form einer roͤmiſchen Zehn 
(X) bildeten. Daher iſt der. Ausdruck Crux decussata entſtanden, wel 
ches nicht von. deoutio, ſondern von decussis (von decem), deſſen ſich 
auch Puinius bedient, herſtammt. Diefes Zeichen nun galt in der al⸗ 
tar Kirche allgemein. für. das. griechiſche X- und für die Abbreviatur 
von. Kosozsöc. Es: koͤmmt bei- den alten Schriftftellern auch unter dem 
Damen zınonds (von zudlem mit X verfehen, kreuzweis ftellm ıc.) 
vor. Weber bie Form, Materie und Beſchaffenheit diefes im der chriſt⸗ 
lichen; Kanſtgeſchichte nicht unwichtigen Andreaskreuzes find bie malt: 
nigfaltigften Unterfuchungen angeflellt worden, woruͤber die gelehrten 
Schriften von. Jastus-Lipsius und Iud. Gretserus de cruce, ferner 
Chiffiet : Vescontion. P. I. c.-48. Molanus de imaginib. 1, UL e. Sl. 
u. a. zu vergleichen find. 

6) Eine authentiſche Schrift von Andreas giebt es nicht, aber 
befto mehr apokryphiſche. Schon Auguſtinus und nach ihm das de- 

Gelasianum erwaͤhnen eines: Evangeliums, welches fie aber für 
uatergeſchoben erklären. Auch die Acta Andreae, Thomac et Johan- 

nis, von. weichen Eufebtus, Epiphen, und: Aitguftm, reden, wurden 
von: dieſen Schriftftellen für Werke des Betrugs gehalten. Man 
glaubt, daß biefe Schriften zuerft bei den Enkratiten Anfehen erhalten, 
und daß ein gewilfer Leucius Urheber derfeiben geweſen ſei. & Beau- 

sobt6 histoire du Manich. Tom. I. p. 899 ff. Korr's Kicchen⸗ 
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hundert zu fegen ſel, nicht für entfcheidend. Was die Athanaſiſche Ho: 
milie betreffe, fo koͤnne er darin eine offenbaren —E 
Neſtorianismus und auf den Monotheletlsmus finden; denn die dort 
gebrauchten Ausdruͤcke: Reogogoc, oagxopdpog Ardpwnog tönnten 
auch ſchon dem Athanaſius geläufig geweſen fern. (Dagegen ſehe 
man jedoch, mas Suicers Theſaurus bei dieſen Worten erinnert.) 
Uebrigens ſei hier auch ein Mittelweg moͤglich, naͤmlich die ganze Rede 
zwar fuͤr Acht zu halten, In einzelnen Stellen aber Interpolation von 
Ipätern Händen anzunehmen. Dem andern Umflande, daß das Conc. 
Laodicen. Märtyrers und Heiligenfefte in der Quadragefima verbiets, 
weicht Auguſti dadurch aus, daß er zeigt, jene Homilie behandle unfer 
Feſt nicht wie ein Marien⸗, fondern wie ein Herrnfeſt; denn fo nenne 
es Athanaſius ausdrücklich. Daflır ſpricht auch die Obfervanz in der 
Mailändifhen und Armenifhen Kirche. Jene feierte Marik Verkun⸗ 
digung nach dem Ritual des heiligen Ambrofius am legten Sonntage 
vor Weihnachten, ben vierten Adventz diefe am 5. Januar und zwat 
als Heiliger Vorabend von Epiphanien (der alten Weihnachtöfeier, S. 
Schmidt de diebus festis p. 115 und Baumgartens Erläuterungen 
S. 295 --94. Vom 5: Sec. an aber, wo durch bie Neſtoriani⸗ 
[hen Streitigkeiten bie Maria⸗Verehrung eine höhere Sanctidn erhielt, 
wurde nicht nur dieß Feft auf die Marla bezogen, fondern es wurde 
auch Megel den 25. März für daſſelbe feflzufegen, und zwar, weil man 
glaubte, daß der Pünktlichkeit in der Chronologie, womit man die Ges 
burt Jeſu auf den 25. Dechr. feflgefegt hatte, jede andere Rüuͤckſicht 
weichen muͤſſe. Nur Spanien und bie morgenlänbifche Kirche theil 
ten dieſe Anficht eine Zeitlang nicht. In der Folgezeit aber iſt dieß 
Feſt in der ganzen Chriftenheit am 25. März‘ gefeiert worden und 
zwar fo ftrenge, daß es in der römifchen Kirche fogar in den Tagen 
‚der Charwoche, jedoch mit Unterlaffung der fonft gemöhntichen prieſter⸗ 
lichen Tagzeiten, von dem Volke mußte gefeiert werden. Bleibt man 
nun bei dem zulegt Gefagten ſtehen, fo ergiebt ſich, daß unſer Feſt 
früher als Herrnfeſt gefelert (Eoosn deonorum) im 5. Sec. allmählig 
die Natur eines befondern Marienfeftes annahm und im 6. Ger. als 
ſolches allgemeiner üblich wurde. u. 

1) DVerfhiedene Benennungen diefes Feſtes. Das ' 
bin gehören: 1) Tag bes Grufes, nufoa donaouod, von ben Worten 
des Evangeliums Luc. 1, 29. Daß die Heimfuchung nicht auch fo ges 
nannt wurde, obgleih Luc, 1, 40. 41. dieß Wort zweimal gebraucht 
wird, rührt mohl daher, weit dort der Gruß des Engels, hier aber ber 
Gruß der Maria gemeint iſt. Auch war biefe Benennung von dem 
nun mehrere Jahrhunderte Altern Zefte ſchon praͤoccupirt. Die Gries 
hen, brauchten gleichbedeutend damit zagızısuös, wegen bee Worte 
Luc, 1, 18. Es fol ſowohl die Grußformel zalpe, als die ausgezeich⸗ 
nete Anrede: Holdſelige (Gluͤckſelige) ausdruͤken. 8) Die Benennung 
siuyyelsandg (Nukou Ayla Tod sdayyelıouou) bezieht fidy auf ben 
Segenftand. Die frohe Botſchaft, daß der Tag bes Heils nunmehr 
beginne, :Die Homtlfeten und Afceten finden darm zugleich eine. Ans 
fplelung auf deu Ayyeros und deſſen Anblındigung (dyyadda); und da⸗ 
ber, wird der englifhe und evangelifche Gruß (Balutatio angelich et 
evangelica) als gleichbedeutend genommen. 4) Aununclatio Angel 

4 

⸗ 
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ad B. Mariam. Diefe dem Inhalte des Feſtes entinrechende Benen⸗ 
nung koͤmmt zuerft in Gregorii M. libr. Sacrament. opp. Tom, IL 
p- 31 vor. 5) Annunciatio Domini, welches noch pafjender iſt, wird 
in Anastasii (Lib. Pontif, S. Serg. p. 313) gebraucht und zugleich 
bemerkt, daß der roͤmiſche Biſchof Sergius UI. (feit 687) biefen Tag 
ſolenner gemacht habe, als er zuvor war, womit auch Plaͤtina üͤberein⸗ 
flimmt, nur daß er fogar den Sergius als den Urheber biefes Feſtes 
(und zwar beflimmt im Jahre 688) mit darſtellt. 6) Aus biefen bei 
den Denennungen aber {ft bie unpaffendere fpäterhin allgemein gewon 
den (Annunciatio Marise). 7) Tag der Menfchwerdung (nuloa dr- 
cogxwaewg, festum incarnationis, weldes der Grumd war, warum 
man fonft in Rom, Frankreich und England das Kirhenjahr mit bie 
fem Tage anfing. 8) Festum concaptionis Christi, Empfängnif 
Chriffi. Diefer Name wird nicht felten mit dem viel fpätern Festum 
vonceptionis Marine, welches auf Chriflus gar keine, Tondern blos auf 
De empfängnif der Maria von Ihrer Mutter Beziehung hat, ver 
wechſelt. 
"UN Eigenthbämlihe Gebraͤuche an die ſem Seh 
ga e. — Wie ſtarke Vermuthungsgründe es auch geben mag, daf 
jeſes Feſt Schon früh fehr feierlich und ausgezeichnet fei begangen wor 

ben; To find bie Nachrichten von der Art und Weife biefer Feler doc 
ehr ſparſam. Nach feinem Vorgänger Chrpfoftomus nennt der heilige 
ernharh unfer Feſt radix omnium featorum, und außer dieſer allge: 

meinen Arußerung läßt ſich über bie beſondere und eigenthuͤmliche Feier⸗ 
lichkeit dieſes Tages nur etwa Folgendes fagen. 

1) Es find noch ja befondere Homilien auf dieſen Tag vor 
Det * Beweis, daß man ihm eine große Wichtigkeit muß zuge: 

eben haben. j 
2) Man bichtete eigenthuͤmliche Hymnen auf das Verkundigungs 

fett Maxlaͤ, bie man bei Johannes Damafcenus findet, welcher aud 
für den Verfaſſer derfelben gehalten wird. Auch unter ben Hymnen 
und Oben bed Cosmus Hierofolpymitanus (eines Beitgenoffen des So: 
hannes von Damafcus), weiche in Gallandi Biblioth. Patr. S, XIII. 
p. 254-269 gefammelt find, befinden ſich mehrere auf dem Gegen 
flaud unſers Feſtes. 
8) Noch jetzt findet in Rom an dieſem Tage eine eigenthuͤmliche 

Keremonle Statt, welche Mehlig in feinem Kirchen⸗ und Ketzerlexicon 
—— 1758 auf folgende Art erzaͤhlt: Der Papſt verheirathet an 
dieſem Tage eine Anzahl von Maͤdchen, und eine andere Zahl beſtimmt 
er zu Nonnen. Sie werden weiß gekleidet und völlig vermummt, fo 
daß fie kaum fehen Lönnen. Auf ber sinen Seite flcht ein Diener, 
welcher ein Becken hält, worin Eleine Beutel liegen, bie theils 50 Ze⸗ 
chinen für bie Eheſtandsluſtigen und 100 Bechinen für die Bünftigen 
Himmelsbraͤute ‚enthalten. Die legten werden nad) ihrer Wahl durch 
Krönge. von reißen Blumen unterfchieben. Die Ceremonie geſchieht 
mit —— en in ber Kirche della Minerva, und in ber Kegel 

ie Paͤpſte ‚in eigener Perfon oder durch einen ſtellvertretenden 
Capdinal dabel gegenwärtig zu ſeyn. Der Urſprung dieſer Sitte laͤßt 
ſich nicht. mit Gppißhelt angeben. Vielleicht läßt fe ßch am he 
ben aus einer Nachahmung ber am griechiſchen Kalferhoͤfe zu Con: 
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flantinopel gewoͤhnlichen Ausſtener am Palmfonntage herlekten. (Vergl. 
den Artikel Palmſonntag.) 

4) Fuͤr Piemont, Savoyen und Sardinien giebt es einen ſeit 
1855 von Amadeus VI., Grafen von Savoyen geſtifteten geiſtlichen 
Orden: della Annunciade, welcher auch der Drden der 10 Tugenden 
der heiligen Maria genannt wird und beffen Inſignien ſich auf diefes 
Feſt beziehen, ohne daß man im Stande ift, den nähern Bufammenhang 
anzugeben, 

IV) Seier diefes Seftes in unfern Tagen. — Noch tft 
diefes Feſt in der griechifchen, römifchen und proteſtautiſchen Kirche üblich. 
Bei den Griechen ‚heißt es wuonwyeraquös «vie. Ifspdlvov. Bei den 
Proteftanten wird es häufig auf den vorhergehenden oder nachfolgenden 
Sonntag verlegt, aber such mod, an wanchen Orten befonders ‚gefeiert, 
wie 3. B. in dem Königreiche Sachſen. Faͤllt aber der 25. März in 
bie Charwoche, fo wird Matik Werkündigimg bei den Proteſtanten ges 
woͤhnlich auf den Patmjonnsag guriskverlegt, welches aber nicht ganz 
paſſend zu ſeyn ſcheint. Schicklicher dürfte hier das Verfahren der roͤ⸗ 
miſchen Kirche ſeyn; denn das Rituale Roman. verordnet, daß an den 
hohen Feſten die Commemoratio und Invocatio Sanotor. wegfalle, und 
daß, fo oft Oſtern im März gefeiert werde, und der 25. März in die 
heilige Woche falle, das Verkündigungsfeft ebenfalls ausfallen und erit 
nad) Beendigung der weißen Moche gefeiert werden muͤſſe. Dieſer 
Geundfag wurde auch 1818 in Anwendung gebracht. ( Vergl. den Ace 
titel Marienfeſte.) 



Autiphonie. 

I. Name, Bedeutung und eigenthuͤmliche Geſangweiſe, 
die damit im fruͤhern chriſtlichen Cultus bezeichnet wurde. 
IL Sinken des Kirchengeſanges im Abendlande überhaupt 
vom zwoͤlften Jahrhunderte abwaͤrts bis zur Reformation 
und ſchwache Spuren im heutigen chriſtlichen Cultus von 
den Wechſelgeſaͤngen der fruͤhern Zeit. 

Citeratur. Allgem. Encyclop. von Erſch und Gruber, der Ars 
titel Antiphonte 4: B. p. 880 ff. — Martone de antiquis eccleside 
ritib. T. IL LA. — Tom. IV. 1.1. — Bingh. antiquit. Vol, VI, 
p. 40 segg.— Auguſti's Denkwürdigkeiten zerfiteut in mehreren Baͤn⸗ 
ben. — Schönes Gefcichtsforfhungen, 2 B. p. 196. ©) Wechſel⸗ 
gefänge. — Binterim’s Denkwürbigkeiten, de B. 1r Thl. 

) Hame, Bedeutung und eigentbämlihde Bes 
fangsweife, die mit diefem Worte im frähern hrifts 
lihen Eultus bezeichnet wurde. — Antipbonie Cdr- 
sl 2) „ den Wortfinne nach eine Gegenſtimme. In diefem eigents 
den inne brauchten es die Griechen, wenn fie bie Ausführung eines 
Sefanges von verfchiedenen Stimmen, 3. 3. der hohen weiblichen und 
der tiefen männlichen bezeichnen wollten, welche erflere um 8 Toͤne hös 
bee iſt, als die legte. Bald aber gab man dem Worte Antiphonie 
eine weitere Bedeutung und bezeichnete bamit einen Gegengefang, in 
welchen das Volk dem SPriefter oder ein Chor dem andern anttortete. 
— Diefer Wechfelgefang konnte ebenfowohl Nachahmung jüdifcher, als 
heidnifch griechiſcher Sitte feyn. Vorzugsweiſe eignete fich die jübifche 
Moefte duch ihren bekannten Parallelismus membrorum zu diefer Sang> 
weiſe. Die Melodien der Antiphonen und bie Intonation der Pſalmen 
im Chordienfte find darum vielleiht urfprünglich hebrdäifh, aus ben 
Spnagogen mit in das Chriftenthbum übergegangen, und bier theils 
verändert, theils in ihrer frühern Geftalt auf fpätere Zeiten gekommen. 
— (Vergl. ben Artikel Mufit in Winers biblifhem Reallexicon) — 
Der griechifchen Muſik find bie „oechfeigefinge eben fo wenig fremd, 
wie die Strophen und Antiftrophen ber Chöre bei ben Tragikern, welche 
alternivenb von zwei Abtheilungen des Chor ober vielmehe ebenfalls 
tntonirt wurden, beweifen. Solche Wechfelgefänge gehörten auch mit 
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zu den Gehräuthen bei den nächtlichen Bacchusfeſten bei den Gtlechen 
(Schollast. Aristoph, Ran. 479), daher Gafaubonus (Exereit. in 

n. annal. XVI. p. 484) die chriftlichen Wechfelgefänge von dem 
griechiſchen Cultus ableiten wi. — Folgt man der erflern, wahr⸗ 
fheinlichern Entftehungsart der Mechfelgefänge aus der jüdifchen Sitte, . 
fo gingen fie aus ber jüdifhen Synagoge in das Morgenlanb über. 
Und damit Tieße fih auch die Angabe des Sokrates hist, ecel. VL 8, 
vereinigen, daß Ignatius, der dritte Biſchof zu Antiochien, daſelbſt die 
Sitte antiphonatim, d.h. in Wechſelchoͤren, zu fingen, eingeführt habe, 
nahdem er einſt Fasheige inge der Engel zu ren ber heiligen 
Dreleinigkeit gehört zu haben verficher. Menn dagegen nad Theodo⸗ 
tet hist, edel. Il. c. 24. zwei unter Conſtantin dem Großen lebende 
Mönche Flavianus und Diodorus als die erflen Urheber diefes Gefans 
ed genannt worden, fo iſt dieß wohl nur fo zu verſtehen, daß fie dieſe 
fangsweife zuerft im griechifchen Cultus einführten. Chryſoſtomus 

fand diefen Wechfelgefang bereits in Conftantinopel, als er den Bis 
fhofefig dafelbft einnahm, und er ermähnt in einer Homilie, daß er 
ehedem nicht üblich gemweien, fonbern von Antiochlen dahin gekommen 
ſei. Aus Sokrates hist. eccl, VL 8. und aus Baſilius M. ep. 63. 
ergiebt fih, dag an den Mechfelgefängen bie ganze Gemeinde in ber 
Art Theil nahm, daß fich diefelbe Im zwei Chöre theilte, zwiſchen welche 
ber Gefangtert vertheilt wurde. — Jedoch fcheint man bei biefer Ges 
ſangweiſe nicht vergeſſen zu duͤrfen, daß fie nur in Gemeinden geifere 
Städte Statt fand, und noch in einem Zeitalter, welches ber Bildung 
und Kunſt nicht fo völlig entfremdet war, als in ben fpätern Jahr⸗ 
hunderten. | 

Im Abendlande nennt Ambrofius fich felbft als ben Erſten, wels 
her den Wechſelgeſang in feiner Kirche eingeführt habe, und es ſei ges 
ſchehen, um bie Andacht zu erneuern und zu‘echöhen. — Auguſtin 
führt jedoh in feinen Bekenntniſſen einen andern Grund an. Als 
naͤmlich die Kaiſerin Juſtina die Arianer beguͤnſtigte und ihnen eine 
Kirche in Mailand verſchaffen wollte; ſo hielten die Rechtglaͤubigen 
Nachtwachen, damit das Wegnehmen verhindert wuͤrde. Um nun der 
Müdigkeit der Anweſenden zu wehren und fie in reger Thaͤtigkeit zu 
erhalten, führte Ambrofius die im Morgenlande uͤblichen Wechfelgefänge 
ein. Daß diefe Geſangweiſe im Abendlande Epoche machte, bewel 
fhon der Umftand, daß fie mit dem Namen ber Ambrofianifchen bes 
legt wurde, (Vergl. den Artikel Dymnologie Nr. I.) 

In dem Zeittaume von Ambrofius bis Gregor den Großen 
(+ 604) muß der Gefang ſchon fehr amsgeartet ſeyn; denn zu den 
Bemühungen dieſes thätigen Befoͤrderers einer geregelten und prächtigen 
Liturgie gehörte es mit, daß er fih um das Singen beim Gottesdienfte 
verdient machte. Nach den darkber vorhandenen Nachrichten theilte er 
die Sefänge ein in folche, — welche ein Einzelner oder aud einige 

iefter, — welche der Chor — (dev auch wieder manche Stüde, z. B. 
die Pſalmen, in zwei Abtheilungen gefondert, ausführte) — und jene, 
welche das ganze Volk vortrug. Diefe Einrichtung iſt durch ein Bei⸗ 
ſpiel verfinnticht im der allgemeinen Encyklopaͤdie von Erſch w Gru⸗ 
ber 4r Thl. p. 331. Man kann daraus abnehmen, mie Dufresne 
Lt Tom. I .p. 244: a, v. antiphona ſagen konnte: Differt anti- 

* 
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Apocriſiarius. 

L. Name, Bedeutung und Fortdauer dieſes kirch⸗ 
lichen Amtes. II. Veraͤnderter Sprachgebrauch dieſes 
Wortes in der Folgezeit und Frage: Was wohl in un⸗ 
—* —* ge frübern Inſtitute der Apocriſiarier 

Literatur. Monographie. Ad. Grensii commentatio bi- 
partita de Apocrisiariis ex antiqua ecol. et varils responsor. div. 
modis ete. Dresdae 1748. Beſonders wichtig iſt bier F. 8. v. Mo: 
ſer's Geſchichte der päpftlichen Nuntien in Deutſchland. Frankf. und 
Leipz. 1788 (beſonders vollftändig in der Gefchichte der fpäteın Nun⸗ 
tien.) — Bingh. antig. Vol. I. LUL c. 13. $. 6. — Augufti’s 
Denkwuͤrdigkeiten 11r B. p. 251. 

D) Name, Bedeutung und Fortdauer diefes Firdhs 
lihen Amtes. — Apocriftarius, lat. Responsalis, bezeichnet 
nad) Bingh. die Stelle jener Kleriker, die im Namen ganzer Kirchens 
vereine oder einzelner Biſchoͤfe, ia felbft einzelner bedeutender Klöfter 
als Delegirte in der Eaiferlichen Reſidenz verweilten und dort die An⸗ 
gelegenheiten ihrer Committenten beforgten. Man kann biefe Sitte als 
den Urſprung des politiſchen Geſandtſchaftsweſens oder der fogenannten 
Diplomatie anfehen, wie fie ſich fpäter fo einflußreich von der roͤmiſchen 
Curie aus, gebildet hat. — Die fogenannten Apocriſiarier kommen 
erft feit Conflantin dem Großen vor, ber feine Refidenz nah Byzanz 
verlegte. Die Vermuthung Bingh. hat viel MWahrfcheinliches, daß bie 
chriſtlichen Kaifes der Kirche, welcher fie nun angehörten, durch die Ers 
laubniß dergleichen Delegaten an ihren Höfen zu geftatten, einen bes 
fondern Beweis ihres Wohlwollens haben geben wollen, indem früher 
bei den heidniſchen Kalfern die Stellung derer fehr fchwierig und ge⸗ 
fährlih war, die etwas im Intereſſe der Chriſten dort zu verhandeln 
hatten. Diefe Vermuthung gewinnt um fo mehr an Wahrfcheinlichkeit, 
da in Juſtinian's Nov. VI. c. 1. ausdruͤcklich gefagt wird, „daß ein 
„Biſchof nit ohne Noth von feiner Deerde ſich entfernen folle; wenn 
„aber wichtige Angelegenheiten am Eaiferlichen Hofe zu beforgen wären, 
„fo ſollte ſolches durch Apocrisiarios gefchehen.” — Nun ergiebt fich 
zwar aus diefer Verordnung Suftinians nicht deutlich, ob folche Apo= 
eriftatier Rteriter oder tweilih;e Beamte waren. Aldn, daß Kieriter 

v ’ L 



in der frühen Zeit am. ſolchen Delegirten gebtaucht wurden laͤßt ſich 
durch mehrere glaubwürbige Zeugniſſe darthun. Liberatus ¶ Archidiacon. 
zu Carthago, ein Schriftſteller des 6. Jahrhunderts) ſagt in feinem 
Breviar. cancao Nestorianor. und Eutychianor. o. XII, daß Anaſta⸗ 
ſius, ein alerandeinifcher Diacon bes. daſigen Biſchofes Diofeorus Apo⸗ 
criſſarius in Conſtantinopel geweſen ſei. Evagrius hist. eccl. I. 4, 
c. 88. erzäßft, daß ber Biſchof von Amaſia ben | eplue in ber Eigen». 
(haft eines Apoeriſiarius nach Conſtantinopel geſchickt habe, und baß- 
biefer daſelbſt zur Biſchofswuͤrbe gelangt fe. Leo der Große hielt ſelb 
einen ſolchen Agenten: am kaiſerlſhen Hofe, bes-im, kafferlihen Palafte, 
feine Wohnung hatte. Er felbft hatte früher daſeibſt dieſe Stelle. bes 
kleidet. Ueberhaupt kann man bie Bemerkung machen, daß dergleichen. 
Delegirte Männer bon ausgezeichneten Eigenſchaften waren und in ber. 
Negel zu höhern kirchlichen Würden befsrbert ‚wurden. ®le waren, 
darum mohl.geößtentheils Kleriker und ihr Dienfitreis bezog ſich mehe 
auf geiftlihe und kirchliche Angelegenheiten. Die roͤmiſchen Biſchoͤfe 
legten einen großen Werth auf folche Delegationen. Sie hatten nicht 
nur dergleichen Refponfalen, wie fie auch zuweilen heißen, am Hofe ber’ 
morgenländifchen, Kaiſer und bei dem griechiſchen Erarchen zu Ravenna, 
fondern nad) der. Wieberherftellung bed abendländifchen Kaiſerthumes 
waren fie. bei den abenbländifchen Kaiſern eben fo accrebitiet, wie vor 
dem 9. Jahrhundert in Conflantinoml. nn 

Es finden ſich die Belege auch dazu vor, daß Kloͤſter und Abteien, 
daß Metropoliten und Erzbiſchoͤfe Ihre Apocrifiarier in Conflantinppel, 
oder Rom hatten. Gregor. ber, Große berichtet, „daß der Biſchof von 
Ravenna (don im 6. Jahrhundert feinen Delegirten In Rom hatte. —. 
Selbſt die Klöfter ahmten biefe Sitte im Kleinen nach und unterhielten ihre, 
Agenten an den Orten, wo die Biſchoͤfe wohnten, deren Gerichtsbarkeit fie 
untergeben waren. Zur Beit des Schisma's ber morgens und abends 
laͤndiſchen Kirche fandte man ſich nicht mehr wechfelfeitig. Apoceifiarier: 
nach Conſtantinopel und Rom zu, weshalb auch Schmiht in feinem, 
Lexicon eccles. minus s, b. v. fagt: Desiit tandem hic mo. mitten-. 
dor. BResponsalium.occasione schismatum inter utzamque ecclesiam, 
Nichts deſto weniger aber hörte darum das Inſtitut Dielen Delegaten 
auf, ſondern es nahm nur feine Richtung nach andern, Gegenden hin 
und gewann in ber fpätern Hälfte bes. Mittelalters bis zur Reforma⸗ 
tion bin einen Umfang und.eine Ausbildung, bie in ber Geſchichte bee 
Hierarchie hoͤchſt einflußreich geworben iſt, mie fogleih no mis Weni⸗ 
gem wird angedeutet werben. . Ä 

U) Deränderter Sprachgebrauch biefes Wortes 
In der fpätern Zeit und Beantwortung der Srage: 
Welches Inſtitut noch jegt in der chriſtlichen Rirche. 
mit der alten Sitte Apocrifiarier zu unterhalten,, 
Aehnlichkeit habe! In dee Folge hießen jedoch nicht bios die 
Delegierten des römifchen Stuhles und vornehmer Bilchöfe an, einem 
fürftlichen Hofe Apocrif., fondern die Kaifer und Fürften nannten ihre. 
Geſandten auch ſo. S. Isidor. Pelus. ep. 143. 1. 4. Noch anders 
geſtaltete ſich der Sprachgebrauch von Apoerifiarius in der fpätern Kilos 
ferdifcipfin, wo es non den fogenannten Sacriſtanen oder denjenigen, 
Kloftergeſilichen gebraͤucht wurde, denen neben der Aufſicht Aber bie- 
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Archen und. Sacriſtelen au‘ die Verwaͤhrung deb Eirchengeraͤches und 
der Urchlichen Koſtbarkeiten oblag. Fe 
Fragt man nun, welches Kirchenamt If ber heutiger‘ ——— 
den fruͤhern Reſponſalen ober Aprocriftartemt entſpricht, ſo laͤßt ſich aller⸗ 
bings im allgemeinen erwiedern: der amtlichen Stellung ber Legaten und 
Nuntien, wie ſie noch jetzt bei ber roͤmiſchen Eurie uͤhlich find. Zu deut⸗ 

ch naͤmlich hatten ſich die HPaͤpſte uͤberzeugt, wie nuͤzlich iknen auch im 
endlande dergleichen Delegirte werden Knnten, die fie fehher zu Con⸗ 

ſtantinopel unterhalten” hatten. Zr unſern Zweck wuͤrde es ger weit⸗ 
idufig ſeyn, die ſpaͤtere Ausbildung des paͤpſtlichen Geſandtſchaftsſyſtems 
Schritt für Schritt nachzuweiſen. Wil man ſich aber belehren‘, wie 
das Inſtitut dee päpftlichen‘ Gefandtſchaften in ben ſpaͤtern Jahr⸗ 
hunderten ſich erigenthuͤmiich geſtaltete, wie es’ ber Sterarchle große 
Dienfle leiſtete; wie es manches Gute, aber audy viel Nachthelllges 
hatte; fo findet man daruͤber intereffante Auskunft im Pland& Ge 
ſchichte der chriftlich⸗kirchlichhen Gefeufchaftsverfaffung 4r B. Zr Abſchn. 
p. 629 ff. — Raumers Geſchichte der Hohenſtaufen in dem Abſchnitte: 
Bon den Legaten oder paͤpſtlichen Geſandten p. 61 ff. Hat nun auch 
gleich das päpfktiche Geſandtſchaftsſyſtem in’ unfern Tagen an Wirkfamkeit 
verloren, fo hat ſich doch die Form erhalten, die es Im der Zeit ſich ange⸗ 
eignet hat, wu die Hieraͤrchie ihren hoͤchſten Culminationspunkt errlichte, 
Auch jest noch umgeben den Papſt höhere Kirchenbeamte, deren er fidy 
als Abgeſandte am fürfiliche Höfe oder an Republiken bedient. Sie 
theilen ſich in Gefandte des erften und zweiten Ranges: Zu ben er- 

ſtern gehören die legati a latere (yula a latere S, Fontifleis mittun- 
tur); Go‘ werded fie genannt, wem fie Gardifäte ſind. Sie em- 
pfangen Ihre Inſtruttion vom Papfte und erhalten‘ nur dei außerordents 
ilchen Angelegenheiten‘ eine Sendung. Die legati watt, bie zweite 
Gattung: päpftlicher Geſandten von höherem Nange, find jegt mehr ein 
bloſer Titel, der ſich aus ihrer Beftimmung im Mittelafter erklaͤrt. Cs 
find‘ ſolche, mit dereit Kicchenwürde permanent die Eigenfchäft eines 
päpfecem e— aten verbunden if. ehtere Sengete wendeten ſich 

nich an bei Pupſt, damit ſie ats” unmittelbar Delegirte von ihm 
über noch mehrere Erzbiſchoͤſe und Bifchoͤfe hertſchen konnten. Man 
IKB fie darum perpetui oder auch ſelbſt nati 8. Pontifieis viearii. 
Ste erhielten große Vorrechte und" waren für das päpftliche Inkereſſe 
nicht unwichtig. Dahtn gehörten d, B. die Exzbifchöfe von Theſſalo⸗ 
ich‘, Rheims, Lyon, Bordeaur, Tokedo, Piſa, Salzburg, Köln und 
Drag. Im Koͤnigreiche Sicilien wird ſogar ſeit Roger nach einer 
Bulle: Urbans I; vom Jahte 1097 ber Monarch als permanenter, 
päpfifiher Legat (legatus vatan) betrachtet, und übt in biefer‘ Eigen⸗ 
jhaft die ihm zuftehende Bewalt‘ durdy elite eigene Vehörbe, bie’ mo- 
narchia sicula genannt, aus. on 

Sei ed nun, daß bie gebornen Legaten wegen Ihrer‘ gehäuften Did: 
ceſan⸗Gefchaͤfte ſich des Legatenwefens nicht. mehr fo eifig annehmen 
koͤnnten, oder auch aus andern‘ Urfachen, es entſtand im Mittelakter 

‚eine andere Gattung päpfllicher Geſandten vom zweiten Range, bie den 
Namen Nuntien führten: Sie hatten ebenfalls fehr ausgedehnte Voll⸗ 
machten und’ übten: bei Ihrem Entſtehen eine geoße Gewalt aus. Sekt 
den Trident. Concil bat man e8” für nochwendig erachtet, päpflliche 
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Muntien in andere Bänder, befonders nach Deutſchland, oͤfter und ir 
größerer Zahl abzufenden, um die Annahme päpftlicher Beſchluͤſſe 
betreiben. Im ber zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen b 
henden Nuntiaturen zu Wien, Köln, Brüffel und Luzern auf, und im 
Sabre 1785 ward auf Anfuhen bes Churfüriten Carl Theodor eine 
fothe zu München errichtet, was zu- — Streitigkeiten Veranlaſſung 
gab. Noch unterſcheidet man Nuntim und Internuntien und nennt 
letztere folche, welche bie Stelle eines gewöhnlichen Nuntius vertreten, 
oder die an Örten vefidißn, Yo der Stwertun bed Landes nicht ans 
wefend C Mie fehr per bie. — ——— —5 
in dem Staatenſyſteme unſrer Tage geſunken iſt, ſieht man aus Muͤl⸗ 
lers Lericoni;! —A— Fr 1388: eSthlfhe Sahcüfden die am 
Schluſſe bes Artikels Murat, nv es Bahr: „Nach dem heuti« 
„gen Staatöcehhte iſt die Zulaſſung ber päpftlichen Nuntien als bie 
„plomatifcher Perfonen von der Einflinmrung des betreffenden Landess 
„regenten anzi weswegen ſie den —— ihre here 
—— hen bereichen muͤſſen.“ Dirk ehbirger: Ka 
fleeichifihen- Seen. P. 1. 2 . 
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1, J Veiſchiedens Websutung dieſes Worted im N. T. 
EL Sei fpätern Kichenfgeiftitellm,. -— 

. 

Citeratur. _ Buddei occlesia apontalica. Jan. 1729. 8. — 
Rullmany: dissert, de apostolis primariis zelig. christ. doetorib. 
Rinteln 1789. — Suiceri thesrur. unter dem Worte dnooroloc. — 
Du Fresne glossarium med. ete. p. 260 ff. — Bertholdts Einleitung 
ins X. und N. T. 18 Thl. S.49 ff. Plant Gefchichte des Chriften- 
thums in der Periode feiner erften Einführung in die Welt duch Je⸗ 
fum und feine Apoftel. Göttingen 1818. — Winers bibliſches Real⸗ 
lericon 2te Aufl. unter dem Artikel Apoftel. 

I) Im X. T. kommt das Wort anoordklog von 
anooreiksıy, . 

a) in der Bedeutung vor, wie bei ben Profanferibenten, wo es 
einen Abgefandten, Abgeordneten anzeigt, ber im Namen eines Andern 
etwas verrichtet, (Herod. I. 21 — 22.) Auch von Sachen brauchen es 
zuwellen bie Griechen, daher 76 anoordAov — sc. zAoior bei Piato 
ein Transportfchiff anzeigt. In der erflen Bedeutung ficht es Joh. 
13, 16. odrs dnoorölog uellwv Tov niuwarsog avııv. — 2 Cor. 
8, 23., wo Paulus 2 Bevollmächtigte der Gemeinde ausdruͤcklich Apo= 
fiel nennt. Diefe allgemeine Bedeutung wirb auch auf Jeſum, Hebr. 
8, 1. angewendet, inwiefern er Gefandter ber Gottheit war und im 
Auftrage derfelben ein Reich der Wahrheit und ber Zugend gründen 
folte. Man vergleiche zu dieſer Stelle bie Altern Interpreten Theo- 
phylactus, Theodoretus und Chrysostom, hom. 5. in epist. ad Hebr. 

b) Nicht minder koͤmmt dieſes Wort im N. T. ‚vor als Nach⸗ 
ahmung des juͤdiſchen Sprachgebrauche und ft dann von dem hebr. 
mus abzuleiten, welche man bald von ben Lehrern und Dienern der 
Synagogen braucht, theils auch) von den Bevollmächtigten, welche ber 
jüdifhe Sanhedrin In kirchlichen Angelegenheiten an gewiſſe Orte fen= 
dete. Ein ſolcher Scheliagh mar daher auch Paulus vor feiner Bekeh⸗ 
3* zum Chriſtenthume, als er von Jeruſalem mit Vollmacht des 
Saͤnhedrins nach Damascus geſchickt wurde. Act. 9, 2. — 1. Fr. 
Mayer dissert. de apostolis Hebrasarum, Greifswalde 1704. — Mit 
Ruͤckſicht auf diefe vaterländifche Sitte wählte fih Iefus 12 Juͤnger 
aus feinen übrigen Lehranhängern aus, die er zu Herolden feiner Reli⸗ 
gion beflimmt hatte und durch Unterricht und nähern Umgang für bies 
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fen Beruf zu bilden ſuchte. Diefe heißen im N. X. vorzugswelfe 
Apoftel, Das BVerzeichniß dieſer 12. befindet fih Mtth. 10, 2. — 
Me. 8, 16 ff. Luc 6, 13 ff, und ihre Namen find folgende: 1) 
Simon, mit bem Beinamen Petrus, 2) Undreas, 3) Jaco⸗ 
bus, Sohn des Zebebäus, 4) Johannes, 5) Philippus, 6) 
Bartholomäus, 7) Thomas, 8) Matthäus (Levi), 9) Ja⸗ 
cobus, bes Alphaͤus Sohn, 10) Lebbäus (Thaddäus), 11) Si⸗ 
mon (der Kananit), oder richtiger: —38* der Eiferer, 12) Judas 
Iſchariot. — Als betzte ch nen: Verrath und Tod ausge: 
ſchieden war, wählten die verfammelten Jünger an beflen Stelle den 
Matthias Act. 1, 15—26. Man fieht hieraus, daß Die Zahl als ‚bebeu: 
tend und feftbeflimmt argefehen wutbe, und Jeſus bat wahrſcheinlich 
in Beſtimmung diefer Zahl auf:die 12 Stämme Ifraels, fo wie in 
Auswahl anderer 70 Jünger auf die 70 Aelteſten Mofes, oder auf bie 
70 Mitglieder des Synedriums oder auf die von ben Juden angenom= 
menen 70 Völker des Erdbodens Rüdficht genommen. Obgleich aber 
die Anzahl der Apoftel auf diefe Weile adgefchloffen war, fo trat doch 
bee fpäter bekehrte Paulus, der gar nicht unter ber Begleitung Jeſu 
geweſen war, als Apoftel ganz unabhängig ‚von den Zwoͤlfen, und in 
gleihem Anfehen mit ihnen, auf, indem er feine unmittelbare Beru: 
fung duch Sefus nachwies. Gal. 1, 1. Diefer überzählige. und fpäter 
binzugefommene Apoftel, ber fich felbft ſehr paffend den Heidenapoſtel 
nennt (Röm. 11, 13.), hat das Meifte für die Ausbreitung und. zu: 
mal für die dogmatiſch⸗kirchliche Ausbildung bes Chriſtenthums gethan. 

c) Sm noc engeren Sinne werden im N. X. folhe Lehrer Apos 
flel genannt, die ſich unter Aufſicht der eigentlichen fogenannten Apo: 
ſtel dem Bekehrungsgeſchaͤfte widmeten, oder nach unfter Art zu reden, 
die Miflionarien machten. So Barnabas, der bekannte Begleiter Pauli 
Act. 4, 4—14, ja felbft weniger bekannte Männer Rom. 16, 7. — 
Ob in der Stelle Eph. &, 11., wo alle chriftliche Lehrerarten claffificiet 
und die Apoftel zu oberft geftellt werden, daſſelbe Wort in diefer weis 
tern oder in der erwähnten engern Bedeutung gebraucht fei, kann ges 
flritten werben; Legteres aber ift wahrfcheinlich. 

II) Bei fpätern Rirhenfchriftftellern wird ano- 
owohog bald vom höhern Klerus, bald auch in ande- 
rer eigenthämlichen engen Beziehung gebraudt. 

a) Don den Bilhäfen ift es gewöhnlich in ben Tagen, die noch 
zunaͤchſt an das apoftolifche Zeitalter reichten; denn aus 'Theodoret. 
comment. in 1 Tim. 3, 1. ergiebt fih, dag man das früherhin als 
fononym mit nosoßvreoog gebrauchte .Zrnloxonos oft mit apostolus 
vertaufhte. Doch iſt es wahrſcheinlich nur von Bifchöfen gebraucht 
worden, die von Apofteln und Apoftelfchülern felbft eingefegt waren. 
Später nannten ſich die Bifchäfe richtiger und befcheidener Successores 
apostolor. Vid. Cyprians 42: Br. Der bifchöflihe Sitz hieß jedoch 
fruͤh fchon Sedes apostolica; baher fagt auch Auguftin in feinem 42. 
$Br.: Christiana societas, per sedes apostolor. et successiones episco- 
por. certa per orben propagatione diffunditur. — Das Prädikat 
apoftolifch, das früherhin, wie diefe Stelle bemeift, alle Biſchoͤfe von ihrem 
Aufenthaltsorte brauchten, eignete fich fpäter der römifche Bifchof allein zu, 
und darum wird jegt der päpftliche Stuhl vorzugsweiſe apoflolifc genannt. 

Siegel Handbuch 1. 9 
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b) Noch ſpaͤter pflegte man auch diejenigen honoris causa Apo⸗ 
flet zu nennen, welche unter einem Wolke zuerft das Evangelium Jeſu 
außbreiteten. Daher hieß Gregor der Apoftel der Engländer, Bonifacius 
ber Apoftel der Deutfchen, Anſcharius dee nordifche Apoftel, weil er zu⸗ 
erft mit Erfolge in Schweden und Dänemark lehrte. 

c) Eine befondere Bedeutung erhielt das Wort dnooroAoc zu der 
Zeit, wo man mit Bellimmung des N. T. Kanon’s beſchaͤftigt war. 
Neben die Rubrik evayyddıov ſtellte man eine andere — da⸗ 
mit man etwas Analoges zu dem A. T. vouos et npopirar habe, 
und umfaßte damit bald nur die Briefe Pauli, bald auch die ſaͤmmt⸗ 
lichen apoſtoliſchen Briefe im N. T. 

d) Völlig eigenthuͤmlich koͤmmt dieſes Wort in dem Briefverkehr 
ber früheren chrifflichen Kirche und in dem fi) ausbildenden Kicchens 
rechte vor. (S. bdiefen Artikel.) Hier beißen nämlich die libelli dimis- 
sorii vel literae dimissoriae aud) Apestoli. Suicer unter dem Worte 
enooroAog führt aus Brissonius de verbor. signific. folgende Stelle 
an: Dimissoriae literae dieuntur, quae vulgo Apostoli ab eo, quod 
causa ad eum, qui appellatus est, dimittitur. — Nachdruͤcklicher er: 
lärt fih Du: Fresne ımter dem Worte apostolus, wenn er fagt: 
„Apostoli, — vox nota Livio et Jurisconsultis, et in jure Canonico 
frequens. Erant autem Apostoli dimissoriae literae, quas Episcopus 
Laico vel Clerico in alienam dioecesin transituro dabat, Laico qui- 
dem, ut ibi ordinaretur, Clerico vero, ut vel ordinaretur, vel ordi- 
natus sacrificaret, vel in alienae ecclesiae catalogum referretur. 

e) Sm befonders engen Sinne wird das Wort anooroAog in den 
eömifch- und griechiſch⸗katholiſchen Kirchenſyſtemen gebraucht; im erſtern 
von einer eigenthuͤmlichen Rubrik der Meßliturgie und im letztern von 
einem beſondern liturgiſchen Buche, Apostolus genannt, welches die epi⸗ 
ſtoliſchen Perikopen enthaͤlt. Von beiden wird in andern Artikeln aus⸗ 
führlicher die Nede ſeyn. Auch werben ſich noch die abgeleiteten Worte 
apoſtoliſch — Apostolatus ete. ſchicklicher nach ihrer beſondern Bedeu⸗ 
tung in der Kirchenſprache bei den Artikeln Biſchof, Papk, Kirche u. a. 
nachweifen Iaffen. 



16. 

Apoſtelfe ſſte. 

I. Naͤchſte Veranlaſſung zu den Kpofiefeien und all 
mählige Ausbildung berfelben. IL Schwierigkeit, das 
Alter einzelner Apoſtelfeſte genau zu beftimmen, III. Zeier 
der Apoſtelfeſte in der heutigen chriftlichen Welt. 

' 

Apoftolifhes Zeitalter. Lud. Capelli historla apostolica 
illustrata. Gener. 1634. ed. I. A. Fabricius Lips. 1691. — Guil, 
Cave antiquitates apostolicae, or the history of the apostles. Lond. 
1677. Deutſch 1696. N.Afl. 1724. — Ph. I. Hartmann: Comment. 
de rebus gestis Christianor. sub apostolis 1699. — I. F. Budei 
ecclesia apostolica s. de statu ecclesiae sub apostolis. Ien. 1729. — 
G. Benfon’s Geſchichte der erften Pflanzung der chriftlichen Religion 
aus dem Engl. von J. F. Bamberger. Halle 1768. 2 Thle. Brevis 
repetitig, originum christianorum. Hal. 1788. F. Lüde Comm. de 
ecclesid Christi apostolica. Gotting. 1813. — ©. J. Pland’s Ges 
ſchichte des Chriftenthums in ber Periode feiner erften Einführung in 
die Welt duch Jeſum und feine Apoftel. Göttingen 1818. 2 Bde. A. 
Neanders Geſchichte ber Pflanzung und Leitung ber chriftlichen Kirche 
duch die Apoftel. Hamb. 1832 ff. 2 Bde. 

Schidfale und Wirkfamkeit der Apoftel. Dorotheus 
Tyrius Synopsis de vita et morte prophetar., apostolor. et LXX. 
discipulor. Christi (angeblid um 303 — aus bem Latein. ind Griech. 
überftgt 525) in bibl. PP., dazu die wichtigen Fragmente bei Cave 
histor. liter. T. I. p. 164 ff. — Hippolytus (nicht Portuensis um 
230, viel. Thebanus um 320) de XII. apostolis, ubinam quisque 
eor. praedicaverit et consummatus sit (in Cambefisii Auctario T. II. 
Paris 1648.) — Die dem Abdias untergefchobene historia certaminis 
Apostolioi (aus dem 9. oder 10. Sahrhundert in Fabricii cod. Apo- 
eryph. Tom. Il. p. 388 ff. — Starck's Geſchichte der chriftlichen 
Kirche des erften Jahrhunderts. Leipz. 1780. G.W.Rullmann De Apo- 
stolis. Rintel. 788. Befonders Winers bibl. Realwoͤrterbuch. Leipz. 1820, 
2Bde. N. Aufl. Bd. 1. 1833., mo in der Kuͤrze eine Ueberficht von dem 
Leben und Mirken jedes einzelnen Apoftels mitgetheilt wird. — Seite 
der Apoſtel. Andrese Wilkii ‘Eogroypap/us pars posterior, con- 
tinens facta duodecim Apostolor. Edit. G. Hesso. Jenae 1676. — 
Hospinian, de origine et progressu festor..eto, 1611. p, 117. — 
Hildebrand de diebus festis libellus 1718. p. 100. — I. A, Schmi- 
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dii histor. festor. et dominicar. 1726. (zerſtreut an mehreren Orten) 
Thomassini tractatus de celebratione festor. gewöhnlich beigebunden 
ber Heortologia sive de festis propriis locor. et ecclesiar. auctore 
Carolo Guyeto, Venetiis 1729. — Bingh. I. 1. vol. IX. Baumgartens 
Erläuterung ber chrifllichen Alterthümer. S. 311. Auguſti's Denkwuͤr⸗ 
bigkeiten ꝛc. 8. ®. p. 127 ff. p. 168 ff. 2 

D Urfprung und allmählige Ausbildung der Apo- 
ftelfefte. Nah dem, mas in den Artikeln Märtyrer und Mär- 
tyrerfefte von der hohen Meinung gefagt iſt, welche die frühe kaͤm⸗ 
pfende Kirche von folhen hegte, bie um bes Chriffenglaubens willen 
Schwere Leiden und felbt den Tod erlitten, darf e8 uns wohl nicht be= 
fremden, wenn man theil$ die Nachrichten von dem Märtyrertode ein- 
zelner Apoftel forgfältig fammelte, theils auch in fpäterer Zeit das mar- 
tyrium einzelner berfelben erdichtete. Galt einmal der Märtyrer für. 
eine Perfon, die durch das erduldete Leiden und den erlittenen Tod zu 
dem Befige ber hoͤchſten Seligkeit gelangt fei und einen befondern 
Mag unter den Lieblingen Gottes eingenommen habe, wie natürlich 
mar es da, daß man ben eigentlichen Boten Sefu die Ehre des Mär: 
tprerthums zuzueignen ſuchte. Wie der Artikel Märtyrerfefte lehrt, 
ehrte man diefe Blutzeugen bald durch jährlich wiederkehrende Gebächt: 
nißtage, eine Sitte, die dann auch üblich in Beziehung auf die Apoftel 
werden mußte. Und davon haben wir auch in ber That ein frühes 
Beifpiel den Petrus und Paulus betreffend. ©. Euseb. H. E, 1. 
ll. c. 25. und Hieronym. in Ezech. c. 40. Lesterer erwähnt der in 
Rom gebräuchlichen Proceflionen zu den Gräbern des Petrus und 
Paulus, welchen er fchon in- feiner Jugend beigewohnt habe. Sn An: 
fehung des Apoſtels Petrus glaubte man fih duch die Weiſſagung 
Chrifti, Joh. 21., zur Annahme feines Märtyrertodes berechtigt, ob 
man gleich zugeben mußte, daß darin weder über die Zeit, noch über 

den Drt etwas Näheres beftimmt fe. Da die Gefchichte uͤber den 
Tod des Apoſtels Paulus ſchweigt, fo Eonnte man ſich blos an bie 
Zradition halten. Eben dieß gilt auch von den übrigen Apofteln, über 
deren Wirken und Ende das N. T. fo gut wie nichts berichtet. Die 
Altern Sammlungen diefer Art find verloren gegangen, und die noch 
vorhandenen tragen das Gepräge ber fpätern Zeit und ben Steipel 
bee Erdichtung fo deutlich an fih, daß man fich derfelben nur mit der 
größten Vorficht bedienen Fan. ©. Gallandi biblioth. Patrum T, XI. 
p. 758. Die meifle Aufmerkfamkeit verdienen noch bie Nachrichten 
über die Schidfale der Apoftel, welche die Homileten ihren Vorträgen 
einverleibt haben. Aus benfelben nun ergiebt fih, daß man meniger 
darauf bedacht war, das Leben und Wirken dieſer erften Verbreiter des 
Chriftenthums , als vielmehr ihren Tod zu fchildern. Uebrigens trugen 
auch gewiß noch zwei Umftände zur Verwirklichung mehrerer Apoftel: 
fefte bei, einmal die Eitelkeit beinahe jeder einzelnen geößern Chriften- 
gemeinde, von einera Anoftel abſtammen zu wollen, und dann daß noch) 
fpäter_bie Idee von Schugheiligen üblich wurde, wozu man nicht ſelten 
auch Apoftel wählte. Daß man nun aber früh Schon angefangen- haben 
muͤſſe, außer Petrus und Paulus auch bie Denktage der übrigen, Apo- 
fiel zu feiern‘, läßt bei daraus ſchlleßen, daß in der erſten Hälfte des 
7. Jahrhunderts Bonifacius IV. ‚(a,,610) bemüht, war, ‚ein. festum 
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omnium apostolor. in Gang zu bringen, nachdem ihm vom Kaifer 
Phokas das. Pantheon war gefchente worden. Sin manchen Gegenden 
bieß diefer Tag auch Festum initii praedicationis Domini, S. Du- 
randi rational. divin. off. 1. VII. c. 10. Gratiani decretal. UI. di- 
stinct. III. o. 1., und gleichbedeutend ift auch der Name festum divi- 
sionis apostolor., wenn man nämlich dabei auf die Tradition Ruͤckſicht 
nimmt, beren zuerft Rufin H. E. 1. 1. c. 9. erwähnt. Diefer zu 
Folge follen ſich die Apoſtel verfammelt und durch das Loos bie Pros 
vinzen ausgemittelt haben, in welcher jeder einzelne das Evangelium 
verfündigen follte.e Dennoch fcheint dieß allgemeine Apoftelfeit nicht 
überall üblich geworden und aud nur von kurzer Dauer geweſen zu 
ſeyn. Dafür fcheint auch der Umfland zu fprechen, daß man zwar zu= 
weilen eine Spur davon in der Gefchichte findet, die aber bald hernach 
wieder verſchwindet. So wird durch ein Decret der Synode zu Tou⸗ 
loufe a. 1229. can. 16. wieder ein festum duodecim apostol. ange⸗ 
ordnet; allein in den Synodaldekreten zu Cognac a. 1250 — 60. und 
zu Erchefler a. 1287. c. 25., wird deflelben nicht namentlich erwähnt, 
obgleich dort die Gedaͤchtnißtage ber Evangeliften Marcus und Lucas, 
Pauli Belehrung, Fest. Joannis ad Portam latinam und mehrerer 
Heiligen und Kirchenvaͤter verzeichnet find. Gegen das Ende des 18. Jahr: 
bunderts finden wir noch einmal eine fchwache Spur von einer Collectiv⸗ 
feier aller Apoftel, indem Bonifacius VIII. verordnete, daß der Andreas: 
tag am 30. Novbr. zugleich in honorem omnium Apostol. gefeiert werbe. 
Sedo wird diefe Anordnung fpäterhin nicht weiter erwähnt, und der 
felbe 30. Novbr. wird nachher zum Gedaͤchtnißtage ber beiden Apoſtel 
Philippus und Jacobus erwählt. Mehr für eine ſtets uͤbliche Collectivs 
feier aller Apoftel würde der Umftand fprechen, daß nad) Du Fresne 
Glossar. ad scriptt. med. et infim. latinitatis. unter dem Worte Fe- 
stum divisionis Apostolor. in den Martyrologien von Beda Ufuardus 
u. m. eines Feſtes ber Apofteltheilung felbft bis ins 13. Sahrhundert 
herab Erwähnung gefehieht, wenn ſich gewiß ausmitteln ließe, daß bie: 
fer Tag einerlei mit dem erwähnten Festum initii praedicationis do- 
mini wäre. Bekanntlich aber find die Meiften ber Meinung, daß diefe 
Theilung bios auf die Abfonderung der in Rom in einem Behaͤlt⸗ 
niffe aufbewahrten -Gebeine der Apoftel Petrus und Paulus fich be: 
ziebe. Da dieſes Zeit auch nicht im Bxreviar. Romano verzeichnet iſt, 
fo darf man daraus ſchließen, daß es wenigſtens nicht allgemein gefeiert 
wurde. Darum fcheinen diejenigen chriftlichen Alterthumsforfcher eine 
richtige Vermuthung aufgeftellt zu haben, welche annehmen, daß die 
Collectivfeier aller Apoftel früh ſchon unterging in ber abendländifchen 
Kirche im 9. Jahrhundert und zeitiger noch in ber griechifchen Kirche. 
Dort in dem Feſte aller Heiligen am 1. Novbr. hier in dem Gedächt: 
nißtage aller Märtyrer und Heiligen am Sonntage nah Pfingiten. 

. Nur fd viel ift gewiß, daß wenigftens in ber afrikanifchen Kirche im 
6. Sahrhundert ein allgemeines Apoftelfeft gefetert wurde, wie dieß eine 
Rede vom Bifchofe Sulgentius in Rufpe beweift. (S. Fulgentii episc. 
Rusp. Opp. Edit. Thom. Ragnando 1639. p. 132.), worin er mit 
redneriſchem Schmude alle Apoftel namentlich anführt und ihre Ver: 
dienfte erwähnt. Doc; verfchwindet fpäter aud in biefer Kirche Die 
Spur eines ſolchen Feſtes. — Wie wahr es aber auch feyn mag, daß 
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ein allgemeines, für ſich beftehendes Apoftelfeft nach und nach in Vers 
gefjenheit gerieth, und daß man die invocatio omnium apostelor. mit 
einzelnen Denktagen ber 12 Boten Jeſu in Verbindung, brachte, wie 
dieß die Gefchichte der einzelnen Apofteltage lehren wird; fo hat man 
doch die Gedächtnißtage der einzelnen Apoftel keineswegs vernachläffigt, 
fondern fie wurden nach und nad) alle duch eine befondere kirchliche 
Feier ausgezeichnet; doch find die Meinungen tiber bie Grundfäge ges 
theilt, nach welchen man bei Anordnung einzelner Apoftelfefte verfuhr. 
Einige nehmen an, baß man nad) gar feinem Principe dabei zu Werke 
gegangen fei. Dahin gehört Baumgarten in ber Erläuterung ber chriftlichen 
Alterthümer, herausgegeben von Bertram, wo er ausbrüdlich fagt: „Die 
„Apofteltage find von ganz ungeroiffem Urfpeunge, und es ift ſehr wahr: 
„ſcheinlich, daß man, wenn es nicht durch die Translation eines vor⸗ 
„gegebenen Körpers oder gewiffer Reliquien veranlaßt worben,. ganz 
„soilltührlich Die memoria eines Apoftels auf bdiefen oder jenen Monat 
„verlegte. Allein” dennoch Läßt fi etwas Abſichtsvolles dabei nicht 
verkennen. Man fcheint theils auf die Lircchliche Würde und Rang 
ordnung (nad welcher Petrus und Paulus die erften waren); theils 
auf die Chronologie, d. h. auf den Eintritt in bie Geſellſchaft Jeſu; theils 
auf gewiſſe charakteriftifche Umſtaͤnde Rüdficht genommen zu haben, wie 
3. B. bei dem Apoftel Thomas. Die meiften Schwierigkeiten fcheinen 
die beiden Apoftel Paulus und Matthias verurfacht zu haben. Diefe 
wurden erft nah der Dimmelfahrt Jeſu zum Apoftelamte berufen. 
Daher finden wir in Anfehung derfelben einige Verfchiedenheit in der 
Liturgie. Sn dem Canon missae nämlich wird da, wo der Märtyrer 
und Apoftel gedacht wird, Matthias allein ausgelaffen. Darüber heißt 
8 in Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom, I. p. 246 und p. 256—57. 
— ‚Matthias fei deshalb hier ausgelafjen, weil er nicht unmittelbar 
„wie Paulus von Sefu felbft, fondern duch das Loos zum XApoftels 
„amte fei berufen worden.” — Die Frage: wie bie heilige Zwoͤlfzahl 
behauptet werben koͤnne, dba doch an Judas, des Verräthers Stelle, 
zwei, nämlich Matthias und Paulus, gekommen feien, berühren die Als 
ten höchft felten, und es wäre wohl möglih, daB man flillfchweigend 
diefe Schwierigkeit dadurch) zu befeitigen fuchte, daß man ben Apoſtel 
Sohannes (von deflen martyrio ohnehin nichts ‚bekannt war), zum 
MWeihnachtschelus rechnete. Uebrigens haben diefe Apofleltage das Eigen- 
thümliche, daß man zuweilen an einem Zage bad Andenken von zwei 
Apofteln zugleich erneuerte, z. B. Petrus und Paulus, des Philippus und 
Jacobus, des Simon und Judas, zumeilen aber aud) einem einzelnen 
Apoftel mehrere Tage widmete, 3. B. dem Petrus 8 und dem Paulus 
2 Tage. Dieß alles wird deutlicher bie Gefchichte ber einzelnen Apo: 
fteltage lehren. . . 

I) Schwierigkeit, das Alter einzelner Apoftel- 
fefte zu beflimmen. — Waren bie Denktage einzelner. Märtyrer 
oft nur Lokal⸗, hoͤchſtens Provinzialfeierlichkeiten, welche andre Städte, 
Provinzen und Gemeinden gar nit kannten, oder nur nad) und nad) 

nachahmten; fo fand gewiß auch ein ähnlicher Fall Statt bei den ein: 
zelnen Apofteltagen. Sie waren höchft wahrfcheinlih auch nur Lokal⸗ 
fefte, veranlaßt durch die oben angeführten Urfachen und durch befonbre 
Traditionen. Nur fpäter erſt, als der chriſtliche Cultus mehr eine ge⸗ 
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wiſſe Gleichfoͤrmigkeit erhielt, fcheinen auch bie einzelnen Apoſtelfeſte all⸗ 
gemeine Feſttage geworden zu feyn. Wie fehr ſich auch der Verfaſſer 
bemüht bat, den Zeitpunkt zu erforfchen, wo bieß geſchah; fo kann er 
doch nur Allgemeines mittheilen und zwar aus einer Schrift, die häufig 
der SHeortologia von Cuyetus angebunden if. Sie führt den Titel: 
De dier. festor. eelebratione commentar. historic. et dogmatic. gal- 
lice conscriptus a Ludovico Thomassino congregationis oratorii 
Presbytero.. Nune primum latine editus etc. Diefe Schrift, nicht 
unwichtig für die Chronologie der chrifllichen Feſte, zeigt, indem fie 
Paiferliche Verordnungen, Beſchluͤſſe merkwuͤrdiger Concilien, die fostos 
sacros, welche der regulae Codegrangi einverleibt find, die Capitularia 
Carls des Großen, die literas Nicolai I. ad Bulgaros scriptas. berüd: 
fihtigt, daB das erfte allgemeinere Apoftelfeft fih auf Petrus und Pau⸗ 
lus bezog, mit welchem fpäter eine invocatio omnium apostolor. ver⸗ 

"bunden war: Im 6. Jahrhundert tritt fchon deutlich hervor bie So- 
lennitas S. Joannis Baptistae, etwas fpäter die memoria Sohannes 
des Evangeliften. Außer diefen erwähnen auch fchon die Capitularia 
Caroli M. einen eigenen Denktag bes Andreas. So verhielt es ſich 
ungefähr bis zum Sahre 1000. Nach dieſer Zeit gefchieht mährerer 
Apoſtelfeſte Erwähnung und Thomaſſin laͤßt ſich in der angeführten 
Schrift . IL e. 23. $. 10. in Beziehung auf die griechiſche Kicche 
alfo vernehmen: Post annun Christi millesimum extat in monumentis 
eoclesiae graecae Manuelis Comneni sanctio, qua constituitur cele- 
brandos esse festos dies S. Joannis Theologi sive Evangelistae 
21. Septbr. — S, "Ühomae 6. Octbr. — S. Jacobi Alphaei filii d. 9. — 
8. Lucae Apostoli et Evangelistae d. 26. — S. Philippi Apostoli 
d. 14. mens. Novbr. — S. Mathaei Apostoli et Evangelistae d. 16. 
S. Andreae d. 80. - S. Marei Apost. et Evangel. d. 25. mens. Apri.— _ 
S, Jacobi, fratris S. Joannis Evangel. d.30.— S. Bartholomaei d. 11. 
mens. Jun. — S. Judae s. Thaddaei, seu Lebbaei sive Jacobi d. 19. — 
SS, Petri et Pauli d. 29; mens. Jun. Praeterea jubetur in regia consti- 
tutione agicommemorationem XII. apostolor. d. 30. Jun. — S.Mathiae 
apostoli d. 9. mens. Aug. — S. Thaddaei d. 20. S. Bartholomaei d. 
24. et Joannis Apostoli d. 8. mens. Maji. — S. Simonis Zelotae 
d. 10. — S. Alphaei apostoli d. 26. — Sn Abfiht auf die latei⸗ 
niſche Kirche fagt er nur kurz im allgemeinen Folgendes: Innocentii Ill. 
Romani Pontiticis aetate sub initium seculi XIII. apostolor. singu- 
lorum festi dies iostituti fuerant. Die befondere Feier aller. Apoftel: 
tage würde demnach, wenn man im allgemeinen bie Zeit beilimmen 
wollte, in die jpätere Hälfte des Mittelalters fallen. . 

III) Seier der Apoftelfefte in der heutigen dhriftli- 
hen Welt. Beruͤckſichtigt man den griechifchen Seftkalender, fo 
ift in dieſer Kirche die Feier aller Apofteltage noch jegt üblich, ja auch 
die Gedächtnißtage der Evangeliften Marcus und Lucas, Inzwiſchen 
feinen fie doch nicht allgemein kirchliche Feſte zu feyn, Tondern fie 
werden nur von den fogenannten Calogeris gefeiert. Eine Ausnahme 
macht bie Gollectivfeier aller Apoftel, welche in dem fefllihen Tage zum 
Andenken aller Märtyrer und Belenner am Sonntage nad) Pfingiten 
mit begriffen if. Leo Allatius de dominic, et hebdomatib. Graecor. 
8 31. — Was die römifche Kirche betrifft, fo findet faft ein gleicher 
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Fall Statt, wenigſtens wenn man einen großen Theil der Tatholifchen 
Kirche in Deutfchland und in den oͤſtreichiſchen Staaten berüdfichtigt. 
Seitdem man befonders anfing in neuern Zeiten bie Feſte zu verrin- 
gern, (f. den Artikel Feſte der Chriften Nr. V.), fo hörten auch die 
Apoftelfefte auf allgemeine chriftliche Zefte zu feyn. Darum fagt auch 
ein liturgiſcher Schriftfteller diefer Kirche: (vergl. vollftänbiges katho⸗ 
kifcheliturgifches Lehr: und Erbauungsbuch von R. W. W. Prag 1796.) 
Die gebotenen Feiertage an jedem Rage eines Apofteld insbefondere 
find feit der Einfchränkung der Fefte aufgehoben, und es wird nur das 
Feſt aller heiligen Apoflel mit dem Feſte der Apoftel Petrus und Pau 
lus gefeiert, an welchem Zage die Erinnerung aller heiligen Apoftel 
insgefammt gefchleht. Jedoch gilt dieß nur von der römifchen Kirche 
in den öfterreichifchen Staaten. Dertliche Obfervanzen und ber Um: 
ftand, daß manche Apoftel zugleih auch Schugheilige find, mögen da⸗ 
von eine Ausnahme machen. . 

Die Feier der Apofteltage in der proteftantifchen Kirche anlangenb, 
ift zu bemerken, daß bie Lutherifche Kirche diefelben der Mehrzahl nach 
beibehielt. Doch hat fi im Laufe der Zeit bier ebenfalls vieles geaͤn⸗ 
dert. Im allgemeinen kann man wohl annehmen, baß die Apoftelfefte 
an den für fie beſtimmten Tagen felten mehr gefelert werben; man hat 
fie auf den vorhergehenden oder nachfolgenden Sonntag verlegt oder 
auch gänzlich abgeſchafft. Diefe legte Maaßregel ift auch nicht zu miß⸗ 
billigen, wenn man erwaͤgt, daß der Stoff zu relkgisfen Betrachtungen 
fehr eingefchränkt und einförmig werden muß, da mad) ſtreng proteftan- 
tiſchen Srundfägen der Tradition kein Werth beizulegen tft, und bie 
evangelifhe Geſchichte von den fpätern Schidfalen ber meiften Apoftel 
fo viel wie nichts berichtet. In der reformirten Kirche erklärte man 
fi) gleich anfangs und in der Regel gegen die Apısfteltage, doc mehr 
aus polemifchebogmatifhen Rüdfichten und mit SBiderfpruh mancher 
berühmten reformirten Theologen. ©. Pelargus in feiner XIX. disputat. 
de lectionib. evangel. thes. XV. 



17. 

Xpoftelthbeilung 
Festum divisionis (s.dispersionis) Apostolorum. 

I. Unficherheit der kirchlichen Sage, auf welche ſich 
dieſes Feſt gründen fol. II. Urfachen der Gleichgültige 
keit in der römifchen Kirche gegen diefed Feſt, und vers 
änderte Bedeutung, die man ihm in fpäterer Zeit unter 
zulegen ſuchte. 

Literatur. Starck's Gefchichte dee chriftlichen Kirche bes erften 
Sahrhundertsi 17 B. p. 446 ff. — Durandi ration. div. off. 1. VII. 
ec. 15. — Auguſti Denkwuͤrdigkeiten ꝛc. 178. ©. 169 Anmerk. Se 
DB. 142 und 173 f. Baumgartens Erläuterung ber chriftlichen Alter 
thümer S. 304. — Hildebrand de diebus festis p. 100. 

1) Unfihherbeit der kirchlichen Sage, auf welde 
fi dieß Seft gründen foll. — Wie über viele einzelne Feſte 
ein gewiſſes Dunkel verbreitet ift, das fih nur ſchwer aufhellen läßt, 
fo gilt dieß von dem Sefte der fogenannten Apofteltheilung. Einige 
halten es für identifh mit dem Festum omnium »Apostolor. oder vo- 
eationis Apostolor., geftiftet von Bonifacius IV. 610 auf den 1. Mat. 
Unter dieſer Borausfegung aber wäre e8 nach dem, was wir im Artikel 
Apoftelfefte erinnert haben, weder allgemein geworben, noc auch von 
langer Dauer geweſen. — Gewoͤhnlich aber begründet man das Fe- 
stum divisionis Apostolor., auf eine Sage ber alten Kirche, die fich bei 
Hieronym. ep. 61. ad Jammach. und in Rufin’s Praef. de symb. 
Apost. hist. eccles. 1. I. c. 9, befindet. „Die Apoftel nämlich, nach 
dem fie 7 oder nad) Andern 12 Jahre ſich zu Serufalem aufgehalten 
hätten, waͤren fie uͤbereingekommen, ein’ Symbolum oder den furzen 
Inhalt ber evangelifchen Lehre aufzufegen, um fi) daran theils unter 
einander zu erkennen, theild auch ihre Jünger von Juden und Heiden 
zu unterfcheidben. Sie hätten darauf den ganzen Erdkreis unter ſich 
getheilt und fi zur Pflanzung und Ausbreitung des Chriftenthume 
nach allen Richtungen bin zerſtreut. — Nach diefer Eintheilung foll 
dem Petrus Babylonien und die Juden in ber Zerfireuung zu Theil 
geworden ſeyn. Die Inſchrift der petrinifchen Briefe gab vermuthlich 
Gelegenheit zu diefer Provinzenvertheilung. Dem Paulus ſoll Griechen: 
Land und Stalien, weil er daſelbſt am häufigften lehrte, dem Jacohus 
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Spanien, dem Johannes Klein⸗Aſien und Parthien, vermuthlich wegen 
der Apokalypſe und der lateiniſchen Inſchrift ſeines erſten Briefes ad 
Parthos zugetheilt worden ſeyn. Philippus ſoll das obere Aſien, Tho⸗ 
mas Parthien und Indien, Bartholomaͤus Armenien, Simon von 
Kana Meſopotamien und Perſien, Judas Thaddaͤus Arabien und Idu⸗ 
mia, Matthias Aethiopien und Andreas Scythien erhalten haben. — 
Wie wenig nun auch an der apofloliihen Wirkſamkeit außer Palaͤſtina 
kann gezweifelt werben, indem das Chriftenthum noch vor dem Unter- 
gange bes juͤdiſchen Staates ſich in vielen und bedeutenden Stäbten 
von Ajien, Afrika und Europa eingeführt hatte, fo läßt fi) doch an 
einer folchen Zerflreuung der Apoſtel, wie die eben erzählte, um fol 
gender Gründe willen zweifeln. Einmal ift es ausgemacht, daß fich 
mehrere Apoftel noh im Jahre 51 zu Serufalem befanden und daß 
Sohannes am längften da geblieben zu ſeyn fcheint. Auch iſt es nicht 
unmahrfcheinlih, wie wir dieß unter andern von Petrus wiſſen, daß 
einzelne Apoftel, nachdem fie eine Zeitlang von Serufalem ſich entfernt 
hatten, dahin zurüdkehrten. Ja es hat vieles für fich anzunehmen, 
daß Serufalem die Mutterkirche bis nach der Zerflörung des jüdifchen 
Staates blieb. Was Übrigens die Ländervertheilung der Apoftel be= 
trifft, fo iſt die ſchwache hiſtoriſche Beglaubigung berfelben theils in 
dem Artikel Apoſtelfeſte, theils bei einzelnen Apofteltagen nachge⸗ 
wiefen. Einzelne archäologifhe Schriftitellee behaupten, ohne jedoch 
ihre Angabe durch Gründe zu beglaubigen, daß diefes Feſt im 7. Jahr⸗ 
hundert für den 15. Julius vorfomme Bei Du Fresne heißt es: 
Festum divisionis Apostol, notatur in Martyrologiis Bedae, Usuardi 
et alior. d. 15. mens. Jul. Später wird es von dem Concil. Tolo- 
sano (a. 1229) unter dem XZitel: Festum duodecim Apostolor, zwi⸗ 
In Sohannistag, Kreuzeserfindung, Erhöhung und Maria Magdalena 
geſetzt. 

I1I) Urſachen der Gleichguͤltigkeit in der roͤmi⸗ 
ſchen Kirche gegen dieſes Seft und veränderte Bedeu— 
tung, die man ihm in der ſpaͤtern Zeit unterlegte. 

Die archäologifchen Schriftfteller der römifchen Kirche find dieſem 
Sefte nicht günftig, was fehon Hildebrand de diebus festis p. 100. 
bemerkt. Baronius nämlich Annal, ecel. ad ann. 44, n. 41 fagt: 
de divisione ae praedicatione apostolor. ad praedicandum evangel. 
gentib. res sane est perdifficilis investigata, ae notius mes senten- 
tia breviter tractanda, quam fabulis involvenda atque commentis 
exaggeranda etc. Da nun biefes Feſt dem römifchen Intereſſe ent⸗ 

*gegen ift (inwiefern nämlich in der oben angeführten Sage dem Pe- 
trus nicht Rom, fondern Babylonien als Wirkungsplatz angewiefen. 
wird, fo darf ed auch kein hiſtoriſches Kundament haben, obgleich bei 
andern nicht weniger zweifelhaften Feften ein folches, felbft auf Koften 
der Wahrheit gefchaffen wird. Es wird übrigens dieſes Feſt feltener 
genannt und Du Fresne führt nur 2 Stellen aus dem 11. und 12. 
Jahrhundert an, wo deſſelben Erwähnung geſchieht. In den gewoͤhn⸗ 
lichen Calendern iſt es nur ſchwarz bezeichnet, und in dem monatlichen 
Feſtverzeichniſſe, das ſich bei Binterim 5r B. Ar Thl. findet, fehlt 
es ganz. 
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Später hat man eine andere Bedeutung dieſes Feſtes zu ermitteln 
gefucht, um die römifche Kirche weniger zu compromitticen. Man ver 
ftand fie naͤmlich de divisione ossium Petri et Pauli Romae inventor., 
wodurch freilich die Sache eine veränderte, aber keineswegs richtige Anz 
fit erhielt. S. Durand. ration. divin. offic. 1. VIL co. 15. — Nach 
den Grundſaͤtzen der Reformatoren über Abfchaffung oder Beibehaltung. 
der Feſte konnte das Festum divisionis Apostolor. nicht in den Cul⸗ 
tus der Proteftanten übergehen. (S. den Artikel Zeftfeier der Chriften.) 
Daher fagt auch Hildebrand de diebus festis p. 100. Nostri diem 
hunc festum abrogarunt, forte ideo, quod de divisione illa parum 
eerti ex antiquitate acoles. constet. 



18. 

Aſchermittewoche. 

I. Name und Alter dieſes Tages. IL Die noch) jetzt 
gewoͤhnliche Feier deffelben in der römifchen Kirche. 

‚Götze dissert. de cinerum in sacris usu. Lipsise 1722. — M. 
Mittwochii dissert. de capite jejunii, vulgo Aschermittwoch. Lipsiae 
1693. Hospinianus 1. 1. p. 46. Hildebrandus libellus de diebus fe- 
stis. Helmstadii 1718. p. 47 seqg. Schmidtii historia festorum 
p- 97. Bingh. 1. I. vol. VIII. p. 118. vol. IX. p. 186. 

ID) NVame und Alter diefes Tages. — Aſchermittewoche, 
Ist. dies einerum, Caput jejunii, heißt ber erſte Tag ber vierzigtägigen 
Saften vor Oſtern. Er hat feinen Namen entweder von dem Buß:Co: 
ſtuͤm ber alten Kirche, oder von ber an demfelben üblichen Feierlichkeit 
dir fogenannten Afchenweihe. Wie die Aſche ſchon bei den Juden ein 
Eiymbol ber Trauer und ber Buße war (Geier de luctu Hebraeorum 
ep. 22. Gesenius Lex. Hebr. s. v. pi), fo ging ihr Gebrauch, auch in 
ähnlicher Bedeutung auf bie Chriften über. S. Winers bibliſches 
Meallericon die Artikel Trauer und Faſten. — Tertullian. lib. de 
poenitent. c. 9. p. 127. — Cyprian. de lapsis bald am Ende. — 

. Ambrosius in tractatu ad virginem lapsam. Sin allen biefen Stellen 
tommen von den Büßenden die Ausdrüde vor: Sacco et cineri in- 
cubare — adhaerere eineri — corpus cinere adspersum. — Goͤtze 
in der angeführten Abhandlung gegen das Ende, welche ber Verfaſſer 
felbft zu vergleichen Gelegenheit hatte. Man wuͤrde fhon einige Auf: 
Märung über den Namen, fo wie über das Alter diefes Tages erhalten, 
wenn es mit Bellarmin’s Behauptung de poenitentia 1. 1. c. 22. 
feine Richtigkeit hätte, daß ſchon nad) einem Canon des Conc. Aga- 
thens. zu Anfange des 5. Sec. die Büßenden im Coſtuͤm der Zrauet, 
mithin auch mit geftreuter Afche auf dem Haupte am erſten Tage der 
Quadrageſimalfaſten der Gemeinde oͤffentlich waͤren vorgeſtellt worden. 
Allein ſelbſt roͤmiſche Schriftſteller weiſen nach, daß Gratian, der Ge 
waͤhrsmann Bellarmin's, ſeine Nachricht aus einer weit ſpaͤteren Quelle 
muͤſſe geſchoͤpft haben, indem theils in ben Acten jener Synode ſich 
keine Spur davon findet, theils auch die darin beruͤhrten Umſtaͤnde der 
Obſervanz ſpaͤterer Jahrhunderte angemeſſen ſind. Auch ſprachen zu 
viele Stellen dagegen, daß die den Buͤßenden vorgeſchriebenen Uebungen 
nur auf die Quadrageſimalfaſten waͤren beſchraͤnkt geweſen. Beides 
zeigt guͤndlich Bingh. 1. 1. vol. VIII. p. 118. Nicht anders verhält 
es ſich auch mit einer Homilie in diem einerum, die bem Maximus 
Taurinensis zugefchrieben wird, welder um das Jahr 430 lebte; denn 
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ber Titel diefer Homilie iſt unftreitig erſt von fpäterer Hand beigefügt 
worden. Darum haben antiquarifhe Schriftftellee der römifchen wie 
der proteflantifchen Kirche ald Stifter Diefes Tages und ber an bems 
felben gewöhnlichen Afchenweihe (ineineratio) Gregor den Großen ges 
gen das Ende des 6. Jahrhunderts angefehen, 3. B. Hospinian, J. 1. 
p. 46. Hildebrandus I. 1. p. 47. Calvoerius in Ritual. eccles. Part, 
H. Sect. If. 28. 308. Mittwoch in dissert. de capite jejunii ete. 
4 ff. 

? beigens muß aber der Gebrauch der Aſchenweihe nur anfangs 
an einzelnen Orten gebraͤuchlich geweſen ſeyn; denn erſt zu Ende des 
12. Jahrhunderts, a. 1191., wurde er vom Papſt Coͤleſtim III. allge⸗ 
mein eingefuͤhrt. 

IH) Die noch jetzt gewhnliche Seier der Aſcher⸗ 
mittewoche in der rsmiſchen Kirche. — Der Verfaſſer 
will darüber 2 Schriftſteller aus der roͤmiſchen Kirche ſelbſt ſprechen laſ⸗ 
fen. Der erſte in dem Buche: Vollſtaͤndiges Eatholifch-liturgifches. Lehr⸗ 
und Erbauungsbuh von K. W. W. 1. B. 2. Abtheilung, Prag bei 
Johann Diesbah 1796 und der zweite Kottmayr in feinem fehon oft 
angeführten Lericon der roͤmiſch⸗katholiſchen Kicchengebräuche: Jener läßt 
fi) alfo vernehmen: Die Weihung der Afche, bie nach dem jest übs 
lichen Gebrauche von den im verfloffenen Jahre geweihten Palmen ge 
macht wird, ift von Gregor dem Großen verordnet worden, und wir 
haben von ber Art, jene Afche zu weihen, die diteften liturgiſchen Vor⸗ 
fchriften. Der Prieſter, der die Aſche weiht, laͤßt fich biefelbe von einem 
der Vornehmſten aus bem beiftehenden Glerus auf die Stirn flreuen, 
ber die Worte: memento, quod cinis es et in cinerem reverteris: 
dabei fpricht. Dann fireut fie der Priefter auf eben die Act auf bie 
Häupter des Glerus und ber ganzen Verſammlung ber Giäubigen, um 
fie an die Vergänglichkeit des menfchlichen Lebens zu erinnern. Auch 
fol diefe finnbildlihe Handlung an die Nothiwendigkeit der Buße mah⸗ 
nen und an bie Verdienſte Jeſu erinnern. — Kottmayr fagt ungefähr 
daſſelbe und erwähnt nur nod einige Heine Veränderungen .in ber Li⸗ 
turgie, die von ber Afchermittewoche an die Faften hindurch flattfinden. 
— Auch in Rom findet biefe Zeierlichkeit mit vielem Gepränge ſtatt. 
Hier empfängt der Papft von bem Garbinale, der das Amt hält, bie - 
geweihte Afche, doch wird ihm allein, nach einer Verordnung Urbans VI. 
a. 1345. dad memento etc. nicht zugerufen. Oft finden fich bei die: 
fer Seierlichkeit die eben anmefenden fürftlichen Perfonen, die Gefandten 
und andere ausgezeichnete Fremde ein, welche alle nad) einer. beſondern 
Etiquette die geweihte Afche empfangen. Eine ganz neue und anjier 
hende Beſchreibung dieſer Seierlichkeit findet map in der Schrift: Rom, 
wie es iſt, oder Sitten, Gebräuche, Coremonien, Religion und Regie⸗ 
eung in Rom, Leipzig 4825 S. 57 ff. im dem Abſchnitte Aſchermitte⸗ 
woche, — Da zdie griechifche Kirche mit, einem andern; Tage Die Faſten 
vor. Oftern beginnt, ſo iſt ihr natuͤrlich dieſer Tag fremd. So viel bey 
Verfaffer hat in Erfahrung ‚bringen können, iſt zwar «ber Name Aſcher⸗ 
mittewoche in der proteflantlichen Kirche gewöhnlich, jedoch ohne alle ver 
ligioͤſe Auszeichnung. Nur einige Volksbeluſtigungen, wie das Aſche⸗ 
abkehren, das Peitſchen mit grünen Zweigen, erhalten fi Yin und. wie⸗ 
der noch als Ueberbleibſel der Zeiten vor der Reformation. 
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Archidiaconen 

L, Urfprung. IL Berrichtungen und Vorrechte der 
Archidiaconen. II. Großes Anfehen, welches fie nach und 
nach erlangten, und Urfachen, wie daffelbe Tpäter wieder 
—* IV. Was von dieſem kirchlichen Amte noch in der 
eutigen chriſtlichen Welt uͤbrig ſei. 

CLiteratur. Monographien: G. Henr. Götze tractatus de 
Archidiaconor. in veteri esclesia ofliciis et auctoritate. Lips. 1705. 
— Sarinelli Lettere eecles. 1716. Lett. XXV. Della origine dignitö 
Archidiaconale. — J. P. Kreß: Erläuterung des Archidiaconalweſens 
und der geiftlihen Sendgerichte. Helmft. 1725. — 3. ©. Persfchen’s: 
Vom Urfprunge der Acchidiaconals Serichte, bifchöflichen Officialen und 
Vicarien. Hildesheim 1748. — Schmidt de synodis Archidiaconalib. 
in Germania. ©. Thesaur. eccles. T. I. p. 316 seqgg. — Andr. 
Spitz dissert. de Archidiaconatib. in Germania. Bonnae 17%. — 
Allgemeinere Werke: Bingh. antiquitt. Vol. J. 1 2. e. 21. 
p. 828—341. — Thomassin. Vet. et nor. discipl. eceles. etc. P. 
1.12%. e. 17—13.— Planck's Sefchichte der kirchlichen Geſellſchafts⸗ 
verfaffung. B. 2. S. 584 ff. — Schönes Geſchichtsforſchungen Thl. 
8. p. 100—102. — Binterim's Dentwürbigkeiten 1.3. 1. Thl. (handelt 
von den vorzüglichfien Archidiaconaten Deurfchlande und ihren befondern 
Serechtfamen.) Eifenfchmid’s Geſchichte der Kirchendiener Th. 1. S. 74 fl. 

I) Urfprung. Anfangs war unftreitig der Archidiacon nicht 
weiter als der Erfte unter Gleichen, und verdankte diefen Vorzug ge 
wöhnlich der längeren Dienftzeit. Später wurde es an manden Dr 
ten gewöhnlich, daB der Acchidiacon ohne Ruͤckſicht auf die Anciennetaͤt 
entweder von den Übrigen Diaconen gewählt oder blos von dem Bi⸗ 
ſchofe beftellet wurde. — Hieronym. ep. ad Evagr. 85. Conc. Agath. 
can. 23. Befonders wo das Letztere gewöhnlich war, konnte ber Archi⸗ 
diacon fich leicht zu auszeichnenden Vorzuͤgen erheben. Der Bifhof 
wählte ſich natürlich den, ber für feine Zwecke ber fähigfte fehlen; er 
ließ diefen viele Gefchäfte beforgen, und diefe Auszeichnung, welche at: 
fangs perfönlich war, biieb nun an bem Amte haften. Das: Intereffe 
bes Biſchofs forderte es auch, die Diaconen auf Koften der Presbyter 
zu heben; weil die: Tegtern ‚auf die Vorrechte des Biſchofs, die derſelbe 
gleihfans auf ihre Koſten erworben hatte, efferfüchtig ‘feyn mußten. 
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Hierin liegt auch der Grund, dag vom 4. Sahrhundert an bie Diaco- 
nen in einem weit höheren Anfehen erfcheinen. So fehr ſich auch bie 
Presbyter dagegen firäubten, fo mußten fie Doch in Anfehung ber Würde 
und des Ranges den Archidiaconen nad) und nad weichen. Daher 
Cam es denn auch, daß fie ſchon im 6. und befonders im 7. Jahr⸗ 
hundert den XAelteften vorftanden, weil fie im Namen ber Bifchöfe 
ganze Didcefen befchligten. Kein Wunder alfo, daß die Presbyter ſpaͤ⸗ 
ter ſelbſt nach dem Archidiaconate firebten und auc oft dazu erwählt 
wurden. Vid. Hincmari capitula Archidiaconis presbyteris data. 
tom. 8. conc. a. sec. 9. Und biefe Gewohnheit ift in der abenb= 
laͤndiſchen Kirche und durch das päpftliche Kirchenrecht fortbauernd bes 
flätigt worden. inige leiten den Urfprung der Archidiaconen vom 
apoftotifchen Zeitalter ber, und glauben, baß ber erfie Märtyrer Stes 
phanus, weil er in der Apoftelgefchichte VI, 5. zuerſt genannt wird, 
Archidiaconus gewefen fei. Allein’ das fcheint dem Geifte des apoſtoli⸗ 
{hen Beitalterö entgegen, wo unter ben Lehrern und Kirchendienern noch 
eine fchroffe Abftufung flattfand, fondern die Idee einer allgemeinen 
Brübderfchaft vorwaltete. Mit größerem Rechte fegt man daher ihren 
Urfprung in das 3. Jahrhundert, weil ihrer erft beim Hieronymus und 
andern Kicchenvätern des 4. Tahrhunderts Erwähnung gefchieht. 

1) Derrihtungen und Vorrechte der Archidiaco⸗ 
nen. Diefe Tann man einfheilen in kirchliche und außer 
kirchliche. 

A) Zu den kirchlichen gehören: 
a) daß fie zunaͤchſt um den Biſchof beim Öffentlichen Gottes 

dienſte feyn und ihm Beifland leiften mußten. Unterzog ſich der 
Biſchof den ihm zulommenden Amtsverrihtungen, fo waren fie feine 
Diaconi. Daher heißt es beim Verfaſſer der apoftolifchen Conftitu> 
tionen 1. II, e. 57. von dem Archidiacon: qui adsistebat. Beim 
Besinnen der Euchariftie rief er die Worte: „Nemo contra ali- 
quem, nemo in simulatione accedat.*“ Wenn der Bifchof die 
Abendmahlsfeier felbft leitete, mußte der Archidiacon, wenn jener das 
Brod ausgetheilt hatte, den Laien den Kelch reihen. Ambros. de 
offie. 1. 1. e. 41. 

%) Sie mußten alle Berrihtungen beim Gottesdienſte, wo, 
wann und von wem fie gefchehen follten, nad der Vorfchrift ber 
Biſchoͤfe anordnen, z. B. wer das Amt eines Lectors, oder acoluthi, 
ober ostiarii verrichten follte. Conc. Agath. can. 23. Isidori His- 
peiensis epist. ad Ludifred. apud Gratian, distinet. 25. e. 1. $. 11. 

0) Sie hatten oft anflatt der Bifchöfe zu prebigen. Hieronym, 
com. in Ezech. c. 48. | 

d) Nicht minder konnten fie in Aufteng ber Bifchöfe Höhere 
Cleriker ordiniren und die geringeren Kirchenbeamten feierlich in ihr 
Amt einweifen. Cone. Carthag. 4. can. 5. 6. 
B) DVerrihtungen außer den gottesdienftlihen 

Derfammlungen. Es kam ihnen zu: 
a) die Verwahrung bes Kicchenfchages, ſowohl an Gefäßen als 

zuweilen vorräthigen Gelbe. Auch hatten fie mit Vorwiſſen und 
Genehmigung des Biſchofs Almofen an Arme "und Hüuͤlfsbeduͤrftige 
zu vertheilen, wo wieder bie Diaconen ihre untergeordneten Sehhilfen 
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waren. Daher erzaͤhlen Prudentius in hymno de S. Laurentio 
und Ambrosius de officiis 1. IU. c. 28, von dem Märtyrer Lau⸗ 
rentius, welcher Archidiaconus zu Rom war, daß, als ihm der heid⸗ 
niſche Richter befohlen hatte, die Schaͤtze der Kirche auszuliefern, er 
den folgenden Tag alle Armen ſeiner Gemeinde vor den Richter ge⸗ 
bracht und geſagt habe: hi sunt thesauri ecclesiae! 

b) Sie Eonnten Diaconen und andere untere Kircchenbeamte mit 
Kirchenftrafen belegen und felbft des Amtes entfegen. Conc. Chal- 

. end. art. 10.5 auf Presbpter fcheint fich abet bi nicht erſtreckt zu 

. haben. Bingh, 1. 1. vol. 1. 1. 2. cap. 28. 8. 8 
o) Sie erhielten nad) und nad) eine Gerichtsbarkeit uͤber die 

ganze Dioͤces des Biſchofs. Gratiani distinet. 26. e. 1. Gregorii 
ae 1. 1. tit. 24. e. 1. und waren recht eigentlich Vicarii der 

Biſch 
HI) Großes Anſehen, weches die Archidiaconen 

gleich anfangs und auch in ſpaͤterer Seit behaupte⸗ 
ten. — Zu den bedeutendſten Vorzuͤgen des Archidiaconats gehoͤrte 
unſtreitig der, daß man von da unmittelbar zur Stelle des Biſchofs 
hinaufſteigen konnte. Die Synode zu Sardica hatte zwar ausdruͤcklich 
verordnet, daß Niemand zum Biſchof geweiht werde, der nicht zuvor 
eine Zeit lang die Aemter eines Lectors, Diacons und Presbyters be⸗ 
kleidet habe; allein, wie es ſcheint, iſt Diefes Geſetz nie in Ausübung 
gefommen. Schon früher fah man Beifpiele, daß Diaconen zu Bifchd- 
fen emporfliegen ; ; die befannteflen bieten Athanafius in Alerandrien, 
und Gäcilien in Carthago dar. Und auch fpäter blieb dieß ganz ge: 
wöhnlih. Gleich anfangs eröffnete dieſes Amt einen fiherern Weg zur 
Biſchofsſtelle, als das Presbpterat. Darum Fonnte vermuthlich Hiero⸗ 
nymus einft fagen: ein Archidiacon halte ſich herabgefetzt, wenn er 
zum Presbyter geweiht werde. Hieron. com. in Ezech. 48. Schon 
das Concil. zu Chalcedon 451. unterfchied in einem Schreiben an die 
alerandrinifche Kicche den Archidiaconus als Vorgeſetzten von dem uͤbri⸗ 
gen Clerus, und viele Beiſpiele ſelbſt in der roͤmiſchen Kirche beweiſen, 
daß ſchon damals das Archidiaconat haͤufig der Weg zum Epiſcopat oder 
Patriarchat war. Seit dem 5. Jahrhundert behaupteten die Archidia⸗ 
conen bei den meiſten Kathedralkirchen den erſten Platz nach den Bi⸗ 
ſchoͤfen, deren Stellvertreter fie auf ben Concilien und als General: 
vicarien in den Diöcefen waren. Doch hatte im 7. Sahrhundert noch 
nicht jede Kathedrale ihren Acchidiaconus, da 666 auf einer Synode zu 
Merida ean. 10. diefe Einrichtung erſt in Spanien eingeführt wurde, 
und bis in das 9. Jahrhundert handelten die Archidiaconen immer 
nur in Auftrag und als delegirte Officialen der Biſchoͤfe ohne perſoͤn⸗ 
liche Amtsgewalt. Aber von dieſer Zeit an wuchs die Macht und 
Selbſtaͤndigkeit der Archidiaconen, wozu folgende Urſachen mitwirkten: 
„ die Unfaͤhigkeit vieler Biſchoͤfe, ihre Dioͤceſen ſelbſt zu re⸗ 

Ns) Die vom Biſchofe Heddo von Straßburg 774 ausgegangene 
Eitzrichtung, den biſchoͤflichen Sprengel. in mehrere Archidiaconate 
(banna archidiaronalia) zu vertheilen. Obgleich dadurch bie Ge: 
ſchaͤfte, die vorher der. Uschidiaconus an bee Kathedralkirche allein 
verwahtee hatte, amter ;mehrese Archidinconen vertheilt murben, fo 
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Fand boch nun jeber feinem Sprengel als ein unabhängiger Kir 
chenbeamter (vicarius natus) mit voller bifchöflicher Vicariatsgewalt 
vor, von welcher der Bifchof fih nur das Abfolutionsrecht vorbehielt, 
Der Bifhof Heddo nämlich und die ihm ertheilte päpftliche Beſtaͤti⸗ 
gung erklärten den Acchidiacon für einen freien Dignitarier der Kirche, 
der von keinem Bilshofe willkürlich entfegt werden dürfe. S. Hist. 
de beglise et des Evöques de Strasbourg p. Philip, Andr. Gran- 
didier. Strasb. 1776— 78. Tom. I p. 176. 291. 

8) Das durch die Archidiaconate geweckte Standes: Sntereffe. 
Mehr oder weniger entfernt von dem Biſchofe und geflüst auf den 
Beiſtand ihrer Amtögenoffen, bie gleicher Vortheil zu einer Korporas 
tion verband, konnten fie ein eigenmädhtiges Verfahren in ihrem 
eigenen Sprengel leichter wagen und ducchfegen. In den Eatholifchen 
Ländern außer Stalien wo der geringere Umfang der Diöcefen weis 
tere Eintheilungen in #leinere Diftricte nicht zuließ, wurbe bie Er⸗ 
richtung ſolcher Achidiaconate immer häufiger, und durch abermalige 
Eintheilung diefer Sprengel in Heinere Bezirke unter eigenen Erz⸗ 
prieftern zugleich die Verwaltung der ganzen Diöcefen fehr vegels 
mäßig geordnet. S. Pland Geſchichte der kirchlichen Geſellſchafts⸗ 
Def. 8. 2. S. 584 ff. Die Archidiaçonen erhielten an den Erz: 

“ priefteen (obgleich einige, wie im Salzburgifchen, gleich anfangs exi⸗ 
mirt waren) Untergebene, durch die fie die Pfarrer bequem beherr⸗ 
[hen und die Ausführung ihrer Befehle fihern konnten. 

Wie fehr die Acchidiaconen dieß Alles für ihre Unabhängigkeit 
und für ihren dußern Vortheil zu benugen verſtanden, davon zeugen bie 
Klagen über ihre Bedruͤckungen in jener Zeit und der Umfland, daß 
auch vornehme Laien es nicht verfchmähten, Acchidiaconate an ſich zu 
beingen. Solches Eindringen der Laien in dieſe Pfruͤnden verbot zwar 
fhon 805 Karl der Große. Doc befaßen noch im 12. Jahrhundert 
franzöfifche Barone, felbft königliche Prinzen, Archidiaconate, deren Pas 
tronat an den König von Srankreich gelommen war. ©. Thomassin 
Vet. et nov. discipl. ecel. eirca beneficia P, I. 1. II. e. 20. — Im 
11. und 12. Jahrhundert waren fie als bie kirchlichen Hauptperfonen 
und anerkannte Prälaten auf dem Gipfel ihrer Macht, wie der Xitel: 
de officio Archidiaeoni im canonifhen Rechte, und die Größe bes 
ihnen darin gefeglich zuerfannten Einfluffes beweifl. Aber von jegt an 
findet ihr Anfehn wieder und zwar dadurch: on 

a) daß fie wegen vermehrter Gefchäfte wirklich Stellvertreter ges 
brauchten, oder aus Eiteleit und Bequemlichkeit biefelben wählten, 
um das vornehme Zuruͤckziehen der Bifchöfe von jeder Amtsbemühung 
nachzuahmen; 

b) daß die Biſchoͤfe fuͤr diejenigen Amtsverrichtungen, die den 
Archidiaconen nicht uͤbertragen waren, und zur Aufrichtung einer hoͤ⸗ 
hern richterlichen Inſtanz, an die von den Archidiaconatsgerichten aps 
pellirt werden Eonnte, fich befondere von ihnen ganz abhängige Of: 
ficialen ober Generalgisarien an die Seite festen. 

Sehr zu ihrem Nachtgeile überfahen die Acchidiaconen jene Organifation 
der. neuen kifchöflihen Officialen. Bald verloren, fie dadurch ihren 
Einfluß auf Eheſachen und die Wifitationen geſchahen wirklich durch 
die Biſchoͤfe ſelbſt oder durch ihre neugewählten Stellvertseter. ©. Pland 

Segel Handbuch J. 10 

+. 
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a. a. O. Bd. IV. Abſchnitt 2. S. 598 ff. Bu dieſer Veraͤnderung kam 
es jedoch keineswegs durch gewaltſame Schritte noch in allen Dioͤceſen 
zu einer Zeit. Einige Archidiaconate erloſchen ſchon ſeit dem 12. Jahr: 
hundert, andere dauerten felbft bis auf bie Reformation, wie 3. 8. 
das Archidiaconat in Budiffin. S. Janke von dem Archidiaconat zu 
Budiſſin. GHrlis 1787. 4 S. 8 ff. — Doch wurden die Archidiaconen 
auf dem Concilio zu Zrident immer noch al® active Kirchenbeamte an: 
gefehen; Sessio XXIV. de reformat. c. 3., ihre alte Jurisdiction nach 
Maaßgabe der in den Bisthümern beftehenden verfchiedenen Obſervanz, 
mit Ausſchluß der Ehefachen (c. 20.), beftätigt und nad frühern Con: 
cilienbefchlüffen nur Doctoren oder Lieentiaten bed canonifchen Rechtes 
oder der Theologie zur Bekleidung biefer Würde (c. 12.) fähig erklärt, 
Auch flanden in Frankreich während des 17. Jahrhunderts Archidiaco⸗ 
nen in voller Ausübung ihrer Jurisdiction und des Viſitationsrechts. 
S. Thomassin 1. ce. cp. 20., und im Erzbisthume Benevent hatte der 
Achidiaconus als erſter Prälat nach dem Erzbifhof noch im Anfang 
des 18. Sahrhunderts einen eigenen Sprengel und Gerichtshof, von 
dem nur an den Papfl appellict werben konnte. Indeſſen ging in ben 
meiften Discefen feit dem 15. und 16. Jahrhundert die Gerichtsbar⸗ 
keit der Archidiaconen an die biſchoͤflichen Beneralvicariate uber, und 
wo ihre Würde nicht auch dem Namen nad) ganz erlofh, wurde fie 
nur wegen ber an ihren Zitel gefnüpften Einkünfte einem der obern 
Gapitularen beigelegt. — Was zeither von dem wachfenden und finfen: 
den Unfehen der Archidiaconen gefagt worden ift, gilt nur von ber 
abendländifhen Kirche, denn im Oriente kamen die bifchöflichen Vica⸗ 
riatsgeſchaͤfte ſchon im 6. Jahrhundert an den Chartophular, und ber 
Archidiaconus blieb nur der erſte unter den Diaconen und auf den 
Kirchendienſt beſchraͤnkt. Wegen Nangftreitigkeiten erloſch diefe Würde 
bei den Kathedralen bald ganz und erhielt fich blos unter der Hofgeiſt⸗ 
fichkeit zu Conftantinopel, wo der Archidiaconus zu Geremoniendienften 

gebraucht wurde, bis zum Untergange des griechifchen Kaiſerthums. ©. 
Codin. de offic. aulae Constantinop. ec. IX. nr. 2. 4. 6. In fpi 
tern Zeiten kommt dieß Wort bei griechifchen Schriftftellern Immer fel: 
tener vor, 

IV) Inwiefern die kirchliche Wärde des Archidia: 
conatsnod in der heutigen hriftlichen Welt übrig ſei. 
— — Was die griechiſche Kirche anbetrifft, fo It das Acchidiaconat In Ihe 

jetzt als ganz erlofchen anzufehen, indem auch hier nicht einmal der Name 
vorfömmt. — In Beziehung auf die römifche Kirche läßt fich nur fo viel 
fagen: Die ftatiftifchen Einteitungen in Ughelli Italia Sacra ed. se- 
cunda Venet. 1720 zeigen, daß das Archidiaconat bei den Domcapiteln 
in Italien, eine zu den oberften Dignitäten gehörende, der Präpofitut 
und dem Decanat bald vor: bald nachftehende und in der Regel ge: 
ſchaͤftsloſe Praͤlatur tft, aber in’einigen Stiftern, wie gegenwärtig auch 
in ben franzöfifchen und deutſchen, gar nicht: mehr flattfindet. Wo 
neuere Concordate die Errichtung oder Wiederherſtellung von Domcapi⸗ 
teln anordnen, wird keiner Archidiaconate gedacht. Weil das cano⸗ 

niſche Recht uͤberhaupt die Erhaltung und Bedeutung dieſer Wuͤrde 
von den ſehr verſchiedenen Obſervanzen der alten‘ Domſtifter abhängig 
macht, kann im Allgemeinen weder das Zortbeftehen, noch das Auf: 
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hören derſelben behauptet werben, wiewohl letztes bei weitem von ben 
meiften Stiftern gilt. 

Sn der hohen anglikanifchen Kicche find bie Archidiaconen noch 
jegt Stellvertreter ber Biſchoͤfe zur Regierung der Didcefen, welche, in 
Arkhidiaconate getheilt, durch bie benfelben vorgefegten Archidiaconen 
beauffichtigt werden. Ste Haben eigene Gerichtsbarkeit, vifiticen die 
Kirchen ihres Sprengels jährlich zweimal, behaupten ben Rang nad 
ben Decanen und find ben Bilchöfen verantwortlich. S. Staͤudlins 
Eichliche Geographie und Statiflit B. 1. S. 149. — In der bäni> 
ſchen und ſchwediſchen Kicche vertreten bie Pröpfte dieſe Stelle in ber 
Hierarchie. — Die Archidiaconen in den evangeliſch⸗lutheriſchen Kirchen 
find nur die erften unter den Diaconen an den Stabtficchen ohne be⸗ 
fondere Vorrechte. 

10 * 



20. 

Aſylrecht der Kirchen. 

1. Name und Urſprung ber ſogenannten Aſyle und 
wahrfcheinlicher Anfangspunkt des Afylrechtes für chriſt⸗ 
fihe Kirchen. II. Schwanken der bürgerlichen Geſetz⸗ 
ebung im Beſtaͤtigen und Befchränten diefes Eirchlichen 
orrechtes; dagegen eifriges Beſtreben des Clerus, dafs 

ſelbe zu erhalten und immer mehr auszubilden. III. Be⸗ 
ondere Eigenthuͤmlichkeiten, die ſich bei Ausuͤbung des 

Aſylrechtes bildeten, und die ſich beziehen a) bald auf 
den oͤrtlichen Umfang deſſelben, b) bald auf die Gattung 
von Verbrechen, die von dieſem Rechte ausgeſchloſſen 
wurden, c) bald auf das beſondere Verhalten, wozu die 
in die Kirchen Geflüchteten verbunden waren. IV. Licht 
und Schattenfeite des kirchlichen Aſylrechtes. V. Ver: 
änderung diefes Vorrechtes duch die Reformation und 
Anfiht davon in der heutigen chriftlichen Welt. 

Literatur. Mehr aus dem Eirchenrechtlichen Gefichtspunfte 
betrachtet findet man bie reiche, hierher gehörige Literatur verzeichnet 
in Pütters Lit. II. $. 1288. und in Klübers Lit. ©. 413, wo nod 
beizufügen ift: 3. Ih. B. Helfreht von den Afplen. Hof. 1801. 8. — 
Aeltere Monographien find: Ge. Moebii dovAoAoyla, seu de Hebraeor, 
Gentilium et Christianor. asylis. Lips. 1678. 4. — Gust. Carlholm 
de asylis. Upsala 1682. 8. Ge. Ritterhusius de asylis, aud) in dem 
7. Thle. der Criticor. Anglicanor. Engelbrecht de iniusta asylorum 
extensione. Helmst. 1720. 4. — YAligemeinere Werke betreffend, fo 
findet man in aligemeineren kuͤrzeren Andeutungen etwas in Bingh. 
origin. eocles. 1. 8. co. 11. mit der Ueberfchrift; De prima origine 
Asylor. deque legib. eo spectantib. in ecclesiis christ. p. 353 ff. — 
Fluͤgge's Gefchichte des deutfchen Kirchen: und Predigtweiens 1. Thl. 
p- 136 und 137. — Eichhorns Grundfäge des Kirchenrechtes der Tas 
tholifhen und evangelifchen Religionsparthei. Göttingen 1833. 2. B. 

1) NVame und Urfprung der fogenannten Afyle 
und wahrfheinliher Anfangspunkt des Afylredtes 
für chriſtliche Kirchen. — Voigt in feiner Thyfiafteriologie C. XIV. 
§. 1. hat mehrere Gonjecturen über die Ableitung des Wortes Afyl 
aufgeftellt. Wir wollen einige berfelben hier anführen. Die gewoͤhn⸗ 
liche Erklärung iſt diefe, daß man annimmt, es fei urfprünglid ein 
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Adjectivum, wobei man ein Word, nid due, xöolov''a: a: ergähzen 
möffe Aovior' fei” zuſammengeſetzt dus dei a "priv. wid Oulcer 
h. e. spolio, qula aliquem ibi ‘spollare. "vol ’inde idetrahere: nefar 
erat. Nach Servins:’ad Virgil. Aen. HM, 761.: fell: devror" (0° vel 
ſeyn, als &avoor (von ovew trahe), quod neniinem- Inde'abstrahlere' 
cent, — Noch andere wollen’ 68 lidber von dem' Hebratſchen ablekten, 
und: stone theils von hrjez neinus, Sheild von! bEah- spohahrik.” Mich 
der Wortbedeutung zeigte demnach Aſyl jeden Drt an, wo ink od, 
Gewaltthaͤtigkeit, Beraubung, flattfindet, ſondern vielmehr Schutz und 
Sicherheit der Perſonen und des Eigenthumes zu erwatten IE Dieß 
ſcheint auch: die urſpruͤngliche Bedeutung des Wortes in der chtiſtlichen 
Kirche zu ſeyn, indem nach“ Seellen der Kirchenhiſtoriker und Kirthent 
lehrer, wie z. B. des Soerates, Soezomenus, Droflüs, Auguſtinus Hirte 
ronymus u. a. bie Kirchen und. Altäre zur Bet der Roth um Krfigse 
gefahe als Zufluchtsorie betrachtet‘ wurden, wo man für: Menfchen und‘ 
Koftbarkeiten Schutz ſuchte. Selbſt bie in das Roͤmerreich eingedtun⸗ 
genen Barbaren ſonen nicht ſelten riſtliche Kirchen und! Altaͤre als ein 
uͤnverletliches Heiligthum an in welcheni auch :' Melden imnd FJuden 
einen ſichern Zuflüchtsort fanden. =. Später kam aber ein rigen 
thuͤmlicher Begriff zu- dem Worte Aſhl naͤmlich:˖ die ·Vorausſehung 
daß derjenige, der in der Kirche ſtene Zuflucht fucht, eines Verbtechen 
wegen verfolgt werde. 3 — 

Daß im: juͤdiſchen undheidniſchen Alterthume bereits Afyle vore 
handen waren; iſt eine bekannte Sache.“ Auch kag ihnen in"jener Se 
eine lobenswerthe Idee zum Grunde, naͤmlichh, um leidenſchaftlicher 
Stlbſthuͤlffe, um der Hitze und Uebereilung "pen. Sträfen vorzubeu⸗ 
gen, um Zeit zu gewinnen, eine! geregöhte: Rechkspflege ' gelretib "hık 
machen. In diefem Geifte war beſonders das’ Aſylrecht in der mo⸗ 
ſaiſchen Verfaſſung wirkſam. Eine Freiſtatt nämlich gewährte" Bek"derr 
Hebraͤern gegen bie fie verfolgenden Blatraͤcher einem Alten "Serkörme 
zufolge. &) der Altat in: der Sckftshütte und im: dem Xempel, 'ExXO#) 
21, 33. (1 Röm 2, 28 f., wergl 1 Koͤn. 1, 30), deſſen Hoͤrner der 
Fluͤchtling umfaßte, b) geſetzlich aber die van Moſes Thon Verordneken 
6 Freiſtaͤtte (ann: 79) LAN. arluıc pujadevrigter, guyadırd, 
ol. xorämpuyng, welthe ben Lasitertigehärten,! naͤmlich: Beser, Ramoth, 
Galan’ jenfsit6 und Kadesch, Biöhens Kösjach-Arba diesſeits des Jorbane 
Jos. 20,:7. 8. Hior mußte ſich der Fluͤchtling, wenn fich bei dev 
Unterſuchung wirktech ergub ; daß et Nicht mit Adficht den Toͤdtſchkag 
veruͤbt hätte, fo lange aufhalten, bis der Hohepeieſter, "unter deſſen 
Regierung fich ‚der Todtſchlag "geeignet Hatte, geſtorben war; verließ er 
die Freiſtatt eher, fo konnte ihn dev Blutraͤcher ungoſtoͤrt toͤdten. Num. 
85, 25 ff. Die Straßen nach den Freiſtaͤtten mußten gut unterhalten 
und mit Merkzeichen verſehen werden, damit ſich bed Berfötgfe nicht 
verirren konnte. Vorfaͤtzliche Moͤrder mußten, auch wein fie zum Al⸗ 
tare und in die Zreiflätte geflohen waren, dem Blutraͤcher zur: befieb® 
gen Strafe ausgeliefert meiden, Michaelis Mof. Recht II. 6.236." V; 
6. 237. —  Wichmannshaisön- de praesidiards Levitar. urbihus 
Viteb. 1715. — Das griechiſche und roͤmiſche Alterthum kannte 
ebenfalls das Recht der Afhle ſelbſt fire vorſaͤtzliche Moͤrder. ( Serv. nd 
ken. 8, 842. —: Liv. 4, 8. Tac. An. 8, 60.). Eine 'vorzusfich ber 

y 
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yühmte Fryiſtatt war Daphne bei Antiochia, 2 Macc 4, 34. Auch 
die verfolgten. Heiden flohen in bie Tempel und zu den Süßen ber 
Goͤtterbilder. In fpäterer Zeit wurbe bei den Römern auch ben Bild⸗ 
fäulen : der Katfer. ein ſolches Vorrecht beigelegt; . ja man behnte es 
ſelbſt auf die Adler..der Regionen gus. Dieß num berüuͤckſichtigend kann 
mar wohl. annehmen, daß jüdifche und heidniſche Sitte daran Theil 
hatte, wenn das Aſotrecht auch auf hie Chriſten uͤberging, nachdem ihre 
Keliglon zur ‚Staatsreligion erhoben worden war, Jedoch unterſcheidet 
ßch das Afptzecht fuͤr riſtliche Kirchen mefentlih von ber juͤdſſchen 
and heidniſchen Sitte dusch ‚feinen weiten Umfang, indem jebe Kirche, 
jeder Altar eine Breiftätte biidete, mas ſich felbft in fpäterer Zeit, wie 
wir weiter unten fehen werden, noch mehr ausdehnte. Nach deu mos 
ſaiſchen Einrichtung wurden für, das ganze Reich nur 6 Freiſtaͤtten ber 
ſtimmt, and rechnet man auch ben Tempel in Jeruſalem mit. feis 
nem Hauptaltar hinzu, fo iſt doch die ganze Bahl dev Afyle auf 7 
befchränkt. Auch den heidpifchen Aſplen war. nur. elne beflimmte 
Lofalität angewiefen, So dad von Romulus in feiner neuen Stadt 
als Zuflucht für, alle Werhgecher, angeordnete. Liv. hist. 1.1. 6. & 
Sa der Regel wargn, nur gewiſſe Infeln, Städte, Haine, Tempel und 
Atäre zu Freiſtatten (aras -salutte) baſtimmt, und die Anzahl derſelben 
war nie ‚bedeutend, fo dag es von den Geographen und Geſchichtſchrei⸗ 
bern als eine beſondere Merkwuͤrdigkeit angeführt wird; wenn ein „Dit: 
ein Aſyl war. Pergl. Liv. hist... XXV, 0. 51. Rur nin det ſpaͤ⸗ 
tern Zeit und beſondere unter der Raffenegierung nahmen, wie wir. bes 

its ‚bemerkt haben, die Aſyle zu. Aber auch, diefe Wervielfäitigung 
Kant men noch in Eefnem Vergleiche mit dev feit dem 4. Jahrhun- 
dert ſich immer mehr verbreitenden chriſtlichen Sitte, jebe. Ringe und 
—2 und, Später auch audexe Hakalitaͤten, als. Freiſtaͤcten gu: 
etraghen.— 

;. „Man nimmt gewöhnlich an, daß das Aſpylrecht für chriſtliche Kir 
chen mit Gonftantin ‚dem ‚Gr. ‚begonnen Habe, : Gothofcedun (Com- 
ment. ad. L,IX. C. Th. t. 45 de hip, qui ad eceles. confug. L 1.) 
hat mehrere ·hierher gehtrige Veiſpiele gefammelt, melde in. die Megies 
rung bes. Gonftgntius „fallen... ‚Damit fimmt auch das fpätere von 
Theodoſtus 39% extheilte. hierhet gehorige Gefet Infofern überein, daß 
mon aus dem Jnhalte deſſelben ahnehmen Tann, es folle damit. nidt 
fowoht: ein. neueh Vocrcht verliehen, als vielmehr ein ſchon vorhandes 
ned Vorrecht mehr, bwoilligt werken. Auch in Gregor. Nas. orat. 20, 
ta Paulini vita ;Ambrosii und ‘Ambros. ep, 38. werden Thatſachen 
erzählt, welche das Aſylrecht für chriſtliche Kirchen ungefähr in dieſer 

itperiode beſtaͤtigen, fo daß man Im ‚Allgemeinen wohi annehmen 
mn, die. Regierungszeit Gomfantins. des Gr. fei der. ungefähre In⸗ 

fangepimtt des Aſoltechtes fuͤt hriſtche Kiechen. 
_. ID Schwanken der bargerlichen Geſetzgebung im 
Berätigen: und Defchränken .des ‚Afylrechtes für 
&hriftlihe Kirchen; dagegen eifriges Beftreben des 
Elerys, jenes Kecht zů behaupten und. immer.mehr 
auszubilden, — Wie ſehr fih. aud) das Recht, der Freiftätten bel 

mpeln einzelner Gottheiten im heibnifchen Cultus auf uraltes 
Derkommen gruͤndete, fo fühlte man doch auch das Gefährliche der 

. 
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ſelben im ber roͤmiſchen Rechtspflege, heſonders in ben Zeiten ber. fpds 
teen Kaiferregierung. Dom Kaifer Auguftus meldet Strabo I. XIV. p. 
641., daß er dem Dianentempel zu Ephefus das Afpleecht. genommen 
babe, weil es nur zur Vermehrung ber Verbrecher diente. Noch 
ducchgreifender handelte bier Ziberius; denn von ihm heißt es Sueton. 
vit. Tiberii c. 26.: Templa, flamines, sacerdotes sibi decerni pro- 
hibuit etism statuas atque imagines, und ibid. c. 87.: Abolevit vim 
moremgue asylorum, quae usquam erant, Doc muß diefes Verbot 
bes Xiberius in der Kolge nicht beachtet worden feyn; denn mir finden 
auch nad ihm das Aſylrecht einzelner geheiligten Orte im Roͤmerreiche. 
Eine aͤhnliche Erſcheinung finden wir auch nach Conſtantin. Vielleicht 
ſchon dieſer Kaifer und noch mehr feine unmittelbaren Nachfolger, wie 
oben gezeigt worden ift, hatten ben chrifflichen Kirchen das Mecht ber. 
Freiſtaͤtten verliehen; aber eben ‚teil diefes Recht im chriſtlichen Kir⸗ 
chenſyſteme eine Vervielfältigung und Ausdehnung erhielt, die es im 
jüdifchen und heidnifchen Cultus nicht gehabt hatte; fo fühlten ſich 
ſelbſt orthodore Kaifer nach dem Beifpiele ihrer Vorfahren, namentlich 
des Ayguftus und Tiberius, bewogen, auf völlige Aufhebung oder doc) 
große Beſchraͤnkung befisiben zu denken. Schon Theodoſius d. Gr. 
fah fi) im Jahre 892 genoͤthigt, den Staatsſchuldnern das Aſolrecht 
abzuſprechen. Cod. Theodos. 1. IX. tit. 45. I 1. Daffelbe geſchah 
von Arcadius und Honorius im Jahre 307 duch ein Geſetz, das auf 
die Juden, welche Chriiten werden zu wollen vorgaben,, ausgedehnt 
mwurbe. Ibid. I, 16. — Cod. Justin. 1. 1. tit. 12.1.1. — Nah 
dem Berichte bes Soorat, hist: eccles. I. VI. c.5. Sozom. L 8. c. 7. 
ließ ſich Areadius durch: den mächtigen Günftling Eutropius bewegen, 
das Aſplrecht duch ein-Gefeg gaͤnzlich und foͤrmlich aufzuheben. (Ueber 
das Schichſal des Eutropius, der fpäter au dieſem Rechte feine Zu: 
flucht nehmen mußte, vergl. Schroͤckh's Kirchengeſchichte Thl. 8, ©. 
60 — 61.) . — Jedoch finden ſich auch ſpaͤtere Erſcheinungen vom 
Gegentheil, Honorius erließ im Jahra 414 für ben Occident bie Der: 
ordnung, daß bie Nichtachtung des Aſylrechtes als ein Majeflätsver: 
brechen angefehen merben follte. Bald darauf. im Jahre 431 beftätigte 
auch der Sohn des Arcabius, Theodoſius der Juͤngere, das Afplvecht 
nicht nur, ſondern er gab demfelben auch in Anfehung des Lokals eine 
größere Ausdehnung. — . Ein wichtiger Sphritt zur Verbefferung der 
Geſetzgebung in dieſem Punkte war bie vom Kaifer Suftinian im J. 
685. erlaffene Verordnung (Justin. Nov. constit. XVII. c, 7.), welche 
die bald zu erwähnende und nothmendige Befchränkung dieſes Rechtes 
enthält. — . Allein die hier aufgeftellten. beſſern Grundfäge fanden we: 
nig Eingang, was theils der Barbarei der Zeit zugufchreiben iſt, theils 
aber. aud) dem Widerſtreben des Clerus, welcher ‚diefen orgenkaud als 
zur Gerichtäbarkeig der Bifchöfe gehörig betrachtete, Die Belege dazu 
findet man in einer Reihe von Spnobalbefhlüffen und in befondern 
Aeußerungen berühmter Kirchenlehrer. So wurde z. B. in einer afri⸗ 
kaniſchen Synode im J. 499 (Coleti Cono. Tom. p. 1463) beſchloſ⸗ 
fen, durch eine Deputation ben. Kaifer zu bitten, das Geſetz zuruͤckzu⸗ 
nehmen, welches er wegen Aufhebung des Aſylrechtes auf Aurathen des 
Eutropius gegeben hatte. . Am meiften aber eiferte Chryfoflomus dage: 
gen, (Hom. in Eutrop. Tom. IV, p. 481 ff) Andere hierher ge: 
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hoͤrige Synoden find bie zu Orleans im Jahre 511. — zu Arles im 
3. 541, — zu Macon im 3. 586, — zu Rheims im 3. 650, — 
zu Toledo im 3. 681 u. a., auf welchen das Afpleecht der Kirche vin⸗ 
dicirt und auch auf die fchwerften Verbrechen ausgedehnt wurde, We⸗ 
niger befremdend iſt es, wenn fi eine Reihe ſchwacher Regenten, die 
von Juſtinian abwärts in einer vielbewegten ftürmifchen Zeit Bebten, 

dieſe Befchränkung ‘der bürgerlichen Geſetzgebung gefallen ließen, als 
wenn felbft Carl der Gr. zuletzt in feinem ganzem Umfange das Aſyl⸗ 
recht anerkannte und beflätigte. (Capitul. Car. M. a. 789.0. 2, —- 
Eapit. II. a. 803. c. 3.) Daffelbe gefhah auch von Carls Nachfols 
ern. Später noch, feit Pfeudo⸗Iſidor, nimmt die Kirche das Aſylrecht 
* als ein ihr zuſtehendes, und in dieſem Sinne ihrer Geſetzgebung 
unterworfenes Recht in Anſpruch. Die Hauptſtellen finden ſich bei 
Gratian. Causa 17. Qu. 4. und in dem Titel der Decretalen de im- 
munitate ecelesiar. Vergl. Eihhorns Grundfäge des Kirchenrechts der 
katholiſchen und evangelifchen Religionsparthei in Deutfchland. Götz 
tingen 1853. 2. B. p. 802. J 

HI) Befondere Kigenthümlichkeiten, die ſich bet 
der Ausubung des Afyplredhtes bildeten, und die fi 
beziehen a) bald auf den örtlichen Umfang deffelben, 
b) bald auf die Gattung von Derbreden, die von 
diefem Kechte ausgefhloffen waren, co) bald auf das 
befondere Verhalten, wozu die in die Kirchen Bes 
flüchteten verbunden waren. - on 

a) Gertliher Umfang des Aſylrechtes. — : Anfangs 
ſcheint nur der Altar und das Chor der Kirche der eng. befchränfte 
Raum für Freiſtaͤtten geweſen zu ſeyn, daher in Syneftus -ep. 58. 
und bei andern alten Schriftftellert der Altar oft aovdog TEaneLa 
enannt wird. Etwas fpäter kam auch noch das Schiff. der: Kirche 
—* Im 5. Jahrhundert zur Zeit Theodoſius IL oder des Juͤngern 
erhielt die ganze Area die Bedeutung als Freiſtaͤtte. Daher Heißt es 
Codex Theod. J. IX. tit. 55. de iis, qui ad ecclesias confugiunt. 
leg. IV.: Inter templum, quod parietum desoripsimus einetu, et. post 
loca publica et januas primas ecclesiae, quiequid fuerit interjacens, #ive 
in cellulis, sive in domibus, hortulis, balneis, areis atque porticibus 
confugas interioris templi- vice tueatur, etc. Ganz befonbers war 
diefes Vorrecht mit den fogenannten Tauffälen oder Baptifterien ver- 
bunden, die in der frühern Zeit von den Kicchen getrennte Gebäude 
waren. (S. den Art. Baptifterien.) — 

In einem ſolchen Taufſale war es, wo von der Eutychianiſchen 
Parthei der alexandriniſche Biſchof Proterius grauſam ermordet wurde. 
Evagr. l. II. c. VIII. In der Folge erweiterte ſich das Aſylrecht bes 
ſonders unter den Carolingern immer mehr und man findet, daß auch 
die Kirchhoͤfe oder Gottesaͤcker und die Wohnungen der Biſchoͤfe als 
Aſyle angeſehen wurden. Spaͤterhin geſchah dieß auch in Anſehung der 
Capellen, der außer den Kirchen aufgerichteten Crucifixe, des ſogenann⸗ 
ten Venerabile, wenn es ber Prieſter zu den Kranken brachte, ja ſelbſt 
in Anfehung der Pfarrwohnungen. Lud. Thomassini discipl. eceles. 
P. II. 1. 8. e. 100. Tom. VI. p. 686 seqg, Den Kiöftern wurde 
anfangs diefes Recht nicht zugeflanden. Erſt die Synode zu Nemours 
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im Jahte 1284 erkiart Xcurdochaa und religionas domus füt gerechte 

Aſyie. ı Audy- die Wohnungen’ der roͤmiſchen Cardinaͤle erhiefter das 
Aſhlxecht ('Thomassin, Tam. VI. 692.), welches ſodann Huch die polls 

Aſchen Gefandten in Anſpruch wahmer und’ ethielten. Es iſt bekannt, 
was für Streit wiegen der Quartierfreiheit (jus_asyli Jegator.) entſtand, 

and wie bis: in vie letzte Haͤlfte des. 18. Jahrhunderts diefer Punkt 

Koch eihe-befönbere politiſche Michfigeets’hatte: — Gehen wir auf eine 
andere Frage uͤder, naͤmlich auf Die:  - \ u 

 b) Weldien Perfonen wurde das Aſylrecht Inden 
HrialihewKirchen zugeftanden; welden verweigert? 
— 8 tag keineswegs in dem Plane Der früheren chrfftlichen Kirchen: 

disciplin, die Orte der Öffentlichen. gemeinfchaftlichen‘ Gottesverehrung als 
Drte'zu betrachten, wo das MWerbeechen-- Zuflucht finden und bie Uebel⸗ 
thäter dem raͤchenden ‚Arme ber Gerechtigkeit koͤnnten entriffen’ werben. 

Vielmehr foliten fie ‚der verfolgten undwiderrechtlich unterdruͤckten Un⸗ 

ſchuld zur Zuflucht dienen, bis eine geregelte:-Meihtöpflege angewendet 

werben konnte und die Biſchoͤfe Gelegenheit erhielten, ihr Fuͤrſprecher⸗ 

amt bet. der weltlichen Obrigkeit zu verwalten! Auf diefe Art wurde 

Baſilus reider den Statthalter von Pontus (Gregor. Naz. orat. 20. 

de Jdudibus Basitii) — ESyneſius wider den Statthalter von Ptoles 

mais Andronitus ( Synea. ep: 58.) — und Ehryſoſtomus wider den 

fchen ‚oben erwähnten Eutropius in Schutz genommen. DaB dieſes 

richtige Gefühl vorherrſchend war im den erſten Zeiten, wo die chriſt⸗ 

liche Religion zur Stantsreligion erhoben worden war, fieht man aus 
dem Geifte der bürgerlichen. Gefeggebung jener Tage; denn fie verwei⸗ 

gerte geſetzlich das echt der Srelflätte: nt 

a) den Staatöfhuldneen, Towie offenkundigen Betruͤgern, und 
allen denen, die Saiferlihe Einkünfte unterfchlagen. hatten. " Fiohen 

dergleichen Verbrecher in eine Kirche, fo würden fie kraft eines Ges 
ſetzes (Cod. Theodos. l. 9. tit. 4A. de hii, qui ad ecclesias con- 

fugiunt) wieder weggeholt, oben wenn det ̟ Biſchof und bie Cleriker 
einen folchen Schuldner verheimlichten, ſo mußten fie ohne Barm⸗ 
herzigkeit für ihn bezahlen, fo -ofel er fhuldig war. Dieß war uns 
ter andern eine Wrfache, warum die Kirchen nicht gern folge Ver: 
maͤchtniſſe annahmen, mit. welchen Dienſtleiſtungen verbunden waren, 
die in Eatferliche Kammerſachen einſchlugen, und wodurch die Kirche 
dei einem entftandenen Ungluͤcksfalle, z. B. bei Lieferung des Getrei⸗ 

des aus Aftika nach Nom und nat) andern Provinzen, im fchmere 
Schulden geftürzt werden konnte. Vergl. Auguſtin's Homil, 49, de 

diversi. — Verweigert wurde ferner das Recht kirchlicher Frel⸗ 

aͤtten: | 
ſt 8) den Juden, die, wenn fie Schulden gemacht oder andere Bos⸗ 

heiten ausgehbt hatten, ſich fleliten, als wenn fie Ehriſten werben 

wollten. Diefe konnten. vermöge eines Gefeges von Honorlus und 
Arcabius (Cod. Theod. I. c.) nicht geſchuͤßt werben, bevor fie nicht 
bezahlt oder dargethan hatten, daß fie der angeſchuldigten Verbrechen 
nicht anzullagen fein. In andern Faͤllen wurde zwar das Frei⸗ 
flastsreche den Juden fo wenig verfage, wie den Heiden; aber in 
den angeführten Fällen durften fie Beine Anfprüche darauf machen. — 
Mehr vermuthen läßt es fih aus einem allgemeinen Geſetze wider 
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.Bösfle: und und. Apoflafle von Thenbofius und Valentiniau (Col; Theo- 
dos. 3. XyL tit. 7. de apostatis, leg. 4, wo es beißt: hi, qui 

: sanctam. fidem prodiderpant et sanctum baptisog haeretiea_ super- 
‚4titione profanarunt, a consoytio omniam segregati sint), daß auch 

X) Ketzern und, Abtruͤnnigen das Aſplrecht vermeigert worden 
ei. Ritterhuſius in feiner aͤltern Monographie hat dieße in mehtern 
Beiſpielen erläutert. Knachten, bie in Gefahr ſtanden, von ihren 

ketzeriſchen Herrn zu gleicher Haͤreſie verfuͤhrt zu werden, ließ, man 
das. Recht der kirchlichen Freiſtaͤtren angedeihen und ſchenkte ihnen 
vwohl auch nach Befinden die Freiheit, (Cod. Theodes, l. XVL tit. 
.6. — ne sanctum baptisma iteretur, leg. IV. — his, gni forii- 
"tan ad rebaptizandum cogentur, sit refugiendi. ad catholicam, €0- 
. elesiam facultas, ut ejus praesidio ‚adversus hujus criminis aucto- 
‚ reg attributae libertatis praesidio defendantur. Man fieht jedoch, 
"daß dieß Geſetz ſich mehr auf die Domatifien beziehe, bie bei.ihren 
chriſtlichen Sclaven auf Wiederholung ber Taufe drangen. In an⸗ 
dern Fällen. abge war. ben. Schaven das Aſpylrecht verlagt, z. B. 
„wenn fie ihren Herren. entlaufen waren. Jetzt mußten fie, wenn fie 
a die Kirche geflohen, oder. ſelbſt durch die Ordination in den Cle⸗ 
ae ggufoenomimen worden. waren, wieder ausgeliefert werden. — 
Enb ch war das kirchliche Aſylrecht verweigert denen; 

6) die grobe, offenkundige Verbrechen begangen hatten, und 
wohin Diebe, Betrüger, Verraͤther, Aufruͤhrer, Mörder, Ehebreiher, 
Jungfrauſchaͤnder umd bergl. gehörten. Dieſe mochten Herren ober 
J— ſeyn, fo wurden fie auch nicht eine Stunde, geduldet, 
ondern konnten ungehindert aus der Kirche weggeriſſen, und wenn 

‚fie „gs zur Wehre. ſebten , ohne Unftände ihres Lebens beraubt 
werden 

Außer dieſer weiſen Beſchraͤnkung des Aſylrechtes in den Tagen 
des aufbluͤhenden Chriſte thucae al⸗ ‚öffentlicher Staattreligion ertheilt 
auch das chriſtliche Altertzum noch einige Nachrichten 

0) über. die Verpflidgtungen derer, die fi, um 
fih zu retten, in die Rirchen geflüdhtet hatten. — 
Diefe Nachrichten befchränten fich ungefähr" auf folgende. Punkte: 

a) Niemand durfte mit Gewehr und Waffen feine Zuflucht in 
die Kirchen nody an einen andern Det nehmen, mit weichen das Kreis 
flattsrecht verbunden war. That einer das Gegenteil ober gab er das 
Gewehr nit von fih, nachdem nr deshalb mar. erinnert worden; fo 
durfte die Obrigkeit bewaffnete Leute in bie Kirchen ſchiken und einen 
ſolchen mit Gewalt aus denſelben reißen laſſen. Fiel ein ſolcher Fluͤcht⸗ 
ling im Waffenkampfe, ſelbſt im Lokale des Aſyls, ſo wurde dieſes 
doch der buͤrgerlichen· Obrigkeit nicht ale Gewaltthat angerechnet. 
„6) Diejenigen, die zu den Kirchen als Aſyle ihre Zuflucht. nah⸗ 
men, mußten ſich in denſelben auch ſtill verhalten, und durch Geſchrei 
keinen Auflauf und keine Bewegung unter dem Volke veranlaſſen. Be⸗ 
ſonders war ihnen bei Verluſt ihrer gerechten Sache unterſagt, den Kai⸗ 
ſer anzureden, falls derſelhe in die. Kirche kaͤme. Hatten fie beim 
Kaifer etwas anzubringen, fo mußten. fie ſich als Mittelöperfonen der 
Bifchöfe bedienen. 

y) Endlid durften auch Srüchtinge ber Art in ben: Kicchen weder 

> 
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‚ noch trinken, noch ſchlafen, fondern es wurden ihnen hierzu andere 

ebengebaͤude der Kirchen angewieſen, in weichen fie eben fo ſicher 
waren.. Cod. Theod, 1. 9, tit, 45. leg. 4 — Vergl. Bingh, anti- 
quit. L 8.0.9. $.10—12., welche bie Weberfchrift führen: Conditiones 
antiquitus & confagientibus ad ecclesiam observari debitae. 
-  Merfen wir noch einmal einen Blick auf das zeither Gefagte, : fo 
ergiebt fick, dag wohl mehrere-Sahrhunderte bei dem zeither beſprochenen 
Aſylrechte bie bürgerliche Geſetzgebung mit. ber Milde der Kirche im 
ſchweſterlichen Bunde ſtand. Leider änderte fich dieß fpäter groͤßtentheils 
durch bie Schuld des Clerus, und zu den ſchaͤdlichen Einwirkungen ber 
Hierarchie auf die buͤrgerliche Geſetzgebung gehört. auch das gemife 
brauchte Aſylrecht. Dieß gebe Gelegenheit, noch im einigen kurzen, all⸗ 
gemeinen Andeutungen zu beachten: | J 

VI Die Licht- und Schattenſeite des kirchlichen 
Aſylrechtes. — Bleibt man, bei der. urfprünglichen Idee ftehen; 
daß das Aſplrecht ein Mittel gegen rohe Gewalt und ein Schug für 
bie verfolgte und unterdruͤckte Unſchuld feyn follte, fo kann man biefe 
Sitte nur loben. In Zeiten, wo nicht blos Partheifucht, fondern auch 
Partheiwuth in politifcher, wie in veligiöfer Hinſicht herrſchten, in. Zei⸗ 
ten großer bürgerlicher Gaͤhrungen und Ummälzungen, in Zeiten roher 
Barbarei und. Waffengewalt, konnte bie Sitte der kirchlichen Freiſtaͤtten 
viel Gutes fliften. Es fehlt darum nicht an.mannigfaltigen DBeifpielen, 
wo fih in frühen Zeiten noch vor dem Eintritte des Mittelalters 
das Wohlthaͤtige diefes Inſtituts bewährte. Wie--oft erhielten dadurch 
namentlich die Biſchoͤfe Gelegenheit, das friedliche und verföhnende 
Bürfprecheramt zw Üben, wie oft verhinberten: fie die Ausbrüche. eines 
ungerechten,, ‚partheilfchen Dedpotismug, Schroͤckh in feiner Kirchen⸗ 
geichichte hat Hin und wieder auf diefen Umfland aufmerkfam gemacht. 
— Noch mehr galt dieß aber von den fpätern rohen Sitten des foges 
nannten Mittelalters. Raumer im feiner Gefchichte der Hohenſtaufen 
6r B. p. 149. nimmt das Aſylrecht für das Mittelalter (freilich das 
geregelte und nicht gemißbrauchte Aſylrecht) in Schug und begegnet 
den Klagen ber weltlichen Obrigkeit in Beziehung darauf mit den 
Worten: „In Zeiten, wo Gemalt fo viel gilt, wo Unzähligen gar Fein 
„Gerichtshof und kein Recht auf unpartheiifche Weiſe bewilligt wird, 
„iſt es eine heilige Pflicht der chriſtlichen Kirche, die Mühfeligen, Bea 
„ladenen und: Berfolgten nicht von ſich zu flogen.” Wie wahr bieß 
aber auch feyn mag, fo laͤßt ſich dad) nicht Iäugnen, daß ber Miß⸗ 
brauch Eischlicher Sreiftätten und der daraus entſpringende Schaden den 
Nutzen weit überwog. Unſtreitig mißbrauchte der Glerus dieſe Sitte 
für gewiſſe Privatvortheile. Der Lauf der Gerechtigkeit wurbe oft das 
durch gehemmt, indem Viele ihre Zufluht in die Kirchen nahmen, 
mehr um den Gefesen flrafbar auszumweichen, als Gemwaltthätigkeiten: 
und ungevechten Verfolgungen zu entgehen. Die Gefege des Gratian 
und die päpfllichen Decretalen dehnten das Aſylrecht weit über die Ge: 
bühr beinahe auf alle Gattungen van Verbrechen aus. leichzeitige 
und fpätere Schriftftellee lagen darum mit Recht über biefen Miß⸗ 
brauch. . Unter andern läßt fi Polydor. Vergil. de rerum inventor. 
L 3. 0, 12. alfo vernehmen: » 
- „Es find,” ſagt er, „jetzt in ber Chriftenheit gewiſſe Sreiflätten, wohin 



1 Bu Aylrocht ver Micha; 
"nicht: nur unſchulbig Veeſolgte, ſondern auch wirkliche Uebelthaͤter 
- und Majeſtaͤtsſchaͤnder ihre Zuflucht nehmen koͤnnen.“ Es etgiebt 
— fich daraus, daß wir dieſe Verordnung’ nicht: vor Moſes? ſondern 
era Roͤmulus entlehnten. Das iſt der Grund, warum viele 
ſich der aͤrgſten Schandthaten nicht ſchaͤmen. Waͤre⸗Moſes Gefeg 

VIE Richtſchnur, ſo wurden wir’ gewiß das beobachten/ was Gott 
bemſelben niederzuſchreiben befohlen ¶ Wo Jemand an ſeinen Naͤch⸗ 
fen ftevelt und Ihn? mit Liſt erwuͤrgt, fo ſollſt du denſelben von 
© meinem Altar nehmen, daß man’ ihn- toͤdte“!2Moſ. 21-14: :— 
7 Die Misbräude des Aſhlrechtes ſtiegen in der letzten Häfftersag 
Mittelalters bis zu’ einer ſolchen Hoͤhe, bay: Verfuͤgungen bet Paͤpſte 
and Synodalbeſchluͤffe das mn einfchreitätiumußten. - Innocens IIi., 
1216, und Gregor IX., + 1241, ſahen ſich zu den Vererbnumgin'ges 
noͤthigt, daß grobe” Verbrecher, Mörder. und Straßenraͤuber einen Ans 
ſpruch auf den Schut der gear zu machen hätten. Auch dins Siyn⸗ 
ode zu Eoͤln im Jahre 1380 co. 13. drückte ihr Mißfallen daruͤber 
aus, daß die heiligen Oerter zur Befoͤtderung der Verbrechen geintß⸗ 
Braucht würden und verordnete: Custodiatür facinorosus, ut mäturfıs 
deliberetur, utrum ad 'gratiam, an ad poenam, prout' faeti qünlitas 

- exeßerit, producatur. Thomassin; Tom. VI. p. 688. ' Noch mehr 
Berchränktungen verordnete Gregor XIV. im Jahre 1591. — Auch 
in ber griechifchen Kieche‘-veranlaßte das Afyleecht viel Streit, wovon 
wir ſchon ein Beifpiel in Beziehung auf Cheyfoflomus und Eutropius 
angeführt haben. Die Belege dazu, daß dieſes Recht‘. Hier bald bes 
ſchraͤnkt, bald Aber bie Gebühr ausgedehnt wurde, findet man noch 
Balkamon Nomocan, tit. IK. e. 25. Codren.- histor. Bi 685; — 
Hist. Alex: Annal. Comm. 1. II, Nicephor. Greger. hist. 1.:IX. u.a. 
Mertioindig iſt es, daß auch die Türken das chrifktüche Afyiredt an⸗ 
e nen. a . EEE 

V) Deränderung dieſes Vorrechtes qhriſtlicher 
KRirchen durch die Reformation und Anfichten davon 
in der heutigen chriſtlichen Welt. — Sowohl die ſchreien⸗ 
den Mißbraͤuche des Aſylrechtes, uͤber welche ſchon vor“ dem Zeitalter 
der Reformation bittere Klagen: geführt worden waren, als auch die 
Öffentlich ausgefprochenen Grundfäge der Meformatoren;;: über bie be⸗ 
fondere Heiligkeit der kirchlichen Kocalitäten und ber obtigkeitlichen 
Würde mahen es erklaͤrlich, daß man im’ ber ;proteflantifyen Kirche 
ſich dieſes Rechtes nach und nad) ganz begab. Myler ab Ehrexibach, 
de jure asylor. o. 1. 6.9. bat fimf Gründe aufgeſtellt, warum das 
Aſylrecht unter den Proteftanten abgeſchafft wurde. Sie’ find theils 
entlehnt von der veränderten Anficht der Lirchlichen Gebäude, denen 
man feinen Vorzug vor andern Gebäuden zugeftand, außer den, daß 
fie der öffentlichen Gottesverehrung geweihte Drte waren; theild von 
den Rechten der bürgerlichen Obrigkeit, theils aber auch von der Wahr: 
heit, daß das, was im juͤdiſchen, heidniſchen und chriftfichen Alter 
thume, fo wie in ben Zeiten des Mittekalters zweckmaͤßig gewefen fet, 
auf die fpätere Zeit Feine Anwendung mehr leide. Bald handelten 
auch katholiſche Staaten in dieſem Geiſte. Frankreich gab durch Ein 
Gefeg des K. Franz I. 1539 das erfte Beiſpiel einer folhen Beſchraͤn⸗ 
tung des Afplcechtes, daß baffelbe eigentlich -als aufgehoben angefehen 
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werden konnte. Thomassin. T. VI. p. 690 aeqq. Diefem Beiſpiele 
folgten bie meiften katholiſchen Staaten und felbft in Stalien hörte es 
feit ber SInvafion der Franzoſen am Ende bes 18. Jahrhunderts auf. 
In den meiften beutfchen Staaten iſt in ber neuern Zeit das Afyleecht 
aufgehoben mworben, namentlich in Deftreih, (S. Nechberger, Handbuch 
des Öftreichifchen Kirchenrechtes, 2r B. p. 152.), — in Ansbach und 
Baireuch (durch Verordn. vom 13, Mai und 4. Sun. 1799) — in 
Baden (durch das 4. Drganifationsedict vom 14. Febr. 1803. $. 14.) 
— in Würtemberg, (durch Verord. vom 23. Mai 1804.) — in Weis 
mar (durch Verordu. vom 7, Detbr. 1823. 5. 10:), im Königreiche 
Sachſen (d. Mandat vor 19. Febr. 1827. $. 37.), und wo bas 
nody nicht der Kalt iſt, beffeht .es oͤchſtens darin, daß die in bie Kir: 
hen geflohenen Verbrecher, während bes felerlichen Gottesdienftes und 
mit moͤglichſten Nüdfichten auf die Heiligkeit der Gott gemweihten Orte, 
ohne Auffehen entweder ausgeliefert oder herausgeholt werben follen. 
Diefe Maaßregeln fliehen audy ganz mit einer gebildeten, weiter forts 
geſchrittenen Zeit im Verhältniß; denn die von der Leidenſchaft verfolgte 
Unſchuld findet nun mehr ihren Schug in den Gefegen, und für ben 
Verbrecher darf der heitigfte Dre kein Schlupfwinkel mehr feyn, weit 
es unerlaubt iſt, ihn der ſtrafenden Gerechtigkeit vorenthalten zu wol 
len, die nicht mehr graufam und nad Willkuͤhr verfährt, fondern auf 
gefeglihem Wege gegen jeden Verbrecher feine verdiente Strafe verhängt. 
Der Verfaſſer hat nicht ermitteln koͤnnen, ob in den rein katholiſchen Staa: 
ten, wie 3. B. in Sitalien, Spanien, Portugal, das Afyirecht gänzlich 
abgefchafft fei. Was Italien’ betrifft, muß er vermuthen, baß es bei der 
franzöfifhen Verordnung geblieben iſt; denn in Müllers Lericon ıc. 
findet Sich die Nachricht, daß. der Papft 1826 duch ein Edict das 
Aſylrecht den beiden Ortſchaften Conca und Canemorto, erftere dem 
Capitel der Peterskirche, letztere dem Inquiſitionstribunale gehoͤrend, 
weichen daſſelbe ſeit der franzoͤſiſchen Occupation abgenommen war, 
wieder verlieben. Waͤre das Aſylrecht in feinem ganzen vorigen Ums 
fange wieder hergeftellt, fo wäre eine folhe Beguͤnſtigung nicht weiter 
nöthig gewefen. — In der griechiſchen Kicche, beſonders in der Tuͤr⸗ 
kei, mag das Afplrecht wohl nur felten faktiſch geübt werden bürfen. 
Gewiſſermaßen flellvertretend ‚find hier die Häufer der europaͤiſchen Ge⸗ 
fandten. Vergl. Elßners Beſchreibung der geischifchen Chriften in der 
Zürkei p. 308. 



1 . . 3 
21. 

Auferſtehungsfeſt Iefu, 
D term 

I. Namen und Üter vieles Feſtes. IL. Streitigkeiten, 
welche früh fchon über die Zeit der Ofterfeier entitanden. 
II. Schwierigkeiten, den richtigen Zeitpunkt der Ofterfeir 
gu beftimmen. IV. Gobe Auszeichnung dieſes Zeftes in al⸗ 
en chriſtlichen Jahrhunderten. V. Beier des Oſterfeſtes 
in der heutigen chriftlichen Welt, 

Citeratur. Wionograpbien. Baumgarten Programm. de 
veterum temporibus memoriae Christi vitae restituti sacris und 
Progr. de paschates feste. — I. G. Purmann de paschate christ. 
ex antiquitate. Frof. 1797. — Jo. Deutschmann de festi paschr- 
lis Energiis vel operationibus, Vitebergae 1699. — Jo. Joach. 
Homborg de Paschate veterum Christianor. Helmst. 1685.— Hear. 
Nicolai paschalia. Gedani 1647. — Hermann Conringii 
mata sacra p. 126 seqgg. Hierher gehören auch bie Werke, die be 
ſonders von den cheiftlichen Feſten handeln, wie 3. B. Hofpinian, 
Schmidt, Hildebrand u. A., die man ausführlih in dem Artikel: 
„Feſte dee Chriſten“ verzeichnet findet, — Allgemeinere Werke, bie 
chriſtlich⸗ kirchliche Archäologie betreffend, welche bie Oſterfeier mit be 
rühren: Bingh. Antiquitt. Vol. IX. p. 78 ff. Schöne’ Geſchichts⸗ 
forfchungen 1r B. p. 343 ff. 8r B. p. 266 ff. — Augufli’s Denk: 
würdigkeiten 2er B. p. 221 ff. Binterims Denkwuͤrdigkeiten 5r B. Ir 
Thl. p. 229 ff. — Rheinwalds Lirchliche Archäologie p. 169 ff. — 
(die noch fpecielleen Schriften find in der Abhandlung felbft angeführt.) . 

I) Name und Alter diefes Feſtes. — Schon in dem 
apoftolifchen Zeitalter fühlte man ſich gebrungen, nicht nur wöchentlich 
durch die Sonntagsfeier, fondern auch jährlich einmal auf ausgezeid- 
nete Weife das Andenken an die Auferftehung Jeſu zu feiern. Es iſt 
gewiß, daß gleich anfangs eine jährliche Gedaͤchtnißmahlzeit ber Chti⸗ 
fien an die Woche, die dem Andenken des Leidens und Sterbens Jelu 
gewibmet war, ben Namen Paſcha geführt hat, welches um fo ehe 
gefchehen Eonnte, ba das jüdifche Oflerlamm ein Vorbild Jeſu war 
(1 &or. 5, 7.) und auch alle Chriften bamals ein Ofterlamm afen.— 
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Zunaͤchſt begingen fie. nur damit das Andenken an Be legte Mahlzeit, 
weiche Jeſus mit feinen Juͤngern genofien hatte Daraus bildete fich im 
der That ein geheiligter, feſtlicher Tag zum Gedächtniffe des Leidens und 
Sterbens Jeſu, wie dieß aus Tertull. de orat. c. 14. und aus einem 
Schreiben Conflantins des Gr. erhelletz Theodoret. h. e. 1. 1. e. 9., 
wo ber heiliyfte Tag des Paſcha und der Tag des Leidens fononym 
gebraucht werben. Nachher nannte man auch das Auferſtehungsfeſt 
Paſcha, wiewohl nicht ſchicklich — Die Bedeutung diefes Wortes, 
anfangs im engern Sinne gebraucht, erweiterte fich alfo allmaͤhlig, To 
daß es endlich von ber ganzen feierlichen Zeit gebraucht wurde, Bie 
bem Leiden und Sterben, fo wie der Auferftehung Jeſu gewidmet 
war. Sa auch auf einzelne feierliche Tage biefer feierlichen Zeit trug 
man das Wort Paſcha uͤber, mie ſich dieß im naͤchſten Abfchnitte gets 
gen wird. — — Die natärlichfte Ableitung von ndoya iſt von dem 
hebräifchen 99, transitus, von dem bekannten Vorübergehen bes Wuͤrg⸗ 
engels bei dem ifeaelitifhen Wohnungen Exod. 1%, 13. Durch önep- 
Bao und dıaßarnpın eriären es Philo und Joſephus, und an alles 
gorifhen Deutungen, wie bas jährliche Gebächtnißfeft des Todes und 
ber Auferftehung Jeſu habe fo genannt werben Binnen, fehlt es bei 
ben Kirchenvaͤtern nicht. Cfr. Gregor. Naz. orat. 42. Opp. ed. Paris. 
1609. p. 682-—683. — Beda Venerab. hom. 40. Opp. Lond. 
VL p. 3845. — Weniger glüdlih und Unkunde der Sprache und 
Geſchichte verrathend leiten Juſtin der Märtyrer in dem Dialoge mit 
dem Suben Trypho — Tertull. adv. Judaeos e. 10. — Ambros, de 
ımysterio Paschatis I. 4. o. 1. das Wort zacya von bem griechifchen 
naoyeıy, pati, ab, weil biefe Rage an bie Leidensgeſchichte Jeſu zu er: 
innern beſtimmt wären, Eben diefer Meinung ift auch Chryſoſtomus 
hom. 5. in 1 Zimoth. 3., wo es heißt: naoya Adyeras, Öre Tore 
EnaIev 6 Xororog. — Vielleicht gab felbft 1 Cor. 5, 7. zu biefer 
Erklärung Anlaß. Die deutfche Benennung Oſtern gehört wegen ber 
Ableitung zu den fchwierigften. Wir wollen einige der gewoͤhnlichſten 
Vermuthungen daruͤber anführen und diejenige herausheben, welche am 
meiften Wahrfcheinlichkeit für fi hat, Zunaͤchſt fuchte man das Wort 
Dftern zu erläutern: 

a) durch das fat. hostia nach ber gewöhnlichen Ausſprache ostia, 
welches als die Ueberfegung von naoxa nad) 1 Cor. 5, 7. zu betrach⸗ 
ten fei. Andere wollen Oſtern ableiten von j " 

b) Ostium (Thüre, Eingang), weil man in ben aͤlteſten Zeiten 
das Jahr mit diefem Feſte angefangen habe. — Andere gehen bei 
Diefem Worte. mehr auf die A. T. Erzählung vom Würgengel zuruͤck 
weicher vor den mit Blut gefärbten Thüren vorübersing. Noch an= 
dere leiten es 

0) von dem altbeutfchen ober gothifchen Urriſt ober Urftand, d. h. 
Auferftehung, ab, und wieder andere von Oriens ober sol oriens, 
theild weit Chriftus am Morgen auferftand, theild weil er die Mor—⸗ 
genröthe und Sonne unfers Lebens genannt werde. Am gewoͤhnlichſten 
und wahrfcheinlichften jedoch iſt . 

d) die Ableitung des beutfchen Oſtern, daß man annimmt, biefe 
Benennung fei aus dem mitterndchtlichen und abendländifhen Heiden: 
thume beibehnlten worden; wo man die Göttin Eafler verehrt hat, 



welche die Britten und mehrere nardiſche Voͤlker Oeſter und Dfler: aus 
gefprochen haben. Weis diefer Göttin um das Asquinootium vernale 
ein großes Feſt gefeiert wurde, fo haben bie Chriften nad): Abfchaffung 
biefer. heibnifchen Feier die Benennung doc, beibehalten und auf das 
Dierk welches um eben dieſe Zeit gefeiert. wich, Ubergetragen. Das 
mit ſtimmt überein Beda Venerab. (bei dem, wie Augufli vermuthet, 
fih die erfle Spur von diefem Worte findet) de zatione tempor, 
Oper. edit. Colon. 1612. Tom. IL p. 68., wo er fagt: Eastarmonath, 
qui nunc paschalis mensis interpretatur; quondam a Den illorum, 
(Angler.) quae Eostre ‚vocabatur, et oui in illa festa celebrabant, 
nomen habuit, a cujus nomine nung paschale tempus cognaminant, 
consulto antiquae observationis vocabulo, gaudia novae solemnitatis 
vocantes. Die Englänhee haben bis auf den heutigen. Tag keine ans 
dere Benennung dieſes Seftes als Easter, und es leidet keinen Zweifel, 
daß es, obgleich fie Ihster ausfprechen, Bein anderes Wort als unfer 
Oſtern ſei. Versk Yugufli Thl. 2. p. 222 f. Auch andere Schrift: 
ſteller berichten, daß "die Göttin Astaroth, Astarte, Aster, Ostera, 
Eostra als Göttin der Liebe von ben Deutſchen verehrt und das Feſt 
berfelben im Monate April gefeiert wurde. Hierbei zeigt ſich nun eine 
Verwandtſchaft mit der Aprilfeier der alten Roͤmer, welche diefen Mo⸗ 
nat zu Ehren der Venus oder Aphrodite benannten und feierten, und 
ihr Jahr damit begannen. — Diefe Ableitung, um das deutſche 
Wort Oftern zu erklären, bat bis jegt den, meiften Beifall gefunden. 
Es erklären ſich dafür Augufli a. a. D. (mit viel Genauigkeit), Rheins 
wald in feiner kirchlichen Archäologie p. 199 in ben Noten, L. Ideler, 
Handbuch der mathematifhen und technifhen Chromologie. Berlin 
1826. B. 1. p. 516. — Ueber diefe und andere Ableitungen, um 
das Wort Oſtern zu erklären, kann man noch vergleichen: Henr. 
Spelmanni Glossar. archreolog, p. 4417 —420. — Dietrich von 
Stade's Erläuterung der deutfchen Wörter u. f. w, p. 464 — 467. — 

IL. Fr. Besselii netae ad Eginhartum de vita Caroli M. c. 7. p. 48. - 
Ritz in Biblioth, Brem. VIII. p. 429. — Fluͤgge's Gefchichte des 
beutfchen Kicchene und Predigtweſens. Stäudlin’s Beiträge zur Philos 
fophie und Geſchichte ber Religion. III. p. 245 f. V. p. 96 fl. 

Was nun dae Alter diefes Feſtes betrifft, fo iſt nicht zu laͤugnen, 
daß es fchon im apoftolifchen Zeitalter gefeiert wurde, und ifl es auch 
nicht ausdrüdlidy von den Apofteln verordnet, fo haben fie e8 doch ſtill⸗ 
fchweigend gebilligt. Vergl. Soerates h. e. I. V. c. 22, — GSchrödh 
(Kirchengefh. Se Thl. p. 52 ff.) fagt bei diefer Gelegenheit: ,, Ver 
fchiedene Feſte und andere gottesdienftliche Gebräuche der erften Chriften 
haben einen unbefannten, aber doch fehe alten Urfprung. Daraus kann 
eins von beiden gefchloffen werden, entweder, daß die Apoftel ſelbſt 
Stifter davon geweſen find, oder beinahe vichtiger mit dem Socrates 
(1. 1), daß fie der Gottſeligkeit der Chriften freien Lauf gelaffen, bie 
weilen.aber ‚auch ihre Anftalten ausdruͤcklich gebilligt haben. — Aus 
dem Judenthume ging übrigens das Oſterfeſt recht eigentlich hervor, 
und von Jubdenchriſten nahmen es die Heidenchriften ſchon fo ſchuell 
und zeitig an, daß gegen Das. Ende ‚des erſten Jahrhunderts alle chriſt⸗ 
liche Gemeinden in der Feier dieſes Feſtes mit einander uͤbereinſtimm⸗ 
ten. S. Starke, Geſchichte der chriftlichen Kirche des eriten Jahrhun⸗ 
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berts. Se Thl. p. 111 ff. — Nebft ber Sonntagsfeker mochte alfo 
Oſtern zu den diteften cpriftlichen feftlichen Zeiten gehören. — 

IH) Streitigkeiten, welche früb fhon über bie 
Zeit der Oſterfeier entflanden. — Die mehreſten morgen- 
laͤndiſchen Chriften hielten, wie bie Suben am 14. Niſan oder am 
Tage des erſten Bollmonds nad, der Frühlingstag: und Nachtgleiche 
ein feierliches Mahl zum Andenten der Leiden unb der Kreuzigung 
Sefu. Daher wurde es naoya oravgworuov, fo tie der Tag felbft 
nagasxevN genannt, cfr. Chr. Claji disput. de die Parasceues. 
Lips. 1697. Suiseri thesaur. eceles. Tom. 1. p. 304 und Tom. II. 
1014. s. voos. dyaotaoıog und oravgwanıos. — Einige Tage 
nach diefem Kreuzigungspaſcha feierten fie dad raoya avaoıaaııor, 
Auferſtehungspaſcha. Diefe Feier zum Andenken der Auferftehung Jeſu 
fiel daher felten auf ben erften Wochentag, an welchem fich doch diefe 
wichtige Begebenheit zugetragen hatte. Diefes war daher ben abend: 
ländifhen und befonderd den römifhen Chriften und ihren Vorftehern 
anftößig; denn diefe hielten das feierlihe Herenmahl am Vorabende 
des Auferftehungsfeftes, welches fie jedesmal an einem Sonnabende be⸗ 
gingen. Werner hielten. e8 die Römer für anftößig, daß die Morgen- 
länder das Paſſahmahl mit den Juden zugleich hielten. Endlich ſchien 
ed den Römern unzweckmaͤßig, daß die Faften, welche viele Chriften 
eine Woche vor bem Auferftehungsfefte beobachteten, durch das feierliche 
Paſſahmahl unterbrochen wurden. Mehrmals entitand zwifchen den Vor: 
flehern der morgenländifhen Gemeinden und den Roͤmern heftiger 
Streit über diefen Gegenftand, wobei fich jene auf althergebrachte Ge: 
wohnheit, fo wie auf die Anordnung der Apoftel Johannes und Phis 
lippus beriefen; dieſe aber die Auctorität der Apoftel Petrus und Pau⸗ 
lus vorwendeten. 

Der erſte Verſuch, dieſe verſchiedenen Anſichten auszugleichen, er⸗ 
folgte zu Rom bei der Gelegenheit, als Polykarpus, Biſchof von 
Smyrna, dorthin gekommen mar, um ſich mit dem dortigen Biſchofe 
Anicetus tiber verſchiedene Angelegenheiten zu beſprechen (ungefähr im 
J. 160). Beide Bifchöfe vertheibigten den hergebrachten Gebrauch 
ihrer Gemeinden, und ob fle glei über die Zeit der Ofterfeier fich 
nicht vereinigen konnten, fo wurde doc, badurd) der Friede zwiſchen 
beiden Kirchen nicht geftört. Das perfönlich lobenswerthe Verhalten bei- 
der VBifchöfe würdigt Irenaeus ep. al Viotorem apud Euseb. h. e. 
1.5. c. 

Kaum aber war mehr als ein Iahrzehend verfloffen, als neue 
Streitigkeiten, die unter den Chriften zu Laodicen Über das Paſcha ent 
fanden waren, eine zweite Veranlaffung zu Verhandlungen und Ers 
Örterungen bdiefes Gegenflandes gaben. Zur Beilegung diefer Streitigs 
keiten gab Melito, Bifhof von Sarbica, eine Schrift heraus, welche 
die afiatifche Feier vertheidigte.e Dadurch wurden mehrere Synoden 
veranlaßt, deren Beſchluͤſſe nachtheilig für die Anficht Melito’s ausfielen. 
Auf das Anfehen derfelden ſich flügend, wagte ed Victor, feit 192 auf 
dem römifchen Stuhle, in einem befehlshaberifchen Schreiben die afia= 
tifchen Bifchöfe, befonders in der Provinz Kleinafien (Asia Proconsu- 
iaris) anzuhalten, daß fie bie römifche Gewohnheit, das Ofterfeft 
zu feiern, zu ber ihrigen machen möchten. Gegen bdiefe Anmaßung 
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erhob ſich der Biſchof von Epheſus Polykrates in einer kraͤftigen Ant- 

wort (Euseb. h. e. 1. V. ©. 24.), welche den roͤmiſchen Biſchof Victor 
dergeſtalt. erbitterte, daß er fi bis zu der Drohung verging, mit allen 

denjenigen, welche bei der morgenländifhen Gewohnheit beharen wär: 
den, die Kirchengemeinfchaft aufzuheben, oder fie mit dem Kirchenbanne 

zu belegen, welches Wort aber damals nur von der Aufhebung ber 
freundfchaftlichen Verhältwiffe zwiſchen gewiſſen Discefen verflanden 
werden kann. — Bei dem allgemeinen Unwillen über die Anmaßung 
des roͤmiſchen Bifchofes konnte nur ein Mann von dem Anfehen, wie 
Srendus, als gluͤcklicher Vermittler auftreten. In feinem Sendfchreiben 
an Victor (Euseb. h. e. I. V. c. 24.) zeigt er zwar, daß die römifche 
Dfterfeier vorzuziehen fel; aber er macht zugleich auch bemerklih, eine 
folhe Verſchiedenheit dürfe den Frieden der Kirche nicht ſtoͤren. In 
Briefen erklärte er ſich auf Ähnliche Art gegen mehrere angefehene Bi⸗ 
(Höfe, fo daß es feinen Bemühungen zu verdanken war, wenn Diefer 
Paſchalſtreit Fein foͤrmliches Schiema erzeugte. 

Im Jahre 314 feßte das Conc. plenar. Arelatense can. 1., welches 
auf Befehl Conftantins des Gr. in Beziehung auf die Donatiftifhen An⸗ 
gelegenheiten gehalten wurde (vergl. Euseb. I. V. 5.) feft, das chriſtliche 
Paſcha folle in der ganzen Welt auf einen Tag, nämlicd den Sonntag, 
und zu einer Zeit von den Chriflen gehalten werden. Die Afiaten fuhren 
deſſen ungeachtet fort, dad Pafjah zu feiern, wie fie ed von ihren Vor: 
fahren her zu feiern gewohnt waren. - Sonflantin unterfagte ihnen das 
Feſt zu gleicher Zeit mit den mörderifchen und aufrührerifhen Juden 
zu feiern; aber fie lelfleten dem Verbote keinen Gehorfam, ſondern 
beriefen fih, wie gewöhnlich, auf die von Johannes und Philipnpus ers 
baltenen Weberlieferungen. Der Kaifer fchidte nun den Biſchof von 
Corduba, einen gewandten Unterhändler, der fih am Hoflager aufhielt 
und fhon zu mehreren Sendungen in kirchlichen Angelegenheiten war 
gebraucht worden, nad) Afien, um ben Streit beizulegen; aber er mußte 
unverrichteter Sache zuruͤckkehren. Beſſer gelang dieß ein Jahrzehend 
ſpaͤter auf der Synode zu Nicaͤa 325, wo in Betreff der Paſchalfeier 
folgende Punkte feflgefegt wurden: 

1) Das Paffah fell von alten Chriften gemeinfchaftlich an einem 
Sonntage gefeiert werden, und zwar an dem Sonntage nad) dem 
Vollmonde des Fruͤhlings⸗Aequinoctiums. 

2) Sollte der Fall eintreten, daß ein ſolcher Sonntag mit dem 
juͤdiſchen Paſſah zuſammentraͤfe, ſo ſoll das chriſtliche Paſcha 8 Tage 
ſpaͤter gefeiert werden. 

Zwar fehlt es an gleichzeitigen Zeugniſſen, daß der alexandriniſche 
Bifhof ven der Kirhenverfammiung zu Nicaͤa beauftragt worden fei, 
jedesmal die Zeitrechnung und den Pafchalcyelus richtig zu beflimmen, 
und nur 2 Schriftfteller aus dem 5. Jahrhundert, Cyrillus von Aleranz 
drien (ep. 64 ad Marc.) und der roͤmiſche Bifchof Leo der Gr. (in Ba- 
cherii dootrina tempor. p. 482) berichten dieß. — Allein das Be - 
duͤrfniß genauer aftronomifcher Berechnungen auf ber einen und das 

‚Anfehen ber mathematifch=aflronomifhen Schule zu Alerandrien auf 
der andern Seite machen eine ſolche Obfervanz, wenn auch nicht Ver: 
ordnung, wenigſtens wahrſcheinlich. Auf jeden Fall aber ift es aus⸗ 
gemacht, daß die alerandrinifchen Patriarchen, welche ben größten 
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Sprengel hatten, lange Zelt hindurch den Cyelus paschalis und auch 
bie Uteras paschales (Dfterbriefe, d. i. jährliche Ankanpigung des Oſter⸗ 
termins am Epiphanienfefte) erließen. ‘ 

Bei diefer Verordnung bes Nicaͤiſchen Coneils bleiben zwei Um: 
ftände auffallend, einmal, daß dieſelbe nicht unter die Canones biefer 
Synode aufgenommen und als ſolche bekannt gemacht, fondern ben 
verfchiedenen Didcefen durch befondere Schreiben mitgetheilt wurde, 
Soerat. h. e. I. 1. e. 9, — und dann, warum bie orientalifchen 
Chriſten faft ohne Ausnahme, ihre frühere Gewohnheit, das Oſterfeſt 
zu feiern, aufgaben und ſich mit dem Occidente vereinigten, indem fie 
ihre vorher befolgte Obfervanz fo hartnddig vertheidigt und fogar als 
eine göttlihe Verordnung angefehen hatten. — Als Urfache der ers 
fin Erſcheinung nimmt Schrödh 8. G. Thl. 5. ©. 353 an: man 
babe diefe Verordnung darum nicht unter die uͤbrigen Canones der 
Kicchenverfammlung aufgenommen, fondern nur durch Schreiben bes 
fannt gemacht, weil bie forgfältige Beſtimmung der Ofterfeier aſtrono⸗ 
mifche Ausrehnungen und Vorſchriften erfordere, die von den melften 
anwefenden Biſchoͤfen nicht verlangt werden Tonnten. — In Bezie⸗ 
hung auf den zweiten Umftand läßt fich. ertoiedern, daß der Pafchals 
fireit im Berhaͤltniß zu den dogmatifchen Streitigkeiten, bie zu Nicda 
follten ausgeglichen werden, nur als eine unbedeutende Nebenfache er⸗ 
(dien, und daß die Maxime von ber chriftlichen Freiheit in der Feier 
der heiligen Tage immer herrfchender geworden war. Beſonders zeigten 
mehrere Kirchenväter, daß die hriftliche Feſtfeier von jüdifcher Gewohn⸗ 
heit völlig unabhängig fei, und vorzuͤglich das Oſterfeſt, wo man fich 
auf 1 Cor. 5, 7. berief. Cfr. Chrysostom. hom, 1. de sanct. Penteo 
Opp. ed. Montfauc. Tom. Il. p. 458 ff. | 

Die Kicchenfchriftfteller haben biefen Streit mit einer gewiſſen 
Nachlaͤſſigkeit erzählt. Es wird daher die Sache verbeutlihen, wenn 
man bie ftreitigen Fragen genau fcheibet, die Uber dieſen Gegenftand 
aufgerworfen wurden. Dahin gehört: 

1) ft es zwedimäßig, die Paſſahmahlzeit an dem Tage zu halten, 
wo Jeſus das Oſterlamm aß? — 

Die Aflaten antworteten darauf: es ift allerdings zwedlmäßig ; 
denn Sefus bat uns auch hier ein Vorbild gelaffen, dem wir nadıs 

folgen follen. Daher müffen wir am Tage feiner Leiden und feiner 
Kreuzigung das von Ihm geftiftete Mahl feiern und feinen Leib fo 
wie fein Blut genießen; denn Chriſtus iſt unfer jegiges Paſſahlamm. 
Auch haben wir diefen Gebraud von den Apofteln, befonders von 
Johannes und Philippus, überliefert befommen. 

Die Römer hingegen antworteten auf biefelbe Frage: Es iſt nicht 
zweckmaͤßig und erlaubt; benn das Faſten und die Vorbereitung auf 
das Auferftchungsfeft Jeſu wird dadurch unterbrochen. Die feierliche 
Paſſahmahlzeit muß darum bis zum Auferftehungsfefte felbft aufge: 
fhoben werden. — Um ihrer Behauptung größeres Gewicht zu ges 
ben, beriefen fich die Römer auf überlieferte Verordnungen ber Apos 
fiel Petrus und Paulus; ja der Bifhof Pius I. fol fogar Erſchei⸗ 

nungen von Engeln gehabt haben, welche bie aufgeftellte Meinung 

beftätigten. 
11* 
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2) Können die Chriſten ihr Paſſahmahl zu eben der Zeit halten, 
wenn die Suden ihr Paſſahfeſt feiern? . 

Die Afiaten, welche auf die Juden mit weniger Verachtung 
heräbfahen,, bejahten die Frage und beriefen fih auf das Beiſpiel 
Sefu, der fih ja auch in Hinficht der Paſſahfeier nad) der jüdifchen 
Gewohnheit gerichtet habe. — Der römifhe Stolz aber konnte ſich 
nicht überwinden, ein fo wichtiges Feſt mit den Juden zugleich zu 
begehen; denn die Römer waren ſchon früh gemohnt, das jübifche 
BotE, verächtlic zu behandeln. Daher vereinten fie die Trage und 
verboten ben Chriften das Paflah mit den Juden zu feiern. 

3) Kann das Auferfiehungspafha 3 Zage nach dem 14. Nifan 
gefeiert werden, es mag ein Sonntag feyn oder nicht? 

Tolgerecht mußten die Afiaten diefe Frage bejahen, fo wie bie 
Römer verneinen. Da aber die meiften Chriften gewohnt waren, 
ben erſten Wochentag oder den Sonntag, eben um der Auferfiehung 
Jeſu willen für befonders, wichtig anzufehen, fo mußten fie faft alle 
geneigter ſeyn, das große Yuferftehungspaffah auch an einem Sonn= 
tage zu feiern. Die Wichtigkeit, welche der erfte Wochentag erhalten 
hatte, trug daher aud das Meifte dazu bei, daß die Meinung der 
Aftaten nad) und nad) verdrängt wurde, bie römifche aber die Obers 
hand behielt. — 

Man vergl. Ch. A. Heymann: Vera descriptio prisene eontentionis 
inter Romam et Asiam de vero Paschate. Gotting. 1745., auch in fei= 
ner Syll. Dissertat. I. 156 syq. — Guil. Abr. Teller: Pars actorum in- 
ter asiaticas et reliyquas super eontrov. Paschatis tempore. Helmst. . 
1767.— Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten aus der chriftlicyen Archäologie Ar B. 
p.38 ff. — Schoͤne's Gefhichtsforfhungen über die kirchlichen Gebräuche 
ir Thl. p. 343 ff. und befonders Mosheims K. G. des N. T. te Th. 
p. 264, wo in den Noten die, nachläffige und dunkle Art, wie befonders 
Euseb. h. e. I. V. c. 23 diefen Streit erzählt, aufgeklärt und erläutert 
wird, indem bie eigentlichen Streitpunfte genauer gefchieden find. Ne: 
ander 8. ©. B. 2. p. 653. und derfelbe im kirchenhiſtor. Archiv 1823. 
28 Stud p. 91 ff. — Sn der neuelten Zeit iſt dieſer Pafchalftreit 
aufs Neue geprüft und in einigen Punkten weſentlich berichtigt worden 
in der Zeitfchrift fir die hiftorifche Theologie, herausgegeben vom Doms 
herein Dr. Jllgen in Leipzig,  B. 28 Stud in einem Auffage 
von Rettberg, Überfchrieben den Pafchalftreit der alten Kirche p. 91 ff. 
— Deffenungeadhtet würde man doc irren, wenn man annehmen 
wollte, daß fich die Aftaten insgefammt und auf einmal duch bas 
Anfehen der Synode von Nicaͤa für die römifche Praris hätten beftim: 
men laffen. Nein aucd, nachher beharrten die Vertheidiger der afiati: 
Shen Obfervanz, welche von nun an den Namen Tevoapsszudsxerirar, 
Duartabecimaner, erhielten und worunter die Anduaner oder Audianer 
in Syrien die hartnädigften waren, noch lange bei ihrer alten Einrich 
tung, ohne daß die herrfchende Parthei für rathfam gehalten hätte, fie 
mit Gewalt barin zu flören. - Erft die Kirchenverfammlung zu Antio: 
chien im 3. 391 bedroht alle mit der Ercommunication, welche fich 
den Nichnifhen Beſchluͤſſen hierin volderfegen wuͤrden. Hierzu kamen 
fpäterhin obrigkeitliche Verordnungen. S. Cod. Theodos. I. XVI. tit. 
5. 1. 9. 59. tit. 6, 10. u. a. Selbſt Neftorius im 6. Jahrhundert 
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iſt noch ein Verfolger der Quartadecimaner. Nach und nach ver⸗ 
ſchwinden ſie indeſſen doc völlig. Nur in dem entlegenen Britanien 
blieb die Sitte der Aſiaten das Oſterfeſt zu feiern. — Erſt als durch 
Gregors I. Miffionarien das Chriſtenthum zum zweiten Male auf biefe 
Inſel gebracht wurde, entdedte man dieß. Es verfloß eine lange Zeit, 
ehe dirfe Quartadecimaner zum Nachgeben gebracht werden Tonnten. 
Vergl. Schmidt’ 8. ©. 3e Thl. 186 ff. und p. 340 — 841. 

IM) Schwierigkeiten, den ribtigen Zeitpunkt 
der Gfterfeier zu beftimmen. — Schon vor der. Synode 
zu Nicda bemuͤhten fic, gelehrte Männer, wiervohl vergeblich, eine ges 
naue Zeitrechnung zur Beſtimmung der Ofterfeier auszumitteln, db. h. 
einen untruͤglichen Paſchalchelus zu finden. Die erften Chriften zu 
Jeruſalem, deren’ Bifhöfe anfangs geborne Juden waren, folgten 200 
Jahre lang dem damals gebräuchlichen Cyclus der Juden. Er war 
aber nicht ohne Fehler, da nach demftlben das Oſterfeſt vor der Früh: 
lingstag⸗ und Nachtgleiche fiel, ob es gleich erft nad ihr einfallen 
ſollte. Nach der Zeit, als ber Kaifer Hadrian alle Juden: aus Jeru⸗ 
ſalem verbamnte, fing man. an, diefen Fehler genauer zu unterfuchen. — 
Hippolytus, Biſchof zu Portica in Arabien, fchrieb zu dem Ende im 
3. 220 ein Buch de paschate (vergl. Euseb. h. e. 1. 6. c. XXII.), 
welches Exxaudexastnols oder circuitus sexdecim annor. genannt wurde. 
— Im I. 250 that daffelde Dionyfius, Biſchof zu Alerandrien. Er 
nahm einen Cycius von 18 Jahren an, welcher den Namen öxrarr- 
eis erhielt, vergl. Euseb. h, e. 1. VI, oc. 20. — Hieronymus ſchreibt 
dem Eufebius von Caͤſarea die Verfertigung eines Zeitcirleld von 19 
Jahren, Evveaxadexouernole genannt, zu, ber nachmals zur Berechnung 
ber Ofterfeier fo dienlich befunden wurde. Man pflegte ihn auch den 
Mondcirkel (cyelus lunae) zu nennen, weil er die Anzahl von Jahren 
außrechnet, nach deren Ablaufe die Neumonde und Vollmonde auf eben 
biefelben Tage des Jahres wieder fallen, auf welche fie im eriten 
Jahre des Cirkels fielen. Daraus ift nachher die noch fo genannte 
gütdene Zahl entſtanden, weiche beflimmt, das mievielfte Jahr im 
Monbeirkel ein gewiſſes Jahr nad Chrifti Geburt ſei. Doc diefe 
Erfindung koͤmmt mehr dem Anatolius zu, der zu Ende des 3. Jahr: 
hunderts lebte, wie Eufeb. ſelbſt h. e. 1. VIE. c. 31. bemerkt, und 
wenn bdiefelbe dem Eufeb. von Caͤſarea beigelegt wird, fo iſt es viel: 
leicht nur wegen feine Buches vom Paſcha gefchehen, in welchem er 

‚ fie beftätige haben mag. 
‚Durch die Verordnung ber Synode gu Nicda 325 kam zwar tm 

Allgemeinen mehr Ordnung in die Oſterfeierz aber bei den mangelhaf: 
ten afleonomifchen Kenntniffen jener Tage ünd bei dem darum unge: 
tegelten Calenderweſen mußten fich fpäter nothwendig neue Abweichungen 
zeigen. Auch die berühmte mathematifhe Schule zu Alerantria, deren 
wir oben fhon Erwähnung’ gethan haben, aͤußerte bier keinen allge 
meinen wohlthätigen ‚Einfluß; denn theild wirkte fie mehr auf bie 
abendländifche Kirche, da im -Abendlande mehr. der Cyelus bes Hippo: 
Iptus galt, theils hatte auch der Alerandrinifche Cyelus feine wefentlichen 
Unvolltommenheiten, wodurch bedeutende Abweichunden eintreten mußten. 

So ergiebt fih aus Ambrof. 83. Br., daß das Oſterfeſt im 
Sabre 387 zu brei verfchiebenen Zeiten gefeiert wurde, an einigen Dr: 
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ten ben 21. März, an andern den 18. April, unb wieder aw andern 
Drten den 25. April. Dergleihen Urregelmäßigkeiten kamen auch 
fpäter vor, vergl. Bingh, L. 1. Vol. 4. 1. 20. o. 5. ©. 100 ff.— Be 
fonders feierte man aus den angeführten Gründen das Oſterfeſt zu 
Alerandrien fpäter als in Rom. Theophilus, Biſchof zu Alerandrien, 
gab wegen ber 387 eingetretenen Unordnung eime Erklärung und Ders 
voliftändigung des Nicänifhen Gefepes heraus, und zeigte darin, daß, 
wenn der vierzehnte auf einen Vollmond falle, fo müfe das Paſſah⸗ 
feft den nächften Sonntag gefeiert werden. Von biefem Bifchofe has 
ben wir auch einen fogenannten laterculus von 100 Jahren und einen 
Cyclus von 418 Jahren. Später verfertigte der Biſchof Cyeilus von 
Alerandrien einen andern Cyclus von 95 — der von Diokletian 
anfing, weil er von dieſer Zeit an ſichere Nachrichten und Beſtimmun⸗ 
gem gefunden haben mochte. . 

Sm Sahre 444 entftand in der römifchen und alerandriniichen 
Kirche eine Abweichung der Ofterfeier von einem ganzen Sahre Um 
diefe Zeit war befonderd Leo, Biſchof zu Rom, gefhäftig, diefen Uebel⸗ 
ftand zu heben und die römifche Berechnungsart geltend zu machen. 
Allein trog feiner Bemühungen bei der verwittweten Kaiferin Eudoria 
konnte er doch nicht fiegen. — Leo ſcheint hierauf feinem Archidiacon 
Hilarius den Auftrag gegeben zu haben, einen genauen Cyclus zu ver 
fertigen, den er in ber Kolge den Morgenlänkern entgegenfesen koͤnne. 
Diefer wendete fich wieder an einen gewiſſen DVictortus, mit dem Bel: _ 
namen Aquitanus, welcher ſich auch diefer Arbeit unterzog. Das lange 
Antwortsfchreiben ift gleihfam eine Vorrede gu feinem Pafchaleanon, 
worin er zeigt, daß alle zeitherigen Cyclen nicht genau mit dem Monde 
wären in Uebereinflimmung gebracht worden. Dann fucht er ben Lauf 
des Mondes vom Anfange der Welt an zu beftimmen, wozu er fi 
des Chronikons des Eufebius bedient und feinen Pafchalcanon mit 
dem Sterbejahre Jeſu beginnt. Auch verfertigte. er einen Cyclus von 
19 Jahren, den er mit den fruͤhern roͤmiſchen Berechnungen in Ueber⸗ 
einflimmung zu bringen fi bemühte. — Inzwiſchen fand auch biefe 
Benennung des Victorius keinen großen Beifall; denn bie Morgen: 
länder achteten gar nicht darauf, eben fo wenig bie Mailänder und 
Spanier, Nur im Gallien, aber auch da nicht allgemein, verfuhr man 
nah Victorius Norm. 

Da ber Cyclus Victors fo vielen Widerſpruch fand, fo verfertigte 
Dionyfius, Abt eines Klofters in Rom, mit dem Beinamen ber Kleine 
(Exiguus) in ber erften Hälfte des 6. Jahrhunderts einen andern Cy⸗ 
clus von 95 Jahren, welcher im Grunde fein anderer, ald ber aleran: 

drinfſche des Cyrillus war, ben er fortfegte, weil er mit dem Jahre 
582 zu Ende ging.. Er fegte nach ben ihm zuverläffig duͤnkenden alten 
Angaben die Geburt Ehrifti in das Jahr 753 nad Roms Erbauung 
und begründete dadurch bie noch jegt geltende Zeitrechnung nach Jahren 
feit der Geburt Cheifti, die aber erſt im 8. Jahrhundert in sffentlichen 
und allgemeinen Gebrauch kam. Natürlich fand diefer Cyclus in Rom 
‚viele Gegner. Dionpfius vertheidigte ihn daher in einem beſondern 
Schreiben, worin er behauptete, berfelbe Cyclus fei von den Nicänifchen 
Vätern feftgefegt, folglich durch den. heiligen Geift beftätigt worden. 
Zugleich, befcyuldigte er diejenigen, welche andere Regeln aufitellten, der ' 
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Anmoßung umd der Anhänglichkeit an juͤdiſche Fabeln. Uebrigens war 
der Abt Dionyfius der Kleine feineswegs der erfie, welcher den Ge: 
danken einer. Zeitrechnung faßte, bie mit der Geburt Jeſu beginnt. 
Schon zu Anfange.des 5. Jahrhunderts lebte in Aegypten ein Moͤnch 
von feltenen chronologifchen Kenntuiffen, mit Namen Panderus. Dies 
fer hatte das Geburtsjahr Jeſu in’ das 43. Regierungsjahr des Kaifers 
Auguſtus .gefegt und angegeben, daß man bie Cyclen von ba an begin: 
ven laſſen folle. Diefem Panderus gebührt alfo die Ehre der Erfins 
bung der chriſtlichen Zeitrechnung, wie [hon Pagi bemerkt hat; Dionys 
fiud folgte blos feinem Beifpiele. 

In der neuern Zeit zeigten ſich abermals entgegengefegte Anfichten, 
die Zeit der Oſterfeier betreffend, zwifchen der römifchen und proteftan= 
tifchen Kirche. Aloys Lili, ein Arzt zu Verona, hatte einen Plan zur 
Derbefierung des Julianiſchen Calenders entworfen, welcher nad) dem 
Tode defjelben von beffen Bruder, dem Papfte Gregor XIII., vorge: 
legt wurde. Zur Prüfung und Ausführung deſſelben rief Gregor eine 
Anzahl Prälaten und Gelehrte zufammen. Sm 3. 1577. nahmen 
alle katholiſchen Regenten den Vorfchlag an, und 1582 fchaffte Gregor 
bucch ein Breve den julianifchen Calender in allen Eatholifchen Ländern 
ab und führte ben neuen ein, welchen wir unter dem Namen bes Öres 
gorianifchen oder verbeiferten Calenders, oder des neuen Stils befigen, 
da hingegen jener nun der alte Stil genannt wurde. — Ungeachtet 
der dadurch bewirkten wefentliden Verbeſſerungen des Galendermwefens 
behielten die Proteftanten den Ssulianifchen Calender fort bis zum 
Sabre 1700, wo fie den neuen Stil audy annahmen, doch fo, daß fie 
zur Oſtergrenze denjenigen Tag, auf welchen der erſte Bollmond nad 
ber Frühlingsnachtgleiche aſtronomiſch fällt, beſtimmten. Diefe Eins 
richtung erzeugte wieder Abweichungen. In den Sahren 1724 und 
1744 fiel das Oſterfeſt der Kathollken 8 Tage fpäter, ala bas ber 
Proteſtanten, und jest und früher, entflanden deshalb mehrere ärgerliche 
Auftritte und aufrührerifche „Bewegungen , die man gut erzählt findet 
in Schlegels Geſchichte des 18. Jahrhunderts 2r B. 1. Abtheil. Die 
Differenz kam daher, daß die Katholiken im Gregorlanifchen Calender 
den DOftervollmond nad ben kirchlichen Epakten, die Proteflanten aber 
nah aftronomifher Rechnung fanden. Inzwiſchen traten bie Protes 
flanten 1776 auf ben Antrag des Königs von Preußen, um neue 
Derwirrungen zu entfernen, dem Oregorianifchen Calender durchaus 
und auch infofern bei, als man Dflern forthin ebenfalls nad der 
Epaktenrechnung beflimmen wolle. Dieß bewirkte nun Gleichfoͤrmigkeit 
in der Feier der beweglichen Feſte wie im zömifch-tatholifchen, fo auch 
im proteftantifhen Cultus. Uebrigens iſt über diefen Gegenfland von 
der Früheften bis. auf die neuefte Zeit ſehr viel gefhrieben worden, und 
es würde für unſern Zweck zu meitläuftig feyn, wenn wir alle die hier: 
her gehörigen Eleinen Monographien und größeren Werke anführen 
wollten. Wir begnügen uns darum nur ein Werk zu nennen, in 
welchem bie fpeciellere Literatur über diefen Gegenfland am betreffenden 
Orte mitgetheilt iſt, naͤmlich in L. Idelers Handbuch, der mathematts 

ſchen und technifchen Chronologie. Berlin 1826. B. 2. p. 191 ff. 
IV) Ausgezeihnete Seier diefes Seftes in der 

Ehriftenheit. — Die Wahrheit, daß in bee heiligen Gefchichte des 



168 Auferfichungöfeft Jeſu. 

N. T. die Auferſtehung Jeſu gleichſam der Schlußſtein des von Ihm aufge: 
führten großen heiligen Baues fei, fühlten die erſten Bekenner Jeſu fa leben⸗ 
big, daß dieſer Umftand theild die Verlegung des wöchentlichen teligidfen 
Meihetages vom fiebenten auf den erften. Tag der Woche zur Folge hatte, 
theils auch ſchon von früher Zeit eine eigenthuͤmliche jährliche Feftfeier 
bildete. Bei derfelben. tritt überall die reine Perſoͤnlichkeit Jeſu hervor 
und bietet die größte Einheit des Gegenflandes dar. Chriftus wird ge 
fetere der Sieger über Tod, Grab, Zeufel und Hölle. Der Glaube 
und die ganze Hoffnung der Chriften wied gegründet auf bie Gewiß⸗ 
heit der Auferfiehung Sefu. Frohe Gefühle bezeichnen den Grund: 
charakter des Fefles und die davon benannte Oſterfreude (gaudium pa- 
schale ) offenbart fich in mehr als einer Beziehung. Es iſt darunter 
nicht blos die religisfe Freude zu verftehen, wodurch fih der Dank für 
berondere göttliche MWohlthaten zu erkennen giebt, fondern es hat mit 
der Dfterfreude noch eine andere Bewandnif. Ste tft nicht allein 
eine innerliche, fondern auch eine Außerfiche, nicht nur eine geiflige, 
fondern auch eine Eörperliche. Die Indulgentia paschalis erinnert nicht 
nur an die moralifchsreligiöfe Befreiung von Stunden, oder an die po: 
Kitifchejuriftifche Loslaffung der Gefangenen und Schulberlaflung, ſon⸗ 
dern fie ift auf jedes Mitglied der Kirche ohne Ausnahme eine ummits 
telbare Erleichterung, indem die Kirchengefege nicht nur von der bie 
herigen Strenge der Quadragefimalfaften freifprachen, ſondern auch als 
les Faſten aufs Steengfte verbieten. Diefe Verbote wurden oft wieder: 
holt, befonders aber wider die Manichäer und Prisckllianiften, welche 
vor allen das Weihnachtes und Dfterfeft duch Faften entehrten. Auch 
nicht blos auf Eſſen und Trinken erſtreckte fi die Oſterfreude, ſondern 
auch auf jede Art von Erheiterung, durch Kleiderfhmud, Gefang, Mir 
fit, Volksſpiele u. ſ. w. Das Pafcha iſt, wie feine Etymologie zeigt 
(dıupomıs, üneoßaola), aud hier ein Uebergang von einem Lebens- 
verhältniffe zum andern, von der Trauer zur Freude, vom Zwange zur 
Sreiheit, vom Schmuge zum feftlihen Schmude. Das jetzt Gefagte 
wird ſich durch Folgendes bethätigen laſſen: \ 

a) Schon die Benennungen diefes Feftes, ob fie gleich nur bog: 
matifch = ascetifchee Art find, zeugen zum Theil von ber haben 
und freundlichen Anfiht, die man von demfelben hatte. Gregor 
von Nazianz (orat. XIX. in fun. patris nennt e8 Tö üyıov naoyu 
xal neoıBonzov, 7 Puollıooa av nusoWv nuloa. In einer ‚an: 
dern Rede nennt er es das Feſt der Sefte, und fagt feinen Zuhörem 
in Conftantinopel, wo er die Rede hielt: „Geſtern begingen mie mit 
Fackeltragen die Lichtfeier, jeder befonders‘ oder oͤffentlich. ine große 
Menge Menfchen, groß und Elein, fo wie alle Vornahme, erhellten 
mit Tadel und Feuer die Nacht, zum Vorbilde des großen Lichtes, 
welches die Welt erleuchtet, doch der heutige Tag iſt noch fehöner 
und glänzender.” Von Gregor dem MNyſſener haben wir nody: 5 Ho⸗ 
milien uͤbrig, welche er am Pafcjafefte hielt, und worin er bie Her: 
lichkeit defjelben redneriſch heraushebt. Er iſt uͤbrigens der exrſte, 
welcher darauf anſpielt, daß an dieſen Tagen die Banden der Ge⸗ 
fangenen geloͤſt, die Schuüldner Iosgelaffen und die Sclaven freihge⸗ 
ſprochen wurden. — Ueberhaupt ergiebt ſich aus dert noch Übrigen 
Homilien aus der Periode der frühen beruͤhmten Redner in der 
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morgens und abendländifhen Kirche, daß bie Homileten alle Kraft 
aufboten, die. Herrlichkeit des Auferfiehungsfefles hervarzuheben, wo⸗ 

- bin befonders Chryfoftomus gerechnet werden kann. Ausdruͤcke 
darum, wie folgende: Corona et caput onınium festivitatum, — 
magna dies dominica, — maxima dierum, — dies splendida et 

spiendorifera, — solemnitas solemnitatum, festivitatum domina 
et regina, — festum festorum — dominioa gaudii und viele ähn- 
liche beweifen, daß man ſich bemäht habe, die Würde und Bedeu⸗ 
tung dieſer heiligen Zeit hervorzuheben. Beſonders iſt hier eine kleine 
Schrift des Ambrofius von den Myfterien des Pafchafefles merk: 
würdig, wo mit rednerifhem Prunke das Ausgezeichnete diefer Feſt⸗ 
feier angedeutet wird, Folgende Stelle wird dieß beweiſen: „Das 
„tft die Gnade der himmliſchen Myfterien, das iſt das Geſchenk des 
„Paſchafeſtes, das die erwänfchte Feter des Jahres, das der Anfang 
„der erzeugten Dinge; deshalb erfchallt das Gefchrei, boatus, ber 
„Kinder, welche die heilige Kirche durch das Lebensbad wieder 
jgeboren hat, und die fich jegt ihree Unfchuld bewußt find; deshalb 

„folgen die Leufchen Väter und die züchtigen Mütter dem unzähls 
„baren Haufen, der duch den Glauben erneuert wurbe; des⸗ 
„balb glänzt die Pracht der Kerzen am heilbringenden Brunnen 
„unter dem Baume des Glaubens; deshalb werden fie durch das 
„Geſchenk des himmtlifchen Werdienftes geheiligt, und durch die er» 
„habenen Mofterien des geiftigen Sacraments ernährt; deshalb fingt 
„die ganze Brüderfchaft des Volkes, das im Schooße der felgen 
„Kirche ˖auferzogen ift, mit dem Propheten den Feſtpſalmen, indem 
„fie Yen Weſen des einigen Gottes und den Namen der drei Kräfte 
„, verehrt.” | 

Durch diefe vednerifchen Ausdrirde deutet Ambrofius auf die Taufe 
dee Kinder, welche in der Nacht vor dem Pafchatage vollzogen wurde; 
denn die Väter ober die Mütter führten oder trugen ihre Kleinen zu 
dem Brunnen oder Becken, wobei freilich ein gewaltiges Gefchrei ent= 
fanden feyn mag, wenn eins nach dem andern nadt in das kalte 
Waſſer getaucht wurde, weshalb auch Ambrofius den Ausdrud boatus, 
BSebrüll, braucht. Um das Taufbecken herum brannten eine Menge Kers 
zen ald Sinnbilder der Erleuchtung und der frohen Hoffnung, daß die 
ſchaͤdlichen Folgen jenes Genuffes von dem verhängnißvollen Baume im 
Paradiefe nicht mehr zu fürchten wären. Nach der Taufe empfingen bie 
Kleinen fogleih das Mahl des Herrn. Saginantur mysterio celebri 
sacramenti spiritualis, drüdt fit) Ambrofius aus, worauf ber 117. 
Pfalm angeftimmt wurde. — Auch Chrnfoflomus ift in feinen Hos 
milien unerfchöpflih im Preifen des herrlichen Pafchafeftes. Daß man 
biefes Feſt für hoͤchſt wichtig anfah, ergiebt fih auch: 

b) aus der Menge der feterlicherr Zage, die damit zufammenhängen 
und ‘aus der nach und nach fich nusbildenden Vor: und Nachfeier 
des Oſterfeſtes. — Obgleich nur nach und nad) bildete fich doch als 
Vorbereitungszeit das 40 tägige Faſten, melches im 8. Sec. ald ge⸗ 
fegtich in der abendländifhen Kirche gefeiert wurde. Außerdem ftans 
den mit eben: diefem Hefte in Verbindung der Palmfonntag, bie 
geoße oder heilige Woche, der grüne Donnerstag und Charfreitag, der 
heilige Sabbath und der fogenannte weiße Sonntag. (S. die einzel: 
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nen Artt. Palmſonntag, heilige Woche, gruͤne Donnerstag u. ſ. w.) 
Man feierte nicht nur den Oſtertag, ſondern auch die darauf: folgende 
Woche, und nur erſt feit dem Ende des 11. Sec (Cone. Constan- 
tiense 3. 1094.) ift die dreitaͤgige Feier biefes Heftes gefeglich bez 
ſtimmt und als das Minimum gegen die ehemalige lange Dauer 

deſſelben beflimmt worden. Das Wichtige und Kreubenreiche dieſes 
Teftes deutete man ferner an durch 

c) manches Eigenthümliche in der Liturgie, welches nur am 
Dfterfefte als Auszeichnung gewöhnlich war, 3. B. daß ausfchliegend 
der Biſchof an diefem Feſte predigen mußte, dag man_in Rom das 
Hallelujah am erſten Tage des Paſſahfeſtes ſang und dieſen Hymnus 
gleichſam wie eine heilige Formel betrachtete. Auch war man ſorg⸗ 
* in der Auswahl biblifcher Terte (S. die Artt. Liturgie, bibi. 
Lectionen ꝛc.) — Die Bemühungen ber Homileten, dieſes Feſt auch 
redneriſch zu verherrlichen, haben wir bereits angedeutet. — Auch 
andere kirchliche Gewohnheiten ſprachen für die hohe Auszeichnung 
des Oſterfeſtes; z. B. 

d) Oſtern war nebſt dem Epiphanienfeſte und Pfingſten auch be: 
ſonders die Zeit, wo die Katechumenen pflegten getauft zu werden. 
( S. den Art. Taufe.) Da die Neugetauften von Oſtern bis zum 
naͤchſten Sonntage weiße Kleider trugen, fo hieß bie ganze Woche 
die Woche ber Neophpten und der Iegte Sonntag dominica in albis, 
Wenigſtens war dieß in Mailand und Afrika der Fall, wie uns Am: 
broſi us und Auguſtinus lehren. Ueberhaupt iſt, wie wir ſchon an 
einem Beiſpiele gezeigt haben, des Ambroſius Schrift de mysterio 
Paschae reichhaltig an Nachrichten. tiber die Feierlichkeiten des Oſter⸗ 
feftes. Nicht minder war es gewöhnlich, die Buͤßenden in biefer 
Feſtzeit feierlich wieder in die Gemeinfhaft der Kirche aufzunehmen. 
Ambros. ep. 83. — Innoc, ep. 1. c. 7., mo gemeldet wird, daß 
zu Rom quinta feria ante pascha bie Pänitenz fih endige. Cone. 
Ancyr. can. 6. — Gregor. Nyssen. ep. ad Lectium. 

_ e) Auch feierte man an biefem Feſte gewoͤhnlich das Abendmahl. 
Das Conc. Agath. (a. 500.) c. 38. will das Abendmahl befonders 
an ben drei hohen Heften . gefeiert wiſſen. Das Conc. Lateran. 2. 
1215. verordnet, daß jeder wenigſtens jährlich einmal zu Oſtern zum 
Abendmahle gehen fole. (S. den Art. Abendmahl.) Das Conc. 
Aurel. 1. a. 511. enthält bie merkwürdige Verordnung, daß dad 
DOfter: und die andern hohen Feſte nicht in villin gefeiert würden, 
weil Sedermann in ecclesia matre ſich einfinden müfje. Bingh. 
Tom. 9. p. 78. Hierher duͤrften 

f) einige Nebengebraͤuche zu rechnen ſeyn, die wir deshalb fo 
nennen, weil fie wahrfceinlih nur temporell, oͤrtlich oder provinciell 
waren, und weil ſich ihre Allgemeinheit in den beiden Kicchenfpitemen, 
dem morgen: und dem abendländifchen, nicht nachweifen läßt. Dahin 
gehört a) daß man fich unter einander zugerufen habe: Dominus sur- 
rexit, worauf der andere gearittvortet: vere purrexit, Wiewohl auch 
Binterim diefes Gebrauches Erwähnung thut, fo hat der Verfaſſer 
dennoch im Cultus ber vömifchen Kirche felten eine. Spur davon 
auffinden Eönnen; da hingegen diefer Gebrauch, wie fich weiter. unten 
zeigen wird, in der griechifchen Kirche zur eigenthuͤmlichen Volksſitte 
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geworden if. Man pflegte ferner A) an einigen Orten zur Oſterzeit 
in den Kirchen öffentlihe Mahlzeiten zu balten, Athanas. ep. ad 
Dracont, Diefe Gewohnheit ader mußte um bes Mißbrauchs willen 
durch ſpaͤtere Kicthengefege verboten werben. Ueberhaupt befleißigte man 
fir an dieſem Feſte gern der Werke der Liebe und Wohlthätigkeit, wo⸗ 
von nad) Eufebius de Vita Constant. M. 1. IV. oe. 22. Conftantin 
felbft ein ruͤhmliches Belfpiel gab. Es wurde häufig nachgeahmt, 
daher Dftern unter die vorzäglichiten Wohlthätigkeitstermine, Spen⸗ 
ben, Collecten u. f; w. gehört. In Commodiani (Sec, IV.) in- 
stmetion. c. 75. kommen barum folgende Verfe vor: j 

Congruit in Pascha die felieissino nostro, 
Laetentur et illi, qui postulent sub aota divina, 
Erogetur fls, quod sufficit, vinum et esca. 

Nicht minder war es y) hin und wieder gewöhnlich, daß man felers 
liche Proceffionen anftellte, die von Me. 28, 7. abgeleitet wurben. 
8) Auch die bürgerliche Geſetzgebung wollte nicht zuruͤckbleiben, 
um das Öfterfeft durch eigenthuͤmliche Verordnungen zu verherrlichen. 
Dahin gehören 

aa) bie Loslaſſung ber Gefangenen und zwar nicht nur ber 
öffentlichen Schuldner (debitores publie.), fondern auch derjenigen, 
welche. wegen anderer Berbeechen im Gefängniffe ſaßen. Chryso- 
stom. hom. XXX. in Genes, — Die römifchen Gefege nehmen 
aber Kirhenraub, Majeftätsverbrechen, Münzverfälfhung, Noth⸗ 
sucht und Dodſchlag ausdrüdlich von den indulgentiis paschalibus 
aus. ©. Cod. Theod. 1. 9. tit. 385. I. 3—8. — Cod. Justin. 
1. 3. tit. 4. 1.3. Berg. De veterum indulgentia paschali, 
Auct. Just. Koeh. Lipsiae 1700. (Eine akademiſche Disputation 
unter dem Vorfige Ittigs gehalten, weshalb fie auch nicht felten 
unter defien Namen vorfömmt.) Hieron. Chr. Lauterbach de 
indulgentiis paschalibus. Helmst. 1704. 4. 

bb) Aus bdemfelben Grunde pflegte auch die Freilaſſung ber 
Sclaven vorzüglich an biefem Tage zu geſchehen. Die Manumis- 
sio servorum gehörte daher unter Die wenigen gerichtlichen Hands 
ungen, welche in biefer Zeit der Gerichtsferien und Siftirung als 
ter Öffentlichen Gefchäfte erlaubt war. S. Cod. Justin. 1. IIE 
tit. 12. I. 8. Vergl. Cod. Theodos. 1. AI. tit. 8. 

eco) Man erlieh von diefem Tage an die nädjfifolgenden 7 
Tage hindurch bis zue Dominica in albis den Sclaven alle Hand: 
arbeiten, damit fie ben gottesdienftlihen Uebungen, melde diefe 
ganze Zeit hindurch gehalten wurden, (Chrysostom. Homil. 34. de 
resurreetione J. Christi) beiwohnen tonnten. Cone. Trull. c. 66. 

dd) Den Heiden und Juden waren alle Schaufpiele, öffents 
liche Aufzüge und Luftbarkeiten unterfagt, damit fie Die Ruhe und 
Andacht dee Chriften nicht fldren und dieſen kein Aergerniß ges 
ben möchten. Cod. Theodos, 1. 15. tit. 5. Dieß ſteht in 
Verbindung mit dem Kirchengefege, daß vom grünen Donnerflage 
bis Oſtern kein Jude fich einer chriftlichen Kirche nähern oder 
Pr Öfen unter Chriften fehen laffen durfte. Conc. Aurel, II. 
33. © 25. 
h) Zu ben fpätern Gebraͤuchen am Oſterfeſte, bie aber fchon im 
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hohen Grabe aberglaͤnbiſch find, ben Zeiten eines verderbten Ge: 
ſchmacks angehoͤren und mit der Religion ſelbſt weniger in Verbin⸗ 
dung ſtehen, gehoͤren, außer dem ſogenannten Oſterfeuer und der 

Oſterkerze, von welchen ſchicklicher in dem Artikel ‚Sabbatum magnum 
die Rede feyn wird, etwa folgende: 

au) Das Oftergelädhter (risus paschalis). _ Darunter 
verftand man allerlei Poſſen, luſtige Schwaͤnke und abenteuer 
lihe Erzählungen, die man das Oſtermaͤhrlein nannte, um das 
Volk nach der ſtrengen Faſtenzeit zu vergnuͤgen. M. Gabr. Beil, 
(ein Geiſtlicher in Chemnitz) zeigt in feiner Differtat.: de wausis 
risus paschalis 1746, daß biefer Gebrauch erft im 7. Jahrhun 
dert aufgefommen ſei und füih in den barauf Folgenden finftern 
Zeiten auf eine gefhmadlofe, Läppifche Art immer mehr ausgebil⸗ 
bet habe. Raumer in feiner Gefchichte der. Dohenflaufen. 6 B. 
p. 472 .erktärt diefe und ähnliche Erfcheinungen im Mittelalter, 
tie 3. DB. das Narrenfeſt, aus der “anfänglich fpechellen Verſpot⸗ 
tung der Saturnalien, dann aller heidnifchen Gebräuche überhaupt, 
rooduch bie DVerfpottung chrifllicher Formen nach und: nad vor 
bereitet worden ſei. Mathefius in feinen Hillorien von Dr. Mar - 

“tin Luthers Anfang, Lehre, Leben u. f. w. Nürnberg 1688. 7. 
Dr. pe 59 erwähnt noch eines folchen Oſtermaͤhrchens, wovon et 
in feiner Jugend Ohrenzeuge gemwefen ſei. In der Predigt naͤm⸗ 
lich fei erzählt worden: „Der Sohn Gottes fei an die Vorburg 
der Hölle gekommen und habe mit feinem Kreuze daran geftoßen. 
Allein zwei Teufel hätten ihre Langen Nafen als Wiegel vorge: 
ſteckt, die jedoch durch die Kreuzeskraft des Höllenbezwingere zum 
Schmerz und Hohn ber zwei Teufel fogleih wären abgeſtoßen 
worden.’ Dieß Lleine Pröbchen wird hinreihen, um ſich einen 
Begriff von dem ‚würdigen Gegenftande des DOftergelächters zu ma⸗ 
hen. Etwas Aehnliches wird in den Centuriis Magdeburg. II. 

.c. 6. erzähle. Segt ift biefe Gewohnheit in der römifchen Kirche 
ziemlich allgemein verfchwunden und nar noch hie und da findet 
man Spuren davon. Es iſt uͤbrigens in mehrern Monographien 
biefe Gewohnheit des Oftergelächters bearbeitet worden. Außer der 
bereits angeführten Eleinen Schrift von Beil koͤnnen nod) folgende 
genannt werden: Jo. Decolampadii ep. apol. ad Capitonem de 
risu paschali. Basel 1518. —. Jac. Thomasius de risu paschali. — 
Wagner de risu pascheli orätorem sacrum ejusque auditorem mi- 
nime decente. Reg. 1705. Schramm de. risu paschali. Helmstdt. 
1725. J. P. Schmidt’s Progr. de risu paschali. Rostock 1747. 
Müllers Denkwuͤrdigkeiten aus ber Geſchichte ber Reformation. 112. 
&. 259. — Zu den Sitten, welche bie chriltlichen Alterthumsfor⸗ 
En vielfeitig ‚befehäftigt haben, gehören auch 

- bb) die Oſtereier. Sehr gelehrt hat. man. die Dſteeie 
aus der Mythologie der Heiden erklaͤren wollen. Bei Juden und 
Heiden, z. B. bei den Perſern und Roͤmern, ſei das Et ein Sym⸗ 
bol der Schöpfung und Auferſtehung geweſen. Allerdings ſpra⸗ 
chen die heidniſchen Eierfeſte, die Eierſpiele, die Eiemoͤtter, 
Caſtor und Pollur (ex ovo Ledae) für die Wahrheit dieſes 

Symbols. Allein die Sitte der Oſtereier daraus zu erklären, 
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bisfte hoch zu -emtfernt ſeyn, indem biefe Sitte nicht einmal in 
die feühefte chriftliche Zeit hinaufreicht. Binterim Hr B. Ir Thl. 
zeigt zwar allerdings, daß in feiner Kirche über das Ei ungefähr 
auf folgende Art allegorifirt worden fei: „Wie vieles aus dem 
Eie zum Leben hervorging, fo iſt auch durch die Auferfiehung 
Jeſu das Gefchlecht der Menfchen zum .neuen und beſſern Leben 
entftanden, mie aus dem Ele nach dem Zeugniffe ded Pliniug, 
wenn es mit Erbe bedeckt und erwärmt wirb, lebende Gefchöpfe 
hervorgehen, fo hat der aus dem Grabe erftandene Erloͤſer auch 
uns als feine Kinder erzeugt; allein er geſteht doch auch, daß 
die Oſtereier erſt ſpaͤt erwaͤhnt werden, und daß ein Durandus, 
Honorius und Beloth noch nichts davon wiſſen. Eine andere 
Erklaͤrung Binterims, die Oſtereier betreffend, duͤrfte darum weit 
richtiger und nathlicher feyn. Wir führen fie mit feinen eigenen 
Worten an: „Vielleicht haben die DOftereier ihre Gelebrität einzig 
„und allein ber ehemaligen Faftendisciplin zu verdanken, die dem 
„Genuß der Eier unterfagte. Es mar fogar verboten, Sffentlich 
„Eier zu verkaufen. Sch finde noch im 17. Jahrhundert ein fole 
„ches Verbot in der Synode zu Antwerpen. — Was war nun 
„natürlicher, als dag die Verkäufer beim Herannahen der Ofters 
„zeit mit den jegt wieder zum Eſſen erlaubten Eiern unter aller 
„lei Einladungen deito größeren Prunk machten, und dadurch 
„Gelegenheit zu verfhiedenen freundfchaftlichen Geſchenken und 
„Handlungen gaben?” Wie allgemein nun au diefe Sitte, 
namentlich der bunten Gier in der‘ Gheiftenheit verbreitet feyn 
mag, fo findes fie ſich doch am meiften ausgebildet in der ruſſiſch⸗ 
griechiſchen Kirche, mie ber folgende Abfchnitt lehren wird. Vergl. 
Tobias Kraskii diss. de ovo paschali. Regiom. 1705. — J. F. 
Mikelii ovologia paschal. Darmſt. 1732. Fr, G. Erdmann, de 
oro pasehali. Lips. 1735. — Die Oftereiee von Dr. Angufli, 
in der Zeitfchrift für gebildete Cheiften in der evangelifchen Kirche 
u. f. w. 28 Hft. Eiberfeld 1823. Harenberg in der Biblioth. 
Bremens. VI. p. 1027. Daß und. warum die Dftereier in Sachſen 
noch hin und wieder ein Beſoldungsbeſtandtheil fuͤr die Kirchner 
auf dem Lande, bisweilen auch in Staͤdten und ſelbſt fuͤr Pfarrer 
ſeien, iſt in der Kuͤrze gezeigt in Phlupprs Woͤrterbuch des Chur⸗ 
ſaͤchſ. Kirchenrechts p. 381 und 895. 

Ein ziemlich allgemein verbreiteter aberglaͤubiſcher Gebrauch am 
Oſterfeſte iſt das ſogenannte 

co) Oſterwaſſer. — Es wird am Oſtertage fruͤh vor Sons 
nenaufgang aus einem Fluſſe oder Bache von aberglaͤubiſchen Leuten 
geholt, ohne daß ſie die ihnen begegnenden Menſchen gruͤßen, noch 
den ſie Gruͤßenden danken. Solch ein Waſſer ſoll immer friſch blei⸗ 
ben und eine beſondere Heilkraft gegen Hautausſchlaͤge und andere 
Krankheiten beſitzen. Daß das Waſſer im Fruͤhjahre durch den rei⸗ 
chern Zuſatz von geſchmolzenem Schnee und geſchoͤpft vor Sonnen⸗ 
aufgange, ehe die Sonnenſtrahlen auf die Temperatur derſelben wirken, 
friſcher bleiben koͤnne, als das nachher geſchoͤpfte, iſt natuͤrlich. Man 
findet uͤbrigens wenig literariſche Nachweiſungen uͤber dieſen Gebrauch 
und man muß ſich mit der Vermuthung begnuͤgen, daß derſelbe von 



J 

174 Auferſtehungsfeſt Jeſu. 

der Sitte herruͤhre, die Katechumenen in ber Oſtervigilie zu taufen 
und das Zaufwafler für das ganze Schr zu weihen. Außer Eifens 
ſchmidt in feiner Geſchichte der chriftlichen Feſttage S. 196 — 197. 
findet man etwas über das Oſterwaſſer in C. F. @. Walch: de 
cura veter. Christ. memoriam resurrectionis Christi conservandi 
propagandique. Götting. 1767. 

. VW Seier des Öfterfeftes in der heutigen driftlis 
hen Welt. — Im allgemeinen läßt fich behaupten, daß bie ſaͤmmt⸗ 
lichen Hauptlicchenfufieme in der Chriſtenheit das Oſterfeſt auch jegt 
als ein Feſt höherer Freude amd feliger Hoffnungen feiern. In wiefern 
ſſch dieß in aͤußeren Gebraͤuchen bemerkbar macht, tft von uns fhon 
sum Theil angedeutet worden in den Artt. Charfreitag, Sabbatum ma- 
gnum, Oſtervigilia. Hier kann nur noch von ber feierlichen Auszeich⸗ 
nung der eigentlich fogenannten Ofterfeiertage die Rede ſeyn. Am deut: 
lichften tritt die der alten Kirche eigenthämliche Paſchalfreude in ber 
morgenländifche und ruſſiſch⸗ griechiſchen Kirche hervor. Hier gehört das 
Dfterfeft in geifliger und leiblicher Hinfiht zu den ausgezeichnetften 
Sreudenfelten im Jahre. Selbft bie neuen Reiſebeſchreibungen, welche 
die Sitten des Morgenlandes befchreiben und der Griechen unter tärki: 
fcher Herrſchaft gedenken, fühlen fich immer und immer wieber verans 
laßt, die Dfterfeier derfelben zu berühren. Es tft merkwuͤrdig, daß die 
Nchhlidhe Geremonie, welche als die Einleitung der Oſterfeier betrachtet 
wird, noch jeßt eben fo fich geflaltet, wie fie Leo Allatius de Domin. 
ot hebdom. Graecor. c. 22. p. 1450 — 51. befchrieben hat. 

Wie Elßner in feiner Beichreibung der griechifchen Chriften im der 
Tuͤrkei p. 286 und 87. dieſe Feſtlichkeit befchreibt, fo findet fie nah 
den Schilderungen der neueften Reifenden noch immer Statt. Er fagt 
davon Folgendes: „Der Griechen feierlichftes Feſt ift Oftern. Der Got 
„tesdienſt fängt ſich nach Mitternacht an. Alles Volk hat in der Kirche 
„Wachskerzen im der Hand, umarmt und kuͤßt ſich einander und ruft: 
„Chriſtus ift auferfianden! worauf geantwortet wird: Er tft wahrhaftig 
„nuferftanden. Sogar auf der Straße, wenn fie einander begegnen, 
„oder in ein Haus eintreten, ift es derſelbe Gruß. Mean fchlichtet 
„Feindſchaften, fliftet Frieden und giebt fich vorzugsweiſe der Freude hin. 
„Geſchenke werden gegenfeitig zugefendet, Mahlzeiten angeftelit und Je⸗ 
„dermaunn zieht feine prächtigften Kleider an u. ſ. w.“ — Wie neuere 
Augenzeugen berichten, zeigt fih am Oſterfeſte ein reges Leben im der 
Vorſtadt Pera und im anal. Für Geld erhalten auch jege die ſonſt ſchwer 
bedruͤckten Griechen volle Freiheit. Sie dürfen ſich um dieſe Zeit auch 
Heiden, wie fie wollen, jedoch auf keinen Fall einen grünen Turban 
auffegen, weil dieß blos ein Vorrecht der Anfarier und Prophetenfamilie 
Muhameds if. — Diefe bezahlte Freude foll ſich ſelbſt fo weit ers 
ſtrecken, daß Verſpottung dee Türken nichts Seltenes tft, weshalb auch 
die legten da, wo ein großer Zufammenfluß von Griechen ift, ſich mehr 
in ihren Häufern halten, fo wie auch bie Griechen es gerathen finden, 
ſich während der Türken Bairam nicht viel auf den Straßen fehen zu 
laffen. Bol. Fr. Murhard's Gemälde von Conſtantinopel. Penig und 

Leipzig 1804. 8 Bände, in welchem Werke hin und wieder aud das 
veligiöfe Leben der Griechen in dieſer Stabt gefchildert wird. — Pertu- 
sier, Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives 
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du Bosphore T. I. IH. 1815. — Auf aͤhnliche Art wird das Ofterfeft 
auch in der eufjifchegriechifchen Kirche gefeiert. Ballermann, in feinem 
kurzen Abriß der ruffifchen Kirche, führt davon Folgendes an (p. 196 — 99.) 
Bald früh vor Tages Anbruc geht der gemeine Mann in die Kirche, 
200 die Auferftehung gefeiert wird. Denn auch hier iſt es, wie bei dem 
Katholiken, das Jeſus auch in jeber Eleinen Kirche auferiteht, fo wenig, 
als die erbaulihen dramatifchen Vorſtellungen ber Geburt, des Kripp⸗ 
leins, des Todes, bes heil, Grabes, der Himmelfahrt u. f. w. in allem 
katholiſchen Kirchen angetroffen werden. Im Allerheiligiten wird ein in 
Lebensgroͤße gemaltes Ghriftusbild aufgeſtellt. Da dieſes vom Volke 
nicht kann gefchen werden, fo koͤmmt alsdann ber wornehmfte Geiftliche 
eiligſt zur heiligen Thür heraus und notificirt mit folgenden 2 Worten: 
kristos woskres — GChriftus ift auferftanden! das Volk antwortet: 
Woistinu woskres! — wahrhaftig er ift auferflanden! Dieß wieder - 
holen Priefter und "Gemeinde Smal..— Darauf hält bie ganze vers 
ſammelte Gemeinde nebft der Geifttichkeit eine Proceſſion mit einem 
Kreuze und Fahnen 3 mal um die Kicche Herum. Jedermann trägt fein 
Wachslicht und fingt. Um ben Freudenlärm zu verflärken, wird ges 
läutet und da, wo man Kanonen hat, auch wohl gefchoflen. — Nach der 
Proceffion geht wieder Jedermann in die Kicche und befommt das Kreuz 
und Gvangelienbuc zu kuͤſſen, für welches Gluͤck den beiden Prieftern 
und dem Diaconus, ber dabei befchäftiget war, einem Jeden ein hart 
gefottenes, meiſt gemaltes oder gefärbtes Ei gefchenkt wird. In großen 
Gemeinden kommen ganze Tragkoͤrbe vol Eier zufammen. Hierauf 
geht: unter dem Wolke das wechfelfeitige Eierſchenken und Kuͤſſen an, 
Der das Ei überreicht, ſagt: Chriftus ift erflanden! und der es ems 
pfängt antwortet: er ift wahrhaftig auferftanden! wobei fich beide 2 
oder 3 Küffe geben. Wem das Ei angeboten wird, der muß «8 auch 
annehmen und dagegen kuͤſſen, träfe es fi) auch, daß der ſchmutzigſte 
Ruffe der zierlichften Dame fein Ei überreichte. Dieß dauert zuförderft 
fo lange, ale das Kreuz: und Evangelienküffen währet. — Daran fchließt 
fit) ein abergläubifcher Volksgebrauch. Viele gemeine Leute bringen 
Speife mit in die Kirchen, gemeiniglic weißes Brod und Mitch; biefe 
muß der Priefter befreuzigen und einfegnen. Endlich wird die ganze 
Gemeinde mit der Weihwaſſerquaſte beiprengt, worüber der gemeine 
Mann fehr froh tft, daß nun ſowohl er, als feine Speifen gefegnet find. 
Manche laffen den Priefter gar in ihr Haus kommen, um die neuen fetten 
Speifen (fo nennt er diejenigen, die außer der Faftenzeit und Butterwoche 
genoffen werden,) einzumeihen. Das gedachte Eterfchenken oder Eierwechſeln 
dauert ganzer 8 Tage, wenn man nämlid während ber Zeit Jemanden 
noch antrifft, mit dem man nicht fchon Eier gewechfelt hat u. f. mw. 

Auch die roͤmiſch⸗katholiſche Kirche zeichnet in ihrer Liturgie bie 
fefitihen Oftertage aus, und Reiſende, die Italien, Spanien und Pors 
tugal befuchten, berichten manches Eigenthuͤmliche in den Volksſitten, 
Das aber mehr lokal und provinciell al& allgemein ift, und darum hier 
nicht beruͤckſichtigt werden kann. 

Nur der Wechſel der fogenannten Kischenfarben und die in etwas 
veränderte kirchliche Liturgie dürfte hierher zu rechnen feyn. Ueber erſtere 
findet man: Auskunft in Kottmayr's Leriton u. ſ. w., Art. Farben der 
Kirche, und über letztere findet fi etwas in der Schrift: Die heit. 
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Charwoche nach dem Ritus ber roͤmiſch⸗katholiſchen Kiche. Münden; 
1818. — Bu Rom befonders felen die kirchlichen Zeieelichkeisen fehr 
impofant feyn und felbft viele Fremde dahin locken. Der Papit, was 

nur felten gefchieht, hält das Hochamt in der Kicche der größern Marke. 
Es ftehen ihm zwei weiß gekleidete Garbinaldiacont zur Seite, der eine 
zur rechten, der andere zur linten Hand. Sie follen die 2 Engel vor: 
ſtellen, welche das Grab Jeſu bewachten. Wenn bei diefes Gelegenheit 
ber Papft: Pax domini — abfingt, wird ihm nicht geantwortet. Die 
fol nad) Kottmayr's Bemerkung im Artikel Ofterfeft folgenden Grund 
haben: Ale ber Papft Gregor der Heilige in diefer Kirche an eben bie: 
fem Tage das Hochamt hielt, und die gewöhnlichen Worte pax domini 
bet Zertheilung der heiligen Hoftie abfang, fol ihm ein Engel laut ges 
anttoortet haben: et cum apiritu tuo. — Zum Andenken biefer Ant 
wort des Engels erfolgt ‚Beine menfchlidye Erwiederung auf das Intoniren 
des Papftes. — Auch bie meiften Haupt: und größeren Städte Eatholis 
fcher Länder zeichnen das Dfterfeft durch befondere Feierlichkeiten aus. 

Im peoteftantifchen Kirchenſyſteme wird das Dfterfeft in feiner ho⸗ 
ben, heiligen Bedeutung erkannt, jedoch in der Regel nicht in aͤußeren 
Gebraͤuchen, die mehr die Sinne zu befchäftigen beflimmt find. Die 
Keftgefänge, die Predigt und an größeren Orten auch die Tonkunſt ver: 
einigen ſich hier, um die höhere, heilige, geiſtige Freude auszudruͤcken, 
die den Charakter bes Oſterfeſtes bezeichnen fol. Wie im ber früher 
hriftlichen Kirche die Homileten alle ihre Kraft aufboten, um duch 
ihre Reden das Oſterfeſt zu verherrlihen, fo iſt befonders die neuere 
Beit reih am homiletifchen Leiftungen, bie mit ben frühern Homilien 
bee Rebner im Morgens und. Abendlande wetteifern können und fie 
wohl gar übertreffen. Faſt alle Particularkirchen des Proteſtantismus 
erkennen bie: hohe Bedeutung des Oſterfeſtes an, und nur hin und 
wieder ftellen fich gewiſſe Eigenthümlichkeiten heraus. Merkwuͤrdig tft 
z. B., daß die ſchottiſche Nationalkicche weder einen Charfreitag, noch 
einen Oftermontag feiert. S. Gemberg 1. 1. p. 118. 

Sn der ſchwediſchen Kirche wird Oftern, wie jest beinahe im ganzen 
proteftantifchen Deutfchland und neuerlich auch im Königreiche Sachſen 
nur 2 Tage gefeiert. Auch hat die fchwebifche Kirche das Eigenthuͤmliche, 
daß fie zwar in der Feier des Oſterfeſtes den Beſtimmungen des Con: 
eils von Nicaͤa folgt, aber das Fruͤhlingsaͤquinoctium und der Öftervoll: 
mond wird. nicht, wie bei den Deutfhen und andern Proteftanten, nad) 
der minder genauen cycliſchen, fondern nad firenger aftronomifcher 
Methode berechnet. Dadurch wird zumellen eine Verſchiedenheit ber 
Dfterfeier in Schweden und Deutfchland herbeigeführt, wie dieß noch im 
$..1818 der Fall war. Bol. Schuberts Kicchenverf. Schwedens 173. 
©. 452. Auch verdient bie Dfterfeier der Herrnhuther Brüdergemeinde 
Erwähnung, über welche fih Schulze in feiner Scheift von der Ents 
ftehung und Einrichtumg der evangelifhen Bruͤdergemeinde. Gotha 1822. 
p. 143 fo erklärt: „Die Feier vieler Feſte ift bei den Herrnhuthern bes 
beutfam und finnig eingerichtet. Diefes ift namentlich der Fall in Rüds 
fiht des Ofterfeftes, wo mit der Auferftehung bes Heilandes das Ans 
denken an entichlafene Brüder und Schweftern und die Hoffnung ber 
Unfterblichkeit am frühen Morgen, beim Aufgange der Sonne auf dem 
Begräbnißplage feierlich begangen wird. ' 



| Baptifsrien. 

@eufpäufer, Taufkirchen.) 
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L Begriff, Urſprung Namen und Daun der Pi 
tiſterten. IE. Bauart de een, und von‘ Mar ihrer 
Lage, b) nach ihrer aͤuftern Boaͤufo form, maß te er in 
nern Einrichtüng. TIL. Wichtigkeit der ‚Alkıh sapfifterien 
für ‚Die. Kunftgeichichte und Rachr icien. bon sinigen. no 
jetzt belannten ebauden dieſer LAtt. u | 
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Ciuteratuv. menegrophien. n.de A Weildnrkang: .de. Bap- 
tterlis, Helmſt. 11908.:8. —— Paciandi de sweris Christian. halnnia, 
el. 2: Ron. 17686 — Allgemieinere Werbe, in weichen, bie 
Baptifterim meht oder "weniger :weittduftig mit berluckficheigt Kan 
Bingh. ankiiqu. oeelssiast. Vol. III. p. 261 — 2368. +— ;klespinien. de 
origine et pfogressw:temploram: ete. pi 30. cap. V. überfihzieben: 
de ovigine baptistenil .(mchält' in der Kürze nwehrere gute Bemerkun 
geh), — Sdhoͤne's Set ichtsforſchungen Se: p.. 217. — Schenks 
Janfbuch. S. 180 f. — Fluͤgge's Geſtchichte des deutſchen Kirchre 
und. Predigtweſens Ic Thl. S. 1165 f. 120. f. Ar hl. ©. 81. Ar u 
Auyafii's Dendwärbigleiten 71.8. 189. 117.8. 399 f. — „Minute 
rims Denkwurdigkeſten 18 B. ir. Thl. 9. 3. —, Bremmer geſchichtliche 
Darſtellung ber Werrichtung bes Taufe, in dem Abſchnitte: „Dre; au 
welchem bie Taufe vercichtet wird S. 275 —:805. — Nheinwaide 
Biscylihe Archaͤologle, mehr Andeutungen p. 188 440., 

1): Begriff, Urſprung, Namen und Dauer der 
Baptiftevien. — In ber Urzeit bes Ehriſteuthums geb. eB nach 
Beine beſtimmten Orte flir die Taufe. Die Praxis ‘Bers alten. Kirche 
meochte ‚darin keinen Unterſchied, ſondern wen ‚sanfte: ni und⸗mit jedem 
Waſſer, wo es ſich auch ſinden oe Doch re Waſſer in 
Fluffen vor); weil: ja: Jefus andy in einem Fiuffe we getauft: worbden. 
Das jetzt Sefagte wird zum: Thou⸗ſchew durch Stollen dei N. T. 
aungebeutet, z3. B. Joh, 8,:23. +: Acti:7, 36-187, At. 16,183160 
— Naͤch Tertuutan de. —— 4. "das Petrus ih.! ben Liber, ger 
tauft; denn er -fagt: Nugwel —— 22 inter! 008, quos Johan- 
nes in Jordane set. Petruo in. Tibebirtiaxies Amt dem N. T. koͤnnt⸗ 
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ſich auch ſchließen laſſen, daß man in Gebaͤuden getauft habe. Nach 
Act. 9, 18. dürfte Saulus in feinem Abſteigequartier zu Damascus — 
nah co. X, 47—48. ber römifhe Hauptmann Cornelius in feinem 
MWohnhaufe, — und nach c. XVI, 80— 34. der Gefangenmwärter in 

“einer Vorbhalle des Kerkers, wo Paulus und Silas gefangen faßen, 
getauft worden feyn. Diefe verfchiebene Lokalität der Taufe dauerte 
wahrſcheinlich fo lange fort, als das. Chriftenthum von außen mit Ver 
folgung zu kaͤmpfen hatte. In dieler Zeitdauer taufte man auc wohl 
Kranke in Privarhäufern und begoß fie auf ihrem Bette mit dem 
heilbringenden Waffer-: Dieß war die ſogemnunnte Elinifche Taufe. Un 
ter harten Verfolgungen trug man ſelbſt kein Bedenken, die Zaufe 
in Gefängniffen: zu etthellen. Bei Jyssin;: Mert. apalög; II. heißt es 
barum : Adducuntur, a nobis ubi est aqua et regerantür. 
Wann nun der Anfangspunkt ber eigentlich fo zu nennenden Tauf- 

‚gebäude auzunehmen fei, laͤßt ſich mehr vermuthen, ale hiſtoriſch genau 
beſtimmen. Nach Vioecomit. Schelft: de antiquis baptismi xitihus, 
dürfte man als Anfangspunkt ber -Zaufhäufer. bereits das Zeitalter des 
Dionyfius ‚Areopag. annehmen. ‚Allein diefe Behauptung ift nicht mit 
hinreichenden Gruͤnden unterftügt. Nimmt man an, baß diefe Häufer 
m 4. Jahrhimbert als etwas Gewoͤhnliches erwähnt urden, wie ſſich 
aus Paulin. Nolan. ep. Xi. Cyrill. Hierasol. gatech. :mystags I. 2, 
1I. 1. Sidon. ep. IV. 15, und aus vielen andern Stellen ergiebt, die 
man forgfältig in ber oben angeführten Monographie von Wedderkamp 
efammelt findetz ermäget man ferner, daß ſolche übereinftimmende 
tachrichten über das Beftehen. einer gewiſſen eigenthuͤmlichen Sitte 

ſchon einen laͤngern frichern Zeitraum‘, in welchem fie ſich nach und 
nad) ausbildete, vorausfegen, fo: birfte: wohl anzunehmen ..fepn, daß 
fothe Taufhaͤuſer gang gewiß ſchon: im 3., wo nicht felbft im 2. Jahr⸗ 
hundert vorhanden waren. Im .Artikel Kirchengebäude. haben wir bie 
Vermuthung ausgefprochen, daß.fehon früh nady der Analogie der jüs 
bifchen Synagoge für den Zweck. schriftlicher Gpttesnerehrung eigenthuͤm⸗ 
liche Gebaͤude .befonders in. ben Gegenden entflahben ſeyn mochten, bie 
entweder von ben Chriftenverfolgungen gar. nicht oder nur voruͤbergehend 
beruͤhrt wurden. Iſt dieſe Vernuthung richtig, fo laͤßt ſich auch nicht 
zweifeln, daß unſre Baptiſterien vielleicht ſchon dem 2,.und ganz gewiß 
dem 8. Jahrhundert angehoͤrten. . Brenner 1. 1., dem. Auguſti 7r B. 
p. 189. folgt, nimmt an, :daß das erſte Beiſpiel eines ſolchen Gebaͤu⸗ 
des (obgleich in einem Peivathaufe ). erzählt werde in, den Gestis.S. 
Marcelli (in. Surü witi ss. d. 46. Jan.). Der Diaconus Cyriacus 
Hatte in: feiner Wohnung in Baptiſterium eingerichtet. -, Aus biefem 
veettich ihn mit Erlaubniß bes Kaiſers der Heide Carpaßus und vers 
wandelte. bas: Baptifterium. in . ein. Bad. Gum. vidieset Carpasins 
placatum :sibi':Maximimianum: petit. ab 86 Aamum heasi Cyriaoi, qui 
wönfestim, qubd:petehatur, ei cannesait.. Et cum introisset in ean- 
dem. demum, quamı donavesst ıDiocletianus Auguatup ‚beato Cyriaco, 
invenit locum, uhi S, Oyrisci fontem agdificavit, quem conspcrarit 
beatus .Marvelles'Episoopwi;, übi, frequenter baptigabat S. Cyriacus 
venientes. ad: fidem.: ‘Toner. Carpasius,: viearius pagamup, cradelissi- 
mus; cum: in :oadenm:. damo- inmemissök: bapgisterium., ‚ feoit in boco 
södeni balneum;..qwasi ad..deridendim legem christianerum. — 
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Dieſe Erzählung würde ungefähr mit unſrer Vermuthung zuſammen⸗ 
treffen, die wir über das Alter der Baptiſterien aufgeftellt haben. 

Fragt man Übrigens nach dem Entftehungsgrunde diefer Gebäude, 
fo muß man fi auch hier mit Vermuthungen begnügen. Vielleicht 
dürfte die Bequemlichkeit der Bifchöfe, die Taufhandlung an groͤ⸗ 
Beren Maſſen zu gleicher Zeit vollzogen und ein gewiſſes Gefühl ber 
Schicklichkeit die Erſcheinung ber Taufhäufer am glüdlichften erklären. 
Waren die Bifchöfe in diefem Zeitraume noch beſonders bazu verpflichs - 
tet, die Taufe zu verrichten (f. den Artikel Taufe), und waren fie auch 
jegt ſchon zu einer gewiſſen Vornehmheit gelangt, fo Läßt fich leicht er⸗ 
klaͤren, wie fie auf die dee folcher Gebäude kamen und wie dieſe 
zum Theil ſchon prächtig feyn konnten. Auch war damals, wo man 
Zaufhäufer zu bauen anfing, das einzelne, zu jeder Zeit beliebige Tau⸗ 
fen beteits außer Gewohnheit gelommen und befondere Zaufzeiten, wie 
Epiphanien, Oſtern, Dominica in albis und Pfingften dagegen ges 
wöhnlicher geworden. Iſt «8 darum nicht nur wahrſcheinlich, fondern 
auch durch die Geſchichte beftätigt, bag ſich eine große Zahl männlicher 
und weiblicher Zäuflinge häufte; fo konnte bei dem noch herrſchenden 
Gebrauche des Untertauchens das Schidliche durch befondere Taufhäufer 
am glüdlichften beroahrt werden. Nach Conflantin häuften fich die 
Baptifterien immer mehr. Anfangs war es Regel für jede Didces 
nur ein, mit der Kathedralliche in Verbindung flehendes, Taufgebaͤude 
zu haben; was fich auch recht gut aus dem fhon angeführten Ums 
ſtande erlärt, dab nach alter Regel und DObfervanz bie Zaufe nur 
von: Biſchofe adminiſtrirt werden follte, und baf jest meiſtens nur 
noch Erwachſene und zwar zu beftimmten Zeiten getauft wurden. Im 
großen Städten und Diöcefen vermehrte Cheils die Nothwendigkeit, theils 
aber auch die Liberalitäe dev Negenten die Baptifterien. Doch behielt 
immer das Kathedratbaptifterium einen gewiflen Vorzug und wurde 
darum auch matrix genannt. Inzwiſchen entftanden bei veränderten 
Zauffitten und bei dem immer größeren Andrange zum Chriftenthume 
dergleihen Zaufhäufer aud in kleinern Stäbten und auf bem Lande, 
Davon wird jedoch ſchicklicher im Artikel Taufe unter der Rubrik: 
„Dit der Taufe” die Rebe fern. — Sobald einmal bergleichen 
Baptifterien in größerer Zahl vorhanden waren, drangen Eaiferlihe und 
kirchliche Gefege darauf, daß alle Taufhandlungen nur in benfelben 
vorgenommen werben follten. Die Nothtaufe ausgenommen, hielt man 
das Taufen außer den Baptifterien und fpäter außer der Kicche für uns 
zulaͤſſig. In die Kategorie der Nothtaufe muß es daher gebracht wers 
den, wenn felbft in diefer Periode und in ber fpdtern Zeit, namentlich 
in außerordentlichen Faͤllen der Heidenbekehrung, noch Taufacte in Fluͤſ⸗ 
fen, im Meere, in geheizten Stuben u. ſ. w. vorkommen. Gab man 
die Baptifterien für folenne Tauforte an, fo barf es nicht beftemben, 
daß man bald bdiefelbe Anficht von ber befonbern Heiligkeit berfelben 
begte, wie von den eigentlich fo genannten Kirchen, und daß man Ihnen 
ſelbſt das Aſylrecht zugeftand. (S. biefen Art.) oo 

Auch die Namen diefee Gebäude verdienen einige Beruͤckſich⸗ 
tigung, weil fi) aus ihnen der Geift und die Sitte bes Zeitalters 
in mehr als einer Beziehung wahrnehmen laſſen. Der gewöhnliche 
Name ift: u 
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a) Bancνον, baptisterium, i. e. locus baptismi, 
aeu lavaeri. Bei Suicer und Du Cange findet man weitere Nach⸗ 
weifungen über biefes Wort. Die Lateiner bedienen fi des Außdruds 
Baptiflerium am bäufigften, doch koͤmmt auch nicht felten die Benenmung 
ecelesiae baptismales vor. Mehrfach aber veränderte fi die Beben: 
tung dieſes Wortes im Mittelalter. Du Fresne unter diefem Worte 
zeigt, DaB man bald die gefammte Zauffeierlichkeit, bald das Zaufmwaf- 
fer, bald das Buch, worin die Gebete für den Taufact enthalten wa⸗ 
ten, bald die Einkünfte, welche die Geiftlichen von den Zaufen bezogen, 
mit dem Ausdeude Baptifterien bezeichnete. Auch in den obem ange: 
führten Monographien von Wedderfamp und. Paciandi findet man 
Mehreres uber den Sprachgebraudy von haptisterium. Eine andere 
Benennung iſt | 

| b) @Owrıornoıöy, illuminatorium, i.e, locun ĩllumi- 
nationis. Diefe Benennung. erklärt fich fehr leicht aus dem Umſtande, 
daß die Taufe auch den Namen Bwrıoua und Doreomöc führte, und 
daß die Katechumenen dafelbſt unterrichtet wurden, welchen Unterricht 
man auch mit dem Worte pwrileıv bezeichnete. Daß dieſes Wort 
übrigens bei griechiſchen Profanferibenten nicht vorkomme, und daß es 
völlig fononym mit Baptifterium gebraucht werde, hat Suicer gezeigt. 
Mod, Eommt von diefen Gebäuden ber Name vor: 

e) Aula baptismatis, ein Name, welder ſich auf bie 
. Größe und Pracht einzelner Tauffäle bezieht. Mit welchem Aufwande 
und mit welchen Glanze das baptisterium Sophianum zu Conflantinos 
pel erbaut worden fei, ift von mehreren Schriftſtellern gefchilbert wors. 
ben. Mit udya gwrapıov deutete man ebenfalls den großen Umfang 
folcher Gebäude an. Cfr. Ambros. ep. 33. ad Marcellin. Rad) eine 
bekannten Synekdoche nannte man bad Taufhaus auch zuweilen 

d) Fons, xoAvußndoa oder piscina. Doch fiheidet 
ber gerrauere Sprachgebrauch beide von einander. Das Baptifterium 
bezeichnete da8 ganze Haus, worin ber Zaufbrumnen war und wo alle 
Taufcerimonien beobachtet wurden. Der Zaufbrunnen aber war das 
Waſſerbehaͤltniß, in welches die Täuflinge fo eingetaucht wurden, daß 
das Waſſer über fie zufammenfchlug. Der Taufbrunnen hieß. darum 
auch eAuußndon ober Teich, piseina, welches Wort die Griechen auch 
von Bädern, Brunnen und flehenden Wäffern zu brauchen pflegen. So- 
orat. h. e. 1. 7. ce. 1. Optatus 1. Hl. p. 62. 

Ueber andere Namen, die mehr einer fpdtern Zeit angehören und 
fehtener vorkommen, wie 3. B. Tinetoria, secundum tabernaculun, 
ubi virga Aaron .florult, — oraeula — plebes -+- utc. findet man 
u bei Binterim erwähnt. in befien Denkwuͤrdigkeiten. ir B. 1r 

Was nun die: Dauer diefer Taufhaͤuſer betrifft, fo laͤßt fich zwar 
nicht genau beſtimmen, wann man aufhörte in denfelben zu taufen. . Nur 
fö viel laͤßt eh im Augemeinen beftimmen , daß dieß. von der Zeit an 
gefhah, wo die Zauftermine nicht mehr beachtet wurden, wo bie Kin⸗ 
dertaufe allgemeltien Eingang gefunden hatte und nicht mehr bifchäfliche, 
fondern prieſterliche Amtsverrichtung war. Da aber bie fpectellere Ab 
fonderung der Zeit im dioſer Weziehumg mehr dem Artikel Taufe ange: 
hört, fo verweiſen wir auch hier wieder auf denſelben. 
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I) Bauart der Baptifterien, und zwar a) nad 
ihrer Lage, b) nad ihrer dußern Bauform, co) nad 
ihrerinwenbdigen Einrichtung. Anlangend a) die Lage diefer 
Baptifterien, fo fcheint man dabei nicht von felten Grunbfägen geleitet 
worden zu feyn. Dan findet fie hier gegen Morgen, dort gegen bie 
Mittags, anderswo gegen bie Abendfeite ber Kathedralkirchen ſtehen. 
In Coͤlln fland das Sacellum oder Baptifterium gegen die Abendfeite 
der Biſchofskirche, in ‚Hildesheim gegen die Mittagsfeite, jenes ber 
Kirche aber bes heiligen Grabes gegen Sonnenaufgang. (Euseb. in 
vita Const. 1. 8. c. 37.) — Uebrigens mögen bie Baptifterien ' bee 
früheren Zeit von den Haupt: oder bifchöflichen Kirchen größtentheils abs 
gefondert gewefen feyn, mie bieß angedeutet wird in Paulin. ep. 12, 
und Sever. Fortunat. carm. 1. Il. car. 12., befonders in einer Mo: 
nographie von Würdtwein Comment. historico-liturgic. de Baptisterio 
Moguntino. — Doch maren fie zumeilen auch mit der Hauptkirche 
verbunden, fo daß man vermittelft eines kleinen bedeckten Durchganges 
aus der einen in bie andere gehen konnte. Dieß fcheint auch zu Rom 
in der Laterankirche ber Kal gemeien zu feyn. Darum fingt Pruden: 
tius (+ 481.) von dem Baptifterium des Laterans: 

Aut Vaticano tumulum sub monte frequentat 
Quo einis ille latet, genitoris amabilis obses 
Coetibus aut magnis Lateranas currit ad aedes 
Unde saeram referant regali chrismate signum. 

Anaflafius (mit dem Beinamen der Bibliothekar im 9. Jahrhundert) - 
erzähle dagegen, daß der Kaiſer Karl mit der ganzen Geiſtlichkeit und 
mit allem Volke fo lange In ber Raterankiche verweilt babe, bis der 
Papſt in dem Baptifterium bie Felerlichkeit ber Taufhandlung begon⸗ 
nen hätte. — Das Baptifterium zu Coͤlln, jegt Peſch genannt, hatte 
gar Beinen andern Eingang, ald durch bie Kathedralkirche. Auch war 

b) die aͤußere Bauform der Baptifterien verfchieden. Häufig was 
ven fie in runder Korm, in Geflalt eines Thurms erbaut. Daher heißt 
es auch bei Paulin. Nolan. ep. 12. ad Server. 

Iste duas inter diversi culminis aulaa 
Turrito fontem tegmine constituit. 

Man fand aber auch ſechs⸗ und achtedige Baptifterien. In ben letz⸗ 
teen haben zumeilen Liebhaber mpftifher Deutungen ein befonberes 
Symbol finden wollen. Allein Sachverftändigen iſt es bekannt, daß 
die Zahl 8 in den Myſterien nicht als Geheimzahl vorkoͤmmt, außer 
in der Zahlenlehre des Pythagoras und in der jüdifchen Cabbala. Die 
eigentlich fogenannte pythagoräifche Weisheit mar in diefem Beitraume 
gewiß nur Wenigen im Mömerreiche bekannt und die Ausgeburt be: 
bräifcher Theofophie iſt erft das Werk einer fpätern Zeit, und konnte 
folgtih damals noch Leinen Einfluß auf das Chriftenthum haben. 
Man finder nicht minder Baptifterien, die, wie auch mehrere Kirchen, 
(1. den ‚Art. Kirchengeb.) in der Form eines Kreuzes gebaut waren. 
Dahin kann das zu Augsburg gerechnet werden, von dem es in vita 
Idarici ap. Mabill. heißt: Uldarious ecclesiam in coemeterio in for- 

mam eruois aedificare evepit, et aedificatione peracta altarib. in 
ea compositis in honerem ®. Johannis dedicavit et dolium bapti- 
zandi de petra excisum, in ea constituf fecit. — Uebrigens waren 
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die WBaptifterien, je nachdem das Beduͤrfniß es erheifchte, bald Heiner, 
bald größer. Nimmt man an, daß in Reſidenz⸗ und anderen größern 
Städten zu den beflimmten Zaufzeiten oft die Zahl der zw Zaufenden 
auf 2 bis 3000 anwuchs, fo laͤßt fih fchon davon auf den Umfang 
mancher Baptifterien fchließen. Dieß ift auch der Grund, warum von 
mehreren derfelben verfichert wird, daß in ihnen felbft Kirchenverfamms» 
lungen feien gehalten werben. Flavian hielt das erfte Concil gegen ben 
Keger Eutyches in der Taufkirche zu Conſtantinopel und durch Chryfos 
flomus wurde darin eine Zufammenkunft von 40 Biſchoͤfen veranſtaltet. 
Daß die Taufhäufer zu Rom, Parma und Florenz fehr geräumig was 
ven, bezeugt ber gelehrte Mabillon (itinerar. Ital.) In dem Baptis 
fterium der Kicche des heiligen Martin zu Zour hielten fonft die Gas 
nonici ihre Verſammlungen, moraus ſich auf beffen innen Raum 
fchließen läßt, Sieht man nun Ä 

c) auf bie innere Einrichtung ber Baptiſterien, fo läßt fchon bie 
Art und Weife, wie man die Zaufe in ber alten Kicche verrichtete, 
auf mehrere Gemächer und Abtheilungen im Innern ſchließen, welches 
auch duch wirklich darüber vorhandene Nachrichten beſtaͤtigt wird. 
Wichtig find in diefer Hinſicht befonders die Gatecyefen des Cyrill's; 
denn aus dieſen lernen wir die innere Einrichtung der Baptifterien bes 
fonders kennen. Sie beflanden aus 2 Hauptabtheilungen, wovon bie 
eine den Vorhof, die andere das innere oder Heilige bildete. Stellt 

- man die Nachrichten aus Cyrill. oatech. mystag. I. 2, und IL 1. 
Ambros. de init. cap. 2. 5. — de sacrament. 1. IH. o. 2. Augustin, 
de ceivitate Dei l. XXII. c. 8. zufammen, fo befland das Vorhaus 
aus einem oder mehrern Sälen, wo die Borbereitung abmechfelnd ein 
mal für die weiblichen und ein andermal für die männlichen Katechu⸗ 
menen und auch die, Eroreifation geſchah. Auguftin wenigſtens redet 
von einer befondern Seite der Weiber und einer befondern Seite ber 
Männer. Daraus laͤßt ſich auch erklären, daß man die Baptifterien 
zumeilen xarnxouuera nannte. — Die Größe mancher diefer Unter: 

richtsſaͤle kann man aus dem Umftande ermeflen, daß bas Perfonal 
ganzer Kirchenverfammlungen darin Raum fand. Das Innere ober 
Heilige, TO 2owregor, enthielt nun dem eigentlichen Ort, wo ber Bi⸗ 
fhof die Zaufe verrichtet. Da man damals nur Erwachfene und zwar 
mit Untertauchen taufte, fo läßt auch dieß auf eine befondere Vorrich⸗ 
tung ſchlie fen. Es war nämlich in ber Mitte des eigentlichen Tauf⸗ 
lokals eine Vertiefung oder ein Beden, xoAvußr7Ion, eoncha, aud) 
mit Anfpi elung auf ZxIug — d. i. I-nooue — X-giorog— 9- 
sov Yıog -— Zorro — piseina genannt, in welche die nöchige Waſ⸗ 
fermafie zum Taufen geleitet wurde. Zu diefer Vertiefung führten 3 
Stufen, um bas Grab Sefu, worin er 3 Tage lag, abzubilden. Der 
Biſchof blieb auf den Stufen ſtehen und taudhte von da aus ben 
Taͤufling 3 Mal unter das Waſſer, worauf Sener wieder heraudtrat 

oder nach der kirchlichen Ausdrudöweife voieder erfland. Aus den vor 
bandenen Nachrichten läßt fich uͤbrigens nicht genau beſtimmen, ob die 
geößern Baptifterien nicht folche Vertiefungen oder Becken für mann 
liche und weibliche Katehumenen hatten, oder ob man abwechlelnd zu 
einer Zeit die Mannsperfonen, zur andern bie Frauenzimmer 
Das Leytere iſt am wahrſcheinlichſten: 
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Srhhere- und: fpätere Nachrichten fpeachen auch von befonbern Aus⸗ 
ſchmückungen diefer Taufhaͤuſer. Die Taube, jene fombolifche Abbil⸗ 
bung des heiligen Geiftes (ſ. ben Artikel Zaufe), hing fehe oft aus 
Gold oder Silben verfertigt Über dem Zaufbaffin oder über dem Altar. 
Auch waren an: ben Wänden Gemälde angebracht. So hatte der Bi: 
fhof Severus feinen Freund Paulimms von Nola (+ 431.) in einer 
neuerbauten Zaufliche neben dem heiligen Martin. mahlen. laffen, 
worüber Paulinus ihm Lliebreiche Vorwürfe machte, weil er als sin füns 
diger Menſch keine Stelle dafelbft verdiene, und weil die Gemeinde einen 
Anftoß daran nehmen würde. Zur Unterfchreift zu den Gemaͤhlden 
fandte er ihm auf Verlangen mehrere Berfe: 

Abluitis quicuaque animas et membra lavaoris,  .. 
Cernite propositas ad bona facta vias, 

Adstat perfeotac Martinus regula vitae, 
Paulinus veniam quo .mereare doeet, - 

Hune peceatores, illum spectate beati, 
Exemplar sanctis ille sit,. iate reis. . 

Anailafius, der Bibliothekar, erzählt in feinem liber Pontificalis von 
dem Papſte Symmachus I. (+ 514.), daß er habe ein goldnes Kreuz 
in dem Baptifterium bei der Kirche des heiligen Petrus errichten laſſen. 
Der Altar. (oratorium ) war ganz von Silber. Ja auch andere Bap⸗ 
tifterten waren recht eigentlich prachtvoll zu nennen, da fich in denſel⸗ 
ben Ausfhmädungen mit Eodelfteinen, Malereien und andere Symbole 
fanden, die auf wichtige Thatſachen aus dem Leben Jeſu Beziehung 
hatten. Gregor von Tour (+ 595.) ſchreibt vom Könige Gundibald 
(der zu Ende des 5. Jahrhunderts zu regieren anfing}, daß diefen die 
Kriegsleute gefragt Hätten: ,„Bift Du der Maler, der zu Clothars Zei⸗ 
ten die. Wände und Gemäcer der Baptifterien bemalt hat?’ — Wie 
fchon erwähnt worben iſt, waren in diefen Baptifterien zumeilen auch 
Atäre, wo bie Katechumenen fogleih nach ertheilter Taufe die Abend: 
mahlsfeier begingen, und in. diefen Altären wurden häufig bie Gebeine 
der Märtrree aufbewahrt. In Beziehung darauf fagt der Dichter Euo⸗ 
bius lebte zu Anfange des 6. Jahrhunderts). 

Rapta sepulturis animavit corpora pictor,. 
Funera viva videns mors eat in tumulos, 

Ulorum tamen iste locus complectitur artus, 
Quos paries facie, mens tenet alma fide. 

II) Wichtigkeit der ältern Baptifterien für die 
Bunftgefbidhte und Vachrichten von einigen nod 
jegt vorhandenen Bebäuden diefer. Art. — Reichen die 
Baptifterien fo weit in das chriftliche Alterthum hinauf, wurden fie 
vom 4. Sahrhundert an .mit Aufwand und Glanz erbaut und im Ins 
nern .mannichfaltig. verziert; fo ergiebt fih, daß ihre Geſchichte fchon 
nicht unwichtig für den Baukuͤnſtler fel, um den Bauſtyl der Jahrhun⸗ 
berte Eennen zu denen, in dem fie errichtet wurben. Fuͤr Sculptur, 
Malerei und Schreibelunft möchten fie ebenfalls belehrend feyn. Einige 
Beradfihtigung als Bauwerke betrachtet, finden die Baptilterien in ber 
Abhandlung von I. G. Buͤſching: Ueber die achtedige Geſtalt ber alten 
Kichen S. der Zeutfchen Leben, Kunft und Willen. 17 B. Breslau 1818. 
©.225—62. — Hirt, Geſchichte der Baukunft. Zr Thl. Ueber die andern 
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Kunſtletſtungen in dan Baptiſterien, Malerei, Sculptur, Schteibekunſt 
betreffend, giebt in einzelnen Andeutungen Auskunft: Muratori: De tem- 
plor. apud veteres christianos ornatu, in deſſen Aneodotis tom. I — 
Jedoch muß man auch hier Altere und neuere Baptiſterien unterfdyeiben. 
Auch in einer fpätern Zeit, wo bereits dad Taufen der, Erwachſenen 
feltener war und das Untertauchen dem Beiprengungsritus hatte wei⸗ 
chen müflen, ‚baute man noch befondere Baptifterien fort, die aber, wie 
bie Artikel Taufe lehrt, nad) und nach uͤberfluͤſſig wurden und zuletzt 
m die ‚fogenannten Taufſteine übergingen. Ihre veräudeste Bauart, fo 
wie auch die innere Verzierungsweiſe, laſſen den Sachverſtaͤndigen leicht 
die Zeit errathen, der fie angehören. Es ift baum eine Bemerkung 
Brenners 1. 1., die Beruͤckſichtigung verdient, wenu es fügt: Die noch 
vorhandenen Baptifterien find zum Theil aus einer: alten Zeit. Se 
größer der Umfang derfelben ift und je mehr Raum, Woͤlbung und 
Tiefe das Taufbecken oder der Taufbrunnen hat, deflo hoͤher kann das 
Alter angenommen werden. Die kleinern Beden und Brunnen rühren 
aus den Zeitaltern ber, wo die. Kindertaufe und der Adfperfioneritus 
eingeführt war. 

Beiläufig erwähnt auch Brenner, daß es folcher Baptiſterien noch 
in Stalien, Deutfchland und Frankreich gebe. Er führt. namentlich. an 
bie Zaufhäufer zu Nom, Pifa, Parma und Pabua (f. aud) Martene 
1. I. Art.2. de baptismo.) Ueber ein merkwuͤrdiges, aͤlteres Baptifterium 
zu Mainz giebt es eine belehrende Monographie von. Würbtwein, uns 
tee dem Xitel: Comment, historieo -liturgiea se beptisteria Mo- 
guntino, Die als Bauwerk berühmte Zauftapelle. in Nocora de pe- 
gani auf dem Wege von Neapel nach Salerno findet man eine Abs 
bitdung bei d’Agincourt und weitere Yusfunft in Saint-Nou, voyage 
pittoresque de Naples et de Sicile. Paris 1781. Tom. UL. p.. 170, 
— Zugleich Elagt Brenner in der angeführten Schrift p- 304 über. die 
Vernachlaͤſſigung und Geringfhägung dieſer alten Ueberrefte kirchlicher 
Bauformen, indem er fagt: „Die Zauffleine find nur noch Denkfteine 
„der alten Baptiflerien, die zum Theil nicht mehr benutzt˖ werden, 
„zum Theil fchon lange zu Grunde gegangen find, zum Theil in uns 
„fen Tagen von einem unmwürdigen Geiſte ber Zeit leichtfinnig vers 
„nichtet werden, wie erfl vor wenigen Jahren zu Worms das alte, 
„ganz von Quaderſteinen erbauete Baptifterium auf den Abbruch ver: 
„tauft ward, und im 3. 1813 das alte Baptiflerium zu Bonn eins 
„ſtuͤrzte“ Um über bie Baptiſterien ber. alten Kirche noch deutlicher 
ſich zu belehren, wird es nöthig feyn, damit den Artikel Taufe, mas 
mentlih die Rubrik: „Ort der Taufe” zu vergleihen. — Auch in 
der griechifchen Kirche haben fich die früher hier uͤblich geweſenen Tauf⸗ 
häufer verloren. Doc findet ſich bier noch eins ſchwache Aehnlichkeit 
‚von ber älteften Zauffitte in ben. Baptiflerien, indem das Untartauchen 
des Kindes noch immer gewöhnlich iſt, und darum nicht ſowohl vor 
einem flachen Zaufbeden, fondern vielmehr von einem tiefern Taufkeſ⸗ 
fel die Rede feyn kann, wie bie ebenfalld dar Artikel Taufe ausfuͤhr⸗ 
licher Tehren wird. Daß es in ber pröteflantifden Kirche an örtlichen 
Reminiscenzen, bie Altern Baptifterien betreffend, fehlen muͤſſe, liegt 
in der Natur der Sache. 

J 
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Barnabas. 

Gedaͤchtnißtag deſſelben am 11. Junius.) 

I. Nachrichten von Barnabas nah dem N. T. 
1. Nach der Tradition. III. Wahrſcheinlicher Grund, 
warum auch dieſem Apoſtegehiſen ein beſonderer Denk⸗ 
tag gewidmet wurde. IV. Wenig ausgezeichnete Feier die⸗ 
ſes Tages in der fruͤhern und in der gegenwaͤrtigen Zeit. 

Citeratur. Hieronym. Cat. scriptor. ecol. c. 6. — Cave 
histor. lit. script. eccles. Vol. I. p. 18 —21. Starcke's Geſchichte 
dee chriſtlichen Kirche des 1. Jahrhunderts 2r B. ©. 379 — 84. Wis 
ners bibl. Reallericon 2. Aufl. Art. Barnabas. — Thilo in ber all 
gemeinen Encyclopäbie von Erſch und Gruber 77 B. p. 404. 

1) Vachrichten von Barnabas nah dem I. T. — 
Barnabas (viös nagexinaewus) nimmt nähft bem Paulus umter ben 
erfien Lehrern des ChriftenthHums eine fehr bedeutende Stelle ein. Sein - 
eigentliher Mame war Sofes, und den Namen Barnabas erhielt er 
vielleicht mit Beziehung auf perfönlichsrühmliche Eigenfchaften von bem 
Apofteln. Er war ein Levit aus der‘ Inſel Gppern, ber frühzeitig zum 
ChriftenthHume übertrat. Act. 4, 36. Die Alten, ald Clem. Alex. 
Strom. 2. Euseb. J. 12. Epiphan. haer. 20. fegen ihn unter bie 70 
Sünger bed Herm. Was Act. 6. von ihm erzählt wird, daß er feis 
nen Ader verkauft und das daflır gelöfte Geld zu den Fuͤßen ber Apos 
ſtel gelegt habe, ſteht diefer Meinung nicht entgegen. Er kann bei 
Lebzeiten Jeſu fein Jünger und im Beige gewiſſer Güter geweſen ſeyn 
wie anbere, und erft nachmals, ale er fid zum apoftolifchen Berufe 
beftimmte, diefe Güter verkauft haben. Es fcheint, bag nach biefem 
Güterverlaufe fein Wohnort Jeruſalem blieb, um den Apofteln immer 
nahe zu ſeyn. — Als Paulus zum erfien Male nad feiner Belehrung 
nad) Jeruſalem kam und die dortigen neuen Chriften noch), großes Miß⸗ 
trauen wegen feines frühern DBerfolgungseifers gegen ihn hegten, nahm 
ihn Barnabas zu fih und machte ihn mit Jacobus dem Jüngern 
und Petrus und den übrigen Apofteln befannt, und Paulus blieb 15 
Tage bei ihm. Als buch die Zerftreuung ber Chriften in Palaͤſtina 
in jener Verfolgung, die unter andern auch ben Tod bed Stephanus 
berbeiführte, auch zu Antiohien eine Gemeinde fich gebildet harte, 
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ward Barnabas von ber jerufalemifchen Gemeinde dorthin gefchidt, um 
das Chriftenthum zu befefligen und noch weiter auszubreiten. on 
Antiochien reiſte Barnabas nah Zarfen in Cilicien, und brachte den 
Paulus, der fih damald dort aufhielt, mit fih, um ihm bei der 
Gründung des Chriſtenthums zu Antiochien behülflich zu ſeyn. Beide 
blieben dort ein ganzes Jahr und. brachten viele zur Annahme ber 
evangelifhen Wahrheit. Won Antiochien ging Barnabas in Pauli 
Begleitung nach Serufalem, um ben dortigen Chriften die in Syrien 
gefammelte Beiſteuer zu überbringen, von da fie in Begleitung bes 
Markus, der des Barnabas Schwefterfohn war, nad Antiochien zurüd: 
reiften. Hier wurden ihm und dem Paulus die Hände aufgelegt und 
fie zue Predigt des Evangelii unter den Heiden ausgefchidt. Er reiſte 
nun mit Paulus nad) Seleucien, Cypern, Pamphilien, Pifidien, cos 
nien und Lpcaonien, und predigte mit ihm die Lehre von Chriſto. 
Nach diefer Bekehrungsreife mochte er mit Paulus wieder nad, Ans 
tiochien zuruͤckgekehrt ſeyn; denn beide wurden von dort aus nach Ses 
rufalem gefendet, um die Enticheidung der Apöftel wegen Verbindlich: 
teiten ‘des mofaifchen Gefeges für Bekehrte aus dem Deidenthume. ein 
zuholen. Nach ihrer abermaligen Zuruͤckkunft nach Antiochien wollten 
fie die ehemals von ihnen geftifteten Gemeinden befuchen, Eonnten aber 
wegen des Reifegefährten nicht einig werden, indem Barnabas darauf 
beftand, daß es fein Schweflerfohn Markus ſeyn follte. Barnabas 
trennte fih alfo von Paulus und nachdem er nod einige Zeit nad) 
Pauli Abdreife zu Antiochien geblieben war (bei welcher Gelegenheit er 
mit Petro, ber dahin Fam, ein nicht ganz ruͤhmliches Accommobdiren 
gegen die aus bem Judenthume Bekehrten zeigte), reifle er mit Mar: 
Zus nad Cypern. Hier hören die N. 3: Nachrichten auf und es. be: 
ginnt 

II) die Erzaͤhlung nad der Tradition. Dieſe weil. 
darauf hin, daß Barnabas noch einige Zeit in Cypern vermeilt habe, 
um dafelbft das Chriftentyum immer mehr und mehr zu befeftigen. 
-Mie lange er ſich dafelbft aufgehalten habe, ift ungewiß. Den Na: 
richten ber Alten zufolge fol er nad Rom gereift feyn und bafelbft, fo 
wie auh in Ligurien und befonderd zu Cremona das Evangelium ge 
predigt haben. ©. Avisii Cremona literata Tom..1.. p. 39. Die 
Kirche von Mailand ruͤhmt ihn nicht nur als denjenigen, durch melden 
das Chriftenehum dort zuerft fei ausgebreitet worden, fondern fie ſetzt 

ihn auch an die Spige ihrer Bifchöfe. "Die Quellen diefer Nachrichten 
find freilich nicht volllommen zuverläfiig und rühren blos von dem 
Verfaffer der fogenannten Necognitionen her. ©. Basnage Annales 
Polit. Eccles. J. p. 614. Jedoch ermangeln fie nicht aller Wahr 
fcheinlichleit; denn wir finden den Markus, den vormaligen Gefährten 
des Barnabas, ums Jahr Chrifli 62 zu Rom, ale Paulus feinen 

Brief an: den. Philemon fchried. Wann Barnabas in Stalien geweſen 
ift, laͤßt ſich ſchwer beflimmen. . Doch wohl erft unter dem Nero, weil 
Claudius den Juden allen Zugang nah Rom aufs Schärfte verboten 
hatte. — Aus Stalien fol Barnabas wieder nach Cypern zuruͤckgekehrt 
ſeyn, und nachdem. er fi) ber dortigen Gemeinde noch einige Zeit ge: 
widmet hatte, zu Salamis den Märtyrertod erlitten haben. Daß auf 
Cyppern das Andenken bes Barnabas befonders hochgefhägt worden fei, 
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wird fogleich welter unten bemerkt werben. — Im 4. Jahre des Kal⸗ 
ſers Zeno, im Sahre Chriſti 485 wurden die Reliquien ( ächte oder 
vorgebliche) des heiligen Barnabas auf Cypern gefunden und nad) Eons 
flantinopel gebracht, wo fie in der Kirche bes Palafles, die dem heil. 
Stepbanus gewidmet war, beigefegt wurben. ‘©. Acta SS. Tom. II. 
Jan. 11. Andere, als Nicephorns (Nicephor. h. e. I. XVI. o. 87.) 
ſetzen dieſes in die Zeiten bes Kaiſers Anaſtaſius. Es ift darüber ger 
flritten worden, ob Barnabas ein eigentlich fo zu nennender Apoftel 
oder nur ein Apoſtelſchuͤler geweſen ſei. Alten ber Streit fcheint an: 
fi) unerheblich, und die Wahrheit auch auf dee Sekte derer zu fern, 
die das Legtere behaupten. — Auch dem Barnabas hat man mehrere 
Schriften zugefchrieben, über deren Aechtheit ober Unächtheit geftritten- 
worben tft. Das Missale Ambrosianum foll yon ihm begonnen worden 
feyn. Das ihm zugefchriebene Evangelium iſt aus innern und äußern 
Gründen entfchieden unaͤcht. S. Fabricius Cod, Apoeryph. Tom. Ill, 
p. 373 und befonder6 Mosheim, Vindiciae antiquae Christianor. di- 
seiplinae advers. Tolandi Nazarenum, ed. 2. Hamb. 1722. — Noch 
baben wir unter feinem Namen einen fogenannten katholiſchen Brief, 
deffen griechiicher Tert vom Anfange mangelhaft, bie alte Lateinifche 
Ueberfegung aber eben ba vollfiändig iſt. Bei den älteften Lehrern der 
alerandrinifhen Schule ftand er, als ein apoftolifches Werk, in hohem 
Anſehn, welches aber nach fefter Abfchließung des N. X. Canon vers 
tingert wurde. Die Meinungen der neuern Theologen über dieſen 
Brief find ſehr getheilt. Einige halten ihn für ein aͤchtes Werk unfers 
Barnabas. Dieß ift noch neuerlich gefchehen in Schmidts Handbuch 
der Kirchengefchichte Ir Thl. S. 438 — 440 und in den Monographien 
von J. Ch. Roerdam (Haun. 1828) und E. Henke (Jena 1827). — 
Andere geben dieſen Brief für eine Schrift eines alerandrinifhen Juden⸗ 
chriſten aus der eriten Hälfte des 2. Jahrhunderts aus, der entweder felbft 
auch Barnabas hieß, oder denfelben dem Namen des apoftolifchen Barnabas 
unterfchob und nach einigen zu der rechtgläubigen Parthei gehörte, nad) anz 
dern nicht. Außer Basnage, Sttig, Dudin, Semler, Roͤßler, Lange haben 
die Unächtheit des Briefes zu zeigen gefucht Ullmann in den theologifchen 
Studien 1. 382 ff. Hug in der Zeitfchrift für das Erzbisthum Freiburg II. 
132 ff. Schultheg in den neueften theologifchen Annalen. 1829. S.945 ff. 
Uebrigens tft dieſer Brief am beften in. den Sammlungen der apoftolifchen 
Väter von Cotelerius und Clericus und von Ruſſel abgedrudt. 

UN) Wabhrfheinlider Brund, warum auch diefem 
Apoftelgebülfen ein befonderer Denktag gewidmet 
wurde. — Diefer Grund wird leicht zu finden feyn nad) dem, was 
wir in dem Art. Apoftelfefte Nr. 1. und 2. über Urfprung und alls 
maͤhlige Ausbildung der Apoftelfefte, und über die Schwierigkeit, das 
Alter einzelner folcher Tage zu beſtimmen, gefagt haben. Wie mehren 
Apofteln das ihnen angedichtete Maͤrtyrerthum und die Eitelkeit frühes 
rer Chriftengemeinden unmittelbar von Apofteln abflammen zu wollen, 
die Ehre befonderer Denktage verfchhaffte, fo auch dem Barnabas. Der 
letztere Umſtand ift wenigftens gegründet, bag Barnabas auf der Inſel 
Cypern in fehr großem Anfehn geftanden habe, und dag die Biſchoͤfe 
von Copern um beswillen für avroxdparoı wollten gehalten feyn, 
weil ihre Kirche von Barnabas Hefliftet worden wäre. Dieß finbet 
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man gut nachgewieſen in Le Moyne ( 1689 als Profeſſor zu Ley⸗ 
den) Prolegomena ad varia sacra (eine Schrift, die manches Aufklaͤrende 
für die chriftlichen Alterchamer enthält), — Auch findet man, daß 
dem Barnabas zu Mailand und an andern Orten Kicchen gewidmet 
waren, und von einer mailaͤndiſchen nach feinem Mamen genannten 
Kirche erhielt ſelbſt eim Mönchsorden ber regulirten Geiftlihen von ber 
Congregation bes heil, Paulus den Namen Barnabiten, weil fie feit 
bem Jahre 1545 ihre bisherige Wohnung, das Bethaus des heil. Paul, 
das ihnen die Angelick uͤberlaſſen hatten, mit ber Kirche zu St. Bar 
nabas in Mailand vertaufchten. Wie es kam, dag man den 11. Sun, 
als Denttag für Barnabas in ber römifchen, wie in ber geiechifchen 
Kirche anfegte, ob man ben Tag der erwähnten Reliquienbeifegung dazu 
wählte, oder ob ein anderer Umfland Beranlaffung gab, hat der Ders 
fafjer nicht auszumitteln vermodht. 

V) Wenig ausgezeihnete Seier diefes Tages in 
der frübern Zeit und in der heutigen driftlichen 
Welt. Uebrigens mag der Denttag des Barnabas nur örtlich oder 
provinciell geweien ſeyn; denn in ben Verzeichniſſen ber Apoftelfefte, 
wie wir eins in dem Artikel gleihes Namens angeführte haben, wird 
diefee Tag felten genannt. Nicht minder fehlt er in ber Reihe ber 
Apofteltage, die man in ber proteftantifchen Kirche noch beibehielt. Auch 
Binterim, der ein Berzeichniß der Sefte feiner Kirche nad) Monaten 
gegeben hat (f. 5r B. Thl. 1.) erwähnt bes Barnabas nicht. Eben fo 
fehlt diefer Denktag fehr haufig in den Schriften, die ſich ausfchliegend 
mit den chriftlichen Feften beſchaͤftigen. Augufti, Schöne, Schmib u. a. 
erwähnen feiner gar nicht. Es mag fich alfo mit ber Feier diefes Ta: 
ges in unfter Beit, theild im katholiſchen, theild im proteſtantiſchen 
Deutſchlande, eben fo verhalten, wie ‚wir im Artikel Apoftelfefle Nr. HI. 
bemerkt haben. 
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Bartholomäustag. 

I. Nachrichten von diefem Apoftel nad) dem N. g, 
und nach der Tradition. II. Alter. und Monatötag der 
Gedaͤchtnißfeier des Bartholomäus, 

Andreas Wilkii "Eogsoygaplac pars posterior, continens fente 
XAl, npostolor. Edit, Ge. Hesso. Jenae 1676. p. 433 zegg — 
J. Nic. Nahr ‚de Nathanaele Apost. a Bartholomaeo non diverse, 
Lies. 1760. — Hospin. 1. I. p. 181. Hildebrand libellus de dieb, 
fest. p. 108. — Schmidii hbistor. festor, et daminic. p. 168. Car 
roli Guyeti Heortologia sive de festis propriis locor: et eecleniar, 
Venetiis 1729. 1. Ik m 235. Starke's Geſchichte des 1. chriftlüchen 
Fahrh. II. Thl. p. 140 ff. — Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten ıc. Se Thl 
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l) Bartholomäus, mınyaa Sohn des Tolmai (griechifch @o- 

Aouad Septuag. 2 Sam, 13,37 GoAogaiog Joseph. Antig. Jud. XX. 1.) 
wird Mt. 10,3. Marc.3, 18. Luc. 6, 14. Apoſtelgeſch. 1, 13. als einer 
der Apoftel Sefu und zwar in den brei erften Evangelien unmittelbar 
nad) dem Apoftel Philippus genannt. Das Evangelium Johannis ger - 
denkt eines Apoftels Bartholomäus, nennt aber 1, 45 ff. Nathanael 
als den durch Philippus Jeſu zugeführten Jünger und 21, 2 mit 
Angabe feines Geburtsortes Cana in Galilaͤa unter andern Apofteln, 
dagegen Die drei erften Evangelien einen Nathanael erwähnen. Hier⸗ 
aus und weil bie Berufung Nathanaels zum Jünger Sefu Joh. 1, 
46 — 50. mit Umftänden erzählt iſt, welche ihn als einen reblichen, 
von Jeſu befonderer Aufmerkfamkeit und Achtung gewuͤrdigten, ſchnell 
überzeugten Iſraeliten bezeichnen, haben bie neuern Eregeten von. Lights 
foot, (Horae hebr. et talm, Lips. 1684. p. 325) Luͤcke und be Wette 
bi8 auf Kuinoel Comment. ia il. N. T. hist. Lips, 1816. III. 168.) 
Lüde ( Commentar über_die Schriften des Ev. Joh. Bonn 1820. I, 
491.) und.de Wette (in dem Artikel Apoſtel in der Evcyklopaͤdie von 
Erſch und Gruber) faft einſtimmig gefchloffen, der Apoftel Bartholomäus 
fei Nathanael gewefen und biefer. Name fein eigentlicher, . jener nur 
fein Zuname. (gl. auch Nahr de Nathan. a Bartholomaeo 'non di- 
verso. Lpa. 1740. 4.) Nur geben die Gründe für die Wahrſcheinlich⸗ 
Leis diefer Identitaͤt noch Feine volle Gewißheit, und einige ältere Kits 
henfchriftfteller find. ihe entgegen. ©. Tillemont memoires p. a. A 
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»histoire eccles. Brux. 1706. Tom. I. P. IIE 1160. So viel und 
nicht mehr führt das N. X. von dem Apoftel Bartholomäus an, 

Was nun die Tradition betrifft, fo macht eine ziemlich alte Sage 
unfern Apoftel zu einem Abkoͤmmlinge aus dem koͤniglichen Gefchlechte 
der Ptolemder in Syrien. Allein diefe Sage, gut widerlegt von Ba: 
ronius in feinen Anmerkungen zu dem Martyrolog. Rom. 1536, ſcheint 
nur aus einer falfchen Ableitung des Namens Bartholomäus von 
Ptolemaͤus entitanden, oder doch Veranlaffung zur Wahl der evangelis 
fhen Pericope am Bartholomäustage geweſen zu feyn, welche Luc. 22, 
24— 30 ohne ihn; zu nennen, von einem Rangſtreite unter den Apo⸗ 
ſteln Handelt. Nach) Euseb. hist. eccl. V. 10 und Hieronymus de 
viris ill. c. 36 foll er das Chriftenthum in Indien gelehrt und bas 
Evangelium Matth. in hebr. Sprache dahin gebracht haben, wo Pan⸗ 
taͤnus es 100 Jahre fpäter. noch vorfand. Daß biefes Indien das 
gluͤckliche Arabien oder Yemen wor, wo bes Hebraͤiſchen kundige Ju⸗ 
den lebten, wird durch die Beziehung auf Pantaͤnus, der nur in die⸗ 
fes Indien kam, wie durch bie meiſten Zeugniffe der Alten fehr wahr: 
ſcheinlich. S. Socrat. Hist. eccl. I. 19. — Sophron. in Fabriecii 
Bibl. eccles. Hamb. 1718, fol. 225. — Fabricii Salutaris lux 
Evang. Hamb. 1731. p. 404. Moshemii Comment. de reb. Christ, 
ant. Const. M. Helmst. 1751. — Zufolge ber dem Ehryſoſtomus 
faͤlſchlich zugefchriebenen Predigt von dem 12 Apofteln, f. Chrysost, 
opp. ed. Montfaucon. Paris 1718. fol. 6, p. 269 prebigte er audy 

inm Lycaonien, und Sophronius, oder wer fonft die griehifchen Zufäge 
zu Hieron. de vir, ill. ſchrieb, erzählt, dag er zu Albanopolis, einer 
Stadt in Großarmenien (ohne Zweifel Albania pyla, jest Derbene im 
heutigen Schirwan am kaspiſchen Meere) geftorben fei. Noch wenis 
ger beglaubigte fpätere Sagen laffen ihn vor feiner Reife nach Indien 
mit- dem Apoftel Philippus zu Hierapolis in Phrygien "prebigen und 
zue Kreuzigung verurtheilt, noch gerettet werden, und enblich zu Alba⸗ 
nopolis oder überhaupt in Indien gefchunden werben und ben Kreuzes⸗ 
tod erbulden. -Beda venerabilis Martyrolog. in Opp. Colon. 1688, 
fol. 3, col. 329. laͤßt dieß auf Befehl des Könige Aſtyages gefchehen, 
Nieephor. hist, ecel. IL 39. Was diefe und ähnliche Legenden von 
den Schickſalen feiner Reliquien berichten: die in da6 Meer (das kas⸗ 
pifche, aus dem boch kein Waſſerweg in das mittelländifche führt) ges 
worfen, bis zur Inſel Lipara gefhwommen und dort zur Verehrung 
aufgeftellt worden feyn follen, bat Tillemont zufammengeftelt und mit 
triftigen Gruͤnden für fabelhaft erklärt. Tillemont. 1. c. p. 1161. — 
Nie kann die Zdentität der Gebeine des Apofteld mit jenen über das 
Meer gelommenen Reliquien bemwiefen werben, aber beglaubigt iſt deren 
Translation 809 nach Benevent Tillemont 1. c. p. 962 sqq. und 983 
ben 25. Aug. nad Rom, f. Otto Frising. Chron. ed. Urstis. Freft. 
a. M. 1585. 1. VI. e. 25. p. 131. — Auch diefem Apoftel wird ein 
Evangelium zugefchrieben, f. Fabrie. Cod. Apoer. N. T. L 341 sqq. 
Kleuker über die Apokryphen des N. T. 82 ff., worüber die Urtheile 
verfchteden find. Einige halten es für ein gaͤnzlich untergefchobenes 
Werk, das von Ketzern, vielleicht Gnoſtikern, unter dem Namen biefes 
Apoftels erbichtet worden ſei; fo hat ſchon Hieronymus. geurtheilt. ©. 
Hieronymi Prooem. Comm. in Math. und: in dem fogenannten Gela: 
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flaniſchen Decrete ſteht es gleichfalls in dem Verzeichniſſe ber unterge⸗ 
ſchobenen Schriften. Andere aber, wie Grabe Spicilegium Patrum 
Saec. I. p. 128 halten es für eins und daſſelbe mit dem hebraͤiſchen 
Evangelio Matthäi, das Bartholomäus in Arabien zurüdgelaffen habe, 
Bon Pantänus dort fpäter aufgefunden, fei e8 mit einer Worrede vers 
mebrt und bin und wieder verfälfcht worden. Doch fcheint die erfte 
Vermuthung des Hieronymus und Anderer mehr für fich zu haben. S. 
Starts ausführliche Kirchengefh. bed 1. Jahrh. 8 Thl. p. 144, wo 
noh eine Praedicatio S. Bartholomaei in eivitate Vabat erwähnt 
wird, bie aber noch fpätern Urſprungs und barum unddt iſt. 

1) Alter und Monatstag der Gedaͤchtnißfeier 
des Bartholomaͤus. Wie uͤber das Alter mehrerer Apoftelfeſte, 
ſo beſonders auch uͤber den Bartholomaͤustag fehlt es an beſtimmten 
Nachrichten und die oben angefuͤhrten allgemeinen Werke von Hoſpinian, 
Hildebrand ꝛc. ſchweigen über dieſen Umſtand ganz, und ſelbſt Augufti,, 
dee fih im feinen Denkwürdigkeiten aus der chriftlichen Archaͤologie III. 
B. noh am weitläuftigften über die Apofteltage verbreitet hat, ſagt 
nihts; von dem After biefes Tages. Nur Guyetus in feiner ange 
fühsten Heortologia 1. U. c. XXIU. $. IX. fest den Bartholomaͤus⸗ 
tag und andere Apoftelfefte ins 11. Jahrhundert und noch fpäter, unb 
giebt zugleich die Quelle an, aus welcher er diefe Nachricht ſchoͤpfte. — 
Bas nun ben Monatstag anbetrifft, den man zum Andenken des Bars 
tholomaͤus feftfegte, fo. finden. wir in. den Kirchenbüchern eine Verſchie⸗ 
denbeit, und zwar nicht blos, wie in ähnlichen Kalten, zwiſchen vers 
ſchiedenen Kirchenſyſtemen, 3. B. bem orientalifch-griechifchen und pros 
teſtantiſchen, fondern in der lateiniſch⸗katholiſchen Kirche ſelbſt. Die 
Griechen feiern diefen Tag doppelt, nämlih am 11. Junius, zugleich 
mit Barnabas ˖ das Martyrium S. Bartholomaei und am’ 24. Augufl 
die Translation feiner irdiſchen Ueberreſte. — In ber Iateinifchen. Kirche 
aufer Rom blieb ebenfalls der 24. Auguft gemöhnlid; in Rom- aber 
feiert man ben 25. Auguſt. Dieb gefhah nah Otto von Frepfingen 
(Annal. VI. c. 25.) feit 983, wo Kaifer Otto Il. den Körper des Apo⸗ 
feld nach Mom bringen ließ. Aus Gavanti thesaur, Tom. IE, p. 237, 
ergiebt fih, daß man bei dieſem Gedächtnißtage mehr ber oͤrtlichen Ob⸗ 
fervanz folgte und ihn bald den 23., 24. und 25. feierte. Im Breviar. 
Rom. heiße e6: Festum S, Bartholomaei Apostoli die 24. vel 25. 
Augusti. Romae celebratur die 25. Aug. — Die Proteflanten has 
ben den-24. Aug. angenommen ober vielmehr beibehalten. Was die 
Feier dieſes Tages in der heutigen chriftlichen Welt betrifft, darüber 
vergleiche den Artikel Apoftelfefte Nr. III. 
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Beichte, 
hervorgegangen aus der poenitentia privata, die 

ſich allmaͤhlig neben der poenitentia publica 
| zu bilden anfinng. 

IL. Beichte, in dem Sinne der ſpaͤtern roͤmiſchen mid 
proteſtantiſchen Kirche hat weder Ausſpruͤche der Schrift, 
noch die Praxis des chriſtlichen Alterthums für ſich. 
II._ Wie kam es deſſen ungeachtet, daB ſich ein ſolches 
Beicht⸗Inſtitut, wie es namentlich in. der, ſpaͤtern abend⸗ 
laͤndiſchen Kirche vorhanden war, nach und nach aus⸗ 
bilden konnte? — III. Der Ablaß, uls einer der Bebeu- 
tendſten Mißbraͤuche, hervorgegangen aus dem Beicht⸗ In⸗ 
ſtitute der ſpaͤtern roͤmiſchen Kirche. — IV. Veraͤnderte 
Anſicht von der Beichte durch die Reformation. V. Einige 
vielbeſprochene Punkte, die Beichte betreffend. VI. Beichte 
in der heutigen chriſtlichen Welt. 

14. 

Allgemeine chriſtlich arhäologifhe Werke, in 
welden von ber poenitentia privata und der dnr- 
sus entfiandenen fpÄätern Beichte mit bie Kedetft.— 
Bingh. Antiquit. Vol. VI. co. 8., wo Einiges gelegentlich. von der 
Beichte mit erwähnt wird. — Baumgartens Erlaͤuterung der chriſt⸗ 
lichen Alterthümer $. 128. — Eiſenſchmid's Geſchichte der vornehm⸗ 
flen Kichengebräuche ber Proteftanten. Leipz. 1795. p. 196 ff. — 
Fluͤgge's Gefchichte des deutfchen Kirchen: und Predigtweſens 2r Thl. 
in dem Abfchnitte kirchliches Büß: und Beichtwelen p. 74 ff. — 
Augufti’s Denkwürdigkeiten Thl. 9. Cap. 4. p. 148 ff. — Die neueſte 
kirchliche Archäologie von Rheinwald 1830 geht von ber Behauptung 
aus, daß die Beichte in der alten Kirche fehle. (S. p. 350). 

Schriften, die fih ausfhließend und befonders 
in biftorifher Zinfiht mit der Beichte befhäftigen: 
Jo. Morini commentar. hist. de disciplina in administratione aacrs- 
menti poenitentiae Antw. 1682. — Jo. Dallacus de sacramentali 
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s. auriculari Latinor. confessione disput. Gener. 1661. Deffelben 
de poenis et satisfactionib, humanis libri VII. Amst. 1649. — Jae. 
Boileau histeria confessionis auricularis. Paris 1684. — Guil. Jani 
observatt. ad bistoriam confessionis auric. Viteb. 1716. — Jo. Ge. 
Abicht dissert, de confessione privata. Gedan. 1728. (Diefe Schrift 
macht befannt mit ben verfchiedenen profeftantifhen Kirchenverordnun⸗ 
gen in Beziehung auf die Privatbeichte.) — Persich, vom Recht der 
Beichtitühle, darin der Urfprung und Fortgang der geheimen Beichte 
aus den Kirchengefegen gezeigt void. Wolfenbüttel 1721. Geſchichte 
der Beichtſtuͤhle, 1743. — 3. ©. Nehr's kurze Gefhichte der Beichte. 
Mindsheim 1799, — Merkels kurze freiz und edelmüthige Gefchichte 
der Beichte. bei den Proteftanten. Chemnig 1800. — Klee’s (eines 
Katholiken) neuefte Monographie Uber die Beichte unter dem Titel: 
„Die Beichte, eine biftorifc=Eritifche Unterfuhung von Dr. H. Klee, 
1828 hat, weil fie ganz im Geifte ber roͤmiſchen Kirche gefchrieben 
iſt, bereits in einer Kleinen Schrift von Dr. 3. Staͤudlin. Leipzig bei 
Kummer 1830, eine gruͤndliche Widerlegung gefunden. Noch fpeciellere 
Monographien Über einzelne, auf die Beichte fich beziehende Punkte, 
find in den befondern Abfchnitten dieſes Art. angeführt. 

I) Beidhte, in dem Sinne der fpätern römifchen 
und pröteantifhen Rirhe bat weder Ausfprüde 
des XKI.T., noch auch die Praris des dhriftliden Alter: 
thums für ſich. — — Bel Bearbeitung dieſes Artikels bemer: 
ten wir vor allen Dingen, daß damit flets der Artikel, überfchrieben: 
Deffentliche Buße oder poenitentia publica, muß verbunden werben, 
weil einer auf den andern ein erklärendes Licht wirft. Der Begriff ber 
Beichte in ber römifhen Kirhe, wie er fih in den Jahrhunderten zu: 
nähft vor der Reformation ausbildete, umfaßt bekanntlich die Merk: 
male des Sacramentes, der moͤglichſt genauen Aufzählung aller Suͤn⸗ 
den, der Machtvolllommenheit des Prieftere durch auferlegte Buß⸗ 
übungen Sünden zu verföhnen, in fih. Einfacher dagegen iſt der Bez 
griff Beichte in der proteflantifhen Kiche, wo man bieß Wort theils 
im weitern Sinne von der WVorbereitungsandacht auf die Abendmahls⸗ 
feier, theild von dem Sündenbelenntniffe verſteht, melches vor dem 
Empfange bes heiligen Abendmahls abgelegt wird. (Beiläufig erwähnt 
fol das Wort beichten aus dem altdeutfhen Worte bejihten, Bejicht, 
beiennen, Belenntniß, entflanden feyn.) Allein beide Begriffe von der 
Deichte mit ihren eigenthümlichen Nebenbeflimmungen finden ſich im 
N. T. nicht. Die Stellen, auf welche man ſich beruft, wie Me. 3, 6. 
und ähnliche, beziehen fih auf die Korderung, daß wenn ein Heide 
oder Jude zum Chriftenthume übergehen wolle, er feinen vorigen fünbds 
haften Zuftand erkennen und fi zu einem tugenbhaften Wandel abs 
SSefusverehrer verpflichten muͤſſe. Aus folden Stellen läßt fih nur fo 
viel gewinnen, daß die Schrift lehre, Erkenntniß, Neue und Beſſerung 
fei nöthig, wenn man Vergebung der Sünden bei Gott erlangen wolle. 
— Andere Stellen des N. X. fcheinen ſelbſt den befondern Beſtim⸗ 
mungen bes fpätern Beichtbegriffes zumider zu laufen. Man denke 
bier an die Parabel Jeſu Luc. VIII. vom vermeffenen Phariſaͤer und 
vom demüthigen Zöllner, Eben ſo verhält es fih auch mit Ast. 2, 
37 — 38. — Sa die Stelle Jac. &, 16., die man megen bes darin 
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vorkommenden ZKouoAoyeiodas Aikıjkoıg ra napanzduara befonders 
urgirte, ift dem Suͤndenbekenntniſſe an einen Beichtvater offenbar ent: 
gegen. Daher fagt auch Pertzſch in feiner K. G. des 1. Sahrhunderts 
S. 467: So wenig als das Geſchlechtsregiſter des 
Tartar:Chans fi) aus der Schrift zeigen laͤßt, eben 
fo wenig Bann man die heutige Beichte daraus ber: 
holen. Deshalb verzichten auch unpartheiifche Theologen der römifchen 
Kirche darauf, aus Stellen’ des N. X. die Ohrenbeichte ftreng Logifch abzuleiten, 
Aber fie behaupten dennoch einen biblifhen Grund derfelben, inwiefern 
fie ale ein nothwendiger Folgefag zu betrachten fei, weicher fich aus 
der Macht ber Sündenvergebung erfchließen laſſe, Die durch Mittheilung 
des heiligen Geifles (Mt. 16, 19. 18, 18. ob. 20, 23. u. a.) den 
Apofteln beigelegt worden fei. Diefe Meinung ift auch mehrmals in 
dem Cone. Trident. aufgeftellt Sess. IV. c. 5. p. 98, aber trefflih wi⸗ 
berlegt von Chemnitius Examen Cono. Trident. P. Ik. p. 354 seqq. 
und befonder® von Dallaeus de sacramental. », auriculari Latinor. 
eonfessione disput. Genev. J. III. e. 3 und 4. 

Gluͤcklicher Hofften katholiſche Theologen aus dem kirchlichen Alter: 
thume ihr eigenthuͤmlich geſtattetes Beicht⸗Inſtitut ableiten zu können, 
allein der Gewinn war auch bier nicht groß, indem das von ihnen ur 
girte Wort Z&ouoAöynors, wie es früher bei Irenaͤus, Clemens Aler 
andr., DOrigenes, Xertullian, Cyprian u. a. vorkoͤmmt, theild nur von 
dee Anerkennung unfrer Sünden vor Gott, theild von dem Inbegriffe 
aller der aͤußern Bußübungen gebraudyt wird, die den Lapsis im weis 
tern Sinne von ber Pichlichen Bußanſtalt oͤffentlich auferlegt wurden. 
(M. vergl. den Art. Poenit. publ. Nr. 1. und Auguſti's Denkwürdigs 
keiten Thl. 9. S. 156— 159. Auch in einer Heinen Schrift von 
Ebel: Was enthalten die Urkunden des chriftlichen Alterthums von ber 
Ohrenbeihte? Wien 1785, ift diefee Gegenftand beleuchtet. 

II) Wie kam es deſſen ungeachtet, daß fi ein 
folhes DBeiht-Inftitut, wie es namentlich in der 
fpätern abendländifhen Kirche vorhanden war, 
neh und nah ausbilden Fonnte!? — Der erfle Schritt 
"dazu gefchah durch den Uebergang von ber öffentlichen zu ber Privat: 
buße. Don diefer Veränderung erwähnen wir hier nur das Nothwen⸗ 
digfte, weil davon weitläufigee gehandelt werben muß im Artikel Poe- 
nitentia publiea. Zunaͤchſt führte der Biſchof die Aufficht über bie 
Büsenden, fo, dag von ihm aud die Öffentlichen Bußuͤbungen beflimmt 
wurden. Als aber der Büßenden zu Biele wurden und der Biſchof 
über Alle nit mehr bie Auflicht führen konnte, überteug er einen 
Theil feiner Verpflichtungen einem gewiffenhaften Presbyter, der den 
Namen Presbyter poenitentiarius erhielt. Dieß foll befonder® nach 
der Decifhen Verfolgung det Sal gewefen- fern. Diefer mußte nun 
die Gefallenen berathen, was fie zu thun hätten, um für ihre Ber: 
‚gehungen genug zu thun. Allein eine Abfolution durfte er jetzt noch 
nicht ertheilen; denn dieſe erfolgte in der Altern Kicche nie, als nad) 
vorhergegangener Öffentlicher Buße. Indeſſen gewöhnte man fi doch 
fhon durch dieſe Sitte an mehrere, zeither unbekannte Vorfiellungen. 
Zunaͤchſt bildete fi die Vorſtellung, ber Seiftliche fet in Sachen des 
Gewiſſens als Rathgeber anzufchen. Auch fah man num einen Aus 
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weg dem Beſchimpfenden und WBefchwerlichen der Kirchenzucht aus⸗ 
zuweichen und gewöhnte ſich allmählig daran, nicht nur Wergehungen 
zu geftehen, bie fonft Öffentliher Ahndung ausge;egt waren, fondern 
auch andere geringere Fehler. Hierdurch bildete fih allmählig die Ver⸗ 
mifhung und Verwechſelung dee Begriffe bee Sündenvergebung bei 
Gott und der aͤußeren Ausföhnung mit ber Kirche. So ungefähr hatten 
fi die Meinungen geftaltet, als in der morgenländifchen Kirche, " wes 
gen eines Argerlichen Vorfalls, welcher im Artikel öffentlihe Buße 
Nr. VI. $. ausführlicher erzählt wird, die Privatbuße vom Nectarius, 
Biſchofe zu onflantinopel unter Theodofius dem Gr., ‚wieder abges 
fhafft wurde. ©. F. A. Zaccaria de poenitentia Constantinopoli 
sublata a Nectario. ©, ejusd. Dissert. de rebus ad histor. et antig. 
pertin. Tom. 1, 1791. Seboh würde man Iren, wenn man an: 
nehmen wollte, daß nach dieſem Borfalle das Beicht⸗Inſtitut der grie⸗ 
chiſchen Kirche völlig fremd fei. Zwar befolgten darin die Griechen zu 
Conftantinopel die Anordnung des Patriarchen M.ctarius, daß fie das 
Amt eines befondern Bußpredigers nicht wieder herftellten; aber bie 
Privatbeichte follte dadurch fo wenig beeinträchtigt werden, daß vielmehr 
die Ermächtigung jedes Priefters zur Abfolution unter Auctoritaͤt bes 
Biſchofs die fogenannten Beichtvätee vermehrte. Wenn aber . darum 
mehrere Schriftfteller über bie griechifche Kirche, wie Leo Allatius, Hei- 
neceius, Chr. Angelus die Behauptung aufſtellten, baß die fpdtere 
priechifche und römifche Kirche in Abficht auf die Beichte gleiche Grund» 
fäge besten; fo kann dieß nicht als richtig zugegeben werden. Augufli 
im feinen Dentwürdigkeiten hat fehe gut gezeigt, daß es in der griechi⸗ 
fhen Kirche nie an ſolchen gefehlt, die das geforderte fpecielle Suͤnden⸗ 
befenntniß für unnoͤthig erachteten und mithin die Gewiſſensfreiheit in 
Diefem Stüde vertheidigten. So urtheilt auch Metrophanes Critopolus 
Conf. fid. c. X. p. 105.—7., welcher die Gewiſſens⸗Inquiſition von 
Seiten des Beichtvaters als fehr gefährlich betrachtet. Auch diefe Kreis 
beit hat fich Die griechifche Kirche bewahrt, daß fie ed dem Gewiſſen 
eines eben überläßt, ob ee vor der Communion beichten wolle oder 
nicht, wodurch fie, wie wir meiter unten fehen werden, ſich ſelbſt von 
den Butheranern unterfcheidet. Wir fchalten diefe Bemerkung bier ein, 
theils um kurz im Allgemeinen zu bemerken, welches die Beichtpraris im 
der griechifchen Kirche geweſen und noch fet, theild auh, um Raum zu 
gewinnen für die gefchichtliche Entmwidelung der Privatbeichte in der roͤ⸗ 
mifchen Kirche, die fpäter fo wichtig in ihren Folgen geworden iſt. 

Kehren wir alfo zur abendländifchen Kirche zurüd und bemerken, 
was Thon Sozomenus, der Kirchenhiftoriker, anführt, daß wenn auch in 
GConftantinopel das Inſtitut der Bußprediger abgefhafft wurde, es 
doch im Abendlande fortdauerte, wodurch bie vorhin angegebenen neuen 
BVorftellungen fih immer mehr ausbilbeten. Dieß bezeugt auch beſon⸗ 
ders bie Praris, welche von Leo bem Gr. im 5. Jahrhundert ausging, 
ber von vömifchen, wie von peoteflantifchen Scheiftitellern als Vater 
der Privatbeichte angefehen wird. Aus. bem 168ften feiner Briefe, in 
welchem er den italienifchen Biſchoͤfen in Diefer Beziehung Untereicht er⸗ 
theilt, ergiebt fi) Solgendes: 1) Die Gewohnheit, geheime Sünden 
Öffentlich zu bekennen und deshalb: auch fich öffentlichen Büßungen zu 
unterwerfen, wird gegen den Geiſt des 2. und 3. Sahraunberte ale 
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unſtatthaft und der apoſtoliſchen Regel zuwider laufend erklaͤtt; 2) die 
Sünde ſei nicht der Kirche, ſondern im. Stillen (confessione secreta) 
Gott zu bekennen und deſſen Vergebung zu erbitten; 3) der Priefter 
(und zwar nicht mehr in dem befondern Amte als presbyter poeni- 
tentiarius, fondern jeder Priefter) wird als die Mittelsperſon angefehen, 
welcher das Bekenntniß abgelegt und durch welche die Vergebung an: 
gekündigt wird. — Wer mollte nicht in dem jegt Gefagten die wei: 
tere Ausbildung der eben angeführten neuen Vorftellungen erkennen 
und darin ben. Grund jener Schlüffelgewalt wahrnehmen, weiche in der 
Folge immer mehr erweitert wurde? — Inzwiſchen blieb auch jest 
noch die Beichtanſtalt wmefentlich verfchieden von der fpätern Geftalt 
berfelben im 18. Jahrhundert. Die Beichte war immer noch ein 
Act des freien Willens und von einer Beichte, wozu Jemand gezwun⸗ 
gen werden konnte und von einer Zwangbeichte, die ber Communion 
vorhergehen muͤſſe, ift in vielen Sahrhunderten gar feine Rebe. Noch 
ein Concil im 9. Jahrhundert Conc. Caledon. a. 813. c. 33. (Cha- 
ions sur Saöne) unterfcheidet das Suͤndenbekenntniß vor Gott und 
dem Priefter, deſſen Wirkſamkeit dabei mit der operatio medicor. vers 
glichen wird, Ffo dag mithin der Priefter mehr als berathender Freund 
angefehen wurde. Auch noch Scholaſtiker werfen Fragen auf, aus 
welchen erhellt, daß felbft jegt noch der Unterſchied zwiſchen der Suͤn⸗ 
benvergebung vor. Gott und dem Priefter feflgehalten wurde. Nach⸗ 
dem aber die Priefter fich das Anfehen gaben, als ob Gott fie geradezu 
zur Vergebung der Sünden bevollmäcdhtigt habe, als man duch Geld 
fih von Sünden und gegenwärtigen und zukünftigen Strafen loskaufen 
konnte (f. den Abfchn. Ablaß) wurde die Ohrenbeichte immer mehr: bie 
Megel. Und je mehr die Geiſtlichkeit fi, in bie öffentliche Verwaltung 
mifchte und einen politifhen Körper im Staate bildete, befto eifriger 
betrieb fie bie Angelegenheit der geheimen Beichte. Daher wurde 
auf der vierten Lateranſynode 1215 von dem Papfte Innocens IL. bie 
Ohrenbeichte zu einem Kircchengefege erhoben. Duch den 21. Canon 
Biefer Synode warb verordnet, daß jeder erwachfene Gläubige jährlich 
menigftens einmal feinem Pfarrpriefter, und nur mit deſſen Erlaubniß 
irgend einem Andern, .ein geheimes Bekenntniß aller feiner Sünden, 
eine Ohrenbeichte, bei Vermeidung des Ausſchluſſes aus der Kirche und 
der Verſagung eines chriftlichen Begräbniffes ablegen, die auferlegte 
Buße erfüllen und jebe Oſtern an der Communion Theil nehmen 
folle. Diefe Anordnung wurde auf dem Goncil zu Burgos im Jahre 
1286, auf dem Slorentinifhen 1439 und auf dem: Tridentinifchen 
1550 (in der 14. Sigung Canon 6— 8.) aufs neue beſtaͤtigt und bie 
Ohrenbeichte für ein Sacrament erklärt. 

ID Der Ablaß, als einer der bedeutendften Miß—⸗ 
bräude, hervorgegangen aus dem Beidht: Inftitut 
der fpätern römifhen Rirche. — Die Lehre von. den Ab: 
laͤſſen hängt mit ber Beichte zufammen. Den reuigen, bußffertigen 
Sundern legte man, nachdem fie mit lauter Stimme ihre Sünden bes 
kannt hatten, Öffentliche, durch die Gefege der Sprengel vorgefchriebene 
Bußen auf. Nur nach vollbrachter Buße erhielten fie Losſprechung 
von ihren Sünden durch eine an Gott gerichtete Bitte; allein durch 
Treue, Eifer und Fürbitten wurde eine Begnadigung, eine Indulgenz, 
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ein Ablaß, d. h. ein. Nachlaß ber oͤffentlichen oder auch geheimen Kir⸗ 
chenbußen, erlangt. Dieſes Recht, die auferlegten Buͤßungen zu erlaſ⸗ 
ſen, wurde ſeit den Kreuzzuͤgen fuͤr Unternehmung eines ſolchen gegen 

Unglaͤubige, und für Beiträge dazu, häufig von der Kirche ertheilt. 
Dapft Urban IL, ließ 1095 auf der Synode zu Clermont verkünden, 
daß jeder, welcher am dem befchloffenen Kreuzzuge Theil nehmen werde, 
dadurch volltommenen Ablaß für jede Buße erhalten folle; die er für 
die Sünden feines ganzen Lebens übernehmen mußte. — Man ging 
bald weiter und verkimdigte auch für andere verbienftlihe Handlungen, 
für eine Wallfahrt, befonders zu Altären, welche dieferhalb privilegirt 
wurden, für Beiträge zum Bau einer Kirche, eines Klofters, oft auch 
zum Bau von Brüden und Heerſtraßen einen bald volllommenen, 
bald verhältnißmäßigen, d. h. einer gewiſſen Bußzeit gleichlommenden, 

Ablaß. Ging auch die Abficht der Kirche anfänglih nur dahin, daß 
durch den Ablaß nur die Kirchenfteafe erlaffen feyn follte, fo entſtand 
doc faſt allgemein, die Idee der Vergebung ber Sünden ohne alle 
Ruͤckſicht auf die eigentliche Buße. Je mehr ſich dadurch die Meinung 

vom Werthe des Ablaffes verbreitete, deſto häufiger wurde berfelbe er- 
theilt, fo daß man endlich durch Geld fi von Sünden und gegens 
wärtigen und künftigen Strafen loskaufen Eonnte. Die Befugniß, den 
Ablaß zu ertheilen, leiteten bie Päpfle aus der ihnen zuftehenden Ge: 
walt und aus dem Schage von Verdienſten ab, welchen die Kirche 
durch Chriſtus und die Heiligen erworben habe, Einzelnen zu ihrer 
Rechtfertigung etwas anzurechnen. Alle diefe, von ben Päpften eins 
geführten, begünftigten und fo fündhaft benugten Meinungen werben 
von den katholiſchen Theologen nicht als die wahre Lehre ihrer Kirche 
ertannt. ©. Regula fidei catholicae, sive secretio eor., Quae sunf 
de fide catholica ab iis, quae non sunt de fide, auctore Francisco 
Veronio. Posonii 1787. $..4. de indulgent. p. 63— 85. $. 5. de 
purgatorio et auflragiis pro defunctis p. 85— 90. Die päpftliche 
Lehre von einem Gnadenfchatze der Verdienſte Chrifti, zu dem ber 

Papft den Schlüffel zu haben vorgiebt, ift eine theologiiche Speculation 
des Alerander von Hales, zu feiner Zeit Doctor irrefragabilis genannt, 
(um bas Jahr 1230), die von Heincih von Dftie, Bonaventura, Als 
bert und Thomas von Aquino aufgegriffen wurde. Die Veranlaffung 

dieſer Speculation war, daß bie Päpfte ſchon bamals bei ber Aus: 
fpendung des Ablaffes von der alten, Fatholifhen Kicchendisciplin ‚ab: 

wichen, indem fie ihn auch für kuͤnftige Suͤnden sıtheilten; benn jene 

Theologen, die auch fonft an Spigfindigkeiten fruchtbar waren, glaub: 

ten im jener Lehre eine Beruhigung für die Zweifel zu finden, melde 
das wilikuͤhrliche Verfahren der Päpfte bei ihnen erzeugt hatte. Den 
Paͤpſten war diefe Lehre willkommen, fie benugten diefelbe, um fih für 

gute und fchlechte Zwecke Geld zu verfchaffen. Den Gnadenſchatz noch 

geichhaltiger zu machen, theilte ihm Papft Clemens im Jahre 1399 (o.2. 

de poenit, et remiss. Extrav. comm.) noch die Verdienfte ber. feligiien 

Sungfeau. und der lieben Heiligen zu, ohne zu bedenken, daß feine Bes 

hauptung von den Verdienſten der Heiligen , ſchnurſtracks dem Evans 

geliv entgegen ift, indem ber Menſch nie mehr als feine Pflicht 

thun ann. Auch das Ebdelfte, was er zu leilten vermag, gehört zu 

der Aufgabe feines Lebens und ift immer nichts mehr als Annäherung 
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zu dem erhabenen Ideal, das Chriftus und mit den Worten aufftehe: 
Seid volltommen, wie euer Vater im Himmel, Mt. 5, 48. 

Se mehr fich die Theorie des Ablaſſes zum Vortheil der Päpfte 
und ihrer Commiffarien entwickelte, deſto mehr artete ber Handel da> 
mit in fucchtbare Mißbraͤuche aus. Man ſchickte eigne Ablaßpredi⸗ 
ger oder Stationarien aus, die für Geld begangene und felbft künftige 
Sünden vergaben. Papft Bonifacius VIII. wußte diefe Quelle feines 
Eintommens durd) eine neue Art des volllommenen Ablafjes, ber alle 
übrigen an Kraft übertreffen follte, wenn man fih in Rom perfönlidy 
einftellte und feinen Geldbeitrag leiftete, ganz befonders fließend zu 
machen. Innocenz UI. fuchte die Mißbraͤuche der Indulgenzen bas 
durch zu verhüten, daß er den Ablaß, ben die Bifchöfe ertheilen konn⸗ 
ten, auf einen 4Otägigen einfchränkte und ſchon 1215 zum Geſetz 
machte, daß jeder Laie wenigftens ein Mal jährlic alle feine Sünden 
feinem orbentlichen Priefter beichten müßte. Allein bie Vorſtellung von 
der. Bedeutung bes Ablafjes, die der Aberglaube der damaligen Zeit 
beim Wolke hervorgebracht hatte, und das fortwährende Anpreifen des 
Ablaſſes von Seiten der päpftlihen Commifjarien, die ihn oft zu Ihrem 
eigenen Bortheile auszufpenden hatten, vereitelten bie weifen Maßregeln, 
durch welche Innocens Ikk. den gefühlten Nachtheilen einigermaßen 
vorzubeugen ſuchte. Das empörende Scandal bed Ablaßkrames war 
die Hauptveranlaffung zu der Reformation Luthers. Ihre Ereigniffe 
führten den Kirchenrath von Trident auch auf die Abläffe und Indul⸗ 
genzen. Er nahm fie aber in Schug, ohne ſich auf ihre eigentliche 
Bedeutung einzulaffen, und verbot den Mißbrauch damit, ohne fid) 
über diefen näher zu erklären. Conc. Trident. sess. 25. de indulg. 
et sess. 2A. c. 24. 

WIN man ſich überzeugen, wie unſchuldig bie Ablaßtheorie, wie 
fie Eatholifche Theologen aufftellen,, Elingt, und wie doch die Firchliche 
Praris ihr ganz miderftreitet, fo findet man biefen Umſtand fehr gut 
beleuchtet in der Schrift: Kirchenverfaffung, Lehre und Ritus des Ka: 
tholiciemus und Proteflantismus. Von Henrik Nicolat Claufen, Dr. 
ber Theologie und Philofophie ꝛc. Neuftadt 1823. 2er Thl. p. 566. 
Man vergleihe auch noch folgende Schrift über den Ablaß: Unterricht 
und Lehre der katholiſchen Kirche von den Abläflen und insbefondere 
von den Abläffen des Jubeljahres. Aus dem Kranz. Wien 1776. 8. 
— Kritiſche Gefchichte des Portiunculas Ablaffee, von Cyprian dem 
Süngern. 1794. — Joſeph Pegel, Unterfuhung, ob der Sirchens 
ablaß eine Nachlaſſung der göttlihen Strafen fei, und ob deſſen Wirs 
tung fih auf die Seelen der Verftorbenen erſtrecke. Freiburg im Breis⸗ 
gau 1788. — Ulmer, Sahresfchrift für Xheologie und Kirchenrecht 
der Katholiten. Bd. 3. Hft. 3. ©. 615. — Der Sreimüthige, eine 
Monatsihrift von einer Gefellfchaft zu Freiburg im Breisgau. Bd. 2. 
Um und Freiburg 1782. ©. 93—1%20. Die neuefle Schrift in ber 
roͤmiſchen Kirche über diefen Gegenftand, führt den Titel: Die Eathos 
liſche Kiche vom Ablaſſe, pragmatiich bargeftellt von Dr. J. B. Hirs 
cher. Tübingen bei Laupp. 1829, Ä 

IV) Veraͤnderte Anſicht von der Beichte durch bie 
Reformation. — Es iſt bekannt, wie fehon vor Luther bie Als 
Bigenfer im 14. Jahrhundert, Ichany Wiklef und der Carmeliters 
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general Michael de Bologna bie Obrenbeichte verwarf, und daß fie auch 
von Johann Huß getadelt wurde. Nicht minder führte auch bie gefchicht: 
liche Entwidelung der ganzen Beichtanftalt von ihrem Uranfange an 
bis zum SInflitute der Ohrenbeichte die Reformatoren auf die Erkennt 
niß der Grundloſigkeit der legten. Doc behielt auch Luther noch 
Manches bei, was die reformirte Kirche ſchon früh aufgab, wozu er 
befonders veranlagt wurde durch feine Anficht von der dem Predigtämte 
zuftehenden Schlüffelgewalt, die er für biblifch gegründet anfoh. Wir 
wollen verfuchen, das Eigenthümliche ber Beichtanflalt in der lutheri⸗ 
[hen Kirche darzuftellen. 

1) Luther verwarf die Ohrenbeichte al8 Sacrament und als Maß: 
regel, wodurch ein hoͤchſt verderblicher Gewiſſenszwang befördert werde, 
eine Behauptung, worin ihm alle Proteftanten beiftimmten. Vergl. 
Luthers Büchlein von der Beichte 1521 in beffen Werken der Walch: 
fhen Ausg. Thl. XIX. ©, 1015 ff. 

2) Die Privatbeichte hingegen mollte Luther eben fo wenig wie 
Melanchthon abgefchafft wifjen, welcher legtere in feinen locis theolo- 
ieis fagt: Ahsolutio privata sie necessaria est ut baptismus. Die 
elege dazu findet man theils in dem fchon angeführten Büchlein Lu⸗ 

thers von der Beichte, theild in mehrern andern Stellen der fymbolis 
fhen Bücher, 3. B. Aug. Conf. Art. 25. Auch in den Schmallal: 
difhen Artikeln heißt es, man folle die Beichte nicht laffen ablommen. 
An diefen Anfichten hatte nicht nur die eben erwähnte Anficht von 
ber Schlüffelgewalt: Ancheil, fondern auch die Menfchentenntniß ber 
Meformatoren, die das Nügliche biefer Anftalt für das rohe Volk wohl 
erfannte. , 

Wenn jedocd die Iutherifchen Theologen zuweilen auch viethen, daß 
man das befondere Bekenntniß dem Willen eines jeden Einzelnen über: 
laffen möchte, um fich bei eigenthümlichen Verirrungen den Rath bes 
Beichtvaters zu erholen; fo folgt doch nicht daraus ein Hinneigen zue 
Ohrenbeichte, wie es tatholifcher Seite oft ift behauptet worden. Der 
große Unterfchieb ift der, daß in ber lutherifhen Kirche das Was und 
Wieviel der Beichte den Laien anheimgeftellt wird, wo man dagegen 
in der römifchen Kirche die Aufzählung aller wifjentlihen Sünden zur 
unerläßlichen Gewiffenspfliht macht. Vergl. Apolog. der Augsb. Gonf. 
p. 183 ed. Rechenderg. Es geftaltete ſich demnach bei denjenigen 
Lutheranern, die fi ſtreng an die Worte ihres Reformators und an 
die von ihm getroffenen Einrichtungen hielten, das Beichtweſen alſo, 
daß die Privatbeichte, d. h das Sündenbefenntniß jedes Einzelnen an 
den Beichtvater, beibehalten wurde, und daß Niemand, wenigſtens von 
den gewöhnlichen Laien, ohne Beichte zum Abendmahl zugelaffen 
wurde. ©. Aug. Conf. art. abus. IV. p. 27, wo es heißt: non enim 
selet porrigi corpus Domini nisi antea exploratis et absolulis. Die 
Beſchuldigung, daB fo die Beichte Zwangsanftalt in ber Iutherifchen 
Kirche fet, ift zwar infofern wahr, als. die Beichte von ber Communion 
nicht getrennt werden darf. Aber inwiefern nicht zum Genufle bes 
Sacramentes gezwungen werden darf, Catech. maj. p. 559 Apolog. 
a. IV. hängt fie dennoch von der Freiheit ab. . Uebrigens fehlt es auch 
nicht an Fällen, wo eine Ausnahme von der Regel gemacht wurde. 
Aber theils waren es recht eigentlich Nothfaͤlle, z B. in ber Peſtzeit, 
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theils Einrichtungen einzelner Diſſidenten. Die allgemeine Praxis blieb 
immer, daß Beichte und Abendmahlsfeier zuſammenhingen. 
Allein in der Art ber Beichte wich man gleich anfangs auch In 
der Iutherifhen Kirche von einander ab. Die allgemeine Beichte, d. b. 
die Vorbereitungsandacht auf das Abendmahl, mo mehrere zugleich ein 
Bekenntniß ihrer Fehltritte im Allgemeinen ablegen, denen wieder im 
Allgemeinen die Abfolution ertheilt wird. Schon im 16. Jahrhundert 
namlich feit 1574 fand die allgemeine Beichte in Heſſen ftatt, jedoch) 
unter Sreiftelung einer Privatunterredung mit dem Geiftlihen. Auch 
in der Lutherifhen Kirche in Schweden, Dänemark; Straßburg u. ſ. w. 
war die Beichte gleich anfangs eine allgemeine. 

Mas nun die Meformicten betrifft, fo erklärten fie fich ebenfalls 
mit ben Lutheranern gegen bie Obrenbeichte. Webrigens verwerfen fie 
zwar die Privatbeichte nicht, leugnen aber die Nothwendigkeit derfelben 
und lehren, daß auch jeder fromme und rechtgläubige Chrift ein beſon⸗ 
deres Suͤndenbekenntniß anhören und Belehrung, Zroft und Vergebung 
aus Gottes Wort ankündigen könne. S. Confess. helvet, I. e. 14. 
p. 57. — Dies ift auch Calvins Anfiht (Institut. christ. relig. l. 
III. c. 8. $. 18.), indem er nicht nur eine confessio privata geflattet, 
fondern auch den Geiftlichen für den naͤchſten und natuͤrlichſten Beicht⸗ 
vater erklärt, defien Pflicht es fei, fich der befümmerten Gewiſſen ans 
zunehmen. Nur foll dabei keine Art von Zwang oder beflimmter Form 
ftattfinden. Eben fo erklären fih auch die fpätern berühmten Theolo⸗ 
gen biefer Kirche. Die eingeführte Vorbereitung zue Communion bei 
den Reformirten iſt übrigens der allgemeinen Beichte fehr ähnlich, wie 
fie jegt faſt allgemein in der Iutherifhen Kirche üblich tft, und von 
welcher weiter unten noch einmal die Rede feyn wird. Doc hat fie 
das nöc voraus, daß jedesmal an Alle die Aufforderung ergeht, bei 
befondern Gemwiflensangelegenheiten fich unmittelbar an den Geiftlihen 
zu wenden und deffen Belehrung, Rath und Troſt ſich zu erbitten, 
wodurch bie Bebenklichleit gegen bie allgemeine Beichte, als hebe fie 
die cura animarum specialissima auf, einigermaßen gehoben wird, 
Die Epifeopalfirche in England hat das Beicht: Snftitut als befondere 
Vorbereitungsandahht zur Abendmahlsfeier nicht, Aber bie allgemeine 
Beichte und Abfolution ift in dem-Book of common prayer für jeden 
Morgens und Abendgottesbienft vorgefchrieben, wobei die forma decla- 
rativa angewendet if. Eben fo fehlt aud die Beichte in der Press 
byterialkirche. Hier ſagt Gemberg in ber oft angeführten Schrift: 
„die fchottifhe Mationalliche” p. 123: Feſtlich und für das kirch⸗ 
liche Leben einflußreich ift hier die Communion, wobei jedoch feine Art 
von flehendem Suͤndenbekenntniſſe, von Beichte und Abfolution vor⸗ 
Tommt. — Auch bei der -evangelifhen Brüdergemeinde ‚vertritt das 
fogenannte Sprechen die Stelfe der Beichte, welches 8 Tage vor ber 
Beichte zwiſchen den Chochelfern und den Communicanten über den 
Seelenzuftand der legtern ftattfindet. 
— V) Einige vielbefprodene Punkte, die Beichte 
betreffend. — — 

1) Absolutio. Wie fo mancher. andere Begriff, fo erlitt 
auch das fhon im chriftlichen Alterthume gebrauchte Wort absolutio, 
apeoıs im Laufe der fpätern Jahrhunderte weſentliche Veränderungen. 
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Bundähft wurde dieß Wort von. der feierlichen Aufnahme der fogenann» 
ten Lapsorum gebraucht und absolutio bedeutete jegt nichts anders ale 
die öffentliche Erklärung, daß Jemand wegen des gegebenen Aergernifs 
fes wieder mit der Kirche ausgeſoͤhnt ſei. Won einer Sündenvergebung 
von Seiten Gottes wird jegt dieß Wort noch nicht gebraucht, wie dieß in 
dem Artikel Poenitentia. publica zum öftern aus Stellen ber Kicchenväter 
nachgewieſen wird. Auch Bingh. Antiquitt, Tom. VIIL p. 186 segg. 
bat dieen Umftand forgfältig erörtert. 

Mit dem 4. Jahrhundert hatte fich bie Privarbuße zu bilden ans 
gefangen, mit welcher die Vorftelung von ber Sündenvergebung. Got⸗ 
tes, vermittelt durch die Kirche, eingeleitet wurde, Ganz deutlich tritt 
dieß fchon hervor in den Briefen Leo dee Gr., 3. B. ep. 59: wo es 
unter andern heißt: Mediator enim Dei et hominum homo J. Chri- 
atus hanc praepositis eeclesiae potestatem tradidit, ut et confiten- 
tibus. actionem poenitentiae darent et eosdem salubri satisfaotione 
purgatos ad communionem sacramentor. per januam reconciliationis 
admitterent. — Die hier erwähnten Praepositi find unftreitig die 
Biſchoͤfe, und wenn in der abendländifchen Kirche diefen nur zunaͤchſt 
das Recht verftattet, und doch auch von ben Prieftern daſſelbe behaups 
tet wird, fo darf man nicht vergeflen, daß die legten auch hier, wie in 
vielen andern Fällen ald Stellvertreter der Biſchoͤfe angefehen werden. 
Anders war es in ber griechifchen Kirche, wo die Prieſter felbftftändig 
und ohne von den Bifchöfen ermächtigt zu ſeyn, die Abfolution ertheis 
len Eonnten. — Bon biefer Gewohnheit wich man jedoh im 12. 
Jahrhundert ab, wo in der römifchen Kirche die Abfolution zu einem 
Sacramente erhoben wurde. Die Scholaftiter nämlih fühlten die 
Nothwendigkeit, daß, wie die Priefter aus eigner Machtvollkommenheit 
die Zaufe und das Abendmahl adminifteirten, fo auch nad) berfelben 
Theorie das Sacrament ber Buße und der Sündenvergebung verwals 
tet werden muͤſſe. Dieſer Grundfag iſt auch von da an der herrfchende 
in ber katholiſchen Kirche geblieben, weshalb auch Cono. Trident. aeas. 
XIV. o. 6. p. 101 die Schlüffelgewalt auf Biſchoͤfe und Prieſter 
ausgedehnt wird. Innocentius UL. fehrieb ebenfalls dem Beichtpriefter 
eine richterliche Gewalt zu, welches ebenfalls in den Acten der Synode 
zu Zeident 1. c. p. 102 bemerkt if. Damit nun aber die priefterliche 
Gewalt durch diefe - Auszeichnung nicht über die Gebühr ausgedehnt 
werde, fo fuchte man fie. durch die Lehre von den Mefervaten wieder 
zu ‚heben. Dieb begünftigte nicht nur die Biſchoͤfe, fondern vorzüglich 
den Papft, welcher dadurch einen eigenthümlihen Einfluß auf bas 
Buß⸗ und Beichtwefen erhielt. S. Conc. Trident. sess. XIV. c. 7. 

Bon einiger Wichtigkeit ijt auch die fogenannte Abfolutionsformel, 
weil auch fie uns lehren kann, wie fi) die Anfichten von ber Beichte 

- und der Sündenvergebung allmählig anders geftalteten. Anfangs 
konnte eine folche Formel nur bei den Büßenden vorlommen, und da 
nun bier von der Aufhebung wirklicher Kirchenftrafen die Rebe ift, fo 
konnte fie im eigentlihen Sinne collativa genannt werben, welche bie 
Bergebung wirklich erteilte. ine folche Formel findet fi bei 
Bingh. Antiquit. VIII. p. 211 — 212. Dod findet man aud in 
mehreren Formularen bie bloße Declaration, 3. B. Thom. Schmith de 
graecae ecoles. statu hodierno edit, Trajeot. p. 122 - 128. — 
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Aber auch bei der Privatbeichte kommt in der alten Kirche faſt ohne 
Ausnahme die Deprecations⸗ und Declarationsformel vor S. Gieſelers 
Lehrbuch der K. G. 2. B. 2 Abtheil. ©. 406, Thomas Aquinas 
iſt der erſte, welcher aus dem Sacramentsbegriffe der Beichte die Col⸗ 
lativkraft der prieſterlichen Abſolution ableitet und behauptet. Vergl. 
Schroͤckhs chriſtliche K. G. XXVIII. Th. ©. 140-- 47. — Seit 
dem 3. Jahrhundert kam die Indicativ⸗ oder Imperativ⸗Formel in all: 
gemeinen Gebrauh. Sie lautet regelmäßig: Ego te absolvo ab ommi- 
bus peccatis tuis in nomine patris, filii et spirit. sanct. Amen. ©, 
Bellarmin. de poenitent. 1. 1. c.4. p. 985. In dem Conc. Trident. 
wird keine beftimmte Formel vorgefchrieben, jeboch die Indicativ⸗ ober 

. $mperativform vorausgefegt, wie ſich dieß aus Sess. XIV. e. 6. p. 162 
ergiebt. Daß auch auf diefer Kicchenverfammlung die Declarativformel 
im Borfchlage gewefen, aber duch Stimmenmehrheit verworfen mworben 
fei, erzählt Schrödh K. ©. feit der Reformation Thl. IV. ©. 154 
— 158. Uebrigens zeigt bier die-römifche Kirche jene Eigenthümlichkeit, 
daß fie vermeidet, die Beichte felbft Sacrament zu nennen, dagegen 
aber die Abfolutionsformel für die Form des Sacraments erklärt. 
Die Eatholifche Anficht von ber Abfolution, als einem richterlichen Act, 
nahmen die Proteftanten in ihren Lehrbegriff nicht auf, weil fie lehren, 
durch den Kreuzestod Jeſu fei die Vergebung der Sünden dem Mens 
fchengefchlechte bereit erwirkt und der Grund unfrer Heiligung gelegt, 
fo bag nach wieberkehrender Entheiligung durch beflimmte Wergehungen 
bloße Reue, Sinnesänderung und emfter frommer Vorfag dabei zu 
bleiben, hinlänglich feien, uns mit unferem Gotte auszuföhnen. Die 
proteftantifchen Geiftlihen verrichten daher die Abfolution nicht als 
Richter, fondern als Verkündiger des Evangeliums. Durd, ältere Agen: 
den war zwar auch die Kormelvorgefchrieben: Ich vergebe euch u. ſ.w.; 
aber fie wurde durch die in unfern Zeiten aufgelommene, angemefle: 
nere: Ich verfündige euch die Vergebung u. f. w. verdrängt, Nach 
den ‚peoteftantifchen Kirchenordnungen darf kein einzelner Pfarrer diefe 
göttliche Wohlthat irgend einem Beichtenden verweigern. Iſt er be 
denklih, fo muß er die Gründe für die Verweigerung ber Abfolution 
dem Conſiſtorium oder Presbyterium vortragen. Nur dieſes hat zu er⸗ 
meſſen und über die Wuͤrdigkeit oder Unwuͤrdigkeit des Bußfertigen zu 
enticheiden. ©. Deyling prud. pastor. ed. 3. Lips. 1768. p. 423 seqg. 
Die Eatholifchen Prieſter, die ohnehin erſt zur Abfolutionsertheilung 
eigens bevollmächtigt werden, find, too fie nicht hinfängliche Bußfertig⸗ 
feit wahrnehmen, oder wenn fie finden, daß bie ihnen genffenbarten 
Verbrechen nur vom Bifchofe oder Papfte vergeben werben koͤnnen, zur 
Verweigerung und Auffchiebung der Abfolution befugt. 

Auch über die Gültigkeit der Abfolution bat man befonbere Fra⸗ 
gen aufgeworfen, 3. B. ob die Abfolution eines Laien gültig fei. Es if 
fhon einige Mal erinnert worben, baß mehrere ordines clericor. als Stel: 
vertreter der Bifchöfe in ber frühern Kirche diefelbe ertheilen Eonnten. Aber 
auch eine:Abfolution von Laien ertheilt, ift in ber alten Kirche nichts Un- 
‚erhörtes, befonders bei Sterbenden, wo periculum in mora zu fürchten 
war. ©, Bingb. Antiquit. VIII. p. 233 — 38. Doch darf auch bier 
nicht vergeffen werden, daß nur die Abfolution gemeint fei, wie fie 
während ber Öffentlichen Bußzucht ſtattfand. — Aber auch in dem 
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Beltafter, wo man bie Beichte als ein Sacrament erkannte, findet man 
dennoch nicht nur die Meinung, bag man den Laien beichten koͤnne, 
fondern auch bie Fälle, wo eine ſolche Beichte als völlig gültig ange⸗ 
nommen wurde. S. Auguſti's Denkwürbigkeiten Thl. 9. p. 203. Uebri⸗ 
gend uͤbergehen katholiſche Schriftfteller diefen Punkt gewöhnlich mit 
Stillſchweigen. Die proteflantifche Kirche konnte Ddiefe Frage weniger’ 
fhwierig finden, da ihre Begriff vom Prieſterthum ein anderer ift, ale 
in der Tatholifchen. ©. Artic. Schmalcald. Tractat. de potestate et 
prim. p. 353. Jedoch, den Nothfall ausgenommen, erfordert die Regel 
fietd den ordentlichen und orbinirten Seelenforger. Da die Reformirten 
des Beichtinflituts entbehren, fo kann man hierüber feine Beftimmung 
finden. Die anfcheinend geringfügige Streitfrage: ob bie Abfolution 
auch von einem flummen ober abweienden Priefter Eönne ertheilt wers 
den, iſt im katholiſchen Kirchenfpfteme nicht ganz unerheblih, wenn 
man lieft, was Augufti 1.1. p. 205 darüber fagt. Wichtiger jedoch ift 

2) das Beidhtfiegel (Sigillum confessionis), Man verfteht 
unter diefem bildlihen Ausdrude die nöthige und pflichtmaͤßige Vers 
[hwiegenheit, wodurch Alles, was in der Beichte vorgeht, verfchtwiegen 
werden muß. Die Mahnung, das in der Beichte Bekannte geheim zu 
halten, findet ſich ſchon bei den Kirchenv. bes 4. und 5. Jahrhunderts. 
©. Basilii Magp. ep. can. c. 34. Auch der Biograph des Ambrofiug, 
Biſchofs zu Mailand, rühmt an biefem, daß er das Beichtgeheimniß 
bewahrt habe. Achnliche Belege laſſen ſich noch viele beibringen. Es 
darf darum nicht befremden, wenn auf folche Auctorität geftügt und 
duch beſondere Zeitverhältniffe veranlaßt, Innocentius Ill. im 12. 
Sahrhundert ein befonderes Decret darüber erließ. Im canonifchen 
Rechte iſt diefe Lehre dahin ausgebildet, dag kein Beichtvater foll ges - 
jwungen werden können, von dem, was er in ber Beichte erfahren hat, 
etwas auszufagen oder über ein ihm geoffenbartes Verbrechen gericht: 
liches Zeugniß abzulegen. Das canonifche Recht erklärt das Beicht⸗ 
fiegel für fo heilig, daß es deſſen Verlegung für ein Hauptverbrechen 
der Geiſtlichen erklärt, welches mit Abfegung und lebenslänglichem Ker⸗ 
fer beftaft werben fol. Hiernach bat fi) überall die Doctrin gebildet, 
daß der Beichtvater weder als Ankläger noch als Denunciant gebeichteter 
Verbrechen zugelaflen, noch ein Zeugniß hierüber ohne Einwilligung des 
Beichtenden von ihm verlangt werden dürfe. Immer ift das Gefährliche 
biefes Vorrechtes gefühlt worden, und in der neueften Zeit hat man das 
Ganze dadurch zu regeln geglaubt, daß man in Civilſachen allerdings 
das Beichtfiegel refpectiven möge, nicht fo aber in Criminalangelegenheiten. 
Darum gilt ſchon längft in den Eönigl. preuß. Staaten die auf chrifts 
liche Moral und gefunde Vernunft fi) gruͤndende Vorfchrift, wonach 
dem Geiftlichen obliegt, der Obrigkeit von dem ihm in ber Beichte 
Unvertrauten fo oft Nachricht zu geben, ale dadurch eine dem Staate 
drohende Gefahr abzuwenden, ein Verbrechen zu verhindern oder ben 
ſchaͤdlichen Folgen eines ſchon begangenen zuvorzulommen iſt. ©. Allgem. 
Zandrecht Il. 20. $$. 80 — 82. Ganz in diefem Sinne will auch der 
Weimariſche Geſetzgeber von der Beichte discreten Gebrauch) gemacht haben. 
©. Gefeg Über Verfaffung der Eatholifchen Kirche vom 7. Octbr. 1828, 
Unter den in neuern Zeiten über dieſen Gegenfland erfchienenen Schriften 
wollen wir nur zwei als befonders wichtig erwähnen: Ueber dad Beicht⸗ 
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geheimniß und über das Mecht dev Obrigkeit, deffen Revelatlon zu for: 
dern. Eine Monographie von ©. C. Breiger. Hannover 1827. — 
De sigillo confessionis. Dissertatio, quam consensu facultatis juri- 
dicae in academia Ruperto - Carolina pro summis in utroque jure 
honoribus capessendis conscripsit Franeiscus Uihlein. Koenighei- 

. mensis. Heidelbergae apud Ch. Fr. Winter. Academiec.. Bibliop 41828, 
(In diefer Schrift wird mit Scharfjinn und Freimüthigkeit von dem 
Berfaffer, der ein Katholik iſt, die MWiderlegung berjenigen unternom: 
men, welche bisher ihre Gründe für das unbefchränfte Beichtfiegel theils 
aus dem Naturrechte, theils aus der Natur des Sacraments herge: 
nommen haben. Der VBerfaffer hat neben Vergleihung der Geſetze 
einiger deutfchen Staaten erwiefen, daß das Beichtiiegel durchaus nicht 
unverlegbar fei, und die ganze Lehre davon auf einem bloßen Disſci⸗ 
plinargefege beruhe.) Man fehe ben Artikel Beichtfiegel in Alerander 
Müllers encyelopaͤd. Handbuche des gefammten In Deutfchland geltens 
den Kirchenrechtes p. 77 f., welche Schrift auch hier benugt iſt. 

3) Das Beichtgeld. — Bon ber Zeit an, -al& die öffent: 
liche Kicchenbuße in eine geheime verwandelt wurbe, jene nur bei offen: 
Zundigen groben Verbrechen ftattfand und diefe der Anordnung des 
Prieſters überlaffen worden war, bei dem ſich der Sünder melden 
mußte, um für feine geheimen Sünden ſich Privatb „Jungen auflegen 
zu laſſen, pflegte diefee dem Geiftlihen ein Stud Geld zu geben, das 
mit er die Buße mildern oder gar erlaffen möchte. Bis zum Jahre 
1031 iſt e8 gewiß, daß es dem Beichtenden freiftand, ob und wie viel 
er geben wollte. Diefe freiwillige Gabe, welche die fromme Gutherzig⸗ 
Leit zu einer Zeit darbrachte, wo die Lehrer der Kirche nach dem Bel 
fpiele der Apoftel von freiwilligen Gaben lebten, wurde auch fpäter 
noch entrichtet, als die Priefter nicht mehr unter die Armen gehörten, 
und von ihnen als eine, unter dem Namen der geifllichen Accidentien 
befannte, ſchuldige Abgabe gefordert. — Sn der Batholifchen Kirche 
hörte fpäter diefe Abgabe auf. Um fo auffallender ift es, daß Luther, 
der die Ohrenbeichte abfchaffte und gegen Bezahlung der Abfolution, fo 
wie überhaupt gegen den damit zufammenhängenden Ablaßkram fo feht 
und mit Recht eiferte, dennoch den Beichtpfennig beibehielt. Allein 
diefer anfcheinende Widerfpruch hebt fih, wenn man die Kargheit erwägt, 
mit welcher man die meiften Pfarrftellen in der neu entitandenen lu 
therifchen Kirche botirte. Darum eifert auch Luther wirklich in ſtarken 
Ausdrüden gegen den Abfolutionstauf (f. deffen Werke Sen. Ausg. 
Thl. 1. p. 530), und wollte den Beichtgrofchen, wie er ſich ausdrüdt, 
nur als eine freiwillige Gabe zur Unterflügung der Seelenforger ange: 
fehen wiffen. In der reformirten Kirche wurde das WBeichtgeld auf 
Calvins Vorſchlag abgefchafft. — Nie hat es in der Iutherifchen Kirche 
an Stimmen gefehlt, die das aͤrgerliche Beichtgeld abgefchafft wiſſen 
wollten. Allein die mißlungenen Verſuche deshalb in Preußen und 
Braunfhweig im 17. und 18. Jahrhunderte, fo wie auch anderwaͤrts, 
und das noch jegige Beſtehen des Beichtgeldes haben ihren Grund 
nicht ſowohl in theologiſch⸗dogmatiſchen, als vielmehr in oͤconomiſch⸗ 
eameraliftifhen Urfachen. Man Eonnte oder wollte keinen Ausweg fit: 
den, um die Geiftlichen zu entfchädigen, welchen von alten Zeiten het 
das Beichtgeld als pars salarii angemwiefen war. Jedoch find in ber 
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neueften Belt Hin und wieder gluͤckliche Verfuche "gemacht worden fos 
wohl in einzelnen Gemeinden, wie in ganzen Ländern. Dahin gehört 
befonder6 das Herzogthum Naffau, wo nach .einer Verordnung vom 
4. Octbr. 1817 das Beichtgeld gegen eine vollfländige Entſchaͤdigung 
ber Seiftlichen ift aufgehoben worden. In Defteeih find die Beicht⸗ 
gelder längft aufgehoben. 1834 erwartete man vom fähfifchen Lands 
tage allgemein, daß nicht nur das Beichtgeld, fondern alle fogenannte 
Accidentien. follten abgefchafft und in fire Befoldung verwandelt werden; 
was aber) nicht gefchehen if. S. über das Beichtgeld überhaupt J. 
Dallaeus de sacrament. sive auricul. conf. I. IV. c. 40. p. 538. — 
Petri Mülleri commentatio de nummo confess. (origine, usu et ab- 
usu.) Jenae 1688.— Baumgartens Erläuterungen der chriſtlichen Alter⸗ 
thümer S. 621— 22, — Eiſenſchmidtes Geſchichte bee Kirchengebr. S. 
225 ff. — Grollmanns Gefchichte der Stolgebühren. Göttingen 1785, 
©. 48—55.— Fluͤgge's Gefchichte bes deutſchen Kirchen: und Predigts 
weſens Thl. J. ©. 231—33. Thl. I. ©. 425 ff. 

VD Beichte in der heutigen hriftlihen Welt. —— 
Da das Syſtem der griechifchen Kirche in einer gewiſſen ftareen Form 
fortbeſteht, fo Läße fich von dem Beichtinftitute nicht mehr fagen, als 
was bereit8 oben iſt bemerkt worden. Die peoteflantifch : veformirte 
Kicche ift ihren Srundfägen, die Beichte betreffend, ‚bis auf den heutis 
gen Tag treu geblieben. Wir haben alfo in diefer Hinfiht nur noch 
die roͤmiſch⸗ und die proteftantifchelutherifche Kieche namentlich in Deutſch⸗ 
land zu betrachten. Die erftere ift ihren Grundfägen, tie fie in den 
Ken der Tridentinifhen Kichenverfammlung aufgeftellt wurden, treu 
geblieben, und wenn ihr nicht Zeitumftände ſtoͤrend entgegentraten, hat 
fie die hart getadelten Mißbräuche . der Indulgenzen und des Ablaſſes 
noh immer gehbt. So eine reiche Quelle des Einkommens will die 
euria romana auch nicht gern verfiegen laſſen, indem noch in der neues 
fien Zeit im 3. 1821 aus der einzigen Diöces von Bayonne blos für 
Faſtenindulgenzen 300,000 $r. eingingen. S. Alerander Müllers en: 
eelopäd. Handbuch. Erfurt 1829. Artikel Ablaß. — Derfelbe Vers 
faffer fagt bei diefer Gelegenheit: „Die neuefte Probe der roͤmiſchen 
Stabilitaͤt in diefer Beziehung liefert die Ablaßbulle, welche ber Papft 
an die Glaͤubigen ergehen ließ, die den Segen des Jubeljahres 1825 
empfangen tollen, ohne nach Rom gewallfahrtet zu feyn. Darin vers 
den die roheſten Begriffe des Mittelalters von Sündenvergebung, Buße, 
Werkheitigkeit und Kegerhaß in ihrer ganzen Strenge wiederholt, zum 
deutlichften Beweiſe, daB das Papſtthum, obgleich auf einen engern 
Raum eingefchränkt, nody immer in bdemfelben Geifte fortwirkt, der 
feit Gregor VL. in ihm gelebt hatte. — Allein da in unfern Tagen bie 
Staatögewalt hier Eräftig eingreift, und ihe namentlich in den meiften 
Staaten Deutfchlande die Ablaßbreven und Bullen zur Befldtigung erſt 
dorgelegt werden müffen, fo bat ber Ablaß wenig Bedeutung mehr. 
Zum Beweife können hier die Decrete vom 7. Mai und 15. Octor. 
1782 im öftreihifchen Kaiferftante dienen, fo tie auch das Benehmen 
biefer Regierung im J. 1825. — Auch hat es in ber roͤmiſchen 
Kirche felbft im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts nicht an tadeln= 
den Stimmen der Ohrenbeichte gefehlt, vorzüglich findet man in dem 
merkwürdigen Buche der neuern Zeit, betitelt: „Die katholiſche Kirche 
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Schleſiens von S. 809 — 14 die freimuͤthigſten Aeußerungen uͤber die | 
fes Inftitut. Was nun die Beichte in der Iutherifchen Kirche Deutfhe | 
lands betrifft, fo ift die von ben Reformatoren fo angelegentlich empfohlene 
Privatbeichte meiftentheils abgefchafft und in die allgemeine verwandelt | 
worden, fo daß man jetzt diefe Handlung wohl [hidlicher Vorbereitungs⸗ 
andacht auf die Abendmahlsfeier nennen bürfte. Inzwiſchen bleibt eg 
merkwürdig, daß wie fich erfahrne Geiftliche gleich anfangs gegen die 
Abſchaffung der Privatbeichte erklärten und fie wenigftens in kleineren 
Gemeinden beibehalten wiffen wollten, derſelbe Wunfch jest aufs Neue 
angeregt wird. Um nur eine Stimme ber Art anzuführen, verweilen 
wir auf das, was Bretfchneider in feinem geößern Handbuche ber Dogs 
matik der evangelifch= lutherifchen Kirche bei Gelegenheit fagt, wo von 
der Schlüffelgewalt und ber Privatbeichte bie Rebe iſt. Vorſchlaͤge, 
wie die verlorne Wirkfamkeit des Geiftlichen durch die Privatbeichte koͤnne 
erfegt werden, findet man hin und wieder befonders in den Schuderofffchen 
Jahrbuͤchern und namentlich in den Schriften deſſelben Verfaſſers, dir 

ſich auf Kirchendisciplin beziehen. 
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Beſchneidungsfeſt. 

(Festum circumcisionis), ſpaͤter NReujahröfeft. 

I. Urfprung und allmaͤhlige | Ausbildung diefes Fe⸗ 
ſtes. IL eier defjelben in unfern Tagen. 

Monograpbien: De Calendis Januariis, Auctere Paul. 
Mart. Sagittario. Wittebergae 1670 (eine unter dem Vorſitze Hein⸗ 
ih Baumanns gehaltene academifche Dieputat.) — Chr. Fr. Fran- 
kenstein de novo anno Lips, 1675. — Calendae Januariae Joh, 
Strauchi Ieti. Brunswigiae 1666. — Joannis Nicolai commentatio 
de ritu antiquo et hodierno Bacchanalior. 1679 (handelt von dem 
Uebergange ber Bacchanalien mit ihren Ergoͤtzlichkeiten zu ben Chriften.) 
De ritibus primae anni diei solemnibus inter prisoos Romanos, liber 
ex quo plerorumque Calendis Januarii nostra aetate solemnium ri- 
tuum origo et ratio elucescit. Auctore Gerardo Wagnero Heimsta- 
diensi. Brunswigiae. Rudolphus Schroeder sumtus fecit 1727. — 
Lorigine des étrennes par Jo. Spon, A. Paris 1781 (ein kleines 
Werkchen in Briefform). Noch mehrere Schriften über die Neujahres 
geihenke findet man verzeichnet in Jen. 2. 3. 18%W. St. W. S 
323. — Allgemeine Schriften: Hospinian. de origine festor. 
Christ. p. 81. Joachim Hildebrandi libellus de diebus festis. Helms 
flädt 1706. p- 84 fe Jo. Andr. Schmidii historia festor. et domini- 
car. 1726. p. 69 ff. S. 3. Baumgarten Erläuterungen ber chriſt⸗ 
lichen Alterthümer von Bertram. Halle 1768. p. 251. Auguſti Denk⸗ 
würdigkeiten aus ber chriftlichen Archäologie 1 3. p. 311 ff. Schöne 
Geſchichtsforſchungen über die kirchlichen Gebräuche Sr B. p. 295. — 
Neander der heil. Chryſoſtomus. Berlin 1821. B. 1. p. 238 ff. 

1) Urfprung und allmählige Ausbildung diefes 
Seftes. — Eine religiöfe Feier beim Beginnen bes bürgerlichen Jah⸗ 
red und zwar am 1. Jan. wie fie jegt- unter uns gewöhnlich ift, kannte 
die alte Kicche gar nicht. Man wendete anfangs mehr die Aufmerk⸗ 
famkeit auf das Kirchenjahr, welches früher mit Oſtern und fpäter al: 
gemein mit ben Adventsfonntagen anfing. Das bürgerliche Jahr hatte 
bei verſchiedenen Voͤlkern auch einen höchft verfchiedenen Anfangspunkt 
und erſt feit Zul. CAfar und Auguft fing man das Jahr mit den Ca- 
lendis Januarlie an. — Als im 4. Zahrhunderte das Weihnachtsfeſt 
auffam, erhielt duch den Umſtand, daß man die hohen Feſte mehrere 
Ange lang feierte, der 1. San. auch eine feftliche Auszeichnung, zumal 
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da man ſchon früh von ber juͤdiſchen Feſtfeler die Octaven auf den 
chriſtlichen Eultus übertrug (f. den Art. Dctave). Darum wird unfer 
Tag auch in den Homilien bis zum 7. Jahrhundert häufig octava na- 
talis Domini genannt. Bemerkenswerth aber ift der Umftand, daß 
früher biefer Tag nicht fowohl ein Freudentag für die Chriften ſeyn 
follte, fondern ein Tag bes Ernſtes und des Faſtens. Der geſchicht⸗ 
liche Grund davon ifl folgender: Gerade am 1. Jan. feierte die heib: 
nifhe Roͤmerwelt den Haupttag der Saturnalien, den man durch man: 
cherlei heitere Gewohnheiten, aber auch durch Ausfchweifungen und 
Dölferei bezeichnete. Nach dem, was in den römifchen Autoren dar 
über zerflveuit erzählt wird, und was davon der Chriftenfeind Libanius 
in feiner berüchtigten Oratio pro templis fagt, waren die Saturnalien 
eine Feier für das ganze römifche Reich, wobei jeder, dee Arme: ſowohl 
als der Reiche, ſich gütlich that. Der 1. San, war befonders ausge 
zeichnet und felbft die darauf folgende Nacht brachte man mit Gefang, 
Scherz und Zanz zu. Luſtige Gefellen zogen durch die Straßen, poch⸗ 
ten an die Thüren und ließen die Schlafenden nicht ruhen. Am Mors 
gen wurden die Thüren und Häufer mit Kraͤnzen und Xeppichen bes 
bangen, man fendete fich wechfelfeitig Gefchenke zu (Arenas), beſuchte, 
umarmte, füßte fih und wünfchte fih Gluͤck zu dem neu erlebten Zeit: 
raum u. f. w. Macreb. Saturn. I. 8. Ovid. Fast. I. 237 und mehe 
‚mals. in ben römifchen Autoren. Das Volk läßt fi ungern Tage 
nehmen, welche ber Freude gewidmet find, daher mochten auch die 
Heidencriften noch immer bie alten Saturnalien mitfeiern, welches 
aber die chriftlichen Lehrer im hohen Grade mißbilligten, Die Homi⸗ 
Ieten .in den erſten 8 Sahrhunderten machten daher an dieſem Zage 
mehr die Straf: und Bußprediger und die -frühern Ueberfchriften ihrer 
Homilien, z. B. inerepatio de Calendis Januariis oder de idololatria 
in Calendis Januar. flimmen weit mehr zu dem Inhalte ihrer Reden, 
als die fpäter gewählten in festo circumcisionis Domini, Chrysost. 
‚bomjl..23. tom. 1. Hieron. I. 18. in Jos. August. Serm. 5. tom. 
10. et sermo 125 de tempore. Chrysologi serm. 155. Aus biefem 
‚Grunde konnte ‚auch Ambrosius Serm, 2. de Cal. Jan, von unferm 
‚Rage fagen: Nos.die isto jejunamus, ut ethnici, intelligant, ipsorum 

gaudia jejunis nostris condemnari, — Mit diefem Eifer der Homi- 
feten ftimmen quch die Spnobalverordnungen aus diefem Zeitraume 
überein. Noch im Jahre 692 verbot das Coneil. Trullan. alle Theil 
nahme an den Ueberreiten der heidnifchen Keftergöglichkeiten. Daffelbe 
gefchah durch die Decrete Concil. Tolet. IV. a. 633. ean. 19. Turon. 
ll. ». 566. c..17. vergl. can. 23. und Conc. Rom. a. 744. oan. 8. 
Es ward verordnet an biefen Tagen, befonderd aber am. 1. Jan. zu 
faften, Litaneien zu fingen, und ſich jeder ‚Art von Sreudenbezeugungen 
zu enthalten. Ja das im 7. Jahrhundert entflandene festum hypo- 
diaconor. oder Stultor. ſoll feinen nächften Grund darin haben, um 
die tiefe Verachtung gegen den Paganismus auszudruͤcken. Darum 
wurde es als ein Spott: und Hohnfelt in mehreren Gegenden einge 
führt. Won dieſem Feſte fagt Durandus ration, div. off. 1. 7. c. 4% 
Subdiseoni vero faciunt festum in quibusdam ecolesiis in festo eir- 

eumeisionis, in aliis in Epiphania, ot etiam in aliis in Octava 

Epiphaniae, quod vocant festum stultor, Ziel auch fpäter bie. nächte 
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Beranlaffung zu dieſem Feſte weg, fo dauerte es doch an einigen Orten 
in ber chriſtlichen Kirche fort, aber auf eine folche abgefhmadt ärgere 
liche Art, daß es im Jahre 1444 nad einem Gutachten der Sorbonne 
verboten wurde. S. J. A. Schmid de, dieb. festis. p. 70. — Bis 
alſo zum 7. Jahrhundert war ber: 1. Jan. in ber chriftlihen Wett 
weiter nichtd als bie Octava natalis- Domini, die nach dem zeither 
Sefagten mehr ernſt als freudig gefeiert wurde. 

Abwärts vom 7. Jahrhundert koͤmmt aber auch für unfern Tag 
der Name Seit der Beſchneidung und des Namens Sefu vor, ein Zeit, 
das uns nicht befremden darf, wenn wir jenen gefchichtlichen Zeitraum 
berudfichtigen, wo man jede Gelegenheit zur Feſtfeier ergriff, und wo, 
wenn man ben 25. Decbr. als Geburtötag Jeſu annahm, die evange⸗ 
liſche Geſchichte fehr Leicht darauf führen. Eonnte. Daher heißt es aud) 
in Baumgartens Erläuterung, bee chriſtlichen Alterthümer p. 283.: 
Weil am 8. Tage nach der Geburt Chriſti die Befchneidung deſſelben 
geſchehen, dabei fein erſtes verdienftliches Blutvergießen erfolgt fit, fo 
bat man diefes Feft und bie Feier deflelben dem Andenken der Be⸗ 
fhneidung Jeſu gewidmet. — Für das Alter des Beichneidungsfeites 
am 1. San. führt man gewöhnlich brei: Meinungen an. Einige fegen 
ed ſchon in das 5. Jahrhundert, mail eine Homilie des Maximus Tau- 
zinensis Die Weberfchrift führe: de eircumeisione Domini vel de 
Cal. Jan. Allein da des Beſchneidungsfeſtes in der ganzen Homilie 
gar nicht gedacht wird, fo iſt wahrfcheintich, wie ſo oft, die Ueberfchrift 
Ipätern Urſprungs und mithin nicht zum Beweiſe geeignet. Andere 
ſehen das Beſchneidungsfeſt in das 7. Jahrhundert, veranlaßt durch die 
Worte einer Collecte in dem Sacramentarium Gregors des Gr., wo es 
beißt: Per Dominum nostr. Jes. Chzist., enius hodie Circumcisionem 
ei nativitatis octavam oelehrevimun. Irdoch find auch bedeutende 
Zweifel gegen bie Aschtheit dieſes Sacramentarium erregt worden, ſo 
daß die darauf gebaute Anſicht von dem Alten des Beſchneidungsfeſtes 
eben fo unficher if. — Casaubonua Exereitt. ad Baronii Annales UI. 
K 9. nimmt an, daß diefes Feſt zuerft bei. Jvo, Biſchof von Chartres 
(Carautum), am Ende des 11. Jahrhundert und beim heiligen Bern: 
hard von Clairvaux im 12. Jahrhundert vorlomme, ja daß es erſt 
durch die Drforder Synode 1223 gefeglich und allgemein eingeführt wor⸗ 
den ſei. Dieſe Anſicht theilten auch viele proteflantifche Gelehrte. Als 
kin wis haben wirklich eine Homilie aus der erften Hälfte dee 8. 
Jahrhunderts von Bade Venerabilis (Opera. edit. Baail. 1563. Tom. 
VIL . 441-445, die nicht nus den Namen führt de eircumeisiong 
Domini, fondern auch den Stoff deſſelben ausführlich abhandelt. Auguſti 
in feinen Denfwürdigkeiten Th. 1. p 317 hat diefe Homilie in deutfcher 
Ueberſetzung aufgenommen, Nimmt. man nun an, wie es auch mahts 
ſcheinlich ift, daß ſchon vor Beda. Venerabilis dieſes Feſt gewöhnlich 
war, fo muß man wohl has 7. Jahrhundert ald Zeitraum annehmen, 
wo die Weihnachtsoctave oder der 1. Jan. auch zugleich als Beſchnei⸗ 
dungs⸗ und Namensfeſt Zefu gefeiert wurde. Jedoch beging man bies 
ſes Feſt gewiß anfangs nicht allgemein, ſondern zu dieſer Eigenſchaft 
gelangte es nur nam und nach. 

Einen neuen Zuwachs von Feierlichkeit erhielt das Beſchneidungs⸗ 
feſt, als der 1. Ian, nach und nach im den chriſtlichen Welt auch Ans 

Siegel Handbuch J. 14 
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fang des buͤrgerlichen Jahres wurde. Man fing das bürgerliche Jahr 
fruͤher zu verſchiedenen Monaten an, an einigen Orten im Auguſt, an 
andern im September und October und oft auch mit dem Oſterfeſte. 
In England fing man das Jahr mit dem 25. März an. Nah Du 
Fresne Glossar. med. et infim. latinit. Tom. 1. p. 203 verordnete 
Carl XI. König von Frankreih 1564 den Anfang de bürgerlichen 
Sahres auf den 1. San. Seinem Beifpiele folgten bis zum 18. Jahr: 
hunderte herab die verfchiedenen chriftlichen Regierungen in Europa; denn 
Peter der Gr. verlegte noch 1706 den Anfang des Jahres vom 1. Sptbr, 
auf den 1. San. Sest ift in Europa größtentheild mit Uebereinflimmung 
der 1. San. ald Tag angenommen, wo das bürgerlihe Jahr beginnt, 

II) Seier diefes Seftes in der heutigen dhriftlidhen 
Welt. — Der Neujahrstag wird unter dem Namen des Beſchnei⸗ 
dungsfeftes noch jest in den verfchiedenen Kirchen ber Chriftenheit ge: 
feiert. Jedoch hat es in ber römifchen wie in der griechifchen Kirche 
nie eine befondere Solennität erlangt. Mit weniger Auszeichnung feiern 
ed befonders die griechifchen Chriften im türkifchen Reiche, weil fie ihr 
Sahr noch immer mit dem Septbr. anfangen, vorgeblich weil in biefem 
Monate von Gott die Welt gefchaffen worden fei. Die ruflifchegries 
chiſche Kirche, wie bereits erwähnt worden ift, fängt jetzt das bürgerliche 
Jahr auch mit dem 1. San. an, jedoch hat fie mit ihren Kirchenver⸗ 
wandten in ber Türkei das gemein, daß dieſer Zag auch Denktag des 
Bafitius Magnus ift, eines Lehrers, der bekanntlich in ber ganzen grie: 
hifhen Kirche in hohem Anfehen fteht. Sn der proteftantifchen Kicche 
tritt der 1. Zan. ale Weihnachtöoctave und als Beſchneidungs⸗ und 
Namensfeſt Jeſu am meiften in den Hintergrund, weil hier fat durch⸗ 
gängig ber religiöfe Sinn auf den ernften Zahreswechfel gerichtet wich, 
baher auch hier billig die kurze und unfruchtbare evangelifche Pericope 
mit einer andern follte vertaufcht werden. Uebrigens giebt ed wohl kein 
Kirchenſyſtem der neuern Zeit, das fo glüdliche und ausgezeichnete Lei: 
flungen im Gebiete der Homitetit für biefen Tag aufzumelfen hätte, 
als das nad, Luthers Namen fi) nennende. Die gebructen Predigt: 
fammlungen von Reinhard, von Ammon, Draͤſeke, Roͤhr, von Tzſchir⸗ 
ner und vielen andern werden bieß hinlänglich darthun. 

Das noch jest übliche Neujahrwäünfchen unter Sreunden und Be 
kannten, die Neujahrsgefchenke, Neujahrsumgänge, mo Einzelne befon 
ders aus niedbern Ständen, die mit Arbeiten zum allgemeinen Bellen 
and zur allgemeinen Sicherheit beauftragt find, beim Anfange des Jahres 
ach ein Eleines Geſchenk ausbitten, die Singumgänge der Schullehrer 
fin manchen Orten laffen ſich theild aus der Feier der römifchen Satur⸗ 
nalien genügend erklären, wie dieß bie oben angeführte Heine Schrift von 
Gerhard Wagner zeigt, theild haben fie auch ihren Grund in dem Sah: 
veswechfel feldft und in den befondern oͤrtlichen Obfervanzen. Jedoch iſt 
man in unſrer, das Schickliche und Vernünftige fördernden Zeit häufig 
darauf bedacht gemwefen, theild das Geſchmackloſe der frühern Neujahres 
fitten, theils auch das Entwürdigende, welches befondere Sitten an biefem 
Rage für Kicchens und Schuldiense hatten, zu entfernen. So giebt es jest 
fhon zahlreiche Orte im proteflantifchen Deutfchland, wo das fogenannte 
Reujahrfingen aufgehört hat und wo Cantoren und Schullehrer dafür von 
Ben Gemeinden anftändig entſchaͤdigt worden find. 



27. 

Bilder in den Kirchen der Chriften, 

I. Begriff ver Bilder in den gottesdienftlichen Vers 
fammlungsorten der Chriften, Abfcheu dagegen im kirch⸗ 
lichen Leben der eriten drei Jahrhunderte und Urfachen 
diefer Erſcheinung. II. Wie es Bam, daß fich deffen un- 
geachtet in der frühern chriftlichen Zeit einige Spuren 
vom Gebrauche der Bilder in den Tirchlichen Verſamm⸗ 
IungBorten finden, wodurch die fpätere Bilderverehrung 
borbereitet und eingeleitet wird, IIL Anfangs unfchuldi- 
per Gebrauch der Bilder in den Kirchen, aber große 
usartung deifelben vom 6. Sahrhunderte an. IV. Er: 

fheinung des Bilderftreites und Bilderkrieges in der mor⸗ 
genländifchen Kirche, wichtige Folgen deſſelben für diefes 
Kirchenſyſtem und Verhalten der abendländifchen Kirche 
dabei. V. Verfchiedene Arten bildlicher Darftellungen in 
hriftlihen Kirchen. VL Einwirkung der Reformation 
auf die VBilderverebrung im Cultus der Chriften. VII, 
Bilder in den Kirchen der heutigen chriftlichen Welt, 

Literatur. Wehre Monographien. M. H. Goldasti de- 
ereta de cultu imaginum in utroque imperio. Frofurti. 1608. 8. — 
Petav. theol. dogm. Tom. IV. P. II. 1. XV. c. 10— 18. p. 569 
— 616. Paris. 1650. fol. (hier ift den Bildern in den Kirchen eine 
befondere,, jedoch parthelifche Betrachtung gewidmet). — Jo. Dallaei 
liber de imaginibus. Lib. IV. Lugd. Batav. ex officina Elzeviriana 
1642 (die beiden erften Bücher führen bie Gründe aus den Kirchen⸗ 
vätern und Spnodalbefchlüffen gegen die Verehrung der Bilder an, in 
den beiden legtern werden die Gründe der Bildervertheidiger widerlegt). 
— Frider. Spanhemii historia imaginum restituta, praecipue advers. 
Gallos scriptores nuperos Lud. Maimbourg et Nat. Alexandrum. 
Lugd. Batav. 1686. Basnage, histoire des images depuis Jesus 
Christ. jusqw à Ponzieme Siecle. in L. XXII, et XXI. de son 
histoire de Peglise. Tom. Il. 8. — Münters Sinnbilder und Kunfts 
vorftellungen der alten Chriften I und I. Hft. Altona 1825. — 
Ign. Heinr. von Weffenberg: Die chriſtlichen Bilder, en Vefoͤrderungs⸗ 
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mittel bes chriftlichen Sinnes I. und II. B. Gonftanz 1827 (mit vie 
len Kupfern). — Allgemeinere Werte: Bingh. 1. 1. Vol, II 
l. 8. c. 8. (beruͤhrt nur Einiges hierher Gehoͤrige). Schönes Ges 
fhichtsforfhungen 1r B. p. 305 ff. 3: B. p- 205 ff. — Auguſti's 
Denkwürdigkeiten 12%: B. p 158 — 201. — Binterim 1.1. 4 B. 
1r Thl. p. 461 — 491. — Rheinwalds Eirhliche Archäologie p. 893 ff. 

I) Begriff der Bilder in den gottesdienftlichen 
Derfammlungsorten der Chriften, Abfcheu dagegen 
im Firhlihen Leben der erften. drei Jahrhunderte 
und Urſachen diefer Erfhheinung. — Im meitern Sinne 
muß man das Wort nehmen, wenn von Kirchenbildern des früheften chrifts 
lichen Alterthums die Rebe iftz denn es umfaßt nicht nur die Statuen 
im engern Sinne, fondern auch gemalte, gewirkte, gefchnigte und ge 
triebene bildlihe Darftellungen, wie ed.noch in einer eigenen Abtheilung 
dDiefes Artikels. wird. nachgemiefen werben. Es find bei den Lateinern 
davon bie Namen Signa,. statuae, simulacra, imagines gemöhnlid). 
Ob nun gleich, das griechiſche eidwAov fowohl von Profanferibenten ald 
auch von Kirchenvätern zuweilen tm guten Sinne gebraucht wird (nad 
Heſychius für öualwun, zixwv, onusor, Xa0axEn0109 u. a.), fo bleibt 
es voch herrfchender Sprachgebrauch, ein Gögenbild oder einen Gegen 
ftand der Abgötterei darunter zu verftehen, Auch die lateinifchen Kir 
chenvaͤter lieben ed, das Wort in diefer Bedeutung beizubehalten, be 
fonderd da es auch in ber Inteinifhen SKirchenüberfesung gefunden 
wird. Das griechifche eiewv, zumeilen fononym mit eidwAor im 
übeln Sinne wird doch vorzugsweiſe von ber menſchlichen Geftalt und 
von gemaften Bildern gebraucht. Vergl. Suicer unter den Worten 
eöwiov und eixwm. — Auch findet man recht gute Bemerkungen in 
der Beinen Schrift: J. Eberhard Dresslerus, Disput. philol, de di- 
stinctione vocum imago, idolum, simulacrum etc. Herbornae 1690. 
Nichts aber Läßt ſich leichter zeigen, als daß die Chriften in ihren Vers 
fammiungsorten in dem genannten. Zeittaume, wenige Ausnahmen abs 
gerechnet, noch Feine Bilder aufftellten. Es erhellt dieß theild aus den 
Vorwürfen, welche ihnen die heidnifchen Gegner machten, daß fie Feine 
Zempel und nicht einmal bildliche Darftellungen von der Gottheit haͤt⸗ 
ten, theild aus dem Stillſchweigen der jüdifchen Gegner, welche gewiß 
nicht ermangelt haben würden, ihnen. den Goͤtzendienſt oder die Abgoͤt⸗ 
terei. vorzurüden, wenn nur eine Spur davon wahrzunehmen geweſen 
wäre; theils ferner aus dem Miderwillen und dem Abfcheu, welden 
faſt alle Kirchenväter gegen bie bildlichen Darftellungen von Gegenftäns 
ben dee Religion äußern und theils endlich auch aus der Heftigkeit, 
mis melcher fie die Haͤretiker, befonders. die Gnoſtiker tadeln, daß fie 
Abbildungen von Sefu. in ihren Verfammlungen,, neben den Bildern 
ber Philoſophen aufftelten.  Ciniges von dem jest. Gefagten findet 
man fpeciell. erläufere bei Bingh. Vol. Hl. p. 296. $. 6. mit der. Ueber 
ſchrift: Piaturas vel imagines tribus priorib. saeculis in ecelesiis non 
pexmwissan. Einen Beweis für das jegt Gefagte leitet man auch noch 
daher, daß in. einigen, während dee Ehriſtenverfolgungen zerſtoͤrten 
RE unter mehreren Kirchengeraͤthen durchaus Feine Bilder aufges 

t 1190. . 

Dieſer frühere Abſchru. gegen bildliche Darflellungen in ben öffent 
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hen genteinſchaftlichen Verſammlungsorten laͤßt fih aut) aus meh⸗ 
reren Orüuden heicht erklaͤren, wovon wir bier nur zwei anführen wol⸗ 
len. Die Trüheften Chriften waren mohl geößtentheild Judenchriſten, 
und als folche daran gewoͤhnt, etwas Verbrecheriſches in bildlicher Dam 
fiellung. des Goͤttlichen und Religiöfen zu finden. — Nicht weniger trug 
zu dieſem Abſcheu wohl. auch die in jenem Zeiteaume üblich gewordene 
göttliche. Verehrung, die man den Bildern der Kaiſer erwies, etwas 
bei, . 3. ben aͤußern Erſcheinungen, die.den Verfall der Sitten im 
Raͤmerreiche, beſonders unter der Ratfertegierung, beurkunden, gehoͤrt 
auch die, Daß die Kaiſer für:öhee Perſon goͤttliche Werehrung forderten. 
Nach Eutrop. Breviar. 'hister.. rom. 1. IX. e. 16. bat der. Kaiſer 
Diocletian, ber. heftigfte. Cheriftenverfolger, zuerſt fine göttliche Verehrung 
geforbert. (Adorari se ‚jussit, ouın ante oumoti salutarentur.) Julian 
ließ fein Bild zugleich mrit dem Bilde Jupiters und Apollo's aufſteilen. 
Ueber die Adoratipn der roͤmiſchen Kaiſer, die im 2. und 8. Jahrhun⸗ 
dert ſchen fo feit:fland, daß man dieſelbe als das wahre Princip ber 
Staatsreligion anſehen bonnte, Findet man fſpeciell ereffende Nachrichten 
bei Tertullian .de: idolokat. c. 15. und Apologet. co. 36.-Dieſo 
Verehrung dee kaiſeilichen Bildniſſe benugten die roͤmiſchen Statthalter 
nicht ſelten, um fich zu vsrfichern, ob Jemand ein Sprit fei, oder, 
wenn er verſicherte, es geweſen zu feyn, ob er auch mwisklich diefe An⸗ 
betungsweiſe vorlafien dutd -fich wieder zum Heidenthume gewendet habe. 
Dieß deutet. ſchon der Bericht des Plinius am den Kaiſer Trajan am 
(Plin, epp. 1. X. :ep. 06.); denn hier heißt es: Cum praesente ‚me 
Deus appellarent, et inagini tuae, quam prapter hoc jusseram cum 
simulseris numinum afferri, thure et vino supplicarent ete. Ferner: 
omnas et imaginem tuam deorumque simulacre veneräti sunt, ii: 6 

Christo male dixerunt. — Konnten nur heidniſche Obrigkeiten Ute 
wiefern fie ChHriftenfeinde waren, die Adoration der Kaiferbilder fo fehr 
zum Verderben der Chriften mißbrauchen, To läßt fih auch Daraus, weit 
die Abneigung gegen .alle Bilderverehrung erklaͤren, und es darf, nicht 
befremden, wenn fich cheiftliäye Kirchenſcribenten aus dieſem Heitraume 
und namentlich bie. Apologeten dagegen verwahren, daß tm. chrifitichen 
Kultus. ein Bilderdienſt ftattfinde. Mean kann alfo mohl behaupten, 
daß vor Eonftantin in chriſtlichen Kirchengebaͤuden Bitderwetke nicht als 
gemeine Sitte,. fondern nur. Ausnahme waren. Damus eigiebe ſich 
auch, was von, dem. Borgeben gewiſſer Schriftſteller der roͤmiſchen Kirche 
zu halten ſei, daß auf einem Concile der Apoſtel zu Antiochien nicht 
nur der Gebrauch, ſandern auch die Anbetung der Bilder gutgeheißen 
und eingefuͤhrt worden ſei. Katholiſche Theologen und Kirchenhiſtoriker, 
die weniger befangen ‘waren, wie Pagi Crit. in Baren. ad ann. 66. - 
Peter. theelog, dogm. e. 18. — Baron. .arinal. ad ann. 308. n. 12. 
geflehen das hiſtoriſch Unhaltbare diefer Behauptung ein und erklären 
ſich über den Bildergebrauch im chrifttichen Eultus in dem euflen drei 
Jahrhumberten ungefähr fo, wie «6 von uns igefchehen iſt. Jedoch 
ſcheint Binteim mit diefer Freimuͤthigkeit ſeiner gelahrten Kirchenge⸗ 
noſſen eben nicht zufrieden zu ſeeinng. 

ID Wie es kam, daB ſich deſſem ungeachtet in der 
ſruͤhern chriſtlichen Zeit einzelne Spuren vom Ge⸗ 
beaude der Bilder in den Firhlihen Derfammlungs:- 
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orten finden, wodurd bie fpätere allgemeine Bil 
derverehrung eingeleitet und vorbereitet wird. — — 
Allerdings fehlt es nicht an einzelnen Andeutungen, daß fchon im 
Beitalter Tertullians bildliche Darftellungen im öffentlichen Gottes: 
dienfte der Chriften gewöhnlich waren. Wir können dahin rechnen, 
was wir bereits im Artikel Abenbmahlsgefäße bei den Kelchen erwähnt 
haben. Dort ift von uns unter der Rubrik: Berzierungen ber Kelche 
aus Zertullian de pud. ce. 7. und cap. 10. bemerkt worden, daß dieſer 
Kicchenvater mißbilligend von ben picturis calicum fpreche, und in den 
Worten einen Tadel ausſpreche: „pastor, quem in calice depingi- 
tin.“ Aus diefem eingelnen Salle aber würde fi) nur foviel ergeben, 
dag man bilbliche Darflellungen an einzelnen Gefäßen zur Abendbmahle: 
feier angebracht habe, ohne dag noch von groͤßern Bilderwerken zur ins 
nern Auszierung der Kirche die Rede fei. Auch Eonnten felbft die ca- 
lices imaginati, wie wir fie in dem erwähnten Artikel näher. befchrieben 
baben, anfangs nur Örtlih, hoͤchſtens provinziell, feyn. Es wuͤrde dies 
fem nad) Tertullians Aeußerung felbft mit vielen andern ähnlichen 
Stellen nur wenig Beweiskraft für das Daſeyn bildliher Darftellungen 
im chriftlichen Cultus haben. Es verſtaͤrkt ſich aber dieſer Beweis, 
wenn man auf eine andere Art ſchließt. Eine Synode zu Elviras a. 
505 verbietet den Gebrauch der Bilder mit den Worten im 36. Ca⸗ 
non: placuit, picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur 
et adoratur, in parietibus depingatur. Nimmt man nun an, daf 
dergleichen Rügen kirchlicher Mißbraͤuche nur erſt dann öffentlich er 
folgten, wenn. fie fchon einige Zeit beitanden hatten, fo ift es nicht 
ummahrfcheinlih, daß wenigitens in Spanien gegen das Ende ber 
Deriode vor Conſtantin ein gewifler Bildergebrauch in den Kirchen ges 
wöhnlich war, wodurch das halbbarbarifche und finnliche Volk, welches 
erft vor Kurzem das Heibenthum verlafjen hatte, zur Verehrung und 
Anbetung derfelben verleitet werben konnte. 

Forfchen wir nun nad) ben Urfachen dieſer Erſcheinung, fo moͤch⸗ 
ten fich hier wieder zwei als befonders. wirkſam herausftellen, nämlich 
das frühere Privatleben der Deidencriften und das Beifpiel einiger his 
setifhen Partheien. Die erften Spuren von Kunftgebilden, die fih 
auf die Religion beziehen, erfcheinen im Privatleben der Heidenchriften. 
An die Stelle der mittelbar oder unmittelbar an das Heidenthum er 
innernden Bildwerke und Embleme, welche ber Sitte gemäß an ben 
Wänden der MWohnhäufer, ben Geraͤthſchaften und dem Schmude an: 
gebracht waren, festen die neuen Chriften ſolche, welche ſich auf das 
Chriftenthum bezogen, ober in bie fie eine chriflliche Bedeutung hineln> 
legen tonnten. Demnach ließen fi) die Männer in ihre Siegelringe 
bie Sinnbilder einer Taube, eines Fifches, eines Ankers u. a., wohl 
auch das Monogramm eingraben. An den Trinkgefaͤßen erblidte man 
das Bild eines Hirten mit einem Lamme. Die fpeciellern Belege für 
diefe Behauptung findet man in Rheinwalds Archäologie $. 126 in ben 
Noten. War nun_bieß einmal gewöhnlich, fo war es leicht denkbat, 
wie man darauf kommen Eonnte, Bildwerke an kirchlichen Geraͤthſchaf⸗ 
ten und felbft in dem innern Kirchenlofale anzubringen. 

Noch genbgenber dürfte fich jedoch der einzelne und feltene Bil 
dergebrauch im Cultus der katholiſchen Kirche aus der Prarxis ber Hoͤ 
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retiker erklaͤren laſſen. Mitnter in feinen Sinnbildern und. Kunſtvor 
ſtellungen der alten Chriſten bat gut gezeigt, daß es vorzüglich die viel 
verzweigten Samilien ber Gnoſtiker waren, welche ſich als eiftige Freunde 
der Kunft zeigten und fich berfelben als Lehrmittel zur Darftellung 
und Erläuterung ihrer Lehrfäge bedienten. Vorzuͤglich ſoll dieß bei den 
Manichdern der Fall gemefen fern. Man findet dieß angedeutet in 
der Schrift von Mosheim de rebus Christian. ante Constant. M. p. 
737, wo es beißt: Eius enim genaris (ut Manichaei) omnes. sunt, 
Gnosticor. religiones, ut fguris et colorib. in tabula exprimi, aivo 
pingi queant, imo facilius ex piota tabula, quam ex libris et ser- 
monibus capiantur, et nulla est inter cas, quas felicius penieillo 
delineari queat, quam Manichaes tota nimirum fere fabulis seu. 
fiefis historiis gonatants. Hino Gposticer. magistri, quod exemplo. 
Opbiterum apud (rigenem. adv. Celsum constat, pietas eiusınodi re- 
ligionis, institutiones in plehis manys tradere salebant, id eat, ta-. 
bulas, in quibus praecipua religionis capita notis, figuris, imaginibus 
objiciebantur. — Was hier Mosheim im Allgemeinen angedeutet. 
bat, iſt von Augufti. fpecieller in Beziehung auf die Karpokratianer, 
Ophiten und Manichaͤer erörtert worden. Wir hatten alfo bier eine 
Erfcheinung ; ber. mir noch mehrmals begegnen werben, naͤmlich, daß 
die meiften ‚Gebräuche der Kirche bei den Haͤretikern ihren Aufang ‚ges 
nommen haben. und dann zu den Rechtglaͤubigen übergegangen find. 
Man denke hier nur an die Hpmnen ber. Arianer, bie verftändige Lehr 
rer nachzuahmen. kein Bedenken trugen (vergl. den Art. Hymnologie.) — 
Die bildlichen Darſtellungen blieben darum nicht lange den Gnoſtikern 
eigen, Sondern gingen theilweife. auch auf bie Nechtgläubigen über 
Afrika mag auch hier das erſte Beiſpiel gegeben haben, wie aus ben 
angeführten Stellen Tertullians erhellt, und in Spanien zeigt ſich nach 
der oben genannten, Synode zu Elpviras nicht, nur der Bildergebraud,, 
fondern ſelbſt ſchon ber Bildermißbrauch. Aus unſrer Unterfuchung 
dürfte ſich alfo ergeben, daß in ben drei etſten Sahrhunderten ein Bil« 
dergebrauch in den kirchlichen Verſammlunggorten der Rechtgläubigen 
fparfam nur flattfand, aber doc durch das Privatleben ber Heiden⸗ 
chriſten und durch das Beifpiel der Haͤretiker vorbereitet wurde. 

Daß aber der Bildergebrauch im ber: Iatholifchen Kirche nicht haͤu⸗ 
figee war, oder daß wir darüber nun fparfame Nachrichten befigen, läßt 
fih aus der Doppelfurcht erklären; ‚daß. mas dadurch. in den 
dacht kommen könnte, fi dem jetzt noch fehe verhaßten Heiden⸗ 
tbume, oder was nah der Denkart des Zeitalters noch gefährlicher 
war, der häzetifchen Praxis zu näheren... Ueber Beides lernte bekannt: 
lich: die katholiſche Kirche in der fpätern Zeit, etwas milder denken. Noch 
leichter wuͤrde fich dieſer Umſtand aufklaͤren, wenn. fich zeigen ließe, daß 
es möglich gemefen fei, die Arkandisciplin ſelhſt bis auf hiefe Gegen: 
fände auszudehnen. Daß jebocy der VBildergebrguch in den erflew. drei 
Jahrhunderten in der katholiſchen Kirche noch nicht zu ‚einer großen AL: 
gemeinheit gebiehen ſeyn konnte, betätigt auch der. Umfland, daß wir 
auch. im Conftantinifchen „Zeitalter. noch Feine Bilder finden, und daß 
noch im 4. Jahrhundert berühmte Schriftfieler, Lehrer und Kirchen 
borfleher .fehr dagegen eifern. Auguſti hat. dieß von. Eufebius. und 

iphanius gezeigt, Meander in feiner. lehrreichen Schrift: „Der heilige 
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Ehryſoſtomus und die: Kieche einet Zeit/“ hl. 2. So 64. und 62 
S. 148 ff. von Chryſoſtomus. Auch der afrikaniſche Biſchof Auguſtin 
erklaͤrt ſich mehr als einmal⸗ michts weniger als guͤnſtigaber die Wille 
der im chriſtlichen Cultus. .— FF EZ en 

IH) Anfangs unſchuldiger Gebrauch ber: Bil der 
in den Kirchen, aber große Ansanrumg-Seffelben vio m 
6. Iahrhundert an. — Wie viele tadelnde Scinmen auch noch 
im 4.: Jahrhunderte nach dem eben :&efagten fich igegen den. kirchlichen 
Bildergebrauch erhoben, ſo Hatte ſich Doch. reatyeend deſſelben der: Leiden⸗ 
ſchaftliche Eifer dagegen aus mehr als einem -Gtumbe mwrktith abpekihtt 
Schon: der Umſtand, daß ſich mitund nad) :;Somilantin 'bas: Ehriſtraihum 
zur Stüatszeligion erhob, daß von nun un mehr Meachteand Gkmz in 
den aͤußern Gottesdienſt kam, beguͤnſtigte der Bikborgebrnuch in⸗iden 
Kirchen. Die Furcht, deshalb: in’ den Verdacht: idiß Paganismuszu 
kommen öder ſich ketzeriſchen Jerihuimern iu miähem;, fund 'jagt- we⸗ 
niger ſtatt; denn ein gewiſſes Llüges Accommudtren, zu den Unſichten 
derer, bie. vom: Heidenthume zum. Ehriſtenthume Adergingen; ' madıte iſich 
[hon:jogt bemerklich, und Lehret der katholiſchen Kirche Som hohem Ans 
ſehn hatten es nicht ander ihrer Wuͤnde gefunden, ſelbſt: manche zweckt 
mräßige Eimrichtung von den Haͤbotilern anzuwehmen. "Darum: wrrrde 
es auch von nun an Sidte, Die Kunft zur Dienerin der Religion zu 
machen. Wir finden. darum Am: 5. Jahrhuubertmit groͤßerer Allge⸗ 
meinhrit Bilderwerke in den Kitchen, Kunſtoerzivrungen anchorlei Art, 
ſowie Maleteien und Abbildungen: Icheffen num sine freundliche, chrtſte 
liche Syimbolik, der Iran theibrciſe Schicklichleit und. Würde nicht abe 
fprehen: Kkann. Die Vermuthung har ıled- fuͤr aſich, bau: die ‚otften 
Gemälde in ben Kirchen zur. Benherrlihung der Maͤrtyter würen. sine 
geführt. worden. (Man vergl; die Art Mäntyrss rund. Märtyeesfofte): 
Died ſoll fchon zu Zeiten Gregors von Ryffa gefeheden ſeyn (+: 894). 
— Am merkwicdigften erſcheint Im ıdiefer Periode Paulinus, Bifchof 
von Nola (+ 481), der nicht nur bie Ausſchmuͤchung dev-von' ihm er⸗ 
bauten Kivchen erzählt‘, ſondern ac Die Grundfaͤtze, nach weichen er 
babei zu verfahren pflegte. Was den Zwock beider. Aufſtellung feiner 
Gemälde beseifft, ſo hat er⸗wiederholt erklaͤrt, daß er wur Belehrung 
und Erbauung des Volkes und derchteſtlichen Jugend dabei beabfichtige, 
Die Beweisſtellen theils aus ſeinen Wetefen, theils aus: feinen Grdichten 
dafuͤr, warum, in welcher Rurfigatamg und welche Art von Büdern er 
in den Kirchen anbringen lich findet man im Auszuge bei Bingh. 1. 1. 
und noch vollſtaͤndiger bei Auguſti WB. 8. p. 187 ff. Auch zeigt Muͤn⸗ 
ter in feinen Sinnbildern 16 Hk. p. 11 und 12, daß Auguſtin und 
Nilus (ein eifriger Schiner des Ehryſoſtomüs im 5. Jahrhundert) zwar 
keine Bilderfreunde waten, aber doch denſelben unter gewiſſen Bes 
ſchraͤnbungen micht alten Werth und Nutzen abſprachen. In dieſem 
Heitraume viellsicht das ganze 5. Jahrhundert hindurch, ſcheint ber 
Bildergebrauch in den chriſtlichen Kirchengebaͤuden mehr nuͤtzlich als 
ſchaͤd ich geweſen zu ſeyn. Man ſah beſonders die Bilber aus der hei⸗ 
ligen Geſchichte als eine biblia pauperum an’ und nicht wenig wurde 
dadurch eine gewiſſe heilige Symbolik genaͤhrt, ſo wie auch ein Stoff 
dankbarer Erinnerung an verdiente Kirchengenoſſen dadurch vermittelt 
In dieſer Form und Wirkſamkeit konnten die chriftlichen Bilderwerke 
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nur muͤtzlich feyn; henn 4 dianten zurt Belehrung ua Erbauung, ent 
riſſen das Andenken begeiſterter, verdieuſtvoller Freunde des :Chriftanz 
thuns der Vergeſſenheit und mfuͤlltemn dat Au mit Ahnungen ea 
eigen und Aeberſinnlichen. 2, ——— 

Aber ſchon tin 6. Tahehumdert ıhlafen Ah die Weweiſe; dab. man 
bie. Genjiie, dbetipehng; ‚Bien zwiſchen waruilınftigämm. kirchlichem Bilder⸗ 
gebrauch und: goͤtzenantigeen Unbetung. besfebeis gezogen wenden muß; + 
Jetzt wehren. fie nicht: mehr einfache; das Heiligef andeutende Sinnbilder, 
nicht mehr Gemälde! aind Kunſtwerke „idie jem die hollige, Geſchichte ‚bed 
A. and. M. J. uf: eine: beichremde aut rekbaptiche Art ⸗ unde an nen: 
dienſtvoile chriſtliche Boaifnhren arinnerbin „nein z.nian:fing.an, ihnen 
auch Zeichen: bed: Verehrung gu aben/ſir ge: Licſſen; Lampen vor ihnen 
anzuzuͤnden, Weihrauch gan: Lerbrennen:; und. unten. Wunder zuzuſchrei⸗ 
ben; mit einem Worte: fie eben So .wieriet Heidelithuine. die Goͤten⸗ 
bilder zu⸗ behaadekn:. ;.Lomt metdaren Tale Klaͤgen ceinzehrier ,. wohligefinsitän 
Biſchoͤſe nd: Künsten muneäher:,. ingähiend andre biei Bildernerehtumg- in 
Schar Nihmen wieno Bu⸗Gregor: der Gr. Epi.l.dX. 105,'. der. de 
meint, fin Beute, Dienmicht leſtn ‚gelewt hättah rn ädangten: folche: Bilden 
die. Stelle zxwon Buͤchernivirtraten, umd male: finintelfie ſollhen, die von 
Altendı ber. in kelche namwwihnt. geweſen· waͤren, in wicht / ohne Gefahr meh⸗ 
men. Schroͤckh in feiner 8. G. hat ‚bie: teen Neißig gefammdelt; 
ir weſchen üdrrifefialter sjiner Beil: den⸗ ausgeartedeir Bübergebeminh im in 
chriſtlichen: Kischen : mbeln. Wir wollpn mur/ 'dine ſolche Stelle. mars 
heben, um ben Getſt rärteri:Zeit: in / Abficht Kauf, bier Bildarverehrumgi Fl 
den Kikkhen Iu ıhegeichnen.,: In einen Schreiben;: des Kaiſers Michael 
an Ludwig: tum Frommitn/ Wwolches woch Ii::lateimifdier Ueberfetzung nor 
banden :ift und: Allgemein als. at auerkannt wird, iin Goldanti im- 
perinlibus‘: desretis s. 86: audit .Iimayimaıım üuL::;utfug. :.imperio‘p. 610. 
Fremeuif;. 1608.:heißt; aboı,, Zueiſt ſchafften fie: die ‚Kreuze aus den Kir⸗ 
„chen weg, festen am ihwe Stelle Biſder, ſtellten vor dieſelben Lichter; 
„zuͤndeten Raͤucherwerk vor denſelben an und ehrten fie eben fo, wie 
„man .ba® lebendige Hol; an: wolchem Ehriſtus gekreuzigt worden iſt, 
„zu verehren pflegt. Sie Jangen Malkmen vordenſelben, beteten: fie 
„an. und fuchten. Hölfe.:sow: ihnen. Biele kleideten diefe Wider in 
„Leinwand :und :bäten: fie bei rote. Taufe Ihren; Kinder zu Gevattern. 
„Andere, welche: Moͤnche werden wwolkten ;: Gebieten füh wicht andaͤch⸗ 
„tiger Perſonen, weldheirfonft. bas: ubgufchnittene Hnar aufnahmen, fons 
„dern ließen ihre Haate gleichſani in den Schdoß ber: Bilder fallen. 
„Manche Prieſter und Eleriker kratzten bis. Farben von ben Bildern 
„ab, vermiſchten fie! mit dem Brode und. Weine im. Abendmahle ıunb 
„teichten beibes benen, welche biefes nach .ber: Meile genoffen.: Andere 
„legten ben:Zeib des Herrn den Bildern in bie. Hanbe, aus denen ihn 
„diejenigen .empfingen, welche zum Abendmahl gingen.Einige hielten 
„ſogar mit Beachtung ‚der Kirche das Abendmahi An ihren Haͤufetn 
„auf bemalten Jafeln u. ſ. w.“ Fragt man nun, wie. ſich ſeit dem 
6. Jahrhundert eine ſolche tm der That abgoͤttiſche Bilderverehrung, 
bie dem aͤchten Geifte des CEhriſtenthums und ber Praxis ber frichern 
chriſtlichen Zeit. völlig entgegen ift, nach unb nad) herifchend werben 
tomnte, fo laſſen ſich mehrere allgemeine und befonbere Urſachen anfuͤh⸗ 
ren. Zu ben. erſtern gehört die beſonders mit Gregor: dem Gr, .beres 
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fhend werbenbe Marime, daB man fih im Ehriftenchume immer mehr. 
zum Heidenthume bequemen muͤſſe, um auf diefe Art heibnifhen Voͤl⸗ 
tern den Webergang zu dem erſtern zu erleichtern. Es wird fich im bie= 
ſem Handbuche fehr oft Gelegenheit finden, biefe Marime in ihver 
Wirklichkeit und in ihren Folgen nacyzuwelfen. — Auch ift hier. nicht 
zw überfehen ber. häufigere Weberteitt in groͤßern Voͤlkermaſſen, bie als 
Heiden an ben Bilderdienſt gewöhnt waren und denen man wenigftens 
einigen Erſatz für ihre frühern Goͤtzenbilder geben. wollte. Zu ben bes 
fondern Urſachen dürfte” aber die. feit dem 4. Jahrhundert uͤblich ge= 
soordene Bilderverehrung chriſtlicher Kaifer vorzüglich gehören. Wie 
häufig und übertrieben  diefe. Verehrung cheiftliher Kaiſerbilder feyn 
mochte, läßt. fih aus befondern Gefeken, worin fie verboten wird, abs 
nehmen. Kin ſolches Gefeg wurde von Arcabius gegeben Cod. Theo- 
dos. 1. XV. tit. IV. de imagin. 3 1. — Wir haben alfo hier die 
Erfahrung, daß eine und biefelbe Erfcheinung entgegengefegte Wirkungen 
haben kann. In den erſten brei Jahrhunderten :war es die Bilder 
verehrung heidnifcher Kaifer, die den Chriften Abfcheir. gegen. alles Bild⸗ 
liche in. ihren gemeinfchaftlichen. gettesdienfllichen. Verſammlungsorten 
beibrachte. Und als. im. Mömerreiche bie Kaiſer felbft dem, Chriften: 
thume hulbigten, wurden ihre Bilder, denen man göttliche Ehre. erwies, 
wiederum ein Mittel zur Ikonolatrie. 

IV) Erſcheinung des Bilderfireites und: Bilder⸗ 
krieges im chriſt lichen Cultus der morgenlaͤndiſchen 
KRirche, wichtige. Folgen deſſeben für diefes Rirchen⸗ 
ſyſtem und Verhalten der abendlaͤndiſchen Rirche 

dabei. — — Es kann nicht zur Aufgabe dieſes Handbuches gehoͤ⸗ 
ren, eine vollſtaͤndige Geſchichte des Bilderſtreites zu liefern. Wir. ges 
ben alfo nur in gedrängter - Kürze die Hauptdata dieſes Meinungs⸗ 
tampfes, um den Bilberaberglauben, wie er noch. jest in deu griechiſch⸗ 
und tömifch-tatholifchen Kirche: in feinem. Uefprunge und feiner Fort⸗ 

bildung zu erbliden. 
Die Bilderverehrung . hatte: fchon eine fehe. unchriftliche Geſtalt :ge- 

wonnen, als der orientalifche Kaifer Leo Iſaurieus, ein verftändtger 
und Eräftiger Regent, gegen diefelbe. eingenommen wurde. Ban hat 
viel vermuthet und .gefabelt, was diefen Kaiſer wohl .zu einem Verbote 
der Bilberverehrung in chriftlichen Kicchen: koͤnnte veranlaße haben. Als 
lein es bebarf der kuͤnſtlichen Conjecturen gar nicht; der ſchreiende Miß⸗ 
brauch des Bilderunfugs kann für einen verſtaͤndigen Regenten, wie Leo 
war, Aufforderung genug enthalten, um demfelben :entgegenzutreten. — 
Er ließ es anfangs bei einem einfachen Verbote (726) beiwenden, bann 
aber befahl er (730) ſelbſt die Bilder wegzuſchaffen. Der bamalige Pa- 
triarch von Gonftantinopel Germanus war Bilderfreund. In .biefem fand 
Leo einen fo unbiegfamen Gegner, dag er ihn entfernte. Nur von 
Nom aus und. von dem den Saracenen unterworfenen Driente her, 
mußte Leo feine Manfregeln ungeftraft tadeln laſſen. In feinem 
Meiche wurde die Parthei der Bilderfreunde bald von ber der Bilder 
feinde. überwogen, und es gab nun 2 Partheien in. der. Chriftenheit, 
Bilderverehrer (Ikonodulen) und Bilderflürmer (Ikonoklasten). — 
Leo's Sohn, Conftantin Copronymus, ber ihm 741 in der Regierung 
folgte, und ein eben fo genchteter Regent, als von. ben Soldaten ges 
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liebter Feldherr war, hielt die Maßregeln feines Waters gegen die Bil⸗ 
der aufrecht, verfuhr: jedoch gelinder. — Damit es nicht fcheine, ale 
ob er allein in einer Religionsſache feinen. Willen geltend machen 
wolle, ließ er 750 durdy eine allgemeine Kicchenverfammlung in Con⸗ 
ftantinopel die Bilderderehrung (im J. 754) feierlich verwerfen. Man 
erklaͤrte jedes Bild, fei es von welchem Stoffe es wolle, und jedes 
Gemälde für verwerflid, und verabfcheuungswerth, und feste feſt, daß 
jeder die Bilderverehrung begünftigende Geiſtliche abgefegt und beftcaft 
werden follte. — Indeſſen fanden dieſe Befchlüffe bei dem fanatifchen 
Charakter, den die Wilderverehrung, befonders unter ben Mönchen, an> 
genommen hatte, in dem Driente und in Rom keinen Eingang. Um 
fo mehr widerfegten ſich die Mönche, als die Patriarchen von Antio⸗ 
chien, Alerandsien und Serufalem fich für die Bilder erklärten. Da 
bie Klöfter die Bufluchtsorte der WBilderfreunde wurden, fo erfolgten 
endlich firenge Maßregeln gegen Mönche, welche in einigen Provin⸗ 
zen zur eigentlichen Verfolgung wurden. Der Kaiſer beftrafte die fort 
dauernde Widerſpenſtigkeit der Mönche mit dem Tode, dabucch wurde 
Gonftantin der Abſcheu dev Mönche und biefe haben ſich an ihm durch 
Geſchichtsentſtellung reichlich gerächt. — Der roͤmiſche Biſchof Ste 
phan Ill. anarhematifirte (769) die Gegner ber Bilderverehrung. — 
Auch Leo IV. Chozarus (775— 80) erhielt die Geſetze gegen die Vils 
derverehrung aufrecht. Als er unter feinen Hofleuten Bilberverehrer 
entdeckte, ließ er fie geißeln und einkerkern. Allein feine Gemahlin 
Irene war Bilderfreundin. Won: ihe wurde er vergiftet. Scene berief 
dann im Einverftändniife mit dem Patriarchen Tarafius eine Synode, 
die, nachdem fie in Conſtantinopel durch eine Empörung geſtuͤrzt wor⸗ 
den war, ſich in Micha (Cono. oecum. VII. 787) verfammelte und 
die Bilderverehrung wieder herflellte. Die Kirchenverfammlung erkannte, 
weil der Bilderfreunde die meiften waren: „allen Bildern von Chris 
„ſtus, den Maria, den Engel und der Heiligen, mochten fie mit Far⸗ 
ben gemalt oder ausgelegt (Reliefs), oder von andern Stoffen ver 
„fertigt fen, eine Verehrung durch Kniebeugen, Küffen, Erleuchtung 
„und Berducherung zu, und verdammte das zuvor gehaltene Concil 
„zu Gonftantinopel, die Patriarchen Anaftafius, Conftantin, Micetas 
„und andere Bilderfeinde.“ Diefer Schluß ward vollzogen und blieb 
auch unter dem Kaifer Nicephorus I. (802 — 811), der die Allein⸗ 
herrſcherin Irene entthronte, und unter Michael I. Rhaugabe ( 811 
— 813) in Kraft, obgleich, befonders unter ben Soldaten noch viele 
Bilderfeinde waren. 

Mit Kaifer Leo V. Armenius erneuerte fih der Kampf gegen die 
Bildervevehrung (818 — 820), welche durch die Hige bes Streites bis 
zur größten Abgeſchmacktheit gefleigert war. Er ließ durch den Lector 
Johannes, den Grammatiker, eine Schrift gegen die Bilder anfertigen. 
Viele Bifchöfe waren auf feiner Seite. Nur am Patriarchen Nices 
phorus von Gonftantinopel fand er einen hartnädigen Gegner. Es 
kam zu Exceſſen bes Pöbels, der die Wohnung biefes Patriarchen bes 
ſtuͤrmte und das Anuthema Über ihn ausgeſprochen haben wollte. Der 
Katfer ließ den Iegtern verhaften und mit bem Theodor, Abt des Klo⸗ 
ſters Stubium, in der Stille wegbringen. Unter. dem neuen Patriar 
den Theodotus Kaſſitorus ward dann (815) eine Synode zu Con- 
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finntinopel--gehalten, auf. welcher bie Schluſſe ter im Jahre 764 ge 
baltenen: wieder beſtaͤtigt wurden... Man’ nahm hie: Bilder in ben Kits 
hen ab, verbrannte fie: und: zerbrach die Gefäße, auf welchen bie Bil 
deu eingeggahen waren. Mer dagegen. redete, verlor. hie Zunge oder 
wurde auf-amdere Aut gemißhandelt. Der nach dem. Jahre 320. folgende 
Koifer Michael IL, der. Gtammeinhe „ gab die Privetosrehrung der 
Bilder frei, ohne dadurch die Bilderfreunde zu hefniebigen. Er duldete 
de, Bilderpexehrung, nur: nicht in. Conſtantis opel. Mandıe Eiferer er⸗ 
vegten Ayruhen: und dar Kaiſer arußte: Schärfe anwenden.Bei dieſer 
Duldung hatte: ſich die Bilderocrehrar wieder⸗ fo vermehrt, und der 
Wibderbienft fing-an wieder. fo nligemein und aͤffentlich zu werben, daß 
Shenphilus, der Negkerumggnachfolgen.. (EI 342), die, ſtrengſten 
Maßregeln gegen. die Bilder: une. deren :Mertheibiger „Die Moͤnche, eu 

yonerte,, Sterhend842) veupflichtete eu feine Gemahlin Theodora, ala 
Bormimdesin. ihres Schuss Michael, ber von. jeher ‚um: WBilderdienfie 
fich hinneigte, bie-Wilber: nicht „gu. dulden. Allein hie. Mönche mußten 
ſowohl Die. Theodora, ale: den einen: Borndund des zehnjoͤhrigen Prins 
zen Michael Alk, den Manuel, zur Oneteitung der. Bilder ‚zu cermoͤgen. 
Theodora ließ Die : Bilderperehrung.. mipder; kirchlich annehmen (842) 
und das Andenken dieſes Mildorſieges buch, ein. zohreliches Feſt verewi— 
gm. J. Fr. Buddeus de: fento orthudprize zanı, eediesia celebrari 
aglite. Jen. 1726. Beitdemi blieb ira, Morgenlande bie Bilderver 
eheung. herrſchend, aber andy. din; ‚guäachifche. Geiſtlichkeit ſank in biefer 
Perigde; der Bilderſtreitigkeiten, wo: die Orthodoxie, nach Doflaune ſo 
haufig <gewecjfelt wurde, nd, man der: Mentchenfunrcht und Ehrſucht 
vachgab, iſzrß zur Verworfenheit hinab. Sundoß zeigten. ſich: auch nach⸗ 
Ben, noch Bilderfeinde in: der griechiſchen Kirche. Unter den vielen, 
zum, heit hoͤchſt vorzuͤglichen Schriften und Abhandlungen, bie ſich 
mit dem Bilderſtreite heſchaͤftigen, and Die man⸗ in, Wipers theologi⸗ 
ſcher Literatur verzeichnet findet, ‚voeifen. wie. bier,sur auf Walchs Hi⸗ 
ſtoxie der Ketzereien Thl. 10. S,1808 ff. ı L.,;Maimbourg 'histoire de 
YHeresie des ‚loondclastes, Par. .1619+-1682 H, Vor, — Schmidts 
Handhuch der Kirchengefchickte ‚Rip. Va S. 253 — 295, (fehr. gelungene 
Darſtelkung), und befonders Fr. Ch: Schloßgers Geſchichte der bilderſtuͤr⸗ 
menden. Kater des oſtraͤmiſchen Reichs. Frankf ASi2.gr. 8. 
VSaßt wamn nun das Ergebniß dieſes txaurigen Streites und Mei⸗ 

nungskampfes naͤher ins Auge, ſaniſt es in.:der That sin ſehr unguͤn⸗ 
ſtges; denner zeugt ut nn 

1) von der großen Inconſequenz dee orientaliſchagriechiſchen Kicche, 

dle um fo: mehr Tadel Serdient, da ‚die, Applogeten dieſer Kirche von 
jeher und felbft in der meweflen Zeit «bald ihre folgerichtige Altsethlme 
lichkeit, bald ihre Rechtglaͤubigkeit zu vühmen: flegen. Man wird zu fra 
gen verfucht, wie die Griechen. ihre Ikonolatrie wohl aus der Praris bet 
früheften chriſtlichen Kirche Rachzuweiſen int Stande, find. 

2). Diefer ungluͤchliche, cfanatiſche Stueit dee. 1:4.6 :Bähre. lang dau⸗ 
erte, hatte am Ende fuͤr die griechiſchen Kalter. den: Berluſt, Roms und 
eines Theiles des Gebietes zur Foige, dad won. hen; Kongobarden ihnen 
uͤbrig gelafſen worden war. "nut drin 

8) Die Macht ber, fruͤnkifchen Könige wuchs in dieſem Zeitraume, 
fo wie die Macht: dee Paͤpſte, und eine Menge Vergiftungen und Grau⸗ 

. 
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ſamkeiten und ber enbliche Steg eines fanatifchen Aberglaubens ſind 
die Schandflede des mehr al& hundertjährigen Zeitraumes, wo man 
für und wider Die Bilder in chriſtlichen Kirchen fickt. ı, 

Werfen wir einen Blick auf den Orcident während des Bilden 
flreites im. Oriente zuvruͤck, fo muͤſſen wir freilich befennen, daß hier 
anfangs Theorie und Praxis in Beziehung auf den Bilderdiegß- würs 
diger fich geflalteten. So fehr die Griechen und zum Theil auch die 
Sstaliener dem: Bilderdienfte ergeben waren, fo folgten doch die meiften 
CHriften im Dceidente (Britten, Deutfhe, Franzoſen) ihren Bele 
fpiele nicht, fondern behaupteten vielmehr, daß man zwar die 
Bilder beibehalten und in den Kirdhen aufftellen 
Eönne, daB fie aber, ohne Bott zu beleidigen, nicht 
verehrt werden dürften. Dieß aber laͤßt fih aus dem aͤußern 
Zuftande des Staatenſyſtems im Occidente genügend erblären. Es wat 
ein großes Gluͤck, daß hier ein Monarch von fü großer Kiugheit, Ein⸗ 
fiht und Energie, wie Karl der Große im ‚Eimmerftändniffe mit Rom 
und den Bilhöfen feines Reichs diefe Angelegenheit. leitete. Gerade 
in bie Zeit des zmeiten Nicänifhen Concils (787), wo im Oriente die 
ſtuͤrmiſche Ikonomachie ploͤtzlich in eine abergläubifche Ikonolatrie übers 
fprang, war man im Abendlanbe. darauf bedacht, zwilchen beiden Er: 
tremen eine ruhige und fichere Mittelficage zu gehen. Das Haupte 
verdienft aber erwarb füch hie Kart der Gr. Die von ihm um das 
Sahr 790 publicitte und wahrfcheinlih von ihm felbft mit Alcuins 
Beihuͤlfe verfertigte Schrift: de impie imaginun oultu, libri IV. 
welche gewöhnlich den. Titel: libri Carolini führt, enthält eine- ftrenge 
Cenſur der Nicänifhen Decrete und. geftattet bloß einen Gebrauch bez 
Kirchenbilber propter memoriam rerum gestar. et ornamentum. Genau 
genommen beftteiten die Caroliniſchen Bücher nicht nur die Nicaͤniſche, 
fondern auch die Kirchenverſammlung zu Gonftantinopel vom Sahre 
54 und ftellen zmwifchen beiden als Grundfag auf, daß man fich der 
Bilder zwar bedienen, biefelben aber nicht anbeten dürfe. Hierzu kam, 
daß der weientläche Inhalt biefer Schrift auch von der Reichsſynode zu 
Frankfurt a. DM. im 3. 794. c. 2. angenommen wurde. — Diefe 
Grundfäge erhielten fi) unter dee Negierung Ludwig des Frommen 
nicht nur aufrecht, ſondern verftärkten ſich auch noch. Die Synode 
von; Paris vom J. 825, welche auf Veranlaſſung des vom geiechifchen 
Kaifen Michael Balbus gedußerten Meconciliationswunfces gehalten 
wurde, trug fogar fein Bedenken, die von Hadrian I. geäuferte Meis 
nung Öffentlich za tadeln. (Diefer hatte eine zwar unbedeutende Schrift 
gegen Karls Werk gefchrieben: Ad Carolum regem de imaginib. scri- 
ptum, quo confutantur Hli, qui Synodum Nicaenam oppugnarunt, | 
worin aber eine. ganz andere Anficht von der Bilderverehrung herifcht, 
als in den Beſchluͤſſen der Synode zu Frankfurt a. M.) Sie er 
Härte, daß fie das barbanifhe Verfahren der Bilderſtuͤrmer eben fo 
verabfcheue, wie die abergläubifchen Säge ber Nicänifhen Synode, und 
dag Bilder nur zum Andenken ber Liebe - und Dankbarkeit an die ab⸗ 
gebildeten. Perfonen geduldet werben koͤnnten. — Der gleichzeitige Bi⸗ 
[hof Elaudius von Turin. (ein Spanier) wibderfeste fi) damals. den 
Verehrung der fchlechtweg ‚von ihm verworfenen Bilder und ließ fie (ſo⸗ 
gar. das Kreuz), aus det Kirche werfen. Er hatte am roͤmiſchen Bi: 



223 Bilder in den Kirchen der Chriſten. 

ſchofe Paſchalis I., am Abte Theodomir und am fchottifchen Mönche 
und Lehrer der Grammatik zu Pavia Dungal, Gegner. Lebtere beide 
fhrieben gegen ihn‘, veraninßten ihn aber‘, fich noch flärker zu erklären 
und zu rechtfertigen. Er blieb feft bei feinen Grundfägen und ruhig 
bei feinem Amte. (Vergl. Hist. lit. de la France Tom. IV. p. 290.) 
— Kaiſer Ludwig der Fromme trug dem Biſchofe Jonas von Dr 
leans auf, die Schrift des Claudius zu widerlegen, welches aber erfl 
nach dem Zode des Kaiferd gefhah in dem Werke: de cultu imagi- 
num adv. Claud. Taurinens. Apologia libr. IV. ad Carolum Calvum 
in der Biblioth. patr. max. Tom. XIV. p. 166. — Wenn er gleich 
eingefteht, daß dem Bilde Feine gottesbienftliche Verehrung gebühre, fo 
fagt er doch, man fei dem Bilde und Kreuze Hochachtung fehuldig und 
eifert gegen Bilderfeinde. Gebete zu dem Bilde und zu den Heiligen 
nannte er nicht Abgötterei. . Der Bifhof zu Lyon, Agobardus (816 
— 840), war gegen alle Bilderverehrung. Nah ihm haben Walafrieb 
Strabo, Abt zu Fulda, und Hincmar, Erzbifhof zu Rheims im 9. 
Sahrhundent, die Anbetung der Bilder verworfen, aber die Wegfchaffung 
und Bernihtung der Bilder und Gemälde in den Kirchen gemiß: 
billigt. 

Befonderd muß hier ber Umſtand auffallen, bag, obgleich mehrere 
Päpfte in diefem Zeitraume erklärte Vilderfreunde warm, wie z. B. 
Gregor III., Stephan III. und Hadrian 1, fie body eigentlicdy feine 
auffallenden Schritte thaten, um die gemäßigten Grundſaͤtze ber fräntis 
[hen Könige und der Synode zu Frankfurt zu erfchüttern. Allein 
der Grund davon laͤßt fih zum Theil fhon aus ihrer Stellung zu 
ben fraͤnkiſchen Herrſchern erklären, die ihnen gebot, fubjective Meinun: 
gen und Anfichten hoͤhern politiihen Ruͤckſichten aufzuopfern. Noch 
mebr aber ift hier der Zwieſpalt in Erwägung zu ziehen, der gegen 
das Ende des 9. Jahrhunderts zwifchen der abendländifcyen und mor⸗ 
genländifchen Kirche entitand und ſich mit immer neuer Heftigkeit fo 
vermehrte, daß eine friedliche Ausgleihung unmöglid wurde. Wie fehr 
man alfo auch in Rom die Grundfäge ber Griechen in Anfehung ber 
Bilder billigen mochte, fo verbot doch die Politik dieß Öffentlich einzus 
räumen. Man vermied vielmehr, foviel wie möglich, jede öffentliche 
Erklärung darüber, und war zufrieden, daß in der Praris die Bilders 
verehrung mit dem Heiligen: und Meliquiendienfte immer beliebter und 
abergläubifcher wurde, und daß der Kampf einfichtsvoller Lehrer und 
Schriftfteller dagegen im Ganzen wenig bewirkte. Aber abwärts vom 
9, Jahrhundert erklärten fih die Päpfte immer häufiger und unge 
fcheueter für die Bilderanbetung, und da ihre Urtheil für untrüglid 
galt, fo gewann auch im Abendlande die abergläubifche und fanatifce 
Ikonolatrie Eingang, fo daß fich in diefer Beziehung beide Kirchen 
ſyſteme, das orientalifch-griechifhe und das roͤmiſch⸗katholiſche, gegenfeitig 
keine Vorwürfe mehr dariiber machen dürfen. Wir kommen noch ein 
mal am Schluffe diefes Art. auf denfelben Gegenftand zurüd. 

V) Derfhiedene Arten bildliher Darftellungen 
in hriftliben Birhen. — Wir folgen in diefem Abfchnitte 
der oben angeführten Münterfchen Schrift, nach welcher die Darſtellung 
ichlicher Kunftwerke in 4 Abtheilungen zerfällt. 

1) Sinnbilder und Symbole. Ihr Urſprung: fleigt ohne Zweifel 
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zu den älteften Beiten hinauf. Die fruͤhern Schriftſteller gebenten ihrer 
bereits, und bei der den Künften wenig guͤnſtigen Denkart der alten Chris 
ften Eonnten fie am leichteflen ausgeführt werben. 

2) Bilder Chrifti, der heil. Jungfrau, ber Apoftel Petrus und 
Daulus und einiger andern Heiligen und Märtyrer. 

3) Bibliſche Gefchichten des A. und N. X. 
4) Vermifchte Vorftellungen: Taufe, Agape, Bilbniffe, Leiden von 

Märtyrern und auch einzelne Gegenflände, die auf bie Religion keine, 
wenigftens feine unmittelbare Beziehung haben. 

Diefe Gegenftände wurden vorgeftellt: 
1) Mit dem Meifel auf Srabfteinen oder Sarkophagen. 

Sr v Mit dem Puffierftäschen auf Lampen und anderen irdenen 
efäßen. 

3) Mit dem Raͤdchen auf gefchnittenen Steinen. 
4) Mit dem Grabflichel auf Metallplatten, Münzen und Siegeln. 
5) Mit dem Pinfel auf Gemälden an den Wänden, über den 

Zhliren und auf den Plafonds der Begraͤbnißkammern in ben Katas 
omben. 

6) Enkauftifh auf Holz und Glas, z. DB. in ben Böden ber 
Abendmahlsbecher. N 

7) Endlich mufivifh an ben Wänden ber Kirchen und Pallaͤſte, 
jumeilen auch auf den Fußböden derfelben. ' 

Die Veranlaffung zu biefen verfchiebenen Arten von Vorſtel⸗ 
lungen waren mannichfaltig. Sie gingen aber größtentheild aus ber 
Matur der Dinge felbft hervor. Die alten Chriften wollten fi in 
Bildern vergegenwärtigen, was ihre Seelen befchäftigte, was ihr Troſt 
im Leiden, ihre Freude und ihre Hoffnung war. Aud wollten fie die 
Gefichtözüge ihres Heren, feiner Mutter, einiger feiner Apoftel und eins 
zelner Glaubenshelden, die fie befonders verehrten, mit den Augen bes 
Sleifches fehen, ohne einen Nebenbegriff von Anbetung. Sie flellten 
fie demnach bar, entweder wie bie Ideale, die ihnen vorfchwebten, oder 
auh, wie dunkle Xraditionen den Haupteindruck erhalten hatten. 
Manche uns unbelannte Köpfe find Portraits. Einige gewiß Bildniſſe 
der in jenen Kammern zur Erde Beſtatteten; andere mögen auch Bild» 
niffe ausgezeichneter Märtyrer feyn, eines Cornelius, Sirtus, Lauren» 
tius u.a.; und wenn in ben Katalomben von Carthago Grabkammern 
mit Gemälden enthalten find, fo dürften vielleicht unfre Nachlommen 
bort die Geſichtszuͤge Tertullians und Cyprians, ja wohl aud bie 
Vorſtellung feines glorreichen Todes finden, Manche Relief und Ge: 
mälde gaben endlich den erſten Chriften einen Cyclus ber biblifchen 
Geſchichte; die beſte und finnlichfte Erinnerung an merkwürdige Bege⸗ 
benheiten des A. 8. und an bie vorzüglichften Thaten des Herrn. 
Wir finden diefen Cyclus auch in den Schriften der Kirchenväter ans 
gedeutet. Daß unter dieſen Bilderwerken nicht auch Bildfäulen mit 
aufgeführt find, werben wir am, Ende diefes Abfchnittes, wo von ber 
Bilderverehrung in der griechiſchen und roͤmiſchen Kirche die Rede feyn 
wird, erörtern. Uebrigens mag dieß jest Gefagte nur als allgemeine 
Andeutung gelten, indem wir, um bes interefjanten Inhaltes willen, 
eigene Artikel mit ben Meberfchriften: Sinnbilder in ben chriftlichen 
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Kirchen, — Chriſtusbilder, Marienbilder, Gemaͤlde in den. Kirchen 
u. f. mw. liefeen werden. . 

. VD Einwirkung der Reformation auf bie Bilder 
verehrung im Eultus der Ehriften. — Es kann nicht 
befremden, daß die Reformatoren der VBilderverehrung, wie fie im der 
griechifchen und roͤmiſchen Kirche ſtattfand, abgeneigt waren, wenn mir 
ihren Hauptgrundfag berüdfichtigen, die heilige Schrift und die Praxis 
bes Urchriſtenthums müfle auch in Sachen bes öffentlichen Cultus ent« 
fheiden. Luther, vermöge feines practifchen. Verftandes und feiner 
Menfchenkenntniß, wählte hier den glüdlichen Mittelweg. Seine Aeuße— 
rung ging zwar dahin, daß bie Wilder nichts wären, und daß man 
Gott duch Aufftellung derſelben in den Kirchen keinen Dienft erzeige; 
daß fie aber do von Gott, wenn man fie nicht anbete, freigelaffen 
feien. Beſtimmen wir: Luthers Anficht über die Bilder in den Kirchen 
aus feinen. eignen Aeuferungen, wie fie zerflreut in feinen Schriften 
aufbewahrt find, (f. unter andern Luthers Werke, Wittenberger Ausg. 
p. 168 und 457), fo bürfte fie ungefähr folgende feyn: „Die Bilder 
„werke in chriſtlichen Kirchen koͤnnten geduldet werden als anftändiger 
„Shmud und Berzierung folcher Gebäude und als erbauliche Erins 
„nerungen an bie heilige Gefchichte des A. und N. T.; allein eine 
„beſondere Verehrung fei ihnen nicht zu erweifen und der Cultus der 
„Bapiften nähere ſich in dieſer legten Beziehung völlig dem Heidens 
„thume.“ Practiſch geltend machte Luther diefe gemäßigte Anficht, ins 
bem er Carlſtadts Verſuch, in Wittenberg die Wilder und Altäre wege 
zuftürmen, im ‚März 1522 unterbrah. — Wi man fi überzeugen, 
wie gluͤcklich Iutherifche Theologen auf diefem Felde der Polemik, na: 
mentlich gegen Gonc. Trident. Sess. XXV. unter der Rubrik de invo- 
catione, venerstigne et religuiis Sanctor. et sacris imaginib. kaͤm- 
pfen, fo barf man: nur die Elare Daritellung dieſes Ötreitpunftes vers 
gleichen in Walchs Einleitung in die Religionsftreitigkeiten außer der 
futberifchen Kirche 2 Thl. p 535 fe — in Baumgartens Unter 
ſuchung thenlogifher Streitigkeiten. Thl. 2. S. 739 und in mehrern 
der oben. angeführten Schriften. We Lutheraner haben daher noch in 
ihren Kirchen. Verzierungen. und Bilder mit der bereits angegebenen 
Einſchraͤnkung beibehalten. 

Sn der reformirten Kirche hingegen wurden bie Bilder gänzlich 
abgefhaffl. Die Regierung zu Zuͤrich befahl, im J. 1525. die Bilder 
im ganzen Lande megzurdumen, ausgenommen da, wo eine ganze Ge— 
meinde ihre Beibehaltung wuͤnſchen follte. Zwingli, Engelhard, Leo 
Judaͤ und 13 Senatoren ließen durch Zimmerleute und Schloffer alle 
Bilder und Bildfäulen wegnehmen, von. welchen ſogar manche in ber 
Folge verbrannt wurden: Diefem Beiſpiele folgte Bern im J. 1528 
und Genf im 3. 1535. Aber der guößte ſowohl religiöfe als politifche 
Kanatismus zeigte fi) bald nach der Promulgation der Tridentinifchen 
Decrete in den Niederlanden, wo im 3. 1566 zuerft. in Antiverpen 
ein Sturm losbrach, welcher fi in- der Bürzeiten Zeit über Flandern 
und Brabant, ja felbit dis nach Frankteich verbreitete, bei welchem. Die 
fchönften Werke der Kunft ein Raub des Flammen und einer vandali: 
ſchen Zerftörung wurden: - Gemäßigter benahm man ſich in «Holland 
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und in andern veformirten Ländern, und fo blieb die überall fkattfindende 
Simplificatton des Cuitus, menigfiens im Allgemeinen, von bem 
Vorwurfe einer fhonungslofen Zerſtoͤrung deſſen, was fo lange als et» 
was Heiliges gegolten hatte, frei. Dieſes Zerflören der Bilderwerke in 
ben Kirchen, wie es in mehreren Gegenden recht leidenfchaftlich von 
den Reformirten iſt verübt worden, bat die Iutherifche Kirche nie ges 
billige und man findet diefe Bilder Intoleranz von Theologen unfrer 
Kiche in einzelnen Monographien und größeren Werken befämpft und 
getabelt. 3. B. in Jo. Schroeder Apodixis de imaginibus ad ha- 
bendum, sed non ad colendem christiäno populo eoncessis. 1606. 4. 
— J. C. Dannhauer Iconothetus christienus adiaphorus. 1628. — 
Calov. System. loc. th. T. Xl. p. 48-. 2eqq. — Walchs Einleitung 
In die Meligionsftreltigkeiten außer der Iutherifchen Kirche. Thl. IM. 
S. 410 — 417. — Dieb ift auch der Grund, warum nach ben 
Erpptocalviniflifchen Streitigkeiten die Bilder zu den dußeren Zeichen 
der Unterfcheidung lutheriſcher Kichen von den reformirten angefehen 
wurden. 

VII) Bilder in den Kirchen der heutigen chriſt— 
lichen Welt. — Sie dauern mit aberglaͤubiſcher Ausartung in 
der griechiſchen wie in der roͤmiſchen Kirche fort. In der erſtern 
Kirche findet man jedoch keine Bildſaͤulen. Dieß ſcheint noch aus 
den aͤlteſten chriſtlichen Zeiten herzuruͤhren, wo man Bildſaͤulen ge⸗ 
tingfchägte und gefliſſentlich vernachlaͤſſigte, eben weil fie im heidniſchen 
Cultus beliebt waren, weshalb auch die Bildhauerkunſt unter ben 
Sriehen die hoͤchſte Stufe der Vollkommenheit erreicht hatte. Der 
Grund davon lag bauptfählih in der ſchon erwähnten Beſorgniß 
einer Verführung zum Goͤtzendienſte. Daher eifern nicht nur die 
Apologeten wider die Bildfäulen, fondern auch fpätere Lehrer der grie⸗ 
Hifhen Kirche und mehrere Concilienbeſchluͤſſe. Sa, es iſt bekannt, 
dab man lange Zeit auß diefem Grunde ſelbſt das Grucifir nicht auf: 
zuflellen wagte, woran ſich bie Figur Chriſti in Holz, Stein und Me . 
tal befand. Die Griechen find darin confequent geblieben und dulden 
noh bis auf ben heutigen Tag keine andern, als gemalte Bilder. 
In der mehrmals ſchon angeführten Schrift: Kurzer Abriß der ruf- 
ſiſchen Kirche ıc. von Bellermann p. 41 heißt es darum auch: „Sta 
„tuen, Figuren und eigentliche runde Bildniffe werden weder in ben 
„Kirchen, noch zum andaͤchtigen Privatgebrauche geduldet. Den Ge 
„mälden oder Bildern von mofaifcher Arbeit auf ebenem Grunde, die 
„fie in Kirchen und Häufern häufig haben, iſt nur der Schein um 
„den Kopf und bie Kleider von erhabener Arbeit vergoͤnnt. Gemei⸗ 
„niglich find fie von erhaben getriebenem Silber oder Gold, welches 
„auf das Bild, auf der platten Oberfläche befeſtigt iſt, fo bag man 
„Oft nur die gemalten Hände, Süße und Kopf fehen kann. Gie be 
„tweifen das Unerlaubte ſolcher Figuren aus dem zweiten Gebofe: 
„Du folft die kein Bildniß machen, welches fie von gefchnigten, ge: 
„hauenen oder gegoffenen Bildern verſtehen.“ 

„Gemalte Bilder trifft man in ben meiften ruffifchen Kirchen 
„überaus häufig an. Gemeiniglich find fie an den Pfeilern, Waͤn⸗ 
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‚ben und befonderd an der Altarwand angebracht. Sie haben zum 
„Theil einen Vorhang und Wachskerzen oder Lampen vor fih. Der 

Vorhang wird maährend: des Gottesdienftes zucudgezogen und bie 
‚Lichter angezündet.” — Die Lateiner dagegen find in fpätern Zei: 
ten hierin von der Gewohnheit und Vorſchrift der. alten Kirche ab: 
gewichen. Sie haben nicht nur frühzeitig mit dem Crucifire eine 
Ausnahme, fondern auch von anagipphifchen Darftellungen und Schil⸗ 
derungen einen fehr häufigen Gebraud) gemacht. Sa fie haben in 
fpätern Zeiten, wo die Hagiolatrie ihren hoͤchſten Punkt erreicht hatte, 
fozar Bein Bedenken getragen, in ihren Kirchen felbft colofjale Fi: 
guren und Statuen von Chriftus, der Jungfrau Maria, den Apo: 
ftein, Engeln u. f. w. aufzuftellen. Liturgifhe Schriftfteller der roͤmi⸗ 
fhen Kirche haben fih zwar alle Mühe gegeben, diefe Gewohnheit 
durch Beifpiele aus der alten Kirche. zu vertheidigen; aber das Un: 
zulängliche diefer Wertheidigung hat die hiſtoriſche Kritik fo deutlich 
nachgewiefen, daß folche Apologien wenigſtens feltener gemorden find. 
Es hat auch in und außerhalb der römifchen Kirche befonders feit 
der Reformation nicht an tadelnden Stimmen der Bilderverehrung 
gefehlt. Man’ hat die Eünflliche und ſchwankende Theorie, wie fie 
fich befonders nah) dem Zridentiner Concil herausgeftellt hat, in ihrer 
Schwäche nachgewieſen, ihren MWiderflreit mit der eigentlichen Praris 
der erften chriftlihen Sahrhunderte nachgewiefen, und gezeigt, daß die 
Bilderverehrung im römifchen Eultus der Anbetung Gottes im Geiſte 
und in der: Wahrheit Abbruch thue und etwas wirklich) Heidniſches 
ſei. Beſonders verdient hierüber eine fehr beachtungswerthe Schrift 
nachgelefen zu werden, die der neueflen Zeit angehört. Sie führt den 
Zitel: Die Bilderanbetung und Heiligenverehtung der römifch = katho: 
lichen Kirche beleuchtet von dem Standpunkte der Wernunft und 
der heiligen Schrift, von Wiedefeld, Elberfeld 1827. — Der Bit: 
derdienft in diefer Kirche hängt übrigens mit dee Verehrung der Hei: 
ligen, den römifchen Reliquien, den Abläffen, den Jubeljahrsfahrten 
nad Rom, den Opfern und mit allen den Erfindungen zufammen, 
die den Römern Geld eindringen und das curialifhe Syſtem be: 
gimfligen. Darum wird Rom, fo lange e8 bei feinem Spfteme be 
harrt, den Bilderdienft nicht aufgeben. Noch jest wird duch das 
Schweißtuch der Veronica und durch die heiligen Bilder das Volk aus 
allen Gegenden der Welt nad) Rom gelodt. In der That fcheint die 
Abgötterei, welche bag Volk mit Gnadenbildern treibt, in manchen Ge: 
genden Deutfchlands wieder zuzunehmen, " 

Mas die Proteflanten betrifft, fo haben die Epifcopalen in 
England und die Lutheraner in ihren Kirchen nach den oben aus— 
gefprochenen Brundfägen Bilder und Statuen beibehalten. Doc ver: 
meidet man bei dem Baue neuer Kirchen unter den Lutheranern 
Ueberladungen von Bilderwerken. Ein Altargemälde und etwa einige 
bildliche Darftelungen der Taufe und bes. Abendmahls find die ein 
zigen Bilder in folchen Kirchen. In der Gegend, wo ber BVerfafler 
lebt, iſt es feit 1830 im mehreren Dorfltcchen üblich geworben, Bild: 
niffe oder VBüften von Luther und Melanchthon zu haben. — Die 
veformirte Kirche iſt ſich Im ihrer Bilderverachtung gleich geblieben, 
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und wie weit bier namentlich bie von ihr ausgegangenen Partichlars 
fichen bie Verachtung alles Bildlichen in ben gottesdienftlichen Ver: 
fommlungsorten. getrieben haben, lernt man unter andern aus Gem: 
bergs fchottifcher Nationalliche — und aus Haupts tabellarifhem Ab⸗ 
riſe dee vorzäglichiten Religionen und Religionspartheien unter den 
Rubriken: Presbpterianer, Methobdiften, Quaͤker u. a. — Auch von 
den indiſchen Thomaschriſten bemerken neuere Nachrichten, daß ſie 
in ihren Kirchen keine Bilder, wenn man gemalte Kreuze aus⸗ 
nimmt, dulden. 

— — ——— nn 



23. 

Biſchoͤfe in der chriſtlichen Kirche. 

I. Wahrſcheinliche Identitaͤt von Biſchof und Press 
— ia der aͤiteſten apoſtoliſchen Kirche und allmaͤhlige 
ausbildung des Epilcopats, als der oberiten Stelle unter 

den Kirchenbeamten, I. Amtsverrichtungen, die den Bis 
ſchoͤfen in den eriten vier Jahrhunderten zufamen. IU. 
Was erfordert wurde, um mwahlfähig für dad Epifcopat 
zu feyn, und Art und Weife, wie die Biſchofswahl ges 
ſchah. IV. Ordination oder Weihe der Biſchoͤfe (ſ. den 
befondern Artikel Biſchofsweihe). V. Auögezeichnete 
äußere Ehrenbezeigungen, die man früh fchon den Bi⸗— 
fchöfen erwies, dargethan theild duch befondere, ihnen 
beigelegte Ehrennamen, theild auch durch andere eigen- 
thümliche Gebräude, VI. Verſchiedene Arten der Bi= 
choͤfe. VAL Urfachen ihres ſtagenden und ſinkenden An⸗ 
ſehens bis zum Zeitalter der Reformation. VIII. Ein⸗ 
uß der lesßtern auf die Biſchofswuͤrde. IX. Biſchoͤfe 

in der heutigen chriftlihen Welt. X. Allgemeiner Rüd- 
blick auf die Verdienfte und Verirrungen diefer hochge⸗ 
ftellten Kirchenbeamten. u 

Literatur. In Beziehung auf den Urfprung und bie Aus: 
bildung des Epifcopate. Jo. Fr. Buddeus Exereit. de origine et po- 
testate Episcop. Jen. 1705. Vergl. Dissertat. theol. syntagma 1. p. 
179seqq. — L. Schroeder De episcopis veteris ecclesiae. Gryph. 
1702. — J. Fr. Gruner de origine episcopor. eorumque in ec- 
elesia primitiva jure. Hal. 1764. — E. J. Danovii dissert. de 
Episcop. aetate apostolor. Jen. 1774 und J. Ph. Gabler de Episc. 
primae eccles. eorumqug origine. Jenae 1805. S. auch feine Opusc, 
acad. — Forbiger de munerib. eoclesiasticis aetate apostolok feip- 
ig 1776. Dagegen Gabler. Progr. II. examinatur Forbigeri sen- 
tentia de preabyt. aetate apostolor. Jen. 1811. 12., auch in feinen 
Opuse. acad. nr. 8 f, Eine Abhandlung von Nic. Chr. Kift über 
ben Urſprung ber bifchöflichen Gewalt in der chriftlichen Kicche ſteht 
hollaͤndiſch in Kiſt und Royaards Archief for kerkelyke geschiedenis 
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1. © 1—61 und in beutfcher Ueberfegung in Illgens Zeitfchrift für 
hiſtoriſche Theologie Ak, 2. — In Beziehung auf die Meinung, daß 
gleih anfangs ein wefentlicher Unterfchieb zwifchen Bifchöfen und Press 
bptern flattgefunden habe, und daß die erftern als eine göttliche Ein: 
fegung zu betrachten feien. Ben Seiten der Epifcopalen in England: 
Heinrich, Hammond, de episoopis et preabyteris 1651. 4. (S. ben 
vierten Band der Londoner Gefammtausgabe feiner Werke) und Seins 
rid, Dodwells diss. de origine et potestäte episcopor. et presby- 
teror., — Die unter ben dissertt. eyprianicis bie 10. ift — vergl. 
Joh. Pearson Erläuterung der Briefe Igmatii. — Bon Seiten ber 
Presbpterianer und unſrer Kirche: David Blondell de episeopis et 
presbyteris 1664. — Weallonis Messalini, d. i. Claudii. Salmasii 
diss. de episcopis et presbyteris 1705. — Joachim Dildebrand’s 
exercitatio de episcopis. Helmſt. 1662, und Caspar Ziegler's, eines 
Juriſten, Schrift de epincopis 1686. — Allgemeinere Werte: 
Bingh. origg. Vel. 1. 1. I. ©. 2 —14. p. 55— 201. — Pland’s 
Geſchichte der chriſtlich⸗kirchlichen Gefellfehaftänerf. 1r B. 29 f. und in 
mehreren Stellen deſſelben Werkes. — Eiſenſchmid's Gefchichte ber 
Kirchendiener 1. Abth. 1797. ©. 45 —67. — Schönes Geſchichts⸗ 
forfchungen 1r B. ©. 276 — 3: B. ©. 85 fe Auguſti's Denkwuͤr⸗ 
digkeiten ꝛc. 116 B. p. 121 segg. — Binterims Denkwuͤrdigkeiten 
an mehreren Orten zerftreut. — Rheinwald« Archäologie p. 30 aeqq. 

1) Wahrſcheinliche Jdentität von Bifhof .und 
Drespyter in der älteften apoftolifhen Rirche und 
allmäblige Ausbildung des Kpifcopats, als der 
oberften Stelle unter den Rirchenbeamten. — Bir 
finden in der chriſtlichen Kicche drei Claſſen von Beamten, Biſchoͤfe, 
Presbyter, Diaconen. Sie mögen, wo fie flattfanden, eine nach⸗ 
geahmte Einrichtung jüdifcher Synagogen geweſen ſeyn, wenigſtens iſt 
das wahrfcheinlicher, als daß durch fie der moſaiſche Hoheprieſter, bie 
Driefter und die Leviten feien nachgebildet worben. — Merkwürbig ift 
es, daß Episcopi und Presbyteri nie zugleich, genannt werden. Act. 
20, 17. heißen Diejenigen Preäbpter, welche V. 28 Biſchoͤfe find. 
Eben fo Tit. 1,5 und 7, — 1 Petr. &, 1—2 werben beide Be⸗ 
nennungen mit einander verbunden, indem hie Presbyter ermahnt wer: 
den, gewißjenhafte Aufficht (Epincopie) zu führen. Pbilipp. 1,1 richtet 
Paulus den Brief an die Biſchoͤfe und Dieconen ber Gemeinde, ohne die 
Presbyter zu nennen und die Bilchöfe abzuſondern. Petrus nennt ſich 
ſelbſt Ditättefter (ovungsoßvrepos) — 1 Petr. 5, 1. 2 Joh. 1, 1. 
Aeltefter und Act. 1, 20 redet Petrus von dee Epifeopie des Judas. 
Alles diefes deutet darauf hin, daß Bifchof und Presbyter in der apoſtoli⸗ 
fhen Kirche Benennungen eines und defjelben Amtes waren. Eine gute 
Bemerkung, wie es babe kommen können, daß fih Paulus bald des 
Namens Presbyter, bald der Benennung Bifchof bedient, findet fich 

in Scéchoͤne's Gefhichtsforfhung Thl. 1. p 248. Hier heißt es: „Die 

,, Spnagogeneinrichtung biieb aber nicht blos in Jeruſalem (der Ver—⸗ 
„faſſer hat nämlich zuvor gezeigt, daß bie Verrichtungen der chriftlichen 

Presbyter viel Aehnlichkeit mit denen der juͤdiſchen Synagogenvorſteher 

hatten), oder denen in Judaͤa eigen, ſondern Paulus führte fie auch 

„bei den Auswärtigen in Griechenland ein. Diefer Apoſtel fand je: 



20 VBifhäfe in ber chrifflichen Kirche. 
„doch bei Gruͤndung der neuem Gemeinden nicht überall bejahrte Maͤn⸗ 
„mer, bie er hätte zu Vorſtehern erwaͤhlen Finnen; vielleicht fchienen 
„ihm auch bie jüngern zum Werke des Heren tüchtiger und gefchicter. 
„Presbyter oder Aeltefte Eonnte er aber, dem Sprachgebrauche zuwider; 
„biefe jungen Männer nicht nennen. Er fah fich alfo nach einem an: 
„dern Ausdeude um, und da bot fih ihm im Griechiſchen dkr fehr an: 
„gemeſſene Name Znitoxonos, Auffeher, dar. Fand er aber bejahrte 
„Männer, die, zu der. Führung des Amtes geeignet waren, fo nannte 
„ee fie ebenfalld Presbyter. Daher findet man in feinen Schriften 
„Biſchof und Presbyter als gleichhedeutend. — Petrus im Gegen: 
„theile, nur an die Gemeinden in Serufalem denkend, fpricht blos von 
„Presbytern.“ Vielleicht ahmten auch andere Apoſtel diefen Sprad;: 
gebrauch, nach, und daraus ließe ſich mit erklären, daß die Apoftel Kir 
chenbeamte unter dem Namen ber Bifchöfe zu Rom, Serufalem, An: 
tiochien, . Cyrene, Ephefus, Greta u. a. D. eingefegt und ordinitt ha 
ben, wozu man die Belege bei Bingh. Vol. I. p. 60, $. 4. mit der 
Auffchrift. findet: Index seu catalogus episcopor. primum ab ‚Apostolis 
ordinator. — Daß Paulus den Zimotheus und Titus zu Vorgeſetzten 
der Kirche und in Greta beftelle habe, ift aus dem N. &. Mar. Auch 
find die Engel dee 7 Gemeinden in der Offenbarung Johannes weit 
wahrfcheinlicher die Vorſteher derfelben als Perfonificationen der Ge 
meinde felbft. Es iſt auch nicht ſchwer zu erklären, wie die Verſchie⸗ 
benheit entfliehen konnte, daß 3. B. in Ephefus Act. 20, 17 — 28 
von mehrern Presdptern und Bifchöfen, und nachher nur von einigen 
die Rede bat ſeyn Eönnen. Die Menge ber Gefchäfte und bie beflere 
Ordnung machte es nämlich nöthig, daß einer an der Spige fland, auf 
welchen vorzugsweife der Name Episcopus überging, und dieß konnte be: 
reits zur Zeit der Apoftel der Fall ſeyn. Auch war «6 vielleicht nicht 
ungewöhnlich , daß aus einer zahlreichen, fowohl aus Suben, wie aus 
Heiden beftehenden Kirche jede Parthei ihren eignen Biſchof hatte. Auf 
diefe Weife haben einige die Verfchiebenheit der Nachrichten über die 
erften roͤmiſchen Bifchöfe, im welcher Ordnung fie auf einander gefolgt 
find, erklären wollen. Trat nun alfo die Nothwendigkeit ein, Einen 
an die Spige der übrigen zu ftellen, fo Tann es nicht befremden, daß 
man den Namen Episcopus für feine amtliche Stellung wählte, ba er 
die Verrichtung beffelben fo genau bezeichnete. Nach dem zeither Ge 
fagten würde fi) alfo der Urfprung des Epifcopats im chriſtlich⸗kirch⸗ 
lichen Beamtenperfonale fo nachweiſen lafien: In jeder Gemeinde 
beftand ein Presbyterium oder ein Rath der Xelte 
fen. Befondere Umftände, vielleicht vermehrte Ge 
fhäfte und die gute Ordnung in diefen Befchäften 
hatten es fruͤh fhon nsſthig gemadht, aus einem 
Dresbyterium oder einem Rathe von Aelteften einen 
mit Bewalt über die andern, und deshalb mit der 
böchften Gewalt in der Gemeinde zu beBleiden, wor 
aus denn allmählig die bifhöflihe Würde fih bil 
dete. — Diefe einfache Erflärungsweife von dem Urfprunge ber bi 
ſchoͤflichen Würde ‘und Gewalt ift lange die vorherefchende geblieben, 
und fie empfiehlt ſich auc durch eine gewiſſe Natürlichkeit, ob fie gleich 
mehr auf Vermuthungen, als auf Elaren hiftorifchen Zeugniſſen beruft. 
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Ausgezeichnete Forſcher auf dem Gebiete‘ der Kirchengefchichte und nams 
hafte Theologen haben fich für dieſelbe erklärt. Man fehe Augufl 
Meanders allgemeine Geſchichte der chriſtlichen Religion und Kirche, 
B. 1. S. 202 ff., und vergl, Henke's und Waters allgemeine Ges: 
Tchichte der chriftlihen Kirche Ar Thl. S. 70 ff. Gieſelers Lehrbuch 
Der Kichengefhichte (3. Aufl.) 118. ©. 118. — Hierauf läuft aud) 
Die Meinung Gablerd (de episcopis primae ecclesiae eorumque ori- 
gine. Jenae 1805. p. 38 segq.) in der Hauptfache hinaus. Schon 
vor ihm hat auch Venema hist. eccles. UI. p. 108 ff. in dem 
Abtısten ber Apoſtel ben Urfprung ber bifchäflichen Gewalt ſuchen 
wollen. 

Wir werden in einem andern Artikel auf biefe fo einfache Ers 
klaͤrungsweiſe vom Urfprunge der Bifchöfe zurückkehren, wo wir die hef⸗ 
tigen Streitigkeiten erwähnen müflen, welche über das Verhaͤltniß der 
Biſchoͤfe und Presbyter gegen einander, und Über das größere Anfehen, 
welches die erſtern fchon in ber apoftolifhen Zeit follen genoffen haben, 
geführt worden find. 

In der neueften Zeit ift eine andere Erklärung vom Urfprunge bes 
Epifcopats verfucht worden von Dr. Nic. Chr. Kift, Profelfor ber 
Theologie zu Leyden. Die urfprünglich hollaͤndiſch gefchriebene Abs 
handlung ift von einem bdeutfchen Gelehrten in unſre Sprache überfegt 
worden. Sie befindet fich in der Zeitfcheife für die hiſtoriſche Theolo⸗ 
gie von Dr. Illgen 2: B. 28 St. p. 47 ff. — Kiſt leitet den Urs 
fpeung bes Epifcopats von einer gefchichtlichen Thatſache ab, nämlich 
von dem getheilten Zuftande der hhriftlihen Gemein: 
den, befonders in volkreihen Städten. Bufammenge: 
drängt ift feine Beweisführung ungefähr folgende: Won verfchiedenen 
Seiten ſei das Chriftenthum tn größere, volkreiche Städte eingedrungen, 
und darum hätten fid auch, in einer und bderfelben Städt verfchledene 
Chriftenvereine bilden können, die nicht fogleich in genaue Berührung 
mit einander gekommen wären und lange jede für fi eine gewiſſe 
Selbftftändigkeie behnuptet habe. Der Verfaſſer meint dieß aus der 
Natur der Sache und aus einigen Spuren in den apoftolifchen Brie⸗ 
fen nachweifen zu innen. In legterer Beziehung lenkt er bie Auf: 
merkſamkeit auf die fogenannten dxxAmalcı xar olxov Hausgemeinden, 
und will Darunter nicht einzelne Familien, fondern ſchon größere Ges 
meinden verftanden willen. Diefe Vereine hätten fih nad) dem Nas 
men derjenigen genannt, durch die fie gläubig geworden wären und bie 
Kaufe empfangen hätten. Er erklärt daraus 1 Cor. 1, 12 und aͤhn⸗ 
liche Stellen, und gründet darauf den Beweis, daß namentlich in. Cos 
einth die Chriften in grfchiedene Geſellſchaften und Vereine getheilt 
geweſen wären, die fic) nad den Männern nannten, von benen fie 
zum Chriftenthume gebracht worden waren. Diefe Gefellfchaften, welche 
anfangs in Liebe und Frieden neben einander beflanden, begannen nad 
und nach eiferfüchtig zu werben, woraus Uneinigteit und Spaltungen 
entflanden, welche die Apoftel mit Trauer und Betrübniß erfüllten. 
Das vereinzelte Intereffe dieſer abgefonderten Chriftenvereine zu einem 

Sefammtintereffe zu vereinigen, fei nichts zweckdienlicher geweſen, al$ 
fie alle dee Aufficht eines einzigen, außgezeichneten Kirchenbeamten un: 

terzuordnen. Dieſer Umftand habe bemnad auf die Bildung des 
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Epifcopats einen vorzuͤglichen Einfluß gehabt. Dieß fei auch ber 
Grund, warum Ignatius in feinen Briefen das Epifcopat fo angeles 
gentfih empfohlen habe. Jedoch hat auch dieſe Erklaͤrungsweiſe d 
Epifcopats bereits Widerſpruch gefunden. 

II) Amtsverrihtungen, die dem Bifhofe in den 
erften vier Jahrhunderten zukamen. — Sowohl bie apo: 
ftolifchen Conftitutionen, als auch die Liturgie bes Dionpfius Areopa= 
gita flellten den ganzen Gottesdienft nach allen feinen Theilen als ein 
Golfectiomert des Biſchofes dar. Es iſt darum auch eine Lieblinge: 
vorftefung der alten Kirche, daß der Biſchof der allgemeine Hierarch 
fei, bag von ihm als Mittelpunkt des Ganzen alle geiftlihen Sunctionen, 
Gaben und Kräfte ausgehen, und daß alle Sacramente in feinem’ Na: 
men und Auftrage verwaltet werden. Man kann fhon aus diefer An: 
fiht abnehmen, wie viel umfaflend die Berufsgefchäfte eines Biſchofs 
gleich anfangs feyn mußten. Sie laſſen ſich bequem auf zwei Haupt: 
gattungen zuruͤckfuͤhren, denen ſich die einzelnen Geſchaͤfte wieder unter 
ordnen laſſen. I) Liturgifhe Verrichtungen. IH Be 
fhäfte, die ſich auf das Rirhbenregiment und die 
Handhabung der Disciplin beziehen. 

1) Liturgifhe Verrichtungen. 
a) Sie hatten die Abenbmahlsfeier in ber Art zu leiten, daß 

fie die dabei üblichen Gebete und Einfegungsworte fprachen, d. i. bie 
Gonfeeration verrichteten, bie Austheilung aber der Elemente theils 
entweder gänzlich den andern Clerikern überließen oder nur mit der 
Austheilung des Brodes ſich befchäftigten. (Vergl. den Art. Abends 
mahl. Nr. IU. 

b) Der Zaufritus gehörte nicht minder zu ihren Amtöverrid. 
tungen, endlich 

c) da8 Predigen und der Entechetifche Unterricht. (S. den Art. 
Homilie und katechet. Unterricht.) 

Doch iſt zu bemerken, daß fie dieſes dreifache Geſchaͤft ben Pres: 
bytern und felbft Diaconen Übertragen konnten und wirklich übertragen 
haben, wie dieß die Artt. Presbyter und Diar. lehren werben. Andere 
liturgiſche Geſchaͤfte, bei denen bie Zeit nicht fo drängte, die mithin 
nicht an beflimmten Zagen und Stunden durften verrichtet werben, 
und bie doch ausgezeichnete kirchliche Feierlichkeiten bildeten, haben bie 
Biſchoͤfe meiſtens allein verrichtet. Dahin gehören die feierliche Aufs 
nahme der Buͤßenden (reconciliatio poenitentium) — die Confirma- 
tio Neophytor. oder Catechumenor. ( Firmelung) — die consscratio 
aedium ecclesiasticar. und der Virginum uniggriduarum sacrarum, be 
fonders auch die Ordination anderer Geiftlihen. Man fieht alfo, daß fie 
im Allgemeinen über gute Ordnung im firchlihen Leben zu wachen 
hatten, entweber inwiefern fie ſelbſt perföntich dazu verpflichtet waren, 
ober inwiefern fie Andern kirchliche Gefchäfte uͤbertragen Eonnten. Was 
nun ihre Berufsgeſchaͤfte betrifft 

II) in Beziehung auf das Kirchenregiment und 
die Handhabuug der Disciplin, fo hatten fie 

a) die Liturgie ober Ordnung bes Gottesdienftes, die Glaubens⸗ 
befenntniffe theils nad) allgemeinen und befonderm Kirchengefegen, 
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theils nad) der Obſervanz, theild nach eigenem Gutduͤnken zu bes 
flimmen. Ste führten 

b) die Oberaufficht über alle Mitglieder bed Sprengels in geift: 
lichen und Eicchlichen Angelegenheiten. Nice minder bing von 
ihnen a 

co) bie Ausſchließung aus der Gemeinde und die Wiederaufnahme 
in dieſelbe. Es iſt das Lestere zwar anfangs mit Zuziehung bes 
Presbyteriums, ja der ganzen Kicche gefchehen, nach und nach 
u auf die Biſchoͤfe allein übergetragen worden. Es ftand ihnen 
auch zu 

d) bie Verwaltung der Kicchengüter. igenilich hatten zwar bie 
Disconen die Rechnungen zu führen, doch haben bie jedesmaligen 
Auigaben und felbft die Theilung dee Portionen, welche die Cleriker 
und Armen gleich anfangs nad dem Abendmahle befommen haben, 
nach Gutbefinden des Biſchofs beſtimmt werden müflen. — Auch 
Ing ihnen ob 

e) freundfchaftlihe und nügliche Verbindungen mit andern Ges 
meinben zu unterhalten, welches fie theild durch ein eigenthümliches 
Briewerkehr (f. diefen befondern Art.), theild durch Zufammenberus 
fungern der Geiftlihen zu Synoden und Goncilien bewirkten. — 
Endlih ftand ihnen auch noch zu 

f) das Friedens: und Schiedsrichteramt bei flreitigen Rechts⸗ 
ſachen, welches allmählig zu einer geiftlihen Jurisdiction hinleitete. — 
Weil [bon der Apoftel Paulus den Gorinthern gerathen hatte, ihre 
Streitiskeiten, um Aergerniffe zu vermeiden, nicht vor heibnifche 
Obrigketen zu bringen, fondern unter einander ſelbſt abzuthun 
(1 Cor. VI), fo haben bie erften Chriften ihren Bifhof zum 
Schiedsrichter erwaͤhlt. Konftantin verwandelte diefe Obfervanz in 
ein den Bifchöfen zuftehendes Recht (f. Euseb. vita Const, M, « 
26), fo, daß fi) daraus eine beſondere bifchöfliche Jurisdiction bils 
dete, untır welcher nicht nur ber unmittelbar ihnen nahe flehende 
Glerus, fordern auch die Aebte, Mönche und Einfiebler ftanden, die 
ſich im Bizirk Ihres Bisthums aufhielten. Sie haben auch das 
jus deprecmdi pro reis in causis criminalib. gehabt. Später find 
verfchiedene Rechtshaͤndel, befonbers die man für mehr geiftlic und 
kirchlich hielt, vor die Berichtsbarkeit der Biſchoͤfe gezogen worden. 
Dahin gehören a) alle Ehefachen und Erbſtreitigkeiten wegen ber 
Teſtamente verftorbener Leute, 4) die Streitigkeiten über Kegereien, 
y) über bie Kicchengüter und den Befig berfelben. 

Daß dieß ungefähr ber Berufs⸗ und Gefchäftskreis der Biſchoͤfe 
in ben erften vier Sahrhunderten war, dazu findet man die Belege 
forgfältig geſammelt bei Bingh. und zwar aus den Schriften der apos 
ſtoliſchen Vaͤter und berühmter Kirchenlehrer dieſes Zeitraums, aus 
Goncitienbefchlüffen und aus bürgerlichen Gefegen der chriftlichen Kai⸗ 
fer. Aehnliche Nachweiſungen findet man auch in Rheinwalds Archaͤo⸗ 
logie $. 19. in den Noten. 

enn wir im der fpätern Belt große Veränderungen in biefen 
Berrihtungen der Bifchöfe finden, fo hat dieß mancherlei Urfachen. 
Zuweilen rührt es her von dem veränderten Anfichten, bie man über ges 
wiſſe kirchliche Einrichtungen aufgefaßt hatte. Wir wollen bieß an 
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einigen Beiſpielen erläutern. Der Taufritus gehörte fruͤher recht eigent⸗ 
lich zu den biſchoͤflichen Amtsverrichtungen, weil’ er eine Einweihung 
in die Myſterien war, die nur von dem Bifchofe, als dem Hierophan⸗ 
ten, verrichtet werden mußte. Als aber das Myſterienweſen zu ver: 
ſchwinden anfiuͤg oder wenigftens eine andere Deutung bekam, auch bie 
Zahl der Chriften immer größer wurde, fo erhielten auch die Presbyter 
und im Nothfalle die Diaconen, ja. felbft die Laien die Erlaubniß zu 
taufen. Den Bifchöfen wurde dagegen bie Beftätigung der Taufe ober 
bie Confirmation vorbehalten, welches man nunmehr als deren aus: 
fchließendes Vorrecht betrachtete. — ben fo verhielt es ſich auch mit 
der Abendmahlsfeier. Wir haben eben gefehen, daß der Bifchof aus: 
fchließend die Conſecration verrichtete. Als aber die priefterliche Idee 
im Chriſtenthum fih mehr ausbildete und auf die Presbpter uͤberging, 
trat auch hier ein verändertes Verhaͤltniß in der bifchöflihen Wirkfam: 
keit ein. -Vergl. den ‚Art. Abendmahl Nr. 8. a. — Auch teugen bie 
vermehrten Berufsgefchäfte ber Biſchoͤfe, woruͤber würdige Männer, wie 
Chryſoſtomus, Auguftin u. A. Hagen, dazu bei, daß fie die urfprünglichen 
Berrichtungen ihres Berufes, wie z. B. den Patechetifchen Unterricht, 
das Predigen, nicht mehr allein perfönlich übernehmen konnten. Doc 
muß man als Haupturfache die fpätere Ausartung der Biſchoͤft anfüh: 
ten, wo Bequemlichkeit, Prachtliebe, weltliche Macht und Becchaͤftigen 
mit weltlihen Angelegenheiten fie ganz dem entfremdeten, was zu 
ihrem fruͤhern Pflichtenkreis gehört hatte. 

IH) Was erfordert wurde, um wablfähig für 
das Epifcopat zu feyn, und Art und Weife, wie die 
Bifhofswahl gefhah. — — Aus dem zeither Gefagten er: 
giebt ſich ſchon zur Gnüge, daß der Bifchof eine fehr wichige Perfon 
im chriſtlich⸗kirchlichen Leben war. Es darf daher nicht befremden, daß 
man an die Candidaten zu biefem Amte gewiffe ernfte Anforderungen 
machte. Wurden diefe nun auch gleich zum öftern umgangen unb be: 
fonders in fpätern Jahrhunderten weniger berüdfichtigt, fo wollen wir 

. fie doch nicht übergehen, theils weil fie wenigftens eine Zeit lang Re 
gel blieben, theils weil ſich auch Manches in Beziehung auf bie Bifchöfe 
daraus leichter erklären läßt. Zu den Erforberniffen, die man wenig: 
ſtens der Form nad in jedem chriftlichen Zeitraum wiederholte, gehoͤr⸗ 
ten Lehrfähigkeit, unbefcholten fittlicher Lebenswandel urd in ben ah: 
hunderten bogmatifcher Meinungstämpfe auch eine gewiſſe unverdaͤch⸗ 
tige Rechtglaͤubigkeit. Außer. diefen allgemeinen Erforderniſſen flellen 
ſich aber auch noch einige befondere und eigenthümliche heraus, und be: 
ziehen fich einmal fchon 

a) auf das Alter. Das Conc. Neocaesar. (a. 314. c. 11.) fegt 
. fell, ein Presbyter müfle SO Sahre alt feyn, und daraus darf man 

auch fchließen, daß man audy zur Zeit jener Synode ein gleiches Alter 
für die Biſchoͤfe beſtimmte. Spätere Synodalbefchlüffe fagen dieß mit 
deutlihen Worten, 3. B. Conc. Agathens. (a. 500. c. 17. Presbyte- 
rum, vel Episcopum ante trignita annos, i. e. antequam ad viri 

perfecti aetatem perveniat, nullus Metropolitanor. ordinare prae- 
sumat. Die Gründe dafür leitete man theild aus der Natur ber 
Sache ab, theild von dem Beifpiele Jeſu. Einige Ausnahmen von bie: 
fer Regel. hat Bingh. angeführt. "Ferner wurde erfordert 
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b) daß ein Bifhof zum Klerus der Kirche gehören muͤſſe, bei 
welcher er Biſchof werden ſollte. — Fremde wurden als folche ans 
gefehen, die dem Volke nicht bekannt waren, und fie konnten nach 
den Kicchengefegen nicht zu Bifchöfen erwählt werden. Wie fehr man 
darauf hielt, beweiſt das Beifpiel mehrerer alten Kirchen. 

So war ed zu Alerandrien. üblich geweſen, daß allemal der Bi⸗ 
(hof aus dem Collegio der Presbpter erwählt wurde, und zwar vom 
Marcus an bis zum Dionyfius und Herakles, und ale ihnen Grego⸗ 
rius von den Arianern aufgedrungen wurde, fo machte ihm Suliud ben 
Haupteinwurf, daß er ein Unbekannter unter ihnen fei. Bei der Ordi⸗ 
nation eines Bifchofs, fagte er, müfle es nicht fo -uncanonifch zugehen, 
fondern er müfle am’ adzoö Toü xAngov — aus dem Glerus ber Kirche 
feyn, deren Biſchof er werben ſollte. Man vermied es fo viel wie 
möglih, einen Bifhof von einem Stuhle zu dem andern zu verfegen. 
Nur wenn es das Wohl der Kirche in einzelnen Fällen forderte, oder 
wenn die Kirche Über die Wahl eines Clerikers aus ihrer Mitte nicht 
einig werben konnte (in welchem Kalle Kaifer und Eoncilien oft einfchritz 
ten), oder wenn außerordentliche Verdienfte und Fähigkeiten einen Frem⸗ 
den befonders empfahlen, wid man von biefer Regel ab. Es 
wurde auch - J 

0) für noͤthig erachtet, zur biſchoͤflichen Würde ſtufenweiſe empor⸗ 
zuſteigen, nicht aber dieſelbe durch einen Sprung zu erreichen. Dieſe 
Regel wurde mehrmals wiederholt und beſtaͤtigt, wie auf der Synode 
zu Sardica (a. 347. c. 10.) Conc. Brac. Il. (a. 568. c. 89.) Auch 
Stellen aus den Schriften Cyprians, Theodoretd und Gregors von 
Mazianz beweifen, daß man auf diefe Obfervanz fehr gehalten habe. — 
Jedoch fanden auch hier oft in fpätern Zeiten Ausnahmen flatt, fo tie 
man auch die Bifchöfe nicht immer aus den Presbytern, fondern zus 
weilen aus den Diaconen und felbft aus den Laien wählte. Eins der 
merkwuͤrdigſten Beifpiele fegterer Art ift das bes Biſchofs Ambrofius 
zu Mailand. Die ganze Stadt war in Aufruhr wegen der Wahl 
eines Bifchofes. Ambroſius (wahrfcheinlid Statthalter, denn Bingh. 
nennt ihn rector istius provinciae) fam dazu in der Abfiht, den 
Aufruhr zu flilen. Die beredten Worte des Ambrofius machten fo 
großen Eindrud auf das Volt, daß es nicht nur von feinen Streitigs 
keiten abftand, fondern auch felbft den Ambrofius zum Biſchof erwählte. 
Mehrere ähnliche Beifpiele hat Bingham gefammelt. 

Ungefähr daſſelbe, was mir jegt erwähnt haben, verlangten auch 
die Verordnungen des Kaifers Juſtinian J., nur daß ſchon Spuren 
einer abentheuerlihen Frömmigkeit in diefer Beziehung in den kaiſer⸗ 
lichen Korderungen vorfommen. Der zu wählende Bifchof nämlich 
durfte Beine Kinder und Enkel haben, mußte in einem Alter von 85 
Jahren ftehen und 15 Jahre lang Moͤnch gemefen feyn. = 

Was nun die Wahl der Biſchoͤfe betrifft, fo geſchah fie anfänglich 
von den Gemeinden und den Beiftlichen. Zuweilen überlic man, mie 
in den afrikaniſchen Kirchen, den Bifchöfen die Wahl. Allein ſchon im 
4, Jahrhundert ſchloß man das Volt von der Wahl aus und über: 
trug fie nah den Verordnungen ber Synode zu Nicda im 3. 825 
und der zu Laodicka in Phrygien gegen 350 den Bifchöfen ber Pro: 
vinz. Doc bamald und noch fpäterhin war das Volt noch im Be: 
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ſitze des Wahlrechts, wie bieß 3. B. bie Kirchenverfaffung zu Jllyri⸗ 
cum im $. 375 lehrt. Zu Kaifer Juſtinians Zeiten war dieß auch 
noch fo. Mit dem 6. Jahrhundert gewannen auch die Fürften Eins 
fluß auf die Bifchofewahlen; fie mußten wenigſtens einwilligen, und 
betätigen. Mochten einzelne Gemeinden fid) dagegen fegen, fo wurde 
doch ihr Recht nicht durchgängig erhalten. Mehrere Kirchen baten die 
Kaifer und die fränkifhen Könige um die Wahlfreiheit. Beſonders fi: 
cherte Kaifer Carl der Gr. feine Nechte, dem andere Fuͤrſten nachfolgs 
ten. Auch bie griechifchen Kaifer zeigten bier eine befondere Klugheit 
und Selbſtſtaͤndigkeit. Da ihnen das fleigende Anfehen der Bifchöfe 
nicht entging, fo machten fie auch ihren Einfluß auf die Befegung der 
Bisthuͤmer geltend. (Man denke bier an bie Patriarchate zu Aleran: 
drien, Rom und Gonftantinopel) Die Kirche widerfeste fich zwar zum 
Theil duch Concilienbeſchluͤſſe, aBein die Kaifer kehrten ſich nicht 
daran. — Später im Abendlande kommt ber Fall wieder vor, daf 
man darauf drang, die Bifhofswahlen follten gemeinfchaftlich von dem 
Volke und von der Geiftlichkeit gehalten werben. in folches Verſpre⸗ 
hen mußte der Kaifer Heinrich V. im 3. 1122 ablegen. — Nach⸗ 
dem die Domecapitel fid) ausgebildet hatten, wählten die Domherren, 
und dann bei fleigenber Hierarchie die Päpfte, die zwar ben Dom: 
eapiteln die Wahl überließen, aber unter fo viel Beſchraͤnkungen, baf 
fie wirklich die MWählenden blieben. Nachdem ſich die deutfchen Bis 
fchöfe darüber auf dem Concil zu Coftnig und dann zu Baſel be 
ſchwert hatten, war zwar der Schluß der 23. Sigung legteren für fie 
günftig; allein durch die Verträge Kaifer Friedrichs IL und Papft Ni: 
colaus V. im 3. 1448 wurde wieder dem Papfte die Verleihung aller 
Erz: und Bisthümer, der Erz: und Hochflifter, der Beneficien u.f. w. 
eingeräumt. Dieß blieb auch fpäterhin in katholiſchen Ländern ein 
Recht des Papfies, und der beutfche Kaifer hatte nur das Recht, ein 
Subject vorzuſchlagen, bis in ben neuern Zeiten die Landesfürften auch 
bier veränderte Grundfäge befolgten oder body Einfluß auf die Wahlen 
erhielten. j 
- IV) Ausgezeihnete äußere Ehrenbezeigungen, 
die man früh fhon den Bifhödfen erwies, darge 
than dur befondere Ihnen beigelegte Ehrennamen 
und durch andere eigentbümlihe Gebräude, — — 

A) Ehrennamen. — Dan kann bahin gewifjermaßen rech⸗ 
nen das von und fchon oben befprochene \ 

a) Episcopus. — Doß aus biefer Benennung unfer beut 
ſches Bifchof hervorgegangen fet, und daß fich die Lateiner befielben of 
ficiell und xar 2Eoynv von erften Kirchenbeamten bedienen, ift außer 
Zweifel. Die Erklärung des Wortes findet man übrigens bei Augustin. 
de eiritate Dei 1. XIX. c. 19, mo es mit Speculator und Praepo- 
situs verglichen wird. Hieronym. ep. 8. ad Evagrium fagt: Hoc qui- 
dem significantius dieitur Zrnıoxonoüvses — i. e. superintendentes, 
unde et nomen episcopi tractum est. Auguftin aber, Hieronymus 
u. a. nennen ben oberften Kirchenbeamten nie anders als Epifcopus, 
fo daß dieß Mort theils die Verufsgefchäfte, theild die Berufswuͤrde 
anzeigt. Daß man zur Zeit der Reformation den Namen Superinten- 
dens für infpicitende Geiftliche wieder aufnahm, um die Eatholifche Be: 
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nennung Blſchof zu vermeiden, iſt bekannt. Diefer Name, im proteftans 
eifchen Kicchenfofteme einmal eingeführt, fcheint auch zweckmaͤßiger zu ſeyn, 
als ber neuerlich In Baiern eingeflihrte, in Sachen vorgefchlagene Name 
Decan für böhere Kirchenbeamte. Die vollkändigfte Erklärung über 
episcopus giebt Guil. Beveregius Synod. T. I. Observat. ad Can. 
apost. c. 1. — Casp. Ziegler: de episcopis Jen. 1686. ce. 1. — 
Fr. Buddeus: Exercit. de origine et potestate episcopor. Jen. 1705. 

b) Die fononymen Ausdride im N. T. npoiorauero (1 Theſſ. 
5, 12.) und noosorwres (1 Tim. 5, 17.) wurden aud von ben La⸗ 
teinern in Beziehung für das Eirchliche Vorſteher⸗ Amt gebraucht und 
durch praepositus Überfegt, woraus das deutfche Propſt entitanden iſt. 
Die griechiſchen Kirchenvaͤter pflegen fie durch den Deifag avevuarıxol 
(spirituales, patres in spiritualib.) oder ryenuurıxod xopov von welt 
lichen Borgefegten zu unterfcheiden. Justin. Martyr. Apolog. Il. Euseb. 
hist, ecol. Vi. o. 8. VII. o. 18. Vergl. Walch: de episcopo patre 
spirituali. Weniger häufig koͤmmt das Wort Epoooı, uͤberſetzt duch) 
inspeotores vor, vermuthlih um: babucch eine Wergleichung mit dem 
profansgriechifchen Ephorate zu vermeiden. Bel den Proteftanten wird 
bie Lateinifche Weberfegung biefes Wortes Inspector häufig zur Bezeichs 
nung eines Vorſtehers der Geiſtlichen und der Gelehrten, Schulen und 
Gorporationen gebraucht, und es find davon die Zufammenfegungen 
Kicchen-Infpector, Schuls:Infpertor u. a. gemwöhnlih geworben. Auch 
wird das griechifche Ephorus nicht felten von den Specialfuperintendens 
ten in der evangelifch=Incherifhen Kieche gebraucht. Die alte Kirche 
legte den Bifhöfen auch die Benennung 

‚c) Apojtel bei. Theodoret. in Commentar. in 1 Zim. 8, 1. 
fagt: Eosdem olim vocabant presbyteros et episcopos, eos autem, 
qui nune vocantur episcopi, apostolos nominabant, Clemens von 
Alerandrien, Seromat. 1. IV. nennt den Clemens von Rom einen 
Apoſtel. Beſcheidener druͤcken fih jedoch die Biſchoͤfe ;fpäter aus, wenn 
fie fid) nennen 

d) suocessores, vicarii Episcopor. (dsddoyos 
say anocrokAwy. Cyprian, Firmilian und andere auf bem Con: 
cil zu Garthago verfammelte Bifchöfe nannten fi) fo, und Hieronymus 
fagt von den Bifchöfen: Omnes apostolor. sucoessores sunt. in dies 
ſem Namen liegt auch der Grund, warum man jeden bifchöflichen 
Sitz thronum, oder sedem apostolicam, ‚oder wie Tertullian de prae- 
seript. o. 36. rebet, eathedram upostolor. nannte. An biefem Titel 
‚hängt auch zugleich die fo wichtige Lehre de perpetua et non inte 
rupta suocessione episcoporum, welche die 3 Kirchenſyſteme, das grie⸗ 
chiſch⸗ und roͤmiſch⸗katholiſche und die Epiſcopalkirche in England mit 
befonderer Vorliebe feithalten. — Wenn die Bifchöfe zuweilen auch 

e) Engel, angeli ecolesiae, genannt werden, fo laͤßt 
fi) dieß wohl ſchon genügend aus ben Stellen der Apokalnpfe 1, 20. 
2,1. 8. 12. 16. 8, 1. 7. 14. erklaͤren, denn die, 7 Engel bedeuten 
dort offenbar die 7 den Gemeinden vorfichenden Biſchoͤfe. Die 
ſchwere Stelle 1 Cor. XI, 10 ſcheint gar ‚nicht hierher gezogen werben 
zu koͤnnen. Webrigens kommt diefe Benennung vor bei Becrat. h. e, 
1. IV. c. 23, wo er den Biſchof Serapto einen Engel der Gemeinde 
zu Thmuis und Hieronym, ad 1 Tim. 8, einen jeden Biſchof einen 



238 Biſchoöͤfe in der chriflichen Kirche. 
Engel bes allmaͤchtigen Gottes „nennt. — Noch hochtrabender waren 
die Namen 

. - f) Summi sacerdotes und Pontifices Maximi. 
Sie wurden in jener Zeit gewähnlih, wo die chriftlich-Eirchliche Ver⸗ 
fafjung nicht aus der Synagoge, fondern aus der levit. Tempelverfafiung 
abgeleitet wurde. Späterhin brauchte man fie nur von den Patriarchen 
und befonders von dem römifhen Bifchofe. Diefe Benennungen kom⸗ 
men übrigens vor Conc. Agathens. (a. 506.) can: 35. Sidonius Apol- 
linaris 1. IV. ep. 11. und 1. VIL ep. 5. nennt die Bifchöfe in Frankreich 
und Tertullian de pudicit. e. 1. nennt. den römifchen Biſchof ponti- 
fex maximus. — Üben fo prächtig Elingen auch die Namen 

g) Patres, patres ecclesiae, patres olerico- 
rum und patres patrum. Man findet bdiefe Namen bei Sido- 
nius Apellinaris 1, VI. ep. 1., wo er bem franzöfifhen Bifchofe Lupus 
beigelegt wird, und Nioephor. 1. XIV. c. 48, erzählt, daB der Kaifer 
Theodofius ben verflorbenen Chryfoflomus Patrem Patrum genannt 
habe. Nach orientalifhem Sprachgebrauche bezeichnet das Wort am 
und Abba (0ßßä, aßßüg) honoris causa jeden Lehrer, jeden Vorfteher. 
Daraus laſſen fih auch die üblich gewordenen Diftinctionen erklären. 
Man nannte die Presbpter patres laicor. oder auch fchlechthin patres. 
Die Borfteher der Geiſtlichen hingegen patres patrum. Bald firirte 
fi) auch der Sprachgebrauch fo, daß Abbas jeder Mönch genannt 
wurde, wofür man fpäter das Wort pater brauchte. Cine noch engere 
Bedeutung nahm aber das Wort zur Zeit des mehr ausgebildeten 
Klofterlebens an, wo vorzugsweiſe bee Vorſteher der Mönche Abt genannt 
wurde. (Vergl. den Art. Abt.) — Eine befondere Merkwuͤrdigkeit bat 
aud) die Benennung | 

Papa.. Bingh. 1. 1. hat gut gezeigt, daß dieſer Name fono: 
nym mit dem bereits erwähnten Pater oder Pater patrum fei, und 
eine gewiſſe Vertraulichkeit und Zärtlichkeit ausdrüde. Er wurde übri- 
gens früherhin jedem Bifchofe ohne Unterfchieb beigelegt, Xertullian 
in feiner Schrift de pudicitia c. 13. nennt einen Biſchof Benedietum 
Papam , und wenn Hieronymus an Auguflin ſchreibt, pflegt er feinem 
Briefe die Worte vorzufegen: Domino vere sancto et beatissimo Pa- 
pae Augustino, und Cyprian wird von ber römifchen Geiftlichkeit be: 
nennt Benedictus Papa, beatissimus atque gloriosissimus Papa etc. 
Vom 6. Jahrhunderte an legten zwar einige Schriftftelfer diefen Na: 
men vorzugsweife dem römifchen .Bifchofe bei, allein es hat doch noch 
mehrere Jahrhunderte gedauert, bis es dem Bilchofe zu Rom gelang, 
fi) diefen Namen ausfchliegend beizulegen. Dieb ‚hat befonders ber 
Jeſuit Cantel (Metropolitanar. urbium historia. p. 6.7. Paris. 1685) 
gezeigt. Schrödh in feiner K. ©. Thl. 8. p. 124 und 125 weiſt 
nach, daß der roͤmiſche Biſchof Siricius (ſeit 384) ber erſte genefen 
fei, der fich In einem Öffentlichen Documente (Epist. ad Orthodox. 
prov.) den Amtstitel Papa beilegte. Dennoch fcheint er erſt feit Leo 
dem Gr. (5. Jahrh.) officiel und feit Gregor VII. (11. Sahrh.) aus: 
fließend geworden zu feyn. - Zesterer verordnete in feinem Dietatus, 
dag der Name Papa der einzige in der Welt und in der Kicche allein 
zu nennende fe. Baron. Annal. a. 1076. n.31. Gute Bemerkungen 
über da6 Wort Papa findet man auch noch in Schrödhs 8. ©. Thl. 

D 
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17. p. 23 und 24 und in mehren der folgenden Theile. Auch bei 
Du Fresne unter Papas findet man den Sprachgebrauch biefes Wortes 
—— Noch brauchte man im Allgemeinen von den Biſchoͤfen den 
amen 

i) Patriarohae. — Der Etymologie nach find wahrſchein⸗ 
lich alle Biſchoͤfe inſofern genannt worden, als man ſie als Vorgeſetzte 
der ſchlechthin patres genannten Presbyter anſah. Spaͤterhin ſcheint es 
eine Zeitlang ſynonym mit Erzbiſchof oder Metropolitan gebraucht 
worden zu ſeyn. Die noch engere Bedeutung von Patriarcha werden 
wir in dem befondern Artikel Patriarch befonbers erläutern. — - Die 
hohe Meinung, die man gleich anfangs vom Epifcopate hegte, macht es 
auch erklärlich, wie. man bie Bifchöfe - 

k) Vicarıi Christi et Dei nennen Eonnte. Die Beweis⸗ 
ftelen daflır findet man bei Auguffin in Quaestionib. V. et N. T. 
e. 127. in Cyprians 63. Br. in Basilii constit. monast. c. 22. und 
Ambrosii Comm. in 1 Cor. 11, 10. Mit allgemeinem Rechte konn: 
ten ſich darum auch die römifchen Bifchöfe Statthalter Gottes nennen, 
wenn fie dieß als eine allgemeine Benennung aller Bifchöfe anfahen. 
Ihre Anmaßung befand nur darin, daß fie dieſen Ehrentitel andern 
Biſchoͤfen ſtreitig machten, und ihn vorzugswelfe für ſich behalten 
wollten. Eine ähnliche Bewanbniß hatte ed mit dem Ehrentitel 

1) Principes ecclesiae, populi bei griechiſchen Schrift: 
ſtellern &pxovres av dxxinoıuv — Kichenfürften, auch ſchlechthin 
Prineipes. Bingh. zeigt, daß man diefe Benennung, bie übrigens bei 
Drigenes, Eufebius, Chryfoftomus, Paulinus u.a. vorkoͤmmt, mit Be: 
zugnahme auf die Weiſſagung Sef. 60, 17. nad) der griechifch-lateint- 
ſchen Ueberfegung: dabo prineipes tuos in pace et episcopos tuog in 
justitia gewählt habe. Sie würde demnach mehr in moralifchsreligiöfen, 
als im politifhen Sinne zu nehmen feyn. 

Zu dieſen Titeln fegte man noch befondere prächtige Beiwoͤrter, 
wie beatissimi, sanctissimi u. a., und es bildete fich daraus in den 
kaiſerlichen Reſcripten und Berfügungen ein befonderer Curialſtyl. 
Vergl. Justin. Nov. 40. 42. 67. 86 u. a. Dieß bezeugt auch Socrat. 
h. e. l. VL prooem. Es flammen davon ab die noch j üblichen 
Benennungen bes .Papftes Em. Heiligkeit, heiliger Vater u. dergl. — 

Außer diefen Ehrennamen macht das chriftlihe Alterthum auch 
noch befondere Ehrenbezeugungen bemerkbar, die den Biſchoͤfen ſchon 
früh erriefen wurden. Dahin gehört | 

1) die Sitte, fih vor Ihnen zu beugen und die 
Hände derfelben zu Eüffen. — — Ambrofius nennt diefe 
beiden Gebräuche zufammen, fo daß man auf’ ihren vereinten Gebraudy 
ſchließen muß. Ambros. de office. I. 3. c. 9. Dieß gefchah übrigens 
nicht blos von Perfonen geringeren Standes, fondern auch vornehme 
Perſonen ſchaͤmten ſich diefer Ehrenbezeugung nicht, wenn fie von ben 
Biihöfen den Segen verlangten. Hilar. adv. Constant, p. 95 berich⸗ 
tet, daß. ſelbſt der Katfer Conftantius dieſes gethan habe, obgleich fonft 
der Glaube der Bifchöfe von ihm mit Füßen getreten wörden fei. Theo- 
doret. 1. IV. c. 6. beftätigt eben dieſe Gewohnheit, und man lieft in 
einem Reſcripte des Hilarius und Valentinianus, daß der Biſchof ein 

} 
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Man fei, vor welchem fi Sebermann büden muͤſſe. Cine andere 
ſolche Chrenbegeugung war auch biefe, 

2) daß das DolE feinen Biſchöfen das Hofiann«a 
zurief, fo wie dieß einft das Volk in Jeruſalem ges 
than habe, als Jeſus feinen legten Kinzug in die 
alte Rönigsftadt feines Paterlandes hielt. Hierony⸗ 
mus tabelt dieß zwar ald eine übertriebene Ehrenbezeugung , bie einem 
ſterblichen Menfchen nicht gebühre. Vales. Not.' in Euseb. 1. II. o. 
XXIII. fühet die Worte an, deren man fich bei dieſer Begrüßung zu 
bedienen pflegte, nämlich: „Geſegnet feid ihr dem Herrn, und gefegnet 
fei eure Ankunft. Hoſianna in ber Höhel” — Nicht minder be: 
wies man den Bifchöfen dußere Ehrenbezeugungen, daß man fich, in: 
dem man etwas von ihnen bat ober fie anredete, gewifier Formeln be: 
diente, wohin beſonders gehört bie vielfeitig gedeutete 

g 8) Formel: Precor per Coronam vestram. Dan 
findet fie fehr gft bei den Schriftflellern jener Zeit, und Auguflinus ep. 
147. fagt, daß fi ſowohl die Rechtgläubigen als auch die Donatiften 

. berfelben gegen die Biſchoͤfe ihrer Parthei bedienten. Die Erklärungs- 
arten diefer Formel von ber den Biſchoͤfen eigenthuͤmlichen Tonſur zu 
verftehen oder folches auf bie Eronenartigen Biſchofsmuͤtzen zu beziehen, 
haben wenig für fih und flammen gewöhnlich von ſolchen Schriftſtel⸗ 
lern bee roͤmiſchen Kirche her, welche die "ganze biſchoͤfliche Tracht ber 
neuern Zeit ſchon bem apoftolifchen Zeitalter zufchreiben möchten. Mehr 
genügt die Erklärung, daß man mit biefer Formel metaphorifch die 
Wuͤrde des bifhöflidhen Standes habe andeuten und bamit ungefähr 
babe fagen wollen: Bei der Ehre und Würde eures Standes! — 
Ob damals fhon bie Bifchöfe eine ausgezeichnete und prächtige Amtes 
tracht gehabt haben, wird fchidlicher in dem Art.: ‚‚Liturgifche Kleis 
dung’ erörtert werben. Zu dieſen Auszeichnungen gehörten noch 
45) die eigenthbümliden und erhöhten Site der 
Bifhöfe. Man brauchte davon den Namen — thronus aposto- 
licus, sedes apostolica. Auch findet man die Benennungen Oopövos 
vunAög, Bruno. Er war etwas erhabener als bie Site ber Presbpter, 
welche ſich an beiden Seiten berfelben befanden. (S. ben Art. Pres⸗ 
byter.) — In den Reben der Homileten wird oft auf diefe Bifchofe- 
fige angefpielt, und wir werben Gelegenheit haben, die davon ent: 
Iehnten Beiworte und Ausdrüde anderwaͤrts zu erwähnen. Diele 
Sige, obgleich zur Auszeihnung der Biſchoͤfe beſtimmt, mögen bod 
übrigens nicht prächtig gewefen feyn. Das Cono. Antiochen. (a. 270) 
macht es dem Paulus von Samofata zum Vorwurf, daß er fich einen 
prächtigen Biſchofsſtuhl in der Kirche habe erbauen laſſen. Wirft 
man nod) einmal einen Bli auf diefe Ehrennamen und Chrenbezeu: 
gungen, die man ben Biſchoͤfen in der früheften chriftlichen Kirche er: 
wies, fo läßt fih das Gewoͤhnlichwerden berfelben auf mehr als eine 
Art erflären. Einmal fhon aus der Natur der Sache. Hoc geftelt 
wurden gleih anfangs die Bifhöfe und fhon der Umſtand, daß 
man fie als Nachfolger der Apoftel betwachtete, ja daB fie anfangs hau 
fig an Beift und Herz ausgezeichnete Männer waren, macht es er 
klaͤrlich, warum man ihnen auch im Aeußern große Ehre erivied. Er 
was muß man aud) auf Rechnung bes orientalifehen Ultraismus in 
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Titeln und Chrenbezeugungen fegen. Ganz . befonderd aber war bier 
wohl wirkfam das Verhalten der chriftlichen Herrſcher, welche Die 
Bifhöfe mit Ehre und Reichthuͤmern überhäuften. Daß fpäter auch 

«bie Ehrſucht der Bifchöfe immer mehr wuchs, leidet keinen Zweifel. 
VI) Derfhiedene Arten der Bifhöfe. — — Daß 

es in ben erfien Zeiten, wo es nur noch eine Eleine Zahl -von Chrie 
ftengemeinden gab, die hin und wieder in ben verfchiedenen Theilen 
ber damals bekannten Welt fi gebildet hatten, noch Eeinen Unter: 
ſchied unter den Bifchöfen gab, folgt ſchon aus der Natur ber Sache. 
Allein als man fi zur chrifllichen Religion, nachdem fie Staatsreligion 
geworden war, immer mehr hinzubrängte, ba wuchs nicht nur die Zahl 
der Bifchöfe, fondern es bildete ſich auch ſchon unter ihnen eine ge 
wifle Rangordnung und Abftufung. Theils die Menge neuer Ge: 
fhäfte, die nunmehr nothwendig wurden, theils perfönlicher Ehrgeiz, 
theils aber aud die Nachahmung politifcher Megierungsformen trugen 
dazu bei, daß ſich das kirchliche Epifcopat in eine Ober: und Unterord- 
nung abtheilte. Zu der erftern bürfen wir rechnen: 

1) Die Erzbifchöfe. Vom 4. und 5. Jahrhundert an tritt 
der Umftand hervor, daß die Biſchoͤfe der großen Städte: Rom, Alers 
andrien, GConftantinopel den Bifchöfen und geringeren Metropolitanen 
vorgezogen und buch den Ehrennamen Archiepiscopi unterfchieden wurs 
ben. So viel man weiß, braucht Athanas. Apolog.1l. c. Ar. p. 791 
zuerft diefen Titel vom alerandrinifchen Bifchofe. Aber officiell gefchieht 
dieß Conc. Ephes. a. 431 und Conc. Chalced. can. 30. und 
Con. Chalced. Act. IV. p. 471. Act. XVI. p. 818. — Allein bieß 
geſchah nur fo lange, bis ber aus dem Judenthume hergenommene 
Zitel IIorgıuoyns eingeführt wurde , wo alsdann ber apxıenloxonog 
wieder zurüdtrat und nur höchft felten noch als ſynonym von Pas 
triach gebraucht wurde. — Da die vömifhe Kirche Feine Metropos 
litane anerkennen wollte, fo gab fie fpäter den Inhabern folder Sige 
den erzbifchöflichen Titel. Ja oft verlich fie denfelben mit dem Pallio 
auch folchen Bifchöfen, welche keine andere Didces unter ihrer Aufſicht 
hatten. Im Oriente hingegen blieb die erzbifhöfliche Würde in größe: 
rem Anfehn. Da wir eigene Artikel über Mietropoliten und Patriar⸗ 
chen geben werden, fo verweifen wir hier auf Diefelben. Etwas wird 
auch zu erinnern: feyn , 

2) über den Namen Primates, noW@roı, nowWTesvovyreg 
enıoxonwv. Bingh. zeist, daß dieſes Wort vorzugsmeife in 
Aftita flatt des in.andern Theilen der hriftlichen Welt üblichen Mes 
teopoliten fei gebraucht worden, ob es gleich auch afritanifche Concilien 
gebe, wo Metropolit ebenfalls vorkoͤmmt. Der Name ſelbſt iſt kein 
alter roͤmiſcher Curialtitel, wie Manche glauben; benn Primas urbis, 
esstelli, palatii iſt viel ſpaͤtern Urſprungs und hoͤchſt wahrſcheinlich erſt 
aus dem kirchlichen Sprachgebrauche abgeleitet worden. Bingh. unter⸗ 
ſcheidet außer den wirklich fo zu nennenden Primaten (Primates po- 
testatis) Primates aevo. Diefen Namen führte derjenige Biſchof, der 
naͤchſt dem Metropolitan ber ältefte war. in folcher hatte zwar an 
ſich felbft keine Macht; wenn aber der Metropolitan anftößig lebte, 
oder feine Arbeit nicht beftreiten Eonnte, fo mußte alsdann biefer Se⸗ 
nior, an feine Stelle treten. Man hatte ferner Primates titulares 

Siegel Handbuch J. 16 
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Dieß waren Biſchoͤfe ſolcher Staͤdte, denen die Kaiſer den Titel einer 
Metropolis beilegten, ohne denſelben die Vorzuͤge beizulegen, welche 
die alte und eigentliche Hauptſtadt hatte. So nannte der Kaiſer Mar⸗ 
cian die Stadt Chalcedon Metropolin, und die damit verbundene Ehre 
wurde dem Biſchofe derſelben eingeraͤumt, ohne jedoch der alten Haupt: 
ſtadt Nicomedien etwas zu vergeben. — Den Primatentitel legte 
man auch einigen Biſchoͤfen bei, die an ſolchen Kirchen ſtanden, die 
man für Mutterkirchen, für Kirchen unbeſtrittenen, apoſtoliſchen Ur: 
fprungs hielt. Die war der Fall unter andern mit der Kirche von 
Serufalem. Denn ob fie gleich Feine Metropolis war, ſondern unter 
Caͤſarea, als ber Hauptſtadt vun Paldftina, fland, fo ertheilte man doch 
ihrem Bifchofe diefen Ehrennamen. Uebrigens behielten fie, wie ihre 
Namen, fo auch ihre Amtswirkſamkeit fort, als eine noch höhere Gat: 
tung son Biſchoͤfen ſich Aber ihnen bildete, nämlich, die Patriarchen. 

Auch in der fpätern Zeit iſt das Wort Primas für höhere geift: 
liche Würden wiederholt gebraucht worden, 3. B. von den Vicariis se- 
dis apostolicae. Der heilige Bonifacius wurde wegen Belehrung ver: 
fchiedener deutfcher Völker und wegen der Errichtung mehrerer Bisthuͤ⸗ 
mer Primas von Deutfchland. Uebrigens erhielten diefe Zitel auch 
noch jene Erzbifchäfe und Bifchöfe, von deren Bisthümern man glaubte, 
daß fie im die fruͤheſten chriftlichen Zeiten hinaufreichten, z. B. bie 
Erzbifhäfe von Rheims, Arles, Lyon und Rouen. Seit der Vertrei: 
bung der Vandalen aus Spanien find die Primatenwürden von ar 
ragona, Sevilla und Barcellona erlofhen, wogegen der Erzbifchof von 
Toledo Primas von ganz Spanten if. In Deutfchland waren Pri⸗ 
maten bie Erzbifchöfe zu Trier, Mainz, Salzburg, Magdeburg, Ham: 
burg, Prag, in Polen Gnefen und Pofen, in Ungarn ber Erzbiſchof 
von Gran. 

In neuen Zeiten ift jeboch die Primatenwürbe, wo fie fih auch 
erhalten hat, ein blofer Titel, der einzelnen Erzbiſchoͤfen als Auszeich⸗ 
nung gebührt, womit eine Präcedenz verbunden if. In manchen Laͤw 
bern bat auch der Primas das Recht, ausfchlieglic das Kroͤnungs⸗ 
und Salbungsgefhäft zu vollziehen. | 

| S)’ES 0x0: (Exarchi) find in der Regel im Oriente baffelbe, 
was Primates im Dccidente find. Nach Morini Exereit. I. 1. ce. 17. 
iſt E5agyos riç napylag ober rijç duonoews eine dignitas ecele- 
sisstica, quae Patriarchica minor, major vero Metropelitena erat. 
Nach Evagr. hist. ecol. 1. III. c. 6. wurden die Biſchoͤfe von An 
tiochien, Ephefus, Cäfarea und Heraklea vorzugsweiſe Erarchen genannt, 
und fie übten das Recht der Patriarchen, die Metropolitane ihres 
Sprengels einzumweihen, aus. Auch bei diefem Worte bleibt +8 zwei: 
felhaft, ob es urfprüngli ein kirchliches oder militaͤriſch⸗politiſches fel. 
So viel iſt gewiß, daß die politifchen Titel: Exarchus Italiae, Ra- 
vennae, Africae etc. in eine fpätere Beit fallen. Nach J. Andr. 
Schmidii Lexio. eoclesiast. minus s. v. Exarchus gab es noch eine en: 
gere Bedeutung diefes Wortes, nach welcher es eine Art Unterbeam: 
ten am Patriarchalfige zu Conftantinopel bezeichnete. Er druͤckt ſich 
darüber fo aus: Patriarcha Constant. Exarchum habebat tanquam 
delegatum, qui decimas et alios ecclesiae proventus exigebat, at- 



Biſchoͤfe in der chriftliden Kirche, 243 

que in Coneilils post Patriarcham et ante Metropolitanos sub- 
scribebat., 

Noch verdient einiges bemerkt zu. werben über den Chrentitel 
A). Axtpakoı und Auroxtpaloı. Das Meifte fiber 

diefe Ehrenbenennung bat ber Verfaſſer bei Bingh. gefunden Man - 
unterfcheidet in der Kirchenfprache Acephali haeratici und Acephali 
eleriei. Nicht von den erſtern, ſondern nur von ben legtern kann bier 
die Rede feyn. Es wurden mit diefem Namen alle diejenigen Biſchoͤfe 
und Metropolitane bezeichnet, welche Bein kirchliches Oberhaupt über 
fi) hatten und felbftftändig die ihnen untergebenen Diöcefen verwalte⸗ 
tn. Bingh. T. I. p. 261 — 266 führt folgende Arten von Avroxe- 
galoıg an: 1) Omnes Metropolitani antiquitus. 2) Quidam Metro» 
politani independentes post potestatis Patriarchalis institutionem. 
Es gehören dahin die Metropolitane von Cypern, Iberien, Armenien 
und Britannien. 8) Episcopi, qui nulli Metropolitano, sed soli Pa- 
triarchae dioeceseos subjecti erant. 4) Diejenigen Bifchöfe, weiche 
außer aller Verbindung mit andern Didcefen lebten, weder Suffragane, 
noh Metropolitane, noch Patriarchen hatten und völlig independent 
waren. Ueber die noc hierher gehörigen Patriarchen, Metropolitane, 
Cardinaͤle find eigene Artikel gegeben, auf die wir hier verweilen. — 
Wir gehen darum über auf die zweite Klaſſe der Biſchoͤke 

B) auf die Unterbifchöfe. 
- Rare giebt es feine eigentliche Terminologie, um das Verhaͤltniß 

bed Unterepifcopats zu bezeichnen, aber die Sache ſelbſt ift vorhanden. 
Gewiffermaßen kann man dabin ſchon rechuan die in der alten Kicche 
ſo häufig vorkommenden Kirchenbeamten unter dem Namen 

1) ber nso x0ormwv axoAalöyrwr (vaeuorum, vacantium, 
eessantium, quiescentium,) Während der Verfolgungen und der theo= 
logiſchen Streitigkeiten ( befonhers im 4. und 5. Sahrhunbert) gab es 
nicht nur angefehene Männer, welche die auf fie gefallene Biſchofs⸗ 
wahl von fich ablehnten, und alfo, obgleich ermählt, doch nicht im 
Function traten und bloß episcopi electi und designati blieben, [ons 
dern auch wirklich introducirte Biſchoͤfe, welche entweder freiwillig ihr 
Amt wieder aufgaben, oder von ihren Collegen, ober von ihrer Didce- 
ſangeiſtlichkeit aus irgend einem Grunde nicht anerfannt und zur Res 
fgnation gleichfam gezmungen wurden. — Auch gehören in biefe 
Kaffe diejenigen Bilchöfe, welche ihre Sige und Didcefen, wenn auch 
nicht für immer, doch für längere Zeit verließen und fih an andern 
Drten ohne beſtimmte Gefchäfte aufhielten. Dieß war befonders in 
Conftantinopel der Fall, wo fih im 4. und 5. Jahrhundert oft 10 
bis 12 Biſchoͤfe aufhielten, chne fi) um ihr Amt zu befümmern. 
Solche quiescirende Biſchoͤfe wurden mit Recht ihren vefidirenden und 
fungivenden Amtsgenoſſen nachgefegt. Nicht minder gehören hierher 

2) die fogenannten Episcopi inpartibus infidelium. 
Schon vor ber Reformation verlor die Eatholifche Kirche duch die Erz 
oberungen der Muhamedaner fehr viele Bisthuͤmer. In der Hoffnung, 
fie wieder zu erlangen wurden dieſe immerfort in einer ununterbroche⸗ 
uen Reihe von dem päpftlihen Stuhle vergeben. Daher die vielen 
Zitularbiſchofe, deren Bisihuͤmer in Partib. infidelium, b. h. in den 
kaͤndern der Ungläubigen liegen, woher fie alfo feine Einkünfte zie⸗ 
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hen. Sie find dieſem nach Titularbifchäfe, welche zwar In Hinſicht 
der Wuͤrde und Weihe wirkliche Biſchoͤfe ſind, aber keine beſtimmten 
Dioͤceſen zur Verwaltung haben. Man pflegt mit dieſem Titel nur 
wirkliche Decane und andere höhere Geiflliche zu ehren und man ficht 

- fie als dazu befähigt an, den Bifchöfen bei den bifhöflihen Weihen 
Hülfe zu leiften. Webrigens iſt es unrichtig, daß die Benennung epi- 
scopi in partib. infidelium erft vom 12. und 13. Jahrhunderte in Ge: 
brauch gelommen fei, als man in den von ben Kreuzfahrern eroberten 
Provinzen, welche aus bem Abendlande Biſchoͤfe erhalten Hatten, auch 
dann noch ſolche ernannte, als biefe ſchon Längft wieder unter bie 
Botmäßigkeit der Sarazenen und Seldfhuden gefallen waren. Bin: 
teeim in feinen Denkroürbigkeiten 17 B. ir Thl. S. 378 ff. hat gut 
gezeigt, daß es dergleichen Bifchöfe ſchon im 9. und 10. Jahrhundert 
gegeben habe, und zwar in Spanien und Sardinien, wo ſich die Ara 
ber feftgefegt hatten. In Rom hat man daffelbe Verfahren in Anfe: 
bung ber durch die Meformation vonr päpftlihen Stuhle losgeriffenen 
Bischimer und Stifter beobachtet. — Zu den mehr untergeorbneten 
Biſchoͤfen gehören auch 

3) dile Suffragane oder Weihbifchöfe. — Als bloſe 
Titularen koͤnnen fie nicht angefehen werben. Sie finden ſchon in je: 
nen Jahrhunderten flatt, wo fih bie Metropolitanverfaffung bildete 
und waren bamald Discefanbifchöfe, welche zur Stellvertretung und 
Unterflügung ihrer Metropoliten beftimmt waren, und eben deshalb 
ben Namen suffraganei erhielten. Man ift noch nicht völlig einig 
über ihre Benennung Suffraganei. Nach Einigen follen fie fo heißen: 
quod sine Metropolitani suffragio consecrari non poterant, nad) 
Andern, weil fie auf den Synoden das jus suffragii. hatten. Man er 
nannte fie häufig zugleich zu Biſchoͤfen in partibus infidelium. Hat 
auch Bingh. (Vol. I. p. 200—201) hinlänglich gezeigt, daß die Chor- 
episcopi nicht identiſch mit den Suffraganbifchöfen waren, fo tft doch 
nicht zu leugnen, daß nach Abfchaffung der Landbiſchoͤfe das Beduͤrfniß 
der Suffragane größer warb und daß ſeitdem letztere häufiger gefunden 
werden. Seit dem 10. Sahrhundert findet man bie erften Spuren, 
daß auch Bifchöfe, welche keine Metropolitanrechte hatten, Sufftagane 
erhielten. Sie wurden auch Vice-Episcopi, Vices gerentes in ponti- 
ficalibus, Vicarii generales u. f. w. genannt. Vergl. Anton Dürr 
dissert. de suflragancis seu Vicariis in Pontifical. Episcopor. Ger- 
maniae. Mogunt. 1782.— Die beutfehe Benennung Weihbifchöfe bes 
zieht ſich auf die Gefchäfte, bie diefen Stellvertretern vorzugsweiſe 
übertragen wurden. Dahin gehören das Gefchäft der Drdinationen, 
befonders der Ordinum inferiorum, der Kirmung, der Sonfecration umd 
ber Benebictionen bee Kicchen, Altäre, des aquae baptismalis und lu- 
stralis, des Chrisma u. a. — Solche Weihbifhöfe werden nad der 
heutigen Praris von den Bifchöfen, die ihrer Hülfe bedürfen, ernannt 
und von Rom aus beftätigt. Sie find zwar wahre Bifchöfe, können 
aber jene bifchäflichen Rechte, die fih auf eine beſtimmte Didces bes 
ziehen, nur mit Bewilligung des Ordinarius ausüben. Etwas Aehn⸗ 
liches wie zur Zeit der früheren Metropolitanverfaffung findet noch jest 
in Baiern flat, Hier find nämlich den Erzbifhöfen von Münden 
und Freiſingen als Suffragane die Bifchöfe von Augsburg, Paffau, 
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Regensburg; dem Erzbiſchofe von Bamberg bie Bilhöfe von Wuͤrz 
burg, Eichſtaͤdt und Speier als Suffragane untergeordnet. — Noch 
würden hierher gehören die Chorepiseopi, doc haben wie über biefe 
einen befondern Artikel gegeben, auf welchen wie bier verweiſen. 

Aud die Intercessores und Interventores in ber 
alten afrikanifchen Kirche können noch als eine befondere Gattung uns 
tergeordneter Vifchöfe angefehen werden. Es war namlich in den afri⸗ 
kaniſchen Kirchen üblich, daß wenn ein bifchöfliches Amt erledigt wurde, 
der Primas einen Provinzialbifchof ernannte, der mittlerweile das of⸗ 
fin gewordene Amt beforgen und auf eine ungeſaͤumte Wahl dringen 
mußte; Daher twurde er intercessor und interventor genannt. Da aber 
biefes Amt fehr gemißbraucht wurde, weil bie Intercessores entmeber 
die Mahl verzögerten oder fich felbft einzudraͤngen fuchten; fo wurde 
auf dem 5. Carthag. Concil (a. 401) c. 8. befchloffen, daß Feiner in 
diefem Amte länger als ein Jahr bleiben follte, und wenn der Inter- 
eessor nicht dafür forgte, bag binnen diefer Zeit ein neuer Biſchof er 
wählt wurde, fo mußte ein anderer an feine Stelle treten. Und damit 
allen Mißbraͤuchen deſto Eräftiger vorgebeugt werden möchte, fo wurde 
ein Gefeg gegeben, daß Fein Intercessor fähig feyn follte, in den erle⸗ 
digten Platz des Biſchofs zu treten, wenn fi auch das Volk ihrer: 
wegen noch fo viel Mühe gebe. So vorfihtig waren bie afrikaniſchen 
Bifhöfe, alle Mißbraͤuche diefer Art zu verhüten. 

Nach der ausgebildeten päpftlichen Hierarchie unterfchieb man auch 
außer den Suffraganbiſchoͤfen noch eremte Bifchöfe, welche unmittelbar 
unter dem Papft und nicht unter der Gerichtsbarkeit eines Erzbiſchofs 
fiehen. Mean unterfchied auch fpäter episcopi primae sedis und vers 
fand darunter die vornehmften Biſchoͤfe. Als ſolche gelten die vors 
maligen Reichsbiſchoͤfe, bie als Reichsfuͤrſten Sig und Stimme auf 
ber geiftlichen Fuͤrſtenbank hatten. Die Bifchöfe bes Palaftes waren 
folche, die fich zur Beſorgung ber Kirchenangelegenheiten an Eöniglichen 
und fuͤrſtlichen Höfen aufhielten. 

Il) Urfachen des fteigenden und finfenden Ans 
febens der Biſchöfe bis zum Zeitalter der Reformas 
tion bin. — Ein ganzes Buch ließe fich über diefen Abſchnitt 
ſchteiben, und in ber That fehlt es auch nicht allgemein an Werfen, 
die mit großer Ausführlichkeit benfelben behandelt haben. Recht gute 
Bemerkungen über den jest aufgeftellten Betrachtungspunkt findet man, 
um ſtatt vieler Schriften nur eine anzuführen, in Pland’s Geſchichte 

der chriftlichekicchlichen Geſellſchaftsverfaſſung. Wir geben hier nad) 
der uns vorgefchriebenen Kürze mehr die Ergebniffe ber hiſtoriſchen 
Forſchung und flellen fie zu einer bequemen und leichten Weberficht 
zuſammen. Zunaͤchſt alfo handeln wir 

A) von den Urfahen des. fleigenden Anſehens 
der Bifchhöfe in der hriftliden Welt. Sie liegen 

a) fhon in der Natur der Sahe und Defdhaf- 
fenheit des Amtes felbft, wie es fih beim Se 
ginnen der Kirche bildete und durch eigenthuͤmliche 

Schickſale derſelben immer mehr erweiterte. Erin⸗ 
nern wir uns noch einmal an den ihnen vorgeſchriebenen Pflichtenkreiß, . 

fo konnte es ja nicht fehlen, daß fie auf Clerus und Gemeinden und 
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auf die Äußere Organifation der Kirche einen wichtigen Einfluß Außen 
mußten. Iſt es ferner nicht zu leugnen, daß in allen, befonders aber 
in den erſten chriftlichen Sahrhunderten Männer ausgezeichnet an Geift 
und Herz das Biſchofsamt verwalteten, fo darf es uns ſchon darum 
nicht befremden, daB das Anfehn der Bifchöfe Immer höher flieg. — 
Eine andere Urfache liegt aber auch 

b) in gewiffen religiöfen Zeitmeinungen In Der: 
bindung mit der gefteigerten Unwiffenbeit und dem 
gefteigerten Aberglauben der Laien. — Wurden jene 
Vorftelungen immer herrfchender, die Biſchoͤfe feien Stellvertreter Jeſu 
und der Apoftel, fie feien ähnlich dem Hohenpriefter im jüdifchen Cu 
tus, wel eine Anficht von der Bifchofewärbe mußte fich dann bei 
dem Volke bilden, und wie wird biefe Anfiht zum Theil ſchon beſtaͤ⸗ 
tigt durch die von uns bereits angeführten Ehrentitel und Ehrenbezeu⸗ 
gungen, die alle bereit dem 4, und 5. Jahrhundert angehörten. Nicht 
minder fleigerten aud) das Anfehn der Bifchöfe 

c) gewifte kirchliche Einrihtungen, die ſchon in 
die frühern Tahrhunderte fallen und Solgen und 
Ideen zurädlaffen, die für den Llerus Äberhaupt 
und für die Bifhöfe befonders von großer Widtig 
keit waren. Dahin gehören 

a) die feit der Mitte des 2. Jahrhunderts angefangenen Kir 
henverfammlungen, auf welchen fie befonder® fpäter unter dem 
Schuge und der Baſtaͤtigung der Kaifer Kicchengefege fuͤr alle Chris 
fien entmwarfen, die man als Schlüffe ber ganzen Kirche und als 
Eingebungen Gottes angefehen wiſſen wollte, 

8) Die Zeitdauer der Arkandisciplin, wo ber Biſchof umgeführ 
eben fo erfchien, wie der Hierophant, ber Oberpriefler ber Ceres und 
Ausleger der Religion bei den Griechen und Aegpptern. Die Ein: 
führung der Myſterien in das Chriftenthum gab den Bilchöfen das 
wichtige Vorrecht, diefelben als Hierophanten allein zu feiern, indem 
bie übrigen Cleriker blos als Gehuͤlfen dabei angefehen wurden. 

+) Das eigenthämliche Snftitut der Kirchenbuße (poenitentia 
publica ) während und nad den Chriftenverfolgungen, wodurch bie 
Bifhöfe in ein befonderes Verhältnig zu den Lapsis und Poeni- 
tentibus traten. Wie fehr ſich auch. daducd das bifchöfliche An: 
fehn vermehrte, wird ber bald folgende Artikel Poenitentia publica 
zeigen, 

0) Das mehr ausgebildere Mönchsleben. — Es Eommen in be 
Beisperiode ber traurigen Meinungstämpfe auf dem Gebiete der 

chriſtlichen Dogmatik mehrere Fälle vor, wo ſich die Biſchoͤfe ber 
Mönche fehr glüdlich, wenn auch nicht eben ehrenvoll, für ihr In: 
teveffe bedienten. Auch vermehrte die große Menge neu entflandener 
Kıöfter, deren Beauffihtigung den Biſchoͤfen, fo weit fie in ihrem 
Sprengel vordanden waren, mit Aberteagen wurde, das Anfehn und 
die Macht derfelben. (S. den Art. Kiofterleben im dee chriſtlichen 

Kirche.) — Das Anfehen der Bifchöfe fleigerten auch 
u) gewiffe zufällige polttifhe Ereigniffe, Wi 

rechnen dahin Befonders im Abendlande die ſeit dem 5. Jahrhundert 
eingetretene Herrſchaft deutfcher Nationen und Fuͤrſten in einem großen 
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Theile des roͤmiſchen Reichs. Die Unwiſſenheit derſelben in Religions: 
ſachen erleichterte es den Bifchöfen, die Voͤlker zu leiten. Weil fie als 
Nachkommen der alten Germanen und Celten von jeher ihren Prie: 
fleen (den Druiden) unbedingt zu gehocchen getwohnt waren, um fo 
williger beugten fie fich unter die Bifchöfe. Darum benugten die deut: 
fhen Fuͤrſten gern die Biſchoͤfe bei wichtigen Gefchäften, weil fie fahen, 
wie groß ihr Einfluß bei dem Volke war. — Eine ber wichtigften 
en aber, warum das Anſehn der Bifchöfe immer höher flieg, 
liegt au 

e) in den großen Begänftigungen, die ihnen von- 
weltlihen Serrfhern, bald aus religisfen, bald aus 
pelitifben Beweggränden zu Theil wurden, — Diefe 
egunfligungen begannen bereits mit Conſtantin dem Gr. Wie folge: 

reich mußte fchon die Verordnung dieſes Kaiſers feyn, wonach er fireis 
tende Partheien der Entſcheidung ihres Biſchofes, — mit Verwerfung 
der weltlichen Gerichte — unterwarf, weiche als Entſcheidung des Kai: 
ſers fetbft gelten ſollte. (Vergl. Sozom. h. e. I. V. e. 9. Schöne 
Geſchichtsforſchungen Se Thl. S. 86.) — Noch unter biefem Kaifer 
bildete ſich ein gewiſſes abgefluftes Verhaͤltniß der Bifchöfe, das im 
Ganzen diefer kirchlichen Würde auch wieder ſehr zuträglih war. Seit 
bee Reichsabtheilung im Jahre 332, wo der Kaifer jedem Oberſtatthal⸗ 
ter eine Anzahl von Didcefen gab, ftiegen die Bifchöfe einer ganzen 
Dioͤces noch Höher. Rechnet man hierzu noc das Verbot des Katfers 
Conſtantin, daß kein Bifchof vor einem weltlichen Gerichte, fondern 
blos bei andern Bifchöfen, d. h. vor Kirchenverfammlungen, verklagt 
werden koͤnne (vergl. Cod. Theodos. I. XVI. €. 2. de episc. et cler. 
1. 12.), fo verftärkte auch dieß nicht wenig ihre Macht. Die Rechte 
der Gerichtsbarkeit übten fie immer mehr aus. Die Kaifer, weit ent 
fernt, daß fie dieſe Macht nur auf Eirchliche Angelegenheiten einge- 
—* haͤtten, uͤberließen ihnen ſogar einen Theil der buͤrgerlichen 

ndel. 
Auch die fraͤnkiſchen Könige beguͤnſtigten die Macht der Biſchoͤfe, 

befonders König Ehlotari. befahl ums Jahr 560, daß ungerechte Rich⸗ 
ter von Bifchöfen Verweiſe erhalten und ihre Sentenzen darnach vers 
beſſern ſollten. — Auch der von dem Arianismus zur kaͤtholiſchen 
Kirche uͤbergetretene Weſigothiſche König Reccared erklärte im I. 589 
die Biſchoͤfe für Auffeher der Stadtrichter und Verwalter der Pönig- 
lichen Kammerguͤter. — Die Könige von Spanien trugen im 7. 
Jahrhundert den Bifchöfen die Unterfuchung über Majeftätsverbrechen 
auf. Im fränkifchen Reiche hatten zu Ende bes 6. und zu Anfange 
des 7. Jahrhunderts die Bifchöfe einen fo großen Einfluß auf Staats: 
gefege und Gefepgebung , daß fie frhon daſelbſt und im mehrern beut- 
[hen Ländern förmliche Reichsſtaͤnde, im Weftgothifchen Reiche die er 
fen unter den Reicheftänden waren. — Im 7. Jahrhundert nahmen 
auf mehrern Concilien, 3. B. auf dem 5. Parifer im J. 615, zu 
Meg im 3. 638, zu Clip, unfern Paris, im I. 659, die Biſchoͤfe 
mit weltlichen Herren gemeinfchaftlichen Antheil an ber Gefeggebung. 
Aehnliches gefhah auch um diefelbe Beit in England. Karl der Gr. 
Wurde im 3. 771 auf einer Verfammlung von: Bifchöfen und andern 
Großen als fraͤnkiſcher Monarch anerkannt und übergab im I. 811 
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fein Zeflament einee Verſammlung von Biſchoͤfen, Achten und Gros 
fen. Dergl. G. Fr. Rande Preisabhandlung vom Urfprumge ber 
Reicheftandfchaft der Bifchöfe und Aebte. Göttingen 1775. 

Unter diefem Kaifer wurden bie Bifchöfe Gefandte, Miniſter und 
Zuchtmeifter des Volkes, mit Regalien belehnt, und durch die Benugung 
derfelben gebietende Herren. Auf den Iufammenkünften galten fie als 
Sprecher Gottes und man befolgte ihr Gutachten. Für ihre Perfon 
flanden fie nur unter dem Hofe. Sie fuchten aber audy ihre Leute 
und Güter von der Gerichtsbarkeit der Großen zu befreien. Um fo er 
gebener waren fie den Fuͤrſten, aber auch um fo brauchbarer für biefe, 
weil das Anfehn ihres Bannes buch Außerlihe Macht vermehrt war. 
Könige gaben ihnen daher gern und reichlih. Ludwig dee Fromme 
brachte 829 wiederholt Staatsfachen vor die Berfammlungen der 
Meichsbifchöfe. Diefe fchärften dem Kaiſer feine Pflichten und ihe 
Recht ein, zu binden, zu Iöfen, über Fuͤrſten zu urtheilen, ſelbſt aber 
von Menfhen nicht gerichtet zu werden. Die Rechte des Clerus 
machte der Abt zu Corvey Wala biefem Kaiſer einleuchtend und 833 
demüthigte ſich der abgefegte Ludwig ale kirchlich Büßender. Die zu 
Aachen im 3. 842 Berfammelten nahmen, als Ludwigs drei Söhne 
unter ſich uneinig waren, dem Lothar das Reich ab und erkannten es 
Ludwig dem Juͤngern und Carl dem Kablen zu. Eben fo ward I 
teree auf der Synode zu Attigay im 3. 836 von den Bifchöfen abge: 
fegt. Zu Tours benahmen fih im 3. 859 ober 860 die Bifchöfe ald 
Oberauffeher ber anmwefenden Könige, wofuͤr fie fih auch ohne Hehl 
ausgaben, und Iestere erkannten ihre Unterwuͤrfigkeit. — Auf be 
Synode zu Rheims im 3. 900 fagten die Bifchöfe, dag fie ihr An 
fehn von Gott und dur den Apoftelfürften Petrus hätten. Dan 
brauchte alfo nur die Bifhöfe zu gewinnen, um fid den Weg zum 
Befige eines Landes zu ebnen. Sie waren gleich den weltlichen Für: 
fien und überliegen die Abwartung ihres geiftlihen Amtes den Weib: 
bifhöfen, nachdem fie der höchft freigebige Kaifer Otto mit Land und 
Leuten befchenkt und ihnen Landeshoheit und folglich auch Mechte über 
ben Adel bewillige hatte. In Deutfchland ragten befonders die Ep 
bifhöfe von Mainz, Trier und Coͤlln hervor, verwalteten ſchon im 11. 
Sahrhunberte Erzcanzlergefchäfte und wurden die erſten Churfuͤrſten des 
beutfchen Reiche. Und ihrem Stande gemäß war ‚auch ihr Reichthum. 
Vergl. Pfeffinger Vitriarius illust. T. I. 1. 1. Tit. 15. p. 1142. — 
Nicolaus Cusanus de cathol. concord. L. UI. ©. 27. Faͤllt nun 
gleich, in diefe Zeit, wie wirb ald fehen werden, die ausgebildetere Hier: 
archie des roͤmiſchen Stuhles, fo blieb auch jest den Bifchöfen noch 
Glanz genug übrig, ja dieſes neue untergeordnete Verhaͤltniß zu Rom 
hatte fetbft für die abendländifchen Bifchöfe eigenthuͤmliche Vortheile, 
wie dieß Planck 1. 1. zum öftern nachgewiefen hat. Wit man fih 
von der noch immer bedeutenden Stellung der Bifchöfe, felbft neben 
ber gewachfenen päpftlichen Macht in ber fpätern Hälfte des Mittel: 
alters belehren, -fo findet man gute Bemerkungen in Raumers Ge 
fhichte der Hofenflaufen 6r B., wo Überhaupt Mehreres weitläuftiger 
erörtert iſt, mas in hiefem Art. nur kurz hat angedeutet werben koͤn⸗ 
nen. Auch iſt zu bemerken, daß das, was wie zeither von dem flei: 
genden Anfehn der Biſchoͤfe erinnerten, mehr von ber abendländifchen 
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Kirche gilt. Im Morgenlande hatte nicht nur bie fchnelle Ausbreitung 
des Islam einen höchft zerftscenden Einfluß auf die chriflliche Kicche 
und mithin auch auf das Epiſcopat, fondern auch die Übrigens politis 
[hen Ereigniffe im Driente wirkten ungemein nachtheilig auf das kirch⸗ 
liche Leben ein, wie bieß fogleich wird näher bemerkt werden. Gehen 
wir nun über 

B) auf die Urfachen des finkenden bifhöflichen 
Anſehens in der hriftliden Welt, fo trug im Morgens 
und im Abendlande 

a) die fanatifhe Ausbreitung des Islam info 
fern dazu bei, als dadurch die Zahl der Bisthämer 
bedeutend verringert wurde. Man denke hier an ben Vera 
Luft von Nordafrika, Aegypten und eine Zeit lang von Spanien für bie 
abendländifche Kirche und an den noch weit bedeutendern Verluſt im 
Morgenlande. Das Nähere darüber wird jedoch fchiclicher in dem 
Art. kirchliche Geographie und Statiſtik feine- Erledigung finden. Zu: 
fammengedrangt findet man einiges, hierher Gehörige in Schmidt's 
Handbuch der chriftlichen 8. ©. Zr B. p. 108. $. 23. mit ber Ueber: 
ſchrift: Geſchichte des Chriſtenthums in dem von Muhamed geftifteten 
Reihe. — Aus diefem Verluſte und aus ben fpätern Zeiten der 
Kreuzzüge ſchreibt fi die Gattung von Bilchöfen her, die wir bereits 
unter dem Namen der Biſchoͤfe in partibus infidelilum erwähnt has 
ben, — Belchränten wir uns mehr auf das Abendland, fo können 
wir die Urſachen des ſinkenden bifchöflichen Anfehens theild in gewiſſen 
bleibenden und dauernden, theild aber auch in vorubergehenden Erfcheis 
nungen nachweifen. Zu den erftern: gehörte: 

a) die im Mittelalter volllommener ausgebils 
dete päpftlihe Macht. Gegen das Ende des 11. Jahrhun⸗ 
derts nämlich, feit Gregor VIL, wurden die Biſchoͤfe von den Paͤp⸗ 
ften abhängig, mußten diefen den Eid der Treue leiften, erhielten — 
von den weltlihen Fuͤrſten inveflirt, — von den Päpfien ihre Be⸗ 
flätigung und wurden bei Ungehorfam fogar von denfelben abges 
fest. Es kamen jegt die vielen Eremtionen auf, d. h. ganze Klös 
fer und Moͤnchsorden fuchten fich der bifchöflihen Aufficht zu ent: 
ziehen und einzig und allein von dem römifchen Stuhle abhängig 
zu fern. Daher die große Menge egemter Aebte und Kiöfter, daher 
die lauten Klagen der Bifchöfe daruͤber. Die falfchen Deeretalen 
dehnten die Rechte der Päpfte in dieſer Hinfiht auf eine Art aus, 
die ihnen nichts zu wünfchen übrig ließ. Jedoch darf man dabei 
auch nicht unbemerkt laſſen, daß die Biſchoͤfe, gleihfam wie von 
einem natürlichen Snftincte getrieben, biefe neue Stellung zu dem 
römifchen Stuhle andererfeits für ihr Intereſſe hoͤchſt wichtig zu ma= 
chen verftanden. Die größere Zahl der Bifchöfe wurde bald roͤmiſch 
gefinnt und benuste das Anfchliefen an den Papft dazu, um mit 
ihm im Bunde gegen die weltlihe Macht zu feyn und fich deſto 
unabhängiger von der Gewalt der Kaifer und Herzöge zu machen. 
Daher fällt gerade in dieſe Periode die gefleigerte weltliche Macht 
der Bifchöfe, wie wir bereits angedeutet haben. Was darum auch 
die Bifhöfe durch die geftiegene päpfttiche Hierarchie einerfeits ver: 
loren, das gewannen fie auf ber andern Seite beflo veichlicher. 



250 Biſchoͤfe in ber chriſtlichen Kirche, 

Planck's noch immer ſchaͤtzbare Schrift: Geſchichte ber chriſtlich⸗kirch⸗ 
lichen Geſellſchaftsverfaſſung giebt daruͤber in mehreren Abſchnitten 
gruͤndliche Nachweiſungen. Jedoch bleibt es immer wahr und Maͤn⸗ 
ner mit der biſchoͤflichen Wuͤrde bekleidet, haben es vor und nach 

der Reformation gefuͤhlt und laut ausgeſprochen, daß das Epiſcopat 
durch die Paͤpſte vieles von ſeiner fruͤhern Selbſtſtaͤndigkeit und freien 

Wirkſamkeit verloren habe. Darum hat es auch nicht an wieder⸗ 
holten Verſuchen der Bifchöfe gefehlt, ihre alte Selbftftändigkeit wie⸗ 
der zu erringen. Dieß thaten fie noch zur Zeit des Tridentiniſchen 
Goncils, indem fie hofften, dem Papfte das Geftändnig abzunöthigen, 
„die Bifchöfe feien göttlichen Urfprungs und hätten ihre Macht von 
Jeſu Chrifto felbft erhalten. Vergl. Paul Sarpi in feiner Gefchichte 
bee Tridentinifchen Kirchenverſ. Tem. I. S. 414 f. Tom. I. ©. 
459 — 474 — 484 ff. — Allein die Borfiht des roͤmiſchen 
Hofs bat alle diefe Verſuche glücklich entkräftee und er fang immer 
noch das verhaßte Lied fort: „Die Bifchöfe find nur Abgeordnete 
und Gommiffarien des zu Rom wohnenden Statthalter Jeſu 
Chriſti, und fie haben ihr -Anfehen und ihre Macht der Gnade und 
Freigebigkeit des apoftelifhen Stuhls zu verdanken.” Zu den dauern 
ben und bleibenden Urfachen des finkenden bifchöflichen Anſehens ge⸗ 
hört auch 

) ihre Berufsuntädhtigkeit, Unwiffenheit und 
DVerweltlihung, befonders in den Zeitaltern gegen 
die Reformation bin. Wir werden noch einmal in dieſem 

Artikel auf denſelben Gegenfland zurüd kommen. Hier nur fo 
viel. Menn einft der Clerus ſchon darum einen bedeutenden Ein 
fluß gebt hatte, weil er noch einzig und allein einige wiſſenſchaft⸗ 
lihe Bildung befaß; fo mußte er jest fchon biefen Vorzug mit ben 
Laien theilen, ja diefen oft noch höhere Befähigung zugeftehen. Gab 
es nun Biſchoͤfe, die ſich durch ihre Unwiſſenheit und durch ihre 
fchlechten Sitten auszeichneten (und deren gab es um dieſe Zeit fo 
viele, daß Fürften und Laien Iaute Klagen über fie führten und Ge⸗ 
lehrte über fie fpotteten), fo darf es uns ja nicht befremden, wenn 
diefer Stand fon gegen bie Reformation hin tief, felbft in der 
allgemeinen Achtung gefunten war. — Hierzu kam aud) 

Y) daß weltlidhe Sürften gegen das Ende des ge: 
nannten Zeitraums ihre Rechte in Beziehung auf 
den Llerus immer beffer erfennen und gebrauden 
lernten. — Bu den Urfachen, die mehr vorübergehend nachtheilig 
auf das Epifcopat. einwirkten, möchten wir vechnen 

ö) Die Zeitdauer des Archidiaconats. (S. den Art. 
Archidiaconus.) 

e) Das Aufkommen der Bettelmönchsorden, de: 
nen die Päpfte ſolche Begünftigungen zugeftanden, 
die das bifhäflihe Anfehn ungemein beeinträd- 
tigten, Die hierher gehörige Politit der Päpfte iſt näher nad: 
gewiefen in dem Art. Moͤnchsleben in der chriſtlichen Kirche. Wir 
nennen diefe Urfache darum eine vorlibergehende, weil fie ihre Wirk: 
famteit ‘mit dem 13. Sahrhundert begann und mit dem Empor: 
kommen des Sofuiterosdens verlor. — | 
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Jeder Geſchichtskundige wird fühlen, daß das zeither Geſagte mehr 
im Allgemeinen gehalten ift, und daß man, um bie gefeßte Aufgabe 
su Löfen, noch fehärfer ins Einzelne eingehen Sonne. Allein theils woll- 
ten wir die allzugroße Ausdehnung einzelner Artt. vermeiden, theils 
werden wir noch Einiges dee Art bei anderer Gelegenheit anführen, 
und dann jedesmal auf diefe Rubrik dahin vermeifen. 

VIE Einfluß der Reformation auf bie Biſchofs⸗ 
würde. — Schon den Hauptgrundfägen gemäß, welche die Refor⸗ 
motoren als Differenzpunfkte von ber Lehre und dem Ritus der Eatho: 
liſchen Kirche aufftellten, mußten fie fid) ungänftig gegen das zeither 
beftandene Epifcopat erklären. (Man vergl. mas die augsburgifche Con⸗ 
feſſion über die bifchöfliche Gewalt lehrt.) Bei den Lutheranern in 
Deutfchland ging das Epifcopat fhon in der erflen Reformationsperiobe 
an die Fuͤrſten über, welche daffelbe durch die Conſiſtorien verwalten 
ließen. Das Lehr und Sinfpectionsgefhäft Über den Lehrſtand, das 
fonft mit zu dem bifchöflichen Berufskreiſe gehörte, ging auf die Su: 
perintendenten über, die fich hier und da in General: und Spectal-Su: 
perintendenten abftuften, und man fchien in Deutſchland gefliffentfich 
den Namen Biſchof zu meiden. Die Reformirten in DHelvetien, Hol⸗ 
land, Deutfchland, Schottland u. a. haben Amt und Zitel eines Bis 
ſchofs gänzlich abgefhafft, und geftatten jedem Paflor die Ausübung 
der biſchoͤflichen Functionen, der Ordination, Confiemation u. f. w. 
Auf diefe Art war das fonftige, roͤmiſch⸗-katholiſche Epifcopat in der 
proteftantifhen Kirche geößtentheils factifch zerflört. Eine Art von pos 
litiſchem Epifcopate blieb im deutfchen Reiche in Lübel und Osna⸗ 
brüd (wo ein Eatholifcher und proteftantifcher Biſchof alternirten) bis 
zur Säeularifation im 3. 1803. Man kann dieß auch von ben nor⸗ 
difhen Meichen behaupten, in welchen bie Reformation Eingang fand. 
Zwar behielt man In Dänemark, Norwegen und Schweden ben bi: 
(höflichen Titel bei, aber die dafigem Biſchoͤfe verloren den größten Theil 
vormaliger Einkünfte und Vorrechte. Die fchmwedifchen Biſchoͤfe blieben 
— tie die englifhen — Reichsftände, jedoch mit geringem Einfluffe, 

Merkwuͤrdig tft es, daß fich über die bifchöflihe Würde unter 
Droteftanten felbft wieder Streitigkeiten erhoben und zu Partieularkir⸗ 
hen Veranlaſſung gaben. Als in England die Reformation Eingang 
fand, wurde die bifchöfliche Gewalt ein wichtiger Controverspuntt. 
Einerſeits fhellte man den Srundfag auf, das Epifcopat gründe fich 
auf göttliche Anordnung und fei mithin zum SKicchenregimente unent- 
behrlich. Dieß leugnete eine andere Parthei und behauptete, eine folche 
Anſicht ruͤhre nur aus dem Papftthume her und die Kirchenverfaffung 
fei nuch dem Muſter der früheften apoftolifhen Kirche einzurichten, 
Aus diefer Meinungsverfchiedenheit ging die Benennung der Epifcopa- 
len und Presbyterianer hervor. Recht Mar und lichtvoll findet man 
biefen Gegenftand behandelt in Walchs Einleitung in die Religions: 
flreitigketten außer der evangelifchen Kirche Sr Thl. p. 826. — Zus 
gleich findet man auch dort die michtigften Schriften verzeichnet, die 
für und wider die. Epifcopalfiche in England in jener Zeit erfchienen 
find und vom welchen wir oben in der Literatur auch einige der wich 
tigſten bemerkt haben. Hat nun gleich die Kirchenverfaffung der Epi- 
ſcopalen mit dem vömifch =Eatholifchen Kirchenregimente viel Aehnliches, 
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fo weicht fie doch wefentlih von berfelben ab. Die Geſetze, worauf 
ſich das anglicanifche Kirchenregiment gründet (über die Eirchlihe Vers 
faffung Englands findet man die vollfländigften Nachrichten in Bents 
hems englifhem Kirchen: und Schulftaat; ferner in den hiſtoriſch⸗ſtati⸗ 
ſtiſchen Schriften von Alberti, Wendeborn, Küttner, Gäde u. a.) ers 
Elären den König für den oberften Negierer der Kirche und übertragen 
ihm mit Ausſchluß der. reinspriefterlichen Functionen die hoͤchſte Kirchen 
gemalt. Conf..Anglic. art. 37. heißt es ausdrüdlih: Romanum Pon- 
tiicem nullam habere jurisdictionem in regno. Angliae. — Dieß 

letztere ift eigentlich das Schibboleth wider: Rom und die Verwahrung 
wider bie in England fo verhaßte Popery. Vergl. die Constitutiones 
und Cunones Anglic, C. 1—3. 

Ueberblidt man. nun noch .einmal die Einwirkung ber Reforma⸗ 
tion auf: das Epifeopat im chriftlihen Eultus, fo kann man fie nicht 
anders als zerflörend nennen; denn .in- einem bedeutenden Theile Euro: 
pa's, wo bie Reformation Eingang fand, verfehwand entweder das 
ea ganz oder verlor. doch von feiner ehemaligen Bedeutung 
ehr viel.. 

IX) Bifhöfe in der heutigen. hriftlihen Welt. — 
Das Epifcopat beſteht noch in der. römifch-fatholifchen Kirche nach den 
Beflimmungen, mie fie das Zridentiner Concil ausſprach. Allein es 
hat auch nach diefer Zeit wiederum große Erfchütterungen. und Beein⸗ 
trächtigungen erfahren. Wahrend der franzöfifhen Revolution, wo eine 
Zeit lang alle Staatsreligion aufhörte, wurden bie Biſchoͤfe vertrieben. 
Eine fehr verfümmerte Exiſtenz hatten fie auch unter Napoleons Herr: 
ſchaft in Stalien, und: wenn auch nad dem Sturze Napoleons und 
nad) der neuern politifchen: Reftauration die Biſchoͤfe wieder eingefegt 
wurden, fo verloren fie doch im Vergleich mit frühern Zeiten fehr viel, 
wie von ihren Einkünften, fo von ihren Vorrechten. Dieß galt zum 
Theil auch von. den Bifchöfen der deutfchzkatholifchen Kirche; denn 23 
Bisthuͤmer wurden zufolge der. Abtretung deutfcher Länder an Frank: 
reich fäcularifict und mehrere in den ehemaligen Rheinbundflaaten blie- 
ben unbefegt. Selbſt in den neuern Firchenrechtlihen Beflimmungen 
deutfch-Eatholifher Staaten, oder auch proteflantilchen Regierungen in 
Beziehung auf ihre katholiſchen Unterthanen, find fehr veränderte Grund: 
füge in Abfiht auf das noch beftehende Epifcopat aufgeftelt worden. 
Die Soncordate, welche in der neuern Zeit deutfche Fuͤrſten mit dem rö> 
mifhen Stuhle abgeſchloſſen haben, zeugen von einer völlig veränderten 
Praxis gegen- frühere Zeiten. Die neuern Modificationen dieſer Art 
findet man angedeutet, in Müllers Lericon des. Kicchenrechtd und der 
roͤmiſch-katholiſchen Liturgie, Art. Bifhof. — Noch gründlicher aber 
in Alerander Müllers encyclopädifhem Handbuch des gefammten in 
Deutfchland geltenden Latholifchen und proteftantifchen Kirchenrechtg, im 
Art. Bifhof. So hat demnach auch die neuefte Zeit wiederum nach: 
theilig auf das Epifcopat im römifchen Cultus eingewirkt, indem eine 
nicht geringe Zahl von Bisthümern entweder völlig eingingen,. theils 
an ihren fruͤhern Vorrechten und Cinkünften viel. verloren. 

Noch trauriger fieht. es mit der Biſchofswuͤrde in der morgenlän- 
diſch⸗ und ruſſiſch⸗griechiſchen Kirche aus. Zwar find die alten Namen 
verfchiedener Abflufungen der bifhöflihen Würde dort. noch vorhanden 
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und mit einiger Bedeutung befonders noch in ber griechtfch =ruffifchen 
Kirche. — Allein im Morgenlande find durch den despotiſchen Drud 
der türkifchen Negierung, unter ‚welcher die dortigen Chriften feufzen, 
von Jahrhundert zu Zahrhundert Bisthuͤmer eingegangen und bie noch 
beftehenden find theils fo fehlecht dotirt und mit fo unmwiffenden, unge: 
bildeten Männern befegt, daß neuere Reifende- den Lläglichen Zuftand 
des Sefammtclerus der morgenländifch = griehifchen Kirche nicht unguͤn⸗ 
fig genug fehildern können. Ob in dem neuern griechifchen Reiche 
der Kirche eine beifere Zeit kommen wird, muß die Erfahrung lehren. 
Die neueften Zeitungen deuten barauf hin, daß dad Volk und ber 
Clerus unzufrieden fei, weil ihe neuer König Otto noch nicht fich 
feierlich und Öffentlich zum griechifhen Cultus bekannt habe. 

Im Ganzen genommen ift das Epifcopat in der proteflantifchen 
Kiche in demfelben Zuftande geblieben, wie er gleich nach der Refor⸗ 
mation fich gebildet hatte. Noch jegt hat: England feine Epiſcopal⸗ 
kirche und in den nordifchen Reichen findet dee bifchöfliche Chrentitel 
noch immer ftatt. Aber es ift nicht unwahrſcheinlich, daß bie Einrich⸗ 
tungen der anglicanifchen Kirche, die dem Geiſte und den Bebürfnifien 
der Zeit wenig mehr zuzufagen feheinen, vielleicht bald in den bereits 
angeregten Meinungstämpfen eine weſentliche Weränderung erfahren 
dürften. — In der proteftantifhen Kirche kam, abgefehen von der 
evangelifhen Brüdergemeinde, die einen Bifchof hat, feit langer Zeit 
der Name gar nicht mehr vor. Aber in der neueften Zeit fängt man 
an, gut Belohnung ausgezeichneter Verdienſte im geiftlihen‘ Stande 
Biſchoͤfe der evangelifhen Kirche zu ernennen, ohne jedoch dadurch ir 
gend etwas in der Verfaflung der evangelifchen Kirche beider Gonfefftos 
nen und dem Mirkungskreife der durch diefe Würde ausgezeichneten 
Männer zu ändern. Es fol diefe Würde zur Emporhebung auch des 
äußern Anſehens der evangelifhen Kirchen - beider Confeſſionen ges 
reichen. 

So ernannte Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, auf 
den Grund des Mefcripts des Eöniglihen Minifteriums des Innern 
vom 9. und der Bekanntmachung der Eöniglichen Regierung von Pots⸗ 
dam vom 15. Febr. 1816, den Oberhofprediger Sr. Sam. Gottfr. Sad 
in Berlin (nad) beffen Tode aber den Hofprediger Dr. Eylert in Pots⸗ 
dam) und den Generalfuperintendenten Dr. Borowsky in Königsberg 
zu Biſchoͤfen. Sie haben den Rang Lönigl. Oberpräfidenten und es 
foll ihnen in der Anrede und im Schreiben das Prädicat ,, Hochmärs 
diger,“ fo wie alle übrigen Vorzüge und Ehrenrechte eines Biſchofs 
beigelegt werden. Sie tragen auf der Bruft ein goldnes Kreuz. So 
hat auch die evangelifche Kirche im Herzogthume Naffau einen Bifchof 
erhalten. Unter ihm fleht die gefammte evangelifche Geiftlichkeit des 
Herzogthums. Er ift zugleich correfpondirendes Mitglied der Randess 
tegierung und beftändiger Meferent für alle kirchliche Disciplinarfachen 
und die Belegung geiftlicher Aentter. Auch hat durch Alerander I. die 
evangelifche Kirche des ruflifchen Meiches in Dr. Cygnaͤus einen Bi: 
fhof erhalten. 

Noch hätten wir in dieſem Artikel von der Kleidung, von ben 
Einkünften und andern Gegenftänden, das Epifcopat betreffend, ſprechen 
koͤnnen, wenn wir nicht allzuweitlaͤuftige Artikel gern vermeiden moͤch⸗ 
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gen. Mir werden darum die angeführten Gegenftände in’ ben Artt. 
ituegifhe Kleidung. — Clerus — und anderwärts berühren und auf 

den Seuptartite Biſchof zuruͤckweiſen. 
) Allgemeiner Kuͤckblick auf die Verdienſte und 

Derirrungen diefer hochgeftellten Rirhenbeamten.— 
Wir würden ſehr ungerecht feyn, wenn wir nicht unter den Bifchöfen 
bed Morgen: und Abendlandes zu allen Zeiten, wenn auch früher in 
größerer, fpäter in geringerer Zahl ausgezeichnete Männer an Geift und 
He nennen wollten. Um ihre Verdienſte nachzumweifen, wird es aud 
bier gut feyn, biefelben in einzelnen Beziehungen und Punkten zu be- 
trachten. Zwar wird nur eine höchft allgemeine Skizze möglich feyn, 
allein bie dahin gehörigen erläuternden Thatfachen werden wie in andern 
Artikeln mit anfuͤhren und jedesmal auf die hier genannten einzelnen 
Beziehungen zuruͤckverweiſen. Um nun die Veidienſte der Biſchoͤfe im 
Allgemeinen zu uͤberblicken, kann man von ihnen ruͤhmen, 

1) daß fie in den erſten 5 und 6 chriſtlichen Jahr: 
hunderten häufig Männer waren, die fih dur wif: 
fenfhaftlide Bildung und nicht gemeine Kedner: 
talente auszeichneten. Die Artikel: Homilie, katechetiſcher 
Unterricht u. a. werden dieß vielfeitig bethätigen. Die Namen eines 
Chryſoſtomus, Baſilius Magn., eines Gregorius zu Nyſſa und Na: 
zianz u. a. im Morgenlande, und eines Ambrofius, Auguftin, Petrus 
Chryfologus, Leo des Gr. im Abendlande werden nie vergeflen werden. 
Gefchichtfchreiber, Eregeten, Dogmatiter und gewandte Geſchaͤftsmaͤnner 
finden wir unter ihnen, und felbft in den fpätern Beiten, wo Bifchöfe 
und Clerus ausgeartet waren, fehlt e8 nicht an manchen einzelnen 
ruhmlichen Ausnahmen. 

2) In fittliherginficht glänzen viele bifchöfliche 
Kamen aus dem Alterthume mit großem Ruhme ber: 
über, Nicht wenige flarben als Märtyrer für ihren Glauben; viele 
waren in Zeiten einer rohen Mechtöpflege. bie Vertheidiger und Fuͤrſpre⸗ 
cher unfchuldig Verfolgter und bie forgenden Väter der Armen, wovon 
dieſes Handbuch beflätigende Beiſpiele bereits aufgeführt hat und noch 
aufführen wird. 

8) Sie hatten nicht minder Perdienfte um die 
Ausbildung der kirchlichen Liturgie, und frühere Arbeiten 
diefer Art find ſehr vorzüglich, wie dieß die Artt.: Liturgien, Gebete in 
ben Öffentlichen gemeinfchaftlichen gottesbienftlichen Verſammlungen u. a. 
lehren werben. 

4) Auch gereicht es ihnen zum Ruhme, daß durch 
fie fehr viele Kirchen erbauet wurden. Hier wetteiferten 
fie gleihfam mit den Fuͤrſten und reichen Privatperfonen, wie bieß der 
Art. Kirchengebäude darthun wird. | 

5) Auch forgten fie hin und wieder für Schulen 
und Bildungsanftalten für die Cleriker und für die 
Jugend, worüber auch ein eigener Artikel Auskunft geben wird. 
Schroͤckh in feiner 8. ©. hat biefes Verdienſt mehrmals gemwärbigt, 
z. B. Thl. 21. ©. 188 ff. | 

6) Sie waren befonders im Mittelalter gefchidte 
Baukünftler und überhaupt WBeförberer der Kunft in mehr als 
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einer Beziehung. Schroͤckh in feine 8. G. Thl. 21. in dem Abſchn.: 
Zeichnende und bildende Künfte, hat bieß in vielen Beiſpielen gezeigt. 

So fehr nun aber alles dieß zum Lobe der Biſchoͤfe gereicht, fo 
hat doch auch die Gefchichte ihe Schuldbuch nicht vergeilen, und Wahr: 
beiten in daffelbe eingezeichnet, die ihren Namen auf immer befleden 
werden. Dabin gehört 

1) daß fie ſchon früh die Schattenfeite der Ariſto⸗ 
kratie im kirchlichen Leben hervortreten ließen, und 
swar durch eine drädende Superiorität über den 
brigen Clerus — durh Mißbraud ihrer Einkünfte 

— und durch das allmählige Zuruͤckziehen von ihren 
eigentlihen Berufsgefhäften. — Schon Gregor von Tours 
(im 6. Jahrhundert) erzählt in feiner historia Francor. IV. 12. die 
empörendften Grauſamkeiten und Gemeinheiten der Bifchöfe feiner Zeit. 
„Der Biſchof Cautinus trank jedesmal fo viel ald 4 Perfonen und 
„war dabei fo habfüchtig, daß er alles weguahm, was er nur erreichen 
„tonnte. Nun hatte ein Presbrter feines Sprengels einen Schens 
„tungsbrief von der Königin über eine Befigung erhalten; von biefens 
„verlangte er fogleich die Auslieferung deſſelben. Da biefer fih aber 
„weigerte und fagte: er dürfe feinen Kindern das Kigenthum nicht 
„entziehen; fo wurde ber Biſchof über bie Weigerung fo aufgebracht, 
„daß er ihn in einen Sarg einfchließen ließ, worin fhon ein in Vers 
„weſung übergegangener Leichnam lag. Nur duch einen Zufall wurde 
„fein Leben gerettet und er floh zum Könige. Doc blieb ber Bifchof 
„Sautinus ungeftraft. Sp prügelte aud, der Biſchof Albinus feinen 
„Achidiscon Vigilius in der Kirche, während bes Dinganges zum Als 
„tare, riß ihm die Alba herunter, trat ihn mit Füßen und ließ ihn 
„ins Gefängniß werfen, weil deſſen Leute einem Kaufmanne Del ges 
„Kohlen hatten.” — Eben fo zeigen ſich früh fchon Spuren von der 
gewifienlofen Verwaltung kirchlicher Einkünfte von Seiten der Biſchoͤfe. 
Bereits Chryſoſtomus (hom. LXXXVL in Matth. p. 894. Tom. I. 
Explanat. in N. T. Francof. 1697) macht ihnen deshalb bittere Vor⸗ 
würfe. Die Vermiſchung des Privatvermägend der Biſchoͤfe mit den 
tichlichen Einkuͤnften muͤſſen ſchon Synoden bes 5. Sahrhumderts ruͤ⸗ 
gen und auf die Anſtellung eines aus dem Glerus dringen, dem mit 
dem Amtönamen „Deconom’’ bie Verwaltung des Kirchengutes - befons 
ders übertragen wurde. Die Habſucht der Bifchöfe tritt vom 5. Jahr⸗ 
hundert immer beutlicher hervor und fie hatten im Abendlande befonders 
das Gluͤck, weit mehr Herren üder Kirchengüter zu ſeyn, als ber übrige 
Cexus. Daraus hat ſich auch das Mißverhältnig gebildet, welches ſich 
in allen Jahrhunderten gleich bleibt, daß die Biſchoͤfe auf Koften des 
übrigen Clerus hohe Einkünfte bezogen und recht eigentlich in Pfruͤnd⸗ 
ner, d. b. in Kirchenbeamte mit hohem Gehalte ohne anfttengende 
Berufögeichäfte — ausarteten. Sa die neuefte Zeit felbft hat im roͤmi⸗ 
fhen Cultus biefe Erfcheinung wiederholt, wie wie bieß beim Artikel: 
„Einkünfte des Clerus“ näher bemerken werden. — Eben fo tadelnss 
werth erſcheinen bie Biſchoͤfe auch, daß fie ſich vomehm von den Ge⸗ 
(häften zuruͤkzogen, das Predigen und Lehren andern Clerikern übers 
liefen und ſich der wiſſenſchaftlichen Bildung bald entfremdeten. Welch 
ein Unterfchied iſt ſchon zwiſchen den Biſchoͤfen des 5. Jahrhunderte 
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und zwiſchen ben Bifchöfen zur Zeit Carl des Gr! Man erflaunt 
über die armfeligen Forderungen, die jegt an bie Bifchöfe und an den 
Glerus überhaupt gemacht werden. Aus einem Schreiben Carls des 
Kahlen (mar ein Enkel von Carl dem Gr.) (epist. ad Nicol. I. p, 
359. in Sismondi Coneill. Gell. Tom. III.) fieht man, daß im 
J. 816 ein Exzbifchof zu Rheims gewählt worden war, ber fein Wort 
aus dem Evangelium’ erklären, ja es kaum lefen konnte. Nicht minder 
tritt als tadelhaft bei den Biſchoͤfen hervor 

2) ihre LeidenfhaftlihFeit und Grauſamkeit bei 
den dogmatiſchen Meinungsktämpfen, befonders vom 
3. bis zum 7. und 8. Jahrhundert hin. (Auch hat die 

ſpaͤtere Inquifition in ihnen oft thätige Befoͤrderer gefunden.) Hier, 
wo die Synobalverfammlungen aus lauter Biſchoͤfen und zwar von je: 
der Abſtufung beflanden, zeigt fich ein Geiſt der Verftandesbefangenpeit, 

: der ungezügeltften Leidenfchaften und der empoͤrendſten Grauſamkeit, 
den man am menigften bei Männern fuchen follte, die an die Spike 
bes chriſtlichen Lehrflandes geflelt waren. : Statt vieler Beiſpiele leſe 
man nur in Schrödh’s 8. ©. Th. 18. ©. 452 ff. Die dort erzähl 
ten Abfcheulichkeiten auf einer Synode machen es erklaͤrlich, wie die 
ſelbe ovwvodog Anosıxy, Latrocinium Ephesinum , genannt werden 
Eonnte. Und doch erklärt ber wahrheitsliebende, unpartheiifche Walch 
(Entw. einer Kegergefchichte Gr Thl. ©. 260 ff.), daß die Sittlichkeit 
mehrerer anderer Synoben, bie ſelbſt für oͤkumeniſch galten, nicht höher 
zu ſtellen ſei. Im Mittelalter traten die Fehler und Verirrungen ber 
Bifchöfe immer greller hervor und offenbaren ſich 

3) in dem immer leidenfchaftlidheren Streben 
nah weltlihder Macht — in offener Empödrung gegen 
Sürften und Regenten — in rohen Friegerifchen des 
fhäftigungen— und in einer oft bis zur Derworfens 
beit berabfinkenden Sabſucht. — Den Beweis für die erſte 
Behauptung haben wir [don oben geführt, wo Wir von den Urfachen dei 
fteigenden bifchöflichen Anfehens ſprachen. Was aber ihr pflichtmibriges 
Betragen gegen Kaifer, Könige und Fuͤrſten betrifft, fo begann die, 
genau genommen, ſchon früh. Wer dächte nicht hier an das anmar 
‚Bende Betragen des mailändifchen Biſchofes Ambrofius gegen den Kal 
fee? Dergl. Scenen wiederholen ſich in jedem Sahrhunderte; aber 

nie tritt doch ber bifchöfliche Webermuth deutlicher hervor, als im An: 
- fange bes 9. Sahrhunderts in ber Gefchichte Ludwigs bes Frommen 
und feiner Söhne. Man vergl. auch darüber Schrödh K. ©. Thl. 
22. in dem Abfchn.: echte der Fuͤrſten über ben Clerus. — Acht: 
liches geſchah auch in der Folge no. — Anlangend den Eriegerifcen 
Geiſt der Bifchöfe und bes übrigen Clerus befonders in der ſpaͤtern 
Hälfte des Mittelalters, fo findet man auch darüber in Schrödh 

K. G. Thl. 22. IV. Abſchn.: „Kriegeriſcher Geift des Clerus“ folde 
Details, die ein hoͤchſt trauriges Sittengemaͤlde jener Zeit liefern. Selbſt 
nach der Reformation verſchwand dieſer Geiſt nicht ganz, und noch im 
SOjährigen Kriege verlor der gefuͤrſtete Abt von Fulda in der Schlacht 
bei Lügen, in welcher er, mit einem Grucifire herumreitend, ben kai⸗ 
ferlichen Truppen Muth einzufprechen fuchte, durch eine Kugel fein fe 

Die ſpoͤttiſche Grabſchrift, die ein damals befannter Dichter 
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Johannes Rift auf ihn gemacht hat, findet ſich im Vogels Leipziger 
Annalen vom Jahre 1632. p. 489. — Erwaͤget man, daß dieſer Erie- 
gerifche Geiſt des Clerus dem Reformationszeitalter unmittelbar vorher: 
ging-, fo darf es nicht befremden, wenn bie Reformatoren gleich an- 
fangs darauf drangen, daß bie weltlihe Macht von dem . bifchöflichen 
Amte follte getrennt werden, und daß fie im proteflantifchen Kirchen: 
fofteme den Biſchofsnamen geflifjentlich zu vermeiden fuchten. — Wie 
wenig fie auch um eben biefe Zeit das fcheueten, wa® man turpe lucrum 
zu nennen pflegt, ergiebt fi) daraus, daß fie von ben Pfarrern für bie 
Erlaubniß, ſich Beiſchlaͤferinnen haften zu bürfen, einen .geroiffen Preis 
bezahlen Liegen. So erzählt der freimüthige beutfche Philofoph Heinr. 
Gornel. Agrippa (geb. zu Cöln 1487) in dem berühmteften feiner 
Bücher de incertitudine et vanitate seientiar. oc. 64. der Ausg. vom 
J. 1536, daß ein gewiſſer Biſchof von 11000 Prieftern feines Spren- 
gels für die Erlaubniß, Concubinen zu halten, eben fo viele Goldguͤlden 
empfangen habe. 

So flüchtig nun auch biefes Sittengemälde entworfen feyn mag, 
fo wird ihm doc) der Sachverftändige das Zeugniß der Wahrheit und ' 
Unpartheilichkeit nicht verfagen.. Noch eine Bemerkung zur Ehre der 
Reformation und ber fortgefchrittenen beffern Zeit koͤnnen wir bier 
nicht unterdrüden. Es iſt oft nachgewiefen und auch von Eatholifchen 
Theologen und Hiftorikern eingeftanden worden, daß die Reformation 
ſelbſt auf die Eatholifche und namentlich auf. die deutſch⸗katholiſche Kirche 
wohlthätig zuruͤckgewirkt habe. Wir glauben keinen fehlagendern Bes 
weis für diefe Behauptung anführen zu Eönnen, als wenn wir auf die 
große Umwandlung zum Beſſern der deutfch-Eatholifchen Biſchoͤfe feit der 
Meformation bis auf unfere Tage hinweifen. Wie wenig gleichen fie 
ihren frühern Brüdern, wie mancher hat vor und mit uns gelebt, in 
dem man den Menfchen, wie den Gelehrten und gewifjenhaften Kirchen⸗ 
beamten fchägen muß. Die Namen z. B. eines Freiheren von Dalberg, 
eines Heren von Weſſenberg u. a. werden darum immer eine Bierde 
deutfcher Bifchöfe in neuerer Zeit bleiben. 

Siegel S andbuch J. 17 
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und zwiſchen ben Bifchöfen: zur Zeit Carls des Gr! Man erflaunt 
über die armfeligen Forderungen, die jegt an die Bifchöfe und an ben 
Glerus überhaupt gemacht werben. Aus einem Schreiben Carls des 
Kahlen (war ein Enkel von Carl dem Gr.) (epist. ad Nicol. I. p. 
869. in Sismondi Coneill. Gall. Tom, 11.) ſieht man, daß im 
J. 816 ein Erzbiſchof zu Rheims gewählt worden war, ber kein Wort 
aus dem Evangelium’ erflären, ja es kaum lefen konnte. Nicht minder 
tritt als tadelhaft bei den Bifchöfen hervor 

2) ihre LeidenfhaftlidhFeit und Grauſamkeit bei 
den dogmatiſchen Meinungstämpfen, befonders vom 
3. bis zum 7. und 8. Jahrhundert hin. (Auch hat bie 

ſpaͤtere Inquiſition in ihnen oft thätige Befoͤrderer gefunden.) Hier, 
wo die Spnodalverfammlungen aus lauter Biſchoͤfen und zwar von jes 
der Abftufung beftanden, zeigt fi, ein Geift der Verflandesbefangenheit, 

der ungezügeltften Leidenfchaften und der empörendfien Grauſamkeit, 
den man am wenigſten bei Männern fuchen follte, bie an bie Spige 
des chriftlichen Lehrflandes geftellt waren. - Statt vieler Beifpiele leſe 
man nur in Schrödh’s 8. G. Th. 18. ©. 452 ff. Die dort erzähl 
ten Abfcheulichkeiten auf einer Synode machen es erklaͤrlich, wie die⸗ 
felbe ovvodog Anasıxy, Latrocinium Ephesinum , genannt werben 

‚ tonnte. Und doc erklärt der wahrheitsliebende, unpartheitfche Walch 
(Ent. einer Kegergefchichte Gr Thl. S. 260 ff.), daß bie Sittlichkeit 
mehrerer anderer Synoden, bie felbft für oͤkumeniſch galten, nicht höher 
zu ftellen fei._ Im Mittelalter teaten bie Fehler und Verirrungen der 
Bifchöfe immer greller hervor und offenbaren fich 

3) in dem immer leidenfhaftliheren Streben 
nach weltliher Macht — in offener Empörung gegen 
Sürften und Regenten — in rohen Friegerifdhen Bes 
fhäftigungen — und in einer oft bis zur Derworfen 
beit herabſinkenden Sabſucht. — Den Beweis für bie erfte 
Behauptung haben wir ſchon oben geführt, wo wir von den Urfachen des 
fteigenden bifchöflichen Anfehens fprachen. Was aber ihr pflichtwibriges 
Beträgen gegen Kaifer, Könige und Fürften betrifft, fo begann dieß, 

. genau genommen, ſchon früh. Wer bächte nicht hier an das anma⸗ 
‚Bende Betragen bes mailänbdifchen Biſchofes Ambrofius gegen den Kai⸗ 
fer? Dergl. Scenen wiederholen fih in jedem Sahrhunberte; aber 

nie tritt doch der bifchöfliche Uebermuth deutlicher hervor, als im Anz 
- fange des 9. Jahrhunderts in der Gefchichte Ludwigs des Frommen 
und feiner Söhne. Man vergl. auch daruͤber Schridh 8. ©. Thl. 
22. in dem Abſchn.: Mechte der Fürften über den Clerus. — Aehn⸗ 
liches gefchah auch in der Folge noch. — Anlangend den riegerifhen 
Geiſt der Biſchoͤfe und bes übrigen Clerus befonders in der [pätern 
Hälfte des Mittelalters, fo findet man auch darüber in Schrödhs 

K. 6. Thl. 22. IV. Abfchn.: ‚, Kriegerifcher Geiſt des Clerus“ Tolche 
Details, die ein hoͤchſt trauriges Sittengemälde jener Zeit liefern. Selbft 
nach. ber Neformation verſchwand biefer Geift nicht ganz, und noch im 
SO jährigen Kriege verlor der gefürftete Abt von Fulda in der Schlacht 
bei Lügen, in welcher er, mit einem Grucifire herumreitend, ben kai⸗ 
ferlichen Iruppen Muth einzufprechen fuchte, bucch eine Kugel fein Les 
ben. Die fpöttifhe Grabſchrift, die ein damals befannter Dichter, 
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Johannes Rift auf ihn gemacht hat, findet fih in Vogels Leipziger 
Annalen vom Sahre 1632. p. 489. — Ermwäget man, baß biefer Erie- 
gerifche Geift des Clerus bem Reformationszeitalter unmittelbar vorher: 
ging, fo darf es nicht befremden, wenn bie Meformatoren gleich an- 
fangs darauf drangen, daß die mweltlihe Macht von bem biſchoͤflichen 
Amte follte getrennt werden, und daß fie im proteflantifchen Kirchen: 
fofteme den Biſchofsnamen gefliffentlih zu vermeiden fuchten. — Wie 
wenig fie auch um eben diefe Zeit das fcheneten, was man turpe lucrum 
zu nennen pflegt, ergiebt fich daraus, daß fie von den Pfarrern für bie 
Erlaubniß, ſich Beifchläferiunen haften zu dürfen, einen ‚gewiffen Preis 
bezahlen ließen. So erzählt ber freimüthige deutſche Philofoph Heinr. 
Cornel. Agrippa (geb. zu Cölln 1487) in dem berühmteften feiner 
Bücher de incertitudine et vanitate seientiar. oc. 64. ber Ausg. vom 
J. 1536, daß ein gewiſſer Biſchof von 11000 Prieftern feines Spren- 
gels für die Erlaubniß, Concubinen zu halten, eben fo viele Goldgülden 
empfangen babe. 

So flüchtig nun auch diefes Sittengemälde entworfen ſeyn mag, 
fo wird ihm doc) der Sachverftändige das Zeugniß der Wahrheit und 
Unpartheilicykeit nicht verfagen.. Noch eine Bemerkung zur Ehre ber 
Meformation und der fortgefchrittenen beſſern Zeit innen wir bier 
nicht unterdrüden. Es iſt oft nachgewiefen und aud von katholifchen 
Theologen und Hiſtorikern eingeflanden morben, daß die Meformation 
ſelbſt auf die katholiſche und namentlich auf. bie deutſch⸗katholiſche Kirche 
wohlthätig zuruͤckgewirkt habe. Wir glauben keinen fchlagendern Bez 
weis für diefe Behauptung anführen zu koͤnnen, als wenn wir auf bie 
große Ummandlung zum Beſſern der deutſch-katholiſchen Biſchoͤfe feit der 
Meformation bis auf unfere Zage hinweiſen. Wie menig gleichen fie 
ihren frühern Brüdern, wie mancher hat vor und mit uns gelebt, in 
dem man den Menfchen, wie den Öelehrten und gewiſſenhaften Kirchens 
beamten fohägen muß. Die Namen 5. B. eines Freiherrn von Dalberg, 
eines Herrn von Weflenberg u. a. werden darum immer eine Zierde 
beutfcher Biſchoͤfe in neuerer. Zeit bleiben. 

Siegel S andbuch 1. 17 



Biſchofsweihe 
im chriſtlich⸗kirchlichen Leben, 

I. Praxis der aͤltern Kirche in Abſicht auf dieſen 
feierlichen Ritus. II. Biſchofsweihe in der Tpätern Zeit, 
nachdem fich der Gultus in den griechifeh- und roͤmiſch⸗ 
Tatholifchen Kirchenſyſtemen bis zur ſtarren Form aus⸗ 
gebildet hatte, und vergleichende Beurtheilung derſelben 
mit der Obſervanz des beginnenden Chriſtenthums. TIL 
Su vboßsweie nach der Reformation und in der neuern 

ei 

Literatur. Die Hauptwerke find bei dem allgemeinen Art. 
„Ordination“ bemerkt worden. Hier führen wir nur an: Bingh. Vol 
l. 2; c. 11. p. 156 seqq. — Baumgartens Erläuterung der chriſtl. 
Alterth. p. 191 und p. 323. Schönes Gefhichtsforfhungen Zr Thl. 
p. 312. — Jo. Hülsemann de ministro consecrationis et ordina- 
tionis sacerdotulis. Lips. 1658 (eine felten gewordene kurze academ. 
Schrift.) 

I) Praxis der ältern Kirche in Abſicht auf diefen 
feierlichen Ritus. — Ueber den Urfprung feierliher Weihungen 
zu Lehr: und Kirchendmtern im Cultus der Chriflen haben wir das 
Nöthige im Allgemeinen in dem Art.: „Ordination“ zufammengeftellt. 
Hier handelt es ſich mehr um bie fpeciellere Feierlichkeit, die bei dem 
Amtsantritte ber vornehmſten Kirchenbeamten, der Biſchoͤfe, flattfand. 
Man nennt fie die bifchöflihe Ordination oder Bifchofsweihe, Sie 
fheint, wie wir im Artikel Orbination gezeigt haben, in ber Ein 
fachheit, wie fie bereits im apoftolifchen Zeitalter flattfand, bis auf bie 
Beiten Gonftantins des Gr, fortgebauert zu haben. Allein ba jest dad 
bifhöflihe Anfehen immer mehr flieg und überhaupt alles im chriſt⸗ 
lichen Gottesdienfte ſich mehr vegelte und prächtigee wurde, fo geftaltes 
ten ſich auch die Amtsweihungen ber Bifchöfe weit feierliche. Wir - 
behandeln hier das babei Uebliche, wie es fi ungefähr mit Gonflan 
tin auszubilden anfing und bem 4. und 5. Jahrhundert angehört. 
Das hierher gehörige Material werben wir am beften verarbeiten, wenn 
wie Alles auf die Beantwortung folgender Fragen zurädführen: 1) 
Weldyen Zeitraum beftimmte man, bis zu weldem 
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die Drdinstion eines neuen ne för ein erle⸗ 
digtes Aisthum erfolgen mußte? 2) Wer hatte den 
Bifhof zu ardiniren! 8) Wann und wo gefhah diefe 
Ordination?! 4) Welche negative Beflimmungen was 
ren dabei nöthig geworden! 5) Welches waren die 
einzelnen Beftandtheile der Drdinationsfeierlich 
keit ſelbſt? 6) Wie verbielt es ſich mit der Seftfeier, 
die Ihren Urfprung der: bifhöflihen Ordination vers 
ankte? 
1* Wie lang beſtimmte man den Zeitraum, bis au | 

r welchem die Ordination eines neuen Biſchofesf 
ein a dee Bisthum erfolgen mußte! — Man kann 
eine gewiſſe Sürforge im chriftlichen Alterthume nicht verkennen, um 
erledigte Bifchofsftellen ſchnell und zwedimäßig wieder zu befegen. In 
Afrita mußte ein erledigtes Bisthum binnen Jahresfriſt wieder befegt 
werden, und wie man es mit bem Bisthumsverwefern,. den fogenannten- 
Anterventoren und Sntercefforen, zu halten pflegte, haben wir im Art. 
„Biſchof“ gezeigt. — In andern chriftlihen Provinzen bauerte es 
nicht fo lange. Das Conc, Chalced. (a. 451.) can. 25. verpflichtete 
jeden Metropolitan, den erledigten Bifhofsftuhl binnen 3 Monaten 
wieder zu befegen, es fei benn, daß ein unvermeibdliches Hinderniß fols 
ches nicht geftattete. — Zu Aleranbrien mußte die Wahl des neuen 
Bifchofs gefchehen, ehe dee verftorbene war beerdigt worden. Soorat. 
b. & 1.7. 0.7. it. o 40. fagt: Cyrillus zu Alerandeien (5. Jahr⸗ 
hundert) voäre ‚den britten Tag nach dem Tode bes Theophilus auf 
den biſchoͤflichen Thron gefegt worden, und giebt zu erkennen, daB #8 
anderwärts auch fo ſei gehalten worden. Proclus zu Conftantinopel 
(5. Sahrhundert ) wurde ebenfalls geweiht, ehe fein Vorfahrt Maris 
mianus war beerdigt worben. Dieß geſchah auf Befehl des Kaifers 
Theodofius, ber einen zu beforgenden Aufftand wegen der Biſchofswahl 
verhüten wollte. Inzwiſchen muß man dieſe Obfervanz nicht fireng ges 
nug haben beobachten können; denn bei Gelegenheit ber fogenannten 
collatio Carthag. a. 411, um bie bonatiftifhen Streitigkeiten zu 
fhlichten , waren von 466 Bisthuͤmern 66 unbefegt geblieben, Gehen 
wir nun zur Beantwortung bee Stage fiber: 

2) Wer batte den Difchof zu ordinirend — Bor 
Gonftantin mag eine beftimmte Regel baruber noch nicht flattgefunden 
haben. . Vielleicht wurde bier im Drange ber Umflände der Biſchof 
oft nur von den Preabytern mit Gebet und KHändeauflegen geweiht. 
Jedoch als die Kirche mehr Ruhe von außen erhielt, und ihre Organi⸗ 
fation weniger Hinderniſſen unterworfen mar, traten aud bier feite 
Beflimmungen ein. Unter den Verordnungen, die Ordination eines 
Bifhofes betreffend, fteht der Zeit nach der 4. Canon der Nycänifchen 
Spnode oben an. „Ein Biſchof, heißt es darin, foll wo möglich von 
„allen übrigen Bifchöfen der Provinz ordinirt werden; follte fich dieſes 
„aber dringender Umftände wegen nicht füglich thun Laffen, fo muͤſſen 
„ſich wenigftens 3 dazu einfinden, und die übrigen ihre Einwilligung 
„ſchriftlich ertheilenz die Beſtaͤtigung ber Handlung, müffe jedoch durch 
„den Metropolitan erfolgen.” — In der Folge wurde befanders in Gal⸗ 
lien und Spanien feltgefegt, daß ein Bifhof nur In zegenmart ſei⸗ 

[4 
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nes Metropotitan, oder vermoͤge deſſen fhriftlichee Genehmigung, ges 
tweiht "werden dürfe. Wenn die Orbinationszeit feftgefegt war, fo fers 
tigte der Metropolit fein Cireularfchreiben aus und lub bie Biſchoͤfe 
der Provinz ein, bei der DOrdinationsfeierlichkeit gegenwärtig zu ſeyn. 
Auer dem Metropolitan mußten wenigſtens 3 Bifchöfe zugegen feyn, 
eine geringere Bahl wurde nicht für canonifcd gehalten. Vergl. Conc» 
Arelat, I. ». 314. Cone. Carthag, III. a. 397. In einem Canon 
des Cono. Arelat. II. a. 451. heißt es: daß ber Mletropolit nicht ordi⸗ 
niren dürfe, wenn außer ihm nicht noch 3 Biſchoͤfe aus ber Provinz 
zugegen wären. Man hielt darauf fo. ſtreng, daß unter andern ein 
Concil zu Drange (Cone. Arausiac. a, 441.) verordnete, ſowohl der 
ordinirende, als der ordinirte Biſchof follten abgefegt werden, wenn 
nicht die canonifche Anzahl der Bifchöfe zugegen gewefen fel. Konnte 
der Metropolit nicht felbft ordiniren, fo mußte body bie Ordination mit 
feinem Vorwiffen und vermittelft feiner Vollmacht gefchehen. Conc. 
Carthag. IV, a. 398. c, 39. — Die wenigen Ausnahmen, welche 
Bingh. Vol. I. p. 168 — 165 anführe, find darum mehr auf Rech⸗ 
nung auferordentlicher Umftände und eigenthümlicher Fälle zu fegen. 
Es laſſen fih auch wohl Gründe für- diefe Maßregel im. Geifle und 
in den Bedürfniffen des chriftlihen Alterthums nachweiſen. Einmal 
ſprach fhon das Beifpiel der apoftolifchen Kirche für eine Drdinationge 
feierlichkeit, wozu die Gegenwart mehrerer erforderlich war, wie dieß die 
bierher gehörigen Stellen in der Apoftelgefchichte und in den Briefen 
an den Timotheus zeigen. Aber auch, um bie Wuͤrdigkeit eines Bi⸗ 
ſchofes, theils in Abſicht auf feinen fittlichen Charakter, theild auch in 
Beziehung auf die damals fo wichtige Nechtgläubigkeit zu prüfen, war 
die Gegenwart mehrerer Bifchöfe gewiß ſehr ermünfht. Je mehr 
Bifchöfe zugegen waren, denen das Wohl der Kirche am Herzen lag, 
und die fi) der Worte des Paulus an den Zimotheus erinnerten: 
„Die Hände lege Niemanden bald auf und made dich nicht frember 
Sünden theilhaftig,” deſto ſchwerer mußte es einem Unwuͤrdigen werden, 
ſich in das Epifcopat einzudrängen. 

5) Wann und wo gefhab die Ordination? Leber 
bie erſtere diefer Fragen Innen wir uns kurz faflen, da fie mit ber 
Unterfuchung, die wir im Art. „Ordination“ Nr, IL angeftellt haben, 
zufammenfäßt, Hier bemerken mir nur fo viel, daß das chriftliche Al⸗ 
terthbum feine ſolennen Orbinationszeiten kennt, fonbern daß man zu 
jeder Zeit nach dem jebesmaligen Eirchlichen Bedhrfniffe orbinirte. Auch 
haben Pagius, Bingham u:a. bewieſen, daß bis ins 4. Jahrhundert an 
jedem Wochentage orbintet werden konnte. Anlangend bie Tageszeit, 
zu welcher orbinirt wurde, fo findet man in der frührften Zeit des 
chriſtlichen Alterthums keine beflimmten Nachrichten, und man muß 
fih mehr an gewiffe Vermuthungen haften, dag die Vormittagszeit wohl 
die gewöhnliche geweſen fei. (Vergl. den allgemeinen Artikel Ordina⸗ 
tion.) — Weniger Schwierigkeit hat es, das Wo ber Ordinations⸗ 
feierlichleit zu beſtimmen. Eine alte Regel war es, daß dieſelbe in 
der Ortskirche gefchehen mußte, für welche ein Bifchof war erwaͤhlt 
worden. Cpprian ep. 68. zeigt deutlich, daß wenn eine Ordination für 
gültig gehalten werden fellte, die benachbarten Biſchoͤfe in derjenigen 
Kiche zuſammenkommen mußten, an welcher ber neue Biſchof follte 
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angeſtellt werden. In dieſer Kirche nu wurde theils bie Wahl des 
Biſchofes, wie wie bereits im Art. Biſchof gezeigt haben, theils aber 
auch die Ordination vollzogen. Die afrikaniſche Kirche hielt über dies 
fen Gebrauch, fehr jtreng. Selbe Auguftin wurde. zu Hippo ordiniet, 
und ala er zu Zuflula ein neues Bisthum errichtet und einen Biſchof 
gewählt hatte, fo ließ er den Primaten,. ungeachtet er fehr weit davon 
wohnte, dahin holen, um daſelbſt die. Drdination zu. verrichten... Es 
bat fih auch dieſe Sitte, wie wir weiter unten fehen werben, ntit einer 
gewiſſen Beſtaͤndigkeit erhalten. — Da fih bei der Ordination und 
bei der Beförderung zur bifchäflichen Wuͤrde manche Mißbraͤuche moch⸗ 
ten herausgeſtellt haben, fo finden wir auch 
4) einige negative Beflimmungen, die Bifchofs- 
weihe betreffend. Dahin gehört, | 

a) daß in Fleinen Städten und auf Dörfern, wo 
ein einzelner Priefter zureichend war, Fein Bifchof 
ordinirt werden follte. Diefe Beltimmung machte das Concil 
zu Sardica in Thracien (a. 347) c. 6 und giebt auch zugleich den 
Grund diefes Verfahrens an. Cs. heißt hier namlih: Non licet sim- 
pliciter episcopum instituere in aliquo pago vel parva urbe, cui 
vel unus presbyter aufficit, non necesse est enim illic episcopum 
constitui, ne episcopi namen et auctoritas 'vilipendatur. Sei es 
nun, daß die immer mehr wacfende Zahl der Chriften mehrere Bis 
Ihöfe nöthig machte, oder daß man von jegt an bie Biſchofswuͤrde 
immer annehmlicher fand, oder daß auch Biſchoͤfe auögebreiteter Ge: 
meinden durch Errichtung neuer Bisthuͤmer ihre Geſchaͤfte zu ordnen 
und zu erleichtern fuchten; kurz, wir finden auch nad) diefer Synodal⸗ 
verordnung Häufig Biſchoͤfe in PBleineren Städten und Dörfern. — 
Klein:Afien allein, ungefähre von gleihem Flächeninhalte wie Groß⸗ 
britannien, zählte beinahe 400 Biſchoͤfe. Es trug zur Vermehrung der 
felden bie Erlaubniß der Metropolitane und ber Provinzialfpnoden viel 
bei, daß ein Biſchof feine Didces’ zertheilen durfte, wenn es zum Bes 
fen der Kirche gereichte, und wenn ihm die Geſchaͤfte zu ſchwer wur: 
den. Im Ganzen genommen mag biefe Einrichtung mehr ein Werk 
dee Nothwendigkeit gerefen feyn, befonders wenn man bedenft, daß 
ſich damals die Biſchoͤfe noch nicht fo vornehm von den Gefchäften 
zuruͤckzogen, wie in ber fpätern Zeit, und baß der Andrang zum Chris 
flenchume immer größer wurde. Diefe Vermuthung wird Gewißheit, 
wenn man die gefchichtliche Thatfache namentlich in Afrika berüuͤckſich⸗ 
tigt, daß die Donatiften in größeren Maffen zur katholiſchen Kirche 
übertraten und dadurch neue Discefaneinrichtungen nöthwendig machten. 
Ein anderes ähnliches Geſetz war auch diefes, daß 

b) in einer Stadt nur ein viſchof feyn follte. 
Coprian in feinem 44. Briefe räth die Marime feſt zu halten, daß 
in jeder Stadt zu gleicher Zeit mehr nicht als ein Biſchof fei. Die: 
felbe wurde auf dem Nicänifchen Eoncil o. 8. wiederholt und beſtaͤtigt, 
und es heißt dort von den montaniftiihen Biſchoͤſen, die wieder in 
ben Schooß der rechtglaͤubigen Kirche zuruͤckkehrten, daß der Biſchof fie 
zwar zu Presbytern beſtellen ober ‚als Landbiſchoͤfe ‚brauchen koͤnne, kei⸗ 

neswegs aber könnten fie Stadtbiſchoͤfe ſeyn. Sei num dieſer Grund: 
ſatz duch das bifchöflihe Standeointerefie erzeugt oder auch durch ge: 



269 Diſchofeweihe im chriſtiſch⸗kirchlichen Leben, 

wiſſe Ichrreiche Erfahrungen begruͤndet worben, er hat fih mit wenig 
Ausnahmen, welche Bingham aus der afrikanifchen Kirche anführt, im⸗ 
mer erhalten. : Die Behauptung einiger. chrifllicher Archäologen aber, 
bag im apoflolifchen Zeitalter und unmittelbar darauf zwei Biſchoͤfe 
oft im einer Stadt geweſen wären, einer für die Heiden⸗, der andere 
für die Subenchriften, beruht auf fo unfichern Angaben, daß eine Untere 
ſuchung darüber wohl kein belohmendes Ergebniß liefern dürfte. — 
Deutlicher tritt jedoch die Sitte bifchöflicher Coadjutoren oder Subſtitu⸗ 
ten im chrifllichen Alterthume und namentlich in Afrika hervor. Es 
waren dieß in der Abficht ordinirte Bifchäfe, die einem hochbetagten 
oder kranken Biſchof beigegeben wurben und bemfelben,, wenn er ges 
ftorben war, nachfolgten. Auch von diefer Gewohnheit führt Bingh. 
einige Beifpiele an. — Die Regel, bie auf:.alle Cleriber fi) aus⸗ 
Dehnte, . 

c) ne quis vage ordinaretur, galt aud von ben Bis 
fhöfen. Auch fie follten in der Diöces Hleiben, in welcher fie ordinirt 
waren und in Feine andere übergehen, auch nicht mehr als ein Amt 
bekleiden. — Wirgehen zut Beantwortimg einer andern Frage über, 
nämlich) 

39. welches waren die’ einzelnen Beſtandtheile 
der ÖrdinationsfeierlichPeit felbft! — Wir können fie in 
den früheren chriftlihen Jahrhunderten ſehr einfach) nennen; benn nad 
den darüber vorhandenen Nachrichten (Constit. Apostol. 1. VIE. « 4 
und 5. e. 16 seqqg. —. Conc. Carthag. IV. a. 399 can, 4.) laffen 
fie fi auf. folgende zurädführen: 

a) Wenn ein Bilhof ordinirt wird, fo follen ihm 2 Biſchoͤfe 
(nach den apoflolifhen Gonftitutionen 2 Diaconen) bas Evangelienbud) 
‚Über das Haupt halten und zwar fo lange, als der eigentlich orbinis 
vende 8. Bifchof das Drdinationggebet verrichtete, wovon ſich in dem 
apoftolifchen Conſtitutionen nod folgendes ‚Formular findet: „Gewaͤhre 
„ihm, o großer Gott, durch Chriftum, deinen Gefalbten, die Mittheis 
„tung bes heiligen Geiftes, auf daß er Macht habe, die Suͤnden zu 
„, vergeben, andern nach deinem Willen die Ordination zu ertheilen, und 
„nah der Macht, die du den Apofteln gegeben, das Gebundene aufs 
„zulöfen. Verleihe ihm Gnade, daß er dir gefalle in der Sanftmuth 
„und Reinigkeit des Herzens, daß er ſtandhaft, unanftöpig und uns 
„ſtraͤflich fei, daf er dir das reine, unblutige Opfer: bringe, welches du 
„duch Chriftum; zum Geheimniß oder Sacrament des N. X. gemacht 
„haſt, daß es — ein lieblicher Geruch durch Jeſum Chriſtum, dei⸗ 

„nen heiligen Sohn, unſern Gott und Heiland, durch welchen dir ſei 
n Der, Ehre und Anbetung im heiligen Geifte nun und in Ewigkeit. 
„Amen.“ — nn oo 

- 5), Während biefes. Gebetes fol, der Ordinator und die übrigen 
anweſenden Biſchoͤfe ihm die Hände auflegen. (Bergl. den Art. Ordi⸗ 
nation Nr. V. ) Pe 

c) Nach geſchehener Confecrattion wurde nun der ordinirte Bifchof 
don ben andern Bilhöfen zu: feinem Throne ober Stuhl geführt, und 
wenn er ſich dort niedergefegt hatte, fo empfing er von ihnen ben hei⸗ 

2 
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d) Hierauf wurbe ein Texrt aus ber heiligen Schrift verlefen, ges 
möhnlich die Peritope auf den Sonns oder Apofteltag, an welchem ors 
dinirt wurde. (S. den Art. Lectionen) und Ber neue Bifchof hielt eine 
Mebe über benfelben, welche Sermo inthronisticus genannt wurde, 
(Vergl. den Art. Homilie.) | 

Bon den Schreiben, welche bie neuen Bifchöfe an ihre benachbar- 
ten Amtögenoffen nach erhaltener Weihe ergehen ließen, wird das Nds 
thige erwähnt werben in dem Art. Briefoerkehr ꝛc. — Sn diefer Ein: 
fachheit mag bie Biſchofsweihe vielleicht noch einige Jahrhunderte im 
Morgens und Abendlande geblieben feyn, bis eigenthumliche Urfachen 
auch hier mehr Prunk und characteriftifh neue Gebräuche hinzufuͤgten. 
— Die legte Frage, welche wir noch zu erörtern haben, iſt diefe: 

6) Wie verbielt es fih mit der Seftfeier, die ihrer 
Urfprung der bifhöflihen Bröination zu verdanken 
bat? — — In welcher hohen Achtung der Clerus überhaupt und 
das biſchoͤfliche Amt insbefondere ftanden, fan man daraus abnehmen, 
bag man hin und wieder den Tag jährlich feitlih beging, an welchem 
ein Bifhof war ordinirt worden. Dergleichen heißen Natales episcopo- 
zum, wodurh bas Wort Natalis in der Kirchenſprache abermals eine 
neue Bedeutung erhielt. Wenn es urfprünglich den Geburtstag an⸗ 
zeigte und man es darum von ben Denktagen der Märtyrer brauchte, 
weil das chriftliche Alterthum den Tod erft als UWebergang in das 
wahre Keben betrachtete, fo geftaltete fih das Wort Natalis episcopo- 
rum — als Tag zum Andenken der Biſchofsweihe — völlig eigen: 
thuͤmlich. — Ueber die Zeit, wenn biefe Sitte auffam, ift nur fo viel 
gewiß, daß fie fhon im Anfange des 5. Jahrhunderts allgemein feyn 
mußte, weil Ambrofins, Hilarius, Paulinus, Auguftinus, Leo der Br. 
u. a. biefelbe ſchon mie eine bekannte Sache erwähnen. Um bdiefe 
Zeit finden wir auch, daß die Orbinationen flets am Sonntage vorges 
nommen wurden, ba doch früher, wie wir erwähnt haben, eine andere 
Praris flattgefunden hatte. Uebrigens verfteht es ſich von felbft, daß 
diefe Gebächtnißfeier nur: in dem eigenthämlichen Sprengel eines Bi: 
ſchofs ftattfand. -— Wie ed Sitte und Regel war, daß der Ordination 
eines Biſchofes mehrere Biſchoͤfe beimohnten, fo finden wir auh noch 
Einladungen an benachbarte Biſchoͤfe zur Theilnahme an dem Jah⸗ 
restage ihrer Amtsweihe. Eine folhe Einladung erhielt Paulinus No: 
lanus von einem Bifchofe Anaftefius, S. Paulin. ep. ad Delphin. 
XVI. 2. — Noch find auch Gedaͤchtnißpredigten auf folhe Tage 
vorhanden, nämlich 2 von Auguftin und Leo dem Br. Den Geift derſel⸗ 
ben und ihre eigenthuͤmliche Befchaffenheit findet man gut gewürdigt 
in Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten Thl. 3. p. 323—326.— Es iſt nicht 
zu leugnen, baß dergleichen: Feſte lehrreiche Seterlichkeiten werden konn⸗ 
ten und nad) dem Zeugniffe ber vorgenannten Predigten auch wirklich 
geworden find. Darum iſt es zw bedauern, daß fie mit bem 9. Jahr: 
hundert aus ber Kirche im Abendlande wieder verfchwanden. Etwas 
länger dauerten fie im Meorgenlande, und es iſt bemerfenswerth, baß 
die Neſtorianer bis auf bie neuern Zeiten herab viel Vorliebe für die: 
felbe beriefen haben. Webrigens zeige fich Leine Spur weiter von einem 
ähnlichen Feſte in der fpÄtern und neuern Zeit. 

II) Bifhofsweihe in der fpätern Zeit, nachdem 
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fie der Eultus in den griehifch: und römifch-Farhos 
ifhen Rirchenfyftemen bis zur flarren Sorm ausges 
bildet hatte, und wergleihende Beurtbeilung derfels 
ben mit der Obſervanz des beginnenden Chriftens 
thums. — Wir wählen abfichtli den eben angedeuteten Zeitpunkt, 
um fowohl in der griehifchen wie im der römifhen Kirche die Veräns 
berungen nachzumweifen, die fi in Lehre und Ritus nah und nach 
felbft bei diefer einzelnen kirchlichen Seierlichleit nachweifen laſſen. Zus 
förderfi mag eine Befchreibung der Biſchofsweihe 

a) in der griehifch:Batbolifhen Kirche hier ihren 
Platz finden. Sie iſt zwar zunaͤchſt entlehnt von dem griechifchen 
Cultus im ruffifhen Reiche, foll aber im allgemeinen und wefentlic) 
mit der Obfervanz der verwandten Schwefterfiche. im Morgenlande 
übereinflimmen. Die Quelle, woraus wir fchöpfen, ift eine Monos 
graphie, die 1725 zu Petersburg, und fpäter mehrmals aufgelegt, herz 
ausfam, und wovon fih ein Fürzerer Auszug in Bellermanns kurzem 
Abriß der ruffifhen Kirche, und ein längerer Auszug in Schmitt's 
Darftellung der morgenländifchen griechiſch-ruſſiſchen Kirche befindet. 
Mir theilen das Ganze in möglichfler Kürze mit und verweilen den 
Leſer, der weitläuftiger belehrt feyn will, auf die angeführten Bücher. — 
Nach der Wahl eines Bilchofes oder Erzbifchofes erfolgt die Ordina⸗ 
tion beffelben auf folgende Weife: In der Kirche liegt auf der Erde 
ein Teppich, auf welchem eine ganz eigene Dierogipphe gewebt ober ges 
‚malt if. Es ift ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln, er fteht auf 
einer mit Mauern und Thürmen befeftigten Stadt, durch welche auf 
dem Gemälde 3 große Slüffe laufen. Simon von Theſſalonich deutet 
biefe Dierogmmphe alfo: „Das Sinnbild fol dem Erwählten anzeigen, 
„daß er durch verfchiedene Geheimnifje werde geführt werden. Die 
„Fluͤſſe bedeuten die Kruchtbarkeit der Lehre, die Stadt fei ber bifchöfs 
„liche Stuhl oder Didces und der Adler mit ben Strahlen ftelle die 
„Gaben der Gnade und der Gotteögelahrtheit vor.” — Ferner ift 
eine Bühne oder Erhöhung von hoͤchſtens 8 Stufen in der Kirche erbaut; 
auf welcher die Metropoliten und Erzbifchöfe ihre Stühle einnehmen. 
Die Achimandriten, Igumenen, Protopopen- ftehen rund umber. — 
Auf Befehl der Bifchöfe wird der Einzumweihende hereingeführt und am 
ben Schwanz des Adlers geftellt. Er macht 3 Verbeugungen gegen 
die Bifchöfe. Der Protodiaconus kuͤndigt feine Annäherung mit fols 
genden Worten an: Der Geliebte Gottes (Name und Würde) der Er⸗ 
wählte und Beflätigte, wird hierher geführt, um eingeweiht zu werden 
zu einem Bifchofe oder zc. von den Städten (‚Die Namen. — Es 
find 2 Städte gemeint; denn in der-ruffifhen Kirche Hat jedes Bis: 
thum 2 Hauptſtaͤdte), melden Gott ˖ erhalte. Der Erwaͤhlte hält bie 
Bibel in feinen Händen. — Der erſte Erzbiſchof fragt nun: Warum 
tömmft Du hierher und was verlangft Du von meiner Niedrigkeit? — 
Antw.: Die Auflegung der Hände zu der Gnade des. heiligfien biz 
fhöflihen Ordens. Frage: Was, glaubfi Du? Antw.: Jh glaube an 
einen Gott zc. (der gewöhnliche kürzere Glaube). Der Erzbifhof giebt 
ihm nun mit kreuzweis gelegten Händen den Segen und fagt: Die 
Gnade Gottes bes Vaters, Sohnes und heiligen Geiftes fei mit euchl — 
Hierauf geht der Neuerwaͤhlte gegen bie Mitte des Adlers und ber 
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Protodiacon wiederholt die vorige Verkuͤndigung. — Sodann ſagt der 
Erzbiſchof: Erklaͤre uns ausfuͤhrlicher, was iſt dein Bekenntniß und 
Glaube von der Menſchwerdung des Sohnes und Wortes Gottes, der 
in einer Hypoſtaſie iſt? Der neue Biſchof lieſt nun ein ausführlicher 
gefchriebenes Glaubensbekenntniß ab, und in demfelben ſtellen fid) fols 
gende eigenthümliche Aeußerungen heraus: „Ich glaube auch an Die 
„Zeaditionen von Gott und göttlichen Dingen, melde in ber allein 
„apoſtoliſchen Kirche aufbehalten worden. Ueberdieß verdamme ich den 
„Arius, Macedonius und alle Pneumatomachos, den Neſtorius und Alle, 
„die mit ihnen übereinftimmen. Mit lauter Stimme rufe ich nach: 
„druͤcklich aus, Anathema allen Kegern! Anathema wllen Kegern an 
„len Drten! Ich befenne, daß die Sungfrau Maria einen aus der 
„ Dreieinigkeit nach dem Fleifche geboren bat.” Der Erzbifhof giebt 
wieder mit kreuzweis gelegten Händen den Segen. | 

Der Erwählte ‚tritt nun zum Kopfe bes Adler und ber Protos 
biaconus verfündigt zum britten Male, wie oben, bie Einweihung. 
Nun nochmals der Erzbifhof: Erkläre uns, wie Du die Canones der 
heiligen Väter und heiligen Apoftel haͤltſt? — Hierauf lieft der Er: 
wählte ein fehr langes Bekenntniß ab, mit dem Verſprechen, ben aus⸗ 
gefpeochenen Verbindlichkeiten nachzulommen. Dieſes muß er felbft ges 
ſchrieben und mit feinem Namen unterzeichnet haben. Aus biefem 
langen Belenntniffe wollen wir nur Einiges befonders Characteriftifche 
ausheben. Der Ordinand fagt unter andern darin: Ich verfpreche, daß ich 
die Canones ber heiligen Apoſtel, der 7 oͤcumeniſchen und frommen 
Provinzialconciiien beobachten will — mas fie angenommen haben, 
nehme ic an, was fie verworfen haben, verwerfe ih. — In allen 
Dingen will ich übereinflimmen mit den beruhmteften Metcopoliten, 
Erzbiſchoͤfen, Bifhöfen und ſowohl den Orden nad den göttlichen Ges 
fegen, als auch die Canones ber heiligen Apoftel und Väter vertheidis 
gen. Sch verfpreche, daß ich keine fremden Gebräuche in die Traditio⸗ 
nen ber Kirche und in die bekannten Geremonien, noch weniger infons 
berheit einiger von den Lateinern erfundene Neuerungen einführen will, 
— Ich will nicht erlauben, daß Überflüffige Kirchen um des Gewinns 
fies willen erbaut werben, bamit fie nicht hernach aus Mangel eines 
gehörigen Kapitals zu ihrer Erhaltung in Verfall gerathen. ch vers 
fpreche auch, daß ich wo möglich alle Jahre, zum wenigflen einmal in 
2 ober 3 Fahren, die mir anvertraute Heerbe befuchen und unterfuchen 
will, damit nicht unbekannte und von ber Kicche nicht verficherte Grüs 
ber, für Begräbniffe der Heiligen geachtet und mit gottesdienftlicher 
Anbetung verehrt werden. — Betrüger, bie ſich für Befeffene auss 
geben und mit bloßen Füßen und in ihren Hemden herumgehen, will 
ich nicht allein vermahnen, fondern auch der weltlihen Obrigkeit über: 
liefern. — Ich will mic, fleißig bemüheg alle Betrügereien, bie von 
GSeiftlihen oder Weltlihen unter dem Vorwande der Frömmigkeit bes 
gangen werden, zu verbieten. Ich will dafür forgen, daß bie Gott ges 
bührende Ehre nicht ben heiligen Bildern erwiefen und ihnen nicht 
falfhe Wunder zugefchrieben werden u. f. w. (So mag bie griechifche 
Kirche wohl auch dergleihen Erfcheinungen gehabt haben, wie bag 
Muͤncher Chriſtusbild, Labre, Gaßner, Here in Clarus, die Wunder 
des Fuͤrſten Hohenlohe. Wie energifh aber Peter der Gr. geifktiche 

. 
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Wunderthaͤter, d. h. Betrliger, zu beſtrafen wußte, davon hat Beller⸗ 
mann in dem genannten Abriſſe mehrere Beiſpiele angefuͤhrt.) 
Nach einigen Geſaͤngen wird der Ordinand an ben Altar beglei⸗ 
tet. Hier kniet er nieder. Einige Biſchoͤfe halten das Evangelium 
uͤber ſein Haupt, ſo, daß die Blaͤtter nach unten gekehrt ſind. Der 
erſte Erzbiſchof ſagt: Laßt uns fuͤr ihn bitten, daß die Gnade des hei⸗ 
ligen Geiſtes uͤber ihn komme. Hierauf legen alle Biſchoͤfe ihre rechte 
Hand auf ſein Haupt und der Erzbiſchof betet fuͤr ihn, daß Gott ihn 
ſo beſtaͤtigen moͤge, wie er ehemals die Apoſtel und Propheten beſtaͤtigt 
habe, zu ſalben die Koͤnige und zu weihen die Prieſter. Einer von den 
Biſchoͤfen ſagt Kiſe eine Litanei, ſo daß die Antworten: Herr ſey uns 
gnaͤdig; oder erhoͤre uns, nur von den innerhalb des Altarplatzes be⸗ 
findlichen Biſchoͤfen gegeben werden. Nach einem andern Gebete legt 
der erſte Bifhof ihm das Omophorion, eine Art von Pallium, an. 
Es iſt ein handbreiter Streif Zeug,. der an beiden Enden zufammens 
genäht iſt und über die Schultern gehangen wird. Ehemals beftand 
er aus Schaafwolle und follte myſtiſch das verlorne Schaaf andeuten, 
welches Chriftus, der gute Schäfer, auf feine Schultern legte. Jetzt 
wird es von Seide gemaht und mit darauf gewebtem Kreuze. Der 
Erzbiſchof fagt dreimal oc, die übrigen wiederholen ed. Hierauf 
überlieferte er ihm den Mandyas, Panagion, Kappe mit der Bifchofss 
müse, den Roſenkranz und Biſchofsſtab, von welchen Gegenfländen in 
dem Art. liturg. Kleidung ausführlih die Rede feyn wird. Kine Bes 
fchreibung der Biſchofsweih Ä 0 

b) in der römifh=Batholifhen Kirche geben wir 
im Auszuge und in möglidhfter Rürze auf folgende 
Art. — In dieſer Kirche wird ein neuerwählter Bifhof 3 Monate 
nah der Wahl auf folgende feierliche Weife geweiht: Der Altar wird 
mit Blumen gefhmüdt und vor demfelben ein Teppich auf den Boden 
gebreitet. Auf den Altar legt man ben Pontificalfihmud, und bee 
Chriſam, Weihmafferkeffel, Kelch, die Monftranz, ber Ring, die Sans 
dalen, der Hirtenftab, die Müge, die Handſchuhe u. |. w. werden auf 
die Gredenztifche getragen. Ferner erblidt man hier 2 Heine Faͤſſer 
mit dem beften Weine, 2 Brode, wovon eins verfilbert, bas andere 
vergoldet ift, weiche mit dem Wappen des Amtöprälatend und des Bi⸗ 
ſchofs bezeichnet find, und 2 vierpfündige Kerzen. Der Anitsbifhof 
ſitzt auf dem bifchöflihen Stuhle mitten am Altare und der erwählte 
Biſchof flieht zwifchen den beiden afliffirenden Bifchöfen. Einer von 
biefen redet den Amtsprälaten an und fagt ihm, bie Eatholffche Kirche 
verlange, daß N. N. die bifhöfliche Würde erhalten folle. Diefer bes 
fragt den Gandidaten um das apoftolifhe Mandat, und nachdem fols 
ches von dem Notar verlefen worden ift, fo fagt er bei dem Schluffe 
befielben =: Gelobt fei Sott® — Hierauf muß ber Candidat den Eid 
auf den Knieen leiſten, wodurch er fich zur Treue gegen den vömifchen 
Stuhl und die Eatholifche Kirche verbinde. Nach der Leiftung des 
Eides Tüpt der Candidat Enieend die Hand des Amteprälaten. Hier⸗ 
auf empfängt er ben Pontificalfhmud, und nachdem er völlig anges 
leidet tft, fo Lieft er am Altare die Meile und die 2 beiflehenden Bi⸗ 
Ihöfe haben ihn in der Mitte. Hernach macht er eine Verbeugung 
gegen den Anitsprälaten, welcher folgende, die bifchöflihen Verrichtun⸗ 
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gen enthaltende Worte zu ihm ſpricht: „Die Pfliht eines Bifchofe 
befteht in Urtheilen, Auslegen, Weihen, Austbeilung der Priefterorben, 
Opfern, Taufen, Sirmeln.” Hierauf wirft ſich der Candidat auf die 
Erde, und indem .er einige Zeit in: biefer Stellung ‚liegen bleibt, fo 
macht ber Amtsprälat über ihn mit dem Hirtenſtabe das Zeichen: des 
Kreuzes. Nachher legt er nebſt den beiden affiftirenden Biſchoͤfen die 
Hände auf fein Haupt, und ber erfte fagt, indem er ihm das Evans 
gelienbuch auf. die Schultern legt: Nimm. hin den heiligen Geiſt! Alte 
dann wird. ein Tuch um den Hals des erwaͤhlten Biſchofs gefchlagen, 
und der Amtsprälat falbt feinen Kopf und feine flachen Hände mir Chri⸗ 
fam, feguet und befprengt den Hirtenflab ‚mit Weihwaſſer und giebt 
ihm folhen. Nachher reicht er ihm das zugemachte Evangelienbuch ‚und 
Sagt zu ihm: Nimm das Evangelium bin umd gehe und prebige fol 
des dem Volke, das deiner Aufſicht anvertraut iſt. Hierauf geben 
ihm alle 3 Biſchoͤfe den Friedenskuß. Diefe Ceremonie endigt ſich mit 
dem myſtiſchen Opfer bed neuen Prälaten, welches. in zwei angezuͤndeten 
Kerzen, zwei Broden und zwei. Heinen Faͤſſern Wein befleht. Alsdann 
empfangen. alle Anmefende die Communion, worauf ber Amtöprälat bie 
Müse fegnet, fie mit Weihwaſſer befprengt und auf den Kopf des 
Biſchofes als einen Helm ber Bertheibigung und bes Heils fest, deſſen 
beide Spiten den Hömern ber beiden Teſtamente gleichen, und ihr 
den Feinden der Wahrheit fürchterlich barflellen follen. Hierauf em⸗ 
pfängt er die Handſchuhe, welche die Reinigkeit eines neuen Menfchen 
abbilden, die die Hände eines neuen Prälaten umgeben, und ihn dem 
Jacob ähnlich) machen muß, welcher dadurch, daß er feine Hände mit 
Ziegenfellen umwunden hatte, ſich den väterlichen Segen kuͤnſtlich er⸗ 
warb. Zuletzt wird er auf den Pontificalſitz geführt, worauf vorher 
ber Amtsprälat ſaß. Die beiden beiftehenden Bifchöfe führen ihn 

hernach in der Kiche herum, wo er dem Volke den Segen ertheilt. 
Die ganze Ceremonie wird mit einer Antiphonie befchloffen. - - 

Sndem mie nun bie frühere Biſchofsweihe mie der fpätern im 
bee griechiſchen und roͤmiſchen Kicche vergleichen, fo ftellen fich gewiſſe 
Ergebniſſe ſowohl im allgemeinen, wie im einzelnen heraus, - 

j a) Im allgemeinen zeigt fich, daß die fpätere Bifchofsweihe Mans 
ches von dem ältern Ritus ald weſentlich nothwendig beibehalten hat. 
Dahin gehört das Ordiniren von mehreren Biſchoͤfen, das ſymboliſche 
Ueberhalten der aufgefchlagenen heiligen Schrift ober des Evangelien: 
Buches ‚ das Auflegen der Hände, der Friedenskuß und eine befondere 
iturgie. a 

b) Dabei iſt jebdoch nicht zu leugnen, daß die Ceremonien ſich ges 
gen bie frühere Zeit bei diefem Mitus ungemein vermehrt haben, und 
daß das Chriftenthum in fenem Beginnen von ber Uebergabe biſchoͤf⸗ 
licher Infignien, von der Salbung und bergleichen noch gar nichts 
weiß. (S. den Art. Iiturg. Kleidung.) . 

co) In Beziehung auf die griechifche Kirche tritt felbft bei ber bort 
uͤblichen Bifchofsweihe ihre dogmatifcher Fanatismus unb ihre Intole⸗ 
eanz hervor, fo daß längft verfchollene Meinungstämpfe auf dem Ges 
biete der chriftlichen Glaubenslehre noch jest fortwirken. Nicht minder 
bemerkt man auch den Einfluß, den die Regierung auf ben Elerus im 
ruffifchen Meiche uͤbt; denn mehrere Bellimmungen in dem Ordina⸗ 
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tionsformulare find ein MWieberfchein von den Verordnungen Peters des 
Gr, in Beziehung auf den Clerus feiner Zeit.) 

d) Antangend die beſchriebene roͤmiſch⸗katholiſche Biſchofsweihe, fo 
trägt auch fie die Merkmale eines befondern. äußern ‚Einfluffes an ſich. 
Die alte Kirche weiß noch nichts von einem Eide, ber bei diefer Ges 
Legenheit dem xömifchen Bifchofe hätte geſchworen werben müflen, und 
aud die Abendmahlsfeier dabei in der jegt üblichen Meßform iſt ihr 
fremd. Die gehäuften Ceremonien, fo wie bie myſtiſche, oft Lächerliche 

. Deutung berfelben gehören ber ſpaͤtern kirchlichen Prunkfuht und dem 
fpätern kirchlichen Aberglauben an. Will man fi) vollſtaͤndiger von ber 
Biſchofsweihe in der römifch=Fatholifchen Kirche unterrichten, fo findet 
man Auskunft in folgenden Schriften: Ceremoniale consecrationis 
elscti in episcopum juxta pontificale romanum, fat. und beutfch, gr. 8. 
Muͤnſter. — Eine ähnliche Schrift ift auch zu Cölln bei Du Mont: 
Scauberg herausgelommen. — Unterricht von der hohen Würde und 
Gewalt der Biſchoͤfe, nebft einer Erklärung ber bei ihrer Einweihung 
gewöhnlichen Gebräuche. Freiburg 1827.— Ziemlich in extense findet 
man auch eine Befchreibung der römifchen Bifchofsweihe in Alerander 
Müllers encyclop. Handbuche ı. Art. Bifchofsweihe 1r B. p. 150 ff. 

1), BSifhofsweihe nad) der Keformation und in 
der neueften Zeit. — — Da, wie wir im Art. Bifchof geſehen 
haben, in dem größern heile der proteftantifchen Kirche die Biſchofs⸗ 
würde aufhörte, fo konnte auch natürlich von keiner Bifhofsweihe mehr 
die Rede feyn. Nur die Epifcopakficche, ſo wie bie nordiſch⸗proteſtan⸗ 
tifhen Kirchen in Schweden, Norwegen und Daͤnemark machen bavon 
eine Ausnahme. Am meiften nähern fi, was die Bifchofsweihe bes 
trifft, die Epifcopalen in England der orientalifchen und römifchen Kirche, 
Auch fie flatuiren vermittelft der Biſchofsweihe befondere Gnadengaben 
und einen character indelebilis. Man vergl. das Book of common 
prayer und Alberti's Briefe S. 637 ff. — Aber auch bie Lutheraner 
in Schweden, Dänemark und Norwegen behielten bie Biſchofsweihe bei, 
worüber ihre Agenden befondere Sormulare enthalten. Die boͤhmiſchen 
und mährifchen Brüder, fo wie,die Zinzendorfiſche Bruͤdergemeinde be: 
‚hielten gleichfalls das Epifcopat und die feierliche Einweihung dazu bei. 
Die im 3. 1701 von König Friedrich I. von Preußen ernannten beb 

“ den Bifchöfe wurden zu ihrem Amte eingeweiht. Allein die feit 1816 
creirten evangeliſchen Biſchoͤfe der preuß. Monarchie, fo wie auch ber 
neu ernannte Biſchof in Naſſau, haben bis jetzt keine kirchliche Weihe 
erhalten. Auch iſt von einer biſchoͤflichen Ordination des vom Kaiſer 
Alexander J. ernannten evangeliſchen Biſchofs von Rußland nichts be⸗ 
kannt geworden. Als Obſervanz in der neueſten Zeit har ſich alſo feſt⸗ 
geſtellt, daß der Ritus der. Biſchofsweiſe noch fortdauert in den beiden 
groͤßern Kirchenſyſterren des griechiſchen und roͤmiſchen Katholicismus, 
in der Epiſcopalkirche Englands, in den lutheriſchen Kirchen Schwedens, 
Daͤnemarks und Norwegens, daß aber die neu gegruͤndeten Epiſcopate 
in der lutheriſchen Kirche dieſer Feierlichkeit entbehren. Uebrigens iſt 
mit dieſem Art. zu vereinigen ber allgemeinere Art. Ordination. 
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Breviarium (liturgicum), Brevier. 

Ritualbuch der roͤmiſch-katholiſchen Kirche, 

I. Name, Begriff und Inhalt des Breviariums. 
II. Gefhichtliche Nachrichten von der allmähligen Aus⸗ 
bildung en IT. Geiſt diefes römischen Ritual⸗ 
buches — boher Werth, den die römische Curie noch in 
der neuejten Zeit darauf fest, und Stimmen in unfern 
Tagen für die gamrice Abichaffung oder zweckmaͤßige 
Verbeſſerung dieſes Buches. 

Literstur. Wer ſich genauer über ben Inhalt, bie Einrich⸗ 
tung und den Gebrauch biefes Buches unterrichten will, findet Auge 
kunft in Garanti Thes. T. 3. in Nic. Seb. Sibbern de libb. Latinor. 
ecclesiast. et liturg. Viteb. 1706. — J. Grancolas comment. hi- 
storic. in Rom. Brev. Venet. 1734. — J. Bona Psalmodia divina 
c. 18. ©. 20. Opp. Antwerp. 1677. ©. 912. Bingh. Orig. eccle- 

.siast. Vol. -IX. p. 138. —- Encpelopädie von Erſch und Gruber. 
Art. Brevier. — Alexander Müllers encyclopaͤdiſches Handbuch für 
das katholiſche und proteſtantiſche K. R. — Art. Brevier. — Auguſti's 
Denkwuͤrdigkeiten 9: Thl. p. 272 ff. IJ 

)VName, Begriff und Inhalt des Breviariums. 
— Bereits bei den Roͤmern in der Sprachperiode nach Auguſtus koͤmmt 
das Wort breviarium in der Bedeutung: kurzes Verzeichniß — kurze 
Ueberfiht — Auszug — vor, wie z. B. bei Seneca, Plinius und 
Sueton. Doch tadelt Seneca ep. 39. das Wort, indem er fchreibt: 
hacc (se. oratio), quae nunc breviarium dieitur, olim cum latine 
loqueremur, summarium vocabatur. In der Bedeutung von Abkürzung 
wird dieſer Name auf das Ritualbuch der römifchen Kirche angewöndet, 
von welchem jegt weitläuftiger die Rebe feyn fol. Estift dem Plenarium 
entgegengefegt und. hat feinen Namen baher, weil die Gebete, Lectionen 
u. f. w. nur einmal angeführt find, und dann mit Zuruͤckweiſung auf 
die frühen Tage blos ſummariſch nach den Anfangsworten angegeben 
werben. Diefe jest genannte Bedeutung des Wortes Breviarium ſoll 
nad) Einigen nicht Alter als das Werk ſeyn, welches die Auffchrift 
führt: Mierologus de ecelesiast. observationib., deſſen Verfaſſer Soc 
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won Chartres im Anfange des 12. Sahrhunderts lebte. Allein es fi 
unfteeitig diter, wie dieß Gerbert: Vetus liturgia Aleman. Vol. IL 
©. 797 nachgewiefen bat. Der Inhalt des Brevierd (wie man dieſe 
Agende im gemeinen Leben häufiger zu nennen pflege) ift eine Samms 
lung von Abfchnitten aus der heiligen Schrift, aus den Kirchenvätern, 
kurzen Geſchichten von Heiligen, Gebeten, Hymnen, Refponforien, Ans 
tiphonien u. f. w., fo wie alte diefe Stuͤcke beim Gottesdienfte der ka⸗ 
tholifchen Kirche an den dazu durch kirchliche Verordnungen feſtgeſetzten 
Beiten beftimmt worden find, und wie ſich bie Geiftlichen ihrer bei 
ihren täglichen Andachtsuͤbungen zu bedienen haben, nebft Anweiſung 
zum Gebrauche derſelben. Hierin beſteht das officium divinum, (Beis 
laͤufig zur Erlaͤuterung des eben Geſagten bemerken wir, wie ſich der 
Sprachgebrauch in‘ der roͤmiſchen Kirche für die Worte Liturgie und 
offieium firirt hat. Die Bedeutung des erſten verengerte man dahin, 
daß man darunter deu Inbegriff von Gebeten, Bibellectionen u. bergl., 
wie fie beim Meßgottesdienfte üblich find, verfland; mit dem legtern 
aber benannte man ohne weitern Zufag ben, außer der Meffe von den 
Seiftlichen zu haltenden Sottesdienft. Daraus erklären ſich die Aue 
drüde officium matutin. vespertin. officium b. Mariae und bergi.) 
Es heißt privatum, inwiefern jeder dazu verbundene Geiftliche. es für 
fi fetert, und oflicitum publicum, wann es, toie Dazu Canoniei und 
Mönche verpflichtet find, in der Kirche gemeinfchaftlich gefeiert wird. — 
Es beftceht aus 4 Hauptabtheilungen, welchen die kirchlichen Vorſchrif⸗ 
ten und Anmelfungen zum Gebrauche (rubricae) vorangehen und einige 
Anhänge folgen. — Die erfte Abtheilung enthält das Pfakterium, 
db. h. die Pfalmen, nad den Tagen der Woche und den Tagzeiten 
(horae eanonicae), abgetheiltz — bie zweite, das Proprium de tem- 
pore, Gebete, Hymnen und Lefeitäde, deren fich die Geiftlichen an 
ben Feſten, die fih auf Chriftus beziehen, gu bedienen haben; — bie 
dritte, das Proprium de szanetis, welches in fich begreift, was für die 
Feſte der Heiligen gehört; — bie vierte, dad Commune- Sanctor., 
worin das vorkoͤmmt, was an den Feſten zu beten und zu betrachten 
ift, die Beine befondere Tagszeiten haben. Die Anhänge enthalten a) 
bad Officium b. Mariae, b) das Off. defunetor., c) Psalmi graduales, 
d) Psalmi poenitentiales, e) ordo commendationis animae, f) bene- 
dictio mensae et itinerarium Clericorum. oo. — 

In der Zeit des Urchriſtenthums waren keine beſondern Gebets⸗ 
zeiten feſtgeſetzt, wiewohl man es aus einigen Stellen der Apoſtel⸗ 
geſchichte folgern will; aber ſchon im 2. und 3. Jahrhundert wurde es 
uͤblich, täglich drei Mat zu beten. Cfr. Tertull. de oratione c. 19. 
— Cyprien; de orat. Domini. Im 5. Jahrhundert geſchieht ſchon 
einer 5-7 maligen Gebetsuͤbung Erwähnung. S. Hieronymus zu’ 
Pſ. 119 und an andern Stellen feiner‘ Werke. Constit. apost. 8, 
34. Doch befchräntte fich die Gewohnheit, fo vielmal an beftimmten 
Stunden zu beten, mehr auf die Ktöfter. Der heil. Benebict (im 6. 
Sahrhündert) fegte die 7. Gebetsäbung als Regel feſt und nannte 
diefe das Completorium. Bon diefer Zeit an ift wahrfcheinlic, die Be⸗ 
nennung hörae canonieae üblich geworben: — Diefe Gebete: und 

Andahtsübungen zu beftinnmten Stunden. wurden früherhin in der 
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Kirche gehaften. Weiterhin wurde es Gewohnhelt und nach und nad 
Geſetz für die Geiſtlichen, fie täglich auch zu Haufe anzuftellen. Auf 
einigen Kirchenverfammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts find Die 
Verordnungen bieferhalb gefchärft worden. . Jeder Geiflliche, der mehr 
als die 4 Eleineen Weihen erhalten bat, ift auf das ſtrengſte verpflich® 
tet, ſich des Breviers täglich zu dieſem Zwecke zu bedienen. In dem⸗ 
ſelben iſt nicht nur enthalten, was jedesmal Gegenſtand und Inhalt 
des Gebetes ſeyn foll, ſondern auch beſtimmt, zu welchen Stunden 
des Tages bie verfchiedenen Andachtsſtunden anzuftellen find. Man 
nennt biefe täglichen Befchäftigungen bie priefterlichen Tagszeiten. Die 
erfte ‚heißt bie Mette (matutina sc. hora), um Mitternacht, auch die 
Laudes, weil dad Gebet in Lob Gottes beſteht. Die zweite heißt die 
Drim (prima oder matutina posterior.), etwa. um 7 Uhr. Die britte 
heißt die Terz (tertia), um 9 Uhr Die vierte die Sert (sexta), 
um 12 Uhr. Die fünfte Non (nona), um 3 Uhr. Die fechlle die 
Veſper ( Vespertina prior), um 6 Uhr. Die fiebente das Cowplet, 
Completorium. : Jede Tageszeit hat ihre Bedeutung duch die Bezie— 
bung auf das Leiden des Erlöfere. ©. Adam Rechenberg de horis 
canonicis, Lips. 1677. ‚Ejusdem excreit. ibid. 1707. 

ID Gefchichtliche Nachrichten von der allmähli 
gen Ausbildung des römifhen Breviers. — Die erſten 
nfänge eines folchen Buches koͤnnen nur in die Zeitperiode der chriſta 

lichen Kirche fallen, wo bad Formelwelen auflam, wo bas Gebet 
bereitö als opus operatum für verdienftlih gehalten wurde, unb wo 
ſchon die Öffentlihen und bäuslihen Andachtsuͤbungen an gewiſſe bes 
flimmte Zeiten gefnüpft waren. Im Ark. Liturgie iſt - gezeigt worben, 
daß für die Abendmahlsfeier, ald den wichtigften Theil des öffentlichen 
Gottesdienftes, bald flehende Formulare gewöhnlich wurden. Es darf 
darum nicht befremden, daß diefe Sitte auch bei andern gottesbienfle 
lichen Berrichtungen Nachahmung fand und früh fchon, wie auf öffent 
liche gemeinfchaftlihe, fo auch auf befondere Privatandachten ausge⸗ 
dehnt wurde. Die erften Spuren eines folchen Buches zeugen aud) 
gerabe von der Einfachheit der Liturgie, welche in der frühern Zeit übe 
lih war; denn urfprüngfich enthielt das kirchliche Buch, fpäter Bre⸗ 
viar genannt, außer dem Baterunfer und dem Glaubensbekenntniſſe 
weiter nichts als eine gewiſſe Anzahl von Pfalmen zum Gebraudhe. 
bei den kirchlichen Andachtsibungen, weshalb man auch zumeilen le-. 
etionarium davon brauchte. Durch die Päpfte Leo und Gelafius (5. 
Sahrhundert), Gregor dem Gr. (6. Saprhundert), Gregor IE. und. 
Hadrian J. (8. Jahrhundert) wurde das Brevier von Zeit zu Beit abe. 
geändert unb erweitert. Durch Gregor VIL. erhielt e8 wieber eine neue, 
Einrichtung, doch immer noch nicht in der Art, daß darauf der Name 
Breviar., wie wir ihn oben erklaͤrt haben, gepaßt hätte. Erſt einer 
von Sunocenz III. im 13. Jahrhundert: veranftalteten Sammlung kam 
biefer Name mit Recht zu, da die damit vorgenommene Veränderung 
Bauptfählic in ber Abkürzung befland. Da biefe Sammlung in ber 
Gapelle de6 Zateranpalaftes gebraucht wurde, hieß fie officium capel- 
lare. — Wiederum legte der General des Franciscaner-Ordens Haymo 
unter Gregor IX. im 3. 1241 Hand an die Verbefferung dieſes roͤ⸗ 
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mifchen Breviers, und fo wurde es im J. 1280 von Nicolaus TIL. 
allen Kirchen zum Gebrauche empfohlen. Das Concil von Trident 
brachte defien Einführung von neuem Izur Spradhe. Pius V. gab 
mehreren Gelehrten und geſchickten Männern den Auftrag zu deſſen 
Mebaction. Er genehmigte die zu Stande ‘gebrachte Ausgabe im J. 
1568 durch eine Bulle und fchrieb es ben roͤmiſch⸗katholiſchen Geiſt⸗ 
lichen. in der ganzen Welt zum Gebrauche vor. Als Clemens VILL. 
im 3. 1602 fand, daß das Brevier jenes Vorgängers verändert wor⸗ 
ben war, gab er ihm wieder die urfprüngliche Geſtalt und befahl bei 
Strafe des Bannes, daß alle künftige Ausgaben fi, genau nach dem 
im Vatican richten follten. Zulegt ließ Urban VII. im J. 1681 die 
Sprache des ganzen Werkes und bie Verfe der Hymnen durchſehen. 
Diefes römifche Brevier, welches Urban VIE. in den Anfangsworten 
feiner ihm vorgefesten Bulle divinam Psalmodiam nennt, foll nady 
Radulphus Tungrensis (de fanon. observatt. prop. 22.) von Francis⸗ 
canern herrühren, wie es denn auch wirklich ‚in einem beinahe unvers 
ſtaͤndlichen Moͤnchslatein zufammengetragen ifl. Seine Verbeſſerung 
ift in der neuem Zeit oft in Anregung gebracht worden; (vergl. Ge⸗ 
danken von der Abänderung des Breviers. Ulm 1792), allein von 
Rom laͤßt ſich eine ſolche aus bald anzuführenden Gründen nicht ers 
warten. Auch ift noch vor kurzem dieſes DBrevier unter dem Titel: 
Breviarium romanum ex decreto sacrosancet. Conc. Trident. resti- 
tutum, S. Pii V. pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. 
et Urbani VIII. auctoritate reoognitum, in 4 Vol. 4. in Kempten, 
bei Köfel auf's neue erfchienen. 

| II) Beift diefes römifhen Ritualbuhes — ho⸗ 
ber Werth, welden die römifhe Eurie noch in der 
neueften Zeit darauf fegt, und Stimmen in unfern 
Tagen für die gänzlihe Abfhaffung oder zweck maͤ⸗ 
Bige Derbefferung diefes Buches. — — Alexander Mül- 
ler in feinem encyclopaͤd. Wörterbuche Art. „Brevier” erklärt fih über 
Geiſt und Inhalt diefee Kiechenagende fo: „Der Inhalt diefes bevors 
„zugten Buches iſt voller Aberglauben und flaatögefährlicher Lehren. 
„Die Daare firäuben fi in die Höhe, wenn man daran denkt, daß 
„katholiſche Geiſtliche alle die Gebete und Lectionen herfagen koͤnnen, 
„ohne zu fühlen, daß fie der Vernunft und dem Chriftenthume Hohn 
„ſprechen, ihr Gewiſſen und bie ihren Kürften fchuldige Treue verlegen. 
„Dom Anfange bis zu Ende liegt dem römifchen Brevier die ſchaͤnd⸗ 
„lichſte Ausgeburt römifcher Anmaßung, Pfaffentrug und feltfame 
„Bucht vor dem Teufel zum Grunde. Wollte man allen ben Un 
„fan, der in dem roͤmiſchen Brevier (wonach die Provinzialbreviaria 
„gebildet find) fi) befindet, beleuchten, fo mäßte man ein Buch fchrei= 
ben,. was noch dider wäre, als das Brevier felbfl.” Wie hart nım 
auch die Anklage Elingen mag, der Berfafler iſt den Beweis "dafür 
nicht ſchuldig geblieben. Er hat ſolche Auszüge aus dem Brevier mit: 
getheilt, die feine Behauptung nur allzudeutlich bethätigen. Selbſt 
die meltliche Regierung mußte zuweilen in Beziehung auf den Inhalt 
des Breviers einfchreiten. Im 3. 1774 und 1782 wurde in Oeſtreich 
ausdruͤcklich befohlen, jene gefährliche Lection des Vreviers zu .tilgen, in 
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welcher Gott angerufen wird, daß er der geſammten Geiſtlichkeit ben 
Geiſt Gregors VIL einfloͤßen möge: ° Ä Ze 

Der Werth, den die roͤmiſche Eurie auf. das Brevier ſetzt, laͤßt 
ſich ſchon aus der Strenge dbnedmen, womit fie den Gebrauch deſſelben 
vorſchreibt. Sogar wird: bie Auslaffung eines ber-7 Stuͤcke, woraus 
die tägliche Andacht: befteht, für Are Todſuͤnde erklaͤtt, d. h. eine Sünde, 
welche, wenn ſie nicht berenet wärbe, Allein: ſchon "den Anfpruch auf 
die Seligkeit vernichte Wer ſich einer ſolchen Auslaſſung ſchuldig 
macht, verliert fein Necht auf alle geiftliche Einkünfte, die auf den 
Tag. ober die Tage fallen, wo er jene. Pflicht vernachläffigte, und er 
kann nicht eher die Losfprehung erlangen, bis er die verwirkten Sum: 
men den Armen gegeben. — Nicht ohne große Schwierigkeit erlangt 
man von Rom eine Erlaffung diefer Pflicht: In den Altern und neuern 
Schriften der Canoniften wird kein Beiſpiel der erlangten Dispenfation 
von der gewifienhaften Pünktlichkeit in Erfüllung dieſer Pflicht er: 
waͤhnt. Wohl aber weiß man, dag zu ben vielen Vorwürfen, die ber 
Cardinal Conſalvi im Namen bes Papftes dem Sreiheren von Weſſen⸗ 
berg machte, auch ber gehörte, daß er viele Priefter feines Sprengels 
von jener Verpflichtung entbunden hätte. — Die roͤmiſche Kirche giebt 
dem Brevier offenbar den Vorzug vor allen andern Büchern, und wo: 
fern die Lehrer ihren Laien nur jenes Buch leſen laſſen, fo liegt ihe 
nichts daran, wenn fie fich fehe wenig um andere Schriften kümmern. 
Sa, follte ein roͤmiſcher Prieſter, wie es oft ber Kal ift, nicht im 
Stande feyn, dem Leſen täglich mehr ald anderthalb Stunden zu wid: 
men, fo fest feine Kirche ihn in die Nothwendigkeit, feine gefammten 
Kenntniffe aus dem Brevier zu fchöpfen. Ueber die Theorie, bie ſich 
bei katholiſchen Moraliiten in Betreff des Brevierbetens gebildet hat 
und welche die Chriftusreligion fchändet, giebt Alerander Müller 1. 1. 
p- 195 f. ebenfalls Nachweifungen. — Wunbern darf man fich 
darum nicht, wenn man befonders in unfern Tagen mehrmals darauf 
aufmerffam machte, wie dringend nothmwendig eine Umarbeitung biefes 
Buches fei. Außer mehreren Stimmen führen wir nur den Verfaſſer 
dee Schrift an: „Die Latholifche Kirche Schlefiene.” Hier nennt er 
p. 106 das Brevier ein Machwerk des Aberglaubend und der Barba⸗ 
rei, ein Pasquill auf die chriftlishe Religion und die Lehre vom Ge: 
bete. — Er eifert befonders gegen diejenigen Geiftlichen, welche nichts 
anderes zu thun haben, als das Brevier zu fingen und zu beten, ein 
Buch, welches lauter Gebete enthalte, die keinen Zufammenhang unter 
einander haben, größtentheild unverftändlich feien, die, wenn fie auch 
verftanden würden, auf die Lage und Umflände des Betenden nicht 
paffen, und worin uͤberdieß fo viele Kabeln, thörichte Wünfhe und 
abgefhmadte Poſſen vorkommen, daß fie nicht einmal ohne Unmwillen 
durchblättert werden koͤnnen. — Was die Aengfllichkeit anbelangt, 
mit. ber man das Privatbeten bed Brevierd beobachtet, bezeugt er eben: 
dafelbft, „daß jetzt keine Dispenfation davon mehr nachgefucht zu mer: 
den pflege, fondern jeder ſtelle es vernünftiger Weife felbft ein, Ein: 
zelne ausgenommen, bie ihre Zeit nicht beſſer anzumenden willen, und 
an den Mechanismus zu fehr gewöhnt feien.” | 

Hat es auch nicht in der neuen Zeit an aufgeflärten Biſchoͤfen 
Siegel Yandbu I. 18 . 

DR 
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gefehlt, hie das Brevler und die Ritualbuͤcher nach ihren befſern Ein⸗ 
ſichten umzuſchmelzen trachteten, fo gah 8. immer wieder andere, bie 

eine ſolche Abaͤnderung nicht für bie. Sache einzelner Biſchoͤfe, ſon⸗ 
bern bes Papſtes und. des allgemeinen: Kirche erklaͤrten. So lange 
daher die Landesherren wait ihren Biſchoͤfen, mit. Ausſchluß aller paͤpſt⸗ 
lichen Concurrent, nicht. ſelbſtſtaͤndig das verderdlichen und.abergläubifchen 
Inhalt des. Previars ausmerzen, wird auch. in dieſer Beziehung ber 
Widerſpruch mis den Staatsgeſetzen fortdauern. 



31. 

BSriefwedfel. 

im chriſtlich⸗kirchlichen Leben der erften 
Jahrhunderte. 

J. Allgemeine einleitende Bemerkungen. II. Verſchie⸗ 
dene Gattungen von Briefen und Sendſchreiben, deren 
die ſchriftlichen Denkmaͤler der fruͤhern chriſtlichen Zeit 

aͤhnung thun. | 

Literatur. — Franc. Bern. Ferrarius de antiquo ecolesiast. 
Epistolar, genere libr. Ill, Mediol. 1618. — Phil. Priorii de literis 
eanonieis dissert. c. append. de tractoriis et synodiecis. Paris 1675. — 
J. Rud, Kiessling: de stabili primitivae ecoles. ope literar. commu- 
nmieatoriar. connubio. Lips. 1744 und ejusd, dissert, de disciplina 
Clericor, ex epistolis ecclesiast. conspicua. — Christoph. Ant. Fride- 
rici de epistolis vet. eccles. communicatoris et formatis. Goth. 
1754. 4. Bingh. origin. ecclssisst. 1. IL c. 4. $.5. — Baum: 
garten 1. 1. p. 542. Rheinwald's Eirchlihe Archäologie $. 40. p. 99. 

) Allgemeine einleitende Bemerkungen — Wir 
finden in ben erflen Jahrhunderten ein Verkehr von Send: und Be: 
glaubigungsfchreiben im cheiftlich=kichlichen Leben, das in mehr ale 
einer Hinſicht die Aufmerkfamkeit des Archäologen verdient. Daffelbe 
naͤher betrachtend, bethätigt fih das hohe Anfehn, welches die Biſchoͤfe 
fhon früh erlangten, es läßt ferner Iehrreiche Blicke auf die erften An- 
fänge des Kirchenregiments thun, und ift auch nicht unwichtig für bie 
Sittengefchichte jener Zeit. Genau genommen war diefer Briefwechſel 
das Werk gewifjer ernfter Erfahrungen, und eine Gattung folder Briefe 
und fchriftlicher Attefle zog die andern nach fih. Zu Zeiten der Ver⸗ 
folgungen nämlich, mußte es häufig vorfommen, daß fremde Glaubens: 
genofien an eine Gemeinde fi wandten, die oft nicht nur an ihren 
Derfammlungen und an ihrem Gottesdienfte Theil nehmen wollten, 
ſondern zugleih auf Unterflügung,, Almofen, weitere Empfehlung an 
andere Orte ober auf andere ge Beweife ber Gaſtfreundſchaft und 
ber Bruberliebe Anfprüche machten. — Go lange die Anzahl ber 
Chriften noch Hein war, alfo. die fremden Slaubensgenoffen nod nicht 
fo häufig kamen, fo waren fie gewiß überall willlommen. Aber bei 
ber vergrößerten Menge ber reiſenden Brüder wurde ni: ma bie Aus⸗ 
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übung der brübderlihen Gaſtfreundſchaft in Anfehung ihrer befchwerlicher, 
fondern wahrſcheinlich benusten auch bald herumftreifende Betrüger 

"den Chriftennamen, um fi auf fremde Koften ernähren zu laſſen. — 
Ueberdieß theilten fich frühzeitig die Chriften in mehrere Partheien und 
Secten, deren jede fi nicht forgfältig genug vor jeber Gemeinfchaft 
mit den Gliedern der andern hüten zu Eönnen glaubte. Auch mochten 
zu ben Zeiten der Verfolgungen bin und wieder Fälle vorgelommen 
ſeyn, baß ihre Feinde ſelbſt fih) unter der Maske von fremden Glau⸗ 
bensgenoffen verfledten, um ihee Anzahl, ihre Verlammlungepläge, ihre 
fonftigen Einrichtungen auszufpüren, und hernach ald Delatoren Ge- 
brauch davon zu machen. Man wurde daher durch bdiefe Erfahrung 
bald fo Elug gemacht, daß man nicht mehr jeden fremden Derumläufer, 
der ſich als Glaubensbruder meldete, ohne Unterfchied aufnahm, fon= 
dern machte es fich zum Gefeg, jeden abzumeifen, der nicht einen Paß 
von den Bifchofe der Gemeinde bei fich führte, zu welchem er gehören 
wollte. Nur der Paß des Biſchofs wurde für gültig geachtet, wie wir 
bald weiter unten fehen werden. Die Nüslichkeit der literar. forma- 
tar. (f. den folgenden Abfchnitt) lernte man bald auch fo gut kennen, daß 
ſchon Optat von Mileva 1. Il. p.A8 den Ausdrud davon gebraucht: Totus 
orbis commercio formatarum in uns comnunionis societate concor- 
dat. Der gleiche Grund diefer Anordnung, ber überall eintrat, machte 
fie auch bald überall gemein und beliebt. 

Dadurch wurde es nun aber auch nothwendig, daß gegenfeitige 
Mittheilung der Bifchöfe häufiger wurbe, und bie Gewohnheit, nad 
der fie einander ihre Wahlen notificirten, allgemeiner werden mußte; 
denn fonft war man ja hundertfach der Gefahr ausgefegt, durch falſche 
Paͤſſe betrogen zu werden, welche füch jeder Bagant unter dem Namen 
eines unbekannten Biſchofes feldft fabriciren konnte. — Endlich wurde ed 
auch ſchon nicht nur Obfervanz, fondern förmlich Gefeg (f. Cone. Nic. 
c. 9.), daB jede Kirche von den Mitgliedern; welche fie ausgefchloffen 
hatte, alfo mit einem Worte — von ihren Excommunicirten, Nachrich⸗ 
ten an andere Kirchen herumfchidlen mußte, und der erflärte Zweck da⸗ 
von war wirklich diefer, um dadurch zu verhindern, daß ein Excommu⸗ 
nicirter nicht irgendwo an einem fremden Drte, und von einer frem⸗ 
den Kirche, wo er unbekannt war, zur Glaubensgemeinſchaft zugelaffen 
werben follte. Nun ließ ſich zwar nicht daran denken, bag man immer 
diefe Nachrichten überall hinbringen konnte, wo es chriftliche Gemein: 
ben gab; man begnügte ſich alfo, fie nur den benachbarten Kirchen, 
oder jenen, mit denen man fonft in einigem Verkehre fland, mitzus 
theilen, und Eonnte ſich auch damit begnügen, ba man im Allgenteis 
nen durch die Einrichtung mit den Päflen fhon einigermaßen geficyert 
wurde, daß ein Verbannter nicht leicht von einer fremden Gemeinde 
aufgenommen werden Eonnte; denn er Eonnte ja nirgends einen Paß 
produtiren. Im 4. Jahrhundert wurde e8 daher eingeführt, daß un⸗ 
befannte Fremdlinge, die durch einen Ort reifeten, ohne literas forma- 
tas von ihrem Bifchofe bei fih zu haben, nur zu einer fogenannten 
communio peregrina zugelaflen wurden, wenn zumeilen Umſtaͤnde ein- 
traten, bie es nicht zuließen, daß man fie gänzlich’abweifen oder zurüd: 
weiſen konnte. S. Socr. VI. 9. — Cone, Carthag. I. e. 7. Sy- 
nes. ep. 66. ' 
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Doch in einzelnen Faͤllen, und bei Extemmunicirten, die einen 
befondern Haß auf fich geladen. hatten, oder Denen man eine befondere 
Wichtigkeit beilegte, hielt man fich verpflichtet, auch. fehr entfernte Kir 
chen vor ihnen zu warnen, wenn man Urſache zu dev Beſorgniß be: 
kam, das fie fih im entferntere Gegenden binziehen könnten. Go 
fhidte man zuweilen folche Steckbriefe, in welchen Ercommunicirte 
fignalifirt wurden, von Afien aus nad) ‚Rom. (5, die Gefhichte Marz 
ciand bei Epiphan. haer. 42.), und von Afrika nach Afien (fo gab 
Athanaſ. dem heiligen Bafil von einem Präfekten Lybiens Nachricht, 
den er ercommmunicirt hatte. ©. Basil, ep. 47.) Allgemein aber feste 
man dabei voraus, daß man den Verbannten nirgends in die Gemeins 
fhaft aufnehmen — oder den Bann loͤſen bürfe, mit dem er belegt 
war. Hingegen wies aber doch [hen die Synode zu Nicaͤa ben Ver: 
bannten einen rechtlihen Weg an, auf welchem fie gegen eine vers 
meintliche ungerechte Ercommunication noch einige Hülfe finden, konn⸗ 
ten; denn fie geftattete can. 5, daß man ſich in ſolchen Faͤllen an die 
Provinzialfpnode wenden dürfe. Hatte man fih nun einmal von ber 
Nüglichkeit einer Gattung dieſes fehriftlichen Verkehrs zwilchen mehrern 
Nachbargemeinden überzeugt,. fo laͤßt es fich Leicht erklären, wie man 
in mehren andern Beziehungen ein ähnliches. Verkehr einleiten konnte. 

H) Derfhiedene Gattungen von. Briefen, de 
glaubigungs-: und Sendfchreiben, deren die ſchrift⸗ 
lihen Denkmäler des chriſtlichen Altertbums Kr: 
wähnung thun. — Emähnt.finden wir .. , | 

1) die literas formatas, ein. Name, ber gemeinfchaftlich 
von einigen unter fich verfchiebenen Briefgattungen und Beglaubigungs⸗ 
ſchreiben gebraucht wird. Die wahrſcheinlichſte Ableitung dieſer Benen⸗ 
nung duͤrfte wohl bie ſeyn, daß man es von dem beſtimmten Schema: 
sunos — forma ableitet, nach welchem dieſe Briefe abgefaßt waren. 
Bei Du Fresne unter dem Worte formatae heißt e6 baher: Priorius 
le literis canopicis et aliquot alii censuere, Jiteras. farmatas dictas 
esse, quod sub certa ac determinata forma, xenbingue solemnibus, 
sertis adhibitis praeterea notis et signis concipi.solerent. Sie ent= 
hielten wahrfcheinlich gewiſſe Merkmale (vielleicht das biſchoͤfliche Sie— 
gel) und Character, die nicht leicht nachgemacht :. werben konnten und 
Verfaͤlſchungen verhüten follten. Andere Ablatungsarten, bie ſich we: 
niger als wahrſcheinlich empfehlen, übergehen wir hier. Nach Bing: 
ham gehörten zu diefen literis formatis dreierlei Arten: 

a) Literae oommendatoriae, Empfehlungsſchreiben. 
Man ertheilte fie vornehmern Chriſten, die in andere chriflliche Provin: 
zen oder durch diefelben veifen wollten, Auch pflegte n fie denen 
zu geben, deren Ruf fih in etwas verbächtig. gemacht "Hatte und bie 
darum. hin und wieder eines, Falten Empfanges gewaͤrtig ſeyn mußten, 
Bingham beit ſich über die legtern fo aus: quorum existimatio in 
quaestionem fuerat vocata, oo 

b) Literae communioatoriao. Sie. wurden allen bes 
nen ertheilt, die mit der Kicche in Friede und Freundfchaft Iebten, und 
darum aud) zumeilen parificae, eeclesiastioae und esmonicae hießen. 
Baumgarten 1. 1. rechnet dahin alle jene freundfchaftlichen Empfeh⸗ 
Inngefchreiben, worin man fich Nachrichten von der Mahl eines neuen 
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Biſchofs, Glaubensbekenntniſſe und andere wichtige und erfreuliche Bes 
gebenheiten gegenfeitig mittheilte. Nach ber Meinung deſſelben Vers 
faffers ſollen fie paeifioae dann geheißen haben, wann fie ein Zeugniß 
darüber ausſtellten, daß Jemand zur Abendmahlsfeier in einer Kicche 
fet zugelaffen worden, ober dag nach erfolgter Kirchencenfur die Abſo⸗ 
Intion nicht unteiblieben Tel. Ihr Name ecclesiastione, canonicas 
laͤßt fi wohl daraus am beften erklären, weil fie felbft durch Kirchen 
Verordnungen gebilligt oder ‚befohlen worden waren. 

ce) Literae dimisseoriao heißen diejenigen Beglaubigungss 
ſchreiben, welche Cleriker erhielten, die aus einer Dioͤces in bie andere 

gingen, um damit zu bezeugen, baß folches mit Genehmigung ihres 
Biſchofes gefchehe. 

Alle diefe Briefe, fie mochten nun Mittheilungss, Empfehlungs⸗ 
Briefe oder gewiſſe Beglaubigungsſchteiben fern, konnten wur bie Bis 
fhöfe ausftellen, und ſchon diefer Umftand mußte, wie wir im Artikel 
Bifchof gezeigt Haben, das Anſehn diefer erften Kicchenbeamten fleigern. 
Eine Competenz biefer Art war hoͤchſtens ben Landbifchöfen, keineswegs 
aber ben Presbytern zugellanden. Als während der Verfolgung einige 
Belenner dergleichen Beglaubigungeſchreiben ausgeftelle hatten, verbietet 
dieß das Cone. Arelat. 1. e. IX. awebriktic. | 
f Die fchriftlichen Denkmaͤler des chtiſtlichen Alterthums erwähnen 
mer: - nt 

2) Literae en%hronistica®e (younmra drdooverixd), 
Gircularfchreiben bei dem Amtsantritte eines Biſcheft. Im dem Art. 
Biſchof iſt das Möchige üuͤber dieſe Schreiben von ums erwähnt worben. 
©, Evagr. h. © IV. 4 

5) Litorae, b. 1ibelli paschales (yodunara nam- 
yvorxd 8. Eopraorıza.) In Buiteri Tivesaur. werben fie fo befinict: 
Sunt literao solennes, nlias paschales dictze, quibus indicabatur, 
quando Paschate festum celebrandum. . Diefe Paſchal⸗ ober Oſter⸗ 
briefe gaben im: 4. Sec. der ganzen Ehriſtruheit Nachricht, an welchem 
Tage das Oſterfeſt ſollte gefeiert werden. Es wurden dergleichen Briefe 
zuerft von "dem alexandriniſchen Biſchofe zu dem roͤmiſchen gefchidt. 
Diefer trug dann Sorge, daß dergleichen Briefe zur Kenntniß amberer 
Dberbifchöfe - gelangten, - Die fie dann Ihren untergeordneten Bifchoͤfen 
wieder mittheilten. S. Euseb. h. o, VII. 20. 

4) Literse :oiroulares ( dnıorelai dymzlıwı), Rund⸗ 
fhreiben an bie Biſchoͤfe zur Bekanntmachung von Kirchengefegen ober 
Citationen. Suicer ‘bei dieſem Worte macht dabei bie gute Bemer- 
tung: Tum ex Coneiliis, tum ex aliis patrum scriptis notum est, 
conmevisse primes ecclesiae patres acta et üecreta oonmoilier, pas- 
sim al omnes evelesias Dei mittere per epistolas, quas non uni 
privatim dicarunt ‚sed publiee deseribi ab omnibus divhli passim 
et pervulgari, 'atque ‘cum ommibus popalis 'eommunicari voluerunt. 
Hae igitur epistolae 2yxuxAl:os vocatae sunt, quia xuxÄöse, 
versum, et in oninem pärtem mittebantur. — In ber afsitanifchen 
Kicche hießen dergleichen Mundfchreiben tractoriae. Auguſtin ep. 59. 
(al. 217) ad Vietorin. fagt Tractoris v. id. Nov. ad me venit, 
Baumgarten, Erläuterung der chriſtlichen Alterthuͤmer, bemertt bei dieſer 
Gelegenheit p. 642: „Die tractoriae find von boppelter Art geweſen. 
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Entweber find darunter bie Circular⸗ und Einladungsfchreiben verftanden 
worden, wenn Biſchoͤfe von Kalfern oder Erzbifchöfen citirt werden, da 
oft alle Biſchoͤfe einer ganzen Provinz bergleihen bekommen haben, 
welches denn a trahendo ben Namen gehabt, als eine Ordre, bei Hofe 
zu erfcheinen oder zur Synode zu kommen. — Oder man hat auch, 
weil beides gemeiniglih auf Einem .Papier geftanden, bie Befehle zu 
freien uhren, unb fie unterwegs frei zu halten, darunter verflanden. 
Dergleihen Fuhr⸗ und Vorſpannbriefe wurden an manchen Orten von 
den Erzbiſchoͤfen und Primaten, ja fpäter. auch bei vermehrter Zahl der 
Ktöfter von ben Generalen der verſchiedenen Orden ertheilt. 

5) Literae synodicae — synodales. — Nah Du 
Fresne hat ſich der Sprachgebrauch ber literar. synod. verfchiedeh gez 
ſtaltet. Man verſtand zunärderft Darunter . 

a) amtlihe Schreiben an einzelne Rirhen, aus 
gehend von ganzen Kirchenverfammlungen, in welchen die Gründe ihrer 
gefaßten Beſchluͤſſe auseinander gefetzt wurden. So in Cono. Chalced. 
act. 5 und 10. p. 244. Hier wird ſich die ſchwierige Benennung 
tractatoriae literae am ſchicklichſten erläutern laſſen. Sie feinen naͤm⸗ 
lich voͤllig ſpnonym mit den literis synodal, zu ſeyn, wenn man ‘er: 
waͤgt, daß in der Kirchenſprache die Eoneflien felbft tractarus genannt 
werden. 2 

b) Literas synodicas pflegte man auch diejenigen Gcpeei: 
ben zu nennen, die neuerwählte Biſchoͤfe am ihre ditern Amtsgenofien 
erließen, um in benfelben von ihrer Mechtgläubigkeit Rechenſchaft abzu⸗ 
legen. Diefe nun und bie darauf ertheilten Antworten nannte man 
vereint epistolae synodales, wahrſcheintich weil die Synddalbeſchluͤſſe 
das Haupteriterium der Meftgläubigkeit waren. — Im noch engem 
Sinne wird endlich dieß Wort genommen, 

c) daß epistola synodica von ben bifäfliden Verfuͤgun⸗ 
gm an die Presbrter 'und die noch tiefer ſtehenden Gociker in kirch⸗ 
fichen Angelegenheiten gebraucht wird. 

Daß mit allen bdiefen Gattungen kirchlicher Aus: und Beglaubi⸗ 
gungsfchreiben in der Folge dei veränderten Umſtuͤnden und Schkffalen 
der Kirche ebenfalls große Veränderungen vorgingen, laͤßt fi) fchon ber 
Natur der Sache nach vermuthen; doch hat fi Winiges davon , wie⸗ 
wohl ats ſchwache Aehnlichkeit in dem Cultus der griechiſch⸗katholiſchen 
Kirche und ſelbſt iin dem Geſchaͤftsſtyl der roͤmiſchen 'Eurfe- noch jegt 
erhalten, woran wir dei ſchicklicher Weraniuffung jedesmal erinnern 
werben. 



, . . 32. 

- Bullen 

Kirchliche: Verdrdnungen, ausgehend von 
ber roͤmiſchen Curie, 

. 1 Rame und Begriff des Wortes Bulle und Unter 
fchied deffelben von dem verwandten Breve. IE. Beſon⸗ 
dere Kennzeichen. der feierlichen Bullen. II. Wichtigkeit 
derjelben, um aus ihnen den Geift der tömifchen Curie 
Tann zu lernen, IV. Verbindliche Kraft der päpitlichen 

Liteyatur. Du Frese Glosser. s. v. bull. — Walters 
Lehrbuch des K. Rechtes p. 117. — Eichhorns Grundſaͤtze des K. R. 
der Eatholifhen und evangelifchen- Religionsparthei Ir B. p. 401 fer — 
Der Art. Bulle in ber allgemeinen Enwclopädie von Erſch und Gru⸗ 
ber. .— In dem, encyclopädifchen Handbuche von Alexander Müller. — 
Sm Lericon des 8. R. von Dr. Andreas Müller .( Domvicar zu 
Würzburg.) 

h Yame und Begriff des Wortes Bulle und Un⸗ 
serfhied deffelben von dem verwandten Worte 
Brepe. — Zuruͤckgehend auf den Sprachgebrauch, diefes Wortes bei 

den Lateinern, fo bedeutet dieſes Wort fo viel wie Waſſerblaſe. Man 
brauchte es dann von Verzierungen an Thuͤren, Guͤrteln, Büchern 
und dergl., die eine, jenen Waſſerblaſen aͤhnliche Rundung haben und 
die in der deutſchen Kuͤnſtlerſprache zuweilen mit dem Namen „Buckel“ 
belegt werden. Bei Cic. Verr. Ill. 36. heißt es daher: aureas bullas 
ex valvis auferre. — Beſonders verfland man darunter eine Sigur 
in der Form eines Herzens, die man Kindern vorn am Halfe anzus 
hängen pflegte und bie bei freigebornen Kindern und Kindern wohl 
babender Aeltern von Gold waren. Ernefti in der Clav. Ciceron. erklärt 
e8 daher fo: aurea bulla — insigne pueror. ingenuor., cordis forma, 
quod e collo in pectus dependebat. Cic. Verr. I. 58. — Sin ber 
fpätern Latinität bedeutet das Wort nad) Du Fresne sigillum, typus 
sigillerius — Siegel und Petſchaft. Bon diefem Siegel, das bulla 
genannt, unten an gewillen Verordnungen befefligt war, nannte man 
diefe Verordnung ſelbſt bulla. Fruͤh ſchon war bdiefer Sprachgebrauch 
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bei weltlichen Megierungen gewöhnlich, und fogenannte goldene Bullen 
finden wir an dem Hofe der griechiſchen Kalfer zu Conftantinopel. Bei 
den deutſchen Kaifern kamen fie unter den Dttonen auf. Doc hier 
ift e6 uns mehr um den kirchlichen Sprachgebrauch dieſes Wortes zu 
thun. Nach diefen verfieht man unter Bullen Verordnungen 
der Päpfte in Sadhen von größerer Wichtigkeit — 
überhaupt in Blaubens-: und Disciplinarfaden, 
enthaltend entweder allgemeine Verordnungen für 
die ganze roͤmiſch-katholiſche Rirdhe, oder nur ges 
feglihe Anordnungen für die Erbaltung und Eins 
rihtung der kirchlichen Verbältniffe eines Landes. 
Sie werden gewöhnlich nach ihren Anfangsworten genannt und find mit 
einem bleiernen Siegel in ber Form einer Münze! verfehen. Zuweilen heißt 
eine päpftlihe Bulle aud eine Gonftitution. — Wefentli von Ihnen 
find verfchieden die Breven oder die kuͤrzern päpftlichen Sendfchreiben. 
Sie find auf Papier oder weißes Pergament mit gewöhnlicher Schrift ges 
fchrieben, in der Regel nur von einem Secretair fignirt. Sie haben ein 
Siegel von rothem Wade, worauf Petrus als Fifcher abgebildet ift, 
und find in der Megel nur an einzelne Individuen, Erzbifhöfe, Bis 
fhöfe und fürftliche Perfonen gerichtet. . Daher sub annulo piscatoris. 
Diefer Fiſcherring ift das kleinere päpftlihe Siegel, welches feit Papſt 
Sohann XVI., alfo erſt feit dem 15. Jahrhundert, gebräuchlich ifl. 
Der Name koͤmmt, wie Einige meinen, von dem plattdeutfhen Bref 
ober Brief, nach Anbern vom lat. breve se. mandatum her. 

1) Befondere Rennzeihen der felerlihen Bul⸗ 
len. — Im Aufzählen dieſer Kennzeichen folgen wir der Darftellung, 
wie fie v. Arnoldi in dem Art. Bulle in ber Encyelopädie von Erſch 
und Gruber gegeben hat. — Ungeachtet, heißt es hier, es noch an 
einer eigentlichen und vollſtaͤndigen päpftlichen Diplomatik fehlt, und 
Die Regeln, welche bie päpftlihe Kanzlei bei ben verfchiedenartigen 
Ausfertigungen, beobachtet, nicht genau bekannt find, fo laſſen fi doch 
mancherlei Kennzeichen der eigentlichen, zumal ber feierlichen Bullen 
angeben. Es gehört dahin: 

1) daß fie mit gar wenigen einzelnen Ausnahmen von jeher in 
Inteinifcher Sprache ausgefertigt wurden. 
... 2) Dis in die Mitte des 12. Jahrhunderts war bie lombarbdifche, 
fpäter die neugothiſche Schrift üblich. | | 

5) Anrufungsformeln, wie fie.chedem befonders in Gebrauch was 
ten, als in nomine St. Trinitatis etc. kommen in Bullen nicht vor: 
Sie fangen vielmehr: 

4) mit dem Namen bes Papftes an, body ohne Beifuͤgung der 
Namenszahl. 

5) Der Titel iſt nicht, wie in ben Breven, Papa, ſondern epi- 
scopus, servus servor. Dei. — 

6) Dem Titel folgt gewöhnlih eine Anrede und Begruͤßungsfor⸗ 
mel, als dileete fili, venerabilis frater u. f. w. nach Berfchiedenheit 
der Perfonen und ihres Standes, mit dem Gruße: Salutem et apo- 
stolicam benedictionem — oder ‘der Formel: in perpetuum, ad per 
petuam memoriam. 

. 
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T) Die Eingangsformel giebt ben "Anlaß und bie Beweggründe 
sum Erlaß der Bulle an. 

8) Iſt im Terte, ber einzefne Perſonen ober Kirchen und Stifter, 
oder die ganze katholiſche Kirche ıc. betveffen kann, von Päpften übers 
haupt ober von ber päpftlichen Macht die Mebe, fo wird niet Papa ober 
Episoopus — fonbern Pontifex, — auch mit dem Zuſatze Romanus — 
und Aucteritas apostolioa gebraucht. — 

9) Beglaubigungs: oder Beſieglungs⸗ und Zeugenformeln kommen 
nicht vor. Gewoͤhnlich wurde fonft mit Bebrohungen (bei Baunfluͤchen), 
jest mehr mit Verheißungen gefchlofien. 

10) In ben Unterfchriften herrſcht eine große Verſchiedenheit. 
Dft nenne ſich unmittelbar nad) dem Schluſſe der Schreiber der Bulle, 
3. B. Soripta per manum Petri .Notarii regienseii et serinierli sa+ 
eri Paletii; auch wohl mit Beifuͤgung des Monats amd der Indiction. 
Die Unterfcheift des Papſtes ſteht im der Mitte mit vorgeſetztem Ego 
und beigefügten Titel, z. B. Ego ‚Alexander Catiisl. ecoles. :Episce- 
pus 8. S. (subseripsi). — .Die eigenhimdigen aber ‚gehören zu dem 
großen Seltenheiten, und noch feltene iſt ein päpftliches Namen⸗ und 
Zitelmenogeamm. . Der päpftlichen Unterfchrift, gemöhnlid von ber 
Hand des Notars, find Kreuze beigefügt, oder fie fteht zwifchen einem 
runden Zeichen (signum papale synıbelicum, orbiculus pontificalis), 
deſſen ‚eigentliher Name noch unbekannt ift, und dem päpftlichen Gruß: 
bene valete. Jenes Zeichen, welches den Umfang eines großen Silber 
ftüds hat, beſteht aus zwei comentsifhen Zirkeln, in deren Zwiſchen⸗ 
raume der paͤpſtliche Wahlſpruch gefchrieben if. Den innem Raum 
theilt ein Kreuz in 4 Duastiere, in melchen anfangs nur der Name 
bes Papſtes mit dem Sigle P. oder P. P. (Papa) fi) befand. Spaͤ⸗ 
ter ward üblich, in bie beiden obern S. Petrna. — S. Paulus zu fes 
gen, — in die beiden untern aber die Namen des Papſtes, 3 Bi 
Innocentius P. P. 1. — Zur ein Monogramm kann .diefe Figur, 
fo wenig der ringförmigen Geſtalt als der Schrift nach gelten. — Das 
bene valeto wurde zuerſt mit gewöhnlicher Schrift beigefügt, feit 

Leo IX. aber monogrammatifch in der Art —5 1 zufammengeftellt und 

blieb bis in das 18. Jahrhundert üblich. — Mac) diefem allen kom⸗ 
men in mandyen Bullen die oft zahlreichen, eigenhändigen Unterfchrifs 
ten der Cardinäle, in mehren Colonnen mit vorgefegtem Kreuze bei 
jedem Namen, nach dem Worte Ego und Beifügung der Würde und 
des Titels als Presbyter oder Diaconus Cardimalis, tituli S. crucis 
in Jerusslem ete. and der Sigl. Ss. (subsceripsi.) Als Zeugenunter⸗ 
Schriften find fie wohl nit anzufehen, fondern ats ein Beweis von 
ber Zuſtimmung des Conſiſtoriums ber Cardinaͤle. 

11) Dem zu Ende flehenden Datum ift die Stadt oder ber Pa⸗ 
laſt, wo die Ausfertigung gefchehen, ;. B. Avenioni, Lateran. u.f w., 
und der Name des Canzlers oder einer andern Canzleiperſon beigefügt, 
j. B. Datam nonas Octobriss per manum Theophylacti secundi 
cereii S. sodis apostolicae. Die eigentliche Zeitangabe iſt ſehr ver: 
fhieden. In den diteften Bullen wird das Jahr noch nach Gonfulaten, 
denn nach der Indiction, ben Megierungsjahren der Kalfer und vömifchen 
Könige, den Drbinationsjahren der Päpfte, endlich nach der chriftlichen 
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Aere, der dann doch auch bie päpfilichen Regierungsjahre noch beiges 
fügt blieben, bezeichnet, Doch iſt zu bemerken, dag Sahresanfang oft 
noch auf den 25. März angenommen ift, fo daß eine von dieſem Tage 
Datirte Bulle vont 3.1184 z3. B. [hon in dag Jahr 1185 zu rechnen 
if. — Manche Bullen haben auch noch andere Signaturen, felbft 
auf dem Umfchlage, welche fih auf Einregiſtrirung, Abgabe, Publica 
tion w. ſ. w. beziehen. Endlich iſt noch anzuführen, daß die päpfts 
lichen Bullen gewöhnlih mehr in bie Länge als Breite bes Pergas 
ments gefchrieben find, won& bei Breven umgekehrt if. — Bon allem 
biefen ſoll ſich jedoch in der neuern Zeit vieles geänbert haben. 

IH) Wichrigkeit diefer Bullen, um aus ihnen 
den Beift der römifhen Eurie Eennen zu lernen. — 
Es fehle noch jene an einer pragmatiſchen Gefchichte der Päpfte, weiche 
theils die ſtufenweiſe Entwickelung und Ausbildung bes hierarchiſchen 
Syſtems nachwiefe, fo wie die Dauptmarimen deſſelben und bie Art 
und Weife, wie die letztere auch unter ſchwierigen Umſtaͤnden geltend 
gemacht wurben; theitd auch eine Sittengeſchichte biefer ſich fo nennen⸗ 
den Statthalter Chrifti lieferte. Aber im der That das geeignetfte Dias 
terial dazu würde die Sammlung päpftlicher Bullen darbieten. Hier 
malt fi das Bild hierachhiicher Anmaßung gleichſam von felbft aus 
und zeige fich In ber grellen Geftalt, bei welcher kommende Gefchlechter 
einft unfchlüffig feyn werben, ob fie in demfelben Wahrheit oder Dichs 
tung erbliden ſollen. Unftreitig tft es, daß mehrere biefer Bullen bie 
empörendite Anmaßung der Hierarchie und bie Anfprüche der Päpfte 
auf unumſchraͤnkte Derrfchaft in der Kirche und Aber die weltlichen . 
Fuͤrſten mit Berlenmung des Natur⸗, Staats⸗ und Voͤlkerrechtes bars 
legen. — Wir wollen davon nur 2 Beiſpiete anführen; das eine, 
um das eben Gefagte zu betätigen, das andere, um: das Stabile und 
Unveraͤnderliche päpfiticher Marimen auch noch in unfern Tagen dar 
ulegen. | 

Berüchtigt ift in biefee Hinſicht befonders bie fogenaunte Nachts 
mahlsbulle. (In ooena Domini.) Zu bdiefer fuͤrchterlichen Bulle, bie fich 
auf ältere Verordnungen ber Päpfte gründet, durch weiche ale Ketzer 
und Keterbefchiiger verdammt werden, gab die Epcommunicationsbulle 
gegen Deiden, Ketzer, Schismatiker, Griechen, Juden u. ſ. w., bie 
Dapft Martin V. zu Ende des Goftniger Gontils abfaßte, bie erſte 
Grundlage. Ihre gegenwärtige Geftalt empfing fie durch bie Umarbeis 
tungen unter den Päpften Urban V., Julius H., Pant UL, Gre⸗ 
gor XUL, Pius V. und vorzüglich umter Urban VIE Der erſte Sag 
derfelben lautet: . 

„ir bannen und verfluchen im Namen bes allmächtigen Gottes, 
„des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geiſtes, und Eraft der hei⸗ 
„tigen Apoſtel Petrus und Paulus und unfrer eigenen Gewalt, bie 
„Huſſſten, Wiklefiten, Lutheraner, Zwinglianer, Gatviniften, Hugonot⸗ 
„ten, Anabaptiſten, Trinitarier und vom chriſtlichen Glauben abgefal⸗ 
„lene, und alle andern Ketzer, wie fie auch den Namen haben, und 
„von welcher Secte fie feyn mögen, fo wie diejenigen, bie ihnen glaus 
„ben, fie aufnehmen und begünftigen, und überhaupt: fie befchügen, 
„und bie Kegerelen enthaltenden oder von Slaubensangelegenheiten han: 
„delnden Bücher derfelben, ohne unſre und des heiligen Stuhles Ges 
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„wehmigung , tolffentlich lefen oder befigen, bruden, oder aus irgend 
„einer Urfache öffentlic) oder heimlich), auf welche Weife oder unter 
„welchem Vorwande es gefchehen möge, vertheidigen, fo wie aud) die 
„Schismatiter und diejenigen, die fich unferm und bes jedesmaligen 
„roͤmiſchen Papftes Gehorfam hartnädig entziehen. 

Nach diefer Bulle darf kein Souverain dem Clerus Stenem zu 
ben gemeinen Landesbedürfniffen abfordern, fie verbietet vom Ausfpruche 
des Papſtes an ein allgemeines Concil zu appelliten. Sie verflucht 
jeden, der den Ungläubigen Waffen zubringt .oder andere Hülfe leiftet; 
verflucht denjenigen, der den Recurs nad) Rom erfchwert oder die Zus 
fuhr der Lebensmittel dahin verhindert. Sie verbietet jede Einfchrän- 
tung päpftlicher Befehle und jegliche Verhinderung des Erfolgs derfel- 
ben. Sie verleiht den päpftlichen Legaten uneingefchränkte Gerichtsbars 
keit, und nad) ihre darf kein Geiftliher vor weltliche Gerichte gezogen 
werden, und keine weltliche Obrigkeit fol in peinlihen Sachen bie 
Geiftlichkeit richten. Der Papft ermächtigt darin feine Nuncien, auch 
weltlichen Perfonen Smmunität beizulegen; er verbietet jeder Obrigkeit, 
geiftliche Güter zu fequeftricen. und auf irgend eine Weife zu ſchmaͤlern. 
Diefe Nachtmahlsbulle wird für ein allgemeines, vömifch= Eathölifches, 
ewiges Kirchengefes erklärt und ihre Ge: und Verbote iverden mit dem 
Bannftrahle unterfiügt. Mur ber Papft kann von den Lebertretungen 
derfelben Losfprechen ; wer fonit Perfonen,. bie ber Fluch der Bulle 
teifft, losſpricht, kommt felbft in Bann, Selbſt die päpftliche Losſpre⸗ 
hung ift unkeäftig, wenn der Uebertreter nicht öffentlich wiberrufl. . 

Diefe Bulle Heiße Nachtmahlsbulle, weil fie jährlihd am grünen 
Donnerstage oder am Einfesungstage ded heiligen Abendmahls vom 
jüngften Cardinal inRom in der Petersficche und mehreren Hauptlichen 
in Gegenwart bed Papfles, der umſtehenden Cardinaͤle und Bifchöfe 
Öffentlich vorgelefen wird. Nach der Ablefung wirft der Vorleſer eine 
brennende Kerze auf die Straße unter das Volk, die den Blitzſtrahl 
der Ercommunication bezeichnen fol. Welche Unruhen diefe Bulle in 
mehren europäifchen. Reichen veranlaßte, lehrt die Geſchichte. Kaiſer 
Sofeph IL ließ fie aus allen Ritualen reißen. — Es würde ein mil: 
deres Urtheil möglich fen, wenn dieſe Bulle vielleicht das einzige 
Actenſtuͤck in feiner Art wäre; allein auch alle übrigen wichtigen, die 
ganze Kirche angehenden. Bullen find in ähnlichem Geiſte abgefaßt, als ba 
find die Bullen mit den Anfangsworten: Unigenitus — Dominus a® 
zodemtor noster — Auctorem fidei -— Clerici laicis — Unam sanctam ec- 
elesiam — Sedes apostolica, pismater. — eto. — Obgleich das 19. Jahr⸗ 
hundert keinen Bannſtrahl mehr fürchtet, folglich diefe Bulle ihre Kraft 
verloren hat, fo wird fie doch nach wie vor in Rom verliefen. Sie be: 
findet fid) in Magno Bullario Rom. Tom. IV, p. 115 f. In Cheru- 
bini’s Bull. Maga. T. 1. p. 179. Bergl. über den Hauptinhalt ber: 
felben Le Bret’s pragmatifhe Gefchichte der Bulle in Coena Domini 
1769. 1770. 4. Ih. J. S. 2 f. — Schroͤckh's chriſtliche K. ©. Thl. 
XXXI. * 228, deſſen K. ©. ſeit der Refotmation Thl. HL ©. 266. 
— 887 ff. | 

‚Wie wählen ein Beifpiel.aus ber neueften Bei. Wenn man be: 
denkt, welch eine empörende Forderung von Seiten des Papſtes es ift, 
den Laien zu verbieten, die Urkunden des chriftlichen Glaubens und 
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Lebens, die heilige Schrift, zu lefen, wenn bie dafuͤr angeführten. Schein: 
gründe von proteſtantiſchen und katholiſchen Theologen laͤngſt ſchon in 
ihrer Nichtigkeit find gezeigt worden, fo follte man meinen, bie päpft> 
liche Curie muͤſſe doch wenigſtens, durch ben Geift der Zeit gedrängt, 
eine Anſicht aufgeben, die ſich nicht länger vertheidigen und fefthalten 
läßt. Allein das fchroffe Gegentheil finder fi in der Bulle von 1824 
gegen die Bibelgeſellſchaften und das Lefen ber Bibel. In derſelben 
ift die ganze elende Bewelsführung wiederholt, wie fie ſchon früher 
von der vömifchen Curie ift angewendet worden. Die Bibelgefellfchaften 
werden mit ben gehäfligften Perben gefchildert und die alte Behauptung 
‘wird wiederholt, außer der römifchen Kirche fei keint Seligkeit, fei Eeine 
Gnade und kein Erbarmen Gottes möglich. — Wir heben nur einige 
Stellen aus, um bieß zu bethätigen. — Bon ben Bibelgeſellſchaften 
heißt e8 unter andern: „Seht aljo, ehrwürbige Brüder, worauf es bei 
diefen Vereinen (Bibelgeſellſchaften) abgefehen Ift, die noch dazu nichts 
unverfucht laſſen, um ihr gottlofes Beginnen durchzuſetzen 
(cie!); denn fie laffen es nicht Dabei bewenden, ihre Leberfegung im 
Drude herauszugeben, fondern finden fogar eine Ehre darin, fie auf 
alten Straßen der Städte unter das Volk auszuftreuen; ja um arglofe 
Gemüther zu verloden, laſſen fie theils Meberfegungen der Bibel: in 
ber Landesfprache um "geringen: Preis verkaufen, theild freuen fie ſich, 
ihnen damit ein gefährliches Gefchent zu machen. (Warum mag wohl 
die römifche Curie eine fo aͤngſtliche Wibelfcheu haben?) — Etwas 
weiter unten von bdiefer Stelle heißt es: — Wer fi außer der Kirche 
finden läßt, gehört nicht zur Zahl: ihrer Kinder, noch kann Jemand 
Bott zum Pater haben, ber fich weigert, die Kirche ald Mutter 
anzuerkennen. — Wil man bergleichen Stellen aus den päpftlihen 
Bullen mit diplomatifcher Genauigkeit im Auszuge lefen, fo findet man 
ein reiches Material in Alerander Müllers encyclopaͤd. Handbuche in 
den Artt. Advocatia ecclosiastica. — Bullen. — Concordate u. a. 

IV) Derbindlidhe Rraft der päpftlihen Bullen. — 
Daß diefe Bullen für die Proteflanten keine Eichlihen Quellen find, 
koͤmmt daher, weil fie den Papft ale Oberhaupt der Kirche nicht ans 
erkennen und weil fie überhaupt das canonifche Mecht nur infofern 
als Quelle des gemeinen Kirchenrechts betrachten, als es dem Geiſte 
dee Augsburger Confeffion, dem Charakter des Proteflantismus umd 
ber Gewiſſensfreiheit nicht wiberfpricht. &. €. %. von Drofte Huͤls⸗ 
hof, Grundfäge des gemeinen Kichenrechts der Katholilen und Evan⸗ 
gelifhen. München 1828. 1.3. 6. 34. 

Aber auch bei ben Katholiken haben päpftlihe Bullen, welchen 
Inhalts fie auch, feien, nur infofern verbindliche Kraft, als fie von 
dem Landesherrn genehmigt worden find. Schon der ehemalige deutfche 
Kaifer ließ ohne feine vorhergegangene Genehmigung Peine päpftliche 
Bulle in Deutfchland anfchlagen. Kaifer Rudolph IL verbot alle Pu: 
blication päpftliher Bullen ohne Eaiferlihe Genehmigung. Es war 
eine anmaßliche Behauptung ber römifchen Curie, wenn fie bie Publi- 
cation einer allgemeinen päpftlichen Verordnung duch Anfchlagung der: 
felben an die Thuͤren des Laterans für genügend erklären und fie bes: 
halb für verbindlich erflären wollte, als ob überhaupt Jemand durch 
ein Gefeg verbunden werben koͤnne, das er nicht kennt. — Auch darf 
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feine päpftliche Bulle ohne Zuflimmung des Landesbifchofs publicirt 
werben, weit biefe das Recht haben, die Belanntmachung berfelben aus 
wichtigen. Urfachen zu verhindern, und am beften zu beurtheilen. im 
Stande find, inwiefern das befondere Wohl ihrer Birchlichen Gemeinde 
ſich bamit vertrage. 

Bon diefer Theorie gingen auch alle Souveraine aus, bie ſich in 
der neueften Zeit zur Annahme und Verkimdigung päpflliher Bullen 
verfianden. So erhielt erſt bie päpftliche Bulle für Preußen durch die 
Eönigl. preuß. Cabinetsordre vom 25. Aug. 1821 bie koͤnigl. Sanction, 
ehe fie zur Preomulgation gelangte; und fo ift auch bie Bulle vom 
41. April 1827 Fi bie Errichtung bee oberrheiniſchen Kirchenprovinz 
von Würtemberg, Baden und den übrigen dabei betheiligten Souverainen 
nur als Staatögefeg zur Publication gekommen. Daher zeigt auch 
Eihhom 1. 1 Ir Thl. p 401 ff., daß die fogenaunten Bullarien oder 
Sammlungen der pänfllihen Bullen eben. feinen fo bedeutenden Stoff 
für das gemeine Kirchenrecht darbieten. 

Nebrigens fehlt eö nicht an Sammlungen ber roͤmiſchen Bullen, 
bie unter dem Namen Bullaria befannt find. Die dltefte veranftaltete 
Lasrtius Cherubini zu Rom 1586 in einem: Soliobande; fie begann 
mit Leo J. und ging bis auf Sirtus V. Bis auf 3. Bände vermehrt 
erfchien. fie zu Rom 1617, und wurde dann von mehrern Andern, zuerft 
von feinem Sohne Angelo Maria Cherubint bis zu bem Ende des 17. 
Sahrhundert fortgefegt. Diefe in Deutſchland, mie es fcheint, weniger 
befannte Sammlung wird unter bem Bullarium magn. Cherubinor., 
verfianden. Auf diefelben find zwei neuese Sammlungen gegrimbet: 
1) Bullar. magn. Romanum a Leone M. usque ad Benedictum XIV. 
Luxemburgi 1727 — 1738. 19. Voll. Fol. 2) Bullar. Privilegior. ae 
Diplomatum amplissims eollectio (von Tom. VII. an, Bullarium 
magn. seu novissima Colleotio apostolicar. oonatitutionum betitelt.) 
op..et stud. Caroli Coquelinis. Tom. E XIV. Rom 1738 -—- 1748, 
(28 ſtarke Foliobände.) — Die zu Luremburg erfchienene Ausgabe 
wird der römifchen vorgezogen. — Bon einer Sammlung ber neuern 
Bullen iſt 1854. Fasc. 1. zu Wien unter dem Titel erfchienen: Magnum 
Bullarium Romanum .summarım pontificum Clementis XUL., Clemen- 
tis XIV., Pii VL, Pu VIL, Leonis XIE et Pii VIH. Fasc. I. Vien- 
nae 1834. 40 ©. fol. — Einen Auszug aus den merkwuͤrdigſten 
Bullen enthält Eiſenſchmied's römifches Bullarlum 2 Bde. gr. 8. Neus 
ftadt 1881. 
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Buße (öffentliche), Poenitentia publica, 

ober öffentliche, kirchliche Disciplinaranfltalt in Be⸗ 
ziehung auf die jogenannten Gefallenen oder diejenigen, 

die fich durch grobe Laſter des Chriſtennamens 
unwuͤrdig gemacht Batten. 

I. Rame, Begriff, Entitehungdgrimde und Alter dies 
fer Anftalt. IL. Vergehungen, bet. melchen die öffentliche 
Kirchenbuße für nothwendig erachtet wurde. III. Klaſſen⸗ 
Eintheilung der Büßenden und die ihnen auferlegten Leis 
ftungen bis zur völligen Ausfühnung. IV. Inter wel 
chen Feierlichkeiten die Aufnahme der Buͤßenden erfolgte, 
V. Grundfäße, nach welchen man bei der Wiederauf⸗ 
nahme der Gefallenen zu verfahren pflegte, und verfchiedene 
daraus ſich entiwidkelnde Folgen. VI. Verandert Geſtalt 
der oͤffentlichen Buße nach den Zeiten der allgemeinen 
Chriſtenverfolgungen befonders im Mittelalter. VEL Ans 
ichten von der Öffentlichen Kirchenzucht, mie de duch die 
eformation in den verſchiedenen proteſtantiſchen Kirchen» 

ſyſtemen herrſchend wurden. VIIE Deffentliche Kirchen: 
zucht in der heutigen chriftlichen Welt. 

Allgemeine chriſtliche Archaͤologiſche Werke, in 
welchen von der poenitentia publica mit gehandelt 
wird: Bingh. Vol. VUL 1. XVIH. p. 108. — Pant Gedichte 
der Eirchlichen Gefellſchaftsverf. J. p. 554 fi. — Schönes Gefchichtes 
forfchungen 1. Thl. p 260. 2. Thl. p. 598 ff. — Auguſtis Denk 
wuͤrdigkeiten 9. Thl. p. 1 ff. — Blakmore chriſtliche Alterthuͤmer, 
beſonders bie Vorrede zum zweiten Theil. -— Schriften, die ſich vor⸗ 
zugsweiſe mit ber poenitentia publien befchäftigen: — Meleh. Cani 
relatio de sacramento poeflitentise. Ingolet. 1580. Cf. opp. post- 
hum. Pav. 1707. — Ja. Pilesaci Syntagma de poenitentia. Par, 
1651. — Jo. Morini Commentar. histor, de disciplina in admini- 
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stratione poenitentiae XIII. primis saeculis in ecclesia observata, 
Paris 1651. — Venet. 1702. £ (Eine Dauptfchrift über diefen Ges 
genfland.) — Verſuch einer Gefchichte der Entitehung und Ausbildung 
der Kirchenbuße unter den Chriften. Bon einem Katholiten. — ©. 
Fluͤgge's Beitr. zur Geſchichte der Religion und Theologie Thl. I. 
1798. -— S. 5 — 248. — Ant. Reiferi kurze Anwelfung, wie es mit 
dem Öffentlihen Buß: und Suͤndenbekenntniß ift gehalten worden. 
Scanff. 1677. — Kleinere Schriften und Monogra- 
phien, die fih auf einzelne Begenftände der peeni- 
tentia publioa beziehen: Abrah. Henr. Deutschmann de 
antiquis ritib. publ. Poenitentium. Viteb. 1695. — Jacob. Thoma- 
sii dissert, de vetusto ritu poenitentiae solennis. Halae 1661. — 
Ci academiſches Programm ſteht in der Sammlung, die beffen Sohn 

hriſtian Thomaſius herausgab.) — De disciplina ecclesiae Auctore 
Job. Bartholdo Niemeyero Helmst. 1694. (Bier academifche Abhand⸗ 
lungen, welche von der Ausſchließung ber Sünder aus ber Gemeinfchaft 
der Kirche und von der Wiederaufnahme ber Reuigen handeln.) — De 
poenitentia primitivae nee non Romanae ecclesiae. Auctore Jo. 
Jac. Hottinger. Tiguri 1706. — Christ. Begeri de magno vet. 
eccl. circa Poenitentes rigore, liber singularis. Lips. 1759. — 
Krause de lapsis primae ecclesiae. Lips. 1706. (Die noch fpeciellern 
Monographien werden in ber Abhandlung felbft am gehörigen Orte 
angeführt werben.) | 

I) Vame, Begriff, Entflehbungsgründe und Als 
ter diefer Anitalt. — — Ohne uns hier in weitläuftige Er- 
Örterungen des Wortes Buße eravosm, lat. poenitentia, in eregetifcher, 
dogmatifcher und moralifher Hinficht einzulaffen, bemerken wir nur, daß 
fih früh eine Anftalt in der chriftlichen Kirche bildete, wodurch die⸗ 
jenigen ihrer Mitglieder, . welche als Unwuͤrdige von ihr ausgeſchieden 
waren, und bie fih mit ihre auszuföhnen und wieder zu vereinigen 
wänfchten, unter. gewiffen Bebingungen und Leiftungen nochmals auf- 
genommen wurben. ie man von Juden and Heiden, welche zur 
hriftlichen Anbetungsweife übergingen nah dem N. T. Sprachgebrauche 
die fogenannte meravosa forderte, fo wurde auch denjenigen Chriſten, die 
fi) des Taufbundes unwuͤrdig gemadyt hatten‘ und wieder in den vo⸗ 
tigen Stand gefeßt zu werden wünfchten, gewiſſe Leiflungen auferlegt, 
welche den allgemeinen, aus ber Vulgata entlehnten Namen poenitentia 
führten. Inwiefern nun bier die Kirche Alles Öffentlich verhandelte, 
konnten diefe Leiftungen allerdings poenitentia publica genannt werden, 
um fie von einer fpätern Anſtalt poenitentia privata (Beichte) zu un: 
terfcheiden. Man verfteht alfo unter der poenitentia publica die An⸗ 
alt, wo die fogenannten Befallenen nad gewiffen 
öffentlichen und zugleih ſchmerzlichen Süßungen 
feierlih in die Ehriftengemeinde wieder aufgenom- 
men wurden. 

Um den Urfprung biefer Einrichtung nachzuweiſen, haben ſich 
Manche auf das heidnifche Alterthum berufen; allein er liegt viel nd= 
ber und iſt wahrfcheinlich Kortfegung und Nachahmung der jüdiichen 
Syragoga Einrichtung. Ein fogenannter Bann, d. h. feierliche Aus- 
ihließung eines Juden aus der Gemeinde ober von dem nähen Um: 

g 



Fuße. 2 

games mit andern fand..fchon in. ber mofeifgen Mekgiensauftgit flatt. 
uskunft findet man über dieſen Bannj.und fsine verſchiedenen Apftu- 

fungen in Winers bipl. Reallericon Art. Bann, wo auch zugleich die 
nöthige Literatur über diefen Gegenſtand mitgetheile if. ‚Eine Nach⸗ 
ahmung des erfiern- genden Banngrades ber. juͤdiſchen Synagoge findet 
ſich bereits im N. T. Joh. 9, 22; 12, 42. 16, 2.: Zug, 6, 22. -- 
Schon als Jeſus noch fihtbar auf Erden manbelte und in der darauf 
folgenden apoflolifhen Kiche fing man an, dem Grunbfage zu bulbigen, 
daß fittliche Verdorbenheit mit dem Bekennzniſſe bes Evangelizuns ſich 
nicht vertrage, daß offenbaser Laflerhienfl von des Gemeinde, dev Chri⸗ 
flen ausfcheide, und Wiederaufnahme nur bei ‚wirklichen Reue erfolgen 
tönne, 1 Cor. 5, 5. 1 im. 1. 2 Cor. 2, 6— 10. Eine ruͤhrende 
Geſchichte von der Belehrung. und Miebemufnahme eines Juͤnglings 
buch ben Apoflel Johannes eszählt Eufehius aus einer Schrift bes 
Apoſtels Johannes h. e. 1. II. c. 17. — Weniger: Licht - verbreiten 
über biefe Anftalt die Schriften ber ſogenannten apoflolifhen Väter. 
Es kommt in ihnen nichts von ber Wiederaufnahme ber Gefallenen 
vor, außer einigen gelegentlichen Aeußerungen über Neue und Buße, 
jedoch mehr im moralifchsascetifchem Sinne. Ueber die eigenthuͤmlichen 
Vorftelungen eines Bußengels in dem fogenannten Paater: des Her- 
mas, ſ. Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten Thl. 9. p. 83 — 54. Clemens der 
lexandriner ſpricht auch von einer Neue und Buße, verſteht aber, bie. bei 
der Taufe dacunter, wodurch für die früher aus Unwiſſenhait begangenen 
Sünden Vergebung fei erlangt wordan. Ueberhaupt beziehen / ſich dieſe 
beiden Begriffe nach dem Sinne dee apoſtoliſchen Chriſten nur auf 
das Verhaͤltniß gegen Gott, nicht auf bie Bruͤderſchaft; denn man 
glaubte, wenn Sort den Fehlenden verziehen hätte, fo dürften fie eben: 
alls nicht anſtehen, bdenfelben wieder aufzunehmen. Diefe Reue ud 
uße, welche aus ber Erkeuntniß ber begangenen Suͤude entipmaung 

und mit dem Angeloͤbniß, dieſelbe künftig zu unterlaſſen, verbunden 
war, hieß bei den griechifchrebendeg Chriſten EomeAoynass, weichem 
Ausdruck kein Inteinifches Wort, ſelbſt oonfessio, nicht völlig ent: 
fpriht. Daher läßt es auch Tertullian unüberfegt. Es kommt uͤbri⸗ 
gens bei Irenaͤus zuerft vor, und im Drutſchen wird es Feineömegs 
duch Bekenntniß erichöpft, fo daß fi noch eher „Betennen” 
daflıc brauchen laͤßt. | 

Um fPfonderbarer ift e8, daß Zertullian mit diefer innen Neue 
nicht zufrieden iſt, ſondern meint, je größer die Sünde, deſto fihmerer 
fet auch die Wiederaufnahme; denn fie koͤnne nicht durch bloße, von 
Andern unbemerkbare Geriffensregungen bewirkt werden, fondern durch 
eine beſondere in die Augen fallende Art. Auf biefe öffentliche Buß: 
gattung mit ben: babei üblichen: äußern Gebräuchen wendete man jetzt 
das vorhin erwähnte Wort auodsynaz an und verflana darunter 
den Inbegriff aller zur Buße gehörigen Stüde, wo: 
durch fie ſich zu einer Sffentlihen in die Augen fals 
lenden Anfalt- verwandelte Daß Zertullian. ein früherer 
Hauptſchriftſteller aͤbet dieſen Gegenfland fei, ergiebt ſich nicht nur. aus 
ber von ihm berrührenden Monographie de poenitentia, ſondern auch 
aus feinen übrigen Schriften... Die erfkem ſoll er nach Schrödh 8. G. 
Sr Thl. p. 360 och von feinem: Webertuist zum Montanismus geſchrie⸗ 

Siegel Handbuch 1. 19 
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ben haben. Nach ſhrn duͤrfte wohl Cyprian in der afrikaniſchen Kirche 
in ſeiner Schrift de'lapsis, de bono patientiae, beſonders in feinen 
"Briefen, z. B. Br.’ 54 ad Tornelium de pace lapsis danda, ber reich» 
haltigfte Kiechenfchriftftellee Uber diefen Gegenſtand feyn, zumal, da 
fein Leben und Wirken gerade in die Zeit: fiel, wo die Stage über bie 
Wiederaufnahme der Gefallenen fehr wichtig war. Jedoch fand biefe 
Eicchliche Disciplinaranftalt nicht blos in der abend, fondern aud in 
der morgenländifchen Kirche ſtatt, daher. ihrer auch Origenes, Bafilius 
der Große, Ehryſoſtomus u. a. oft Erwähnung thun. 

Fragt man nun nad) den Gründen, warum überhaupt eine folche 
Anftatt, und befonders in bdiefer Eigenthuͤmlichkeit, ſich ausbilden konnte, 

"fo darf man Folgendes nennen: 
- a) Man wollte den Heiden vecht anfchaulich machen, daß es den 

Chriftenvereinen ernſtlich um flrenge Sittlichkeit zu thun fei, und daß 
die Kirche : nicht ſowohl eine große Menge von Mitgliedern, fondern 
nur eine Beine Zahl unbefcholtener und erprobter Bekenner wünfce. 

b) Das Eigenthümliche der Geſtaltung biefes Inflituts und das 
oft Schwantende bei den Grundfägen, welche bie rechtgläubige Kirche 
dabei befulgte, laͤßt ſich theils aus ascetiſchen Begriffen der frühern 
Zeit, theils aus eigenthlimlichen dogmatifchen Vorftellungen, die ſich 
damals zu bilden anfingen,, theils audy aus den Streitigkeiten erklaͤ⸗ 
ten, bie von Montanus, Novatian und Meletius angeregt wurden, uni 
deretwillen Die rechtglaͤubige Kirche jene fchwierige Aufgabe zu Löfen 
hatte, die Gränzlinie zwiſchen einer allzugroßen Gelindigkeit und zwis 
ſchen einem abfchredenden Rigorismus zu behaupten. 
6) Auch konnten traurige Erfahrungen von bee Schlechtheit Ein⸗ 

zelner, die fi) als Apoftaten von der chrifllichen Religionsgefellfchaft 
beruͤchtigt gemacht hatten, eine ſolche Läuterungsanftalt wohl nöthig 
machen. Daß nun aber auch zu biefer Einrichtung, die an ſich einen 
Löblichen Grund hatte, Aberglaube, Ueberfpannung, ja felbft ftrafbare 
Zeidenfchaften hinzutraten, wird ſich felbft in diefem Art. nachweiſen 
laffen. — Das Dafeyn aber diefer poenitentia publica ſchon im 2,, 
vorzüglich aber im dritten Jahrhunderte, läßt fi) theild aus dem Ges 
bete für die Buͤßenden, welches in ben Constitut. Apostol. 1. VIII. e. 
8 und 9 enthalten ift, und aus Synodalbeſchluͤſſen von Slliberis, Ares 
late, Ancyra und Neocaͤſarea (ſaͤmmtlich aus der erften girfte des 4. 
Jahrhunderts) darthun. u 

IH) Vergehungen, bei weldhen die öffentlidhe Rirs 
chenbuße für nothbwendig erahtes wurde. — — Bor 
allen Dingen iſt auc bier zu bemerken und in diefem Art. immer feft 
zu halten, daß bie Öffentlihe Buße ſich nur auf die bezog, die von 
der Kirchengemeinſchaft ausgefchloffen waren, und daß fie keineswegs 
Sünbdenvergebung bei Bott, ‚fondern nur Ausfühnung mit ber geärgers 
ten Gemeinde und Wiederaufhebung der auferlegten Kirchenftrafe zur 
Abfiht hatte. Am gemöhntichften waren die fogenannten Lapsi biefer 
Öffentlichen Bußuͤbung unterworfen, ımter denen man zum Heiden⸗ 
thume übergetretene Chriften verftand. Jedoch blieb dieß Wort nicht 
immer in dieſem engern Sinne, indem man auch Haͤretiker und andere 
grobe Verbrecher damit bezeichnete. Alle Lapsi wurden des Verbrechens 
bee Idololatrie entweder mittelbar ober unmittelbar beſchuldigt. Wenn 
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nun zuweilen Moͤrder (homieldae) und Ehebrechet (moechi) unter die 
Lepsos gerechnet wurden , fo geſchah dieß theils nad, eigenthümlichen 
Beitvorftellungen, nad melchen biefe 3 Laſter vorzugsmweife delicta ca- 
pitalia et canonica hießen, theils nah dem: biblifhen Sprachgebrauche, 
nach weldhem 'die:nogvela und woryela als eine Theilnahme am Gögen> 
bienfte betrachtet wird. Act. 15, 29. 1 Cor. 6, 9 ff. Immer ge 
nauer beflimmten fpäter die Synoden zu Arelate, Ancyra u. a. bie 
Fälle, welche für die Kirchenbuße geeignet waren, daher die canones poe- 
nitentiales und die poenitentia oanonica ſtatt publica. Jedoch mac): 
ten: wohl die Lapsi im engern Sinne die größere Zahl der Buß: Can: 
bidaten aus. In dem Art. Zaufe, wo der Umſtand beleuchtet werden 
muß, welche Perfonen und Lebensarten die alte Kirche germöhnlich von ber 
Taufe ausfchloß oder nur nach gewiſſen öffentlichen Läuterungen aufnahm, 
werden ſich die hierher gehörigen Fälle noch fpecieller beftimmen laſſen. 
Hier haben wir es mehr mit den fogenannten Lapsis im engern Sinne zu thun. 
Seboch waren bie Lapsi wefentlih von den Apoilaten verfchieden, indem 
ber Begriff der Apoftafie theils den Begriff der Freiwilligkeitdes Abfalls, 
theils die Beharrlichkeit bei demfelben vorausfegt. ©. Bingh.l. 1. p. 282. 
Auch fcheint man nach Geburt und Erziehung im Schooße der chriſt⸗ 
lihen Kirche zum Begriffe eines Apoſtaten rechnen zu müflen, fo daß 
Sulian unter andern durch feinen Abfall zum Heidenthume diefen Bes 
griff vollfländig erläutert. Dee Lapsus hingegen zeigt weniger böfen 
Willen und Borfag, ale Schwäche ber menfchlichen Natur, wie fich 
dieß unter andern aus Constitut. Apast. I. VIII. e. 8—9 ergiebt. — 
Daß man nun aber auch nicht alle Lapsi im gleichen Grade ftrafbar 
fand, ergiebt ſich aus den verfchiedenen. Klaffen, wie fie bie alte Kirche 
eintheil. Man nahm dabei folgende Abftufung an: 

1) Die Libellatici, d. 5. diejenigen Chriften, welche zur 
Zeit ber Berfolgungen von heidnifchen Obrigkeiten eine. Sicherheitskarte 
(libellum. paeis) zu erfaufen gewußt hatten, worin ihnen entweber bes 
geugt wurde, daß fie keine Chriften (wenn fie ed gleih noch heimlich 
waren oder. blieben), oder daß fie von den Opfern dispenfirt wären. 
Andere erklären diefen Namen auch daher, daß ſich manche Chriften 
ſelbſt bei den heibnifhen Obrigkeiten als Abgefallene angegeben und 
alfo ihren Abfall gleihfam zum Protocoll gebracht hätten. Der dar⸗ 
über geführte Streit if nicht von Bedeutung; denn beides konnte flatt: 
finden und Veranlaſſung zu dem Namen geben. Dahin geht auch 

: die Meinung Neanders in feiner 8. ©. 17 B. 1. Abth. p. 182. Diefe 
Gattung von Untreue gegen das Chriftenthbum hielten Diejenigen, bie 
fih ihrer ſchuldig gemacht hatten, für weniger ſtrafbar, indem fie doch 
ſelbſt nichts thäten, was dem Glauben zuwider fei, d. h. weder den 
heidnifchen. Göttern opferten, noch Weihrauch freuten u. ſ. w, und es 
nur gelchehen ließen, was Andere von ihnen ausfagten. Aber bie 
Kirche verdammte dieß immer als ſtillſchweigende Verleugnung, obgleich 
Cyprian ebenfalls die Libellaticos fir weniger flrafbar hält und zur 
Miederaufnahme nachdruͤcklich empfiehlt. S. Frick de libellaticis und 
Beyer de magno Vet. ecclesiae cirea Poenitentes rigere. — Straf⸗ 

barer erſchienen [don : au 
2) bie fogenannten Sacrificoati und thurificati. Man 

verſtand darunter diejenigen Chriften, bie. während 2. Verfolgungen 
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jeetur nicht ganz. verwerflich, daß man wenigſtens gewiſſe Gattungen ber 
Daemoniacor. und’ FEnergumen., um Störungen zu vermeiden, nicht 
in bie öffentlichen Verſammlungen gelaſſen babe, fo daß fie größtens 
theils vor den Kicchthüren und unter freiem Himmel fih aufhalten 
mußten. Da nun die Flentes auf.'einige Zeit wenigftens auch nicht 
in die gottesdienfllihen Berfammlungsorte eintreten durften, fondern 
fich außerhalb derſelben aufhalten mußten, fo fcheint man auch auf fie 
den Ausdrud hiemantes Übergetragen zu haben. Es muß darum wohl 
der Contert jebesmal zu Rathe gezogen werden. ©. Bingh. VIII. p. 
182 — 186. .Eine andere Station hieß —— .. 

2) Axopoaasg. Mit derfelden erhielten bie Büßenden bie Er⸗ 
laubniß zum Anhören’ der Vorlefungen und der Predigten in den öfs 
fentlichen gottesdienftlihen Verfammlungen. Die Dauer der Bußzeit 
wurde gewöhnlich auf 8 Sahre beflimmt. Vergl. Cone. Nic. «11: 
— 12, Sobald aber die Gebete ihren Anfang genommen hatten, muß⸗ 
ten fie fich entfernen, und jest flanden fie auf einer Stufe mit den 
übrigen Katechumenen, welche legtern jebody ben Vorzug gehabt zu has 
ben ſcheinen, daß ihnen die Hände aufgelegt wurden, was bei den Büs 
enden nicht gefhah. Der Plag der Audientium in ber Kirche war 
im Nardex oder no0vaog. 

3) Die dritte Station hieß Umonsewarg — prostratio, hu- 
milistio. Jetzt erhielten fie die Erlaubniß, dem Sottesbienfte beiwohnen 
zu dürfen, wobei fie jedoch Enieen mußten, Auch bier waren die Buͤ— 
Genden mit den SKatechumenen verwandt, die ebenfalld Uzönzravzeg, 
yovuxklvovses, genuflectentes genannt wurden, jedoch mit dem Unter 
fchiede, daß den Katechumenen der VBortrittt vor den Büßenden zuges 
ftanden wurde. Conc. Laod. can. 19., und daß bie Unöntworg für 
die Buͤßenden weit länger dauerte, als für die Katechumenen. Für bie 
Substratos beflimmt das Conc. Nicaen, 7 Jahre. Zumeilen dauerte 
diefe Station noch länger :und fogar die ganze Kebenszeit hindurch. - - 
4) As ein vierter Bußgrad galt die fogenannte odoranıs,' Com 

sistentia, statio. Sie befteht in dem Vorzuge des Stehens beim Ge⸗ 
bete, im Gegenfage des Knieens. Die Katechumenen mußten fich bei 
biefem Theile des Gultus entfernen, ben Poenitentibus aber war es 
erlaubt zu bleiben. Auch für biefe ‚Station beflimmt das Conc. An- 
oyr. can. 4. 2 Jahre, .und es ift nicht ganz Mar zu machen, ob bie 
poenitentes bei der Abendmahlöfeier zugegen feyn durften, oder ob fie 
bei dem Beginnen derfelben ſich entfernen mußten, obgleich das Kegtere 
am mahrfcheinlichften if. Schmidt hingegen in feiner 8. ©. Thl. 1. 
p- 880 ift gerade der entgegengefegten Meinung und fchildert die av- 
oracıs mit den Worten: „Endlich wurde ihnen aud) verflattet, der 
Abendmahlöfeier ftehend zufehen zu dürfen, und dieß hieß avoranıc.” — 
Die Erlaubnif, bei der Euchariftig gegenwärtig feyn zu dürfen, die fo 
genannte ulozworg — i. e. expletio, wie fie Bellarmin nannte, iſt zwar 
von.bdiefem und von Cave behauptet, aber von Bingham Orig. VIII. 
p. 100 befteitten worden. Hierauf folgte zulegt die völlige Wiederauf⸗ 
nahme durch Zulafjung zum Abendmahl. Jetzt wurde ihnen, nachdem fie 
ein öffentliches Suͤndenbekenntniß abgelegt hatten, die Abfolution unter 

Auflegung ber Hände ertheilt, d. h. es wurde von Seiten der Kicche die 
feierliche Erklärung ausgefprochen, daß ein Büßender alles geleiftet habe, 
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was die von Ihm geärgerte Kirche forderte, um anfrichtige Neue zu bes 
weifen und diefelbe wieder mit ſich auszuföhnen. (Won einer Suͤnden⸗ 
vergebung an Gottes Statt it alfo hier noch gar nicht die Rede, wie, 
es in fpäterer Zeit dev. Hall. war.) Todesgefahr Eonnte bie Abfolution 
befchleunigen. . nn 

Forſcht man nun, was in diefem Zeitraume, wo bie Poenitentes 
verſchiedene Stationen durchlaufen mußten, zu leiften hatten, fo findet 
man das hierher Sehörige unter andern gut zufammengeftellt in Bingh. 
Origin. VIII. p. 117. 28. Auch gehört hierher die Vorrede von 
Rambach, bie bem 2. Theile feiner Ueberfegung von Anton Blackmore's 
hriftlichen Alterthümern vorgefegt ift. Befonders aber ift hier Chr. Beyers 
Exereit. histor. de magno vet. eccles. circa Poenitentes rigore. Lips. 
1725, ſehr ſchaͤtzbar, weil er fie nicht nur nachweift, wie die Leiftungen 
zu verichiedenen Zeiten verfhieden waren, fondern auch die befondern 
Obfervanzen ber verfchiedenen Kirchenſyſteme befchreibt, und zwar nicht 
nur im Allgemeinen der orientalifchen und oceidentalifchen Kirchen, . 
fondern auch einzelner Provinziallichen, z. B. in Gallien, Spanien 
und Afrika. Wir heben für unfern Zwed Folgendes aus: 

1) Der erfte feierliche Gebrauch hierbei war diefer, daß demjeni⸗ 
gen, ber Buße thun wollte, die Erlaubniß dazu vermittelft Auflegung 
der Hände ertheilt werben mußte. Diefe Verordnung finden wir in 
einem Spnobdalbefchluffe des Conc. Agathens. c. XV., wo es heißt: 
qui poenitentiam petunt, impositionem manuum etc. consequantur, 
Man wollte damit wahrfcheinlich andeuten, daß Gott follte angerufen 
werden, folhen Menfchen Gnade zur Buße zu geben. 

2) Verlangte man, daß die Büßenden in einen Sad gekleidet 
erfcheinen mußten, um durch bdiefes Zeichen ihre große Zraurigkeit über 
die an ber Kirche begangene Untreue an den Zag zu legen; eine Ver⸗ 
ordnung, die ſich ebenfalls auf den erwähnten 15. Canon der Synode 
zu Agde bezieht. Offenbar lag hier eine Nachahmung des A. 8. zum 
Grunde. Einige haben mit dem Sade auch die Aſche verbunden. 
Bingh. 1. 1.. führt Beifpiele davon aug Hieron, epist. 30 und an: 
dern Kicchenfchriftflellern jener Zeit an, Dieß Bußgewand fand aud) 
nicht blos eine Eurze Zeit flatt, fondern es. mußte alle Stationen hin: 
ducch beibehalten werden. | 

. 3) Man verlangte von ben Buͤßenden, wenn fie Mannsperfonen 
waren, das Abfchneiden der Haare. Die Weiber aber mußten, wenn 
fie das nicht wollten, einen fogenannten Bußfchleier tragen, oder mit 
zerfreuten, auf die Schultern herabhängenden Haaren erfcheinen, um 
dadurch ebenfalls ihre tiefe Traurigkeit zu bethätigen. Die Synode zu 
Toledo II. c. 12., zu Agde e. 15 fprechen biefe Forderung beſtimmt 

. aus. Sozomenus H. E. I. 7. ce. 16. fchildert, wie die Wifchöfe mit 
ben Büßenden Enieend gebetet und geweint hätten, und wie dieß alles 
einen tiefen Eindrud auf die Fideles geäußert habe, der nie in Spott 
ausgeartet fei, ſondern fi immer in ben Schranken bes gerührten 
Mitleids erhalten habe. — 

4) Den Buͤßenden wurde ferner zugemuthet, ſich des Baden 
und aller unfculdigen Vergnügungen zu enthalten. Sie übten fid) 
nad) dem Zeugniffe des Socrates im Faſten, brauchten Fein Bad und 
brachen fi) von der Speife ab, fo lange es der Bilhof haben wollte. 
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Auf einem Mißverſtaͤnbniſſe zweier Quellen fihelnt es jedoch zu beru⸗ 
ben, Hieron. in’ Joel c. 2. und Ambros. de poenit. 1. IL c. 10., 
wenn von vetheiratheten Buͤßenden behauptet wird, daß fie fih aller 
ehelichen Beiwohnung hätten zu enthalten gehabt: ° Hieronymus findet 
blos die Trauung in der Faſtenzeit unfdhidlih und Ambrofius bes 
hauptet nur im Allgenteinen, daß man als Büßender. fchlechte Proben 
von Reue ablege, wert man nicht Mäßtgkeit im Weine und in der 
Weibetliebe jeige Bon einem abfoluten Verbote beider Genuͤſſe ift 
niht die Rede. "Fa aus dem 22. Canon Conc. Arelat. II, ergiebt 
ſich vielmehr, daß verehelichten Männern und Weibern ohne beider 
Partheien Bewilligung die Kicchenbuße nicht auferlegt werden follte, 
und wenn die eine, befonders die unſchuldige, Parthei nicht einwilligen 
ſollte, fo tönnte fle durchaus nicht gezwungen werben, und zwar aus 
dem Grunde, weil bie Geſetze des Eheftandes der Natur nad) eher 
waren, als alle andere menſchliche Ordnung. Ä | 
5) War den Buͤßenden auch nicht vergönnt, an den Zefl: und 

Freudentagen das Gebet ſtehend verrichten zu dürfen, weil jeder Tag 
ihnen ein Bußtag feyn follte: Datum heißt es Conc. Carthag. IV. 
can. 72. Poenitentes etiam diebus remissionis genun flectant. 

6) Wopichätigkeie gegen die Armen wurde ald ein Hauptkenn⸗ 
zeichen würbiger Gefinnungen und Beſtrebungen von Seiten ber Buͤ⸗ 
ßenden angefehen. Auch findet man, wenigſtens in einzelnen Kirchen, 
wo die fogenannten Parabolani (f, den Art.) nicht Artgeführt waren, daß 
man das Beerdigen ber Todten und andere, den Kranken und Ster⸗ 
-benden ober Verſtorbenen zu leiftende Dienfte von den Büßenden for 
derte. Wenigſtens iſt dieß von Afrika gewiß, wo ed Conc. Carthag. 
IV, o. 71, ausdrüdtich heißt: Mortuos Poonitenten ecclesian offerant 
et sepelian, 
N Endlich gehörte zu den Leiſtungen ber Poenitentium auch bie 

fögenannte examologesis, welches Wort im boppelten Sinne genoms 
men murde, thells von den fämmtlichen Leiflungen ber Büßenden vom 
Anfange bis zur Wiederaufnahme in den Chriftenverein, theils von 
bem feierlichen Belenntniffe ,” dab man bie Kirche geärgert und nach 
den von ihr gebotenen Leiſtungen oͤffentlich wieder mit berfelben auss 
geföhnt zu werben wuͤnſche. Das eigenthümliche Verhuͤltniß, in wels 
em der Menfch wegen feiner Vergehungen mit Gott fiche, ober die 
uͤndenwergebung bei Gott, kam dabei gar nicht In Betrachtung. Dies 

fen Umſtand hat Bingh. 1. 18, ve. 3. fehe gründlich erörtert, um der 
roͤmiſchen Kirche barzuchun, daß Ihre Lehre von der fogenannten Ohren: 
beichte in der Bußanſtalt bes chriſtlichen Alterchums nichts für ſich 
—— In dem Artikel Beichte iſt das hierher Gehoͤrige weiter aus⸗ 
gefuͤhrt. | | 

IV) Unter welden Seierlichkeiten die Wieder: 
aufnahme der Büßenden erfolgte. — Auch darüber fin⸗ 
bet man gute Belehrungen in Bingh. Origin, 1. 19. o: 2., welches 
die Ueberfchrift führt: De consuetudinibus, ritib. et caerimoniis in- 
publica peccator, absolutione olim ubservatis. Bas Weſentliche da> 
von möchte Folgendes feyn: nn 
1) Die Geſammtftiertichkeit, nach welcher ein Buͤßender, nachdem 

et längere oder: kuͤrzere Zeit den uufetlegten Leiſtungen ſich unterzogen 
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batte, twieder als Otte der Kirche aufgenommen wurde, bieß absblatio. 
Daraus ergiebt ſich, baß In der früheren Kirche dieß Wort eine vief 
voeitere Bedeutung hatte, als es die fpätere roͤmiſche Kitche zu nehmen’ 
pflegte. Auch bezog fich diefe Abfolution nicht, wie man In der Folge‘ 
behauptete, auf bie Sündenvergebung von Selten Gottes, fordert auf 
das wieder ausgefühnte Aergerniß, das Jemand durch Abfall während! 
der Vetfolgungen, ober durch andere grobe Verbrechen veranlaßt hatte; 
ein Umſtand, der ſtets feftgehatten twerden muß, wenn man bas Ans‘ 
— und Erſchlichene des ſpaͤteren Abſolutionsbegriffes nachwei⸗ 
en 

O Die felerliche Wiederaufnahme dir Buͤßenden wurde als ein 
Theil des oͤffentlichen Gottesdienſtes detrachtet. Wie naͤmlich die Ge⸗ 
meinde oͤffentlich von der Ausſchließung eines unwuͤrbdigen Gliedes war 
benachrichtigt worden, fo ſollte bieß auch del der Wiederaufnahme deſe 
ſelben geſchehen. Wenn Gefahr bein Verzuge war, indem ein Buͤ⸗ 
ßender toͤdtlich erkrankte, ſo konnte dieß zwar nicht oͤffentlich geſchehen, 
aber die biſchoͤfliche Confirmation ſollte den Mangel der Oeffentlichkeit 
wenigſtens einigermaßen erſetzen. 

3) Durch ſpaͤtere Eoncilienbeſchluͤſe, z. B. IMiberit. (a. 305) 
can. 58. Arelatens. I, (a. 314) 6. 16-17. Nic. o. 5. Sard. (a. 
$47.) e. 12. u. a. wiirde feflgefegt, daB nur derfelbe Bifchof, welcher 
die Ercommuntcation beſtimmt hatte, auch die Reception wieber vers 
richtete. In der That Hatte auch diefe Verordnung "das für fih, daß 
der Öffentliche Eindruck ſtuͤrker ſeyn mußte, wenn die Wiederaufnahme 
ba geſchah, wo die Ausſchließung erfolgt war. Hätte man legtere am 
einem fremden Orte flattfinden fen, ſo würden die Wirkungen bei 
weiten nicht fo bedeutend gewefen ſeyn. Es war baher ſchwere Strafe 
barauf gefegt, wenn ein Biſchof einen Bäßenden aus einem fremden 
Sprengel alifnahm. Man thellte fid) deshalb in benachbarten und befreuns 
beten Kicchenfprengeln gegenfeitig die Namen der Excommunicirten mit 
und ließ fie Öffentlich verlefen. Theodoret. h. e. L IV.c.9, 
4) Was bie Zeit der Wiederaufnahme betrifft, fo war es, wie 

Bingh. 1. 1. zeigt, gewoͤhnlich die Charwoche; doc konnte der Biſchof 
auch eine andere Zeit beftimmen, und man pflegte dann bie Handlung 
felbft an dem gorttesbienftiichen Verſammlungsorte ummittelbar vor ber 
Communion vorzunehmen. Der Ort, wo bie Büßenden und zwar in 
ber zeitherigen Außkeidung und Stellung vor dem Altare Enten muß: 
ten, hieß aapis. Zuweilen geſchah dieß auch vor dem ambo (pulpitum 
lcctorum), wo ihnen ber Bifchof unter Gebeten bie Hände auflegte. 
—ã dieſes Haͤndeauflegen, welches auch bei andern religiöfen 

eierlichkeiten vorkam, hier einen befondem Ausdruck haben, indem es 
als das recht eigentliche ſinnliche Wahrzeichen galt, daß nun die feiers 
liche Wiederaufnahme erfolgt ſei. Daher brauchte man auch poeni- 
tentia und impositio manus für fpnonym. Zumellen fand auch, wie⸗ 
wohl etwas fpäter, (Cone. Laod. a. 861.) can. 7. Constant. I. (a. 
381.) eine Salbung der Recipirenden ftatt.- Jedoch war dieß nicht der 
Fall bei den wirklichen Lapsis und andern gebben Verbrechern, fordern 
bei denjenigen Haͤretikern, bie fich der zu ihrer Aufnahme in ber Paz 
tholifchen Kirche erforberten Buße unterzogen, ihren bäretifhen Irr⸗ 
thuͤmern entfagten und’ das Glaubensbekenntniß der rechtglaͤubigen Kirthe 
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zu dem ihrigen machten. Diefe Salbung trat nach ben Grundſaͤtzen 
der katholiſchen Kiche an die Stelle der Confirmation der Zaufe, 
(Zaufbeftätigung, f. den Art. Confirmation,) da nad bes Anficht ‚der 
rechtgläubigen Kirche bie Taufe nicht wiederholt werden durfte. 

. 5) Bon einer befondern Formel bei dieſer Feierlichkeit findet fich, 
wie Bingh. 1. 1. $, 214. zeigt, in den erſten Jahrhunderten feine 
Spur; wohl aber mögen gewiſſe Gebote dabei nad) und nach üblich) 
geworden feyn, wie man aus den Constitut, apost. I. VIII. . 8-9 
erfieht. Man findet ein folches Geber im Auszuge. und in beutfcher 
Ueberfegung in Auguſti's Denkwürbigkeiten Thl. V. p. 164 — 165. — 
Die fpätere Sormel: abnolvo te a peccatis-tuis nomine patris etc. 
fegt Bingb, erſt in das 12. oder 13. Jahrhundert. Nur f viel ift 
wahrſcheinlich, daß weil man biefe Feierlichkeit auch mit ben Worten 
pacem dare, largitio paeis ecclesiasticae bezeichnete, das Wort elenvn 
zum Schluffe, vielleicht in der Formel: ite in pace! mag gebraucht 
worden. feyn. Auch der 51. Pfalm, vorzugsweiſe 6 rijc ÖnoAoyroswg 
walguos genannt, fheint feinen Namen nicht daher zu haben, daß er 
beim Abfolutions-Acte gebraucht wurde, fondern wohl mehr daher, daß 
man fich feiner bei den Bußandachten bediente. — 
6) Nah Beendigung der Feierlichkeit wurbe den vorhin Büßenden 

fogleich der Abendmahlsgenuß geftattet, und von nun an treten fie in 
alle Rechte der fogenannten Fidelium ein. Nur bei den Clerikern vers 
hielt es fih anders. In den meiften Fällen war Suspenfion und Res 
motion die Folge der Poenitentia public... S. die. Canones Apostol, 
can. 3. seqq. 
V) Prüfung der Brundfäge, nah welden man 

bei der Wiederaufnahme der Gefallenen 3u verfabs 
ren pflegte, und verfhiedene daraus fih entwis 
ckelnde Folgen. — — Wenn man die Nachrichten” der Altern 
Schriftſteller über diefe Dischplinaranftalt bis zu Anfange des 4. Jahr: 
hunderte mit einander vergleicht, fo muß man eingeflehen, daß fih auch 
bier die Ertreme berührten, daß man bald zu ftrenge Grundfäge bes 
folgte, bald aber aud) ſich wieder zu gelinde und nachgiebig zeigte, und. 
daß nur einzelne Stimmen fih vernehmen ließen, die einen gewiflen 
Mittelweg zwifchen allzugroßer Strenge und Gelindigkeit empfohlen. 
Zuförderft alfo zeigte fich hier 

1) ein gewiffer Eirhlidher A gerismus. und eine 
übertriebene Strenge. — — Die Bußtermine erfcheinen al» 
lerdings hart, wenn man annimmt, daß jene oben erwähnten Uebuns 
gen 8,7, 10 Sahre, ja felbft oft bis an das Lebensende fortdauerten. 
Auch grenzte dieß wohl an zu große Strenge, baß nur einmal diefer 
öffentliche Bußact flattfinden durfte, und daß felbft der, welcher in les 
bensgefährlichee Krankheit die Abfolution erhalten hatte, dennoch, wenn 
er wieder genas, die Bußübung aufs neue beginnen mußte. Allein 
einige Entfhufdigung verdient die rechtgläubige Kirche bier allerdings, 
indem fie duch die unnatürliche Strenge einiger Häretiter und Schis⸗ 
matifer gleihfam dazu gezwungen wurde. Diefe naͤmlich, größten- 
theild durch uͤberſpannte ascetifche .Anfichten oder auch durch bie Leis 
denfchaft des Stolzes und der Herrſchſucht veranlagt, bewiefen ſich ge: 
gen Gefallene von ihrer Parthei mit fo großer Strenge, bag die recht⸗ 
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glaͤubige Kirche, zumal da auch der damalige Zeitgeiſt ſolche Grundſaͤtze 
billigte, zu aͤhnlichen ſtrengen Maaßregeln ſich veranlaßt ſah. Man 
denke hier an die Montaniſten, Novatianer und an das meletianiſche 
Schisma, deren Reibungen mit der rechtglaͤubigen Kirche in das Zeit⸗ 
alter fallen, wo dieſe Disciplinaranſtalt nothwendig wurde. Auch mil⸗ 
derte die rechtglaͤubige Kirche jene Strenge dadurch, daß fie die Biſchoͤfe 
befähigte und beauftragte, zuweilen die Bußtermine abzukuͤrzen. Sehr 
tichtig bemerkt Bingh. Origin. VIII. p. 178., baß zuerft jenes in der 
Folge: fo fehr gemißbrauchte Wort indulgentia blos von dem, ben Bi⸗ 
ſchoͤfen zugeflandenen Vorrechte galt, die Kirchenftrafen der Büßenden: 
(poenas canonicas) nach Befinden der Umftände abzulürzen. — Wie: 
aber die Bußanftalt oft von übertriebener Strenge zeugte, fo machte. 
fih dabei auch bemerkbar: s 

2) eine allzugroße Klahgiebigkeit und Parthei— 
lich Reit. — Beides wurde unter andern durch die übertriebene Verehrung 
ber Märtyrer herbeigeführt. (S. diefen Art.) Infofern dieß nämlich Ges 
fangene waren, die bei dem flandhaften Belenntniffe mit Wahrfcheine 
lichkeit oder felbft Gewißheit den Tod zu fürchten hatten, - wurden fie. 
oft von ihren Glaubensgenofjen beſucht (S. ben Art. Märtyrer III. 1.) 
und um Fuͤrſprache für die Gefallenen gebeten, damit bie befchwerlichen. 
Leiſtungen derfelben entweder abgekürzt oder ganz aufgehoben wurden. 
Fruͤh zwar hatte fich das fogenannte Privilegium martyrum geltend 
gemacht, und ſchon Tertall. ad martyres e. 1. de pudicitie. o. 11. 
klagt darlber, daß grobe Sünder durch bie. Fuͤrſprache der Mär. 
tyrer fih von ber kirchlichen Buͤßung zu befreien mußten. Jedoch was. 
ren Beifpiele der Art bis auf die Verfolgung bes Decius nur felten, 
und gewöhnlich ging man dabei mit vieler Befonnenheit zu Werke, 
Groß war aber befonders nach ber von Decius verhängten Verfolgung 
die Zahl der Abtrünnigen, und Garthago war befonders der Drt, wo 
die Fuͤrſprache der Märtyrer im hohen Grade gemißbrauht wurde, 
Schroͤckh in feiner 8. G. Th. 4. ©. 285. fagt daruͤber Folgendes: 
„Große Schaaren von Abtrünnigen verfhafften fih Empfehlungsfchreis 
ben von Märtyrern und Bekennern (libellus pacis), um ihre Aufs 
nahme in die Kirchengemeinden zu bewirken. Da wurde gar fein Uns 
terfchied mehr gemacht, keine Prüfung unter den Bittenden angeflellt, 
ihr gewaltiges Zubrängen hob alle Behutſamkeit auf. Zumellen waren, 
nicht einmal die Namen derjenigen ausgedrüdt, die ſolche Empfehlungss 
fchreiben gemeinfchaftlich mit andern vorwiefen.. Es feheint fogar, daß 
Manche fie mit Geld eirkauft haben.” — Aus diefer Schilderung fieht 
man, weld, eine flrafbare Partheilichkeit in biefer Beziehung flattfand 
und wie man von ber frühen Strenge abgewichen war; alles Erſchei⸗ 
nungen, bie zu vielen Klagen, Unordnungen uud Anfeindungen Gele: 
genheit geben mußten. Jedoch iſt auch nicht zu verfennen, daß felbft 
in diefen flürmifhen Tagen u 

3) fih befonnene und gemäßigte Stimmen. vers 
nehmen ließen. — Vorzugsweiſe verdient dieß dem Cyprian 
nachgeruͤhmt zu werben. Bekanntlich hatte er fih in dee Decianiſchen 
Verfolgung geflüchtet und regierte. von feinem Zufluchtsorte aus ‚die 
Gemeinde zu Carthago. In feinem 8. und 10. Br, ad martyres 
et confessores eto. zeigt er eben fo viel Eifer für das Märtyrerthum 
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ats für gute Bucht und Ordnung. Aehnliche Srunbfäge aͤußert er auch 
in feiner Scheift de Lapais. Daß Viele mit ihm gleiche Geſinnungen 
und Grundfäge theilten, lehrt die Beitgefhichte, und daß er nicht für 
feine Perſon feig am Leben King, beweiſt fein eigener Maͤrtyrertod, 
weichen er in der Valerianiſchen Ehriftenverfolgung erlitt. — Wir has 
ben oben das Lobenswerthe und Nügliche, ja Nothwendige biefer oͤf⸗ 
fentlichen Bußanſtalt nachgewiefen, hier innen wir nicht umhin, auch 
bie ſchaͤdliche Seite derfelben zu berühren. Auf ber einen. Seite war 
bei den dabei eingetiffenen Mißbraͤuchen einerfeite Heuchelei und Be⸗ 
förderung abentheuerlicher Froͤmmigkeit, die ausſchließend ihr Verdienſt 
in geiviffe Aeußerlichkeiten fegte, andrerſeits lagen in dieſer Anftalt mit 
bie Urſachen und Keime jener furchtbaren Mißbraͤuche, bie den Geiſt 
des wahren Chriftentyums fo ſehr verdrängten; ich meine die Indul⸗ 
genzen, den Ablaß, bie Ohrenbeichte und Achnlidyes , wovon Mehreres 
in dem Art. Maͤrtyrer iſt angedeutet worden. 

VI) Veräönderte Beftalt der Iffentlihen Buße 
nach den Zeiten der allgemeinen Chriftenverfolguns 
gen, befonders im Mirtelalter. — — Zwei Ereigniffe hat: 
ten, wie uns die Kicchengefchichte belehrt, «einen entfchiedenen Einfluß 
auf bie Veränderung ber öffentlichen Bußanftaft, e8 war die günftigere 
Stellung des Ehriſtenthums nach Gonftantin und die bald darauf fols 
gende merkwürdige Völkerwanderung. Gab es Leine Öffentlichen Ver⸗ 
folgungen des Ehriftenthums ‚mehr, fo mußte ſich auch die Zahl der 
einzelnen fogenannten Gefallenen verminden. Dieß veranlaßte ſchon 
eine weſentliche Weränbderung. 

1) Das. Perfonal der Buß-Eandidaten wurde ein 
anderes. Wenn es früher größtentheils aus den Lapsis im engern 
Sinne beflanden hatte, fo befland es von jet an mehr aus. Häretiferm, 
Schismatikern und gewiſſen groben Verbrechern, wozu max nicht ſelten 
ſchon divergirende Anſichten in der Dogmatik rechnete. Je Wenigere 
naͤmlich in der aͤußerlich ruhigen und ſicher geſtellten Kirche zum Hei⸗ 
denthume und Judenthume abfielen, deſto mehr gingen zu den Haͤreti⸗ 
fen über, deren Anzahl ſich mehrte und daraus immer größere Par- 
thelen fid) blideten. Unter folchen Umſtaͤnden fahen ſich bie Vorſteher 
der orthodoxen Parthel genöthigt, viel von der frühern Strenge nachzu⸗ 
laffen, Indem ihnen die Klugheit und. ihre erlangte Menſchenkennt⸗ 
niß gebot, die getrennten Glieder durch Rachficht uud Milde. dem Kor 
per wieder einzuverleiden, weshalb. ſir den Ruͤckſchritt nicht zu erſchweren, 
ſondern zu erleichtern ſuchten. 

2) Die Biſchöfe und der Clerus überhaupt ges 
wannen durd die Derändberung, welche mit. der Pee- 
nitentia publioa vorging, eine wichtigere und ein 
flußreihere Stellung — Bei der frühen Bußanſtalt vor 
Conftantin war der Bifhof eigentlich nur das Organ ber Geſellſchaft 
gerdeſen, wodurch ben Buͤßenden Verzeihung und Wiederaufnahme war 
verſchafft wurden. Jetzt erfchien er als Richter, der aus eigener Macht 
voltowmenhelt Strafe auferlegen, dieſelbe mildern und auch erlaſſen 
konnte. Die ſeit dem 3. Jahrhundert aufgefommenen ‚presbyteri poe- 
sitentiarli, von welchen gleich die Rede fenn wird, behielt. man im 
Abendtande bei. Diefe Einrichtung. trug, wefentlich. dazu. bei, bie oͤf⸗ 
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fentliche Kirchenbuße mit der beſendern Suͤndenvergebung bei Butt zu 
verwechſeln und die Laien daran zu gewoͤhnen, nicht nur bei Suͤnden, 
die ſouſt oͤffentiichen Buͤßungen unterworfen geweſen waren, ſondern 
auch bei andern ſittlichen Verirrungen die Eleriker als Mittelsperſones 
zwiſchen den fehlenden Menſchen und Gott zu betrachten, wodurch die 
Ohrenbeichte und andere ſpaͤtere Mißbraͤuche vorbereitet wurden. 

8) Veben der ſogenannten Rfentlichen Buße bil⸗ 
dete ſich auch eine gewiſſe Privatbuße. — — Die er⸗ 
ſtete hat zwar nie ganz aufgehoͤrt, wenn fie auch zuweilen vernachlaͤſſigt 
und modificirt wurde. Man erkanere ſich an den Biſchof Ambroſtius 
in Mailand, ber es wagte ſelbſt dem Kaiſer Theodoſu die Strenge 
der oͤffentlichen Kirchenbuße fühlen zu laſſen. S. Bezam; h. e- Vill, 
25. Mehr als einmal iſt in ber. Folge. dieß Beiſpiel nachgeahmt wor⸗ 
den und Ludwig der Fromme und Heinrich IV. find die beruͤhmteſten 
Nachfolger des Kaiſers Theodoſtus. Doc, bildete ſich auch allmaͤhlig 
neben der allgemeinen Kirchenbuße eine gewiſſe Privatbuße, wozu bie 
eigenthuͤmliche, vorhin erwähnte Einrichtung der fogenannten Bußpre⸗ 
biger (presbyteri poenitentiales) Veranlaſſung gab, Zwei Gefchicht⸗ 
ſchreiber haben uns daruͤber Nachrichten aufbehalten. Soerates h..e, 
V. 19. und. Soxomenus 7, 16. Letzterer, deſſen Bericht vielſeitiger 
ſcheint, ſagt daruͤber Folgendes: „Zu dem Entſtehen hener Presbyter 
ſcheint der Beweggrund dieſer geweſen zu fern. Da die menſchlich⸗ 
Matur nie fehlerfrei ſeyn kann, Gott aber ben Suͤndern Verzethung 
verſprochen hat, ſo iſt es nothwendig, um derſelben theilhaftig zu wer⸗ 
den, daß fie ihre Sünden bekennen. Den Biſchoͤfen mochte es aber 
anfößig oder unbequem feyn, daß die Suͤndenhekenntniſſe vor der ver 
fammelten Dienge in der Kicche, wie im einem Theater abgelegt wurbeng 
beshalb fegten fie einen umbefcholtenen,, geachteten und werfchwiegenen 
Presbyter, weichen bie Fehlenden die Handlungen ihres Lebens in ver⸗ 
traulicher Eröffnung vorlegen konnten. Nad Befinden fagte dieſer einem 
eben, was er wegen feiner Fehltritte zu. tyum habe und welche Buͤ⸗ 
Sungen er anftellen müfle, worauf er ihm bamn bie Losfprerhung an⸗ 
tündigte. Die Novatianer, welche die Buße: nicht auerkennen, nehmen 
diefe Einrichtung an, bei ben Ubsigen Partheien dauert fie jedoch bis 
jegt noch‘ fort, eben fo wird biefelbe in ber abendlaͤndiſchen Kirche, bes 
fonders zu Rom, forgfältig ‚beibehalten. Wer fähe nicht ein, daß bei 
dieſer Einrihteng bie Vermiſchung ber Wegriffe von öffentlicher Ges 
nugthuung für Aergerniffe,. die bee Gemeinde gegeben wurden, und von 
der Vergebung ber Sünde bei Bott immer ſtaͤrker bemerkbar merden 
mußte; wer erblickte hier nicht ſchon die Reime jenes Glaubens, daß 
der Cleriker in Abficht auf Suͤndenvergebung eine wichtige Mittelsper⸗ 
fon zwiſchen Gott und den Laien ſei; wer fände hiedn nicht ſchon bie 
erften Anfänge ber fpätern Ohrenbeihte? Wie von siner Ahnung 
dazu aufgefordert, ſchaffte man auch felihzeitig diefe Einrichtung in bey 
sriechifchen Kirche wieder ab; denn derſelbe Sozomenus erzaͤhlt a. a. O. 
weiter: In Conſtantinopel trug folgender Umſtand dazu bei, daß der 
Bußprediger abgeſchafft wurde. Eine vornehme Frau, welcher vom 
Bußpresbyter Faſten und. Beten in ber Kirche war auferlegt worden, 
hatte fih in dem Heiligthume felbft von .einem Diacon . zu neuen 
Sünden verleiten lafien. Das Boll wurde wegen disfer Unthat zum 
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Anwillen gegen den Biſchof gereizt und Nicetarius fand fich bewogen 
das beſondere Suͤndenbekenntniß aufzuheben, weil man uͤberdieß bes 
merkte, daß die Fehltritte häufiger wurden, feitbem die Sichaam vos 
dem öffentlichen Ablegen meogefallen war. — Man würde aber falfch 
fchließen, wenn man. aus diefee Maßregel auch auf bie Abfchaffung der 
Öffentlichen Buße ſchließen wollte, vielmehr. war dieſe im Driente haͤu⸗ 
figer als in der‘ oecidentalifhen Kirche, — Ein anderer Grund ber 
veränderten Öffentlichen Bußanſtalt lag auh 

4) in dem Umſtande, daß hin und wieder die 
kirchliche Excommunication durch buͤrgerliche Stra— 
fen verſtaͤrkt wurde. — — (Ein Vorſpiel der ſpaͤtern blutigen 
Ketzerverfolgung, des fuͤrchterlichen Bannes und Interdictes, der Inqui⸗ 
ſition und dergl.) — Tarl der. Gr. verordnete ſchon Capitular. AL 
(a. 803) ut excommunieationes passim (subito) et sine-causa non 
fiant. Auch dadurch. mußte die Aufmerkfamkeit auf die. Privatbuße 
immer mehr gelenkt werben. Noch. hätten die Biſchoͤfe für Kirchen⸗ 
und Sittenzudt duch die fogenannten. Sendgerichte, die zwar vom 
Staate ausgingen, aber auch von der Kirche angenommen wurden, viee 
les Teiften koͤnnen. M. ſ. Regino de disciplina. ecelesine 1. H. ec. 1. 
p. 205 seqq. Schroͤckh XXI. S. 505-507. Schmidts Handbuch 
der 8. ©. Thl. V. ©, 189. Allein fie kamen mit der Carolingifchen 

- Monarchie in Vorfall und wurden duch das eigenthimliche Verhält« 
niß der Archidiaconen :geflört.. (S. den. Art. Achidiaconus.) Daß man 

“aber jest vorzugsweiſe feine Aufmerkfamkeit auf die Privatbuße rich⸗ 
tete, zeigen die vom 7 — 9. Jahrhundert: zahlreich erfcheinenden libri 
poenitentiales. Sie gaben eine gute. Auskunft. über die öffentliche 
und Privarbuße ihrer Zeit. Urſpruͤnglich Privatfchriften von Bifhöfen 

und andern namhaften Geifllichen für Cleriker und Laien abgefaßt, er⸗ 
hielten fie fpäter auch kirchliche Sauction. Vergl. Schrödh’s 8. ©. 
Thl. 17. p. 57 seqq. 

5) Noch mehr wurde bie alte Öffentliche Bußzucht auch durch das 
Inſtitut der Mönche verändert... Dieß erfchien als Beifpiel eines be= 
fondern Bußftandes, wo. man beftändige Caſteiungen, Faſten und Ber 
ten zur Pflicht gemacht ſah mit dem Mebenbegriffe. einer befonders 
verdienftlichen Frömmigkeit. Beſonders aber ging durch die Mönche 
dadurch eine große Veränderung in ber alten Bußzucht vor, daß fie 
fi) des Beichtſtuhles faſt ausſchließend bemächtigten und dadurch nicht 
nur die untern Geiſtlichen, ſondern auch die Biſchoͤfe in dieſem wich⸗ 
tigen Theile der Seelenſorge beſchraͤnkten. 

6) Durch das Beſtreben dee roͤmiſchen Biſchoͤfe, ſich zu den en 
ſten Machthabern aufzufhwingen, fobald ed galt, Suͤndenſtrafen zu 
beftimmen und davon Loszufpreehen. Wie fchon früher, fo begann 
dieß Beſtreben befonderd mit Gregor VI. und wurbe:von nun an 
immer mehr Maxime des päpftlichen Stuhles, denn die folgenden 
Paͤpſte verkannten nicht, was Gregor gewollt hatte. Wie änderte ſich 
nun völlig in -Wefen und Form die frühere Bußzucht; welch eine Ver 
wechſelung der Begriffe fand nun flatt zmwifchen den einfligen füge 
nannten canonifhen Strafen und der Vergebung . der Sünden bei 

Gott! -Menn das frühere Alterthum die legtern nur von Gottes vers 
“ zeihender Gnade in Chriflo und von wahrer Beſſerung abhängig 
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madjte und dabei Leine menfähliche Mittelsperſon annahm, fo fingen 
allmaͤhlig die Päpfte an, fi) als Gottes Beauftragte zu betrachten, 
um willtührlih Sündenbüßung zu beflimmen oder davon loszuſprechen. 
Auch den Umitand, daß feit Petrus Lombardus und Thomas Aquinas 
die Buße unter die Zahl der 7 Sacramente aufgenommen wurde, 
verbefferte nichts. Vielmehr gab dieß Weranlaffung, gewiſſen Miß⸗ 
bräuchen eine höhere Sanction zu geben und die Abftellung berfelben 
zu erfhweren. In die Kirchenzucht der damaligen Zeit griff beſonders 
der Papft Innocens III. (1216) ein, und auch er, ein würdiger Nach⸗ 
folger Gregors VIL, behielt dabei das päpftliche Intereſſe ſtreng im Auge. 
Er erhob zuerft die Ohrenbeichte zu einem Kirchengeſetze. Cono. L 
teran. VI. e. 12., wodurch jener große Schaden gefliftet wurde, dem 
man in ber griechifchen Kirche vorausfah und darum, wie oben erzaͤhlt 
worden ift, die fogenannten Presbyteri poenitentiales abfchaffte. 
7) Die alte Bußzucht erlitt auch dadurch eine große Veraͤnde⸗ 

rung, daß ein beflimmter Bußtermin feftgefegt und eine gewiſſe Zwangs⸗ 
Buße üblich wurde. In der alten Kirche Eonnte die Kirchenbuße zu 
jeder Zeit flattfinden, aber fhon feit dem 6. Jahrhundert wurde bie 
Duadragefimal: Faften der eigentliche Bußtermin, wo man für öffent 
liche und geheime Sünden Genugthuung leiften -follte. In der alten 
Kirche, wie wir gefehen haben, folkte die Buße freiwillig ſeyn, aber 
fpäter fing fie an eine gezwungene zu werden. Man ergriff aͤußere 
Bwangsmittel gegen die, welche entweder die guferlegte Buße verwei⸗ 
gerten oder ihr nur nachlaͤſſig nachkamen. Schon das Cone. Tolet. 
VL (a. 360) ertheilte die Verordnung: ut non implentes poeniten- 
tiam includantur et cogantur.- — Im 8. und 9 Jahrhundert hats 
ten die Gehuͤlfen der Bifchöfe unter dem Namen Missi (f. den Art. 
Archidiac.) bei Vifitationen den Auftrag, die Buͤßenden durch Zwangs⸗ 
mittel anzuhalten. Bei den niedern Ständen, bei Landleuten und 
Zeibeigenen Eonnte der Bifhof auch unmittelbar Zwangsmittel anordnen. 
Thomasius vet. et nov. discipl. P. 11. 1. 3. e. 79 und e. 92.. 

8) Sobald man fi an die Vorftellung gewöhnt hatte, ein Menſch 
koͤnne dem Andern Sünden vergeben, fo kam man auch auf den Ges 
danken, dieß müfle auch für noch kuͤnftig zu begehende Sünden möglich 
ſeyn. — Davon war nun auch ein. neuer Wahnglaube- nicht fern, 
daß die Wirkungen der Buße (d. h. der von der Kirche angeordneten 
Sähnanftale) ſich auch über die Grenzen bes Erdenlebens hinaus er 
fireden. Diefe Vorftelung befonders- feit dem 10. Sahrhundert prafs 
tiſch ausgebildet, fand im Zufammenhange mit der Lehre vom Fege⸗ 
feuer und führte die dem chriftlihen Alterthume fremde Erfcheinung 
herbei, daß Sürbitten für Verftorbene, befonders das Meßopfer und ans 
dere Uebungen , verdienftlih und wirkſam feien. ⸗ 

9) Zu den aͤrgſten Mißbraͤuchen aber, die das frühere Poͤnitenz⸗ 
weſen völlig zerrütteten und alle fittliche Wirkfamkeit zerftörten, gehörte 
die Vorftellung, daß es Erfagmittel für die Sündenftrafen ( Bußfurro: 
gate, Stellvertretung und Loskaufung von Sünden) gebe. Nun Eonnte 
fi) der Reiche Verzeihung für alle feine Sünden verfchaffen und fich 
von jeder Art der Kicchenbuße loskaufen, ben Armen hingegen blieben 
die bemüchigenden Strafen. Daraus bildete fich der fo aͤrgerliche Ab⸗ 
laßhandel, bie Meinung von dem Sündenbannenden, welches die Pros 
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aefiienen, Wallſahrten, Kreuzzüge und andere Anbachtähhungen,. 3. B. 
gewiſſe Gebetsformeln, haben ſollten. Als recht eigentlich gottestäfterlich 
mus man bie. Sünden: oder Bußtaxen anſehen; fie waren ganz wie 
Die Steuerbuͤcher und Bolltarife eingerichtet und für ben Ucheber derfeß 
ben, wird Johaun XXI. gegen 1316 gehalten. 

Forſcht man nun nach den Urfachen, wie bie alte‘, einfache, oͤf⸗ 
fentliche Bußzucht fo ausarten und diefe eigenthümliche Geſtalt anneh⸗ 
wen fonnte,. wo fie nicht nur dem eigentlichen Geiſte des Chriftene 
sbums, ſondern auch ber gefunden Vernunft und der Sittlichleit Haha 
” ſprechen fehlen, fo dürften dazu folgende. befonderd mitgewirkt 

en: 

a): Die Vermechfelung ber Begriffe von öffentlichen Vergehungen 
wodurch Jemand ber Gemeinde Aergerniß gegeben hatte, und Yon, fols 
hen Sünden, die nicht zur Öffentlichen Kenntniß geborgen waren und 
mar. im Gebiete des Bewußtſeyns jedes Einzelnen blieben. (Privatfüns 
ben.) — Wenn die alte Kirche nur für die erſtern Öffentliche Bis 
ungen forderte und „bei den legtern blos darquf drang, bielelben ing 
flillen, Gebet vor Gott zu. bekennen und ihn durch Reue und Beſſerüng 
mit fih zu verſoͤhnen, fo zog die fpätere Kicche noch. Privatfünden vor 
ihr forum,. und fing eben dadurch an über die Gewiſſen zu bersfihen, 

b) Nicht weniger aber trugen dazu bei überfpannte ascetiſche Be- 
griffe und eigenthumliche dogmatiſche Vorſtellungen. Man denke hier 
nur au die. kloͤſterliche Bußzucht. (S. den rt. Kloſterleben.) 

c). Die wachſende Dierarchie, die ſich auch die weltliche Regierung 
unterwürfig zu machen verſtand und durch dig ‚niebeigften. Mittel Reich: 
thum und. Anfehen zu vermehren ſuchte. 

d). Das Mitwirken einer ſchwaͤrmeriſchen und ſervilen Zeitphiloſo⸗ 
phie, die ihren :ganzen Einfluß aufbot, Dogmen biglectiih und fophis 
ſtiſch zu begründen, an welchen der Dierarchie fehr viel gelegen feyn 
mußte. Auch ſchwaͤrmeriſche Religionsanfihten von dem Myſticis⸗ 
mus veranlaßt und genährt, können hier nicht gänzlich verſchwiegen 
werben. 

e) Der: Mangel an echt chriſtlich veligiöfes Bildung, der feis 
Conſtantin in der chriſtlichen Volksmaſſe immer mehr überhand nahw 
und Unwiſſenheit, Aberglauben, Fanatigmus und Schwaͤrmerei immer 
mehr erzeugte und verbreitete. 

Vergleicht man nun die vorhin aufgezaͤhlten Erſcheinungen mit 
den jetzt angegebenen Urſachen, fo laͤßt ſich wohl erklären, wie ein ein⸗ 
zelner Menſch an der Spitze eines ganzen Standes Jahrhunderte hin⸗ 
durch eine Vernunft⸗ und Gewiſſenstyrannei uͤben konnte, von welcher 
bie Geſchichte kein ähnliches Beiſpiel aufzuweiſen vermag. 

Man wird übrigens ſogleich fühlen, daß das zeither Geſagte qusſ⸗ 
ſchließend nur von der abendlaͤndiſchen Kirche gilt, obgleich auch, wie 
wir bereits bemerkt haben, die poenitentia publios in der orientaliſchen 
Kirche gewöhnlich war. Wie dieß von den frühen Jahrhunderten ger 
zeigt worben ift, fo bat auch die Fortdauer dieſer Anftaft für die 
Folgezeit unter andern nachgewiefen Heineccius Abbifbung der alten 
und neuen griechiſchen Kirche. Wei den eigenthuͤmlichen Schickſalen 
aber der .orientalifhen Kirche und ihrer großen Abhängigkeit von her 
wechſelnden Staategewalt. kannte. dort bie poenitentia publica nie 
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werden, was fie in einzelnen Zeitalter im Abendlande mau. Zwar 
fannte man auch hies einen groͤßern und Beinern Ban, welchen ers 
ſtern nur die Patriarchen, Metropoliten und Biſchoͤfe verhängen konnten, 
den letztern aber auch der untere Clerus. Alein man befchränfte bie 
dadurch ausgeuͤbte Gewalt von Seiten bes hoͤhern Clerus bon Zeit zu 
Beit, und ald ein ſprechendes Beifpiel mag hier Kolgendes fliehen: In 
Rußland mußte nach Verordnung Peters I. 1716 jeber Biſchof das 
Verſprechen ablegen, niemals eine Perfon oder Familie aus Privathaß 
zu excommuniciren. Die Ausfchließung fol nach breimaliger Ermah: 
nung erfolgen und nur das ſchuldige einzelne Individuum, nicht aber 
die Familie deffelben, treffen. — Man fieht daraus, daß das Bann 
echt von Seiten bes hoͤhern Clerus oft mag gemißbraucht worden feyn, 
daß aber auch die Regierungen in den Staaten, wo ber griechiſche 
Cultus uͤblich iſt, diefen Mißbraͤuchen kraͤftig entgegen zu treten wuß⸗ 
ten. Inzwiſchen iſt auch jetzt noch, wie weiter unten wird gezeigt wer: 
ben, ber Bann ein Mittel, wodurch bie Patriarchen und Biſchoͤfe im 
Morgeniande, weniger in Rußland, ihr Anfehen behaupten. Man f. 
Schroͤckh's K. G. fortgefegt von Tzſchirner Ir Thl. S. 64 ff. 

VID Anſichten von der dffentlihen Rirchenzucht, 
wie fie durch die Reformation in den verfhiedenen 
proteftantifhen Rirchenſyſtemen berrfhend wurden. 
— — Genau genommen kann man behaupten, daß bie hefondere 
Lehre der cömifchen Kirche von der Buße nad ihrer Theorie und Pra⸗ 
xis es mit war, welche die Meformation herbeiführte. Die Öffentlichen 
Bekenntnißſchriften der Iutherifchen wie der reformirten Kirche druͤcken 
ihre Oppofition dagegen ſtark aus. Wer follte fi davon nicht fogleich 
überzeugt fühlen, wenn er in den fombolifchen Büchern der Lutheraner 
bie Artikel de ecolesia, da potestate elavium, de justifiostione, de 
bonis operibus, de fide et merito lieft? Allein beshalb verwarfen bie 
Neformatoren dir Öffentliche Disciplingranftalt der erften Kirche nicht 
und konnten fie nicht verwerfen, wenn fie dem Grundſatze treu bleiben 
wollten, aud in Sachen öffentlich Eirchlichee Einrichtungen das N. T. 

(Me. 18, 15— 17. 1 Cor. 5, 1 ff. und mehrere Stellen) und das 
qhriſtliche Alterthum zu berüdfichtigen. Jedoch muß man geſtehen, daß 
eine ſolche öffentliche Disciplinaranftalt in kirchlichen Angelegenheiten 
bei den Lutheranern mehr theoretifch als praftifc ins Beben trat. Ber 
kanntlich unterſcheiden bie ſymboliſchen Bücher unſrer Kirche einen 
boppelten Bann, den großen und ben Bleinen. Unter jenen berfichen 
fie die Ausfchließfung von den Sacramenten und von ber Kirche, weiche 
mit bürgerlichen Strafen verbunden ift, und behaupten, daß derſelbe 
wicht für die Lehrer gehöre. Won dem Eeinem Bann heißt es aber 
Art. Schmalesid. P. ill. a, 19. p. 333. Minor autem, quam nomi- 
nant, vera est et ckristiana excommmunicatio, quae manifestos et 
obstinatos ‚pecoatores non admittit ad sanramentum et communionem 

serlesiae, denec emendentur et acelera vitent. Et ministri non 

debent oonfundere hano scclesiasticam poenam 73 poenis — 
Welche gemaͤßigte Anſichten davon Luther hatte, iſt recht gut gezeigt 
Schroͤdhs K. G. ſeit der Reformation Ir Thl. ©. 83 ff. Aehnliche 
Erklaͤrungen kommen auch in den übrigen ſymboliſchen Buͤchern vor. 
Sieht man aber auf die Praxis, fo darf man dieſe keineswegs eine 

Siegel Handbuch J. 20 
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gluͤckliche nennen. Bald nach ben Zeiten: ber Reformation uͤbten die 
Geiftlichen die ihnen dadurch gegebene Gewalt auf: eine folde Art aus, 
dag man bie druͤckendſte Hierarchie, nur in veränderter Geflalt, zu 
fürchten Urſache hatte. Plant Gefchichte des proteftantifchen Lehrbegriffs 
Thl. IV. ©. 40. und an mehreren Orten weiſt dieß bei den Oſian⸗ 
driſchen und Flacianifhen Streitigkeiten nach, ſo wie bei den Haͤndeln 
mit Heßhuſius. — Bei den pietiftifhen Streitigkeiten, wo diefer Ges 
genftand cufs neue in Anregung kam, iſt Walche Einleitung in die 
Religionsftreitigkeiten der lutheriſchen Kiche Thl. 3. ©. 66 u. a. zu 
vergleichen. Daraus läßt ſich nun erklären, daß nicht nur die kirchen⸗ 
rechtlichen. Werke, fondern auch die Kirchenverordnungen und Agenden 
bes 16. und 17. Jahrhunderts fehr befchränkende Vorſchriften über den 
fogenannten Eleinen Bann ertheilen. Auch wird man überzeugt, daß 
fih in den verfchiedenen Provinziallichen der Lutheraner die Praris in 
diefer ‚Beziehung ſehr verichieden geftaltete. Bald Eonnte der einzelne 
Seiftliche. diefen fogenannten einen Bann aus eigener Machtvollkom⸗ 
menheit verhängen,, bald mit Zuziehung des Superintendenten,, ja zU« 
weilen felbft nicht einmal ohne Mitwiſſen der Confiftorien. Sm Alf 
gemeinen darf man alfo fagen, daß das Bannrecht der einzelnen Geiſt⸗ 
lichen in der Iutherifchen Kirche wenig Gluͤck machte, ob es gleich niche 
an einzelnen Fällen der fruͤhern und fpätern Zeit gefehlt hat, wo es 
geuͤbt wurde. Im Laufe der Zeit erſtreckte fich dieſer fogenannte Eleine 
Bann mehr auf die delicta carnalia, und Kirchenbuße wegen fleifchlicher 
Sünden kommt noch im 18. Sahrhundert vor. Allein der Zeitgeift in 
der fpätern Hälfte des 18. Jahrhunderts fand auch diefen Reſt der 
kirchlichen äußern Sittenzucht nicht mehr angemeffen, fo daß die Spu— 
ren davon in der beutfchslutherifchen Kirche beinahe ganz verfchwunden 
8 m. S. Schiegels K. G. des 18. Sahrhunderts Thl. 2. 

. 216 ff. 
Was nun die reformirte Kirche betrifft, fo muß man allerdings 

geſtehen, daß fie mit mehr Selbſtſtaͤndigkeit und Strenge bie öffent 
liche Kirchenzucht handhabte, als die lutheriſche. — Beſonders beftegte 

Calvin durch fein perfönliches Anfehen die Widerfprüche, die er wegen 
eingeführter fcharfer Sitten-Cenſur von der Kirche aus ſowohl in Genf 
als auch in Frankreich fand. Calvins Strenge, bie fih in allen den 
Zändern zeigte, welche nach feinen Grundfägen reformiert wurden, 3. B. 
in Schottland, Ungarn, Holland und in einigen beutfchen: Provinzen, 
hatte ganz die Solge, welche wir fchon in ber Iutherifchen Kirche berührt 
haben. Die Obrigkeit mußte oft auch. hier einfchreiten, um nicht eine 
neue Hierarchie auflommen zu laſſen. — Auch in der beutfch = refor⸗ 
mirten Kirche entftanden früh Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit des 
Kirchenbannes. Ein geroiffer Dr. Ernſtus, Sffentlicher Lehrer der Arz⸗ 
neiwiffenfhaft in Heidelberg, gab dazu Veranlaffung duch, die Schrift: 
Thesis de excommunicatione, worin der Sag aufgeftellt war, daß bie 
Kiche nicht das Recht habe, Jemanden zu ercommuniciren. Beza 
fand ſich bewogen, diefe Schrift in dem Buche zu widerlegen :: Tracta- 
tus pius et moderatus de vera. excommunicatione et Christiano 
Presbyterio. Genf 1590. Der Zweck dieſes Buches erlaubt es 
nit, eine ins Einzelne gehende Gefchichte ber. Öffentlichen. Bußzucht 
in der reformirten Kirche zu fchreiben; wir wollen baum im. Allge⸗ 
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meinen nur fo viel bemerken, bag in mehreren veformirten Lanbdeskir⸗ 
hen immer noch eine gewiſſe kirchliche Disciplinaranftalt flattfindet, 
die befonderd von den dort. nod, üblichen Presbpterien gehalten wich, 
daß fie aber von ihrer ehemaligen: Strenge vieles nachgelaffen hat, wes⸗ 
halb ſich Reformirte und Lutheraner in Deutfchland in diefer Beziehung 
nicht fehr unterfcheiden dürften. — Wenden wir unfern Blick auf die 
Kirchen, bie fih duch die Reformation in England und Schottland 
bildeten, fo finden wir auch hier, daß im der Gpifcopalkicche die Excom⸗ 
munication von großer Bedeutung war. Man nahm: das. Wort ebens- 
falls im weiten und engeren Sinne Der größere Bann wird gegen 
groͤbere Verbrecher ausgeſprochen, und fchließt nicht nur. von aller Kits 
hengemeinfchaft, fondern auch von allen bürgerlihen Rechten aus, Er 
wird durch ein foͤrmliches Banndecret des Biſchofes bekannt gemacht, 
welches aber erſt durch den weltlihen Richter Guͤltigkeit erhält. Die 
Ercommunication im engern Sinne weift nur von der Abendmahlsfeier 
zuruͤck. Nach der englifhen Staatsverfaffung kanı? man es in beiden Faͤl⸗ 
len. Die Canones ecclesias anglioanae, welche unter Jacob I. 1603 
öffentlich bekannt gemacht wurden, enthalten Irrlehren, auf welche die 
Strafe der Ercommunication, gefegt war. Auch. Hier verdient. Schrödh 
8. ©. feit der Reformation Thl. 2. p. 620 nachgelefen zu werden, 
Sind nun au dieſe Kirchengefege nicht aufgehoben, ſo hat doch auch 
bier die Bußſtrenge in der neuern Zeit fehr. abgenommen, da bei ber 
großen kirchlichen Freiheit in England ber Rüdkritt zu andern Reli: 
gionspartheien fehr leicht ift, welche die Ausgefchloffenen ohne Schwie⸗ 
rigkeit aufnehmen. 

Gute Nachrichten über die öffentlichen, kirchlichen Disciplinaranſtal⸗ 
ten der Presbpteriallicchen in Schottland, beſonders mie fie in dem 
Book of Policy von dem fchottifchen Reformator Knox begründet wurbe, 
findet man in Gembergs Schortifher Nationalliche, Hamburg 1828. 
p. 164 ff. Man überzeugt fih bald, daß hier die Öffentliche Kitchen: 
zucht des chrifllichen Alterthums felbft in der Korm genau nachgeahmt 
it. Doch macht fih auch hier. wieder die Erfcheinung bemerkbar, daß 
bie erecutive Gewalt diefer Anflalt gleich anfangs und auch fpater mit 
Hinderniffen zu kämpfen hatte, und daß auch In der neuern Zeit bie 
alte kirchlich⸗ disciplinariſche Strenge ſehr nachgelaffen hat. 

Uebrigens bewährte fi) auch in ber proteftantifchen: Kirche die alte 
Wahrheit; daß je Eleiner die kirchlichen Familien find, defto regelmäßiger 
und firenger auch die Außere Zucht ſei. Die. Boͤhmiſchen und Maͤhri⸗ 
fhen Brüder, die Herenhuther und Mennoniten, Quaͤker, Methodiften, 
Schwedenborgianer u. a. zeichnen ſich alle duch eine flrengere aͤußere 
Kirchenzucht aus. Gerade daſſelbe fand in den erſten chrifllichen Jahr⸗ 
hunderten ſtatt, ehe die Religion Jeſu Staatsreligion wurde. Hier 
ſuchte ja ebenfalls jede einzelne Stadt- und Provinzialkirche, inwiefern ſie 
unter der größern Maſſe von Heiden und Juden nur ein kleines iſolir⸗ 
tes Häuflein bildete, ihre Eigenthuͤmlichkeit auch durch eine äußere ſtrenge 
Bußzucht zu bewahren. Ueber bie meiften dieſer Bleinen Kirchenpartheien, 
inwiefern fie ſich durch ihre ſtrengere Ficchliche Sittenruͤge auszeichneten, 
hat Schrödh 8. ©. nad) der Reformation belehrende Nachrichten er 
theilt. S. über die böhmifchen Brüder IL Thl. p. 683., über die Wie: - 
dertäufer Thl. V. 448. 457., über die Quaͤker edenbal, 206 ff., über 
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die Methodiſten Thl. IX. 535. — Ueber bie Kirchenzucht der Herrn⸗ 
huther haben fich Loretz „Ratio diselplinae tinitatis fratram ete. Burby 
1789. p. 178 ff. und Schuktze: „Von der Entſtehung und Enrichtung 
der evangeliſchen Biübergenteinde Gotha 1822.” p. 151 ff.. weitlaͤuftiger 
verbreitet. Auch vergleiche man daruͤber „Hiſtoriſche Rachricht von bet 
Serfefluns der evangeliſchen Bruͤder⸗Unitaͤt.“ 4. Aufl, Gnadau 1813. 

. 52 ff. Ä 
VIII) Oeffentliche Rirchenzucht in der heutigen 

riftliden Welt. Im Allgemeinen läßt ſich ſagen, dab zwar in 
den meiflen Kirchen dee Chriſtenheit bie aͤltern gefeplihen Vorſchriften, 
Bann und Ereommunfcation betreffend, nicht foͤrmlich aufgehoben find, 
dag aber bie darauf fi) beziehende Praxis entweder völlig aufgehönt 
bat oder nur noch im geringern Grade. üblich iſt. In der roͤmiſchen 
Kirche laͤßt ſich dieß aus der befondern Geſtalt, melde hier das Buße 
weſen angenommen hat, fo wie aus dem bedaͤchtigen Temporiſiren, welches 
dieſer Kirche immer eigenthuͤmlich geweſen iſt, nachweiſen. Man kann alſo 
behaupten, daß die öffentliche Kirchenzucht In ihrent Schooße groͤßtentheils 
aufgehört habe. Anders verhaͤlt es ſich hier mit Der orientatifch> und ruſſiſch⸗ 
griechiſchen Kirche. Hier iſt der Bann immer noch ein großes Vorrecht, 
namentlich des hoͤhern Clerus und vorzugsweiſe des Patriarchen zu Conſtan⸗ 
tinopel. Ja es giebt Hier einen eigenen Sonntag, die Meiſten nennen ben 
Sonntag Quadragesima, wo mit eigenthuͤmlichen Verwuͤnſchungsformeln 
die Keger (morgenländifche: Neſtorianer, Eutychianer, Monophyſiten — 
abendländifche: der Papſt und die Jeſuiten) in den Bann gethan werben. 
Uebrigens glaubt der gemeine Haufe feſt an die Wirkfamkeit dieſes 
BSannes: Er iſt wie von einer unleugbaren Thatſache überzeugt, daß 
die Leiber derer, bie im: Vanne flerden, aufſchwellen, ſchwarz und umee: 
meßlich: viele Fahre bleiben und die Verweſung nicht eher erfolge, als 
nad) ber unter vielen Ceremonien ausgefprochenen Abfolution. Daraus 
laͤßt es ſich erflären, daß der Sultan öfter, ſelbſt für. politifche 
Zwecke, den Bann ven dem Patriarchen zu Conftantinopel zu erzwingen 
pflegt. So geſchah dieß noch neuerlich gegen bie in Aufſtand begrifferien 
Griechen in Morea und auf den Inſeln. Ja aud die Falle waren 
wenigſtens font nicht felten., dag mun, wenn man griechiſche Kitdyens 
genofjen zu Conſtantinopel wegen: eines groben. Verbrechens: in Verdacht 
Hatte, vom Patriarchen einen ſich Barauf beziehenden Bannfluch zu ver: 
ſchaffen wußte, welcher feiten feine Wirkung verfehlte. Daraus wird 
auch noch erklärbar, warum: Peter der Gr., wie oben erzählt worden 
tft, das Bannrecht des Höhen griechiſchen Cherus zu beſchraͤnken ſuchte. 
Die neueſten Nachtichten Aber den Zuſtand der. geiethffchen Kirche ſchwei⸗ 
gen ader über dieſen Umſtand ganz, ober laſſen doch vermuthen, daß 
—X die aͤußere Disciplin fehr von ihrer alten Strenge nachgelaſ⸗ 
en habe, 

Anlangend bie lurthetiſch⸗deutſche Kiche, fo erhoben fih noch im 
19. Jahrhundert Stimmen,’ die. der Außen: Kirchenzucht, angepaßt 
dem Geiſte des Zeitalters, das: Wort redeten. Man furhte befonders den 
oft gebrauchten Einwand zu widerlegen, daB wohl das chriſtliche Alter⸗ 
thum bei feinem nod wenig geregelten bürgerlichen. Leben dieſer Sitten« 
disciplin bedrftig geweſen fei, daß aber dieß Bedaͤrfniß fich jegt weniger 
fuͤhlbar mache, we man das: Gebiet des Staates und der Kirche: genau 
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begrenzt habe. S. Jon. Schuberoff über Kirchenzucht mit befonberer 
Hinſicht auf die proteflantifche Kirche. Leipzig 1809. — Aphorismen 
über das kirchliche Leben 1814. — De Wette über den Verfall der 
proteftantifchen Kirche in Deutfchland und die Mittel, ihr wieder aufzus” 
helfen. Bretfchneider über die Unkirchlichkeit diefer Zeit &. 181 f., 
v. Ammon in feiner Summa th. ehr. p. 284 fagt in diefer Beziehung: 
„Dolendum sane est hanc disciplinam, qua nulla respublica carere 
potest, in tantam venisse desuetudinem, ut impietati et licentiae 
frena laxentur et onınis fere censura morum ecclesiasticg auctori- 

taste sua exeidat. Allein als man Verſuche machte, dieſe Vorſchlaͤge 
zu verwirklichen, da zeigte der Geift des Zeitalters die entfchlebenfte 
Abneigung. As. Beifpiel mag der heftige Widerfland gelten, welchen 
1817 die im Preußifchen vorgefchlagene Spnobalverfaflung fand. (S. 
Sr. v. Bülow über bie gegenwärtigen Verhaͤltniſſe des enangelifch-chrifts 
lichen Kirchenweſens in Deutfchland.) Eine noch fprechendere Thatfache 
aber ift die öffentliche Proteftation, womit die lutheriſchen Bürger in 
Nürnberg und ungefähr 30 andern baierifchen Städten im Jahre 1822 
gegen bie En einer Presbpterialverfaffung bei den Confiftorien 
eintamen. Diele Proteftation ftugte ſich faſt ausfchließlih auf die 
Censura morum, welche man ben Kirchenvorftehern aufzutragen bebadıt 
war, und von welcher man ein hierarchiſches Zwangſyſtem Ffrchtete. 

Eine ziemlich ausgebildete Kirchenzucht findet ſich noc in ber [us 

therifchen Kirche Schwedens. Schr ausführlidy handelt davon die ges 

haltvoile Schrift: Schwedens Kircchenverfaffung zc. von Friedr. Wild. 
von Schubert, Greifswalde 1821, wo fi der 45. $. Thl. II. mit bies 
ſem Segenftand ausſchließend beſchaͤftigt. 

Muthmaßlich mag dieß auch in den reformirten Gemeinden Hol⸗ 
lands, Frankreichs und Ungarns ſeyn, was jedoch nur an Ort und 
Stelle erforſcht werden kann, weil über dieſe Kirchenvereine ſehr wenig 
zus Öffentlichen Kenntniß gelangs. Inwiefern diefe Anſtalt noch in der 
Bilden Epiſcopal⸗ und Presbyterialkirche flattfindet, iſt bereits im vo⸗ 
gigen Abſchnitte angedeutet worden. edoch wiederholt ſich bei allen ge⸗ 

iten Nachrichten über das Daſeyn einer aͤußern Kirchendisciplin 
in der heutigen chriſtlichen Welt die Bemerkung, daß ihr der Geift der 
Zeit nicht günftig iſt und daß fie nur noch bei kleinen kirchlichen Pars 
theien üblich bleibt, wiewohl fe auch hier von ihrer alten Strenge vie: 
les verloren hat. | 
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Bußtage 
in der Reihe chriſtlicher Feiertage. 

I. Urſprung, Zweck und Namen dieſer Tage. IL 
Beibehaltung der Bußtage im proteſtantiſchen Gultus, 

Literatur. Dr. C.G. Wolf Tract. de diebus poenitentialib, 
et supplicationum. Du Fresne Glossar. med. et infim. latinit, 
unter dem Worte rogationes. — Bingh. antiquit. eccles. Vol. 5, p. 

21 ff. Vol. IX. p. 151 ff. — Schönes Geſchichtsforſchungen IL hr. 
p. 171 ff. 

I) Urfprung, Zwed und Kamen bdiefer Tage. — 
Die im Cultus der Chriften vorkommenden Bußtage hat man nad 
ihrem Urfprunge Höchft verfchieden beurtheilt. Nicht Wenige wollen fie 
von dem in der jüdifhen Anbetungsweife gewöhnlichen großen Verſoͤh⸗ 
nungstage ableiten. Allein da dieſem jüdifchen Keittage genau genom⸗ 
men eine andere Idee, ein anderer Zwed zum Grunde liegt, als ben 
in der chriftlihen Zeit gefeierten Bußtagen, da wir nur etwas ent: 
ſernt Analoges bei andern Völkern des Alterthums finden, fo bürfte der 
heidnifche Cultus wohl näher liegen. Hier finden wir nämlich bei den 
Römern fhon früh Tage, welche Supplicationes hießen, von dem lat. 
Supplicatio, mas überhaupt von der Ehrerbietung gegen Götter und 
den Außern Zeichen derfelben, als Niederknieen und dergl., gebraucht wird. 
Da man folche Ehrerbietung gegen die Götter theils durch Dank, theils 
duch "Bitten beweifen Eann, fo ift es erflärlih, wie man unter: Sup- 
plicatio einen feierlichen Gottesdienft, theild aus Dankbarkeit, 5. B. 
wegen errungener Siege, theils auch zur Abwendung von Unglüdefäls 
len verftehen Eonnte. Uns intereffirt natürlicd bier Die legtere Bedeu⸗ 
tung des Wortes, wo es Feierlichkeiten bedeutet, die man anflellte, um 
bei allgemeinen Galamitäten, veranlaßt duch die empoͤrten Elemente, 
durch Krieg, Peft, Theurung und dergleichen, bie Götter um .Abwendung 
dbeohender Gefahren, um Milderung brüdender Uebel in größern Volkes 
maſſen anzuflehen. Salluft nennt fie auch Supplicia Deorum. Livius 
und andere römifche Gefchichtsfchreiber erwähnen fie häufig. Wir heben 
flatt vieler Stellen nur eine Liv. IL.7. heraus. * Von einer Peft ift dort 
die Rede, welche nicht nur unter dem feindlichen Deere, fondern in Rom 
ſelbſt wuͤthete. Es heißt darum: Per Ignota capita late evagata est 
vis morbi, inopsque Senatus auxilii humani, ad Deos populum ao 
vota vertit, jussi cum conjugibus ac liberis supplicatun ire, pacem- 
que exposcere Deum. Ad id, quod sua quemque mala cogebant, 

‘ 
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auctoritate publica evogati, ‘omnia delubra implent. Stratae passin 
matres, crinibus templa verrentes, veniam irarum coelestium, finem- 
que pesti exposcunt, — Nimmt man auf dad unabweisliche Ab⸗ 
hängigfeitögefühl der Menfchen von höhern Schickſalseinfluͤſſen, befon- 
ders im Kampfe mit drüdenden Uebeln, Rüdfiht, fo erklären ſich dars 
aus folhe Tage fehr leicht in jedem Gultus. Sie konnten darum aud) 
leicht in die chriftliche Anberungsweife übergehen. Das Gewöhnlich: 
werden derſelben wurde wahrſcheinlich ſchon in den Zeiten ber Verfol⸗ 
gung vorbereitet, Hier finden wie namlich ſchon Spuren jener rühren: 
den Scenen, wo ganze Chriftenvereine im gemeinfchaftlichen Gebete ſich 
verbanden, um Gott anzuflehen, daß er ihnen Muth und Kraft bei den 
bevorftehenden Gefahren ſchenken möge. Im 4. Jahrhundert tritt die 
Nachahmung heidniſcher Supplicationen fehon deutlicher hervor. — Bei 
einem zu Gonftantinopel entftandenen Erdbeben verordnete 3. B. Der 
Kaiſer Theodofius, daß die hriftliche Gemeinde Buße thun und Gott 
mit den Worten anrufen möchte: Kroıs Zrnoov! — Im 5. Fahr: 
hundert fand duch unglücdliche Zeitereigniffe, welche Du Fresne unter 
dem Worte „rogationes“ näher angiebt, der Bifhof Mamertus zu 
Vienne (a. 452) ſich veranlaßt, folche Tage anzuordnen, wo. man zu 
Bott in Öffentlihen gemeinfchaftlihen Gebeten um Abmwendung der 
druͤckenden Uebel flehte. Die Tage, fo wie die fämmtlichen dabei ges 
wählten Andachtsuͤbungen hießen rogationes, ingleihhen hebdomas eru- 
eium. Er wählte dazu den Montag, Dienstag und Mittemwoche vor 
Himmelfahrt. Ob fie von da an wiederkehrten, oder ob neue Calamitaͤ⸗ 
ten!diefeiben rathſam machten, läßt nicht ganz beſtimmt fi, nachmeifen. 
So viel ift aber gewiß, daß auf der Synode. zu Orleans im Anfange 
des 6. Sahrhunderts verordnet wurde, biefe rogationes oder Supplica- 
tiones jährlich zu feiern. Sie wurden in Gallien bald allgemein üb: 
lih und gingen aud nad) ‚Spanien über, mo man fie aber die Woche 
nad Pfingften feierte, weil man der Negel der alten Kirche treu blei⸗ 
ben wollte, in der Zwilchenzeit während Offen und Pfingften nicht zu 
faften. Von den Päpften Gregor VI. und Martin I. im 7. Jahrhun⸗ 
dert wurden für beftimmte Zeiten des Jahres Bußtage befohlen. Außer 
diefen einmal feftgefegten Bußtggen wurden auch noch andere befondere 
Bußtage, veranlagt durch Zeitereigniffe trauriger Art, gefeiert, wie dieß 
die befondere Gefchichte ganzer Länder und Völker und einzelner Stadt: 
chroniken lehren. Wir finden Spuren bavon in allen folgenden Jahr: 
hunderten im abendländiichen, wie im morgenländifchen Kirchenſyſteme. 
(Bei dem Art. Litanei werden wir einiges hierher Gehörige in Bezie⸗ 
bung auf die morgenländifhe Kirche anführen.) . 

Wie diefe Tage den Namen der Betz, Buß: und Feſttage erhalten 
Eonnten, läßt ſich theils aus ihrer Beftimmung, theild ans eigenthüms: 
lichen religiöfen Anfichten nachweiſen. Durch Gebete wollte man Gott 
in diefen Tagen bewegen, druͤckende Uebel abzuwenden oder zu mildern. 
Durch fittlihe Verfhuldungen glaubte ‚man allgemeine Calamitäten her» 
beigefuͤhrt; Buße und Beſſerung konnte daher auch den vermeintlich etz 
zuͤrnten Gott am beiten-gesföhnen. Faſten galt ſchon früh ald Sym⸗ 
bol der Reue und der Trauer, Es darf uns bayım nicht beftemben, 
wenn nad) und nad) diefe Namen üblich wurben, und feldft in deu 
Confiftorialftyl der proteftantifhen Kirche übergingen. u r 
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IH) Beibebaltung der Bußtage Im proteſtanti⸗ 
ſchen Cultus. — Es muß beim Beginnen ber Reformation in 
Sachſen aber die Beibehaltung der Bußtage eine verfchledene Meinung 
geherrfcht haben, denn die Biographen Bugenhagens, der ein Freund 
und Gehülfe Luthers war, heben ben Umftand hervor, daß diefer bedeu⸗ 
tende Theolog für die Beibehaltung der Bußtage thätig gewefen fet. 
Beſonders foll ihn der gebrohte Einfall der Türken in Deutichland dazu 
veranlaßt haben. Jedoch find aber diefe Bußtage von den hin und 
wieder eingeführten Betſtunden und Bußvermahnungen gu unterfcheiben. 
Sie entilanden zur Zeit des Tuͤrkenkrieges und wurden täglih und 
wöchentlich gefeiert. Eine nicht unimtereffante Notiz daruͤber findet man 
in Vogels Annalen der Stadt Leipzig zum 3. 1626. Mehrere Wochen» 
predigten in großen Städten fchreiben ſich noch daher, wie 3. B. in 
keipzig. — Was nun bie jährlichen Bußtage betrifft, fo fand in Bes 
ziehung auf dieſelben eine hoͤchſt verfchiedene Obfewanz flat. Man 
feterte monatliche, vierteljährige, bald mehr, bald weniger Bußtage, je 
nachdem es eine Landesregierung für nothwendig fand. In Sadıfen 
wurde die Feier ſolcher Tage zuerft 1664 auf Veranlaſſung des Tür: 
kenkrieges und fpäter bei jeder andern allgemeinen Gefahr des Waters 
Landes, als Kriegsnoth, Krankheiten und Seuchen, Mißwachs der Früchte 
u. f. w., angeordnet, S. Webers fpitematifche Darſtellung des im 
Königreihe Sachfen geltenden Kirchenrechts Zr Thl. 1. Abth. S. 24. 
Steben Bußtage wurden damals verordnet und zwar befonders auf Were 
anlaffung des Einbruches der Türken in das Königreich Ungarn. Im 
Sahre 1710 erſchien eine amdere Verordnung, welche die Zahl der Buß⸗ 
tage auf 3 herabfegte. Bei diefer Verordnung iſt ed bi8 auf bie neue 
ften Zeiten geblieben. 

Aud in Beziehung auf diefe Tage ſind in dee neuern Zeit manche 
Veränderungen vorgegangen. Theils Hat man bie fruͤhern Anfichten 
davon, two man dergleichen Tage als fündenverföhnende Tage anſah, 
als Tage Lörpetlicher Gafleiungen und einer befondern Zerknirſchung zu 
berichtigen gefucht, und ihre Beſtimmung mehr barein gefegt, daß fie 
Tage ſeyn ſollen, die dem ernſten Nachdenken über unfern fittlichen Zu⸗ 
fland gewidmet find, und midjtige-Beitereigniffe und fittliche Berirrungen 
berüdfichtigen ſollen, theils hat man auch ihre Zahl verringert und fie 
dadurch, fo mie durch andere Vorkehrungen, erbaulicher gu machen gefucht. 
In den meilten proteflantifhen deutfchen Rändern giebt es jegt noch 
zwei oder einen feierlichen Bußtag. In den preußiſchen Staaten wur⸗ 
den die vierteljährigen Bußtage fchon unter Sriedrich dem Gr. abges 
ſchafft und nur ein allgemeiner jährlicher Buß: und Bettag an der 
Mitteroohhe nah Yubilate angeordnet. Vergl. bad Wagnigifche liturg. 
Journal Hr Bd. 88 St. ©. 313. Im Großherzogthume Weimar 
find 2 Bußtage am 1. Advent und am Charfreitage. In Chucheffen 
wirb fett 1814 der allgemeine Bußtag am 1. Nov. gefelert, und im 
Königreihe Sachen find feit ‚einigen Jahren auch nur 2 Bußtage im 
Bierteljahre zwifchen Neujahr und Oſtern und im Vierteljahr zwiſchen 
Michaelis und Weihnachten feftgefegt. Die Anyrdnung derfelben hängt 
von dem Landesherrn ab. Sie werden übrigens, was ben Gottesdienft 
und die Predigten anbeteifft, dem erſten Zage ber hohen Feſte gleich: 
gehalten, und es follen an denfelben aller Handel, Gewerbe, gewöhnliche 
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MWochenarbeiten und jede Art öffentlicher Luftbarkeiten unterlaffen wer⸗ 
den. Auch die Patholifchen Unterthanen eines evangelifchen Landesherri: 
find zur eier der ausgefchriebenen Witage verpflichtet, jedoch nach 
ihrer eigenthuͤmlichen Liturgie. 

Nahahmungswerth ift die Einrichtung im Großherzogthum Weis 
mar, mo jeder der beiden jährlichen Bußtage buch ein, einen halben 
Bogen umfaffendes Puhlitandum zeitig angelündigt wird. Woran fteht 
allemal der großherzogliche Befehl, darauf folgt eine von dem jedesma⸗ 
ligen Generalfuperintendenten verfaßte Einfeitung, worin auf die herr⸗ 
fhenden Zeitumftände Rüdfiht genommen zu werden pflegt und wobei 
der Geſichtspunkt angegeben wird, aus welchem der vorgefchriebene Tert 
betrachtet werden foll. Dann folgt die Ungabe bes vors und nadhmi 
tägigen Textes und bie Angabe ber Lieber. Dieſe fogenannten Buß: 
tagdzettel werben im ganzen Lande (das Stuͤck zu 6 Pf.) fall von 
jedermann gekauft und allgemein mit erbaulichem Ernfte gelefen. — 
Welchen Werth) man. auf die Bußtagsfeier in ber Iutherifchen Kirche 
Schwedens fest, ift gut nachgewieſen in Schuberts Schrift: Schwedens 
Kirchenverfaſſung 1: B. p- 426 ff. — Der Verfaſſer erinnert ſich ges 
lefen zu haben, baß in der neueflen Zeit beim Ausbruche der Cholera, 
namentlich im ruſſiſchen Reiche, hin und wieder außerordentliche Buß⸗ 
und Bettage gehalten wurden. Uebrigens bat ſich die proteftantifche 
Kirche Deutſchlands gelungener homiletiſcher Leiſtungen flıc diefe Tage zu 
rühmen. Wer dächte hier nicht an fo manche Treffliche Bußtagspredigt 
von Reinhard und andern berühmten Kanzelvebnern unfrer Tage? 
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Verſchiedenartiger Sprachgebraud) Diefed und einiger 

Davon abgeleiteten Wörter, beſonders bei 

Kirchenſchriftſtellern. 

L Sprachgebrauch dieſes Wortes bei Profanſcriben⸗ 
ten, — im N. T. — und in der bibliſchen Einleitungs⸗ 
wiſſenſchaft. II. Kirchlicher Sprachgebrauch davon im 
weitern und engern Sinne. III. Bedeutung einiger davon 
abgeleiteten Wörter. 

Literatur. Den Sprachgebrauch von xavwv bei griechiſchen 
Drofanferibenten findet man erläutert überhaupt in Schneiders griechi⸗ 
fchem Xericon und Valkenaer ad Eurip. Hippolytum v. 468. — Das 
Mort xavov in der biblifhen Iſagogik ijt in allen den bekannten 
Einleitungen de N. X. erläutert, befonders bei Hug Thl. 1. ©. 102. 
und in der befannten Monographie von Pland de significata canonis in 
ecclesia antiqua. Göttingen 1820.— Schleußners Lericon unter dem Worte 
xorwv. — Einiges nur zur Erläuterung des kirchlichen Sprachgebrauchs 
findet man bei Suicer und Du Fresne, und Bingham, wie das Regi⸗ 
fter zeigt, hat nur hin und wieder etwas hierher Gehoͤriges. Ueberhaupt 
bat der Verfaffer in den gewöhnlichen chriftlich =archäologifchen Werken 
wenig für den Zweck diefes Art. gefunden. -- 

I) Sprachgebrauch diefes Wortes bei Profanferi- 
benten, — im TI. C. — und in der biblifhen Einlei— 
tungswiffenfhaft. — Das griehiihe Wort xavav, wovon dab 
lateinifche canon entlehnt iſt, bedeutet bei griechifchen Profanferibenten 
zunaͤchſt ein Holz, um damit etwas gerade oder feft zu halten; daher Eurip. 
Suppl. 650. Aaunoa axris nAlov xavmv aapns die geraden Strahlen 
der Mittagsfonne anzeigt. Daher heißt xavw» ferner der Wagebalten, 
inwiefern er mit das Werkzeug tft, wodurch das Gewicht von etwas 
genau beflimmt wird.” Das fogenannte Richtholz, Winkelmaaß der 
Zimmerleute führt deshalb auch biefen Namen. — Metaphoriſch be: 
beutet dann xarwv bei geiechifhen Profanferibenten Richtſchnur, Mu: 
ſter, und überhaupt alles, was nad) einem gewiſſen Maaße und Geſetze, 
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“nad einer beftimmten Ordnung und Regel gefchieht. Es nimmt darum 
viele engere und befondere Bedeutungen an und bezeichnet in der Tech⸗ 
nologie der alten Griechen mehrere einzelne Gegenftänbe, wie z. B. We 
berfpulen, Webers und Garnbaͤume. — Mit gewilfen Duchfchimmes 
rungen der metaphorifchen Grundbedeutung von Regel, Ordnung, Ges 
feg ging das Wort auch über in das 

VNeue Teftament, wo e8 2 Eor. X, 13. den Jemandem 
ſcharf beftimmten Wirkungskreis und Gal. 6, 16. Phil. 5, 16. die 
Glaubens⸗ und Lebensnorm andeutet, nach welcher Chriften ſich richten 
follen. — Sn der biblifchen Iſagogik hat das Work xavwv bie Bes 
deutung angenommen, daß es von den beiden Hauptfammlungen ber 
bibliſchen Bücher fomohl vom U. als vom N. T. gebraucht wird und 
zwar inwiefern fie die Kirche als Richtſchnur angenommen hat, Die 
kirchliches Anfehen haben, d. h. die als Legislative Bücher fuͤr den Lehr⸗ 
begriff gelten. Nah Hug a. a. O. kommt ber Ausdrud xurov zuerſt 
im 3. Jahrhundert in den lateiniſch abgefaßten Schriften des Origenes 
vor. Gegen das Ende des Prologs zum hohen Liede fagt er: Quae 
in soripturis, quas canonicas habemus, nusquaım legimus, in apo- 
erypho tamen inveniuntur; und dann zu Mt. 27, 9.: Hoe in nullo 
regulari libro (xavovıxa) positum invenimus, nisi in secretis Eliae, 
Sm 4. Jahrhundert iſt jedoch dieſer Sprachgebrauch völlig allgemein. 
Auf Ähnlihe Weiſe erkläre fidy auch Hieronymus, vergl. Hugs Einlei⸗ 
tung ins N. T. ir Thl. p. 108. Dod da die genauere Erdrterung 
biefes Wortes in ſolcher Beziehung mehr ber biblifchen Iſagogik andes 
Hört, fo verweifen wir hier auf bie Einleitungen ins N. T. von Eich⸗ 
born, Berthold, De Wette, Hug u. a., befonders aber auf Auguſti's 
Denkwürdigkeiten 6r B., wo in dem erflen Abfchnitte: ,, Diftortfche 
Bemerkungen Über den Gebrauch ber heiligen Schrift überhaupt” vie⸗ 
168 hierher Gehoͤrige fehr gut zufammengeftellt if, Mehr muß es ung 
darum zu thun feyn, den Spracigebrauch dieſes Wortes, wie er ſich im 
der chriſtlich⸗kirchlichen Geſellſchaftsverfaſſung eigenthuͤmlich geftaltet hat, 
und wie er mehrmals fhon in dieſem Handbuche vorgekommen ift und 
noch vorkommen wird. 

11) Rirchlicher Spradhgebraud des Wortes zayuy 
A) theils im weitern, B) tbeils im engern Sinne 

A) Im weitern Sinne zeigt es an 
a) jede durch eine competente kirchliche Auctorts 

tät gegebene Derorbnung, deshalb vorzugsmeife 
ein Synodalbefhluß. Nah diefer Definition konnte man die 
fogenannten Canones Apostolor, (von welchen weitläuftiger im Art. 
„Liturgiſche Bücher” die Rede feyn wird) mit biefem Namen benens 
nen, weil die Apoftel, als die erften Begruͤnder der Kirche, die Urheber 
berfelben ſeyn follten. In der Regel aber, wie wir eben gezeigt haben, 
führten befonders die Beſchlüſſe der Kicchenverfammlungen diefen Nas 
men, obgleich genau genommen, canon nur zunädft von Concilien- 
befhlüffen über die Disciplin im Gegenfage der dogmatum gebraucht 
wurde. Später nannte man aber auch die Decrete der Päpfte Cano- 
nes. Bie führten bdiefen Namen, weil fie Megeln und Vorfchriften 
fenn follten, nad) melden ſich Cleriker und Laien zu richten hätten. 
In diefem Sinne erklaͤtt es fi), wie von einer collectio, von einem 
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Syntagma canonum die Rede feyn Eounte. Das nad) biefer Bedeu⸗ 
tung abgeleitete canonicus heißt demnach alles, was fi) auf Synodal⸗ 
befchlüffe bezieht, was durch fie zum Kicchengefege geworben und darum 
auch verpflichtend ift. In diefem Sinne erklärt fih der Ausdruck cano⸗ 
nifhes Recht, d. h. Rechtötheorie, die fi zum großen Theile auf dem 
Inhalt der Canonum bezieht, befonders wenn man darunter auch die 
Decrete der Papfte verficht. Jedoch betrachten Manche diefe beſonders 
und fegen neben das jus canonicum auch ein jus poptificum. lud) 
möchte fi) auf bdiefe Art der Name literae canenicae, wie wir im 
Art. Briefmechfel gefehen haben, als Beglaubigungsfchreiben, bie durch 
Spnobalberathungen empfohlen und: gefeglich geworden find, erklaͤren 
loffen. Jedoch ziehen Andere bie Erklärung vor, dab biefe Paffeports 
darum canonicae genannt worden feien, weil fie meiftene denen ex canone 
ecclesiastico, d. i. ben Geiftlihen, gegeben wurden. Auch ließe ſich 
wohl aus diefens Sprachgebrauche der Ausdruck canoniea portie, b. i. 
der nad) dem Kirchengefege dem Biſchofe beflimmte Theil von dem bins 
terlafjenen Beſitzthume eines Geiftlichen erliären. Er deſteht meiſten⸗ 
theils aus dem vierten Xheile der Legatorum. — Im weitern Sinne 
wich: 
b) canon auch gebrauht von einem Derzeichniffe des 
Birdhenperfonals und aller Sachen, die einer Kirche 
angehörten. Vocab. eanon, fagt daher Bingh. derivatum a graee. 
æGvr, significat inter alia codicillum s. catalogum cujusque eccle- 
siae, in quo omnium ecclesissticor. nomina scripta erant, e que in- 
telligi poterat, ad quam quisque eorlesiam spectaret. Jedoch um⸗ 
faßten die Canones in biefem Sinue auch Sachverzeichniſſe, wie bieß 
befonders die Geſchichte der Verfolgungen zeigt, wo bie Verfolger bes 
fonders auf die Herausgabe der Kirchenartifel drangen, um mit bem 
kirchlichen Eigenthume, befonders inwiefern es in biblifchen Handſchriften 
beftand, bekannt zu werden. Aus diefem Sprachgebrauche laͤßt fich er 
klaͤren, wie die Cleriker im Allgemeinen Canoniei genannt werden 
konnten. Sie hießen fo, weil fie Leute waren, dexen Namen in ber 
Kicchenmatrifel (canon) aufgezeichnet waren. Zur Abwechſelung wird 
and der Ausdruck zuraloyoc isparıxög, catalogus «lerieorum, ge⸗ 
braucht, und Pie lateiniſchen Kirchenſchiiftſteller uͤberſeten das griechiſche 
xzaywy durch album, matrienla, tabula, fo daß Canon nun gleichbedeu⸗ 
tend iſt mit ordo Clericorum. Daraus läßt es fich auch erflären, wenn 
gewiſſe Frauensperſonen in ber frühen Zeit, die man wit zu kirchlichen 
Verrihtungen brauchte unb non denen in einem andern Art. die Rede 
feyg wird, virgines, vidase canonipae nannte. Es geſchah bieß 
darum, weil man Fe ald wit zum Kirchenperſonale gehörig betrach⸗ 
fer — Sm weiten Sinne wird ferner das Wort canon genommen, 

es 
o) ſynonym iſt mit officium ecelssiasticum. Hier 

bebeutet es alfo ben Inbegriff gottesdienftlicher Verrich⸗ 
sungen, zu denen ſich die Tlexiker verpflidhter fühl: 
ten. Die Beweisftellen für bdiefe Bedeutung findet mau gefammelt 
bei Da Fresne unter dem Worte canon. Er zeigt in demſelben, bag 
man vom einen canon nocturnalis und diurnalis geſprochen habe, un: 
gefähr wie anderwaͤrts oflicinum nortum,, matutin. und vespertin. et: 
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waͤhnt wird. In dieſem Sprachgebrauche liegt der Grund, warum ges 
wife, im Art. Breviar, erwähnte Gebetsflunden horae canonicae g0s 
nannt wurden. Ste gehötten zu ben Verpflichtungen, die anfangs 
vermittelft frommen Rathes empfohlen, fpäter aber durch wirkliche Ges 
fege feſtbeſtimmt wurden. — Endlich firtden wir auch och die weitere 
Bedeutung des Wortes oanon, 

d) wo es für die Örbensregel des Drdbensgeläbs 
bes fteht, weldyem gewiffe Mönche folgten, umd in dies 
fer Beziehung iſt e8 gleichbedeutend mit regularis. Aus Egbert, Erzs 
Bifhof zu York, im 8. Jahrhundert (fchrieb dialogum de ecclesiastica 
Institutione und mehrere ähnliche Schriften) ift in Du Fresne folgende 
Stelle zur Dorumentirung diefes Sprachgebrauches ausgehoben: Cano- 
nes dieimus regulas, quas sancti patres constituerunt, qui, quibus 
seripti sunt, docent, quomodo Canonici,, i. e. regulares Clerici vi- 
vere debent. Es tft freilich genau genommen, eine ſtarke Tautologie, 
wenn die Mönche Canonici regulares heißen. Auch laͤßt fih nicht 
leugnen, daß dem vorhin Gefagten zufolge Canonicns den Geiftlichen 
überhaupt und den Mönch insbefondere bezeichnet. Jedoch hat fich 
nad) und nad) der Sprachgebraud, fo firiet, daß canon bie affgemeinen 
Kirchengeſetze und ihre Verpflichtungen, regula hingegen die befondere 
Verpflichtung der Asceten und Mönche bedeutet. Demnach find die 
Canonici saeculares die Weltgeiftlihen und bie Canonici regulares 
die Kloſtergeiſtlichen. 

Der eigenthuͤmliche und noch engere Sprachgebrauh, nach wel⸗ 
chem die Cleriker, welche nad) Art der Moͤnche (ohne zu ihnen zu ges 
hören) nad) einer gewiffen Negel, z. B. des Auguftinus, Gelafius u. a. 
ein xoıwöv Blow führen, auch Canonici regulares heißen, wird feine 
Erledigung finden, wo von den Chor und Dombern die Rede 
feyn wird. | 

B) Canon im engern Sinne des Wortes zeigt an 
a) eine gewiffe bürgerlidye, jaͤhrlich wiederPebs 

rende Abgabe unter ben Baifern, die, wie Suicer bei dies 
ſem Worte zeigt, von dem, was man als Abgabe entrichtete, bald ca- 
non frumentarius, metallious, vestium, nauli ete. genannt wurde, 
Daher equi camoniei, canonione vestes und dergl. Wir werben noch 
einmal auf dieß Wort zuruͤckkommen, wo von den befondern Immuni⸗ 
täten des Clerus die Rede fepn wird. — Im engern Sinne iſt auch 
zu faſſen 

b) der fogenannte Canon missae, Meßcanon. — 
Man verfteht barunser diejenigen Gebete, welche der Batholifche Meß—⸗ 
prieſter kurz vor, bei und nach der Confecration verrichtet oder bie in 
der Meſſe mit dem dreimatigen Sanetus anfangen um» mit dem pater 
woster ſchließen. Ganon wird er genannt, da die katholiſche Kische im 
ihm die Ridyfchnur gegeben hat, nach welcher feſt und beflimmt das 
unblutige Opfer des N. T. begangen werden fol. Walafridus Strebe 
.de rebus ecclesiast. ſchreibt: Oratio, quae in missa ante. oonsecra- 
tionem et in ipsa conseeratione divinae hostiao reeitatur, a Sacer- 
dote ideo canon vocatur, quia in ea est legitima et regularis Sa- 
eramentor. eonfectio. — Enger gefaßt iſt auch das Wort canon 
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0) in ber. Zufammenfegung von canon poenitentialis, 
worunter man einen Inbegriff von Regeln und Borferiften über bie 
Art und Dauer der Öffentlichen Kirchenbuße verftand. Im Anfange 
des 4. Jahrhunderts. fol der Bifhof zu Alerandrien, Petrus, gewilie 
Regeln für die Öffentliche Kirchenbduße entworfen haben, die auf meh 
teren Synoden, namentlidy auf der nicänifhen vermehrt. wurden, und 
ben Grund zu ben fpätern, berüchtigten Pönitenzbüchern gaben. Vergl. 
den Art. Buße oder Poenitentia publica. Es hat fi) davon die. Redende 
art gebildet: in canonem incidere, d. h. öffentlihen Bußſtrafen ver 
fallen. Aus diefem Sprachgebraude laſſen fih auch wohl die foges 
nannten satisfactiones canonicae erklären, morunter man gemwilfe im 
Canon poenitentialis vorgefchriebene Bußübungen verftanden, denen 
ſich die Lapsi unterwerfen. mußten, wenn fie wieder in bie Kirchen: 
gemeinfhaft wollten aufgenommen werben. Auch im Plural koͤmmt 
das Wort canon hei griechifchen Kirchenfcheiftflelern vor. 

it 

d) Canones Evangeliorum deuten fie gewiſſe Nachwei— 
ſungen an, aus welchen ſich ergab, welche Erzaͤhlungen die Evangeliſten 
mit einander gemein hatten, und in welchen ſie von einander abwichen. 
Eufedius von Caͤſarea im 3. Jahrhundert war ihr Verfaſſer und fie 
koͤnnen als bie Anfänge einer Harmonie der Evangeliften angefehen 
werden. 

e) Kavorıcs — iſt auch ein Kunſtausdruck in ber griechiſchen 
Kirche, um damit gewiſſe Geſaͤnge zu bezeichnen. Sie entſprechen in 
in einer Hinſicht den Proſen und Sequenzen der lateiniſchen Kirche, 
ſind aber in der Regel weit laͤnger und gedehnter. Oft beſtehen ſie 
aus weiter nichts, als einem Namenverzeichniſſe der Maͤrtyrer, Heiligen, 
Asceten, Biſchoͤfe u. ſ. w. Eine naͤhere Beſchreibung derſelben findet 
man in Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten 5r B. p. 346. 

UN Bedeutung einiger von Canon abgeleiteten 
MWörter. 

a) Canonarcha. Es koͤmmt zumeilen bie Iateinifche Ueber 
fegung dieſes Wortes-vor regulae praefectus. Diefer Ueberfegung ge: 
mäß würde man einen Kloftergeiftlichen verftehen mrüflen, der befonders 
darauf fehen mußte, baß die gewählte Ordensregel genau befolgt wurde, 
Binterim 11 B. 2r Thl. p. 30. — Häufiger aber finden fih Rad: 
weifungen, daß man barunter in ber griechifchen Kirche diejenigen 
Mönche verftand, die ben Sängern einhalfen und ihnen den abzufins 
genden Geſang von einer Periode vorfingen mußten, weil fonft biefe 
Sänger, da fie Mangel an Gefangbüchern hatten, auch des Lefens wohl 
eben. nicht kundig waren, mit ihrem Singen, das nur auswendig und 
aus dem Gedaͤchtniſſe geſchah, ſehr ſchlecht würden beflanden haben. 
Ein folcher Canonarcha war nit nur ein Delle, fondern er hatte 
auch die Verrichtung, daß er die Mönche zur beflimmten Zeit mit dem 
svudrroo zufammenrufte. Nach Suicer unter dem Worte xavoraggns 
aab. es folcher Canonachen mehrere und fie wurden gewöhnlich aus 
den Lectoren genommen. 

b) Canonisatio, canonizare, für Heiligſprechung, für 
heifigfprechen. Beide Wörter werden in dem. Art. „Heilige“ ihre Er 
läuterung finden. So verhält es fich auch. mit den verwandten Wörtern 
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Canonia, Canonicat, Canonium, canonicare, welche alle in enger Bes 
ziehung auf das Inftitut ber Chorherren ftehen, bie auch im beſondern 

. Sinne Canonici genannt wurden. Sie werden fih darum bei jenem 
Artikel am ſchicklichſten erklären Laffen. Einige Beachtung verdient 
noch das griechifche, bei Profanferibenten felten, bei Kirchenſchriftſtellern 

er öfter vorkommende, 
0) zavovilsıy. — Es zeigt hier zuförderft an, etwas nad 

einer gewiſſen Regel, Norm, beitimmen und prüfen. Vergl. Clem. 
Alexandr. Strom. VI. p. 689. — 2) ein Bud in ben biblifchen Gas 
non aufnehmen. So braucht e8 Theodored. praef. in Cantic. p. 989 
gegen Diejenigen, welche daran zweifelten, ob dieſes Bud in. ben Ca⸗ 
non aufzunehmen fei. Auch Athanasius: in Synopsi scripturae Tom. 
MI. p. 55 nennt PlPiıa xavorıböueve, libri in canonem relati; — 
8) zeigt zavonlLeıv bei griechifchen Kirchenfchriftftelleen fo viel an, als 
duch beflimmte Verordnungen und Kirchengefege etwas feflfegen und be⸗ 
kraͤftigen. So koͤmmt es vor bei Socrat. h. e. co. 17. p. 196 und 
fehr Häufig auch bei andern Kirchenpiftorikern. 
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geiſtlichen Stande gänzlich ausgeſchloſſen. Es verhielt ſich bamit wie 
in der neuern Beit in Rom, Neapel u. a. D. mit den Gafttaten, 
welche auch zum Kirchengefange gebraucht, aber nicht in den Clerus 
aufgenommen werden. — Die Praris der neuern griechifchen Kirche 
befehrantt das Gerimoniell bei bem Amtsanteitte eines Pfalmiften nur 

auf ein ernfles, feierliches Verſprechen, das fie nur von den Sängern, 
Kuͤſtern und Kirchenfnaben, mithin von den niedrigften Kicchendienern, 
ablegen laſſen, da hingegen bei den höhern Weihen eine befondere 
Ordination üblid iſt. Vergl. Bellermanns kurzer Abriß der griechi⸗ 
ſchen Kirche p. 118 — 119. — Etwas reicher find die Nachrichten in 
der abendländifhen Kirche. Auch bier wird eine befondere Ordination 

des Cantors oder Pfaltiften nicht erwähnt, da berfelde nach Conc. 
Carthag. IV. (2.399) nur vom Presbpter angeflellt wird. Psalnista, 
heißt e8 bier i. e. Cantor, potest absque episcopi scientia, sola jur 
sione presbyteri officium suscipere cantanıli dicente sibi presbytero: 
„ide, ut, quod ore cantas, corde credas et quoil corde credis, 
operibus comprobes.“ — Die roͤmiſch⸗katholiſche Kirche hat darum 
nicht weniger Bedenken getragen, den Cantor unter die Drdines zu 
technen. Man fagt daher: Psalmistatus apud nos vocatur. prima 
tonsura, non est ordo, sed tantum dispositio ad ordinem. Daher 

- rechnet man auch den Cantor zu den Lectorenorden, was offenbar nur 
ein Nothbehelf ift, da die Alten beide Aemter unterfheiden. Jedoch 
haben bie Sänger in ber abendländifchen Kirche in größerer Achtung 
geitanden, als im Morgenlande, was die Einrichtung der Sängerfchulen 
(Scholae Cantorum) von Ambrofius, Gregor von Tours, Gregor dem 
Gr. und im Zeitalter Carls des Gr. beweifen. (Vergl. den Art. Hym⸗ 
nologie.) Beſonders genoffen die Singmeifter oder Lehrer, Primicerii, 
Priores scholae Cantorum genannt, großes Anſehen. In Rom wurd 
der Sängervorfieher Archicantor ecclesiae Romanae geheißen und mar, 
wie in den Stiftern und Gollegiarftiftern der Praelatus Cantor, ein 
anſehnliches und einträglices Ehrenamt. Im kirchlichen Volksgeſange 
tonnten jedoch bie Gantoren fpäter keine erfprießlihen Dienſte meh 
leiften, da diefer im roͤmiſchen Kirchenfofteme ganz aufhörte und auf 
ben Clerus und bie befondern Singchoͤre Überging. 

11) Lantoren in dem proteftantifchen Eultus 
und namentlih in der lutheriſchen Rirde. — — 
Wir haben im Art. Hpmnologie die großen Verbienfte der Reforma- 
tion, namentlih die Verdienfte Lutherd um den Kirchengefang nach⸗ 
gewiefen, ‚und Eönnen uns darum hier kuͤrzer fallen. Fuͤhrte Luther 
den deutfchen Kirchengefang ein, befonders in der Art, daß das Volk, 
die ganze Gemeinde wieder daran Antheil nahm, fo mußte es auch 
Unterrichtsanftaften für den Geſang geben. Diefem Beduͤrfniſſe fuchte 
Zuther dadurch abzuhelfen, daß er, wo es möglich war, Gefanglehre ald 
einen Unterrichtözweig für bie Jugend einführt. Es wurden darum in 
ben Stadtſchulen, fie mochten nun Gelehrtenfchulen fenn oder nicht, 
Lehrer angeftellt, die außer andern Unterrichtsgegenftänden auch das 
Singen in ben Schulen einübten, überhaupt muſikaliſchen Unterricht 
ertheilten und in den Kirchen den Gefang leiteten. Jede größere oder 
kleinere Stadt in Churfachfen erhielt folche Cantoren. Wie lieb das 
Volk den Gefang gewann, fehen wir aus den fogenannten Currenten 
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ſchleden waren. Allein mit dem 4. Jahrhundert häufen ſich bie Be⸗ 
lege, daß man Sänger und Lectoren wirklich von einander unterfchieb. 
Es gehören hiecher Ignatii ep. ad Antioch. 6. 12.— Canon. Apost. 
C. 43, 69. — Liturg. S. Marei in Fabricii Codice pseudopigr. N. 
T. P. ill. p. 288, wo es nad) der lateinifchen Weberfegung heißt: Me- 
mento etiam wbique degentium orthodoxor. episcopor., presbyteror., 
diaconor., Subdiaconor., lectorum, cantorum. Von Concilienbefchlüffen, 
welche einen ähnlichen Unterfchieb unter den Kirchendienern machen, 
bat Bingham 1. I. mehrere gefammelt: Sie werden darum auch xu- 
vorıxoi yalraı, d. h. camtores canonici, — in canonem oatal 
elericor. recepti genannt. Es ift nicht unwahrſcheinlich, daß das Bes 
duͤrfniß befondere Sänger nöthig gemacht, indem im 4. Jahrhundert 
der Kirchengefang theild hin und wieder nod wenig ausgebildet, theils 
auch ſchon wieder in Verfall gerathen war, fo daß man buch gute 
Singlehrer die Gemeinden zum Singen wieder etwas heranbilden 
mußte (S. den Art. Hymnologie). Darum verordnete das Cone. Laod, 
(a. 361) ce. 15. non oportere praeter canonicos cantores, qui sug- 
gestum ascendunt et membrana (wahrſcheinlich ein Analogon von um 
fern Noten⸗ oder Choralbüchern) legunt, aliquos alios eanere in ec- 
elesia. Diefe Verordnung aber, daß die Gemeinden von den canoni- 
Then Sängern ordentlih und harmoniſch möchten fingen lernen, muß 
nur proviforifch gewefen ſeyn; denn mir finden bald wieder Spuren, 
daß das Volk feine Theilnahme an dem. Kircchengefange behauptete. 
Es wurben diefe Sänger aud) Unoßoieiz, monitores, genannt, weil es 
ihe Amt war, bem Volke vorzufingen und bemfelben mit Abfingumg 
der erſten Hälfte eines Pfalmverfes die Melodie befannt zu machen, in 
welcher die andere Hälfte des Verſes vom Volle nachgefungen werben 
ſollte. Die Lateiner dräden Parrıns felten durch Paalta, gewöhnlich 
durch Psalmista, zuweilen auch durch Paalmistanus und Cantor aus, 
und es iſt gewoͤhnlich, beide Ausdräde fononym zu nehmen. Daß 
Amt wird von Durandus (rat. div. office L fl. c.1.c. 38.) u. a. 
Psalmistatus genannt. Isidor. Hispalens. in ep. ad Ludefr. befchrefb 
das Gantorat alfo: Pertinet ad Psalınistam officium canendi, dicere 
benedictiones, laudes, et quicquid pertinet ad cantandi peritiam. 

1) Amtsweihe and Stellung der Cantoren in 
den beiden Spftemen der griebifch: und römifkh:Par 
thbolifhen Kirche. — Daß in der griechifchen Kicche bie war- 
vos ale eine befondere Gattung von Clerikern erwähnt werben, haben 
wir Im Allgemeinen ſchon bemerkt. An größern Kirchen gab es deren 
mehrere; denn Justin. Nov. 8. e. 1. führt an einer Kirche in Con: 
ftantinopel 25 Cantoren and 110 Lectoren auf. Jedoch bat der Ver: 
faffer aus der frühen Zeit keine Nachricht auffinden önnen, wie es mit 
der Einweihungsfeierlichkeit zu dieſem Amte gehalten worden ff. Die 
apoftoltfcyen Gonftitutionen, die auch für die fogenannten niebern Wei—⸗ 
ben DOrbinationsformulare enthalten, ermangeln eines folhen Formular 
für die Cantoren. Man trug wohl Bedenken, die Pfaltiften als foldye 
für eigenttidye Cleriker gelten zu laſſen. Damit flimmt gewiſſermaßen 
and) eine Nachricht Aberein, die Balsamon in Can. IV. Cone. Trull. 
mittheilt, nämlich daß man fi) vorzüglich der Eunnchen als Kirchen: 
fänger bedient habe. Diefe aber waren nach alten Klcchengefegen vom 

Siegel Handbuch 1. 21 
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geiſtlichen Stande gänzlich ausgefchloffen. Es verhielt ſich bamit wie 
in ber neuern Beit in Rom, Neapel u. a. D. mit den Caſtraten, 
welche auch zum Kirchengefange gebraucht, aber nicht in den Clerus 
aufgenommen werden. — Die Praris der neuern griechifchen Kirche 
beſchraͤnkt das Gerimoniell bei bem Amtsanteitte eines Pfalmiften nur 

auf ein ernftes, feiecliches Verſprechen, das fie nur von den Sängern, 
Kuͤſtern und Kirchenfnaben, mithin von den niedrigften Kirchendienern, 
ablegen laſſen, da. hingegen bei den höhern Weihen eine befondere 
Drdination uͤblich iſt. Vergl. Bellermanns kurzer Abriß der griechis 
[hen Kirche p. 118 — 119. — Etwas reicher find die Nachrichten in. 
der abendländifhen Kirche. Auch bier wird eine befondere Ordination 

des Cantors oder Pfaltiften nicht erwähnt, da berfelbe nach Cone. 
Carthag. IV. (2.399) nur vom Presbpter angeflellt wird. Psalmista, 
heißt e8 bier i. e. Cantor, potest absque episcopi scientia, sola jus- 
sione presbyteri officium suscipere cantandi dicente sibi presbytero: 
„Vide, ut, quod ore cantas, corde credas et quod corde credis, 
operibus comprobes.“ — Die römifch:katholifhe Kirche bat darum 
nicht weniger Bedenken geteagen, den Cantor unter die Ordines zu 
rechnen. Man fagt daher: Psalmistatus apud nos vocatur. prima 
tonsura, non est ordo, sed tantum dispositio ad ordinem. Daher 
rechnet man aud den Cantor zu ben Lectorenorden, was offenbar nur 
ein Nothbehelf ift, da die Alten beide Aemter unterfcheiden. Jedoch 
haben die Sänger in der abendländifhen Kirche in größerer Achtung 
geftanden, ald im Morgenlande, was die Einrichtung der Sängerfchulen 
(Scholae Cantorum) von Ambrofius, Gregor von Tours, Gregor dem 
Gr. und im Beitalter Carls des Gr. beweifen. (Bergl. den Art. Hym⸗ 
nologie.) Beſonders genofien die Singmeifter oder Lehrer, Primicerii, 
Priores scholae Cantorum genannt, großes Anfehen. In Rom wurde 
der Sängervorfteher Archicantor ecclesiae Romanae geheißen und war, 
wie in ben Stiftern und Gollegiarftiftern der Praelatus Cantor, ein 
anſehnliches und einträgliches Ehrenamt. Im kirchlichen Volksgeſange 
Tonnten jedoch die Cantoren fpäter Beine erfprießlihen Dienfte mehr 
leiten, da diefer im tömifchen Kirchenfofteme ganz aufhörte und auf 
ben Clerus und bie befondern Singchoͤre überging. 

11) Cantoren in dem proteftantifhen Eultus 
und namentlidh in der lutberifhen Zirhe. — — 
Wir haben im Art. Hymnologie die großen Verbienfte der Reforma- 
tion, namentlid die Verdienfte Luthers um den Kicchengefang nach⸗ 
gewielen, und koͤnnen uns barum hier kürzer faflen. Fuͤhrte Luther 
ben deutſchen Kirchengefang ein, befonders in der Art, daß das Volk, 
die ganze Gemeinde wieder daran Antheil nahm, fo mußte es aud) 
Unterrihtsanftalten für den Geſang geben. Diefem Bebürfniffe fuchte 
Luther dadurch abzuhelfen, daB er, wo es möglich war, Gefanglehre als 
einen Unterrichtözweig für die Jugend einführt. Es wurden darum in 
ben Stabtfhulen, fie mochten nun Gelehrtenſchulen ſeyn oder nicht, 
Lehrer angeftellt, die außer andern Unterrichtögegenfländen auch das 
Singen in ben Schulen einübten, Überhaupt muſikaliſchen Unterricht 
ertheilten und in den Kirchen den Gefang leiteten. Jede größere oder 
kleinere Stade in Churfachlen erhielt folche Cantoren. Wie lieb das 
Volk den Gefang gewann, fehen wir aus den fogenannten Currenten 

) 



Cantoren. 323 

und Singechoͤren, die zwar fruͤher ſchon gewoͤhnlich waren, nach der 
Meformation aber ſich immer mehr ausbildeten. Alle Gelehrtenſchulen 
hatten ſolche Singchoͤre und in einzelnen groͤßern Staͤdten wurden ſie 

durch bedeutende Vermaͤchtniſſe ſo begruͤndet, daß Geſangſchuͤler als 
ſolche unterhalten, geſpeiſt und in eine gemeinſchaftliche Wohnung konn⸗ 
ten aufgenommen werden. Kine ſolche Gelehrten⸗ und dabei Gefang: 
ſchule ift die Thomasfchule in Leipzig. Die Cantoren an ſolchen Schu: 
len waren gewoͤhnlich ausgezeichnete Männer im Gebiete der Kirchen: 
muſik und der kirchlichen Geſanglehre. Die Leiſtungen eines Bach, 
Doles, Hiller, Schicht, Weinlig, alle Cantoren ber Leipziger Thomasr 
fchule, find in⸗ und außerhalb Sachfens erkannt und benugt worden. 
Aber auch felbft in dem Unterrichte unfrer Volksſchulen fehlt die Ges 
fanglehre nicht, inwiefern fie den Choralgefang betrifft, und felbft im 
kleinſten lutheriſchen Dorfe iſt das Einlernen von Chorälen den Lands 
ſchullehrern zur. Pflicht gemacht. Man findet darum auch im lutheri⸗ 
fhen Deutfchlande faſt allenthalben eine nicht geringe Zahl von Me: 
lodieen,. die dem Volke bekannt und geläufig find. Welchen Werth 
man für den Kirchendienſt auf ben Gefangunterricht legt, namentlich in 
Sachen, beweift umter andern auch der Umſtand, daß verdiente Lands 
fchulfehrer zur Auszeichnung oft den Zitel Gantor erhalten, da in ber 
Hegel bier nur ftädeifche Kehrer der Ton⸗ und Gefangkunft an öffent: 
lihen Schulen diefen Amtsnamen führen. In andern proteftantifchen 
Ländern aber außer Sachen ift der Name Cantor für Landſchullehrer 
bin und wieder nicht ſowohl nomen honorificum, als nomen muneris, 
indem alle Landſchullehrer, inwiefern ihnen die Leitung des Kirchen⸗ 
geſanges obliegt, mit dieſem Namen bezeichnet werden. Man vergl. 
uͤbrigens dieſen Art. mit dem Art. Hymnologie. 

21* 
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Capella (Gapelle) und Capellani (Gapläne), 

eigenthümliche Kirchengebäude und Kirchenbeamte, 

3. Kirchliche Tradition, aus welcher der Name Ca- 
pella gewöhnlich erklärt wird. IL Sprachgebraud die- 
ſes Wortes ımter- den fraͤnkiſchen Königen und Kaifern. 
IH. Beränderter und erweiterter Sprachgebrauch dieſes 
Wortes vom 9. Sahrbundert an. EV. Eapellen im kirch⸗ 
lichen Leben unfter Sage. V. Außerordentliche Kirchen⸗ 
beamte, die ven Namen Capellani führten, und ihre Bes 
deutung in Kirchenſyſtemen der heutigen chriftlichen Welt. 

Du Frese unter den Wörtern Capella und Capellani. — Alex⸗ 
ander Müllers encpelopädifhes Handbuch — bdiefelden Art. — Mül 
lers (Domvicars zu Würzburg) Lericon des Kirchenrecht: Art. Caplan. 
— Auguſti's Denkwürbdigkeiten 11r B. p. 244 ff. — Baumgartens 
Erläuterung Der chriſtlichen Alterthümer p. 173. Die Abhandlung von 
Karrach de jure condendi capellas Hal. 1750. 4. behandelt nicht 
bloß das Rechtliche, fondern auch das Archaͤologiſche. 

D Rirhlidhe Tradition, aus weldher der Name 
Capella gewöhnlidh erklärt wird. — Daß der heilige 
Martin zu Zours (T400) in Gallien hoc) verehrt wurde, hat Schrödh 
in feiner 8. ©. mehrmals unter andern Thl. 16. p. 251 und 252 
angedeutet. — Diefer Heilige fol einft, ald er eben zur Kirche gehen 
wollte, einen ſchlecht gekleideten Bettler feinem Chorsod zugemorfen 
und in einem kurzen Unterrocke, capa, euppe genannt, den Gottesdienſt 
verrichtet haben. Diefes Kleidungsſtuͤck ſei nach Martins Tode als 
ein großes Heiligthum angefehen und fo hoch gefchägt worden, daß Die 
Könige von Frankreich (f. Wulafrid Strabo dejrebus eccles. im legten 
Buche) Baffelbe jederzeit mit zu Felde nahmen, in der Einbildung, das 
duch den Sieg zu erhalten. Um dieſe Capa oder Cappa zu ehren, 
wurde ein eigerted Zimmer im königlichen Palaſte eingerichtes, wo fie 
nebft andern Reliquien aufbewahrt wurde. Diefes Zimmer fel dann 
eben deshalb Capelle genannt worden. Pflegte man nun, mie fi 
anbdermeits zeigen wird, den Orten, wo Reliquien aufbewahrt wurden, 

eine große Verehrung zu beweilen und an benfelben Gebete zu verrich⸗ 
ten, fo ließe es ſich leicht erklären, wie man Kleinere Xocale, zu An: 
dachtsuͤbungen beftimmt, mit folhem Namen habe bezeichnen können. 
Diefe Tradition findet man Übrigens bei Du Fresne unter dem Worte 
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espella, wo au die Altern kirchlichen Schriftftelfer genannt find, aus 
denen er ſchoͤpfte. ' 

1) Spradhgebraud) diefes Wortes unter den frän« 
Zifhen Monarchen. — Wis fihe nun auch mit ber eben er: 
wähnten Tradition verhalten. mag, fo:ift fo viel gewiß, daß in Frank: 
zei der Ausdruck Gapelle für Oratorium, Privatkirche, gewoͤhnlich 
murde, und. man brauchte e8 eine Zeitlang von den Localen, weiche bie 
fraͤckiſchen Könige zu ihrem Privatgottesdienfte im ihren Palaͤſten ers 
richten ließen. Dieb findet. man gut nachgewiefen bei Du Fresne, wel- 
cher zeigt, daß ſich bie Fränfifchen Könige In den verfchiedenen Pald- 
fien, weiche fie im Meiche heinfen, fo wie auf ihren Domänen ber: 
gleichen Eapellen erbauen ließen und fich ihrer auf ihren Reiſen im 
Rande’ bedienten. - Sie führen baher auch den Beinamen palatinae, re- 
gales, regiae, dominiene und oapellae cancellariae hießen fie deshalb, 
geil in dieſen Dratorien zuweilen die Staatsarchive aufbewahrt wurden. 
Dergleihen Capella regime wurden bald and) in England und Deutſch⸗ 
land gewöhnlich und ein Analogon davon findet man bereits am grie⸗ 
Hilden Kaiferhofe. Das’ erfte Beifptel eines Privatgottesdienftes finden 
wir bei Euseb. Vita Comst. M. 1. IV. c. 56. vergl. Sozom. h. e. I. 
1. © 8., wo von dem duch Geiſtliche beforgten, Feldgottesdienfte Con⸗ 
ſtaneins des Gr. erzählt wird, .er habe fein Belt zu einer Kirche einrichten 
laſſen. Walfefcheinlic war das von demſelben Kaifer erbaute uuprsorer 
dei urngn ıcw AnoosoAwv (Emseh. 1. c. c. 57) ebenfalls nur Hof: 
kirche. Dergleichen kommen bei den folgenden Kalfern regelmäßig vor. 
In Piefer Zeit hatte fich alfo der Sprachgebrauch für das Wort Ca: 
pele fo gefaltet, daß man darunter kleinere fürftliche 
Privatkirchen verftand. Es mögen daraus die fpdtern Hof: 
kirchen mit der damit verbundenen Hofgeiſtlichkeit hervorgegangen feyn. 

1) VDeränderter und erweiterter Sprahhgebraud 
dieſes Wortes vom 9. Jahrhundert an. — — Ma 
dem Beiſpiele der Fuͤrſten errichteten auch vornehme und reiche Pri⸗ 
aatperfonen Hauskirchen oder Capellen und erbaten fih für den Dienft 
herfelben einen Geiſtlichen. Dies geſchah befonderd vom Seiten des 
hoben Adels ia Deutfchland, baher die capellae vällaticae, Burg⸗ 
kapellen. Da aber dieſe dem öffentlichen Gottesdienſte Eintrag thaten 
amd Vornehmere aus Bequemlichkeit und Stolz die gewöhnlichen Kir: 
chen zu befuchen aufhärten, To verorbneten einige Contilien, daß darin 
die Abendmahlsfeier nicht follte geftattet werden. Auch wurde es Sitte, 
daß wohlhabende Privasperfonen theils zum Beichen ihrer befondern 
Froͤmmigkeit, theils um gewiſſe Suͤnden abzubüßen,, dergleichen Be= . 
baͤude errichteten. Sie liefen einen Altar darin anbringen und flellten 
einen Geiftlichen dabei an, der aber unter den Pfarsern der Haupt: 
Eiche ftand. AS die Heiligenwerehrung mehr überhand nahm und zur 
Beit der Rreuszüge immer mehr Reliquien nad Europa gebracht wur: 
ben, ja als der Glaube füh immer mehr ausbreitete, daß das Gebet - 
beſonders an heiligen Orten ſchon als opus operatum verdienſilich fei, 
fo entfianden immer mehr folche Gebaͤude und vorzuͤglich brauchte man 
fie dazu, um die Reliquien würdig aufbewahren. Sie werden von 

. dieſer Zeit an immer häufiger und finden ſich an einfamen. Orten in⸗ 
nerhalb und außerhalb der Städte, im Freien und an Landitrafen. 
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Als fih die roͤmiſch⸗katholiſche Meßtheorie ausgebildet hatte, konnten 
dem Aberglauben der Zeit nicht genug Meſſen gelefen werben, und die 
Altäre der gewöhnlichen Kirchen ‚reichten kaum zu, um: biefem Beduͤrf⸗ 
niffe zu genügen. Es wurben daher befondere Gapellen mit Altären 
an jeder größern Kirche angebaut, um im nöthigen Falle darin Meſſe 
lefen zu tönnen. Bon dieſer Art find die Kloftercapellen (eapellae 
monasteriales).. Won biefen handelt der ganze Titel der Decretalen 
de capellis monachor, et alior. religiosor. und das Conc. Trident. 
sess. 7. c. 7. — Urfprünglich hielten fih alle Kloſterbewohner zur 
ordentlihen Pfarrkirche; um aber nicht ihre Klöfter zu häufig verlaffen 
zu dürfen, errichteten fie Kioftercapelien, die dann - größtentheils in fo 
große prächtige Kirchen verwandelt wurden, daß deshalb ganze Pfarr 
gemeinden mit dem Klofter in Ruͤckſicht des Gottesdienftes vereinigt 
find und in der Kloſterkirche ihren Gottesdienft halten muͤſſen. Es 
entftanden daraus die parochiae unitse. Man verftand jest darunter 
entweder Fleinere felbftftändige Kirchengebaͤude oder 
an Rirhen und in Privathäufern angebaute und 
eingerichtete Locale, um darin einzelne gattesdienfts 
lihe Handlungen zu nollziehen, im Gegenfage zu der eigent= 
lichen Kirche, templum, basilica, welche zur gemeinfchaftlichen Seier des 
Gortesdienjtes, zur Verwaltung der Sacramente ohne Ausnahme und zur 
Vollziehung allgemeiner Titurgifcher Handlungen errichtet fit. Oratoria 
und Capellae werden gewoͤhnlich fynonym.gebraudt. Doc wird auch 
ber Unterfchied gemacht, daß erftere blos Privathäufer ohne Altar und 
Sacrammentsverwaltung, legtere aber Nebenkirchen mit priefterliher Ads 
miniftration find. Beide heißen auch zumellen Sacellae sacrae und 
im Neutrum sacella. 

IV) Eapellen im Firhlihen Leben unfrer Tage. 
Sie finden noch jegt in der römifch-Eatholifchen wie in der proteflanti= 
fhen Kirche flat. Dort hat fich dee Begriff aud) jest noch erhalten, 
wie wir ihn fo eben beſtimmt haben, Es haben ſich damit auch ges 
wiſſe. kirchenrechtliche Beſtimmungen gebildet, über die man in Aleran« 
der Müllers encyclopädifchem Handbuche, Art. Capelle, Belehrung finder. 
Beſonders gehört hierher das Recht des Privatgottesbienftes, welches 
noch in unfern Zeiten hier und da von ben Öffentlichen Gefandten ber 
Souveraine in Anfpruh genommen wird, — Seltener wird dieſes 
Mort im proteftantifhen Cultus gebraucht und zwar theils von klei⸗ 
nern Filialkirchen, theils auch von fogenannten Kichhofs- oder Grabe 
capellen,, Eleinen Kirchen auf Kicchhöfen, in benen bei ungünftiger 

. Witterung die Leichenreden und fogenannten Abdankungen gehalten 
werben. Noch häufiger wird jedoch dieß Wort von den ſogenannten, 
an den Kirchen angebrachten Betſtuͤbchen gebraucht, die aber beim 
Baue neuer Kirchen moͤglichſt vermieden werden. Ueber die kirchen⸗ 
rechtlichen Beflimmungen für bie Sapellen in diefem Sinne, befonderd 
in Sachſen, ift Ziehnert's practifchessevangelifches Kirchenrecht, Meißen 
1827, Thl. 11. ©. 398 zu vergleichen. — Ein völlig eigenthümticher 
Sprachgebrauch biefes Wortes iſt der, wo es von dem Vereine ber 
Muſiker gebraucht wird, welche Fuͤrſten an ihren Höfen zu unterhalten 
pflegen und die darum fürfttiche, königliche, Eaiferliche Capellen genannt 
wegben. Sie follen ihren Namen daher haben,. daB in ben oben be⸗ 
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fehriebenen fürfllihen Hauskirchen (Capellen) zumweilen auch geiftliche 
Mufiten aufgeführt wurden. — Nachdem wir den verfchiedenen Sprach⸗ 
gebrauch von Capelle entwickelt haben, wird ſich auch deſto leichter bee 
flimmen laſſen, 

V) die urfpräftgliche Bedeutung der nad) ihnen 
LTapellani genannten Kirchenbeamten und deren Bel« 
tung in der heutigen hriftlihen Welt. — Zunaͤchſt wurde _ 
der Geiftliche, welcher an dem Hofe der fränkifchen Könige über die oben 
erwähnte fd wichtige Reliquie der Capa des heiligen Martin von Tours, 
fo wie über die andern Palaftreliquien bie Auffiht führte, Capellanus 
genannt. . Diefe Aufficht hatte er fowohl im Patafte, ald auch auf den 
-Weifen und Heereszügen der fränlifchen Könige zu führen; denn Res 
liquien, die man bei ſich hatte, hielt man für ſchuͤtzend und fiegbrins 
gend. In biefer legten Beziehung hatten dieſe Geiftliche Aehnlichkeit 
mit den Seldcaplänen in Latholifhen Heeren der fpätern Zeit. Nach⸗ 
ber gab man .diefen Namen allen benen, welche Reliquien vermahrten 
und den Clerus palatinus, die Hofgeiftlichkeit ausmadhten. Der Oberfte 
darunter, anfangs zur 2&oyn» Capellanus genannt, hieß fpäter Archi- 
Proto-Capellanus. Dan nahm dazu geroöhnlid nur vornehme Geifts 
liche, Bifhöfe, Aebte, und ed wurden dieſe Archi-Capellani bald Se⸗ 
eretäre der Könige und felbft Reichskanzler. Bedeutende Bifchöfe ahms _ 
ten dieß nach und nannten die Cleriker, denen fie die Verwaltung ber 
Kirchengüter anvertrauten, Capellani. 

As fpäter, wie oben bemerkt worden ift, ber beutfche Abel das 
Vorrecht fi) aneignete, auf feinen Burgen befondere Gapellen zu er: 
bauen, fo entflanden die fogenannten Schloß: oder Burgcapläne, Burgs 
pfaffen, auch patres spirituales urid domestici genannt. (Vergl. Wala- 
frid Strabon de reb. eccles. e. 31.) Sie fanden unter den Archi⸗ 
biaconen und mußten diefen Gehorfam geloben, ehe fie die Sacra ads 
miniftrieen durften. Da fie im Mittelaltet zu den Wenigen gehörten, 
die fih mit Lefen und Schreiben abgaben, fo ift es begreiflih, daß 
biefe Geiſtlichen auch bald zu weltlihen Gefchäften..gebraucht wurben. 
Der fromme Aberglaube erbaute jedoh, wie wir gezeigt haben, 

immer mehr folche Gapellen. Sie wurden zu Zeiten der Kreuzzüge in 
. großer Menge erbaut. Man erbat fidy für diefelben vom Pfarrer oder 
von irgend einer geiftlichen Behörde oft für ein geringes Geld Geiftliche, 
die nun auch ben Namen Capellani führten, wodurch man allmählig 
barauf hingeleitet wurbe, darunter einen Hülfes oder Succurfals Geifts 
lichen zu verftehen, welcher keine eigene Parochie hat und nur mit Er- 
laubniß die Sacra adminijtriren darf, — ZZ 

In diefer Bedeutung finden fie noch jegt im Cultus der roͤmiſch⸗ 
katholiſchen Kirche flat. Es find Geiftliche, welche den Pfarrern nad 
erhaltener bifchäflicher Erlaubniß als Gehülfen bei Verwaltung der Sa: 
cramente und fonfligee Verrichtungen beiftehen. Beforgten fie den 
Frühgottesdienft, fo hießen fie fonft Capellan aurorae und Capellani 
de Alba (weil das fpanifche. Wort Alba eben fo viel wie aurora be: 
deutet.) Die Capellane ftehen unter des Pfarrers Leitung und Aufficht 
-und koͤnnen nur die Sunctionen verrichten, welche er ihnen auftraͤgt. 
So lange der Pfarrer feinen Dienft felbft zu verfehen im Stande iſt, 
darf er "ich nach Cap. 80. de praebendis keinen Capellan zugefellen. 

+ 
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Er iſt aber verbunden, fich beren fo niele zu halten, als zur hinlaͤng⸗ 
lihen Verwaltung ber Seelſorge für die ihm amvertrauten Pfarr 
gemeinden nach Beichaffenheit der Umſtaͤnde nothwendig find ( Cone. 
Trident, Sess. 21. c.4. de reform.) Sie gehören in. ber katholiſchen 
Kirche zu dem ſehr gedruͤckten Geiſtlichen, dik ſich fir geringen Lohn 
oft den muͤhſamſten Amtsgeſchaͤften unterziehen muͤſſen. Will man ſich 
von ihrer amtlichen Stellung, von. dem Unterfchiede, der noch zwiſchen 
ihnen und den Pfarrvicarien ſtattfindet und dergleichen unterrichten, ſo 
vergl. man den Art. Capellan in Alexander Muͤllers encyclopaͤdiſchem 
Handbuche des Kirchenrechts. 

Im proteſtantiſchen Cultus kommen auch noch zuweilen Capellane 
vor; allein ſie ſind da, wo ſie dieſen Namen fuͤhren, nichts anderes, als 
Diaconen und verwalten das geiſtliche Amt gewoͤhnlich in Gemeinſchaft 
mit einem Paſtor oder mehreren Diaconen. Beſonders koͤmmt dieſes 
Wort noch bei. der Hofgeiſtlichkeit mancher Fuͤrſten vor, wo. boßaplan⸗ 
gewoͤhnlich die juͤngern und untern Hofprediger bezeichnen. 



Cardinä Ben 

hoͤchſte Kirchenbeamte nach dem Papfte im, wömifche 
katholiſchen Kirchenfyſtene. 

TI. Rame, Urſprung, Begriff und große Wichtigkeit 
der Cardinaͤle im Bet DAB ben Kibenfoitane. . 
Wahl der Cardinaͤle, das dabei uͤbliche Cerimoniell und 
wanende Grundfäge, ihre Zahl betreffend. III. Große 
aegeichnung derfelben in Abficht ‘auf Außere Ehre und. 

Einkünfte, IV: Ihren zugetheilte Amtöuertichtungen. 

CLCiteratur. Römifhe Kirche. Der Cardinalshut ober 
Bericht von den Cardinaͤlen 3 Thle. 1667. — Josephus’' ab Eggs 
Purpura doeta. 5 Vol. mit vinem Supplementband.. Aug. Vindel 
1729. Leopold Pilati Origines juris Pontifieii ad Carolum VII. Im- 
peratprem Angustum Tridenti 1739. — .Lucius Ferraris, Prompta 
Bibliotheca de Cardinalib. 2do. Lit. C. — Joamnes Kleiner: de 
origine et antiquitate, itenı de muniis et praerogativis Cardinalium, 
Diss. 2, Ludovic. Thomassin. de Cardinal. T. I. L 2. eap.116.: dis+ 
eiplin. antiq. et nov. — L. A. Murstori disp. de origine Cardinal.- 
in Andtiquitat. mied. aev. Tom. V. Binterims Denkwuͤrdigkeiten Se 
DB. 1r Thl. p 117 ff. — Proteftantifhe Kirche. Fabrici 
bibl. untiq. p. 668— 670. Jo. France. Buddeus de origine Cardi- 
‚nalitise dignitatis 1693. Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten (kurz) p. 151 ff. 
und Rheinwalds Archäologie S. 47 in ben Roten (nit unwichtig 
wegen ber Wortbedeutung von Cardinalis). . 

D Name, Urfprung, Begriff und große Wichtig⸗ 
Peit der Lardinalswürde im römifh -Farbölifchen ‘- 
Birhenfyfieme — Das. Wort Cardinalis bedeutet im ſpaͤtorn 
Latein fo viel wie praecipuus, was in feiner Art vor andern. einen 
Vorzug, eine befondere Wichtigkeit hat. Daher venti, virtutes cardi- 
nales, in der Kicchenfprache opera Christi cardinalia, missa cardina- = . 
lis, — eardinale altare. — Auf Perfonen übergetragen bebeutet es 
Männer, die mit wichtigen und ehrenvollen Aemtern betraut „find. Zur 
Bezeihnung gewiffer Titel und Würden war dad Wort früher sau 
außer der Kirche gewöhnlich. So führten nach Caffiodor die erften Mi: ., 
nifter am Hofe des Kaifers Theodofius des Gr. ben Titel Cardinales, 
Schon ˖ nach ̟  diefer - allgemeinen Bedeutung ließe fich erklären, wie ein 
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« THE der ackiven Geiſclichkeit in ber Stadt Rom den Titel- Cardinalis 
babe führen koͤnnen. Waren 28 Geiſtliche, die.in bet Nähe eines der 

“  -angefehenften Bifchöfe im’ der Chriftenheit lebten und zwar in der ale 
ten Hauptſtadt der MWelt,. fo erklärt fich "gewifjermagen ſchon daraus 

. diefer Name. Daraus liege ſich auch abnehmen, wie in aͤltern Zeiten ſich 
Biſchoͤfe, Presbyter, Dieconen darum ceardinales nennen fonnten, weil 
fie an einer Kirche wirklich angeftellt waren; im Gegehfage zu 'denen, 
welche ſich nur auferordentlicher Weiſe daran aufhielten (incardinati, 

‘ intisulati), fo daß es auch außerhalb Roms Cardinaͤle in einem weitern 
 . Sinne gabs — Eine noch ̟ fpecielere Urfache der. Benennung Gardis 

naͤle und eine engere Bedeutung diefes Wortes giebt Du Fresne s. v. 
‚ Cardinalis an. Er zeigt, daß ſich in Rom die kirchlichen Bebaͤude eins 
getheilt hätten in eigentlihe Pfarrkirchen, ecclesiae parochiales #. ti- 
tuli, in diaconiae, d. h. in Hoöspitäler mit zigenen Eleinern Kirchen 
"und in-Oratoria. An den beiden erſtern fein Presbpter und Diaco⸗ 
nen angeſtellt geweſen, die den Beinamen Cardinales aus dem doppel⸗ 
ten Geunde ‚geführt hätten, theils weil in ihren Kirchen alle pfarsamts 
liche Vertichtungen (liturgia plena) üblic, waren, da, hingegen in den 
oratoriis nur Privatmefjen flattfanden,,, theils weil jene Presbyter und 

Didconen abwechſelnd dem’ Papite beim "Battesdienfte aſſiſtirten. Es 
, gab. deninach fihon früh in Rom, Presbyteri Cardinates -und der Papft 

Reo nannte fie im J. 853 presbyteros sui cardiais und ihre Kirchen 
e  paroehias wardinales: Wurde einer von ihnen, Bifhof, fo erloſch die 

Wuͤrde der Catdinalprioſter. Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß beſan⸗ 
ders die in der Nähe von Rom erledigten Bisthuͤmer mit ſolchen ‚Cars 
dinalprieſtern beſetzt wurden. Eben ſo deutlich ſind auch die Spuren 
von den diaconis cardinalibus. Es gab demnach in Rom nur eine 
Beitlang Gardinalprieftee und Diaconen: Der Episcopus cardinalis 
würde genau "genommen ber Papft felbft gemefen ſeyn; allein fchon 
im 9. Jahrhundert wurden 7 Bilchöfe der Umgegend von Rom (wahes 
ſcheinlich frühere Cardinalprieſter), namlid don Oſtia, Rafina, Porto, 
Aiba, Zuseuli, Sabine und Pränefte der Kirche vom Lateran fo zuges 
theilt, daß fie an gemwiflen Tagen dort gottesdienfllihe Verrichtangen 
vornehmen mußten, woher fie ebenfall$ episcopi cardinales genannt 
wurden. Jene Diaconen und Presbyter bildeten anfangs allein das 

.. Presbyterium oder ben lebenden Senat bed Bilhofs von Ron, bie. 
fpäter auch: jene Biſchoͤfe dazu gezogen wurden. Dennoch ertheilte ber 

« Beiname Cardinalis lange gar Feine befondere Auszeihnung, fondern 
Abe Rang fowohl unter fih wie gegen andere Geiftiiche beflimmte ſich 
nach ihrem urfprünglihen Amte. Allein mit dem fteigenden Anfehen 

der Päpfte, durch Anhaͤufung ber Gefchäfte, und befonders, daß die feits 
her beftandene Gasdinalgeiftlichkeit in Nom im ein Wahlcollegium der 
Paͤpſte felbfi. verwandelt wurde, erhielt fie eine ausgezeichnete und voͤl⸗ 

- * Sig eigenthümtiche Stellung. Noch. war aber bis zum 11. Jahrhundert 
die Papftwahl nitht allein in den Händen der Gardinäle, fondern fie 
theilten dieſes Recht mit ber übrigen Beilllichkeit und dem Volke zu 
Korea — Als aber im 11. Sahrhundert (1059) Papft. Nicolaus II. 
(gegen Benedict X.) zu Siena von den Cardinaͤlen allein gewählt 

“ "toorden war, erließ er ein Decret, vermöge deſſen nach dem Tode eines 
Papſtes die Cardinaldifchöfe das Wahlgeſchaͤft: eines Nachfolgers vor⸗ 
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zugeweiſe und vor allen andern Berathſchlagungen allein vornehmen, 
dann aber die Tardinalptiefler in ihr Concilium rufen und endlich die 
Zuftimmnmg der übrigen Geſſtlichkeit ynd des Volkes verlangen follten. 
Durd) die Constitutio dieſes Papſtes de electione romani Pontilicis 
(S. Harduin. Coflect. Concil, T. W. P. I. p, 1064 — 1067 unb 
Muratori scriptores rer. Ital. Tom, H. P. I. p. 645°. wurden nicht 
nur auf 7 Sufftagane oder Colatoraldifihäfe, unter dem Zitel: Epi- 
scopi edciesiae Lateranensis Cardinales zu einem päpftlichen Kicchentathe, 
fondern auch gu dem einzig. rechtmäßigen Papſt⸗Wahlcollegium beſtimmt. 
Zwar wurde dieſes Privilegium von ben deutſchen Kaiſern aus dem Saͤch⸗ 
ſiſchen und Hohenſtaufſchen Haufe heftig angefohten, aber #8 gelang ber 
römifchen Politik immer wieder, wenn aud fir den Augenblick bem 
Drange ber -Umftände nachgegeben werden mußte, ihr in Anfpruch ge 
nommenes Recht geltend zu machen. Gregor VH. (Hildebrand) felt 1073 
dmg nod- mehr in- die Idee feines: Vorgängers ein. Die folgenden 
Däpfte handelten in eben diefem Geiſte und im 12, Jahrhundert (1179) 
bewirkte Aerander III. durch die Canones Lateranenses eine nieue' Bee 
ftätigung der unabhängigen Papftwahl, wobei ber kaiſarlichen Beitäth- 
gung gar nicht mehr gedacht wurde. "Etwas Achnliches ward unter 
Innocens I. und IV. im 13. Sahrbundert. wiederhoft, nachdem Er⸗ 
fterer fchon-1198 ßch von der meltlihen Macht über Rom - losgefagt 
und dem Ealierlichen Praefeotus urbis für den päpftfichen Stuhl. in 
Eid und Pflicht genommen hatte. Unter Gregot X. im Jahre 1274 
wurde bas: Sardinalsconclave bei ber Papſtwahl auf den Fuß eingerich⸗ 
tet, wie es nachher immer geblieben iſt. — Die förmlihe, noch jett 

. beftehende dreifache Claſſification der Cardinaͤle: 1) Cardinales Episcopi, 
2) Cardinales Presbyteri.und 3) Card. Diaconi, welche in der allgemeinen’ 
Idee des Clerus und in der frühern Einrichtung der römifhen Kithe 
ihren Grund hat, ftammt erft von Paul II. aus dem 15. Jahrhunderther.. 
In dieſer ausgebildeten Kormides Cardinalcollegiums find demnad.L ars, 
Sinäle ſolche Geiftlihe der römifhen Kirche, die dem” 
Dapfte zunädhft fteehben, ibn aus ihrer Mittewählen und. 
feinen Rath in Firdlichen und weltlihen Ungelegene 
beiten ausmachen. Man fcheinenicht immer das hiſtoriſch Einflußs . ' 
reiche des völlig ausgebildeten Cardinalcollegiums gewürdigt zu haben, da es 
doch der wichtige Moment in der Gefchichte ift, wo der erfle Grund zur Unabs 
haͤngigkeit der römifchen Hierarchie von Glerus, Volk und weltlicher Macht ges - 
legt wurde. Noch weniger hat man immer Hildebrande Antheil an diefem, 
Merke richtig erkannt. — Voigt in feinem Hildebrand (Weimar 1818. 
©. 54) hat dieß tiefer aufgefaßt, indem er fein Urtheil daruͤber auf folgende. 
Art ausfpriht: ,, Damit war Hildebrands langes, bedachtſames, aber 
„immer elfriges Bemühen, den Papft einzig durch die Kirche zu fegew ” 
„und feine Wahl aller Willkuͤhr weltlicher Gewalt zu entnehmen, herr⸗ 
„lich gelungen. Gewiß ift dieſer Concilienbeſchluß das größte Meiſter⸗ 
„ſtuͤck paͤpſtlicher oder vielmehr Hildebrandiſcher Klugheit. Auch dae 
„dem Kaiſer bisher noch zugeſtandene Beſtaͤtigungsrecht ſollte Ihm entz 
„zogen werden. : Die Abficht darlıber lag verſteckt; aber gejagt war es, 
„daß der Kaifer das Mecht, den Papft zu betätigen, jedesmal erſt vom 
„Papſt erhalten ſollte.“ | . 0 

U) Wayhl der Lardindde, dabei uͤbliches Cerimo⸗ 
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niell, und ſchwankende Grundſaͤtze, Are Zghl hesref 
fend. — — De Papſt. waͤhlt die Cardinaͤle gus⸗eigener Macht⸗ 
volllommenheit und ſelbſt der Schatten. van dem Mitwirken der Car: 
Binäte dabei, iſt nach und. nad). verſchwunden. — Nah dem römis 
fen -Serimonich geſchah Vie Promotion an. ber Mitterooche der Duas 
temberwochen. Der Papſt verfanmelte die "alten Cardinaͤle und srug 
ihuen. vor, ob es dienlich few, 'neue Cardinaͤle zu. machen, und wie 
vieig? Seder Garbinal. gab hHiemuf- fein Gutächten... Nah . Aus 
hoͤruag dieſer -eeichieb der Papſt: Nos sequimur sonsilium dir 
eantium, quod fiant, umqua ad telem: numprum. Daun, feste er 
hinzu: „Wir. werden. nadhfinnen und‘ ibe, ſollt 
Kuh vachſinnen über die zu ernennenden. Pers 
fonen; am Fünftigen Sreitage werden. wir, fo 
Bott will, diefe Bornehmen.. Waren . vielleicht. einige 
Cardindie Krankheit halber abweſend, fo wurde deren Gutachten noch 
befondess eingeholt. Den naͤchſten Freitag ſtellt der Papft jedem. Car⸗ 
Dina insbeſondere nach der Ordnung die zu ernennenden ̟  Perfonen 
vor, mit den Worten: Nos cogitamım de talibus, personis, weldie er 
dann mit Namen und mit ihren fruͤhern Würden. und Aenstern ans 
führt: Dieatis, quid vobis- de istis vel de allis videtur esse fiendum. 
Genehmigt deu größere Theil der Cardinaͤle bie vergeſchlagenen Perfo: 
nen, fo. pflegt der Papſt zu fagen: Dee gratias, nos habemns de perso- 
nis concordiam omnlum fratrum, worauf er dann die veuen Carpindle 
promovirt unter der Formel: Auctoritate Dei omnipotentis, Bandotor. 
Apostolor. Petri et Pauli et nostra, tafem (si sit Praejatus) ehsolvi- 
mus. a vineulo, quo tenebatur ecolesiae suae et ipaum assuminus ia 
Presbyterum S. Romanae eoclesiae Cardinalem. If der Meuernannte 

“" . tein Prälat, fo vorrden die Worte: absolvimus a vinoulo ausgelaffen. 
Am Sonnabende gefchieht daun endlich die feierliche Verkuͤndigung der 

"een Bardindle, nachdem der Papfi eine kutze Anrede an diefe neuen Glie⸗ 
4 

. 
. 5 

® 
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EZ — * Dapfbes wegen des Aufnahme der Prinzen ober ihrer Gefandten, wegen ber 
% 

. 
a 

"Yer. des heiligen Collegiums, wenn fie in Rom gegenwärtig find, Aber 
‚die Pflichten der neuen Mürde gehalten hat. Hierauf werben bie 
neuen Cardinaͤle zum Fuß: und Handkuß gelafien. Nach biefem bes 

‚geben fich alle zu der päpfllichen Gapelle und flimmen Te Deum lau- 
damus an. Seber der neuen Garbindle wirb von zwei alten zum Al 
tare begleitet, wo die neuen kniend verweilen, bis der ambrofienifche 
Lobgefang beendigt ifl. Der erfle der Cardinalbiſchoͤfe betet dann einige 
vorgefchriebene Gebet. Nach Beendigung derfelben empfangen zwei 
päpftliche Capläne jeden ber veuen Cardinäle und führen fie zuerſt auf 
‚den Altar, um benfelben zu küͤſſen; dann zu jedem der alten Carbinäle, 
Anfangend mit den Cardinalbiſchoͤfen, um dieſe ebenfalls zu kuͤſſen. 
Der Zug verläßt alsdann wieber bie Capelle und begiebt ſich in dem 
Saal bes Eonfiftoriums. (Man verftcht unter dieſem Worte im römifchen 

Geſchaͤftoſtyl theils die kirchliche Berfammiung, weiche in Gegenwart bes 

Gunonifatlon der Deiligen, wegen Ernennung der Cardinäle und wegen 
anderer wichtigen Angelegenheiten gehalten wird, theils bas Local im päpft: 
Uchen Palafte, wo. diefe Berfammlung flattfindet, theils auch zuweilen das 
Cardinalscollegium überhaupt als berathende Behörde bed Papites), wo die 
neuen, Carbinäle ihre Site einnehmen. - Hier ſchließt ber. Papft ihmen ben 
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Mund, d. h. er gebietet, ihnen Seillſchweigen. — In bein bald due 
auf folgetden Confiſtoriuin wird ihnen der Mund wieder eroͤffnet, we 
zugleich die’ Titel angewiefen und die Cardinalsringe uͤberreicht werben. 

Bon biefer alten Praris ift man aber. in der neuen Beit weſent⸗ 
Uch abgewichen. Der Papſt bindet fich nicht mehr an, die Quatember⸗ 
zeit, noch an das Gutachten der alten Cardinaͤle. Er promopirt neue 
Gardinäle, wann und welche er will. Gemöhnlich werden jeßt die 
en zuerft in dem apoflolifchen Sanle von einem der alten 

näle Sr. Heiligkeit vorgeftelft, ‘weicher ihnen alsdann das rothe 
Barret überreicht. Hierauf wird eim öffentliches Gonfiftorium angefagt, 
wo ihnen der rothe Cardinalshut feierlich aufgefegt wird, unter den 
Worten: Ad.laudem omnipotentis Dei et sanctae sedis Apostolicae 
ornamentüm, accipe galerum rubram, fnsigne singularis dignitatis 
Cardinalatus, per quod designatar, quod usque ad mortem et san- 
guimis effusionem inclusive pro exaltatione sanotae fidei, pace et 

quicte populi christ. augmento es statu Sacrosanctae Ecelesine Ro ' 
mmae 'intropidum exhibere debeas in Nomine Patris T. et. F. t. 
et Sp. 1. S. Amen. — In ben bald darauf folgenden Confiftorien 
gefchieht die Eröffnung des Mundes, die Anmeifung der Titel un) die 
Ueberreihung des Ringes. Bei der Eröffnung des Mundes fagt der 
Papſt: Aperimus vobis os, tam in collationibus, quam in condiliie, 
atque in cetectione summi pontihcis, et in omnib. actib. tam in 
Consistorio, quam extra, qui ad Cardinales spectant, et quos solidl 
sunt cxercere in Nomine Patris etc. Es galt als Regel, daß der 
Gardinal in Rom lebe und allen andern Verbindungen entſage. Tho- 
mass. I. 1. 2. c. 114. Bisweilen ward aber ausnahmsweiſe einem 
‚abmefenden Prälaten bie Cardinalswuͤrde ertheilt, oder einem Garbinaf 
erlaubt, eine auswärtige Pfründe anzunehmen. So mar 1166 Gal⸗ 
dinus Cardinal und zugleich Erzbifhof von Maltand. Auch Mönche 
erhielten nicht felten die Würde eines Cardinald und wurden dann am 
eömifchen Hofe Befchüger und Fürfprecher ihrer Orden. Balduin aus 
Pifa z. B. war der erfte Ciftercienfer, welchen ber Papft 1135 zum 
Gardinal ernannte. Bullar. Roman. I. 132. Nro. 25. Es ftand dem 
Papſte frei, aus welhem Volke er Cardinaͤle ernennen mollte; natuͤr⸗ 
lich aber waren bie meiften aus Stalten, und im 12. und 19. Jahr⸗ 
hundert die wenigſten aus Deutfchland. Mit der fleigenden Wichtig- 
keit der Cardinaͤle aber verlangten alle Völker immer dringender, daß 
man fie berücfichtige, und es wurde feltgefegt, inwiefern mehr ober 
weniger Cardinaͤle aus ihrer Mitte genommen merden müßten. Auch 
tönnen die Monarchen ausgezeichnete, in kirchlichen Würden flehende 
Männer, Erzbiſchoͤfe und Bifehife, dem Bapfte zur Cardinalswuͤrde 
empfehlen, welche Kroncatdinaͤle heißen und von den Monarchen das 
rothe Barret erhalten. 

Schwankend find von jeher bie Geundfäge über die Zahl ber Cars 
dinaͤle geweſen. Dieſe belief fih anfangs nur auf 7, und war nad) 
Öftern Veränderungen von 7 bie 53, im Jahre 1277 wieder auf dies 
fes Minintum veduciet. Die allgemeine Ricchenverfammiung zu Baſel 
(Sess,. XXI.) beſchraͤnkte die Zahl auf 24, allein fchon bald nachher 
vermehrten die Päpfte biefeiben nah Willkuͤhr. Unter Leo X. waren 
65 Cardinaͤle, Paul IV. und Pins V. festen die Zahl auf 70 (mad 



334 “=  Carbindle. | 

„ber Zahl bee Sünger Jeſu) als Maximum fell und zwar Te folgender 
Abftufung: 1) Cardinalbiſchoͤſe mit folgenden Epifeopaltitiin: "von 
Oſtia, Ports, Albano, Frascati, Sasmo und Paleſtrina; 2):50 Care 
dinalpriefler, welche nad den Pfarr⸗ und Stiftefischen in Rom bes 
nannt werden: Da diefe Kirchen such mit dem Namen titwlas belegt 
werben, ſo beißen fie anch 3. B. Cardinales tituli S. Joaupis und 
Pauli, S. Anastasiae, S. Sabinde etc, 3) Cardinaldiatonen, nad) den 
Gapelfen benanut. Selten war -diefe Zahl vollz doch iſt fie feir 1814 
wieder anſehnlich vermehst worden. e 
11h Große Auszeichnung derſelben in Abſicht auf 

äußere Ehre und ETinkünfte. —. Als Bewels koͤnnen bie 
befondera Namen und. Titel dienen, welche ihnen bie Päpfte beilegten. 
Dahin gehört zum Theil fchon der Mame —— 

a) Cardinalis. Wir haben. oben bereits uͤber die frühere 
Bedeutung bed Wortes das Nöthige bemerkt. Hier nur fo viel, daß 
im Sabre 1507 Pius V. verordnete, bes Name Gardinal dürfe von 
einem andern Kirchenbeamten weiter geführt werben. Vermoͤge dieſer 
Beitimmung' nehmen fie den Rang fogleich nach dem Papfte ein und 
büben den Vorzug vor-den Patriachen, Erzbiſchoͤfen, Bifchöfen und 
den "übrigen Kirchenprälaten. Sa, fie machen .auf fürftlihen Hang 
Anſpruch. Eine Zeit lang führten fie auch in Stalien den Zitel: Illu- 

 steissimi; Urban VIIL legte ihnen im. Jahre 1630 ben Xitel Eni- 
nentissimi oder Eminenz mit Beibehaltung des Reverendissimus bei, 
und verbot ihnen, von Semandem einen Brief ohne diefen Zitel "ans 
zunehmen, woran fich aber die Republik Venedig nicht Behrte. 

b) Sie genießen eine Anzahl Privilegien, wos 
Such fie felbft den hoöchſten Rirchenbeamten entwes 
der gleich oder felbft über fie geftellt werden. Dahin 
gehören ce) daß fie, wenn fie auch nur Cardinalprieſter oder Diaconen 
find, eine der bifhöflihen ähnliche Gerichtsbarkeit (jurisdictionem quasi 
episcopalem) ausüben; 4) daß fie auf allgemeinen Eoncilien Sig und 
Stimme haben; y) daß fie bei Disciplinarvergehen nur vom Papfle ges 
richtet werden koͤnnen; d) daß fie fih in ihren Kirchen der päpftlichen . 
Sinfignien bedienen; 8) daß die Cardinaipriefter den für ihre Kirchen 
beftimmten Perfonen die Zonfur und die niedern Weihen ertheilen. 
Tach dem Cerimoniale romanum dürfen die Biſchoͤfe in Gegenwart 
eines Cardinald weder den Segen geben, noch fonft eine Pontificale 
handlung vornehmen, es fei denn, diefer lehne ſolches ab und überließe 
bem Bifchofe in einem folhen Falle die Pontificalverrihtung. Zu ben 
Ehrenrechten der Garbindle gehört auch 

c) die ihnen von den Päpften nad) und nadı vor- 
gefhriebene eigenthbümlidhe Zleidung. Bon älterer Zeit 
ber war es gewöhnlich, daß die paͤpſtlichen Gefandten zur Auszeichnung 
rothe Kleidung trugen. Da num aber früh ſchon die meiſten paͤpſt⸗ 
lichen Geſandten aus ben Gardindlen genommen wurden, ſo laͤßt «6 
fid) erklären, wie der ſaͤmmtliche Verein der Carbindle dieſe Farbe als 

. Amtskteidung erhielt. Es mag aber anfangs eine mehr helltothe, dem 
Scharlach ähnliche Farbe gewefen fern; denn Paul II. im 15. Jahre 
hundert verordnete für die Cardindle das Purpurkleid, wovon fie Pur- 
purati genannt werden, und was ein Zeichen nicht nur des Vorranges 
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vor allen Biſchoͤfen - und Erzbiſchoͤfen, ſondern auch ihrer koͤniglichen 
Wuͤrde und Rechte feyn fol. Jetzt wechfelt diefe rothe Yurpurfarbe, im 
der Advents⸗ und Faftenzeit mit viofet ab. Der fogenannte roshe Hut ſoll 
aus dem 13. Jahrhunderte von Innocens IV. abflammen. Von dieſen Cava- 
binalshäten und Eleinern Räppchen als Kopfbedeckung bemerkt Binterim in 
feinen Denkwürbigkeiten St B. 1r Thi. p. 152 Folgendes: „Diele 
„Hüte von Scarlad waren mehr efner Kappe als wirklichem Hute 
‚gleich, indem fie Beine von unten auffiehende Nänder, wie unſre jegie . 
„gen Hüte hatten. Sie bedediten dad ganze Haupt und folten nach. 
‚dem Ausdrude des Conciliums andeuten, daß die Cardinäle jebenyet 
„„bereit feyn müßten, Blut und Leben: für die Kirche zu opfern. An 
z, bediente fich diefee Art Hüte bis zum 15. Sahrhundert, wo Paul Il. 
„die größern Hüte mit. aufftehendem Rande vorfchrieb, auch den Ge⸗ 
„brauch einer damaftfeidenen Mitra geftattete. Damit aber die "Cars 
„dinaͤle aud in der Kirche, wo fie die größern rothen Hüte nicht aufs 
„baben durften, von ben übrigen Prälaten möchten unterſchieden 
„werden, fchrieb ee die kleinen rothen Biretta, capitia rubra, vor, 
„welche fie zur Zeit des Gottesdienftes aufbehalten Eonnten.” — Es 
möchte diefem nach die Befchreibung eines neuern Reiſenden, der die 
Gardindle zu Rom in Pontificalib. fah, mit der zeither befchriebenen 
ziemlich übereintommen, wenn er erzählt: „Kin Chorrod mit einem 
£urzen Purpurmantel und ein Kappen, über welchen fie einen Hut 
mit feidenen herabhängenden Schnuren, an deren Enden Quaften find, 
tragen, ift ihre Kleidung, deren Farbe entweder roth oder in der Abe 
vents⸗ und Faſtenzeit violet ift.” Paul IL. gab ihnen 1464 das Recht, 
ein weißes Pferd mit einem goldenen Zügel und einer Purpurdede zu 
gebrauhen. — Als hohe Auszeichnung der Cärdinale können auch 
gelten: 

d) ihre gewiß nicht unbetraͤchtlichen Einkünfte. 
Jedoch ift es ſehr Tchwer, etwas Beftimmtes über diefen Punkt auszumitteln, 
indem die römifche Gurte über die Quellen ihres Einkommens ein tiefes Stile 
ſchweigen beobachtet. Folgendes iſt es, mas der Verfaffer über dieſen Gegen⸗ 
ftand Hat auffinden innen. Nicolaus IV. bemilligte ihnen 1269 die Hälfte 
aller Steuern und Einkünfte der römifchen Kiche. Das Coneil zu 
Bafel 1451 geftand den Gardindlen die Hälfte aller Einkünfte des 
päpftlichen Gebietes zu. Nimmt man an, daß diefe Begünftigung in 
eine Zeit fällt, wo die Einkünfte der römifchen Curie beträchtlich waren 
und immer höher fliegen, fo muß das Einkommen der Cardindle fehr 
bedeutend gemefen feyn. Eine Stelle jedoh aus Raumers Gefchichte 
der Hohenflaufen 6r Thl. p. 59 flimmt die Meinung von dem gläne 
zenden Einkommen der Garbdinäle herab. Der Verfaſſer fagt hier: 
„Die urſpruͤnglichen Befigungen und Einnahmen der Cardinaͤle, fowie 
„ber italienifhen Biſchoͤfe überhaupt, kommen zwar denen in Deutfch 
„land und andern Reichen nicht beiz allein mande Gefandtfchaften 
„wurben für fie fehr einträglih. Sie verfchafften fi) Jahrgelder von 
„einzelnen Derrfchern, und verlangten und erhielten nicht felten einen 
„Theil dee Zinſen und Gelder, welche an den päpfllihen Stuhl gezahlt 
„wurden. Der Cardinalkaͤmmerer übernahm und vertheilte folche ben 
„Cardinaͤlen zuftehende Gelder. Clemens IV. wies jedem dürftigen 
„Cardinale 300 Markt an,” — Jedoch erzählt berfelbe Verfaſſer in 

e 
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diri bald darauf ̟  folgenden Abſchnitte vom ben’ Legaten oder paͤpſtlichen 
Geſandten, welche haͤufig Cardinaͤle waren, daß ſie˖ durch ungerechte 
Erpreſſungen ſich zu bereichern ſuchten und oft fuͤrſtlichen Aufwand 
machten. In Frankreich ſollen paͤpſtliche Geſandte an 1000 Pferde 

„shit fi) geführt haben. Ueber dieſe und ähnliche Thatſachen Raumer 
11 p. 64 und 65, Mögen nun von der Zeit an, zu Ende bes 13. 
und im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts, die Einkünfte. der Cardi⸗ 

‚ able gefliegen feyn, fo mußten. fie ſich doc durch die Reformation und 
„buch die Ungunft dee neuen Zeit beträchtlic vermindern. Etwa bie 
Sefandten an den größern Höfen katholiſcher Regigeungen , ſowie die 
Legaten oder Statthalter in den einzelnen Provinzen des Kirchenflantre, 
die- bekanntlich alle aus dem Gardinalscollegium gewählt worden, mie 
gen ſih beträchtlicher Einkuͤnfte zu erfreuen haben. 

IV) Ihnen zugetheilte Amtsverrihtungen. - — 
Dieſe ſind verſchieden, je nachdem der paͤpſtliche Stuhl erledigt — 
vacante) oder beſetzt war (Sede plena). 

A) Geſchaͤfte bei erledigtem paͤpſtlichem Stuhle— 
Inwieweit alle und jede Macht bes Papites nad) feinem Tode auf die 
Gardinäle übergehe, bartber ift man nicht immer einig geweſen. Wal 
ther in feinem Kirchenrechte erklärt fich im Allgemeinen dahin, daß ungefähr 
bie Cardinaͤle in demfelden Verhältniffe nach dem Tode eines Papftes 
wie die Gapitel nach Erledigung eines Bisthums fanden. Jebdoch ſtellt 
fi) als eigenthümlich das heraus, daß im der Zwifchenzeit bis zur 
neuen Wahl eines Papftes täglich drei Cardinaͤle den Kirchenſtaat res 
gieren. Das wichtigfte Geſchaͤft, welches ihnen jegt obliegt, iſt 

die Papftwahl. Die Verfammiung der Sardindle zur Papſtwahl 
heißt: Gonclave, eine Benennung, bie jedoch auch von einem Theile des 
Vaticans zu Rom gebraucht wird, in welchen ſich nad) eingetretener Em 
ledigung des päpftlichen Stuhles die Cardinaͤle begeben, um da den 
neuen Papſt zu waͤhlen, und wo ſie in kleinern Zimmern und Cabi⸗ 
neten bis nach Beendigung der Wahl beiſammen wohnen muͤſſen. 
Wie fremder Einfluß von den Papſtwahlen entfernt gehalten wurde, fo 
ſuchte man auch innere Uneinigkeit unter den Cardinaͤlen zu verhäten. 
Alerander II. (7 1181) fegte darum feft, daß nur der rechtmäßiger 
Papſt fei, welchen zwei Drittel der Carbindde erwählten, und Inno⸗ 
cens Il. fügte hinzu, daß nur unbedingte Stimmen gelten follten, kei⸗ 
neswegs bedingte und undeutliche. Will man fi) von den zum Theil 
fonderbaren Feierlichkeiten unterrichten, die nach dem Rode eined Pap⸗ 
fies, bei feinem Begräbniffe und bei der Wahl und Ernennung feines 
Nachfolgers in Rom gewöhnlich find., fo findet man darüber ausfühe 
liche Nachrichten in Dr. Müllers ( Domvicars in Würzburg) Lericon 
des Kirchenrechts und ber römiich s Eathotifchen Liturgie in dem Artikel 
Papſtwahl. Die Amtsverrichtungen ber Cardinaͤle find aber andere, 

‚, B) wenn der päpftlihe Stuhl wieder befegt ift, 
(Sede plena.) — Jetzt bilden ſie den hoͤchſten Rath des Papſtes, 
der ſie dazu entweder in feierlichen oder geheimen Sitzungen (Comsisto- 

rium extraordinarium vel secretum) verfammelt. Zu jener lautet bie 
Einleitung more regio zu erfcheinen und es werden bazu auch ans 
dere Perfonen zugelafien, z. B. bei feierlichen Aublenzeni an aus⸗ 
wärtige Gefandte, ober bei feierlicher VBerichterftattung eines zuruͤck⸗ 
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gebehrten Legaten. Bei ben geheimen Sitzungen find nur die Cardis 
näle gegenwärtig, und es werden darin alle eigentlichen Confiſtorial⸗ 
fachen verhandelt. Gewöhnlich geſchieht auch bier die Ernennung neuer 
Gardindle durch ben Papft mit den Worten: habete fratres, quid vo- 
bis videtur® zuweilen fo, daß er nur bie Zahl der Neuernannten ans 
giebt, ihre Namen aber einftweilen unerwaͤhnt läßt. Endlich haben 
feit dem 15. Jahrhundert die meiften Latholifhen Staaten und geift 
lihe Orden unter den Gardindien einen Gardinalprotector zur Betrei⸗ 
hung ihrer Angelegenheiten. An allen biefen MRegierungsrechten haben 
aber die auswärts reſidirenden Cardindle keinen Antheil. 

Aus den Cardinaͤlen hat ber Papft gewiſſe Ausichüffe (Congrega- 
tiones Cardinalium) gebildet, welche entroeder vorübergehend (extraordina- 
riae) oder ftehend (ordinariae) find. Von legten beziehen ſich einige auf 
bas Bischum von Rom, als folcyes, 3. B. die Congregatio visitatio- 
nis apostolicae, andere auf den Kicchenftaat, 3. B. die Congregatio 
super consultetione negotior. status ecclesiastici, enblich bie meiften 
auf die Regierung ber ganzen Kirche. Wir führen nur bie bedeutend: 
ften von den letztern an, ba römifche Schriftfteller, die diefen Gegen: 
ftand behandeln, felbft nicht ganz einig über die Zahl dieſer Congrega⸗ 
tionen find. 

1) Die Congregatio S. oflicli sive inquisitionis, welche zuerſt von 
Paul III. (a. 1542) gegen Irrlehrer und Keger beftellt wurbe, befteht nad 
der neueften Eintihtung von Sirtus V. aus 15 Gardinälen, mehreren 
Beifigern mit berathender Stimme und vielen Unterbeamten, verfammelt 
ſich in der Megel wöchentlich zwei Mal und hat einen eigenen Palaſt 
mit: mehreren Gefängniffen. 

2) Die Congregatio indieis, welche Sirtus V. für die Bücher 
cenfur errichtete. Sie. giebt daher einen index libror. prohibitor. 
fammt gewiſſen Regeln heraus, die aber in Deutfchland nicht beachtet 
werben. 

$) Die Congregatio super negotiis episcopor. und die Congreg. 
super negotiis regularium, welche von Sirtus V. ald zwei getrennte 
Collegien für Drdensfahen und Rangftreitigkeiten beftellt, feitdem aber 
vereinigt wurden. Man nennt fie die congregatio ocoupatissima, 

4) Die Congregatio Concilii Tridentini interpretum, welche 
Pius IV. niederfegte. “ 

5). Die Congregatio rituum ift für die Liturgie, für Canoniſa⸗ 
tionen u. a. dergl. von Sirtus V. niebergefegt und verfammelt fich 
wöchentlich wenigftens ein Mal beim Garbinaldecan. 

6) Die Congregatio immunitatum ecclesiae et controversiar. ju- 

risdietionalium von Urban VIII. beſtellt. | 
7) Die Congregatio de propaganda fide zur Verbreitung des 

Glaubens und zu den Miffionsanftalten durch Gregor XV. (2.1622). 
Ausführlicher kann man fi) von diefen Congregationen belehren, theils 
aus Müllers Lericon der roͤmiſch⸗katholiſchen Liturgie, Art. Congregatio, 
und aus Binterims Denkwürdigkeiten Sc B. ir Thl. p. 198. 

V) Shlußbemerkungen. — Indem wir einen Blick auf 
das zeither Gefagte zuruͤckwerfen, grgiebt fh - 

a) daß das Eardinalsinftitut zu den eigeneb üm: 
lihften Linrichtungen der abendländifchen Kirche ges 

Siegel Handbuch J. 22 
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Hört. Weber das in Conſtantinopel beſtehende Collegium der Exokata⸗ 
koͤlen, noch die von Peter dem Gr. für die ruffifche Kirche nach Aufhebung 

des Patriarchats eingerichtete‘ heilige Synode entfpriht dem roͤmiſch⸗ 

Eatholifchen Cardinalcollegium ganz, obgleich, ſich mehrere Punkte der 
Uebereinftimmung , befonderd in Anfehung der heiligen Synode, als 
permanenter Kirchenrath barbieten. Am richtigften vergleicht man 
mit den römifchen Cardinaͤlen die Churfürften (Electores) des römifch: 

deutfhen Reihe. Beide Collegien bildeten fich gleichzeitig, und mit 
offenbarer Beziehung auf einander, als Wahlcollegien, und beide fan: 
den, indem fie auf regios honores Anfprüde madıten, in gleichen 

Verhaͤltniſſe des Ranges und der Würde. Die Cardinäle geriethen aber, 
da fie als geiftliche Macht die Oberhand uͤber die weltliche behaupteten, be- 
ſonders mit den drei geiſtlichen Churfürften in beftändige Oppofition. — 
Aus der Gefchichte des Kardinalsinftituts ergiebt ſich auch ferner 

b) daß Papft und Tardinäle, wie fie einander 
verfönlih näglihwurden, auch fehr gefhidt dem all⸗ 
gemeinen Intereffe der römifchen Hierarchie dienten. 
Nie hat ein Hof gefchldtere Diplomaten und Unterhändler gehabt als der 
eömifche, und größtentheils waren fie Männer mit der Gardinalswürde 
bekleidet (Legati a latere.) Melchen Einfluß die Cardinales coronae 
an den Höfen Eatholifcher Monarchen als Minifter übten, lehrt bie Ge: 
ſchichte ihrer Zeit, z. B. in Frankreich, Spanien und anderwärtd. Die, 
wenn auch an ſich nicht immer rühmtliche, doch kluge und confequente 
Politik nah außen hin, ift größtentheils das Werk bed nach und nad) 
ausgebildeten Cardinalcollegiums. Doc ift die weltliche Regierung 
bes Kirchenfinates felten muſterhaft geweſen und große Mißbräuche in 
ber Verwaltung haben ftets flatt gefunden. Die neuefle Zeit hat dieß 
augenfcheinlicy gelehrt. Denn als der Papft nah dem Sturze Napo- 
leons in feine alten Befigungen zurüdkehrte, verſchwand auch die gute 
polizeiliche Ordnung, bie unter der franzöfifhen Regierung flattgefunden 
hatte, und bald war das päpftlidye Gebiet wieder mit Banditen und 
Steaßenräubern angefüllt, welche die allgemeine Sicherheit gefährdeten. — 
Ein Blick auf die Geſchichte der Cardinaͤle lehrt auch weiter, 

e) daß die Päpfte den Lardinälen gegenüber im: 
mer ihr Unfehn behaupteten und den Kinfluß derfel: 
ben auf die päpftlihe Machtvollkommenheit befieg- 
ten. Wenn auch) felten, fo gefchah es doch zuweilen, daß bie Gardis 
näle befonders in den Zwifchenzeiten bis zur Wahl eines neuen Pap⸗ 
ſtes ſich gewiſſe Vortheile und Borrechte zu ftipuliren fuchten. — Die 
im Conclave zu Avignon im 3. 1352 zur Papftwahl verfammelten 
Cardinäle vereinigten fih zu einer gewiſſen Gapitulation, worin fie ihre 
Macht, Ehre und Einkünfte vergrößerten; allein der von ihnen ermählte 
Papft Innocens Vi. widerrief 1353 alle diefe Stipulationen. Der 
Papfi Urban VI. ließ 1385 fogar 5 Cardinaͤle auf die Folter fpannen 
und tödten. 

d) Die Sittenverdorbenbeit theilten fie jedoch 
ebenfalls, befonders in den -Zeitaltern, die der Re 
formation vorbergingen. Die Schrift von Nie. de Cleman- 
gis de corrupto ecclesiae statu wirft ihnen Amtsvernachlaͤſſigung, 
Stolz, Uebermuth, Habfucht und Wohuftfünden vor, und Raumer in 
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ſeiner Geſchichte der Hohenſtaufen liefert dazu manche thatſaͤchliche Belege. 
Wir heben hier nur ein Beiſpiel der Art aus dem 6. Thl. p. 64 f. aus. 
In Mailand bat ein Cardinal als paͤpſtlicher Legat die Stiftsherren, 
ſie ſollten ihm einen koͤſtlichen Edelſtein wohlfeil verkaufen oder ſchen⸗ 
ken, und als fie ſich deſſen weigerten, ſteigerte er ſeine Drohungen ber: 
geſtalt, daß fie rathlos bei Martinus della Torre Hülfe ſuchten, welcher 
den größten Einfluß in der Stadt hatte. Sogleich ließ diefer die Buͤr⸗ 
ger duch Pofaunenfchall dor das Haus des Gefandten berufen unb er: 
Härte ihm: „er höre mit Verdruß, Se. Eminenz wollte die Stadt ver 
laſſen, allein die ihn außerordentlich ehrenden und Liebenden Bürger 
würden bas nie zugeben, wenn er nicht ſogleich ihre feierliche Beglei⸗ 
tung annehme. — Der Gefandte gerieth in großen Zorn, mußte aber 
bie Wendung der Sache noch fein finden und wurde mohlbegleitet zur 
Stadt hinausgebracht. — Raumer fagt bei diefer Gelegenheit: „, Hät: 
ten bie Obrigkeiten ftetö fo viel Gegenwart des Geiftes gehabt, ſchwer⸗ 
lich würde ein Cardinal, wie einft in Sicilien, auf den Vorwurf einer 
ungerechten Entfcheidung geantwortet haben: Was mir freifteht, ift 
nicht andern erlaubt, und was ich thue, iſt nicht andern zur Nachfolge 
gethan.“ — Das Cardinalsinſtitut befleht zwar noch jegt in feiner alter: 
thuͤmlichen Form, allein den Einfluß, den es vor ber Reformation bes 
ſaß, hat es nie wieder erlangen koͤnnen. Auch die neuefle Zeit war 
ihm nicht günflig, und die Ereigniſſe unferer Zage drohen ihm immer 
gefährlicher zu werden. Man vergl. darkber den Art. Apoerifiarius. 

22* 
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Catecheten. 

J. Name und Verrichtung der Catecheten. I. Ihr 
Geſchaͤft war nicht ein befonderes Amt, fondern nur eine 
Function, die verfchiedenen Glerikern übertragen murde. 
IH. Orte, wo fie lehrten. IV. Veraͤnderter Begriff, den 
man mit dem Worte Catechet im Gultus der heutigen 
chriſtlichen Kirche verbindet, 

Literatur. Monegraphien. J. H. Krause de catechetis 
primitivac ecclesiaec. Lips. 1704. Bingh. I. 1. Vol. Il. ein eigener 

Abſchnitt de catechistis p, 51 ff. — Baumgartens Erläuterung der 
hriftlichen Alterthümer p. 167. — Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten 6r B. 
p. 385 ff. 11r B. p. 242 ff. Schoͤne's Gefchichtsforfhungen Ir B. 
p. 111, — Rheinwald’s Eirchliche Archäologie p. 63. 

I) NVame und Verrichtungen der Estedheten. — 
Catecheta oder Catechista kommt von dem griechifchen zarızdw, eigent- 
lich antönen, her, welches im N. T. vom chriftlihen Religionsunters 
richte gebraucht woird, 3. B. Luc. 1, 4. Act. 18, 25. Rom. 2, 18. — 
Daher hieß man auch diejenigen, welche Unterricht in den Anfangsgründen 
der chriftlichen Religion erhielten, xaryovueror:, Lehrer nun, bie folchen 
Gatehumenen die Grundiehren des Chriftenthums vortrugen und fie zur 
Taufe vorbereiteten, befamen davon den Namen Catecheten oder Gates 
hiften. — Auch hießen; fie doctores Audientiam, indem xarryov- 
nevor und audientes ſynonym gebraucht werden. Wenn ihnen zumeis 
len. auch bie Benennung vavroAoyoı oder vovororAoyos beigelegt wird, 
fo hat dieß Beziehung auf die bekannte Vergleihung der Kirche mit 
einem Schiffe (welchen Namen auch der Theil ber Kirche führte, an 
defien Ende die Catechumenen ihren Plag hatten), nach welchem ber 
Bifhof 6 mowoevs, die Presbyter od vavzar, die Diaconen ol Toolao- 
x0: und die Gatecheten of vavoroAoyoı genannt wurden. ©. Cle- 
mens Rom, ep. ad Jac. p. 14. Patr. Apost. Tom. I. p. 609. Cotes 
lerius macht zu Constitut. Apost. I. U. c. 57. p. 263 die Bemer: 
tung. Erant.vavoröloyoı seu vavzoAoyo: , qui in prora constituti, 
tum navem intrantes recipiebant, tum vero cum navigaturis de fu- 
turo itinere coHoquebantur, de naulo paciscebantur. Quocirca vev- 
az0Aoyoı referunt partim janitores, ratione videlicet primi nautolo- 
gorum officii,.partim cateehistae, ratione posterioris. 



Catecheten. 341 

I) Ihe Sefhäft war nicht ein beſonderes Amt, 
fondern nur eine Sunction, die den verfchiedenen 
Llerikern übertragen wurde, — Zunaͤchſt unterzogen ſich 
die Bifchöfe dem Catechumenenunterricht. Sie waren gleichfam die 
Obercatecheten, in beren Namen alle catechetifche Uebungen geleitet 
wurden. Aber auch felbft Presbyter, Diaconen, Lectoren, Eporciften, 
Dresbpterinnen und Diaconiffinnen ertheilten folchen Unterricht, wenn 
es die Umftände. forderten und fie bazu befähigt waren, wie dieß bie 
dahin einfchlagendben Artikel lehren werben. In der Abhandlung von 
G. Tr. Zachariaee: de methodo cateohetica vet. Ckmist. - Gotting. 
1765. p. 9 findet man biefen Gegenftand gut beleuchtet. Man ver: 
fuhr alfo bei dem catechetifchen Unterrichte auf biefetbe Weife und nad 
denfelben Grundfägen, wie bei ber Predigt. Man hatte, kein befonderes 
Predigtamt und Feine Prediger, welche blos dieß Amt beforgt ‚hätten, 
Eben fo gab es keine befondern Gatecheten, fonbern das catechetifcye 
Geſchaͤft wurde bald von diefem, bald von jenem, Mitgliede bes geiftlichen 
Standes beforgt. 

1) Orte, wo fie lehrten. — Man muß, um darüber 
etwas genauer beflimmen zu können, unterfcheiden, ob von erwachfenen 
Gatechumenen oder von Catechumenen im jugendlichen Alter die Rede 
iſt. Bezieht man fih auf die erflern, wie fie fo häufig in ben erſten 
Hriftlichen Sahrhunderten vorfommen, fo ift nur fo viel Elar, daß ber 
Catechumenenunterricht nicht öffentlich in der Kirche, fondern außerhalb 
derfelben in eigenthümlichen Kocalen, xarnxovusra genannt, ertheilt 
wurde, und daß man dazu bisweilen bie vorhandenen Baptifterien (f. 
ben Xrt.) wählte. Sn Ambrosii ep. 33 heißt e8 vom Bifchofe: Post 
leetiones atque tractum dimissis Catechumenis Symbolum aliquibus 
competentibus in baptisteriis tradebat basilicae. Zuweilen mochten es 
auch andere Orte feyn, wo man eine Anzahl Catechumenen unterrich- 
tete. Sedoch waren fie wegen ber uͤblich gewordenen disciplina arcani 
immer fo gewählt, daß außer den, im engen Sinne fo genannten 
Gatehumenen,, Niemandem der Zugang verftattet wurde, und daß fie 
bemnad als Locale für gefchloffene Gefellfchaften angefehen wurden. — 
Als aber die erwachfenen Catechumenen immer feltener wurden und im 
Schooße der Kirche eine zahlreiche chriſtliche Jugend erwuchs, wurde 
wohl der Religionsunterricht in den gewöhnlichen Schulgebäuden er⸗ 
theilt. Nach Aufbören der Arkanbisciplin ift auch kein Grund vor: 
handen, warum nicht Erwachſene, wenn fie zum Chriftenthume über- 
traten, in ben Kirchen hätten unterrichtet werben dürfen. — Bon ber 
Methode diefes Unterrichtes wird der nächte Art. belehren. 

IV) Deränderter Begriff des Wortes Catechet in 
der heutigen hriftlihen Kirche. — Das Wort Catechet koͤmmt 
auch hin und wieder im proteftantifhen Cultus, namentlich in der luthe⸗ 
eifchen Kirche vor. Hier wird es im weitellen Sinne von jedem Religions: 
lehrer der Zugend gebraucht, ber die Kunft zu catechifiten theoretifch 
und praktiſch ſich angeeignet hat. Man nennt deshalb Jemanden einen 
guten Gatecheten, der, er fei Lehrer in Kirchen oder Schulen, die Ju: 
gend in den Neligionswahrheiten buch die focratifche Methode Leiche 
ud glücklich zu unterrichten verftebt. In biefem Sinn hat auch we: 
nigftens in Deutfchland die roͤmiſch⸗katholiſche Kirche Catecheten, indem 
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es auch dort jegt Kirchen⸗ und Schullehrer giebt, die biefem Unterrichts: 
groeige ihre Aufmerkſamkeit widmen. 

Catecheten nennt man in einem engern Sinne auch hin und wieder im 
proteftantifchen Deutfchlande jüngere Mitglieder ber Predigerfeminare, benen 
außer den Predigtübungen auch die Verpflichtung obliegt, fi) in ber 
Kunft, zu catechificen, zu vervollkommnen. Ein ſolches Collegium cate- 
cheticum findet man an der Petrificche in Leipzig, befien Obercatecheten 
feit dem Beſtehen deſſeiben meiſtens ausgezeichnete Geiftliche waren. 

Sm engften und gemöhnlichften Sinne endlich nennt man auch Gas 
techeten eins⸗Gattung von Landfchullehrern, bie in Dörfern, welche von 
ben Pfarrkirchen zu weit entfernt find, den Unterricht der Kinder beforgen. 
Sie ftehen unter den eigentlichen Schulmeiftern und beteachten gewöhnlich 
ihre Stellung ald Vorbereitung zu Schulmeifterftelen. Was in Bes 
ziehung auf Diefelben nad, dem ſaͤchſiſchen Kirchenrechte beſtimmt iſt, fin⸗ 
det man theils bei Weber, theils in Philippi's Woͤrterbuch des Chur 
ſaͤchſiſchen Kirchenrechts im Art. Catecheten. 
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Catechetiſcher Unterricht in der chriſt— 
lichen Kite, 

I. Einleitende Bemerkungen über den Namen, über 
den Begriff und über die Beſchaffenheit des catechetiſchen 
Unterrichts in den erſten fuͤnf Jahrhunderten. II. Nach⸗ 
richt von den ſogenannten Catechetenſchulen im chriſtlichen 
Alterthume. IH. Catechetiſcher Unterricht in den folgenden 
Sahrhunderten bis zur Reformation, IV. Einfluß der 
Reformation auf den catechetifchen Unterricht und Schid: 
fale defjelben biö auf unfre Zeit. V. Catechetifcher Unter: 
richt in unfern Sagen: 

Literatur. Aus der geoßen Maſſe der hierher gehörigen Schrif: 
ten wollen. wir nur die Haupt: und allgemeinern Werke anführen: 
Gregor. Langemack historia catechetica, oder gefammelte Nachrichten 
zu einer Eatechetifhen Hifforie 1729—1740. 3 B. — J. ©. Walchs 
Einleitung in bie catechetifche Hiftorie älterer, mittlerer und neuerer 
Zeiten (Borgedrudt ift Buddei catechetifhe Theol. von Friſch.) 1752. 
— Sohann Chriſtoph Koͤchers Einleitung in bie catechetifche Theologie 
1752. Catechetiſche Gefchichte der päpftlichen Kirche 1755. Cat. Ge: 
ſchichte der reformirten Kirche 1756. Cat. Gefchichte der Waldenfer, böh: 

miſchen Bruͤder, Griechen, Socin, Mennon.u. a. Secten 1768. (Diefe 
drei Schriften find Hauptbuͤcher, die von Allen, welche nachher über ca⸗ 
techetifche Geſchichte fchrieben, benutzt worden find.) Für bie neuere Ge- 
ſchichte ift auch recht brauchbar Ph. Heine. Schulers Geſchichte des ca= 
techetifchen Religionsunterrichted unter den Proteflanten bis zum Jahre 
1762. alle 1802. — Bingh, 1. 1. Vol. IV.1. 10. e.1. $. 6. Augu: 
ſti's Denkwürdigkeiten 6 B. p. 311 ff. — Bon den Monogra . : 
phieen über den catechetifchen Unterrichte in ber alten Kicche find einige 
ſehr fchägbar, 3.8. Mich. Walcker de catechisatione veterum. Viteb. 
1688.— J. G. Walch. de Apostolor. institutione catechetica. Jenae 
1728. ©. Miscellanea sacra. Amstelod. 1744. p. 5—33. Gr. Tr. 
Zaehariae: de methodo catechetica Veter. Christian. Gotting. 1765. 
Will man jedoch die reiche Literatur, die zu dieſem Art. gehört, in einer 
gewiſſen Vollſtaͤndigkeit überbliden, fo findet man eine ziemlich ausführ- 
‚lie Zufammenftellung in Schmidts cat. Handbuche I. ©. 19 ff. (2. 
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Ausg.) und in dem Lehrbuche der Gatechetit von Ernſt Thierbach. 
©. 22 ff. Hier iſt nämlich nach gewiſſen Rubriken das Nöthige in 
mehrfacher Beziehung literariſch nachgewieſen. 

I) Einleitende Bemerkungen über den Ylamen, 
Begriff und die Beſchaffenheit des catechetifchen 
Unterridhtesin den erften fünf Jahrhunderten. — Ueber 
die Etymologie des Wortes catechetifch haben wir das Nöthige im 
Art. Catechet erinnert, Schon frühzeitig benannte man mit dieſem 
Ausdrude den Unterriht vom Evangelio, : welchen die Apoftel und ihre 
Stellvertreter ertheilten, und zwar, wie fih von felbft verfteht, den Er> 
mwachfenen, bie fi) al8 Tuben oder Heiden zum Chriftenthbume wende: 
ten. Auch wenn diefe nad Verhaͤltniß jener Zeit willenfchaftlich Ges 
bildete waren, pflegte man doch auch hier den Namen xarıynors beis 
zubehalten, wie fidy deutlich da ergeben wird, wo wir von der schola 
catechetica an einzelnen berühmten Orten des Altertbums werden 
fprehen müflen. — Bekanntlich war im apoftolifchen Zeitalter biefer 
Unterricht nicht von weitem Umfange, fo daß entweder gar Peiner ober 
boh nur ein fehr geringer Unterfchied: zwifchen denen, welche bes 
reits die Zaufe erhalten hatten oder diefelbe noch erhalten follten, ſtatt⸗ 
fand. Die Verwerfung des Polytheismus und der Glaube an 
einen einzigen Gott und Vater allee Dinge wurde von ben Heiden bes 
ſonders gefordert, und von Juden und Heiden gemeinfchaftlid das Be 
Tenntniß, daß Jeſus von Nazareth der Chrift, der von den Todten wies 
ber auferflandene Sohn Gottes fei, und das DVerfprechen eines tugenb> 
haften, den Geboten Jeſu gemäßen Lebens. Das war Alles, was in 
diefen Zeiten erfordert wurde, um getauft und ein Mitglied des Chris 
fienvereins zu werden. Daß dem fo feyn mußte, lag aud) in dee Nas 
tur der Sache felbit; denn wie fehr würde das Chriftenthum in feinem 
erfien Wachsthume gehindert worden feyn, wenn ftets eine langwierige 
Prüfung hätte vorangehen müffen. Dabei war aber auch der ganze 
Lehrbegriff noch fehr einfach, fo daß die weſentlichen Wahrheiten und 
Forderungen ber neuen chriftlichen Anbetungsweife fehr Leicht konnten 
begeifen werden. Darum wird auch weder im N. T. noch bei Schrift 
ftellern des 1. Jahrhunderts ein langdauerndes Catechumenat erwähnt. 
Die Apoftel nahmen zwar Rüdficht darauf, ob Jemand vom Heiden: 
oder Judenthume zu ihrer Lehre übergegangen fei, wie man dieß ſchon 
aus dem N. 8. fehen kann; allein der vorbereitende Unterricht war 
doch immer kurz und Vieles mußte der Selbftbildung und dem Unter 
richte in den gemeinfchaftlichen gottesbienftlichen Verfammlungen übers 
lafien werben. . 

Als aber die Zahl ber Chriften immer mehr anwuchs, und als 
fi) die fogenannte disciplina arcani mit dem 2, Sahrhundert zu bil 
ben anfing, da hielt man eine längere Vorbereitung bei denen für noͤ⸗ 
thig, die als Ermachfene zum Chriftenthum übertraten. Diefe Maaß⸗ 
regel gründete ſich theils auf ein wirklich gefühltes Beduͤrfniß, theils 
auf eigenthümliche dogmatiſche Anfichten, theils auch auf eine gewiſſe 
Klugheit und Vorfiht, wodurch man verhüten wollte, daß fih nicht 
gefährliche und verrätherifche Menſchen in bie Chriftengemeinden ein- 
drängten. Man nannte ſolche Canbidaten des Chriftenthums mit 
einem Worte xurnzovuevor, und ſchon das Concil zu Elvira fegte im. 
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Allgemeinen den Beittaum von zwei Jahren dazu fefl. Indeſſen muß 
man doch wohl auch bier auf die Bildung und Faſſungskraft der Ca⸗ 
techumenen, fo wie auf andere Umftände gefehen haben; denn Origenes 

unterfcheidet zwei Abtheilungen von Gatechumenen, folde, weiche erſt 
einen längern Unterricht empfingen, und folche, welche nad) einer kur⸗ 
gen ſummariſchen Prüfung fogleich getauft wurden. Wielleicht, daß die 
letztern ſchon vielfeitig gebildet waren, vielleicht daß fie ſich ſchon ſelbſt 
oder durch Privatunterricht mit dem Chriftenthume bekannt gemacht 
hatten. Um den catechetifchen Unterricht in diefer Periode zu beurtheis 
Ien, find wir an die Catechefen des Gyrillus von Serufalem gewieſen. 
S. ben Art. Homilie Nr. IL f. Wir befigen davon noch 18 Gate: 
cheſen an die Xäuflinge und 5 Geheimnißerflärungen an die Neu⸗ 
getauften. (Pwriodivres), worin eine vollſtaͤndige Erklärung aller Ges 
rimonien der Aufnahme und Einweihung gegeben wird. Bon den 
meiften ift bemerkt, baß fie ayedıandeicar, d. h. daß fie mehr aus 
dem Stegreife und ohne mühfame Worbereitung gehalten wurden. Sie 
wurden darum wahrfheinlih eben fo nachgefchrieben, wie es bei den 
Homilien des Drigenes, Chryſoſtomus u. a. zu gefchehen pflegte. Doch 
Eönnte fie Cyrillus auch ſelbſt vielleicht nach einem folchen fchriftlichen 
Auffafien überarbeitet und geordnet haben. Hier fcheint auch der Ort 
zu ſeyn, um die Stage aufzuwerfen, wie fih Homilie und Ca⸗ 
techefe ‚damals unterſchieden. Das Gemeinfame, was fie haben, 
ift in dem Artikel Homilie gezeigte. Das Verſchiedene von beiden 
bürfte beſonders darin liegen, daß die Homilien erbauliche Vortraͤge 
über bibliſche Abſchnitte waren, an welchen nicht nur die fogenannten 
Fideles, fondern auch die Catethumeni Theil nehmen durften. Ihr 
Zweck war alfo allgemeiner und das Hörerperfonale gemifchter. Die 
Catecheſen hingegen follten nur einen zufammenhängenden Unterricht 
für die Zäuflinge enthalten. Das fcheint auch Cyrillus felbft anzu: 
deuten, wenn er von den Catechefen fast: „Halte biefe Unterweifungen 
nicht unfern gewöhnlichen Homilien gleih. Diefe find zwar auch gut 
und achtenswerth ; indefien wenn wir heute etwas dabei verfäumt has 
ben, fo lernen wir e8 morgen. Allein die Lehren von dem Tode oder 
Miedergeburt u. a., welche nad) der Ordnung vorgetragen werden, 
heute verfaumt, wann werden fie wieder erfegt werden?” — Man 
fcheint fi) alfo von dem catechetifchen Unterrichte jener Zeit einen nicht 
unrichtigen Begriff zu machen, wenn man fich darunter einen populären 
zufammenhängenden Unterricht, jedoch mehr über chriſtliche Glaubens: 
lehren als über chriftliche Sittenlehren denkt. Bon dem alfo, was wir 
in unfern Tagen catechetiihen Unterricht nennen, war der catechetifche 
Unterricht in der erften chriftlichen Kirche weſentlich verfchieden. Wenn 
diefer jegt in Materie und Form mehr auf das jugendliche Alter bes 
rechnet iſt, fo bezog er fih damals mehr auf Erwachſene und felbft 
wiſſenſchaftlich Gebildete. Daher fehle es aud nicht an Anmelfungen 
in diefer Periode, wie diejenigen zu behandeln feien, die entweder vom 
Juden⸗ oder Heidenthume, oder von andern häretifhen Partheien zur 
chriſtlichen und rechtglaͤubigen Kirche übergingen. Dahin gehören ber 
Abyog zarnyntıxös ö ulyocs des Gregor von Nyſſa und aud die bekannte 
Schrift von Auguftin de catechizandis rudibus. Auch fcheinen die 
Gatechetenfchule zu Alerandrien und ähnliche Schulen in dieſer Periode, 
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von welchen ſogleich die Rede ſeyn wird, eine verwandte Beſtimmung 
gehabt zu haben. 

11). Nachricht von den fogenannten Catecheten— 
fhulen im chriſtlichen Alterthbume. — Nur daraus, daf 
man fidy einer Begriffsverwechfelung älterer und neuerer Zeit fhuldig 
machte, konnte fich der Irrthum bilden, daß die Satechetenfchulen bes 
hriftlichen Altertyums ungefähr das geweſen wären, was die Semina: 
tien unfter Zage für den populären Religionsunterriht in Beziehung 
auf Ungebildete und Kinder find. Wie wir bereits gefehen haben, bes 
zeichnete man mit dem Worte xarnyeiv jeden, auch den gelehrten und 
wiſſenſchaftlichen Unterricht. Er wurde noͤthig, als auch gebildete Ju⸗ 
den und Heiden zu dem Chriſtenthume uͤbergingen und man Maͤnner 
bedurfte, die gelehrte Proſelyten zu behandeln verſtanden. Eine ſolche 
Anſtalt war unleugbar die Catechetenſchule zu Alexandrien, wenigſtens 
ſchon im 2. Jahrhundert, ob ſie gleich zunaͤchſt aus dem Beſtreben 
konnte hervorgegangen ſeyn, Catechumenen von jedem Alter und Stande 
durch beſonders dazu erwaͤhlte Maͤnner (Catecheten) unterrichten zu laſ⸗ 
fen. Alexandrien, der Sig vielſeitiger Bildung, verwirklichte bald die 
Erfcheinung, daß auch gelehrte Juden und philoſophiſch gebildete Heiden 
Kenntniß vom Chriſtenthume zu nehmen -fuchten. 

Man bedurfte alfo bier folder Männer, welche eine gelehrte Kennt: 
niß der hellenifchen Religion und der befonders damals unter den Ges 
bildeten geltenden philofophifchen Spfteme, unter denen das platonifch: 
eklektifche am meiften vorherrfchte, befaßen, und daher im Stande wa: 
sen, das Ungenügende berfelben in Beziehung‘ auf bie religiöfen Be— 
dürfniffe den Heiden darzuthun, — deren aus ihrer philofophifchen 
Denfart genommene Einwendungen gegen das Chriftentbum auf eine 
demfelben angemeſſene Weile zu widerlegen, — das Chriſtenthum mie 
den herrfchenden religiöfen und philofophifchen Syſtemen zu vergleichen, 
die Anfchließungspunkte an das Chriftentbum in ihrem philofophifch 
entwickelten religiöfen Bemußtfeyn aufzufinden und nachzumeifen, und 
ihnen überhaupt die chriſtlichen Lehren in einer ihrer wiſſenſchaftlichen 
Geiftesbildung angemefjenen Form barzuftellen. Es waren demnach bie 
alerandeinifhe, fo wie die anderen durch fie veranlaßten Catecheten⸗ 
ſchulen Bildungsanflalten höherer Art für Xheologie und Religions⸗ 
philofophie. Dieß ungefähr iſt das Ergebniß der gelehrten Geſchichts⸗ 
forfhung über biefe Schulen, wie dergleichen von dltern und neuern 
Gelehrten find angeftellt worden. Gleiches ergiebt fi aus der Reihefolge 
ber Lehrer an der Catechetenfchule zu Alerandeien. Man darf nur bie 
Namen eines Pantanus, Clemens, Drigenes, Heracles, Dionyfius, Didy: 
mus u.a. zu nennen, um die ausgefprochene Anficht zu rechtfertigen. Gues 
ride in der bald anzuführenden Abhandlung p. 99. hat einen Verſuch 
in einer Zabelle gemacht, bie Luͤcken in ber Reihe ber Catecheten zu 
Alsrandrien zu ergänzen. Um die allgemeinern ältern und neuen Ges: 
ſchichtswerke zu uͤbergehen, die der alexandriniſchen Catechetenſchule mit 
einiger Auspübrtichteit gedenken, 3. ®. Euseb. H. E. 1. 10. VI. 26. 
Schrödh 8. G. Thl. II. p. 183 und befonders Neander Allgemeine 
Geſchichte der chriſtichen Religion und Kirche 1r B. 3. Abth. p.698 ff., 
giebt es daruͤber mehrere ſchaͤtzbare Monographien, z. B. J. G. Mi- 
chaclis de scholae Alexandrinae sic dictae catecheticae origine, 
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progressu et praecipuis doctorib. Halae 1739 nachher erweitert unter 
dem XZitel: Exereitatio histor. de schol, Alex. orig. in den Symbol. 
literar. Bremenaib. T. Il. fasc. 3. — J. F. Hilscher de schola Alex. 
Lips. 1778. — H.E. F. Guericke de schola, quae Alexandriae flo- 
ruit, eatechetica. Comm. hist. et theolog. 2 Ptes. Halis Saxonum 1824. 
25. — C.F:G. Hasselbach Dissert. de schola, quae Alexandr. floruit, 
eatechetier Part. I. Stettin 1826. Uebrigens dauerte die alerandriniiche 
Gätechetenfhule bis ins 5. Jahrhundert hinein und aus ihr gingen 
mehrere andere hervor, unter benen die in Gäfarea (Paläflina ) die bes 
deutendfte wurde. Sie wurde von Drigenes geftiftet Euseb. H. E. VI, 
80. und Pamphilus zu Ausgange des 3. Jahrhunderts flellte fie wies 
der her. (Euseb. VII.32.) Vergi. J. F. Weickhmann de schols Ori- 
genis saora, Hal. 1737. — Der Schule zu Antiohien gab faſt zu 
gleicher Zeit der Presbyter Luctan Glanz und Einfluß. Euseb. VII. 
13. IX. 6. — F. Münter comm. de schola Antiochena. Hafn. 1811 
und deutih im Stäudlin’s und Tzſchirners Archiv für alte und neue 
8.8.1, 1f. — Von Antiochien aus bildete fih die Pflanzfchule 
zu Edeſſa und wurde ein VBildungsplag für. bie perfifche Geiftlichkeit. 
S. J. S. Assemanni Biblioth. Orient. Clement. Vatic. T. II. P. IL, 
p. 67 seqg. Aus diefer entfland wieder eine durch ihre treffliche Or⸗ 
ganifation ausgezeichnete Schule zu Nifibis ( Mefopotamien). Unter 
dem Vorſteher Hanan Ende des 6. und Anfang des 7. Jahrhunderts 
war die Zahl der Schüler über 800. ©. Assemannus 1. c. p. 927. 
Groͤßtentheils hing die Fortdauer oder der Untergang dieſer Lehranftalten 
von der Wirkfamkeit einzelner Männer ab. Genau genommen haben 
alfo diefe fogenannten Catechetenfchulen mit dem in diefem Art. abzus 
handelnden catechetifchen Unterrichte nichtE gemein; fie waren mehr 
Bildungsfchulen für Geiftliche und höchftens hing das Entitehen der 
früheren Anftalten biefer Art mit dem üblich gewordenen Gatechumenate 
zufammen. Sie waren mehr theologifhe Seminare, wo man eine 
höhere wiflenfchaftliche, befonders theologifche Bildung fi aneignen 
konnte. Die Catecheten an foldhen Schulen waren mehr unfte Lecto- 
res und Professores philosophiae und ſtanden nicht im eigentlichen 
und unmittelbaren Dienfle der Kirche, wie die im vorigen Art. bes - 
fchriebenen Satecheten. Man findet dieß vecht gut erläutert in der 
Abhandlung von Guericke befonders P. 1. 

I) Eatecherifher Unterricht in den folgenden 
Jahrhunderten bis zur Reformation. — In ben Beiten 
nad) dem 5. Jahrhundert, wo fich bereits das Chriftenthum weiter vers 
breitet hatte und fid) noch immer mehr ausbreitete, mußte auch der 
catechetifche Unterricht eine etwas veränderte Geftalt annehmen. So⸗ 
bald nämlih im Schooße des Chriſtenthums felbft eine zahlreiche Su: 
gend heranwuchs, wurde, auch das Bebürfnig eines chriftlich =religiöfen 
Zugendunterrichtes fuͤhlbar. Daß man nun dafür in der hriftlichen Kirche 
immer Sorge trug, wenn auch in gewiſſen Zeiträumen bald mehr, bald 
weniger, dieß hat fid aus dem Gefagten bereits ergeben, und wird fich 

. aud) nod) weiter beftätigen. Aber auch eine gewiſſe Aehntichkeit von 
dem Catechumenate der frühern Kirche blieb, indem in den folgenden 

Sahrhunderten oft ganze Völker und Partheien theild zum Chriften: 
thume überhaupt, theils zur rechtgläubigen Kirche uͤbertraten. Jedoch 

% 



348 Catechetiſcher Unterricht in der chriftlichen Kirche. 

vermißt man dabei die Sorgfalt und Gruͤndlichkeit der frühern Jahr⸗ 
hunderte, indem auch hier der rohe Aberglaube und bie rohe Unwifſen⸗ 
heit der fpätern Zeit fich nicht verleugnete. Merkwuͤrdig ift ed, daß 
von biefem Zeittaume ber Ausdruck catechetifch feltener vorkoͤmmt, 
fondern mehr institutio de fide et symbolo. Erſt im Zeitalter Carls 
des Großen und fpäterhin finden wir wieder die Benennungen institu- 
tio catechetica und für diefen Unterricht, wenn er In Schriften zuſam⸗ 
mengefaßt war, mehr die Namen xazaıyyoıs — minder häufig Cate- 
chismus , welcher Ausdrud befonders durch die Reformation allgemein 
üblih wurde. Jetzt foll uns aber mehr die Unterfuchung befchäftigen, 
was man als Material für diefen Unterricht vorzugsweife benugte. Und 
hier koͤmmt dann vor allen Dingen in Betracht 

a) der Decalogus — Wie wahrfcheinlih es auch tft, baß 
ber Unterricht in den fogenannten 10 Geboten aus dem Jubenthume 
in die chriftliche Kirche Üüberging, fo laſſen ſich doch eigentliche hiſtoriſche 
Belege nicht nachweifen, indem bie jüdifche Archäologie von dem Schuls 
wefen, als von einer Öffentlichen Anftalt, nur fehr fparfame Nachrichten 
mittheilt. Die Erziehung ſcheint mehr eine häusliche als eine oͤffentliche 
gemwefen zu ſeyn. Schwarz in feiner Gefchichte der Erziehung 1r B. p. 
121, wo von dem Erziehungsmwefen der Hebraͤer die Rede ift, ſagt ges 
radezu: „Don Kinderfchulen findet fi keine Spur.’ Wenn alfo deſſen 

‚ungeachtet andere Schriftfteller über diefen Gegenftand viel zu fagen wil: 
fen, fo foheinen fie frühere und fpätere Zeiten mit einander zu vers 
wechſeln. Es fragt fih nun: Wann fing man an, den Deralogus als 
Grundlage beim chriftlihen Religionsunterriht anzuwenden und von 
welchen Beflimmungsgründen wurde man babei geleitet? In Beziehung 

“auf den erſten Punkt will Augufti bereits in der bekannten Stelle des 
Plinius ep. 97 eine fichre Spur in den Worten finden: sed ne furta, 
ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne de- 
positum adpellati abnegarent eto. Dieß bekoͤmmt infofern einige 
Wahrſcheinlichkeit, als Zertullian de anima c. 37. p. 340 ed. Ri- 
galt., befonders aber de pudicitia c. 4. p. 719; c. 5, p. 190 - 91., 
Clemens Alexandr. Stromat. 1. VI. c. 16. ed. Oberth. p. 232 — 350, und 
Drigenes in feinem Gommentar über Exod. ham. 8. u. a. in mehr 
als einer Beziehung ſehr angelegentlih von dem Decalogus handeln. 
Gregor von Nazianz brachte die Gebote fogar in 8 griehifche Hexa⸗ 
meter. Dabei ift jedoch zu bemerken, daß bereit die frühern Kirchen- 
feribenten eine verfchiedene, Orbnung und Abtheilung ber Gebote befol: 
gen. Darüber waren Juden und Chriften einig, daß die 2 8. Mof. 
20, 2— 14. enthaltenen Gefege 10 ausmachen, nur wie biefe 10 
müßten abgetheilt werben, wi man von einander ab. Die eine Mei⸗ 
nung erklärte fi) dahin, daß der verbotene Bilderdienſt als ein Ans 
bang zum erften Gebote anzufehen fei, daß aber ber 14 V. in zwei 
Theile oder Gebote muͤſſe gefchieden werden. Vermoͤge diefer Einthei- 
fung werben 5 Gebote zur erften und 7 ‚Gebote zur zweiten Tafel ge: 
rechnet. Diefer Meinung find die Juden zugethban und Auguftin 
bat fie von ber abendlänbifchen Kirche angenommen, daher fie auch feis 
nen Namen führt, ob fie gleich lange fchon vor dieſem Kirchenlehrer 
üblich gewefen ift. Die andere Meinung fest das erfle Gebot in ben 
2. und 3. V., bildet aus dem 4. und 6. V. das zweite Gebot, wel: 

' ‘ 
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ches infonderheit den Bilderdienſt verbietet und hesnach in der Ordnung 
fortzaͤhlt bis auf den 14. V., aus dem fie nur ein Gebot macht. — 
Nach bdiefer Eintheilung gehören 4 Gebote zur erſten und 6 zur an 
dern Tafel. Drigenes gebraucht biefe Eintheilung zuerft. Jedoch fine 
det man Feine Spur, daß dadurch Veranlaffung zu Streitigkeiten wäre 
gegeben worden, tie dieß auch der Fall bei den fpätern Neformatoren 
nicht war, wo Luther bie Auguftinifche, die Neformirten aber die andere 
Abtheilung ber Gebote wählten. Blos einſeitige und Leidenfchaftliche 
Polemiker beider Confeſſionen haben biefem Gegenflande eine Wichtig- 
keit gegeben, welche berfelbe an ſich gar nicht hat. 

Wenn nun aber nach dem zeither Gefagten der Gebrauch des 
Decalogus beim Unterrichte: ber Catechumenen in ber alten Kirche uns 
bezweifelt ift, fo fragt fih’s, warum und aus welchem Grunde bieß 

7 cha | 
Ein beeifacher Grund ann vielleicht hier angeführt werden: Ein⸗ 

mal fhon Nachahmung des früher Gebräuhhlihen. Ging zunaͤchſt 
das Chriftenthbum aus dem Judenthume hervor, iſt es dabei nicht uns 
wahrſcheinlich, daß der Decalogus bei dem jüdifchen Religionsunterrichte 
foroßg bei der heranmachfenden Sugend als auch bei den Profelyten 
fei gebraucht worden, fo läßt es fich erklären, wie man diefe Mofais 
fhen Gebote vorzugsmweife beachten konnte, ob fie gleich nicht formali- 
ter, fondern nur materialiter im N. X. enthalten find. — Auch eine 
gewilfe Polemik der fich allmählig bildenden rechtgläubigen Kirche ge» 
gen die Häretiter und ſelbſt Nüdfichten der Klugheit Eonnten an ber 
fernern Beibehaltung des Decalogus Antheil haben. Es ift nämlich, 
bekannt, daß die Gnoftifer gegen den. Mofaismus eingenommen. waren 
und dem A. T. oft allen Werth abfprachen.: Sm Gegenfag nun zu 
biefen Behauptungen und Anfichten läßt ſich ber Eifer der katholiſchen 
Kirche für die Beibehaltung diefer Obfervanz erklären. — Auch konnte 
das Beſtreben, fih den Judenchriſten gefällig zu beweifen, bier ebens 
falls etwas beitragen. Galt doc) der Decalogus ald der Kern des ganz 

zen X T., hatte fih doch auch Jeſus günflig darüber erklärt. Wie 
ganz angemeſſen mußte es alfo jüdifhen Sitten und Anfichten feyn, 
wenn gerade mit den fogenannten Geboten der Unterricht der Chriften 
begann, wenn dieſe als Einleitung zum Unterrichte der Vollkommnern 
vorausgefchiekt wurden. Das Ergebniß aus bem zeither Gefagten dürfte 
barum folgendes feyn: Die berübmteften Kirchenlehrer 
ftimmen darin überein, den Decalogus als ein 
Bauptftüd des A. T. zu betradhten und ihn unter 
die Begenftände aufzunehmen, worüber jeder Chrift 
Belehrung und Unterricht bedürfe. Manches hierher Ges 
börige findet man in einzelnen Monographien, die bei Gelegenheit fpä> 
teree Streitigkeiten in der proteftantifhen Kirche erfchienen find, z. B 
über die Begriffe von Gefeg und Evangelium, über die Streitfrage, ob 
bas Moſaiſche Gefeg unter den Chriften noch Verbindlichkeit habe u. a. 
S. Bretſchneiders fpftematifche Entwidelung aller in der Dogmatik 
vorkommenden Begriffe S. 684— 685. Will man fi in der Kürze 
von dem Steeite unterrichten, der zwiſchen lutherifchen und reformirten 
Theologen über die verfchiedene Abtheilung der Gebote ift geführt wor: 
ben, fo findet man eine genügende Auskunft in Walchs Religions: 
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ſtreitigkeiten der lutheriſchen Kicche Sc Th. p. 406. M. ſ. P. Reussmann 
Progr. an legis Mosaicae observantia adhuc sit urgende. Nivem. 
1785. D. Th. Boclo: Etwas über den Decalog, ober die Verbindlich» 
keit dee 10 Gebote für Chriften. 1785..— J. Ch. Pflücke de deca- 
logo. Dresd. 1788. — J. F. Dresde: Descriptio libri, qui Exod. 
XIV. 7. liber foederis appellatur, Viteb. 1789 — 1792. 

Ein anderes Stud, welches man ſchon früh beim Unterrichte ber 
Gatechumenen zum Grunde legte, waren 
by) die fogenannten Symbole — Als Einweihungs: 
eitus in feine Religion hatte Jeſus die Taufe mit einer befondern 
Sormel verordnet. Daß fih nun die Apoftel und ihre Gehuͤlfen diefer 
Formel bedienten, läßt fi nicht nur fchon an ſich vermuthen, fondern 
es finden fich auch davon die Spuren im N. %. 3. B. die Stelle 
1 Pete. 3, 21. weiſt unffreitig auf das VBerpflichtende der Zaufformel 
hin. Da, wie bereitd oben gezeigt worden iſt, im apoftolifchen Zeit: 
alter eine meitläuftige Vorbereitung zum Chriftenthume durch Unterricht 
weder uͤblich noch möglich war, fo nahm man nicht lange Anſtand, 
Jemanden vermittelft der Zaufe und der dabei gewöhnlichen formula 
solennis in den Ghriftenverein aufzunehmen. Später jedoch, widgaud 
ſchon erinnert worden ift, fand man einen längern vorbereitenden Un: 
terricht für nöthig, und ed wurde gewöhnlich, daß der erwachfene Zäufs 
ling perföntih und mündlich ein Bekenntniß feines Glaubens ablegte, 
nachdem er in demfelben war forgfältig unterrichtet worden. Vielleicht 
beftand dieß anfangs nur aus den Worten der Zaufformel und einigen 
wenigen Erläuterungsfägen, und der zu Zaufende follte dadurch gleich 
fam öffentliche Nechenfchaft von feinem neuen Religionsglauben ablegen, 
wodurch er fich von Juden und Heiden unterfchied. Jedoch erweiterten 
ſich diefe Bekenntniſſe als durch bie Häretifer Glaubenskaͤmpfe herbei: 
geführt wurden und fi die Idee einer allgemeinen vechtgläubigen 
Kirche zu bilden anfing. Jetzt waren es nicht mehr allgemeine Bes 
kenntnißformeln, ſondern man berüdfichtigte auch dabei die Unterfchei- 
dungslehren der Nechtgläubigen und Häretiter. In foharfer Beziehung 
darauf fcheint man das Wort symbolum (ovußoAor). zunäcft gebraucht 
zu haben, fo daß es die allgemeine Bedeutung eines Zeichens aus⸗ 
drüdte und mithin die Worte des Belenntniffes als characteriftifches, 

-darftellendes Zeichen des Glaubens angefehen wurden. So fagt Xer: 
tultian de poenitentia e. 6., daß die Zaufe, welche ihrer Natur nad, 
ein Symbolum vitae fern follte, denjenigen, welche biefelbe ohne Die 
rechte Sefinnung erhielten, ein Symbolum mertis wäre. Vielleicht 

war dieß Wort urfprünglich nur in Beziehung auf die Taufformel ge: 
woͤhnlich und murde erft nachher auf das Glaubensbekenntniß über: 
getragen. Mehrere andere Beziehungen dieſes vieldeutigen Wortes 
wurden erſt fpäter geltend gemacht. Man fehe Neander Kirchen: 
gefhichte 17 B. 2. Abthl. p. 364 — 355. Diefe Spmbole nun, bie 

ihren Urfprung dem mehr ausgebildeten Gatechumenate verdanften, muß⸗ 
ten, da fie von einetlei Grundlage ausgingen, viel Gemeinſchaftliches 
mit einander haben, ob fie gleih, was Länge, Kürze und Ausdrucks⸗ 
weife betrifft, fehr von einander abweichen. Sie erhielten ihren Na⸗ 

men bald von berühmten Kiechenlehrem, 3. B. von Athanafius, bald 

von größern Kirchen, two man ſich ihrer bediente, 3. B. dad Symbolum 



% 

Catechetiſcher Unterricht in der chriftlichen Kirche, 351 

Hierosolymitan. bald von Conkilien, welche diefelben publicirten, wie das 
Symbol, Nieaen, Constantinopol. u. f. w. Da eine meitläuftigere Er⸗ 
oͤrterung, diefe Symbole betreffend, nicht hierher gehört, fo wollen wir nur 
bei dem einen ftehen bleiben, das fich befonders merkwürdig gemacht hat 
und auch für unfer Intereſſe hier nicht unwichtig ifl; es ift das Symbo- 
lum apostolicum, welches auch xar’ 2£0x7v dad Symbolum genannt wird. 
Wir widmen ihm darum hier -eine größere Aufmerkfamkeit, weil es in 
der abendländifchen Kirche durch alle Jahrhunderte die Grundlage zum 
catechetifchen Unterrichte mit bildete. — Es ift bekannt, daß auf 
Auctorität des Rufinus (f. Rufin, in exposition. Symb. apost. und 
Isidori Hispalens. offic. ecclesiast. 1. 2, c. 22.) nicht bloß roͤmiſch⸗ka⸗ 
tholifche Kirchenhiftoriker, fondern auch noch Die Centuriae Magdeburg. 
annehmen, dieſes Symbolum fei im eigentlichen Sinne apoftolifch zu 
nennen. Die Apoftel namlich, nachdem fie mit außerorbentlichen Geis 
ftesgaben feien ausgerlftet worben, hätten aus göttlicher Eingebung 
gemeinfchaftlich dieſen kurzen Inbegriff aufgefegt, damit er eine Norm 
für kuͤnftige Lehrer fei und einen fcharfen Unterfchied zwifchen ihnen und 
den falfhen Apofteln bilde. Daß nun aber diefe Anfiht Rufins nichts 
für fi) habe, ift von römifchen und proteftantifchen Theologen gezeigt 
roorden. Den Beifag apoſtoliſch erklärten fih darum einige ſchon aus 
dem Sprachgebrauche des chriftlihen Alterthums, nach welchem .diefes 
Wort alles das bezeichnet, was ſchon zu den Zeiten ber Altern Kirchen⸗ 
Lehrer als durch eine lange Obſervanz geheiligt erfchien, deren terminum 
a quo man gern um oft angeführter Gründe willen bis auf das 
apoftolifche Zeitalter zuruͤckfuͤhrte. Wir haben biefen Sprachgebrauch 
mehrmals in einzelnen Artikeln nachgewiefen. Diefem nad, £önnten 
die prima stamina diefes Symbolums wirklich einer frühen Zeit ans 
gehören und die nachherige Erweiterung befielben von eigenthimlichen 
Schickſalen der Kirche bedingt feyn. Andere erffären das Epitheton 
apoftolifch mehr von dem Geifte und Inhalte bes Symbolums, daß es 
nämlich, nichts enthalte, was der apoftolifhen Lehre entgegen fei. Hier: 
aus könnte man fic auch erklären, wie felbft das Nicanifche Glaubens⸗ 
befenntniß mit feinen ‚fcharf bezeichneten dogmatifhen Beflimmungen 
öuoovoros, yevındeis dx Toü narpüs etc. fehr oft auch apoftolifch ge: 
nannt wird. Um bier nicht zu weltläuftig zu werben, da noch ein- 
mal unter dem rt. Catechumenen von diefen Symbolen die Rede 
feyn wird, fol nur noch eine Stelle aus J. A. H. Tittmann. institut, 
symbol, ad sententiam ecoles. evangel. Lips. 1811. p. 66 ftehen, wo 

” das Ergebniß der ganzen Unterfuchung über das apoftolifhe Symbolum 
auf eine meifterhafte Art ins Kurze zufammengezogen if. Quo tem- 
pore, heißt e8 dort, et a quo compositd fuerit, illa fidei formula, 
frustra quaeritur. Non certo enim tempere, neque ab uno auctore, 
sed subinde a variis auetoribus ortum videtur. Prima ejus elenıenta 
in baptismi formula quaerenda sunt, ex qua, subinde amplificata, 
varia symbola, ut antiquiora ita simpliciora et sibi invicem simi- 
liore orta sunt, ex quorum numero ecclesiae Romanae symholum 
fuit, vix verbo diversum a symbolo orientali. Romani syniboli Sec. 
IV. et V. nondum certam formam fuisse, quod ipsius Rufini testi- 
monium docet in eam formam redactum est, quae post sec. VI. 
vulgo reperitur. Et Rufini potissimum auctoritate apostolicum in 
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ogelesia occidentali dietum videtur; orientalis ecclesia inde a sec. 
IV. Nicaena potius. formula usa est. Sed quibus temporibus sin- 
gula ad illud symbol, adjeeta fuerint, dici certo non potest, — 
Der Gebrauch alfo des apoftolifhen Symbolums in der befannten For⸗ 
mel ift darum erſt aus dem-5. und 6. Sahrhundert abzuleiten, wie: 
wohl man fih auch fpäter Abweichungen in einzelnen Worten und 
Sägen erlaubte, wie ſich dieß aus den verfchiebenen Liturgien ergiebt. 
Das biefes Symbolum von da an aber immer in der abendländifchen 
Kirche als Grundlage des catechetifchen Unterrichtes gedient habe, wird 
bald dargethan werden. Von der reichen Literatur über die Symbole ber 
alten Kirche wollen wir nur auf C. G. F. Walch Bibliotheca symıbolica 
vetus. £emgo 1770. J. G. Voss de tribus symbolis. Amst. (1642) 
1662 und Jo. Rud. Kiessling Historia symbolor. potissimum apost. Ni- 
caen. et Athanas. in sacris tam veterum, quam recentiorum, publieis, 
Lips. 1755 verweifen und unter den Monographieen über dad symb. 
apost. auf King’d Historia symb. apostol., ex Angl. (Lond, 1703) lat. 
Lps. 1706. J. Pearson Exposition of the creed Lond. 1659. u. d. lat. 
Fref. 1691. u. d. H. Witsii Exercitatt, in symb. apost. etc. Franeoq. 
1681. u.d. 3. Fr. Gruners Betrachtungen über das fogenannte apoftclifche 
Glaubensbekenntniß. S. Semlers ball. Sammlung zur Beförderung 
theologifcher Gelehrſamkeit. B. J. S. 2. — BIS. 1—1%. 

c) Auch das Pater Unſer gebrauchte man, um 
daran den. Unterricht für die Catechumenen anzu⸗ 
knuͤpfen. Da wir aber in einem beſondern Art. daruͤber gehandelt 
haben, fo iſt dieſer damit zu vergleichen. Daß man nun auch Bes 
lehrungen über Zaufe und Abendmahl nöthig fand bei dem Unterrichte 
der Catechumenen, iſt ebenfalld in den einzelnen Artikeln X. und A. 
gezeigt worden, weshalb wir auf diefe verweifen Einnen. Aus biefem 
allen ergiebt fi nun, daß ſchon früh der Decalogus und ungefähr vom 
5. Sahrhundert an im Decidente das apoftoliihe Spmbolum, das 
Dater Unfer, die Zaufe und das Abendmahl die Hauptftüde waren, 
an welche man den Unterriht für die Räuflinge und Gonfirmanden 
anfchloß.. Welche von biefen 5 Stüden aber in den Beiten ber Ges 
heimlehre, oder wo noch die Missa Fidelium und Catechumenor. ge: 
wöhnlich war, ben Anfängern im Chriftenthume vorenthalten wurde, 
iſt fchieklicher im Artikel Catechumenen zu zeigen. Der biftorifche Bes 
weis dafür, daß bie eben genannten 5 Stüde entweder alle oder nur 
einige derfelben als Grundlage "für den catechetifchen Unterricht galten, 
laͤßt ſich theils aus den Schriften ber Kirchenhiſtoriker vom. 5. Jahr⸗ 
hunderte abwärts, theild aus den Kirchenverordnungen , den Liturgieen 
und aus den Schriften der Commentatoren derfelben führen. Auf diefe 
Art ift er von Langemack histeria catechetica mit vielem Fleiße ge 
führt worden. Nur eine Stelle mag hier ſtatt vieler flehen.- Indem 
er von der catechesis des 7. Jahrhunderts redet, läßt er fih p. 267 
alfo vernehmen: Man fieht aus dem, was wir von ber Gatechifation 
diefes Jahrhunderts angeführt haben, in welchen Stüden die Catechis⸗ 
mus⸗Schuͤler unterrichtet wurden, naͤmlich die drei: dad symbolum, herz 
Nach oratio dominica und die Lehre von den guten Werken oder dem 
gottfeligen Leben, fo in den 10 Geboten enthalten, welche Stüde wir in 
allen Seculis Eönnen gewahr werden. Man barf alfo die genannten 3 
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Stuͤcke entweber mit ober. ohne die Belehrungen Aber Taufe und Abends 
mahl als die Bafis des catechetifchen Unterrichts bis zu den Zeiten der 
Reformation anfehen, ja auch von ba an verloren fie the altes -Anfehn 
nicht, wie ſich dieß weiter unten ergebe: wird. 

Wirft man die Kragen auf,' 06 es in diefem Zeittaume vom 6. 
Jahrhundert bis zur Reformation ſchon eigene Schriften gab, morin 
diefe Lehrflücke abgehandelt wurden und die mit den fpätern fogenanns 
ten Catechismen Aehnlichkeit hatten, fo laͤßt fie fich im Allgemeinen beja» 
ben. Belehrung darüber findet man in Langemad’s oben angeführten, noch 
immer fehr brauchbaren historia eatechetica, wo alles hierher Gehoͤrige 
in jedem Seculo nachgemwiefen iſt. Noch fpecieller ift ein anderes Wert 
unter dem Titel: Inoerti Monachi Weissenburgensis catechesis Theo- 
disca seo. IX. eonseripta, nuno Yero .primum edits, ut et monu- 
menta cateehetica varia Theodiscaa Omnia in unum collegit ete. 
Jo. Georgius Eccardus, histeriar. in Acad, Jul. Prof, etc, impensis 

 Nieol. Forsteri. bibliopol. Aul. Hannov. 1713 in 8. — Für das 
6. und 7. Seculum läßt fi nur nachweiſen, daB man den Catechu⸗ 
menen:Unterricht zwar nicht ganz vernachläffigte, aber doch auch nicht 
mit dem frühern Eifer getrieben habe, wozu allerdings die frühen 
Schickſale der Kirche und bie politifchen Ereigniffe für jene Zeit das 
Shrige beiteugen. Der Unterricht war dürftig und fchränkte fih auf 
eine magere Erklärung bed Vater Unfers, des Symbolums und der 10 
Gebote ein. Nur einige altdeutſche Ueberfegungen der 3 genannten 
Stüde finden fih, und da jegt auch mehrere Eoncilienbefchlüffe anges 
legentlich auf den Catechumenen⸗Unterricht dringen, fo läßt fi daraus. 
fließen, daß diefe frühere Sitte der Kirche ſchon damals müffe ver 
nachlaͤſſigt worden ſeyn. 

Ins 8. Jahrhundert wird geſetzt: Keronis Monachi S. Galli ex- 
positio in orationem dominicam et confessionem fidei mit einer 
deutfchen Erläuterung. Proben diefer Ueberfegung in die Mutterfprache, 
fo wie auch das Noͤthige zur Literärgefchichte diefes WBuches findet man 
bei Langemack 1. 1. ir Thl. p. 280 segg. : 

Im 9. Jahrhundert hat Rabanus Maurus (+ 856) in feinem 
Buche de sacris ordinibus p. 60 seqg. de modo catechizandi aus 
führlich gehandelt. Ihm wird die Ermahnung an das Chriftenvolf zu: 
geſchrieben, die fi fo anfängt: Hlosar ir chindo liupon tugathi dera 
calauba diu ir in herzia cahuetliho hapen sculut. ( Hört ihr Lieben 
Kinder die Megel des Glaubens, die ihr im Herzen wohlbedaͤchtlich 
Haben folt. S. Langemad 1r Thl. S. 304— 506 in der practifchen 
Anweiſung &. 89 — 92. — Das mwichtigfte catechetiſche Denkmal 
aus dem 9. Jahrhundert IfE von Eccardb in der oben angegebenen 
Schrift: Ineerti Monachi ete. nachgemiefen worden. Er fchreibt dieſe 
eatechesis theodisca 'einem Mönche und Schüler des Rabanus in 
dem Weißenburg. Klofter zu. Sie beſteht 1) aus dem Vater Unfer 
und der Erklärung deffeldenz 2) aus einem Verzeichniffe der Todſuͤn⸗ 
den; 3) aus dem apoftolifchen Blaubensbelenntniffe und 4) aus dem: 
„Ehre fei Gott in der Höhe!” Proben ber damaligen deutſchen Mund⸗ 
at, in welcher diefer catechismug gefchrieben iſt, findet iman bei Ec⸗ 
card 1. 1. p. 60—73 bei Langemad 17'Tht. S. 312— 318. — In 
das 9. Jahrhundert gehört ferner ein after eatechismus, den Marquard 

Siegel Sandbuch J. 23 
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Freher 1619 mit Moten herquegegeben Hat. und der in ber angelſaͤch⸗ 
fifhen Sprache abgefaßt, aus dem deoalogus, oratio und aymbolum 
befteht. ©. Eccard 9:200-—203. Langemad ir Thu 819. 20. — 
In beiden Schriften findet man auh von bemfelben Fieber ein 
catechetifches Denkmal im allemanzifchen Dialerte. Aus bey 10. Jahr 
hunderte ift blos des Notker Balbulus, eines Moͤnchs in St. Gallen, 
beutiche Ugherfegung das DB. U, und des Glaubens bekannt geworden, 
deren Anfang iſt: Fater unser. du.im Himle bist. Din Namo unerde 
gebeiligot. ©. Eccard p. 79— 81. _ 

Merkwuͤrdig hat fih im 11. Jahrhundert des Bruno, Biſchofs 
zu Würzburg, Auslegung des V. M. und des apoſtoliſchen Symbolums 
dadurch beſonders gemacht, daß es in. Fragen und Antworten obgefapt 
it, Auch das Symb, Achanas iſt non demſelben Varfaſſer auf gleiche 
Weiſe bearbeitet worben. Weil ale Gatechlöwen, die vor dem Bruno 
geſchrieben wurden, ohne Fragen und Antworten find, fo gründet ſich 
barauf die Sage, daß er die Meshade durch Fragen und Antworten zu 
unterrichten erfunden haben fol, Man findet ded Bruno Erklärungen 
in maxima bibliotheca veseg, patr. Tom, 8. Lugduni 1627. 
p- 343 segg. | i 

Wirft man nun noch einen Blick auf die Geſchichte des cateche- 
tiſchen Unterrichts vom 5. bis 11. Jahrhundert, fo kann freilich im 
Algemeinen behauptet werben, daß einzelne Stimmen, wie auch ganze 
Concilien ihn yon Zeit zu Zeit dringend empfahlen Jedoch da Uns 
wiſſenheit und Abecglaube nicht nur unter dem Volke, ſondern auch 
bei dem Clerus zunahmen, fo kann man davon [hen auf den nach⸗ 
theiligen Einfluß fchliefien, ben. eine folche Barbarei auf den Religionds 
unterricht vor der Taufe und vor der Confirmatien haben mußte, In⸗ 

iſchen hatte dach bie deutſche Ueberfegung des Water Unſers, des 
ymbolums und bergl. die wohlthätige Folge, daß mehrere morglifche 

Degriffe unter dem Volke verbreitet wurden. Auch haben die Verſuche, 
jene abſtracien Begriffe von Perfon, Wefen, Tugend x. dem Lateini- 
Ihen im Deutfchen nachzubilden, die Gultue der deutſchen Sprache wes 
ſentlich befördert. - 

Im 12, Jahrhundert geichneren fich beſanders die Waldenfer durch 
ben Fleiß aus, den fie auf ben chriſtlichen Religionsunterricht ber Kine 
der und ihres Geſindes wendeten. Ein deutlicher. Beweis davon iſt, 
daß Knaben und gemeige Leute mit vieler Fertigkeit Mechenfchaft von 
ihrem Glauben a legen konnten. S. Jac. Aug, Thuani histor. sui 
gemporis |. XXVII. ad ann. 41560. px 28. Ihr Catechismus, den 
Joh. Paul Perrin in histoire de Vaudgis P, Ill. 1. 1. & 1. und Jo⸗ 
hann Leger in her allgemeinen Gefchichte dev Waldenſer B. 1. «. 11. 
uͤberſetzt von Hans Friedrich von Schweinig,. aufbehalten haben, führt 
den Titel le caterhisme au formulaige d’instrnire, lea Einfape, duquel 
ont use Jes Vandoises gt Albigeois, en manjere de. dialpgne, ou le 
Pasteur interrogue et I’Enfant. rerpond, en leyr lapgue Ppropre. 
Die Sprache iſt fo zweckmaͤßig gewählt. und die Begriffe. fo beſtimmt 
wahr und richtig, dag man nicht einen Verfaſſer bes. 12. Jahrhunderts, 
ſondern einen Proteftanten -gug dem 17. und 18, Seculym darin -ıes 
den zu hören glaubt. Man. pergl, Langemads histeria natecher 1. 
Thl. 0, 17. Joh. Cpriffgph Biepers caeaplfge Geſchichte der Walder⸗ 

FE Zu s — 
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fee, boͤhmiſchen Bruͤder u. few. & 17. Auch im 13. Jahrhimdert festen 
unter den heftigften Berfolgungen der päpfllichen Inquiſition die Waldenſer 
diefen forgfültigen Unterricht fort. Deſto trauriger ſah es dagegen nd 
gewichtvollen Stimmen in der Übrigen chriſtlichen Melt aus. Das 
14. Zahrhundert bietet fuͤr die catechetiſche Geſchichte nichts Erhebliches 
dar, außer daß auch jetzt noch der decafogın, das B. U. und bad 
symbol. apostol. zum runde gelegt wird und verſchiedene Schriftſteller 
daruͤber ſchreiben. Die vollſtaͤndigſten Nachrichten über dergl. Schrifts 
ſteller aus dieſen und ben vorhergehenden Jahrhunderten finder ma 
in folgendem unſchaͤtzbaren Werko: Seriptoram ecolesidsticer. hi: 
storia literäris, a Christo nate usy. ad auee. XIV, facili methods 
digesta. Auetere Guilielm. Cave ss. theol, Prof. Canon. Wirdeso- 
riensi ete. Editio novissima ab auctore ipsomet ante obitum re- 
eognita et auctior facta. Voll, IE. Oxonii, Apud Josephum Pote, Bi- 
bliopolam' Etonensem MDCCKLHI. fol. 

Des Johann Wiclef, der 1887 ftarb, Catechismus, fonft auch 
Pauper rusticus genarmt, iſt in. engliſcher Sprache gefhrieben und im 
Ms. in der Bibliothek zu Cambridge anzutreffen. Er enthält eine Er: 
klaͤrung des apoſtoliſchen Symbolums, dee 10. Gebote und des V. U., 
außerdem noch einige Heine Abhandtungen, 3. B. von ber Kiebe Jeſu, 
send verfchiedene Ermahnungen — Auch im 15. Jahrhundett erboden fich 
laute Klagen über die Unmiffenheit des‘ Klerus und. über das Mangels 
bafte der davon abhängigen religiöfen Volksbildung. Wir koͤnnken 
viele Selten mit dergleichen Zeugniffen aufuͤllen. Es ſtehe Bier nur 
eins von dem Parifer Doetor Nicol. de Ciemangis + 1440! Er 
fehreibt in feinem Buche de corrupto ecelewiae stätu, wolches 1608 
von Hutter zu. Wittenberg herausgegeben iſt, p. 9. non tamen & stu- 
dils aut schela, ‚sed ab aratro etium et servilib,. artibw' ad paro- 
chias regendas, ceteraque beneficia passim proficiseebantur, dut 
paulo plus latinae linguse quam Arabieae intelligerent, imo, qui et 
nihil legere, et (quod referre pudet) alpha vixt noseerent = bethä 
disuernere. — Merkwuͤrdig if, dab Johann Geeſon oder Sohann 
Charlier, 1429 Eanzler der Univerſitaͤt Paris, der in der Kirchen: und 
Literärgefchicyte dieſes Jahrhunderts eine fo wichtige Melle fpielt, auf 
den teligiöfen Jugendunterricht einen fo großen Werth legte, Don ihm 
iſt sractatan de parbulis ad Chat. trahendis Opp. Tom: L-m 277 
— 291, Jedoch kunn dieß Buch nicht ſowohl ein Catechismus als 
vielmehy eine Empfehlung des chriſtlichen Jugendunterrichtes genannt 
werden. Man vergl. Schroͤckhs K. G. XXXI. — Detr engliſche Bi: 
ſchof Reginaldus Pavo (NPeatock) fehrieb: dem gemeinen Bolke zum 
Beſten: Donatus in relig. Christin. dueratus: Donaft sequäx sive 
Appendix. Bine feiner Ketzereien, woruber er angeklagt wurde, war 
die Behauptung episeopi christiani pracciphuum offieium esse, ver- 
bum Dei docere. Auch Johann Huf. (verbrannt 1415 zu Coſtnitz) 
ſchrieb expkientionem Symb. Deealogi und‘ordticnis‘ Dominiche ,' dat 
mit die Stubirenden zu Prag daraus lernen möchten, rofe das Volk zu 
umterweißen fe, Die von Huß entflandenen boͤhmiſchen Beirder bezeügen 
tm 2. Capitel ihrer Sonfeffion, welche ganz von ber Catechiſation Hurndelt, 
Daß ihre Lehrer viel Fleiß auf Catechismus⸗Untereriche wendeten. Johann 
Goiler von Rafersiing, Bomber in" Graph, Pte Vinkelſput 
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in Wien, Petrus Seremik, ein Dominicaners Mind, und Johann 
Weſſel Gansfort fehrieben Erklärungen des V. U., der 10 Gebote, 
ber 7 Todſuͤnden und der Buße. Ueber diefe Männer fehe man Lange 
mads histor. catechet. ir Thl. C. XX. 

Wenn man nun bie Waldenfer ausnimmt, die nach allen An« 
zeichen ihrer Jugend einen trefflichen Religionsunterricht ertheilen muß⸗ 
ten, fo ſchraͤnkt fih Alles, was diefer Zeitraum uns geliefert ‚hat, bloß 
darauf ein, daB man den Mugen bed Jugendunterrichtes erkannte, oft 
und lebhaft auf defjen Beförderung drang, aber nun auch genug gethan 
zu haben glaubte, wenn die Jugend das V. U., die 10 Gebote und 
das Symbolum auswendig herzufagen wußte. Die Gefchichte biefes 
Zeitraumes iſt daher faſt weiter: nichts, als eine Aufzählung der herause 
gegebenen "Erklärungen über das V. U, die 10 Gebote und das Sym— 
bolum. Genauere Nachrichten über die Methode, nach welcher die Cates 
chiſation eingerichtet werden foll, finden ſich nicht, weil diefe Methode 
nicht ftudirt wurde, 

IV) Einfluß der Reformation auf den catechetis 
[hen Unterriht und Schidfale deffelben bis auf uns 
fere Seit. — — Hat man: auch, wie ſich aus dem Zeitherigen ew 
giebt, im gllen chriftlihen Jahrhunderten den Nugen und die Nothe 
wendigkeit dieſes Unterrichtes nie verfannt, ja gab es wohl fchon hin 
und wieder Schriften, die mit Luthers Catechismen einige Aehnlichkeit 
hatten, fo wurden doch folche Empfehlungen oft ganz überfehen. Hoͤch⸗ 
ſtens ließ man die Gebote, das VB. U. und das Symbolum dem Ges 
daͤchtniſſe einprägen; aber an einer fruchtbaren Erklärung: fehlte es faft 
ganz allgemein. Wie mußte ſelbſt die Bildung des Clerus befchaffen 
fepn, wenn Luther öffentlich. den Vorwurf ausfprechen durfte, daß kein 
Doctor theologige zu finden fei, der die 10 Gebote, das V. U. und 
den Glauben’ recht verflände. Auch müffen brauchbare, populäre Lehre 
bücher über die chriftliche Religion damals eine große Seltenheit gewe⸗ 
fen ſeyn, indem Matheſius in der 6. Pr. von Dr. M. Luthers Lehre 
und Leben (Nürnberg 1592) folgendes. erzählt: „Wie ich mich auch 
keiner gedruckten oder gefchriebenen Auslegung ber Kinderlehre im Papfts 
thume zu erinnern weiß, der ich doch von Jugend auf alle Legenden 
und Brigitten Gebetlein, und fonberlih zu München bei. meinen 
Herrn, ber eine fehr große beutfche: Lieberei bei einander hatte, ein hal⸗ 
bes Jahr durchleſen habe.“ Nur ſchwache Spuren findet man von 
dem catechetiſchen Unterrichte um dieſe Zeit, die jedoch immer als Ber 
weis dienen, daß einzelne Lehrer und Gemeinden einen großen Werth 
darauf legten. So gab ein gewiſſer Russ oder Kuss Magister 
und theologiae Baocalaureus formatus zu Roſtock 1511 in niederſaͤch⸗ 
ſiſcher Sprache heraus: Dreifache Schnur, welche eine Erklärung. des 
Spmb. Apoſt., der 10 Gebote und des V. U. war. Alle Eyemplare 
diefer dreifachen Schnur wurden, weil darin gegen den Papft,: die Res 
liquien u. ſ. w. geredet worden war, forgfältig aufgefucht und verbrannt. 
lacius bezeugt in dem catalog. test. verit. p. m. 1514 ein gevettetes 
xemplar biefer Schrift. gehabt zu haben. — Auch findet man in. bies 

fer Zeit, obgleich) aͤußerſt ‚felten,- Spuren einer Gatechismuslehte in der 
Kirche. So wird in des Vorrede des Buͤchleins: „Gebet Churfuͤrſt 
Johann Friedrichs und. ·ſeiner Ehurfuͤrſtl. Gemahlin und Soͤhne“ ers 
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zähle, daß gebachfer Churfärft als ein Kind von 9 Jahren feinen Va⸗ 
ter oft gebeten habe, ihm zu vergönnen, baß ee mit andern Kindern 
der Stade Torgau zu den Kicchen in den oatechismum laufen dürfe. 
Dieß iſt ungefähr 1512 gefchehen. 2 

Deffen ungeachtet fland es um bie religidfe Bildung der Cleriker, 
der erwachſenen Laien und der aufmachfenden Jugend ſehr traurig und 
ein neuer, hoͤchſt wohlthätiger Impuls ging in diefer Hinſicht von dem 
großen Luther aus. Für den catechetifchen Unterricht iſt ee Water, 
Stifter und Veförderer geworden. Seln Talent einer männlichen, fes 
ſten und herzlichen Popularität machten ihn zu dem eindringenden Pre⸗ 
diger und Catecheten, und große Verdienſte hat er ſich durch feine Ca» 
techismen erworben. Es iſt bekannt, daß Luther fehon vor dem Jahre 
1829 einzelne catechetifche Schriften herausgab, wie z. B. deoem prae- 
Gepta Vitenbergensi praedicata populo. Lipsiae' 1518 und deutfch 
Bafel 1520. Diefe Schriften ftehen zufammen Tom. X. oper. Ln- 
ther. der Walchiſchen Ausgabe. Man Einf dieſe Prebigten gleichſam 
als Vorarbeiten ber bald zu nennenden Cakechismen anſehen: 
Jahre 1627 naͤmlich wurde auf Befehl des Churfuͤrſten Johann die 
große Kirchenviſitätion angefangen und in den beiden folgenden Jahren 
fortgefegt und beendigt. Hier entdeckte ſich eine kaum glaubliche Un⸗ 
wiſſenheit von Seiten ber Gierifer und der Taten und beſtimmte Lus 
thern zwei fogenannte Catechismen nad der alten Grundlage heraus⸗ 
zugeben, ben Eleinen für das Volk, den größern zum’ Gebrauch der Lehe 
rer und zwar 1529. Gute Höftorifche Nachrichten über die Worzlige 
diefer Lehrbücher für die damalige "Zeit, über bie Nothwendigkeit 
eines ſolchen Unterrichtes (denn Luther ſagt in feiner Kraftſprache Aber 
die damaligen Lehrer und Later: qufd multis'moror? nihil omnino a 
bestiis differunt ) und über das große Anſehen ⸗dieſer Lehrbuͤcher finder 
man In Langemads oft genannter Schrift: The. I. 0. 3-7. — 
Stegm. Jacob Baumgartens Erläuterungen der im chriſtlichen Concor⸗ 
dienbuche enthaltenen ſymboliſchen Schriften: der euangelifch = Iutherifchen 
Kirche. Halle 1761. Sr Abſchn. — Köcher Einleitung: in die cateches 
tifhe Theologie ©. 113 ff. und neuerlich in einer aus ben Quellew 
gefchöpften Monographie von Jilgen. ER 

Da wir in diefem Handbuche nicht eine ausführliche Sefchichte 
der Catechetik geben innen und wollen, fo iſt uns nur vergönnt, das 
Ganze nach gewiffen Umriffen und Andeutungen- darzuſtellen. Wie 
begnügen uns darum, nur auf die Hauptfolgen aufmertfam zu machen, 
die mit der Erfcheinung ber Lutherifchen Catechismen in Verbindung 
ftehen. Abgefehen davon, daß kein Buch außer der heiligen Schrift in 
fo viele Sprachen iſt Überfegt worden, als dieſe Catechismen, kann man 
folgendes unleugbar als große Wirkungen davon ableiten: 

A) ine hoͤchſt wohlthaͤtige Beiftesanregung in 
der Iutberifhen Kirche felbft, Indem man Luthers 
Catechtsmen theils nachahmte, theils auslegte, er: 
läuterte und umfchrieb. Langemad 1. 1. S. 664 --672 hat 
altein 16 Claſſen dieſer Auslegungen, Erläuterungen, Umſchreibungen 
u. f. w. angeführt. Eine Aufzählung ber bedeutendſten Catechismen, 
die als Nachahmung der Iutherifchen gelten können, findet man fm 
Graͤffe's Grundriß der afgemeinen Catechetik in dem beigefügten ges 
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ſchichtlichen Abeiſſe 9. 29-80, Eine andere Wirkung des lutheriſchen 
Catechiſsmus iſt 

2) die Nachahmung derſelben in den übrigen Kirchen. 
Was die roͤmiſche Kirche anbetrifft, fo fühlten Die Lehrer darſalben wohl, 
was Luther durch fetne Lehrbücher geleitet hatte, unb auch bier erhielten 
die bekannten Gatechismen bed Jeſuiten Ganifius und ber noch wich⸗ 
tigere gatechismus. ramanus ex degreto Goncil. Trident. ad Parachog 
Pij V. pontitieis romapi jussu editus, großes Anfehn. Hieruͤber, wie 
über die Catechismen der Reformirten und ihrer verſchiedenen Landes⸗ 
firhen, der boͤhmiſchen Mirüder, dee Herrnhuther, der Socinianer, ber 
Mennpsiten, der griechiſchen Kirche findet man in dem ſchaͤtzbaren Buche 
des gelehrten Koͤchers und In der Kürze in Graͤffe's mehrmals genanne 
tem Grundriſſe der allgemeinen Gatechetit $. 29 — 50 fchapbare Nach⸗ 
weifungen. Die lucheriſchen Catechismen hatten auch das zur Folge, 
wos MER .. ne IA: ' 

‚» ensehetilhe Anftaltennennen kann, Dahin hürfte 
zunaͤchſt gerechnet merben wuͤſſen, | 

a) ber kirchliche Gebrauch der Catechismen, fo daß derüber, um 
fie zu: erklaͤren, des Sonntags und in der Mode zu gewiſſen Zeiten 
Öffentlich gapredigt werden mußte Auch ‚wurden gewiſſe Catechismus⸗ 
Iehren mit den öffentlichen Gottesdienſte in Verbindung gehracht. Sq⸗ 
bald naͤmlich die. lutheriſchen Catechismen ein ſymboliſches Anſehen er⸗ 
hielten; fo hatte dieß die Folge, daß jede Landesohrigkeit nur inſofern 
ſich Acht latheriſch au zeigen ‚glaubte, inwiefern fie das gegebene Bei⸗ 
ſpiel Luthers in Sachen nachzuahmen ſuchte und in Schulen und 
Küchen: die Befoͤrderung des cqtechetiſchen Unterrichtes ſich angelegen 
ſeyn ließ. Daher fuͤhrten nicht, aus einzelne Städte, ſondern bie Res 
gierungen ganzer Loͤnder ſolche Gotechismußpredigten und Lehren ein. 
Bu dieſen catechetiſchen Auſtalten gehoͤren auch 
hy eigene Seminarien, worin theils Candidaten des Predigtamtes 

außer dem Predigen ſich im: Catechiſiren uͤben mußten, theils auch 
nur junge Leute für Schuldienſte auf dem Lande gebildet wurden. Auch 

ſahen früh ſchon einige Uniperſitaͤten die Nothwendigkeit ein, Profels 
fucen für die Catechetik zu errichten, Meber biefe, fo. wie über aͤhn⸗ 
Ude Anſtalten bei Katholiken, Meformirten und andern Religionspar⸗ 
theien findet man das Möthige in ber Kürze in Graͤffe's mehrmals gu 
manntemn Grunbriffe der allgemeinen Gatechetid 1. 1, p. 345 ff. Ala 
cine fgenkechie Folge ber Autherifhen Gaterhismen barf man auch 

er 
4). Eine verbefferte Methode im catehetifhen 

Unterrichte. Graͤffe fagt bei dieſer Gelegenheit fehr richtig: „Wenn 
man das Verhaͤltniß ber ungdhligen berausgefommenen Catehismen 
und der darüber vorhandenen Commentarien zu ber geringen Zahl der 
ogtechetifchen Anweifungen oder Merhobenichren in Betrachtung zieht, 
fo ift kein Verdacht natürlicher als dieſer, daß unſre Vorfahren geglaubt 
haben muͤſſen, wenn nur die Materialien da wären, finde ſich bie Mes 
tbode von ſelbſt. Die meillen Schriften biefer Art kommen erſt in 
der zweiten Hälfte des 17. und in der erften Hälfte bes 18, Jahrhun⸗ 
deetg vor.“ Don Gräfe iſt auch hier im Grundriffe der allgemeinen 
Catechetik $.: 51. fi. das Möthige nachgewieſen und gut ‚gezeigt worden. 

4 
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wie hier ein weit regerer Geiſt in der proteſtantiſchen Keche, als na⸗ 
mentlich in der roͤmiſchen fich gezeigt habe. 0 

Man Hätte glauben follen, daß diefer durch Luther angeregte Geift auch 
in den Tolgenden Zeiten immer fegensreicher und ausgebreiteterin-feinen Fol⸗ 
ger ſeyn werde. Allein eigenthuͤmliche Umſtaͤnde wirkten ſtoͤrend und nach⸗ 
theilig ein. Nach Luthers 1546 erfolgtem Tode wurden bie. Proteſtan⸗ 
tem in mancherlei Streitigkeiten mit einander felbft verwickelt, bie Span⸗ 
mung mit der roͤmiſchen Kirche: dauerte fort umnd kriegeriſche Unruhen 
ſchloſſen fd) "daran an. Die Aufmerkſamkeit atf den Religionsunter⸗ 
richt der Jugend und des unwiſſenden Volkes wurde leiber wieder an⸗ 
derswohin gelenkt. Die Eatechismuspr. erhielt einen polemiſchen In⸗ 
halt und die Gatechismuseramind in den Kirchen waren oft nichts an⸗ 
deres als woͤrtliche Wiederholungen der Catechiſnien und der darin ent⸗ 
haltenen Fragen und Antworten. Ob nun gleich in der zweiten Haͤffte 
des 16. Jahrhunderts mehrere neue Catechiömen erſchienen (&. die Ge⸗ 
ſchichte der Catechetik, die dem Lehrbuche dee’ Catechetik von Thierbach, 
Dannover 1889 vorausgeht, p. 13), fo wurden doch über die Gebuͤhr 
mit benfelben bogmatich:polemmtihe Anfichten verbunden, «im Geiſt, ber 
bald fo aubartete, daß das praktiihe Moment im "Utereichte, wie auf. 
der Canzel, fo’ in der Schule Immer mehr in ben Hintetgtund trat, 
Denkt man fi) nun auch noch zu diefen Mißgriffen in ber Lehrform 
Die traurigen Folgen des BO ijährigen ‚Krisges, fo darf es wicht: bes. 
fremden, wenn Seimmen aus jener Belt verſechern, daß ſich ‚ber cheifle 
liche Religionsunterriche für die Tugend faſt nur auf die jaͤhrlich wie⸗ 
derkehrenden Aafterieramina beſchraͤnkte und die Catedyismuspredigten 
faſt ganz aufhörten. Es bedurfte darum eines neuen Impulſes in die 
fer Beziehung, umb ein folcher wurde gegeben buch die Bemühen 
gen Spenets. Wohl fühlte man, daß die trauwigen Folgen bes 
‚SO jährigen Krieges, naͤmlich Unwiffenheit und fittliche Werwilderung 
des Volkes, durch einen beſſern Untereicht in der Religion befeitigt wer⸗ 
den muͤßten. Aber weber Buch die jet aufs News erfchienenen Landes- 
catechismen noch durch obrigkritliche Vexrorbuangn die Gatechismus⸗ 
examina betreffend, wurde bewirkt, mad Spener durch feine Schriften 
und durch ſein Beiſpliel ausrichtete. 

Es iſt bekannt, daß diefec Mann. in ber zweiden Haͤtfte bes 17. und 
bis in die erften Sabre des 18. Jahrhunderts verſchiedene Aemter als 
Prediger in Straßburg, Frankſurt a. M., Dresden und Berlin beklei- 
dere. Hier erwarb er fidy große Verbienſte im Gebiets der praktiſchen 
Theologie Überhaupt und in Beziehung auf den Jugendunterricht im 
Chriſtenthume imsbefondere. Er machte wieder mehr aufmerkſam auf 
ben Umterfchied zwifchen. Theologie und Melision, empfahl durch fein 

. eigenes Beifpiet die Birchlichen Gatechifationen und ermahnte die Geiſt⸗ 
Hohen, daß fie aus unzeitigem Stolze das Catechiſiren nicht unfähigen 
Lehrern uͤberlaſſen folten. Auf feine Veranlaſſung erfchienen mehrere 
Iandeshercliche Verordnungen zu Gunſten dieſes Unterrichtes.. Im Jahre 
1677 gab er heraus: Einfaͤltige Erklaͤrung ber hriftlichen Lehre nad) 
der Ordnung des Eleinen Eatechismus Luthers in Kragen und Antwor⸗ 
ten verfaſſet. Diefe Scyeift iſt vollſtaͤndiger als andere Catechismen, 
amd nimmt mehr auf die heilige Scheift und anf das Practifche Ruͤck⸗ 

fine. Kür Die Lehrer fehrieb ex feine tabulas catecheticas 1683 
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(1714 erfchiegen fie auch deutſch.) Sie ſollten die vorzutragenden 
Lehren im Zufammenhange überfehen lafjen und auch auf bie bei Ca⸗ 
techifationen zu befolgende Methode verweilen. Wegen feiner in Dress 
den gehaltenen Gatechifationen wurde er heftig getadelt und man em 
Elärte laut, daß es eines Oberhofprebigers -unmwürdig fei, in. ber Kirche 
zu catechifiren. Kine eigentliche Anmweifung dazu hat Spener nicht ges 
ſchrieben, aber die in feinem theologifchen Bedenken hierüber gegebenen 
Winke murden nach feinem Tode in der Schift: Dr. Philipp Jacob 
Speners Gedanken von ber Gatehismusinformatien -zufgmmengefaßt. 
Seine hier ertheilte Belehrung ging dahin, daB man auf richtige Bil⸗ 
bung der Fragen achten, fehlerhafte Antworten der Catechumenen burd) 
Vorſprechen des Richtigern verbeffern, nicht nach der Reihe fragen und 
fein ‚Kind befhämen noch weniger hart behandeln folle,. Die. Lehren 
foliten bewiefen, die Beweisſtellen aufgefuht und erklärt, dag. Vorgetta⸗ 
gene auf den Zufland der Kinder angewendet, auch ihr Gefühl und 
Wille dadurch gemerkt, bewegt und geleitet werden. In der That gols 
dene Worte des ehrmürdigen Mannes, die auch: noch im 19, Zahrhuns 
bert Beherzigung verdienen. — Nicht unwichtige Folgen entwickelten fich 
aus Speners Erſcheinen und Wirken. Dahin rechnen wir: 1) daß ber 
Religionsunterricht für die Jugend überhaupt biblifcher,: gelindlicher amd 
erbaulicher wurde, 2) dag auch angefehene Geiftliche dieſem Unterrichte 
wieder mehr Aufmerkſamkeit wibmeten und kirchliche Catechiſationen 
wieder aufs Neue einführten. Seidel, Propſt in Berlin, hielt im An⸗ 
fange des 18. Jahrhunderts Nachmittags mit den Erwachfenen biblifche 
Gatechifationen, Loͤſcher, Superintendent in Dresden, gab ben Schule 

lehrern Anweifung zum catechetifchen Unterrichte- Xeller zu Leipzig bes 
wirkte, daß Catecheten angeftellt wurden, um auch in der Woche Eirch« 
liche Gatechifntionen zu halten; 3) dag man ben Stoff zum Retigiones 
unterrichte mehr aus der Bibel. entlehnte und der bibliſchen Geſchichte 
eine größere Aufmerkſamkeit widmete. Wer erinnerte. fih bier nicht der 
1714 zum erſten Male erfchienenen biblifhen Niflorien von Hübner, 
bie felbft bis auf die neueſte Zeit ihre Wirkſamkeit bewiefen haben? 
4) daß aud) auf Univerfitäten die Catechetik wieder mehr beruͤckſich⸗ 
tige wurde, und auch in größern „Städten Deutſchlands Semina⸗ 
rien errichtet wurden, um Schullehrer für ben Religionsunterricht vor⸗ 
zubilden, ' . 

Jedoch fo wahr alles zeither Geſagte iſt, fo galt es doch immer 
nur noch. von einzelnen Drten, Anſtalten und Lehrern. Die Meiften 
der Geiftlihen und Schullehrer traten noch immer in ihre Aemter, 
ohne für diefen Lehrzweig gehörig vorbereitet zu ſeyn; daher einzelne 
Stimmen jener Zeit fi) eben nicht günftig in dieſer Beziehung ver⸗ 
nehmen lafien. Es bedurfte abermals einer Anregung und zwar einer 
ſolchen, die .eine noch ausgebreitetere Wirkfamkeit zur Folge hatte. Dieß 
geſchah ungefähr in der zweiten Hälfte des 18. Sahrhunderts. Wenn 
man erwägt, wie von jest an faft alle theologifchen Disciplinen durch 
eine gründliche Eregefe, durch liberale Gefchichteforfhungen und durch 
geweckten philofophifchen Geiſt große Veränderungen erlitten, fo darf es 
uns nicht wundern, wenn dadurch die Aufmerkſamkeit auf den religid« 
fen Volle: und Sugendunterricht gewedt wurde. Das erfte Zeichen 
gab fihon eine Schrift von 3. Paul Trier, betitelt: Pium desiderium, 
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ober eines chuiflichgefinnten Laien Bitte an bie Herren Profeffores Theolo⸗ 
gia, einige Fragen, welche: den Zuftand der Lutherifchen Kirche betreffen, 
zu beantworten. Er griff den Iutherifhen Catechismus an und fuchte 
deilen Imedimäßigkeit bei dem Jugendunterrichte zu beftreiten. Ob fi 
num. gleich Männer von berühmten Namen des Iutherifchen Catechismus 
annahmen, fo. erfchienen doc bald Religionsbuͤcher, wie von Dietrich 
und Jacobi, die einen faßlichen Unterriht zu geben verfuchten, ohne 
auf den lutheriſchen Gatehismus, wie es fonft zu gefchehen pflegte, 
Ruͤckſicht zu nehmen. Jedoch war auch jest noch nicht an Begriffe 
entwickelung nach focratifcher Lehrart, oder, role man es [päter nannte, 
von ſoeratiſcher Kunft die Rede. Mosheim in feiner Sittenlehre Thl. 
1. ©. 447 war der erfte, der ausdrüdtich auf den Sorrates und feine 
Methode, als auf eine beim Reltgionsunterrichte anwendbare hinwies. 
Das Aufeingnderfolgen und Zufammenleben von Männern, wie Bas 
fedpw, Bahrdt der J. Campe, Zrapp, Salzmann und Andere, die einer 
noch neuen Zeit angehören, konnte, wie dadurch) auf das Erziehungs⸗ 
weſen überhaupt mächtig eingewirkt wurde, nicht ohne Kolgen für dem 
Meligionsunterricht bleiben. Bon da an bildeten fich zwei Anfichten, 
nämlich, daß Luthers Catechismus bei allen Vorzügen für feine Zeit, 
doch nicht Alles umfaffe, was zu einem bildenden, populären Untere 
richte im Chriſtenthume gehöre, und daß das Aufzunehmende durch tie« 
fere Begründung und praßtiiche Beziehung ſich auszeichnen müfle. Dieß 
hatte nun die Folge, daß Viele den Lutberifchen Catehismus nad 
biefen Grundfägen mannigfaltig commentirten, Andere abes befondera 
Lehrbücher ausarbeiteten, die vö.dig-ihren eigenen Weg verfolgten. Diefe 
erfhienen von nun an in größerer Zahl, und wenn mit Baſedow 
bier ein anderer Geift für die Jugendbildung in höhern Ständen bes 

gann, fo ließ fih von Rochomw: in feiner Schule zu Rekan angelegen 
feyn, der Jugend des Landmannes einen beffern Religionsunterridht ane 
gedeihen zu laſſen. Eine andere Eigenthümlichkeit diefer Zeit ift auch 

dieſe, daß von jegt am felbft auf die Methode dieſes Lehrzweiges größere 
Aufmerbfamkeit gewendet wurde. Wenn früher vorzugsweife das Wort 
catechetiſch mehr den Inhalt des religiöfen Tugendunterrichtes bes 
zeichnete, fo -ging es jegt auf die Lehrweile über, und man nannte 
nun eine.eigene Wiſſenſchaft und Kunft mit dem Namen ber Cateche⸗ 
tie, die demnach der Inbegriff von Regeln ift, wie Unwiſſende auf 
eine ihr Seelenvermögen bildende Weife über bie Lehren ber Religion 
duch Frage und Antwort zu unterrichten fein. Daß bei dem Eifer, 
mit welhem man biefe Wiſſenſchaft anzubauen fuchte, auch manche 
Uebertreibungen vorkamen, iſt nicht zu leugnen. Daher echoben ſich 
gleich anfangs manche tadelnde Stimmen gegen bie Catechetik, die fi 
zum Theil noch jegt vernehmen laſſen. Will man bie Steeiter für 
und wider hören, fo möchte der 14. und 15. $. bes neueflen Lehrbuched 
ber Gatechetit von Thierbach, Hannover 1830, wohl zu einem entfchies 
denen Urtheile verhelfen können. Uebrigens bleibt es aber immer merk⸗ 
würdig, daß von Zeit zu Zeit, trog der ungeheuern Menge von Lehr 
buͤchern Über die Religion, doch auch Luthers Catechismus wieder Bei⸗ 
fall und Empfehlung findet. Dieß nun vorausgefegt, find wir auch zu 
einem Urtheil befähigt | 

V) über den catehetifhen Unterriht in unfern 
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Tagen. — — : Ohne lebertreibung darf man behaupten, baß biefer 
Lehrzweig in der Futherifchsenangelifchen Kirche jest unftreitig am meiften 
ausgebildet if. Wir wollen nur Einiges daflır als Beweis anführen. 
Der lutherifchen Kirche in unferer Zeit gehört 

a) der Dorzug an, daß man fhärfer die Grund⸗ 
ſatze auszumitteln fudhte, nad) welden ein populäs 
res, allgemein brauchbares Lehbrbud der chriſtlichen 
Religion abzufaffen fei. Man fehe Euſebius Fifcher Grunde 
füge, welche bei Abfaffung eines neuen Landescatechismus zu berüde 
fihtigen feyn möhten 1821. — 9. ©. ©. Johannſen: Ueber die 
Srundfäge der Abfaffung eines populären, allgemeinen Lehrbuchs der 
hriſtlichen Religion für die proteftantifche Jugend. 1828. 

b) In den legten drei Decennien find nicht har 
die vorzäglidhften Anwetfungen zur Catechetik von 
Gräffe, BDinter, Wolfrasb, Müller, Larftenfen, 
Schwarz, Ludewig, Daub und Thierbach, fondern: 
auc) die beiten praftifhen Arbeiten der Art erfchies 
nen. Auch bier darf man nur die Namen Dinter, Doz, Döring, 
Eufebius Fiſcher, Plato und viele andere Ramen nennen, um bad Bes 
hauptete zu befkätigen. — 

c) Das Beffere nach Form und Materie im popu⸗ 
lären Religionssnterrichte ift nicht mehr einzelnen 
Orten und Lehranftalten eigenthbümlich, fondern bat 
fi allgemeiner verbreitet. Aud find die Bebürfniffe und 
Zwecke biefes Unterrichts jetzt Ichärfer als je geſchieden. Man hat nicht 
nur zweckmaͤßige Leprbäder für wiſſenſchaftlich Gebildete, fondern auch 
füs Vobksſchulen. . . 

d) Auch die gefteigerte Sorgfalt-der Regierun 
gen für den beffern Schulunterriht überhaupt und 
für- den Religionsunterriht insbefondere bat fi 
nicht nur in vielen Verordnungen ausgefproden, 
fondern auch dadurch, daß man in den neueften Zei— 
ten die Catechetik aud in den Kreis des acadbemis 
ſchen Unterrichtes zog und daß die Seminarien für 
Landſchullehrer .fih in allen evangelifdh:Lutberis 
fhen Ländern vermehrt haben. Wil man das, was hier 
wur im Algemeinen angedeutet werben kann, im Einzelnen nachgewie⸗ 
fen fehen, fo darf man unter andern nur bie. entecyetifche Literatur ver 
gleichen, die dem neueflen Lehrbuche der Catechetik von Thierbach vor⸗ 
gelegt ift, insbefondere von p. 22 —36. — Auch die ſchwediſch⸗luthe⸗ 
riſche Kirche wendet vieken Fleiß auf die chriftlichereligiöfe Sugend-: und 
Volksbildung, wie dieß Schubert in feiner Schrift: Schwedens Kicchens 
verfaffung und Umnterrichtömefen x. Greifswalde 1821 zeigt, wo fi) die 
zweite Abtheilung mie der Ueberſchrift: „Unterrichtsweſen“ ganz mit 
dieſem Gegenftande befchäftigt. — 

- Meniger leiftete bier ſchon bie reformicte Kirche, wenn man nach 
der darisber vorhandenen Literatur urtheilen darf. Jedoch iſt das Ur: 
theil uͤber das Unterrichtömefen in Kirchen und Schulen bei biefer 
Schweſterkirche fchwer, indem felten etwas davon durch Schriften bes 
kaunt wird, welche in einem weiten Streife füch verbreiten. Nur duch 
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Zeugniſſe derer, die an Dre und Stelle beobachteten, erhält man zue 
voeilen einige befondere Nachrichten, die jedoch ber Natur der Sache 
nad) nur geringe Auskunft geben. Nach den wenigen Nachrichten, bie 
in Schriften über die Schuleinrichtungen der ſchweizeriſch⸗, franzöfifche 
und holländifchzreformirten Gemeinden bekannt werden, haben nur bie 
erfiern von den Kortfchritten ihrer deutſchen Brüder ſich das Meifte ane 
geeignet, bei ben legtern ift man weniger von dem Altherfömmlichen 
abgewihen. Auch bie neueften Nachrichten über das Volksſchulweſen 
und namentlich über den Religionsunterticht fhr Die Jugend und die 
niedern Stände in der hohen bifchöflihen Kirche in England lauten im 
Ganzen nicht günflig, und Gemberg in der neuem Schrift über die 
ſchottiſche Natjonalkirche zeigt. p. 135 ff., daß dem häuslichen und kirch⸗ 
lichen. Untersichte in biefer. Beziehung fait das Meifte überlaffen fei. 

Mas nun die römilch-fatholifhe Kirche betrifft, fo ſteht auch hier 
die deutfche Kirche Höher, als in den Übrigen europäifchen und außer⸗ 
europäifchen Ländern. Man hat hin und wieder wichtige Schritte ges 
then für die Verbeſſerung des. Schulweſens überhaupt, wie auch für 
deu Religiondunterricht inobeſondere. Auch hierüber kann die Literatur 
verglichen merden, dierbem Lehrbuche der Catechetit won Thierbach vor 
ſteht, ynter andern p, 31 f. Jedoch hält das hier Geleiftete weder 
ertenfiv noch intenfiv die Vergleihung mit dem aus, was bie Lutherifche 
Kirche - erseicht hat. Deſto trauriger wird der religioͤſe Volks⸗ und Ju⸗ 
gendunterticht in ben katholiſchen Ländern außer Deutfchland geſchik⸗ 
dert, indym hier die Paͤdagogik noh auf einer niebrigen Bildungsſtufe 
ſteht. — Um nichts beffer ſieht es Bier mit der griechifch = Eitholifchen 
Kirche, weil die niedere griechiſche Geiſtlichkeit ſelbſt ſehr unwiſſend iſt, 
und das Schickſal dieſer Kirchengenoſſen in der Türkei noͤthigen Bils 
dungsanflalten entgegenwirkte. Bekanntlich ift auch in Rußland, wo 
dieſe Kirche die herrſchende ifl, dee gemeine Mann noch ſehr ungebildet 
und roh, und eine befire Zeit laͤßt ſich erft dann erwarten, wenn meh: 
zere gut eingerichtete Schulen werben. errichtet werden, wozu in bee 
neueften Zeit alle Hoffnung vorhanden iſt. 



41. 

Catechumenat in der chriſtlichen Kirche. 

I. Name ‚ Begriff und Anfangspunkt des Catechu⸗ 
menats im chriſtlichen Cultus. II. Anforderungen an 

die, welche als Catechumenen wollten aufgenommen wer⸗ 
den, und einige Feierlichkeiten bei dieſer Aufnahme. IM. 
Eintheilung der Gatechumenen in gewiſſe Claſſen, Zeit- 
dauer ‚ihres vorbereitenden Unterrichted und Uebungen und 
Befchäftigungen während derfelben. IV. Strafen der 
Gatechumenen, wenn fie etwas verbrochen hatten. V. Ute 
fachen und ungefährer Zeitraum, warum und wann das 
Satechumenat aufhört. VI. Wichtige Folgen beffelben 
für den chriftlichen Cultus und einige ſchwache Spuren 
davon in der heutigen chriſtlichen Kirche. 

Literatur. Monographien: Battb. Cellarii: de Catechu- 
menis. Helmst. 1657. — Aeg. Straueh: Karnyovueros historice 
descriptus. Viteb. 1659. Tob. Pfanner: de catechumenis antiquao 
ecclesine. Francof. et Goth.. 1688 (eine Hauptfchrift über -diefen Ges 
genftand.)— De la duree du eatechuwmenat, ses degres, ses ordres, 
et ses ages differens, Par Duguet. Steht in deſſen Conferences ecel. 
Cologne 1745. — Allgemeinere Werte: Langemack: histo- 
ria catechetica (tft nicht unwichtig). — Bingh. Orig. Vol. IV. p. 
1—50. — DBaumgartens Erläuterung der chriftlichen Alterthuͤmer 
S. 217 — 222. — Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten zerftreut im 5—6 
— 7. und 11. B. — Schoͤne's Geſchichtsforſchungen und Rheinwald's 
Archaͤologie (nur wenig.) 

1) Vame, Begriff und Anfangspunkt des Cate⸗ 
chumenats. — Wir haben den Namen Catechumenen bereits in 
den Artt. „Catecheten — Gatechetifcher Unterricht‘ erläutert und bes 
merken bier nur noch fo viel, daß xarnyovueros im N. T. ſchon Dies 
jenigen bezeichnet, welchen der in der chriftlichen Kirche nöthige Unter: 
richt zu ertheilen iſt. Vergl. Act. 18, 35. Roͤm. 2,19. Sal. 6, 6.— 
Die Lateiner behalten gewoͤhnlich bas "griechifche Wort Catechumeni bei. 
Doc findet man häufig auch Novitii und Novitioli, welches den veo- 
gurois und vewreposs entfpriht. Auch find bie Benennungen Tiro- 
nes, Rudes, Incipientes, Pueri u. bergl. nicht fetten, — Taͤuflinge 
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dürfte vielleicht nach unſrer Sprachweife ber paflende Name feyn, noch 
mehr bezeichnend aber ift die Benennung Taufcandidaten, indem fie 
durch mehrere Nebenumftände dem römifhen Begriffe Candidatus ente 
ſpricht, weil die chriftlichen XTäuflinge bei ihrer Aufnahme &v Asuxoic, 
in albis, veste candida erfcheinen mußten, wovon fie: den Namen 
grex niveus erhielten. Es waren demnach die Catehumenen Er⸗ 
wackhfene aus dem Juden= und Yeidenthume, welde 
getauft zu werden wünfdhten, und die deshalb vor 
ber in der dhriftlihen Lehre unterridhtet wurden; 
alfo Lehrlinge im Chriſtent hume. Wir [prechen aber hier 
vorzugsweiſe von erwachfenen Cutechumenen, und werden die jugend⸗ 
lichen Catechumenen mehr im Art. Taufe berüdfichtigen. Man gab 
ihnen fhon vorläufig wegen ihrer Anwartfchaft zur Laufe, als der 
feierlichen Aufnahme in das Chriftenehum den Namen Christiani, und 
unterfchied .Fideles Christiani und Catechumeni Christiani. 

Was nun den Anfangspunkt des Gatehumenats im chriftlichen 
Leben betrifft, fo haben wir bereitd gezeigt, daß wir im MN. X. im 
nachapoſtoliſchen Zeitalter und felbft zu Zuftins des Märtyrer Zeiten 
noch keine Spur davon finden. Allein ſchon Tertullian weiſt auf dieſe 
Eintihtung hin und bereits im Zeitalter diefes Kiechenvaterd wuchs die 
Zahl der neuen Bebenner Jeſu felbft unter Drud und Verfolgung fo 
fehr, daß buchftäblich fein Ausfpruch in Erfüllung ging: „Das Blut 
der Märtyrer ift neue Ausfaat für die Kirche.“ Die 
Apologeten legen darum auch auf die raſche Ausbreitung des Chriſten⸗ 
thums einen großen Werth und ihre triumphirenden Behauptungen 
beshalb erhalten auch volllommene Rechtfertigung durch die Klagen, 
welche Kaljer Julian, der Sophift Libanius, der Senator Symmachus 
u. a. über die Vermehrung der Galilder anſtimmen. Mit dem 3. 
Sahrhundert nahm trog aller Berfolgungen die Zahl der Chriften ims 
mer mehr zu, und wie mußte dieß erft der Fall ſeyn, als Conſtantin 
der Gr. das Chriftenthum zur öffentlichen Religion des Reichs erhob 
und Theobofius der Gr. alle Ueberrefte des Goͤtzendienſtes zu vertilgen, 
nd den Paganismus verächtlic und lächerlich zu machen fuchte! Kurz 
fe chriftliche Kicche erhielt im Laufe des 4. Sahrhunderts einen Zus 

wachs von erwachlenen Zaufcandidaten, wovon man Im apoftolifchen 
Zeitalter keine Ahnung haben konnte. Erwaͤgen wir. nun biefen Um— 
fand zugleich mit ben im Art. ‚, Eatechetifcher Unterricht” angeführten 
Urfachen, fo erklärt es fih leicht, wie das Latehumenat bes 
reits im 2. Jahrhunderte beginnen, im 3. fih immer 
mebr ausbilden, und bis zum Anfange des 5. Jahrs 
Yunderts feinen hoöchſten Eulminationspunft erreie 
hen konnte. | 

r) Bedingungen, die man. bei der Aufnahme in. 
das Catechumenat madıte und einige dabei übliche 
Receptionsgebräuhe. — Nur einiger. Bekanntſchaft mit den 
Conftitutionen der Apoftel, mit. ben hierher gehörigen Schriften bes Cy⸗ 
rillus von Jeruſalem und ber Ficchlichen Hierarchie des Pſeudo⸗Dionys 
bedarf es, um fi zu überzeugen, daß die: Aufnahme in das Catechu⸗ 
menat mit ben, Receptionsgebräuchen. in die Eleufinifhen, Samothra⸗ 
ciſchen, Orphiſchen und Ppthagoraͤiſchen Myſterien viel. Aehnlichkeit habe. 

& 
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Mag auch Grund vorhanden ſeyn, anzunehmen, daß die. Aufnahme in das 
Catechumenat zuweilen brevi manu geſchah, fo fehlt es doch nicht an Spuren, 
die auf gewiffe Bedingungen, Gebräuche und Feierlichkeiten dabei ſchlit⸗ 
fen laffen. Wie bei dem Art. Taufe ſchicklicher und weitläuftiger wird 
gezeigt werden, gab es fchon gewiſſe allgemeine Geiterien der. Unwuͤrdigkeit, 
welche von dem Gatechumenate ausfchloffen, 3. B. gewiſſe Stände und 
Gewerbe, wie Schaufpieler, Tänzer, Kuppler u. a. Uedrigens find bie 
Nachrichten. nur fparfam über diefen Punkt unfrer Unterfuchung, und 
darüber, fo wie über die Uebungen. und Vorbereitungen während bes 
Catechumenats ertheilt einige Auskunft der Bericht eines gewiſſen Dies 
conen Ferrandus zu Carthago an den Biſchof Fulgentius in Ruspe. 
(S. Ferrandi ep. ad Fulgentium Rusp. episc. de "eatechizando 
Aethiope. Fulgent. opp. ed. Lugd. 1652. p. 606.) Er berichtet, 
daß ein Athiopifcher Catehumen, nachdem er alle Grade ber Borberei- 
tung durchgegangen, unmittelbar vor der Taufe erkrankt fei, fo daß 
man ihm die Nothtaufe, obgleich er der Sprache nicht. mehr mächtig 
war, ertheilte, Der Diacon fragt nun an, ob die vox ablata bed 
Taͤuflings die Taufe defjelben ungültig machen könne. Die hierher 
gehörige Stelle giebt den. Anfang und die Uebungen während des Co 
techumenats auf folgende Art an: Fit ex more Catechumenus. Post 
sliquantum nihilominus temporis propinquante solennitate paschali 
inter Competentes offertur, scribitur, eruditur. Universa quoque 
zeligionis catholicae mysteria cognoscens atque pereipiens, celcbrato 
solemniter scrutinio contra diabolum vindicatur,, cui se renuntiare 
eonstanter, sicut hie consuetudo poseebat, auditurus symbolum' pro- 
fitetur. Ipaa insuper saneti symboli verba memoriter in conspeetu 
füidelis clara voce pronuntians, piam regulam dominicae orationis 
accepit, simulque et quid orederet et quid oraret, intelligens, fu- 
turo baptismati parabatur, eum subito violentis invaditur fehribas. — 
Zunaͤchſt wollen wir nur aus jener Stelle die Ausbrüde für unfern 
Zweck commentisen: Fit ex more Catechumenus und scri- 
bitur — und das Uebeige zur Erläuterung des naͤchſten Abſchnittes 
aufiparen:: ' 

‚Mit den Worten: Fit ex more catechumenus — wird bie Auf 
nahme ind Gatehumenat nicht näher angegeben, ſondern als die ge= 
wöhnliche und bekannte ‚vorausgefegt. Sie beftand aber darin, daß 
giner, der Chriſt zu werben wünfchte, fich bet dem Bifchofe ammelbete. 
Sür Juden und Heiden war kein Alter vorgefchrieden. Doch war eB 
Pflicht des Biſchofes, jeden Unwuͤrdigen zuruͤckzuweiſen, und. zwar nach 
ben bereit angeführten und im Art. Taufe noch vollfländiger zu nen⸗ 
genen Griterien, Die Pruͤfung follte ſtreng feyn und mar es auch in 
ber Kegel. . 

Der Ausbrud „Seribitur* ift in befonderer Emphafis zu nehmen. 
Wenn der Biſchof einen in die Zahl der Competenten aufgenommen 
hatte, fo wurde deſſen Name zugleich mit den Namen der Zengen oder 
Buͤrgen in die Kirchenbuͤcher und zwar in die Abthetlung derſelben, 
welche dlnzuga bawremw hiefen, eingetragen. Hiervon handelt Dionys. 
Areep. hierarch. ecol. co. II. n. 4. und 5. und dns Come. Constant. 
sub Menna (a. 536) aet. V., wo fie dieſes Einſchreiben etw: eignen 
Geiſtlicher verorbnet wirb. | 
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Bu dem zeither Geſagten fügt Bingham auch nod) die mit. Gebet 
verbundene Handauflegung hinzu (vergl. Bingh. 1. 1. p. 261 ff.) Er 
zeigt, daR von ihr fchon in. den Conatizut. Anont. I: B, 6-—B. die 
Rede frei. Derfelben wird. auch gedacht! Conc. Arelat, I. 0.6. (u 
314.) — Mlliberit. (9. 305.) e 39. — Sulpie. Server. vita Mert. 
Turon. Dial, 2. c. 5, erzählt, daß der heilige Martin von Tours ein⸗ 
mal eine ganze heidnifhe Stadt durch Handanflegung zu Chriften, 
d. h. zu Gatechumenen, gemacht habe. Auch Die Bezeichnung mit dem 
‚Kreuze wird erwähnt. Bingham bat. mehrere. Belege für diefe Site 
gefammelt, unter andern auch aus. Auguſtin de pocoator. merit. o. 26, 
wo es heißt: Catechumepos seenadum quendam modum per signnn 
Christi et orationem manus impositione puto sanctificari. 

Faſſen mir alfo noch einmal Alles Eurz zufammen, was die Bee 
dingungen, Obfervanzen und Feierlichkeiten bei der Yufnahme zum Oo 
techumenate betrifft, fo war zufoͤrderſt Unmeldung bei dem dis 
ſchofe nöthig. Diefer urtbeilte dann Über die Würs 
digkeit oder Unwürdigkeit desTlaufcandidnten, ließ, 
wenn der Aufnahme deffelben nidts entgegenfland, 
feinen Namen in die Rirdhenbüder eintragen und 
nabm ibn unter Gebet, mit Uuflegung der Jände und 
mit Bezeihnung des Rreuzes in die Zahl der Cate—⸗ 
chumenen auf. 

' 1) Zintheilung der Eatehbumenen in gewiffe 
Elaffen, Zeitdauer ihres vorbersitenden Unterrich— 
tes und Uebungen und Befhäftigungen während 
dVeffelben. — Wie aud die Nachrichten im chriſilichen Alterthume 
daruͤber uͤbereinſimmen, daß die Catechumenen in gewiſſe Gattungen 
(1u&&g, ordines, coetus) abgeftuft wurden, fo weichen fie doch ſehr 
ab, fobald die Zahl diefer Abſtufungen fol näher beilimmt wer 
den. Die griechifchen Ganoniften (Balsamon not. in Coneil, Neo- 
caes. c. 5. Zonaras, Alexius Aristenus nehman zwei Claſſen an.) 1) 
Ateltorigos , imperfectiores, rude. 2) ' Teieınzegor, perfe- 
ctiores, elesti. Damit ſtimmt auch Save (Primit. Christian. 1. 1. 
e. 8. der beutfchen Ueberfegung p. 172.) Er äußert ſich alfo: „Erſt 
„waren die Cateehumeni oder die Gatechigmugfchüler, deren zwo ges 
‚‚wiffe Arten und Gattungen waren. Die einen hieſten Telsıoregon, 
„die Vollkommnern, bie ſchon hoch drohen ſtunden und zur Taufe ge⸗ 
„ſchickt waren. Diefe konnten nicht” altein die Ablefung der -heiligeg 
„Schrift mit anhören, fondern fie durften aud fo lange da bleiben, 
„dis das erſte Amt war audgehalten worden. — Die andern hingegen 
„arellgreoos, die Unvolllommeneg und Unwiſſenden, welche blos uns 
„ter den Suhörern flunden, und gleich fertgehen mufiten, fobald als 
„man anfing, die gewöhnlichen Capitel aus der Bibel abzulefen. Diefe 
„wurden noch wie Heiden gehalten, welche ſich auf den chriſtlichen 
„Glauben legten und in den allererſten Grundregeln der Religion ſich 
„unterweiſen ließen.’ Andere, 3. B. Beveregius, Bagnage, Suicer, 
nehmen zwar auch zwei Claſſen an, geben ihnen. aber andere Namen, 
Die erſte Glaffe nennen fie dnpowufuovs, andientes, die zweite alyor 
Afrgys, aranten, wefüt man, auch zumellen yarınllvarzss, genu Iler 
Fꝓtontes beauchte. Andere druͤcken den Unterſchled durch: FRAME 
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ober Gxovöusvor unb ovvarsoursıs, eompetentes, and. Die andern 
Eintheilungen in 3, 4 und mehrere Claffen, wovon aber einzelne Bes 
sennungen ſtarken Zweifeln unterliegen, übergehen wir bier und bleiben 
nur bei denen ſtehen, für welche fid) die meiften Stimmen entfiyieden 
haben. Es find befonders nad) Baumgarten p. 219 folgende: 

1) Audientes, bie zwar bei der Bibellection und ben erbau 
lichen Vorträgen ober Predigten zugegen ſeyn burften, die aber volk 
öffentlichen Gebete ausgefchloifen waren. Dahin gehört die Stelle in 
ben Constitut. Apost. 1, 8. e. 5., daß ber Diaconus nad beendigter 
Predigt ausrufen follte: Ne quis "audientium (Tr axpowulrur) — 
me quis infidelium. Cfr. Cone, Nicen. ce. 14, — Tertuli, de poe 
nit. c. 6. 

2) Genu flectentes ober Prostrati. Sie fommen vor 
tm Cone. Neocaes, c. 5.*(a. 314.) Sie durften bei einigen Gebeten 
gegenwärtig feyn und mit Auflegung der Hände, wobei fie knieeten, 
wurden fi fie entlaffen. Die Liturgie, der fie beimohnen burften, heist 
edyn xarnyovulvov. Conc. Laod. c. 19. und ſteht in Const. apost. 
r. 8. c. 6. und, Chrysost. hom. 2. in 2 Gor. 

8) Competentes — bie fih um die Taufe Bewerbenben, 
ober eleeti. Sie maren diejenigen, welche bald follten getauft werden. 
Weit fie nun darum befonders bei dem Biſchofe anhalten mußten, fo 
bießen fie Competentes. Daher fagt Augustin. de fide et operib. 
e. 16: Cum fontis illius sacramenta peterem atque ab hoc compe- 
tentes etiam vocaremur, und weil der Bifchof fie bierauf-prüfte und 
die Tüchtigen auslas, fo hießen fie auch Eleeti, wiewohl dieſer Name 
auch noch auf andere Art erklärt wird. . 

Will man fih das Schwantende und Abweichende in den Nady 
richten über die verfchiedenen Abflufungen des Gatechumenats erklären, 
fo gefchieht dieß wohl am beften duch die Annahme, daB man allge 
mein verbindende Grundfäge in diefer Beziehung weder gekannt noch 
auch gebilligt Habe. Man fcheint ſich Überall nach den befondern Ver 
haͤltniſſen gerichtet und bald mehr, bald weniger gefordert zu haben. 
Anders waren die Einrichtungen bei den größern Diöcefen und Ge - 
meinden, wie Rom, Conftantinopel, Antiochien, Alerandrien u. a., bes 
ven Anftalten von kleinern Gemeinden nur mit großer Ginfchräntung 
nachgeahmt merben konnten. 

Mas nun die Dauer diefes vorbereltenden Unterrichtes betrifft, fo 
findet auch darüber Feine allgemeine Vorfchrift flatt und die Termine 
wurden zu verfchiebener Zeit und nad Verſchiedenheit der kirchlichen 
Spfteme und Obfervanzen verfchieden beſtimmt. — An einigen Orten 
war es beſtimmt, 2 Jahre für das Catechumenat feftzufegen. So wird 
es 3. B. Cone. Mliber. e. 42 verordnet. Justin. novell. 144 erflärt 
diefe Zeitfriſt fir hinlaͤnglich, namentlich für Profelgten aus den Sama⸗ 
ritanern. In der Constit. apost. 1.8. e. 52, werden drei Jahre anges 

. fegt, jedoch eum libertate exceptionis. — Im Cone. Agath. can. 
34. a. 506 find bei den Juden 8 Monate als eine außerordentliche 
längere Dauer vorgefchrieben. JIudaei, heißt e6 bier, quorum perfidia 
frequenter ad vomitum redit (cfr. 2 Petr. 2, 22.) si ad legem ca- 
tholicam venire voluerint, octo mensib. inter Catechumenos eccle- 
sise limen introierant; et si pura fide venire noscuntur, tum demum 
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baptismatis gratiam mereantur. Die Juden bedurften übrigens als 
Monotheiften und Belenner des Geſetzes weniger Unterricht als die 
beidnifchen Polytheiften, was aud von mehrern Kirchenlehrern, 3. B. 
von Gregor von Nyffa, ausdrüdtich bemerkt wird. Wenn manche Stellen, 
3.8. bei Cyrillus von Serufalem und Hieronymus, den Catechumenen: 
Unterricht auf die Zeit der Quadragefimalfaften zu befchränten fcheinen, 
fo iſt wahrſcheinlich nicht die ganze Vorbereitung gemeint, fondern der 
legte Unterricht unmittelbar vor der Zaufe, der einem früher ertheilten 
meitläuftigern Unterricht vorausfegt. Soer. hist. e. 1. 7. o. 8. Basil. 
M. ep. 186. — Epiph. haeres. XXVIIl. n. 6. führen Fälle an, wo 
ber Unterricht nur auf. einige Zage befchränkt wurde, befonders bei vor: 
handener Todesgefahr. Auch mochte dieß ber Fall feyn, wenn ganze 
Maflen, ganze Voͤlkerſchaften zum Chriſtenthume übergingen. Der 
galliihe Bifhof, der das Werkzeug bei Belehrung der Burgundier 
war, wendete nur 7 Zage auf den Batechetifchen Unterricht derfelben, 
den Sten erhielten fie die Taufe. — Jedoch gehört das zulept Gefagte 
immer nur zu den Ausnahmen und die Megel blieb die, daß für ben 
Eatechetifchen Unterricht eine längere Zeit beſtimmt wurde. 

Anlangend die Uebungen und Beihäftigungen ber Catechumenen 
während ihrer Unterrichtszeit, fo find einige in der Stelle von Ferran⸗ 
bus, welche wir im vorigen Abfchnitte im Auszuge mitgetheilt haben, 
angedeutet, andere aber von Bingham erörtert. Wir commentiren jene 
und erläutern kuͤrzlich dieſe — Aus jener Stelle find es folgende 
Worte und Ausdrücke, an die wir einige hiecher gehörige Bemerkungen 
anzufnüpfen haben. Eruditur. — Universa relig. catholicae my- 
steria. — Celebrato solemniter serutinio. — Vindicatur per exor- 
cismum contra diabolum. — Solennis professio fidei, 

1) Eruditur. — Diefe Aeußerung bezieht fi) nicht auf ben all: 
gemeinen Unterricht, welcher fchon in dem „fit catechumenus“ enthal⸗ 
ten iſt, fondern auf die befondere Untermweifung, welche fich vorzüglich 
auf die Taufe bezieht. Man erfieht dieß am beften aus den Cateche⸗ 
fen des Cyrillus von Serufalem, wo ebenfalld der allgemeine und be: 
fondere Unterricht unterfchieden und die einzelnen Punkte defielben an: 
gegeben werden. Es gehört vorzugsweife catechesis IV. hierher, wo 
die dx oder Erdexa ddyuara des hierofolymitanifchen Catechismus 
angeführt und erläutert werben. 

2) Universa relig. oatholieae veneranda mysteria bezeichnen den 
befondern Unterricht über das Sacrament der Taufe und über das 
Symbolum, welches bis zur Mittheilung bdeffelben (traditie symboli) 
vor den Catehumenen geheim gehalten wurde. Auf biefen Unterricht 
folgte 

3) das Sorutinium — oder bie Prüfung, ob der Catechumen ben 
erhaltenen Unterricht richtig gefaßt und behalten habe. Solche Prüfun: 
gen wurden öfter angeftellt. Hier fcheint bie öffentliche gemeint zu 
feyn, wie das „celebrato solemniter scrutinio“ zu erkennen giebt. 
Cfr.,Cone. Carthag. IV. can. 84, — Augustin. de fide et oper. c. 6. 

4) Auf das Eramen folgt der Erorcismus oder die Entfagung bes 
Teufels (abrenuntiatio diaboli), melde von der bei der Taufe felbft 
gebräuchlichen Exorciſation noch verfchieben ift und woruͤber ein beſon⸗ 
berer Artikel gegeben werben wird. Der hier gebrauchte Ausdrud „sie- 
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ut hic consuetudo poscebat“ bezieht fi auf die Gewohnheit ber 
afrikanifchen Kiche, 20 Tage vor der Laufe mit dem Eporcifiren ans 
zufangen, wovon auch Auguftin redet. | 

5) Es folgt nun die Befchreibung von der folennen professio fi- 
dei oder von der traditio und. redditio symboli und des Gebete des 
Heren. Beides mußte von den Catechumenen audwendig gelernt und 
dann an dem beflimmten Tage vor der Verfammlung der Gläubigen 
(in conspectu populi fidelis) fertig und deutlich und mit lauter 
Stimme (clara voce) hergefagt werben. Cfr. Cyrilli catech. V. und 
Augustin. sernon, 42. Tom. X. p. 195. 

Außer dem jegt Genannten führt Bingham noch andere Uebungen 
und Gewohnheiten an, die in Saften, Enthaltfamkeit und einem öftern 
Bekenntniſſe früher begangener Sünden befteht, und belegt die alles mit 
Beweisftellen aus Concilienbefhlüffen (3. B. Conc. Carth. IV. c. 4., 
wo e8 heißt: Baptizandi nomen suum dent et diu sub abstinentia 
vini et carnium &c manus impositione crebra examinati baptis- 
mum recipiant) und aus den Kirchenvätern. UWeberhaupt ift bei dies 
fer Unterfuhung Bingh. Vol. 4& 1. X. c. 2. |. 1. und 18. ſehr 
brauchbar, wenn man feine Behauptung über bie vier Abftufungen bes 
Gatehumenats ausnimmt, die ſich wohl mit den von ihm gebrauchten 
Gründen nicht rechtfertigen laſſen. Die Gebräude, der Gatechumenen 
Ohren mit dem Worte Hephata zu berühren, deſſen ſich Jeſus bei 
ber Heilung eines Tauben bediente — ferner ihre Augen mit Koth zu 
beftreichen, um damit den Zuftand der Blindheit und Unwiffenheit, in 
welhem fie geboren waren, zu bezeihnen, — das Halten einer ange: 
zundeten Sadel während des Eprorcifirend, — ſcheinen, wie Bingham 
ſelbſt eingefteht, mehr local, provinzial als allgemein geweſen zu fepn. 
Anziehender ift die Unterfuhung von der fchriftlichen Unterzeichnung 
des Spmbolums durch den Zäufling und eine Befieglung deſſelben. 
Ausführlicher handelt davon Jos. Vicecomitis de ritib. bapt. I, UI. c. 
27. Auch Bingham findet diefe Sitte nicht unmwahrfcheinlich, wenn er 
Vol. 4. p. 280 fagt: Baptizandus fidei professioni a se factae manu 
sua, si id faciendi facultatem haberet in libris seu monumentis ec- 
clesiasticis subscribebat. Fuisse hanc certam et universalem praxin 
.certo aflirmare nequeo, quaedam tamen hujus consuetudinis vestigia 
in antiquis quibusdam monumentis et allusiones scriptorum ad ejus- 
modi consuetudinem videntur existere. Die Sache wurde, wie es 
fheint, ganz aus dem Gefichtöpunfte eines Vertrags und eines Con⸗ 
traktes angefehen und ſchon bie gewöhnlichen Benennungen ber Taufe: 
foedus, paetum, oppayis, obsignatio u. a, fonnten darauf führen. 
Bei der Denkart der Zeit und bei der Gewohnheit, die vömifchen 
Rechtsformalitaͤten auf die chriftlichen Religionshandlungen 
überzutragen (was bei ber Zaufe befonders in Anfehung der Manu- 
missio ftattfand, wie bie gelehrte Abhandlung von C. G. Schwarz 
Altd. 1738 nachweiſt) iſt es gewiß hoͤchſt wahrfcheinlich, dab man auch 
häufig einen fcheiftlichen Mevers, welcher als Beweis dienen konnte, 
gefordert habe. — Biel Streit hat auch eine Stelle Auguſtins de 
peccator. .merit. I. II. c. 26. veranlaßt, wo von einem Sacramentum 
Catechumenor. die Rebe if. Schriftitellee der römifchen Kirche, mie 
3. B. Baronius, haben darunter aus guten Gründen für ihr Intereſſe 
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die Eulogien ober panis benedietus verſtanden. Aber Bingham In 
einem eigenen $. Quid per sacramentum Catechumenor, intelligen- 
dum sit? hat gezeigt, daß barunter die Mittheilung des Salzes zu 
verftehen fei, die mit der laotis et mellis degustatio nad) der Taufe 
in Verbindung ftand. 
Wollen wir noch einmal das Wefentliche unferer zeitherigen Uns 

terfuchung überbliden, fo dürfte e8 Folgendes fern: ‚‚KTachdem 
„die Latechumenen feierlich als folhe waren aufs 
„genommen worden, wurden fie in eine der zwei 
„oder drei Rlaſſen gewiefen, welche fieals befondere 
„Stadien bis zur feierlihen Taufe durdhlaufen 
„mußten. Dieß Novitiat dauerte zwei, drei Jahre, 
„oder nah Derbältniß der Umftände aud eine Für 
„zere Zeit. Der Unterricht war theils ein allgemeis - 
„wer, längere Zeit fortgefegter Unterriht, theils 
„aber auch ein Pürzerer, der mehr in die legte Zeit 
„fiel und fih vorzüglich mit der Taufe befchäftigte. 
„lach öftern Prüfungen, ob die Latehumenen den 
„erhaltenen Unterriht gefaßt hätten, nah wieder: 
„‚boltem Krorcifiren erfolgte zulest die Sffentlidhe 
„und feierliche professio fidei von Seiten des Täuf: 
„lings. Befonders in den [egten 40 Tagen waren 
„Seften, Gebet, öfteres Bekenntniß der frübern. 
„Sünden und Enthaltfamkteit in mehr als einer Be 
„ziehung vorgefchrieben, Mit Auflegen der Hände 
„und mit mehr oder weniger äußern localen und 
„temporellen Bebräuden wurden die Eatechumenen 
„in die Zahl der Activ-Chriſten oder der Fidelium 
„sufgenommen.” 

IV) Strafen der Latehumenen, wenn fie etwas 
verbroden hatten. — Hatte fih Jemand im Gatechumenens 
ftande eines ſtrafwuͤrdigen Verbrechens fchulbig gemacht, fo mwurbe er 
keineswegs wie ein Activ:Chrift im gleichen Falle beſtraft. Als Unges 
taufte wollte fie die alte Kirche nicht einmal zu den Büßenden gerechnet 
wiſſen. Alles, was hierbei gefchehen Tonnte, beitand in der Disciplinar: 
Maßregel, daB man bei unwuͤrdigen Gatehumenen die Zaufe auffchob, 
oder (was bei Montaniften und Novatianern häufig gefchah) ihnen bie 
Aufnahme gänzlic verweigerte. Eine Erelufion oder Suspenfion konnte 
bei denen, bie noch, Feine Activ: Mitglieder waren, nicht ftattfinden. 
Den Auffhub ber Taufe verorbnete Conc. Nic, c. 14. auf drei, das 
Cone. Mliberit. o. 42. auf fünf Jahre. Der hoͤchſte Strafgrad bes 
fand in der Verweigerung der Taufe bis zur Zobesflunde. Die gelins 
dere Strafe war die, aus einer höhern Catechumenenklaſſe in eine nie: 
bere zurücdgewiefen zu werden. — Starb ein Gatehumen ohne Taufe, 
und zwar unter Umftänden, daß ihm bieß als Schuld konnte zugerech- 
net_werden, fo erlangte er Fein feierliches Begraͤbniß. Man feste ihn 
in die Categorie der Selbfimärder und feiner durfte unter den Verſtor⸗ 
benen nicht gedacht werden. — Ruͤhrte aber bie Beraubung der Taufe 
von folchen Umftänden her, die den Catehumen nicht Fonnten zur Laſt 
gelegt werden, fo war man im Urtheile milder, — Best eigentlich begte 
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man aber eine hohe Meinung von ber Veidienſtlichkeit bes Märtyrer: 

todes, welchen man die zweite, ober in des Menfchen eigenem Blute 

vollzogene Taufe, auch Bluttaufe nannte. Dan fah fie ale Erfag der 

Zaufe an, und Gonaiienbefehläffe, fo wie die Ausſpruͤchs berühmter 

Kirchenlehrer flimmten in dieſer Anficht überein. Man findet davon 

beim Prosper noch folgendes Epigramm: “ 
Si mundo moritur divino fonte rendscans 

Fitque novua vita qui sepelitur aqua, 
Fraudati non sunt sacro baptismate Christi 

Fons. quibus, ipsa sui sanguinis unda fuit, 
Et quidquid sacri fert mystiea forma lavacri, 

id totum implevis gloria martyrii. 

V) Urſachen, marum, und ungefäbter Zeitpunkt, 
wann das Eatehumenat aufhbörte. — Der Grund, daf 
diefe Einrichtung aus dem chrifllichen Cultus wieder. verfhwand, Liegt 
theil& in der Natur der Sache felbft, theild. auch in eigenthümlichen 
Zeitideen und bogmatifchen Anſichten. Sm 5. und 6. Sahrhundert war 
das griechiſch⸗-roͤmiſche Heidenthum fo gut wie ausgeftorben, und als 
auch die ing Roͤmerreich eingedrungenen barbariſchen Völker faft alle 
das Chriftentyum angenommen hatten, wurden die außecchriftlichen Ca⸗ 
techumenen immer feltener. Es galt auch bier: Cessante causa, oes- 
sat effeetus. — Ueberdieß hatte fih der Geift und Geſchmack ber 
Voͤlker geindert und der Hang zum Mofteriöfen mar vermindert. — 
Auf der andern Seite bildete ſich die Lehre von der Erbfünde, von ber 
Präbeflination, von der Gnade und den Gnadenwirkungen, vom Glauben 
und den Sacrdmenten immer mehr aus, wodurch die Kindertaufe Fräftige 
Empfehlung erhielt. Schon Gregor von Nyfja und Gregor von Nazianz 
hatten fie empfohlen, und fo, wie andere Schriftfteller, vor dem Auf 
[hub der Zaufe gewarnt. Noch mehr aber wirkte die Lehre des Augu⸗ 
fin, welcher wider die Pelagianer nicht nur die Nüglichkeit, fondern 
auch die Nothwendigkeit des Pädobaptismus behauptete und mit wel⸗ 
chem daher eine neue Epoche in der Geſchichte der Taufe anhebt. 
MWird man nun belehrt, daß es feit Gregor dem Gr. ſchon allgemeine 
Sitte war, Kinder zu taufen, und daß man in ben Sacramentarien 
Gregors und der folgenden Perioden nur Kinder als das gewöhnliche 
Subject der Taufe angeführt findet, und daß die Taufe der Erwach⸗ 
fenen aus dem Juden: und Heidenthunte oder Islamismus nur als 
Ausnahme zu betrachten ift, fo darf man wohl annehmen, daß das 
Catechumenat, begommen in der zweiten Hälfte des 2, Jahrhunderts, 
bis gegen das Ende des 5. ober hoͤchſtens bis in die erfle Haͤlfte des 
6. Jahrhunderts dauerte, 

VD Wichtige Solgen des Eatehumenats für den 
chriſtlichen Lultus und einige ſchwache Spuren das 
von im heutigen chriſtlichen Leben. — Wir innen in 
diefer Beziehung Folgendes aufteilen: ı 

a). Wie dad Catechumenat ein Werk der Nothwendigkeit und der 
Vorſicht war, fo wurde ed auch bald ald Huge Accommodation zu den 
Anfichten und Gebraͤuchen in der Heidenwelt bedeutend. Waren 
hier Myſterien befonders- den Gebildeten wichtig, fand bier ein Novitiat 
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gu bdenfelben ſtatt, wie anfprechend müßte dieß für ſolche feyn, die bes 
reits an eine folche religiös = fittliche Disciplinaranftalt gewöhnt maren 
und die nun noch Höheres und Vollendeteres in den chriſtlichen My⸗ 
fterien hoffen durften. Wie alfo das Gatechumenat notoriſch unwuͤr⸗ 
bige Glieder von ber chriſtlichen Kirche entfernt hielt, fo machte es auch 
Viele wieder geneigt, zu dem Chriſtenthume überzugeben. Schon von 
biefer Seite beteachtet war es eine für ihre Zeitdauer nicht unwichtige 
Erſcheinung im chrifllichen Leben. 

. b) Das Catechumenat leitete das mit ein und unterflüßte es, was 
man die Disciplina arcani nennt und hat mithin Theil an den gün- 
fligen ‘und ungünftigen Folgen biefes Inſtituts. (S. den Art. Disci- 
plina ercani am Ende.) Die Form des gemeinfchaftlichen, öffentlichen 
GSottesdienftes leidet deßhalb auch eine mefentliche Veränderung. Mit 
dem Gatechumenate hört die frühere Einfachheit, als Nachahmung der 
jüdifchen Synagogalverfaffung, auf und verwandelt den chriftlichen Cul⸗ 
tus in die Missa Catechumenor. und Fidelium, wodurch freilich ein 
Zuwachs von Außern Gebräuchen herbeigeführt und einzelne chriftliche 
Dogmen in das Gewand des Myſterioͤſen eingehuͤllt wurden. 

c) Am mohlthätigften hat jedoch das Gaterhumenat dadurch ge: 
wirkt, daß es den Religionsunterricht früher bei den ermwachfenen Cate⸗ 
chumenen vor der Taufe, fpäter bei jugendlichen Chriften vor der er: 
ften Abendmahlöfeier begründete. Erwaͤgt man, wie dadurch chriftliche 
Ideen und chriftlihe Sitte immer mehr das Eigentum der Voͤlker 
wurden, wie eine aͤhnliche Anflalt bas gebildete Alterthum vor Sefu 
nicht kannte, fo dürfte auch von diefer Seite das Catechumenat einfluß: 
reich genannt werden. 

Auch finden fi) von diefer Einrichtung bes Urchriſtenthums noch 
jegt einzelne Spuren, die aber fchidlicher in dem Art. Taufe ihre Er- 
ledigung finden. Wir führen ihrer darum auch hier nur einige an: 

1) Die Sitte in der griechifchen Kirche, auch Kindern das Abend» 

mahl zu reichen. Da in jener Zeit, als vorzugsweiſe nur Ermachfene ge: 
tauft wurden, auf die Zaufe ber Genuß bes Abendmahles unmittelbar 
zu folgen pflegte, fo trug man dieß fpäter auch auf die Kindertaufe Über 
und reichte den Neugetauften fofort das Abendmahl. Es dauerte lange - 
Zeit, ehe man von diefer Sitte abging. Im Decident kommen im 
12. und 13. Jahrhundert Spuren davon vor und bie orientalifche 
Kirche hat fie ſtets beibehalten. Vergl. Petr. Zornii historia Eucha- 
ristiae infantum. Berol. 1737. J. F. Mayer de eucharistia infan- 
tun. Jen. 1734. Chr. E. Weissmann de praepostera Eucharistiae 
infantum reductione. Tubing. 1744. — Mit dem Gatechumenate 
fcheint auch noch zufammenzuhängen: 

2) die Gewohnheit, alle Nichtchriften, die in die Kirchengemein- 
{haft der Bekenner Jeſu aufgenommen zu werden wünfchen, vorläufig 

bis zu ihrer feierlichen Taufe mit den Wahrheiten und Forderungen 
des Chriſtenthums befannt zu machen. Ja auch der Webertritt von 

einem Kirchenfufteme zu dem andern, wobei flets eine Prüfung, we: 

nigftens in Beziehung auf die Unterfheidungslehren der einzelnen Kir: 
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chen ſtattfinden ſoll, duͤrfte ein Analogon in dem Uebertritte der Haͤre⸗ 
tiker in die rechtglaͤubige Kirche finden. — Nicht unpaſſend leiten auch 
Einige von dem Gatechumenate ab | 

5) die noch jest flatefindende Gonfirmation mit Auflegung ber 
Hände und Gebet. Durfte dieſen legten: beftätigenden Act nur ber 
Bifhof ausüben, fo iſt die Firmelung in der roͤmiſchen Kirche, inwie . 
fern fie nur vom Biſchof verrichtet werden barf, wohl auch "daher zu 
leiten. Mit diefem Artikel find übrigens zu vergleichen die Attikel Ars 
candisciplin, Confirmation, Zaufe. 



42. 

Charfreitag 
“oder 

ber Gedaͤchtnißtag des Todes Jeſu. 

J. Alter und Namen des Charfreitags. II. Eigen⸗ 
thuͤmliche Gebraͤuche und Gewohnheiten an demſelben. 
III. Wie dieſer Tag in der. heutigen chriſtlichen Welt 
gefeiert werde. ' 

Dissertatio historica de die Parasceues, vulgo Charfreitag, 
quanı in Lipsiensi Acad. exhibet eruditorum examini M. :Chr. 
Clajus. Lipsiae 1697. — Chr. Aug. Behrs Anfrage das Wort Char: 
freitag betreffend. S. Auguſti's neue theologifche Blätter Ir B. 38 
St. ©. 107 ff. —  Hospinianus |. 1. p. 54 seqq. — Joachimi 
Hildebrandi de diebus festis libellus 1718. p. 68. — Jo. Andreas 
Schmidii historia Festor. et Dominicar. 1726. p. 120 seqq. — 
Baumgartens Erläuterungen bee chriftlichen Alterthümer p.337. Bingh, 
1. 1. vol. IX. p.230 ff. Auguſti's Denkwürdigkeiten ꝛc. Ar Thl. p. 
123 ff. — Schönes Gefchichtsforfhungen Aber die kirchlichen Ge⸗ 
brauche ꝛc. Thl. III. p. 264. | 

I) Alter und Klamen des Eharfreitags. Daß man 
ſchon im apoftolifchen Zeitalter den Zodestag Jeſu auszeichnete und an 
demfelben eine Mahlzeit hielt zur Nachahmung des jüdifchen Oſter⸗ 
lammes, ift bereits bei dem Artikel Oftern bemerkt worden. Es war 
aber die damalige Feier des Todes Jeſu ſchon in die Begehung des 

ODſterfeſtes mit eingefchloffen, welches nicht nur die Erinnerung ber 
Auferftehung, fondern auch des Todes Jeſu zur Abficht hatte. Daher 
wie auch früh ſchon des na0xa oravoworuov und dyaordoov mit 
einander erwähnt finden. Berge. Start ausführliche Kirchengefchichte 
des erften Sahrhunderts Thl. 8. p. 118. Allein eine eigenthümliche 
Beier diefes Tages, die durch einen befondern Charakter fid) ausgezeich- 
net hätte, gehört nur erſt dem 2. und folgenden Jahrhunderten an, 
wiewohl fie auch hier nicht mit völliger Allgemeinheit flattfand. Fuͤr 
die ausgezeichnete Feier des Freitags in einzelnen Gegenden fprechen 
Zeugniffe wie Tertullian ad uxor. J. II. Origenes contr. Cels. 1. 8. 
Auguftin dagegen in feinem Briefe ad Januar. fagt ausdruͤcklich, daß 
er diefen Tag nicht für heilig halte; denn als er gefragt wurde, warum 



376 Gharfreitag. 

das Leidensfeft nicht auch einen beftimmten Tag habe, wie die Geburt 
Sefu, antwortete er: daſſelbe fei nicht heilig, fondern werde nur zum 
Andenken begangen. Jedoch fieht man auch aus demfelben Briefe, 
daß in Afrika ſchon damals hin und wieder der Todestag Jeſu befon- 
ders feierlich ausgezeichnet wurde. Die vömifhe Gewohnheit, dag 
Dfterfeft zu feiern, welche duch die Befchlüffe der Synode zu Nicda 
immer mehr Allgemeinheit erhielt, trug dazu bei, bie Aufmerkſamkeit 
von dem Kreuzigungspafha auf das Auferftehungspafchn hinzurichten. 
Vielleicht daß bdiefes ein Grund war, daß Conſtantin der Gr. nad) 
Euseb. de vita Const. M. 1. IV. ce. 18. und Sozom. hist. eceles. I. 
c. 8, bie befondere Feier diefes Tages ausdrüdtich gebot und ihr ba: 
buch mehr Allgemeinheit und Auszeihnung verfchaffte.e Spanien 
ſcheint inzwifchen davon eine Ausnahme gemaht zu haben, weil nad 
dem 7. und 8, Can. bes Conc. Tiolet. IV, a, 633 alle religiöfe Feier: 
lichkeiten an biefem Zage waren unterlaffen worben, fo daß fie aufs 
Neue verordnet werden mußten. Daß dieß aber nur im Einzelnen 
ftattfand, fieht man aus den klaren Zeugnifjen für die befondere eier 
des Todestages Jeſu theild vor, theild nach jenem Cone. Tolet. IV. 
Auch mangelt es nicht an frühern und fpdtern Homilien auf biefen 
Tag, worin nicht felten die Redner das Eigenthuͤmliche deffelben mit 
anbdeuten. In der Folge wurde der 6. Tag in der Woche immer feier 
licher und bie roͤmiſche, wie die griechifche Kirche wetteiferten in Diefer 
Beziehung mit einander, wie fi dieß aus dem weiter unten Gefagten 
ergeben wird, 

Wie am grünen Donnerstage iſt auch bie Onomatologie dieſes 
Tages reichhaltig. Die ältefte Benennung iſt: 

1) naoya oTavpwgınov, vergl. ben Art. Dfterfefl. Man 
nannte ben Charfreitag auch 

2) Zosnola, dieg salutaris, weil Chriſtus für das Heil 
geftorben fei. 

3) Der gute Freitag, in. England Goed Friday, Bingh. vol. IX. 
p. 256 wegen der Güte und Liebe, welche Chriftus den Sündern be 
wiefen, und weil er wieder gut gemacht habe, was die Menfchen ver: 
dorben hatten, Vergl. Clajus 1. LS. 7. | 

4) Dies absolutienis, wegen der feierlichen Ankündigung 
der Sünbdenvergebung überhaupt und der Losſprechung ber Puͤßenden 
von den Kirchenſtrafen. Sp fagt Amhrosiug Epist. 33, Erat dies, 
quo sese Dominus pro nobis tradidit, quo in ecclesia poenitentia 
relaxatur, 

5) Goena purp, welcher Ausbruc ſchon beim Irenaͤus vor: 
tommt, bezieht fich nicht ſowohl aufs Abendmahl, als auf die Voll: 
bet bee Saften, in welchem Sinne auch Tertullian dieſes Wort 
braucht. 

6) Eine fchon in der alten Kirche gewöhnliche und bis in das Mittel: 
alter herab gebrauchte Benennung ift Parasceue, Ilapeoxevn, 
Ruͤſttag. Diefee Name iſt eigentlih am wenigſten bedeutungsvoll, 
benn er zeigt Überhaupt jeden Worbereitungstag auf einen Sabbath 
oder ein Feſt an, daher Mt. 15, 42 mpocaßßazor. Im Talmud ge: 
ſchieht zum öftern Erwähnung des Vorſabbaths, Vorpaſcha, Vorpfing⸗ 
fin, Deyling obserr: sacr. I. p. 262. Westen. N. T. Tom. 1.p. 513. 
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Vorzugsweife hat das zdaza oravpwosuov fo geheißen, weil Chriſtus 
in parasceue ad pascha gelitten habe. Mt. 22, 62. Marc. 15, 22. 
Luc. 23, 54. Joh. 19, 14. (S. den Art. Rüfttag in Winers bibliſchem 
Reallexicon) Merkwuͤrdig iſt aber ber Name deswegen, weil er von 
der fortwährenden Beibehaltung jübifcher Vorftelungen und Gebräuche 
zeugt. Vergleicht man hiermit, was bie juͤdiſche Archäologie von der 
Beier des großen Verföhnungstages erzählt, fo findet man die größte 
Aehnlichkeit mit den Gebräuchen der chriſtlichen Kirche an dieſem Tage. 
Man.vergl. damit, mas bei dem Art. Charz, große, heilige Woche über 
denfelben Gegenfland iſt erinnert worden. Hoͤchſt wahrfheinlicd hat 
die Parallele, welche ber Verfaſſer des Briefes an die Hebräer befon- 
ber 8. 8—10 zwiſchen Chriftus und dem jüdifchen Hohenpriefler und 
feinen Verrihtungen am großen Berföhnungstage zieht, die naͤchſte 
Veranlaſſung zu diefer in ihrer Art einzigen Combination gegeben. 

7) Charfreitag. — Diefen Namen erklären einige nach der - 
Ableitung von xaoıs, Gnade, Huld, oder carus (lieb, theuer). Daraus 
mag ſich auch der- Umftand erklären, daß die meiflen immer noch Char: 
freitag, Charwoche, ftatt KarzFreitag, Kar-Woche, fchrefben. Bei den 
Juden wurde der große Verföhnungstag ebenfalls At DT der gute Tag 
genannt. Bodenfhag kirchliche Verfaſſung der Juden. Zr Thl. S. 212. 
Andere leiten das deutſche Kar:Freitag von Karo, Karin, Strafe, ab, 
fo daß es xar uysipoaoıv zu erklären wäre: der Zag, wo die Strafe 
erlafien wird. — Noch andere denken hier an die firengen Faſten dies 
fe8 Zages, wohln auch die Etymologie von Carena, careme (i. e. je- 
junium) führt. Vergl. über Etymologie und Orthographie des Char: 
freitags und der Charwoche in Hildebrand’s Archiv für die Parochial⸗ 
gefhichte Deutfchlande. Ig. 1833. Heft 1. 

1) Eigenthuͤmliche Geier diefes Tages. — Die 
große Thatfache, an welche der Charfreitag erinnert, mußte gemifchte 
Gefühle der Trauer, des Schmerzes, aber auch der Freude und Dank: 
barkeit erregen. Diefer Tag foll daher recht eigentlih ein elegifcher 
feyn und Wehmuth und Wonne mit einander verbinden. Darin ſtim⸗ 
men alle ältere Nachrichten überein, daß der Gottesdienft bei ber jährs 
lichen Todesfeier Jeſu viel einfacher als gewöhnlich und in manchen 
Punkten verändert war, und daß mehrere eigenthümliche Gebräuche den 
Charakter dieſes Tages bezeichneten. Jedoch ift zu bemerken, daß mehs 
vere dieſer Gebräuche nicht die Obfervanz der alten Kirche für ſich ha⸗ 
ben, fondera mehr einer fpätern Zeit angehören. Zu ben Auszeihnuns 
gen biefes Tages können gerechnet werden 

1) ein befonders ftrenges Saften. — Darüber iſt ein 
früheres Zeugniß vorhanden in dem Sendfchreiben des Dionyſius von 
Alerandrien, welches canonifche Auctorität hat (vergl. Roͤßlers Bibliothek 
der Kirchenväter Thl. IV. ©. 258 ff.) wo das Faſten an diefem Tage 
für eine unerläßliche Pflicht erklärt wird. In dieſem Geifte erklärt 
ſich auch fpäter der 7. und 8. Canon des Conc. Tolet, IV, a. 633, 
wo es heißt: Et quia totum eundem diem universalis ecclesia in 
moerore et abstinentia peragit; quieunque in eo jejunium praster 
parvulos, senes et languidos, ante peractas indulgentiae proces re- 
solverit, a paschali gaudio repellatur; neo in eo sacramentum ecor- 
pori- et sanguinis domini pereipias, qui diem passionis ipsius per 
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abstinentiam non honorat. Mer alfo auch im Faſten weniger ſtreng 
gegen ſich war, mußte doc die Parafceve und ben heiligen Sabbath 
das Faſten beobachten. 

2) Die Büßenden wurben von den Kirchenſtrafen freigefprochen, 
nachdem die ihnen auferlegte Strafzeit beendigt war und fie die An 
näherungeftufen zu der Gemeinde ber Gläubigen durchlaufen hatten. 
Conc. Tolet. can. 7. und 8. Constitut. apost. $. 18. Auch geſchah 
an biefem Tage. die feierliche Verkündigung der Süundenvergebung, wie 
die bereits angeführte Stelle aus Ambrof. 33. Briefe beweiſt. 

3) Schon In der aͤlteſten Zeit wurde die Leidensgefchichte Sefu nicht 
aus ber. eingeführten Harmonie der Evangeliften, fondern aus bem 
Sohannes allein vorgelefen, und diefe Erzählung diente zum Texte. 
Später erklärt dieß Durandus in feinem rational. officior. divinor. 
daraus, daß Sohannes ein flandhafter Augenzeuge des Leidens und 
Sterbens Jeſu geweſen fei und fein Evangelium aud am fpäteften 
gefchrieben habe. 

4) Es wurden alle die fonft gewöhnlichen Sntroitus, Intonationen, 
Acclamationen, Dorologien u. ſ. w. weggelaſſen. (S. den Art. Liturgie). 
‚Sn fpätern Zeiten ward ber Gefang weder von Mufit noch von ber 
Orgel begleitet. Statt der Hymnen wurden die Lamentationen bes 
Jeremias, das xugıe 2AEnoov u. a. gefungen. Sa, in manchen Ge: 
genden durfte gar nicht gefungen, fondern bloß gebetet werden, und 
zwar nicht laut, fondern mit leifer, gepreßter Stimme. 

5) In ber lateiniſchen Kirche durfte am Charfreitag, fo wie am 
grünen Donnerötage und an dem großen Sabbathe nicht mit ben 
Glocken geläutet werden, wovon Schmidt historia Festor. et Domini- 
car. p. 118 aus Durandus eben fo Lächerliche als Eleinliche Urfachen 
anführt. 3, B. weil die Apoftel an diefem Tage gefchwiegen hätten, 
weil ber Gebrauch des Holzes die Niedrigkeit Sefu beffer abbilde, als 
der Gebrauch des tönenden Erzes u. dergl. m. | 

6) Man unterlieh das gewöhnliche Kniebeugen (genuflexio) beim 
Eintritt in die Kirche, bei dem Annähern an den Altar, bei der Com: 
munion, beim öffentlichen Gebete u. f. w. Auch mußte der Bruder: 
tuß und die Umarmung (Pünuo üyıov zal donaouds) beim Abend: 
mahl wegfallen. Dieß gefchah nad) Berno in‘serm. de jejunio qua- 
tuor tempor., um tweder den Juden, weldhe Sefum buch Kniebeugen 
verhöhnten (Mt. 27, 29.), noch dem Judas, der den Smeifter durch 
einen Kuß verrieth (Mit. 26, 48 — 49.) Ähnlich zu werden. 

7) Die Elemente des Abenbmahles wurden nicht confecrirt, fon= 
dern von der Gonfecration des vorigen Tages her ausgetheilt. Die ift 
die fogenannte Praesanctificatio, Missa Praesanctificatorum, sioca u. ſ. w. 
Zumeilen verweigerte man die Communion an diefem Tage gänzlich, was 
aber durch Kicchengefege, 3. B. can. 7. des Concil. Tolet. IV. verboten 
wurde. Jedoch ift die Praesanctificatio in der griechifchen Kirche früher als 
in der Inteinifchen vorhanden, indem Hildebrand (libellus de diebus festis 
p. 69) zeigt, daß nur der Ordo romanus, welcher ungefähr gegen das 
8. Jahrhundert verfertigt wurde, etwas davon erwähnt. Auch weicht 
die ganze Adminiftration des Abendmahls von dem gewöhnlichen Ritus 
ab. Hierüber ift außer Durandus befonderd das Officium hebdom. 
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sanct. secundum Missale et Breviar. Rom. p. 212 — 295 zu ver: 
leihen. 

8 8) Die Altaͤre wurden ihrer Bekleidung, Decken, Zierrathen, Leuch⸗ 
ter u. a. beraubt. Auch von den Pulten wurden die Decken wegge⸗ 
nommen, Das Kreuz ward bedeckt und erſt am folgenden Abende uns 
ter befondern Ceremonien wieder enthüllt und zur Beſchauung und Ans 
betung aufgeftellt. Zumeilen geſchah die Verhuͤllung ſchon früher, Vergl. 
Durandus 1. c. n. 10. 14. 21. 22. 

9) In fpätern Zeiten wurden bei den Griechen, wie bei den 2a: 
teinern, Aufzüge, Prozeffionen mit dem Kreuze, dramatifche Darſtellun⸗ 
gen der Leidensgefchichte und des Leichenbegängnifles Sefu u. f. w. ges 
woͤhnlich (ſ. den Art. Prozeffion), die aber nicht im Geifte der alten 
Kiche find und von den Einfichtsvolleren immer für Mißbräuche ers 
Elärt wurden. Auch iſt in Abſicht auf die Zeit bier ein großer Unter 
fchted, indem manche Feftlichkeit hier am Charfreitage, dort am großen 
Sabbathe, und fo umgekehrt üblih waren. Die Geremonien ber gries 
hifchen Kirche befchreibt Leo. Allatius de Dominicis et hebdomatib. 
graec. c. 21. p. 1447 — 1448. Die ber Lateiner hat unter andern 
Thom. Neogeorgus (Regn. Papistic. 1. IV.) befungen. Auch verdient 
bier Hospinian, de orig. Fest. p. 78 nachgelefen zu werben. 

10) Wann die Legende von ber heiligen Berenice oder Veronica. 
und dem Schweißtuche Chrifti entitanden fei, ift nicht mit Gewißheit 
zu beflimmen (ſ. den Art. Veronica). Die erfle Spur, melde man 
bavon findet, ift nur eine Indulgenz, melde der Papft Innocenz IV. 
im 3. 1250 dafür ertheilte. Seitdem ift das Wort Veronica fo in 
ben Eirchlichen Sprachgebraud, übergegangen, daß es geradezu Sudarium 
bedeutet und daß man Vendentes Veronicas fag. ©. Macri Hierol. 
s. h. v. und Haemorroissa, Nicht ganz beftemdend kann es fcheinen, 
wenn in ber römifhen Kirche fpäter die Charfreitagsfeier in einen 
Denktag des hölzernen Kreuzes, an welchem Sefus gelitten habe, aus⸗ 
artete, da fchon die frühern, befonders die griechifchen Kirchenvdter mit 
biefem Ausdrude ſehr allegorifitten und fpielten. Auguflinus dagegen 
in ber Iateinifchen Kirche, Leo der Gr., Gregorius ber Gr., Petrus 
Chryfologus u. a. machen davon eine ehrenvolle Ausnahme und man 
findet in ihren Homilien viel Fruchtbares und wahrhaft Praktifches. 
Treffend ift die Bemerkung Hildebrands de diebus festis p. 69, wo 
ee das Unhaltbare zeigt, wenn ſich die fpäte römifche Kiche, um ihre 
Kreuzesverehrung am Charfreitage zu rechtfertigen, auf eine Homilie 
des Chryfoftomus über das Kreuz Chrifti berufe. Errant autem Pon- 
tifieii, fagt er bier, qui in’honorem ligneae erucis Parascevem agunt, 
ideo, quod dudum S. Chrysostomus Homiliam de cruce Christi, 
qua magna crucis Christi encomia continentur, die Parasceues ha- 
buerit. Sed sciant,Studiosi ss. Antiquitt., quae Chrysostomus in 
laudem erucis protulit, non de ligno Crucis, sed de passione Christi 
erueifixi intelligi debere. 

Uebrigens ergiebt fih, daß die zeither angeführten Gebräuche 
theils einer frühen Zeit angehören, theils einer fpätern. Zu den ers 
ſtern mögen ungefähr die bis Nr. 3. angeführten gehören, zu ben leg: 
teen aber bie übrigen. Der Grund aber und bie Zeit, warum und 
wann die zulegt angeführten Gebräuche eingeführt wurden, wird fich in 
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ben Artt. Liturgien, Gloden, Meſſe, Ehriftuöbilber, Progeffionen u. dergl. 
ſchicklicher nachweiſen laffen, bei welcher Gelegenheit wir auf das hier 
Geſagte wieder aufmerfiam machen werben. 

111) Wie diefer Tag in der heutigen hriftlihden 
Welt gefeiert werde. In ben beiden Syſtemen ber griechifch: 
und roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche hat fich vieles noch von bem eben er: 
wähnten Gebräschen erhalten. Aulangend 

a) die griechiſch-katholiſche Kirche, fo findet das Ge⸗ 
faste Beflätigung, wenn wir die bereits angeführte Stelle aus Leo Al: 
latius (7. 1669) darüber vergleichen, mo das Eigenthuͤmliche ber Litur⸗ 
gie an diefem Zage nachgewiefen ift. Ueberhaupt wieberhoft ſich hier Die 
Bemerkung, daß die Form bes Außeren Gottesdienfles in diefer Kirche 
erſtarrt iſt und daß wir fie im Ganzen noch unverändert fo wiederfin: 
den, wie fie z. B. Leo Allatius im 17. Sahrhundert in einzelnen Be: 
ziehungen befchrieben bat. Feierlich wird ber Charfreitag auch bei den 
griechifchen Cheiften begangen, doch mehr in den Kloͤſtern. Die Sitte, 
welche Elsner (in feiner neuefien Befchreibung ber griechiſchen Chriften 
in der Türkei 1737) vor hundert Jahren anführt, dag nämlich 4 Prie⸗ 
fter das Bild Chrifti auf ein Zuc gemalt und an den 4 Enden ge: 
faßt, in ber Kirche herumtragen, um das Leiden und Sterben Jeſu 
recht anſchaulich darzuftelen, haben neuere Reifende wiederholt erzählt. 
Befonders ift bei den Sriechen die an diefem Tage gewöhnliche Vigilie 
öyovnıvia av nasav vorzüglich feitlih. — Doch häufen fich bie 
kirchlichen Gerimonien bei den Griechen mehr zufammen um Vortage 
bes DOfterfeftes und am Ofterfefte ſelbſt. 

b) Römifch-Batholifhe Kirche. Wie hier die ganze 
Charwoche feierlich ausgezeichnet wird, fo ift die befonders mit dem 
Charfreitage der Fall. Wir ziehen nur ins Kurze zufammen, was 
neuere liturgiſche Schriftfteller über biefen Tag anführen und geben aus 
Grundmayr's Liturg. Lericon Folgendes: „Am Charfreitage wird feine 
„Meſſe gelefen, ſondern der Gottesdienft fange nach "dem Gebrauche 
„ber erſten Kiche mit Lefung zweier Lertionen an, doch ohne Titel, 
„weit Chriftus geftorben ift, der und, wie bie Titel die Bücher er: 
„leuchten, mit feiner Gnade erleuchtet hat. ine Pection wird aus 
„dem Gefege, die andere aber aus den Propheten gelefen, zum Zeichen, 
„dag Chriſtus für die Heiden und Juden geftorben ifl. Darauf wird 
„die Paflton, wie fie im Evangelium Johannis enthalten ift, abgele⸗ 
„fen, aber ohne Lichter, weil naͤmlich Chriftus, ale das Licht ber 
„Welt, duch den Tod erloſchen if. In einigen Orten war es bor 
„Zeiten üblich gervefen, daß man während bes Abfingens der Paffion 
„einige weiße Tücher oder Kleidungsſtuͤcke auf den Altar legte, welche 
jr während der Worte: „ſie haben unter fich die Kleider vertheilt“ von 
„dem Subdiacon, um bie Gefchichte, wie die Soldaten die Kleider 
„Chriſti von feinem Leibe weggeriffen haben, wahrhaft vorzuftellen, 
„weggenommen wurden. — Nach der Paflton betet der Peiefler zu 
„Gott mit Aniebeugen für alle Menfchen , weil auch Chriftus für alle 
„Menſchen gebetet hatz der Priefter betet zwar auch für die Juden, 
„allein er beugt nicht die Knie, voeil die Juden mit Kniebeugen Chri⸗ 
„ſtum verfpottet haben. Nach diefem wird das verbedte Crucifix auf 
„deeimal ganz abgedeckt, weil auch Chriflus ganz entblößt an dem 
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„Kreuze der ganzer Welt vorgeftellt worden ift, und zur Anbetung 
„ausgeſtellt. Der Priefter zieht fodann die Schuhe aus, kuͤßt das auf 
„der Erde liegende Kreuz, und betet nicht zwar folches, fondern Chris 
„tum an, welcher mit feinem Blute das Kreuz geheiligt und diefes 
„Werkzeug feed Todes der ganzen Welt verehrungsmwürdig gemacht 
„sat. — Nach gefchehener Kreuzanbetung wird die heilige Hoftie, 
‚welche Tags vorher confecrirt worben iſt, auf den Altae getragen, 
„von dem Priefter mit einer Hand in die Höhe gehoben und hernach 
„von ihm genoſſen. Diefe ganze Hamdlung iſt deßwegen feine wahre 
„Meſſe zu nennen, weil naͤmlich feine Verwandlung vor fich geht. 
„Die Urfache davon mag wohl diefe ſeyn, weil an diefem Tage bie Kirche 
„das Gedaͤchtniß des blutigen Kreuzopfers begeht, mithin nicht anftänbig 
„und ſchicklich wäre, daß andere Priefler diefed Opfer erneuerten. — 
„Am Ende des Gotteödienftes wird gemeiniglich das allerheiligſte Al⸗ 
„tarſatrament zur Öffentlichen Anbetung ausgeſetzt ımb an einigen Or⸗ 
„ten, befonders in Deutſchland, uͤber die fogenannten heiligen Gräber 
„zur Anbetung ausgefegt, welche nur deswegen von frommen Chriften 
„eingeführt find, damir das gemeine Volk durch folche duferlihe Vor⸗ 
„ſtellungen des Grabes und des fchmerzhaften Kreuzestodes des goͤtt⸗ 
„chen Erloͤſers mehr geruͤhrt und zur Andacht ermuntert werben follte.” 
Die gleihfam theatralifche Aufführung ber Leiden Jeſu am Charfrei⸗ 
tage, die, wenn auch nicht Tiberall, doch hin und wieder in Deutfchland 
üblich wurde, leitet Binterim Sr Br. Tr Thl. von den Kloſtergeiſtlichen 
ab. Die Bilchöfe, fagt er, die im Mittelalter häufig aus den Klofter- 
geiftlichen gewählt tourden, wie auch die Canoniker, welche bie Ktofters 
bisciplin und Gebräuche gern nachahmten, führten dieſe Geremonien ein. 
Das erfte Beiſpiel haben wir an dem heiligen Uldaricus, Biſchof zu 
Augsburg, in deſſen Lebensbefchreibung erzählt wird, daß er den heilt: 
gen Leib ins Grab gelegt und einen Umgang durch die Kirche gehalten 
babe. Im 12. Jahrhundert hatte Rom biefen Gebrauch auch anges 
nommen. Im 13. Sahrhundert (vielleicht auch noch früher) waren 
die heiligen Gräber in dem cölnifhen Erzbisthume auch ſchon bekannt. 
Eine bis in die Beinften Einzelnheiten gehende Beſchreibung von den 
Geremonien der römifchFatholifchen Kirche findet man in Müllers Leri: 
con der römifch-tatholifchen Liturgie Art. Hebdom. major p. 123 — 132. 

0) Proteftantifhe Kirche. Auch hier wird der Charfreitag 
als ein bedeutungsvoller Fefttag begangen und In Städten gemöhnlid) 
als ein ganzer Feiertag gefeiert. Er ift in mehreren deutfch-proteftanti= 
ſchen Staaten dadurch noch feierlicher gemacht worden, Daß der allges 
meine Buß: und Bettag auf denfelben verlegt worden iſt. (S. den Art. 
Bußtag.) Jedoch ift alles finnlichspomphafte Ceremoniell bavon entfernt. 
Nur die Gefänge, die Predigt und in der Lutherifchen Kirche die ſchwarze 
Kicchenbeleidung weifen auf die ernfle Bedeutung des Tages hin. Der 
Auf dem erften Anfchein auffallende Umſtand, daß der Charfreitag in 
manchen deutfchen proteflantifhen Staaten nur als halber Feiertag zu 
begehen angeordnet war, läßt ſich vielleicht aus dem Umftande erklären, 
daß die Srühlings= Aderbeftellzeit in die fi) häufenden Feiertage der 
Oſterzeit fällt, wodurch freilich, befonders bei ungünftiger Witterung, ber 
Landmann fehr geftört wird. Faſt alle Particularlichen des Proteftans 
tismus erkennen die hohe Bedeutung des Charfreitage, und es iſt darum 
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auffallend, daß Gemberg fchottifche Nationallicche p. 118 ausdruͤclich 
bemerkt, ber Charfreitag werde in dieſem Kiechenvereine nicht gefeiert. 
Noch wird in größern proteftantifhen Städten diefer Tag auch durch 
clafjifche Kirchenmuſiken theild während des Gottesdienftes, theils auch 
in den Stunden nad) demfelben ausgezeichnet. Beides findet z. B. in 
Dresden und Leipzig flat. Ob das Abfingen der fogenannten Paffion 
in mehreren proteftantifhen Gemeinden noch uͤblich fei, wo einzelne 
Singſtimmen, Perfonen aus der Leidensgefchichte vorftellend, recitativiih 
Worte aus den Evangelien fangen, auf welche inhaltsverwandte Choraͤle 
folgten, hat der Verfaſſer nicht genau erfahren koͤnnen. Won einigen 
Thüringer Landgemeinden ift ihm dieß verfichert worden. Er erinnert 
fih aus feinee Jugend, daß diefer kirchliche Wechfelgefang die Gemein: 
ben fehr anſprach, daß man aber gewoͤhnlich Noth hatte, für die Sing: 
parthie des Judas ein Individuum zu finden, 

Ueber den Charfreitag und die Feier befjelben in Schweben ertheilt 
Schubert in feinem gehaltreihen Buche: Schwedens Kirchenverfaflung x. 
folgende Nachricht: „Bei den Schweden heißt der Charfreitag Läng- 
„fredag, b. i. langer Freitag, nad Einigen zur Erinnerung, wie lang 
„und befchwerlich diefer Tag dem Erloͤſer gemorden; wahrſcheinlicher von 
‚der Verlängerung bes Gottesbienftes an biefem Tage. Auf dem Lande 
„wird der Vor und Nachmittagsgottesdienft in ununterbrochener Folge 
‚gefeiert, fo daß auch diefer um Mittag beendigt ifl. In den Städten 
„wird dreimal gepredigt, am Vormittag über Leiden und Kreuzigung, 

„am Nachmittag über das Begräbnig Chrifli. Der Altar ift ſchwarz 
‚, bekleidet und der Prediger im fchwarzen Meßgewande. Die Orgel 
„schweigt. Auch das Abfingen vom Altare unterbleibt.“ Eben fo fol 
auch die Herrnhuthiſche Charfreitagsfeier viel Rührendes und Erwed: 
“sches haben. 
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Charwoche (Hebdomas magna). 

I. Umfang und Namen derfelben. II. Eigenthuͤm⸗ 
liche ihr angehoͤrende Seierlichkeiten. III. Spuren davon 
in der heutigen chriftlichen Welt. 

Godofredi Ludovici de septimana sancta. Lipsiae 1692. 4. — 
Joan, Faes Luneburgens. de hebdomade magna ex onmi antiquitate 
veneranda. Bremae 1695. — Andreas Westphal de hebdomade 
magna, Gryphiswaldiae 1706. — J. M. Fischer solemnia yet. ec- 
clesiae antepaschalia. Lips. 1704. — Hospinian. de origine festors 
etc. 1611. p. 53. Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus. 
1718. p. 61. Jo. Andr. Schmidii historia festor. et dominicar. 
1726. p. 116. Bingh. I. 1. vol. IX. 1. XX. C. 5. p. 88 f. Baum: 
gartend Erläuterung ber chriftlichen Alterthuͤmer. Halle 1768 p. 384. 
Auguſti's Denkwürdigkeiten x. 2ı B. 1818. 268. p. 34 ff. Schönes 
Seſchi hir orchungen über die kirchlichen Gebraͤuche. Berlin 1822. Sr 

bl. p. 2 
)) Umfang und Ylamen der großen Woche. — Die 

Benennung heilige Woche, Leidenswoche 70 naoxga kommen fchon bei 
Ignatius in ep. ad Philadelph, und bei mehreren andern Schriftitellern 
bes 2. und 3. Jahrhunderts vor, aber eßdonäg ueyoar (woraus bie 
Zateiner bald hebdomas magna, bald septimana major gemacht haben) 
findet man erft in den Constitut. apost, 1. VII, c. 33., fodann fehr 
häufig beim Chryſoſtomus. In kirchlich⸗politiſcher Hinficht konnte fie 
fo heißen, weil fie anfangs mehrere Zage in fich begriff, als eine ge⸗ 
woͤhnliche Woche. Der ganze aus 15 Tagen beſtehende Oſter⸗Cyclus 
hieß Paſcha oder die große Woche und vereinigte das ſogenannte max 
OTavowWoıuov und Ayaotaoıuov, welche beide gleiche Rechte und Pri⸗ 
vilegien, aber einen verfchiedenen Außeren Character hatten, indem bei 
der erſten Woche mehr Ernft und Trauer, bei ber legten hingegen’ 
mehr Freude und Heiterkeit vorherefchte. * Daß man in bdiefer Ausdeh⸗ 
nung, in diefem Umfange von ber großen Woche im 4. Sahrhundert 
ſprach, zeigt Scaliger de emendatione tempor. p. 776. Im Codex 
Theodos. 1. I, tie. 8. 1. 2. heißt ed: Sanetus quoque Paschae 
dies, qui septeno vel praecedunt numero, vel sequuntur, in eadem 
observatione numeramus. Auch in andern Gefegen und in einer . 
Homilie Auguſtins Dominica in albis werben ausdruͤcklich quindecim 
dies paschales genannt. Man vergl. hierüber befonders Bingh. 1. 1. 
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vol. IX. p. 87—88., wo man mehrere Zeugniſſe dieſer Art geſammelt 
findet. Wenn daher andere Kicchenväter, wie z. B. Chryfoftomus, den 
Ausdrud große Woche auf eine andere Art erklären, nämlich von ben 
großen übernatürlihen Wunbern, und von den ausgezeichneten Werken 
unfers Heilandes, die in diefer Woche vollbracht werden find, fo darf 
man nicht vergeffen, daß fie mehr eine erbauliche, bogmatifche Erklärung 
bavon geben wollten. — Dennoch ift es fpäter herrfchender Sprach— 
gebraudy geworden, 6108 die Zage vom Palmfonntage bis zum Som: 
abend vor Oſtern umter ber großen Woche zu verftehen. Die einzelnen 
Tage, da ein jeder ald dies festus betrachtet werden fol, zählt man als 
feria secunda, tertia, quinta, sexta u. f. mw. Mehrere von den zahl: 
reihen Benennungen dieſer Woche laſſen ſich leicht erklären, bahin g«: 
hören &ßdouds Tov naoxa, hebdomas nigra (im Gegenfage der do- 
ıninica in albis) hebdomas crucis, sancta, inofficiosa, muta. 
"Angoxrog ift fie von Gonftantin dem Gr. genannt mit Rüdfichtnahme 
auf die Unterlaffung aller Öffentlichen Arbeiten, auf die Entfernung all 
Hinderniffe und Störungen der Andacht duch Muſik, Tanz, Schau: 
fpiel ꝛc. Selbſt der Gebrauch der Orgeln und Gloden war fpäter zu 
gewiffen Zeiterf unterfagt. Nach dem, was Über den Namen Charfreitag 
erinnert worden iſt, laffen fi auch die zwei einander entgegengefegten 
Benennungen von hebdon. poenesa und indulgentiee ohne Mühe er: 
käutern, fo wie auch der Gefammtname Charwoche. (S. ben Art. Char . 
freitag.) Hebdomas ultima erflärt ſich aus dem Jahresanfang in frü: 
berer Zeit, wo das Fahr mit dem Dfterfefte begann. Doch nehmen 
hier auch Andere befonders Rüdficht auf die alte Vorſtellung, daß Chris 
fins in der Nacht des großen Sabbaths wiederfommen und afadann 
ber juͤngſte Tag erfolgen werde. Am fchwierigften fcheint bie Erklärung 
des Namens authentica zu feyn. Authentious: ift nach Einigen fo 
viel wie insignis, nad) Dufresne Glossar. ad script. ned. et infim. 

‚ete., fo viel als oanonizatus. In den meiſten antiquariſchen Schriften 
iſt diefer Ausdrud ganz ohne Erklärung gelaffen. Auguſti 1. 1. wagt 
hier die Vermuthung, dab fich diefer Name vielleicht auf die Streitig: 
feiten uͤber den Termin: der Pafchalfeier beziehe, und fo viel heiße, 
als der wahre, richtig beitimmte Zeitpunkt, wo man das Dflerfeft be: 
gehen fol. Dann würde authentica in feiner natürlichen und gewoͤhn⸗ 
lichen Bedeutung: genommen. 

H) Eigentbämlihe Bebräude, SeierlichPeiten 
und Gewohnheiten in der großen Wodhe. — — Nach 
dem Zeugniffe des Paul Diac. 1. H. hist, Rom. trug auch Gonftantin 
der Gr. zur groͤßern Auszeichnung diefer Woche nicht wenig bei. Doch 
werden wir bier nur Burz und im Allgemeinen das Nöthige erinnern 
dürfen, da bei den einzelnen Tagen, die mit bem Ofterfefte zufammen: 
hängen: und bei dem Sefte ſelbſt fhon Mehreres der Art hat bemerkt 
werden müffen. Hierher gehörige Bemerkungen bürften folgende ſeyn: 

1) Es verdient die forgfältige Auswahl der Lectionen für biefe 
Woche, ſowohl in der griechifchen als in der lateinifchen Kirche bemerkt 
zu werden. Man vergl. Leo Allatius de dominicis et hebdomad. 
recent.’ Graecor. p. 1446— 1448. Edm. Martöne de antig. rit. I. 
IT. e. 12 seqq. Auch verdient aus Durandus, Gavanti u. a, ber 
Grundfag angeführt zu werden, daß die oͤffentliche Erwähnung ber 
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Heiligen in bdiefer Zeit aus dem Grunde unterbleiben muͤſſe, damit 
man fich allein mit Chriſtus beſchaͤftigen könne. ' 

2) In diefer Woche war das Faften anhaltender und ftrenger, als 
in den vorhergehenden Vorbereitungswochen auf die Ofterzeit. (Man 
vergl. was daruͤber bei den Artt. Charfreitag und großer Sabbath ers 
innert worden iſt.) Epiph. haeres. 29. c. 5. et expos. fidei n. 22. 

3) Man bezeichnete die Rage in dieſer Woche durch befondere 
Andahtsübungen, durch Enthaltfamkeit aller Art, durch reichliches Als 
mofen u. f. w. Gäfarius, Bifhof zu Arles Cums Jahr 570) fagt 
daher: Proximis ante pascha diebus eleemosynas date, precibus, je- 
juniis, vigiliis, veluti gemmis vos ornate, pacifice etiam cum inimi- 
cis vivite. Wie man fi) aud) in diefer Woche einer befondern Stille 
und Eingezogenheit zu befleißigen babe, zeigt Conc. Matiscon, IL (a. 
585). Constitut. apost. 8, 33 | 

4) In dieſer Woche trat ein völlige Juſtitium, ein Stillſtand in 
ben gewöhnlichen gerichtlichen Verhandlungen, ein, fo baß gar keine bür- 
gerlihen Geſchaͤfte, Rechtshaͤndel und Klageſachen angebracht und geführt 
werden durften. Cod. Theodos. 1. 2. tit. 8. de feriis leg. 2, Augu- 
atin. Sermo 19. 

5) Das Los: und Freilaffen der Gefangenen und der Sclaven 
und das Befreien von den gewöhnlichen ſchweren Handarbeiten ber 
Diener und Dienerinnen, menigftens einen Theil der großen Woche 
hindurch, ift ausführlicher angezeigt in dem Art. Oftern bei ber foge: 
genannten Oflerfreude. Genau deutet befonders Chryfoflomus die eigen- 
thümlichen Gebräuche ber großen Woche an in feiner 30. Homilie in 
Genes. X. Wir wollen nur eine Stelle aus diefer Rede mittheilen, 
um darzuthun, weiche Wichtigkeit der Redner ihre beilegte. „Dieſe 
„Woche heißt die große,” ſagt Chryfoftomus, „nicht, weil ihre Tage län: 
„ger oder an Zahl mehr find, wie in den übrigen Wochen, nein, darin 
„iſt fie den andern gleih. Wohl aber wird fie fo genannt, weil in 
„ihre von unferm Deren große Dinge ausgeführt worden find. Denn 
„in diefer großen Woche wurde die Tyrannei des Teufels zerftört, der 
„Tod vernichtet, jener Starke gefeflelt, feine Werkzeuge ihm entriffen, 
„die Sünde zerftört, der Fluch aufgehoben, das Paradies geöffnet und 
„der Himmel zugaͤnglich gemacht. — In einer andern Stelle berfelben 
Rede heißt es: „Wir verehren aber nicht allein diefe Woche, fondern 
„dieß thun auch die Beherrfcher unfers Reiches, und dieß gefchieht nicht 
„etwa, wie es ſich gerade trifft, fondern fie geben allen Beamten in 
„den Städten Serien, damit fie frei von Gefchäften dieſe Tage dem 
„geiſtigen Dienfle widmen koͤnnen. Deshalb find auch die Thü- 
„ven der Gerichtöfäle gefchloffen ; fie fagen gleichſam, der Zwiſt und der 
„Hader und die Strafen mögen ruhen, die Hände des Nachrichters 
„ſollen feieren, die Wohlthaten des Herrn follen allgemein feyn, und 
„ſelbſt unfere Sclaven follen etwas Gutes davon genießen.’ 

MU) Große Woche in der heutigen dhriftlichen 
Welt. In ber griechiſchen wie in der roͤmiſch-katholiſchen Kicche bes 
hauptet diefe Woche immer noch ihre alte Feſtlichkeit. Jedoch gilt dieß 
vorzugsmweife von ben legten 3 Tagen diefer Woche, worüber wir eigene 
Artikel gegeben haben. Bon dem Anfange der Charwoche fagt Bin: 

Siegel Handbuch 1. 25 



386 Gharwoche. 

terim 1.1. 563, 1r Thl. p. 179: „In ben drei erſten Tagen ber bei: 
ligen Woche find keine befondern Cerimonien vorgefchrieben. Selbſt 
die Abänderungen in dem Officium find nicht erheblich. So verhält 
es fih auch im Eultus der Proteflanten, wo genau genommen nur 
der grüne Donnerstag und Charfreitag (f. biefe u) durch eine kirch⸗ 
liche Feier ausgezeichnet ſind. Beſondere kirchliche Gebraͤuche, wie in 
der griechiſchen und roͤmiſchen Kirche (vergl. den Art. Sabbatum ma- 
gnum) finden bei-ben Proteflanten, wenn man die Herrnhutiſche Ges 
meinde ausnimmt, nicht flat. 



44. 

Chorepifcopi. 

I. Name, Begriff und Urfprung der Chorepifcopen. 
II. Erörterung der Streitfrage, ob fie dem Range nad) 
nur Presbyter oder wirkliche Biſchoͤfe geweſen feien? 
IH. Berrichtungen und Auözeichnungen derfelben. IV. Ge: 
fliffentliches Unterdrüden deö Chorepifcopats in der mor- 
genländifchen wie in der abendländifchen Kirche. | 

Literatur. Rabani Mauri Opusculum de Chorepiscopis., ©, 
Harduin. Collect. Coneil. T. V. p. 1417 seqq. — Pomp. Sarnelli: 
De Chorepiscopi della dignitä vescovile et de auoi titoli. S. Sar- 
nelli Lettere eccles. Venetiis 1716. Lett. V. — Casp. Ziegler de 
Episcopis 1686. 1. 1. c. 13.— Henr. Hammondi de Episcopis etc, 
Dissert. IH. — Plancks Geſchichte ber chriſtlich⸗kirchlichen Verfaffung 
17h. S. 76—78. ©. 526 ff. — lust. Henning Boehmeri dis- 
sertatt. jur. eceles. antig. ad Plinium secundum etc, dissert. V. de 
Christian. coetib. in vicis et agris. Bei Du Fresne und Suicer bie 

Artt. Chorepiscopi und Xwogenloxono. Auguſti 1. 1. 118. B. p. 
100 ff. und Binterims Denkwuͤrdigkeiten Ir B. 2r Thl. S.386—415. 

. D Vame, Begriff und Urfprung der Ehorepifcoz 
Den. Chorepiscopus erklaͤrt Dionysius Exiguus zum 10. Ganon der 
Synode von Antiodien: qui in vicis vel possessionibus chorepiscopi 
nominantur. Daraus ergiebt fi, daß er im Griechiſchen gelefen habe: 
robç dv Tais xwomg 7_xwumıg xaAovulvovg Kwgenıoxönovus. Me: 
niger glücklich leitet dieß Wort Rabanus Maurus aus Unmiffenheit der 
griechifchen Spradye (institutio sacerdot. 1. 1. c. 4.) vom Choro in 
der Kirche, wo der Altar fland und fonft das Presbyterium verfammelt 
war, her. Die erfte Erklärung iſt aber vorzuziehen, weil die Chorepifcopi 
über die Gegenden außer der Stadt, über die Landgüter, Flecken und 
Dirfer auf dem Lande die Aufficht gehabt haben. Im Lateinifchen 
nannte man fie episcopos vilanos, rurales, auch vicarios. — Diefer 

Name koͤmmt vor dem 4. Jahrhundert nicht vor, obgleich das kirch⸗ 
liche Amt, welches er bezeichnet, bereit6 von dem Beginnen bes Chri- 
ſtenthums an flattgefunden hat. Zum Theil erhellt dieß ſchon aus Act. 
8, 25., wo Lucas von Petrus und Johannes fagt: maAdac TE xuuac 
zwv Zauapaıwv eunyyelloavso. Auch wird erzählt, daß Metrus in 

Lydda gelehrt habe, welches nach dem Zeugniſſe bes yalphus ein klei⸗ 

d- 
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ner unbedeutender Flecken war. Noch deutlicher erklaͤrt ſich daruͤber 
Clemens Romanus in ſeinem erſten Briefe an die Corinthier, wo er 
von den Apoſteln fagt: per agros (xaza zwoog) et urbes praedicantes, 
primitias suas, quas spiritu probaverant, credituris episcopos et dia- 
conos constituerunt. Dieß beftätigt auch Plinius, ein Zeitgenoffe des 
‚Siemens in bem bekannten Schreiben an den Zrajan epist. 1. c. 97., 
wenn er fagt: non civitates tantum, sed vicos etiam et agros super- 
stitionis hujus contagionem (naͤmlich das Chriftenthum nad) heibni- 
fhen Anfichten) pervagatam esse. Tertullian in feiner Apologie c. 1. 
fchildere den Unwillen der Heiden, daß bie chriftliche Religion fih nad) 
allen Richtungen bin verbreite, nicht minder auch Austin. Martyr. im 
Dialoge mit dem Juden Tryphon p. 345, wo es heißt: Solis, qui di- 
eitur die, omnium, qui vel in oppidis, vel in agris degant, in eun- 
dem locum conventus sit. Diefe Landgemeinden hatten daher in ihren 
religiöfen Verſammlungen diefelben Beamten, wie in den Städten. 
Noch im 3. Sec. nannte man bie fpäter fogenannten Landbiſchoͤfe, Bi⸗ 
fchöfe ſchlechthin, wie dieß die Väter lehren auf der Synode a. 270 
zu Antiochten wider Paulus von Samiofata, denn in ber epistola ayn- 
odica beim Euseb. h. e. c. 30. p. 281 drüden fie fidy über die An⸗ 
hänger jenes Paulus fo aus: episcopos quoque vicinor. pagorum et 
eivitatum nec non et presbyteros assentatores suos submisit, qui in 
suis ad populum concionibus’ eadem de ipso praedicarent. So ur: 
theilt aud) ‚Hieron, ep. 35 ad Evagrium, wenn er fchreibt: ubieunque 
fuerit episcopus sive ' Romae, sive' Eugubii, sive Constantinopoli, 
sive Rhegii, sive Alexandriae, sive Tanis ejusdem meriti, ejusdem 
et sacerdotii. Potentia divitiar. et paupertatis hunilitas vel subli- 
miorem, vel inferiorem episcopum non facit, Uebrigens deutet auch 
die Gefchichte der erſten 3 Jahrhunderte Fleden und kleine Städte ges 
nug an, wo es Biſchoͤfe gab. Ein Beifpiel ftatt vieler fei hier Pepuza, 
ein Heiner Ort in Phrygien, wo ber Vater des Gregorius Nazianzenus 
Bifhof war. Aus biefen und ähnlichen Zeugniffen ergiebt ſich nun, 
daß es gleich anfangs unter den Chriften fowohl in 
der Stadt als auf dem Lande Bifhöfe gegeben habe, 
und daß die letztern durch den Namen gar nidht und 
dem Range nad nur infofern von den Stadtbifchd- 
fen unterfhieden waren, daß diefe einen größern 
Sprengel hatten und durch das Guͤnſtige des ftädti- 
fhen Aufenthaltes mehr äußeren Glanz genofe 
fen. Wie es aber kam, daß man vom 4. Sahrhundere an die‘ Bi- 
fchöfe auf dem Lande durch den’ eigenthümlichen Namen Chorepifcopi 
auch in ihrem Amtsanfehen tiefer zu flellen fuchte, davon Laffen. fid) 
folgende Urfachen anführen: 

1) Die Idee einer gleihen Bruͤderſchaft, welche im apoftolifchen 
Zeitalter und noch einige Zeit darauf unter den chriftlichen Kicchen- 
beamten vorherrfchend geweſen war, hörte allmählig auf und man 
neigte fi immer mehr zu einem fehärfer abgemefienen Subordinationd« 
ſyſtem bin, wie es die Analogie der weltlichen Staatöverwaltung auf: 
ftellte. Darum entfland unter den Bifchöfen felbft eine neue Rang: 
ordnung und fie umterfchieden ſich al8 Patriarchen, Metropoliten, Pri⸗ 
maten und fchlechthin fogenannte Bifchöfe. Bei biefem immer mehr 
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überhand nehmenben ehrgeizigen Aufſtreben darf es uns nicht wundern, 
wenn bie Bifhöfe in den Städten einen Vorzug vor ihren Collegen 
auf dem Lande forderten und ihn auch. bei ihrem fleigenden Anfehn zu 
Ende des 3. und zu Anfang des 4. Zahrhunderts erlangten. (Vergl. 
ben Art. Biſchof.) | 

2) Nicht minder trug auch dazu das allmählige Wachsthum der 
Gemeinden bei, nachdem Conjtantin ber Gr. das Chriſtenthum zur 
Staatsreligion erhoben hatte. Die Bifchöfe fahen nun ihre Sprengel 
nicht nur innerhalb, fondern aud außerhalb ihres Stabtgebietes an: 
wachſen, fo daß fie die Aufficht nicht allein mehr führen Eonnten, ſon⸗ 
dern vorzüglih auswaͤrts gewiſſe Eleriker anftellen mußten, die bort 
ihre Stelle vertraten, und die. fie häufig aus ben Presbptern wählten. 
Standen nun diefe eben darum in einem untergeordneten Verhaͤltniſſe 
zu den Stadtbifchöfen, fo lag es wenigſtens fehr nahe, die Biſchoͤfe 
auf dem Lande, bie aus früherer Zeit noch üblich waren, auf eine 
gleich niedrige Stufe zurüudzudrängen. Dieß Verfahren ſcheint auch 
die Synode zu Sardica 347 anzudeuten, wo zweierlei Landbifchöfe be: 
rüdfichtigt werden, neuere und ältere; denn von dieſen legtern heißt es: 

: hos autem, qui ante haec ordinati sunt, nihil agere sine conscien- 
tia episcopi eivitatis. Daffelbe wiederholt auch der 57. Canon der 
Synode zu Laodicen a. 860 oder 63: quod non oportet in vicis et 
pagis episcopos constitui, sed Periodeutas; eos autem, qui prius 
constituti sunt, nihil agere sine mente episcopi, qui est in civitate. 
Mit diefen Worten legen bie Väter befonders jener frühern Synode 
das Geftändnig ab, daß ſchon frühere Bifchöfe auf dem Lande beftan- 
den haben, deren Würde man gefliffentlich unterdrüden wolle. 

H) Erörterung der Streitfrage, ob die Chor. 
epifeopen dem Range nad) nur Presbyter oder wirf: 
lihe Bifhöfe gewefen feien. Man hat darüber geftritten, 
ob die Chorepifeopen im Befige der wirklichen Biſchofswuͤrde gewefen 
feien, oder ob fie nur von den Stadtbiſchoͤfen abhängige Presbyter was 
ren? Für die legte Meinung haben ſich die Scholaftiker, die neuern 
Ganoniften und ſelbſt Proteftanten erklärt. Die Behauptung hingegen, 
daß es eigentliche Bifchöfe geweſen feien, wiewohl befonders in fpäterer 
Zeit mit fehr befchränkter Gewalt haben Barlow, Hanmondus, Beve- 
regius in Conc. Aneyr, ce. 13. und Blondellus in apolog. p. 95 ge: 
gen die päpftlihe canonifhe Meinung vertheibigt. Wielleicht aber laſ⸗ 
fen ſich beide Meinungen mit einander ausgleihen, wenn man bie 
Zeiten genau fcheidet. Iſt von den erften 3 chrifltichen Jahrhunderten 
die Rede, fo hat uns die vorhin angeführte Stelle aus ber cpistola 
aynodica der Synode zu Antiochien 3.270 (Euseb. h. e. c. 30. p. 281) 
bereits gelehrt, dab die Bifchöfe in den Städten und auf dem Lande 
nod) gar nicht von einander verfchieden waren. Daffelbe deutet auch 
die bereits angeführte Stelle aus Hieronymus Briefen an, und befonders 
flimmt damit zufammen Athanafius in feiner 2. Apologie, wo er vers, 

fihert, dag in’ Marcotis, einer Gegend bei Alerandrien, nur presbyteri 
gewefen wären, niemald aber ein episcopus oder chorepiscopus, 100: 
durdy er die Chorepiscopos ganz deutlich und ausdrüdlich forwohl von 
pn eigentlichen obern Biſchoͤfen, als auch von den Presbytern unter: 

eidet. 
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Beruͤckſichtigt man hingegen ben Zeltabfchnitt vom Ende des 8. 
Sahrhunberts bis zu den Synoden, bie auf dad Verdrängen der Lands 
biſchoͤfe abfichtlih hinarbeiten, fo möchten die Vertheidiger beider Mei- 
nungen Belege für ihre Behauptungen finden koͤnnen. In diefen Zeit 
raum füllt einerfeits noch die Chriftenverfolgung Marimins und anderer: 
feitö der Uebergang Conflantins zum Chriftenthume, welcher eine Ver⸗ 
mehrung der Chriftenzahl auch auf dem Lande zur Folge hatte, wes⸗ 
wegen die Stadtbiſchoͤfe, die nun ſchon jegt nad) einem weitumfaffen- 
ben Sprengel trachteten, Gehülfen außer ihrem Wohnorte brauchten. 
Beides vereinigt Tonnte auf die verfchiedene Amtswuͤrde ber Land: 
bifchöfe Einfluß haben, wie dieß auch die Befchläffe einiger Synoden 
in diefem Zeitraume nachweifen. — Im 13. Canon der Synode von 
Ancyra a. 314 nimmt zuerft auf dieſe Landbifhöfe Ruͤckſicht, allein fie 
betrachtet diefelben ganz als Presbpter, als folche, die felbft den Pres⸗ 
bytern ber Stadt nachſtehen. Die Synode zu Neu:Cäfaren macht zwar 
fhon einen Unterfchied zwifchen Landbiſchoͤfen und Landpresbytern, aber 
fie zeichnet die erflern noch nicht fehr aus. (Cone. Neocaes. c. 13.) 
Die Synode von Antiochien hingegen a. S41 redet von Landbifchöfen, 
bie wirklich zu Bifchöfen geweiht find. Vermuthlich hatten fi in der 

Zeit zroifchen jener Ancyrifhen und bdiefer. Antiochenifhen Synode 
(zroifhen den Jahren 318 — 341) die Berhälmiffe der Landbiſchoͤfe 
in Afien geändert. Als jene Synode flattfand, hatten kaum die Chriften- 
verfolgungen eines Maximin in diefen Provinzen ein Ende genommen. 
Die Zahl der Chriften war noch nicht fo groß, das Syſtem ber Kit 
chenverfoffung theild noch nicht ganz ausgebildet, theils felbft wieder 
zerrüttet. Damals bedurften die Dorfgemeinden wohl noch Feiner eigent 
lichen Landbifchöfe, Presbpter, welche im Namen des Stabtbifchofs die 
Aufſicht über die Landgemeinden führten, und darum vielleicht Chor: 
epifcopen, d. i. Auffeher über das Land, genannt wurden — biefe konn⸗ 
‚ten völlig hinreichen. — Als dagegen bie legtere Synode ihre Schtüffe 
faßte, hatte das Chriftenthum ſchon eine längere Zeit geherrfcht, die 
Zahl feiner Anhänger hatte beträchtlich zugenommen, man hatte für 
eine beſtimmte Verfaſſung forgen koͤnnen. Vermuthlich fah fi) man 
cher Bifchof wegen der fchnellen Vermehrung feiner Chriften genöthigt, 
fi) Gehülfen anzunehmen; er hatte darum ben fchon vorhandenen 
Chorepifcopen nun auch die bifchöflihe Weihe ertheilt, und fo waren 
jene Landbifchöfe entftanden, beren fleigendes Anfehen die Synoden 
fhon in der erften Hälfte des 4. Sahrhundertd bedenklich fanden. Je⸗ 
doc muß dieſe Einrihtung ſchon um das Jahr 325 flattgefunden ha⸗ 
ben; benn der 8. Canon bes Nicen. Goncild giebt den Rath, daß bie 
Novatianiſchen und Meletianifhen Bifhöfe, wenn fie zur katholiſchen 
Kicche wieder zuruͤckkehren wollten, Chorepifcopen ober Presbyter werden 
möchten, ut, wie e8 dort heißt, esse omnino in clero videatur, ne in 
eivitate duo sint episcopi. Darin fcheint auch dee Grund zu liegen, 
warum ſich oft die Synodalbeſchluͤſſe fo wenig übereinflimmend über 
bie Landbifchöfe vernehmen laſſen. 

1) Was die DVerrihtungen und Vorzüge der 
Landbifhäfe betrifft, fo darf man nicht vergefien, daß bie 
daruͤber vorhandenen Nachrichten fchon der Zeit angehören, wo viele 
Stadtbiſchoͤfe bereits darauf hinarbeiteten, dieſe Mittelwuͤrde zroifchen fich 
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und den Presbytern ganz zu verdraͤngen. — Im Allgemeinen haben 
fie die meiſten Amtsgeſchaͤfte der Stadtbiſchoͤfe auf dem Lande verrichtet, 
jedoch immer in einer gewiſſen Abhaͤngigkeit. Insbeſondere gehoͤren 
dahin vier Stuͤcke. oe 0 

1) Sie haben das Lehramt und die gottesdienſtlichen Handlungen 
verrichtet; auch in Gegenwart des Stadtbifchofee. Tome. Neocaes. can. 
13 —14. Conc. Rejense can, 3. u 0 

2) Sie haben bie untern Geifllichen orbinirt, auch wenn ber Bi- 
ſchof die Soumacht dazu gab, Presbyter und Diaconen. Cone. An- 
eyr. c. 18. 

3) Sie haben literas publieas und formatas gegeben, befonders 
dimissorias und pacificas (f. den Art. Briefe). Conc. Antioch. e. 8. 

4) Sie nahmen Antheil an den Kirchenverfammlungen und zwar 
nicht blos als Bevollmächtigte der Biſchoͤfe (denn dazu konnten auch 
diaconi gehraucht werden), fondern in ihrem eigenen Namen. Daher 
findet man auch im Conc, Nicen. I, die Unterfchriften von 9 Chor: 
epifeopen,, deren Biſchoͤfe felbft zugegen waren. Auf ber Synode zu 
Chalcedo hingegen im 5. Jahrhundert find die Chorepifcopi im Namen 
der Bifchöfe gemefen. 

IV) Befliffentlihes Unterdrüden des Ehorepi- 
feopats. — Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß die Landbifchäfe 
nit an allen Orten gewöhnlich waren, und auch nicht überall gleiche 
Vorrechte genoffen. In der morgenländifhen Kirche fanden fie früher 
und: häufiger ſtatt als im Abendlande, wo felbft noch im 5. und 6. 
Sahrhundert das Heidenthum unter den Landleuten herrfchte. Merk: 
würdig aber ift, bag man im Morgen: wie im Abendlande mit glei- 
hem Eifer auf die Beſchraͤnkung und völlige Befeitigung bes Chor- 
epifcopats dachte. Als Urfache laſſen fi) anführen, die an manchen 
Orten gemißbrauchte Gewalt von Seiten ber Landbiſchoͤfe, befonders 
aber der wachfende Ehrgeiz ihrer Collegen in den Städten, vorzüglich) 
nad Conſtantin. Jetzt, wo man die Dioͤceſan⸗Verfaſſung immer voll: 
kommener auszubilden flrebte; mußten die Stadtbiſchoͤfe durch das Da⸗ 
ſeyn von Amtsgenoſſen auf dem Lande ſich beſonders beengt fuͤhlen. Eine 
Gemeinde auf dem Lande, welche ihren eigenen Landbiſchof hatte, konn⸗ 
ten ſie doch nicht ſo geradezu als einen bloßen Anhang ihrer Stadt⸗ 
kirche anſehen und behandein, wenn ſie auch wirklich nur eine Colonie 
von ihr war; denn der Landbiſchof wollte immer auch ein Wort mits 
zufprechen haben, was ihm um fo weniger verwehrt werden konnte, 
weil e8 ohne Zweifel auch einzelne Landbiſchoͤfe, ſo wie einzelne Kirchen 
auf dem Lande gab, welche urfprünglich und vielleicht eine geraume 
Zeit völlig unabhängig von jedem Stadebifchofe und von jeder Stadt: 
firche gewefen waren. Wenn alfo die Discefanverfaffung in die Ord⸗ 
nung kommen folkte, in der man fie haben wollte, d. h. wenn alle 
Eleinern Kirchen auf dem’ Lande wirklich den Stadtlichen in ihrer Nähe 
fubordiniet werden follten, fo mußte man zuerſt daran denken, die Land: 
bifchöfe auf die Seite zu bringen, und daran fing man mit dem An- 
fange des 4. Jahrhunderts eben fo eifrig als unverbedit zu arbeiten an. 

a) Was zuerft die morgemländifhe Kirche betrifft, fo fieht man 
bereit aus dem, was fo eben von ben Amtöuerrichtungen der Chor: 
epifcopen erwähnt worben iſt, daB man fie ſchon dadurch in ein unter 
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geordnetes Verhaͤltniß zu bringen ſuchte. Doch mit dieſem Palliativ⸗ 
mittel hielt mar ſich nicht lange auf, ſondern im Jahre 360 verord⸗ 
nete die Synode. zu. Laodicea: Non debere in villis et vicis episco- 
pos ordinari, sed visitatores, i. e. qui circumeant, constitui. Die 
Bifchöfe wagten es jest, das Chorepifsopat als ein kirchliches Amt an- 
zufehen, welches zu ihrer eigenthuͤmlichen Würde mit gehöre und nur 
durch Stellvertreter, die von. ihnen ernannt würden, zu verwalten fei; 
‘ein Kunſtgriff, den die fpätern roͤmiſchen Bilhöfe eben fo oft ale er: 
folgeeich anwendeten. Diefe Stellvertreter der Stabtbifhöfe auf dem 
Lande hießen neprodevral, lat. bald curatores, bald visitatores und 
lustratores. Ob es gleich gewiſſermaaßen immer im Dunkeln bleiben 
wird, was dieſe Periodeuten eigentlich waren, fo ſcheint man doch ber 
Mahrheit am naͤchſten zu kommen, wenn man barunter Glieder aus 
dem ftädtifhen Clerus verfteht, die im Auftrage des Bilhofs herum⸗ 
reiften, und in einem gewiſſen Difteicte die Aufficht über die Cleriker 
auf dem Lande führten. Dadurch nämlicy wurde ganz die Abficht der 
Bifchöfe erreicht und auf ähnliche Art braucht auch Sozom. h. e. 1. 4. 
c. 24 dafjelbe Wort von einem medico eircuitere, der eine polizeiliche 

Aufſicht über die Landphyſici geführt habe. Cfr. Gust, Geor. Zetters 
de theologe eircuitore seu de nepıodevraic Altd.;1713. Damit 
flimmt auch die Nachricht zufammen, dag die Gefchäfte der Periodeuten 
nicht in einer Seelenforge oder in Eirchlichen Verrichtungen auf dem 
Lande beflanden haben, fondern mehr in einer Auffiht über bie Cleriker 
und Laien dafelbft. Cfr. Cod. Justin. 1. 1, tit. 3. de episcopis et 
clero leg. 42. Balsamon et Zenaras ad Cone. Laod, in Beveregii 
großem Synodico. — Wenn aud nad) ber Synode zu Laodicen noch 
bin und wieder in der morgenländifchen Kirche Chorepifcopi vorfommen, 
fo bat man doch allen Grund, zu vermuthen, daß diefer Name auf 
die ſpaͤter verordneten Periodeuten Übergetragen wurde, doch mit völliger 
Umwandlung ber frühen Wirkfamkeit. (S. Schmidts Kirchengefchichte 
Sr Zhl. p. 82%.) Bon jest an koͤmmt der Name Periodeuten und 
Chorepifcopen abmwechfelnd vor. Heineccius Abbildungen der alten und 
neuen griechifhen Kicche III. Thl. p. 81 vermuthet, daß fihon im 6. 
und fpäteftens im 7. Sahrhundert das Chorepifcopat aufgehört habe, 
und nach dem Zeugniffe eben dieſes Schrifeftellers findet ſich auch jest 
feine Spur mehr davon in der griechifchen Kirche. Balſamon, der im 
12, Jahrhundert lebte, bezeugt, dag zu feiner Zeit Feine Spur mehr 
von. den Landbifchöfen vorhanden gemefen fei. 

b) Gleiches Schickſal hatten die Landbifchöfe auch in der abend: 
laͤndiſchen Kirche. Wie fie bier fpäter erft auflamen, fo dachte man 
auch fhon früh auf ihre Beſchraͤnkung. Eigentlich werden fie im 
Abendlande zuerft in den Acten einer Synode zu Riez 439 erwähnt, 
und in demfelben 5. Sahrhundert ſtoͤßt man in Gallien und Deutſch⸗ 
land auf mehrere folche Chorepifcopen. In Stalien hingegen mögen fie am 
feltenften gewefen feyn. Doc, wird in einer Urkunde bei Ughelli noch 
ein gewiſſer Chorepiscopus Agnus aus dem Anfange des 9. Jahrhun⸗ 
derts erwähnt. Ital. Saer. T. V. col. 1102. Aber man nimmt fie 
wahr in fo großer Abhängigkeit von ben Bifchöfen, daß man über bie 
Großmuth von biefen, welche ihnen noch ihren Namen liefen, ſich 
weiter nicht mundern darf. Jetzt war ihnen nicht einmal mehr vers 
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ftattet, Subdiaconen und Lectoren zu orbiniren, ja der roͤmiſche Biſchof 
Leo der Große erklärte fie felbft für unfähig, den bifchöflihen Actus. 
Der Confirmation bei den Neugetauften zu verrichten, indem. er fie völ- 
Lig in eine Claſſe mit den Presbytern geftellt haben wollte. Man duls 
dete alfo noch hin und wieder einzelne Lanbbifchhöfe an Orten, wo man 
Lange gewohnt gewefen war, dergleichen zu haben; aber man bulbete 
fie blos deswegen, weil man fie gar nicht mehr fürcdhtete; denn als fie - 
zu Anfange des 9. Jahrhunderts Anftalten machten, fih in Gallien 
den, wahren Bifchöfen wieder gleih zu fegen, fo vereinigte man fich 
fogleih, fie ganz zu unterdrüden. ©. Capit. Reg. Franc, L. VI. c. 
121. — Leo III. ep. 86. ad ep. Germ. et Gall. — Jedoch dauerte 
der Name noch hin und wieder fort, und man hat Urſache zu vermus 
then, baß ihre Geſchaͤfte fpäter theild an die Archidiaconen, theils an . 
die Archipresbyter übergingen, indem bie legtern im 9. Sahrhundert 
bei Erweiterung bergbifchöflihen Discefen einem Decanate oder, einem 
gewiſſen Bezirke des bifchöflihen Sprengel unter dem Namen Archi- 
presbyteri rurales vorflanden. Aus einer Stelle Conc. Aqguisgran. 
HI. a. 836. cap. Il. c. 4. ergiebt fih, daß die Archidiaconi zuweilen 
auch noch mit chorepiscopi genannt wurden. 

Selbft in der heutigen römifchen Kirche koͤmmt die Wort noch 
vor, wo es fih aber mehr auf die falfche Ableitung von chorus zu 
beziehen fcheint.e So erhalten die Gantoren an manchen Domkirchen 
den Namen chorepiscopus, wie dieß der Fall ift z. B. mit Trier und 
Coͤlln. Cfr. Cone, Coloniense a. 1260. c. 9—10. Auch foll in 
Beziehung auf diefe Ableitung von chorus jegt noch in der römifchen 
Kirche derjenige Geiftliche den Namen Chorepifcopus führen, welcher 
für den Bifhof an gewiffen Tagen im Chor fingen und die Meſſe le: 
fen muß. S. Simonis BVorlefungen über die chriftlihen Alterchümer ıc. 
von Samuel Murfinna. Halle 1739. p. 47. Nah Grundmayrs Lei: 
con ber römifch= Eatholifchen Kirchengebrauhe, Augsburg 18352 kann 
man die. bifchäflihen Generalvicarien p. 84 und die fogenannten Ru: 
ral⸗ oder Landdechanten als Stellvertreter der Altern Chorepifcopen an: 
ſehen (p. 98). In der proteftantifchen Kirche könnte man mit den 
frühern Landbifchöfen die Superintendenten, oder noch mehr die fage: 
nannten Abjuncten bderfelben, oder vecht eigentlich die geiftlichen In⸗ 
fpectoren vergleichen, welche Herzog Ernſt der Fromme in feinen ‚Landen 
verordnete, um über die Amtsführung der Landprediger genaue Aufficht 
zu führen. Wergl. G. H. Ayrer Schediasma de adiunetis superin- 
tendentium chorepiscoporum veteris ecclesiae propagine Gott. 1739. 
4. Lps. 1744, 4, 
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cChbrisma, 

geweihetes Salböl zum Gebrauche bei gewillen lirch⸗ 
lichen Cerimonien und einige davon | 

IL. Kirchlicher Sprachgebrauch dieſes Wortes, Alter 
und Urfprung der Sitte zeligiöfer Salbungen im Gultus 
der. Chriſten. II. Weitere Nachrichten über das Chriöma 
aus dem chriftlichen Altertbume nach Zertullian. III. Ab⸗ 
weichungen bei dem font gemeinfchaftlichen Gebraude 
des Chrisma in der griechifch- und romifch -Fatholifchen 
Kirche felbit bis auf unfre Tage. IV. Einige von Chriöma 
abgeleitete und beſonders in der liturgifchen Sprache der 
römifchen Kirche übliche Worte, 

Literatur. Sacror. elaeochrismatov myrothecia tria, in 
quibus exponuntur olea atque unguenta divinos in codices re- 
lata. . Auctore Fr. Fortunato Scacchio. Amstelodami 1710. 
(Ei gelchrtes Wert, worin faft Alles zufammengetragen iſt, was 
man über den Gebrauch des Deles findet.) Jos. Aug. Orsi de 
Chrismate confirmatorio. Mediol. 1755. — Mich. Amati de Opo- 
balsami specie ad sacrum chrisma‘ confieiendum requisita. Nesp. 
1722. — Bingh. Antiquitt. eccles. I. XI. c. 9. p. 303 .segg. — 
Brenner gefchichtliche Darftellung der Verrichtung der Firmung x., MO 
in einem befondern Anhange von p. 441 —54 von ber Materie der 
Confirmation gehandelt wird. Uebrigens wird in den neuern archaͤolo⸗ 
gifhen Werken von Schöne, Augufti, Binterim u. a. das Chrisma 
nur kurz erwähnt und für ben kirchlichen Sprachgebrauch findet man 
Einiges bei Du Fresne. 

I) Rirhliher Sprachgebrauch diefes Wortes, 
Alter und Urfprung der Sitte religisfer Salbungen 
im Eultus der Ehriften. — Das. griehifhe Wort Xoloua 
bei den LXX. unctio, unguentum, oleum wird im N. T. mehr me 
taphorifch gebraudht von der Weihe zum Chriftenthume vermitteli der 
chriſtlichen Lehre 1 Joh. 2, 20. 27., wiewohl auch mande Inter 
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preten dieſe Stellen anders erklaͤren. Der kirchliche Sprachgebrauch 
ſcheint ſich mehr nach der Analogie der alexandriniſchen altteſt. Ueber⸗. 
ſetzung gebildet zu haben; denn man verſteht hier darunter feierlidy 
geweibetes Del, um, ſich deifen bei gewiffen kirch— 
lihen Eerimanien zu bedienen. Aud wird damit ber Act 
des Salbens zuweilen bezeichnet, fo wie die in ber römifchen Kirche 
gewöhnliche Firmelung und legte Delung. — Der Gebrauch eines 
ſolchen Satböls (welches viele römifch-Eatholifhe Schriftfleller ſchon aus 
dem apoftolifchen Zeitalter herleiten wollen, vergl. ben Art, „legte 
Delung”) koͤmmt wahrfcheinlih erft zu Ende des 2. Jahrhunderts 
vor, indem Juſtin der Märtyrer, der um das Jahr 160 lebte, eines - 
ſolchen Deles nicht gedenkt. Xertullian de baptismo c. 7. fpricht zuerſt 
von einer benedieta unctione, mit welcher zu feiner Zeit und zwar 
nah einem alten Herkommen die Getauften feien beftrichen worden. 
Die hierher gehörigen Worte lauten alfo: Exinde egressi de lavacro 
perungimur benedicta unctione de pristina disciplina, qua ungi oleo 
de cornu in Sacerdotium solebant. — . Was nun den Urfprung biefer 
Sitte betrifft, fo erklären fih die Meiften für die DVermuthung,, daß 
fie unmittelbar vom Chriſtennamen felbft abzuleiten fe. Man argu⸗ 
mentirt gemöhnlih fo: Da die Chriften nach der Bedeutung biefes 
Namens Gefälbte heißen, fo hat man «6 in ber eriten Kicche für 
zwedmäßig gehalten, nach der Taufe eine feierliche Salbung vorzus 
nehmen. Noch fchärfer fcheint ader Tertullian den Urſprung biefes 
Gebrauches aufzufaffen, und zwar aus der ſchon damals beginnenden 
disciplina arcani. In feinem Buche wider die Ketzer (de praeseript, 
adv. Haeret. c. 40, ed. Pamelü) gedenkt er einer ſolchen Zeichnung an 
der Stim, die in den Myſterien vorkomme, und hält fie mit derjenigen 
zufammen, die im Chriftenthume mit ber Taufe zu gefchehen pflege. — 
Uebrigend Eonnte aber auch .der biätetifche, medicinifche und religioͤſe 
Gebrauch des Salbens im jüdifchen und heidnifchen Alterthume fehr 
leicht den Uebergang zu ber befprochenen Sitte bilden. Was das juͤ⸗ 
difche Altertum betrifft, fo findet man einiges hierher Gehörige in 
Winers biblifhem Reallericon in den Artt. Del, Priefler, Propheten, 
Salbe. — Rofenmüllers Morgenland IV. 117. — Sn Beziehung 
auf das griechifche und roͤmiſche Alterthum belehrt in der Kürze Fun: 
ke's Real:Schullericon in dem Art. Unguentum und Böttigers Sabina 
S. 20. 40. 66. 106. 125. 

IT) Weitere Vachrichten über das Chrisma aus 
dem hriftliden Alterthbume nah dem Zeitalter Ter: 
tullians. — Diefe Nachrichten bezeugen 

a) daß foldhe Salbung im 4. Jahrhundert bereits 
eine allgemein angenommene und verbreitete Pirchs 
lihe Sitte war. Die apoftölifhen Gonflitutionen erwähnen ber= 
felben oft und nennen fie bald 70 uvgov, Bıßalmars Ts önoloylag 
(1. III. c. 17.). bald opoaylc # v owvdnAav (1. VII. c. 22.) — 
Cyrill. Hierosol. theilt Cateches. mystag. einen vollftändigen Unter: 
richt nepl zolouarog mit, worin bie ganze Art der Verrichtung aus⸗ 
führlih erklärt und unter andern die Salbung mit dem confecrirten 
Brode im Abendmahle vergleichen wird. — Hieronymus im 4. Jahr⸗ 
hunderte ad Exech, IX. fpricht von dem Gebrauche des Chrisma als 
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von einer voͤllig ausgebildeten Sitte, nach welcher man durch Beſtrei⸗ 
chen an der Stirn das Kreuzeszeichen ausgedruͤckt habe. Der chriſt⸗ 
liche Dichter Prudentius in eben dieſem Jahrhundert nennt es bereits 
perenne Chrisma. Eben fo vereinigen ſich die Nachrichten im chriſt⸗ 
lichen Alterthum darüber, - "rn 

b) daß eine feierlihe. Weihe des Ehrisma nas 
mentlih durch den Bifhof.gewöhnlih wurde Die 
2. und 3. Synode zu Carthago (a. 390 und 397), die Synobe zu 
Zoledo (a. 400) beflimmen vorzugsweife den Bifhof zur Weihe des 
Chrisma. Wenn zuweilen 'auch Presbyter erwähnt werden, bie folche 

. Weihung vollzogen hätten, fo ift es immer mit ber Einſchraͤnkung zu 
verftehen, daß dieß nur auf Befehl und mit Genehmigung des Bifchofs 
gefchehen dürfe. Vergl. Gregor. epp. 1. 9. ep. 3. — Constitut. 
apost. 3, 16. 17. und in mehren andern Stellm. Die Confitmation 
geihah unter Gebet, wovon tin ausführliches Formular ' (evyapıorla 
7EQ5 TOD UVOTIXOU UUGOV) fi) in den apoſtoliſchen Conflitutionen fin 
det, unter Eprorcifation (f. den Art. Exorcismus) mit Anhauchung (in- 
sufllatio, halitus), welches auf Joh. XX, 22. bezogen wird. — In 
den früheren Sahrhunderten findet man auch fhon einige Nachrichten 

c) über die Yiaterie des Salböls. Urfprünglich ſcheint 
es blos Dlivendl gemwefen zu fepn. Sn dem Sacram. Gelas. XL in 
Fer. V. wird fie olivae chrisma genannt und mit dem Oelzweige vers 
glihen, wodurch einft die Zaube ber Erde den wiebergefchenkten Frie⸗ 
den mit Gott anfündigte. Aber ſchon frühzeitig fing man an,' dem⸗ 
felben eine Beimifchung zu geben. Im Driente waren e8 außer Bal- 
fam verfchiedene wohlriechende Stoffe (aromata), wie aus Dionys, 
Areop. de hierarch. ecel. c. IV. zu erfehen if. Endlich deutet das 
riftliche Alterthum auch darauf hin, 

d) daß fi abergläubifhhe DPorftellungen und my: 
ſtiſche Deuteleien bereits in din frübern Jahrhun—⸗ 
derten mit dem Gebrauche des Ehrisma verbunden. 
Bleiben wir bei der Anficht flehen, die wir vom Urfprunge. diefer Sitte 
aufgeftellt haben, fo fcheint die Salbung anfangs ein unfchuldiger Ge: 
brauch geweſen zu feyn, ber Eeine weitere Bedeutung hatte, als daß er 
Nahahmung bes Rituals bei der Einweihung in die Myſterien war. 
Allein wir finden, daß fchon früh die Kirchenväter in Beziehung auf 
diefen Gebrauch das Allegorifiren lieben. Man gab dieſer Salbung 
eine fpmbolifhe Deutung, indem damit angezeigt werden follte, der 
Getaufte werde nun zu einem Könige und Priefter gefalbt, zu einem 
Könige, über fih und feine Leidenfchaften zu herrfchen, und zw einem 
Driefter, um Gott wohlgefällige Opfer in guten chrifllichen Thaten zu 
bringen. Vergl. Ambros. de Sacram. c. 1. — Auch follte ber Ge: 
taufte duch diefe Salbung erinnert werben, ſich als einen guten Kaͤm⸗ 
pfer und Streiter Chrifti zu zeigen, weil, wie bekannt, ehedem bie 
echter, ehe fie den Kampf begannen, vorher an allen Gliedern geſalbt 
wurden, um fie defto gefchmeidiger und fo fhlüpfrig zu machen, daß 
fie der Gegner nicht faffen konnte. Cfr. Chrysostom. hom. 6. in 
Coloss. et Ambros. 1. 1. c. 2. — Doch bei diefem Allegorifiren blieb 
»nicht. Schon im 3. Sahrhundert zeigte fich der thörichte Aber: 
be, daB man mit dieſer Salbung die Mittheilung des heiligen 
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Geiſtes verbunden glaubte. Dieß bemweifen viele Stellen der Kirchen: 
väter, 3. B. Cyprian ep: 70.’ ad Januar. Ambros. de iis, qui ini- 
tiantur. c. 7. August. tractat.. 6. in ep. Joannis. Auch leuchtet 
dieß aus einigen Gebetsformeln. hervor, die fi) auf die Chrisma⸗Weihe 
bezogen und die Bingham 1. I. p. 371. im Auszuge mitgetheilt hat. 

Will man fih nun belehren, wie dieß-jegt im Allgemeinen Ans 
gebeutete fih in ber morgen: und abendlandifhen Kirche fpäterer Zeit 
nicht nur erhalten, fondern auch zw ftehenden, eigenthümlichen Cerimo⸗ 
nien fi) ausgebildet habe, fo findet man theils Auffhluß in den li: 
turgifhen Schriften beider Kirchenſyſſeme, theils wird auch ber gleich 
folgende vom einiges Licht darüber verbreiten. 

IH) Abweihungen bei dem fonft gemeinfchaftli: 
ben Gebraudhe des Ehrisma in der römifh- und 
griechiſch-katholiſchen Kirche felbft bis auf unfere 
Tage. — — Wie verſchieden ſich auh die Schickſale und bie 
Sorm des aͤußern Gottesdienftes in den genannten beiden Kirchen im 
Laufe der folgenden Sahrhunderte und namentlich nad) ber entfchiedes 
nen Trennung im 11. Sec. geftaltete, fo blieben ſich doch beide Kir: 
chen im Gebraudje des Chrisma gleih. Sie bebienten fich deffelben 
nicht nur zn gewiſſen vefigiöfen Feierlichkeiten, ſondern fie theilten 
auch die myſtiſche und abergläubifche Anfiht von demfelben. Jedoch 
weichen fie auch im Einzelnen ab, und biefe Abweichungen beziehen fich 
auf forgenbe Puntte: 

.a) Auf die Materie, auf die Beftandtheile des 
Salböls,. — — 68 giebt in der römifchen Kirche drei Arten hei⸗ 
ligen Dels, das Oleum Catechumenor.,, dad oleum infirmorum und 
das heilige Chrisma (wofür roͤmiſche Schriftfteller haufig Chrifam 
oder Chryfam fagen, bei Luther Chrefem), Lestered wird aus Del und 
Balfam bereitet, die beiden erflern find nur einfaches Del. Sie mer: 
den nur in ben beiden angegebenen Fällen gebraucht, da hingegen das 
Chriſam bei den übrigen kirchlichen Salbungen angewendet wird, bie 
im firchlichen Leben vorkommen. 

Viel zufammengefester ift dieß Salboͤl in ber griechifchen Kirche, 
wo es in einer größeren Maffe und aus verfchiedenen Ingredienzien 
bereitet wird. Bellermann in feinem Eurzen Abriffe der griechifch = ruf: 
fifhen Kirche giebt das Verhaͤltniß und die einzelnen Beſtandtheile 
alfo an, womit auch andere Schriftfteller, die uͤber den griechifchen 
Cultus gefchrieben haben, übereinftimmen: 
Sein Del 20 Pud = 800 Pfund. 
Meißer Wein 2 Anker. 
Storax calamita 2 Pfund. > 
Palmenſaft 8 - 
Roſenblumen 10 ⸗ 
Schwarzes Palmenharz 2 = 
Bafilienkraut 5 ⸗ 
Majoran 5 
Dides Muskatennußöl 8 
Dünnes Muskatennußoͤl 22 Zolotnek — 7% Loth. 
Zimmtoͤl 4 Unzen. 
Nelkenoͤl 4 Pfund, 



Liggum Bhodiü 6 Unzen. 
Drangenöl 6 - 
Majoranoͤl 4 = 
Lavendeloͤl 12 2 

NRosmarinoͤl 92 2 

Roſenweineſſig 12 Zolotnek — 4 Loth. 
Geber 3 Büdfen. 
Schwarzer Balfanı von Peru 10 Pfund. 
Sandarac 3 =: 
Weißer Maflir 12 = 
Denetianifher Zerpentin 15 

Nicht minder weichen beide Kirchen im Gebraudye bes Chrisma ab 
b) in Abſicht auf-die Perfon, welde es weibt, 

und in Abſicht auf die Zeit, wann es geweiht wird.— 
In der römifchen Kirche gefchieht diefe Weihung durch jeden Biſchof und 
zwar jährlid am grünen Donnerstage. Hier wird das nöthige 
von Del für die ganze Dioͤces geweiht, wo dann jeder Pfarrer feinen 
Sahresbedarf abzuholen hat. Die heiligen Dele werden dadurch berei: 
tet, baß der Biſchof, angethan mit Müge und Stab, zum Zeichen, daß 
er aus bifhöfliher Machtvollkommenheit handle, den unfaubern Geiſt 
aus biefer Creatur des Dels austreibt, daß er und die zwölf, dem Bi: 
ſchofe afliftirenden Priefler die Chrifamflafche anhauchen, Eüflen, ober, 
fei gegrüßt du heil. Del, bei dem Beſuche fpredyen, darauf an ihren 
Platz zurbdgehen. Die Del: und Chrifammeihe gebt am grünen Don: 
nerstage unter der Meſſe in folgender Ordnung vor fih: Zwölf Prie 
fir, 7 Diaconen und 7 Subdiaconen fliehen beim Anfange ber Meſſe 
im Chor, Enieen und figen, wie es die Ordnung des Gottesbienftes 
fordert, ohne ſich weiter um den Meſſe haltenden Bifchof und feinen 
Diaconus und Subdiaconus zu befümmern; nur bei Abholung ber 
Dele aus der Sacriftei fegen fie fi in Bewegung und begleiten fie 
zum Tiſche, welcher zwiſchen dem bifchöflichen Sige und dem Altare 
aufgeftellt und aufgepugt if. Der Bifhof halt die Meſſe mit feinen 
Adminiſtranten ununterbrochen bis zum Gebete Nr. 12. im Canon, 
worauf die Weihung des Dels der Kranken (zur legten Delung) vor 
fi) gebt, fpricht nach derfelben biefes Gebet und führt in der Meſſe 
fort bis zur Abfpülung. Nachdem er diefe genommen und allen Seift: 
lichen das Abendmahl gereicht hat, wird das Del zum Chrifam und 
zum Del ber Gatehumenen aus ber Sacriftei in Prozeflion, bie 
Flaſche verhuͤllt, abgeholt — wie befchrieben geweiht und wieder zur 
Sacriftei zuruͤckgebracht. Dann beendet er die Meſſe wie gewöhnlich, 
und fchließt mit einer Ermahnung an die Priefler, bie heiligen Oele 
eiftig zu bewachen und fie feinem etwa als Arznei zu geben, bei 
Strafe der Abſetzung. Was die Priefter der Dioͤces uͤbrig ‚haben an 
heiligen Delen, muß in den Lampen vor dem Tabernakel verbrannt, 
die Blchfen mit Baumwolle ausgewifht, bdiefe verbrannt und mit 
neuen jährigen Delen angeflllt werden (ef. Pontif. rom. p. III. c. 4). 

Aud) hier weicht ‚die griechiſche Kirche etwas ab, indem zwar 
auch in der Charwoche das Chrifam aus den eben befchriebenen Sin: 
gredienzien bereitet und geweiht wird, allein nicht jährlich, fondern zu 
unbeflimmten Zeiten. Auch ift die Zubereitung und Weihe des Chri- 

* 
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fam in biefer Kirche nicht, wie In der roͤmiſchen, jebdenn Biſchofe ges 
flattet, fondern es koͤmmt diefes Gefchäft nur dem Patriarchen zu. 
Bon ber Kochgefhichte dieſes Chriſams in der Charwoche erzählen bie 
Schriftfteller "über den griechifchen Cultus folgendes: Die Zubereitung 
deſſelben ift auf mehrere Zage vertheit. Montags in der Char: 
woche. Nachdem der Bifchof, die Acchimandriten, die Degumenen, 
Driefter und Diaconen fih des Morgens an den Drt der Zubereitung 
begeben haben, wird gebetet und gefungen. Man heilige etwas Waſſer 
und beiprengt mit demfelben die oben angeführten Singredienzien, die 
alle. fchon bereit flehen. Sodann gießt der Bifchof ein wenig von dem 
geheiligten Waſſer in den Keſſel und bie Priefter thun ein Gleiches 
mit dem Del und Wein, und zwar fo viel, daß die Ziefe des Weins 
unter dem Dele ungefähr eine Hand breit beträgt. Hierauf wird Feuer 
unter den Keffel gelegt und unter ber Aufſicht einer erfahrenen Pers 
fon gekocht. So wie ed abnimmt, wird zugegoflen und von den uͤbri⸗ 
gen Ingrebienzien nach Vorfchrift hinzugetban. Wenn etwas in dem 
Kefiel nachgefchlittet wird, ſpricht jedesmal der Biſchof den Segen dar⸗ 
über. Während dieſes Kocens Iefen bie Diaconen bei Tag und bei 

. Naht die Evangelid. Dienstags. Die übrigen Ingredienzien 
werben wieder mit dem heiligen Waffer befprengt, und mit dem Kos 
hen, Nachgiegen und Evangelienlefen wird fortgefahren. Eben fo 
geht es Mittwochs, wo man Alles bis auf die feinen wohlriechenden 
Dele hineinthut und bis um 8 Uhr des Nachmittags kocht, Hierauf 
wird es aus dem Keſſel in große Xöpfe, die bazu bereitet find, gegofs 
fen. — Wenn e8 abgekühlt ift, werben die wohlriehenden Dele hin⸗ 
zugethan, herumgeruͤhrt und dieſe Zufammenfegung in andere faubere 
und Eeinere Gefäße gegoffen. Hier bleibt es unter guter Verwahrung. 
— Am Donnerstage iſt die Hauptfeierlichkeit. Sept begiebt fich der 
Patriarch in die Kathedralliche und legt feine Amtskleidung mit vie 
len Gerimonien an, fobann geht er in Begleitung des ganzen Chors 
und unter Vortragung des heitigen Kreuzes mit Lichtern, Wedeln (dı- 
zidıov) und unter Slodenläuten an den Det, wo das Salböl verſie⸗ 
gelt aufbehalten wird. Er überliefert die vollen Gefäße den Protopos 
pen und andern Prieflern, welche fie in die Kathedralticche tragen. 
Die Diaconen gehen mit Wachskerzen und Rauchfaͤſſern voraus. Die 
anderen Kicchendiener fchwingen die Faͤſſer ruͤckwaͤrts und vorwärts um 
das Salböl. Indeſſen wird immer geläutet und bie Worte werden ges 
fungen: „Gelobt feift Du, o Chrifte, unfer Gott!“ 

Sobald man in der.Kirche angetommen ift, fo werben bie Ges 
faͤße mit dem Salböl erſt auf den kleinen Kirchentifch, Prothesis, auf 
welchen fonft Brod und Wein vor der Einfegnung gelegt wird, und auf 
anbere deshalb herumgeftellte Zifche. Mach verfchiedenen Gebeten tragen fie 
bas Del auf ben Altar, wo es geweiht wird. Der Patriarch bezeichnet es 
Dreimal mit dem Kreuze und fpriht dabei: Im Namen Gottes des 
Vaters x. Nun fpricht er ein Gebet, aus welchem wir Einiges nur 
ausziehen, um bie abergläubifhen Vorftelungen zu erkennen, welche die 
griechiſche Kirche mit diefem Chrifam verbindet: „O Gott, fende herab 
„Deinen heiligen Geift auf dieſes Salböl, mache es zu einer koͤnig⸗ 
„then Salbe, zu einer geiftlichen Salbe, zur Beſchuͤtzung unferd Le⸗ 
„bens und zur Heiligung unfrer Seelen und Leiber. Mache die Salbe 
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„zum. unverberblichen Kleide, zum Siegel ber Volltommenheit, daß 
j; alle damit Geſalbte als ‚deine Anverwandte und Freunde und als 
„Bürger deiner Stadt angefehen werben, bamit fie geheiligt am Leib 
„und Seele, abgewandt von allem Böfen und befteit von aller Unge: 
„rechtigkeit, und bekleidet mit dem Node deiner Herrlichkeit von En: 
„gen und Erzengeln und von aller himmlifhen Macht erkannt und 
„von allen böfen und unreinen Geiftern gefürchtet werden. 

Zulegt tragen die Popen und Protopopen das Del in einen Saal 
der Synode, wo ed aufbewahrt und dann ben Kicchenfprengeln zuge: 
Fhict wird. -: ' 
Die Orte, wo bieß Salböl zubereitet wird, find für Groß: Ruf- 
Land Moskau, für Klein-Nußland Kiew. Uebrigens fol die Obfervanz 
ftattfinden, daß jeder Sprengel dieß Salbdl von dem Weihungsorte 
abhölt, der ihm am nmächften Legt. Was die griechifche Kirche im 
Driente betrifft, fo finden fih Spuren einer ähnlichen Weihe von Sei: 
ten des Patriacchen in Conftantinopel und den übrigen Patriacchen im 
Driente. Ein Unterfchied findet auch hier noch zwifchen ber- griechifchen 
und römifhen Kirche ftatt. 

e) in Betreff der Art und Weife des Salbens, 
und Zwar 

a) in Abficht auf die Perfon des Salbenden, Dieſe ift in ber 
römifchen Kirche vorzugsweife der Bifchof, mit deſſen Bewilligung ober 
in beffen Auftrage wenigftens die üblichen Salbungen gefhehen müf: 
fen. Die fogenannte Firmelung gefchieht aber einzig und allein dur 
den Biſchof. — In der griehifhen Kirche falbt jeder Prieſter. 
4) Mit Bezugnahme auf das Alter falbt die römifche Kirche 
nicht in der früheften Jugend, fondern In den Jahren, die ben Uebergang 
vom Kindes: zum Juͤnglings⸗ und jungfräulichen Alter bilden, unges 
fähr alfo zu der Zeit, wo die feierliche Confirmation junger Chriften 
auch in der proteflantifchen Kirche zu erfolgen pflegt. — In der gries 
chiſchen Kirche hingegen wird die Salbung fogleich nach ber Taufe vor- 
genommen. 

y) Bei den Lateinern wird nur: die Stimm, bei den Griechen aber 
werben aufer derfelben auch nod) Augen, Ohren, Nafenlöcher, Bruft, 
Hände und Füße gefalbt. Von den verfchiedenen Formeln, deren fi 
hierbei die Lateiner und Griechen bedienen, wird ſchicklicher im Artikel 
Gonfirmation die Rede feyn. Auch verweifen wir, um den Grund an: 
zugeben, warum ähnliche Salbungen im proteftantifhen Cultus nicht 
flattfinden, auf ben Art. ‚legte Delung,” wo die Aeußerungen Luthers 
und anderer Weformatoren über diefen Umftand angeführt werden. 

IV) Einige von Ehrisma abgeleitete und befon: 
ders in der liturgifhen Sprache der römifchen Kirche 
üblihe Worte. — Dahin ‚gehört vor allen Dingen das viel: 
beutige 

2) Chrisma. Es koͤmmt in mehrern eigenthämlichen Bezie⸗ 
hungen vor, bie felbft Du Fresne nicht alle angeführt hat. Zunaͤchſt 
bedeutet es 
0) das Befäß, in welhem das Chrisma aufbe- 
wahrt wurde. Es hieß auch zuweilen Ampulla chrismatis und 
war meiſtens aus edelm Metall verfertigt und mit Edelfleinen verziert. 
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Auch ſcheint man nach Du Fresne bie Monſtranz damit dezeichnet zu 
haben, fo daß Chrisma und Eibdorium identiſch gebraucht wurden. 
Nicht minder wurde es auch ſynonym 

ß) mit Corporale, 'palla oorporalis, gebraucht, weiches ein Stuͤck 
ber Altarbefleidung in der römifchen Kieche- war, wovon bereits im 
Art. Altar Nr. IV. 1. die Rede gewefen tft. 

y) Rad) Durand. Bation. 1. 6. e. 82. benannte man: audy mit 
Chrismale ein weißes Aletd (vermuttlich in verkleinerter Form), 
welches über das Saupt des Getauften ausgebreis 
tet wurde. Es follte wahrſcheinlich eine Erinnerung an die Sitte 
der alten Kirche feyn, wo bie erwachſenen Neophyten eine Zeitlang in 
weißen Kleidern gingen. Das noch hin und wieder üblidye Weſter⸗ 
hemde in der proteflantifchen Kirche ſcheint ſich ebenfalls daher zu ſchrei⸗ 
ben (f. den Art. Zaufe). 

6) Mit Chrismale bezeichnete man befonders die Binde, wo- 
mit die Stirn, die gefalbt worden war, ummwun: 
den wurde, und wodurch man das confecrirte Chrisma vor jeder 
Profanation zu verwahren fuchte. Beſonders fpielte diefe Stirnbinde 
in der abendländifchen Kirche eine wichtige Rolle, wo über die An: 
ſchaffung und Anlegung, über das Tragen und Ablegen, und über die 
legte Beſtimmung derſelben, viele befondere Vorſchriften und Obſer⸗ 
vanzen gefunden werden. Jedoch fühlte man in diefer Kirche felbft 
das Läftige und Abergläubifche diefer Sitte. Die Mailändifche Kirche 
fchaffte fie zuerft ab und verordnete, das Chrisma gleich nachher wieder 
abzuwifchen. Aehnliche Verordnungen findet man in mehrern Partikulars 
Eichen. Sn Prickarz Theol. mor. T. I. p. 294 heißt e8: Frons 
eonfirmati solet ligeri fascia, tum eb reverentiam sacri chrismatis, 
tum etiam, ut significetur, sedulo custodiendam esse gratiam con- 

ceptanı, jam denique, ut aetas levior facilius reoordetur acceptao 
eonfirmationis ac magis vitetur periculum. iterationis. — Hanc ce- 
rimoniam -omittere, vel fasciam illico deponere, nullum est pecca- 
tum. — Du Fresne zeigt, daß 

&) das Chrismale zumeilen auch von jedem Zuche gebraucht wurbe, 
in weldhem Reliquien eingeſchloſſen waren, und weiſt diefen Sprach: 
gebrauch aus Schriftſtellern des Mittelalters nad). 

C) Auch kommen vor chrismales denarii, worunter man Geld 
verftand, welches die Presbpter beim Empfange bes jährlich neu gewei⸗ 
beten Chrisma an die Biſchoͤfe zu entrichten pflegten. Es muß großer 
Mißbrauch damit getrieben worden ſeyn; benn es wird diefes Geld in 
die Kategorie der Simonie gefegt. Auch zum Beweiſe diefes Sprach⸗ 
gebrauches und der damit verbundenen ftrafbaren Sitte hat Du Fresne 
Auszüge ſelbſt aus päpftlichen Verordnungen gegeben. Eben fo koͤmmt 
auch, das Zeitwort 

b) chrismare in mehreren Bedeutungen vor. Es heißt bald 
fo viel, als das Sacrament der Firmelung vollziehen (chrismata est 
fagt darum Gregor von Tours ven einem Frauenzimmer, das von ber 
Arianiſchen Parthei zur rechtgläubigen Kirche übergegangen war), bald 
ift e8 auch gleichbedeutend mit consccrare, weshalb auch die Taufe zu: 
weilen chrismatia genannt wird. Eben fo vielbebeutend iſt auch das 
oft vorfommende 

Siegel Handbu I. 26 



: 6) Chrismarium ode auch Chrismatarium. Es 
wird gebraucht theild von bem Gefäße, in welchem das Chrisma auf: 
bewahrt wurde, theild von Reliquienkäftchen- (theca religuiaria bei Du 
Fresne), theils aber befonders in einem gewilfen Zeitraume der Kirche, 
von dem Orte, wo bie Firmelung vollzogen wurde. Schraggii Antiq. 
chr. instit, 1. IH. e. 7. erwähnt unter dem Namen chrismariam ein 
für. die Confirmation beftimmtes Local, und’ Brenner I. 1. ©. 241 be 
merkt ganz richtig, daß Du Fresne in feinem Gloſſar diefe Bedeutung 
Übergangen babe, — Endblich foll 

d) Chrismarius nad) dem Ordo Rom. F. an geößern Tauf: 
kirchen der Cleriker geheißen Haben, der die Namen ber‘ Setauften auf: 
Bubekämen und nad unſcer Sprachweiſe die Tauftegiſter zu fuͤhren 
atte 
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- Mitglieder der von Jeſu geftifteten Kirche, beſonders 

| inwiefern fie Laien genannt werben, - 
’ " . 

J. Einleitende Bemerkungen. DI. Unterfchiede und 
Abftufungen unter den Mitgliedern der. von Jeſu geftif- - 
teten Religionögefellfchaft, IH. Berſchiedene Namen, die 
von vdenfelben im chriftlichen Alterthume vorkommen. 
IV. Die Dgenannten Fideles oder. Activ-Chriften in einer 
gewiſſen Zeitdauer. V. Allmählige Ausbildung .der bei- 
den Hauptunterſchiede des: Klerus und der Laien im 
chriftlich-Eirchlichen Leben und Fortdauer verfelben felbft - 
bis auf unfte Tage. | nn 

oo. I. 

Literatur. Jo. Bapt. Ott: de nomine :Christiener. Tigur. 
10. — Jo.. Fr. Buddei Exereit. de origine, dignitate et usu 

nominis christiani. Jen. 1711. 4. S ejusd. Synt. dissert. Theolog. 
p. 385 seqg. — Jo. Fr. Hebenstreit de variis-ehristianor. nominib. 
Jen. 1713. (Diele Schrift zerfaͤllt in drei Abfchnitte, die erſte handelt von 
ben Ehrennamen, welche die Chrtften erhielten, der zweite von ben Schimpf⸗ 
namen, die fie von dan Heiden, und der dritte, bie fie von den Haͤretikern befa- 
men.) — Christ..Aug. Heumann, deortu nominis Christien. Gotting, 
1736. 8. ejusd. Primitise Gotting, p. 180eqgq.— Jo. Christ. Burgmann 
de nomine Christiani eiusque origine et 'notione. Rostock: 1739. — 
Christ. Kortholt- Paganus obtrectator. de calumniis gentiium in 
vet. christ. I. IH. Lubee. 1703 (eine Schrift, worin die Nomentlas 
tur der Cheiften mit dem Mühtvollften -Sleiße behandelt iſt). C. Fr. 
Gudii Paganus .Christianor. laadator et fautor. Lips. 1741. — 
J. Fr. Gruner Exereitt. III. de odio humani generis Christianis 
olim a Romanis objecto. : Coburg. 1755. Bingh: Orig. 1. I. ce. 1. 
und 2. Baumgatens Erläuterung der ſchriſtlichen Alterthůümer. ©. 
35 —49. — Schönes Geſchichtoforſchungen 17 3. p. 232 f. Meh⸗ 
reres hierher Gehörige findet man auch in der Schtift:- Jo. Saubertus 
de saofifieiis veter. colleetanea historico philologica, quibus accedit 
ejusdem de sacerdotib. et sacris Hebraeor. personis commentarius 
singularis. Thom. Crenius recensuit, emendavit note so pleniorib, 



404 Chriſten. 

indieibus auxit. Lugduni Batavor. apud Euchtmanns (die noch ſpe⸗ 
ciellern Schriften in Beziehung auf bdiefen Art. find in der Abhand⸗ 
fung felbft angegeben). 

I) Zinleitende Bemerkungen. Indem Sefus in feinem 
Vaterlande ald Begründer einer neuen und verebelten Religionsverfaf: 
fung auftrat und wirkte, war die Zahl feiner Anhänger, genau genom: 
men, fehe gering. Zunaͤchſt gehörten dahin 12 einfache Männer, aus 
der Menge des Volkes gewählt, . die er als künftige Verbreiter feiner 
Lehre durch eigenen Untereicht: vorbereitete. Außerdem hatte er noch eine 
Anzahl Zünger, deren Anhänglichkeit aber nicht allzuſtark geweſen ſeyn 

; weil eime einzige Rede, die ihnen dunkel und hart vorkam, fie 
von ihm entfernte. Endlich hatte er etliche edle Männer und trefflich 
gefinnte Frauen zu Freunden und Freundinnen, die perfönlihe Hoch⸗ 
achtung und Zuneigung zu ihm fühlten; feine eigenen Brüder glaub: 
ten anfangs nicht an ihn. Zwiſchen feinen Anhängern unter dem 
Volke, zwiſchen feinen Juͤngern, Schuͤlern und Freunden fand aber 
Beine Verbindung fintt; -es gab Feinen Zuſammenhang, kein Binde: 
mittel, wodurch fie wären zeit einander zu einem gemeinfchaftlichen 
Zwecke vereinigt gewelen. Er war ber Einzige, um dem fie füh vol 
Schnfuht nah Huͤlfe ober nad; Belehrung verfammelten, auf den 
ihre Blicke mit Hoffrung ımd Erwartung gerichtet waren und an dem 
fie aus Gefühl der Dankbarkeit und bes Vertrauens hingen. ne 
fernte ee fi von ihmn, fo. trennten auch fie fich und jeder kehrte zu 
feinen Verhaͤltniſſen zurüd. 
"Auf alle diefe Anhänger, Freunde, Schuͤler und Juͤnger mufte 
feine Gefangennehnmng, welche fo hinterkiflig veranflaltet wurde, gleich 
einem gewaltigen Schlage wirken, der alle ihre Erwartungen und Hoff: 
nungen mit eines Male zerflörte. Die Schüler flohen, die Juͤnger 
zerſtreuten Bd, und mancher unter feinen Anhängern mag aus Aerger 
über feine. vereitelte Macht mis ausgerufen haben: Kreuzige ihm! kreu⸗ 
zige ihnd Nur Freundſchaft und. Mutterliebe begleiteten ihn zu biefem 
Kreuzestode und brachte feinen Leichnam ebrenvoll ind Grab, aus dem 
er. ſiegreich wieder hervorging, Schwer waren die Sreunde Jeſu von 
feiner —e— zu uͤberzeugen. Man kann hier mit dem Apoſtel 
Paulus ausrufen: Waͤre Chriſtus nicht auferſtanden, ſo waͤre kein Re⸗ 
ligionsverein, ber durch ben Glauben ſich gründet, gu Stande gekom⸗ 
men, Mad) und nach jedoch ſchloſſen fich die Freunde und Anhänger 
Jeſu an ihren auferſtandenen Herrn an, was er ſelbſt befoͤrderte, indem 
er ihnen oͤfters erſchien und ſich nach und nach vor einigen hundert 
Anhängern und Juͤngern ſehen ließ. Einen Theil von ihnen beſchied 
es auch nach Salilia, wo er mit ibnen am Ser Genezareth eine‘ Uns 
terredung hatte, Als fie nad) Jeruſalem zuruͤckgekehrt waren, führte er 
fie auf den Delberg und gebot ihnen in Serufalem zu verweilen, bie 
die Verheißung feines Vaters an ihnen würde erfuͤllt werde durch die 
Ertheilung des heiligen Geiſtes. Doch immer noch ſchwebten ihnen 
die alten Wuͤnſche vor der Seele, denn fie fragten fogleih: Wirſt Du 
etwa nun das Königreid, Iſrael wieder aufrichten? — Er fagte ihnen 
aber, daß ihnen nicht gebühre, zu wiſſen, welche Beitumftände der Va⸗ 
sen nach feiner Macht feftgefegt habe und fie nochmals auf den nahen 
Erupfgug des heiligen Geiſtes verweifend, wurde er aufgehoben und 
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eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen, Bol Erwartung, daß diefe 
Verheißung bald in Erfüllung gehen werde, kamen fie öfters zufammen, 
und Lucas nennt unter den Verſammelten die 11 Schuͤler, nebft den 
Frauen, Maria, die Mutter Jefu und deſſen Brüder; ihre Anzahl be 
tief ſich nach einer ſolchen Zuſammenkunft, wobei fie einen neuen Apo- 
ftel an Judas Iſcharioths Stelte erwähkten, auf 120. Genau genom: 
men, würde bieß alfo ber erfte Stamm einer Gemeinde von Anhän- 
gern Jeſu in Serufalem geweſen ſeyn. Die außerordentlichen Ereig⸗ 
niſſe, welche die ſogenannte Ausgießung des heiligen Geiſtes am erſten 
chriſtlichen Pfingſtfeſte begleiteten, vermehrte ihre Zahl mit faſt 3000 
Seelen, die feierlih duch die Zaufe aufgenommen und eingeweiht - 
wurden, auch nunmehr eine befondere Gemeinde bildeten, die feines: 
wegs die Abficht hatten, fich von der juͤdiſchen Religionsgeſelſchaft zu 
trennen, fondern bie unter ſich durch den Glauben an Chriftum und 
durch die Ueberzeugung, daß fie von ihm ihr kuͤnftiges Heil zu erwar: 

ten hätten, zufammengehalten wurden. Die Genauigkeit, mit welcher 
fie fortwährend den Tempel zur Zeit des Gebetes befuchten, ihre un: 
geheuchelte. Froͤmmigkeit und ihre Sorofalt flr die Armen, gemannen 
ihnen die Gunſt des Volks, und täglich ſchloſſen ſich mehrere an fie 
an. Wenn biefes fo ungehindert fortgegangen wäre, fo hätte bie Apo⸗ 
flellehre ein veredeltes und verbeflertes Judenthum hervorgebracht, aber 
aud) Beine weitere Wirkung gehabt. Sie wäre in dem Kreife biefes 
Volkes geblieben und nicht über denfelben binausgebrungen. ' 

So follte ed aber nicht feyn, und die Feinde der Neligion Jeſu, 
welche fie zu vernichten und zu vertilgen wünfchten, mußten felbft dazu 
beitragen, daß biefelbe weiter verbreitet wurde. Ueberzeugt, daB fie 
durdy die Hinrichtung Jeſu nichts gewonnen hatten, fuchten fie durch 
Drohungen und Gewaltthaten ber Apoftel Bemühen zu- vereiteln. 
Stephanus fiel ald das erfle Opfer ihrer Wuth. Dieß brachte auch 
ein augenblidliches Schreden unter die Apoftel und Jünger, fo daß 
fie fid) eine Zeit lang von Serufalem entfernten und fid in die nahe 
gelegenen Städte, befonderd in Samarien begaben, wo’ fig Die dort 
ſchon befindiihen Gläubigen durch neue Anhänger vermehrten, Diefe 
näher mit einander verbanden und den neugeflifteten Gemeinden bie, 
Einrihtung der Muttergemeinde in Serufalem gaben. Ein Theil von 
ihnen ging weiter bis nach Phönizien und Syrien, ja bis auf die 
Inſel Cypern. In Anttochien nahmen felbft viele Griechen den Gfau- 
ben an, deshalb fandten die Apoflel einen Dünger mit ausgezeichneten 
Geiftesgaben dahin, daß er das Merk der Belehrung befefligte; und 
in jener Stadt war es, wie wir bald weiter unten fehen werden, wo 
die Anhänger Jeſu, die dort aus Juden und Heiden beſtanden, ben 
Namen Chriften erhielten, ungefähr 41 nad) Ehrifto. 

War fehon diefer Erfolg für den juͤdiſchen Sanhedrin hoͤchſt or 
unruhigend, fo wurde dieß noch mehr der Fall duch den religioͤ⸗ 

fen Ueberzeugungsmwechfel des jungen Phariſaͤers Saulus, Seine eben 
fo feurige als thätige Begeifterung flr das Chriſtenthum macht es er- 
ärbar, dag er von ſich fagen konnte: Ich habe von Jerufalem 
an und umher bis Allyricum alles mit dem Kvange- 
dium Jeſu erfüllt. Dabei hatte noch .Pintlus. das befondere 
Verdienft,” daß feine neugeftifteten Gemeinden nicht in das Judenchum 



hineinwuchfen, fonbern. fe ſich mit Iebenbiger Kraft emportrieben. Als 
darum die Apoflel von bes Lebens Schauplag abraten, waren außer 
Serufalem, beinahe in allen. Theilen der damals gebildeten Welt chrift- 
‚liche Gemeinden vorhanden, und man, Sonnte bald von einer chriftlichen 
Bevölkerung im meit ausgedehnten Roͤmerreiche fprechen. 

1) Unterfhiede und Abftufungen unter den Mit- 
gliedern der von Jeſu gegründeten Religionsgefell 
fhaft. — Die Mitglieder der Chriftenverbindung betrachteten ſich 
anfangs unter einander ald Brüder und Schweilern, ald Glieder eines 
Körpers, von dem Jeſus das Haupt wäre, und am deſſen Erlöfung fie 
Alte gleichen Antheil hätten. Ihre Lehrer und Vorſteher gemoffen zwar 
einer hohen Achtung, aud war ihnen die Verwaltung der Gemeinde: 
angelegenheiten, fo wie bie Verrichtung gottesdienftlicher Handlungen 
ausſchließlich uͤberlaſſen. Doch wurden fie nicht als ein befonderer 
Stand angefehen, und da fie fi fämmtlich als innig Verbündete be: 
trachteten, fo wurbe alles Öffentlich, in der Verſammlung der Gemeinde 
verhandelt und zu vielen Dingen eine allgemeine Zuflimmung erfor 
dert. Da aber. bei der wachfenden Menge der Mitglieder in der Folge 
das innige Anfchliegen nach und nad) verſchwand, die Bruberliebe fi 
minbderte und die Gemeindeverfafjung eine beflimmtere und feftere Geftalt 
gewann, fo konnte es nicht fehlen, daß auch das Anfehen der Lehrer 
und Vorſteher wuchs und fie fich ſelbſt als ausgezeichnete Perſonen 
betrachteten. Zertullian ift unter den Kirchenfchriftftellern der erfte, wel⸗ 

cher einen ‚Unterfchieb zwifchen dem Stande der. Lehrer und den uͤbri⸗ 
gen Semeinbegliedern macht; ‚denn er nennt jene Ordo, dieſe Plebs. 
Da er früher Nechtögelehrter geweſen war, fo entlehnte er diefe Aus⸗ 
druͤcke von der. römifchen Staatsverfaffung und trug fie auf die chriſt⸗ 
fide Gemeinde:Einrichtung über; ber Ordo bezeichnete die Vornehmen, 
die Senatoren und Ritter, und Plebs das Voll. Höchit unangemefien 
aber waren diefe Ausdrüde, dem Begriffe einer Brüberfchaft ganz ent: 
gegen. Sie brachten bie beiden Stände in Gegenfag mit einander und 
zeigten ben Sehrern gleichſam den Weg, wie fie nach Herrfchaft fireben 
foltten. Auch das Erbtheil, «Argos, woran zur Apoftelzeit alle Mit: 
glieder ein Recht hatten, eigneten ſich die Lehrer und Vorſteher allein 

“zu; denn fie nannten ſich Clerici, Clerifer (f. den Act. Glerus) und 
ſchloſſen die übrigen Glieder, welche nunmehr Laici, Laien, hießen, 
gleichſam davon aus. Dem Schüler und Nachahmer Zertullians, Cy⸗ 
prion, find die Ausdrüde Gleriker und Laien. noch weit geläufiger. Dieß 
altes. ift ein wiederholter Beweis, dag die meiften Abweichungen von 
dem apoflolifhen Sinne aus. der afrikanifchen Kirche entfprungen find. 
Die große Scheidewand in ber cheiftlichen Kirche zwifchen Clerus und 
Laien; die in ber Folge zu fo wichtigen Ergebniſſen führte, bildet ſich 
unvermerkt fort, als eigenthimliche Erfcheinungen auf dem Gebiete 
des chriſtlichen Lebens noch andere Unterfchiede herbeiführten, wie bie 
Missa Catechumenor. und Eidelium, ‘die Poenitentes, Energumeni, 
Martyres, von. gelhen allen 3. B. Catechumen, Buͤßende bereitd ge: 
handelt worden ift und noch in befondern Aztt. gehandelt werben wird, 
und tras noch fchärfer "hervor, als nach dem Grundfage:. Cossante 
entise, cessät effehtus and) die eden genannten Einrichtungen wiederum 
verſchwanden. Wir beſthraͤnken ans in dieſem Art. mehr auf bie fo- 
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genannten Laien und verweifen im. Mebeigen auf ben Art. Clerus, 
welche mit einander verglichen zu werben verdienen, wenn man fich 
richtige Begriffe von dem chriftlichen Gefellfchaftsperfonale im Laufe ber 
chriſtlich⸗kirchlichen Zeitdauer machen will. Uebrigens Eömmt der Mame 
Zate (Laici) nicht nur bei Tertullian, ſondern auch bei Origenes und 
Eyprian vor. ‚Biwrixas (Seculares) i. e qui curant ea, quae ad 
vitam eommunem pertinent, findet fid) befonders bei Chrysostom. ©. 
Suicer =..v. Pıwrexol. — (Endlich Idiotae, oder Privati heißen fie 
beim Origened contr. Cels. 1, VI. p. 854 und beim Syneſius ep. 
54., weil fie keine Kirchenämter verwalteten, fondern ein Priwatleben 
führten. ©. 1 Cor. 14, 16. 23. — Vergl. Böhmer dissert, de 
differentia inter ordinem ecclesiastic. et plebem. — Mosh. in dis- 
sert. de distinotione inter Clericos et Laicos. — Petrus de Marca 
de .discrimine Clericor. et Laicor. ex jure divino. — Wir gehen 
über auf einige Namen, die von den Mitglievem der chriftlichen Kirche 
in ben erfien Sahrhunderten gebraucht werben, fie mögen Laien feyn 
oder zum Glerus gehören. Es ift nöthig, ihnen einige Aufmerkſamkeit 
zu widmen, weil ſich aus ihnen ber Geiſt jener "Zeit in feiner eigens 
thuͤmlichen Befchaffenheit nachweifen läßt. 

1) Derfhiedene Kamen, die von den Mitglie- 
dern der Rirche Jeſu im Altertbume vorkommen. -— 
Man wird fie am beften überfehen, wenn man fie eintheikt 

A) in Namen, die fi die Ehriften felbft beileg- 
ten, und B) in Kamen, die ihnen pottweife von ih: 
ven Gegnern beigelegt wurden. Saͤmmtlich aus dem Ju: 
denthume entlehnt, find die neuteflamentlichen Benennungen äyıoı, 
WIOTEVOVTEG, zu0rol, dxitxrol, uadntel, üdeApol, Audg T0V Feoü. 
Ste bezeichnen insgeſammt nur eine gewiſſe moralifche Eigenfchaft und 
Vorzuͤglichkeit. As ſich aber dev Begriff der chrifllichen Kirche erwei⸗ 
terte, konnten fie nicht mehr als Unterfcheidungsnamen einer aus Fu: 
ben und Heiden neu zufammengefegten Religionsgeſellſchaft gebraucht 
werden. Welcher Rame jedoch gebraucht werben follte, barkber ſchei⸗ 
nen die Meinungen der Chriften felbft um fo mehr verfchieden ges 
weien zu ſeyn, da fie früh fchon einen Abfchen gegen alle Secten⸗ 
namen verriethen. Ein Zufall jedoch oder vielmehr eine befonbdere Leis 
tung ber göttlihen Vorſicht führte einen Namen ein, welcher paſſend 
an fich, der allgemein herrfchende blieb und. in und außerhalb ber Kirche 
Jeſu alle andere üblich geweſene verdrängte. Ehe wir jedoch ſelbſt dens 
felben näher beachten, verdient ein verwandter Name, ber noch, diter 
feyn foll, unſre Aufmerkfamkeit, es ift der Name 

a) Jefſaͤer. Bingham handelt von bemfelben gleich anfangs 
Vol. I. 1. 9. 1. überfchrieben: Christiani primum vobati.Jessaei etc. 
Die Stelle, woraud er ben Beweis entlehnt,. ift in Epiphan.. haeres. 
XXIX. n. 4. enthalten, welche Stelle Bingham, im Auszuge kuͤtzer, 
Auguſti in feinen Denkwuͤrdigkeiten Thl. 11. p« 12 ' weitiaußges mit 
getheilt hats Das Wefentliche diefer Stelle. für den angeführten Na: 
men geht, auf folgende Punkte zuruͤck: a) Epiphanius fagt beflimmt, 
daß der Name Jeſſaͤer Alten fei als: Chriſten, aber er fagt nicht, wor: 
aus er. diofe Nadhricht gefchöpft babe. Jedoch ſtimmt auch Eufebius 
damit überein, fo daß mar wohl. eine alte Zradition als Quelle an: 
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nehmen muß, 4) Epiphanius iſt zweifelhaft, ob die Chriſten ſich ſelbſt 
Jeſſaͤer genannt haben, oder ob fie von Juden und Beiden fo genannt 
wurden, auch daraber, ob er.die Etymologie von Seffe (Isai), dem 
Vater Davids, oder won Jeſus worziehen fell. y) Im Kolgenden bes 
richtet Epiphanius von dem hekannten jübifhen Schriftfteller Philo, 
daß er die Chriften unter, dem Namen der Jeſſaͤer bezeichnet habe und 
daß derſelbe in Aegypten uͤblich geblieben, fpäterhin aber in Nazarder 
übergegangen ſei. ie auf dieſem Namen ein gemifles Dunkel ruht, 
fo verhaͤlt es ſich auch mit ber Benennung Therapeuten. Es iſt naͤm⸗ 
ich ungewiß, ob Philo barunter überhaupt Chriſten oder fogenannte 
Eſſaͤer verftanden habe. Mehrere Kirchenvaͤter jedoch finden im ben 
Therapeuten eine Schilderung der ‚Chriften. Da nun nad) Epiphan, 
’Inooüs fo viel als Ieguniewrng bebeutet, fo Siehe es fich wohl recht⸗ 
fertigen, daß Jeſſaͤer und Therapenten Synonyme geweſen wären. Doc 
lafien mir. dDiefe Nomina obsoleta und gehen Über auf den Namen 

b) Xosortavoi. — Act. 11,26. fagt aus, daß hie Anhaͤn⸗ 
ger Jeſu zuerft ben Namen Xoozuavoi in Antiochien bekommen bäts 

ten. Nur noch in ein Paar Stellen be N. T. kommit dieß Wort 
vor, 3. B. Act. 26, 28., wo König Agrippa zum Paulus fagt: dw oAdyıo 
us neldeıs ypıorıasöy yevlodoı und 1 Petr. 4, 14 und 16. Es iſt 
wahrfcheinfih, dag der Urfprung biefes Wortes ſich weder von Chriſten 
noch von Juden herleiten lafe. Die Juden hüteten fih wohl, einen 
Namen aufzubringen, ber ihnen ein oxdrdarov (1 Cor. 1, 23.) war, 
fondern bedienten fich, mie wir balb fehen werben, anderer Namen. 
In der Zeit, wo biefe Benennung auflam, machten bie Chriften noch 
Heinere Vereine aus, auch war die Idee einer Verbrübderung noch vors 
herrſchend, weshalb fie fih wohl nur folher Namen bedienten, die 
fhon im N. 2. vorkommend, auf biefen Umſtand ſich bezogen. Es 
ift darum die Vermuthung nicht unwahrſcheinlich, daß die heidniſchen 
Antiochener diefen Namen ale Spottnamen (deflen Form roͤmiſch if) 
aufbrachten. Uebrigens war es ja eine bekannte Sitte unter den Geile 
hen, daß man die Anhänger gewiſſer philofophifcher Syſteme nach den 
Begruͤndern berfelben bald auf eine ehrenvolle Art, bald mit fpörtifchen 
tadelnden Nebenbegriffen zu benennen pflegte. Zum Beweiſe koͤnnen 
bie Namen bienen, Pythagoraͤer, Platoniker, Epicurder, Cyniker. 
Diefe Conjectur unterflügt auch ber Umftand, dab das von roͤmi⸗ 
ſchen Schriftitellern nachgebilbete Christiani ſtets mit dem Nebenbegriffe 
des Veraͤchtlichen gebraucht wird. So Heißt es unter andern in Tacit. 
Annal. 1. XV. c. 44.: Nero, — quaesitissimis poenis afleoit, quos, 
per flagitio, invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis 
ejus Christus. Tiberio imperitante, per Procuratorem Pontium Pila- 
tam supplicia adfectus erat. Auch gehört hierher Sueton. Vita: Clau- 
dii co. 25 Judaeos impulsore Chreste assidue tumultuantes, Roma 
expulit. In dieſer Stelle ift offenbar Chrestus fo viel wie Christus. 
Auch kann fie zum Beweiſe dienen, wie gewöhnlich die Roͤmer, Juden 
und Chrijten mit eingnder verwechſelten. Uebrigens tadeln die Kirchen⸗ 
väter die. Verwechſelung des Chrestus, Chrestiani mit Christus, Chri- 
stiani (mas bei der Aehnlichkeit der alten .Audfprache von’ Xorosög 
und Xonorös nicht fehwer zu erklaͤren. Tertull. Apolog. o. +8. fagt: 
Christianus, quantum interpgetatio est, da unctiöne deikcitur. Sod 
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et cum. perperam Chrestianus pronuntiatur a vobis [mm neo nomie 0%: , 
nis certa est notitia penes vos) de suavitate et benignitate oompe- 
sieum est. Xehnlihe Stellen hat Bingham aus Juntin. Malt, Apolog. , * 
I. §. 4. p. 124 (ed. Oberth.) und Laetant. inatitut. div. 1. IV. e. J. . 
angeführt. Vergl. J. H. Benner De ohristianis non aChresto. Giens. 1747. 

Wie wahr es aber auch ſeyn mag, daß def Name Chriſt als + 
ein verächtlicher Sectenname von ben Feinden des Evangeliumg mag . 
gebraucht worden feyn, fo unbeſtritten wahr ift es zu gleicher Bett, dah 
die Bekenner Jeſu fich bald im dieſer Benennung» gefielen. Eben bed: . 
halb legten fie auch fo viel Werth auf die Etymologie von Xgsozag 
(unctus, wie Hieren. Comment. in Ps. 104: Christi sunt, qui spi= 
ritu saneto unguntur) und die Affonen, Xenoroi "(boni, honesti.) u . 
Sie lernten «8 bald fühlen, daß dieſer Name recht gluͤcklich ihre Bezie« 
hung zu dem Stifter ihrer Religion ausdruͤcke und daB ihnen darum 
alle Partheinamen verhaßt fern mußten. Dieſen Umfland hat in de 
Kürze veche gut beleuchtet Bingh. Vol, I. p. 7.- in dem $. überfchries, 
ben: Christiani omnia nomina sectaria et humanas appellationes ve- 
hementer aversati. Er erzählt hier eine Anechote aus Kuseb. h. a- 
I. V. o. 1., die zum VBetseife dienen kann, welchen Werth bie Maͤr⸗ 
tyrer und Bekenner auf den Namen Chriiten legten. Ein Maͤrtpyres 
zu Vienne, Sanctus, erduldete auf eine außerordentliche und uͤbermenſche 
liche Art alle Martern, und während die Sottlofen hofften, buch Dauer 
und Größe der Pein ein nachtheiliges Bekenntniß zu erpreflen, widerſtand 
er ihnen‘mit unerfchütterlicher Feſtigkeit, daß er weder feinen Namen, 
noch fein Volt und Vaterland, noch feinen Stand, ob er ein Sclave 
oder Freier wäre, angeb- Auf alle ihm vorgelegten Fragen amtwortete 
ee: Ich bin ein Chriſt. — Eben fo war «6 eine Lieblingsvorſtel⸗ 
fung ber Kirchenlehrer in den erften Jahrhunderten, daß durch den Mas 
men Chriften aller Secticerei vorgebeugt und die Einheit des Glaubens 
und Belenntniffes angezeigt werde, Mehrere hierher gehörige Beweis⸗ 
flellen hat Bingham in dem angeführten 9. 7. mitgetheil. — Auch 
in der Folge haben die Mitglieder ber Kirche Jeſu in biefem Nas 
men etwas Ehrendes gefunden, und wie fie ſich auch in Partheien 
und einzelne Kirchen trennten, fo behielten fie doch Alle, inwiefern fie 
getauft waren, an Jefum Chriftum glaubten und buch ihn fellg zw 
werden hofften, den Namen Chriften bei. Er ift darum auch jegt noch 
der Unterfchetbungsname, ber Millionen bezeichnet, um biefe vom Hei⸗ 
den= und Judenthume und vom Islam zus unterfcheiben. — Andere 
Namen, die ihren Urfprung von chrifflichen Kirchenlehrern ableiten, ſind 
nur wichtig, inwiefern fie an gewiſſe Zeiterfcheinungen und eigenthuͤm⸗ 
lihe Meinungen erinnern. Sie waren bald vorhbergehend, bald erhiels 
ten fih aud Spuren davon in dem fpätern chriftlichen. Cultus. Es 
gehören hierher haiptfächitch Folgende: 

co) Catholici. Es tft bekannt, daß ſich im chriftlichen Leben 
gleich anfangs eine größere Zahl ausſchied, die fich fireng an die forts 
gepflanzte Lehre Jeſu und der Apoſtel hielt, wie fie früher mündlich 

"vorgetragen worden war, und wie fie ſpaͤter aus den Evangelien und 
apoftolifhen Briefen ertennbar war, Sie bildeten ben Gegenfas zu 
den fogetannten Haͤretikern, bie ihre eigenthuͤmlichen Meinungen aus 
der Beitphilofophie und auf andere Art mit ber cheifllichen Lehre zu 
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> ein der größere war und bie uriprüngliche Einheit des Glaubens zu 
s erhalten fuchte, fo wählte er für fi) das Beiwort xadoAızöc, eine Bes 

nemnung, die durch die ſpaͤtern dogmatifchen Meinungstämpfe und Con: 
citienbefchlüffe in fcharf abgemeflener Geftalt hervortrat. Da bie Häres 
Aber ſich gleichfall® und ungeachtet ihrer Trennung von, der Kirche 

Cheiſten nannten, fo wollten fich die NRechtgläubigen durch die Benen⸗ 
nung Catholici, wodurch die Einheit der Kirche ausgebrüdt werden 

. follte, von ihnen umterfcheiden. Verwandt ift auch die Benennung 
« d) Ecclesiastici. Bingham zeigt, daß zwar dieß Wort int 

engen Sinne mehr von dem Clerus gebraucht werde, daß ed aber auch 
in» genere ‚von allen Chriften und zwar im Gegenfage* zu den Juden, 
Heiden und Haͤretikern vorkomme. In bdiefer Bedeutung komme bad 

. ündgss Ixximoraorıxol vor beim: Eufeb. H. oe. 1. A. C. 7. Cyrilfus 
Hierosol. Catech.XV. n.IV.— Valeſius Not. in Euseb. 1. II. c. 25. 

. P. 37. ed. Colon. erläutert den Sprachgebrauch biefes Wortes Eur; und 
treffend alfe: Tribus modis dieitur ecclesiasticus. Interdum enim 
accipitur pro Christiano — et opponitur Gentili. — Interdum‘vero 
designat Catholieum et opponitur Haeretico, — Denique denotat 
eum, qui est in Glero constitutas et pponitur Saeculari seu 
Faico. — Faſt auf ähnliche Art verhält es ſich auch mit der Be: 
nennung 
GO) Dogmatiei, andeutend Beſitzer der ächt=chriftlichen Lehre. 
Ira engern Sinne gilt fie zwar auch nur von den Lehrern und Vor: 
ftehern, aber zuweilen auch von allen vechtgläubigen Cheiften. Be⸗ 
fremdend kann es fiheinen, daß man die Chriften auch 

f) Gnostici nannte; allein, da dieß Wort fowohl im guten 
Sinne ald auch mit dem Nebenbegriffe des Tadelnswerthen genommen 
wird, fo läßt ſich diefe Schwierigkeit Leicht heben. Das griechifche yrw- 

‚org bedeutet im N. T. die wahre Religionserkenntniß, inwiefern fie in 
ber mofaifchen (Luc. 11, 52) und in der chrifllichen Anbetungsweife 
(2 Cor. 2, 14.) enthalten war. Auch wird es 1 Cor. VIM, 7. von 
der hoͤhern Religionserkenntniß gebraucht, die nur das Eigenthum eini⸗ 
ger MWenigen if. Daß fi) alfo nad) biefem Sprachgebrauche die Chri: 
ften Gnoſtiker nennen Eonnten, liegt am Rage: Um fi jedoch von 
der- falfchen yrsors, welche die Lehrfäge ber morgentändifchen Philofo- 
shie auf das Chriftenthum uͤberzutragen fuchte, zu unterfcheiden, brauchte 
man auch zumeilen befondere Beifäge, wie 3. B. 1 Tim. 6, 20. (zus 
ayevdwviuov yyıraews) ober auch aAnF@s :yraarıxol, db. h. bie Ad: 
ten Gnoftifer, im Gegenfag zu der erwähnten falſchen yvaoıc. Cine 
eigenthuͤmliche Benennung ber Chriften ift auch noch die, „daß fie zu⸗ 
weilen ' i . 

g) Pisciculi geriannt werden. Nach Bingh. Vol. I. 1. $. 2. 
wird ungefähr Folgendes ald Grund dieſes Namens angegeben: .,‚Weil 
der Stand und das Leben der Chriften mit dem Waſſerbade anging 
und fie durch diefes Gnadenmittel wiedergeboren ˖ wurden, fo, unterfchies- 
den fi zumeilen die Bekenner Jeſu dadurch, daf fie fich Pisciculus 
nannten, an welcher Benennung fie um fo viel mehr ein Vergnügen 
fanden, da das griehifie Wort Zydug oder Fiſch die Anfangsbuch- 
fiaben von derd Namen unfers Seren, nämlidy (I) "Inooös, (X) Xo- 



Chriſten. | 44 

orös, (©) Gsou vioe, (2) Zwrno enthielt. Bingham nennt wegen 
diefer Bildung die Benennung .felbfi nomen technicum oder.artificiale, 
und führt dafür zwei Stellen, naͤmlich Tertull. de bapt. e. 1. und 
Opt. contr. Parmen. 1. du p- 62 an. Noch vollſtaͤndiger findet man 
aber diefen Sprachgebrand) „erläutert in Rheinwalds chriftlicher Archaͤo⸗ 
logie p. 391 in den Noten und in der Beilage Nr. XX., wo eine 
Stelle aus dem Hymnus bes Clemens von. Alerandrien ausgehoben ift, 
ben man ald Anhang zu dem Pädagogus findet. Wir kommen noch 
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einmal darauf zuruͤck, wo von den chriftlichen Sinnbildern die Nede , 
feyn.. wird. Uebrigens iſt dieſer Name mehe poetiſch als "afcetifch, 
Einige Epitheta ornantie, wie Jeöpogo: und XQuoröpogo: gins 
gen zumeilen in nomina propria über. - Die ald Taufnamen bäuflg 
vorkommenden Benennungen. Christianns, Christine, . Christephilus 
u. a. fprechen deutlich das ‚gefühlte Beduͤrfniß aus, auch ſymboliſch die 
nahe Beziehung ber Chriften zu Jeſu auszudrüden. - ‚ 

B) Ylamen, weldhe den Chriften fpottweife und 
um ihre Derahtung gegen diefelben auszudrüden, 
von ihren Seinden und Gegnern erthbeilt wurden. — 
Wie wenig wir auc gemeint find, den mikrologifchen Fleiß nachzu⸗ 
ahmen, ben auf diefe Parthie des chriftlichen Alterthums ein Kortholt. 
und Bingham gewendet haben, fo dürfen wir doch bie hierher gehörige 
Nomenclatur nicht ganz übergehen, theils weil dieß das Beduͤrfniß mög: 
lichſter Vollſtaͤndigkeit fordert, theils weil fie zur Charakteriftif der er: 
flen Kirche gehört, theils auch, weil einige ſtreitige vielbefprochene Punkte 
dadurch helles Licht erhalten. Vielleicht gewinnen wir dadurch eine 
leichtere Ueberſicht dieſer Spott- und Schimpfnamen, daß wir ſie ein⸗ 
theilen 1) in allgemeinere, oft vorkommende Namen, die ſich theils 
auf zufaͤllige Umſtaͤnde, theils auch auf chriſtliche Lehre und Sitte be⸗ 
ziehen, und 2) in Namen, die nur ſelten vorkommen, blos von einzel⸗ 
on Speiftiellem und nur in gemwiffen Gegenden und Zeiten gebraucht 
werben. ’ , 

1) Allgemein oft vorfommende Klamen, die fi 
mehr auf zufällige Umftände gründen. — Es ift be⸗ 
tannt, daß in ben Tagen des beginnenden Chriftenthums die Chriften 
von den Römern blos für eine jübifche Secte gehalten und daher aüch 
Suden genannt wurden. Daß aber in diefer Benennung etwas Der: 
aͤchtliches Liegen follte, beweifen mehrere Ausfprüche bei römifchen 
Schriftftelleren, 3. B. Sueton. vit. Neron. c. 16. Genus‘ hominum 
superstitionis novae et maleficae u. a. Ein hierher gehöriger, ſchon 
im N. T. vorlommender Name tft: - 

a) Vazarener. Juden und Heiden bebienten fih von ben 
Ehriften biefes Namens. Act. 24, 5. Epiph. Haeres. XXIX. n. 
1. 9. Hieron. de lucis hebraicis Tom. 3. p. 188. Prudentii rzeol 

. oseparwy Carın. 5. v. 25 segg. Man fchrieb dieß Wort verfchieden, " 
Nazareni (Nolooyvot),.bald Nazarai (Nalupatoı), bald Nalwpaioı, 
bald Naln- und Nolgaioe Die Bedeutung war nad) der Verſchieden⸗ 
heit der Schreibart ſtets verſchieden, bezeichnete aber immer etwas Be⸗ 
fhimpfendes und Herabwuͤrdigendes. Bald fol es die Jünger des 
Jeſus von Nazareth (Mrc. 1, 24. 67. 16, 6. Luc. 4, 34.), aus wel: 
chem kein wahrer Prophet kommt, bezeichnen, bald die leiblich und. 

S 
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geiſtlich Armen, bald die Anhänger des armſeligen Gefeges (mie die 
Ebioniten), bald die Gottgeweiheten, Enkratiken u. ſ. w. — Eine aͤhn⸗ 
liche Begennung iſt ferner 

b) Gallilaei. Bingham und mit ihm mehrere Sirchliche Ar⸗ 
chäofogen flimmen darin überein und zwar auf die Auctorität bed Gre⸗ 
gor vorn Nazianz Orat. II. p. 81, daß der Kalfer Julian Urheber die: 
fer Benennung ſei. Daß Julian Jeſum und «feine Anhänger Gatlilder 
genannt habe, iſt hinfänglih von Bingham mig Beweisſtellen dargethan 
worden, ‚aber eigentlich erfunden hat diefen Nanttn Julian wohl nicht, da 
ee fhon im N. X. feinen Grund hatte (Act. I, 7.) und hoͤchſt wahr: 
ſcheinlich ſchon Iängft den Juden und‘ Heiden bekannt war. o 
bumt in Justin. Mart. Dial, ec. Tryph. das Urtheil der Juden uͤber 
die Chriften vor: Or aigeoıs vis Rdeos wel ürouos ärnyeora and 
Inooũ wos T’ehılalov nAevov. — Noch auffallender und mit der 
Benennung Galliläer im Widerfpruche iſt die Bezeichnung 

‚c) Graeci. Wollten die heidniſchen Römer die Chriften auf 
eine recht beſchimpfende Art nennen, fo eignete fich freilich ber Name 
Graeci, Graeeuli ganz dazu. Bekanntlich war die Fides Graeca fehr 

verrufen und Ersece war ungefähr dad, was wir jegt & la Frabqaise 
nennen, um damit Siatterhaftigkeit, Leichtſinn auszudruden. "Doch 

verbanden die Roͤmer mehr mit dem Graecus ben verächtlihen Neben: 
- begriff der Lüge, des Betrugs und der Falſchheit. Wie es aber kam, 

dag man die Chriften fo nannte, ift mit dem jest Geſagten noch nicht 
erklärt, fondern muß aus der fpeciellern Ableitung der Kirchenlehrer je- 
ner Zeit. erfannt werden. Daß der Name Graecus fpottweife von ben 
Griechen gebraucht wurde, lehren viele Stellen, unter andern Hieren. 
ep. X. ad Fur., wo es heißt: . Ubicunque viderint Christianum, sta- 
tim illud e trivio: ô yoalnog dnıderng! Aber den nähern Grund 
biefeer Benennung findet man angedeutet in Hieron. ep. XIX. ad 
Marcell., wo jene Sentenz alfo wiederholt wird: Si tunica non can-. 
duerit, statim illud e trivio: Impostor et Graecus est. Das Lestere 
bezieht fich zunaͤchſt auf die Tracht. Die Römer trugen die Taga und 
zwar in der Megel die alba ober candida und hießen daher auch, gens 
togata. Dig Griehen aber mwurben von dem Pallio (mag: oe) 
Palliati genannt. Da nun ehemalige heidnifche Philofophen ſehr hau: 
fig den Mantel forttrugen, ben fie ald Heiden getragen hatten ( vergl. 
Walch de Pallio philosophico veter. Christianor.), ba ferner audy 
viele geborne Griechen unter den Chriften ſeyn mochten, fo ift es zu 
erklären, wie der Name Graeeus als Schimpfname auf die Chriften 
überging. Uebrigens vergl. man Kortholt: Paganus obtrectator p. 
467 — 468. Nicht minder auffallend iſt es auch, wenn die Chriften 
genannt wurden - 

d) Magi. — Magus wurde nicht nur ber Stifter des Chri⸗ 
ſtenthums felßft genannt, fonbern auch feine Werehrer und die Apolo⸗ 
geten, wie Origenes c. Cels. 1. I, p. 30. Arneb. disputat. I. 2, 53. 
u. a. geben fi) alle Mühe, dieſe Beſchuldigung zu widerlegen. Am- 
bros. in Serm. in 8. Agnem erzählt, daß det Pöbel bei der Hinrich⸗ 
tung der heiligen Agnes ausgerufen habe: Tolle magamli tolle male- 
fieam! Mir haben darüber eine fehe ins Einzelne gehende Monogra⸗ 
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phle von Kortholt:” de Magia Christo huiusgus eulteribus exptobrata, - 
Den Grund diefm Benennung leiten Manche von den Wundern ber, - 
die Jeſus parrichtet hat, und von den Wurdern, bie sau über dag 
apoftolifche Zeitalter" hinaus noch Fortgedauert haben folge. Allein noch 
richtiger wicd Diele Benennung wohl von dem ſchon früh uͤblich gewor⸗ 
denen Gebrauche des Exorciſitens und des Bekreuzigens hergelaätet, wich *, 
yes deu Heiden zuuberifhe Gebräuche zu ſeyn ſchienen. — 5 

Einige andere allgemeine, oft vorkommende —— der 
Cheriſten, die. ſich aber mehr auf Religion und qriſtliche Sitte Pyie: 
hen, find n X 

a) A901. Aus den Apologeten (Just. Mart. Apolog. II. 
p. 17. Athenag. Legat. p. 4 erfahren wir, daß, die Heiden die Che " 
iten aus dem Grunde für Gottesleugner und Menfchen ohne Gott 
hielten, weil fie den Polptheismus verwarfen und einen geiftigen Cul⸗ 
tus ohne Tempel, Altäre und Opfer forderten. Der Sprachgebrauch,» 
nad) welchem man im 4. und 5. Jahrhundert die Haͤretiker, welche die * 
Gottheit Chriſti leugneten, adEoug zu nennen pflegte, gehbrt mebr der 
Dogmengefhichte an. Aud) der Name 

.  b), Novelli, Novissimi, Nuperrimi, Newreaos 
wird den Ehrtſten beigelegt. Man warf den Chriflen allgemein Neue: 
rungen in Sachen der Religion vor, und nannte ihre Lebre dedaasadlar 
veay xal bevuv, dudayrv xaunv, novam, peregrinam et barbaram au- 
perstitionem. (ine Spenge Zeugniffe, daß man Chriften auf dieſe 
Art benannt habe, finder man gefammelt bei Bingham 1. 1. und bei 
Kortholt Paganus ebtrectat. p. 1 —13. Eine andere Benennung - 
der Chriften war auch - 

e) Stavgolareae — Crucicolae. Bereits dee Apoflel 
Paulus Elagt darüber, daß die Lehre von dem Gekreuzigten den Juden 
ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit fei. (1 Cor. 1,18. 28). 
Uber auch die Kolgezeit lehrt, dab dieſe allerdings neue Lehre des Chri- 
ſtenthums Anſtoß und Spott erregte. Daß nun aber die Chriften 
nicht ſowohl wegen der Lehre vom Kreuzestode Jeſu, als wielmehe wes 
gen ber dem Kreuzeszeichen bewieſenen Ehrfurcht und wegen .ber Sitte, 
fig zu befteuzigen, getadelt wurden, gebt aus mehreren ‚Stellen der 
Apologeten hervor, von denen wir nur eine anführen wollen. In 
Minue. Fel. Octar. ed. Ouzeli. Lugd. Batav. 1652 heißt «6: Cruces 
non colimus. Vos plane, qui ligueos Deos songecratis, eruces li- 
gucas, ut Deoraem veatsor. fursitan partes adoratis. Nam et signe 
ipaa, et eantabra vestra, et vexilla eastror., quid alind, quam in- 
auratae cruces sunt et ornatae? 'Ärepaca vestra victricia non tan- 
tum simmplicis erucis faciem, verum et aflıxi hominis imitantur. 
(Beiläufig erwaͤhnt kann diefe Stelle zum Beweiſe des früh fchon ges 
wöhnlichen Erucifired dienen, was von Mehreren geleugnet worden iſt.) 
Auch andere Apologeten ſuchen die Chriften von der araupodoväsie frei 
zu forechen, daß man dfe Chriften Coelicolae und Heliolatrae nennt, ift 
von Baumgarten, Kortholt u. a, mehr behauptet, als bewiefen worden. 
Vergl. J. A, Schmidt historie Coelicolar. 1704. — Walch Histor. 
Patriarchar. Jud. p. 5 segg. Schrödh’s 8. ©. Thl. 7. S. 415—16, 
wo es alfo heißt: „Die Parthei der Dimmelöverehrer waren vermuth: 
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geiſtlich Armen, bald die Anhänger bes armfegen Geſetzes (mie bie 
Ebioniten), bald die Gottgeweiheten, Enkratiken u. |. w. — Eine ähne 

, Ude Begennung ift ferner 
® 

4 

b) Gallilaei. Bingham und mit ihm mehrere Birchliche Ars 
häofogen fimmen darin Überein und zwar auf die Auctorität bed Gre⸗ 
gor von Nazianz Orat. III. p. 81, daß der Kalfer Julian Urheber die⸗ 
fer Benennung fe. Daß Julian Jeſum undefeine Anhänger Gallilaͤer 
genannt habe, iſt hinkänglic von Bingham mis Beweisſtellen dargethan 
worden, ‚aber eigentlich erfunden hat biefen Nanten Julian wohl nicht, da 
ee [bon im N. T. feinen Grund hatte (Act. I, 7.) und hoͤchſt wahr: 
ſcheinlich ſchon Iängft den Juden und’ Heiden bekannt war. o 
ſbmumt tn Justin. Mart. Dial, c. Tryph. das Urtheil der Juden über 
die Chriften vor: Or aigeoıs Tıg @deog wel ürouog Ernyeoras dd 
Inooũ wos Tehılalov nAavod. — Noch auffallender und mit der 
Benennung Galliläer im Widerſpruche iſt die Bezeichnung 

„c) Graeci. Wollten die heidnifchen Römer bie Chriften auf 
eine recht beſchimpfende Art nennen, fo eignete fich freilich ber Name 
Graeei, Graeeuli ganz dazu. Bekanntlich war die Fides Gracea ſehr 

verrufen und Graece war ungefähr das, was wir jegt à la Frahcaise 
nennen, um damit Flatterhaftigkeit, Leichtſinn auszubrüden. "Doch 

- gerbanden die Nömer mehr mit dem Graecus ben verächtlichen Neben⸗ 
» begriff der Lüge, des Betrugs und ber Falſchheit. Wie es aber kam, 

dag man die Chriften fo nannte, ift mit dem jegt Sefagten noch nicht 
erklärt, fondern muß aus der ſpeciellern Ableitung ber Kirchenlehrer je- 
ner Zeit. erkannt werden. Daß der Name Graecus fpottweife von ben 
Griechen gebraucht wurbe, lehren viele Stellen, unter andern Hieron. 
ep. X. ad Fur., wo e8 heißt: . Ubicungue videriut Christianum, sta- 
tim illud e trivio: ô yoainog dmıderng! Aber den nähern Grund 
diefer Benennung findet man angedeutet in Hieron. ep. XIX. ad 
Marcell., wo jene Sentenz alfo wiederholt wird: Si tanica non can- 
duerit, statim illud e trivio: Impostor et Graecus est. Das Legtere 
bezieht ſich zundäcft auf die Tracht. Die Römer trugen bie Taga und 
zwar in der Megel die alba oder candida und hießen daher auch gens 
togsta. Die Griechen aber wurden von dem Pallio (megıßokaie) 
Palliati genannt. Da nun ehemalige heidniſche Philofophen ſehr hau: 
fig den Mantel forttrugen, den fie ald Deiden getragen hatten ( vergl. 
Walch de Pallio philosophico veter. Christienor.), ba ferner auch 
viele geborne Griechen unter den Chriften feyn mochten, fo ift «6 zu 
erklären, wie der Name Graeeus als Schimpfname auf die Chriften 
überging. Uebrigens vergl. man Kortholt: Paganus obtrectator p. 
467 — 468. Nicht minder auffallend iſt es auch, wenn bie Chriften 
genannt wurden - 

d) Magi. — Magus wurde nicht nur der Stifter des Chri⸗ 
ſtenthums ſelbſt genannt, fondern auch feins Verehrer und die Apelo: 
geten, wie Origenes co. Cels. 1. I, p. 30. Arueb. disputat. I. 2, 58. 
u. a. geben ſich alle Mühe, dieſe Beſchuldigung zu widerlegen. Am- 
bros. in Serm. in S. Agnem erzählt, daß det Pöbel bei der Hinrich⸗ 
tung der heiligen Agnes ausgerufen habe: Tolle magaml. tolle male- 
fieam! Mir haben darüber eine fehr ins Einzelne gehende Monogra⸗ 
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phie von Kortholt:” de Magie Thristo huiusqus eultoribus exptobrata, 
Den Grund Diele Benerlinng” leiten- Manche von den Wundern her, 
die Jeſus perrichtet hät, and von den Wunder, die vnuch uͤber dag 
apoftolifche Zeitalter‘ hinaus noch Fortgebauert baden folge. Allein noch ' 
richtiger wird Diele Benennung wohl son: dem ſchon früh uͤbllch gewoͤ⸗ 
denen Gebrauche des Eroreifitens und des Bekreuzigens hergeleitet, nie ", 
ches deu Heiden zauberiſche Gebraͤuche zu ſeyn fehienel — 3J 

Einige andere allgemeine, oft vorkommende ——— — der 
Cheiſten, die. ſich aber mehr auf Religion und chriſtliche Sitte Pi: » 
hen, find s | /0 

a) Assoı. Aus den Apologeten (Just. Mart. Apolog. II. 
p. 17. Athenag. Legat. p. & erfahren wir, daß,die Heiden die Chur " 
iten aus dem Grunde für Gottesleugner und Menfchen ohne Gott 
hielten, weil fie den Polytheismus verwarfen und einen geiftigen Cul⸗ 
tus ohne Tempel, Altäre und Opfer forderten. Der Sprachgebrauch, » 
nad) welchem man im 4. und 5. Jahrhundert die Häretißer, welche bie ” 
Gottheit Chriſti leugneten, adzoug zu nennen pflegte, gehoͤrt mehr der 
Dogmengefhichte an. Auch der Name 

b), Novelli, Novissiwmi, Nuperrimi, Newreaos 
wird den Chriſten beigelegt. Man warf den Chriften allgemein Neues 
rungen in Sachen der Religion vor, und nannte ihre Lehre Iıdaunallar 
veoy za äeynv, ddaynv za, novam, peregrinam et barbaram su- 
perstitionem. Eine enge Zeugniffe, daß man Chriften auf biefe . 
Art benannt habe, findet man gefammelt bei Bingham 1. 1. und bei 
Kortholt Paganus obtrectat. p. 1 — 13. Eine andere Benennung - 
der Chriſten war an -»  — 

©) SravpoAdreas — Crucicolae. Bereits ber- Apoftel 
Paulus klagt darüber; daß die Lehre von dem Gekreuzigten den Juden 
ein Aergerniß und den Griechen eine Thorheit fei. (1 Gor. I, 18. 23), 
Uber auch die Kolgezeit lehrt, daß dieſe allerdings neue Lehre des Chris 
ſtenthums Anſtoß und Spott erregte. Daß nun aber die Chrilten 
nicht fowohl wegen der Lehre vom Kreuzestode Jeſu, als vielmehr wes 
gen ber dem Kreuzeszeichen bewieſenen Ehrfurcht und wegen der Sitze, 
fi zu befteuzigen, getadelt wurden, gebt aus mehreren ‚Stellen ber 
Apologeten hervor, von denen wir nur eine anführen wollen. Sn 
Minue. Fel, Octar. ei. Ouzeli. Lugd. Batav. 1652 heißt «8: Cruces 
non colimus. Vos plane, qui ligueos Deos conzercratis, erucos li- 
gneas, ut Dcorum vestrar. fursitan partes adoratis. Nun et signa 
ipsa, et eantabra vestra, et vexilla eastror., quid alind, quam in- 
auratae eruces sunt et ornatae? Tropaea vestra vietricia non tan- 
tum simplicis erucis faciem, verum et aflıxi hominis imitantur. 
(Beitäufig erwähnt kann diefe Stelle zum Beweiſe des früh ſchon ges 
wöhnlichen Erucifized dienen, was von Mehreren geleugnet worden: ijt.) 
Aud) andere Apologeten fuchen die Chriften von der oraupodovlsi« frei 
zu fpredyen, daß man die Chriſten Coelicolae und Heliolatrae nennt, ift 
von Baumgarten, Kortholt u. a, mehr behauptet, als beiwiefen worden. 
Vergl. J. A, Schmidt historia Coelicolar. 1704. — Walch Histor. 
Patriarchar. Jud. p. 5 segg. Schrödh’s K. ©. Thl. 7. S.415—16, 
wo es alfo heißt: „Die Parthei der Himmelöverehrer waren vermuth- 
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„lich eine Art von Zuben:, welche chrifttiche Lehrfäße uud Terimonien 
„mit ihrer Vaͤterreligion fo vermifchten, daß fie Leine von beiden Re 
„ltgidnen eigenthuͤmlich zugethan waren. Der Name Himmelsverehrer 
„iſt ihnen vielsicht ſpottweiſe deswegen beigelegt worden, weil fie fich 
„öfters ſtatt des Wortes Bott, des Wortes Simmel (Era) bebiensen.” 
Mehr hiſtoriſchen Grund hat der Vorwurf . 

d) der ’OyoAazesia (Cultus Asini) und. der Spottname 
Asinarlı. Leiche läßt es ſich aus Stellen ber Apologeten 3. B. bei 

. Minge. Fe. Octgv. p. 32 aus Tertull. ad nat. L 1. e. 11. und 
A pologet. c. 16.-dasthun, daß man die Chriften’ der ÖroAargsia be 
chuldigte. Auch läßt fih aus Tertullian und andern alten Schrift 

ſtellern nachweiſen, daß bereits Tacitus den Vorwurf des Eſelsdienſtes 
Kmacht habe. Woher aber dieß Vorurtheil wider die Chriſten entſtanden 
ſei, war von jeher ein Problem, welches zu loͤſen namhafte Gelehrte in 
allgemeinen Werken und einzelnen Monographien unternommen haben. 
Kortholt in ſeiner oft genannten Schrift Pagan. obtrec. 1703. L. 3. 
e. 1. de Onolatria Christianor. p. 235— 73 hat viele - hierher gehoͤ⸗ 
tige Zeugniſſe gefammelt und die abweichenden Meinungen namhafter 
Gelehrten über dieſen Gegenfland angeführte. Neuere Unterfuchungen 
find über diefen Gegenftand angeftellt worden von Theod. Hlasaeus, 
Diatribe de onolatria clim Judaeis et Christianis impacta etc. 
Lips. 1716. — Jablonski (Panth. Aegypt. 1. V. e. 2. 13 seqg.) 
— Lindner excursus de ovoAargel® Christianis objecta ad cal- 
cem edit. Minuc. Fel. p. 314 seqg, — Michaelis Comment. 
Soc. -Gotting. T. I. p. 175 seqgq. — Fluͤgge Gefchichte der theolo⸗ 

giſchen Wiffenfchaften Th. 1. S. 77—79. — Tldiener Gefchichte 
der Apologetit Thl. 1. 1805. S. 210—13. — ' Wie forofältig auch 
ber Verfaſſer mehrere "hier angeführte Stellen mit einander verglichen 
bat, fo hat x doch in dem Ergebniffe. übereinftimmen: muͤſſen, das 
Augufti 1. 1. 118 B. p. 85 mit den Worten anführt: „Die Meiften 
„glauben, eine Berwechlefung mit dem dom Dberpriefler Ontas- zu On 
„in Aegypten eingerichteten jübdifchen Gottesdienfte ‚mit dem griecyifthen 
„Grocç, und auf diefe Weiſe fei das Mährchen entflanden. Daß man 
„es auf. die Chriften übertrug, kann aus der -frühern Verwechſelung 
„derſelben mit. den Juden, vielleicht aber aud> daher rühren, daß bie 
„Chriften auf die prophetiſche Weiſſagung vom Einzuge Chkifti in 
„ Serufalem, zu deſſen Verherrlihung das Palmfeſt geftiftet ward, ein 
„großes Gewicht legten.” Kortholt und Bingham erwähnen 
- 82) auch noch einige Namen, :die nur von einzelnen Schriftftellern 
gebraucht worden, und nur in- gewiſſen Gegenden und Zeiten vorkam- 

men. Es gehören dahin die Namen 
:-a). Stöplliften. Ein Lieblingsausdrnd bes Philoſophen 

Gelfus. Er nennet deshalb die Chriften fo, weil fie ir. ihren Dispu⸗ 
tationen mit den. Heiden fich zuweilen auf die Auctorität“ dee Sibylle 
bezogen, die unter den Heiden für eine Prophetin gehalten wurde. Da 
fie dieß nicht felten mit glüdlichem Erfolge thaten, fo wurde von roͤmi⸗ 
[hen .Statthaltern die Zefung der fibyliinifhen und anderer prophetifcher 
Bücher unterfägt. Vergl. Origenes contr. Cels. 1. V. p. 272. Ju- 
stin. Mart. Apol. Ik. p. 82, 

- b) Sarmenticii oder Sarmentitii.. Diefe Benennung 



“. 

3 Chriften. 8 41% 

gruͤndet ſich auf Tentull. Apdloget.. c. 80:, wo es Heißt : ‚ad atipem 
dimidii axis revincti sarmentorum ambita exuzimun. Es iſt hier 
von der Strafe des Feuertodes die Rede, den die Chrijlen bin und 
wieder zu erbulben hatten, und we der Ambitug sarmentor., den 
fen duͤrrer Reisbuͤndel, andeutet, womit daß Feuer angemasht und die 
Flamme verflärkt wurde. , . 

: 6) Parabolani — Parabolarsi zeigt im allgemeinen 
Menſchen an, bie ihr Leben jeder Gefahr ausfegen, bei ben Römern v , - 
Leichtfinnige veraͤchtliche Wagehaͤlſe. Sie bezeichneten "damit bie 07% x 

% 
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‘.. nannten Bestiarii und Gladiatores, inwiefern beide ihr Leben der 
augenfcheinlichften Gefahr ausfegten und als Leute betrachtet wurben, «* 
die einmal preiögegeben worden waren, und gegen die alfo kein Dit 
leid michr ſtattfinden koͤnne. Daß man nun: biefen Namen auf die 
Chriſten übertrug, laͤßt ſich leicht erklären, theils weil man fie für hoͤchſt 
werthloſe, verdchtliche Menſchen anſah, theils au, weil fie fich oft. 
zum Märtprertode drängten, und felbft zw dee Strafe, mit wilden Thies 
sen zu kaͤmpfen, veructheilt wurden. Vergl. Walchii dissert. de Be» 
stiariis inter-antiquos Christianos. Aus eben diefen, Gründen möchte 
es ſich auch erklären laſſen, wenn die Chriflen von ihren heidnifhen 
Gegnern Biathanati, Desperati genannt wurden. Eins eigenthümtlighe 
Benennung der Chriften war auch nach Minuc. Fel, Octav. c. 14. 

d) Plautinae prosapiae homines, et Pistores. 
Man wollte damit arme, -verächtliche Leute ausdrüden. Der Na 
ſoll fih vom Dichter Plautus herfchreiben, deſſen Armuth bei ben Roͤ⸗ 
mern eben fo zum Sprichworte geworden war, wie bie des Irus bei 
den Griechen. Plautus nämlich fol einft zur Zeit einer Hungersnoth 
genöthigt geweien fen, fich bei einem’ Bäder zu verbiigen und auf 
eine Mühle Getreide zu flampfen, um nur feinen Unterhalt zu vers 
ienen. 

Eine Menge. hierher gehöriger Namen, wie 3. B. Lucifugae, Lu- 
eifuga natio, Creduli, Simpliees, Stulti und aͤhnliche findet mau bei 
Kortholt forgfältig aufgezählt und erörtert. Auch übergehen wir hier 
bie Schimpfnamen, deren fich die Haͤretiker gegen bie Chrilten der 
rechtgläubigen Kirche bedienten,, weil fie auf fpecielle Meinungstämpfe 
fi) beziehen und mithin mehr der Dogmengeſchichte anheimfallen. 
Daſſelbe gilt auch von ben Spottnamen, mit welchen bie neuern Tal⸗ 
mubiflen und die Belenner.des Islam die Ehriften zu belegen pflegen. 
Wichtiger wird es jest ſeyn, bie Aufmerkfamkeit auf eine Claſſe der 
Bekenner Jeſu hinzurichten, bie eine Zeit lang im chriftlich = firchlichen 
Leben —— merkwuͤrdig und bevorzugt waren. Dahin gehoͤren: 

Die fogenannten Fideles oder Actipdhriften 
in einer gemiffen Jeitdauer. — — Das lat. Fideles ent: 
fpriht dem griehifhen muorevorres oder mıorei. Doch ift eigenthuͤm⸗ 
lich, daß die griechiſchen Kirchenväter ſich des erflern ganz enthalten und 
liebes dafür rıoros brauchen. Daß nun dieß mıarog im N, T. nicht 
blos zur Bezeihnung einer moralifch=religiöfen igenfchaft gebraucht 
werde, ſondern auch zur Bezeichnung der Chriften überhaupt, fehen mir 
aus Act. 10, 1. 2 Cor. 6, 15. 1 Tim. 6, 12. Jedoch verengern bie 
Kircchenväter diefen Sprachgebrauch, indem fie mit diefem Worte eine 
eigenthümtliche Claſſe der chriſtlich⸗kirchlichen Geſellſchaftsglieder benen⸗ 

n, 
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de —— Chriſten zugeſtanden wurden. 
) hrennamen. — Dahin gehört die Benennung 

‚a):@wsılöuenos, iluminati. Offenbar iſt diefer Name in 
.» Bpsehung auf Die Laufe gebraucht, welche Possıenös ober yanana 

illuminantar.  Dessıhöueror kommt in dieſer Form im NR. 2. 

b) OL usuvnudvos — Inkiati. Diefer Nanse .besghe ſich 
auf die Moſterienſorni der fehhern wri "ie De — and ijl 
2 

2? geh 

Ausdrudes befonde®® dann nei wenn fie vor Catechumenen —* 
chen, denen gewiſſe Lehrſtuͤcke ned nicht waren, votgetragen worden. 
Sie pedienten fid) danız des Ausdruckes: Tocov ol nemunuevor. Ini- 
tiati intelligunt, quae diximus. Ambrofins ſchrieb eine befomdere Mo⸗ 
nographie de Initjatis, Uebrigens findet man von ben Kidelibus faſt 
afle Ausdrüde, weiche die Profanfcribenten von ben Snitiationen in 
die Myſterien anführen, wie dieß Bingham aus Iſidorts Pelufiota 
sad Heſychius nachweiſt. In aͤhnlicher Beziehung wird auch ge⸗ 
braucht 

e) Töizıo. — Da bas Abendmahl in ben Swodalbeſchlůſ⸗ 
fen einiger alten Coucilien, z. B. Cone. Ancyz.'e. 4. z6 Teiudn ger 
nannt wurde, indem man dadurch mit Chrifto fo vereinigt werde, daß 
man zu der in ber Welt möglichen Vollkommenhelt gelange, fo hie: 
fen diejenigen, denen die Abendmahlefeter ‚geflattet war, video. Ge⸗ 
rade fo wurden auf aͤhnliche Weile biefenigen in ben alten Myſterien 
bezeichnet, Die alle Stadien bis zu den eigentlich Eingewelheten durch⸗ 
faufen hatten. Selbft die im apoftolifchen Zeithlter allgemeinen Nas 
men der Chriften, wie adslpoi, üyıoı, inkesroi, dyanımsoi, vios Gedo, 
Carissimi in. Jesu Christo ſilii warden den Fidelibus im engem 
Sinne als Ehrennamen beigelegt. . Außer diefen Ehrennamen laͤßt ſich 
auch- die eigenthuͤmliche Stellung der Fidelinm noch richtiger beur⸗ 
theilen 

B) aus den beſondern Vorrechten und Beguͤnſti⸗ 
gungen, die man ihnen zugeſtand. Auch dieſe Vorxrechte 
findet man gut zuſammengeſtelt bei Bingham Vol. J. p. 88 ff. Zu 
denſelben gehoͤrte 

a) daß fie allen gottesdienſtlichen Verfammiuwgen ohne Ausnahme 
beiwohnen und an der Missa Catechumenor. eben ſowohl, wie an 
der für fie ausſchließlich beſtimmten, und nad) ihnen benannten Missa 
Fidelium Theil nehmen burften. Daducchh unterfcheiden fie fich ſogleich 
von den Katechumenen und Energumenen, die ſich bei gewiſſen heilen 
des öffentlichen Gottesdienſtes entfernen mußten. 

b) Sie durften an ber Abendmahldfeier Theil nehmen, die man, 
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sie wir im Art. Abendmahl gezeigt haben, als den Inbegriff aller 
Myſterien anfah, wo fie Brod und Wein empfingen, ein Vorzug, ber 
nur den wirklich Getauften zugeflanden wurde. Dabei war es Sitte, dag 
während der Zeiler der Euchariftie ein Diacon mit lauter Stimme austief: 
Arıw ayloıs! "Ooor xarnyovusvos mapeldere. Sancta Sanctis! Rece- 
dite Catechumenis! S. Constit. Apost. 1. VIIL ce. VII. 

c) Den Fidelibus war auc) erlaubt, bei allen Arten des Gebetes 
zugegen zu ſeyn, was bei den Gatechumenen nicht flattfand. Denn 
nach der Drdnung des alten Gottesdienftes kam nur ein Gebet vor, 
das feine Beziehung auf die Energumenen und Poenitentes hatte. Diefe 
legten mußten nach Beendigung jenes Gebetes die Verſammlung ver- 
laffen und nur die Gläubigen blieben zur&d. Als Auszeichnung ber 
Fidelium fah man es befonders an, daß fie das Vater Unfer anhören 
und mitbeten burften, weshalb daſſelbe zuyr rwv mıiorav hieß. In 
ber Verfammlung der Catechumenen durften fie daffelbe nicht Laut, 
fondern dı@ oıwnns (in silentio, tacite) beten, allein in der Missa 
Fidelium ward es laut recitirt oder gefungen und von ben anmwefenden 
Gläubigen ex et cum responsorio wiederholt. 

d) Endlich durften die Fideles auch dem Vortrage der Lehrer, 
b. 5. den Homilien und eigentlichen Predigten beimohnen, welche über 
die. Geheimniſſe des hriftlichen "Blaubens gehalten wurden. Dieß wuͤr⸗ 
ben, nach unfter Art zu reden, bie bogmatifchen Predigten feyn, in 
welchen die, [ogenannten Glaubensgeheimniffe, nicht als Gegenftänbe 
ber Erklärung (denn die 8. V. hielten fie ſelbſt für Lehren, welche 
von feinem endlichen Geiſte begriffen werden könnten), fondern als 
Segenftände, die mit Ehrfurcht und Bewunderung gegen das Chriften: 
thum erfüllen follten, vorgetragen wurden. An bergleichen Vorträgen ließ 
man bie Gatechumen bis zur traditio nicht Theil nehmen und die zu- 
ſammenhaͤngenden Vorträge in ihrer Gegenwart: waren mehr allgemeinen 
und moralifden Inhalte. Man vergl. Ambrosius de his, qui my- 
teriis initientur. 1. 1. August. Serm. 2. ad Neophytos. 

Wie lange nun die Fideles als eine befondere, eigenthuͤmlich be: 
vorzugte Chriftenclaffe befanden habe, dieſe Unterfuhung fällt ganz mit 
ber zufammen, die wir über bie Dauer des Catechumenats angeftelle 
haben. Wir verweilen darum auf diefen Artikel, befondere Mr. V,, 
zuruͤck. 

V) Allmaͤhlige Ausbildung der beiden Haupt: 
unterfhiede des Elerus und der Laien im hriftlich- 
Firhliden Leben und Fortdauer derfelben felbft bis 
auf unfre Tage. — Während der Zeitdauer vom 2. bis zum 
5. Jahrhundert hin, wo unter den Mitgliedern der hriftlichen Kirche Ca⸗ 
techumenen, Büßende, Energumenen, Fideles und andere fich bildeten, 
war gerade bdiefe Einrichtung ein Grund mit, warum ſich Clerus und 
Laien immer fchärfer von einander ſchieden. Einiges hierher Gehörige 
haben wir bereit im Art. Biſchof erwähnt, und ausführlicher werden 
davon handeln bie Artt. Clerus und Preöbpter. Daß bei der fleigen- 
den Hierarchie im Abenblande, befonders im Mittelalter, der Clerus 
als ein felbft bis zu fchreienden Mißbraͤuchen abgeflufter und bevors 
zugter Stand erfhien, lehrt die Geſchichte. Zwar änderte auch hier die 
Reformation Einiges, indem fie die Priefleridee und die damit verbun⸗ 
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denen Mißbraͤuche verwarf und an die Stelle ber Prieſterſchaft (S. 
den Art. Presbpter) einen kirchlichen Lehrſtand feste, wodurch nicht nur 
der zeither fogenannte Clerus wine andere Bedeutung erhielt, fondern 
auch das Perfonal befjelben ungemein vermindert wurde. Jedoch be: 
hielt man aud in der proteſtantiſchen Kirche für den Eirchlichen Lehr: 
ftand, oder, wie man diefen auch nannte, für die Geiftlichkeit den Na⸗ 
men Clerus bei, und was nicht zu dieſem Stande gehörte, führte den 
Namen der Laien. So ift ed mit einigen wenigen Ausnahmen in 
alten chriftlihen SKirchenfpftemen bis auf unfte Zage geblieben. Ein 
mehr oder minder zahlreicher Clerus ift immer einer größern Volksmaſſe, 
Laien genannt, entgegengefegt worden. Nur bin und wieder hat der 
Begriff Priefler in eregetifher und dogmatifher Hinſicht, fo wie die 
Schwaͤrmerei einzelner Eleiner Religionspartheien, Abweichungen von ber 
ausgefprochenen Regel herbeigeführt. Dahin gehört eine vorübergehende 
Streitigkeit im 17. Sahrhundert. Sie wurde duch eine auffallende 
Stelle Tertullians de Pudicitia C. VIE. veranlaßt. Hier macht Ter⸗ 
tullian den Häretitern den Vorwurf, daß unter ihnen fein gehoͤriger 
Unterfchied zwifchen den verſchiedenen kirchlichen Befchäftigungen und 
Aemtern fei; denn heutewäre Einer ein Biſchof, morgen wieder ein Dia: 
conus, und den Laien würden prieflterliche Gefchäfte übertragen. Da: 
bei war es nun auffallend, wie defien ungeachtet Zertullian in ber 
angeführten Stelle fchreiben konnte: „Sind wir Laien nicht auch Prie⸗ 
ſter? Es ſteht ja gefchrieben: er hat uns zu Prieſtern Gottes, feines 
Vaters, gemacht. Daher fei jeder fein eigener Priefter und in Abweſen⸗ 
heit eines SKichenbeamten Eönne jeder ſelbſt taufen und Die heilige 
Gabe darbringen. ” — Ueber diefe Stelle nun entfland ein gelehrter 
Streit in England. Ein Ungenannter hatte, darauf ſich flügend, eine 
Schrift herausgegeben, worin ee behauptete: Jeder Laie fei ein Priefter. 
Gegen ihn fihrieben: De.jure Laicor. sacerdotali ex sententia Ter- 
tulliani: dissert. adyersus anonymum dissertatorem de coenae al- 
ministratione, ubi pastores non sunt. Ab Henr. Dottwello. A. Mag. 
Dublinensi. Londini impensis Benj. Took 1635 und Divnysii Pe- 
tavii Aurelianens, e societate Jesu: de potestate consecrandi et sa- 
erificandi sacerdotib. a Deo concessa, deque eommunione usurpanda. 
Diatribe advers. nov. dissert. anonymi cujusd., qui Christiani sacri- 
ficii consecrandi offerendique potestatem etiam Laicis attribuit. Lon- 
dini 1675. on den Beinen fchwärmesifchen, Eicchlichen Partheien 
gehören hierher beſonders bie Quaͤker, die nach ihren Anfichten nicht 
nur die Nothwendigkeit, fondern auch die Zweckmaͤßigkeit des geiftlichen 
Standes leugnen. Bergl. J. G. Walchs Einleitung in die Religions: 
ftreitigkeiten außer bee evangelifchelutherifchen Kirche 5r Thl. p. 802 ff. 
Rechnet man nun diefe zeither genannten Ausnahmen ab, fo wie etwa 
bie Gewohnheit einiger haͤretiſcher Partheien in den frühern Jahrhun⸗ 
derten, fo bat ſich der Unterſchied zwiſchen Clerus und Laien fchon früh 
gebildee und bie ganze chriftliche Zeitdauer hindurch erhalten. 

— — — — — — — 
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Chriftushbilder, 

‚ 1 Mangel an authentifhen Nachrichten über die 
Körpergeitalt und über die Gefichtöbildung Sefu in den 
erften Sahrhunderten, und Urfachen diefer Erfcheinung. 
II. Berfchiedene Anfichten berühmter Kirchenlehrer, wenn 
es gegolten hätte, nach ihrer Phantafie ein Chriltusbild 
u entwerfen. II. Traditionelle Nachrichten von Abs 
ildungn Sefu, die bei allee Unaͤchtheit dennoch 

mehrfach Iehrreih find. - IV. Nachrichten von wirklich 
vorhandenen Ghriftusbildern a) bei den SHäretikern, 
b) bei den Heiden, und c) abwärts von Conſtantins 
Zeitalter auch bei den Ehriften, und einige Bemerkungen, 
die Kunftdarftellungen vderfelben betreffend. V. Kunſtlei⸗ 
ftungen der neuern Zeit in Beziehung auf Ehriftusbilder, 
Eritiice Beurtheilung derfelben von Lavater und fchönes 
Ideal für ſolche Kunfterzeugniffe, ‚aufgeitellt vom Frei 
herrn von Wefjenberg. 

Literatur. Jo. Reiskli exercitationes historioae de imagi- 
nib. Jesu Christi quotquot vulgo circumferuntur etc. Jenae, typis 
Jo. Jac. Banhoferi 1685. (Wer alles, was Vernünftiges und Unver: 
nünftiges uͤber Cheiftusbilter bis 1685 iſt gefchrieben worden, bei: 
fammen finden will, der leſe diefe Schrift. Mit vielem Fleiße hat 
der Verfaſſer Alles gefammelt, was die verfchiedenen Gattungen biefer 
Bilder betrifft, und mit dem größten Aufwande von Gelehrſamkeit bes 
weiſt er, baß fie — unaͤcht find.) Phpfiognomifhe Sragmente zur 
Beförderung der Menſchenkenntniß und Menfchenliebe von Jo. Cas⸗ 
par Lavater, vierter Verſuch. I. Fragment über Chriſtusbilder. 3. D. 
Fiorillo, Geſchichte der zeichnenden Klnfte. Göttingen 1798 1:3. p. 
46. — Jablonski de origise imaginum Christi Domini in ſei⸗ 
nen Opusculis ed. Te Water. Lugduni. Batav. 1809. Tom. Ill. 
p- 577. — Winkelmanns Werke, herausgegeben von Deine. Meyer 
und Johann Schulze, Dresden 1811. Thl. 2. S. 108 ff. — Muͤn⸗ 
ters Sinnbilder und Kunftvorflellungen der alten Chriften, Altona 1825 

2 Hefte. — Die chriſtlichen Bilder, - ein Beförberungsmittel des chriſt⸗ 



420 Chriſtusbilder. 

lichen Sinnes von Ign. Heinrich von Weſſenberg, Conſtanz 1827, 
2 Bde. (die beiden letzten Schriften uͤber dieſen Gegenſtand gehoͤren 
unſtreitig zu dem Beſten, was unſre Literatur in dieſer Beziehung auf⸗ 
zuweiſen bat.) — Noch ſpeciellere Monographien, die ſich auf ein⸗ 
zelne Punkte des behandelten Gegenſtandes beziehen, werden in der 
Abhandlung ſelbſt angefuͤhrt werden. — Die allgemeinern Werke uͤber 
chriſtlich⸗kirchliche Archäologie von Schöne, Auguſti, Binterim enthalten 
über Chriſtusbilder verhaͤltnißmaͤßig nur wenig. 

Mir haben in dem Art.: Bilder in den chriftlichen Kirchen auf bie 
Darftellungen ber bildenden Kunſt bei den alten Chriften aufmerkſam ge: 
macht, wie fie unter andern Münter in ber angeführten Schrift abtheilt und 
zugleich verfprochen, das in 4 Rubriken Abgetheilte I. Sinnbilder und 
Symbole, II. Bilder Chrifti, ILL. bibliſche Gefchichte des A. und N. T., 
IV. vermifchte Vorftellungen — theils in einzelnen Artt., theild aud 
in dem allgemeinen Art. bildende Kunft im chriſtlich-kirchlichen Leben, 
zu verarbeiten. Wir erfüllen dieß Verſprechen theilmeife, indem wir 
jegt bie fogenannten Chriftusbilder beſonders ausheben und fie zum 
Gegenſtande hiſtoriſcher Unterfuhung machen. 

D Mangel an autbentifhen Vachrichten über die 
Rörpergeftalt und Gefihtsbildung Jefu in den er- 
ften Jahrhunderten und Urſachen diefer Erfcheinung. 
— Wie fehr man aud) berechtigt feyn mag, aus der evangelifchen Ge⸗ 
ſchichte felbft auf eine edle Körperhaltung Sefu, auf etwas Imponiren⸗ 
bes in feiner Stimme und in feinem Blide zu ſchließen (man denke 
hier an die oft wiederkehrende Volksſtimme in den Evangelien: „Und 
er lehrte gewaltig und anders als die Pharifier und Schriftgelehrten;” 
— man erinnere fi an den bedeutungsvollen Blick Jeſu auf den. ihn 
verleugnenden Petrus und an Aehnliches) fo fehlt es doc) bei den Evan: 
geliften felbft an beſtimmten, abfichtlichen Nachrichten über Jeſu Ge: 
fihtsbildung und Körpergeftalt. Kein Evangelift, felbft nicht ber 
Schooßjuͤnger des Herrn, Johannes, berichtet etwas über diefen Gegen» 
fland. Was man jedoch durch richtige Schlüffe aus einzelnen Stellen und 
Winken der evangelifhen Gefchichte von der Geſichtsbildung und Koͤr⸗ 
pergeflalt Jeſu vermuthen kann, tft teefflic angedeutet von von Ammon 
in feinem Auflage über Chriftusbilder im Magazin für chriſtliche Pr. 
18 3. 28 St. p. 322— 825. Vergeblih bemühte ſich noch darum 
im 4. Jahrhundert Conftantins des Gr. Schwefter, ein aͤchtes Bild 
Chriſti ausfindig zu machen. Es muß dieß um fo befremdender ſeyn, 
indem das hohe Intereſſe, das: man früh fchon im apoftolifchen Zeit: 
alter an der Perfon Sefu nahm, aus den vielen fehriftlichen biographis 

fhen Nachrichten über ihn (efr. Luc. I, 1. 4.) beurtheilt werben Eann. 
Allein ein SHE auf bie verfchiedene Zufammenfegung der erſten Chri- 
fiengemeinden und ein Beruͤckſichtigen der damals herrſchenden Anſich⸗ 
ten etklaͤrt wenigſtens in etwas biefen Umftand. Won den Juden⸗ 
chriſten laͤßt fi nicht erwarten, daß fie nach einer Abbildung Jeſu ge 
frebt. (hätten. Sind auch gleich die-Borftellungen von dem allgemeinen 
Widerwillen dieſer Nation gegen alle Kunft übertrieben, fo waren ihe 
doch alle menfhlide Abbildungen verhaßt, weil fie in ihnen Verſu⸗ 
chungen⸗zur Abgötterei fah:oder wenigſtens befürchtete. - Auf den Muͤn⸗ 
zen der Fuͤrſten von ber hetodianiſchen Dynaſtie finden wir die Bilder 

= 
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berfelben und der Kaiſer eben nicht häufig, und fonft hat fich Eeine 
Spur von menſchlichen Geflalten auf den Kunftwerken der paldftinens 
ſiſchen Juden erhalten. Es laͤßt fi daher auch von denen, die Vers 
ehrer Jeſu waren, nicht vermuthen, daß fie ein Bild von ihm verfers 
tigt haben, und kein jüdifcher Künftler hätte die Gefchiclichkeit dazu 
befeflen. — Mit Griechen aber, die, wie bie Römer, das Gedächtnig 
ausgezeichneter Männer durch Abbildung zu bewahren fuchten, hatte 
Sefus, fo weit wir feine Gefchichte Eennen, Eeinen Umgang. Hätten 
defien ungeachtet die älteflen Chriften zur Zeit der Apoflel Bilder von 
Jeſu gehabt, fo würde ſich doch wohl in den Schriften der gelehrten 
Kirchenväter aus den früheften Zeiten ein Mint davon erhalten ha⸗ 
ben. Allein außer den Nachrichten von denjenigen Chriftusbildern, 
welche die Karpofratianer hatten und von welchen bald ausführlicher 
die Rede ſeyn wird, finden wir durchaus Seine Spur davon, und aus 
dem, was gelegentlich von der Geſtalt Jeſu geäußert wird, erhellt über: 
dieß, daß die Alteften Chriften nicht einmal von einer Tradition Kunde 
gehabt haben, und wenn eine folche zu ihnen gelangt war, diefelbe 
nicht beachteten. Wäre ferner wirklich ein Typus von der Gefichtöbils 
dung oder von der ganzen Körpergeftalt Sefu entweber aus den Jah⸗ 
ven des Öffentlichen Lebens Jeſu felbit, oder -auch aus dem apoftolifchen 
Zeitalter, befjen Sitten, Eigenthuͤmlichkeiten und Einrichtungen man fo 
hochſchaͤtzte, fortgeerbt , fo würben fich nicht, wie wir gleich fehen wer: 
den, die berühmteften Kirchenväter in 2 völlig made entgegengefegte 
BVorftellungen von der Körperbildung und Geſtalt Sefi grenn haben. 
Daß dem aber ſo ſei, laͤßt ſich hiſtoriſch nachweiſen. ir liefern den 
Beweis, indem wie jetzt weiter aufmerkſam machen 

1) auf die verſchiedenen Anfihten berühmter 
Rirhbenväter, wenn es gegolten hätte, nach) ihrer 
Phantafie ein Ehriftusbild zu entwerfen. — Sin ber 
katholiſchen Kirche flanden hier zwei Hauptvorftellungen einander gegen⸗ 
über, beide auf Hppothefen gebaut, keine auf hiftorifhe Nachrichten ges 
gründet. Beide hatten ihre Freunde und Vertheidiger, und beide find 
nicht ohne Einfluß auf die bildende Kunft geblieben. Diefe Doppelform 
nennt man nach dem bibliſch-kirchlichen Kunftausdrude bie eine die 
Knechtsgeſtalt, die zweite aber die Gottesgeftalt. 

A) parthei derer, die Jeſum für nichts wenis 
ger als fhön, fondern mehr für haͤßlich hielten, 
(Bnehtsgeftalt). — Spuren bavon finden wir unter andern 
bei Drigenes adv. Celsum. VI. $. 74. Hier dußert fi ber Heide 
Gelfus (ein Epikurder, der unter Hadrian und Antonin dem Frommen 
lebte, mithin etwa 120 Jahre nach der Himmelfahrt des Deren, 
und gegen die Chriften fchrieb) - auf folgende Art: „Da der 
göttlihe Beift in Jeſu gewohnt bat, mußte er an 
Beftalt und Befihtsbildung alle Uebrige übertref- 
fen. Sie felbft geftehben aber (nämlich die Chriften), 
daß fein Rörper Klein, ungeftalt und eines niedri- 
gen Anſehens gewefen ſei.“ Der Schluß des Gelfus war 
dieſer: Chriſtus war nicht ſchoͤn, alſo nicht Gott, — Indem Orige⸗ 
nes dieſen Einwand widerlegt, laͤßt er allerdings doketiſche Anſichten 
wahrnehmen, nach welchen Jeſus ſeinem Koͤrper, je nachdem es die 
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Umſtaͤnde erforberten, bie bellebige Form gegeben habe. Vergl. Muͤn⸗ 
te L1 28 Hft. p. 5 und 6. Die Meinung der fruͤhern Chriſten 
von der minder anfehnlicdyen Körpergeftalt Jeſu gründete fih auf Jeſ. 
62, 14 und 53, 1. 3. 12. — Diele werden fih über ibn 
ärgern, weil feine Beftalt bäßlicher ift, denn ande- 
rer Leute, und fein Unfeben, denn der Menſchenkin⸗ 
der. — Kr hatte Feine Geftalt noh Schöne; wir fas 
ben ihn, aber da war Peine Beftalt, die uns gefallen 
hätte. — Er war der Allerveradhtetfte und Unwer 
thefte, voller Shmerzen und Krankheit. Er war fo 
verachtet, daß man das Angefiht vor ihm verbarg. — 
Auf diefe und aͤhnliche Stellen nahmen diejenigen Lehrer ber Kirche 

. Rüdfiht, welche die Geftalt Jeſu mehr für haͤßlich und unanſehnlich 
hielten. Zum Beweife kann hier fhon dienen Justin. Mart. (+ unges 
fähe im Sahre 160 n. Ch.), der in feinem Gefprähe mit dem Juden 
Tryphon offenbar darauf anfpielt, wenn er fagt, daß Jeſus, wenn er 
zum Sordan gelommen, wie bie heiligen Schriften es verkündigt häts 

‚ten, ungeflaltet gewefen fei. Dial. oc. Tryph. p. 270 ed. Jebb. und 
p. 353 wird die erfte Ankunft Jeſu ſchmachvoll, haͤßlich und niedrig 
genannt (arıuog, audns sad dboußernusen napovoie). — Au Cie 
mens von Alerandrien hatte bei den Worten ( Paedagog. III. e. 1. p. 

252 Potter) „daß der Herr von Anfehen ungeftalt gewefen, bezeugt 
der Geift durch Jeſaias“ — ganz beftimmt den Propheten vor Augen. 
— Daffelde gilt aud von einer ähnlichen Stelle Stromat. Ill. c. 17. 
p- 559. — Xertullian (de carne Christi c. 9.) gebraucht nebſt der 
mißverftandenen Stelle des Jeſaias 53, 3. und dem Ausdrud Knechts⸗ 
geftalt, deſſen ſich Paulus bedient, das fonderbare Argument zum Erz 
weis von Chriſti Eörperlicher Häplichkeit: „daß fonft die Juden ſich 
nicht erfrecht hätten, ihm ins Angeficht zu [peien.” Berühmte Lehrer 
aus den erſten Jahrhunderten Alfo, wie 5. B. Juſtinus Martyr, Ute 
mens von Alerandrien, Tertullian, Bafilius und Cyrillus von Aleran- 
drien u. a. waren noch der Meinung, daß Jeſus nach feiner aͤußern 
Geſtalt mehr, als haͤßlich muͤſſe gedacht werden, und dieſer Vorftellung 
fei befonders ber paulinifhe Ausdrud „Knechtsgeſtalt“ entfprechend. — 
Daraus läßt fi auch der Umſtand erklären, daß die Figuren Chrifti 
in den Sunftgebilden theilweiſe Lange Zeit hager, abgezehrt, traurig ers 
ſchienen. — Die diefer Anfiht anbingen, ließen fid nicht ausreden, 
daß bie Börperliche Häglichkeit ein Merkmal feiner Meſſiaswuͤrde fei; 
fie konnten ſich nicht mit dem Gedanken befreunden, daß auch ohne 
eine befondere organifhe Schönheit anzunehmen, es dennod wahr 
ſcheinlich ſei, daß die Herrlichkeit feines Innern göttlichen Lebens, die 
bimmlifche Erhabenheit, Ruhe und Klarheit feines Gemüthes, auch auf 
feinem Angefiht, auch in feiner ganzen äußern Erſcheinung, ſich ausge: 
Fist Pla ©. Neanders Geift des Tertullians Berlin 1825. 

B) Anfiht derer, die Jefu mehr eine ſchoͤne Be 
ftalt beilegten. (Gottesgeſtalt) — Mit dem Siege des Chriften- 
thums über das Heidenthum änderten ſich die Vorftelungen. Es war 
nicht mehr das Wild des gemißhandelten und erniedrigten, es war das 
Bild des verherrlichten, zur Rechten des Waters erhobenen Welterloͤſers 

\ 
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und Weltregenten, das der frommen Phantaſie vor Augen ſchwebte, 
und ſo wie die Kuͤnſtler ſich in dem Verfalle der Kuͤnſte bemuͤhten, 
es mit Farben und in Stein darzuſtellen, ſo fanden auch die Lehrer 
der Chriſten und ihre Gemeinden daſſelbe ſchon im A. T. angedeutet. 
Der 45. Pſalm, auf den. bereits Origenes nach feinem Syſteme hin⸗ 
gerviefen hatte, gab diejes Bild: ' | 

Du bift dee Schönfte unter den Menſchenkindern! 
Holdſelig find deine Lippen; 
Darum fegnet dich Gott ewiglich! 
Gürte dein Schwert an beine Seite, du Held, und ſchmuͤcke dich ſchoͤn. 
Es müffe die gelingen in deinem Schmude u. f. w: 

Daher fagt Chrnfoftomus Opp. Tom. V. p. 162 und 168. 
Montfauc. Nicht allein, wenn Jeſus Wunder that, war er bemun: 
dernswürdig; auch wenn man ihn nur anfah, war er voll von gro: 
Ber Holdſeligkeit. Diefes bezeichnend, fang dee Prophet: Du bift der 
Schönfte unter den Menfchenkindern! Wenn aber Sefaias fagt: Er 
hatte keine Geſtalt noch Schöne, fo fpricht er redend von dem, mas 
zur Zeit feines Leidens gefchah, von der Mißhandlung, die er am 
Kreuze hängend ertrug, und von der Erniedeigung, bie er Überall, fein 
ganzes Leben hindurch, erduldete. — In der Inteinifchen Kirche fagt 
Hieronymus epistola ad Principiam Virginem Opp. Tom. II. col. 
684. Maur. Hätte er nit auch im Geficht und in den Augen etwas 
Himmlifhes (Siderium) gehabt, nie würden die Apoftel ihm fogleich 
gefolgt feyn. — So auch im Commentar über den Matthäus IX, 9, 
— Gewiß konnte die Majeſtaͤt und der Glanz der verborgenen Gott: 
beit, die auch im menfhlihen Antlig hervorleuchtete, diejenigen, bie 
ihn fahen, beim erften Anblick zu, fih ziehen. — Diele Vorſtellungs⸗ 
art wurde immer mehr herifchend, Auch die Künftles wetteiferten mit 
einander in ihren Werken; und fo wie fie auf Reliefs und Gemälden 
gewöhnlich die Holdfeligkeit der blühenden Jugend auszubrüden ſtreb⸗ 
ten, wobei fie fich vielleicht den jugendlichen Apoll, mit dem bie al: 
ten Chriften vom 4. Jahrhundert an kein Bedenken finden, ben 
Heiland zu vergleihen, zum Mufter nahmen, fo finden mir auch 
alte Chriftustöpfe, die ihn im veifern Alter vorflellen und in de⸗ 
nen einige Aehnlichkeit mit bem menfchenfreunblichen Deilgotte Aesculap 
ausgedruͤckt ift; denn zum Ideale der Majeftät des olympifhen Jupi⸗ 
ter, wie Phidias und feine Nachfolger ihn bildeten, vermochte bie 
Kunft damals nicht mehr fich zu erheben. Von den Chriften gingen 
diefe Vorftelungen allmählig auch zu den Juden über. Daß naͤmlich 

diefe Idee auch bei ihnen flattgefunden habe, zeigt eine Stelle des bes 
rühmten Rabbi Abarbanel, der freilich in fpäter Zeit, nämlich gegen 
das Ende des 15. Jahrhunderts, lebte, aber ficher alten Ueberlieferungen 
feines Volkes folgte. Diefer behauptete gegen die Chriften: unfer Je⸗ 
fus koͤnne Jes. LIE. nicht gemeint feyn, denn biefer ſei ein fehöner, 

blühender Juͤngling gewefen. Daß nun diefe verfchiedenen Vorftellun- 
gen, die man fih von Jeſu in den erften Jahrhunderten nad) Stellen 

des A. T. in Abſicht auf feine Körpergeftalt machte, nicht ohne Ein: 
fluß auf die Bildende Kunft geblieben find, wird fi, was bie Anficht 
von der Häßlichkeit Jeſu betrifft, in dem Art. Kreuzeszeichen (Crucifix) 
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nachweiſen laſſen und von den Einwirkungen der zweiten Anſicht wird 
noch dieſer Art. zeugen. 

IH) Traditionelle Nachrichten von Abbildungen 
Sefu, die theils feinem Zeitalter, theils einer etwas 
fpäteren Zeit angehören follen und bei aller aner- 
kannten Unächtheit dennoch von einiger Wichtigkeit 
find. — Wir können hierher rechnen ’ 

a) die bekannte Erzählung von dem Briefe 
Tefu an den Rönig Abgarus zu Edeſſa. Nah Evagrü 
hist. eccles. I. IV. c. 27. bat Jeſus nicht nur den Brief jenes Koͤ⸗ 
nigs beantwortet, fondern ihm auch fein Bild überfandt. Es iſt nad) 
dem eigenen Ausdrude des Evagrius Eixwv Heorevxrog ( divinitus 
fabricata) nicht mit Menfchenhanden gemacht. Es kam von Edeffa 
nah Conftantinopel und fpäter riach Rom und Genua, welches, wie 
Gretser de imagine Christi non manu facta, Ingolstad. 1622 an: 
giebt, von einem ſolchen Wunderbilde nicht befremdend fei, "nämlich, 
daß e8 an mehreren Orten zugleich eriftire. Es ift unter dem Namen 
bes. Edefjenifchen Bildes bekannt und ſchon von Jo. Damascenus de 
fide orthodoxa 1. IV. c. 16. erwähnt und vom SKaifer Constantin. 
Porphyrog. in einer eigenen Abhandlung de imagine Edessena, vergl. 
Cambefisii Manipul. orig. rer. Constent. Paris 1664. 4. p. 75 seqq. 
und Constant. Porph. de cerim. aulae Byzant. Vol. I. ed. Niebuhr. 
p. XLVIII—XLIX. befchrieben worden. Allein fobald die hiflorifche 
Kritik ihren Maaßſtab an diefe Erzählung legt, fo verfchtwindet fie im 
nichts, wenn auch die dort gelieferte Schilderung von der Abbildung 
Jeſu noch fo beiehrend feyn follte. Innere und dußere Gründe von 
der Unächtheit dieſes Kunſtproduktes treten ſogleich feharf hervor und 
find nachgemwiefen von Ittig de Pseudepigraphis Christi et Apostolor. 
— 'Fabric. codex Apocr. N. T. I. — Semler dissert. de epi- 
stola Christi ad Abgar. In ber Kürze findet man die Beweiſe für 
bie Unächtheit dieſes WBriefes gut zufammengeftellt in Stards Ge: 
ſchichte der chriftlichen Kirche des 1. Sahrhunderts Sr Thl. p- 336 ff. 

Da der erwähnte Schriftfteller Constant. Porph. behauptet, daß 
das fogenannte Ebdeffenifche Bild ein Abdruck des Schweißtuches gewe⸗ 
fen fei, worauf das Bild Chriſti abgedruckt war, fo fcheint hier der 
Ort zu ſeyn, das Nöthige von der fich darauf beziehenden Legende an: 
zuführen. Mit Rüdfiht auf Joh. XX, 1. bildete ſich eine Sage, 
daß in dem Schweißtuche Sefu auf eine wundervolle Art eine Abbil⸗ 
dung Jeſu fich verwirklicht habe. Sie ift unter mannicfaltigen Dich 
tungen und Ausihmüdungen vorhanden, unter denen dad Sudarium 
Sanetae Veronicae bie meifte Celebrität erlangt hat. Die Legende 
wird gewöhnlich fo erzählt; Eine fromme Matrone zu Serufalem, Nas 
mens Veronica (nah Andern Martha) habe Chriflo, als er fein Kreuz 
zur Schäbelftätte getragen, ein Zuch zugemorfen, um ſich damit den 
blutigen Schweiß abzumifhen. Sobald dieß -gefchehen fei, habe ſich in 
diefem Zuche das Geficht Jeſu genau abgeformt, und als man nad: 
ber das Tuch dreifach zufammengelegt hatte, zeigte fich. dieſes Bildniß 
auf allen drei zufammengelegten Theilen. ins davon fei in Serufa: 
lem geblieben, die beiden andern aber nach Spanien und Rom ge: 
bracht worden. Durch Voluſianus ward angeblich diefes Wild bald 
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nach der Himmelfahrt nah Nom gebracht, um ben Kaiſer Tiberius 
von einer Krankheit zu heilen. Seitdem blieb es in Rom, jegt in 
der Peterslicche, und wurde unter dem Namen sancta facies als ein 
befönderes Heiligtum verehrt. ‘ Unter ben vielen einander widerfpres 
chenden Fabeln und Nachrichten flellt fih nur fo viel als wahrfcheine 
lich heraus, daß ſchon früh (man weiß aber nicht, wie und buch wen) . 
ein ſolches Bild nach Rom gelommen fe. Im 3, 1248 foll Inno⸗ 
centius IV. unter demfelben eine Bulle haben anheften laffen, daß ders 
jenige, welcher e8 mitleidig betrachte und das darunter verzeichnete Ges 
bet andächtig nachfprechen würde, auf 300 Tage Ablaß haben folle. — 
Webrigens bildete fih in ber zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
ſelbſt eine Gefell: oder Brüderfchaft des Schweißtuches des Deren, die 
von Clemens VII. beftätigt wurde, Statt aller Hinweiſungen auf 
mehrere Schriften, die diefen Gegenftand theilweiſe behandeln, führen 
wir hier blos die Monographie an von Jo. Jac. Chiflet de linteis se- 
pulcralib. Christi servatoris crisis historica. Antwerp. 1624. — Seit 
Gervasius Tilberiensis und Math. Parisiensis (aus dem’ Anfange ded 
13. Jahrhunderts) erklären bie meiften Gelehrten das Wort Veronica 
durch pietura Domini vera, quae Veronica i. e. vera icon dicitur. 
Aber aud) die Städte Mailand und Jaen in Andalufin mahen Nom 
ben Beſitz dieſer Veromica ftreitig, und auch diefen Streit hat man 
durch die Annahme eines Ubiquitäts:Vermögens zu entfcheiden gefücht. 
Vergl. Prosp. Lambertini de serv. Dei beatif. 1. IV. P. 2. o. 21. 

Nicht minder kommt' auch hier in Betrachtung 
b) der vielbefprocdhene und mehrfach unterfudte 

Brief des Kentulus. Diefer nämlich, ein angeblicher Freund 
des Pilatus, foll aus Serufalem ein Bild Jeſu mit einem Beyleitungs: 
ſchreiben an den Senat nah Rom gefhidt haben. Dieſes Bild ift 
bis in bie fpätere Zeit ſehr oft copirt worden, und man findet es noch 
in mehrern deutfhen Bibliotheten zumeilen mit einer Angabe der 
Körperlänge Chrifti, und mit der Reimlegende: 

-  Diefed Bild Chriſti iſt geſtalt, 
Mie es Lentulus hat abgemalt, 
Und gefhidt gen Rom den Senat 
Bon Jeruſalem aus der Stadt. 

Wichtiger aber tft das WBegleitungsfchreiben an den Senat, weil 
darin folgende Befchreibung des Geſichts und der Geſtalt Chrifti gege: 
ben wird: Homo quidem staturae procerae, heißt es dafelbft, specta- 
bilis, vultum habens venerabilem, quem intuentes possunt et dili- 
gere et formidare. Capillos vero circinos et crispos aliquantum 
coeruliores et fulgentiores, ab humeris volitantes, discrimen habens 
in medio capitis, juxta morem Nazarenor., frontem planam et sere- 
nissimam,. cum facie sine ruga ac maoula aliqua, quam rubor mo- 
deratus venustat. Nasi et oris nulla prorsus ‘est reprehensio, bar- ° 
bam habens copiosam et rubram, capillorum colore, non longam, 
sed bifurcatam, oculis variis et claris existentibus, — Abgefehen 
nun davon, bag ein Maler ober Bildhauer nach diefer Befchreibung 
fih nicht gefrauen würde, ein Bild Jeſu zu entwerfen, da, wenn wie 
das kraufe und gefcheitelte Haar und die Form bed Bartes ausnehs 
men, nichts Beflimmtes und Charakteriftifches in dieſer Befchreibung 
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tft; fo trägt auch das Ganze die entſchiedenſten Spuren der Unaͤchtheit, 
wie bieß durch gelehrte Unterfuchungen, deren Verfaſſer wie unten nen» 
nen werden, erwielen worden iſt. — Nur etwa über das Alter biefes 
Briefes kann eine Verfchiedenheit der Meinungen obwalten. Er koͤnnte 
ja urfprünglich griechiſch gefchrieben und nachher ins Lateinifche übers 
fegt worden ſeyn; es wäre möglih, daB er aus derfelben Fabrik wäre, 
die im 3. Sahrhundert fo viele falfhe Schriften fdymiedete, welche dem 
Zentius, Lucius ober Leucius beigelegt werben. Vergl. Kleuker über 
bie Apokryphen des N. T. ©. 181 ff. — Aus dem Namen Lentius 
Sönnte vielleicht dee Name Lentulus und aus dieſem wiederum die 
Kabel entftanden ſeyn, diefer Lentulus fei der Vorgänger des Pilatus in 
der Statthaiterfhaft in Palaͤſtina gemefen, wiewohl wir ganz beftimmt 
wiffen, daß, wenn gleich zu Tibers Zeit Lentuli in römifhen Staats: 
geſchaͤften gebraucht find, doch unter diefen Feiner Procurator von Pa: 
läfting war, deren ganze Reihe wir kennen, aus weldyer hervorgeht, daß 
Pilatus auf Valerius Gratus folgte. -- Aus einer chriftlichen Fabrik 
muß der Brief allem Anfchein nach ſeyn, denn er ift mit hoher Ach» 
tung für Chriſtus gefchrieben, welches nicht der Fall war mit den Be: 
richten des Pilatus an den Ziber, die von Heiden untergefchoben wur⸗ 
den, um ben Chriften zu fchaden. Wir Eönnten alfo vielleicht annehs 
men, daß er aus den Zeiten Dfocletians ſtamme und im Widerfpriche 
gegen jene Berichte verfaßt fei. Aber fo wie mir ihn jest und in la⸗ 
teinifher Sprache haben, finden wir denfelben erft unter den Schriften 
des Ersbifchofes Anfelm von Ganterburm, mithin im 11. Sahrhunbdert, 
und wir Eönnen ihn darum nur als einen Nachhall früherer Jahr⸗ 
hunderte betrachten. — Mit vieler Gelehrfamkeit und ‚Scharffinn ift 
diefer angeblihe Brief des Lentulus unterfucht worben von Gabler de 
authentia epistolae Publii Lentuli ad senatum Romanum de Jesu 
Christo scriptae. Jen. 1819 und Spieilegium observatt. ad epistolanı 
Publii Lentuli etc. Ibid. 1822. (Beide Abhandlungen ftehen auch in feinen 
vermifhten Schriften.) Noch fcheint auch hier beachtet werden zu muͤſſen 

c) die Sage im Altertbume von der Statue, oder 
rihtiger von der Bruppe, die 3u Paneas in Palä 
ftina ftand, und in welcher die Zeitgenoffen Conſtan⸗ 
tins des Br. und des Eufebius das Bild Chrifti er: 
Bannten. Eufebius erzählt nämlih, man fage, daß 
die von Jeſu geheilte blurflüffige Srau (Mt. 9, 20. — 
Mrc. 5, 26. — Luc. 8, 45 und 44) zu Läfaren Philippi 
vor ihrer Zausthär ein Monument errichtet babe, 
welches er umftändlih befchreibt. Auf einem hoben 
Steine fab man eine metallene Bildfäule eines Wei- 
bes auf den Knieen liegend, mit vorwärts geftred- 
ten Händen In der Stellung einer Bittenden. Ihr 
erade gegenüber war die aufredhts. ftebende Bild: 

Fäule eines Mannes, gleiafelte aus Erz, mit einem 
weiten Pallium anftändig bePfleidet und der Srau 
die Hand reihend. Zu deren Süßen folle auf dem 
Sußgeftelle eine fremde Art Rraut wachfen, weldhes 
bis auf den Saum des metallenen Palliums hbinauf- 
reihe und für ein Begenmittel gegen allerlei 
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KRranfheit gehalten werde. Diefe Bildfäule, fügt Eufebins 
(Hist. eccles. VII. e. 18.) hinzu, folle,: wie man fage, die Geftals 
Chriſti vorflellen. Sie habe noch bie zu .feiner Zeit zu Gäfaren ges 
ftonden, fo dag er ſelbſt, als er buch diefe Stadt reilte, fie gefehen 
habe. Allein Kaifer Julian, fo erzählt Sozomenus (Hist. ecclos. V. 
e. 21.) ließ fie, wahrfheintih in dem Glauben, daß fie den Erlöfer 
vorftelle, wegnehmen, und fein eigenes Bild an ihre Stelle fegen. 
Diefes ward vom Blitze getroffen, der den Kopf in den Hals hinein: 
warf. Hierüber aufgebracht, hätten die Heiden bie Statue zerbrochen 
und die Stüde zerftreut. Die Chriften aber hätten die Fragmente. 
forgfältig zufammengefuhht und noch zu Sozomenus Zeit (5. Jahrhun⸗ 
dert) im ihrer Kirche aufbewahrt. — Aſterius, Biſchof von Amafea, 
will hingegen wiflen, dag Mariminus Daza (305) die Statue habe 
wegnehmen laffen. ( Photii Bibliotheca. Cod. 271). — Philostorgius 
(Hist. eccles. VII. 8) Eennt fie gleichfalls und fagt: Die Statue habe 
umgemorfen in der Erde gelegen, nachdem fie ausgegraben worden fei, 
habe man fie an der Inſchrift erkannt und in das Diaconicum ber 
Kirche gebracht. Die Pflanze fei aber verſchwunden. Unter Julian 
fet fie zerteimmert worden und nur den Kopf hätten die Chriſten ges 
rettet. i 

Diefe Erzählung hat befonderd ben Scharffinn zweier berühmten 
Gelehrten befhäftigt, und es ift ihnen gelungen, das Raͤthſel größtens 
theils zu löfen, nämlich Hasaeus de monumento Paneadensi dissertt. 
3. in feiner Sylloge'dissertationum et observationum p. 314—450 und 
Beaufobre Abhandlung uͤber die Bildfüule zu Paneas in J. A. Fuͤn⸗ 
nerd Sammlungen zur Kirchengefhichte und theologifhen Gelehrſam⸗ 
keit I. Leipzig 1748. Münter a. a. DO. hat die Ergebniffe jener Uns» 
terfuchungen von Haſaͤus und Beaufobre benugt und nachgemiefen, daß 
durch einen fonberbaren, aber erklärlihen Mißgriff eine Bildfäule Has 
driand oder Antonin von den chriftlichen Einwohnern zu Paneas in eine 
Bildfäule Jeſu ſei umgewandelt worden. Es fit ſehr lefenswerth, was 
Münter 1. 1. 28 Hft. p. 13 —16 im Auszuge mitgetheilt hat, Noch 
tft eine hierher gehörige Stelle anzuführen, die 

d) dem berühmten Dogmatiker in der griedi: 
ſchen Kirche angebdrt, dem Johannes von Damascus, 
— Er lebte in der Mitte des 8. Jahrhunderts, und feine, Nachricht 
dürfte vielleicht Älter fern als jener Brief bes Lentulus- in ber jegigen 
Geſtalt deſſelben. In feinem Briefe an den Kaifer Theophilus von 
den heiligen Bildern berichtet Johannes, wie er fagt, aus alten 
Schriftſtellern (apyatoı ioropıxoi), — Jefus fei gewefen von 
„ſtattlichem Wuchfe, mit zufammengewadfenen Aus 
„genbraunen (welches im Oriente nicht felten if 
„and zumal bei Weibern für eine Schönheit gehal—⸗ 
„ten wird) ſchönen Augen, großer Ylafe, Eraufem 
„BSaupthaar, etwas gebogen, im blühenden Alter, 
„mit ſchwarzem Barte und gelbliher Befichtsfarbe, 
„ähnlich feiner Mutter mit langen Singern u. f. w.“ 
(Opp. Tom. I. p. 681 edit. Mich. le Quien Paris. 1712). Auch 
in diefer Beſchreibung Ift mehr auf Sarbe als auf 
Geſichtsbil dung gefeben. Und nicht viel befriedigender iſt bie 
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dritte Nachricht, "welche Nicephorus Calliſtus (ungeführ im Jahre 1335) 
uns binterlaffen hat. (Histor. eecles. 1. c. 49). Da heißt es: „Die 
„Befihtsbildung unfers Herrn, wie fie uns-von den 
„Alten überliefert ift, war, infofern wir fie gleid 
„fam bildlib ausdräden Eönnen, ungefähr folgende: 
„Er batte ein fehr blühendes Geſicht. Der Wuds 
„feines Rörpers war 7 volle Palmen hoch, fein 
„gauptbaar war gelblih, nidht fehr ſtark und naͤr 
„berte fi etwas dem Rrauſen. Seine Yugenbraus 
„nen waren [hwarz und nicht fehr gewölbt. Seine 
„Uugen waren dunkel und etwas gelblidh. Gein 
„Blick war ſchoͤy, die Naſe ziemlidh groß; das Barts 
„bear blond und nicht fehr lang. Sein Haupthaar 
„war lang, denn Bein Scheermeffer war über fein 
„orupt gekommen, aud Feine menfhlihe Hand, 
„mit Ausnahme feiner Mutter in feiner Kindheit. 
„Sein Hals war etwas gebogen, daher die Haltung 
„tetnes Rörpers eben nidht fehr fhlanE und gerade 
„war. Er hatte ferner eine gelblihe Gefichtsfarbe, 
„kein rundes Geſicht, fondern feiner Mutter ähn 
„lich, von ovaler Beftalt und von röthlidher Sarbe. 
„Der Ausdrud deffelben war Ernft und Veuftand 
„mit Milde verbunden, und die hoͤchſte Sanftmuth. 
„Sn allem aber war er feiner göttlihen und unbe 
„tle&ten Mutter überaus ähnlih.” Es ift augenfchein 
lich, daß Nicephorus die VBefchreibung des Sohann von Damascus vor 

- Augen gehabt hat. Er hat fie aber erweitert und dem Bilde einen 
Umriß gegeben. Denn von ihm wiſſen wir wenigſtens, daß man fih 
„das Geficht unſers Heren nicht rund, fondern- in ovaler Form dachte. 
Die Verfchiedenheit in der Angabe der Augenfarbe mochte von alten 
Bildern herrühren, die Nicephorus gefehen, fo wie auch die kängliche 
Form des Angefichtes aus Gemälden, Münzen und alten Kunftwerken 
entlehnt feyn mochte, in welchen das ganze Mittelalter hindurch, zumal 
in Conftantinopel, folglich auch aller Wahrſcheinlichkeit nad) überall im 
Driente, das Geſicht ChHrifti abgebildet war. Beachtungswerth ift bes 
fonder& der Umſtand, deſſen ſowohl der Brief des Lentulus als Nice: 
phorus Galliftus erwähnen, daß fein ſchoͤnes Haar oben auf der Stim 
fei gefcheitelt gewefen. Eine Folge der Bildung des Scheitelknochens. 
Merkwürdig, weil nach der Gall'ſchen Theorie von ben Seftaltungen 
des Gehirns und der daflelbe bedeckenden Knochen diefe Bildung ſich 
bei fehr religiöfen Menfchen findet. Wenn aber der Brief des Lentulus 
zugleich von dieſem gefcheitelten Haare meldet, es fei dieſes fo nad 
der Sitte dee Nazarder gewefen, fo verwechfelt ee Einwohner von Na: 
zareth mit den Naſiraͤern; die fih während ihres Gelübdes ihre Haar 
nicht durften ſchneiden laſſen, und fpielt dabei auf Vorflellungen von 
der firengen Lebensweife Jeſu an, bie aber in. ber heil. Schrift durch: 
aus nicht gegründet find. Daß Sefus gar Feine Kopfbedeckung getragen 
haben follte, wie unter andern Schadow ( Böttingfche gelehrte Anzei⸗ 
gen 1811. n. 43.) in feinee Abhandlung über das altjuͤdiſche Coſtuͤm 
annimmt, daß zu Jeſu Beiten die Juden elne ſolche gar nicht gehabt 
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hätten, iſt fchon an fi wegen ber Beſchaffenheit bes Clima's une 
wahrſcheinlich. Jedoch iſt nicht zu leugnen, daß man bei ben meiften 
Abbildungen Jeſu keine: Kopfbededung findet. Die. Farbe der Haare, 
des Bartes, des Augen wird in der Beſchreibung des Nicephorus heil, 
ja blond -angegeben. Das ift freilich von der gewöhnlichen Farbe 
Diefer Theile im Driente abweichend, da die Gefichtsfarben dunkel zu 
feyn pflegen. Indeſſen giebt es auch dort blonde Menſchen, befonders 
in den Gebirgen, wie Volney von den Bewohnern des Libanon und 
den Drufen bemerkt, daß fie in ber Gefichtöfarbe nicht fehe von den 
füblihen Franzoſen verfchieden find, unter denen blaue Augen und 
blondes Haar wohl zumellen angetroffen werben. 

Mie viel Glauben nun auch diefe beiden Nachrichten von Johan⸗ 
nes Damascenus wegen feiner anderwärts bekannten Leichtgläubigkeit 
und feiner Partheilichkeit für den Bilderdienſt, und des Galliftus Ni: 
cephorus, ber offenbar das von Sohann von Damascus Erzählte nur 
weiter ausfhmüdt, ift leicht zu erachten. Auch hat ber erſtere dieſer 

" Schriftfteller die apyaioı koropıxol, aus. denen er gefchöpft haben will, 
gar nicht weiter bezeichnet. — . 

Füuͤr befonders wichtig wurde auch ein gemaltes Bild gehalten, 
das man bem Evangeliften Lucas zufchrieb, welcher aud) Marien: und 
Engelbilder foll verfertigt haben. (Michael Vansleb relat. d’Egypte. 
p- 102). Es ift in Stalien unter bem Namen Volto santo bekannt. 
Auch von diefem findet man bie: ältefte Nachricht in Nicephori Call, 
hist. eccles. I. II. c. 48.) — Allein ältere glaubwürdige Nachrichten 
wiffen wohl etwas davon, daß. Lucas ein Arzt, nicht aber, daß er ein 
Maler gemwefen fe. — Nicht viel beſſer fleht es auch mit der Glaub: 
wuͤrdigkeit eines aus Cedernholz gefchnigten Bildes Chrifti, welches dem 
Nicodemus beigelegt wird, welches fi) anfangs zu Berytus in Syrien 
befand, fodann nad Gonftantinopel und von da nad, Lucca gefchafft 
wurde; daher Vultus Lucanus genannt. 

Thut man noch einen Blick auf die von der Tradition erwaͤhn⸗ 
ten Chriftusbilder, fo kann man fie a) in ixoves axeıponomroi einthei- 
len, wohin unter andern das Edefjenifche Bild und die mannichfalti= 
gen Legenden von ben fogenannten Veroniken gehören. Münter be: 
merkt, daß fie an die ayaluara dromern des heidniſchen Alterthums 
erinnern. Die b) zweite Klaffe umfaßt Bilder von Sefu, bie angeb⸗ 
lich Perfonen und Zeitgenoffen zugefchrieben werben, die fich in feiner 
Nähe befanden. Will man fih unterrichten, bei welchen Schriftftellern 
die traditionellen Nachrichten über diefe Gattung von Chriftusbildern 
vorkommen, fo ift die oben angeführte Abhandlung von Reiske befon- 
ders zu empfehlen. Auch findet man hierher gehörige Auszüge im 
Rheinwalds Archäologie p. 398 in den Noten Nr. 7. 

Iſt nun auch das Erdichtete und Unächte dieſer traditionellen 
Nachrichten zum Theil mit dem muͤhſamſten Sleiße erroiefen, fo find 
fie doh in mehr als einer Beziehung nicht ohne Wichtigkeit. Sie 
liefern 

1) den Beweis, daß die Anficht derjenigen Kirchenväter, welche, 
wenn fie ein Phantafiebild von Jeſu hätten entwerfen follen, die Got⸗ 
tesgeſtalt wuͤrden gewählt ‚haben, die vorherefchende in der bildenden 
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Kunft nah dem 4, Sahrhundert geworden Hi. — Diefe Bilder be: 
ugen 

2) den Umſtand, daß ſie wenigſtens einem Theile nach der Zeit 
angehoͤren, wo die Bilderverehrung in den Kirchen ſchon gewoͤhnlich 
war, und daß fie ſelbſt von erklaͤrten Bilderfreunden herruͤhten. Auch 
ſprechen fie für das hohe Intereſſe, das, wenn einmal Iconolatrie übs 
lich war, befonders für die Chriftusbilder fid zeigen mußte. — Sie 
find aber F 

3) beſonders darum nicht unwichtig, weil die Erfahrung der Folge⸗ 
zeit gelehrt hat, daß die in dieſen Stellen gelieferte Beſchreibung der 
Geſtalt und Geſichtsbildung wirklich nicht ohne Einfluß auf die bil⸗ 
dende Kunſt geblieben iſt. Das geſcheitelte, blonde, krauſe Haar, der 
geſchilderte Bart, die ovale Geſichtsbildung, die maͤnnlich jugendliche 
Schönheit u. dergl., wie dieß Altes in den zeither angeführten Erzäh- 
lungen angebeuter ift, wiederholen ſich auch in den bejlen Kunfkleiftun: 
‚gen diefer Art felbft in der neueflen Zeit, wovon weiter unten noch 

- einmal die Nede feyn wird _ 
: IV) NVachrichten von Chriftusbildern, die wirk⸗ 

lich dem driftlihen Alterthbume angehören, und 
war 1) bei den Järerikern, 2) bei den Seiden, und 
) abwärts vom 4 Jahrhundert felbft bei den Chri- 

ften, und einige Bemerkungen, die Runftdarftellun« 
gen derfelben betreffend. 

1) Die älteften Nachrichten, die wir Uber die Bilder Chrifti ha- 
ben, finden fi) bei der Parthei unter den Gnoftifern, die von allen 
die berüchtigfle war, bei den Carpokratianern. Don biefen erzählt 
Irenaͤus, daß fie gemalte und aus anderer Materie, felbft aus Gold 
und Silber verfertigte Bilder hätten; und behaupteten, Pilatus habe 
fie machen lafjen, als Sefus auf Erden lebte. Diefe bekränzten fie, 
ftellten fie mit den Bildern der Philofophen Pythagoras, Plate, Ari⸗ 
ftoteleg und anderer auf und ehrten fie nah Art und Weife der Hei: 
den. Vergl. Irenaeus adv. Haeres. I. c. 25. $. 6. ed. Massuet, 
Daſſelbe hat auch Epiphanius wahrfcheinlih aus dem Irenaͤus; er 
fügt hinzu, daß fie diefelden geheim gehalten, zugleich, mit den Bildern 
ber Philofophen aufgeftellt, angebetet und vor ihnen heidnifhe Myſte⸗ 
rien gefeiert haben. Auguſtin (de haeresib. c. 7.) ſpricht befonders 
von einem Weibe diefer Secte, Marcellina, die Jeſu, Pauli, Homers 
und Pythagoras Bilder verehrt habe. Die Gnoſtiker waren größten: 
theils Heidenchriften. Bei viefen Eonnten auch meit mahrfcheinticher 
als bei Judenchriſten Bilder des Erlöferd und feiner Apoftel gefucht 
werden, und es ift fehr zu vermuthen, daß es ähnliche und zwar alte 
Bilder Ehrifti und Pauli waren, die Eufebius gefehen zu haben mel: 
det. Es ift, fagt er, niht zu verwundern, daß Bei— 
den, denen der Heiland Wohlthat erwiefen, 848 
gethan (er redet nämlih von der Paneadifchen Gruppe) da ich 

⸗auch gemalte Bilder Ehrifti, der Apoftel Petrus 
und Paulus, die bis auf meine Zeit erhalten waren, 
gefeben babe. Denn unfre Dorfahren pflegten ohne 
Unterfhied Alle, die fih um fie verdient gemadt 
hatten, nad) einer heidniſchen Sitte als Heilande mit 
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dergleichen Ehrenbezeugungen zu verehren. (Euseb. 
hist. cocles. VII. c. 18.) — Es iſt zu bedauern, daß ſich keins die⸗ 
ſer Bilder erhalten hat. Da die Carpokratianer ſich unter andern auf 
der Inſel Kephalenia aufhielten, ſo waͤre es moͤglich, daß ſich dort un⸗ 
ter den Ueberbleibſeln des Alterthums Statuen oder geſchnittene Steine 
der Art faͤnden. 

Was von den Carpokratianern gilt, duͤrfte auch wohl auf andere 
gnoſtiſche Secten anwendbar ſeyn. Daß dieſe, beſonders die Baſilidia⸗ 
ner, viel auf geſchnittene Steine hielten, iſt bekannt. Ihre Abraxas⸗ 
gemmen finden ſich in allen Cabineten. Einen gnoſtiſchen Stein mit 
dem Bilde Chriſti glaubt Jablonsky in der Gemme 111 unter den 
Chifletiſchen Steinen gefunden zu haben. Es iſt der Kopf eines Ver⸗ 
ſtorbenen mit Blättern und Dornen einer ſtachlichten Pflanze bedeckt, 
und den alten Chriftusbildern nicht unaͤhnlich. Die Dornen und 
Blätter Eönnten ja wohl die Dornenkrone vorflellen und Cratacgus Aza- 
rolus oder Rhamnus Spina Christi des Lindus feyn, aus welcher legtern 
Pflanze Marcelus Empiricus, Conftantin des Gr, Leibarzt, behauptete, 
daß diefe geflochten gemefen fei. Die Blätter flimmen zwar nicht ganz 
mit den Blättern diefer Staude überein, find indeß nicht wefentlich 
von ihnen verfchieden. Jedoch erhebt Münter 1.1. 28 Heft p. 17 den 
Zweifel, ob der leidende und der todte Chriftus den Gnoftitern ein 
Gegenftand ber Verehrung habe feyn können. Das Leiden und ber. 
Tod Chrifti war ja nah ihrem Spfteme blos anfdheinend? — Es 
ließe fi) entgegnen, dag in Beziehung auf biefe Anficht Garpocrates 
eine Ausnahme madte, Indem er Jeſum für einen Sohn Joſephs 
und der Maria, und feine Leiden fir wirklich hielt. Es könnte alfo 
diefe Gemme, falls. fie anders den todten Chriftus vorftellt, eher feiner 
als irgend einer andern gnoftifchen Secte beigemefjen werden. 

2) Ehriftusbilder bet den Heiden. Diefe waren viel 
leicht zunaͤchſt durch die Gnoſtiker, die nicht fo fiharf von ihnen abges 
fondert waren, wie die übrigen Chriften, mit dergleichen Bildern be= 
kannt geworden. Es iſt dabei nicht zu überfehen, daß die Neuplatonis 
£er anfingen, auf die neue Religion der Chriften zu achten und mit 
ihren Belennern in ein freundliches oder feindliches Verhaͤltniß zu tre- 
ten. Ueber die Perfon Chrifti aber waren fie jederzeit einverftanden. 
Sie ehrten ihn als einen Weifen und ald eine anima sanctior., und 
behaupteten, feine Lehre fei von feinen Schülern -verderbt worden. So- 
gar der bittere Feind der Chriften, Porphyrius, ſprach mit großer Hoch⸗ 
achtung von Chrifte. Vergl. Mosheim de reb. Christianor. ante 
Constant. M. p. 365 und 366. Sie ließen ſelbſt die Orakel fein Lob 
verfündigen.. Wir haben folhe Gottesfprüche des Mileſiſchen Apolls 
und der Hefate, aus denen die GSefinnungen biefer Philofophen und 
der mit ihnen verbündeten Priefler deutlich hervorgehen. So antwor-: 
tete z. B. Hekate auf die Stage, warum Chriſtus fei gefreuszige 
worden: 

Zwar wird ftets fein Leid von erfchlaffenden: Leiden gepeinigt, 
Aber im Himmelgefilde der Seligen wohnet die Seele. 

Und als der Milefifche Apoll gefragt ward, ob Chriſtus ein Gott oder 
ein Menfch gewefen fei, gab er das Orakel: 
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Sterblich war nach dem Fleiſche der wunderthaͤtige Weiſe, 
Aber, gewaffneter Hand vom Chaldaͤiſchen Ritter ergriffen, -. 
Mußt er duch Nägel und Pfahl das bittere Schickſal erdulden. 

(5. Moshem. dissertatt. ad histor. ecoles. I, p. 145 und 146. 
Das waren bie Zeiten der Ruhe und des Friedens nach‘ der Ver 

folgung Sewers und vor den DVerfolgungen des Decius und feiner 
. Nachfolger, als. die hriftlichen Biſchoͤſe und Prieſter in den ehrwüchi- 

gen Mantel der Philofophen gekleidet, am Eniferlichen Hofe erfchienen. 
Da kamen auch Bilder Chriſti zum Vorfchein, und der gute Severus 
Alerander hatte in feiner Hauscapelle Bilder Abrahams, Orpheus, 
Chriſti, als der Stifter der drei Hauptreligionen, aufgeftellt, und vers 
ehrte fie täglich mit Weihraudy und Opfern. Auch diefe find verloren 
gegangen, wenigſtens ift bisher Feine alte Figur für ein folches Bild 
erkannt worden. 

5) Chriftusbilder unter den Ehriften. — Mochten 
nun auh Bilder der Art in ber Periode vor Gonftantin nidt 

“ganz fehlen, wie fich dieß wenigſtens aus einzelnen Erfcheinungen und 
Thatfachen fchließen läßt, fo fcheint man doch aus Furcht vor dem 
feineren oder gröbern Bilderbienfte die eigentlichen Abbildungen Chrifti 
vermieden zu haben; denn fonft wäre es unbegreiflih, wie, nachdem 
Conſtantin und mit ihm das Chriftenthum den Thron der Welt bes 
ffiegen hatte, die Schwefter biefes Kaiſers Conftantia ſich fo emfig nad) 
ChHriftusbildern hätte umfehen Finnen. Sie bat ben Freund ihres 
Haufes, Eufebius, den Bifhof von Caͤſarea, ihr ein ſolches Bild zu 
ſchicken, falls er eins entdeden koͤnnte. Seine Antwort, von der die 
Acten des zweiten Micänifchen Concils (a. 786) uns ein Fragment ers 
halten haben (Labaͤi Ausgabe der Soncilien 7r Theil) war mißbilligend, 
gewiß, meil er Mißbrauch aus dem Aberglauben der Prinzeſſin fuͤrch⸗ 
tete. Er fragte, was für ein Bild fie begehrte? Das wahre und 
unveränderlihe, weldes den Charakter feiner Ylas 
tur trage, oder dasjenige, weldes er für uns ange 
nommen, als er mit der Knechtsgeſtalt bekleidet 
war! — — Wer hätte wohl mit todten, unbefeelten 
Sarben und Schattenriffen feine Gerrlichkeit mabs 
len Bönnen, da nidyt einmal die vortrefflihen Schi 
ler, die mit ibm auf dem Berge waren, ihn anbliden 
tonnten, fondern nieder aufs Angefidht fielen und 
bekannten, fie Eönnten feinen Anblid nicht ertra— 
gen. Wenn alfo feine Menfh gewordene Geftalt 
von der ibm einwohnenden Gottheit foldhe Kraft er 
balten batte,. was foll man denn nun fagen, da er 
unfterblih, unermeßlich die Knehtsgeftalt mit der 
Herrlichkeit des Herrn und Gottes vertaufht hat? 

| So weit giebt uns alfo das chriftliche Alterthum keine Aufklaͤ⸗ 
- ung, und es war vergeblih, daß die MWertheidiger der Bilder im zwei: 
ten Nicänifhen Concil Beweisgründe daher zu führen fuchten. Die 

verftändigern Mitglieder defjelben verwarfen fi. Der Decident mar 
mit ihnen einverflanden, und es gereicht dem hellen Geiſte Carls beö 
Gr. und feiner Rathgeber unter den Biſchoͤfen des Frankfurter Concils 
zu nicht geringem Ruhme, daß fie das Edefienifhe Bild, die Panea⸗ 
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diſche Statue und alle andere, angeblich uralte von Engel: oder Men⸗ 
fchenhänden verfertigte Chriftusbilder als Fabeln, ober wie 3. B. jene 
Statue, als ungewiß verwarfen. 

Indem wir jegt unſre Aufmerkfamtkeit auf noch vorhandene Chri⸗ 
flusbilder richten, müffen wir jedoch bemerken, daß es fehr ſchwer, wo 
nicht unmoͤglich ift, das Alter eines jeden zu beflimmen. Auch bier muß 
man fich oft nur mit der Wahrfcheinlichfeit begnügen. Wir folgen hier, 
wie es überhaupt im britten Abfchnitte gefchehen ift, den Mittheilungen 
Münters Über Chriſtusbilder 1. 1. 28 Heft p. 19 ff. — Die Nach—⸗ 
sicht des SFohann von Damascus, daß Conftantin auf feinen kaiſer⸗ 
lichen Münzen fowohl das am Himmel erfhienene Zeichen des felig: 
machenden Sreuzes, als auc das gottmenfchlihe Bild Chriſti zugleich 
mit dem feinigen habe prägen laſſen, würde, wenn fie flärker verbuͤrgt 
wäre, Aufmerkſamkeit verdienen. Allein Münter legt wegen. des Still: 
ſchweigens, welches Eufebius darüber beobachtet hat, auf dieſes Zeug: 
niß des auch fonft ſchon als Leichtgläubig bekannten Johannes von Da⸗ 
mascus (S. deffen epist. ad Theophil. Imperat. c. 3. Opp. Tom. IL 
p. 630) wenig Gewicht. — Bedeutender bürfte eine vor wenig Jah⸗ 
ten von Zanini aus dem borgianifhen Muſeum herausgegebene Kupfer: 
münze ſeyn, die vielleicht ungefähr in diefe Zeit gehört. Sie flellt auf 
der einen Seite ein Zempelgebäude mit einer Kuppel und zweien vor 

« demfelben auf dem Rüden wie im Schlafe liegenden Soldaten vor. Die 
Inſchrift iſt ANACACIC. Die andere hat einen Kopf, der durch 
dad Kreuz hinter ihm augenſcheinlich als ein Chriſtuskopf bezeichs 
net wird. Die Erklärung diefer Münze iſt leicht. Conſtantins Mut: 
tee Helena reifte nach Jeruſalem, fand dort das Kreuz Chrifli, und be⸗ 
wog ihren Sohn, auf dem Orte, den fie für die Schäbelflätte hielt, 
und über dem angeblichen Grabe Chrifti (vergl. über diefen Gegenftand 
naͤchſt Pleſſings Schrift über Golgatha und Chrifti Grab, Halle 1789, 
Scholz De Golgathae et sepuleri J. Ch. situ. Bonn. 1825) eine prächtige 
Kirche aufzuführen, diefelbe, die, mehrmals zerftört, immer aus ihren Truͤm⸗ 
mern wieder aufgebaut, und vor kurzem wiederum durch eine Feuersbrunft 
befhäbigt worden if. Vergl. Scholz Reife in die Gegend zwifchen 
Alerandeien und Pardtonium, die Lybiſche Wuͤſte, Siwa, Aegypten, 
Daläftina und Syrien ©. 21%. — Diefe Kirche ward nach dem be⸗ 
rühmten Concil zu Tyrus 837 von den bort verfammelt gemwefenen 
Bilhöfen eingeweiht, und erhielt den Namen Meprugıov rs ava- 
oraosoog, weldes Alles Eufebius im 3. Buche de vita Constant. c. 
20 und 80 berichtet. Das Gebäude mit dieſer Weberfchrift iſt ohne 
Bweifel die Kirche der Auferſtehung zu Serufalem, und die beiden 
fhlafenden Hüter des Grabes geben fie außerdem zu erkennen. Sie 
wird auch auf Bleifiegeln von Serufalem aus ber Zeit der Kreuzzüge 
abgebildet. Das Chriſtusbild auf der andern Seite hat eine ovale 
Form, langes, nicht gefcheitelte®, aber gelocktes Haar, halb oder viel: 
mehr ganz gefchloffene Augen, und ein ernfles‘, ehrwuͤrdiges Anfehn. 
Es tft nicht der Sieger des Todes, fondern eher der noch im Grabe 
ruhende Chriftus, der in demſelben vorgeftellt if. Wiewohl aud 
Münter Bedenken trägt, dieſe Münze in eine der Gonftantinifchen 
Periode nahe Zeit zu fegen, Bedenklichkeiten ertegt, fo möchte doch 
der Umſtand dafür fprechen, daß fie einen Ping m »Borgianifchen 

Siegel Handbuch I. 28 
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Cabinette einnahm, und daß der Cardinal, der ein guter Muͤnzkenner 
war, und Zoega, der dieſe Muͤnzſammlung ordnete, ſie fuͤr eine Muͤnze 
aus dem Conſtantiniſchen Zeitalter gehalten hat. 

Ein der Conſtantiniſchen Periode vielleicht gleichzeitiges, wenigſtens 
fehr altes Chriftusbild in Moſaik in der Lateranifchen Bafilica, deren 
Urprung bis in die Zeiten Conſtantins des Gr. verlegt wird, giebt 
d’Azincourt Livraison Ill. Pl. XVI. Es ift ein fchönes Doalgeficht 
mit einem langen Barte und fchlichtem, über die Stirne geſcheiteltem 
Haare. Bon ihm wird erzählt, es fei zu Conftantins Zeiten zum Vor: 
fhein gelommen und als ein Gefchent des Himmels betrachtet worden. 
Seiner foll Petrarca Rime Parte I. Sonn. XIV. gedenken. 

Die übrigen wirklich‘ alten Chriftusbilder, die auf unfere Zeiten 
gefommen find, wurden in den römifhen Katatomben gefunden. Es 
find Gemälde mit Kalkfarben an den Waͤnden aufgetragen. Mir ken: 
nen fie nur aus des Aringhi Werke; denn ſeitdem biefer Gelehrte ſich 
mit der Unterfuhung der chriftlichen Alterchümer befchäftigte, find fie, 
wie fo viele andere, verborben oder vernichtet worden, zu fo viel groͤ⸗ 
Berem Schaden der chriftlihen Kunftgefchichte, als die roͤmiſchen Kata⸗ 
komben bis jegt bie einzigen Drte find, wo Beiträge zu biefer geſam⸗ 
melt werden Eönnen. 

Es wird ſich fehon aus dem zeither Gefagten ergeben haben, baß 
wir uns bier mit den eigentlichen Portraits Chrifti befchäftigen, wies 

wohl aud feine Gefichtsbildung auf manchen Reliefs und Gemälden 
ausgedrüdt ift, welche Scenen aus ber Gefchichte des N. T. dar⸗ 

‚  Älellen. Da wir aber an einem andern Drte von biefen handeln wers 
ben, fo bemerken wir hier nur fo viel, daß dieſe Kunſtdarſtellungen die 
heilige Gefchichte des N. T. betreffend, welche die Figur Sefu mit 
enthalten, ihrer Natur nach gewöhnlih zu Klein find, ald daß man 
mit Gewißheit etwas daraus fchließen koͤnnte. Bon Portraitgemäl: 
ben aber, die uns hier intereffiven können, haben fi) in den roͤmiſchen 
Katakomben drei erhalten, ungemwiß aus welchem Zeitalter, aber wahrs 
ſcheinlich doch aus den fruͤhern Zeiten, etwa zwiſchen einem und zwei 
Sahrhunderten nach Conftantin. Das erfte ift aus dem Coemeterio S. 
Callisti an der Via Appia und Ardeatina, im vierten und letzten 
Grabgemach, mitten in der gemölbten Dede deſſelben ( Aringhi 821. 
Bosio 253). Es ift ein nadtes Bruſtbild, über deffen linke Schulter 
jedoh ein Gewand geworfen if. Das Geficht iſt oval mit gerader 
Nafe, getwölbten Augenbraunen, einer ebenen und ziemlih hoben 
Stirn. Der Ausdrud ift ernft und mild. Das Haar auf der Stirn 
gefcheitelt, wallt auf die Bruft herab, der Bart iſt nicht ſtark, kurz und 
gefpalten. Das Ausfehen eines Mannes eher von 30 als von 40 
Sahren. Der Maler hat aber nicht. verftanden dem Blicke Geiſt zu 
geben. | 

Im Character ähnlich, aber geiftvoller iſt ein zweites, Bild in 
Coemeterio Pontiano, Via Portuensi (Aringhi I. 228. Bosio 129). 
Es ift ein bekleidetes Bruſtbild mit hoher Stirn, gerader Nafe, ges 
mwölbten Augenbraunen, mildem Munde, ſtarkem Kinne; ber Bart ift 
am Kinn und den Baden: gefchoren und nur über dem Munde und 
ben Rinne mäßig gehalten. Die Augen find groß und hei und et: 
was aufwärts gerichtet. Die rechte Hand hält er an der Bruſt geöff: 
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‚net, als wolle er reden. In der linken Hand bat er ein Buch. Ein 
Nimbus von Perlen, in dem ein Kreuz gleichfalls von Perlen ift, uns 
giebt dad Haupt. Ein ſchoͤnes und edles Geficht, welches ein Alter 
von 80 Jahren ausdruͤckt. Ein Paar Runzeln auf ber Stirn geben 
ihm ein etwas ernfleres Anfehn, als das Bild ohne biefelben haben 
würde. Mit diefem Bilde hat eine alte Moſaik, die d’Azincourt für 
ungefähr gleichzeltig mit den Conftantinen hält, viel Aehnlichkeit. — 
Eine andere, die auf dem Altare fleht, unter dem in ber vaticanifchen 
Bafilica die Gebeine des Fürften der Apoftel ruhen follen, ift unftreitig 
aus dem frühen Mittelalter; aus welchem Jahrhunderte aber, läßt fich 
ſchwer beflimmen. 

Voͤllig diefem ähnlich ift ein in demfelben Coemeterio gefundenes 
Gemälde, welches die Taufe Sefu vorftellt. (Aringhi I. 228. Bosio 
131). Das Geſicht iſt groß genug, um bie Züge befjelben auszu: 
druͤcken. Das Bild ift bärtig, ber Bart ift gleichfalls unter dem 
Kinne gefpalten. Der Ausdeud ift eben fo freundlich als der des 
oben erwähnten Bildes bei Aringhi. 

Die eben erwähnten Gemälde geben uns die Grundzüge des 
Ideals, welches die alte Kirche dem Chriftuskopfe beilegte. Es hat fich 
diefes alle Jahrhunderte hindurch in der Phantafie der griechifchen Ma⸗ 
ler erhalten. Cimabue und Chiotto, bie Wiederherfteller der Malerei 
in Stalien, nahmen e8 auf; von ihnen pflanzte es fich meiter fort, bis 
Rafaels erhabener Geift, dem Leonardo da Vinci folgte, ihm feine 
böchfte Vollendung gab; und fo fehen wir nod) in des großen Urbina⸗ 
ten Wundergeflalten biefelben Züge, nur durch allen Zauber der Kunft 
erhaben, unter welchen die alten Chriften ſich die Gefichtsbildung des 
auf Erden wandeinden Sohnes Gottes dachten. 

Selten nur findet fi) Gelegenheit, alte chriftliche Kunſtwerke ber 
griechifhen Kirche zu betrachten, daher wird es nicht ohne Intereſſe 
feyn, bei den Darftellungen Chrifti zu verweilen, wie fie fih auf 
Münzen finden, die noch von ben byzantinifchen Kaifern gefchla- 
gen wurden. Auf Münzen muß man fih hier befchränten, weil bis 
jegt keine andern Denkmale vorhanden find. Die eherne Statue, 
die Conftantin der Gr. errichtet haben fol, und das Moſaikbild, wel: 
ches die Kaiferin Irene verfertigen ließ. (Anonymi Antiquitat. Con- 
stantinop. in Banduri’s Imper. Orientale. Tom. I. p. 9—16. Tom. 
II. p. 475) find verloren. Jedoch ift es nicht unmwahrfcheinlih, daß 
fih noch alte Mofaiten und Gemälde in Griechenland finden mögen, 
und daß auch die Entdedung derſelben möglich ift, wenn fachverfläns 
dige Neifende nicht blos auf die alt:hellenifhe, fondern auch auf die 
altchriftliche Kunſt ihre Aufmerkfamkeit richten werden. 

Auf den Münzen der morgenländifchen Kaifer finden mir in ben 
5 erfien Jahrhunderten Fein Bruſtbild dargeftellt, deſto häufiger aber 
das Kreuz und den figenden Chriftus auf Münzen von Juſtinian 
Rhinotmetus. Daher die Behauptung des Styliges, und aus ihm 
des Gedrenus von bem Kaifer Johann Zimisces, der von 969 — 975 
regierte, er habe befohlen, das Bild des Erföfers auf Münzen und 
Obole zu fegen, welches vorher nicht gefchehen fei. Auf der Kebrfeite, 
heißt es ferner, ſtand die Iateinifche Snfchrift: Jesus Christus rex re- 

gnantium. Diefe Münzen haben ſich in fehr großer ae und mit 

/ 
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vlelen Varietaͤten erhalten. Bald iſt es das Bruſtbild Chriſti mit der 
Umſchrift EMMANOTHA, bald ein ſitzenber oder ſtehender Chriſtus. 
Die Züge des Geſichtes find, fo weit ber kleine Raum, den das Bild 
einnimmt, fie zu beurtheilen erlaubt, diefelben, vwole auf den alten Ge⸗ 
mälden. Hohe Stirn, ovales Geficht, gefcheiteltes Haar, den Bart bee 
fonderd unter dem Kinn etwas gefpigt. Außer der Iateinifhen In⸗ 
fchrift haben diefe Münzen auch die griehifhe IC. XC. BAZLAETE 
BAZILAERN, zumellen auh IC. XC. NIKA. 

Ausdrudsvolfer und fchöner find die Chriftushilder auf den Sie⸗ 
geln der Heermeifter der Provinz Deutſchland im Zempelorden und al- 
fer Wahrſcheinlichkeit nad) Copien alter, im Morgenlande gefchnittener 
Steine. Eins derfelben, das Siegel des MWildgrafen Friedrich, findet 
fi) abgebildet in Münters Sinnbildern und Kunftvorftellungen, 26 
Heft Taf. V. m. 3. — Noch Einiges von Chriftusbildern werben 
wir erinnern müflen, wo von bildlihen Darftellungen des N. T. bie 
Rede feyn, und wo befonder& die ganze Figur Jeſu ber Betrachtung 
nahe geftellt wird. Was nun die Kunfldarfiellungen in Beziehung 

. auf die Portraits Jeſu betrifft, fo wiederholt ſich bie bereits oben ges 
machte Bemerkung, 

1) daß die Phantafie derjenigen Kirchenväter,, die für Abbilbuns 
gen Jeſu die Gottesgeſtalt wünfdhten, von det Kunſt am meilten fei 
beachtet worden, und daß die Vorftellungen von, den Gefichtszügen Jeſu, 
wie wir fie in den oben erwähnten Bildern, die fälfchlid dem Zeitalter 
Sefu und dem früheften chriftlichen Alterthume zugefchrieben werden, 
doch im Ganzen die Oberhand behielten. Wir würden inzwifchen fehe 
irren, wenn wir in allen Chriftusbildern, die fi in der Zeit der all 
gemein üblicd gewordenen Bilderverehrung ſehr haͤuften, dieſen idealen 
Typus wiederfinden wollten. SKunflverftändige, die auf ihren Reifen 
Eicchliche Bilderwerke, befonders aus der fpätern Hälfte des Mittelaltets 
3. B. in Stalien, auf der pyrenaͤiſchen Halbinfel, in Belgien, in dem 
Batholifchen Deutfchlande ſahen, können das Willkuͤrliche, Geſchmack⸗ 
lofe und ſelbſt Carricaturartige der Abbildungen Jeſu nicht grell genug 
(Hilden. — Ein anderer merkwürdiger Umſtand auf den zeither er: 
wähnten Kunftdarftellungen ift 

2) der fogenannte Nimbus. Daß bdiefer aus dem Heidenthume 
flammt , ift erwiefen. Ob er urfprünglic aͤgyptiſch oder etruscifch fei, 
wie Buonaroti glaubt, laffen wir dahin geftellt feyn. Die Römer 
brauchten ihn aber bei ihren Kunftwerken, um die Götter, nachher aber 
die Kaifer zu bezeichnen. Servius fpriht in feinen Scholien zu Vir— 
gif meprmalt von ihm. Bei den Worten zum 587. V. des 3. Buches 
der Aeneide: 

Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat, macht er die Ans 
merdung: Proprie nimbus est qui Deerum et imperatorum capita 
quasi clara ncbula nubere fingitur. Mehrere ähnliche Stellen hat 
Münter 1. h 28 Heft p. 21 angeführt. — Bon ben heidnifchen 
Kunftwerken ging dee Nimbus nun als Heitigenfhein in die chriſt⸗ 

‚ lichen über. Doch .nicht gleidy als eigentliches Charakterzeichen der 
Heiligkeit. Denn auf alten Gemälden der Vaticanifchen Bibliothek ift 
nicht blos Herodes, fondern es find auch bie als weibliche Geftalten 
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perfonifisirten Städte Jericho, Gaza, Gabaon damit bezeichnet. Auch 
findet man auf Ddiefe Weife dargefielle Suftinian und feine Gemahlin 
Theobora auf einer Moſaik zu Ravenna, Nicht minder gilt dieß 
auch von einigen Königen der Franken aus dem Merowingifchen 
Stamme. Beſonders aber murden Chriftus, die Engel und bie 
Heiligen mit ihm gemalt, und die Verklärung Chriſti (Mt. 17, 2. Mre. 
9, 2.) mußte natürlicher Weiſe die Webertragung heidnifher Ideen auf 
chriftliche Vorſtellungen, zumal auf Gemälde Chrifti, überaus begünftigen. 

Die älteften Chriftusbilder, auf denen wir den Nimbus fehen, 
find zwei Mofaiten in der Kirche der heiligen Gonftantia ig Rom, 
die im Gonftantinifhen Zeitalter verfertige feyn follen. Bei diefem 
Nimbus aber, inwiefern ihn die Chriftusbilder mit andern Gemälden 
theilen, findet eine gewiſſe Zeitabftufung ftatt. Anfangs findet man ihn 
bei Jeſu allein, fpäter auch bei den ihn umgebenden Engeln. Allmaͤh⸗ 
Lig erhielten ihn auch die Apoftel, die Heiligen und felbft die fpmboli- 
{hen Zhiere der Evangeliften. Buonaroti glaubt, daß man im Anz: 
fange des 5. Jahrhunderts begonnen habe, den Engeln den Nimbus 
zu geben, daß es aber erft gegen das Ende des fechsten allgemein ges 
wefen fei, fie mit demfelben zu zieren, und beruft fih auf den gleiche _ 
zeitigen Erzbifhof Iſidor von Sevilla, welcher fchreibt: Lumen, quod 
eirca angelor. capita fingitur, nimbus vocatur. 

Woher entfland aber die ganze Idee? Münter 1. 1. wagt fol 
gende Vermuthung: „Die Phänomene des Lebensmagnetismus waren 
„den Alten nicht unbekannt. Den Hauptbeweis giebt eine Stelle in 
„Tertullians Schrift, de anima c. 9., wo von: den Viſionen einer 
„Schweſter in den Verfammlungen der Montaniften die Rede ift, die 

„ale characteriftiihen Zeihen des Somnambulismus haben, fei er 
„nun duch magnetifche Behandlung oder duch einen natürlich = trank: 
„haften Zuftand hervorgebraht worden. Diefe Montaniftin befchreibt 
„unter andern auch die Geftglt der Seele auf folgende Art: Ostensa 
„mihi est anima corporaliter et spiritus videbatur, sed non inanis 
„es vacuae Qualitatis, immo, quae etiam teneri repromitteret , te- 
„nera et lucida, aerei coloris, et forma per omnia humana haec 

„visio est. Es iſt auch bekannt, nn Wagnetiſirten alle diejenigen, 
„mit denen fie, in einem .magnetifche iſſe find, und. bie Pers 
„ſonen, melche fie in ihren Gefihten a. alt Lichtfhimmmer ums 
‚geben fehen. Konnten diefe Phänome  2e das Alterthum ohne 
„allen Zweifel, wo fie ſich zeigten, für 8 ererfheinungen hielt, nicht 
„veranlaffen, daß man wenigftens die Hay ‚ter der Gottheiten, wenn 
„man fie malte, mit einem Lichtſchimmer umgab?“ 

) Runftleiftungen unfrer Tage in Abſicht auf 
Ehriftusbilder, Eritifhe Beurtheilung derfelben in 
der frübern und in der neuern Zeit, befonders von 
Cavater, und ſchöͤnes Ideal für ſolche Runfterzeug: 
niſſe, aufgeftellt vom Freiherrn von Weffenberg. — 

Es verfteht fi) von felbft, daß wir hier nad ber Natur der Sache 
und dem Plane diefes Handbuches keine ausführliche Kunftgefchichte ges 

ben Eönnen, fondern daß wir uns mehr mit allgemeinen Andeutungen 

begnügen müflen. Jedoch innen wir Lefer, bie ſich mweitläufiger uns 
terrichten wollen, auf die oben angeführte treffliche Schrift des Frei⸗ 
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beren von Weſſenberg: die chriftlichen Bilder ıc., verweilen. Nicht nur 
in einem befondern Abfchnitte über Chriftusbilder, fondern auch über 
andere, verwandte bildliche Darftellungen verbreitet er fich mit hiſtori⸗ 
ſcher Genauigkeit und tiefem, heiligem Gefühle darüber, was die Kunſt 
fuͤr kirchliche Zwecke zu leiften habe. Der Darftellung Weſſenbergs ges 
mäß müflen wie audy bee neuern Zeit ben Vorzug zugeflehen, daß bie 
Kunft ſich in ihr, in Abſicht auf ideale Darftellung der Geſichtsbildung 
Jeſu am höchften erhoben habe. Hier wird unfer Blick nah Ita⸗ 
lien, dem Lande der Kunft, unwilltührlich hingelentt, und Münter, 
wie Weſſenberg zeigen vereint, daß die Grundzüge des deals, welches 
die alte Kirche den Chriftustöpfen beilegte, ſich alle Jahrhunderte hine 
durch erhalten habe, und felbft von Cimabue und Ehiotto, den Wieder⸗ 
herftelleen der Malerei in Stalien, wieder aufgenommen worben 
ſei. Bon ihnen pflanzte es fich weiter fort, bis Rafael, dem Leo⸗ 
nardo da Vinci und Andere folgten, ihm feine hoͤchſte Vollendung 
gab. Was nun der große Rafael Ausgezeichnetes geleiftet, wie 
feine Kunfterzeugniffe auf die Kuͤnſtler aller gebildeten europäifchen Nas 
tionen gewirkt haben, wie das Anfchauen feiner Gemälde durch treffliche 
Eopien in Kupferftihen und neuerlih in hoͤchſt gelungenen Lithogras 
phien erleichtert worden fei, findet man im Allgemeinen und in befons 
dern Abfchnitten bei Weſſenberg nachgewieſen. 

Bei diefen Bildern iſt es auch nicht unintereflant zu erfahren, 
welche Eritifhe Beurtheilung fie bereits im Altertbume und aud im 
der neuern Zeit erfahren haben. — Genau genommen tönnen wie 
dahin die Stellen des A. T. rechnen, von welchen fchon oben die Rebe 
geweſen ift, welche frühere Kirchenväter brauchten, um fih von Jeſu 
ein Bild, entweder in Knechtsgeſtalt oder in Gottesgeftalt, zu entwerfen. 
Man findet diefe Stellen gefammelt in Pearson expositio symboli 
apostolici p. 158. — Hierher dürfte auch eine Stelle aus Auguſtin 
de Trinitate VIH. co. 4 zu rechnen feyn, wo er von ben Chriftusbils 
bern feiner Zeit fagt: „„Die Befihtsbildung des Herrn im 
„Sleifhe, welde, wie fie auch gewefen feyn mag, 
„doch nur eine war, wird durch die Derfhiedenbeit 
„der unzählbaren Ideale verändert und entftellt.‘ 
Im Bilderftreite machte bie aufgeflärte Parthei auch auf diefen Um⸗ 
fland aufmerkſam. Sie fragte nämlich, weldhes von diefen 
Bildern das aͤchte fei, das, weldyes die Römer zeig> 
ten, Oder das, was die Juden malen, oder was bei 
den Briedhen bewahrt wird, oder aud) das, was die 
Aegypter verehrten! Denn, fasten fie, fie gleidhen 
einander nicht. Diefe Worte erklärt Photius, bei dem wir fie 
lefen (ep. 64. initio) folgendermaßen: „Die Briehen verfi 
bern, Ehriftus fei in der Welt ibnen ähbnlih er 
ſchienen; die Römer fagen, er habe ihre Bildung ge: 
habt. Daffelbe behaupten aud die Indier und 
Aethiopier in Hinficht auf fi.” Ein jedes diefer Voͤlker 
bielt nämlich feine Nationalphyfiognomie für die fchönfte und bildete 
ſich aus dieſer das Ideal Chriſti. (Ein neuer Reiſender, Prof. Scholz 
in feiner Reife in die Gegend zwiſchen Alerandrien und Paraͤtonium, 
die lybiſche Wuͤſte, Sima, Paldflina ꝛc., Leipzig 1822, fand in den 
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bereiften Gegenden noch jest eine große Verſchiedenheit der Chriftugs 
bilder und nur fein Haarwuchs feheint meiſtens übereinflimmend vors 
geftellt worden zu feyn, wenn anders Suidas in feinem Berichte zus 
verläffig ift, daß nämlich die genaueſten Gefchichtfchreiber melden, am 
meiften werde das Bild mit fraufem und bünnem Haare gemalt. 

Wir dürfen und darum nicht wundern, wenn in ber neuern Zeit 
ein Mann, der in den Tagen der Aufklärung und ber höher gefleiger: 
ten Kunft lebte, und dem man übrigens wohl ein Urtheil über dieſen 
Gegenftand zugeftehen muß, an den Chriftusbildern feiner Zeit eine 
fcharfe Kritik übt, ob diefe gleich zum Theil berühmten Namen in ber 
Malerei angehören. Es ift dieß Kavater in feinen phyfiognomifchen 
Fragmenten, vierter Verſuch, Leipzig und Winterthur 1778. Ueber 
Chriſtusbilder p. 433 ff. Nachdem er überhaupt die Möglichkeit ge: 
leugnet bat, daß je die menfchliche Kunft ein würdiges Chriſtusbild ver: 
wirklichen koͤnne, läßt er fich alfo vernehmen: So unmöglidy es 
aber ift, daß wir uns ein würdiges, d. 1. richtiges, 
Bild von ihm maden, fo iſt es dennod fehr leicht 
möglich, die Unwürdigkeit und Unrichtigkeit fo vies 
ler Bilder von ihm 3u fühlen. Ohne ein Jdealvon 
ihm entwerfen zu Fönnen, Bönnen wir mit Gewiß— 
beit fagen: Don allen vorhandenen Chriftusföpfen 
ift Feiner des großen Characters würdig; Alle, — 
wenigftens die ich gefehen, find, wo nicht erweiss 
liheKäfterungen, doch, gelind ausgedrüdt, entwer 
der zu fehr menſchlich oder zu wenig, ohne deswer 
gen göttlih zu feyn. — Es ift immer, wenigftens 
ein Hauptingredienz, obne weldes Ehriftus nicht 
mehr Chriftus ift, vergeffen oder vernadhläffigt. 
Entweder das Menfhlidhe oder das Bdttlihe — 
oder das Ifraelitifhe — oder das Meffianifche. 
Und wenn allenfalls zur hochſten Seltenheit diefe 
vier Charactere nodh fo ziemlich 3ufammenges 
ſchmolzen find, fo find fie es bödhftens nur für we— 
nige Momente: In hundert andere Momente 
des meffianifhen Ehbaracters paßt das Geſicht 
und die Befihtsform nicht. Man frage ſich bei 
allen vorkommenden Chriftusbildern niht nur: 
Paßt diefe Miene für den gegenwärtigen Mo 
ment? fondern man frage allervsrderft: Papt 
diefe Befihtsform zu allen bekannten haracteri- 
ftifhen Momenten des göttlihen Sohnes, der im: 
mer zugleih Menſchenſohn und Meffias war? 
Vicht nur: Sagt diefes Geſicht gerade jegt unge: 
fähr das, was es fagen foll, fondern kann diefes 
Geſicht alles fagen, leiden und tbun, was wir von 
Jefu wiffens Die Miene für den Moment täufcht 
uns gar oft, beftiht unfer Urtheil für den ganzen 
Character, und wenn die Miene vorüber iſt, ſo fe: 
ben wir nichts mehr. — Weber das befte Geſicht 
Bann oft, wie über den hellften Himmel, das WIE: 
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hen einer ſchlechten Miene hineilen, und umges 
ehrt; der ähte Maler ftudirt den Hauptdharacter 
und die Örundform. Die Rraft, zu wirken und 
zu leiden — zu Boden ſtuͤrzen und: Pater vergieb:! 
zu flehben, — hebe dich weg, Satan, — und id bin 
gekommen das Verlorne zu fuhen und felig 3u 
machen — diefelbe eine Kraft durch annäbhernde, 
einfahe und unzufammengeflidte Linien auszu⸗ 
örüden: hoc opus, hie labor! Es ift möglidy, ſolche 
S.inien zu finden, aber unmdglidh, alle zu finden 
und alle mit einander zu verbinden. Selbft wenn 
der gefhidtefte Maler Ehriftum vor ſich fäbe, 
wäre an Feine gute Copie zu denten. Entweder 
würde der Maler die 50hheit und Unerreichbar⸗ 
keit des Urbildes fühlen, oder nidht. In beiden 
Sällen Fönnte er nicht treu copiren. Die Liebe, 
die ihm die Augen auffhlöffe, würde ibm die 
Bände binden, nd freie Jände ohne geöffnete 
Augen — was wären fie! Indeffen ift es doch wid; 
tig, daß man firebe Verſuche zu madhen, non, ut di- 
catur quid — wie Auguftin bei einem gewiffen An« 
laffe fagt — sed ne taceatur. — DBeffere Ehrifluss 

. bilder verdrängen ſchlechtere, und löfhen den fas 
talen Zindrud von diefen aus und machen fie uns 
erträglich.” Wie übergehen das Uebrige, weil fih von nun an 
in das Urtheil Lavaters eine gewiſe unverſtaͤndliche Myſtik miſcht. 
Nur das bemerken wir noch, daß er ſein Urtheil in mehreren in Kupfer 
geſtochenen Copien von Chriſtuskoͤpfen, z. B. von Rafael (dieſen 
zwar in ganzer Figur) nach Vandyk, nach Chodowiecki, nach Mengs 
u. a. zu rechtfertigen ſucht. 

Beinahe 50 Jahre ſpaͤter laͤßt ſich eine andere gewichtvolle Stimme 
über Chriſtusbilder vernehmen, es iſt die des trefflichen Freiherrn von 
Weſſenberg. Wie er auch mit Lavater darin uͤbereinſtimmt, daß ein 
in höchfter Vollendung gedachtes Chriftusbild für Menfchen nur immer 
ein fchönes Ideal bleiben werde, fo beurtheilt ec body die vorhandenen 
Kunftwerke (die er freilich in noch vollkommnerer Geſtalt als Lava⸗ 
ter [hauen Eonnte) weit milder, und zeigt bas einzelne Schöne und 
Gelungene in biefen Leiſtungen. — Der erfte heil feines Werkes: 
Chriftlihe Bilder sc., enthält nicht nur fehägenswerthe biftorifche Nach⸗ 
richten, fondern auch vortrefflihe Kunfttheorien, wohin wir unter andern 
die aufgeftellten Grundfäge rechnen, bie er für den Eirchlichen Bilder: 
gebrauch beflimmt. — Aber was das Urtheil Treffendes, die Phan- 
tafie Schaffendes, das Gefühl Würdiges und Edles geben kann, das 
bat ee in dem aufgeftellten Ideale von Chriftusbildern im 2. Theile 
4e Abſchnitt p. 252 — 257 geleiftee. — Seine Darftellung iſt keines 

kuͤrzern Auszuges fählg und verdient im Zuſammenhange nachgelefen 
gu werden. Weſſenbergs Schrift ift auch darum fo wichtig, weil fie 
das Beſſere von Chriftushildern bis auf die neuefle Zeit mittheilt und 
Manches auch durch treffliche Kupferftiche erläutert. — Ein verwandter 
Auffag erfchien jüngjt in der gehaltvollen Zeitſchrift für bie hiſtoriſche 



Chriftuöbilber. 44 

Theologie, herausgegeben vom Domherrn Dr. Illgen 1835. 5:3. 28 Stud 
p-69 ff. Er iſt überfchrieben:: Von Bildern Gottes, oder darf Gott ſelbſt, ges 
woͤhnlich Gott Vater genannt, für den hriftlichen Kanſiler ein Gegenſtand 
ber bildenden Kunſt ſeyn? Kine bibliſch⸗-kunſtgeſchichtliche pragmatiſche 
Unterſuchung von Heinr. Brauer, außerordentlichem Pfarrer zu Marburg. 
Bei einem fluͤchtigen Durchlaufen der Abhandlung fand jedoch der Verfaſſer, 
daß ſie Chriſtusbilder nur ſelten beruͤhrte, jedoch hoͤchſt wichtig iſt in 
Abſicht auf die zu loͤſende Aufgabe. Wir werden ſie benutzen, wo von 
den bildlichen Darſtellungen des A. und N. T. die Rede ſeyn wird. Be⸗ 
ſonders hat uns das Ergebniß dieſer Unterſuchung fuͤr den proteſtantiſchen 
Cultus in Abſicht auf kirchliche Bilderwerke gefreut, indem Aehnliches 
von uns in dem Art „Bilder in der chriftlichen Kirche“ ir erwähnt 
worden. 



48. 

SGollecten 

| Kirchliher Sprachgebrauch dieſes und einiger damit 

verwandten Wörter, 

I. Collecta ald Gebetögattung. II. Collecta für 
Sammlung von milden Beiträgen in den chriftlich-kirch- 
lichen Berfammlungsorten. II. Collecta in verfchiedenen 
andern Bedeutungen. IV. Einige davon abgeleitete. Woͤr⸗ 
ter in der Kirchenſprache. 

$iteratur. Joh. Hoornbeck de preeibus ecclesiasticis, in 
feinen Miscell, sacr. Ultrajecti 1689. — G. Cassander de preecib. 
ecclesiasticis, quae collectae vulgo vocantur. — Du Fresne unter 
d. W. collecta. — Bingh. antiquit. I. XV. c. 1. $. 4. uͤberſchrie⸗ 
ben: de invocatione sive collecta, preces populi insecuta. 

I) Collecta zur Bezeichnung einer gewiſſen Gebetsgattung in 
ber kirchlichen Liturgie. Collecta, urfprünglicd Adjectivum sc. pecunia, 
das Zufammengelegte an Geld, der. Beitrag, koͤmmt ſchon bei guten roͤ⸗ 
mifchen Schriftflelleen vor, 3.38. Cic. de orat. 1. II. c. 57. collectam 
a conviva exigere (einen Beitrag zur gelehrten Befprechung über die 
Medekunft vom Gafte verlangen). In der Bedeutung ald Beitrag zu 
einem gewiſſen Zwecke, befonders zu einer Mahlzeit, findet es fi 
auch bei Varro. — Eigenthuͤmlich aber im chriftlichs kirchlichen Leben 
bedeutet e8 in der roͤmiſchen Meßliturgie kürzere Gebete, welche der Prie⸗ 
ftee vor der Epiftel nach dem: „Orate fratres“ nad der Vorſchrift 
ber Rubrik (Rubriken werden im römifch = Eatholifchen Gultus die Vor: 
ſchriften der Kirche über Abhaltung der Meſſe, Vesper und anderer 
gottesdienfllichen Handlungen genannt. Beſonders enthalten fie genaue 
Beftimmungen über die verfchiedenen Feſte, über ihre größere oder 
mindere Seierlichkäit, über die Fatbe der Meßkleider u. dergl. Der 
Name Rubrik koͤmmt vom lateinifchen ruber her, weil nach Sitte ber 
Alten die Anfangsbuchflaben immer mit vother Farbe gefchrieben zu 
werden pflegten) aus dem Mepbuche ablieft. ihren Inhalt kann man 
nad) den verfchiedenen Namen, bie ihnen bei den morgen und 
abendländifchen Chriflen ertheilt worden, beurtheilen. Hier heißen fie 
bald Benedictiones (Lobgebete), bei den Griechen Znzugnosis (Anru: 
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fungen), auch nagadeoeıs, Bitten. Den Namen derſelben erklärt man 
auf verfchiedene Art. Entweder weil fie vor dem verfammelten Wolke 
(populo collecto) gefprochen wurden, oder weil der Priefter die Gebete aller 
Anweſenden gleihfam zufammenfaßt (colligit), oder weil fie aus Stellen 
der heiligen Schrift und anderer kirchlicher Bücher zufammengefegt find 
(oratio oollecta). Etwas anders erklärt fi Luther Über diefen Nas. 
men: Sermon von der heiligen Meſſe. Sen. Ausgabe. Tom. I. p. 
3342. — Uebrigens find folche Collecten, zu welchen der Liturg durch 
da8 „Oremus“ aufforderte, und welche das Volk mit dem Refponfos 
rum Amen fchloß, fehr alt. Die Kirche kannte fie bereitd zu Zeiten 
Suftin des Märtyrer (Apolog. II. sub fine). Daß fie aus dem Sy: 
nagogalgottesdienfte der Juden zu den Chriften übergegangen und feldft 
von den Apoſteln gebilligt worden feien, behauptet unter andern Feßler 
liturg. Handbuch. Riga 1825. ©. 472, Diefem nad dürfte die Ans 
gabe, daß Gregor I. fie zuerſt eingeführt habe, falfch feyn, ob er gleich 
der Verfaſſer von vielen derfelben feyn mag. Diele find gewiß auch 
fpätern Urſprungs. Faſt alle Gollecten werben an Gott den Vater ges 
richtet, einige wenige an Gott den Sohn, keine an den heiligen Geift, 
wovon Bona den Grund anführt, weil in der Mefje die wiederholte 
Vorftellung bes Opfers, worin ſich Chriftus feinem Water barbringe, 
enthalten fei, — aber alle enden mit einer Berufung auf Chriftum — 
duch Sefum Chriftum, deinen Sohn, unfern Deren, welcher mit bir 
lebt und regiert in der Gemeinfchaft des heiligen Geiftes, Amen. Oder 
auch abgekürzt blos: durch Jeſum Chriftum. Der Schluß diefer Ger 
bete rührt von der Anficht her, daß darin das Beten in Sefu Namen 
beftehe (cfr. Jo. 14, 13. 16, 23). Uebrigens hat Bingham 1. I. in 
ber oben angeführten Stelle aus ben apoftolifhen Conſtitut. eine folche 
Collecte in lateiniſcher Weberfegung gegeben. Nach den Rubriken mer: 
den zu verfchiedenen Seiten und Gelegenheiten eine, zwei ober brei 
Gollecten bei der Meſſe hinter einander gefprochen. Da fie meiftentheils 
fo befchaffen find, daß fie die Unterfcheidungslehren der katholiſchen 
Kirche nicht berühren, fo gingen fie ungehindert oder nur in einzelnen 
Morten verändert, in die deutfche Kiturgie der proteftantifchen Kicche 
mit über, und machten bier, als man ſich in neuern Zeiten von dem 
Altern Gange des Gottesdienftes entfernt hatte, nächft den urfprünglich 
aus dem Gradual (f. den Art. Meſſe) entitandenen Nefponforien (auch 
oft ſchlechthin ſelbſt Sollecten genannten Verſen aus Pſalmen oder ans 
bern biblifhen Schriften, welche den eigerttlichen Gollecten vorhergehen) 
beim öffentlichen Gottesdienfte die ganze Liturgifhe Handlung des 
Seiftlihen aus, und werden von bemfelben in einem aus der katholi⸗ 
fhen Kirche vererbten, aber dabei fehr veränderten und verderbten Zone, 
zum Theil noch jest vor dem Altar, fo wie auch am Ende bed Gots 
tesdienftes, der mofaifche Segen, abgefungen. Es find demnach in diefem 
Sinne Collecten diejenigen Bleinern Gebete, bie nach einer vorhergehenden Ans 
tiphonie von evangelifchstutherifchen Predigern in Sachfen, im Hanoͤvriſchen 
u. ſ. w. vor dem Altare abgefungen und von ber Gemeine oder dem fie vertres 
tenden Chor mit dem Amen beantwortet werden. — Urfprünglich hatte bies 
fer Gefang oder Intonation feine feiten Regeln, und wurde nicht nue 
nad) dem Gehör in einer gleichfam traditionell erlernten Weife verrichtet, 
wie es jegt meiſtens in der evangelifchen Kicche, wo der Geiftliche noch 
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ſingt, geſchleht, ſondern bie feſtſtehenden 8 Tonarten gaben, wie es in 
der katholiſchen Kirche noch der Fall iſt, bie Melodie dafür. Es bes 
Durfte nur der Angabe, in welhem Zone diefe oder jene Gollecte gee 
fungen werben follte und die Melodie war dadurch dem Geiftlichen 
fhon gegeben. Die vorhergehenden Refponjorien behielten wahrſchein⸗ 
lic die Melodie, welche fie im Gradual oder Antiphonarium hatten, 
und worin fie von dem Chor gefungen wurben, bei, nur daß den erften 
Theil derfelben der Geiſtliche und nicht, wie bei der Eatholifchen Meſſe, 
einer aus dem. Chore fang; den zweiten Theil des Refponforiums fang 
dann, wie ehemals, der Chor. Luther in der deutfchen Meſſe vom 
Jahre 1526, fo wie die folgenden Agenden des 16. und 17. Sahrhuns 
derts, bemerken immer, ob eine Collecte in. octava, prima oder einem 
andern Tone gefungen werden folle. — Seit dem 18. Sahrhundert 
Scheint man bie Kirchentonarten vergefjen zu haben und das Gehör der 
alleinige, freilich fehr mißlihe und relative Leiter ber proteflantifchen 
Liturgen geworden zu feyn. | 

I) Eollecte in der Bedeutung von Einfamm- 
lung milder Beiträge in den gemeinfchaftliden 
kirchlichen Derfammlungsorten. — Aus den Oblationen 
der Gläubigen wurden in frühefter Zeit die Koften des Cultus und der 
Erhaltung unvermöyender Priefter beftritten (Planck Gefchichte ber 
chriſtlichen Geſellſchaftsverfaſſung Ir B. S. 568). Zugleih wur: 
ben die Armen bei Bertheilung jener Spenden bedacht; bemm 
Mohichätigkeit und Nächftenliebe war das innerfte Wefen der er: 
ſten chriſtlichen Kirche. Mit der Zeit und befonders im 5. Jahrhun⸗ 
dert gewann das kirchliche Vermögenswefen eine feftere Geftaltung, da 
die Kirche, nachdem die Chriftusreligion Stantereligion geworben war, 
zu auögebreitetem Güterbefike gelangte. Aber auch jegt noch wurde 
bei der Eintheilung der Maſſe aller Bisthumseinkünfte in 4 heile 
ein Theil den Armen neben dem Bifchofe, dem Clerus und ber Kir: 
chenfabrik zugefprochen. Später und befonders mit vollftändiger Aus⸗ 
bildung des Beneficialweſens, find die äußern Formen jener Vertheilung 
immer mehr verändert worden, und anftatt der unmittelbaren Zuziehung 
bee Armen zur Theilnahme an den Eicchlichen Einkünften find es be: 
fonders milde Stiftungen, durch welche die Kirche ihren Wohlthaͤtig⸗ 
keitsſinn geäußert hat. — Noch immer aber Eennt die Kirche, die ka⸗ 
tholifche fowohl als die evangelifhe, ben alten Liturgifchen Gebrauch, 
die gottesdienftlihen Verſammlungen zur Einfammlung freiwilliger 
Geldbeiträge zu Werken der chriftlihen Liebe und Barmherzigkeit, ober 

zur Unterftügung der an der Kirche fungirenden Geiſtlichen, oder zur 
Vergrößerung des Kirchenvermögens, zu benugen. Jene Einfammlungen 
führen den Namen Collecten und laffen fih, je nachdem fie entweder 
fortwährend bei den gottesdienſtlichen Verſammlungen und zu feltbe 
flimmten Zweden, oder zur Abhülfe unvorhergefehener dringender Noth 
angeftellt werden, in ordentliche, welche hin ımd wieder auch jegt noch 
Oblationen oder Opfer genannt werden, und außerordentliche eintheilen. 
Die rechtlichen Beſtimmungen darüber find faft allein aus der Terri⸗ 
torialgefeggebung zu entnehmen. Für den Kaiferflant Defterreich vers 
gleiche Rechberg öfterreih. Kirchenreht B. 2. 8.-233. — für Preu⸗ 
gen: Bielig preuß. Kirchenrecht, 2. Aufl. Leipzig 1831. $. 18. — 
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für Sachſen — Weber ſaͤchſ. Kirchenrecht Th. I. Abtheil. 1. S. 802. 
und Th. II. Abthl. 1. S. 119, 120. 

11) Collecta in verfhiedener anderer Bedeu— 
tung nah dem Firhlihen Sprahgebraude, Zu—⸗ 
naͤchſt wird in genere das Wort collecta von einer Anzahl Menſchen 

gebraucht, die ſich zu .einem gewiſſen Zwecke verfammeln. 
a) Collecta, eine Berfammlung zum Beten, zu Privatans 

bachtsiibungen. Hieron. ep. 27. ad Eustach. c. 10. 
b) Collecta, das Zuſammenkommen des Volles zur öffent: 

lichen, gemeinfchaftlihen, kirchlichen Gottesverehbrung. Pachomius in 

Reg. c. 17. — Daher wird collecta zuweilen für die ganze Meß⸗ 
Liturgie, für den Gefammtgottesdienft gefegt, daher collectam celebrare. 

Auch wird es zumeilen von einzelnen Bellandtheilen des öffentlichen 
Gottesdienſtes gebraucht, ad designandum, wie fih Du Fresne aus: 
druͤckt, quodvis officium divinum, 

c) sollectae bezeichnet auch zumeilen zuſammengebrachte und 
bewaffnete Volkshaufen, um:mit ihrer Hülfe etwas gemwaltfam durchzu⸗ 
fegen. Daher heißt e8 in den Capitul. Ludovici Imper. c. 78. Col- 
lectae ad male faciendum fieri omnimodis prohibeantur. Daher die 
Medensarten collectä manu resistere, cum collecta et armis venire, 

Auch in dem Sprachgebraudye, der fih in den Mönchsregeln Bilz 
Dete, findet fi) das Wort collecta bald non gewiſſen Zuſammenkuͤnften 
der Mönche zu frommen Uebungen, bald von gewiffen Gebeten,. deren man 
ſich in der Klofterliturgie bediente. Won diefen und andern Bedeutun⸗ 
gen des Wortes collecta handelt Du Fresne, ob man gleid bei ihm 
das Ausfcheiden des Generellen und Speciellen bei dieſen Wortbedeus 
tungen vermißt. . 

IV) Einige davon abgeleitete Worte in ber 
Kirchenſprache. Wir haben dabin zu redmen bie Worte: | 

1) Colleotaneum, Collectarium und Collecta- 
-rius, worunter man das kirchliche Buch verftand, in welchem. bie üb: 
lichen Gollecten aufgezeichnet waren. 

olleotarius bezeichnete bei Kirchenfceibenten einen Gelb: 
wechsler. Symmach. ep. 10, 49. — Xuguftin de civitate Dei 22, 8. 

3) Collectio wird nah Du Fresne faft eben fo verfchiedene 
artig gebraucht, wie collecta, fo daß es bald Einfammlung von Bei⸗ 
trägen, bald Gebete, bald auch Vereine zu frommen Zwecken anzeigt. 

4) Collectores —i.q. exactores, Bon diefen fagt Schmi 
in feinem Lexicon ecclesiast, minus nach Baron. an. 397. n. 69%. 
exactores, qui a summo Pontifice ad vendicandas ex bonis ecclesiae 
partes ac male eongestas opes per provineias mittebantur. Völlig 
eigenthuͤmlich ift aber der Sprachgebraudy) von 

5) collectus infans und collectionis epistola. 
Bon beiden fagt Sehmid 1.1. Collectus infans pro expositus. Colligi 
dicuntur infantes expositi, cum ab aliquo nutriendi suscipiuntur; tum 
enim illius sunt, qui eos colligit, nisi intra decem dies quaesiti agnotique 
fuerint. Vergl. Synod.: Arelat. can. 10. Capit. Car, M. 1.6. ce. 143, — 
Collectionis epistola in veterib. formulis est diplonıa, quod dabatur illi, 
qui infantem ecclesiae ad ostium ecclesiae *et a matriculariis colle- 
ctum certo pretio ab iisdem emerat secundun legem romanam. 



29. 

Gonfirmation (Firmung, Firmelung). 

‚ TI Wlgemeiner Begriff, Urfprung und eigenthümliche 
Ausbildung. der chriftlich= religiofen Feierlichkeit, Confir⸗ 
mation genannt, IL. Wem kam ed zu, die Gonfirmation 
je verrichten? III. Die Confirmanden und deren Vor: 
ereitung. IV. Alter der Confirmanden, Ort und Zeit, 

wo und wann diefe Keierlichkeit geübt wurde. V. Aeußere 
Gebräuche bei der Gonfirmation. VI Gonfirmation in 
der ‚proteftantifchen Kirche, VIL Confirmation in der heus 
tigen riftlichen Welt, 

Von der reichen Literatur, die zu diefem Artikel gehört, wollen wir 
nur dad Bekanntere auswählen; bie ganz fpeciellen Monographien 
aber in der Abhandlung ſelbſt am ſchicklichen Orte anführen. A) Roͤ- 
miſche Kirche mit Uebergehung ber befannten Altern Werke: Na- 
talis Alexander (+ 1724) dissert. ad sec. Il. de Sacramento Con- _ 
firmationis. — Jos. Aug. Orsi de chrismate confirmatorio. Me- 
diolan. 1735. — Dr. Biegler: Die eier ber heiligen Firmung in 
der Eatholifhen Kirche. Wien 1817. — Fr. Brenners gefchichtliche 
Darftellung der Verrihtung der Firmung, von Chriftus bis auf unfte 
Beiten mit befländiger Ruͤckſicht auf Deutfhland und befonders auf 
Stanten. Bamberg und Würzburg 1820. — Binterimd Denkwuͤrdig⸗ 
keiten ıc. Ir 3. 1r Thl. p. 206 fe. — B) Proteftantifche 

irche. a) Allgemeine Werke: Bingh. Orig. Vol. IV. 1. 1%, in 
ehren 68. — Augufli Dentwürbdigkeiten 7r Thl. p. 383 ff. — 

Schönes Geſchichtsforſchungen Ir Thl. p. 180 ff. Zr Thl. p- 309 ff. 
b) Monographien: Joannis Dallaei de duobus Latinor. ex unctione 
Sacramentis, confirmatione et extrema ut vocant unctione, dispu- 
tatio. Genevae MDCLIX. (Diefe Schrift ift rein polemifch und thut 
bar, daß beide Arten von Salbungen Beine Sacramente find, daß fie 
in den erſten Sahrhunderten gar nicht üblich waren und mithin einen 
fpätern Urfprung haben), Vieles dahin Gehsrige findet man auch in 
beffelben Verfaſſers Schrift: De cultib. religios. Latinor. Genev. 1671. 
Il. & qui est de 'confirmatione p. 94 — 286. — Sul. Schmidt 
gruͤndlicher Bericht von dem erbaulihen Ritus der Firmung, fammt 
angehängten Cerimonien, fo bei der Firmung in unfter- proteftantifhen 
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Kirche uͤblich. Hannover 1661. — Christ. M. Pfaff Dissert. de 
Confirmatione Catechumen, in ecclesiis Aug. Conf. usitata, itemqus. 
de confirmatione Angl. Tubing. 1725 — Christ. Tim. Seidelü 
dissert. qua ostenditur, Pontificios in ritu Confirmationis a praxi 
eccies. apostol. plane aberrare. Helmstädt 1753. — E. Ehrhardt 
de coonfirmatione Catechumen, evangelica. Jen. 1758. — Die Cons 
firmation oder Einfegnung ber Kinder in dee Intherifchen Kirche, Kö: 
nigsberg 1783. — 9. E. Parifius über die Confirmation ber Kins 
der u. ſ. w. I— I. Thl. Magdeburg 1810 — 14. 8. 

I) Allgemeiner Begriff, Iriprung und eigen 
thuͤmliche Ausbildung der religidfen SeierlichEeit, 
Eonfirmation genannt. — Bon dem Beginnen des Chris 
ſtenthums bis auf unfre Zeiten ift unter allen chriftlihen Haupt⸗Con⸗ 
feflionen eine Handlung üblich gemwefen, welche den Iwed hat, bas 
fpäter fogenannte Sacrament der Taufe zu beflätigen und bie Aufs 
nahme in die chriftliche Religionsgeſellſchaft zu vollenden. Sie erhielt 
den, wiewohl etwas fpätern, Namen der Confirmation. Auf den erſten 
Anblick ſcheint es allerdings, als'habe diefer Gebrauch das Anfehn der apo⸗ 
ſtoliſchen Kirche fuͤr ſich und gründe ſich auf unverwerfliche Zeugniſſe ber 
heiligen Schrift; allein eine genauere Wuͤrdigung der hierher gehoͤrigen 
Stellen, Act. 8, 12—19. 19, 5—6 lehrt, daß dort nur von befondern 
Seifesgaben der erften Chriften die Rede fei, die zur gluͤcklichen Ausbreis 
tung der chriftlichen Religion dienten. Man brauchte ferner auch bie 
bierher gehörigen Ausdrüde theild von folchen, welche unvolllommen 
getauft worden waren, theild von einer befondern begeifterungsvollen 
Sprachweiſe der Neugetauften, theild auch von einem befondern Ritus, 
welchen die Apoftel bei Meubelehrten zu beobachten pflegten. Genau 
genommen berechtigen alfo biefe Stellen feineswegs dazu, in ihnen Die 
Vorſchrift zu einem allgemein gültigen Gebrauche zu ſuchen, der für 
alle Zeiten verpflichtend fei und ſich durch auferordentlihe Wirkungen 
außere. Nichts deflo weniger. müflen die Kirchenlehrer in den Zeit 
altern, bie zundchft dem apoftolifchen folgten, bei dem Buchſtaben der 
Schrift ftehen geblieben feyn und daraus eine befondere Eirchliche Ceri: 
monie gebildet haben. Schon am Ende ded 2. Jahrhunderts finden 
wir die Vorftellung bereits ausgebildet, daß eine befondere Mittheilung 
bes heiligen Geiſtes an das Zeichen der Handauflegung geknüpft, als eine be: 
fondere Geremonie nad) ber Zaufenöthig fei. So betrachtet Zertullian die 
Waffertaufe ald die vorbereitende Reinigung, welche der Mittheilung des 
heiligen Geiſtes an die Gereinigten burch die Handauflegung den Weg bahne. 
Doch erfcheint bei Tertullian noch beides, die Taufe und die ihr folgende 
Handauflegung ald ein Ganzes verbunden. So blieb es aud noch 
einige Zeit. Selbft Cyprian, ob er gleich ein Sacramentum duplex 
erwähnt (ep. 73. ad Jubajan. und ep. 72. ad Steph.), denkt ſich doch 
die MWafferweihe und die Mittheilung des heiligen Geiftes in dem 
chriſtlichen Zaufacte verbunden. Dan muß freilich bier an die ſchwan⸗ 
kende Bedeutung des Wortes Sarrament denken, wonach es jede hei: 
lige Sache, jede heilige Lehre, jedes heilige Zeichen bedeutet. Nachdem 
er jenes Beifpiel von Philippus und von den Apofteln angeführt hat, 
fagt er: Quod nunc quoque apud nos geritur, ut qui in ecclesia 
baptizantur, praepositis ecclesiae offerantur, ut per'nostram oratio- 



448 Ä Confirmation. 

nem ao manus impositionem spirit. sanct. consequantur et signaculo 
dominieo consumentur. — Andere Zeugniffe führt. Bingh. origin. 
I. l. vol. IV. L 12. 6. 1. unter der Aufichrift an: Confirmatio anti- 
quis temporib. statim post baptismum data, si episcopus praesto es- 
set. Auch zeigt Bingham im folgenden $. nicht minder, daß Taufe 
und Gonfirmation auf gleihe Weife bei Kindern und Erwachſenen ans 

gewendet wurde. Fuͤr lestere wurde auch die Gonfirmation aus Dem 
Geſichtspunkte des roͤmiſchen Rechts betrachtet, wo fie als ein noth: 
wendiger Bollendungsact erfhien. Man vergl., was im Art. Taufe 
bei dem Namen Enegornfia ift erinnert worden. 

Jedoch erfcheinen ſchon fehr früh Taufe und Confirmation als getrennte 
Arte. Ein Grund davon liegt zunaͤchſt in der bald zu ermähnenden Eigens 
thuͤmlichkeit, daß nur der Bifchof befühigt war, die Confirmation zu verridys 
ten. Als fih nämlich die chrifltichen Gemeinden immer mehr erweiterten, 
war es unmöglich, daß der Biſchof alle Individuen taufen konnte. Er 
übertrug alfo dieß Gefhäft den Presbyteren oder Diaconen, behielt ſich 
aber die Firmung vor. Daher verordnete bereits das Conc. Eliberin, 
(a. 3805) can. 77. Si quis Diaconus sine episcopo vel presbytero 
aliquos baptizaverit, Episcopus eos perfieere debet. Db zu ber 
Taufe, von Presbytern verrichtet, noch die bifchöfliche Vollendung noͤ⸗ 

thig geweſen ſei, iſt nicht ganz Mar. — . Aus einer Stelle des Hiero⸗ 
nymus contra Lucif, e. 4. ergiebt fih, daß der Biſchof alle, die von 
Presbytern und Diaconen getauft worden waren, zu confirmiren und 
deshalb feinen Sprengel zu bereifen hatte. Solche bifchpöfliche Viſita⸗ 
tionen kommen alfo ſchon im 5. Jahrhundert vor, und das Conc. 
Lucense (a. 569) verordnet fie mit Elaren Worten, fo daß bereits hier 
von Didcefen die Rede ifl, deren genauere Beaufjichtigung Sahre erfordern. 
Kam dazu noch Saumtfeligkeit der Biſchoͤfe, fo laͤßt fich erklären, wie 
fchon jegt zumeilen Zaufe und Conficmation getrennte Acte feyn konnten. 
| Ein anderer Umftand trug wenigſtens etwas zu diefer Trennung 
bei, nämlich der bekannte Streit über die Gültigkeit der Ketzertaufe. 
Die Meinung, aufgehend vom römifchen Biſchofe, dab die Kegertaufe, 
fobald fie nur rite erfolgt fei, gültig bleibe und nichts weiter ald ber 
bloßen Confirmation bedürfe, gewann die Oberhand. Das Conc. 
Arausicanum I, (a. 441) can. 8. verorbnete, wie ſchon früher gefche: 
ben mar, baß, wenn ein Keger, 3. B. ein Donatifl, zur rechtgläubigen 
Kicche übergehe, und er auf Vater, Sohn und Geift 'getauft fei, fo 
werde nur noch. erfordert, ut manus ei imponatur et accipiat spiri- 
tum sanctum. Bingh. origin. IV. p. 355 will dieß zwar nur von 
‚einzelnen außerordentlichen Fällen zugeflehen, aber als 3. B. Gothen, 
Bandalen und Andere vom Arianismus zur rechtgläubigen Kirche über 
gingen, fo wurbe ein folcher Ritus häufig nothwendig. Daher fagt auch 
Gregor. M. epist. LXI. ad Quirin.: Arianos per impositionem manus 
Occidens, per unctionem vero sancti chrismatis ad ingressum sanctae 
ecclesiae catholicae Oriens consecrat. Brenner ad: h. 1. p. 165 bes 
merkt, daß damit die Firmung gemeint fei, nur daß man fie in ber 
abendiändifhen Kirche Handauflegung, in der morgenländiichen aber 
Salbung genannt habe. Blieb e8 nun auch bei der Kindertaufe Re: 
gel, Immer noch die eigentliche Zaufe und Confirmation zu vereinigen, 
fo daß das zeither Bemerkte doch nur als Ausnahme gelten muß, fo 



möchte fi) deſſen ungeachtet die Behauptung Brenners als wahr bez 
flätigen, daß vom 8. Jahrhundert an die Trennung beider Gebräuche 
vorbereitet wurde und im 18. Jahrhundert wirklich erfolgte. Dazu 
teug nicht wenig. die in der römifchen Kirche ausgebildete ‚Lehre von 
ben 7 Sacramenten bei. Diefe Zahl nahm zuerſt Otto Bambergensis 
(a. 1124) an, und nad ihm Petrus Lombarbus, durch deffen Anfehn 
diefe Baht in der lateiniſchen Kirche, einige Haͤretiker, z. B. die Wal: 
denfer, ausgenommen, allgemein angenommen wurde. Als ſich jest 
beſonders durch Thomas von Aduino der Deerif de8 Sarramentes da= 
hin ausgebildet "hatte, daß man darunter eine aͤußerliche bebeutfame 
Handlung verftand, verbunden: mit feierlichen Worten, durch: welche ber 
Menſch geheiligt und der Gnade Gottes theilhaftig gemacht werde, fo 
hielt man fich für berechtigt, auch die Firmung zu den Sacramenten 
zu rechnen. Daher giebt: es "vom 18. Jahrhundert af Veroͤrdnungen, 
daß man, um Kindern die Firmung zu ertheilen, daB flebente Jahr 
abmarten folle; eine Zeitdauer, die fpäter bis ins 10. und 12. Sahr 
verlängert wurde. Diefe Einrichtung blieb in der roͤmiſchen Kirche, ohne 
Miderfpruch, Bis die verfchledenen Anfichten ber Rfotmaätoren von dem 
Begriffe eined Sacramentes auch hierin Veränderungen herbefführten. — 
Im Ganzen genommen: hat: auch bie griechifch= Eatholifche Kirche von 
der Firmung eben die Begriffe. - Auch ſie feitet diefen Gebrauch aus 
dem apoftolifchen Zeitalter, und zwar aus den oben angeführten Stel. 
ten der Apoftelgefhichte, her. Wie in der römifchen Kitche, trug man 
auch hier auf die Firmung den Begriff eines Sarramentes über, Wie 
man ſich in der griechiſchen Kirche bemkihete, dieſen Begriff für 
die Firmung zu gewinnen, hat Heinecchus 1. St Thl. p. 259 ff. 
gut gezeigt. Nicht minder ahmte dieſe Kirche auch das großé Sepränge 
nach, das ſpaͤter in der abendlaͤndiſchen Kirche bei der Firmung gewoͤhnlich 
wurde. Nur dadurch unterſcheiden ſich beide Kirchen von einauder, daß 
die roͤmiſche die Taufe von ber Firmung trelinte, die griechiſchè “aber fie 
zufammen als einen Act betrachtete.  - Yo _ 

1) Wem kam e8 su, die Confirmation zu ver: 
rihten! — Die Regel und das Beiſpiel der alten Kirche nennt 
hier vorzugsmweife den Biſchof. Dieb darf uns auch nicht befremben, 
wenn wir erwägen, wie früh ſchon die Vorſtellung berrfchend wurde, 
daß die Biſchoͤfe als Nachfolger der Apoſtel dur die magifhe Weihe 
der Drdination allein alle geiftlihe Machtvollkommenheit, und mithin 
auch die Mittheilung des heiligen Geiſtes, empfangen hätten. Man 
ging auch hier von der buchſtaͤblich aufgefaßten Stelle der Apoftelg. aus: 
„Philippus koͤnnte die Geiftestaufe nicht ertheilen, weil er nur Dia⸗ 
conus war; die Apoftel ergänzten, was bier fehlte, durch das der 
Zaufe ertheilte Siegel: die Handauflegung. Die Zeugniffe aus ben 
Schriften ber Kirchenvaͤter und aus den Synodalbeſchluͤſſen dafür, daß 
dem Bifchofe vorzugotdeiſe das Recht zukomme, zu confirmiren, findet 
man gefammelt bei Bingh Vol. IV. 1. 12. p. 862. Daß es jedoch 
in fpätern Zeiten nicht an Ausnahmen von diefer Regel und nitht an 

Beifpielen fehlte, wo auch Prieſter gültig confirmiren durften‘, erfieht 
man am ausfuͤhrlichſten bet Brenner S. 101137. As Reſultat 
wird von Legterent für die erſten 6 Jahrhunderte angegeben: 1) Die. 
ChHorbifchöfe ſcheinen ohne fondetfihe Beſchraͤnkung die Gonftenration 

Siegel Handbuch 1. 29 
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zu ertheilen. 2) Eben fo die Presbyter in, fruͤhern Zeiten, wenigſtens 
an gewiffen Orten, doch fpnter nur in einzelnen beſtimmten Faͤllen, 
z. B. a) wenn kein Biſchof vorhanden war, b) durch perfönlichen Auf: 
trag bes Bifchofs und im Beiſeyn defielben, c) bei ber Belehrung eines 
Kegerd, welcher in Todesgefahr fchwebte, wenn der Biſchof entfernt 
lebte. J 3 

So in der ſpaniſchen, gallicaniſchen Kirche. Strenger iſt es in der 
roͤmiſchen Kirche, wo man dergleichen Ausnahmen ſeltener antrifft. 8) 
Die Diaconen verhalten ſich da, wo ſie allein taufen, in Ertheilung 
der Firmung, wie die Prieſter, doch wird ſie ihnen vom Concil zu To⸗ 
ledo im J. 400 ohne alle Einſchraͤnkung unterſagt. Die roͤmiſche 
Kirche hat aͤhnliche Ausnahmen in der ſpaͤtern Zeit auch geſtattet. 
Auch das Cone. Trident. ‚giebt buch die Beſtimmung: Episcopum 
ordinarium ‚esse confirmationis ministrum, zu erkennen, daß ein mi- 
nister extraordinarius nicht ansgefchloffen ſei. Auch ift durch bie be= 
fondern Weihbiſchoͤfe dafuͤr geforgt, um den entſtehenden Schwierigkeiten 
fo gut als ‚möglich vorzubeugen. , 
Als nach und nad in der cheiftlichen Kicche die feierlichen Tauf⸗ 

termine aufhörten und bie Adminiftration der Taufe ben Presbytern 
und Diaconen Überlaffen werden mußte, war dag Uebertragungsrecht an 
biefelben nicht nur nüglich und lobenswesth, fondern auch fogar noth⸗ 
wendig. Brenner ©. 146 — 151 macht aud noch darauf aufmerk⸗ 
fam , daß die lateiniſchen Kirchenordnungen eine befondere Vorbereitung 
vorfchrieben.. In der früheften Zeit finden, wir blos, vote bei der Taufe, 
bes Gebete, Wafchens und Faſtens erwähnt. Späterhin hielt man 
aud noch eine befondere Kleidung für nothwendig; befonders werben 
bier angeführt die stola, alba, das pluviale albi coloris und die mitre. 
Do waten dieſe Forderungen zu keiner Zeit ſehr ſtreng oder voͤllig 
allgemein. 5 

I Die Confirmanden und deren Vorbereitung. 
— Es liegt am Tage, daß, wenn wir hier diefen Namen brauden, 
er nur von der Zeit gelten Bann, wo in der zömifchen Kirche die Con: 
firmation als ein gettennter Act erfcheint. Verſchieden darin war das 
Catechumenat in der alten Kiche (S. den Art. Catechumenat), indem 
dieß meiſt nur ertvachfene Chriſten beruͤckſichtigte. Noch fpäter, als bie 
Zaufe vorherrfchend wurde, ſchmolzen die Begriffe Confirmanden und 
Zäuflinge in einander (©. den Art. Taufe). Als man aber wieber 
anfing, Zaufe und Confirmation als verfciedene, aud durch die Zeit 
von einander getrennte Acte zu betrachten, fo gewann man dadurch 
wenigftens fo viel, daß der Confirmation eine gewiſſe zweckmaͤßige Vor⸗ 
bereitung vorausgehen konnte, die doch in etwas wieder an das in ber 
alten Kirche forgfältig gepflegte Catechumenat erinnerte. Daher gehören 
auch die meiften Confirmationsgebräuche, deren wie Erwähnung thun 
werben, nur erſt einer fpätern Zeit an, und zu bedauern bleibt es da⸗ 
bei immer, daß man, wie wir bald fehen werden, das Confirmations- 
alter nicht weiter hinausrüdte, als es gewoͤhnlich gefhah. Jedoch ver: 
fuhr und verfaͤhrt .jege noch die griechiſche Kirche in diefer Beziehung 
weit unzwedmäßiger, indem fie mit der Kindertaufe zugleich auch bie 
Confirmation verbindet. Es laſſen ſich dieſe Gebraͤuche, die uͤbrigens 
das Zeitalter nicht verleugnen koͤnnen, dem ſie angehoͤren, wo man 
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nämlich denſelben eine magifche, myſtiſch⸗ taͤndelnde Kraft beilegte, in 
geiftige und koͤrperliche eintheilen: 

I) Geiſtige Gebräude. 
a) Unterricht, wo als das Minimum Erlernung bes Credo, ber 

10 Gebote, des Bater Unfers und bes englifchen Grußes beſtimmt wurs 
ben. Sn der Synode von Arras a. 1570 heißt es: Tencant lingua 
latina et vernacula orationem Dominic., Symbol, Apostolic,, prae- 
cepta Dei et ecclesiae.. Mehrere neue bifchöfliche Vicariatsverordnun⸗ 
gen v. Würzburg, Augsburg, Rottenburg u. a., welche Brenner von 
S. 130 ff. mittheilt, bezeugen es deutlich, wie fich in biefer Beziehung 
bie roͤmiſche Kirche der proteflangfchen nähert. | 

b) Gebet und gute Werke. Conc. Pragens. a. 1505. can. 17. — 
Unter den legtern, wie ſich aus den hierher gehörigen Stellen ergiebt, 
verftand man Almofen und Spenden an die Kirche, wobei fi) aber 
jedoch immer die Beſchraͤnkung fand: si per facultates possunt., 

0) Die Beichte; nad) den Vorſchriften mehrerer Synoden, z. B. 
Treviran. a, 1310. c. 115. Catechism. Trident. P. II. de sacr. 
eonfirmationis u. a. 

d) Communton. Bon biefer wünfht Carl v. Borromä (+ 1584 
als Erzbifhof in Mailand. Act. P. IV.), daß die Communion erft auf 
die Gonfirmation folgen möchte, und er beruft fich hierbei mit Mecht 
auf-die Sitte der alten Kirche, Nichts deſto weniger beflimmen ſpaͤ⸗ 
tere Synoden, 3. 3. Cono. Vratislar. a. 1592. c. 5. — Pragens, 
1605. e. 17. bie umgelehrte Ordnung. 

e) Anhörung der Meffe und einer auf das Sacrament Bezug ha: . 
benden Predigt. Conc. Pragens. a. 1605. e. 17 u.a. 

Jedoch ift bei Aufzählung diefer Gebräuche nicht zu überfeben, daß 
De und Zeit darin viele Ausnahmen und Veränderungen herbei: 
führten. 

I) Rörperlihe Vorbereitung. 
a) Ein ehrbarer und anfländiger Anzug; gewiß noch eine Remi⸗ 

niecenz der Neophyten mit ihren weißen Zauflleiden. S. Carolus 
Borromaeus Act. (P. IV.) 

b) Abfchneiden der Haare von der Stim und Abwafchung berfel: 
ten. ©. Conc, Colon. a. 1280. c. 5. Conc. Pragens. a. 1605 u. a. 

c) Nüchternfeyn. Cone. Aurelian. ap. Gratian. de conseer. 
dist. V. ce. 6. Concil. Mildense a. 845. Catech. Trident. P, U, de 
sacr. confirm. 

d) Stirn: oder Chrifam:Binden. Das Cono. Colon. 1280. c. 5, 
ſchreibt die Form berfelben fehr Angfllih vor Man nannte fie ban. 
delli, vittae. Wahrfcheinlih trug bie hohe Meinung von der magis 
[öen Wirkung und Heiligkeit des Chrifams ſehr viel zu ihrem Ges 
rauche bei. Jedoch kamen fie nicht in allgemeinen Gebrauch, wes: 

halb fie auch jest fehr felten mehr gefunden werden. (Vergl. den Art. 
Chrisma). 

e) Bisweilen wird auch ein beſonderes ſchriftliches Certificat ge⸗ 
fordert. S. das Conc. Aquense a. 1583. e. 7. Spuren biefer Sche- 
dulae canfirmationis finden ſich in mehreren. Kirchen, z. B. in ber 
mailändifhen. Mit ihnen haben die Gonfirmasionefiheine Aehnlichkeit, 
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die bin und wieder in ber proteftantifchen Kirche üblich find und bie 
gute Ordnung fehr befördern. j | 

IV) Alter der Lonfirmanden, Ort und Zeit, wo 
und wann diefe Seierlihleit begangen wurde — 
Indem wir bdiefe Gegenftände befprechen, mäfien wir abermals erin⸗ 
nern, daß wir nur von dem Beitnunfte ausgehen, wo in ber abend⸗ 
ländifchen Kirche Taufe und Confirmation ale getzennte Acte erfcheinen. 
Was früherhin im diefer Hinſicht geſchah, iſt an mehrern Drten, z. B. 
in dem Art. Catechumenen, erinnert worden. Katholiſche Kirchenderord⸗ 
nungen fegen das Alter der Gonficmanden zwilhen das 7. und 12. 
Lebensjahr, und bie leitende Idee iſt ayıch bier, tie in der proteſtanti⸗ 
[hen Kirche, die Vorausfegung der möglichen Vernunftfaͤhigkeit, um 
die Bedeutung diefer Feier begreifen und würdigen zu koͤnnen. Darum 
baben ſich auch felbft in der römifchen Kirche, wenigſtens in neuern 
Zeiten, Stimmen vernehmen laffen, welche den GConfitmationdtermin 
noch weiter hinauszuruͤcken wuͤnſchen. Hier fcheinen ſich die römifche 
und proteflantifche Kirche einander freundlicher. zu begegnen, als bie 
ariechifche, welche bei der Sitte, den Kindern unmitteldar nach ber 
Zaufe die Salbung ober Firmung und bas Abendmahl zu ertheilen, 
hartnaͤckig beharret. In dem Falle, wo Nichtchriften zur roͤmiſchen 
Kirche übertreten, fallen die Beflimmungen wegen des Alters der Con⸗ 
firmanden weg; Sie werden nad) gehöriger Vorbereitung getauft und 
empfangen fogleih auch bie Firmung. Befinden ſich unter folchen 
Profelyten Kinder, fo wird nach der beftehenden Obſervanz verfahren. 
Der protefiantifche Convertit zur römifchen Kirche empfängt die Firmung 
in ber legtern deshalb, weil er damit zeither nicht den Begriff eines 
Sacramentes verbunden habe. Noch weiter gehen die heutigen Gries 
hen, die fogar die Wiedertaufe bei tatholifchen und proteſtantiſchen 
Convertiten für zuläffig halten. . 

Was die Zeit betrifft wann confirmirt wird, fo iſt die römifche 
Kirche, indem fie nur dem Bifchofe das Recht zugefteyt, zu confirmiren, 
gezwungen, von ber alten Sitte abzuweichen, biefe Seierlichleit an ge⸗ 
wiſſe Zeiten zu tnüpfen. Zwar giebt es Verordnungen aus bem 16. 
Sahrhundert, wo Oſtern und Pfingften und die Quntembertage zum 
Confirmiten feftgefegt find; aber fie find felten genau befolgt worden. 
Gewöhnlich gefchieht die Firmung, warn der Bifchofender deffen Bi: 
car feinen Sprengel vifittet. Auch was die Tageszeit und Stunde be⸗ 
teifft, findet keine feſte Beftimmung flat. Wenn in der alten Kirche 
häufig der Tag und bie Nacht zur Taufe und Konfirmation gewählt 
wurden, fo beflimmte man fpäter die Nachmittagsftunden von 3 — 6 
Uhr. Seit dem 16. Jahrhundert wurden mehr die Nachmittagsſtunden 
gewöhnlich. 
- Der Taf: und Gonfirmationsort war frähee nicht verfchieben. 
Als befondere Baptiſtetien erbaut wurden, gefchah fr denſelben auch die 
Salbung. Im Zeitalter Gregor bes Gr. mitd zuweilen ein Sacra⸗ 
rium erwähnt, wohin ſich der Biſchof nach der Taufe begiebt, um da⸗ 
felbft die Firmung vorzunehmen. Zu Anfange des 7. Jahrhunderte 
wird in Neapel eines Gebäudes unter dem Namen: Consignatorium 
Albatorum erwähnt, beffen zum Theil prächtige Bauart Joannes Dinc. 
de gestis episcop, Neapel. ſchildert. Auch der Chrismariorum oder 

\ 
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der Orte, wo die Salbung vercichtet wurde, gefchieht zumellen Erwaͤh⸗ 
nung. (S. Brenner p. 241). — Später als Taufe und Confirma⸗ 
tion als getrennte Acte erfcheinen, wurbe die legtere in den Kirchen 
und vor dem Dochaltare vorgenommen. Jetzt firht man befonders auf 
das Geraͤumige der Kirchen, und benugt dazu nach Befshaffenheit der 
Umflände auch Oratorien, Capellen und andere geweihte Pläße. 

V) EConfirmationszeugen oder Sirmpatben — 
Don der Zeit an, als Taufe und Gonfirmation getrennt wurden, be: 
ſtimmte man auch einen Pathen,, des für den fogenannten Siemling, 
ehe er das Sacrament der Firmung empfing, befonbere Sorge trug, 
welche ſich befonders auf den nöthigen Unterricht bezog. Er übernahm 
mit ben geiftlichen Adoptionsrechten auch befondere Pflichten, wes⸗ 
halb er auch, wie ber Zaufpathe mit dem Zäuflinge, mit dem Firm: 
linge eine befondere geiflliche Verwandtſchaft einging. Sp lange noch 
das bereitd erwaͤhnte Firmelband gewöhnlich war, batte der Firmpathe 
die Verpflichtung, damit die Stirn des Gefirmten zu bededen, Damit 
ber Chrifam nicht ablaufen konnte. Will man fi) gengu von ben 
Verpflichtungen ber Firmpathen im Geifte ber römifchen Kirche unter: 
richten, fo giebt darüber die Synode von Coͤln 1652 (Tom.IX. Cone. 
Germ. fol. 913.) eine ausführliche Belehrung in 10 $6. Uebrigens 
ift in der Obfervanz, die Firmpathen betreffend, noch Manches dunkel. 
Man erhält 3. B. Feine befriedigende Auskunft dasüber, ob die Fir: 
mungspathen von den Taufpathen verfhieden feyn follten. Auch tft 
die Procedur bei der Firmung fehr verfchieden, was font bei den Kir 
chengebräuchen ber roͤmiſchen Kirche weniger ftattfindet. 

Was nun den neu zu ertheilenden Namen bei der Gonfirmgtion 
betrifft, fo iſt es nie kirchliche Vorfchrift gewefen, daß der Taufname 
in jedem Kalte geändert und ein neuer hinzygenommen werden müfle. 
Die erften Namensveränderungen bei diefer Feierlichkeit feinen bei bes 
nen ftattgefunden zu haben, welche zu den Häretifern übertraten. Ein 
Beifpiel davon erzählt Gregor. Turonens. (histor. Franc, 1. V. c. 59.) 
Wie bei der Taufe, fo fuchte befonders auch bei. der Konfirmation bie 
Kiche über ſchickliche Namen zu halten und alles Unanfländige zu 
vermeiden. Es find in diefer Hinficht in ber römifchen Kirche zu ver⸗ 
fhiedenen Zeiten ſehr zweckmaͤßige Verordnungen erſchienen. Das 
Conc. Colon. a. 1662. P. Il. tit. 4. c. 1. verbietet: ausdruͤcklich no- 
mina gentilis. Kine Verordnung des bifhöfligen Vicariats zu Auges 
burg vom Jahre 1781 ſtellt die Wahl irgend eines Heiligennamens frei, 
jeboch foll er von dem bereits erhaltenen Taufnamen verfchieden feyn, Es 
ift übrigens kein Gefeg vorhanden, wodurch die Annahme und Fuͤh⸗ 
rung bed Firmnamens auch in dem gefellfchaftlichen und bürgerlichen Ver⸗ 
hältniffen geboten würde, und die katholiſche Kirche fcheint mit dieſer 
Sitte mehr eine innere als aͤußere Veränderung zu beabfihtigen. In 
ber griechiſch⸗ ruſſiſchen Kirhe muß diefe Sitte nothwendig fehlen, Da 
dort Taufe und Salbung nicht perfchiedene te find. Wenn jedoch 
Erwachſene zur griehifchen Kirche übergehen, fo erhalten fie neue und 
zwar kirchlich-fanstionirte Namen. : 

VI) Aeußere Bebräude bei der Lonfirmation. — 
Bingh. Antiquit. Tom. IV. p. 368 nimmt befonders vier folcher Ge⸗ 

brauche als weſentlich an, die wir auch voranfegen wollen, weil fie die 
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aͤlteſten find, zum Theil ſich auf bibliſche Stellen zu beziehen ſcheinen 
und auch ſchon von den Kirchenlehrern ber erſten Jahrhunderte er⸗ 
waͤhnt werden. 

1) Die Sandauflegung (manuum impositio, Zridesıs Tor 
gap) ift gewiß einer der aͤlteſten Gebräuche: bei der Confirmation. 
Da er fih auf Stellen des %. und N. %. gründet, fo hat ihn auch 
die evangelifche Kirche bei mehreren Feierlichkeiten beibehalten. Im 
N. X. wird Act. VIII, 17. XIX, 6, Hebr. VI, 2, diefer Gebraud er: 
wähnt, fo wie aud noch öfter. Auch im A. T. iſt mehrmals beim 
Segnen von einem Kreuzen der Hände, von einem Auflegen ber rech⸗ 
ten und linken Hand bie Rede. Vergl. Genes. XLVIII, 13 fi. Aud 
reden mehrere Kiechenväter von einer manuum impositio, wie Tertull. 
de baptismo c. 7. Hieronym. contr. Lucif, c. 4. Vergleicht man 
die Nachrichten, wie bdiefee Gebrauch im chriftlichen Alterthume geübt 
wurde, (©. Brenner), fo ergiebt fih, daß im Allgemeinen mehr von 
ber Auflegung einer Hand, naͤmlich der rechten, die Rede ſei. Das 
Sacrament. Gregorii (ed. Menardi) fchreibt zuerft die Elevatio über 
den Kopf des Confirmanden vor. Der Ordo romanus vulgar. und 
das Pontifie, verbindet beides elevata et imposita manu super capita 
omnium. Den auffallenden Umſtand, daß viele Ritualblidyer der ma- 
nuum impesitio gar nicht gedenken, Ülärt Brenner dadurch auf, daß 
diefe Handlung entweder ſtillſchweigend vorausgefegt oder mit der Sal⸗ 
bung ttendificet werde, welche auch nur mit der Hand verrichtet wer: 
den konnte. 

2) Die Salbung. (Unetio). — Da ein eigener Artikel von 
dem fogenannten Chrisma handelt, fo koͤnnen wir hier kurz feyn und 
brauchen nur zu erinnern, daß biefer Gebrauch fchon früh erwähnt 
wird, wie 3. B. vom Tertullian, Origenes u. a. Ja ſelbſt ein voll 
fländiges Salbungsgebet koͤmmt in den Constit. apost. vor (S. 1. IH. 
c. 17.— VIII. o. 22. 0.44 und 45.) Auch hat Eyrillus von Jeruſalem 
mystag. Ill. einen volflänbigen Unterricht egi golouarog. Diefer Ges 
brauch hat darum ein hohes Alter wie in der morgen: und abendläns 
bifhen Kirche, und bis auf unftre Zeiten iſt er als ein wefentlicher 
Bellandtheil der Firmung betrachtet worden. Nur in der Art und 
Meife, wie die Salbung zu ertheilen ſei, findet ein Unterfchied ſtatt. 
Die Dechdentalen verrichten fie an mehrern Gliedern und Theilen bes 

- menfchlichen Koͤrpers, bie Drientalen aber blos an der Stirn. Weber 
die Perfon, welche die Salbung verrichten, ift Me. IL bereits geſprochen 
torden. Hier fei nur nochmals wiederholt, daB gegenwärtig diefe Sals 
bung in der toͤmiſch⸗katholiſchen Kieche ftreng genommen nur dem Bi- 
fchofe zukoͤmmt, daß fie in der orientafifchen Kirche aber auch der Pries 
fler verrichten Tann. 

3) Das Kreuzeszeihen. — Wie wir andermärts ſchon 
gezeigt haben, wurde diefes Zeichen bald als wefentlich nothwendig bei 
den meiften kirchlichen Handlungen angefehen. Bel der Confirmation 
erhielt es jedoch eine befondere Bedeutung und Stellung: denn bier 
gilt ed mit als Hauptfache, weswegen auch die ganze Handlung ihren 
Namen davon entlehnt. Sie heißt nämlich oppayls, signum, signa- 
culum, consignatio u. ſ. w. Die Beweiſe für bas hohe Alterthum 
auch dieſes Gebrauches findet man gefanmelt bei Bingh. 1. XL c. IX. 
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8. 6. p. 381. So dauerte es in ber morgen: und abenbdlänbifchen 
al fort, und das Signum erucis iſt bei der Salbung noch jegt 

(ic. 

4) Sormeln, die bei der Sirmung gewöhnlidhwurs 
den. — Hatte man einmal dieſer Beierlichkeit eine fo hohe Bedeu: 
tung zugeflanden und ihre fpäter felbft den Rang unter den Sacramen⸗ 
sen angemiefen, fo darf es nicht befrtemden, wenn auch auf die Formel, 
welche dabei üblich war, ein befonderer Werth gelegt wurde. Sie war 
gleihfam die Beftätigung dieſer Feier; denn Auguftin fagt ausdruͤcklich: 
accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Obgleich auch 
bei den Griechen Abmwechfelungen ftattfinden, fo koͤmmt doch bei ihnen 
am häufigften der einfache Spruch vor, welcher zuerſt Conc. Constant. 
1. (a. 381) can. 7. vorgefchrieben iſt, oyoaris Öweeds mvesuarog 
&ylov aunv. Nach Brenner find im Abendlande mehrere foldhe For: 
meln uͤblich geweſen, die, obgleich bald Länger, bald kürzer, doch alle 
fehr verwandten Inhaltes find. Im Jahre 1439 feste Eugenius IV. 
für immer folgende formula confirmationis fefl: Signo te aigno crucis 
et confirmo te ehrismate salutis in nomine patris, et filii et spi- 
ritus sancti. Dieß ift die im Pontific. Rom. enthaltene und in der 
ganzen katholiſchen Kirche noch jetzt gebräuchliche Formel. 
Nach der Confirmation erwähnt Brenner in feiner oft genannten 
Darftellung noch folgende Gebräuche: 

1) Der Sriedenswunfdh. Im Deeibente iſt es das eins 
fahe Pax tecum. Im Driente entweder: zadoyym ne vmor; ober 
Kaxdgio:, y apednoay (napriar), ober ein Gebet. | 

2) Ein leihter Badenftreich, welcher aber erſt fpäter 
vorkoͤmmt und mit dem Friedensmunfche verbunden wird. Durand, 
Bifhof von Mende, erwähnt beffen zuerft gegen das Ende des 13. 
Tahrhunderts.. Unter den 23 Firmungsvorfchriften bei Martene haben 
diefe Geremonie nur zwei, nämlid) das ms. Pontificale Guillelmi epi- 
scopi Mimatensis und ein Pontific. ecclesiae Parisiensis annorum 
circiter 300. Die Rubrik lautet dafelbfi: Dicendo in nomine Pa- 
tris et filii et spirit. ®. produeit signum crucis ante faciem illius. 
Deinde dat sibi leniter alapam super genam dicens: Pax tecum! 
Die liturgiſchen Schriftfleller der roͤmiſchen Kirche wagen oft wunder⸗ 
lihe Erklärungen dieſer Geremonie, von welchen die erträglichfte 
feyn dürfte, melche das Concil zu Beſançon im Jahre 1571 aufftellt, 
nämlich daß ber Badenftreich als ein Abfchredungsmittel für die Kine 
der foll benust werden, damit fie fich nicht noch einmal firmen laſſen. 
Auguſti Thl. 7. p. 451 führt bei diefer Gelegenheit an, daß nad 
den ehemaligen deutfchen Handwerks⸗ und Innungsgebraͤuchen ber Lehr: 
ling von feinem Meifter bei der Loszählung einen. Badenftreic empfängt, 
zum Zeichen, daß er nun aus dem Buflande ber Knechtfchaft zur Freiheit 
übergehe. Wie, wenn man diefen Gebrauch aufgenommen und ihm eine 
mpftifchereligiäfe Deutung gegeben hätte, da ja fo vieles Andere von 
den Gebräuchen ber bürgerlichen Rechtspflege in den chriftlichen Cul⸗ 
tus im Abend⸗ und Morgenlande überging? 

3) Umbindung der gefalbten Stirne zur Bewah- 
rung des Ehrifams. Im römifchen Pontificale von 1497 heißt 
ed: Confirmato. debet ligari frons. Garl von Borromaͤ fchaffte im 
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Jahre 1679 die von den liturgiſchen Schriftſtellern dieſer Kirche vier 
beſprochenen und gedeuteten Chriſambinden ganz ab, ſo daß man in 

ſpaͤterer und beſonders in der neueſten Zeit wohl wenige Spuren mehr 
davon antrifft. 

4) Einige Gebete, daß der Geiſt Gottes in dem 
Befirmten bleiben möge. Jedoch ſind auch dieſe neuern Ur⸗ 
ſprungs, da Gregors Sacramentar. und der Ordo roman. VII. blos 
mit den Worten: pax tecum, ſchließen. 

5) Der biſchoͤfliche Segen. Auch dazu findet ſich erſt bie 
Verordnung in dem ſpaͤtern roͤmiſchen Pontificale, und Carl v. Borroma 
beſtimmt ausdrucklich: Postea amnes simul ad constitutum locum ve- 
nient, ubi sancte precentur, ut supra diotum est, usque ad solemnem 
arohiepisoopi benedictionem, 0 

6) Eine kurze Anrede des Biſchofs an’ bie Firmungspathen über 
die Verbindlichkeit gegen ihre Sirmlinge nach dem vömifchen Pontificale 
vom Jahre 1497. 

VD Eonfirmation in der proteftantifhenZirde— 
Auch in Beziehung auf diefe Feierfichkeit fand zur Beit der Reformation eine 
wefensliche Veränderung ſtatt. Die proteſtantiſchen Confefjionen erwähnen 
der Confirmation im katholiſchen Sinne, d. 1. ald Sarrament nur kurz, 
und verwerfen fie ohne Einſchraͤnkung. Es heißt darum Apolog. p. 201. 
Confirmatio et extrema unctio sunt ritus aceepti & patribus, quos 
ne ecelesia quidem tanquam neoessarios ad salufem requirit, quia 

non habent mandatum Dei, — Confess. Halv. II, o. 19. — Con 
firmatio et extrema unctio inventa sunt hominum, quibys nulla cum 
damno carere potest eoclesia. — Deshalb war man felbit dem 
Ausdrucke abgeneigt, weil er: an die Vorftellung der roͤmiſchen Kirche 
erinnerte. Ja es bifdete fich fogar der Grundfag, daß die Confirma⸗ 
tion nicht abfofut nöthig fei, und daß man ihr am wenigſten eine un 
mittelbgre Kraft zufchreiben dürfe. Jede Kirche follte die Freiheit ha⸗ 
ben, diefen Gebrauch anzunehmen oder zu vertverfen, Daraus erklärt 
fi) dann auch, warum mehrere Kichen biefen Gebrauch als papiſtiſche 
Reliquie unterließen, andere hingegen ihn früher oder fpäter. annahmen, 
je nachdem .fie von der Nüslichkeit und Zweckmaͤßigkeit des Gebrauchs 
überzeugt wurden. Luthers einfache Anforderung an dieſen Gebrauch 
findet man de captivit. babylon. tit. de eonfirm. Tom, II. opp. lat, 
p- 81. Melanchthon jedoch wuͤnſchte für dieſe Handlung eine beſon⸗ 
dere Feierlichkeit, und bie erften Theologen der proteftantifchen Kirche 
empfehlen die Konfirmation, wenn fie vom katholiſchen Aberglauben gereis 
nigt würde. Chemnit. Exam. Conc. Trid. U. p.248 qq. Ebenſo Calvin 
vergl. Institute. 4, 19, 4. Wir finden daher auch ſchon Verordnungen 
aus dem 16, Sahrhundert, die diefe Seierlichkeit in dee proteſtantiſchen 
Kicche einführen und ihre Form vorfchreiben. Dahin gehört eine Kir 
henordnung im Brandenburgifchen,, -1540. — Im Hannoͤveriſchen, 
1542. — In Pommern, 1563. — Im Heſſiſchen, 1574. — Im 
Medienburgifhen, 1582. — Im: Lauenburgifhen, 1585. — Im 
Naffauifchen, 1609. — Allein hoͤchſt verderblich wirkte auf biefe Feier— 
lichkeit der dreißigjährige Krieg; denn jegt hörte an mehreren Orten bie 
Gonfirmation auf, wo fie. fonft gewöhnlich gewefen mar. So mußte 
in den Herzogthuͤmern Schlefwig und Holftein in den Jahren 1680 
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bis „169 die Konfitmation. in 63 Kirchen aufs Neue eingeführt 
werden. 

Viel trug zur Erneuerung biefer Feierlichkeit Spener bei, ber fie 
bei jeder Gelegenheit empfahl. Sm 3. 1718 erfolgte die allgemeine 
Einführung derfelben in fämmtlihen preußifchen Ländern. In Sach⸗ 
fen erging im 3. 1772 die Verordnung, daß die Konfirmation auch 
an ben Orten, wo fie zeither nur zu Haufe verrichtet wurde, Öffentlich 
in der Kirche auf eine erbauliche Weife gefchehen follte, Diele Ber: 
ordnung wurde auch fpäter wiederholt und dadurch die Confitmation 
gefeglih in allen Kirchen an einem beftimmten Tage eingeführt. Dieß 
iſt in der neueſten Zeit ziemlich allgemein in ber, proteflantifchen Kirche 
gefchehen, jo daß es wenigſtens im proteftantifhen Deutfchlande wohl 
wenig Orte geben mag, wo diefe Seierlichkeit nicht gewöähnlic wäre, 
Man hält übrigens in der evangelifchen Kicche von diefem dußern Ri⸗ 
tus die Anficht feſt, was auch der Name deſſelben fagt (confirmatio), 
daß fie eine Beſtaͤtigung ber Verpflichtungen, welche die Taufe auflegt, 
von Seiten des Tauflings fei, der nun das, was früher bie Pathen 
an feiner Stelle angelobt und bekannt haben, felbiiftändig verfpricht 
und bekennt. Sie fordert alfo, daß der Eonfirmand feinen Slauben an 
Vater, Sohn und Geift bekennt, ſich verpflichtet, nad) den Vorfchriften 
bes Chriftentbums zu leben und bie Pflichten eines Mitgliedes der 
chriſtlichen Kirche zu erfüllen. Es ift daher fehr fehlerhaft, wenn man 
bie Confirmation blos als ein Geluͤbde zu einem tugendhaften Leben 
betrachtet, das man jedem jungen Menfchen auch auf die philofophifche 
Moral ablegen laffen könnte. Beruͤckſichtigt man diefe Anficht, fo wie 
bie Forderung, daß Niemand vor dem 14. bis 16. Jahre, und ohne 
den nöthigen Religionsunterricht erhalten zu haben, confirmirt wird; ja 
fieht man auch noch auf die einfache und erbauliche Liturgie, die dabei 
gewöhnlich ift, fo darf man wohl behaupten, daß die Proteftanten bie 
Einrichtung des Catechumenats aus bee alten Kirche am treueflen und 
vollkommenſten wieder hergeftellt haben. Alles weiſt ja darauf bin, 
daß, wie in ber frühen chriftlichen Kirche, der Unterricht in den Grund: 
wahrheiten des Chriſtenthums bei des Vorbereitung der Catechumenen 
gehalten wird. Mas in dev alten Kirche Vorbereitung zur Zaufe war, 
das iſt bei den Proteſtanten zur Nachuͤbung gemeorden. Uebrigens bes 
trachtet die proteſtantiſche Kirche die Confirmation auch von einer an⸗ 
dern wichtigen Seite, naͤmlich als eine oͤffentliche Erklaͤrung fuͤr eine 
der chriſtlichen Specialkirchen. Dieſes iſt nicht ſchon durch die Taufe 
geſchehen, die blos den Glauben an Vater, Sohn und Geiſt nach der 
Lehre des Thriſtenthums fordert, ohne dieſe Lehre naͤher zu beſtimmen. 
Die Taufe bewirkt nur den Beitritt zur allgemeinen Kirche Jeſu, da⸗ 
her man auch die von einer Particularkicche zur andern Webertretenden 
nicht wieder tauft, Bei der Gonfirmation hingegen übernimmt ber 
junge Chrift die Pflichten eines SKicchengliedes und bekommt deſſen 
Rechte; er unterwirft ſich der Außerlihen Ordnung der Kirche und darf 
die Vortheile derfelben benutzen. Da nun in der Wirklichkeit diefes nur 
geichehen kann in einer der vorhandenen kirchlichen Gemeinfchaften, fo 
muß der Confirmand ſich an eine derfelben anfchließen, In ber Wirk- 
lichkeit beſtimmt daher auch nicht die Taufe, fondern die Confirmation, 
welcher Kirche der junge Chrift angehören foll. 
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VID Eonfirmation in der heutigen hriftliden 
Welt. — Sm Allgemeinen kann man annehmen, daß die Confir⸗ 
mation in allen den Hauptkirchen ftattfindet, die fih in der chriſtlichen 
Melt durch gewiſſe Divergenzpunkte, die Lehre und öffentlichen Kirchen: 
gebraͤuche betreffend, eigenthümtlich geftaltet haben. Noch befteht fie in 
der griechifchzorientalifchen Kirche. Der Unterfchied zwiſchen der römi: 
fhen und griehifchen Zirmelung betrifft nicht das innere Sacrament 
liche, fondern das Aeußere; denn a) das Auflegen der Hände findet in 
der’ gtiehifchen Kirche nicht flatt, b) auch kann es hier von jedem Prie⸗ 
fee gültig verrichtet werden, e) endlich laſſen es die Griechen unmittel: 
bar auf. die Taufe folgen, flatt daß die römifche Kirche für die Firme⸗ 
Iung das 7. Jahr fordert. Die neuefle Schrift über bie ruffifchegrier 
hifhe Kirche von Herrmann Sofeph Schmitt, Caplan in Lahr bei 
Aſchaffenburg, unter dem Zitel: Die morgenländifche seiehilh = rufifße 
Kirche oder Darftellung ihres Urfprunges, ihrer Lehre, ihrer Gebräuche, 
ihrer Verfaffung und ihrer Trennung, Mainz 1826, befchreibs p. 162 
das Ritual der Firmung oder das heilige Chrisma alfo: Nach dem 
Beſchluſſe des Taufgebetes wird der Getaufte mit bem heiligen Chrisma 
geſalbt. Der Priefter macht damit das Zeichen bes Kreuzes an feiner 
Stirn, feinen Augen, feinen Nafenlöchern, feinem Munde, beiden Ohren, 
feiner Bruft, feinen Händen und Füßen, und fagt bei jebem heile: 
Das Siegel der Gabe des heiligen Geiftes, Amen. — Die übrige ki: 
turgie beſteht aus abgefungenen kurzen Bibelftellen, aus dem Vorleſen 
der Epiftel Röm. 6, 1—12 und dem Evangelium Mt. 27, 16 bis zu 
Ende und einigen Gebeten und Antiphonien. 

In der römifchen Kirche wird .die Firmung von dem Bifchofe al- 
lein faft noch eben fo verrichtet, wie wir fie in dem 5. Abfchnitt die 
ſes Art. bereits befchrieben haben. Wenigſtens ergiebt ſich dieß aus 
dem Art. Firmung in Grundmayr's Liturgifchem Lericon der roͤmiſch⸗ka⸗ 
tholifhen Kicchengebräuhe, Augsburg 1822. — Selbſt der oben er 
wähnte Backenſtreich fehlt nicht, und Grundmayr erklärt ihn fo: Uebri⸗ 
gend fol der gefirmte Chrift durch ben gelinden Backenſtreich, den er 
von dem Biſchofe auf feine Wange bekoͤmmt, fich jederzeit erinnern, 
daß er diefes Sacrament empfangen und zugleich wiffe, daß er allezeit 
bereit feyn möüfle, des Glaubens halber Alles zu ertragen x. Man 
Tann die noch üblichen Gebräuche bei der Firmung aus Brenners ge: 
ſchichtlicher Darftellung ıc. kennen lernen, indem er am Ende feines 
Buches eine Ueberfiht davon giebt, was von frühern Geremonien bei 
diefee Gelegenheit noch jegt gewöhnlich if. Uebrigens iſt es in der 
roͤmiſchen Kiche als Neuerung anzufehen, daß keine beſtimmte Fir 
mungszeit mehr flattfindet, fondern daß fie der Bifchof nach Belieben 
verrichtet. 

In der evangelifchstutherifchen und reformirten Kirche geflaltet fi 
bie Confirmationsfeier unſtreitig am wuͤrdigſten. Nach den neueften 
Verordnungen geſchieht fie größtentheile in den Kirchen. Gefänge, Re 
den, Gebete und andere einzelne Gebräuche find auf Erbauung bered: 
net, und man vermeidet alles Kleinlihe und Pomphafte, was das er: 
hebende Banze ſtoͤren koͤnnte. Wiederholung des Glaubensbekenntniſſes, 
feierliche Zufagung duch Wort und Handfchlag, daß man, wie feinem 
allgemeinen Chriftenberufe, fo feiner Stellung als evangelifches Kirchen: 
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glied Ehre machen wolle, fo, wie feierliche Weihe von Seiten des Prebi- 
gers ducch Handauflegung und paſſende Zufptache dürfte das im Ganzen 
fenn, was bei jeder proteftantifhen Confirmationsfeier vorkoͤmmt. Das 
her ift auch die proteflantifhe Homiletik nicht arm an manchen ge: 
lungenen Vorträgen zu biefer Beier. Ä 

Noch verdient bemerkt zu werben, daß die englifch-bifchöfliche Kirche 
in ihrer Anfiht von der Confirmation fi) der roͤmiſchen Kirche fehr 
nähert. Sie betrachtet biefelbe als einen apoftolifhen Gebrauh, ber _ 
nur vom Bifchofe Sinne verrichtet werden. Diefer beflimmt im Vor⸗ 
aus bie Zeit, und die Pfarrer melden ihm bie Namen berjenigen Kin: 
ber und Perfonen, welche fie dazu tüchtig erachten. (Wozu aber oft 
nichts weiter erfordert wird, als daß fie den Kicchencatehiemus herfas 
gen koͤnnen.) Am beflimmten Tage erfcheinen die Confirmanden ein 
jeder mit einem Pathen und einer Pathin, als Zeugen feiner Confir: 
mation, vor dem Bifchof, welcher ihnen einige Fragen vorlegt, und fie 
das Taufgeluͤbde, welches bei ihrer Taufe an ihrer Statt abgelegt wor⸗ 
ben ift, auf ſich felbft nehmen und feierlih vor der Gemeinde wieder 
holen und beftätigen läßt. Hierauf betet er, baß ihnen Gott die Gas 
ben des heiligen Beiftes ſchenken wolle und confirmirt fie, indem er fie 
niedertnieen läßt, einem nad) dem andern die Hand aufs Haupt legt 
und fpriht: Here, nimm diefes dein Kind in den Schug deiner himm⸗ 
liſchen Gnade, daß es ewig unter die Zahl der Deinigen gehöre, und 
täglich mehe und mehr wachſe an den Gaben beines heiligen Geiſtes. 
Hierauf folgt da8 Gebet des Herrn uud andere Gebete und zulegt ein 
Segenswunfh. — Es ift verboten, Jemanden zum Abendmahle zu: 
zulaffen, der nicht conficmirt worden iſt. 



50. 

Copiatae, 

Leichenbeſtatter Todtengraͤber in einer gewiſſen Jeit⸗ 

dauer des chriſtlichen Alterthums. 

1. Name, Begriff und erſtes Erwaͤhnen dieſer nie⸗ 
dern Kirchendiener. II. Einige ſparſame Nachrichten von 
den Copiaten aus dem chriſtlichen Alterthume, a) ihre 
Verrichtungen, b) ihre Aufnahme in den Clerus, c) ihre 
Befoldung, ihr Vorhandenfeyn nur in den größern Städten 
und ihr zeitiged Aufhören betreffend. 

Literatur. Bingh. antiqu. eccles. Vol. Il. p. 42 —46. — 
Baumgartens Erläuterung der chriftlichen Altertyümer S. 138 — 139. 
Schroͤckh's chrifilihe 8. &. Th. 8. S. 33. Augufti’s Denkwuͤrbdigkei⸗ 
ten Thl. 11. p. 239 (nur ganz kurz). — Suicer unter den Worten 
Adnavog und xomıaıng und Du Freöne unter Copiatae. 

I) ame, Begriff und erftes Erwähnen diefer 
niedern Birdhhendiener. Die Ableitung des Wortes Copiatae 
tft verfchieben. Einige leiten e8 ab von sonıay, laborare, mit Ruͤckſicht 
auf das mühfame und befchmwerliche Gefchäft der Leichenbeftattung. 
Diefe Ableitung fcheint etwas für ſich zu haben, da dieſe Copia⸗ 
ten auch wirklich anderwärt® Laborantes genannt werden. — Anz 
bere und zwar die größere Zahl leiten es ab von xonla, quies, xone- 
Ley, quiescere, weil fie bie Verftorbenen zur Ruhe brachten. — Am 
allerunwahrfcheintichften, jedoch ift die Ableitung von xosrerog, planctus, 
lamentatio, weil ed mit deutlichen Stellen kann nachgewiefen werden, 
daß das chrifkliche Alterthum das Wehklagen bei Beerdigungen als- 
einen Aberglauben des Heiden: und. Judenthums mißbilligte. — Sie 
fcheinen erft unter Conflantin dem Gr. gewoͤhnlich geworden zu fenn; 
denn in ben eriten 3 Jahrhunderten findet man feine Spur von ihnen, 
indem in jener Zeit das Begraͤbniß als eine Liebespfliht angefehen 
wurde, die von Verwandten, Freunden und jedem Slaubensgenoffen 
geuͤbt werben follte und Eonnte. Hoͤchſt wahrſcheinlich gab eine Äußere 
Urfache Veranlaſſung zu diefer Gattung von niedern SKirchendienern, 
und Manche vermuthen auch, daß fie zur Zeit einer verheerenden Peft, 
wo zu einer und bderfelben Zeit viele Leichen zu begraben waren, mögen 
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entſtanden ſeyn, und daß man, Indem man dabei das Zweckmaͤßige iind 
Bequeme diefer Einrichtung kennen lernte, biefelbe längere Zeit: bei: 
behielt. u 

I) £inige fparfame Vachrichten von den Copia⸗ 
ten aus dem hriftlihen Alterthbume a) ihre verrich⸗ 
tungen, b) ihre Aufnahme in den Clerus, e) ihre Be—⸗ 
foldung, ihr Dorhandenfeyn nur in größeren Stäb: 
ten und ihr zeitiges Aufbören betreffend. 

a) Im Allgemeinen darf man fagen, daß fie Alles zu beforgen- 
hatten, was ſich auf die Beerdigung der Todten bezog, daher fie nicht 
nur Copiatae, fondern auch fossarii, fossores (Grabmacher) und Le- 
cticarii (Leichenträger, d. h. die auf einer Art von offener Bahre bie 
Zeichen zu ihrer Nuheftätte bringen, vergl. den Art. Verſtorbene) hie⸗ 
fen. — In Epiphanii exposit. fid. c. 31. findet man bie Erklaͤ⸗ 
zung: xomiareı, 0b T& OWuara egiorehloyres TOV xoıuouErov, qui 
mortuor. corpora eurant. — Im Glossar. lat. Gr. findet man 
Copiatae, vespillones, bispelliones , vexgodänra. %eim Hieron, .de 
septem ordinib, eceles. heißt e8: Primus in elericis (von unten auf 
gerechnet) ordo est, qui in similitudinem Tobise sancti sepelire 
mortuos admonentur. Sie hatten vorzüglich die Armen unentgeltlid) 
zu begraben, aus welcher Beſtimmung man fihließen darf, daß fie von 
den Wohlhabendern, bie ihre Dienfte wünfchten, bezahlt wurden. 

b) Unteugbar ift e8, daß die Copiaten ebenfalls zu dem Klerus 
gerechnet wurden, ob dieß gleich von Manchen iſt beflsitten worden. 
Cod, Thead. L. XIII. T. 1. 1. 1. vergl. L. XVI. T. 2. ı. 15. v. J. 
360. Cilerici, vel hi, quos Copiatas recens usus instituit nuncuparj. 
— Hieron. ep. 1. $..12. ad Innocent.: Clerici, quibus id officii 
erat, eruentum (eines Hingerichteten) linteo cadaver obvolvunt, es 
fossam humum lapidibus construentes ex more tumulum parant. 
Aus diefen und ähnlichen Stellen ergiebt fih, daß die Copiaten wirk. 
lid) dem Clerus beigezählt wurden. Baumgarten 1. 1. führt als 
Grund an, um folhen Leuter gleihfam als Bezahlung für ihre bes 
fhwerliche ‚Arbeit, die Freiheit von Steuern und bürgerlichen Dienſt⸗ 
leiftungen zu gewähren, bie damals ſchon ber Clerus genoß, theils 
auch, um die im Chriftenthune feierlicher und wichtiger gewordene 
Beerdigung einer gefeglihen Ordnung und ber Fürforge gewiſſenhaf⸗ 
ter Leute anzuvertrquen. Gonftantin feste ihre Zahl auf 1100 feft, 
die aber Theodoſius und Konftantius auf 950 herabfegten, bis Anas 
flafius die frühere Zahl von 1100 in Conſtantinopel wieder herſtellte. 
Schon im 5. Jahrhundert hieß man fie Collegiati und Decani, (ff. 
ben Art. Decanus Nr. 1.) als Mitglieder einer gefchloffenen Geſellſchaft. 
Man findet Spuren dieſer Einrichtung auch außer Conftantinopel (06 
auch im Abendlande, hat der Verfafler nicht erforfchen Sinnen), jedoch 
mehr in größeren Städten. In Beziehung endlich Ä 

c) auf ihre Beſoldung läßt fi bemerken, daß fie zum Theil in 
ben Immunitäten befland, die ber Clerus bereits in jener Zeit genoß, 
und zwar bier in der befondern Beziehung, wenn er neben kirchlichen 
Verrichtungen auch noch bürgerliche Geſchaͤfte trieb, thetls in Entſchaͤ⸗ 
digungen, die ihnen von Wohlhabendern zugeſtanden wurden, theils 
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aud in beflimmten Befoldungen aus dem Kirchenaͤrar. Sie mochten 
ungefähr biefelben Begünftigungen genießen, wie bie milites exaucto- 
rati, daher auch im der kaiſerlichen Gefesgebung jener Zeit aus: 
driilich bemerkt wird, daß man in der Auswahl der Individuen zu 
Gopiaten vorfichtig feyn und ihre Zahl nicht über die Gebühr vermeh: 
rer folle. Nah Codinus (lebte im 15. Jahrhundert nach ber Ein: 
nahme von Konflantinopel in diefer Hauptftadt) de officiis et oflieia- 
libus aulae et magnae ecclesiae Constantinop. hörte diefe Copiaten- 
Innung, mie fie zuerft in Conftantinopel entſtanden war, auch zuerft 
wieder in Gonflantinopel auf. 



51, 

Cultus der Ehriften, 

oder Inbegriff der äußeren Einrichtungen zur öffent- 

lichen Gottesverehrung, um fie zwedimäßig, 
herzerhebend und erbaulich zu machen, 

I. Berhalten Jeſu und feiner Apoftel in Abficht auf 
die Anbetungömeife ihrer Volksgenoſſen. II. Form, Geift 
und Wirkungen der gotteödienftlichen Verfaſſung der früs 
been Chriften, III Veränderungen, die ſich in Abficht 
auf Geift und Form mit der chriftlichen Anbetungsmweife 
ufeugen. IV. Verſchiedene ältere und neuere Namen der= 
Elben V. Geftaltung des öffentlichen chriftlichen Gottes: 
dienftes in der beutigen chriftlichen Welt. 

(Da biefer Artikel nur eine allgemeine Anficht vom chriſtlichen 
Eultus zu gewähren beflinunt ift, fo foller auch hier nur einige allges 
meine Werke: angeführt werden. Das darin einzeln Angebeutete wird 
in mehrern Artikeln ausgeführt und, dort die fpeciellere Literatur beiges 
fügt werben.) Außer den allgemeinen Eicchenhiftorifchen Werken dürfte 
bierher gehören a) für das. apoftolifche Zeitalter und die erſten Jahr: 
hunderte: Jo. France. Budaeus ecclesia apostolica sive de statu ec- 
clesiae Christ. sub apost. commentatio, Jenae 1722. — Histor. ec- 
eles. primi et secundi a Christo nato seculi selecta capita delineata 
studio Ittigii, Superint, et Prof. Lips. ibid. 1719. J. L. v. Mos- 
heim de rebus Christianor. ante Constant. commentarii. Helmstadtii 
17535. — Nicht unbrauchbar für die erfle Zeit ift auch: Geſchichte 
der hriftlichen Kirche des 1. Jahrhunderts von Dr. Joh. Aug. Starke, 
Berlin und Leipzig 1779. The history of the decline and fall of 
the Roman empire by Edward Gibbon the second edit. London 
1786. (Die beiden legten Gapitel des erften Theils handeln von ber 
Ausbreitung der cheiftlichen Religion, den Sitten der erften Chriften, 
ihrer Lage und ihren Verhältniffen, dem Benehmen ber Römer gegen 
fie von der Regierung Nero’d an bis auf Conftantin. — Allgemeine 
Betrachtungen über den chrijtlichen Cultus und die Gefchichte defjelben, 
fo wie über einige Eigenthuͤmlichkeiten des chrifllichen Cultus findet 
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man in Auguſti's Denktwürbigkeiten Ar B. p. 8535—403. — Eine Ge: 
ſchichte bes chriftlichen Cultus befigen wir noch nicht. Eine Probe zu 
einer folchen Goſchichte hat Karl Ideler, Prediger zu Zinndorf bei Ber: 
lin, in der allgemeinen SKirchenzeitung 1829. Nr. 7. und 8. ©. 58 
— 67 gegeben. Dem Verfaſſer ift aber nicht erinnerlic, dag außer die⸗ 
fee Probe eine umfaffendere Schrift .erfchienen waͤre. 

D Verhalten Jeſu und feiner Apoftel in Abſicht 
auf die Anberungsweife ihrer Volksgenoffen. — 
Die Gefchichte lehrt es, daß jedes Volk das, was fein Inneres fromm 
bewegte, auch in dem äußeren Leben anzudeuten fich beſtrebte. Es gab 
daher wohl nie einen Menfchenverein, welcher, erhaben über bie unters 
ften Stufen der thierifchen Rohheit, nicht auch gewiſſe dußere Religions: 
gebräuche gehabt hätte. Als Zefus unter den Menfchen auftrat, fand 
er darum bei Juden und Heiden eine öffentliche, Außere Anbetungs: 
weife vor, und da er aus dem Schooße bes erſtern Volkes hervorging, 
fo ſcheint wohl vor allen Dingen das Verhalten Sefu und feiner 
Schüler in Beziehung auf den jüdifchen Cultus erforfcht werben zu 
muͤſſen. Bekanntlich theitte ſich bie öffentliche jübifche Sehoven= Ver: 
ehrung in Gebräuche, die einzig und allein an den Zempel geknüpft 
waren,. und in Gebräuche; welche fi) Auf die Synagogen bezogen. 
Zu den wichtigſten Verrichtungen im Tempel gehörten die Opfer; denn 
Moſes hatte vorgefchrieben, daß fie ſowohl täglich), als auch bei befon: 
dern Öelegenheiten im Namen des ganzen Volkes und auch für ein- 
jelne Perfonen follten -dargebracht werden. Diefe, nach der babyloni: 
fhen Gefaugenfchaft wieder begonnenen Opfer fanden auch. noc zu den 

. Beiten Sefu flat. Sie wurden ihrer Beſtimmung nad) eingetheilt in 
Brandopfer, Dankopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Speisopfer, Weib: 
opfer, An allen diefen Opfern aber nahm Sefus keinen Antheil, und 

. er Eonnte dieß auch, ohne did darüber vorhandenen Gebote zu verlegen. 
Perſoͤnlich brauchte er gar nicht zu opfern, da er nicht aus dem 
Stamme Levi war. Jeder nun, der nicht zum Proieflergefchlechte ge: 
hörte, war bei dieſen Opferhandlungen blos Zuſchauer. Weiheopfer ge: 
hörten allein für bie Priefter. Dankopfer foheinen nur Weiche, Eigen: 
thümer von Feldern, Gärten ‚und Weinbergen dargebracht zu haben; 
eine Anforderung, bie fich bei Jeſu von ſelbſt erledigte. . Daffelbe gilt 
auch von ben fogenannten Suͤnd⸗ und Schuldopfern. Der deutlicfle 
Beweis aber, daß durch dieſes unterlaffene Opfern Sefus das Gefeg 
nie übertrat, Wegt in dem Umftande, daB ihm die Pharifäer und 
Schriftgeleheten, feine draften Feinde, nie einen Vorwurf deshalb ma: 
hen. Jeſus hat auch nie feine Schhler zur Darbringung der Opfer 
etmahnt, und auch fie konnten ſich von denfelben nach den angeführt: 
ten Gründen entfernt halten, da fie mit Jeſu im ziemlich gleichen 
äußeren DVerhältniffen fich befanden. In feinen Reben an das Volk 
thut er’ dee Opfer nur felten Erwähnung, und wenn es geſchieht, fo 
ſtellt er die Eintracht und die Menſchenliebe Höher als das Opfer. Mt. 
5, 23-24. Nur ein einziges Mal, Me. 8, 2-4 und Mrxc. 1, 40, 
gebot er einem Ausfägigen, den er von feiner Krankheit geheilt hatte, 
das in dieſem Falle vorgefchriebene Opfer; aber wohl mehr: um eine 
nöthige und heilfante Einrichtung aufrecht zu erhalten und ben Geneſe⸗ 
nen felbft von der Heilung feines Uebels zu überzeugen. Wie fi 
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Jeſus bei den willkuͤhrlichen Gebräuchen ber. Zuben im Tempel, bie 
übrigens nicht im Gefege geboten und nur nach und nad) aufgekom⸗ 
men waren, verhielt, davon fchweigt die evangelifche Gefchichte und be⸗ 
richtet weiter nichts, als daß Jeſus feinen Aufenthalt im Tempel zum 
Lehren und Unterrichte benuste, | 

Nicht unbenutzt ließ auch Jeſus die Synagogen-Eintichtung, bie 
er in feinem Beitalter ziemlich allgemein ausgebildet vorfand. Es Bann 
hier nicht der Ort ſeyn, über das Entftehen und die weitere Ausbildung 
diefes Inſtituts befondere Forſchungen anzuftellen, fondern wir haben 
bier nur zu zeigen, wie es Jeſus als bereits vorhanden benugte, und 
weiter unten werben wir uns mit ber Aufßeren Form, inwiefern fie 
hierher gehört, näher befannt machen müflen. Die Evangeliften erzäh: 
len von Jeſu, daß er die Synagogen zumeilen befuchte, und ſich einige 
Zeit in Städten aufbielt, wo ſich dergleichen befanden. Da er für 
einen Rabbi oder Schriftlundigen galt, fo wurbe er hier zumeilen auf. 
gefordert, die heilige Schrift bes A. T. vorzulefen und eine Erklärung 
bes Vorgelefenen hinzuzufügen, Luc. IV, 16. 17. Jedoch ift merk: 
würdig, daß Jeſus die Synagogen weit häufiger in dem erflen, als in 
den 2 legten Jahren ‚feines öffentlichen Lebens befuchte. Das Erfcheis 
nen in ben Synagogen hat er aber weder feinen Schülern noch feinen 
Anhängern zur Pflicht gemacht. | 

Mas nun die Schüler Jeſu betrifft, fo hatten fie bem bisher Ges 
fagten zufolge wahrgenommen, daß Jeſus auf keine Weife das Geſetz 
übertrat, ohne fih doch in feinem höhern Wirken durch dafjelbe be: 
ſchraͤnken zu laflen. Die fpätern gottesdienfllihen Gebräuche feiner 
Volkögenoffen, wenn fie. ihm zweckmaͤßig fchienen, benugte er, und 
führte keinen gottesdienftlihen Gebrauch. ein, der nicht wenigſtens etz 
was Analoges von ben Gebräuchen feines Volkes gehabt hätte. Vor⸗ 
zuͤglich ſahen fie, wie Jeſus fih hauptſaͤchlich bemühte, durch das le⸗ 
bendige Wort, welches Geiſt und Kraft ausſprach, die Menſchen zum 
Glauben und zur Tugend zu führen. Daraus läßt es ſich erklären, 
baß fie einerfeits jüdifhe Gebräuche nicht ganz aufgaben, und doc) 
auf der andern Seite durch begeifternden Unterricht Anhänger für bie 
Sache Iefu zu gewinnen ſuchen. Für beides fprehen die Nachrichten 
in der Apoſtelgeſchichte. Webrigens iſt es ‚gewiß, daß, wenn es von dem 
Juͤngern abgehangen hätte, fo wären fie Suben geblieben, zwar mit 
dem Glauben an Chriſtum, doch auch die vom Befege vorgefchriebenen 
Gebräuche beobachtend. Man erinnere fi hier nur an die entgegen- 
gefegten Anfichten eines Petrus und Paulus, und ben Kampf des leg: 
tern gegen alles Judaiſiren. Daß fie von ben jüdifhen Zempelgebräus 
chen losgeriſſen wurden, ift mehr Werk des Schickſals, als ihres Wil⸗ 
lens. Die nächte Veranlaffung dazu gaben ber hohe Rath und die 
Priefterfchaft; denn diefe fingen bald nach dem Pfingfifefle an, die An: 
bänger ber neuen Lehrefdes Nazareners zu verfolgen, und biefe Verfol⸗ 
gung nahm nach dee Hinrichtung bed Stephanus fo ſehr zu, daß fie 
fih in Jeruſalem nicht mehr für ficher hielten, fondern ſich jerftseuten 
und befonders nah Samaria flohen. Doc kehrten fie größtentheilg 
fpäter wieder dahin zuruͤck, und nur bie Zerſtoͤrung des Tempels machte 
allen Gebräuchen, die in denſelben verrichtet wurden, ein Ende. Nichts 
blieb nun den Apofteln von dem jüdifchen Cultus zur Nachahmung 

Siegel Handbuch 1. 30 
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und zur Benutzung übrig, als bie Synagogen Einrichtung Wo fie 
daher hinkamen, traten fie zunaͤchſt in den jüdifchen Synagogen auf 
und verfündigten bier das Wort des Hern, wozu fie von ben Bor: 
ſtehern der Synagogen öfters felbft aufgefordert wurden, Act. 18, 15. 
So lange die Juden den Belennern der neuen Lehre den Zutritt zu 
den Synagogen nicht verfagten, haben wenigftens die Jubenchriften den 
Verſammlungen in denfelben beigemohnt und fid nad) Ben hergebrady 
ten Gebräuchen gerichtet. Da aber der Haß ber Juden gegen die Ab: 
teinnigen, wofür fie diefelben anfahen, ſich mehrte, fo wurden fie nicht 
mehr hinzugelaffen, und fie mußten nun felbft ihre, eigenen gottes⸗ 
dienftfichen Verſammlungen einrichten. Dieß Vorausgelchickte wird nun 
fhon Vieles zur deutlichen Einſicht in den zweiten Abfchnitt dieſes Ar 
tikels beitragen. 

11) Sorm, Geift uns Wirkungen der gottes dienſt⸗ 
lichen Verfaſſung der frühern Ehriften. — Als auöge 
macht kann man nach dem eben Bemerkten annehmen, daß zunddit 
nicht die Tempelgebräuche der Juden, fondern mehr ihre Synagogal⸗ 
Einrihtung auf die gottesdienſtlichen Verſammlungen der Chriften Eins 
fluß hatten. S. Campej. Vitringa desynagog. vet. I. II. Jo. Spen- 
cer de legib. Hebraeor. ritnalib, '1. III. diss; 1. ce. 2, Baumgar⸗ 
tend Erläuterungen der chriftlichen Alterthümer &. 68 ff. Um das 
Aehnliche von beiden Inſtituten nachzumeifen, dürfte es nicht unzweck 
mäßig ſeyn, in ̟  ber Kürze ein Bild von der juͤdiſchen Synagoge zu 
entwerfen, inwiefern es zur Erläuterung gottesbienftlicher Einrichtungen 
der erften Cheiften dienen kann. Diefe Synagogen waren religidfe 
Verfammiungsorte der Juden im nacdherilifchen Zeitalter, und vielleicht 
erft fpäter feit der Maccabaͤer Pertode in Palaͤſtina eingeführt, wo zu 
Beiten Sefu jede bedeutende Stadt wenigftens eine hatte. S. Mt. 4, 
23. 9, 86. Mic. 1, 21. — : Serufalem fol 480 gehabt haben, Ges 
wöhnlich Tagen fie’auf Anhöhen, in den früheften Zeiten außerhalb der 
Städte (Epiph. haer. Ill, 20.) borzüglihen Fluͤſſen (weil die Juden 
fi) vor dem Gebete wufchen. Deutsch de sacris Judaeor. ad litore 
frequenter exstructis' Lips. 1703). Man verfanmelte fih (die Wel: 
ber in getrennten Sitzen, Talm. Sacc. 51, 2.) in ihnen vorzugsmeile 
an den Sabbathen und Felltagen (fpäter auch am 2. und 5. Tage je 
der Woche) zum gempinfhaftlichen Gebete und zum Anhören der bi: 
biifchen Abſchnitte aus dem Gefege (Parafchen), ben Propheten (Haph⸗ 
taren) und einigen andern Büchern bed U. T. (den Megilloh ), die 
einer aus der Verſammlung (Luc. 4, 16. Act. 18, 15.) vorlas, in bie 
fprochaldäifche Landesfpracye überfegte ( Maimon. Hilo Teph. 10, 10.) 
Nah dem Segen und Amen ward die Gerheinde entlaflen. Nehem. 
8, 6. Diefemnac waren Beſtandtheile des jkdifchen Synagogen: Got: 
tesdienfted, Gebet, Gefang, Borlefen der heiligen Schrift, erbauliche 
Erklärung daruͤber und — ſolenne Gebetsformeln. Gerade dieſe 
einzelnen Beſtandtheile als Uebungen der Andacht in oͤffentlichen ge⸗ 
meinſchaftlichen Zuſammenkuͤnften finden wir auch ba, wo bie erſten 
Chriften ſich veranlaßt fahen, ſich Ihren eigenen Cultus zu bilden. Die 
Beweiſe dafuͤr Iaffen fich theits aus dem N. T., theils aus den Zeug: 
niffen der apoftofiihen Väter, theils auch aus einigen Profanferibenten 
und Kichenichriftfiellern bes 2. Jahrhunderts beibringen. Wir wollen 
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nun für bie angegebenen einzelnen Beſtandtheile bes frühern Gottes: 
dienſtes der Chriften jene Beweiſe anführen. : Anlangend 

1) das Gebet, fo war es ſchon ein VBeförderungsmittel ber 
Andacht beider kleinen verfammelten Zahl der Schüler und Freunde 
Sefu, die fih nach feinem Ableben noch zu Serufalem aufhielten. 
Nach jüdifcher Gewohnheit kamen fie zum täglichen Gebete zufammen, 
bald in den Synagogen, bald im Tempel, bald auch, wo die jübifche 
Verfolgung ihren Anfang genommen hatte, in Privathäufen. Man 
vergl. darüber die Stellen Apofleigefchichte 1, 14—15. 2, 1 ff. 46. 8, 
1 ff. 11.12. 10,9, 12,5—12. 13, 3.— Gebete der Apoftel bei außer: 
ordentlihen Verfammlungen find erwähnt Apoftelgefchichte 1, 24. 4, 
24— 31., wo zugleich die Gebetsformel mitgetheilt ifl. Andere Faͤlle 
find Apoftelgefh. 9, 40. 12, 5. 20, 36. u. a. St. — Außer dem 
N. T. finden wie auch bei den fogenannten apoftolifhen Vätern Zeug: 
niſſe, daß das Gebet ein vorzüglicher Beftandtheil der frühern gottes⸗ 
bienftlihen Verſammlungen gewefen ſei. Wir bleiben bier nur bei Ju⸗ 
flin dem Märtyrer fiehen, theils weit fein Beugniß genügt und fehr 
klar tft, theils weil auch die übrigen apoftolifchen Väter in ihren aͤch⸗ 
ten und unächten Schriften mehr andere Eigenthämlichkeiten der frü- 
bern chriftlichen Religionsgefeufchaft beuckunden, 3. B. Zaufe, Dierar- 
hie, Sabbathöfeier und dergl. Juſtin mit dem Beinamen des Märty: 
rers (litt den Martprertod zwifchen 16365 zu Rom), ber -ältefle chrift- 
lihe Kirchenvater, iſt vorzüglich deshalb wichtig, weil ee am Ende fei- 
ner gegen 140 gefchriebenen Apologie eine ausführliche Beſchreibung 
von den gottesbienftlihen Dandlungen der Chriften liefert. Die bier 
ber gehörige Stelle, ſteht Apolog. I. c. 61 — 67 edit. Oberth. p. 210 
— „Diejenigen,“ ſagt Juſtin, „welche unſre Lehren aus Weber: 
zeugung annehmen, und ſich entſchließen, ein denſelben gemaͤßes Leben 
zu fühten, weifen wie an durch gemeinſchaftliches Faſten und Beten 
mit uns bie Vergebung ihrer vorigen Sünden von Gott zu erflehn.“ 
— An einem andern Orte heißt es, nachdem von der Taufe bie Rede 
geweſen ift: Aus biefem Bade führen wir den Neubelehrten, der nun 
feierlich zu uns übergetreten ift, in unfere Bruͤderverſammlung ein. 
Wir beten in diefer Derfammlung gemeinſchaftlich 
und inbrünftig für uns, für den Kleubelehrten, für 
Chriften an allen Orten «. Weiter unten, wo Juſtin von 
ben Borlefen der heiligen Schrift und den damit verbundenen Vor: 
trägen gefprochen. hat, fährt er weiter mit den Worten fort: „Als: 
dann erheben wir uns alle gemeinfhaftlih und ver- 
richten Gebete,’ Vergl. Justini Martyris de saoris Christianor. 
publiois narratio, Halse 1725. — €. W. Thalemann Justini Mart. 
Apologiae e recens. Grab. cum variis leotionib. Lps. 1755. 4. — 
Joh. Ad. Gi: Juſtinus des Maͤrtyrers zweite Apologie und Beweis 
der Alleinherrſchaft Gottes. Griechiſch und deutfch mit erläuternden - 
Anmerkungen un. f.. w. Nuͤrnberg md Xltdorf 1796 (Ueber bie feier: 
lihen Religions: Handlungen der Chriften S. 225 — 230.) — Ein 
anderes noch Älteres Zeugniß giebt der bekannte Bericht bes Plinius 
an den Kaifer Trajan. Nach Maffon’s wahrfcheinlicher Rechnung war 
Plinius im Jahre 105— 104 n. Chr. Statthalter ber Provinz Bi: 
thynien, und zu Ende bes Jahres 104 wurde unſer rief , welcher 
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Epist. lib. X. ep. 96 (nady andern 97) fleht, und mit ber folgenden 
Antwort des Kaiferd Trajanus ein Ganzes ausmacht, gefchrieben. Ans 
biefem Briefe gehört folgende Stelle hierher: Won denjenigen, welche 
als Chriften angeklagt worden feien, berichtet Plinius: „, Sie verfichern, 
„ihre ganze Schuld, oder vielmehr ihr Irrthum habe darin beftanden, 
„daß fie gewöhnlich vor Tagesanbruch zufammengetommen wären und 
Chriſto zu Ehren einen feierlihen Wechſelgeſang ober ein 

 „feierlihes Gebet gehalten hätten.“ Ueber die Aechtheit dieſes 
Briefes find bekanntlich Zweifel von Semler und Corrodi erhoben wors 
den. (Semlers neue Berfuche, die Kirchenhiftorie der erften Jahrhun⸗ 
derte noch aufzuklären. St. 1. Leipzig 1787. S. 119 — 246. — 
Corrodi's Beiträge zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der 
Religion St. XIH. ©. 1. 35.) Allein erwägt man, was dagegen in 
folgenden Schriften: U. C. Haverſaat's Vertheldigung ber Pliniſchen 
Briefe über die Chriften gegen die Einwendungen des Herrn Dr. 
Semler, Göttingen 1788. — - C. Plinii secundi epistolar. libri de- 
cem. Recensuit notisque ilustravit C. Erdm. Gierig. Vol IL, Lip. 
1802. p. 498 2eqq. und in Auguſti's Denkwürbigkeiten 4. B. p21 ff, 
erinnert worden iſt, fo iſt wohl theils der Brief des Plinius, theils 
auch die Antwort ded Trajan als Acht anzufehen. — in ähnliches, 
eben fo Bares Zeugniß finden wie auch bei Xertullian in feinen Apo- 
logeticus adv. Gentes pr. Christianis ce. XXIX. Hier heißt es: 
Wir verfammeln und dort zufammen, um Gott mit vereinigter Madıt 
duch unfer Bebet zu gewinnen. Wir beten and) für die Kaifer und 
ihre Verweſer, für die Gewalthaber auf Erden u. ſ. w. — Nicht minde 
fprechende Zeugniffe laſſen ſich aus den Schriften ber früheren Beſtreiter 
und Seinde bed Chriftenthbums anführen, 3. DB. eines Lucian, Celfus, 
Sulion. Wer fie gefammelt und erläutert finden will, bebiene fid 
des 4. Buches von Auguſti's Denkwärdigkeiten, beögleichen Schönes 
Gefchichtsforfhungen zw. 1. Thl. p. 122. Außer dem zeither erwähnten 
Gebete beurfundet ſich auf gleiche Weife auch 

b) der Befang, als weſentlicher Beftandtheil der erflen chriſt⸗ 
lich⸗religioͤſen Verſammlungen. Wir firiden mehrfache Andeutungen, 
daß die‘ Apoftel ſowohl für ſich allen als in ber Verſammlung gefun: 
gen, auch das Singen den Gemeinden 'erhpfohlen haben. Als Paulus 
und Silas ſich zu Philippi in dem Gefaͤngniſſe befanden, beteten und 
fangen fie fo laut, daß fie von den übrigen Gefangenen gehört wurden. 
So ermuntert auch Jacob V, 15. zum Gefange. Andere hierher ge: 
hörige Stellen find 1 Cor. 14, 15. 26. In zwei harmonifchen Stel: 
(en Eph. 5, 19. und Colofl. 3; 16. werben unterfchieden paduol, 
vuvor xal adainveuuarxai (SG. uͤber dieſe Stellen den Art. Geſang). 
— Mas nun fhon das N. T. andeutet, beftätigen auch die apologe: 
tifhen Schriften des Juſtinus Martyr und Tertullians, fo wie ber 
Brief des jüngern Plinius. Aus Tertullian Apologeticus adrersus 
gentes pro christianis ec. XXXIX. wollen wie zum Belege nur bie 
einzige Stelle ansheben: „Nachdem man fi) die Hände gewaſchen 
und die Lichter angezändet hat, hat jeder die Aufforderung hervor zu 
treten und zum Lobe Gottes zu fingen ꝛc. — Eben fo war aud von 
allem Anfange an gewöhnlich | | 

o) das Dorlefen der heiligen Schrift. Hier teitt die 
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Aehnlichkeit mit der judiſchen Synagoge beſonders deutlich hervor. Cs 
wurden naͤmlich in den Verſammlungen der erſten Chriſten nicht nur, 
wie in den Synagogen, beſtimmte Vorleſungen gehalten, ſondern auch 
ſpaͤter dieſelben heiligen Buͤcher, welche unſern jetzigen Canon des 
N. T. ausmachen, vorgeleſen. Vergl. Luc. IV, 16 f. Act. XIII, 15: 
27. XV, 21..2 Cor. Ill, 15. Uster. der heiligen Schrift (7 yaagn, 
ai yoapai, ispif yoaunare Joh. V, 89. 2 Timoth. 3, 14— 17. 
voird im N. T. ſtets der Canon des A. 8. verfianden und zwar nad 
der gewöhnlichen dreifachen Claſſification Gefeg, Propheten und ayıw- 
yoapa. Vom Gebrauche der Apoktyphen findet fih im N. T. kein 
DBeifpiel, wohl aber find Spuren vorhanden, daß man auch in ben 
fruͤhern chrifllichen Verfammiungen einzefne Theile des N. T. fchon 
mit gebrauchte. Daß. die. apoftolifchen Sendfchreiben von ben Ge⸗ 
meinden, an welche fie ‚gerichtet waren, auch andern Gemeinden zum 
Leſen mitgetheilt wurden, tft aus Coloff. IV, 16. vergl. 1 Xheff. 5, 27. 
erwieſen. Auch Petrus empfiehlt feinen Lefern die Briefe des Paulus, 
2 Petr. IH. 15—16. Da aber ſchon Zuftin der Märtyrer in den 
angeführten Stellen ausdruͤcklich von Yen ‚Sonntagen ſagt, daß an ben: 
felben die Denkwuͤrdigkeiten der Apoſtel und die Schriften ber Propheten 
vorgelefen würden, fo darf. man bie. Einführung :der Lectionen des 
N. T. ſchon in die früheren Beiten der Kieche fegen. Ueber bie vorge: 
leſenen bibliſchen Mofchnitte wurde ein eregetifch=.paränetifcher Vortrag 
gehalten, und biefe Bortrige find der wahre Urfprung, unferer Predigten. 
Es läßt fih aus der Sefchichte des N. T. leicht zeigen, daß die Aus- 
legung ber heiligen Schrift die Hauptſache des chriftlichen Gottesbienftes 
ausmachte. Endlich fehlten dabei auch nicht Zr 

d) förmlihe Kehrvorträge — . Durch das lebendige 
Wort der Nede hatte Jeſus feine Religion gegründet und durch bafielbe 
tft fie von den Apofteln fortgepflangt und weiter verbreitet worben. 
Die Vorträge Jeſu laſſen ſich eintheilen a) in Spungegalvorträge, wie 
Luc. IV, 21. Mt. IV, 17. Dec. I, 15. Joh. VI, 24. ff. b) Tempel⸗ 
reden, 3. B. Joh. X, 28. VIII, 28 ff. Luc XX, XXL. c) Gelegen⸗ 
heitsreden an gemifchte Zuhörer, wohin bie meiſten Parabeln zu x 
nen find. d) Reden und Ermahnungen zunähft an feine Jünger, wo: 
bin man vorzugsmeife bie fogenannte Bergpredigt, Mt. V, VL, und 
die Abfchiebsreden, Joh. XIH, XVIE zu rechnen pflegt. Unter den 
Apofteln zeichneten ſich befonders Petrus und Paulus als Redner aus. 
Doch iſt nicht zu verfennen, dag bie meiſten diefer Reden nicht ſowohl 
in den chriftlichen Verſammlungen, als: an andern Deten und bei außer: 
ordentlichen Veranlaſſungen, befonders als Apologien des Evangeliums 
Jeſu, gehalten wurden. Zu den. Reden Petri, bie in engern eigentlich 
fo zu nennenden cheiftlichen Verſammlungen gehalten wurden, bürften 
folgende zu rechnen feyn, Apofielgefh. 1, 5. XI, 5 ff. Die Übrigen 
Reden Petri wurden theils im Tempel zu Serufalem, theild auch vor 
bem jüdifchen Sanhedrin gehalten, fo wie auch bei anderer Gelegen: 
heit. — Pauli Lehrvorträge hingegen fanden flatt bald. in jüdifchen 
Synagogen, Apoftelgefch. 13, 14, bald vor Mitgliedern einer fchon 
eingerichteten Chriftengemeinde, Apoftelgefh. XX, 15, bald auch, und 
zwar am öfterflen, vor heibnifchen Obrigkeiten, Apoftelg. XXU, 1 ff. 
XXIV, 10 ff. XXVI,1—24. Dieſe zeither angedeuteten Reden des Petrus 

[4 
* 
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und Paulus, werm fie auch nur in einigen wenigen Belfpielen zeigen, 
bag die Apoflet in ben erflen Chriſtenverſammlungen Reden hielten, 
beweiſen doc das Rednertalent derſelben und unterfiägen die Vermu⸗ 
thung, daß fie oft fo zu dem Verftande und Herzen der neubekehrten 
Chriften mögen gefprochen haben. Daß die Sitte durch das lebendige 
Wort. in den Chriftenverfammlungen zu wirken, auch in den Tagen, 
welche unmittelbar auf das Zeitalter der Apoftel fokhten, vorberefhend 
blieb, läßt fih aus den eben angeführten Stellen von Juſtin dem Märtyrer 

* (Apolog. 1, c. 61--67. und aus Zertullian .(Apologeticus adv. gentes 
pro christianis e. XXXIX. darthun. — Crfterer fagt: „Am Sonn: 
„tage, wie wir ihn nennen, kommen alle Stadt: und Landbewohner 
„an bdemfelben Orte zuſammen, die Ueberlieferungen der Apoftel und 
„die Schriften der Propheten werden, fo weit es die Zeit erlaubt, vor⸗ 
„gelefen. Dann hält, während ber Vorleſer ruht, ein Vorſteher eine 
„Rede, im welcher er das Volk unterrichtet und zur Nachahmung 
„der empfohlenen guten Handlungen ermuntert.” — Wenn au nicht 
in fo beflimmten Ausdruͤcken deutet noch folgende Stelle aus Ter⸗ 

. tullian (Apologet. adv. gentes pr. Christianis e. KXXIX.) dafjelbe 
an umd lautet alfo: „Wir kommen zufammen, um bie heiligen Schrifs 
„ten zu lefen (ad literar. divinar. oommemorationem ), um daraus 
„anzumerken, was: nach den Umſtaͤnden jegiger Zeit uns entweder zur 
„Lehre für die naͤchſte Zukunft dienen, ober auf das, was fchon ba iſt, 
„angewendet werben Tann. Wenigſtens flärken wir. unfern Stauben 
„durch das Heilige Wort“ x. - 

Dieſe 4 Stücke alfo, Gebet, Geſang, Vorlefen ber heiligen Schrift 
und die damit in Verbindung fiehenden erbaulichen Vorträge waren 
entfchiedene Nachahmungen bee juͤdiſchen Synagogen : Einrichtung und 
zugleich wefentliche Beſtandtheile deffen, mas bie Andacht in ben er 
fien chriſtlichen Verſammlungen befchäftigen und nähren follte. Dieß 
gilt auch von ben kurzen, einzelnen folennen Gebets: und Segensfor⸗ 
mein, die nach und nad. in den Chriflenverfammlungen gewöhnlich 
und von einem Male zum andern wiederholt wurden. Diefe und 
wohl auch die Segenswünfce der Apoftel in ihren Briefen: waren ge⸗ 
wis wenigſtens eine Nachbildung: der in den Synagogen gewöhnlichen 
kurzen Gebetöformeln (&. den Art. liturgifche Formeln). Auch mehres 
res Andere, was nad) und nad in den chriftlichen Cultus Aberging, 
kann feinen jüdifchen Urfprung nicht verleugnen, wie dieß in mehrern 
Artikeln, Clerus, Prieftermeihe, Kivchenzucht u. a. m. nachgewiefen iſt. 
Inzwiſchen giebt e8 doch auch Mehreres, woruͤber theils geſtritten worden 
iſt, ob es rein juͤdiſchen Urſprungs ſei, theils auch Manches, was aus 
juͤdiſchen Gebraͤuchen zwar hervorging, aber doch nach neuen und ver: 
änderten Geſichtspunkten betrachtet wurde. Das Erftere alle von ber 
Zaufe (f. diefen Art.), das Legtere hingegen vom Abenbmahle. Daß 
dieſe Feierlichkeit apoſtoliſche Sanctton habe, und daß fie unter dem 
Namen Euchariſtie ſchon früh bekannt war, lehrt umſtaͤndlich der Art. 
Abendmahl. — Dagegen giebt es auch einige Gebräuche, beren aus⸗ 
brüdlih im N. T. Erwähnung gefchieht, die aber fpäterhin mit Stils 
fhweigen übergangen oder völlig abgefchafft wurden. Hierher find zu 
rechnen die Agapen, das Dilnua üyıov, das Fußwaſchen, bie Sortitio 
sacra, die communio bonor. (S. auch barüber die einzelnen befondern 
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Artikel.) Die Beugniffe, deven wir ung zeither außer bem N. X. aus 
den apoflolifhen Vätern, aus Profanferibenten und aus berühmten 
Kirchenſchriftſtellern für die eigenthümliche Form bes erſten chriftfichen 
Eultus bebienten, haben das Eigenthümliche, bag fie aus verfchiedenen 
Gegenden, 3. B. aus Palaͤſtina, aus Bithynien (Plinius), aus Ephe⸗ 
ſus (Juſtin der Märtyrer), aus Afrika (Tertullian) übereinftimmende 
Berichte liefen. Wir haben unferm Zwecke gemäß nur Einiges zur 
Erläuterung aus dieſen Gewähremännern entlehnt; wer fi genauer 
von dem unterrichten will, was. fie ausfagten, findet Mehreres und 
zweckmaͤßig zuſammengeſtellt in den beiden neueften Bearbeitungen ber 
chriſtlichen Acchäologie, in Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten Ar Thl. und in 
Schönes Geſchichtsforſchungen über die kirchlichen Gebräuche 1 8. 
p- 91 ff. — Weniger Ausbente geben außer Zuftin dem Märtyrer 
die übrigen apoftolifchen Väter, Ihre Äächten ober ihre untergefchobenen 
Schriften enthalten theils dogmatifch= moralifche Erörterungen einzelner 
Lehren, theils ascetiſche Paränefen , theild prophetifche Vifionen. Von 
dem Gottesdienſte der exflen Chriften entwerfen fie nirgends ein voll- 
fländiges Bild. Sie verdienen nur infofern einige Beachtung, als fie 
einige gottesbienftlihe Handlungen und Gebräuche der frühen Chriften 
andeuten und mithin für das Dafeyn berfelben im 2. Sahrhundert 
fprehen. Bon ben Zeiten der Apoftelfchüler an bis auf Conſtantin 
den Gr, find die Quellen fehr fparfam, woraus bie gottesdienfllichen 
Gebräuche Licht und Erläuterung erhalten. Und dieß darf auch nicht 
befremden, wenn man berüudfichtigt, daß bie Kirchenfchriftfleller jener 
Zeit auf ganz andere Dinge zu achten. hatten und befonders im leb⸗ 
haften Kampfe mit Juden, Heiden und Haͤretikern hinlaͤnglich beſchaͤf⸗ 
tigt waren. Auch der Umfland ift zu bedauern, daß fo wenig Schrift: 
liches von ben Haͤretikern und den eigentlichen Beſtreitern des Chri- 
fienthums übrig geblieben iſt; denn auch daraus wärde Manches zur 
Erläuterung ber Kirchengebräuche haben benugt werben können. Mit 
Conſtantin hingegen wird es auch in. biefer Beziehung wieder etwas 
heller, wie ſich dieß aus einzelnen hierher gehörigen Artikeln ergeben 
wird. Uebrigens aber blieben, wie man aus ber fpätern Form ber 
chriſtlichen gottesdienſtlichen Verfaſſung fieht, die eben angeführten Be⸗ 
ſtandtheile nebft der Euchariftie, wenn auch unter manden localen und 
temporellen Modificationen immer gleihfam die erſte Grundlage, aus. 
weicher neue, fpätere gottesbienftliche Gebräuche fich entwidelten. Die 
von dieſem Stamme nlmählig ausgehenden Aeſte und Zweige fcheint . 
darum Schöne in feinen Geſchichtsforſchungen treffend anzubeuten, 
wenn ee folgenden Abriß davon. aufflellt: . 

4) Feierliche Gebete: 
a) Supplicationes, b) Stationes, c) Walfahrten, 

2) Gefänge: | | 
a) Pfaimodie, b) Hymnologie, c) Dorokogie. 

3) Borleſen ber heiligen Bücher und Erklärung derſelben: 
a) Pericopen, b) Homilien, e) Predigten, d) Catechifationen. 

4) Euchariſtie: | 
a) Liebesmahle der erften Chriften, b) Oblationes, c) Liturgie, 

d) Meſſen, e). Abendmahl. | 
Daß diefe äußere Form der Öffentlichen, chriftlichen Anbetungsweife, 
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“pie viel fie auch von ber juͤdiſchen Synagogen⸗Einrichtung entlehnt ha⸗ 
ben mag, body von einem eigenthümlichen Geiſte belebt wurde, wird 
bald Klar werden, wenn wir bie Divergenzpuncte des Chriftenthums 
vom Juden: und Heidenthume näher ins Auge fallen. Das Haupt: 
verbienft Jeſu in Beziehung auf den Judaismus dürfte fen: 

1) daß er die Religion von ber Politik ſchied, das Ceremonial⸗ 
gefeg verdrängte und die reinern religiös-fittlichen Wahrheiten des Mo: 
faismus aus den heiligen Schriften feiner Nation heraushob. 

2) daß er den jüdifchen Particularismus befämpfte, indem er bie 
teligioͤs⸗ſittliche Wahrheit in ein Gemeingut der Menfchheit verwandelte 

und feine Religion zu einer Univerfalveligion erhob. 
3) Daß er der Stifter einer wahren Kicche wurde. 

Achten wir auf das Verhältniß des Chriftenthums zum Heidenthume, 
fo unterfcheidet fi das erflere von dem legtern 

1) durch die Idee eines einzigen, unendlich vollkommenen Got: 
te8, welcher der Schöpfer, Erhalter und Regierer aller Dinge fel. — 
Ueber den Göttern der heidnifchen Welt ftand ein ewiges, materielles 
Princip, aus welchem felbft die. Götter entitanden gedacht wurden. 
Man betrachtete fie daher zwar als mächtige, aber von der Natur be 
ſchraͤnkte und von der dunkeln Macht des Fatums abhaͤngige Weſen. 
Das ChHriftenthum dagegen lehrt ben heiligen Willen, das Freie und 
Sittlihe als das Höchite und Letzte betrachten und einen Gott anbeten, 
welcher nicht nach der Nothwendigkeit feines Weſens, fondern durch die 
Freiheit feines Willens alle Dinge hervorgebracht habe und unabhängig 
von jeder aͤußern Macht wirke und walte _ 

2) Zeichnet fi das Chriftenehum durch feine univerfelle Tenden; 
aus; es enthält die Idee eines die ganze Menfchheit umfaffenden Got 

tesreiches. — In der heidnifchen Welt hatte jedes Volk feine befon: 
den Götter, und eben biefe Verſchiedenheit war ein Grund der Tren⸗ 
"nung und gegenfeltigen Entfernung der alten Völker. In der chriſt⸗ 
lichen Idee eines Gottes lag zugleich die Idee einer die Welt umfal 
fenden Regierung und einer Anftalt, welche die Befeligung aller Men⸗ 
fhen beabfichtige. Daher der Univerfallsmus des Chriſtenthums, ber 
in den Reben Jeſu, fo wie in dem paulinifchen Lehrbegriffe mit befon- 
derer Klarheit hervortritt. 

8) Das ChHriftenthum unterfcheider ſich auch durch eine Verſoh⸗ 
nung der Welt mit Gott ohne Opfer, durch Erwedung des ſittlichen 
Lebende. — Zwar aud . dem frommen Heiden war das Gefühl der 
Berfhuldung nicht fremd; auch ihn Lehrte fen Glaube, daß und wie 
er fih mit den Göttern verföhnen inne und ſolle. Seine Reue aber 
war weniger Trauer über die Sünde, als Schmerz wegen der verfcherr 
ten Gnade der Götter und Furcht -vor ihren Strafen. Sie erwarteten 
die Verföhnung ber beleidigten Gottheit mehr von den Sühnopfern 
und den Weihgefchenten. Zwar vebet auch das Evangelium von einem 

Lamme Gottes, das der Welt Sünde trägt und vergleicht den Erloͤſer 
mit einem hohen Priefter des A. B., welcher das Sühnopfer dats 
brachte. Allein dadurch unterfchieb es fich nicht nur von der Opfer 
lehre der alten Welt, fondern es flürzte ihren Opferdienſt aud nun 
daduch, daß es Jeſum Chriftum als den Erlöfer der ganzen Melt 
barftellte, welcher ein ewig geltendes Opfer bargebracht habe, fo daß eo 
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‚fernerhin bes Blutes der Boͤcke und ber. Lämmer nicht mehr bedlrfe. 
Noch mehr aber offenbart ſich der Gegenfas ber chrifllichen Verſoͤh⸗ 
nungßlehre gegen bie heibnifche dadurch, daß fie nicht die Abwendung 
zeitlicher Strafen, fondern die Vergebung der Sünden für die Frucht 
der Verföhnung erflärte und biefelbe nicht von dußeren, fondern von 
innern Handlungen, von dem Glauben. an den Exlöfer, von der Neue 
‚uber die Suͤnde, von. der Erneuerung bed Herzens abhängig macht. 

4) Endlich unterfchied fi) das Chriftenthum von dem Cultus der 
alten Welt, daß es einzig und allein die Erwedung bes fittlichen Les 
bens und die Erhebung bed Gemüthes zur Ahnung des Unendlichen 
bezwedt. Zwar hatte auch das Heidenthum Beziehung auf das ſitt⸗ 
liche Leben; denn e6 mahnte vom Verbrechen. ab und empfahl befons 
ders die bürgerliche Tugend. ‚Allein da ihm nicht "der heilige Wille 
Gottes, fondern das Naturgefeg das Hoͤchſte und Leute war, fo tadelte 
es das Boͤſe nur, weil durch baffelbe die im Naturgefeke gegründete 
‚Ordnung zerflört wurde, und empfahl das Gute nur, weil es Zweck 
des irdiſchen Lebens war und bürgerliche Gluͤckſeligkeit beförderte. — 
Auf ganz andere Weife bewegte das Chriſtenthum die fittliche Kraft, 
indem es hinmweifend auf das unfichtbare Gottesreich ein über alle ir 
difche Zwecke hinausreichende Beflimmung des Menfchen vorhielt, bie 
Erfüllung der Pflichten als das Hoͤchſte und Legte betrachtete, und ihn 
jebee Aufopferung und Entfagung fähig machte. Die Idee eines um; 
fihtbaren Gottesreiches war dem Heidenthume fremd. Der Himmel, 
auf welchen das Chriſtenthum hinweiſt, war nicht eine verfchönerte Erde, 
fondern eine andere Welt, in melcher fich das irbifche Leben nicht wies 
derholt, fondern wo dee Geiſt des Menfchen zu dem Ziele fittlicher 
Bollendung folle gebracht werben. Kine Folge davon iſt, daß das 
Chriſtenthum die Menfchen mehr mit ber Ahnung bes Unfichtbaren 
und mit ber Sehnfuht nah dem Künftigen erfüllt, da hingegen bas 
Heidenthum mehr am Irdiſchen fefthält. ' 

Aus dieſen Eurzen Andeutungen ergiebt fi) nun ganz beutlich, 
daß mit Jeſu Evangelium ein neuer fittlichsreligiäfer Geiſt die Men⸗ 
ſchen ergriff, weſentlich verfchieden. von dem, was hier zeither Juden⸗ 
und Heidenthum geleiſtet hatten. Hatte nun bee chriſtliche Cultus Fels 
nen andern Zweck, als eben biefen Geift zu fördern, fo dürfen wir 
ihm befonderd da, wo er noch nicht von beigemiſchtem Juden: und 
Heidenthume wieder entfteht, oder ſpaͤter abermals davon befreit war, 
folgende Wirkungen nachrühmen. Er bat 

1) das Heidenthum flürzen und den engherzigen Geift des Su: 
benthums verdrängen helfen. 2) Er ift ein treffliches Befoͤrderungs⸗ 
mittel des volllommnern religiöfen Wiſſens und der höhern Sittlichkeit 
gewefen, die unleugbar. vom Chriftenthume ausgingen. 3) Er hat auf 
Humanität im fehönften Wortfinne eingewirkt und die cosmopolitiſche 
Anſicht unterſtuͤtzt, daß die Menfchheit eine edle Verbrüderung zu bil 
den. beſtimmt fei, daß das Geſchlecht der Sterblichen nur eine Kamilie 
ausmache, deren gemeinfchaftliches Oberhaupt Gott unter dem Bilde 
eines weifen und gütigen Vaters ſei. — Kann auch die Gefchichte 
Beinen Zeitraum namhaft machen, mo der chriftliche Gultus fein ho⸗ 
hes Ideal ganz erreicht hätte, fo vermag fie doch auch keinen Zeit: 
abſchnitt zu nennen, wo er völlig ohne Wirkung geweſen fe. WIN . 
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man das, was bier nur in gebrängter Kürze konnte angebeutet werden, 
in einzelnen Beziehungen weiter ausgeführt fehen, fo hat Augufti in 
feinen Denkwürdigkeiten Thl. 4. von p. 353 an, in dem Abfchnitte: 
Altgemeine Betrachtungen über dem chriftlichen Cultus und die Ge 
ſchichte deſſelben mandyes hierher Gehörige berührt. Noch voliftändiger 
aber ift Hier Neanders allgemeine Gefchichte der chriftlihen Religion 
und Kicche 18 8. 2 Abthl. Se Abſchn. mit der Ueberfcheift: Das 
hriftliche Leben und ber cheiftliche Cultus. 

U) Deränderungen, die fih in Abſicht auf Beik 
und $Sorns mit der chriſtlichen Anbetungsweife zus 
trugen. — Veraͤndert wurde fchon bie einfache Geſtalt der öffent: 
lichen chriſtlichen Gottesverehrung, wie wir fie zeither betrachtet haben, 
dadurch, daß man anfing, mebrere& vor den fogenannten audientibus, 
eatechumenis unb infidelibus geheim zu halten. Man nenut biek 
Sitte disciplina arcani. (S. daruͤber den eigenen Artikel). Wie bdiefe 
fogenannte Geheimichre in ben chriſtlichen Cultus mehreres Eigen 
thümliche brachte, haben wir bereits in mehreren Artt. 3. B. im At. 
Catechumenat gefehen. Noch mehr Auſſchluß wird aber ber weitlaͤuftigere, 
dahin gehörige Art. geben. 

Was nun die übrigen Veränderungen betrifft, welche ber chrifl- 
liche Eultus in ben Jahrhunderten feines Beſtehens erfahren bat, fo 
Jafjen ſich diefe theild nachweilen, wenn man gewiſſe einzelne leitende 
Feen zum Maaßſtabe macht, theils auch, wenn man hiftorifch die 
Zeittaͤume nachweiſt, wo neue Veränderungen einteaten und. ihuen Ein: 
fluß geltenb machten. Als eine ſolche leitende Idee kann man geltend 
machen die Einfachheit ber apoftolifchen Kirche. Nac ihr den chriſt⸗ 
lihen Gultus beurtheilt, dauert fie etwa, jedoch fihon im Abnehmen 
begriffen, bis auf das Zeitalter Conſtantins. Bon da an, wo bad 
Chriſtenthum Sacra publica et solemnia erhielt, tritt diefe Einfachheit 
immer mehr in den Hintergrund. Der öffentiiche Gottesdienſt wird 
prächtige. Man denke im 6. Jahrhundert nur an ben Canon Missse 
Gregors des Gr. Allmaͤhlig fänge man nun aud an, Mehrere aus 
dem heibnifchen und. jüdifchen Cultus in den cheiftlichen Gottesdienſt 
aufzunehmen, welches nach und nach jene.flarre Form annimmt, melde 
mit wenig Abänderungen bis auf das Zeitalter der Reformation fort- 
dauert. Mit diefem Zeitpunkte tritt aber: das lebendige Streben wieder 
hervor, mehe oder weniger Alles im chrifllichen Gottesdienſte auf apo: 
ſtoliſche Einfachheit zurudzufühsen, wie bieß weiter unten wirb ange: 
führe werden. Einen andern Geſichtepunkt der Act hat Schöne 1. 1. 
Ar Thl. p. 5 gewählt, indem er dad Verhaͤltniß bes Idealen zum 
Formellen im chriſtlichen Cultus heraushebt. Hier giebt er, wenn aud) 
nicht chronologifh, doch in ber Wirklichkeit gegruͤndet, folgenden 

Ueberblick: | 
a) Idee vorherrfchenb Üben bie Form. 

Religion durch außerordentliche Kraft auf bie Menſchen wirkend. 
Begeifterung. | 

b) Idee mit entiprechenden Formen. 
Religion mit finnvollen Gebraͤuchen. — Kirchenthum. - 

c) Form vorherefchend uͤber die Idee. 
Gebraͤuche mehr geltend als Religion, — Aberglaube. 
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d) Idee und Form vernadhläffigt. 

Religion bezweifelt, Gebraͤuche verabſaͤumt. — Unglaube. 
e). Weder Idee noch Form vorherrſchend. 

Religion und Gebräuche ohne wirkſamen Einfluß auf die Gemuͤther 
bee Menſchen. — Gleichguͤltigkeit. 

Was nun bie gefchichtliche Entwicklung ber gottesbienftlichen Ver⸗ 
faffung anbetrifft, oder die Hauptmomente, mit welchen weſentliche 
Veränderungen beginnen, fo vertheilt, wenn Schöne 5 ſolcher Epochen 
nennt, fie Auguſti in 6 und flelle das Ganze auf folgende Mrs bar: 

1) Urverfaffung des Chriſtenthums, wie fie im N. T. und bes 
fonders in den apoftolifhen WBriefen angebeutet iſt, mithin chrifliche 
Kiche im apoflolifchen Zeitalter. Ä 

- 2) Zreiere Geftaltung des chriſtlichen Cultus vom Untergange des 
jüdifchen Staates bis zur Ausbildung ber Idee einer Latholifchen 
Kiche im Kampfe mit ben Härstifern und Schismatikern, unter dem 
Drude ber Verfolgung und unter bee mächtigen Einwirkung ber philos 
fophifchen Secten, befonders ber pythagoraͤiſchen und platonifchen Schu⸗ 
in. Nun tritt die vorhin genannte Disciplina arcani hervor und 
macht fih im 2., 8. und 4. Jahrhundert geltend, doch weniger in ber 
Lehre als in den Gebräuchen. 

8) Mit dem Zeitalter Sonftantins des Gr. haginnen bie Sacra 
publiea. Der Cultus, früher blos der Kirche uͤberlaſſen, wird Gegen: 
ftand der bürgerlichen Gefeggebung und Verwaltung. Die Feſte wer 
den vermehrt und feierlicher gemacht, die. Gotteshäufer, die Liturgie und 
die Seiftlichkeit worden mit mehr Würde und Gefchmad, ja felbft mit 
Pracht umgeben, welche mit. der vorigen Einfachheit im größten Miß⸗ 
verhaͤltniſſe ſteht. Schon geht jetzt Vieles aus dem Heidenthume in 
den chriftlichen Gultus über, ob man gleich im Ganzen genommen 
Widerwillen gegen die Gemeinfchaft mit den Profanen zeigt, wozu vor 
zuͤglich Sultans Apoflafle nicht wenig beitrug. Doch fällt noch in die⸗ 
ſes Beitalter die Bluͤthe ber Homileten und Gatecheten, bie mit Eifer 

darauf bedacht waren, durch eine geiſtreiche Symbolik ber Idee von 
einem opus operatum entgegen ‚zu arbeiten und der Kraft des Wortes 
die Herrfchaft über das Ceremonial⸗Gefetz zu verfchaffen. Auch zeigt 
fi) der Einfluß ber theologiſchen Streitigkeiten auf wichtige Theile bes 
Kirchenweſens in mehr als einer Thatſache. 

4) Die buch die große Völkerwanderung im Occidente hervor⸗ 
gebrachten Veränderungen fchienen im Zeitalter Gregors bes Gr. eine 
Reviſion der gottesdienſtlichen Einrichtungen nothwendig zu machen. 
Die Gefahr einer- Berfchmelgung mit einer fremdartigen Religion fchien 
jest verfhwunden, und deßhalb trug Gregor Fein Bedenken, aus ben 
moſaiſchen Geremontals Einrichtungen und aus den heidnifchen Inſtitu⸗ 
ten Manches aufzunehmen und chriftlich zu deuten. Dieß zeigt ſich in 
Gregors Sacramentarium und in dem Canon Missae, vor Allem aber 
in der befondern Art ber Abendmahlsfeter, welche in dem Grade zur 
Dauptfache des ganzen Gottesdienftes erhoben wurde, daß faft alle ans 
dere Religionshandlungen zuruͤcktreten mußten. | 

5) Die beiden Jahrhunderte zwifchen Gregor dem Gr. und Garl 
dem Gr. verfloffen unter ben heftigften Kämpfen zwifchen Rom und 
Conftantinopel.: Won befonderer Wichtigkeit hierbei find folgende 
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man das, was bier nur in gebrängter Kürze konnte angebeutet werben, 
in einzelnen Beziehungen weiter ausgeführt fehen, fo hat Auaufti in 
feinen Dentwürdigkeiten Thl. 4. von p. 353 an, in dem Abſchnitte: 
Allgemeine Betrachtungen über den chriftlichen Cultus und die Ge 
fchichte deſſelben mandyes hiecher Gehörige berührt. Noch vollſtaͤndiger 
aber iſt hier Neanders allgemeine Gefchichte der chriftlichen Religion 
und Kirche 18 B. 2 Abthl. Se Abſchn. mit der Ueberfcheift: Das 
chriftliche Leben und ber chriftliche Cultus. 

HI) Veränderungen, die fih in Abſicht auf Geiſt 
und $Jorm mit der chriſtlichen Anbetungsweife zu 
trugen. — Veraͤndert wurde fchon die einfache Geſtalt der öffent: 
lichen chriſtlichen Gottesverehrung, wie wir fie zeither betrachtet haben, 
dadurch, baf man anfing, mebrere& vor ben fogenannten audientibus, 
eatechumenis und infidelibus geheim zu halten. Man nennt diee 
Sitte disciplins arcani. (S. darlber den eigenen Artikel). Wie diefe 
fogenaunte Geheimichre in ben chriſtlichen Gultus mehreres Eigern⸗ 
thümliche beachte, haben wir bereits in mehreren Artt., 3. 3. im Ar. 
Catechumenat gefehen. Noch mehr Auſſchluß wird aber ber weitläuftigen, 
dahin gehörige Art. geben. | 

Was nun die übrigen Veränderungen betrifft, welche ber chriſt⸗ 
lihe Eultus in ben Jahrhunderten feines Beſtehens erfahren bat, fo 
laſſen ſich diefe theils nachweilen, menn man gewiſſe einzelne leitende 

deen zum Maaßſtabe macht, theils auch, wenn man hiſtoriſch die 
Zeittaͤume nachweiſt, wo neue Veränderungen einteaten und. ihren Ein 
fluß geltenb machten. Als eine folche leitende Idee kann man geltend 
machen die Einfachheit der apoſtoliſchen Kirche. Nach ihr den chrilt 
lihen Cultus beurtheilt, dauert fie etwa, jedoch fchon im Abnehmen 
begriffen, bis auf das Zeitalter Conſtantins. Bon ba an, mo bi 
Chriſtenthum Sacra publica et solemnia erhielt, tritt dieſe Einfachheit 
immer mehr in den Hintergrund. Der Öffentiiche Gottesdienſt wird 
praͤchtiger. Man denke im 6. Jahrhundert nur am ben Canon Missse 
Gregors des Gr. Allmaͤhlig fängt man mus auch an, Mehreres and 
dem heidniſchen und. judifchen Gulms in den chriſtlichen Gottesdienſt 
aufzunehmen, weiches nach und nach jene.flarse Form annimmt, melde 
mit wenig Abänderungen bis auf das Zeitalter der Reformation fort 

dauert. Mit diefem Zeitpunkte tritt aber das lebendige Streben wicht 
hervor, mehr oder weniger Alles im chriſtlichen Gottesdienſte auf ape⸗ 
ftotifche Einfachheit zurkdzuführen, wie bieß welter unten wird ange: 
führt werden. Einen andern Gefichtspuntt der Art hat Schöne I. 1. 
Ar Thl. p. 5 gewählt, indem er das Verhältnis des Idealen zum 
Formellen im cheiftlichen Cultus heraushebt. Hier giebt ex, wenn audı 
nicht cheonologifh, doch in der Wirklichkeit gegruͤndet, folgenden 

. Weberblid: 
a) Idee vorherrſchend uͤber bie. Korm. 

Religion durch außerordentliche Kraft auf bie Menſchen wirkend. — 
Begeifterung. 

b) Idee mit entfprechenden Formen. 
Religion mit finnvollen Gebräuhen. — Kirchenthum. 

o) Form vorherefchend über die Idee. 
Gebräuche mehr geltend als Religion. — Aberglaube. 
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d) Idee und Form vernachlaͤffigt. 
Religion bezweifelt, Gebraͤuche verabſaͤumt. — Unglaube. 

©). Weder Idee noch Form vorherrſchend. 
Religion und Gebraͤuche ohne wirkſamen Einfluß auf die Gemuͤther 

der Menſchen. — Gleichguͤltigkeit. 
Was nun die geſchichtliche Entwicklung ber gottesdienſtlichen Ver⸗ 

faffung anbeteifft, oder die Hauptmomente, mit weichen weſentliche 
Beränderungen beginnen , fo vertheilt, wenn Schöwe 5 ſolcher Epochen 
nennt, fie Augufti in 6 und flelle das Ganze auf folgende Art dar: 

1) Urverfaffung des Chriſtenthums, wie fie im N. T. und bes 
fonders in ben apoflolifhen Briefen angebeutet iſt, mithin chrifkliche 
Kirche im apoftolifchen Zeitalter, 

- 2) Freiere Geftaltung des chriſtlichen Cultus vom Untergange des | 
jübifhen Staates bis zur Ausbildung dee Idee einer katholiſchen 
Kiche im Kampfe mit den Härstifern und Schismatikern, unter dem 
Drude der Verfolgung und unter der mächtigen Einwirkung ber philos 
fophifchen Secten, befonders ber pythagoräifchen und platonifchen Schu⸗ 
in. Nun teitt die vorhin genannte Disciplina arcani hervor und 
macht fih im 2., 8. und 4. Jahrhundert geltend, doch weniger in ber 
Lehre als in ben Gebräuchen. 

8) Mit dem Zeitalter Conſtantins bes Gr. Iaginnen bie Sacra 
publica. Der Cultus, früher blos ber Kirche uͤberlaſſen, wird Gegen⸗ 
ftand der bürgerlichen Gefeggebung und Verwaltung, Die Feſte wer⸗ 
den vermehrt und feierlicher gemacht, die Gotteshaͤuſer, die Liturgie und 
die Seiftlichkeie werden mit mehr Würde und Gefchmad, ja felbft mit 
Draht umgeben, welche mit. bee vorigen Sinfachheit im größten Miß⸗ 
verhaͤltniſſe ſteht. Schon geht jetzt Vieles aus dem Heidenthume in 
den chriſtlichen Cultus uͤber, ob man gleich im Ganzen genommen 
Widerwillen gegen die Gemeinſchaft mit den Profanen zeigt, wozu vor⸗ 
zuͤglich Julians Apoſtaſie nicht wenig beitrug. Doch faͤllt noch in die⸗ 
ſes Zeitalter die Bluͤthe bee Homileten und Catecheten, die mit Eifer 

darauf bedacht waren, durch eine geiſtreiche Symbolik der Idee von 
einem opus operatum entgegen zu arbeiten und der Kraft des Wortes 
die Herrſchaft über das Ceremonial⸗Geſetz zu verſchaffen. Auch zeigt 
fi) der Einfluß der theologifchen Streitigkeiten auf wichtige Theile des 
Kirchenweſens in mehr als einer Thatſache. 

4) Die durch die große Völkerwanderung im Occidente hervor⸗ 
gebrachten Veränderungen ſchienen im Zeitalter Gregors des Gr. eine 
Mevifion ber gottesbienftlichen Einrichtungen nothwendig zu machen. 
Die Gefahr einer- Berfchmelsung mit einer fremdartigen Religion ſchien 
jegt verfhwunden, und deßhalb trug Gregor Fein Bedenken, aus den 
mofaifchen Geremonials Einrichtungen und aus ben heidnifchen Inſtitu⸗ 
ten Manches aufzunehmen und chrifttich zu deuten. Dieß zeigt ſich in 
Gregors Sacramentarium und in dem Canon Missae, vor Allem aber 
in der befondern Art der Abenbmahlsfeier, welche ‘in dem Grabe zur 
Hauptfache des ganzen Gottesdienſtes erhoben wurde, baß faſt alle ans 
dere Religionshandiungen zurücktreten mußten. 

5) Die beiden Jahrhunderte zwifchen Gregor dem Gr. und Carl 
dem Sr. verfloffen unter den heftigften Kämpfen zwifchen Rom und 
Conſtantinopel.· Bon befonderee Wichtigkeit hierbei find folgende 

J 
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Punkte: 1) Der Bilderkrieg, welcher für die Archäologie der Kunſt fo 
bedeutend ifl. 2) Das zweite Trullaniſche Concilium zu Conſtantino⸗ 
pel im 3. 692, deſſen Decrete auf das Kirchenrecht und die Kirchen: 
verfaffung fo einflupreih waren. 3) Die Verhättniffe mit der Kirche 
in England, von welcher die zahleeihen Miſſionen zur Belehrung 
bee heibnifchen Deutfchen, Niederländer, Delvetier u. f. w. ausgingen. 
6) Mit dem Zeitalter Gregors VII. oder längftens mit dem 12, 

Jahrhundert kann man das chriftliche Alterthum als gefchloffen anfehen, 
weil bie gottesbienftlichen Einrichtungen, die priefterlichen Verhaͤltniſſe u. ſ.w. 
im Allgemeinen diejenige Form erhalten hatten, welche hernach mit ges 
ringen Veränderungen im Einzelnen bi6 ins Jahrhundert der Nefor 
mation, welche fich als eine Zurüdführung zu der urfprünglicen Ein⸗ 
fachheit der alten apoflolifchen Kiche ankuͤndigte, bie herrſchende blieb. 
Durch die Belehrung des Nordens kam. von- der Mythologie und ben 
Gebraͤuchen defielben abermals Einiges in die chriftliche Kirche, wovon 
fi) noch jegt Weberrefte finden. Daß dieß nicht noch häufiger gefchah, 
ward. von Kom aus durch bie auf verfchiedenen Wegen bewirkte all: 
gemeine Einführung ber lateiniſchen Sprache in die Liturgie, wodurch 
das Volksthuͤmliche der Particnlarlicchen immer mehr verdrängt wurde, 
am nachdruͤcklichſten verhindert. = 

Diefer hiſtoriſchen Entwidelung jener Veränderungen, bie der 
riftliche Cultus Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr, ift der Verfaſſer 
deßhalb gefolgt, weil ſich das Wahre und Treffende derfelben bei meh: 
tern ‚einzelnen Artikeln wirb nachweifen laſſen. 

IV) Derfhhiedene ältere und neue Namen, welde 
die hriftlide Bottesverehrung bezeihnen, — Die Bu 
nennungen Öottesverehrung, Gottesbienft. werden im weiteſten Sinn 
von allen den Handlungen verſtanden, wodurch fi) dee innere chrifl: 
lich fromme Sinn auch im Aeußern wahrnehmbar macht; mithin von 
allen Erſcheinungen aͤußerer Froͤmmigkeit in und außer der Kirche. Im 
engern Sinne gelten fie jedoch vorzugsweiſe von den Andachtsuͤbungen, 
die in den Öffentlichen gemeinfhaftlichen Berfammlungen der Chrilten 
und fpäter in ben eigentlich fogenannten Kirchen gewöhnlich wurden. 
In biefem legten engern Sinne haben mir es zeither genommen. Nun 
wollen wir einiger Altern umd neuen Namen gedenken, welche bie df: 
fentliche chriftliche Gottesverehrung bezeichnen. In der griechifchen Kirche 
gehören dahin 

a) die Benennung Asssovoyla. Wir glauben dieß auf ver- 
ſchiedene Art gebrauchte Wort nicht beſſer beflimmen zu können, ald 
wenn wir bie Bedeutungen deffelben bei Profanſcribenten, im N. 2. 
und bei Kirchenfchriftftellern unterſcheiden. — Bei dem erftern bedeutet 
Asrovpyla jedes Öffentliche Staatdamt, das man nad) einer gewiſſen 
eingeführten Ordnung antrat, oder wozu man außerordentlich beauf⸗ 
tragt wurde und wobei man bie nöthigen Koften felbft zu beſtreiten 
hatte. Dann’ bezeichnete es auch Im Allgemeinen jeden dem Staate 
geleifteten Dienft, jedes Amt, jede Arbeit. In diefer allgemeinen Be: 
ziehung koͤmmt es auch im N. T. vor, 3. B. von den Verrichtungen 
der Leviten beim Zempeldienfte, Luc. 1, 23. Hebr. 9, 21. Auch das 
im Briefe an die Hebräer Jeſu beigelegte hoheprieflerliche Amt wird fo 
genannt. Dann bezeichnet man auch damit das apoflolifche und chriſt⸗ 



Sultus der Chriften, 477 

liche Lehramt uͤberhaupt, Phil. 2, 17. Nicht minder wirb dieß Wort 
auch vg den Collecten zum Beſten ber. armen Chriſten gebraucht und 
dann thaupt von ben Tugenden ber chriſtlichen Mildthaͤtigkeit, 
2 Cor. 10, 1%. — Sn einem etwas veränderten Sinne kommt Ası- 
tovorle auch bei den Kicchenfcribenten vor. Am allgemeinften, wirb 
damit jede Verrichtung bezeichnet, bie fich auf den chriftlihen Cultus 
bezieht. S. Euseb. H. E. 1. XV. e. 1. Dann wird es überhaupt 
von allen Xheilen der öffentlichen chriftlichen Gottesverehrung gebraucht; 
darum fagt Bingh. 1. 1. Adhibetur hoc vocab. Assroupyiag ad hace 
sacra oflicia, quae diversas divini cultus partes constituunf, cujus- 
modi sunt preces, verbi Dei lectio .ac praedicatio et sacramentor, 
administratio.. So koͤmmt es 3. B. vor Cone. Antioch. can, IV. 
und Zonaras ad huno canonem p. 825 und in vielen andern Stel 
len, befonders in den‘ Befchlüffen ber Kicchenverfammlungen. — Als 
fidy die Kicchengebräuche immer mehr häuften und ſtehende Gebetsfor⸗ 
meln beim öffentlichen Gottesdienſte gemöhnlich wurden, war es Bes 
duͤrfniß, in ‘alle diefe Gebräuche und Gebetsformeln eine gewiſſe ſyſte⸗ 
matifhe Ordnung zu bringen und fie methodifch an einander zu reihen. 
Schriften nun, die ſich damit befchäftigten, nannte man zur EEoynm 
Liturgien. In diefem Sinne tft darum auch bie Rede von Liturgien 
einzelner Apoftel, einzelner berühmter Kirchenlehrer und ganzer kirch⸗ 
licher Vereine. Weber Liturgie in diefem Sinne wird ein eigener Artis 
Bel Auskunft geben. — Bisweilen verengt fi) der Sprachgebrauch dies 
ſes Wortes noch mehr und. wird auf einzelne Theile bes chriftlichen 
Cultus bezogen, 3. B. auf das Vorlefen der heiligen Schrift, auf bie 
beim öffentlichen Gottesdienfte gewöhnlichen Gebete, baher liturgia 
matutina und vespertina. Noch enger ift bie Bedeutung von * 
rovoyic, wenn es blos von dem Rituale der Abendmahlsfeier gebraucht 
wird. In diefer engſten Bedeutung wird zuweilen das Epitheton my- 
stica hinzugefüat. So fagt 3.38. Theodoretus ep. 146 p. 1032 der 
apoftolifhe Gruß 2 Cor. 18, 13. fei in allen Kirchen das exordium 
‚mysticae liturgiae gewefen. (Deutlicher wird ſich dieſer Sprachgebraudy 
aufklären beim Art. Meffe.) Ein anderer Name, womit man früher 
den ganzen Öffentlichen Gottesdienſt bezeichnete, ift 

b) uvoraywyia. Die Profanferibenten brauchen dieß Wort 
von der Einführung und Vorbereitung zu ben Mpiterien. Nicht uns 
pafiend brauchen es daher auch die griechifchen Kirchenväter von einzels 
nen Theilen der cheiftlichen Geheimlehre oder auch von der missa fi- 
delium überhaupt. Bon der Zaufe brauden es Chryfoflomus Hom. 
99, Theodoretus in .cap. I. Cantio. In andern Stellen wird auch 
damit ausfchließend die Abendmahldfeier angedeutet. Chryfoftomus 
nennt fie ip mvorayoyla und in ber 10. Homilie braucht er den 
Autbrud xoGeng zig nvoraywyiag, calix sacrae coenae, Auch das 

ort 

c) iepovpyla gehört hierher. Das Zeitwort iegovpyeis komme 
bei den Profanferibenten im weiten Sinne von ber Verrichtung got- 
tesdienftlicher Handlungen vor, und in specie wird es vom Opfern ges 
braucht. Im N. T. wendet es Paulus Röm. 15, 16. allegorifch auf 
fein Lehramt an. Bon ber Abenbmahlsfeier befonderd braucht es Zo- 
naras ad can, XII. Sardicens. p. 177. Auch biefes Wort wurde 
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wohl zumellen im weitern Sinne von allen Beſtandtheilen ber ſoge⸗ 
nannten Geheimlehre gebraucht. Chrysostam. hom. 29. in . Ba 
sil. in Ps, 115. ©. Baumgartens Erläuterungen ꝛc. p. 433 . 

Noch reichhaltiger iſt die Nomenclatur in der roͤmiſchen Kirche, 
den Öffentlichen Gottesdienſt betreffend. Jedoch wollen wir hier nur 
einige der wichtigften und gewöhnlichfien Benennungen ausheben, weil 
die Übrigen in andern Artikeln eine ſchicklichere Stelle finden. Hierher 
ift vor allen Dingen zu rechnen 

a) dag Wort Missa. Die natürlichfle und von den Meiſten 
angenommene Ableitung diefe® Wortes bleibt immer die von ber fo: 
lennen Entlaffungsformel in den chriftlichen Verſammlungen: ite, missa 
est ao. conoio, oder auch missa für missio, wie Andere wollen. Diele 
Formel mußte ſchon früh in dee chriftlichen Kirche gewöhnlich geworden 
feyn, denn bie apoftolifchen Conftitutionen erwähnen ihrer bereits, fo 
wie auch Chrpfoftomus. Ihr Gebrauch, iſt wahrfcheinlih von der Sitte 
anderer Öffentlicher Verſammlungen jener Zeit entlehnt, 3. B. von den 
griechiſchen Volksverſammlungen, wo ein Herold, wenn biefe auseinan: 
der gehen follten, rief: Fosg Auois üpsoıs, und von ben -cömifchen ju- 
diciis, deren Beendigung auch mit der Formel: I, licet! angedeutet 
wurde. Durch eine Metonymie wurde nun bie ganze Meihe öffent: 
licher gottesdienftlicher Handlungen mit allen ihren Beflandtheilen 
missa genannt; daher früh fchon die Eintheilung des chriftlichen Got: 

tesdienſtes in missa entechumenor. und fidelium. Diefem Spread: 
gebrauche gemäß iſt es demnach entfchieden, bag in ber frühen Kirche 
der chriſtliche Cultus, auch wenn er nicht mit der Abendmahlsfeier in 
Berbindung fland, missa genannt wurde. So heißt es Conc. Aga- 
thens, ean, 30. In conclusione matutinar. vel vespertinar. missar. 
post hymnos capitella de psalmis dicantur, ein Beweis, daß man 

. die gewöhnlich gewordenen gemeinfchaftlichen Morgens und Abendandad; 
ten ebenfalla mit dem Namen Missa zu bezeichnen pflegte. Auch ein 
noch engerer Sprachgebrauch dieſes Wortes laͤßt ſich Leiche nachweiſen, 
wo es bald von den bibliſchen Lectionen, bald auch von den erbaulicen 
Vorträgen barlber gebraucht wird. Die fpätere roͤmiſche Kirche, die 
unter Meffe etwas ganz Anderes verſteht ( S. den Art. Abendmahl), 
kann darum ihren eigenthumlichen Begriff von berfelben am wenigſten 
aus dem Sprachgebrauche des chriſtlichen Alterthums rechtfertigen. 
Ihre Ableitung von dem hebraͤiſchen mern und dem griechiſchen nice 
muß man darum als verungluͤckt anſehen. Cfr. Bingh. IL 1. L VII. 
e. 1. & 4. — MHildebrandi sacra publies vet. eceles. p. 5 untet 

dem Äbfchnitte missa. ine andere lateiniſche Benennung des chriſt⸗ 
lichen Gottesbienftes iſt auch: 

b) Saorificium. Wenn feüh fchon das Beſtreben in ber 
chriſtlichen Kicche bemerkbar. wird, Benennungen aus dem juͤdiſchen 

Eultus allegoriſch auf den chriſtlichen uͤberzutragen; fo tft auch dieß 
Wort ein Beweis davon. Darum fagt auch Bingh. 1. I. Vol, V. 1. 
XL e.1. $.5.: „Der Name Opfer ift ohne Zweifel von den fleiſch 
„den Opfern der Juden entlehnt und auf die geifttichen Opfer der 
‚„Shriften übergetragen worden, d. i. auf ihe Beten, Loben und Der 
„ten, auf bie Verkuͤndigung bes göttligen Wortes, auf ihre willige 
Ergebung nad Leib nnd Seele zum Dienfte Chriſti vermittelſt der 
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„Sacramente ber Taufe mb des heiligen Abendmahle.” Wie biefe 
Bemerkung Binghams ſchon durch Hieronym. ep. 7. und Hilarius in 
Ps. 140. p. 330 beftätige wich, fo wird fie duch eine Stelle aus 
Clem. Altexandr. Strom. 1. 7. p.860 völlig außer Zweifel geſetzt; denn 
bier heißt es: Christiano Sacrificia sunt ipsae proses et laudes,. et 
quae ante cibum fiunt soriptarar. Isctiones, psalmi et hynini, dum 
cibus sumitur et antequam eatur cubitum et noetu, 

c) Saoramentum. Dieß Wort wird nicht immer in jenem 
engern bogmatifchen Sinne gebraucht, z. B. vom Abendmahl, Zaufe 
u. f. w., fondern es beutet auch in der frühern Kirchenſprache alle 
Theile des oͤffentlichen chriftlichen Cultus an, fo wie bie Ordnung, die 
dabei zu befolgen if. Dieſer Sprachgebraudy wird fehon durch bie li⸗ 
turgifhe Anmweifung von Gregor dem Gr, gerechtfertigt, welche liber 
Sacramentor. genannt wird. S. Menard. Not. in sacram. Gregor. 
Auch glaubt man, daß fhon Ambrofius und Auguftinus ben zu ihrer 
Zeit gewöhnlichen .liturgifhen Büchern ben Namen Sacramente gege: 
ben haben. 

Was nun die noch jegt üblihen Benennungen betrifft, fo ſcheint 
öffentliche aͤußeren Gottesverehrung die Andachtsuͤbungen in unfern 
Kichen hinlänglih zu bezeichnen. Das Wort Gottesdienft braucht 
man jegt deßhalb feltener, weil ſich leicht ein falfcher Nebenbegriff von 
dem Werdienftlihen bes operis operati damit verſchwiſtern Eönnte. 
Deito allgemeiner ift der aus dem Lateinifchen entlehnte Name Cultus, 
ber urfprünglich gebraucht von der dußern Verehrung der Bötter ums 
ber Aehnlichkeit willen, auch leicht auf die öffentliche Anbetung des 
einzigen Gottes, wie ihn das Chriftenthum lehrt, konnte Übergetragen 
werben. Gewöhnlich denkt man darum fogleich, ſobald vom Cultus 
die Rede ift, an das oͤffentliche kirchliche Beben in chriftlichen Staaten, 
wiewohl zumellen auch jegt dieß Wort von dem gefammten Unterrichtds 
weien, wie es von Kirche und Schule ausgeht, gebraucht wird; daher 
auch in manden Ländern von einem Diinifter des Cultus die Rede 
if. — Eine hierher gehörige Benennung, bie ber neueften Zeit anges 
hört, iſt das Wort Anbetungsweife, welches mit dem Beifage öffent: 
lich, aͤußerlich das kirchliche Leben in irgend einem chrifllichen Religions⸗ 
vereine gut auszudrüden fchein, 

V) Beftaltung des Sffentlihen Bottesdienftes - 
in der heutigen hriftlihen Welt. — Wit man Bier 
eine leitende dee haben, nad, welcher ſich der chriftliche Gottes⸗ 
dienft, tie er jetzt beſteht, beurtheilen läßt; fo duͤrfte «6 ber eigens’ 
thümliche Geift des Chriftenthums und die einfache Biuchlidhe Ein⸗ 
eihtung ber erften 3 Jahrhunderte feyn. Jeder Sheiftenverein, ber 
duch, feine Äußere Gottesverehrumng . diefe beiden Stuͤcke beruͤckſichtigt, 
wird gleihfam von felbft jenem geiſtigern Cultus bilden, der chriftliche 
Wahrheit und Tugend fördernd, mehr die hoͤhern als die niedern See⸗ 
Ienkräfte anregt und dem Wahne des fchädlichen operis operati ent⸗ 
gegen wirkt. Daß hier keine einzige kirchliche Parthei das Utbild eines 
vollendeten chriſtlichen Cultus erreicht. habe, iſt außer Zweifel; daß aber 
einzelne Kirchen demſelben näher ober entfernten ſtehen, iſt eben fo uns 
beftritten wahr, Das. Lestere gilt von jenen beiden Kiechen, bie das 
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hoͤchſte Alterthum für ſich in Anfpruch nehmen; bie griechifche und bie 
roͤmiſche. Von beiden naͤmlich ift es wahr, daß ihr Cultus 

a) Manches enthält, was nicht nur keinen Grund im N. T, hat, 
fondern was auch klaren Ausfprüchen beifelben geradezu widerſtreitet. 
Man denke hier nur an bie Verehrung der Marie, der Heiligen und 
an die Meſſe, befonders im Sinne der römifchen Kirche, an das Ver⸗ 
bienftliche deö Operis operati. 

b) In ihrem mit Geremonien überladenen Cultus ift Mehreres 
erweislihe Nahahmung jübifher und heidnifcher Gewohnheit, gegen 
welche ſich die frühere chriftliche Kirche fo eifrig zu verwahren fuchte. 
In dieſer mehr für die Sinne, als für Verſtand und Herz berechneten 
Gottesverehrung geht oft das fittlihe Moment ganz verloren. 

c) Selbft der Aberglaube wird durch eine ſolche Anbetungsweife 
mehr oder weniger genährt. Man denke auch hier wieder an Reliquien, 
Snadenbilder, Wallfahrten und dergl. 

Daß dieſer jetzt gefchilderte Cultus fowohl in ber Eatholifchen 
Kirche ſelbſt, als auch von Seiten mancher Häretiler und Schismatiker 
heftigen Widerfpruch fand, lehrt die Geſchichte im Allgemeinen, fo wie 
es auch mehrere Artikel diefes Buches beurkunden. Dennoch fiegte diefe 
jegt getadelte Form des chriftlichen Cultus und nahm endlich jene flarre 
Seftalt an, die Jahrhunderte lang unverändert fortdauerte und zum 
Theil noch fortdauert. Wenn aber beide Kirchen gerade auf dieſes 
Alterthuͤmliche und länger Beftandene ihres Cultus einen hohen Werth 
legen, fo mögen fie nur nicht vergeffen, daß das wahre hriftliche Alter: 
thum, gegründet auf das N. T. und auf die Praxis der erften 3 chriſt⸗ 
lihen Jahrhunderte demfelben durchaus nicht günftig fe. Wie vieles 
müßte die griechifhe und römifche Kirche aufgeben, wenn fireng nad) 
dieſem Grundſatze die öffentliche Gottesverehrung müßte beflimmt werben. 
Daß nun ein ähnlicher Cultus auch bei den kleinern kirchlichen Partheien 
ftattfindet, die fih um befonderer Gründe willen von ber griechifchen 
ober roͤmiſchen Kirche ausfchieden, wie z. B. die Neftorianer, die Mono: 
phyſiten, und diefe wieder getheilt im Jacobiten, habeſſiniſche Chriften, 
Kopten, Armenier u. f. w. lehrt ihre Gefchichte. Jedoch giebt es auch hier 
Ausnahmen, befönders bei den Eleinern fchwärmerifchen Secten. 

Schon vor ber Reformation befleißigten fi die Waldenfer und bie 
böhmifchen oder mährifchen Brüder eines viel einfachen Cultus, ale die 
römifche Kirche. Ein ähnliches Beftreben trat aber befonbers zu ben 
Zeiten der Reformation hervor. So wie einmal ber Grundfag aufge: 
ſtellt war, die heilige Schrift fei einzige Erkenntnipquelle des Chriſten⸗ 
tbums, fo wurde es auch Marime, mehr ober weniger ‚Alles das aus 
dem chrifllichen Gottesdienſte zu entfernen, was dem Geifte des N. T. 
und der Einrichtung ber erſten apoftolifchen Kirche zumider fei. Bei ber 
Anwendung dieſer Maxime verführen aber nicht alle Partheien ber pros 
teftantifchen Kirche auf gleiche Weife, und dieß Eonnten fie auch, da 
man alles zum öffentlichen Cultus Gehörige ald adiaphoron anfah, bei 

welchem befonders die evangeliſche Freiheit ſich bewahren müfle. Neben 
jenem Hauptzwecke uͤberſah man auch andere Einrichtungen nicht, die 
theils von dem Bebürfniffe der menfchlichen ratur überhaupt, theils 
von ben Beduͤrfniſſen der Zeit bedingt wurden. Man fühlte es, daß bie 
Sinne, wie bie höhern Seelenkräfte, gleiche Anfprüche bei Anordnung 
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des Öffentlichen Gottesdienftes zu machen hätten. Daher behielt man 
auch Manches von ber römifchen Kirche bei, von dem man glaubte, 
daß es der oͤffentlichen Erbauung zuträglich fei, oder ohne große Miß: 
verftändniffe herbeizuführen, nicht fogleich abgefchafft werden koͤnne. Dieß 
ift dee Grund, warum 3. B. die Epifcopalliche in England einen Cul⸗ 
tus noch jest hat, der gleichfam zwifchen Katholicismus und Proteftan- 
tismus in der Mitte ſteht. Daraus läßt es fi) auch erklären, warum 
Mandyes aus ber römifchen Kirche im Eultus der Lutheraner beibehalten 
wurde. Einmal geboten fhon Auftritte, wie fie fi) mit Karlftadt zu: 
getragen hatten, Vorficht, und dann fühlte man auch, daß nicht Alles 
zu verwerfen fei, was zeither in diefer Beziehung üblich gewefen war. 
Am weiteften entfernt ſich die reformirte Confeſſion in ihren Liturgifchen 
Einrichtungen von ber katholiſchen Kirche ſowohl ber römifchen als ber 
griechifchen Form. Sie behauptet daher die höchfle Einfachheit, den 
Außeren Cultus betreffend, bis auf diefen Tag. Am weiteften geben 
bier befonders die Presbpterianer in England. Dieß gilt auch von ben 
einzelnen kleinern Partheien, die fi auf irgend eine Art von den 2 
Hauptformen ber evangelifchen Kirche, der Iutherifchen und reformirten, - 
ausfchteden, es fei nun um gewifler dogmatifcher oder ſchwaͤrmeriſcher 
Anfihten willen. Mehr oder weniger ift ihr Außerer Gottesdienft mit 
dem irgend einer Hauptkirche ber evangelifchen Chriften verwandt. Man 
denke hier an die Methodiften in England, welche die -bifchöfliche Litur⸗ 
gie beibehalten, an die Arminianer, deren Kiccheneinrichtung viel Aehn⸗ 
liches mit der presbpterlanifchreformirten hat u. ſ.w. Nur die Quäfer 
verachten allen dußern Gottesdienſt. S. tabellarifcher Abriß der vorzuͤg⸗ 
lichten Religionen und Religionspartheien der jegigen Erdenbewohner, 
befonders der chrifllichen Welt. Von art Gerhard Haupt, Queblins 
burg und Leipzig 1821. Zaf. I—XVI. Mehreres bier zu Erwähnende, 
z.B. über das Verhalten unſrer Beitgenoffen zu dem öffentlichen chriſt⸗ 
lichen Cultus, ift bereits in dem Art. chriftliche Feſtfeier, welcher über: 
haupt mit diefem Art. verdient verglichen zu werden, angebeutet worden. 
Ueber die Veränderung, welche duch die neu eingeführte Agende in der 
preußifchen Monarchie in dem Cultus iſt bewirkt worden, wird fchidlicher 
im Art, Liturgie die Rede ſeyn. Will man im Allgemeinen ein Urtheil 
über den noch jest beflehenden Cultus der evangelifchen Kirche fällen, 
fo verdient er einfacher, geifliger und wirkfamer durch die Kraft des le⸗ 
bendigen Wortes genannt zu werden, als ber Gultus in den übrigen 
chriſtlichen Kirchen. "Ueber die ineuern Vorſchlaͤge, den proteftantifchen 
Cultus zu verbeflern, findet man die wichtigften Schriften verzeichnet in 
Winers Handbuch ber theologifchen Literatur. Leipzig 1826. p. 244 und 45. 

Siegel Handbuch J. 31 
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Custodes 

Kirhlicher Sprachgebrauch diefes Wortes I) in de 
Altern, IE) in der mittlern, III) in der neuern Zeit. 

S.iteratur. Bingh. antiguit. vol. I. 1. 2. p. 294. Auguſtis 
Denkwürbdigkeiten 11er B. p. 241 (berührt das Wort nur in einigen 
wenigen Beilen) — Du 5 unter dem Worte custos, 

I) Sprachgebrauch diefes Wortes in der Altern 
Zeit, in den frübern Jahrhunderten. — — Cuto 
mit dem Nebenbegriffe ber Aufficht, der Verwaltung und ber Bewah: 
zung des Anvertrauten in irgend einem Firchlichen Amte, koͤmmt ſchon 
früh unter der Benennung Custodes ecclesiae vor. Wie ed Bingham 
1. L wahrſcheinlich macht, fo gab es im Alterthume drei amtliche Stel 
lungen, die auf diefe Art benannt wurden. 

a) Custodes ecclesiar. feinen in früherer Zeit folde 
Individuen aus den Laien geweſen zu feyn, die in wichtigen Angelegen: 
beiten ber Kirche den Bifhöfen mit Rath und That beiftanden und 
die vielleicht einige Achnlichkeit mit dem haben, was wir jest Kirchen⸗ 
vorftand, Kirchenältefte, Curaten zu nennen pflegen. Optatus über die 
Trennung der Donatiften 1. 1. p. 41 erzählt, daß ber Bifchof Menſu⸗ 
rius zu Carthago, als er zur Zeit der diocletianifchen Verfolgung feine 
Kirche verlaffen mußte, den Kirchenſchmuck und die heiligen Gefäße den 
Fidelib. Seniorib. empfohlen habe. Bei diefen Worten macht Alba- 

‘ apin. in Optat. p. 133 die Bemerkung: Praeter ecclesiasticos et cle- 
ricos quidam ex plebe Seniores et probatae vitae res ecclesiae cu- 
rabant. Auch Auguſtinus überfchreibt einen feiner Briefe: Clero, Se- 
nioribus et universae plebi, wo offenbar die Seniores fo geftellt find, 
bag fie vom Clerus und Volke unterfchieden werden. Laͤßt fih auch 
ihr Antheil an den kirchlichen Angelegenheiten nicht genau nad den 
vorhandenen Nachrichten beftimmen, fo fcheinen es doc, vornehme Laien, 
befonders hochgeftellte Beamte, gewefen zu feyn, die den Biſchoͤfen in 
tirhlichen Angelegenheiten nüglich wurden. Etwas Aehnliches laͤßt ſich 
wenigftens aus folgender Stelle Conc. Carthag. (a. 403) c. 58. bei 
Gelegenheit der beizulegenden Donatiftifhen Streitigkeiten fchließen: 
Debere unumquemque nostrum in civitate sua per se convenire 
Praepositos Donatistar., aut adjungere. sibi vicinum collegam, ut 
pariter eos in singulis quibusque civitatibus per magistratus vel 
Seniores locor. conveniant, — m engern Sinne wird 



Custodes. 4683 

b) Custodes eoclesiar. auch von denjenigen Clerikern ges 
braucht, welche beſonders mit ber Aufſicht über ein Kirchengebäude, mit 
dem dazu gehörigen. Inventariug in Schriften, Schmud, heiligen Ge: 
füßen und dergl. betrauet waren., Gemöhnlid wählte man fie aus den 
Presbytern, als diefe noch eine fcharf gebildete Abftufung in der Hie- 
rarchie ausmachten. Ste entfprehen dann dem lateinifchen Aedituus, 
find jedoch von dem Kirchendienern, welchen niedrige Verrichtungen, und 
bei großen prächtigen Kirchen der Hauptftädte die nächtlihe Bewachung 
übertragen waren, zu unterfheiden, da diefe im eigentlichen. und wah- 
ren Sinne eustodes genannt wurden. 

co) Ganz befonbers nannte man biejenigen Cleriker Custodes, bie 
zur ' Beauffihtigung derjenigen Orte beftellt waren, denen man fchon 
im chriſtlichen Alterthume eine befondere Heiligkeit zuſchrieb. Dahin 
gehörten 3. B. Bethlehem, Golgatha, ber Delberg, das Grab Chriſti 
u. ſ. w. Nah Eufebius, Gregor von Nyſſa, Hieronymus wurden diefe 
Drte von den Gläubigen fleißig beſucht und die dabei angeftellten geift- 
lichen Infpectoren biegen vorzugsweile Cuatodes locor. sacror. Auch 
hieß der Gleriker, der in Serufalem das Kreuz Chrifli aufzubewahren 
hatte, Custos orucis, und auch die Geiftlichen, welche die Gräber der 
Märtyrer und überhaupt die vorhandenen Reliquien .beauffichtigten, hie: 
fen custodes sepulcror., Martyrum und reliquiarum. 

11) Mittlere Zeit. Waren auch jegt mehrere ber frühern 
Bebeutungen von Custos außer Gebrauch gelommen; fo ftellt ſich doch 
ein eigenthumlicher Sprachgebraudy des Wortes aud in biefem Zeit: 
taume heraus. Zu gefchweigen, daß in der Latinität des Mittelalters 
das Wort Custos, mit andern Worten zufammengefegt, von. hohen 
und niedern Staatsämtern gebraucht wird, z. B. Custos regni (für 
König oder Vicekoͤnig), Custos Palatii, Custos corporis regii i. q. 
Vestiarius, eustodes dominicor. regis (fönigl. Domänenverwalter) und 
dergl., fo Eömmt es doc auch in eigenthüämlichen und verfchiedenen 
Beziehungen vor: 

a) In den Rlofterregeln, in welchen fi, wie bekannt, ein 
befonderer Sprachgebrauch bildete. Hier findet man Custos, mit andern 
Morten zufammengefegt, fehr häufig. Wir heben, um nicht zu weit- 
läufig zu werden, nur einige folhe Zufammenfegungen aus: 

aa) Custodes puerorum waren die Lehrer der Knaben, bie in den 
Kiöftern ihre Erziehung erhielten (f. den Art. Schulen). Jedoch koͤmmt 
Custos für Sugenderzieher auch bei klaſſiſchen römischen Autoren, z. B. 
in der Stelle bei Horaz, vor: | 

Inberbis juvenis tandem custode remoto 
Gaudet equis etc, 

bb) Custodes dormitorii et laboris, Mönche, welche die Aufficht 
über das Schlaflocal oder über die Befchäftigungen der übrigen Mönche 
hatten. — Eben fo koͤmmt aud) 

b) Custos vor in der im Mittelalter üblich gewordenen Vita 
eanonica, in der Verfaffung der Domenpitel (f. diefen Art.), wo bie 
Stelle eines Custos eine von den fogenannten Dignitäten war. 
(Dignität und Perfonat werden naͤmlich fo unterfchieden, daß jene ein Amt 
bezeichnet, mit welchem bie eigentliche äußere Gerichtöbarkeit verbunden 
iſt, diefes aber nur das Amt, das nichts anderes, 7 einen bloßen 
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Borzug vor Andern ober Vorrang, aber kein echt ber Theilnahme am 
Kirchenregimente giebt, wie bei mehrem Domherrnſtellen ber Fall if. 
Vergl. die Artt. Domcapitel und Deean. 

I) In der neuern Zeit. — Auch jetzt dauert der Name 
Castos fort und zwar ” 

a) in der römifh=Ratholifhen Kirche, wo 
aa) in den noch beſtehenden, aber freilich ſehr veränderten Gapiteln 

hin und wieder noch für die Stellung ber einzelnen Domherren, obgleic 
als antiquirter Titel, die Benennung Custos beibehalten worden if. 
Auch wird noch an einzelnen Orten Custos genannt 

bb) derjenige Geiſtliche, ber bei den Horis canonicis die Gloden 
läuten, die Lampen anzuͤnden und wieder auslöfchen, die Opfer und At 
mofen unter die untern Geiſtlichen vertheilen und allemal Brob und 
Mein zum Meßopfer in VBereitfhaft halten muß. Worzüglic mag 
dieß in Kloͤſtern der Fall feyn. Sm noch engem Sinne wird Custos 

cc) von den Clerikern gebraucht, welchen die Aufbewahrung ber Mef: 
gewande, Chorröde, Altartücher, und überhaupt alles deſſen, was zum 
Schmude und zur Bierde der Kirche gehört; 

b) in der proteftantifhen Kirche, wo fih aud bie 
fonft fogenannten Kirchner oder Küfter amtlich mit dem lateiniſchen 
Namen Custos (zumellen auch Custor gefchrieben, woraus das deutſche 
Küfter entftanden feyn mag) unterfchreiben. Es ift hier bald 

aa) ein für ſich beftehendes Amt, das die Geſammtthaͤtigkeit eins 
Mannes fordert, und koͤmmt gewöhnlich nur in Städten vor. Zuweilen 
haben diefe Custodes, wenn fie an Pfarrkirchen angeftellt find, bie Ge 
burts⸗ und Sterbeliften zu führen. Sie haben den ordinirten Geiſtlichen 
beim dußern Gottesdienſte die nöthige Hülfe zu leiften. Auch iſt ihnen 
das Kiccheneigenthum, inwiefern es in Altarſchmuck und werthuollen heiligen 
Gefäßen befteht, anvertraut, weshalb fie oft eine nicht unbebeutende Caution 
ftellen mäffen. Sonft war es fogar hier und ba, 5.8. im Leipzig der al, 
daß fie bei ihrem Amtsantritte ſich einer Prüfung unterwerfen mußten. € 
liegt ihnen ferner das Verlöfen der Kirchenflühle ob, und es find ihnen 
bin und wieder eigenthuͤmliche Vorrechte zugeflanden worben, wie der ſo⸗ 
genannte Neujahrsumgang und ähnliche. Ihre Nechte find darum in 
einer eigenen Monographie von ©. H. Brüdner unter dem Titel be 
handelt worden: De hierophylacibus sive templi custodibus. — u- 
stos wird jeboch auch fo gebraucht, 

bb) daß es eins ber einzelnen Aemter ift, deren eine Perfon mehrere 
verwalte. So ift es in Heinen Städten des proteftantifchen Deutid: 
lands nicht felten, daß der Kirchner, Küfter, Sacriftan zugleich audı 
mit den Elementarunterriht in ben untern Glaffen dee Stadtfhule be 
forge. Bei den Schullehrem auf dem Lande, die an einer fogenannten 
Mutterkiche angeftellt find, ift mit dem Schuldienfte auch zugleich bee 
hier erforderliche Kirchendienft verbunden. 

Noch ift zu erwähnen, daß in den wenigen‘ Domcapiteln, dieinde 
proteflantifchen Kirche übrig find, auch der Name Custos von einzelnen 

Domperren vordömmt, wo aber nichts weiter damit als eine Abſtufung 
des Ranges und der Einkünfte damit bezeichnet wird. 
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Decanıu 

Verichiedener Sprachgebrauch dieſes und einiger 

damit verwandten Wörter, 

I. Sprachgebrauch von Decanus bei Profanferiben- 
ten. DI. Sprachgebrauch deſſelben Worted im kirchlichen 
£eben. TIL Decaniffinnen. IV. Sprachgebrauch einiger 
Damit verwandten Wörter. 

S.iteratur, Jo. Guil. Hofmann: de decanis et decanisais. 
Wittenberg 1739 (Eine nicht unwichtige Monographie über diefen ‚Ge: 
genftand, die der Verfaffer nachzuleſen und zu benugen Gelegenheit 
hatte.) Codinus Curopalata de oflieiis et officialib. curiae et eccle- 
siae Constantinupelitanae. Paris 1648. p. 9, 16 unb öfterer. Bingh. 
antiquit, eccles. Vol. 2. p. 44—45. Vol. III. p. 65. — Suicer 
und Du Fresne ımter den Worten dexavos und decanus. Encyclopädie 
von Erſch und Gruber, Art. Deranus. — Auguſti's Denkwuͤrdigkeiten, 
11r B. (nur einige Bellen.) 

DD Spradbgebraud von Decanus bei Profanferi: 
benten. — Ueber die Etymologie bdiefes Wortes iſt zwifchen nam: 
haften Philologen geftritten worden. Scaliger findet e8 der griechifchen 
Sprachweiſe zumwider, das Wort von Ösxas abzuleiten, fondern nimmt 
vielmehr an, daß nad) ber Analogie von primanus, secundanus etc, 
fi) aud) decanus gebildet habe, und daß es in diefer Sorm mit meh: 
tern andern ähnlichen Worten zu den neuern Griechen übergegangen 
fei. Salmafius hingegen behauptet, daß die Ableitung von dexw na= 
türlicher erfcheine, und daß es nad) der Borausfegung Scaligers nicht 
decanus, ſondern decimanus heißen muͤſſe. Wie dem auch fei, wir 
haben es mehr mit dem Sprachgebrauche als mit der Etymologie bes 
Wortes zu thun. Es koͤmmt aber bei Profanferibenten dieß Wort vor 

1) in der agyptiſchen Aftrologie, wo es die 36 Unter: 
götter nach der Eintheilung des Xhierkreifes in 80 Theile anzeigt. 
Jedes Zeichen war nämlich in 3 Theile, jeder von 10 Graben, einge: 
theilt, und in jebem diefer Gradtheile regierte einer von den untern 
Götten. S. Firmicius de errore profanar. relig. Edit. &rovorv. 
1709. 1. U. 4. Bei Drigened u. a. werden bie Namen verfchteben 
angegeben. Nach ihnen wurde bei ber Geburt das Prognofticon ge: 

. 
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teilt. (S. Dupuis Origine de tous les cultes VI, 89 — 1%. — 
Es fömmt Decanus aud) vor 

2) im Rriegswefen der Römer. A numero nomen po- 
situm est, drüdt fih Hofmann in der angeführten Monographie bei 
diefer Stelle aus und führt aus Vegetius de re militari I. IL c. 13. 

die Worte an: Qui decem praeest militib. sub uno papilione degen- 
tib, decanus nominatur etc. Dieß fcheint zu der Zeit gewöhnlich ge: 
worden zu feyn, ald die Manipel auf 10 herabgefegt und griechiſch de- 
xavie genannt wurde, was nach Lips. de, militia Rom. 1. I. dial, 
1. im Zeitalter der Antonine gefchehen fe. Es würden dieſem nad 
die decani militum unfern Wnterofficieren ähnlich ſeyn, wiewohl be⸗ 
merkt werden muß, daß fich der Sprachgebraudy von Decanus anderwärts 
dahin firirte, nicht blos einen. Vorfteher von 10. Individuen darunter 
zu verftehen, fondern überhaupt jeden, dem die Auffiht über eine gewiſſe 
Anzahl von Menfhen, fie fei nun geringer oder größer, anvertraut iſt. 
Der Beweis dafür laͤßt fi aus ben fogenannten ‚Sclavenfamilien ber 
Römer führen. Belanntlich hielten reiche Roͤmer eine große Maſſe 
von Schaven, denen gewiſſe Gefhäfte und Bedienungen oblagen. Sie 
waren barum in Lecticarii, Pedissequi, Lectores und andere Claſſen 
vertheilt, und derjenige Sclave, der über ſolche Abtheilungen, die aus 
wert mehr ald 10 Individuen beflanden, die Aufſicht führte, hieß 
Decanus, zuweilen auch; Decurio. 

3) Am oftrömifhen Raiferhofe biegen eine Art 
Hofbedienten, die man zur Ausführung von aller: 
band Aufträgen gebraudte, Decanı. Sie fiheinen nad; 
unferer Sprachweife niedere, wilitärifch organifiste Polizeibienes am kai: 
ferlihen Hofe gewefen zu feyn, welche Schuldige vorzuladen, zu ver 
haften, zu bewachen, ja hinzurichten hatten, daher auch nicht felten ber 
Name Lictor von ihnen gebraucht wird. Sie muͤſſen in großer Menge 
vorhanden geweſen feyn, weil von ihnen. ber Ausdrud öyAos ay de- 
xa@v@or, turba decanor., vorkoͤmmt. Auch ſprachen zuweilen. bie grie 
chiſchen Kirchenvaͤter in verächtlichen Tone von. ihnen. Chrysostom. 
Hom. 13. in Hebr. p. 817.— Da uicht nur ‚ihre. Borgeſetzten, fon: 
dern jedes einzelne Individuum berfelben den Namen. Decani führten, 
fo iſt die Frage aufgeworfen worden warum man ihnen diefe Denen 
nung beilegte. Die gewöhntiche Erklärung iſt die, daß man annimm, 
diefe Polizeidiener feien gemöhnlid) aus den Decanen des Leibwache ge: 
nommen worden. ( Cod. Justin. XII. 27. leg. 1. 2: — Cod, Theod. 
6, 33, 1.) — Hofmann aber in der oben angeführten dissert. giebt 
einen andern Grund an: Gr zeigt, daß am Hofe zu Conftantinopel 
der Stab das Äußere Zeichen einer gewillen Amtsgewalt geweſen fe, 
und je nachdem diefer Stab von Silber, vergoldet oder von Holz War, 
babe er ein höheres oder niederes obrigkeitliches Amt angezeigt. Se 
xavixıoy ſei ein folder Stab genannt worden und davon habe fid der 
Name decani gebildet, doch fo, daß er nur von denem gebraucht wurde, 
die als niedere Gerichtödiener bezeichnet wurden und darum nur eines 
hölzernen Stabes fi) bedienen durften. Einige Wahrfcheinlichkeit ge: 
winnt dieſe Gonjectur allerdings, indem Cedrenus diefelben Hofbedienten, 
bie am Hofe zu Gonftantinopel Decani hießen, (aßdouxgov; (virgarios, 
lictores) nennt. 
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Da bie Kirche gern in Ihren dußeren Einrichtungen die Hof und 
Staatsverfaffung nahahmte, fo iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß die 
niederen Kirchendiener an den Tempeln in Conftantinopel auch den Na⸗ 
men Decani führten, woraus fi dann fehr feicht erklären würde, 
warum unter andern die Copiatae, von denen in einem eigenen Artikel 
gehandelt worden ift, den Namen Decani erhielten. Inzwiſchen bleibt 
immer die Schwierigkeit übrig, warum nur bie niebeen Diener der Ges 
rechtigkeit, nicht aber die höheren, da fie doch auch den Stab als Zei: 
hen der Amtswürde führten, Decani genannt wurden. 

4) Im mittelalterlihen Katein hießen Decani 
die Richter in minder wichtigen Streitigkeiten uns 
ter 10 Samilien, die den engften Rreis der damali- 
gen bürgerlihen Ordnung ausmadten. So bei ben 
Angelfachfen, welche in Tithings und Hundrede (dad Humdred aus 10 
Tithings beſtehend) eingetheilt waren. Der Vorſteher des Hundreds 
hieß Dundredar , der Vorſteher des Tithiug Borſholder. Decanus Fri- 
borgi (der 10 Freibürger, freien Hausvaͤter) heißt es in den Gefegen 
Eduard des Belenners. Damit ſtimmt auch Walafried Strabo übers 
ein, de reb. Ecoles. 1. ult., wo es heißt: Decuriones vel Decani, 
qui sub ipsis vicariis (pagor.) quaedam minora exercent, minorib. 
presbrterie titulorum possunt comparari. 

I) Sprabhgebraub des Wortes Decanus im 
Eirdhlichen Keben. Hier koͤmmt dieß Wort vor 

a) inmanden Rloftereinrihtungen. — Wie in ber 
roͤmiſchen Mitttärverfaffung je 10 einem Decanus 'untergeben waren, fo 
wurden auch in den Kiöftern ber früheften Zeit je 10 Mönche von 
einem Decanus geleitet. Bei Hieron. ep: 22. ad -Eustach. heißt es: 
Prima apud eos eonfoederatio est obedire majoribus, et quiequid 
jusserint facere; divisi sunt per decurias, ita’ut decem hominib. 
decimus praesit. — Augustin. de meribus ecclesiae I. 1. c. 31. 
Opus antem suum tradunt eis, quos decanos vocant, eo quod sint 
denis propositi. Die Negel Benedicts ahmte biefe Einrichtung nad). 
Die Kiofteräbte hatten diefe Decahe zu wählen und invefticten diefelben 
mit einer Ruthe, Harduin. Acta Concil. Tom. IV. p. 1011. Eie 
hießen auch evenobitar. patres und Proabbates, und ihr Amt wird 
bin und wieder als fehr befchmwerlich gefchlldert, da die ihnen unterge: 
benen Mönche in ihren Sitten nichts weniger als lobenswerth, ſon⸗ 
dern ſehr widerfpenftig erfchienen. Set es nun, baß die Aebte felbft 
von bee Amtögewalt ber Decane Verminderung ihres Anfehens fuͤrch⸗ 
teten, oder daß die Moͤnche eine folche Beaufſichtigung laͤſtig fanden, 
kurz die Decanaleinrichtung in den Klöftern hörte frühzeitig wieder auf. 
Die Ciſtercienſer⸗Moͤnche Hatten fie niemald angenommen, und bei den 
Mönchen auf dem Monte Caffino und zu Fulda hatte dad Wort De- 
eanus eine andere Bedeutung. Aus den Einrichtungen bes Kloſter⸗ 
lebens ging das Wort . 

b) decanus auch in die fogenannte vita oanonica 
über, die durch Chrodegang, einen Biſchof zu Meg im 8. Jahr: 
hundert ihre Ausbildung erhielt. Wir führen bier in der Kürze nur 
das Noͤthigſte an, meil davon noch einmal im Art. „„Domcapitel” 
die Rede ſeyn muß. Höchft wahrfcheinlich wurde anfangs, wie in ben 
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Moͤnchskloͤſtern, jeder, der uͤber mehrere andere Canoniker die Aufficht 
zu fuͤhren hatte, Decanus genannt, und uͤber dieſe einzelnen Decani 
ſtand ein Decanus major, der, nachdem die Proͤpſte (die hoͤchſte amt⸗ 
liche Stellung in einem Gapitel), -weltlihe Angelegenheiten zu beſor⸗ 
gen anfingen, mehr die eura animarum bekam. Er behielt bei der 
laxer gewordenen Kinrichtung. der vita canonica, wo bie Unterdecanen 
aufhörten, den Titel Decan oder fpäter Dechant entweder zur Bezeich⸗ 
nung der zweiten Dignität in einem Gapitel, wenn noch ein Praepo- 
situs da war, oder zur. Bezeichnung ‚der erflen Würde, wenn bie Pre 
pofitur in einem Capitel nicht. mehr üblich war. Daher ſchreiben fih 
noch jest die fogenannten Dombechanten in ben Gapiteln der römilhen 
und in den noch übrig gebliebenen Gapiteln in der proteftantifcen 
Kirche. (Vergl. den Art. Domenpitel.) — Noch haben wir 

c) die decani rurales zu bemerken, von benen wir jedoch 
blos andeutend in dem Art. Chorepifcopus bereits geſprochen haben. 
Als im 11. Ser. im Abendlande diefe Landbifchöfe durch gefliſſentliches 
Beltreben der Stabtbifchöfe verdrängt wurden, fuchten die lestern durch 
gewiſſe Gleriker die Landkicchen und ‚Pfarrer berfelben. zu beauffichtigen, 
und diefe von den Biſchoͤfen abhängigen und erwählten geiftlichen Sn; 
fpectoren für bie Kirchengemeinden auf dem Lande wurden theils Ar- 
chipresbyteri (f. den Art. Presbyter), theild auch decani rurales ge: 
nannt, Der Streit, ob Arkhipresbpter und decani rurales identiſch 
gebraucht werden, wird fi im Art. Preöbyter erledigen. . Mur fo viel 
ift von Hofmann in der Monographie de decanis ete. p. 27 gezeigt 
worden, daß dieſe fpäter fogenannten Landdechanten kaum noch einen 
Schatten von der ehemaligen Amtsgewalt "der Chorepifcopen befafen. 
Ueber die Dechante auf. dem .Lande hat Müller .in feinem Lericon de 
Kirhenrechts und der römifch-Eatholifchen- Liturgie Zr DB. p. 3 ff. einm 
lehrreihen Art. von der Bedeutung biefes Amtes in diterer und in 
neuerer Zeit gegeben. Der Titel j 

d) Decanus kommtauch in mehrern höhern geif 
lihen Collegiis vor, 3. B. in dem ehemaligen aus Erzbilde 
fen mit zufammengefegten Churfürften: Collegium, wo geffritten wurde, 
od dem Erzbifhofe von Mainz das Decanat: zukomme. Auch das 
Gardinals-Collegium in Rom hat feinen Decan und Mayer in eine 
dissert. de decano cardinali hat Alles erfhöpft, was die Amtspflichten 
und Vorrechte deffelben betrifft. Nicht minder wird der Präfident in 
dem Appellationsgerichte zu Rom, das ben Namen Rota führt, Decanas 
genannt. Bon den kirhlihen Einrichtungen ging der Amtöname De 
canus, fo wie mehreres Andere 

e) auch auf die Univerfitäten über, wo Deecani bie 
Vorſteher der einzelnen Zacultäten beifen. In Anfehung ihrer amt 
lihen Stellung haben fie viel Achnlichkeit mit den Decanen an ben 
Cathedralkirchen; denn es fteht ihnen die Befugniß zu, die übrigen 
Mitglieder einer Facultät zufammen zu rufen, Borträge über gemifle 
Angelegenheiten zu halten, durch Stimmenmehrheit Befchlüffe zu fal- 

-fen und das Siegel der Jacultät zu verwahren. — Endlich kümmt 
dieß Wort aud) 

f) als geiftliher Amtsname audh in der prote 
ftantifhen Kirche vor, und iſt da gleichbedeutend mit unſern 
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Speclalfuperintendenten ober auch mit ben Landdechanten ber deutſch⸗ 
katholiſchen Kirche. Bei ber ſaͤchſiſchen Staͤndeverſammlung im J. 1833, 
wo bei Berathung kirchlicher Angelegenheiten auch eine Verkleinerung 
der groͤßeren Ephorien beſchloſſen wurde, ſchlug man auch fuͤr ſolche, 
auf wenig Stellen beſchraͤnkte geiſtliche Inſpectorate den Namen De⸗ 
cane und Decanate vor. Allein mit Recht erhob man ſich gegen dieſe 
urſpruͤnglich ſoldatiſche Benennung, und bis jetzt iſt der alte Name 
geblieben, der, wie wenig er auch aͤcht roͤmiſch ſeyn mag, doch die Sache 
gut bezeichnet. Die! proteſtantiſche Kirche Baierns wird darum wohl 
auch fernerhin ihre Decane allein behalten. 

ID Decanae, Decanissae. — Schon bie Römer hatten 
unter ihren weiblichen Sclaven einige, bie fie, wie wir bei den männlichen 
Sclaven gezeigt haben, in eben bemfelben Sinne decanae hiefen. — 
Wie nun in fpäterer Zeit bie Mönchsklöfter ihre Decanos hatten, aber 
bald wieder abichafften, fo finden wir diefe Erfcheinung ebenfalls in den 
Nonnenkloͤſtern. Noch deutlicher tritt aber dad Wort decanissa al 
weiblicher Amtöname dann hervor, als die fogenannte canonifche Lebends 
art, von welcher bald in einem ausführlichen Art. die Mede feyn wird, 
auch bei dem weiblichen Geſchlechte Eingang fand. Hier hießen bie 
Borfteherinnen ſolcher weiblichen Congregationen decanissae, Abbatissae, 
Praepositae, Priorissae, fo wie es die eingeführte Sitte an Orten, wo 
folche Vereine von Ganoniflinnen flattfanden, mit ſich brachte. Jedoch 
iſt es vorherrſchender Sprachgebraudy geworden, daß in den meiften 
beutfch-tatholifchen und proteftantifchen weiblichen Stiftern die decana, 
decanissa (Dechantin) dem Range nad) die Zweite oder Dritte war. So 
in der Abtei Quedlinburg, wo nad der Aebtiffin die Propftin folgte 
und dann erft die decanissa. In den Abteien Gandersheim aber und 
Heresford folgten fie fogleich nach ber Aebtiſſin. In manchen weiblichen 
Stiftern fehlte diefe amtliche Benennung aud) ganz. Uebrigens waren 
diefe Decaniflinnen ganz das, was die männlihen Decane in ihren 
Stiftern waren, wie dieß in einem andern Art. weitläufiger wird ges 
zeigt werden. . 

Noch muß erinnert werden, daß das Wort Decan außer den anges 
führten Bedeutungen in der Gerichtöverfaffung mehrerer Staaten, 3.8. 
in Belgien und in vielen Rocaleinrichtungen des bürgerlichen und kirch⸗ 
lichen Lebens vorfömmt und zwar in der allgemeinen Bedeutung von 
Haupt, Vorſteher, Auffeher. So findet man in belgifhen Urkunden 
aus dem 17. Jahrhundert decani aurifabrorum, decani leprofor. Ja 
ſelbſt in lächerlicher Beziehung koͤmmt die Wort vor und hat darum 
gleiches Schidfal mit der Benennung Abt. Narrenabt. 

IV) Sprachgebrüuch einiger mit Decanus ver: 
wandten Wörter. Dahin bürfte zuförderft gerechnet werden müffen 

1) Decania. Es koͤmmt wie decanus in verfchiedener Bedeu: 
tung vor und bezeichnet zunaͤchſt: 

a) die Manipel von 10 Soldaten, über die ein decanus gefegt 
* war. Lex. Wisigothor. 1. 9. tit. 2. $. 4. heißt e8 darum: Decanus - 

relinquens decaniam suam de hoste ad domum suam refugerit etc. 
b) Die amtliche Stellung eines Mönche über 10 andere Mönche. 

Adelbert Abbas Heidanhensis p. 365 decania, in qua rigor correctio- 
nis esse deberet, cuique levissimo timidissimoque credebatur. 
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0) Im Mittelalter die 10 Samilien, über die ein Unterrichter 
(deeanus) gefegt war. Leges Henric. I. regis. Anglor. e. 6. Centu- 
riae in Decanias vel Decimas distinguuntur. Vergl. damit bei Du 
Steöne die Worte Friborgh und Hundredus. 

d) Der Sprengel und die Amtsbefugniß ber fogenannten decanor. 
rural. über eine gewiſſe Anzahl von Landgemeinden und Pfarrer, nad. 
dem bie Chorepifeopi auf Betrieb der ftädtifchen Biſchoͤfe waren abge 
fhafft worden. Capit. Caroli C. tie.5. $. 5. (Qui autem (preabyteri) 
longius ab urbe eommanent, statuant episcopi loca oonvenientia per 
decanias etc.) Das Wort decanatus zur Bezeichnung der Decanatswuͤrde 
auf Univerfitäten bat der Verfaffer in den Woͤrterbuͤchern der mittel: 
alterlihen Latinität nicht gefunden, 

2) Decanicum hieß das Gefängniß, im welche niedere Geil: 
liche, die etwas verbrochen hatten, geſetzt wurden. (Conc. 'Agath. a. 506. 
c. 8. — Cone. Matiseon. Msscon. a. 581. « 5.)— Es koͤmmt die 
Wort vor Cod. Theodos. I. XV, tit. 5. leg. 30. in Novella 79. e. 5. 
Es fcheinen Gefängnifie biefes Namens fchon in Conftantinopel am 
Hofe geweſen zu feyn, von welchen fie auf die Disciplinaranftalten für 
den niederen Glerus an den größeren Kirchen übergingen und fidy dann 
weiter im Morgen: und Abenblande verbreiteten. Unter biefer Voraus: 
fegung würde fich auch die Etymologie des Wortes, welche flreitig ift, 
fehr leicht erklären. Es flammte dann ab von decanis ober den nie 
dern Hof: und Kirchendienern, bie zugleich Sefangenwärter waren. Man 
hätte demnach nicht nöthig, feine Zuflucht zu der Ableitung von ölen zu 
nehmen, nad) welcher das Wort nicht de, fondern dicanicum zu ſchrei⸗ 
en wäre. Ä 
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Diaconiffinnen 

I. Name und Begriff der Diaconiffinnen. II. Streis ' 
tige Anfiht über die Ordination derfelben. TIL Erfor⸗ 
derniffe zu diefem Kirchenamte. IV. Verrichtungen der 
Diaconiſſinnen. V. Ihre Dauer in der chriftlichen Kirche. 
VI. Spuren von vem Namen und den Verrichtungen der 
Diaconiffinnen in der heutigen chrifllichen Welt, 

Literatur. Casp. Ziegler de diaconis et diaconissis veter, 
eccles. Viteb. 1678. — Odelon. dissert. de diaconissis primitivae 
ecclesiae Lips. 1700. — Bingh. Origin. Il. 841 seqg. — Starde’s 
Kichengefchichte des 1. Jahrhunderts Ir Thl. p. 52 ff. Baumgarten 
Erläuterungen der chriftlichen Alterthbiäimer p. 100 ff. — Auguſti's 
Dentwürdigkeiten 11r B. p. 212 — 222. 

Ylame und Begriff. a) dıaxovor, Dienerinnen, Ge: 
bülfinnen. Auch fie werben ſchon im apoftolifchen Zeitalter erwähnt. 
Roͤm. 16, 1. 1 Tim. 5, 4 ff. Tit. 2, 3. Die gewöhnliche Benen⸗ 
nung diaconissae (die uͤbrigens nicht im N. T. vorkoͤmmt) iſt zwei: 
beutig gewefen, indem man fo auch zumellen die Weiber der Diaconen 
hieß, da diefe letztern noch ſehr fpät, als ſchon bie Bifchöfe und Pres- 
byter den ehelofen Stand vorzogen, zum Deirathen angehalten wurden. 
Cone, Turonense can. 13—19. Antisiodorense can. 21. So findet 
man auch zumellen die Benenuung episcopa, presbytera, ohne daß 
daraus auf Firchliche Aemter für Perfonen des weiblichen Gefchlechtes 
bürfte gefchloffen werden. — Im engern Sinne aber werden, wenn 
man die Stellen des N. 3. und die Nachrichten aus dem chriſtlichen 
Altertbume darüber vergleicht, unter Diaconiffinnen folde 
Srauen verftanden, die in den driftlihen Gemein⸗ 
den fich mit der Armen- und Krankenpflege befhäf- 
tigten und zum äußern Dienfte in den gottesdienft- 
lichen Derfammlungen, befonders in Beziehung auf 
ihr Geſchlecht, gebraubht wurden. Daher hieß auch eine 
ſolche Gehülfin im griechifchen 7 ducxovog, ministra. Plin. epistolar. 
1. 10. ep. 97. Dan bieß fie auch vorzugsmeife viduae, weil man ges 
woͤhnlich Wittwen dazu wählte, indem diefe weniger an ihren öffent 
lihen Verrichtungen behindert zu ſeyn fchienen. Daher wurde auch 
viduatus der Amtsname für die Gefchäfte der Diaconifiinnen. Ter- 
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tullian. 1. 1. ad uxor. e. 7. unb fein Bud, de velandis virginibus 
c. 9. Epiph. haeres. 79. n. 4. Ignatius ad Smyrn. n. 13. Außer 
diefen gewöhnlichen Benennungen hießen bie Diaconifjinnen zuweilen 
auch srpoxaßnueves Cone. Laod. can. il., weil fie in ben got: 
tesdienftlihen Verſammlungen fo zu figen pflegten, daß fie eine 
Art Aufſicht über ihre Mitſchweſtern während des Gottesdienftes fü: 
ven konnten. Auch hießen fie mrosoßurıdes von ihrem Amte, nicht 
ngeoßuregas ober npsoßuregides, weldyes Weiber der Presbyter bebeu: 
ten würde. Webrigens tft es noch nicht ermittelt, ob diefe Einrichtung 
aus dem Judenthume flammte, ober ob fie nur in dem chriſtlichen 
Geiſte ihren Urfprung bat. Das Lestere haben Grotius (Comment, in 
Rom. 16, 1.) und mit ihm viele andere Eregeten angenommen. 

II) Urtheil über die Ordination der Diaconiffin- 
nen. Man hat darlıber geftritten, ob die Diaconifjinnen felen wirt: 
lic ordinirt worden. Baronius und Andere haben nach ſcholaſtiſchen 
und canonifchen Lehrfägen der päpftlichen Kirche ‚geleugnet, daß Ordi⸗ 
nationen mit Auflegung der Hände jemals uͤblich geweſen wären, und 
fie berufen ſich deshalb auf den 19. Canon des Conc. Nicaen. Allein 
genau betrachtet handelt diefer Canon nur von ben Pauliniften, bie 
zur rechtgläubigen Kirche Üübertraten. In Abfiht auf bie darunter be 
findlihen Clerſter beflimmte man, daß, wenn anders Fein wichtiges 
Hinderniß obmwaltete, fie von ben Biſchoͤfen ber rechtgläubigen Kirche 
follten ordinirt werden. Dabei gefchieht einiger Diaconiffinnen Erwaͤh⸗ 
nung, die als ſolche fih nur nach ihrem Anzuge, nad) ihrer Kleidung 
zeigten, ohne dag man wife, ob fie mit Auflegung der Haͤnde ordinirt 
worden wären; dieſe muͤſſe man als bloße Laien anfehen. — Andere 
dagegen, wie Suicer, Bingham und Mehrere, haben das Gegentheif an; 
genommen. Der Streit fcheint aber am beiten gefchlichtet zu werden, 
wenn man fih näher über den Begriff Ordination verftändige. Ber 
fleht man darunter. im Allgemeinen die, feierlihe Einweihung zu irgend 
einem Kichenamte duch Auflegung ber Hände, fo ift die Ordination 
der Diaconiffinnen unleugbar, und es werden von. ihnen bie Ausdrüde 
zupotoria, yeıgodssia vorzugsweife gebraucht. Constit. Apost, 1.8. 
e. 19. Cone. Trull, can. 14. Sozom. hist. ececles. 1 8. c. 9. 2er 
flieht man aber im engern Sinne unter Ordination bie eigentliche Prie 
fterwweihe, fo wurde diefe den Diaconiffinnen nie zu Theil. Dieß laͤßt 
fih darthun, theils aus der Befchaffenheit der Verrichtungen ſelbſt, 
welche ihnen Übertragen wurden, theils auch aus befondern Zeugnifien. 
So fagt Epipb. haeres, 78. von den Diaconiffinnen: „fie find be 
jahrte MWeibsperfonen, aber weder Presbpterinnen noch Priefleriunen. 

IM) Erforderniffe zu diefem Kirchenamte. Did 
Iaffen ſich auf 3 Punkte zurüdführen, auf den Ruf, auf die eheliden 
Verhältniffe und auf das Alter der zu waͤhlenden Kirchendienerinnen. 

Sm Geifte der Apoftel wählte man Perfonen von unbeſcholtenem 
Rufe, was aud die von ihnen gebrauchten Beiwoͤrter ıorn, Tina, 

ayrn andeuten. — In Beziehung auf 1 Timoth. 5, 9 — 10 mählte 
man dazu befonders Wittwen, wo möglih auch nicht ohne Kinder, 
damit man von ihnen Geduld und Erfahrung bei der Pflege Eranker, 
hilfsbeduͤrftiger Perſonen erwarten dürfe. Auch nahm man Rüdfidt 
darauf, daß fie nur einmal verheirathet gewefen waren. Tertullian 
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ad uxor. 1. 1. c. 7. Epiph. expositiv fidei n. XXI, wo es aus: 
druͤcklich heißt xrosvoovoa dmo movoyaulas, vidua facta post semel 
matrimonium initum. Anders verfland es Theodoretus (f. den Art. 
Elerus). Später wählte man auch Jungfrauen zu Diaconiffinnen, fo 
daß es nach und nad) Obfervanz geworden zu ſeyn ſcheint, bdiefelben 
entweder aus dem Wittwen- oder Zungfrauenflande zu nehmen. Epiph. 
expositio fidei n. 21. Jedoch war das Lestere früher nicht gefchehen; 
denn Tertull. de velandis virginib. c. IX. findet es fehr auffallend, 
daß man irgendwo eine Diaconifjin von noch nicht 20 Sahren gemählt 
babe, und tabelt den dortigen Bifchof, der da habe verhüten follen, ne 
tale nunc miraculum, ne dixerim monstrum, in ecclesia denotaretur. 
Vielleicht‘, daß die fpätere Nüdficht auf Sungfrauen zu dem Amte der 
Diaconiffinnen felbft eine Nachahmung der roͤmiſchen Veſtalinnen war. 
— Mas das erforderliche Alter betrifft, fo fcheint man von ber Zahl 
der früher. beflimmten Lebensjahre allmählig nachgelaffen zu haben; 
denn bei Tertullian. de velandis virginibus c..9. und im cod. Theod. 
1. 16. tit. 2. leg. 27. ift das 60ſte, in Justiniani nor. 6. c. 6. und 
nov. 123. o, 13. das 50ſte und 40ſte Lebensjahr, und nad) Sozom. 
1. 8. c. 9. iſt ein noch jüngeres Alter feftgefegt. 

IV) Derrihtungen der Diaconiffinnen, Nah ben 
darkber vorhandenen Zeugniffen hatten fie wenigftens zumeilen 

1) die Catechumenen des weiblichen Gefchlechtd vor der Zaufe 
mit zu unterrichten. Bei ber Zaufe felbft, als dieſe noch durch das 
Untertauchen gefhahb, mußten fie, um des dAußeren Anftanbes willen, 
beim Ans und Auskleiden Hülfe leiften. Hieronym. comment. in 
Rom. 10, 11. Conc. Carthag. 4. can, 12, Justin. novell, 6, c. 6. 
Const. apost. 1. 8. 15. 

2) Zührten fie eine gewiſſe Aufficht über das Privatleben der 
riftlihen Frauen. Auch waren fie die Mittelsperfonen zwifchen biefen 
und den Bifhöfen und Presbptern. Ja hatten legtere mit Laien des 
weiblichen Gefchlehts nothwendige Unterredungen, fo war dabei die Ges 
genwart der Diaconiffinnen erforderlich. Epiph. haeres. 79. m, 3 
Cpnst. apost. 1. 8. c. 15—19. 1. 2. c. 26. 

3) Nicht minder lag ihnen ob bie Pflege der Märtyrer und 
Belenner, ber Reiſenden und Kranken, befonders wenn biefe Perfonen 
weiblichen Gefchlechtes waren. Lucianus de vita Peregrini Tom. 
IV. opp. edit, Basiliens. p. 276. Libanii oratio 16. Hieronym. ep, 
11 ad Nepotem, 

4) In den gottesdienftlihen Verſammlungen felbft hatten fie auf 
gute Ordnung bei den Anmelenden ihres Gefchlechts zu fehen. Sie 
-ftanden baher theils in derfelben Abfiht, wie die Diaconen, an ben 
Thüren, theils hatten fie auch eigenthümliche und erhöhte Sige, von wo 
aus fie die weiblihe Verſammlung überbliden fonnten. Const. apost. 
1. 8. c. 28. Pseudoignatius ad Antiochenos n, 12. 

V) Ihre Dauer in der driftlichen Kirche. In: 
der abendländifchen Kirche wurden fie ſchon im 5. und 6. Jahrhundert 
beſchraͤnkt oder völlig aufgehoben, wozu außer andern Urfachen bes 
fonders der Umftand am meiflen mitwirkte, daß man damals ſchon 
dem Elöfterlichen Leben einen immer höhern Werth beilegte., Be⸗ 
fonders war dieß in Gallien der Fall. Cfr. c. 26. der Synode zu 

. 
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Drange a. 441. Can. 21. ber Synode zu Epaon a. 507. — Can. 
73. der Synode zu Worms a. 560. — Sn der morgenländifchen 
Kirche finden wir hingegen Diaconiffinnen bis ins 12. Sec. Balsa- 
monis respons. ad interrogat. Marci o. 35. und Comment. in con- 
eil. Chalced. c. 15. Die Worte des 11. Canon der Synode zu 
Laodicea, welche verbieten, feminas praesidentes zu ordiniren, muͤſſen 
nicht nothwendig von ber Aufhebung aller Diaconiffinnen verflanden 
werden, fondern fie laffen auch noch andere Erklärungen zu. 

VD Spuren von dem Ylamen und den Perrid: 
tungen der Diaconiffinnen in den verfhhieden chriſt— 
lihben Kirchen der heutigen Welt. 

Zu den Urſachen, warum bdieß kirchliche Amt der Diaconiffinnen 
nah und nad) aufhörte, dürften noch zu rechnen feyn 

1) die frühzeitig abgefchafften Agapen, wodurch ein Theil ihre 
fonftigen Gefchäfte weofie. Die neue Form, unter welcher nun die 
Euchariſtie gefeiert wurde, geftattete ihnen meit weniger Xhätigkeit, da 
fie nad) ben alten Kirchengefegen nicht Dienerinnen des Altars und 
des Heiligen, fondern nur der Gemeinde und der Geiftlihen ſeyn follten. 

2) Die veränderte Armenpflege, bie früher bios der Kirche über: 
laffen war, feit Conftantin aber unter Aufliht des Staats geftelt 
wurde. | 

3) Die Einführung der Kindertaufe, wodurd abermals fonftige, 
fehr nothwendige Dienfte der Diaconiffinnen entbehrlich wurden. _ 

4) Vorzuͤglich fol aber die Anmaßung diefer weiblichen Kir: 
chenbeamten fehr viel dazu beigetragen haben, Ddiefelben aufzuheben, 
eine Erſcheinung, die wir im Art. Abt in Beziehung auf bie fpäten 
Aebtiflinnen und Priorinnen angedeutet haben, welche fich öfters bi: 
(höfliche Verrihtungen anmaßten, fo daß fogar die Päpfte einfchreiten 
mußten. 

Don dem Namen und den Verrichtungen der Diaconifjinnen fin: 
den fi) noch einige Spuren in unfern Tagen, theild in der vömifcen, 
theils in der veformirten Kirche, befonders in den Niederlanden. In 
jener wird diejenige Kirchendienerin in den Klöftern, welche bie Beklei⸗ 
dung des Altars zu beforgen hat, diaconissa genannt; in biefer nennt 
man fo betagte Ehemweiber oder Wittwen aus ben Laien, welche in 
einzelnen Gemeinden die Pflicht auf fi genommen haben, für Schwan: 
gere, Wöchnerinnen und nothleidende Weibsperfonen zu forgen. © 
Benthem holländifcher Kirchen- und Schulenftant L 1. p. 474. — 
Merkwuͤrdig iſt ed, daß fich die Diaconiffinnen auch noch in ber fhri: 
fhen Kirche erhalten haben. In Aſſemanns orientalifcher Bibliothek 

überfegt von Pfeiffer Thl. I. ©. 327 wird berichtet: „Unter die übrigen 
geiftlihen Perfonen der Jacobiten gehören auch noch die Diaconiffinnen, 
deren Verrihtung war: in Abwefenheit des Diaconus den Altar zu 

fäubern, die Lampen zu beforgen, das Sarrament aus der Buͤchſe zu 
nehmen, aber nicht auf den Altar zu fegen, Kranke zu befuhen u.|.m. 
Sie mußten 40 Jahre alt ſeyn und durften nicht mehr heirathen. Von 
der Ordination der Diaconiffinnen bei den Sprem handelt auch Jo 
Morinus de sacr. ordinat. P. I, p. 502 seqq. 



55. 

oO tacon ud 

1. Urfprung, Bedeutung und Amtögefchäfte der 
Diaconen nach dem N. T. U. Urfachen ihres fteigenden 
und finkenden Anſehens im Zeitraume vom 2, bis 5. 
Sahrhundert, eigenthümliche Erforderniffe zum Diaconate 
und Ordination zu demfelben. III. Amtögefchäfte der 
Diaconen, beſonders in der Zeitdauer ihres wachſenden 
Anfehens. IV. Ihre Stellung in den verfchiedenen Kits 
chenſyſtemen der heutigen chriftlichen Welt, 

S.iteratur. Monographien. Casp. Ziegler de Diaconis 
et Diaconissis vet. eccl. Viteb. 1678. — D. C. Molleri dissert. 
de scptem Diac. eccles. Rom. 1696. — Allgemeinere Werke: Tho- 
massin. de vet. et nova eccles. diseiplina P. I. t. 2. 0.29 seqq. — 
Bingh, Origin, P. I. p. 297 segq. Augufti und Schöne in ihren 
oft genannten archäologifchen Schriften verhältnißmäßig nur wenig. — 
Ausführliher Binterims Denkioürdigkeiten I. B. ir Thl. S. 54—56 
von den Stadt: und Lanbddiaconen. | 

1) Urfprung, Bedeutung und Amtsgefchäfte der 
Diaconen nah dem I. T. — Die Worte diaxoveiv, dıaxo- 
via, dıaxovog, kommen im N. T. für Dienftleiftungen überhaupt und 
für Dienftleiftungen bei der Mahlzeit insbefondere vor. So dıaxoveiv 
Mt. 20, 28. — daxovia Luc. 10, 40. — diaxovog, Mt. 23, 11. — 
für Dienftleiftungen bei Tifche, Mt. 8, 15. Mic. 1, 81. und öfter — 

ft andern Worten beſonders zufammengefegt wird es jedoch nicht 
von jeder Art der Unterflügung und des Beiſtandes gebraucht, fondern 
mehr vom geiftigen Beiftande, von der Förderung der chriftlihen Sache. 
Offenbar ift dieß der Kall bei den Redensarten diaxovie Tov Aoyov 
(Act. 6, 4.) dienovia vov mveuuarog (2 Cor. 3, 8.) diexovie T75 
Aurovgpylas (2 Cor. 9, 12.) Moxovos: xugiov (1 Cor. 8, 5.) dıaxo- 
vor nauwng Ödiadnans (2 Cor. 8. 6.) diaxovor Heov (2 Cor. 6, 4.), 
ferner in den Stellen 1 Petr. 4, 10. 2 Zim. 1,18. Act. 19, 22. 
u. ſ. w. Hier ift die Rebe von der Xhätigkeit und dem Eifer der 
Apostel und ihrer Gehülfen für Beförderung der Lehre, Zucht und 
Ordnung in den von ihnen geſtifteten Gemeinden. — Sie ſelbſt ſind 
Ödtuxovos Tob Kosorov ai Tg Ennänoiog. Dieß iſt nun auch der 
Grunddegriff in der engern Bedeutung, wo unter dıaxovos ein Vor: 
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fteher der Armenkaſſe und Almofenpfleger zu verftehen if. So koͤmmt 
das Wort dıaxovos mehrmals im N. T. vor, und daß im diefem 
Sinne Diaconen zuerit in ber Gemeinde zu Serufalem von den Apo⸗ 
ſteln felbft eingefegt wurden, davon wird die Veranlaſſung Act. 6, 
1—7 auf folgende Art erzähle. Die Gemeinde zu Serufalem war 
aus paläftinenfifhen und aus helleniftifhen Juden ‚zufammengefegt, 
Die legtern beklagten fich, daß ihre Armen bei Auscheilung der Almo: 
fen von ben paldfinenfifch=jüdifchen Armenpflegern übergangen mur. 
den. Es war dieß leicht möglich, denn es herrfchte zwifchen beiden- 
Dartheien im Judenthume ſchon feit langer Zeit ein Zwiſt, dee oft in 
ärgerliche Reibungen ausartete und von dem Judenthume mit in das 
Chriſtenthum überging. Die Apoftel Tiefen darum die Gemeinde zu: 
fammentommen und ftellten ihr vor, daß fie felbft, um alle Partheilid: 
keit zu vermeiden, die Austheilung ber Almofen übernehmen würden; 
es fei ihnen aber nicht möglich, zugleich das Lehramt und das Dienſt⸗ 
gefhäft der Gemeinde zu verwalten. Sie fchlugen darum vor, 7 
Männer aus ihrer Mitte, nämlich aus den Helleniften, zu wählen, bie 
der Dertheilung der Almofen und der Armenverpflegung ſich unteres 
ben möchten. Dieß gefhah. Die Paldflinenfer behielten ihre bisher: 
gen Diaconen, und die Helleniflen wählten aus ihrer Mitte den Ste: 
phanus, Philippus, Prochorus, Nicanor, Zimon, Parmeno und Nic 
laus, von welchen die 6 erflen heleniftifche Suden waren, der 7. aber 
ein Profelyt aus Antiochien. Indem wir noch einmal einen prüfen: 
ben Blick auf bie Erzählung Act—⸗6, 1—7 zurüdwerfen, fo er 
giebt fi daraus 

a) einmal, baß fihon vor biefem Vorfalle Almofenpfleger in 
ber erflen Chriflengemeinde zu Serufalem vorhanden waren, allein 
blos unter ben paläftinenfifchen, nicht aber unter den helleniſtiſchen 
Juden, wie fhon Mosheim de reb. Christianor. ante Constantinum 
M. p. 118 — coll. 139 und Kuinöl Comment. in Acta Apost. Ed. 
2. p- 211 richtig bemerdt haben. Ferner 

b) zeige ſich, daß dicfe Einrichtung ganz aus der jüdifchen Syna⸗ 
goge entlehnt war. Hier gab ed eine Gattung Unterbeamte um und 
DIR (erfleres durch urnoerer Luc. 4,20 überfegt), die gewiſſe gemei⸗ 
nere Dienfte in der Spnagoge verrichteten und auch Almofenfammler 
waren. Diefen ganz entfprechend waren bie Diaconen in den chriſtlich⸗ 
teligiöfen Verſammlungen. Auch hier leifteten fie gewiſſe äußere Dienſte 
und die Kranken: und Armenpflege war ihnen dnvertraut. — Aus A. 
6, 1—7 läßt fi) auch darthun 

6) daß man den Diaconen, wenn fie dazu befähigt waren, Lehr 
vorträge zu halten verflattete. Bereits vom Stephanus läge ſich die 
nachweifen. Zwar kann feine vor dem Sanhedrin gehaltene Rede nicht 
hierher gerechnet werben, da fie genau betrachtet nur eine Steafpredigt 
für feine Richter und eine Apologie feiner eigenen Sache war, abe 
die Unterrebungen, die er mit den Juden ber römifchen, alexandrini⸗ 
fhen und cprenifhen Synagogen zu Serufalem hatte und bie zu bet 

. Verfolgung wider ihn Gelegenheit gaben, gehören. Sie bezeichnen ihn 
als einen Dann, ber, ob er gleich nur Diaconus der Gemeinde zu 
Serufalem war, doc die Wahrheit des Chriſtenthums auch Andere zu 
lehren fi) angelegen feyn ließ. Ein anderes Beifpiel bietet Phitippus, 
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der nach Act. 8, 5 als Diaconns ber Gemeinde zu Serufalem zu Sa: 
maria und in den benachbarten Gegenden das Evangelium predigte und 
taufte. Auch noch andere Stellen des N. T. laſſen kaum eine andere 
Erklärung zu, als daß ben Diaconen, wenn fie dazu befähigt waren, 
ein Antheil am Lehrgefchäfte zugeftanden wurde, ob bieß gleich von Die: 
Ien geleugnet worden if. Sie waren demnach im Chriftenthum nad) 
den Andeutungen bes N. T. ungefähr das, was bie vierte Glaffe 
ber jüdifchen Spnagogenbeamten war, bie noch den apyıouscayoyog, 
bie mpeoßusepos, den Vorlefer (yyelog rns Emninalag. Apoc. 2, 1.) 
über fih hatten. Sie mußten außer gewiſſen dußern Dieniten in ber 
gottesdienftlihen Verfammiungen auch die Armen: und Krankenpflege 
beforgen, und übten auch, wo man fie dazu befähigt fand, das Lehr 
gefhäft. Der Einwand, den Manche gegen biefe Definition der Dia⸗ 
conen bes N. X. madıten, baß den mosofurspos doch eigentlich die 
Armenpflege obgelegen habe, läßt ſich leicht fo befeitigen: Die Aelteften 
nahmen in Empfang, was Begüterte für ihre aͤrmern Bruͤder feuerten, 
und fammelten es in eine gemeinfchaftlihe Caſſe, und die Diaconen 
hatten das Geſchaͤft, die mitgetheilten Gaben nach eines jeden Beduͤrf⸗ 
niffe einzeln zu vertheilen. Webrigens fcheinen fie eine geraume Zeit 
nur in der Gemeinde zu Serufalem beftanden zu haben. Es ift we: 
nigftens auffallend, daß man weder in ber Apoftelgefchichte (ſelbſt nicht 
Gap. 14, 23, wo man e6 doch eben fo wie Tit. 1, 5. erwarten follte), 
noch in den Briefen an die Römer, Ephefer, Coloſſer und Theſſalonicher 
eine Spur von, dıaxovosg findet. Auch ſcheint eine Betätigung darin 
zu liegen, ug man im 3. und 4. Jahrhundert bie 7 Diaconen zu 
Jeruſalem, obgleich unrichtig, für das Vorbild des ganzen Licchlichen 
Diaconats hielt. Conc,. Neocaes. co. 16. Euseb. h, e. 1. VI. «. 
48 u. a. 

Dagegen bemerken wir noch nah 1 Tim. 8, 8—13 eine Ver 

ordnung über die Anftellung ‚der Diaconen von Kleinafien her, von 
Ephefus, welche von ber Anordnung zu Jerufalem, Act. 6., weſentlich 

abweicht und fhon einen Typus ber Diaconatöthätigkeit wahrnehmen 

läßt, den bie fpätere Zeit noch weiter ausbildete und bie Diaconen 
wenigſtens eine Zeit lang zu nicht unbedeutenden Kicchenbeamten er: 

hob. Für die Diaconen im N. 2. ift nicht unwichtig Starke Ges 
fchichte des erften chriftlichen Jahrhunderts Sr Thl. und Winers bibli⸗ 
ſches Resilericon 2. Aufl. Art. Diaconen. 

II) Urſachen ihres fteigenden und fintenden Uns 
fehbens im 3Zeitraume vom 2. bis 5. Jahrhundert, ers 
forderlihes Alter zum Diaconate und Ordination 
zu demfelben. — — Gleich nad dem apoflolifhen Zeitalter, 

wo ſich die aͤußern Verhaͤltniſſe der Kicche zu entwideln anfingen, tres 

ten auch die Nachrichten von ben Diaconen beftimmter und deutlicher 
hervor. She Anfehn wählt bis zum 4. und 5. Jahrhundert hin im: 

mer mehr und mehr, wo es aber aud dann (die Archidiaconen, [. dies 
fen Art., ausgenommen) allmählig wieder findt und wo fi dann das 

Disconat im Morgens wie im Abendlande, wenigſtens nicht als efn 
höheres Kicchenamt geftaltete. Die Urfahen von beiden Erſcheinungen 
duͤrften folgende pe: 

Siegel Handbuch J. 32 
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A) Das wachſende Anfehn der Disconen läßt 
fi) erklären | 

a) aus den erweiterten und vermehrten Chriftengemeinben über: 
haupt, wo eine geößere Zahl der Diaconen nöthig wurde, unb wo ihre 
Dienfte fehe viel zum dußeren chriftlichen Leben ſowohl in als außer 
den kirchlichen Verſammlungsorten beitrugen. 

b) Aus ber vergrößerten Macht und aus dem wachlenden Ein: 
fluffe der Bifhöfe in biefer Zeitdauer. Da nämlich die Diaconen den 
Bifhöfen am naͤchſten fanden und gleihfam das Werkzeug waren, 

- durch welches der Biſchof auf den Glerus und die Laien wirkte, wes⸗ 
halb fie auch, wie wir weiter unten fehen werben, das Auge, das 
Ohr des Biſchofs genannt wurden, fo barf es uns nicht wundern, 
wenn der bifchöfliche Glanz auch die Diaconen mit berührte. 

c)Aus der vom 2. Jahrhundert an üblich gewordenen Arcandisciplin, 
wo fich ihr. Wirkungskreis erweiterte, und wo bie vermehrten Feierlich⸗ 
keiten des aͤußern Gottesbienftes ihnen ganz neue Gefchäfte anwiefen. 

d) Aus der feſtbeſtehenden Siebenzahl, bie man bei vielen Kir 
den als Nachahmung ber erſten Gemeindeeinrihtung in Serufalem 

fefthiel. Euseb. h. e. 1. VI. o. 48. berichtet, baß in Rom noch im 
3. Sahrhundert auf 46 Presbpter nur 7 Diaconen kamen. Krüherhin 
hielt man fi) durch das Cone. Neocaes. c. 15. (a. 314), welches auch 
in großen Städten nur 7 Diaconen geftatten will, am dieſe Normal⸗ 
zahl gebunden. Daher Eonnten Auguftin und Hieronymus mit Recht 
fagen, daß die Seltenheit die Diaconen wichtig mahe. In Alerans 
Wien aber und Gonftantinopel waren an den Dauptlicchen weit mehr 
al8 7 Diaconen. (Conc. Neocaes. c. 15. Sozom. L VIL ce. XIX. — 
Anexand. ep. encycl. ap. Theod. 1. I. c. IV. — Justin. Norell, 

. © .. 

e) Aus dem Entflehen von Kirchendienern, bie eine noch tiefere 
Stufe einnahmen. Um ndmlid die Seltenheit. und bie davon herrüh: 
vende Wichtigkeit der - Diaconen zu erhalten und body bie ſtets fich 
mehrenden officia sacra und ecclesiastica des Diaconats nicht zu ver 
nachlaͤſſigen, wurden unter bem Titel Umodızzovos, Subdiaconi (f. den 
Art.) befondere Kirchenbeamte angeftellt, welche bie geringern Dienft: 
gefhäfte der Diaconen übernehmen mußten und daher auch die Benen⸗ 
nung unnoeran erhielten. | 

f) Aus der eigenthümlichen Befähigung, Gelehrfamkeit und Ge: 
ſchaͤftsgewandtheit Einzelner, die dem Orden der Diaconen angehörten. 
Wir dürfen Hier nur auf ‚den bereits gegebenen Artikel Acchidiaconen 
zurüchweifen und an das große Anfehn derfelben erinnern, das felbft 
Biſchoͤfe zu beeinträchtigen drohte. Wir werden öfters Gelegenheit ha⸗ 
ben, auf hochgeftellte kirchliche Beamte und berühmte Kirchenlehter auf: 
merffam zu machen, die früherhin Diaconen gewefen waren. Aus 
biefen und mehreren ähnlichen Urfachen laͤßt fi in der angegebenen 
Beitdauer das wachſende Anfehen der Diaconen erklären. Auf jeben 
Fall hatten fie einen weit größern Wirkungskreis als die fogenannten 
Drag die umnoeras der Synagogen (Luc. 4, 20.) und die oben ers 
waͤhnten Armenpfleger in ber Gemeinde zu Serufalem. Jedoch fo blieb 
es nicht immer. Es traten auch Veränderungen ein, die wieder unguͤn⸗ 
flig auf da8 Diaconat einwirkten. Darum gehen wir jest Über 
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BRRB auf die Urfachen des finfenden Anſehns dies 
fes kirchlichen Ordens. Dahin dürfte gehören 

a) das gefliffentliche Beftreben mehrerer Synoben im 4. Jahr⸗ 
hundert, und die Beſchwerden der gefränkten Presbyter über die An⸗ 
maßungen der Diaconen trugen viel dazu bei, die legtern in gewiſſe 
Schranken zuruͤckzuweiſen. Sehe beſtimmt fpricht hier das Conc, Nic, 

.c. 18, (a. 335), und was hier verordnet iſt, beflätigt das Conc. Car- 
thag. IV. (a..399) c. 87., wo es heißt: Diaconus ita se presbyteri 
ut Episcopi ministrum esse cognoscat. Diefelbe Synode can. 4. . 
ftellt den Diacon auch durch bie Verordnung geringer, daß er nur vom 
Bifchofe allein ordinirt werde, und zwar aus dem Grunde: Quia non 
ad skacerdotium, sed ad ministerium consecratur. 

b) Das aumaͤhlige Aufhoͤren gewiſſer eigenthuͤmlicher Erſcheinun⸗ 
gen in ben erſten 4 Jahrhunderten, z. B. die Agapenfeier, die Arcan⸗ 
disciplin, verengten den Geſchaͤftskreis und mithin auch das Anſehn der 
Diaconen nicht wenig. Dazu trug auch bei 

c) der Umſtand, daß man ſich immer mehr mit der Vorſtellung 
befreundete, den chriftlichen Clerus mit der jüdifchen Priefterfchaft zu 
vergleihen, wodurch die Diaconen in bie Glaffe der Leviten herabge: 
deut wurden. Ziegler de diaconis p. 18 seggq. bemerkt, daß man 
alle mit dem Cultus befchäftigte Perfonen überhaupt zumeilen Levitas 
genannt habe. Allein fpäterhin verengte fich der Sprachgebrauch be⸗ 
fonders im Abendlande dahin, daß die Presbyter Sacerdotes und die 
Diaconen Levitae genannt wurden. S. Conc. Turon. I. (a. 461) 
ec. 1. und 2, Agath. (a. 5606) «. 16. 17. Man findet auch Levi- 
tica dignitas, Leviticum ministerium. In Isidor. Hisp. 1. Il. c. 12. 
wird die Erklärung gegeben: Levitae ex nomine auetoris vocati, de 
Levi enim Jevitae exorti- sunt, a quibus in templo Dei mystici 
sacranıenti myasteria explebantur. Hi graece Diaconi, latine Mi- 
nistri dieuntur. 

.d) Aud traten bie Diaconen bei der Liturgie mehr in den Hin: 
tergrund zurüd, als fpäter bei der fich immer mehr ausbildenden Meß: 
theorie ber fogenannte Meßpriefter eine eigenthümliche Geltung erhielt, 

ſo daß ſich der Diacon nur als Miniſtrant geftaltete. 
Wie an jeden Cleriker, ſo wurden auch an die Diaconen gewiſſe 

Forderungen gerichtet, wovon die Grundidee in 1 Tim. 3, 1—8. zu 
ſuchen iſt. WVergl. den Art. Clerus.) Nur von dem erforderlichen Al: 
ter wollen wir bier etwas bemerken. Es wurde als Normaljahr ge: 
woͤhnlich das 25ſte angenommen, doch mögen auch bier Ausnahmen 
häufig flattgefunden haben. Bel der Drdination der Diaconen fand 
das Eigenthuͤmliche flatt, daß fie der Biſchof ohne Affiftenz der Pres- 
byter vollziehen konnte. Won der Ordinationsformel, wie fie fih in 
den Constitut. apost. 1. 8. c. 20. findet, heben wie darum folgende 
Worte aus, weil fie die Stellung der Diaconen in der damaligen Zeit 

genau bezeichnen. Deus velit ostendere, heißt es dort, faciem suanı 
super hunc servum suum electum ad ministerium et implere eum 
spiritu’ sancto et virtute sicut impleverit Stephanum Protomartyrem, 
et concedere ei, ut ministerio sibi commissö ad voluntetem ipsius 
Domini extra querelam et crimen ministrato, majore deinceps 
gradu dignus habeatur etc. Erinnert man fid an air ſpaͤtere Mep: 



liturgie, fo iſt es erklaͤrlich, wie Gotti, Liberius, Schramm u. a. bas 
Diaconat alfo definirten: Diaconatus est ordo sacer, in que confer- 
tur gratis et traditur praecipua potestas ministrandi proxime epi- 
scopo et Presbytero in missae sacrificio et solemniter legendi Evan- 
elium, 

ID Amtsgefchhäfte der Diaconen, befonders wäh 
rend ber Zeit ihres fteigenden Anfehns. — Im Als 
gemeinen kann man ſich über diefelben dahin beitimmen, daß fie, was 
auch ihre Name fhon mit anbeutet, alle Amtsverrichtungen und Ge: 
fchäfte der WBifchöfe und Presbyter, welche dieſe nicht ſelbſt verrichten 
tönnen ober wollen, zu Übernehmen haben. Ausgenommen find blos 
die Functionen, welche nach den Kirchengefegen und der Obfervanz nicht 
übertragen werben dürfen. Es kann demnach ber Biſchof keine officia 
stricte sie dieta, weldye auch der Presbrter nicht verrichten darf, dem 
Diaconus übertragen. Und wenn dieß ja gefchah, fo war es immer 
wider die Regel. Am meiften Ausnahmen wurden bier bei den Archi⸗ 
diaconen gemacht. Dan wird vielleicht die Diaconatsgefhafte am bes 
fien überfehen, wenn man fie eintheilt in kirchliche (das Wort über 
haupt in dem Sinne genommen, wo ed chriftlichsreligiöfe Berfamms 
Iungsorte anzeigt) und außerficchliche. 

A) Rirchliche Diaconatsgefchäfte. 
a) Affiftenz bei der Eommunion. Schon Justin. Mar- 

tyr. Apol. IL 'p. 97. Qui apud nos vocantur diaconi atque mint- 
stri distribuunt unieuique praesentium, ut participent eum, in quo 
gratiae actae sunt, panem, vinum et aquam et ad absentes per- 
ferant. Nach Constit, Ap. VIII, ec. 13. foll ber Biſchof das Brod 
(rm oospogav), der Diacon aber ben Kelch (roͤ nornerov) austhels 
len, wobei jedody die vom Biſchofe gefchehene Confecration vorausgeſetzt 
wird. Webrigens hatten fie bei ber Communion auch noch andere Ge: 
fhäfte zu verrichten. Dahin gehören j 

aa) daß fie in einigen Kirchen, wo es an Unterbiaconen fehlte, 
bie heiligen Gefäße herbeibrachten, auf den Altar festen und bem Bis 
ſchofe das Waffer zum Waſchen auf die Hand goffen. Auch waren 
ihnen die Vasa sacra und die fogenannten heiligen Utenfilien, als Xüs 
cher, Flabella u. a., zur Verwahrung anvertraut. Conc. Agath. ce. 
66. Laodic. oe; 21. 

bb) Daß fie die Namen der Communicanten aufzeichnen und pro 
clamiren mußten. Hieron. Comment. in Ezech. XVIII., wo bie 
Worte vorfommen: Publice diaconus in ecelesia recitet nomina of- 
ferentium. 

co) Daß fie die Opfergaben (eospogag, oblationes, in Em- 
pfang nahmen und ben kirchlichen Unterbeamten zur Aufbewahrung und 
Dispofition übergaben. 

b) Hatte die Bemeinde Beine eigenen Vorlefer, 
fo hatten fie die heiligen Schriften vorzulefen. So 
berichtet Sozom. VI, 19. „Hier in Alerandrien lieft der Archidiacon 
bie heiligen Schriften allein, bei andern aber die Diaconen, in vielen 
Kichen auch die Presbyter. An feſtlichen Tagen felbft der Biſchof, 
wie in Conftantinopel am erften Feſttage der Auferfiehung.” Auch 
Hieronymus fagt, es gehöre zum Gefchäfte ber Diaconen, das Evange: 

h 
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lium zu verleſen. — Selbſt ſpaͤterhin blleb bie jetzt erwaͤhnte Recita⸗ 
tion des Evangeliums, beſonders bei der Communion, und wenn ber 
Biſchof wicht fetbft yontificiete (in welchem Sale: das Evangelium dem 
Presbyter zufiel) ihr Hauptgefhäft, wovon auch bas Evangelium als 
Attribut und Emblem der Diaconen herruͤhrte. Constit, apost. 1. II. 
o. &7..Hieron. ep..57. .Conc. Vasens. IL, o. 2. 

.0) Bie batten ferner die Sffentlihe Bottesvers 
ebrung anzuordnen, bei berfelben auf Ordnung zu halten 
(Constit. apost. 1. II. ec. LVII.) das Volk zum Gebete zu ermahnen 
und nicht nur nach der Predigt das bekannte: Ite, missa est, fondern 
auch. bie uͤbrigen Iiturgifchen Kormeln: oremus, orate oatechumeni, flo- 
ctamus genus, sursunt corda, sancta sanctis auszurufen, welches alles 
unter dens Worte wmovaaeın von den Diaconen xar Eoynv gebrauch, 
begriffen munde, weshalb fie auch Zepoxmouxss , praecones, tubicines 
asori u. 0. genannt wurden. sh Geſchaͤft in diefer Beziehung war 
freilich am wichtigften im der Zeildauer der Arcandisciplin; doch hat e& 
ſich auch nicht ganz bei der veränderten dußern gottesdienſtlichen Form 
verloren. re 

dd) An einigen Orten war es ihnen aud) erlaubt 
3u taufen. Vergl. Tertullian de baptismo oc. 17. Conc. Hlliberit. 
e. 77. — Gonft afjiftieten fie bei der Taufe, wie die Diaconiffinnen, 
und hießen auch wohl Susceptores, weil fie die Unerwachfenen bei der 
Taufe auf die Arme nahmen. Später verfahen bie niedern Kirchen» 
beamten biefe Geſchaͤfte. 

e) Benau genommen, Bam das Predigen dem 
Biſchofe oder dem Presbyter zu; allein wir finden fo 
mande Ausnahme von dieſer Regel, wie das Beifpiel des berühmten 
Chryfoftomus, welcher zu Antiochien für- feinen Bifchof Flavianus pres 
digte, das Beiſpiel Ephräm des Syrers u. a. Gregor der Gr, lieh oͤf⸗ 
ters die Vorträge, welche er aufgefchrieben, aber wegen Börperlicher 
Schwäche nicht halten Tonnte, durch Diaconen oder Lertoren abiefen. 
Darauf dürfte fi auch eine Verordnung bes Cono. Vasens. II. a. 
529. co. 2. beziehen, wo es heißt: Si presbyter aliqua infirmitate 
prohibente per se ipsum non potuerit praedicare, Sanctor. Patr. 
homilise a Diaconis recitentur. Si enim digni sunt diaconi, quae 
Christus in evangeliis locutus est legere, quare indigni judicentur, 
sanctor. Patr. expositiones publice recitare ? 

B) Außerkirchliche Diaconatsgeſchaͤfte. Gewiſſer⸗ 
maßen läßt ſich hierher ſchon 

a) der catechetiſche Unterricht ziehen, da er gewoͤhn⸗ 
lich außer den kirchlichen Verſammlungsorten, z. B. in den Baptiſterien, 
gehalten wurde. (Vergl. den Art. catechetiſcher Unterriht.) Er ſollte 
urfprünglic au nur vom Biſchofe ertheilt werden, warb aber häufig, 
wenigftens was bie längere Vorbereitung der Catechumenen zur Kaufe 
betrifft, den Diaconen überlaffen, welche deshalb auch außer ihren 
Amtsnamen noch Eatecheten genannt wurden. Sie führten - 

b) Die Aufficht über die Buͤßenden, und durften biefe 
auch mit Beriligung des Biſchofs, oder wenn in Ermangelung eines 
hoͤhern Geiſtlichen deren nahes Ende keinen Verzug geftattete, durch 
Auflegung der Hände wieder in den Schooß der Kirche aufnehmel. 
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(Cyprian ep. XIII.) — Eben fo mußten fie auch in noͤthigen Faͤllen 
niedere Geiftliche ercommunfciren. (Const. apost. 1. 8. e. 28. 

c) Bei Benerslconcilien mußten fie ihren Bis 
fhöfen verfhiedene Dienfte leiften, wurden auch von bie: 
fen oͤfters delegirt, um fie zu vertreten. Sie hatten dann als Repraͤ⸗ 
fentanten ihres Bifchofs, nicht. aber ald Diaconen, eine Stimme. Nur 
auf Provinzialfpnoden wurde hier zuweilen eine Ausnahme gemacht. — 

Im Driente nahmen bie belegirten Diaconen den Sitz und bie Stimme 
der Bifhöfe und Metropolitane ein, im Occidente aber wurbe ihnen 
dieß nicht geſtattet. Ja fie durften fid) weder unter die Bifchöfe fehen, 
noch in ihren eigenen Namen votiren. Bergl. Bingh. I. p. 317. 

d) Kiht minder mußten auch die Diaconen im 
Auftrage des Bifhofs Waifen, Wittwen, Kranke, 
um des Blaubens willen Befangene befuden, fie 
tröften, ihre Bedürfniffe umterfuchen, daruͤber dem Bifchofe berichten 
und die Hülfsleiftungen ihnen darbringen, welche biefer für fie be⸗ 
flimmte. (Cyprian ep. 49. ad Cornel. Dionys. apud Euseb. LVIL c. 
11. Constit. apost. 1. II. c. XXXL 

e) Endlid führten die Diaconen audh eine Art 
von Auffiht über die Sitten des Volkes und muß: 
ten den Bifhofvon den erhbeblidern Dergehbungen 
in Benntniß fegen. Deshalb wurden fie aud häufig Episco- 
per. oeuli, os, angeli, prophetae eto. genannt. Constit. apost. L II. 
c. 44.— Isidor. Pelus. 1. 1. ep. 29. 

Diefe Gefchäfte, wie fie in der Zeit bes weiter ausgebildeten Dia: 
conats ftattfanden, mußten ſich freilich wefentlich verändern, vermindern 
ober felbit aufhören, als bis zur Zeit des 6. Jahrhunderts und nad 
demfelben mehrere frühere Einrichtungen aufgehört hatten, wie bie 
Agapenfeier, das Darbringen ber Oblationen, das Catechumenat, bie 
Zaufe der Erwachfenen, die Arcandisciplin, die Poenitentia public 
u. a. Auch veränderte ſich die Stellung ber Bifchöfe fo fehr, daß fie 
von ber genannten Zeit an von einem ganz andern Beamtenperfonale 
umgeben waren, als in ben frühern Sahrhunderten. Rechnet man 
dazu noch die völlig ausgebildete Meſſe, wo ber Diacon weniger zu 
shun hatte, als bei ber frühern Missa Catechumenor. und Fidelium, 
fo läßt ſich Leicht erklären, daß ſpaͤter das Diaconat eine weit unbe 
deutendere Stelle in der Hierarchie wurde, als fie es früher geweſen 
war. So blieb es auch fpäter und iſt zum Theil noch fo. Wir be- 
achten darum fogleich j 

IV) ihre Stellung in den verfhhiedenen Kirchen: 
— der heutigen chriſtlichen Welt. — Beachten 
wir zue 

a) die griechiſch-katholiſche Kirche. Hier theilt ſich 
naͤmlich, wie bekannt, die Weltgeiſtlichkeit in 8 Claſſen, die ganze, 
halbe und keine Weihe haben. Zu denen, die halbe Weihe haben, ge⸗ 
hoͤren die Diaconen. Sie duͤrfen beim Abendmahle Brod und Wein 
nicht einſegnen; ſie ſind dabei nur Miniſtranten und tragen beim 
Abendmahle den Kelch. Bei großen Gemeinden giebt es mehrere Dia⸗ 
conen, an deren Spitze oft ein Protodiacon ſteht. 

bh) Auch in der roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche iſt, wie 
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wir bereits angebeutet haben, das Diaconat von feiner fruͤhern Bedeu⸗ 
tung ſehr herabgeſunken. Daher fagt auch Grundmayr in ſeinem oft 
genannten liturgiſchen Lexieon kurz und wahr: Dermalen darf ber Dias 
con nur beim Abendmahle dienen und das heilige Evangelium abfins 
gen. Damit flimmt aud Müllers Lericon des Kirchenrecht unb der 
römifchstatholifchen Liturgie überein, indem es auch bier heißt: „In 
ben älteften Zeiten hatten bie Diaconen einen ausgebreitetern Wirkungss 
reis, als jegt. Sie opferten ehemals felbft Wein und Brod, confes 
eriren konnten fie jedoch nicht. Ihre in dem Verſe ausgedrüdten fruͤ⸗ 
bern DVerrichtungen: Praedico, baptizo, dispenso, canto, ministro fins 
den nur in einigen Beziehungen noch flat. Sie gehören deſſen uns 
geachtet zu den höhern Weihen in ber römifchen Kirche. Die Art und 
Meife, wie fie zu ihrem Amte geweiht werden, findet man in dem zulegt 
gedachten Müllerfchen Lericon sub h. v. ſehr meitläufig befchrieben. Be⸗ 
fonders find die Worte in der Weiheformel emphatiſch gefegt: adimple 
ministerium tuum et accipe potestatem legendi evangelium. — Daß 
im Gardinalscollegium zu Rom die Abftufung von Cardinalprieſtern 
und Garbinaldiaconen flattfindet, ift bereits im Art. Cardindle erinnert 
worden. ' 

co) In der proteftantifhen Kirche, und zwar 
aa) in ber evangelifch sIutherifchen Kirche Deutfchlande. Hier find 

die Diaconen wirklich ordinirte Geifttiche, welche unter gewiffen, von 
der Localverfafiung abhängenden Beſchraͤnkungen neben dem. Pfarrer bie 
gottesdienftlihen Verrichtungen an einer beftimmten Kirche vollziehen. 
Nicht felten find ihrer mehrere, und dann wird ber erfte insgemein mit 
dem Namen Arcchidiacon bezeichnet. — Oft ift e& auch hier gewoͤhn⸗ 
lich, daß die Diaconen neben ihrem Diaconate an der Hauptklrche eine 
wirkliche Parochie an einer Neben⸗ oder XZochterlicche haben. 
Baiern hat man den Namen der Diaconen ihrer amtlihen Stellung 

nicht entfprechend gefunden. Deshalb verordnete ein Conſiſtorial⸗Re⸗ 
feript vom 24. Nov. 1824, daß, weil die Diaconen der proteftantifchen 
Kirche felbftftändige, ben Pfarren coordinirte Beiftliche, auch mit ihnen 

“gleichen Ranges und zur Verrichtung berfelben pfarelihen Sunetionen 
befugt feien, fünftig anftatt ber Benennung Diaconus der Titel 2r, Sr 
Pfarrer gebraucht werden folle. Alle bisherigen Geſchaͤfts⸗ und Dienfts 
verhältniffe blieben jedoch dabei unverändert; nur war jest durch Diefe 
Verordnung den fonftigen Diaconen die Ihnen früher abgehende active 
und paffive Wahlfähigkeit zu den Ständeverfammlungen und ben Ges 
neralfonoden zugefprohen. — Sn der Iutherifchen Kicche Schwedens 
heißen diejenigen Geiftlichen, die bei uns Diaconen genannt werben, 
Comminiftri, Sapelläne, wovon ber Grund nachgewieſen ift in Schus 
berts Kicchenverfaffung Schwedens ir Thl. p. 214 Auch in Daͤne⸗ 
mark werben naͤchſt den Pafloren Capelläne genannt, die ungefähr bafs 
felbe find, was wir Diaconen nennen. — Eine ähnliche Abſtufung 
findet ſich auch in der hohen Epifcopalticche in England, wo ber Cle⸗ 
rus in Biſchoͤfe, Priefter und Diaconen fi eintheilt; denn fogenannte 
ordines minores giebt e8 gar nicht in biefer Kirche, indem die Vicars 
und Curates (Vicarii und Curati) bie Diaconats⸗ oder auch die Prie⸗ 
fterweihe haben. Die Neformirten haben fi) darin an die Verfaffung 
der alten Kirche naͤher angefchloften, daß fie bei ber Gemeinde 3 
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Aemter, Paſtoren, Aeltefte und Gehülfen, eingerichtet haben. Confess. 
Belgica art. XXXL p. 190 beißt e8: Credimus ministros divini verbi, 
Seniores et Diaconos etc. Bei den Presbpterianern giebt es unter 
ben Geiſtlichen Leinen Unterfchieb des Ranges und der Würde, feine 
Hierarchie. . Bergl. Gembergs fchottifche Nationalkirche. — Auch die 
Herrnhutifche Brüdergemeinde hat ihre Diaconen, die dem Prediger zur 
Seite ftehen und ordinirte Kirchendiener zur geiftlihen und leiblichen 
Bedienung ber Gemeinde. S. Schulze von der Entflehung und Ein- 
richtung der evangelifchen Brüdergemeinden p. 121. — Auch mag 
das bei der Brüdergemeinde fo üblihe Wort: ‚Helfer — Diener — 
ein Nachklang von den Diaconatögefchäften der alten Kirche feyn. — 
Mit dem Namen Diacönen werden auch weltliche Beamte zumeilen be: 
zeichnet, Bel ben Reformirten in den Niederlanden find Diaconen 
biefenigen, die für Arme Almoſen einfammeln, bie Einkünfte der Arz 
menbäufer verwalten und dem Kirchenrathe verrechnen. Der Erfah: 
renſte von ihnen iſt Buchhalter. In Amſterdam erſtreckt ſich ihre 
Zahl bis auf 88, denen noch 12 Diaconiffinnen beigegeben find. — 
Auch find die Diaconen bei ben Maroniten auf dem Berge Libanon, 
welche die Kircheneinkünfte verwalten, Volksſtreitigkeiten fchlichten und 
wegen der Abgaben mit den Zürken unterhandeln, weltliche Perfonen. 
— Ob ed noch gewöhnlich fei, dag man. in einigen frühern Reiche: 
und Hanfeflädten die weltlihen Beamten bei Verwaltung der Kirchen: 
angelegenheiten Dioconen heiße, bat der Verfaſſer nicht ermitteln 
koͤnnen. 

V) Einige von Diaconus abgeleitete Wörter. 
Diacogicum — mit biefem orte bezeichnete man 

a) ein kleineres Local; diaconicum minus, aud) diaconic. 
bematis genannt, das zum Chore gehörte und ein befonderes Behaͤlt⸗ 
niß war, wohin die Kirchengefaͤße und Amtskleider der Geiſtlichen von 
den Diaconen vor dem Gottesdienſte gebracht wurden, damit Alles 
fogleich bei der Dand fe. 

b) Diaconicum majus war ein größeres, an die Kirche an- 
gebauetes Gebäude, worin bie heiligen Gefäße und Kleider verwahrt 
wurden und welches nicht völlig unſrer Sacriftei entfpriht. Es muß: 
ten oft ſehr geräumige Gebäude feyn, weil nicht nur die Geiſtlichen 
an einer Kirche dort ihre Sigungen hielten, wenn fie fi als kirchliches 
Tribunal verfammelten (daher auch Secretum, Secretarium genannt), 
fondern ſelbſt Provinzial:, ja fogar Generalconcilien darin gehalten 
wurden, 3. B. das 83., 4, 5. und 6. Goncilium zu Carthago. Später 
hieß auch 

c) Diaconicum der Betfaal bei einem Kranken: ober Armen: 
hauſe. — In noch engerm und eigenthümlichem Sinne hieß auch 
das Gebet, die Collecte, die der Diacon vor dem Altare abfang, fo 
wie Die Agende, welche die Verrichtungen eines Diaconen nachwiefen, 
diaconicum.. 

Eben fo verfchiedenartig ift auch der Sprachgebraud von 
Diaconie. Es bebeutet 

a) gas Austheilen der Almoſen unter die armen Chriſten, 2 Cor. 
8. und 
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b) Ein Haus, worin arme einheimifhe Wittwen und Waifen 
und alte Leute aus einem gewifien Bezirke ernährt. wurden und in 
welchem zugleich eine Capelle ober ein Betſaal war. Die zur Pflege 
ber hier befindlihen Armen und zue Abhaltung ber religiöfen Hand: 
Lungen eingefegten Perfonen hießen davon im engen Sinne Diaconen. 
Der Oberverwalter von den Einkünften einer folhen Anftalt hieß Dia⸗ 
conievatee, und konnte ein Geiftlicher oder Laie. fern. Im neuen Zei: 
ten w zu Rom 34 Diaconien (Hospitäler), die unter 14 Cardinals 
biaconen ftehen. (Adelung) Glossar. man, ad scr. mel, et inf. lat. 
Vol. II. 198 und 199. 
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Disciplina arcani, @ 

Geheimlehre). 

I. Name, Begriff und allmaͤhlige Ausbildung der 
disciplina arcani. 11. Anfangspunkt, Befchaffenheit, 
Aehnlichkeit der disciplina arcani, namentlich) mit den 
Eleufinifchen, Gebeimniffen und ihr Endpunkt in der 
chriſtlichen Kirche. IH. Einfluß diefer Liturgifchen Eigen- 
thümlichkeit auf den chriftlichen Cultus. 

Schriften, die fih ausfhliegend mit diefem Ges 
genftande befhäftigen: Gebh. Theod. Meier de recondita 
vet. eccles. theologia. Helmst. 1679. — W. E. Tenzel dissert. de 
disciplina arcani adversus Em. a Schelstrate (in Autiquitas illustrata 
etc. Antwp. 1678. Viteb. 1683. 8. und in exerecitat. select. P. Il. p. 
1—18. Em. a Schelstrate de disciplina arcani. Romae 1685. W. E. 
Tenzel de disciplina arcani in Exercitat. sel. IL p. 24 ff. Schedius 
(J. L.) de sacris opertis Christian. Gotting. 1790. De disciplina 
arcani, quae in vetere ecclesia obtinuisse fertur. Habilitationsfchrift 
von C. E. Th. Frommann, Jena 1833. (Tenzel und Schelftrate 
verfochten als Antagoniften die Anfichten von der disciplina arcani in 
der proteftantifhen und römifhen Kirche.) — Einer der neueften 
Schriftftellee über diefen Gegenftand in ber römifchen Kirche iſt der 
Verfaſſer der Schrift: Ueber religiöfe Myſterien; ein Verfuh für Ver 
einigung ber chriftlihen Religionspartheien. München 1818. (Wie fehr 
der Verfaſſer aber im Geifte feiner Kicche die disciplina areani beurs 
theilt, ergiebt fi unter andern daraus, daß er bie Deiligenverehrung 
fhon in das erſte Jahrhundert fegt und das Schweigen der Kirchenleh- 
ter darüber aus der disciplina arcani erflät.) — Allgemeine 
Werte: Hartmann commentar. de rebus gestis sub apostolis. Be- 
rolin, 1699. — p. 279 seqg. Bingh. Orig. Tom. IV. p. 119 seqgq. 
Baumgartens Erläuterung ber chriftlichen Alterthbümer p. 466. — 
Auguſti in feinen Denkwürdigkeiten handelt nie im Zufammenhange 
von ber disciplina arcani, fondern nur gelegentlich in mehrern Theilen 
feines Werkes. Kinige allgemeine Bemerkungen findet man: aud in 
Neanders 8. G. Ir Thl. 2e Abthl. p. 357 beſonders Nr. 1. und 
Rheinwald's kirchliche Archäologie p. 296 ff. — Keine ©. 299. 

1) Klame, Begriff und allmählige Ausbildung 
der disciplina arcani. — Bekanntlich gehört der Name kei: 
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neswegs dem chriftlihen Alterthume an, fonden iſt eine Erfindung 
fpäterer roͤmiſcher Schriftſteller, Me uͤberhdaupt diefe Eigenthlimlichkeit 
des chriſtlichen Cultus ferbft bis huf das apoftolifche Zeitalter zuruͤck⸗ 
führen möchten, um mandyen Theilen ihres Cuitus, die unleugbar 
einer fpätern Zeit angehören, ein höheres Alter zufchreiben zu koͤnnen. 
Schr wahe fagt darum Tenzel a: a. O. p.25. Ex disciplina arcani 
feoiunt ignorantiae asylum, qu6 se recipiunt Pontificii, cum a no- 
stratibus ad angustias ooguntur. In ber That iſt dieß eine ziemlich 
ungeſchickte Erfindung roͤmiſch⸗katholiſcher Theologen, welche dadurch 
das ihnen von ihren Gegnern vorgeruͤckte Fehlen toͤmiſch⸗katholiſcher 
Dogmen und Gebräuche in der alten Kirche (Transſubſtantiation, Sie⸗ 
benzahl der Sacramente, Bilder, Engel: und Heiligenverehrung) zu er 
klaͤren und zu vechtfereigen Tuchen. Man kann, genau genommen, eine 
doppelte Bedeutung von diefer disciplina arcani annehmen, eine im 
weiten und eine im engern Sinne. Jene bezeichnet bie von der 
Nothwendigkeit gebotene Einrichtung, "bie gemeinfchaftliche Gottesver⸗ 
ehrung ber fruͤhern Chriften fo viel wie möglich ben Augen leiden⸗ 
ſchaftlicher Verfolger zu entziehen. — Nimmt man das Wort in bies 
fee Bedeutung, fo gab es allerdings ſchon von der Neronifchen Chris 
ftenverfolgung an und noch früher, wenn man den Hampf der Juden 
gegen das Chriftenchum in Anfchlag bringe, eine disciplina arcani, 
Aber dieß will man gewöhnli mit diefem Worte nicht andeuten, fons 
bern man verſteht darunter im engern Sinne die Sitte, nach welcher 
von gewiſſen Beſtandtheilen des oͤffentlichen chriſtlichen Cultus nicht 
nur Chriſtenfeinde, ſondern auch Catechumenen und andere chriſtliche 
Individuen (z. B. Gefallene, Energumenen) eine Zeitlang entfernt ge⸗ 
halten wurden. Daher moͤchte die Definition, wie ſie der Verfaſſer 
bei einem aͤltern roͤmiſchen liturgiſchen Schrifeftellee fand, erſchoͤpfend 
ſeyn, wenn er ſagt: Disciplina arcani-est mos, quo in prima eocle- 
sia quaedam coram profanis et nondum initiatis singulari disciplin« 
occeultabantur. — War nun auch bie disciplina arcani in dieſem 
Sinne nicht in den .erften 3 Jahrhunderten vorhanden, wie ſich bieß 
fogleich ergeben wird; fo wurde doch unwillkuͤhtlich und abſichtslos 
Mehreres darauf vorbereitet. Dabin gehört im Allgemeinen | 

4) die von der Nothwendigkeit geborene Map: 
regel, gemeinſchaftliche, chriſtliche Andachtsuͤbungen 
vor den Augen der Welt zu verbergen, wenigſtens 
während der Verfolgungszeit, ober an Orten, wo 
Siefelben immer wieder su befürchten waren. Dakıf 
aber fprechen die Apologeten, al& bie öffentlichen Vertheidiger der anges 
feindeten Chriften, durchaus nicht mit Zuchdhaltung von dem, was in 
ihren gottesdienftlichen Verſammlungen vorging. Im 2. und 3. Jahr⸗ 
hundert erklaͤren ſich offen daruͤber Juſtin der Märtyrer, Athenagoras, 
Tertullian, Minutius Belle u. a., wie dieß Schebius in der oben an: 
geführten Monographie de saoris opertis recht gut zeigt. Derſelbe 
Verfaſſer widerlegt auch mehrere von den Stellen, die man aus 
Schriftſtellern des 2. und 3. Jahrhunderts anflihrt, um zu beweifen, 
daß von ihnen fon die disciplina arcani im engern Sinne fei angedeutet 
worden, und weifet nach, daß wenn auch Einige, note z. B. Tertullian, 
von einer gewiffen Abfonderung und Geheimhaltung fprechen, buch bieß 

Sicgel Handbuch J. 33 



mehr von det Kirchenzucht gelte, bie bei. den Haͤretikern jener Zeit wenig 
beachtet wurde, daß er aber. anderwärtd offen von allen Lehren und 
Gebraͤuchen des Chriſtenthums zu ſprechen pflege. Als Ergebniß der 
Unterfuchung über diefe Stellen. von Schedius ſcheidet fi) folgendes 
aus: Bor dem Nicänifchen Contil erwähnt kein Licchlicher Schriftſteller 
die Eigenthimlichkeit des chriftlichen Cultus, diseiplina arcani genannt. 
Auch die Schwierigkeiten, melche etwa hier bie fogenannten eanones 

und constitutiones apostolicae machen. dürften, find gut befeitigt. — 
Jedoch auf die disciplina arcanı im fpätern, Sinne, leitete gewiſſer⸗ 
maaßen aud) noch ein - 

2) die veränderte Art der Aufnahme zum Chriſten⸗ 
thume. Bis gegen das Ende des 1. Jahrhunderts hielt man feine 
weitläufige Vorbereitung zur Taufe für noͤthig. Wer nur zu er 
kennen gab, er glaube an Jeſum ale Meſſias und erkenne ihn als 
den von Gott gefandten Retter der Menfchheit, den taufte man und 
überließ nun ber Zeit, die weitere chriſtlich zeligiöfe Verſtandesbil⸗ 
bung, inwiefern fie durch eigenes Forfchen und in ben gemeinſchaftlichen 
Chriftenuerfammlungen konnte befördert werben. Sei es nun, daß 
man ſich allmählig überzeugte, es fei hier mehr Sorgfalt nöthig, um 
den Chriftennamen in Ehren zu halten, ober hatte man traurige Er⸗ 
fahrungen von ber Aufnahme unmürbigee Glieder gemacht, kurz ſchon 
zu Anfange bed 2. Jahrhunderts hielt man es für gerathen, biejenigen, 
welche Chriften werben wollten, genauer zu unterrichten. (©. Justin. Mart. 
Apolog. Il. p. 93). Soldye nannte man bekanntlich Gatechumenen. 
Aber diefer Unterricht geſchah, wie anderwaͤrts gezeigt worben iſt, weder 
zur Zeit, no an ben Orten ber gottesdienftlihen Verfammlungen. — 
Mit dem Ende bes zweiten und zu Anfange des 8. Sahrhunderts tra 
ten audy hier Veränderungen ein. Man erlaubte nämlid den Gate 
humenen (wahrfcheinlicy denen, bie ſchon eine längere Zeit Unterricht 
genoſſen hatten), an einigen Andachtsuͤbungen der gemeinſchaftlichen 
Sotteövererung Theil zu nehmen, daher ber Name catechumeni 
audientes. Dod mochte aud bier noch eine ſtrenge Auswahl ſtatt⸗ 
finden. Wer fieht aber nicht, daß durch diefe Maßregel, vielleicht zu⸗ 
nächft von der Borficht geboten, ſchon eine Abflufung unter den Be 
kennern Jeſu und ein Unterfchieb zwiſchen gewöhnlichen und geheim: 
gehaltenen Theilen des chriftlichen Cultus üblidy geworden war? Hierzu 
mt 

3) die zur Zeit der Chriftenverfolgungen Ablidh 
gewordene Sffentlihe Bußzucht (|. den Art. poenitentia 
publies) bei der Menge der fogenannten Befallenen. 
Die veranlaßte, wie in jenem Act. gezeigt worden iſt, gleichfam ge⸗ 
wiſſe Stadien, bie erft durch eigenthümliche Uebungen aller Art durch⸗ 
laufen werben mußten, ehe Jemand wieder in den Befig aller der 
Rechte der fogenannten Fidelium gelangen Eonnte. Wer fände aber 
auch hier nicht wieber eine Achnlichkeit ziwifchen den Mipfterien des Al: 
terthumes, wo ähnliche Stadien bis zu einem gewiffen Ziele ebenfalls 
mußten durchlaufen werben ? 
‚,» Endlid iſt es nicht unwahrſcheinlich, wenn es auch hiſtoriſch 

nicht genau kann nachgewieſen werden, daß der Hang der menſchlichen 
Natur zum Geheimnißvollen, fo wie eine gewiſſe kirchliche Politik bier 
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nicht unwitkſam gemwefen feyn mögen. Dieß glaubt ber Werfaffer vor 
ausfhiden zu müffen, um fih den Weg gu den Unterfuchungen des 
naͤchſten Abfchnittes zu bahnen, .. | 

U) Anfangspuntt, Befhaffenhetr, Aehnlichkeit 
der disciplina arcani, namentlich mit den S£leufi- 
nifhen GBehbeimniffen, und ihr Endpunft in der 
chriſtlichen Kirche. — Die geimdlichften Schriftfteller uͤber die 
fen Gegenftand ſtimmen darin überein, daß man den Anfangspunkt 
der disciplina arcani ungefähr in die Zeit unmittelbar nach dem Nicaͤni⸗ 
[hen Concil zu fegen habe. Schedius in ber angeführten Monographie 
führt Folgendes als Grund an: u 

1) die Außerft günftige Cataftrophe für das Chri⸗ 
ftentbum durch Tonftantins Uebertritt zu demfel- 
ben. Sei es nun, daß äußere Vortheile dazu viethen, oder daß ber 
hohe Werth des Chriftenthums ſich ſchon allgemein bemerkbar gemacht 
hatte, kurz um biefe Zeit drängten fich fehr viele zu ber neuen, zeither 

verfolgten Religion. Aber gerade bei biefem heftigen und leidenfchaftlichen 

Drängen zum Chrifteneyum war bie zeitherige Strenge des Catechumenats 
auf einige Zeit unterbrochen worden. Die Sitte, nach kurzem Aufent⸗ 

halte jeden zu taufen, ber es wünfchte, hatte den frühern, ſorgfaͤltigen 

Vorbereitungsunterricht verdrängt, und allmäblig war man auf da6 

Schaͤdliche diefes Verfahrens aufmerkfam geworben. Hatte man früher 

ſchon gefühlt, daß es gleichfam dem Chriftenthum ein höheres Anfehn 

gab, wenn man gewifſe Abflufungen unter den Laien machte, und 

leichte und ſchwere, michtige und minder wichtige Lehren unterfchieb, 

fo mußte dieß jegt noch fühlbarer werden, wo das Chriſtenthum in der 

Wagſchale der öffentlichen Achtung ſtieg. Was Wunder alfo, wenn 

man jest die frühere Scheidung der Catechumenen, ber Buͤßenden und 

Gläubigen noch ſchaͤrfer beftimmte? Jedoch mehr noch als dieſes möchte 

dazu beigetragen haben 
2) der Webertritt mehrerer Heiden zum Chriftens 

thbume, die an die Myfterien ihrer frühbern Anbes 

tungsweife gewöhnt waren. In biefer Einrichtung fanden 

fie Manches, mas mit jenen Myſterien wenigitens Aehnlichkeit hatte, 

3. B. das chriftliche Novitint, um biefen Ausdrud zu brauchen, die 

verfchledenen Stadien, die man erſt durchlaufen mußte, ehe man zu 

dem eigentlichen Chriſtenrange emporſteigen konnte, bie geheimnißvollen 

Geremonien und bergl. Wie viel mußte dieß Reiz für Menſchen ha⸗ 

ben, die an Alles dieß bereits gewoͤhnt, nun noch höhere, goͤttlich⸗ſanctio⸗ 

nirie Myſterien im Chriſtenthume gefunden zu haben glaubten ! 

3) Endlich trug dazu wohl aud bei das Streben 

des Elerus, feine Stellung immer wichtiger zu ma: 

hen, fo wie aud der eigensthämlidhe Zeitgeift. — 

Seder Kenner ber Gefchichte weiß, daß damals bie frühere Einfachheit 

aus ber Kirche zu entweichen anfing, und daß man fhon ‚hin und 

wieder zu finnlihem Pomp und zu überfpannten Ideen ſich hinneigte. 

Zum Theil wurde dieß vom Clerus ſelbſt unterſtuͤtzt, der, ſei es aus 

reiner Ueberzeugung, oder getrieben von einer gewiſſen feinern Politik, 

in dieſer Form des Cultus ein herrliches Mittel erblickte, groͤßern Ein⸗ 

fluß auf die chriſtlichen Laien zu uͤben. Dieß wird a fo wahrſchein⸗ 
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licher, menn man auf das gefifientliche Beſtieben mehrerer Kirchenleh⸗ 
ver in diefer Periode achtet, jene diseiplina arcani auch mit bibliſchen 
Ständen zu unterftügen. Sie beriefen ſich befonders auf Matth. 7,6. 
Vergi. Chrysost. hom. 7. in 1 Cor. Hieronym. comment. in Mk. 7. 

Athanas. apol. 2. — Wenn aber hier der Erlöfer ermahnt, daß 

man die Perlen nicht vor die Saͤue werfen ſolle, fo liegt darin zwar 

bie Warnung, daß man nicht zur Umzeit und am unrechten Drte ben 
in fleifchlichen Sinn verfuntenen Menſchen goͤttliche Dinge predigen 
ſollez es liegt aber keineswegs darin, daß man bie heiligen Dinge 
änuflih den Blicken der profanen Welt entziehen muͤſſe. Vielmehr 

. Ichrt Zefus gerade das Gegentheil. Nicht minder trug wohl auch 
der Neuplatoniſche Myſticismus, welcher bamals vorherrſchend war, das 
Seinige zu dieſer Erfcheinung bei. Manches hierher Gehoͤrige findet 
mar in der von Tzſchirner umvollenbet gebliebenen Schrift: Der Fall 

bes Heidenthums. 
Nachdem num ber ungefähre Anfangspunkt ber diseiplina areani 

gezeigt worden ift, gehen wir auf die allerdings ſchwer zu beantwortende 
Frage über: Mas man gewöhnlich dazu zu rechnen pflegte. — Nie 
it man darüber ganz einig geweien. Wir wollen auch das mehr oder 
weniger Steeitige bier übergehen und nur das ausheben, was nad) 
einer gewiſſen allgemeinen Uebereinſtimmung dazu gerechnet wurde. 
Nach Bingh. Vol. IV. ©, 5. 5..4—8. rechnete man Folgendes bazu, 
Welches feine Beitätigung auch bucch mehrere befondere Artikel biefes 
Handbuches erhält. 

1) Die Zaufhandlung, 2) die Salbung (Chrisma), 3) bie Prie⸗ 
ſterweihe, 4) das öffentliche Kirchengebet, welches bald Liturgie, bald 
Eomologeſis genannt wurde, 5) bie Abenbmahlsfeier, 6) das Bekennt⸗ 
nis ber heiligen Dreieinigkeit, 7) das Symbalum fidei, 8) das Gebet 
es Herrn 

Diefe nach und nach ausgebildete Arcandisciplin nahm nach Neans 
der (K. ©. 10 B. 2e Abtheil. p. 356) ihren Anfang in ber Alexan⸗ 
drinifchen Kirche, verbreitete ſich daun ſchnell über den Drient und ging 
auch bald in den Occident über, aus Urfachen, die aus bem eben Ges 
fagten leicht erklaͤrlich find. | 

Es wird. nicht zweckwidrig feyn, wenn wir noch eine Eurze Unter 
fechung über bie formelle Aehnlichkeit ber dinciplina arcani mit den 
heidniſchen Myſterien anflellen; denn dieſe kann uns nur bier angeben, 
da die Unterfuhung über den eigentlichen Anhalt der Myſterien andern 
theolagiſchen Disciplinen angehört. In der Kürze findet man über bie 
freilich wech nicht völlig aufgehellte Doctrin der Myſterien Manches 
beiſammen in Starck's ausführliher 8. ©. des 1. Jahrhunderts 
ir Thl. p- 111 ff. Uebrigens belehren auch barüber die älteren 
noch immer fehr ſchaͤtzbaren Werke: Warburtons göttliche Sendung 
Mofes Ir. Thl. ©, 217. — Cudworth Systema intelleetual. 1. 
819. IL, 1049. — Pfanner Systems. theolog. gentilis puriori. — 
Sicherer ift das, was von bem Kormellen und Mituellen der Myſterien 
befannt geworden iſt. Vorgl. Meiners vermifchte philoſophiſche Schrif: 
ten II. Thl. ©. 266 ff. — Auch bier wollen wie nur einiges We⸗ 
nige, aber leicht Erweisliche, anführen: 

1) In den Eleuſiniſchen Myſterien fand eine Vorbereitung flatt, 
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uoc genannt, bie zu ben meyaha führte. Vergl. Scholiast, ad Aristaph. 
Plutum v. 846, wo es heißt: dasi Ta xp, Waren mpoxudepoıg zus 
me0ayvEvor; Toy nayaloy. — Es mußte jeder erfi kuorg, i. e.in parvis 
initietns, ſeyn. — Eben fo war im Chriftenthume die Vorbereitung 
zue Taufe und bie Taufe felbft der Weg zu den übrigen Myſterien. 

2) Die Aufzunehmenden, befonders in bie Eleufinifhen Myſterien, 
mußten von unbefcholtenen Sitten feyn. — Eben fo fuchte man auch 
im Chriftenthume zu verhüten, dag Menfchen mit groben Laftern bes 
haftet und von notorifch fchlechtem Rufe getauft wurden. Die bier 
her gehörigen Beweisftellen find in großer Zahl vorhanden. So tadeln 
Chrysostom. de compunotione cordis I. 6. und August, de fide et 
operibus diejenigen Lehrer heftig, die alle ohne Unterfchieb, auch Mens 
fhen von ſittlich ſchlechtem Rufe, tauften. 

3) Die in die Eleufinifchen Geheimniffe Eingeweiheten wurden 
an gewiffe Äußere Zeichen gewöhnt und an gewiſſe Formeln, die fie 
üben mußten, ehe fie in den Tempel der Eleufinifhen Mutter eintra> 
ten. Wermittelft derfelben gaben fie, wie durch eine verabredete Parole, 
ihre Tuͤchtigkeit zu höherer Weihe zu erkennen. Achnliches fand auch 
bei den Chriften ftatt, denn dad Symbelum fidei,. mit welchem man 
die Zäuflinge wenig Tage vor der Zauffeierlichkeit befannt machte und 
welches fie unmittelbar vor dem Taufacte herfagen mußten, war je 
ebenfalls die Teſſera, duch welche fie vom Daufen der Catehumenen 
und Ungläubigen abgefondert wurden. S. Aug. de temp. Serm. 135, 
ad Catechum, — Conc. Trull. poster. ec. 78. — Cyrillus hieres, 
catech. 18. J 

4) Die Einweihung bei den Griechen zu den Eleuſiniſchen Ge⸗ 
heimniſſen geſchah gewoͤhnlich des Nachts, efr. Scholiast. ad Aristoph. 
Ranas 346. — Cic, de leg. Il, 14. Daß wenigftens etwas Aehn⸗ 
liches bei dem Chriflenthume flattfand, laͤßt ſich durch die eigenthuͤm⸗ 
lihe Sitte nachweifen, daß in den Vigilien zu Oftern und Pfingften 
bei Lampen: und Kerzenfchein bie Neophpten getauft wurden. Gregor. 
Naz. orat. 3 und 40 de saero laracro nennt dieſe Nachttaufe das 
mysterium proximse illuminationis. Auch fol daher die Taufe ſelbſt 
gyarıoua und der Tauftag Nueoe puwzooy genannt worden feyn. (Vergl. 
den Art: Taufe.) 

5) Ehe die Myſterienfeier bei den Griechen begann, wurden bucch 
die feierliche Stimme bes Deroldes bie fogenannten adırool und Beßn- 
Aos (ſittlich Unwuͤrdige und nody nicht feierlich Geweihte) entfernt. — 
Gleiches fand auch flatt in den Chriftenverfanmlungen durch die Ads 
mositionsformeln ber Diaconen, vermöge welcher fih bie Buͤßenden, 
die Catechumenen, Juden und Heiden entfernen mußten. 

6) Es ift bekannt, daß man fich bei ber Eleuſiniſchen Diyfterienz 
feier gewiſſer myſtiſcher Geſaͤnge bediente. — Daffelbe fagt von ben 
Chriſten auch Gregor von Nyſſa ia orat. adrers. eos, qui baptismum 
differunt: usygl more MaONEns Toy nposar oroysloy — dvodnre 
TO vorm Aa zu uade Aoyous anoßhsrous POsykus med" mar 
savım, 4 al za äbamzeguya ospapin uer& Tv Telloy YoroTıavoy 
Uuvourea Adysı otc. 

7) Aehnlichkeit hatten die Myſterien der Griechen mit bem chriftlichen 
Cultus vom 4. Jahrhundert an auch darin, daß die Geweiheten weder 
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ſchriftlich noch mündlich etwas bavon befannt machen burften und daß 
ed überhaupt eine Anzahl von eigenthuͤmlichen Ausbrüden gab, die fidy 
auf. das Weſen und die Einrichtungen der Myſterien bezogen. So un⸗ 
terſchied man z. B. ſehr aͤngſtlich inter Tov nvornpiov T& Expope 
und anooonte — Gregor. Naz. orat. in S. baptism. sub finem. — 
Basilius de S. S. c. 27. — Daher auch die bei den Bätern fo 
häufige Formel inow oi neuunusvor 'eto. Eine ähnliche Bewandtniß 
hat es mit ben Ausdruͤcken uuornokor seherov, Enuneriag, uvorow, 
kveider, uuorayoyiv, neuunldvoy, Guunsoy etc., bie fo häufig bei 
ben SKirchenvätern Ddiefer Periode vorkommen, und ihren Urfpeung aus 
ben heibnifhen Myfterien nicht verleugnen konnen. 
| Mas nun den Zeitraum anbeteifft, wo dieſe disciplina arcani 
aufhörte, fo Läßt er ſich nicht völlig genau beflimmen. Nur fo viel iſt 
gewiß, daß bie Kirchenferibenten des Drientse nad) dem 6. Sec. auf: 
hören, ſowohl in ihren Homilien als bei anderer Gelegenheit auf bie 
diseiplina arcani anzufpielen. Cardinal Bona Rerum liturg. lib. 1.16, 6, 
zeigt, baß gegen 700 das alte Gatechumenat in ber Inteinifchen Riche 
aufgehört habe. Wahrfcheinlich galt audy hier der Grundfag: Cessante 
eausa cessat effectus. Damals war der Paganismus aus den gebil- 
detſten Ländern des Morgen: und Abendlandes größtentheils verfchwun- 
den, die Zahl der heidnifchen Profelyten verminderte ſich und bie chriſt⸗ 
liche Welt jener Tage zählte ſchon viele ‘frühere Gefchlechter, die mit 
ige gleiche Anbetungsweife getheilt hatten. Wozu alfo noch Einrichtun⸗ 
en, bie, genau genommen, doch nur auf die Zeit berechnet waren, 
wo Heiden zum Chriftenthume übergingen? Wenn nun aber in fp& 
tern Zeiten auch noch ganze heidnifche Völkerfchaften zum Chriftenthume 
übergingen und dabei bie frühere Dieciplin weniger bemerkbar wird, fo 
muß man ben völlig veränderten dußeren Zuftand bes Chriftenthums 
dabei in Anſchlag bringen. Daß nun aber, wenn auch die Sache im 
Ganzen verfhwunden mar, doch noch Namen, äußere Gebräuche und 
Sitten davon übrig blieben, lehrt die Gefchichte im Allgemeinen, fo wie 
die morgenländifch-griechifche Kirche insbefondere, wo felbft noch vieles in 
ber jegigen Liturgie an die alte Disciplina arcani erinnert. Vergl. 
Metrophanis Critopuli conf. eccles, orient. c. IX. 

11) Einfluß der disciplina arcani auf den 
chriſtlichen Cultus. Es ift bekannt, daß die Heiden auch darum 
anfangs gegen das Chriſtenthum eingenommen waren, weil es ihnen 
zu einfach und nach ſeinem aͤußern Cultus nicht ſinnlich genug war. 
Allein durch die Disciplina arcani erhielt der chriſtliche Gottesdienſt 
manchen Zuwachs von neuen Gebraͤuchen, das Einfache, Klare und 
Schmuckloſe der chriſtlichen Lehre verſchwand, und machte einem ge⸗ 
wiſſen geheimnißvollen Dunkel Platz, welches nach bekannter pſfycholo⸗ 
giſcher Erfahrung nicht nur gemeine Individuen aus der heidniſchen 
Welt gewann, ſondern auch Vornehmen und Gelehrten das Weſentliche 
der fruͤhern Myſterien zuruͤckgab, uͤberdieß verſehen mit der hoͤchſten 
Sanction und in das anziehende Gewand einer heiligen Geſchichte ge⸗ 
kleidet. Man darf alſo wohl behaupten, daß die disciplina arcani 
während ihrer Zeitdauer weſentlich zur Verbreitung des Chriftenthums 
beigetragen habe. 

Staͤrker jedoch noch als diefe Lichtſeite tritt die Schattenſeite davon her⸗ 
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vor. Die diseiplina arcani trug offenbar dazu bei, bie urfprüngliche und 
natürliche Einfachheit des Chriſtenthums zu verdrängen und es durch meh⸗ 
rere menfchliche Zufäge zu entftellen. Hatte man naͤmlich im Katechu⸗ 
menate die Erwartung hoch gefpannt auf das, was in der Station ber 
eigentlichen Gläubigen erfolgen werde, und konnte das Lestere feiner 
Natur nah) doh nur einfach ſeyn; fo fieht man leicht, daß bier 
duch fhäbliche Dichtungen und Ausfhmüdungen mußte nachgeholfen 
werden. Der Beweis liegt namentlich in Cyrilli_hieros. catechesib. 
illuminator. und andern an die Neophyten gehaltenen Reden vor. Nicht 
minder war bie disciplina arcani die Mutter von mehreren practifchen 
Serthümern, namentlich davon, daß gewiſſen Außern gottesdienftlichen 
Gebraͤuchen eine befondere magifhe, übernatürliche Kraft zugefchrieben 
wurde. Dieſer Wahn trug damals ſchon fehr fchädliche Früchte und 
bereitete andere der Art wenigftens vor. Daß nach der disciplina arcani 
der Taufact als fehr wichtig erfcheinen mußte, leuchtet in die Augen. 
Allein diefe Wichtigkeit gründete fich befonders auf die Anficht, daß man 
buch die Zaufe aller Sünden frei und ledig werde, woraus bie ſoge⸗ 
nannte procrastinatio ber Taufe oder die Gewohnheit herborging., bie. 
Zaufe aufzufchieben, und fie fo Eurz wie moͤglich erfl vor dem Tode zu 
empfangen. Gerechte Klagen. führten viele einfichtövolle Kirchenlehrer 
über dieſen Gebrauch (S. den Art. Taufe). — Aber auch felbft die 
Meinung von-einer wirklichen Gegenwart bes Leibes und Blutes Jeſu 
im Abenbmahle, worauf man bie fpätere Transſubſtantiationslehre bauete, 
wurde jegt vorbereitet. Zrefflich findet man dieß ungebeutet in Mos⸗ 
heims institut. h. e. p. 178. Mean fieht alfo daraus, wie wichtig es 
der römifchen Kirche feyn mußte, die fogenannte disciplina arcani ſelbſt 
bis auf das. apoflolifche Zeitalter. zuruͤckzufuͤhren. . 
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Dorologie. 

I. Allgemeine Bemerkungen. IL Verſchiedene Arten 
der Dorologie. II. Ihre Fortdauer in den Liturgien 
der heutigen chriſtlichen Welt, 

Monographien. Georgius Ermelius de veterum thristia- 
norum do&oloyi«, dissertatio historica in alma Lips. 1654. — 
Adami Rechenbergi de veterum Christianor. do&oloyia dies, (Steht 
in Syntagmate dissertat. Rotterdami 1691.) — Ad doxologiae solemnis 
gloria patri verba sicut erat in prineipio, commentatio.) Steht als 
Schulprogramm in den Miscellaneen von Joh. Hr. Seelen.) — Dell 
erigine del Trisagio. Steht in Menochio Trattenementi eruditi. Romae 
1655. — Historia de trisagii origine. Autore Pet. A. V. D. M. 
Rothomagi 1674. (Widerlegt das unten zu ermähnende Mährchen von 
ber Entfehung bes Triſagiums.) — De trisagio oelebrato ex Esai, 
V. Autore Jo. Georg Abicht. 1718. — Historia Trisagii, quam 
praeside Sigm. Jacobo Baumgarten defendet Georg. Phil. Schunter. 
Halse 1744. Allgemeine Werte: Bingh. Origin. 1.14. c. 14. 
6.1—3. — Baumgartens Erläuterung der chriſtlichen Alterthümer 
p. 456. — Schönes Geſchichtsforſchungen über die kirchlichen Gebräuche. 
% B. p. 191 ff. — Auguſti erwähnt ber Dorologie nurfbeiläufig an 
einzelnen Stellen. — Binterim Ar B. 1r Thl. p. 423 ff. erwähnt 
einiges von der fogenannten Beinen Dorologie. 

I, Allgemeine Bemerkungen. — Die Dorologie, wel: 
ches Wort der Etymologie nach nichts anderes als Lobpreifung, Ber: 
berrlichungsformel bezeichnet, verdankt ihren Urfprung ebenfalld dem 
Judenthume. Eigenthuͤmliche, folenne Ermunterungsworte Davids zum 
Kobe Jehova's gab es in mehreren Pſalmen, befonders Pfalm 96, 6., 
wo es heißt: „Bringet dem Herrn Ehre und Preis feinem Namen.” 
Beſonders gehört aus ber jüdifchen Liturgie hierher das fogenannte 
große Hallelujah. Es beſteht dafjelbe aus dem 115— 118. Pfalm, 
welche bei den 8 großen Seften Oftern, Pfingften und bei dem Laub⸗ 
hüttenfeite abgefungen wurden. Auch bei dem Feſte, welches zur Er: 
innerung der Einweihung des zweiten Tempels gefeiert wurde, iſt die 
Dorologie gewoͤhnlich geweien. Außerdem haben auch bie Juden noch 
kurze Lobfprüche bei ihren öffentlichen Gebeten, die fie theils alle Tage, 
theild bei gemifien feierlichen Veranlaſſungen fprachen oder in ihren 
Synagogen fangen. — Nachgeahmt finden wir biefe Sitte au im 
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N. T. So bedient fih zum Öfteren Paulus einer ſolchen Dorologie, bes 
ſonders wenn feine Sprache höhere Begeiflerung wird, 3.8. Röm. 11, 
86. 16, 27, 1 Tim. 1, 17. Auch in der Apocatypfe finden ſich mehr 
mals ſolche Dorologien, z. B. Cap. 19, V. 1. Daß diefe Dorologien 
im N. T. zunaͤchſt von der Taufformel ihre natürliche Ableitung fans 
den, iſt mehr als wahrſcheinlich. Erwägt man nun, daß früh ſchon 
das Dogma von der Dreieinigkeit eine beſondere Wichtigkeit erhielt, ſo 
laͤßt es ſich leicht erklaͤren, wie die fruͤhere Lobpreiſungsformel der Ju⸗ 
den in Beziehung auf Jehova im Chriſtenthume dem dreieinigen Getc 
galt. Sie wurde Übrigens, wie in ber juͤdiſchen Liturgie, theils am 
Ende ber Gebete, theils am Schluffe der Sefänge gebraucht. In der ers 
ſten Beziehung geſchieht ihrer in dem Art. Gebet Erwähnung; in der 
legtern nehmen wir es hier vorzugsmelfe, fo daß ber Sefang in dem 
chriſtlichen Cultus fchon früh zerfiel. in Dorologie, Pfalmobie. und 
Hymnologie, wie dieß in den beiden legten Beziehungen in befondern 
Artikeln iſt gezeigt worben. 

I) DVerfhiedene Arten der Doxologie. Man unter 
ſcheidet gewöhnlich 3 berfelben: bie Eleinere, die größere und das foge: 
nannte Triſagium. 

a) BRleinere Dorologie. Ste bildete ſich [hen früh und 
iſt mit den Worten ausgedrückt: doka narpi xai vio, xai gyio nveu- 
aceri. Die gewöhnliche Meinung ift, daß diefe Dorologie auf ber 
Kichenverfammlung zu Nicaͤa feftgefegt worden fei. Allein Basilius 
M. de spiritu S. Opp. Tom, Il. p. 293 hält fie für fehe alt und be⸗ 
ruft ſich deswegen auf Zeugniſſe des 1. und 2. Jahrhunderts, nämlich 
auf Clemens von Rom, Irenaͤus und Dionyfius von Rom und 
Alerandrien. S. Stard 8. ©. des erften chriftlihen Jahrhunderts. — 
Sollte jedoch auch die Schrift de spirit. S. dem Baſillus abzufprechen 
fepn, wie dieß felbft Eatholifhe Theologen wagen S. Binterim IV. 
B. 10 Thl. p. 424 ff., fo geben doch die Acten des heiligen Ignatius, 
der gegen das Jahr 107 den Märtyrertod litt, ein frühes Zeugniß, in⸗ 
dem es dort heißt: Cursum perfeeit in Christo Jesu Domino nostro, 
per quem et cum quo Patri gloria et potentia cum sancto apiritu in 
saecula. Amen. (Acta Martyr. Ruinart.) Nähere gefchichtliche Nach: 
richten über biefe Dorologie kommen jedoch erft bei Gelegenheit der aria⸗ 
nifhen Streitigkeiten vor. Die verfchiedenen Partheien bedienten fich 
nämlich derfelben als Unterfcheibungszeichen, indem fie ihre Lehrfäge 
und Meinungen baduch zu erkennen gaben. Dieß gefchah aber oft 
auf eine fo unbemerkte und verftedte Weile, daß ein einfacher und 
arglofer Chriſt, der mit den fpisfindigen Deutungen feiner Lehrer nicht 
befannt war, keinen Anftoß darin finden konnte, weit der Unterfchied 
nur auf einzelnen Worten, ja nur auf einzelnen Buchflaben beruhte. — 
Flavian von Antiochlen fol nach dem Berichte des Philoflorgius eine 
Menge Mönche zufammengebracht und zuerſt gefchrieen haben: doke 
nargl ui vl wald arlo nveunarı! Diefes wurde bie Formel ber 
Mechtgläubigen.. Die Gegenparthei fang: dofa margi de viou dv aylo 
asveuuarı! Ehre dem Water, duch den Sohn, in dem heiligen Geifte. 

| Der Biſchof Leontius, ber es mit keiner Parthei verderben wollte, 
zerdruͤckte die Laute beim Abfingen ber Dorologie zwifchen den Zähnen, 
fo daß Niemand deutlich verftehen konnte, ob er xai, ober dis, ober 
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dv fage; das Ende als Tobg alivug ray aldvnv, fprah er um 
fo lauter aus, Durch feine fonflige Nachficht gegen beide Partheien 
gelang es ihm auch, waͤhrend feines Lebens Ruhe und Frieden einiger 
maaßen in feiner Gemeinde zu erhalten, doch die Verwirrung vorher⸗ 
fehend, welche nach feinem Tode entfliehen werde, zeigte er auf fein 
weißes Haupt und fagte: „Wenn bdiefee Schnee ſchmilzt, wird es viel 
Koth geben.” Sozom. II, 24. Ein ‚gut gefchriebenes Programm bare 
über: De Leontio Episcopo Antiocheno, hoste doxologiae ecolesia- 
sticae. Aut. Jo. Rud. Kieslingio. Erlangse MDCCLXIL. 

Bafilius fagte bald doku maroi neO’ vio al ned" ayio nvev- 
parı! Ehre dem Vater, mit dem Sohne und mit dem heiligen Seifte; 
bald do&a rare! di viov dv ayin nvevuarı! Ehre derag Water duch) 
den Sohn in dem heiligen Geifte! Um fich wegen diefer Verſchieden⸗ 
heit zu entfchuldigen, berief-er ſich auf die alte Ueberlisferung,, welche 
beide Arten des Ausdruds zulaffe. Da fich fpäter die Arianer felbft in 
mehrere Partheien theilten, fo diente diefe Dorslogie aufs Neue zum 
Unterfcheidungszeichen; denn die Semiarianer fangen: ueO’ viov, mit 
dem Sohne, die Homoiufianer Eni Tov viov, buch den Sohn. — 
Andere ftrenge Arianer fegten noch hinzu 7v Orı ou nv, andere 77 
dviore oðx nv. Er war — jedoch Yu einer Zeit war er noch nicht. 

Die Nechtgläubigen mollten in der genauen Beſtimmung nicht 
zuruͤckbleiben, daher .befchloß die Vaſenſiſche Synode ebenfalls einen 
Zufag zu machen, indem fie verordnete, es müffe hinzugefeget werden: 
sicut erat in principio et nunc et 'semper et in secula seculorum. 
Amen. So wie er im Anfange war, jest, immer und in Ewigkeit. 
men. 

So war durch bie verfhiedenen Zufäge der jreitenden Partheien 
aus dem Lobgeſange faft ein Glaubensbekenntniß geworden, woraus 
man bie abweichenden Lehrmeinungen erfehen Eonnte, wobei fich jedoch 
der Scharffinn nicht verfennen läßt, welcher durch einzelne feine Wen: 
dungen ben beabfichtigten Sinn unterlegte, ohne dadurch der Kürze 
und dem Nachdrude des Ganzen zu ſchaden. Seierlicher als bie eben 
erwähnte Dorologie war noch 

b) eine zweite, die fogenannte do&oloyla us 
yarın. Man nennt fie auch cantus angelicus, meil fie aus dem 
Geſange der Engel befland, melde nad der Geburt Jeſu den Hirten 
erfchienen und Gott lobten. Luc. 2, 14. 

Athanafius empfahl biefen Gefang zum Meorgengebete. Ehryſo⸗ 
ftomus erwähnt deffelben auch ſchon oft und nennt ihn Uuros Tor 
iv, Yuvog vwy yeoovßin den Gefang der Obern ober der Cherubim. 
Er berichtet, daß diefer Gefang alle Morgen von den Asceten fei an⸗ 
geftifume worden. Auch bedienten ſich Privatperfonen deſſelben als 
Morgengefang; daher der Name noogevgr iudırn. Man fang dies 
fen cantus angelicus befonderd bei der Abendmahlefeier. Er’ ging 
wahrſcheinlich aus der morgenländifhen Kirche in die abenbiändifche 
über, und in beiden Kirchen finden wir, baß berühmte Lehrer ihn er: 
mweiterten und ihm die Sorm eines längern Hymnus gaben. Eine folche 
Erweiterung fchreibt man dem Gregor von Nazianz zu, von welcher 
Schöne in feinen Gefhichtsforfhungen Thl. 2. pe 204 einen Auszug 
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mit deutfcher Ueberfegung geliefert hat. Wir wollen nur einige Stro⸗ 
phen als erläuterndes Beiſpiel anführen. 
Nöte Be To nargi xul vin Ehre ſei Gott dem Vater und dem 

nraußaodnmı allherrfhenden Sohne ! 
Adka navevpruw nvemarı nav- Ehre dem allgepriefenen heiligen 

aylo ! Geiſte! 
H voias els Beog dorw, ös de-Die Dreiheit iſt ein Gott, ber alles 

riot, TÄNDETE Eva x.T.). erſchuf, alles erfüllt u. f. w.. 

Kürzer hat Hilarius diefe Dorologie abgefaßt: 
Gloria tibi, Domine! Gloria Unigenito! 
Cum spiritu Paracleto! Nunc per omne seculum! 

Am weitläufigften ift diefe Dorologie in dem Gefange umfchrieben, der 
von Ambrofius feinen Namen führt und von welhem in dem Art. 
Hymnologie ausführlicher die Rebe ift. Ä 

c) Trisagium. Naͤchſt ben beiden Dorologien gehörte ba 
fogenannte Trisagium zu den feierlihen Gefängen der Kirche. Die 
Morte defielben waren aus ef. IL, 3. genommen mo bie Seraphim 
in dem Gefidhte, das diefem Propheten zu Theil wurde, einander zus 
rufen: Heilig! heilig! heilig! ift der Herr Zebaoth, die ganze Erde ift 
feiner Ehre voll. 

Chryfoftomus erwähnt diefes Lobgefanges ebenfalls in mehren 
Stellen, indem er damals in Gonftantinopel oder in Antiochten fcheint 
gefungen worden zu ſeyn; er deutet aber auch auf deſſen frühere Ein: 
führung in die chriſtliche Kicche hin. Homil. 74. — Diefes Trisagium 
erlitt gleich der Dorologie im Laufe ber Zeiten einige Veränderungen. 
So riefen die auf der Synode zu Chalcedbon verfammelten Cleriker nad) 
der Verurtheilung bes Biſchofs Dioskuros: Ayıog ô Beög, ayıog loyv- 
00, arıog Alavaroz, Ehenoov nuag! welche Abänderung ſchon nds 
here Anfpielung auf die Glaubenslehre enthielt. Später (3. 462) 
fügte der VBifchof von Antiochien, Petrus yyayevs, oder ber Gerber, 
noch die Worte 6 oravewdsiz di nuas hinzu, um feine monophnfitifchen 
Anfichten dadurch auszudrüden, dag Gott für ung gekreuzigt ſei; er wurde 
jedoch von feinem Gegner Kalendion verdrängt, welcher xoıors Baoıkev, 
„Chriſtus und König! der du für uns gefreuzigt biſt,“ hinzufuͤgte. — 
Als unter der Regierung des Kaifere Zeno Gnapheus wieder nad) Anz 
tiochien zuruͤckkehrte und Kalendion fi entfernen mußte, wurden bie 
Morte xoıore Parolen wieder weggelaffen. Es gereichte aber dieß den 
Abendländern, fo wie den Bewohnern von Gonftantinopel zum großen 
Aergerniß, indem man meinte, die Worte: für und gefreuzigt, koͤnn⸗ 
ten auf die ganze Dreieinigkeit bezogen werden. Der Kaifer Anaftas 
fius, der zu den Monophpfiten fi hinneigte und die Worte 6 orauen- 
Beis di nuas am Schluffe des Triſagiums mitfingen ließ, mußte aus 
Sucht vor Unruhen diefen Zufag verbieten. — Das Mährchen von ' 
dem Knaben, welcher in Sonfantinopel in die Lüfte entrüdt worden feyn- 
fol, um dafelbft das Trifagium von ben Engeln fingen zu hören und 
den Befehl herabzubringen, daß man es auf Erden anftimmen folle, 
verdient kaum der Erwähnung. So viel fcheint gewiß zu feyn, daß 
der Kaifer Theodofius erft gebot, man follte das Zrifagium im ganz 
zen Roͤmerreiche einführen, woraus erhellt, es fei früher nicht überall 
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uͤblich geweſen. Curſianus fand in Gallien bie Sitte fonderbar, daß 
einer die Pfalmen vorfang, und am Ende eines jeden-bie ganze Wer 
ſammlung aufitand und fchrie: Gloria et Patri, et filio et apirit. 5, 
und meint, diefelbe fei im Mlorgenlande nicht bekannt. 

IH) Sortdöauer diefer Dorologien in den CH 
turgien der heutigen chriſtlichen Welt, — — 
des Mitualbuch ber .römifchen und geiechifchen Kirche kann als De 
weis dafür dienen, daß diefe Dorologien in mehr oder weniger ver- 
negeet Form auch jest noch im Gebrauche find. Man vergl. 
B. in Beziehung auf bie römifche Kirche, nämlih Graͤſens roͤ⸗ 

Enifey»fatholifce Liturgie nach ihrer Entftehung und endlichen Ausbil: 
dung. Halle 1829, wo im 2. Thl. ein Ordo missae mitgetheilt ift, 
welcher über bie Stellung belehrt, welche dieſe alten Verherrlichungs⸗ 

: formeln einnehmen, 3. DB. p. 345 und 847. — In der Faflenzeit 
werben fie jedoch weggelaffen, weil, wie ein Liturgifcher Schriftſteller ber 
eömifchen Kirche ſich ausdruͤckt, ein Lob: umd Freudengeſang für bie 
Trauerzeit der Faften nicht ſchicklich ſei. Auch in den Liturgien ber 
heutigen griechiſchen Kirche finden ſich diefe Formeln. Man fehe. Hei- 
neccius Abbildung der alten und netten griechifchen Kirche im britten 
Theile, wo er Auszuͤge aus ben üblichen Liturgien ber neuern griechi⸗ 
fhen Kirche mittheilt. Beſonders gehören hierher die ‚missa eatechu- 
menor. und bie misss fidelium in der Präfation. Auch die Agenden 
der peoteflantifchen ‚Kicchen haben dieſe Dorologien theils als Antiphos 
nien, theild auch in bie Collecten verflochten aufgenommen. Die Litur⸗ 
gie der bifchöflichen Kirche Englands verordnet bie fogenannte kleinere 
Dorologie nad) Beendigung jedes Pfalms zu ‚gebrauchen und ſich der 
größern bei dem Abendmahle zu bedienen. Auch die neueſte Liturgie 
der evangelifch= chriftlichen Gemeinden, bie preußiichen Agende, er: 
mangelt dieſer alten Dorologien keineswegs, fo baß fie dieſem nach ihr 
altes Anſehn ne auf ben heutigen Tag behaupten. 
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